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I. Einleitung:
Fragestellungen, Begriffe, Methode, 

Quellenlage

In der neueren Forschung zur Geschichte des >Dritten ltcichcs< hat sich 
inzwischen die Ansicht durchgesetzt, daß die Industriearbeiterschaft zwar 
überwiegend in Distanz zum NS-Regime blieb, jedoch keineswegs rebel-
lisch, sondern eher resigniert bis apathisch auf die tiefgreifenden Verände-
rungen nach 1933 reagierte.1 Die Frage, warum dies so war, ist bisher nicht 
schlüssig beantwortet worden. Dies liegt zu einem guten'Teil daran, daß 
weitgehend ausgeblcndct blieb, daß es nach 1933 nicht nur zu grundlegen-
den politischen und rechtlichen Umwälzungen, sondern auch zu Rationali- 
sicrungs- und Modernisierungsschüben in.wirtschaftlicher und sozialer 
Hinsicht kam. Zwar ist die These nicht neu, daß der Nationalsozialismus 
modernisierend wirkte, indem er die Ablösung eines überkommenen, teil-
weise noch von vor- oder frühkapitalistischcn .Sozialstrukturen und Menta-
litäten geprägten Gcsellschaftsgcfüges durch >modcrne< Gesellschaftsfor-
men in hohem Maße begünstigte.2 Die vielschichtigen Rationalisierungs-
und Modernisierungsprozesse, die zwischen 1933 und 1945 .stattfanden, 
sind jedoch bisher weder im einzelnen erforscht noch auf ihre sozialen und 
politischen Wirkungen hin untersucht worden. Weitgehend unbekannt 
sind Art und Weise, Ausmaß und Folgen der Verdrängung der 1933 über-
nommenen traditionellen durch »moderne», vielfach heute noch übliche 
Formen industrickapitalistischcr Produktion und Arbeitsorganisation.21 
Auch das Verhältnis der nationalsozialistischen Machthaber zur Moderni-
sierung und Rationalisierung3 ist ungeklärt: Handelte es sich eher um eine 
»Modernisierung wider Willem oder wurde sie -  aus welchen Gründen -  
vom NS-Rcgime bewußt vorangetrieben?4 Zu fragen ist weiter, in welcher 
Weise sich die Formen der Industriearbeit unter dem Einfluß des ferti-
gungstechnischen und arbeitsorganisatorischen Wandels in der Industrie 
veränderten5 und welche sozialen »Kostern diese »Modernisierung» für die 
betroffenen Schichten der Industriearbeiterschaft6 mit sich brachte. Vor 
allem diese beiden letzten Aspekte werden in der vorliegenden Arbeit aus-
führlicher untersucht.

Zunächst werden in groben Zügen die wirtschaftlichen, politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen (Kap. II) sowie die Verhältnisse auf dem
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Arbeitsmarkt und die wichtigsten Elemente der nationalsozialistischen >Ar- 
bcitscinsatz<-Politik Umrissen (Kap. III. 1). Dem folgt eine -  nur vor dem 
Hintergrund der Entwicklung der Bcschäftigungslage verständliche -  Dar-
stellung der je  nach Industriezweig, Geschlecht, Qualifikation, Betriebsgrö-
ße usw. sehr unterschiedlichen Arbeitszcitentwicklung (Kap. III.2.). Im 
Kap. IV wird dann die fertigungstechnische Seite der Rationalisierungsbe-
wegung am Beispiel der Fließfertigung vor allem ihr Hinblick auf die 
dadurch bewirkten Veränderungen der Zusammensetzung der Industricar- 
beiterschaft, der Arbeitsinhalte und des Sozialverhaltens der Arbeiter the-
matisiert. Kap. V. gibt Aufschluß über Intentionen und Wirksamkeit der 
verschiedenen Aspekte der nationalsozialistischen Lohnpolitik; besonders 
berücksichtigt wurden in diesem Kapitel in der neueren Forschung bisher 
nicht behandelte Elemente staatlicher Lohnpolitik wie etwa die politische 
Sanktionierung untertariflicher Entlohnung und die konkreten, aus der 
polykratischen Struktur der NS-Hcrrschaft resultierenden Probleme, mit 
denen die Treuhänder der Arbeit bei der Umsetzung der ihnen übertragenen 
Aufgaben konfrontiert waren. Erst vor diesem Hintergrund wird die (in der 
Darstellung mit den verschiedenen Phasen der Lohnpolitik verknüpfte) 
Entwicklung der Bruttoverdienste in den verschiedenen Segmenten der 
Industriearbeiterschaft verständlich; Kap. V. steht in engem Zusammen-
hang mit Kap. VI, in dem die von den Zeitgenossen mit dem unpräzisen 
Ettikett >Lcistungscntlohnung< charakterisierte Modernisierung der Lohn-
formen und die damit verbundenen gravierenden Wandlungen innerbetrieb-
licher Arbeitsorganisation thematisiert werden; beide Kapitel stellen einen 
Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung dar. Von zentraler Bedeu-
tung ist dabei die Frage, wie die Elemente betrieblicher >Modcrnisierung<, 
die bereits vor 1933 zu beobachten waren, dadurch beeinflußt wurden, daß 
das NS-Regim c7 bestimmte, vor allem politische und rechtliche Faktoren 
ausschaltetc und neue hinzufligtc. Wurden die verschiedenen Aspekte indu-
strieller Modernisierung und Rationalisierung durch die rüstungskonjunk-
turelle Entwicklung, durch die Beseitigung von Gewerkschaftsorganisatio-
nen und Arbeitnehmervertretungen, durch (weitere) gravierende arbeits- 
rcchtlichc Einschnitte, durch spezifische Entwicklungen der Arbcitsmarkt- 
vcrhältnissc, durch antiquiert wirkende nationalsozialistische Ideologeme 
u. a. m. gebremst oder konnten sie sich ungehinderter entfalten? Wie groß 
war der Frciraum für betriebliche Lohn- und Lcistungspolitik? In diesem 
Zusammenhang ist auch der unscharfe Begriff der >Modernisierung< in seine 
konkreten Formen aufzulösen, sind die Motive und Ziele der hier agieren-
den politischen und industriellen Herrschaftsträger herauszuarbeiten.

Wenn der »gesamte Bereich der Betriebs- und Arbeitsorganisation — und 
insbesondere die Lcistungswirtschaft und Leistungsentlohnung -  . . .  inner-
halb der sozialwisscnschaftlichcn« und mehr noch der historischen For-
schung besonders für die. Zeit des >Dritten Rciches< »in erstaunlichcrWcise 
vernachlässigt«8 wurde, dann muß dies überraschen.9 Leistung als zentrale
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Kategorie des nationalsozialistischen Ideologienkonglomcrats wurde wäh-
rend der NS-Zeit -  so wird zu zeigen sein -  auf die individuelle Arbeitslei-
stung ebenso angewendet wie auf >Kassc<, Geschlecht usw.; sie stand als 
>bctricbliche< oder >völkische Lcistungsgemcinschaft< im Zentrum der >Be- 
tricbs-< und >Volksgemeinschaft<. Der Leistungsbegriff in all seinen Dimen-
sionen durchzog als roter Faden ungezählte lohnpolitischc, arbeitswissen-
schaftliche, betriebswirtschaftliche etc. -  und darüber hinaus ebenso (ar- 
beits-)medizinische10-  Aufsätze der Jahre 1933 bis 1945. Welch hoher lohn- 
politischer Stellenwert nach den Intentionen der nationalsozialistischen 
Machthaber der Leistungscntlohnung zukommen sollte, blieb auch den ins 
politische Exil vertriebenen kritischen Zeitgenossen nicht verborgen. In den 
SOPADE-Bcrichtcn wurde bereits 1935 festgestellt:

»Weder die ersatzlose Aufhebung von Tarifverträgen noch die Ersetzung von Tarif-
verträgen durch Tarifordnungen mit schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingungen 
haben für die praktische Lohnpolitik bisher eine solche Bedeutung erlangt wie der 
Grundsatz, daß jeder Arbeiter möglichst nach seiner Leistung bezahlt werden soll. 
Die Verwirklichung dieses Grundsatzes ist das wichtigste Mittel zur Erreichung des 
entscheidenden politischen Ziels: der Atomisierung der Arbeiterschaft und der Zer-
störung jedes Solidaritätsgctiihls.«11

Und Franz Neumann betonte 1942:

»Die besondere Hervorhebung des Leistungslohns [durch das NS-Regime, R. ll.| 
macht die Frage der Lohnunterschiede zum vordringlichen Problem der Sozialpoli-
tik. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dieses Problem nicht als wirtschaftliches, 
sondern als das entscheidende politische Problem der Massenbeherrschung zu be-
greifen,«12

Beide Zitate machen auch deutlich, warum in allen einschlägigen zeitgenös-
sischen betriebswirtschaftlichen und sozialpolitischen Zeitschriften gewis-
sermaßen programmatisch die Einführung und Ausweitung leistungsbezo-
gener Lohnsysteme gefordert wurde: Zusätzlich zur Stimulierung der Ar-
beitsleistung war der Leistungscntlohnung die Aufgabe zugedacht, ent-
scheidend dazu beizutragen, die Arbeiterschaft im einzelnen Unternehmen 
weitaus stärker als zuvor zu differenzieren. Über die Ausweitung und Ver-
feinerung des >Lcistungslolms< sollte die in der Struktur moderner industrie- 
kapitalistischer Gesellschaften grundsätzlich angelegte Fraktionierung der 
Arbeiterschaft vertieft werden. Parallel dazu ließen sich durch die Verschär-
fung gröberer, überbetrieblicher Ebenen der Lohn- und Einkommensdiffe- 
rcnzicrung -  zwischen den Industriezweigen, nach Geschlecht und Qualifi-
kation, nach Orts- und Bctriebsgrößcnklassen sowie nach Regionen -  die 
bereits bestehenden Spaltungen der Arbeiterschaft verstärken (Kap. V.5.) 
und die Chancen des NS-Rcgimcs, diese passiv zu integrieren, erhöhen. 
Insofern stellt unter dem Aspekt der langfristigen Flcrrschaftssicherung die 
»Differenzierung der Löhne (den) cigcntlichc(n) Kern nationalsozialistischer 
Lohnpolitik«13 dar.
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Selbstredend war die Entwicklung der Effektivverdienste außerdem für 
die volkswirtschaftlichen und rüstungspolitischen Ziele des NS-Regitnes 
von herausragender Bedeutung. Die rasche Aufrüstung verlangte einen 
forcierten Ausbau der rüstungswichtigen Produktionsgütcrindustrien auf 
Kosten der Konsumgiitcrindustric. Eine Drosselung bzw. Stagnation der 
Konsumgüterproduktion setzte wiederum eine >Stabilisierung< der Kauf-
kraft der lohnabhängigen Bevölkerung auf möglichst geringem Niveau 
voraus. Zudem waren niedrige Lohnkosten als die Kehrseite hoher Gewinne 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß Aufbau und Ausbau der Rü-
stungsindustrie überhaupt finanziert werden konnten. Und schließlich 
wollte der nationalsozialistische Staat so >billig< wie möglich aufrüsten. 
Industrie und Staat mußten deshalb an dauerhaft niedrigen Einkommen der 
Arbeiter besonders interessiert sein. Zugleich hatte der Lohn jedoch die 
individuelle oder kollektive Arbeitsleistung zu stimulieren. Diese Aufgabe 
des Lohnes gewann vor dem Hintergrund anhaltender Arbeitskräftcknapp- 
lieit zwangsläufig erheblich an Bedeutung, weil ohne Ausdehnung der 
Arbeitszeiten und Intensivierung der Arbeit sich die Rüstungsproduktion 
nicht im geplanten Ausmaß steigern ließ. Wie gelang es, die Effektivlöhne 
im Durchschnitt weitgehend auf niedrigem Niveau zu stabilisieren und 
gleichzeitig die Arbeiterschaft zu Mehrleistungen zu motivieren? Zu fragen 
ist in diesem Zusammenhang nach dem Umfang der Mehrleistungen: nach 
der Entwicklung der Arbeitszeit (Kap. III.2.) und der (stündlichen) Arbeits-
produktivität (Kap. VII. 1.) sowie nach den Auswirkungen, die die erhöhten 
Arbeitsbelastungen auf den Gesundheitszustand der Industriearbeiterschaft' 
hatten (Kap. VII.2.).

Noch aus einem anderen Grundjcam der Entwicklung der Effektivver-
dienste im >Dritten Reich« entscheidende Bedeutung zu: Ohne Wohlvcrhal- 
ten der Arbeiterschaft waren die Rii'stungsbcstrebutigen im geplanten Aus-
maß und die politische Stabilität der nationalsozialistischen Diktatur über-
haupt gefährdet. Mason hat eindrucksvoll nachgewiesen, daß höchste natio-
nalsozialistische Funktionsträger, denen diedeutsche Revolution 1918/19als 
politischer Alptraum in ständiger Erinnerung war, eine Wiederholung des 
»Dolchstoßes« durch die Arbeiterbewegung fürchteten. Das NS-Regime 
setzte deshalb keineswegs allein auf brutalen Terror, sondern suchte sich der 
Loyalität der Arbeiterschaft auch durch materielle Zugeständnisse zu versi-
chern. Zu den entscheidenden ökonomischen Faktoren, die ein Stillhalten 
der Arbeiterschaft sicherstcllen sollten, gehörte einmal die-seit etwa 1936 
faktisch hcrgcstellte Arbeitsplatzsicherheit, die in ihrer für das Regime posi-
tiven, sozialintegrativen Wirkung kaum zu überschätzen ist. Dies allein 
reichte jedoch nicht aus. Zur sozialen Befriedung der Industriearbeiterschaft 
waren darüber hinaus Lohnzugeständnisse in solcher Größenordnung not-
wendig, daß breitere wirtschaftliche Unzufriedenheit seitens der Arbeiter 
und daraus möglicherweise resultierende Störungen der (zunehmend kom-
plexeren und deshalb auch anfälligeren) betrieblichen Produktionsprozesse
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durch offene Arbeitskonflikte, allgemeine Leistungsminderung u. ii. m. aus-
geschlossen waren. Auch hier bot sich eine differenzierte Lohnpolitik als 
Lösung an: bestimmten, volkswirtschaftlich und produktionsrelevanten 
Arbciterschichten wurden nicht unbeträchtliche Einkorn mens Verbesserun-
gen gewährt, anderen dagegen echte Lohnerhöhungen vorenthalten.

Inwieweit dem Ziel inner- und überbetrieblicher Vertiefung bestehender 
und der Schaffung zusätzlicher Lohnunterschiede Erfolg beschieden war, ist 
bisher ebensowenig systematisch untersucht worden, wie überhaupt die 
konkreten Lohn Verhältnisse im »Dritten Reich» kaum ins Blickfeld der neue-
ren Forschung geraten sind.14 Lediglich in den Arbeiten von Bry und Siegel 
sind einzelne Aspekte der Lohndifferenzierung thematisiert worden.15 Die 
von ihnen vorgelegten Daten und Interpretationen zur Differenzierung der 
Effektivverdienste nach Branchen, Geschlecht und Qualifikation besitzen 
jedoch insofern nur beschränkte Aussagekraft, als sie lediglich die Ergebnis-
se der Lohnsummenerhebungen von 1936 bis 1944 berücksichtigen, nicht 
jedoch die Ergebnisse der von 1927 bis 1935 durchgeführten Einzellohnerhe-
bungen. Ein Vergleich mit den Effektivverdiensten der Jahre vor 1933 ist 
jedoch unabdingbar, wenn z. B. Aussagen getroffen werden sollen, oh und 
inwieweit sich die geschlechtsspezifischc 1 )iskriminierung der Frauen in der 
Entlohnung während der NS-Zeit verstärkt hat. Andere Formen überbe-
trieblicher Lohn- und Einkommensdifferenzierung (insbesondere nach 
Orts- und Betriebsgrößen sowie Regionen) sind in der neueren Forschung 
vollständig vernachlässigt worden.1*’

Auch die wichtigste Form des »indirekten Lohnes», die freiwilligen be-
trieblichen Sozialleistungen, ist in der neueren Forschung nur stiefmütter-
lich behandelt worden,17 obgleich sich ihr Stellenwert in dem Maße erhöhen 
mußte, wie der nationalsozialistische Staat offene Lohnerhöhungen er-
schwerte und Massenorganisationen wie die »Deutsche Arbeitsfront» (DAF) 
die vor dem Hintergrund des sich rasch verschärfenden Arbeitskräfteman-
gels von vielen Unternehmern bereitwillig vorgenommene Ausweitung 
freiwilliger Sozialleistungen zusätzlich politisch abstützten und zum Teil 
sogar forcierten (Kap. VIII). Zu fragen ist in diesem Zusammenhang, inwie-
weit es vor dem Hintergrund der gravierenden wirtschaftlichen und politi-
schen Veränderungen auch zu einer Umschichtung innerhalb der zusätzli-
chen betrieblichen Sozialleistungen kam: Setzte z. B. die für die Jahre nach 
1949 konstatierte »Monetisierung» der betrieblichen Sozialpolitik nicht be-
reits schon in den dreißigerjahren ein? Welche neuen Elemente betrieblicher 
Sozialpolitik traten hinzu, welche (besonderen) Funktionen hatte sie-etw a 
vor dem Hintergrund forcierter Rationalisierung -  im »Dritten Reich» zu 
erfüllen?

In der neueren wirtschafte- und sozialhistorischen Forschung ist inzwi-
schen wohl unumstritten, daß zwischen »Friedens»- und Kriegswirtschaft 
kein so gravierender Einschnitt bestand. Entscheidende kriegswirtschaftli-
che Maßnahmen wurden schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges eingc-
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leitet. Vollständig wurde die deutsche Wirtschaft jedoch erst seit 1942 auf 
den Krieg umgcstellt. Auch in der Lohn-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 
kam es in diesem Jahr zu stärkeren Veränderungen als Ende 1939. Die 
Ausbreitung von Arbeitsbewertungssystemen und des Rcfa-Verfahrens er-
reichte ihren (vorläufigen) Höhepunkt erst mit dem >Lohnkatalog Eisen und 
Metalh, der nicht zufällig im jahrc 1942 der metallverarbeitenden Industrie 
zur Anwendung vorgelcgt wurde. Die ursprüngliche Absicht, in der vorlie-
genden Studie lediglich den Zeitraum bis 1939 zu behandeln, wurde deshalb 
fallengelassen. Gleichwohl bilden die Vorkriegsjahre den zeitlichen Schwer-
punkt. Um besser herausarbeiten zu können, wo aufgrund der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten Brüche eintraten und wo Kontinuitäten fort-
bestanden, wurden zudem Verglcichszahlcn für die der NS-Herrschaft vor-
ausgegangenen Jahre, in Einzclfällcn auch für die Zeit ab 1945 aus den 
Westzonen bzw. der Bundesrepublik Deutschland hcrangezogen. Untersu-
chungsgegenstand war die gesamte deutsche Industrie -  mit Ausnahme des 
Bergbaus18 -  unter besonderer Berücksichtigung einerseits der für die Auf-
rüstung entscheidenden Zweige der Metallindustrie (einschließlich der Ei-
sen- und Stahlerzeugung) sowie andererseits -  zur Kontrastierung der Ent-
wicklung in xler Rüstungsindustrie -  der Textilindustrie als des wohl wich-
tigsten Zweiges der Konsumgüterindustrie. Auf die besondere Situation der 
ausländischen Zivilarbeiter, der zum >Arbeitseinsatz< herangezogenen 
Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge kann nur am Rande eingegangen wer-
den; ihre Situation ausführlich darzustcllen, hätte den Rahmen der Arbeit bei 
weitem gesprengt.19

Lohnentwicklungen und -differenzierungen z. B . nach Regionen, Orts-
und Betricbsgrößenklassen oder Funktions- und Formveränderungen be-
trieblicher Sozialpolitik etc. können nur durch Quantifizierung -  d. h. die 
numerische Zusammenfassung größerer Mengen strukturell gleicher Daten 
mithilfe arithmetischer und statistischer Verfahren -  sichtbar gemacht wer-
den. Ob allgemcingültige Aussagen (z. B. für die deutsche Industrie insge-
samt, ganze Branchen oder nur bestimmte Betriebsgruppen) getroffen wer-
den können, hängt entscheidend von der Qualität des zur Verfügung stehen-
den Qucllcnmaterials ab. Zu fragen ist vor allem nach der Repräsentativität 
der vorliegenden Daten und nach möglichen Qucllendefckten. Die in unse-
rem Zusammenhang verwerteten Quellen lassen sich in vier Hauptkatego-
rien gliedern:

1. Die einzelbetrieblichen Daten, die den Aktenbeständen der von mir 
untersuchten Betriebsarchive entnommen wurden, können für sich genom-
men selbstverständlich keineswegs yon vornherein für bestimmte gesamtin-
dustrielle oder branchenspezifische Entwicklungen Repräsentativität bean-
spruchen. Dies gilt meist auch, wenn Daten von zwei oder mehreren Betrie-
ben aggregiert wurden. Für die vorliegende Untersuchung kann unter be-
stimmten Vorbehalten für die Eisen- und Stahlindustrie geltend gemacht 
werdep, daß statistische Angaben über die untersuchten Einzelbetriebe,
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sofern sie glcichgcartet und damit aggregierbar waren, die Entwicklung 
dieses Industriezweiges repräsentieren: In den Unternehmen dieses Wirt-
schaftssektors, deren Archivalicn ich sichten konnte (Krupp, Vereinigte 
Stahlwerke, Gutchoffnungshütte, Hocsch), war 1938 deutlich mehr als die 
Hälfte aller Stahlarbeiter beschäftigt.20 In jedem Falle wird allerdings zu 
fragen sein, ob auch bei statistischer Aggregation die Sonderrolle dieser 
traditionsreichen Unternehmen immer noch soweit durchschlägt, daß Ent-
wicklungen bei ihnen nicht auf die restlichen Unternehmen der Branche 
verallgemeinert werden können. Obgleich den genannteil schwcrindu- 
stricllen Konzernen eine Reihe von Unternehmen der Metallverarbeitung 
angcglicdert waren,21 und mir aus dem Siemens-Archiv archivalische Quel-
len des größten Unternehmens der deutschen elektrotechnischen Industrie 
zur Verfügung standen, kann Repräsentativität für allein aus diesen Akten-
beständen gewonnene, einzelbetricbliche Angaben für die Metallverarbei-
tung insgesamt im allgemeinen nicht beansprucht werden. Den auf Basis 
dieser Daten erstellten Statistiken und Graphiken kommt iii aller Regel nur 
illustrative Bedeutung zu. Diese Einschränkungen gelten für eine andere Art 
quantifizierbarer Archivalicn nicht: für repräsentative Erhebungen, die vom 
Statistischen Reichsamt, von den Statistischen Landesämtern, von der DAF 
und ihren Suborganisationen oder den Organen der Wirtschaftlichen 
Selbstverwaltung« (insbesondere der «Reichsgruppe Industrie«) durchge- 
fiihrt, aber nicht veröffentlicht wurden, sondern nur für den internen Ge-
brauch zur Verfügung standen.

2. Von außerordentlicher Bedeutung sind im Rahmen der vorliegenden 
Studie selbstverständlich die Veröffentlichungen des Statistischen Reichsamtes. 
Obgleich diese Publikationen in der Regel leicht zugänglich sind, wurden sie 
in der neueren Forschung zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des «Dritten 
Reiches« im allgemeinen nur beiläufig herangezogen.

3. Wichtig sind ferner die in den einschlägigen, zeitgenössischen Zeit-
schriften vorgelegten statistischen Angaben zu den hier interessierenden The-
men. Hervorzuheben sind vor allem die zum Teil sehr materialreichen 
Publikationen der «Deutschen Arbeitsfront«. Insbesondere das Arbeitswis- 
scnschaftliche Institut der DAF22 führte eine Reihe von eigenen Erhebungen 
über den Umfang der von Industrieunternehmen freiwillig gewährten So- 
zialaufwendungcn, zum Stellenwert von Akkord- und Zeitlohn, über die 
Höhe der Mietpreise usw. durch. Im Gegensatz zum Statistischen Reichs-
amt -  das der Darstellung methodischer Probleme breiten Raum gab -  
bleiben die Erhebungsmethoden des Arbcitswissenschaftlichen Instituts 
freilich manchmal unklar.

4. Zwei eigene Erhebungen wurden auf Grundlage des -  von der histori-
schen Forschung bisher kaum zur Kenntnis genommenen -  «Handbuchs der 
deutschen Aktiengesellschaften« durchgeführt. In diesen Handbüchern sind 
neben den Bilanzen auch die Gewinn- und Verlustrechnungen sämtlicher 
deutscher Aktiengesellschaften enthalten. Diese Gewinn- und Verlustrech-
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nungcn stellen insofern eine einzigartige Quelle dar, als sich auf Basis dieser 
Daten erst Formen der Einkommensdifferenzicrung, die vom Statistischen 
Reichsamt nicht bzw. nicht über einen längeren Zeitraum untersucht wur-
den, für einen wichtigen Teil aller Industrieunternehmen rekonstruieren 
ließen. Zweitens läßt sich nur mit Hilfe der in den Gewinn- und V erberech -
nungen der Aktiengesellschaften enthaltenen Angaben eine Vorstellung 
vom quantitativen Stellenwert der freiwilligen Sozialleistungcn (in Relation 
zur Lohnhöhe oder anderen Variablen) nach einzelnen Branchen, Regionen, 
Orts- und Betricbsgrößenklasscn gewinnen.

Quantifizierung setzt eine Klärung der verwendeten Kategorien und eine 
Darstellung der methodischen Grundlagen voraus. Dies zielt nicht nur auf 
die eigenen Erhebungen, sondern auch die der amtlichen Statistik. Ein 
gravierendes Problem besteht z. B. darin, daß die traditionellen Arbeiterka-
tegorien (gelernt, angelernt, ungelernt), die ja  auch Arbeitsmarkt-, Arbeits-
zeit- und Lohnerhebungen strukturierten, immer schwerer begrifflich exakt 
zu trennen waren, weil die Übergänge von einer zur anderen Arbcitcrschicht' 
in der Praxis zunehmend fließender wurden. Zu fragen ist auch, was mit den 
vielfach sehr unpräzise benutzten Begriffen wie >Rationalisierung<, »Lei-
stungslohn!, >Akkord< oder »freiwillige betriebliche Sozialleistungem im 
konkreten eigentlich gemeint war. Relativ klar bleibt im hier untersuchten 
Zeitraum dagegen die begriffliche Scheidung der verschiedenen Lohnebe-
nen (tariflich/cffcktiv; brutto/netto; nominal/real).23

Die spezifischen Formen der Lohn-, Leistungs- und Arbeitsmarktpolitik 
bleiben unverständlich, wenn sie nicht in den »qualitativem politischen 
Kontext eingebettet werden. Während der nationalsozialistischen Herr-
schaft wurde weitaus stärker als in den vorangegangenen und nachfolgenden 
Phasen der deutschen Geschichte versucht, mittels ideologisch und politisch 
begründeter Initiativen Einfluß auf bestimmte ökonomische und soziale 
Entwicklungen zu nehmen. Zudem besaßen aufgrund der relativen Schwä-
che der meisten Institutionen während des hier behandelten Zeitraumes 
einzelne Persönlichkeiten ein beträchtliches Gewicht. Obgleich im folgen-
den in erster Linie überindividuelle Strukturen untersucht werden, kommt 
individuellen Äußerungen deshalb nicht selten dennoch ein hoher Stellen-
wert zu. Umgekehrt ist es freilich zum Begreifen subjektiver und manchmal 
scheinbar willkürlicher, individueller Entscheidungen immer auch »unab-
dingbar.. . ,  auf die ihnen vorgegebenen und in sie eingehenden Strukturen 
zu rekurrieren«.24 Darüber hinaus können statistische Zeitreihen nur sehr 
abstrakt und deshalb begrenzt vermitteln, wie sich z. B . die soziale Lage der 
Arbeiter entwickelte. »Qualitativem Berichte sind hier zur Veranschaulichung 
unabdingbar. Herangezogen wurden >Lage-< und »Stimmungsberichtc< un-
terschiedlicher Provenienz:
-  Sdmmungs- und Lageberichte staatlicher bzw. halbamtlicher Stellen: der 
»Treuhänder der Arbeit!,25 des »Sicherheitsdienstes! (SD) der S S ,26 Gestapo, 
Staatsanwaltschaften, lokaler N SD A P- und DAF-Verwaltungen etc.27 Die
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von diesen Organen verfaßten Meldungen und Einschätzungen sind aller-
dings insofern häufig einseitig, als »die Optik der bürokratischen Berichts- 
qucllcn einen Biindelungscffekt und eine projektive Politisierung be-
wirkt«.28 In besonderem Maße gilt diese Einschränkung für »nonkonfor- 
rncs< Verhalten, da die nationalsozialistischen Kontroll- und Verfolgungsin- 
stanzen darauf ein besonderes Augenmerk richteten. Dennoch lassen die 
Berichte dieser Institutionen ein vielschichtiges Bild über die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen sowie die außerbetriebliche soziale Lage der Arbeiter-
schaft im >Drittcn Rcicln zu.
-  Auch die Vielzahl der in den >Deutschland-Berichten der SOPADL< (SO- 
PADE-Bcrichte) veröffentlichten Meldungen zum Verhalten und zur Situa-
tion der Arbeiterschaft während der NS-Zeit vermitteln für sich genommen 
ein in vielen Punkten verzerrtes Bild. Häufig kommt in den Berichten eine- 
vor dem Hintergrund eigener Wunschvorstellungen und der Erwartungen 
des politischen Exils verständliche -  Neigung zu einer manchmal fast eupho-
rischen Darstellung >widcrständischen< Verhaltens innerhalb der Arbeiter-
schaft zum Ausdruck-29 Dennoch vermitteln die SOPADE-Bcrichte ein 
außerordentlich differenziertes Bild der sozialen Lage der Arbeiterschaft 
während der NS-Diktatur, da auch Meldungen, die ein kritisches Licht auf 
bestimmte Verhaltensweisen vieler Arbeitnehmer warfen, nicht unter-
drückt wurden.

Mit »kaum vermuteter Offenlegung wirtschaftspolitischer [und ebenso 
lohn- und sozialpolitischer, R. I I.) Nah- und Fernziele des Regimes«3" über-
raschten schließlich vor allem die einschlägigen zeitgenössischen Zeit-
schriften, in abgeschwächter Form auch Dissertationen und Monographien 
der Jahre 1933 bis 1945. In ihnen wurde kaum verhüllt, warum für die NS- 
Llerrschaft gerade auch mit Blick aufdic Industricarbcitcrschaft der unlängst 
geprägte Begriff >Rcactionary Modcrnisnu31 so treffend ist: Betriebliche 
Fertigungstechniken, Arbeitsorganisation und Entlohnungssysteme sollten 
so modernisiert werden, daß Arbeitsleistung, und Produktionsvolumen in 
Hinblick auf den geplanten Krieg optimal gesteigert werden konnten, ohne 
daß die >Arbcitsfrcude< nachließ. Gleichzeitig war beabsichtigt, die Effektiv- 
verdienstc über die Vertiefung der Lohnunterschiede auf einem so niedrigen 
Niveau zu halten, daß die ökonomischen Kriegsanstrengungen nicht gefähr-
det wurden. >Rationalisicrung< in ihren verschiedenen Formen und lei-
stungsbezogene Lohndifferenzierung sollten nach den Vorstellungen von 
NS-Rcgime und Industrie entscheidend dazu beitragen, die Industriearbei-
terschaft so weit zu disziplinieren und in das nationalsozialistische Gesell-
schaftssystem zu integrieren, daß von ihr keine die wirtschaftliche und 
politische Stabilität des NS-Rcgimes bedrohende >Unruhe< mehr ausgehen 
konnte.
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II. Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

1. D ie Ausgangslage um diejahresw end e 1932/33

Die 1928/29 cinsctzcnde, durch die Politik Brünings verschärfte Wirt-
schaftskrise traf die deutsche Wirtschaft in einer bis dahin ungekanntcn 
Schärfe. Die einzelnen Sektoren der deutschen Industrie wurden von der 
Krise allerdings in unterschiedlicher Weise in Mitleidenschaft gezogen. 
Während die Konsumgüterproduktion nur vergleichsweise geringfügig zu-
rückging, erreichten einzelne Zweige der Produktions- und Investitionsgü-
terindustrie 1932 nicht einmal ein Drittel des Produktionsvolumens des 
Jahres 1929. Die Folge waren massenhafte Entlassungen; die Zahl der unbe-
schäftigten Arbeitnehmer stieg in ungeahnte Höhen. Um diejahreswende 
1932/33 waren einschließlich der »unsichtbaren« Arbeitslosen etwa 7,7 Mio. 
Arbeiter und Angestellte erwerbslos; hinzu kamen mehr als zwanzig Pro-
zent Kurzarbeiter. Nach der Statistik der Gewerkschaften war im Jan. 1933 
nicht einmal jeder dritte Arbeitnehmer voll erwerbstätig.1

Die anhaltende Arbeitslosigkeit zermürbte und demoralisierte nicht nur 
die meisten Arbeitslosen. Unter dem Druck des riesigen Arbeitslosenheeres 
waren auch die (noch) Beschäftigten bereit, zu Bedingungen zu arbeiten, die 
sic sonst kaum akzeptiert hätten. Staatliche.rscits wurde das Bestreben der 
Unternehmer, durch rigorose Reduktion der Lohnkosten die Betriebsverlu-
ste in Grenzen zu halten, durch eine Reihe von Maßnahmen bewußt geför-
dert: Eine Notverordnung vom 9. Dez. 1931 z. B . bestimmte, daß die tarif-
lich vereinbarten Löhne und Gehälter auf den wesentlich niedrigeren Stand 
vom 10.Jan. 1927 zurückzuführen seien.2 Mit der Notverordnung vom
5. Sept. 1932 wurde der Grundsatz aufgegeben, daß die tariflich vereinbar-
ten Lohnsätze die Untergrenze der effektiven Verdienste darzustellcn hatten. 
Die tarifvertraglichen Lohn- und Gehaltssätze konnten nach dieser Verord-
nung ohne Änderung des Arbeitsvertrages unterschritten werden, sofern 
durch »die Erfüllung der dem Arbeitgeber obliegenden tarifvertraglichen 
Pflichten die Weiterführung seines Betriebes« gefährdet war. Die gleiche 
Notverordnung erlaubte, daß bei Neueinstcllungen von vornherein die 
tariflichen Lohnsätze nicht cingchaltcn werden brauchten.3

Die tariflichen Lohnsätze, die -  bedingt durch die Laufzeiten der Tarifver-
träge -  erst gegen Ende 1930 ihren Gipfelpunkt erreicht hatten, fielen bis 
1933 auf77,9%  des Tariflohnniveaus von 1930.4 DicBruttostundcnvcrdien-
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stc, die bereits um die Jahreswende 1929/30 zurückzugehen begannen, ge-
langten im industriellen Durchschnitt gleichfalls erst 1933 (in Teilbereichen 
der Konsumgüterindustric sogar erst 1936) mit 73,0% des Niveaus von 1929 
auf ihren Tiefststand;5 da gleichzeitig die Arbeitszeiten verkürzt wurden, 
fielen die Wocheneinkommen noch stärker als die Stundenverdienste. Der 
drastische Abbau der in der Weimarer Republik zum Teil sehr umfangrei-
chen übertariflichen Lohnanteile und die Erlaubnis, die tariflichen Lohnsätze 
zu unterschreiten, führten dazu, daß sich die tatsächlichen Verdienste der 
Industriearbeiterschaft zum Zeitpunkt der »Machtergreifung! der National-
sozialisten in den meisten Branchen kaum mehr von den tariflich vorgesehe-
nen Lohnsätzen unterschieden. Anfang 1933 war infolgedessen die Not in 
vielen Arbeiterfamilien außerordentlich groß; die Sorge um die nackte Exi-
stenz ließ in weiten Teilen der Arbeiterschaft solidarische Vcrhaltcnsformen 
in den Hintergrund treten; die Politik der organisierten Arbeiterbewegung 
vertiefte Demoralisierung und Resignation in der Industriearbeiterschaft 
weiter. Trügerisch war dagegen der Eindruck, die »Rationalisierung« hätte 
mit der Krise ihr Ende gefunden; der bald einsetzende wirtschaftliche Auf-
schwung sollte das Gegenteil erweisen.

2. D ie wirtschaftliche Entw icklung im »Dritten Reich«

Während der Herrschaft des Nationalsozialismus blieb die übernommene, 
industrickapitalistische Struktur der deutschen Wirtschaft im wesentlichen 
unangetastet. Auf dem bestehenden ökonomischen Gefüge aufbauend koor-
dinierte und lenkte die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik die Entwick-
lung der verschiedenen Teilbereiche auf das volkswirtschaftliche Hauptziel 
des NS-Rcgimes hin, die beschleunigte Aufrüstung.6 Über die Person des 
Mitte 1934 eingesetzten Reichs'wirtschaftsministers Schacht gelang es den 
großen. Industrieunternehmen, anfängliche Versuche aus den Reihen der 
nationalsozialistischen Bewegung -  vor allem der »Nationalsozialistischen 
Bctriebszellen-Organisatioin7 und der DAF - ,  Einfluß auf wirtschaftliche 
Belange zu nehmen, erfolgreich abzuwehren und die Wirtschaftspolitik in 
den ersten Jahren der NS-Diktatur zur fast ausschließlichen Domäne des 
industriellen Großkapitals zu machen.

Zwar wurde der staatliche Einfluß auf Banken und Kapitalmarkt verstärkt 
und der Außenhandel im Rahmen der Autarkiepolitik seit Schachts »Neuem 
Plan« 1934 einer weitgehenden Kontrolle des Staates unterworfen. Auch die 
Preise unterlagen nicht mehr ausschließlich dem »freien Spiel« von Angebot 
und Nachfrage. Eine »Gcwinnkontrollc« oder eine dem auch nur entfernt 
vergleichbare Einrichtung hat allerdings niemals existiert.8 Die durch die 
Erhöhung der Körperschafts- und Umsatzsteuer in ihrer Aufwärtsentwick-
lung kaum gebremsten Unternehmensgewinne ermöglichten erst den ra-
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sehen rüstungskonjunkturellcn Aufschwung. Auch die sich neben dem wei- 
tcrcxisticrendcn >Normenstaat< hcrausbildcnden, unkontrollierten und 
rechtlich nicht eingebundenen >maßnahmcstaatlichen< Institutionen des N S- 
Rcgirnes tangierten nicht grundlegend die Interessen der Großindustrie. In 
gewisser Hinsicht stützten sie diese sogar ab; denn das Agieren der verschie-
denen Organe des >Maßnahmestaates< bildete, jedenfalls in den ersten Jahren 
der nationalsozialistischen Herrschaft, eine entscheidende Voraussetzung für 
die Realisierung der wirtschaftlichen Zielsetzungen, weil sie Störungen, die 
von einer ihrer traditionellen politischen Artikulations- und Aktionsmög-
lichkeiten beraubten Arbeiterklasse hätten ausgehen können, durch Repres-
sion und Terror rigoros unterband. Die dem vorausgehende Beseitigung 
von Gewerkschaftsorganisationen und Betriebsräten erleichterte den Unter-
nehmern die wirtschaftliche Konsolidierung ihrer Betriebe durch Senkung 
und weitgehende Stabilisierung der Lohnkosten auf niedrigem Niveau.

Einen wichtigen Einschnitt in der nationalsozialistischen Wirtschaftspoli-
tik stellte die Verkündigung des >Vierjahrcsplanes< durch Hitler am 9. Sept. 
1936 in Nürnberg auf dem >Partcitag der Ehre« dar. Die von Hitler wenige 
Wochen später -  am 18. Okt. 1936 -  erlassene >Verordnung zur Durchfüh-
rung des Vierjahresplanes< ermächtigte Göring, alle für die Umsetzung des 
> Vicrjahresplanes< notwendigen Maßnahmen zu treffen, ohne andere Behör-
den konsultieren zu müssen. Wenn auch der »Superminister« Göring9 die 
einzelnen Abteilungen des >Vicrjahresplan<-Amtes von Parteieinflüssen' 
weitgehend freihielt und das Vertrauen vieler Großindustrieller genoß,10 so 
bedeutete der politische Aufstieg Görings und die gleichzeitige Entmach-
tung Schachts doch auch, daß wirtschaftspolitische Grundsatzentscheidun-
gen in stärkerem Maße von der politischen Führung des NS-Rcgim cs un-
mittelbar getroffen wurden. Dabei bediente sich der nationalsozialistische 
Staat weiterhin der wirtschaftlichen Organisationen »als gleichsam subsidiä-
rer Lenkungsinstanzen«11 und definierte lediglich den Rahmen ökonomi-
schen Handelns. Obgleich durch verstärkte staatliche Interventionen -  wie 
Devisen-, Preis-, und Lohnkontrolle, Einschränkungen der Freiheit der 
Wahl des Arbeitsplatzes usw. -  Marktgesetze .modifiziert wurden, begrün-
dete auch der >Vierjahrcsplan< keine Planwirtschaft im eigentlichen Sinn des 
Wortes. Im Hinblick auf die verstärkten Eingriffe staatlicher Instanzen sollte 
m. E. besser von einer zeitlich vorverlcgten Kriegswirtschaft gesprochen 
werden; nicht zufällig rechtfertigten staatliche Funktionsträger Kontroll- 
maßnahmen mit der Herstellung der >Wehrbereitschaft< u. ä. Das hohe Maß 
an staatlicher Intervcntionstätigkeit erklärt sich aber auch aus den Erfahrun-
gen der Weltwirtschaftskrise, die die Vorstellung widerlegt hatten, daß sich 
die Wirtschaft aus eigener Kraft steuern könne.

Welchen Verlauf zeigte die konjunkturelle Entwicklung in den wichtig-
sten Industriesektoren? In der eisen- und metallerzcugenden, der metallver-
arbeitenden und der chemischen Industrie war der tiefe Einbruch der Welt-
wirtschaftskrise bereits nach zwei Jahren nationalsozialistischer Flerrschaft
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wieder wettgemacht und 1935 das Produktionsniveau des Jahres 1929 deut-
lich überschritten. Für die rüstungswichtigen Produktions- und Investi- 
tionsgütcrindustricn brachte der rasche wirtschaftliche Aufschwung nicht 
nur die Überwindung des konjunkturellen Rückschlages«, sondern darüber 
hinaus auch den -  selbst 1928/29 keineswegs gänzlich beseitigten -  vollstän-
digen »Abbau des langfristig akkumulierten Wachstumsrückstandes«.12 
1939 wurde in der metallverarbeitenden Industrie schließlich doppelt so viel 
produziert wie auf dem konjunkturellen Höhepunkt zehn Jahre zuvor. 
Dagegen war die Rezession in den Konsumgüterindustrien dauerhafter. Die 
Betriebe dieser Branchen wurden infolge der Autarkiepolitik und dadurch 
bedingte Rohstoffverknappungen, der Umstellung auf schlechtere Ersatz- 
stoffc usw. vom NS-Rcgime gewollt in ihrer Produktion'eingeschnürt und 
konnten erst in den beiden letzten Vorkriegsjahren in engen Grenzen am 
konjunkturellen Aufschwung partizipieren.

Die kriegswirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wird gemeinhin in drei 
Phasen unterteilt:11? jiämlich (1.) die >fricdcnsähnlichc Kriegswirtschaft« vom 
Sept. 1939 bis zum Winter 1941/42; (2.) die Periode gesteigerter kriegswirt-
schaftlicher Anstrengungen vom Winter 1941/42 bis zum Sommer 1944 und 
(3.) der totale kriegswirtschaftliche Einsat? vom Sommer 1944 bis zur 
Kapitulation des nationalsozialistischen Regimes im Mai 1945. Während der 
ersten Phase wurde »das wirtschaftliche Leben nicht in dem vollen Umfange 
um gestellt..., wie dies die Mobilmachungsplänc vorsahen«., 't Aufgrund 
der bis 1941 erfolgreich praktizierten sog. Blitzkriegsstrategie brauchten die 
wirtschaftlichen Kapazitäten des Deutschen Reiches nicht gänzlich ausge-
schöpft zu werden.15 Erst die Niederlage der deutschen Armee vor Moskau 
und der Kriegseintritt der USA auf seiten der Gegner der >Achsenmächte< 
stellten in wirtschaftlicher Hinsicht einen wesentlichen Einschnitt dar. Die 
Bote Armee hatte die Blitzkriegsstrategie zum Scheitern gebracht und durch 
den Kricgscintritt der USA war das NS-Regime nun mit eindeutig überlege-
nen ökonomischen Potenzen konfrontiert.16 An wirtschaftspolitischen 
Konsequenzen, die die nationalsozialistische Führung hieraus zog, sind vor 
allem zu nennen:
-  Die wirtschaftspolitischen Kompetenzen wurden weitgehend auf das Rü- 
stungsministcrium unter Speer zentralisiert.
-  Die Wirtschaftliche Selbstverwaltung« wurde gestärkt, effektiviert und 
unmittelbarer in staatliche Funktionen eingebunden.
-  Auf überbetrieblicher wie auf einzclbetrieblichcr Ebene wurden wirt-
schaftliche Funktionen -  stärker als zuvor -  nach Kriterien fachlicher und 
technokratischer Qualifikation besetzt; gefragt waren Wirtschafts- und Ra- 
tionalisicrungscxpcrten, langjährige NSDAP-Zugehörigkeit und andere 
(partei-)politische Kriterien traten in den Hintergrund.17
-  Es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, die Arbeits- und 
Produktionsprozesse möglichst breit in allen Rüstungsbetrieben zu rationa-
lisieren.
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Dieser Phase, in der die Kriegsproduktion erheblich gesteigert werden 
konnte, folgte dann in den letzten Kriegsmonaten ein rascher Rückgang der 
Rüstungsproduktion und die Auflösung der zentralen, wirtschaftlichen 
Koordinationsinstanzen.

3. Grundzüge des politischen Systems

Von >Planwirtschaft< o. ä. zu sprechen ist nicht nur deshalb verfehlt, weil in 
den zwölfjahrcn der nationalsozialistischen Herrschaft die industriekapitali- 
stischcn Grundlagen im Prinzip nicht angetastet wurden; cs kam auch zu 
keinem Zeitpunkt zu einer eindeutigen Unterordnung der Industrie unter 
den Staat bzw. die nationalsozialistische Bewegung noch umgekehrt zu 
einer Unterordnung des NS-Rcgimes unter die (Groß-)Industric. Die Herr-
schaft wurde vielmehr von mehreren, gleichzeitig rivalisierenden und koo-
perierenden Gruppen ausgeübt.18 Zwischen der Großindustrie und ihren 
politischen Organen (insbesondere der >Reichsgruppe Industrien) einerseits 
und staatlichen Institutionen sowie der NS-Bcwcgung, die ihrerseits wieder 
in konkurrierende Gruppen zerfiel, andererseits bestand ein komplexes B c- 
zichungsgcflccht, das durch eine Reihe von Intcressensidentitäten und 
gleichzeitig eine Vielzahl »durchgängiger und fundamentaler Ambivalen-
zen . . . ,  die teilweise die Form von Antinomien« annahmen,19 geprägt und 
zudem in ständiger Veränderung begriffen war. Die Herrschaftsbereiche 
und politischen Kompetenzen waren zwischen den das >Drittc Reich< tra-
genden Säulen nicht definitiv abgesteckt. Auch die Befugnisse staatlicher 
Institutionen waren im allgemeinen nicht eindeutig geregelt, sondern iiber- 
schnitten sich vielfach; politische Funktionsträger stritten um Zuständigkei-
ten und suchten den eigenen Kompetenzbereich ständig zu erweitern. Neue 
Institutionen wie z. B. der »Beauftragte für den Vierjahresplan< (Göring) 
oder der »Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz* (Sauckel) machten 
die Situation noch unübersichtlicher, zumal sie häufig mit überkommenen 
Institutionen wie dem Rcichswirtschafts- oder dem Rcichsarbeitsministe- 
rium konkurrierten. Schließlich maßten sich auch nichtstaatliche Organisa-
tionen wie die DAF vielfach quasi behördliche Befugnisse an.

Ebensowenig einheitlich war die Form, in der Herrschaft von den einzel-
nen Intcressensgruppcn, Organisationen und Institutionen ausgeübt wurde. 
Sie läßt sich am ehesten durch ein Nebeneinander von>Maßnalwiestaat< und 
>Nonncnstaat< charakterisieren. In Anlehnung an Ernst Fracnkel, auf den 
beide Begriffe zurückgehen, ist mit >Maßnalnnestaat< das »Herrschaftssy-
stem der unbeschränkten Willkür und Gewalt, das durch keinerlei rechtliche 
Garantien eingeschränkt« war und durch Gestapo, N SD A P, SA und SS, 
aber auch durch die DAF repräsentiert wurde, gemeint.20 Der Terminus 
>Normcnstaat< zielt auf das Phänomen, daß gleichzeitig in wichtigen Tcilbe-
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reichen der nationalsozialistischen Gesellschaft, insbesondere in der Wirt-
schaft, rechtsstaatliche Prinzipien in Kraft blieben.21 Die Wirksamkeit poli-
tischer Herrschaft wurde durch diese Doppclgesichtigkeit des NS-Staates 
jedoch nicht beeinträchtigt. Polykratische Herrschaft, die lediglich in der 
Person des >Ftihrers< ihren gemeinsamen Ausdruck fand,22 das Nebeneinan-
der von >Maßnahme-< und >Normcnstaat<, daraus resultierende »Kompc- 
tcnzschwicrigkeiten und gelegentliche Meinungsverschiedenheiten über 
Tempo, Form und Richtung des Vorgehens... hatten -  hinsichtlich der 
Intensität des Vcrfolgungsprozesses -  aufs ganze gesehen eher einen kumu-
lierenden Effekt«.23

Während der Wirtschaft separate Organisationen trotz einiger organisato-
rischer Modifikationen auch nach 1933 erhalten blieben,24 wurden Gewerk-
schaften und Arbeiterparteien zerschlagen. Über die D/1E25 war der Arbeit-
nehmerschaft in der Folgezeit kaum eine Artikulation eigener Interessen 
möglich. Nach der Gründung der Arbeitsfront, die wenige Tage nach der 
endgültigen Auflösung der Gewerkschaften erfolgte, war zunächst unklar, 
welchen Charakter diese neue Massenorganisation erhalten sollte. In der 
zweiten Hälfte desjahrcs 1933 kristallisierte sich dann allmählich heraus, daß 
nicht an die Schaffung einer nationalsozialistischen > Ersatz-Gewerkschaft« 
gedacht war, sondern Arbeitnehmer undArbeitgeber in einer einzigen Or-
ganisation zusammengefaßt werden sollten. Die Zulassung separater Ar-
beitnehmerorganisationen hätte die implizite Anerkennung des grundsätzli-
chen und gesellschaftlichen Charakters der Gegensätze zwischen Lohnarbeit 
und Kapital bedeutet, die Verallgemeinerung und Politisierung der nicht 
geleugneten >inncrbetrieblichcn Spannungszuständc« ermöglicht, ehemali-
gen Gewerkschaftern, Sozialdemokraten und Kommunisten ein breites po-
litisches Betätigungsfeld zur Verfügung gestellt und ihnen letztlich die 
Chance zur Rekonstruktion der zerschlagenen Arbeiterorganisationen 
eröffnet. Zentrales Ziel war cs demgegenüber gerade, im Interesse der 
politischen Stabilisierung des NS-Rcgimes (vorerst) jede auch nur einge-
schränkt autonome Organisierung der Arbeiterschaft und damit die Mög-
lichkeit der kollektiven Artikulation ihrer Interessen, eine »neue Organisie-
rung von Gegensätzen mit ihren bekannten schädlichen Folgen«26, zu ver-
hindern. Obgleich in der Arbeitsfront in den Folgejahren vereinzelt quasi 
gewerkschaftliche Unterströmungen entstanden, war die DAF schon vom 
formalen Aufbau her zu keinem Zeitpunkt einer Gewerkschaft vergleichbar. 
Von der Arbeitsfront als einer >Quasi-Gewcrkschaft< zu sprechen, verbietet 
sich vor allem aber deshalb, weil diese NS-Organisation auf die politischen 
Ziele des Nationalsozialismus verpflichtet war und bei ihren sozialpoliti-
schen Aktivitäten immer auch die sozialintcgrativcn und -  wie später aus-
führlicher zu zeigen sein wird -  leistungspolitischen Ziele des NS-Regimes 
im Auge hatte, die sich häufig unmittelbar gegen die Interessen der Arbeiter 
richten konnten.

Die Aufgaben der DAF wurden nicht eindeutig fixiert. Es hieß lediglich,
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ihr Ziel habe »die Erziehung aller im Arbeitslcbcn stehenden Deutschen zum 
nationalsozialistischen Staat und zur nationalsozialistischen Gesinnung«27 
und die »Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemcinschaft der 
Deutschen«28 zu sein. Derartige Formulierungen ließen Interpretationen 
breiten Raum. Sic gaben der DAF die Möglichkeit, Ansprüche aufMitspra- 
chc in betrieblichen Angelegenheiten anzumclden, die von den Unterneh-
mern -  vor dem Hintergrund des umfänglichen organisatorischen Appara-
tes der Arbeitsfront -  als ständige, ernst zu nehmende Bedrohung der ihnen 
durch das AOG zugestandenen innerbetrieblichen Autonomie aufgefaßt 
werden mußten. Durch den Aufbau von Suborganisationen oder durch die 
Eingliederung bestehender, schon vor 1933 erfolgreich wirkender Organi-
sationen wie des >Deutschen Instituts für technische Arbeitsschulung< (D IN - 
T A )29 gelangen der DAF in der Tat Einbrüche in bestimmte, ursprünglich 
nur der Industrie vorbchaltene Tätigkeitsfelder,30 ohne daß sie es allerdings 
schaffte, die starke innerbetriebliche Stellung der Unternehmer entschei-
dend zu Schwächen.303

4. Das nationalsozialistische Arbeitsrecht31

In der ersten Hälfte des Jahres 1933 war durch die gewaltsame Auflösung 
von Gewerkschaften und Arbeiterparteien die vordem relativ starke Posi-
tion der Arbeitnehmerschaft grundlegend erschüttert und wesentliche Teile' 
des Arbeitsrechts der Weimarer.Republik faktisch außer Kraft gesetzt wor-
den. Durch das >Gcsctz zur Ordnung der nationalen Arbcit< (AOG) vom 
20. Jan 193432 wurden bereits geschaffene Verhältnisse nachträglich recht-
lich festgeschrieben und die arbeitsrechtlichen Provisorien der ersten Phase 
nach der >Machtergreifung< abgelöst.

Dem AOG lag die Ansicht zugrunde, daß die »alte gesellschaftliche 
Ordnung des Klassenkampfcs«33 mit der Vorstellung einer sozialharmoni- 
schcn >Volksgcmeinschaft< unvereinbar war. Geleugnet wurde freilich nur 
» die Annahme eines grundsätzlichen Gegensatzes zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern«, die »Erhebung des wirtschaftlichen Interessengegensat-
zes zur allgemcingültigen Norm, die alle Gesetze und Maßnahmen des 
Staates und alle Beziehungen zwischen den im Wirtschaftsleben beteiligten 
M enschen...  beherrschte«.34 Nicht bestritten wurde dagegen die Existenz 
des »natürlichen Widcrstrcit(s) der sozialen Interessen, der sich aus der 
verschiedenen Lage des seine Arbeitskraft anbictcndcn Arbeitnehmers und 
des auf Rentabilität des Betriebes bedachten Unternehmers ergibt«.35 Ver-
hindert werden sollte >lediglich<, daß dieser »natürliche Gegensatz« »durch 
Zusammenfassung in großen Verbänden« »künstlich organisiert und ver-
vielfacht« würde.36

Die im AOG institutionalisierte neue Betriebs- und Arbeitsverfassung sah
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deshalb keine überbetriebliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer vor. 
Der matiirlichc Widerstreit der sozialen Interessen* sollte nur innerhalb eines 
Unternehmens zwischen dem »Betriebsfuhren und einer »Gefolgschaft* aus- 
getragen werden. Die »Bctricbsgcmcinschaft* potentiell störende Faktoren 
wie die Arbeitsfront blieben deshalb innerhalb des Betriebes ohne juristisch 
verankerte Funktionen. Aber auch auf betrieblicher Ebene besaßen Arbeiter 
und Angestellte formal keine Möglichkeit, ihre Interessen (kollektiv) zu 
artikulieren und durchzusetzen: Der durch das AOG neugeschaffene >l’er- 
trauensraU hatte das »gegenseitige Vertrauen innerhalb der Betriebsgemein-
schaft zu vertiefen«, »der Stärkung der Verbundenheit aller Betriebsangehö-
rigen [d. h. Arbeitnehmer und Arbeitgeber, U. 11. ] und mit dem Betrieb und 
dem Wohlc aller Glieder der Gemeinschaft«, der »Gemeinschaft aller Volks-
genossen unter Zurückstellung eigennütziger Interessen« zu dienen und die 
»Verbesserung der Arbeitsleistung« zu fördern (§§f> und 10 AOG). Er 
verlor ferner z. B . das Recht des Betriebsrates, über Massenentlassungen 
maßgeblich mitzuentscheiden. Um zu verhindern, daß sich der Vertrauens-
rat trotz Rechtlosigkeit und der Verpflichtung auf die »Betriebsgemein-
schaft* unter der Hand doch zu einer innerbetrieblichen De-Facto-Vertre-
tung von Arbeitnehmcrinteresscn entwickeln konnte, war dem >Betriebsjuh- 
rer< auch innerhalb dieser neugeschaffenen Institution eine entscheidende 
Stellung eingeräumt worden. Die Vertrauensmänner hatten nach §5 AOG 
»mit ihm und unter seiner Leitung den Vertrauensrat des Betriebes« zu 
bilden. Ohne »Betriebsführen war der Vertrauensrat handlungsunfähig. 
Nicht einmal formaljuristisch konnte der Vertrauensrat als selbständige 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer im Betrieb gelten. Jeder Vertrauens-
mann mußte ferner der »Deutschen Arbeitsfront* (D AF) angehören und -  so 
wurde in Anlehnung an das Beamtenrecht formuliert -  »die Gewähr bieten, 
daß er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat emtritt« (§9 
AOG). Die nur 1934 und 1935 abgchaltenen Vertrauensratswahlen endeten 
faktisch mit Mißerfolgen der DAF37 und wurden danach nicht mehr durch- 
geführt; sic hatten deutlich gezeigt, wie wenig Arbeitsfront und Vertrauens-
rate in der Arbeiterschaft verankert waren.

Die Industricarbeitcrschaft verfügte also über keinerlei rechtliche Hand-
habe, das Handeln des Staates und der Unternehmerschaft in ihrem Sinne zu 
beeinflussen. Umgekehrt existierte aber auch kein »Frühwarnsystem*, das 
soziale Konflikte im industriellen Bereich frühzeitig angezeigt hätte -  ein 
Defizit, das in dem Maße zum politischen Problem werden mußte, wie sich 
diese Konflikte bei cinsctzender Vollbeschäftigung auszuweiten begannen 
und die wirtschaftlichen und politischen Ziele des NS-Regimes zu gefährden 
schienen. Vor allem dies war ausschlaggebend dafür, »daß in den Vorberei-
tungen zum Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit der Reichskanzler 
[Hitler, R. H.] verlangt habe, daß in diesem Gesetz keine allzu feste gesetzli-
che Fixierung zunächst erfolge; das Gesetz müsse zunächst möglichst beweg-
lich gestaltet werden, man müsse abw arten, wie sich die einzelnen Bcstim-
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mutigen in der Praxis bewährten, und erst dann könne eine endgültige 
Fixierung erfolgen«.38

Der Entrechtung der Arbeiterschaft entsprach eine Stärkung der Stel-
lung des >Betricbsfuhrcrs<: »Der Führer des Betriebes entscheidet der Ge-
folgschaft gegegenüber in allen betrieblichen Angelegenheiten« (§2(1) 
AOG). »Gegenseitige Argumente« konnten zwar »vertrauensvoll ausge-
tauscht« werden; die Gefolgschaft hatte sich aber in jedem Fall den Ent-
scheidungen des >Bctriebsführers< bedingungslos zu unterwerfen und 
»ihm die in der Betricbsgemcinschaft begründete Treue zu halten« (§2(2) 
AOG). Über die Zugehörigkeit zur >Betricbsgemeinschaft< wurde explizit 
im AOG zwar nichts ausgesagt. Politische Praxis und Rechtsprechung in 
den folgenden Jahren machten indes deutlich, daß alle diejenigen, die nach 
nationalsozialistischer Auffassung nicht Mitglieder der >Volksgemein-
schaft waren, weil sic als >rassisch minderwertig< galten (vor allem Juden, 
Sinti/Roma und später >Ostarbciter<), auch außerhalb der (deutschen) 
>Bctric'bsgemeinschaften< standen.39 Erklärte Gegner der NS-Diktatur 
oder Arbeiter, denen fehlende »Gemcinschaftsfähigkeit« oder »gemcin- 
schaftszcrstörcndes« Verhalten unterstellt wurde, konnten gleichfalls vom 
>Betriebsführer< aus der >Betricbsgemeinschaft< entfernt werden.40

Wenige Wochen nach der Zerstörung der Gewerkschaften, am 19. Mai 
1933, war die Institution des >7renhänders der Arbeit< durch Gesetz geschaf-
fen und die insgesamt dreizehn Treuhänder unmittelbar dem Reichsar-
beitsminister unterstellt worden.41 Ihre Funktion bestand zunächst darin, 
das tarifpolitische Vakuum zu schließen, das durch die Auflösung der Ge-
werkschaften entstanden war. Sic hatten die Bedingungen für den Ab-
schluß von Arbeitsverträgen zu regeln und im übrigen flir die Aufrechter-
haltung des >Arbcitsfriedens< zu sorgen. Zusätzlich zu den im ersten Treu-
händer-Gesetz provisorisch fcstgelegtcn -Rechten erhielten sie durch das 
AOG eine Reihe weiterer Befugnisse:
-  Bereits im Gesetz vom 19. Mai 1933 war in Anknüpfung an zentrale 
Elemente des Schlichtungswesens der Weimarer Republik festgelegt und 
im AOG dann bestätigt worden, daß die Treuhänder Tarifordnungen ver-
bindlich fixieren konnten (§32 AOG). Vorerst blieben allerdings überwie-
gend die alten Tarifverträge als Tarifordnungen in Kraft. Während jedoch 
Tarifverträge nur für Angehörige der am Vertragsabschluß beteiligten 
Parteien gegolten hatten,42 wurde eine Tarifordnung automatisch für alle 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer eines Tarifgebietes wirksam. Mit der Ab-
lösung der Tarifverträge durch Tarifordnungen wurde außerdem die Ein-
klagbarkeit von Tariflöhnen und anderen tariflich fcstgelegtcn Arbeitsbe-
dingungen grundsätzlich erschwert.43 Schließlich konnten Treuhänder

‘ einzelne Bestimmungen, von Tarifordnungen jederzeit außer Kraft setzen 
und auf diese Weise etwa die Zahlung untertariflicher Löhne" zulassen.
-  Die Treuhänder erließen Richtlinien für die Aufstellung von Betriebs-
ordnungen (§32(1) AOG). Diese Richtlinien, die u. a. einer »Atomisie-
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rung der Lohnregelung« Vorbeugen sollten,44 waren allerdings unverbind-
lich.45
-  Der Treuhänder entschied über Entlassungen größeren Ausmaßes (§ 20 
A O G ).46 Zweck dieser Bestimmung des AOG war der »Schutz des Arbeits-
marktes, nicht der Kündigungsschutz des einzelnen Arbeiters«.47 Auch der 
eigentliche Kündigungsschutz (§§56-63  AOG) wurde gegenüber der bis-
herigen Regelung wesentlich verschlechtert.
-  Dem Treuhänder waren ferner weitgehende Einflußmöglichkeiten auf 
Zusammensetzung und Tätigkeit der Vertraucnsrätc eingeräumt. Insbeson-
dere konnte er Vertrauensleute »wegen sachlicher oder persönlicher Unge- 
cignetheit abberufen« (§14(2) AOG), eine Bestimmung, die offenbar als 
(weitere)" Sicherung gegen >klassenkämpfcrischc Fchlentwicklungcm ge-
dacht war.
-  Ebenfalls stärkeren Einfluß konnten die Treuhänder auf die Tätigkeit der 
neu eingerichteten Sozialen Ehrengerichten nehmen (§41 AOG). Die Zahl 
der vor diesem >Gericht< verhandelten Fälle blieb allerdings klein,48 die 
verhängten Strafen waren geringfügig und »eher symbolischer Art«.49 An-
geklagt wurden vor diesem Gericht in erster Linie Handwerker und kleine 
Unternehmer. Insbesondere die soziale Zusammensetzung der Angeklagten 
zeigt, daß den >Sozialcn Ehrcngcrichtem in erster Linie die Funktion zukam, 
»gegenüber der Arbeiterschaft das Vcrantwortungsbewußtscin des natio-
nalsozialistischen Regimes zu demonstrieren«.50 Zur Disziplinierung der 
Arbeiterschaft standen wirksamere Instrumente zur Verfügung.
-  Ferner hatten die Treuhänder die Reichsregierung ständig über die sozial- 
und lohnpolitische Entwicklung sowie die >Stimnumg< in der Arbeiterschaft 
zu unterrichten (§ 19(1) AOG). Schließlich konnten ihnen vom Reichsar- 
beits- oder Reichswirtschaftsministerium weitere Aufgaben übertragen 
werden (§19(2) AOG).

In ihrer Tätigkeit sollten die Treuhänder durch sog. Sachverständigenbei-
räte und -ausschiissc, deren Mitglieder jedoch nur ehrenamtlich tätig waren, 
unterstützt werden. Deshalb und wegen der geringen Zahl der ihnen unter-
stellten hauptamtlichen Mitarbeiter waren der praktischen 'Tätigkeit der 
Treuhänder zwangsläufig enge Grenzen gesetzt.

Die meisten Entscheidungen der Treuhänder der Arbeit, vor allem der 
Erlaß und die Modifikation von Tarifordnungen, hatten Legislativcharak-
ter, an die auch die Arbeitsgerichte gebunden waren.51 Nach der Auflösung 
der Gewerkschaften entfielen zwangsläufig Rechtsstreitigkeiten zwischen 
den Tarifparteien. Mit der Aufhebung des Betriebsrätegesetzes wurde der 
Kündigungsschutz verschlechtert; Klagen vor dem Arbeitsgericht waren 
nurmchr von dem Gekündigten selbst durchzuführen und damit zu arbeits- 
vertraglichen Einzclstrcitigkciten geworden. Die Beseitigung der Institu-
tion des Betriebsrates hatte außerdem zur Folge, daß die Arbeitsgerichte sich 
nicht mehr mit Streitigkeiten über Bildung, Geschäftsführung und Amts-
enthebung von Betriebsvertretungen zu beschäftigen brauchten. Mögliche
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Kontroversen um den Vertrauensrat konnten vom Treuhänder der Arbeit 
ohne gerichtliche Einspruchsrechte entschieden werden. Durch das AOG  
wurde die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte weitgehend auf individuelle 
Streitfälle zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beschränkt. Aber 
auch die Austragung und Schlichtung individueller Streitfälle zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern sollte den Arbeitsgerichten weitgehend 
entzogen werden. Den Arbeitsgerichten quasi vorgeschaltet waren nämlich 
von der D AF eingerichtete Rechtsberatungsstellen; die in diesen Beratungsstel-
len tätigen >Rcchtsberatcr< sollten nicht nur Rechtsauskünftc erteilen, son-
dern auch arbeitsrechtliche Streitfälle zwischen Unternehmern und Arbeit-
nehmern schlichten, bevor diese vor einem Arbeitsgericht ausgetragen wur-
den. Obgleich die >Vorschaltung< der Rechtsberatungsstellen vor die eigent-
liche Arbeitsgerichtsbarkeit zu dein seit 1933 beobachtbaren, starken Rück-
gang der Arbeitsgerichtsverfahren beigetragen haben dürfte,52 stand der 
schwindenden Bedeutung der Arbeitsgerichtsbarkeit keine entsprechende 
Ausweitung der Tätigkeit der DAF-Rechtsberatungsstcllcn gegenüber.53 
Erstaunlich war dies nicht; denn (so der Reichslciter des Amtes für Rechtsbe-
ratungsstellen in der DAF) bei der Bearbeitung von Streitfällen habe »nicht 
der Streit bzw. die Intercsscnlagc des Einzelnen im Vordergrund (zu stehen), 
sondern die Gcmeinschaftssichcrung. Die Arbeit des Rechtsberaters ist in 
erster Linie ausgleichender Natur«.54 Da die Arbeitsgerichte gleichfalls dazu 
»berufen (waren), den Gedanken der Betriebsgemeinschaft zu vertiefen 
Gesetze und Verordnungen, Tarifordnungen und Verträge,..  im Geiste der 
nationalsozialistischen Weltanschauung anzuwenden«,55 ist das relativ ge-
ringe Gewicht der ArbcitsgcFichtsbarkeit wesentlich darauf zurückzufüh-
ren, daß die Arbeitnehmer ihre Erfolgsaussichten -  zu Recht -  bei gerichtli-
chen Auseinandersetzungen zunehmend schlechter cinschätztcn.

Das AOG wirkte sich erheblich auch auf Inhalt und Ausgestaltung des 
individuellen Arbeitsverhältnisses aus. >Bctricbsgemcinschaft<, >Treue-< und 
>Fürsorgcpflicht< ließen nach übereinstimmender Auffassung in der arbeits-
rechtlichen Literatur des >Dritten Reiches< die schuldrechtlichen Momente 
des Arbeitsvertrages hinter die pcrsoncnrcchtlichcn zurücktreten. Rechte 
und Pflichten brauchten nicht mehr normiert und fixiert werden, sondern 
ergaben sich »aus der konkreten Ordnung der Betriebsgemeinschaft, die als 
echte Gemeinschaft auch das einzelne Arbeitsverhältnis unmittelbar erfaßt 
und zu einem Gliedschaftsverhältnis innerhalb der Betriebsgemcinschaft 
gestaltet. «56 Trotzdem erhöhte sich aufgrund der Beseitigung von Tarifver-
handlungen und -Vereinbarungen der Stellenwert der Einzelarbeitsverträge. 
Sie stellten im allgemeinen die einzige Möglichkeit dar, zu einer verbindli-
chen Fixierung von Lohn- und sonstigen Arbeitsbedingungen zu gelangen.

Der Versuch, die sozialen >Spannungszustände< zwischen Lohnarbeit und 
1 Kapital nicht auf überbetrieblicher, gesellschaftlicher Ebene zum Austrag 

gelangen zu lassen, sondern sie innerhalb der »Betriebsgemeinschaft« zu 
lösen, mußte dem »Grundgesetz der Betriebsgemcinschaft«, wie Mansfeld
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die durch das AOG cingeführte >Betriebsordnung< bczcichnetc, einen beson-
deren Stellenwert verleihen. In ihr materialisierte sich gewissermaßen die 
innerbetriebliche Autonomie des Unternehmers: Die Betriebsordnung war 
von jedem »Betriebsführer«, der mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigte, 
einseitig, ohne Mitsprachc der Belegschaft, zu erlassen. Der »Betriebsführcr«, 
der hier gleichsam in die Rolle des betrieblichen >Gcsctzgebers< schlüpfte, 
erließ »die Betriebsordnung nicht in seiner Eigenschaft als Arbeitsvertrags-
partei, sondern als Führer der organisierten Betriebsgemeinschaft. Der Füh-
rer übt für die Bctricbsgcmeinschaft die autonome Satzungsgewalt aus.«57 
Im Gegensatz zur Tarifordnung konnte die Betriebsordnung jederzeit sich 
verändernden betriebsökonomischen und untcrnchmenspolitischen Bedin-
gungen angepaßt werden. Zwar waren Tarifordnungen »(e)ntgegenstehen- 
dc Bestimmungen der Betriebsordnung nichtig« (§32(2) AOG); die Tarif-
ordnungen waren aber meist so weit gefaßt, daß für eine inhaltliche Ausge-
staltung des betrieblichen »Grundgesetzen durch den '»Betriebsführen ein 
großer Spielraum blieb. Nach den Vorstellungen der Verfasser des AOG 
sollten sogar möglichst »schnell und weitgehend tarifliche Bindungen durch 
Betriebsordnungen abgelöst« werden.58 Solche Vorstellungen wurden zwar 
schon bald als »soziale Romantik« abgetan,59 da infolge forcierter Aufrü-
stung und eines sich verschärfenden Arbeitskräftemangels in den Vorkriegs-
jahren direkten staatlichen Interventionen eine immer stärkere Bedeutung 
zukam. Für »industrienahe< Ministerialbürokraten und führende Repräsen-
tanten der Unternehmerschaft verloren sie jedoch nicht an Attraktivität. 
Noch 1942 hielt Mansfeld in aller Öffentlichkeit an der dem AOG zugrunde 
liegenden Idee fest, langfristig Tarifordnungen zugunsten der Betriebsord-
nungen zurücktretcn zu lassen.60 Und im Sommer 1940 dachten politisch 
maßgebliche Vertreter der deutschen Industrie über eine Entstaatlichung der 
Tarifpolitik und die Rekonstruktion autonomer Tarifparteien nach.61 Wenn 
dennoch »das Gesamtbild der erlassenen Betriebsordnungen... wenig Ini-
tiative, wenig Verantwortungsfreudigkeit, dauerndes Schielen auf den 
Nachbar(n), viel Schema« zeigte62 und sich viele Unternehmer bei der 
Erstellung des »Grundgesetzes« ihrer »Bctricbsgcmeinschaft« einfach vorge-
fertigter Exemplare ihrer Verbände bedienten,63 dann lag dem auch die 
Furcht vor Übergriffen seitens der DAF zugrunde. Detaillierte Bestimmun-
gen über cinzclbctricbliche Lohn- und Arbeitsbedingungen oder betriebli-
che Sozialleistungcn, die durch , die Aufnahme in die Betriebsordnung 
rechtsverbindlich auch für den »Betriebsführer« geworden wären, hätten 
außerbetriebliche Stellen wie die Arbeitsfront zu Kontrollen, ob die in der 
Betriebsordnung vom Unternehmer selbst gesetzten Regeln in der Praxis 
auch tatsächlich cingehalten wurden, geradezu provoziert.

In der Phase der Überbeschäftigung sahen sich dann zwar das Reichsar- 
beitsministcrium und in ihrem Gefolge die Treuhänder der Arbeit in zuneh-
mendem Maße veranlaßt, die innerbetriebliche Gestaltungsmacht des Un-
ternehmers einzuengen und Arbeits- und Lohnbedingungen zentral zu regu-
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Heren. Die Lohngestaltungsverordnung vom 25.Juni 1938 erlaubte den 
Treuhändern sogar, unmittelbar Betriebsordnungen zu verändern. Dieser in 
den Vorkriegsjahren beobachtbare Trend zu einer zentralistischen Regulie-
rung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse durch den NS-Staat erklärt sich 
jedoch vor dem Hintergrund der unmittelbaren Kriegsvorbereitung, die 
solche Eingriffe notwendig erscheinen ließen. Mit ihnen sollte keineswegs 
einer endgültigen Arbeitsverfassung, die zu schaffen erst nach dem >Endsieg< 
anstand, vorgegriffen werden. So wie das AOG als Provisorium konzipiert 
war und deutliche Züge eines Kompromisses zwischen NS-Regime und 
Industrie trug, so war auch während der gesamten Zeit der NS-Herrschaft 
nicht definitiv entschieden, wie die nationalsozialistische Arbeitsverfassung 
im Endzustand einmal aussehen sollte.
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III. Arbeitsmarkt und Arbeitszeit

1. Arbeitsmarkt und »Arbeitseinsatz«-Rolitik

In der Zeit des >Dritten Reiches« wirkte das jeweilige Verhältnis von Ange-
bot und Nachfrage nach spezifischen Gruppen von Arbeitskräften viel un-
mittelbarer auf das Niveau der effektiven Löhne als .»normalerweise«, da 
gewerkschaftliche Organisationen und innerbetriebliche Arbcitnclmicrver- 
tretungen, die vor allem die negativen Wirkungen der Arbcitsmarktverhält- 
nissc auf die Lohnbildung abgefedert hatten, 1933 gewaltsam aufgelöst 
worden waren, ohne daß ein entsprechendes Äquivalent geschaffen wurde. 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kann die Entwicklung der 
Verhältnisse auf den Arbeitsmärkten und die nationalsozialistische »Arbeits- 
einsatz«-Politik allerdings nur in groben Zügen skizziert werden.1

Der offiziellen Statistik zufolge wurde die Arbeitslosigkeit von Anfang bis 
Ende 1933 von etwa 6 Mio. auf4Mio. reduziert. Im Herbst 1934 lag die Zahl 
der Erwerbslosen dann das erste Mal unter der 2-Millionen-Grcnze. Der von 
der amtlichen Statistik verzcichncte schnelle Rückgang der Arbeitslosigkeit 
irn ersterijahr der nationalsozialistischen Herrschaft war freilich wesentlich 
Veränderungen der Erhebungsmethoden geschuldet. Notstandsarbeiter so-
wie Landhelfer und Arbeitsdienstlcistcndc wurden ab 1933 zu den Beschäf-
tigten gerechnet, obwohl ihre Tätigkeit nur vorübergehender Natur, die 
ihnen gewährte finanzielle Unterstützung äußerst gering war und sic auch 
von offizieller Seite zu den »verfügbaren Arbeitslosen« gerechnet wurden. 
Subtrahiert man von der Zahl der Beschäftigten diese >Quasi-Erwerbslosen<, 

•wird deutlich, daß ein substantieller Abbau der Arbeitslosigkeit erst seit 
1934 einsetzte: 1932 waren im Jahresdurchschnitt 12,4 Mio. Arbeitnehmer 
effektiv beschäftigt, im Jahr der nationalsozialistischen »Machtübernahme« 
immer noch nur 12,6 Mio. Erst seit Mitte 1934 entwickelte sich der Bcschäf- 
tigtenzuwachs ohne »Quasi-Erwerbslose« sprunghaft: ^Jahresdurchschnitt 
1934 lag die Zahl der effektiv beschäftigten Arbeiter und Angestellten bei 
14,7 Mio. und 1935 bei 15,9 Mio. Beschäftigungsentwicklung und Abbau 
der Arbeitslosigkeit verliefen regional zum Teil sehr unterschiedlich. Die 
offiziell registrierte Erwerbslosigkeit lag in industriellen Ballungsgebieten 
weitaus höher als in ländlichen Regionen. Auch in den einzelnen Industriere-
gionen entwickelte sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit zum Teil recht 
unterschiedlich. Dies war in erster Linie abhängig davon, ob in einer Region 
oder Großstadt die (vom NS-Regimc aus rüstungspolitischen Gründen
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künstlich cingeschniirte) Verbrauchsgüterindustrie oder Produktions- und 
Investitionsgüterindustrie überwog. Außerdem blieben vormals stark ex-
portorientierte Regionen infolge der nationalsozialistischen Autarkiepolitik 
zumindest anfänglich hinter dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung 
zurück und hatten länger unter hoher Arbeitslosigkeit zu leiden. In Sachsen 
beispielsweise, einem Land mit einem hohen Prozentsatz an exportabhängi-
ger Textilindustrie, lag vor allem deshalb die Arbeitslosenquotc nach 1933 
deutlich höher als in anderen Industriegebieten. Auch in Großstädten regi-
strierte das Statistische Reichsamt in den ersten Jahren der NS-Hcrrschaft 
eine weit überdurchschnittlich hohe Arbcitslosenratc, in kleineren Gemein-
den dagegen war die von der amtlichen Statistik erfaßte Erwerbslosigkeit 
bereits im zweiten Jahr nach der nationalsozialistischen >Machtergreifung< 
fast verschwunden. Allerdings lag auch die von den Arbeitsämtern und der 
Reichsstatistik nicht erfaßte, >unsichtbarc< Arbeitslosigkeit sowie die >Qua- 
si-Erwerbslosigkcit< in agrarischen Gebieten und kleinen Gemeinden weit-
aus höher als in industrialisierten Regionen und Großstädten.

Je nach Industriezweig und innerhalb der einzelnen Branchen wiederumje 
nach Arbeiterschicht verlief der Abbau der Arbeitslosigkeit sehr, unter-
schiedlich. Bereits 1934 kam cs zu einem anfänglich regional begrenzten, 
sich bald verallgemeinernden Mangel an Facharbeitern insbesondere in der 
metallverarbeitenden Industrie sowie im Baugewerbe. Verschärft wurde das 
Defizit an qualifizierten Metallarbeitern durch die während der Krise stark 
vernachlässigte Lehrlingsausbildung und seit 1935 durch den Ausbau der 
Reichswehr, die einen erheblichen Bedarf an technisch vorgebildeten Ar-
beitskräften entwickelte. Etwa 1936/37 traten zumindest die rüstungswich-
tigen Zweige der Produktionsgüterindustrie in eine Phasq.der Überbeschäf- 
tigüng ein. In den letzten Vojkriegsjahren schließlich täuschte die amtliche 
Arbcitslosenstatistik Arbeitskräftereserven vor, die faktisch nicht mehr vor-
handen waren; bei den statistisch registrierten Arbeitslosen handelte es sich 
überwiegend nämlich nicht mehr um >cchte< Erwerbslose, sondern lediglich 
um >Fluktuationsarbeitslose< oder um beschränkt einsatz- und ausgleichsfä- 
hige< Erwerbslose. Bis Mitte 1938 war die Arbeitslosigkeit unter gelernten 
und angelernten Metallarbeitern ebenso wie die der qualifizierten Chemiear-
beiter u. a. rüstungspolitisch wichtiger Arbeitsgruppen auch statistisch fast 
auf Null geschrumpft. Selbst in der Konsumgüterindustrie sank die Er-
werbslosenquote 1938 in den meisten Zweigen deutlich unter die Zwci- 
Prozent-Marke. Lediglich unter Flilfsarbeitern blieb die Arbeitslosenquote 
noch 1938 mit 5,9%  relativ hoch.2

In den ersten Jahren nach der NS->Machtergreifung< ging der Abbau der 
Erwerbslosigkeit außerdem je nach Altersgruppe in unterschiedlichem Tem-
po von statten: Aufgrund einer Anordnung des Reichsarbeitsministers vom 
28. Aug. 1934, in der er eine »bevorzugte Beschäftigung älterer Arbeiter und 
Angestellter, insbesondere kinderreicher Familienväter gegenüber Arbei-
tern und Angestellten unter 25 Jahren« forderte, verloren bis Okt. 1935
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mehr als lOOOOOJugendliche ihre Arbeitsstelle.3 Ähnlich schwer wie junge 
hatten cs alte Arbeitnehmer, einen Arbeitsplatz zu finden.

Im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen machten die bei Erhebungen 
im allgemeinen zu einer Gruppe zusammengefaßten, fast ausschließlich un- 
oder angelernten Industriear/jciicn'mie» eine Sonderentwicklung durch. Um 
die Massenarbeitslosigkeit derjahre 1933/34 optisch zu reduzieren, versuch-
ten die Nationalsozialisten in den ersten Jahren ihrer Herrschaft durch eine 
Reihe von Maßnahmen, Frauen aus industrieller Erwerbstätigkeit zu ver-
drängen und ihrer »eigentlichem Bestimmung, einem Dasein als Mutter und 
Hausfrau zuzufuhren. Die Mitte 1933 eingefiihrten Ehestandsdarlehen wur-
den nur gewährt, wenn die heiratende Frau zwischen dem l.Jnni 1931 und 
dem 1. Mai 1933 mindestens sechs Monate gearbeitet hatte und sich vor der 
Eheschließung verpflichtete, ihre Arbeitsstelle aufzugeben.4 Ein weiterer 
augenfälliger Versuch, Frauen aus dem Erwerbsleben zu verdrängen, war 
die bereits vor 1933 cingelcitete, in den Jahren 1933 und 1934 von Teilen der 
nationalsozialistischen »Bewegung« noch einmal intensivierte Kampagne 
gegen das »Doppelverdienertunu.5 Vor allem Großbetriebe blieben von der 
Kampagne freilich häufig unbeeindruckt und gliederten manchmal selbst 
1933 Frauen in größerem Umfang in den Arbeitsprozeß ein. Wenn insge-
samt auf der einen Seite relativ wenig Frauen aufgrund der »Doppelverdie- 
ner<-Kampagne ihren Arbeitsplatz verloren,6 so war auf der anderen Seite 
ein Ergebnis dieser Kampagne, daß offenbar ziemlich viele Frauen auf 
andere, schlechter bezahlte Arbeitsplätze umgesetzt wurden.7 Selbst in den 
ersten Jahren nach 1933 konnte das NS-Regimc kein Interesse an einer 
vollständigen oder auch nur teilweisen Verdrängung von Frauen aus der 
industriellen Erwerbstätigkeit haben. Die höheren Effektivverdienste der 
stattdessen eingestellten Männer hätten insbesondere in den arbeitsintensi-
ven Verbrauchsgüterindustrien mit hohem Frauenanteil eine beträchtliche 
Erhöhung der allgemeinen Produktionskosten bewirkt, die zu politisch 
kaum durchsetzbaren, erheblichen Preissteigerungen für Konsumgüter ge-
führt hätte. Vollständig ökonomisch dysfunktional wurde die Entlassung 
von »Doppelverdienern« dann in dem Maße, wie die Erwerbslosigkeit in 
Arbeitskräftemangel umschlug. Im geraden Gegensatz zur »Doppelverdie- 
ner«-Kampagne von 1933 wurde ab 1937/38 und während des Krieges die 
Mobilisierung von »Doppel-« und »Dreifachverdienern« (vor allem Ehefrau-
en und Rentnern) für Industricarbcit versucht. Zudem wurden seit Okt. 
1937 durch einen Erlaß des Rcichsfinanzministors in faktischer Umkehrung 
der ursprünglichen Intentionen der Darlehenspolitik Ehestandsdarlehen 
auch dann gewährt, wenn die betreffenden Frauen weiterhin berufstätig 
blieben.8

Auf den ersten Blick scheinen diese Initiativen nicht von großem Erfolg 
gekrönt gewesen zu sein: In den ersten sechs Jahren der NS-Diktatur sank 
der Anteil der Frauen an der Gesamtarbeiterschaft im industriellen Durch-
schnitt von 29,3%  (1933) auf 26,8% (1. Halbjahr 1939); 1936 wies der
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Frauenanteil an der Industricarbciterschaft mit 24,7%  seinen Tiefpunkt auf. 
Dieser relative Bedeutungsverlust industrieller Frauenarbeit vor allem in 
den ersten Jahren nach der >Machtergreifung< ist wesentlich darauf zurtick- 
zufuhren, daß Frauen während der Krise von Unternehmern in vielen Fällen 
länger gehalten wurden als männliche Arbeitskräfte, weil die Frauenlöhne 
weitaus niedriger waren. Infolgedessen war während der Krise der Anteil 
der Frauen an der Gesamtheit der beschäftigten Arbeiter beträchtlich gestie-
gen. 9 Bei dem Rückgang des Fraucnantcils nach 1933 handelt cs sich insofern 
zumindest zu einem guten Teil um eine >Normalisicrung< der Geschlechter- 
proportionen -  der Wiederherstellung der Vorkriscnverhältnissc -  innerhalb 
der Industriearbeiterschaft. Darüber hinaus profitierten vor allem die klassi-
schen >Männcrindustricn< von der 1934 cinsetzendcn Rüstungskonjunktur. 
Gerade die Branchen, in denen der Anteil der Frauen in den ersten vicrjahren 
der NS-FIerrschaft weitgehend konstant blieb oder sogar wuchs und in 
denen die Arbeiterinnen die männlichen Arbeitskräfte zahlenmäßig zum 
Teil deutlich dominierten -  wie die , Textilindustrie, die Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie und die Bekleidungsindustrie10- ,  verloren infolge der 
rüstungskonjunkturcll bedingten Verzerrungen der Bcschäftigtenstruktur 
deutlich an Gewicht. So sank in den ersten scchsjahrcn der NS-Diktatur der 
Anteil der Arbeiter aus den beiden wichtigsten Zweigen der Konsumgüter- 
industric, der Textil- und der Nahrungs- und Genußmittelindustrie, an der 
Gesamtarbeiterschaft um etwa ein Drittel von 31,4%  auf 21,7% . Dagegen 
gewannen Industriezweige wie die Eisen- und Metallgewinnung und der 
Fahrzeugbau, wo 1936 auf eine Arbeiterin 31 bzw. 18 Arbeiter kamen, 
erheblich an Bedeutung. 1932 waren in der gesamten metallverarbeitenden 
Industrie (einschließlich des Fahrzeugbaus) 19,0% , 1936 bereits 24,6%  und 
Mitte 1939 schließlich 29,6%  aller in der deutschen Industrie beschäftigten 
Arbeiter (ohne Bergarbeiter) tätig. Noch stärker hatte sich das Gewicht des 
Fahrzeugbaus allein erhöht: Schon 1936 hatte sich der Beschäftigtenanteil 
dieses Industriezweiges mit 5,3%  gegenüber 1932 (2,4% ) mehr als verdop-
pelt. Der Anteil der in der Eisen- und Stahlgewinnung beschäftigten Arbei-
ter an der Industriearbeiterschaft war zwischen 1932 und Mitte 1939 von 
6,5%  auf 8,7%  ebenfalls beträchtlich gestiegen.11

Nach Erreichen der Vollbeschäftigung ab etwa 1935/36 war ein deutlicher 
Anstieg des Anteils der Arbeiterinnen an der gesamten Industriearbeiter-
schaft zu verzeichnen.12 In fast allen Branchen wurde spätestens im 1. Flalb- 
jahr 1939 der 1933 registrierte, im Vergleich zu den Folgejahren relativ hohe 
Frauenanteil wieder überschritten. Zudem war -  dies läßt sich an den Ver-
schiebungen in der Altersstruktur unter weiblichen Arbeitskräften und ei-
nem stark wachsenden Anteil verheirateter Industriearbeiterinnen ablesen13 
-  für immer mehr Frauen industrielle Erwerbstätigkeit keine kurze Episode 
(bis zur Eheschließung oder dem ersten Kind) mehr. Die relativ geringen 
Löhne vieler männlicher Arbeitskräfte zwangen immer mehr Frauen offen-
bar dazu, in der Industrie um langfristige Beschäftigung nachzusuchen. Der
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sich seit Mitte der dreißiger Jahre und während des Zweiten Weltkrieges 
deutlich abzeichnende Anstieg der Frauenarbeit vor allem in den rüstungs-
wichtigen Produktionsgüterindustrien kann schließlich als (grobes) Indiz 
dafür genommen werden, daß die betrieblichen Produktionsprozesse so 
umstrukturiert (rationalisiert) wurden, daß unqualifizierte Tätigkeiten deut-
lich an Gewicht gewannen. Denn -  mit Ausnahme eines relativ starken 
Stammes an Textilfacharbeiterinnen -  waren Industriearbeiterinnen in aller 
Regel der Gruppe der Ungelernten bzw. Angelernten zuzurechnen.

Indes weist die 1939 im Vergleich zu 1925 nur unwesentlich höhere 
Erwerbsquote14 daraufhin, daß die Einbeziehung der Frau in die industrielle 
Erwerbstätigkeit bei weitem nicht im möglichen Umfang realisiert wurde. 
Dies ist nicht allein auf die rüstungskonjunkturcll bedingten Verschiebun-
gen der Beschäftigtenstruktur zugunsten der Industriezweige zurückzufüh-
ren, in denen der Frauenanteil weit unter dem industriellen Durchschnitt 
lag. Wenn das NS-Regimc insgesamt nur halbherzig und verspätet versuch-
te, Frauen verstärkt zur Aufnahme von Industricarbcit zu bewegen, dann 
war dies zweifellos wesentlich auch in der ideologischen Befangenheit der 
staatlichen Funktionsträger begründet, die nur eine graduelle und keine 
grundlegende Revision des nationalsozialistischen Frauenbildes zuließ. Nur 
unter dem Zwang der ökonomischen Verhältnisse und eher widerwillig 
waren sic bereit, die Aufnahme der Erwerbstätigkeit von Frauen zu fordern.

Während die Erwerbslosigkeit seit 1934 rasch der Vollbeschäftigung 
wich, spielte die Kurzarbeit auch nach 1934 in weiten Feilen der Industrie 
eine wichtige Rolle. Besonders betroffen war die Textilindustrie, die unter 
der im Zuge der Autarkiepolitik verfügten drastischen Reduktion der Roh-
stoffimporte außergewöhnlich zu leiden hatte. Vor allem aufgrund der sog. 
Faserstoffvcrordnung vom 19. Juli 1934,15 die in der Textilindustrie die 
Einführung einer Regelarbcitszeit von 35 Wochenstunden vorsah, war 1935 
die Zahl der Kurzarbeiter mehr als dreimal und noch 1937 im Jahresdurch-
schnitt etwa doppelt so hoch wie 1929. Seit Mitte 1937 wurde ein Teil der 
kurzarbeitenden Textilarbeiter dann staatlicherseits gezwungen, in Wirt- 
schaftsbcrciche abzuwandern, in denen ein starker Mangel an Arbeitskräften 
bestand.16 Die häufig unregelmäßige Versorgung mit Rohstoffen und der 
manchmal sprunghafte Eingang von (Rüstungs-)Aufträgcn führten von 
1935 bis etwa 1938 auch in Unternehmen der eisen- und stahlerzeugenden 
und metallverarbeitenden Industrie zu verkürzter Arbeit von Teilen der 
Belegschaften, denen dann nicht selten Phasen überlanger Arbeitszeiten 
folgten. Kurzarbeit blieb in der Rüstungsindustricjcdoch eher ein Randphä-
nomen; gekennzeichnet war die Situation hier seit 1935/36 neben Überarbeit 
vor allem durch einen gravierenden Mangel insbesondere an qualifizierten 
Arbeitskräften.

Folge des rasch anwachsenden Arbcitskräftedcfizits war eine erhebliche 
Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt. Schätzungen der Reichsanstalt für Ar-
beitsvermittlung zufolge wechselten 1936 bis 1938 monatlich etwa 1,5 Mio.
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Menschen den Arbeitsplatz.17 Am stärksten hatte die Landwirtschaft unter 
der Abwanderung von Arbeitskräften zu leiden. I3is zu einer Million Ar-
beitskräfte sollen zwischen nationalsozialistischer >Machtergreifung< und 
dem Beginn des Zweiten Weltkrieges den Agrarsektor verlassen haben.18 
Während Landarbeiter sich in erster Linie in das Baugewerbe, zum Teil auch 
in Betriebe der Konsumgüterindustric abwerben ließen, wanderten wieder-
um Arbeiter der Bauwirtschaft und des Textil- und Nahrungsmittclgcwer- 
bes vorwiegend in die Produktions- und Rüstungsgütcrindustrie ab.19 Der 
chronische Mangel an Arbeitern entfachte auch innerhalb der einzelnen 
Industriezweige und sogar zwischen verschiedenen Abteilungen ein und 
desselben Unternehmens einen heftigen Konkurrenzkampf um begehrte 
Arbeitskräfte.20 Vor allem Rüstungsbetriebc zogen meist auf Kosten kleine-
rer, nicht so prosperierender Unternehmen Arbeitskräfte an sich. Kontrakt-
brüche häuften sich.21 In den meisten Wirtschaftsbercichcn kam es zu einer 
mehr oder weniger ausgeprägten Ost-West-Wanderung. Metallarbeiter bei-
spielsweise wanderten vielfach aus Schlesien ab, um in Sachsen und Bran-
denburg um Arbeit nachzusuchen, weil ihnen dort die Unternehmer höhere 
Löhne zahlten.22 Grenznahe Gebiete waren wiederum besonders vom E x-
odus der Arbeitskräfte betroffen. Einzelne Gemeinden »strukturschwachen 
Regionen nahe der Grenze verloren bis zu zehn Prozent ihrer erwerbsfähigen 
Bevölkerung.23

Die in allen einschlägigen Zeitschriften seit 1936 allgegenwärtigen Klagen 
über hohe Fluktuationsraten sollten indes nicht überbewertet werden. 1938/ 
39 war die Fluktuationsquotc ziemlich genau auf dem gleichen Niveau wie 
zehn Jahre zuvor. Je nach Arbeiterschicht läßt sich überdies eine deutlich 
unterschiedliche Fluktuationsbercitschaft ausmachcn: Weibliche Arbeits-
kräfte und männliche Flilfsarbcitcr neigten am ehesten dazu,-die Arbeitsstel-
le zu wechseln, während Facharbeiter ausgesprochen >wcrkstreu< waren.24' 
Offenbar kam hier die stärkere Unzufriedenheit unqualifizierter Arbeits-
kräfte beiderlei Geschlechts mit ihrer meist monotonen Tätigkeit zum Aus-
druck. Viele der überwiegend unqualifizierten Frauen sahen darüber hinaus 
nach wie vor industrielle Lohnarbeit nur als vorübergehende Angelegenheit 
an und schieden häufig nach der Eheschließung oder dem ersten Kind aus 
dem Beschäftigungsverhältnis aus. Facharbeitern gegenüber waren dagegen 
Unternehmer eher zu Lohn- und sonstigen Zugeständnissen bereit, um sie 
nicht an andere Betriebe zu verlieren.

Auf die Fluktuation und den Ende 1934 cinsetzendcn Arbeitskräftemangel 
vor allem an qualifizierten Metall- und Bauarbeitern sowie generell in der 
Landwirtschaft tätigen Arbeitskräften reagierte die nationalsozialistische 
Regierung mit einer Reihe von'Maßnahmen.

-  Nach dem am 15. Mai 1934 erlassenen »Gesetz zur Regelung des Arbeitseinsat- 
zes<25 konnte der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslo-
senversicherung Syrup anordnen, daß in Bezirken mit hoher Arbeitslosigkeit Ar-
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bcitnehmcr, die in einem anderen Bezirk wohnten, nur mit Zustimmung der ilnn 
unterstellten Behörden eingestellt werden durften. Von dieser Ermächtigung machte 
Syrup Gebrauch, indem er den Zuzug nach Berlin, Hamburg, Bremen und (im März 
1935) in das Saarland einschränkte, insbesondere um die überdurchschnittlich hohe 
städtische Arbeitslosigkeit leichter abbauen zu können.
-  Am 17. Mai 1934 erließ Syrup eine Anordnung, in der bestimmt wurde, daß 
Landarbeiter in Betrieben u.a. »der Eisen- und Stahlgewinnung, der Metallhütten 
und Halbzeugindustrie... nur mit vorheriger Zustimmung des für die Arbeitsstelle 
zuständigen Arbeitsamtes« eingestellt werden durften.26 Die Befugnisse der Arbeits-
ämter wurden durch ein besonderes »Gesetz zur Befriedigung des Arbeitskräftebe-
darfs in der Landwirtschaft vom 26. Febr. 1935 noch erweitert: Von diesem Zeit-
punkt an durften die zuständigen Behörden auch bereits bestehende Arbeitsverhält- 
nissc zwischen Industriebetrieben und vormals in der Landwirtschaft beschäftigten 
Arbeitskräften auflösen.27
-  Eine Verordnung vom 10. Atig. 193428 ermächtigte den Präsidenten der Reichsan-
stalt grundsätzlich, »Verteilung und Austausch von Arbeitskräften zu regeln und die 
erforderlicheh Anordnungen zur Durchführung dieser Aufgaben zu erlassen«. Die 
aufgrund dieser Verordnung erlassene »Anordnung über den Arbeitsplatz von ge-
lernten Metallarbeiterin vom 29. Dez. 19342'* machte den Arbeitsplatzwechsel von 
Metallfacharbeitern von der Zustimmung des jeweiligen Arbeitsamtes abhängig, 
wenn der Wohnort in einem anderen Bezirk lag als die gewünschte Arbeitsstelle. Der 
Arbeitsstellenwechsel innerhalb eines Arbeitsamtsbezirkes wurde dagegen von der 
Maßnahme noch nicht berührt.
-  Das NS-Regime versuchte der fortschreitenden Unübersichtlichkeit des Arbeits-
marktes Herr zu werden und die noch vorhandenen Arbeitskraftreserven statistisch 
zu erfassen, indem es durch Gesetz vom 26. Febr. 1935 das Arbeitsbuch einführte.-10 
Gleichzeitig wollte sich die Regierung damit ein Instrument zur langfristigen Steue-
rung der Fluktuation verschaffen. Ferner sollte mithilfe des Arbeitsbuches die wirt-
schaftliche Mobilmachung im Falle »kriegerischer Verwicklungen« erleichtert wer-
den.31 Erst im Frühjahr 1939 war die Ausgabe der etwa 22 Mio. Arbeitsbücher 
vollständig abgeschlossen. Für die wichtigsten Mangelberufe, vor allem die der 
Metall- und Bauwirtschaft, konnte die Einführung des Arbeitsbuches allerdings 
schon am 1. Sept. 1936 beendet werden. Ende 1935 wurde außerdem das Monopol 
der Rcichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung auf dem 
Gebiet der Arbeitsvermittlung gesetzlich festgeschrieben.32
-  Bereits wenige Tage nach seiner Einsetzung als »Wirtschaftsdiktatori im Herbst 
1936 erließ Göring eine Reihe von Anordnungen, die den Mangel an Arbeitskräften, 
der nicht mehr nur Facharbeiter, sondern zunehmend auch alle anderen Arbeitsgrup-
pen’ erfaßte, eindämmen sollten. In der »Ersten Anordnung zur Durchführung des 
Vierjahresplans< vom 7. Nov. 1936 wurden »(p)rivatc und öffentliche Betriebe der 
Eisen- und Mctallwirtschaft sowie des Baugewerbes mit 10 und mehr Beschäftig-
ten .. .  verpflichtet, eine Zahl von Lehrlingen zu beschäftigen, die in angemessenem 
Verhältnis zu der Zahl der von ihnen beschäftigten Facharbeiter« stehen sollte.33 Die 
»Zweite Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplancs< machte die Einstellung 
von zehn oder mehr Metallarbeitern innerhalb eines Kalendervierteljahres von der 
Zustimmung des zuständigen Arbeitsamtes abhängig -  eine Verfügung, die die 
Bereitstellung der notwendigen Arbeitskräfte für rüstungswichtige Betriebe sicher-
stellen sollte. Mit dieser Anordnung wurden außerdem seit 1934 von Unternehmer-
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scite verstärkt praktizierte Selbsthilfemaßnahmcn, die der Abwanderung von Ar-
beitskräften einen Riegel vorschieben sollten, abgelöst. Die dritte der Anordnungen 
zur Durchführung des Vierjahrcsplanes< sah die »Rückführung« »berufsfremd« be-
schäftigter Baufach- und Metallarbeiter vor. Die vierte und fünfte Anordnung 
befaßten sich mit der »Sicherstellung der Arbeitskräfte und des Baustoffbedarfs für 
staats- und wirtschaftspolitisch bedeutsame Bauvorhaben« und mit der »Beschäfti-
gung älterer Angestellter«. Die sechste Anordnung verbot die Anwerbung oder 
Vermittlung von Metallarbeitern und Baufacharbeitern mit Hilfe von Zeitungsan-
noncen. Nach der >Siebten Anordnung zur Durchführung des Vicrjahresplanes< 
durfte der Unternehmer »im Falle einer unberechtigten vorzeitigen Lösung des 
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeiter« das Arbeitsbuch zurückbehalten und so 
>seine< Arbeiter an einem Arbeitsstellenwechsel hindern.34
-  Am 30. Dez. 1936 forderte der Reichsarbeitsminister die Treuhänder der Arbeit 
per Erlaß auf, umgehend zu prüfen, »inwieweit die Kündigungsfristen der für die 
Rüstungsbetriebe der Eisen- und Metallwirtschaft in Frage kommenden Tariford-
nungen, in erster Linie die Arbeitertarifordnungen, verlängert werden können. Eine 
Mindestkündigungsfrist von vier Wochen wird anzunehmen sein.«35 Bereits vorher 
waren zwecks stärkerer Bindung der Arbeitskräfte an den Arbeitsplatz von den 
Treuhändern in einer Reihe von Fällen die Kündigungsfristen verlängert worden.
-  Am 11. Febr. 1937 wurde durch die Anordnung des Präsidenten der Reichsanstalt 
für Arbeitsvermittlung auch für einen Wechsel der Arbeitsstelle innerhalb eines Be-
zirks die schriftliche Zustimmung des zuständigen Arbeitsamtes notwendig.36 Eine 
ähnliche Anordnung wurde am 30. Mai 1938 für die Bauwirtschaft erlassen.

Die »bewußt elastisch« formulierten Anordnungen37 schränkten indes 
kaum die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit der Unternehmer ein. 
Syrup stellte in der von Göring herausgegebenen Zeitschrift >Der Vicrjah- 
resplarn fest, daß die Anordnungen »nicht so sehr Verbote als vielmehr 
Gebote« seien und »damit in erster Linie einen eindringlichen Appell an das 
Pflichtgefühl und Vcrantwortungsbewußtscin« des einzelnen Arbeitgebers 
darstelltcn.38 Eine »allzu starre Anwendung der Bestimmungen« hätte dar-
über hinaus — wie Syrup in einem Erlaß vom 27. April'1937 anmerkte -  »bei 
den betroffenen Metallarbeitern... de(n) Eindruck entstehen (lassen), als ob 
einseitig die Betriebsinteressen durch die Arbeitsämter berücksichtigt wer-
den«.39 Schon aus Gründen der Arbeitsüberlastung waren außerdem die 
zuständigen Behörden häufig nicht in der Lage, die Einhaltung der Anord-
nungen zur Eindämmung der Fluktuation auch durchzusetzen. In einzelnen 
Fällen forcierten Arbeitsämter geradezu die als Motiv häufigen Arbeitsplatz-
wechsels beklagte >Lohntrciberci<.40

Wegen des sich in allen wirtschaftlichen Bereichen verschärfenden Ar-
beitskräftemangels versuchte der nationalsozialistische Staat neben Frauen 
weitere bisher noch nicht oder nicht mehr in der Industrie erwerbstätige 
Arbeitnehmergruppen für die Industriearbeit zu mobilisieren:
-  Wenig erfolgreich war das NS-Regime bei seinen Versuchen, alte Men-
schen zur Aufnahme lohnabhängiger Tätigkeit zu bewegen: 1939 lag die 
Erwerbsquote derjenigen, die 65 Jahre oder älter waren, bei 21,2%  und
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damit knapp zehn Prozent unter dem dir 1925 crrcchnctcn Prozentsatz von 
30 ,8% .41
-  Zwar wurde die Zahl der Handwerksbetriebe von 1933 bis Kriegsbeginn 
dadurch erheblich reduziert, daß eine 1935 ergangene Verordnung jeden 
Handwerker bis spätestens Ende 1939 zur Ablegung der Meisterprüfung 
verpflichtete und gleichzeitig die Prüfungsbedingungen dir Handwerksmei-
ster verschärfte, ln einer Verordnung zur »Durchführung des Vierjahrespla- 
ncs im Bereich des Handwcrks< vom Febr. 1939 wurden zudem Richtlinien 
dir die »Auskämmung! des Handwerks aufgestellt und auf dieser Basis 
versucht, Handwerker dir den >Arbeitscinsatz< in der Industrie zu mobilisie-
ren. Der Rückgang der Zahl der Handwerksbetriebe traf-allerdings im 
wesentlichen nur einen spezifischen Handwerkertypus: Verringert hatte sich 
das Handwerk nämlich überwiegend nur um >proletaroide< Existenzen, d. h. 
um die von arbeitslosen Facharbeitern u. a. während der Krise unter dem 
Druck der Not gegründeten Ein-Mann-Betriebe. Überdies ist die unmittel-
bare Wirkung, die von den Restriktionen des nationalsozialistischen Staates 
im Hinblick auf die Mobilisierung zusätzlicher Arbeitskräfte dir die Indu-
strie ausging, insgesamt gering anzusetzen; die Mehrzahl der >prolctaroiden< 
Plandwerkcr wechselte mit Einsetzen der Vollbeschäftigung meist freiwillig 
in die Industrie, da hier die Verdienste höher lagen als die kümmerlichen 
Einkommen, mit. denen sie als »selbständige Handwerker! während der 
Wirtschaftskrise ihr Leben fristen mußten. Ökonomisch starke Handwerks-
betriebe, die nicht dirchtcn mußten, geschlossen zu werden, konnten dage-
gen vor diesem Hintergrund infolge der von den Handwerkskammern 
vorgenommenen »Selbstreinigungen! Umsatz'und Gewinn meist steigern.42
-  Staatliche Initiativen, einen möglichst hohen Prozentsatz von luuzclln'ind- 
lern zwangsweise zu prolctarisieren, brachten ebenfalls nicht den erhofften 
Erfolg-die Mobilisierung einer nennenswerten Zahl von Arbeitskräften für 
die industrielle Erwerbstätigkeit - ,  sondern gleichfalls nur die »Bereinigung! 
krisenbedingter Verzerrungen.
-  Ebensowenig durfte sich das NS-Regimc von der Reintegration politisch 
oppositioneller Arbeiter eine nennenswerte Besserung der angespannten Ar- 
bcitsmarktvcrhältnissc erhoffen, da diese -  nicht zuletzt weil es sich bei 
ehemaligen Gewerkschaftern, Sozialdemokraten und Kommunisten häufig 
um besonders qualifizierte Arbeitskräfte handelte -  überwiegend bereits seit 
1934 auch ohne politische Aufforderung von Unternehmern wieder einge-
stellt wordcn'warcn.43
-  Unter dem Druck des sich weiter verschärfenden Arbeitskräftemangels 
sah man sich 1938/39 gezwungen, auch auf nnindcru'crtit’cs Menschawuiterinh 
und »Asoziale! zurückzugreifen. Regelrechte Razzien auf »Drückeberger! 
und »arbeitsscheue Elemente!, denen die nationalsozialistische Propaganda 
schnell das Stigma des »rassisch Minderwertigem aufdrückte, wurden 
durchgeführt. Ein Erlaß des Reichsjustizministers vom 10. Mai 193944 er-
leichterte ferner den Arbeitseinsatz vonjustizgefangenen.
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-  Ende 1938 hatte der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung 
die »beschleunigte« Beschäftigung »aller arbeitslosen und einsatzfähigen 
Juden« -  »abgesondert von der Gefolgschaft« -  veranlaßt.45

Durch diese Mobilisierung zusätzlicher Arbeitskräftereserven konnte der 
Arbeitcrmangcl nicht beseitigt, sondern allenfalls geringfügig gemildert 
werden. Nach Syrups Angaben fehlten Anfang 1939 mindestens eine Mil-
lion Arbeitskräfte,46 ein Defizit, das sich in den folgenden Monaten weiter 
vergrößerte. Im Frühjahr 1939 waren schließlich sogar Riistungsbetriebc 
kaum noch in der Lage, Aufträge entgegenzunehmen.47 Ebenso blieben die 
Maßnahmen, mit denen der nationalsozialistische Staat versuchte, die Mo-
bilität von Arbeitskräften zu unterbinden bzw. zu lenken und in überschau-
barem Rahmen zu halten, ohne durchschlagenden Erfolg: Obwohl Ende 
1936 die Anwerbung oder Vermittlung von Metall- und Baufacharbeitern 
über Zeitungsannoncen verboten wurde, war (wie eine führende jugoslawi-
sche Zeitung Mitte 1939 fcststellte) »das Gross-Deutsche R eich ... z. Zt. in 
der ganzen Welt das einzige Land, in dem Sonntag für Sonntag 6 und mehr 
Seiten des Anzeigenteils aller größeren Tagcs-Zcitungen mit Stellen-Angc- 
boten jeglicher Art angefüllt« waren.48 Wenn die zuständigen staatlichen 
Institutionen sich dennoch erst relativ spät zu weiteren einschneidenden 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gezwungen sahen, dann ist dies auch 
darauf zurückzuführen, daß die «naturwüchsige« Fluktuation der Arbeits-
kräfte in erster Linie der politisch bevorzugten Rüstungsindustrie zugute 
kam. Erst als die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt vollends der staatli-
chen Kontrolle zu entgleiten drohten und das angezicltc Tempo der Aufrü-
stung unmittelbar gefährdet schien, kam es zu weiteren Eingriffen des 
nationalsozialistischen Staates.

Anläßlich des Wcstwallbaues, zu dem etwa 400000 Arbeitskräfte benötigt 
wurden, führte das NS-Regime am 22. Juni 1938 die Teildicnstpflicht ein.49 
Zu diesem Schritt sah sich die nationalsozialistische Regierung gezwungen, 
weil auf dem >freien Arbeitsmarkt< Arbeitskräfte in diesem Ausmaß nicht 
mehr vorhanden waren. Nach der Verordnung konnte jeder deutsche 
Staatsangehörige vom Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung 
für eine begrenzte Zeit verpflichtet werden, »auf einem ihm zugewiesenen 
Arbeitsplatz Dienste zu leisten«. War nach der Verordnung vom 22.Juni 
1938 die Dienstpflicht noch zeitlich begrenzt, so wurde diese Einschränkung 
am 13. Febr. 1939 durch die Einführung der umfassenden und unbegrenzten 
Dienstpflicht aufgehoben.50 Auch Ausländer und Staatenlose waren damit 
potentiell jederzeit der direkten Verfügungsgewalt des NS-Regimes unter-
worfen. Betriebe und Verwaltungen konnten gegen ihren Willen gezwun-
gen werden, nicht nur einzelne Arbeiter, sondern ganze Teile ihrer Beleg-
schaft an den Staat für Rüstungszwecke >abzugeben<. Auch die Lösung 
vorher freiwillig eingegangener Arbeitsverhältnisse konnte bei «staatspoli- 
tisch bedeutsamen Vorhaben« grundsätzlich eingeschränkt und von der Zu-
stimmung der zuständigen staatlichen Stellen abhängig gemacht werden.
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Die Durchführungsverordnung vom 10. März 1939 zur Dienstpflichtver-
ordnung51 schränkte die Freiheit der Wahl des Arbeitsplatzes weiter ein und 
machte jeden  Arbeitsstellcnwechsel von der Erlaubnis des Arbeitsamtes 
abhängig. Bis Kriegsbeginn machte das NS-Regimc von dem durch diese 
Verordnungen geschaffenen arbeitspolitischen Instrumentarium nur sparsa-
men Gebrauch -  unter anderem deswegen, weil die verantwortlichen staatli-
chen Institutionen die »mannigfachen psychologischen. . .  und sozialen Stö-
rungen« fürchteten,52 die bei einer massenhaften Anwendung dieses Mittels 
der >Zwangsaushebung< entstanden wären. Nach Verlautbarungen führen-
der Repräsentanten des Reichsarbeitsministeriums war die Dienstpflicht nur 
als kricgsvorbercitcndes bzw. kriegsbedingtes Provisorium, als »höchst 
unangenehme Aushilfsmöglichkeit« gedacht.53 Bereits im Nov. 1939, nach 
den militärischen Erfolgen gegen Polen und dem Stillhalten der Westmäch- 
tc, verfügte Hitler die Drosselung der Dienstverpflichtungen.54 Spätestens 
»nach Kriegsende« sollte dann, wie Seldte und Syrtip auf einer Chefbespre-
chung vom 22.Juli -1940 fcststelltcn, »zum Grundsatz der Freizügigkeit« 
zurückgekehrt und »sämtliche Dienstverpflichtungen« aufgehoben wer-
den.55 Angezielt war damit jedoch nicht die Rückkehr zu »normalen Verhält-
nissen: Denn erstens sollte nur die »arische« Arbeiteraristokratie in einem 
von Nationalsozialisten beherrschten Europa in den Genuß der Freizügig-
keit kommen; zweitens, waren die Dienstpflicht-Verordnungen auch inso-
fern lediglich ein Provisorium, als durch die vermehrte Einweisung sog. 
»Asozialen und »Arbeitsscheuen in Konzentrationslager seit 1938 (die be-
wußt auch im Hinblick auf die verstärkten Rüstungsanstrengungen im 
Rahmen des >Vierjah'resplancs< vorgenommen Wurde) bei gleichzeitiger 
Ausweitung und beliebiger Anwendung derart stigmatisierender Termini 
ein rasch wachsendes, beliebig verfügbares Arbeitskräftepotential zur Ver-
fügung stand.56 Schließlich stand während des Krieges in den besetzten 
Gebieten ein riesiges, rechtloses, »rassisch minderwertigem Arbeitskräfte-
potential zur Verfügung, das die Anwendung des Instruments der Dienst-
pflicht für deutsche Arbeiter weitgehend überflüssig machte. Gleichwohl 
bedeutete der Erlaß der Dienstpflicht-Verordnungen die »offene Militarisie-
rung der Arbeitsverhältnisse« (Pctzina) schon vor Kriegsbeginn. Vom In-
strumentarium zur Mobilisierung und Lenkung der Arbeitskräfte her gese-
hen markierte der 1. Sept. 1939 nur noch'den Übergang vom Zustand des 
»Als-ob-Krieges< zum tatsächlichen Kriegszustand.

Die Zeit zwischen Kriegsbeginn und Ende 1941 brachte für deutsche 
Arbeiter keine weiteren einschneidenden Veränderungen im Bereich der 
»Arbeitseinsatz<-Politik. Auch die Arbeitsmarktentwicklungen lagen bis zu 
diesem Zeitpunkt weitgehend im Trend der Vorkriegsjahre. Der Bedcu- 
tungsschwund des Handwerks und Einzelhandels hielt an. Im Vorfeld des 
>Westfeldzugcs< kam cs zu vermehrten »Auskämmungen« von Handwerks-
betrieben, zur vereinzelten Stillegung kleiner, rüstungsunwichtiger Betrie-
be und zur Eingliederung der betroffenen Arbeitskräfte in die Rüstungsin-
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dustrie. Infolgedessen sank der Anteil des Handwerks an der Gesamtbe- 
schäftigtenzahl zwischen 1939 und 1941 von 13,5% auf 11,1% .57

Aufgrund der Einberufungen zur nationalsozialistischen Wehrmacht 
spitzte sich der Mangel an Arbeitskräften weiter zu. Trotz verschiedener 
Verordnungen, die die Mobilität der Arbeiterschaft weiter cincngten,58 
hielt die Fluktuation der Arbeitskräfte nach Kriegsbeginn in abge-
schwächter Form an.59 Innerhalb der Industrie setzte sich die für die Zeit 
vor 1939 konstatierte Umschichtung der Beschäftigten zwischen, den 
Branchen fort: So erhöhte sich während der ersten beiden Kriegsjahre der 
Anteil der in der Eisen- und Metallgewinnung und in den verschiedenen 
Sektoren der Metallverarbeitung beschäftigten Arbeiter und Angestellten 
an der gesamten industriellen Arbeitnehmerschaft von 39,6%  auf 46,5% , 
während umgekehrt im gleichen Zeitraum sich das Gewicht der in der 
Textilindustrie und dem Nahrungs- und Genußmittclgewerbe tätigen Ar-
beitnehmer von 17,1% auf 14,1% verringerte.60

Der grundlegenden Veränderung der militärischen Lage 1941/42 folg-
ten einschneidende institutioneile Wandlungen auch im arbcitspolitischen 
Sektor. Am 21. März 1942 wurde der thüringische NSDAP-Gauleiter 
Sauckel vom >Führer< mit der Mobilisierung und Lenkung von Arbeits-
kräften betraut61 und zu diesem Zweck aufkosten des zur Bedeutungslo-
sigkeit verurteilten Reichsarbeitsministeriums mit weitreichenden Kom-
petenzen ausgestattet. Daneben kam cs mit der seit Juli 1943 durchgeführ-
ten Verschmelzung der Institution des dlcichstreuhänders der Arbeit< und 
der Landesarbeitsämtcr zu >Gauarbcitsämtern< zu einer Straffung der nun-
mehr Sauckel unterstellten ArbeitseinsätzeVerwaltung.62 Zudem wurde 
die Freizügigkeit der Arbeitskräfte weiter eingeschränkt: Seit der Verord-
nung über die Sicherstellung des~Gcfolgschaftsbcstandes< vom 20. Mai 
1942 konnten Arbeitsverhältnisse nur noch mit Zustimmung des Arbeits-
amtes gelöst werden. Es bestand nun auch keine Möglichkeit mehr, ein 
Arbeitsverhältnis im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber zu lösen.63 In 
den Folgemonatcn wurde die staatliche Reglementierung des Arbeits-
marktes durch eine Reihe weiterer Verfügungen abgerundet.64 Ferner 
kam cs zu im Vergleich zu den ersten beiden Kriegsjahren wesentlich 
massierteren >Auskämm<-Aktioncn nicht nur im Bereich des Handwerks 
und Einzelhandels, sondern auch in rüstungsunwichtigen Betrieben vor 
allem der Textilindustrie. Eine Verordnung zur Freimachung von Ar-
beitskräften für kriegswichtigen Einsatz< vom 29.Jan. 194365 erlaubte die 
umstandslosc Schließung nicht kriegsrclevanter Betriebe. Infolge von 
>Auskämm<-Aktionen und Bctricbsschließungcn verringerte sich der An-
teil des Flandwcrks und des Dienstleistungsgewcrbes an allen in der deut-
schen Wirtschaft Beschäftigten zwischen 1941 und 1944 von 21,1%  auf 
17,2% . Aus den gleichen Gründen wurde auch das Gewicht der in der 
Textilindustrie beschäftigten Arbeitnehmer während dieses Zeitraumes 
von ,14,1% auf 10,5% reduziert.66 Seit 1944 übernahmen außerdem
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Werke der Textil- und Bekleidungsindustrie in verstärktem Maße betriebs-
fremde Produktionen.67

Von einschneidender Bedeutung war ab 1941/42 der Einsatz ziviler auslän-
discher Arbeiter und Kriegsgefangener. Ende Mai 1942 mußten insgesamt 4,2 
Mio. zivile und kriegsgefangene Ausländer aus allen Regionen des von den 
deutschen Armeen besetzten Europas im Deutschen Reich arbeiten, davon 
1,2 Mio. in der Industrie. Bis Ende Mai 1943 war die Zahl der in der 
deutschen Wirtschaft arbeitenden Ausländer auf 6,3 Mio., bis Juni 1944 auf 
7,1 Mio. gestiegen, davon fast die Hälfte in der Industrie. Während der 
letzten beiden Kriegsjahre stellten ausländische Arbeitskräfte in den rü-
stungswichtigen metallerzeugenden und -verarbeitenden Industriezweigen 
etwa ein Drittel, in der Konsumgüterindustrie weniger als ein Sechstel aller 
Beschäftigten.68 Die katcgoriale Differenzierung in zivile >Eremdarbeiter< 
und Kriegsgefangene wurde dabei in den letzten beiden Kriegsjahren zuneh-
mend obsolet, da die dem »Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz« 
unterstellte Verwaltung immer mehr dazu überging, auch zivile ausländi-
sche Arbeitskräfte zwangsweise »auszuheben« und sich die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen beider Arbeiterkategorien auf immer niedrigerem Ni-
veau annäherten — abgestuft jeweils nach nationaler Zugehörigkeit und 
»Rasse«. Vor allem »Ostarbeiter« und sowjetische Kriegsgefangene wurden 
vielfach wie Sklaven gehalten und mußten den »Arbeitseinsatz« im Deut-
schen Reich häufig genug mit dem Leben bezahlen.

Die Zahl der beschäftigten deutschen Frauen blieb während des Krieges 
weitgehend konstant, obgleich gerade die Frauen eine wichtige Arbeits-
kraftreserve darstclltcn und ihre erfolgreiche Mobilisierung den sich immer 
weiter zuspitzenden Arbeitskräftemangel in wichtigen Teilbereichen der 
deutschen Wirtschaft hätte beseitigen können. Die Vergeblichkeit der Ver-
suche des NS-Rcgimes, Frauen zu lohnabhängiger Arbeit zu bewegen, ist — 
neben den wciterbcstchcndcn ideologischen Ressentiments -  wesentlich auf 
die Höhe des »Kriegsfamilicnunterhalts« zurückzuführen, der den Angehöri-
gen der zur Wehrmacht cingczogenen Männer gezahlt wurde. Dieser war im 
allgemeinen so hoch angesetzt, daß sich für die meisten der anspruchsbe-
rechtigten Frauen die Aufnahme einer lohnabhängigen Arbeit in der Indu-
strie nicht lohnte -  zumal außerdem dort Arbeitsbedingungen und Stunden- 
verdienste nicht sonderlich attraktiv waren. Alle Versuche, mit Hilfe der 
Einführung einer allgemeinen weiblichen Arbeitsdienstpflicht möglichst 
viele erwerbsfähige Frauen zusätzlich in die deutsche Wirtschaft eingliedern 
zu können, scheiterten am Veto Hitlers. Hitler fürchtete für diesen Fall 
»Popularitätsverlust« und innenpolitische »Unruhe« und sorgte sich überdies, 
daß dann »die deutsche Frau« nicht mehr ihren Mutterpflichten im verlangten 
Ausmaß hätte nachkommen können. Erst Goebbels konnte schließlich im 
Juni 1944 die allgemeine Meldepflicht für Frauen bis zu SOJahren durchset-
zen.69

Die letzte Phase der »totalen Kriegswirtschaft« 1944/45 war trotz einer

49

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



neuen Welle der Mobilisierung zusätzlicher Arbeitskräftereserven von ei-
nem sich weiter verschärfenden Arbeitskräftemangel gekennzeichnet. Ver-
ursacht wurde dieser durch weitere massenhafte Einberufungen von deut-
schen Arbeitern und das allmähliche Versiegen des Zustroms zwangsrekru-
tierter ausländischer Arbeitskräfte. Parallel zum ständig schrumpfenden 
Herrschaftsbereich des Nationalsozialismus und zu den immer vernichten-
deren Niederlagen der deutschen Armeen führten die sich verschärfenden 
wirtschaftlichen Engpässe -  Rohstoffmangel, zerstörte Betricbsanlagcn und 
Verkehrswege usw. -  häufiger zu kurzfristiger Arbeitslosigkeit und zuneh-
mender, schließlich vollständiger Desorganisation des staatlichen Arbeits-
einsatzes«.

2. Entwicklung der Arbeitszeit70

Im ersten Jahr der nationalsozialistischen Diktatur erhöhten sich die durch-
schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeiten im Vergleich zum Tiefpunkt der 
Krise nur geringfügig. In Teilen der deutschen Industrie wurden sic sogar 
weiter reduziert. In dem Maße jedoch, wie die Massenarbeitslosigkeit abge-
baut wurde und seit Ende 1934 ein sich rasch verallgemeinernder Mangel an 
Arbeitskräften cinsetzte, erfuhren auch die Wochcnarbeitszciten eine erheb-
liche Ausdehnung (Tab. 1). Im Maschinen-und Fahrzeugbau sowie in der 
Elektroindustrie war bereits 1935 das Arbcitszcitnivcau des Jahres 1929 
wieder überschritten. Im ersten Halbjahr 1939 lagen die wöchentlichen 
Arbeitszeiten in der Produktionsgütcrindustrie insgesamt um eineinhalb 
Stunden, im Fahrzeugbau sogar um mehr als zwei Stunden über dem vor 
Einbruch der Weltwirtschaftskrise verzeichnetcn Stand. In den künstlich in 
ihrer Produktion vom NS-Staat gehemmten Sektoren der Konsumgütcrin- 
dustric wie der Textil- und der Bekleidungsindustrie lagen dagegen 1935 die 
Wochcnarbeitszciten deutlich unter dem Niveau sogar des Kriscnjahrcs 
1932. Hier und in anderen Zweigen der Verbrauchsgütcrindustrie wurden 
erst bei Kriegsbeginn wieder die Arbeitszeiten des Jahres 1929 erreicht.

Der ganze Umfang der Mehrarbeit, der von den in der metallverarbeiten-
den Industrie beschäftigten Arbeitern und Arbeiterinnen im Vergleich zu 
den Jahren vor Einbruch der Wirtschaftskrise geleistet werden mußte, wird 
noch deutlicher, wenn wir nur die Überstunden betrachten.71 Das größte 
Quantum bezahlter Überarbeit hatten die qualifizierten Arbeitskräfte zu 
leisten: Im juni 1938 mußten gelernte und angelernte Metallarbeiter durch-
schnittlich 5,6 Überstunden leisten, im Okt. 1928 waren cs nur 1,3 bzw. 1,1 
gewesen. Für die iirder Metallverarbeitung beschäftigten Hilfsarbeiter hatte 
sich die Zahl der bezahlten Überstunden an der wöchentlichen Arbeitszeit 
Mitte 1938 mit 4,5 Stunden gegenüber Herbst 1928 verdreifacht, für Mctall- 
arbcitcrinnen mehr als verdoppelt. Relativ und im Vergleich zu ihren im 
Zeitlohn beschäftigten Kollegen hatten dabei männliche Akkordarbeiter
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T a b e l le  1 : D u r c h s c h n i t t l i c h e  w ö c h e n t l i c h e  A r b e i t s z e i t  v o n  m ä n n l i c h e n  u n d  w e i b l i c h e n  A r b e i t e r n  s o w i e  in  a u s g e w ä h l t e n  I n d u s t r ie -

z w e i g e n  1 9 2 9  b is  1 9 4 4  ( in  S t d . )

1929 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
(a)

1940 .1941 1942 1943 1944
(b)

Gesamte Industrie 46,0 42,9 44,6 44,4 46,7 47,6 48,5 48,7 49,2 50,0 49,3 48,7 48,5
-  männl. Arbeiter (c) 46,8 - - 45,6 47,2 48,0 49,2 49,6 50,4 51,6 51,3 51,4 51,2
-  Arbeiterinnen (c) 44,4 - - 42,6 44,6 45,5 46,2 45,2 44,5 44,6 43,1 39,0 40,9

Eisen- und Metallgew. 48,2 41,9 45,7 46,8 47,5 47,4 48,0 48,5 - — _ —

Maschinenbau 49,0 42,7 47,2 49,1 49,0 49,9 50,1 50,1 - - - - -
Fahrzeugbau 44,6 43,1 44,5 45,1 45,8 45,7 45,9 46,8 - - - - -
Elektroindustrie 44,7 38,8 43,9 45,1 46.1 46,7- 46,4 46,7 - - - - -

Chemieindustrie 48,4(d) - 42,9 44,0 46,1 47,3 46,2 47,3 - - - - -

Textilindustrie 44,7 42,4 42,9 40,8 42,3 .43.1 44,0 44,8 - - - - -
Bekleidungsindustrie 45,8 43,8 44,0 41,5 44,0 •43,5 44,4 45,9 - - - - -
Nahrungs- und Genußm. 47.0 43,3 45,0 44,8 45,0 4d,5 45,o 45,3 - ~ - - -

(a) Gesamte Industrie: Jahresdurchschnitt; Industriezweige: 1. Halbjahr 1939.
(b) März.
(c) Für 1929 und 1935 Schätzung auf Basis der Angaben für die metallverarbeitende, chemische und Textilindustrie.
(d) Juni 1928 (nach der Einzellohnerhebung).

Quelle: Statistische Jahrbücher für das Deutsche Reich 1931. S. 275; 1939/40. S. 384f.; Wirtschaft und Statistik 15. Jg./1935. 
Sonderbeilage Nr. 13, S. 13; 22. Jg./1942, S. 119. 354; 23. Jg. .4943, S. 83, 194, 280; Tilla Siegel, Leistung und Lohn. Zur Veränderung 
der Formen betrieblicher Herrschaft in der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft, Frankfurt 1986, Statistischer Anhang.

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



während dieser zehn Jahre in weit überdurchschnittlichem Maße eine Aus-
weitung cntgcltpflichtigcr Mehrarbeit hinzunchmcn; während qualifizierte 
Metallarbeiter im Akkord Ende 1928 nur halb so viele Überstunden leisten 
mußten wie die Zeitlohner gleicher Qualifikation, lag im Sommer 1938 der 
Anteil der Überstunden an der gesamten wöchentlichen Arbeitszeit für 
Facharbeiter und Angelernte bei beiden Lohnformen ungefähr gleichauf bei 
gut zehn Prozent.72 Da Akkordarbeiter in aller Regel (als Resultat dieser 
Lohnform) eine erheblich höhere Leistungsintensität als Zeitlohner aufwei-
sen, kann daraus geschlossen werden, daß ein großer Teil der in der metall-
verarbeitenden Industrie beschäftigten gelernten und angelernten Akkord-
arbeiter im letzten Vorkriegsjahr in vielen Fällen an die Grenzen ihrer physi-
schen Leistungsfähigkeit gelangt war. Im iibcrproportionalcn Anstieg der 
Überstunden für gelernte Arbeitskräfte wird zudem der enge Zusammen-
hang zwischen Arbeitsmarkt und Arbeitszeit deutlich: Mctallfacharbciter 
waren spätestens seit Frühjahr 1935 auf dem Arbeitsmarkt kaum mehr 
verfügbar; viele Unternehmer versuchten deshalb -  nicht selten bei gleich-
zeitiger Intensivierung der Arbeit -  die Arbeitszeiten insbesondere für quali-
fizierte Berufsgruppen übermäßig auszudehnen. Innerhalb der einzelnen 
Branchen war die Länge der Arbeitszeit wiederum von der Größe des 
Betriebes abhängig (je größer ein Betrieb, desto länger die Arbeitszeit); 
beträchtliche Unterschiede bestanden auch zwischen den verschiedenen In-
dustrieregionen.73 Einzclbetricblichcn Angaben ist zu entnehmen, daß auch 
in der Eisen- und Stahlindustrie seit etwa 1935 die Zahl der Überstunden 
erheblich zunahm.74

Der Ausweitung der Arbeitszeiten wurde staatlicherseits im Interesse der 
forcierten Aufrüstung kaum Grenzen gesetzt, bestehende Beschränkungen 
vielmehr weitgehend aufgehoben. Die Arb'eitszcitordnung vom 26.Juli 
193475 erlaubte den >Trcuhändern der Arbcit<, die Arbeitszeit weit über acht 
Stunden pro Tag hinaus zu verlängern. Von dieser Befugnis machten die 
Treuhänder so ausgiebig Gebrauch, daß schon vor Erlaß der Arbeitszeitver-
ordnung vom 30. April 193876 der Acht-Stunden-Tag praktisch aufgehoben 
war.77 Die Arbcitszcitordnung vom 30. April 1938 erweiterte die bereits 
bestehenden Ausnahmeregelungen noch erheblich; insbesondere eine Gcnc- 
ralklauscl, die Arbeitszeitverlängerungen »aus dringenden Gründen des Ge-
meinwohls« generell zuließ, vergrößerte beträchtlich den Ermesscnspicl- 
rauin von Treuhändern und Gewerbcaufsicht, den Unternehmern die Aus-
weitung der Überarbeit zu erlauben. Obgleich der Arbeitszeitschutz in den 
Vorkriegsjahren immer mehr ausgehöhlt wurde,78 reichte dies vielen -  vor 
allem kleineren -  Unternehmern nicht: Seit 1937 häuften sich Meldungen 
über nicht genehmigte Überarbeit.79

Mit Kr/e^beginn wurden die Arbcitszcitschutzbestimmungcn außer 
Kraft gesetzt und die Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsär- 
beit gestrichen.80 Da jedoch ohne zusätzlichen materiellen Anreiz die mei-
sten Arbeitskräfte nur höchst unwillig Überarbeit zu leisten bereit waren,
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wurden schon zwei Monate später diese Maßnahmen wieder weitgehend 
rückgängig gemacht.81

Ihre größte Ausdehnung erreichte die wöchentliche Arbeitszeit während 
des Krieges bereits 1941, danach ging sie zurück (Tab. 1). Dabei zeigten sich 
allerdings auffällige Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen 
Arbeitern. Während die Arbeitszeiten für Männer nach 1941 nur geringfügig 
schwankten, war bei den Frauen von 1938 bis 1943 eine stetige, seit 1942 sich 
beschleunigende Kürzung der Arbeitswoche zu beobachten. Dieses Phäno-
men findet seine Erklärung darin, daß während des Krieges immer mehr 
Frauen dazu übergingen, halbtags bzw. in Scchs-Stunden-Schichten zu 
arbeiten. In einzelnen Betrieben der Siemens & Halske AG beispielsweise 
arbeiteten bis zu 60% aller dort beschäftigten Arbeiterinnen in Vier- oder 
Sechs-Stunden-Schichten.82 Bereits 1941 konnte in der Zeitschrift des VDI< 
bilanziert werden, bei »der erfolgreich durchgeführten Werbung für den 

. Kricgscinsatz haben sich 90% der Frauen, die sich meldeten, für I lalbtagsbc- 
schäftigungen zur Verfügung gestellt«.83 Vor dem Hintergrund der be-
grenzten Erfolge bei der Mobilisierung von Frauen für den industriellen 
> ArbcitscinsatzäTordcrten der.Reichsarbcits- und der Rci-chswirtschaf tsmini- 
ster im Frühjahr 1943 die deutsche Industrie dringend auf, weitere Halbtags- 
stcllcn für Frauen cinzurichtcn.04 Nach Angaben des Statistischen Reichs-
amtes hielt »der Zustrom von nicht ganztägig beschäftigten weiblichen 
Arbeitskräften« auch in den beiden letzten Kriegsjahren an.85

Wie sich die Arbeitszeiten in den einzelnen Branchen während des Krieges 
entwickelten, läßt sich aufgrund der lückenhaften statistischen Daten nicht 
exakt fcststcllen. Ihnen ist jedoch immerhin zu entnehmen, daß in den 
kriegswichtigen Branchen und für Facharbeiter die Wochenarbeitszeiten -  
weiterhin -  ganz erheblich über dem Durchschnitt lagen, in den letzten 
Kriegsjahren mit sinkender Tendenz.86 Insbesondere die militärische Wende 
1942/43 führte zu verstärkten Anstrengungen staatlichcrseits, die Arbeits-
zeiten weiter heraufzusetzen. Im März 1944 mußte beispielsweise in der 
eisenschaffenden Industrie ein Arbeiter 62,7 Wochenstunden arbeiten.87 
Trotz der Einführung der 60-Stundenwochc als Mindestarbeitszeit für 
männliche (deutsche) Arbeitskräfte Ende Aug. 194488 sank danach die Ar-
beitszeit -  so ist aus einzclbetricblichen Angaben zu schließen -  jedoch 
rasch.89 Ausfallzeiten infolge von Produktionsstockungen, die ihrerseits 
durch Energie- und Rohstoffverknappungen, häufigen Wechsel der Produk- 
tionsschwerpunktc, Verzögerungen bei der Zulieferung sowie Luftalarmc 
verursacht wurden, häuften sich. Ein wachsender Teil der ursprünglich der 
Produktionsarbeit vorbehaltencn Zeit mußte zudem für Aufräumarbeitcn 
und Einsätze beim Werkluftschutz oder der >Heimatflak< verwandt werden. 
Auch wenn ein immer größerer Teil der Arbeitszeit für unproduktive (stati-
stisch nicht erfaßte) Tätigkeiten aufgewendet werden mußte: Die körperli-
che Belastung der in der deutschen Industrie beschäftigten Arbeiter erhöhte 
sich im letzten Kriegsjahr eher, als daß sic sank.
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IV. Rationalisierungsbewegung und Wandel 
der Binnenstruktur der Arbeiterschaft

1. Zusammensetzung der Arbeiterschaft

In den zwölf Jahren, die das »tausendjährige lteich< überdauert hat, war die 
Arbeiterschaft in ihrer Zusammensetzung erheblichen Veränderungen un-
terworfen (Tab. 2). Der Anteil der (deutschen) Facharbeiter an der Gesamt-
arbeiterschaft nahm bis Kriegsbeginn auffällig ab. Nach Tab. 2 markiert der 
Kriegsbeginn dann eine Wende. Der Anteil gelernter Arbeitskräfte an der 
Gesamtarbeiterschaft nahm jedoch nur scheinbar zu. Zu berücksichtigen ist 
nämlich, daß insbesondere seit Mitte 1940 verstärkt ausländische Arbeits-
kräfte in Industriebetrieben des Deutschen Reiches eingesetzt wurden. Bis 
zum Frühjahr 1941 wurde im allgemeinen »nicht versucht.. . ,  diese Arbeiter 
entsprechend ihrer verschiedenen Ausbildung und ihren Fähigkeiten zu 
verwenden, wenn man davon absicht, daß die stärksten und gesündesten in 
die Bergwerke geschickt wurden«.1 Bezieht man unter diesem Gesichts-
punkt die nichtdeutschen Arbeitskräfte ein, verschiebt sich das Bild: Danach 
wäre -  unter Zugrundelegung der Angaben in Tab. 2 -  der Anteil der 
(deutschen) Facharbeiter an der Gesamtarbeiterschaft (einschließlich Aus-
länder) von Juni 1939 bis März 1940 zwar kurzfristig von 31,6%  auf32,4%  
gestiegen, danach wieder auf31,8% im Dez. 1940 und 31,5%  im März 1941 
gesunken.

Auch der rasche Rückgang des Anteils deutscher Flilfsarbeiter an der 
deutschen Industricarbeitcrschaft in der Zeit zwischen Juni 1939 und März 
1941, den das Statistische Reichsamt fcststellte, findet seine Erklärung darin, 
daß unqualifizierte Tätigkeiten zunehmend von zivilen und kriegsgefange- 
nen ausländischen Arbeitskräften ausgeübt wurden. Demgegenüber war die 
wachsende Bedeutung der (deutschen) Angelernten weniger kriegsspezifi-
schen Verzerrungen geschuldet, sondern in erster Linie Resultat etwa 1935/ 
36 cinsetzcndcr technologischer und arbeitsorganisatorischer Veränderun-
gen. Insbesondere für die angelernten Arbeiter bestanden bei den in Tab. 2 
einander gegenübcrgcstclltcn Angaben des Statistischen Reichsamtes und 
des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF jedoch auffällige Unge-
reimtheiten. ,
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T a b e l le  2 :  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  A r b e i t e r s c h a f t  i n  I n d u s t r ie  u n d  H a n d w e r k  i n s g e s a m t  1 9 3 3  b i s  1 9 4 5 .

1933 (a) 1936 (a) 1939 (a) 1940
' (b) (c)

1941 (b)

Nach Erhebung des Statistischen Reichsamtes-. 
Männer
-  Facharbeiter 36,4% 32,0% 31,9% 33,3% 33,9% 34,3%
-  Angelernte 15,9% 21,8% 20,3% 21,1% 21,9% 22,4%
-  Hilfsarbeiter 22,5% 27,3% 28,0% 24,0% 22,5% 21,0%

Frauen
-  Angelernte und Gelernte 25,2%

•

10,7% 9,5% 9,5% 9,3% 9,6%
-  Hilfsarbeiterinnen 8,2% 10,3% 12,1% 12,4% 12,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Nach Erhebungen des Arbeitsu-issenschafilichcn Instituts
der DAF
Männer
-  Facharbeiter 32,0% 30,0%
-  Angelernte - 12,6% - 24,2% - -

(a) Juni. (b) März. (c) Dez.

Quelle: Wirtschaft und Statistik 1935, Jg. 15, Sonderbeilage Nr. 15, S. 3; Schreiben des Präsidenten des Statistischen Reichsamtes an den 
Reichsarbeitsminister vom 18. Dez. 1941, Anlage zu: Rundschreiben des Reichsarbeitsministers an alle Reichstreuhänder der Arbeit 
vom 10. Jan. 1942, in: BA R 41/Bd. 60, Bl. 4; Denkschrift des Leiters des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF über die 
Beurteilung der Preisentwicklung«, Anlage zu: Schreiben Pohls an das Zentralbüro der DAF (Wirtschaftspolitische Abteilung) vom 
20. Juni 1941, S. 65, in: ebd., Bl. 10.
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T I . Hilfsarbeiter, Angelernte und Facharbeiter: Zur Trennschärfe der Begriffe

Während das Arbeitswissenschaftlichc Institut der DAF in seinen Erhebun-
gen fast eine Verdoppelung des Anteils der Angelernten zwischcnjuni 1936 
und März 1940 feststelltc, war nach Angaben des Statistischen Reichsanitcs 
der Bedeutungszuwachs dieser Arbeitergruppe während des gleichen Zeit-
raumes nur relativ gering. Unterschiede allein in den Erhebungsmethoden 
hätten diese Differenzen nicht so groß werden lassen. Vom Statistischen 
Reichsamt wurden kategorialc Probleme als Hauptgrund genannt: Es be-
ständen erhebliche »Verschiedenheiten in der Auffassung über den Kreis der 
Gefolgschaftsmitglieder, die unter dem Begriff angelernte Arbeiten fal-
len«.2 Zwar waren kategorialc Unschärfen selten so deutlich hervorgetreten 
wie bei dem Vergleich der Erhebungen des Statistischen Reichsamtes und 
der DAF von Juni 1936 und März 1940; neu waren siejedoch nicht.

In einem Aufsatz über methodische Probleme im Zusammenhang mit der 
Volks-, Betriebs- und Berufszählung 1933 stellte der Präsident des Statisti-
schen Landesamtes Bayern Burgdörfer fest, daß nur die Personen zu den 
Facharbeitern zu zählen seien, die aufgrund eines »ordnungsmäßigen Lehr-
vertrages in mehrjähriger Lehrzeit ausgcbildct« seien.3 Um als Industrie-
facharbeiter bzw. Handwerksgeselle anerkannt zu werden, mußte die be-
treffende Arbeitskraft nach beendeter, meist drei- bis vierjähriger Lehre eine 
amtlich anerkannte Prüfung abgelegt haben. Während 1933 die Frage, wer 
den Facharbeitern zuzurechnen sei, noch relativ leicht — nämlich mit Bezug 
auf die durch Abschlußprüfung und -Zeugnis leicht formalisierbafc Qualifi-
kation -  beantwortet w.erdcn konnte, gestaltete sich die Unterscheidung von 
angelernten und ungelernten Arbeitern weitaus schwieriger: Als angelernt 
galten die Arbeitskräfte, die die »Arbeiten ausüben, die ein gewisses, durch 
ausgesprochene Anlernling oder längere praktische Tätigkeit erworbenes 
Mindestmaß an Geschicklichkeit oder Erfahrung erfordern«.4 Zu den unge-
lernten oder Hilfsarbeitern wurden solche Arbeitskräfte gezählt, die mit 
Arbeiten beschäftigt wurden, die entweder gar keine oder nur solche Kennt-
nisse erforderten, die in kurzer Zeit (wenigen Tagen) zu erlernen waren. 
Diese Grenzziehung zwischen Angelerntem und Ungelerntem warf einige 
Probleme auf: Ob eine Tätigkeit >hochwertig< oder >minderwertig< war, ob 
jemand über fundierte Berufserfahrung verfugte oder nicht, ob also die 
betreffende Person den ungelernten oder den angelernten Arbeitskräften 
zuzurechnen war -  dies festzustellen bereitete »besondere Schwierigkeiten, 
weil nur karge, subjektive Angaben. . .  vorliegen und dem einzelnen Fall so 
gut wie nie nachgegangen werden kann«.sJc nach »Auffassung des Werks 
über die Eingruppicrung erscheint derselbe Mann in einem Gebiet als unge-
lernter, während er in einem anderen Teil als gelernter geführt wird«.6 Und 
auch die Scheidung in Facharbeiter und Angelernte war bereits bei der 
Berufs- und Betriebszählung 1933 bei weitem nicht so eindeutig, wie dies 
die obige Abgrenzung glauben machen möchte. Denn »(w)ichtige Fachar-
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beiterberufc wie die der Spinner, Weber, W irker... usw., erfordern zum 
größten Teil nur eine mehr oder weniger kurze Anlernling oder praktische 
Vorbcreitungszcit«7 und keine >ordnungsgcmäß< abgeschlossene Lehre. 
Dieses Problem der katcgorialen Überschneidungen -  das genauso bei jeder 
Lohnerhebung bestand -  trat in noch weitaus schärferer Form bei den 
Industnearbeitcrimicii auf. Auf die bei der Berufs- und Betriebszählung ur-
sprünglich ins Auge gefaßte Gliederung der weiblichen Arbeitskräfte in 
gelernte, angelernte und ungelernte Arbeiterinnen mußte das Statistische 
Reichsamt verzichten. Denn während die in den einzelnen Statistischen 
Landesämtern zusammengefaßten Ergebnisse hinsichtlich der Gliederung 
nqch Arbeitergruppen für männliche Arbeiter durchweg übereinstimmten, 
traten bei den Arbeiterinnen Abweichungen in einer Stärke auf, die nicht nur 
in örtlichen oder regionalen Besonderheiten, sondern in einer grundlegend 
uneinheitlichen Erfassung und Abgrenzung der weiblichen Arbeitergrup-
pen begründet lagen. Infolgedessen wurden nur die männlichen Arbeiter in 
drei Gruppen aufgcgliedcrt, während die Arbeiterinnen (ausgenommen in 
der Textil- und Bekleidungsindustrie) als undifferenzierte Gesamtheit er-
schienen.

Die Schwierigkeiten, mit denen das Statistische Reichsamt hier konfron-
tiert war, sollten sich in den folgenden Jahren noch vermehren. Einen 
wichtigen Einschnitt in dieser Beziehung stellte die >Anordnung über den 
Arbeitseinsatz von Metallarbeitern! vom 11. Febr. 1937 und die Ausführun-
gen zu dieser Anordnung dar. Syrup stellte dort fest:

»Der Wegfall des Wortes >gcler»t< und die Ersetzung des Wortes >Lelire< durch 
>Ausbildung< bedeuten, daß sieb die Anordnung nicht mehr allein auf die Fachkräfte 
mit einer ordnungsgemäßen Lehre beschränkt. Sie erfaßt vielmehr alle Formen einer 
ordnungsgemäßen Ausbildung. «8

Getragen waren diese Formulierungen vor allem von der Intention, mög-
lichst viele Metallarbeiter den Bestimmungen der Anordnung zu unterwer-
fen. Sic hatten jedoch auch ganz erhebliche Auswirkungen auf die Definition 
der Arbeitergruppen, da sic die Gruppe der Facharbeiter um einen (den 
>ordnungsgemäß ausgebildctem) Teil der angelernten Arbeitskräfte erwei-
terten. Die von Syrup hier vorgenommene begriffliche Ausweitung war 
indes nur Resultat bzw. nachträgliche juristische Festschrcibung der »in der 
Praxis vollzogenc(n) Tatsache, daß neben das Prinzip der >Lehre< das >Lcrn<- 
prinzip getreten« war.9

Auch der Übergang vom ungelernten zum angelernten Arbeiter gestaltete 
sich, je stärker Veränderungen im betrieblichen Produktionsprozeß die tra-
ditionelle Dreiglicdcrung aufhoben und die Arbeiterschaft zunehmend zer-
splitterten, immer fließender und war

»oft nur eine Frage der Benennung (mit allerdings oft recht fühlbarer lohnpolitischer 
Wirkung). Auch vom Ungelernten wird vielfach eine nur in langjähriger Praxis zu 
erwerbende eingehende Kenntnis... verlangt... Vieles sprichrdafür, daß als >unge-
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lernt! in der Berufsstatistik manche Tätigkeit rechnet, die eigentlich unter >angclernt< 
fallen müßte.«10

Ein Sonderproblcm stellte in diesem Zusammenhang die Arbeiterschaft der 
Eisen- und Stahlindustrie dar: Facharbeiter im Sinne der 1933 gültigen, 
offiziellen Berufsbilder (abgeschlossene, >ordnungsgcmäße< Lehre) gab es in 
den zentralen Bereichen der Hüttenwerke nicht, sondern nur in den Abtei-
lungen, die zum Zweck der Erhaltung der Produktionsanlagcn eingerichtet 
worden waren. Erst zwischen 1935 und 1938 begannen größere Stahluntcr- 
nehmen des Ruhrgebiets damit, systematisch Walzer in einer der Lehre 
vergleichbaren Weise auszubilden. Eine verbindliche Anerkennung durch 
den Staat erfuhr der Beruf des >Hüttenfacharbciters< erst 1966.11 Während 
des »Dritten Rcichcs< galten in der Eisen-, Stahl- und Metallgewinnung 
diejenigen als »Facharbeiter!, die »aufgrund jahrelanger Berufstätigkeit sich 
sehr erhebliche Kenntnisse angeeignet haben und auch sehr wichtige Ar-
beitsplätze in einem Betrieb ausfüllcn«.12 Die Trennung in gelernte und 
angelernte Arbeiter war hier also noch willkürlicher als in anderen Bran-
chen, zumal die Arbeiterschaft in diesem Industriesektor entsprechend der 
Vielfalt der Tätigkeiten in Stahl-, Walz- und Hüttenwerken in eine große 
Zahl kleiner Gruppen aufgesplittert war. Innerhalb der einzelnen Arbeiter-
gruppen, die gleiche oder ähnliche Tätigkeiten auszufuhren hatten, wurde 
häufig nach Berufserfahrung und der Dauer der Betriebszugehörigkeit in 1.,
2. und 3. Leute (z. B. Walzer, Konvertermänner,- Schmelzer, Zieher) diffe-
renziert und unterschiedlich entlohnt. Diese extreme Aufsplitterung der 
Stahlarbeiterschaft erschwerte ganz erheblich die Lohnerhebungen des Stati-
stischen Reichsamtes: Erfaßt wurden meist nur die 1. und 3. Leute, die der 
Fach- bzw. angelernten Arbeiterschaft anderer Branchen gegenübergestellt 
wurden, nicht jedoch die Gesamtheit der (an)gclernten Stahlarbeiter. Bei 
den Berufszählungen wiederum wurden Schmelzer, Walzer, Zieher usw. zu 
einer Berufsgruppe zusammengefaßt, gleichgültig ob sie 1., 2. oder 3. Leute 
waren.

Insbesondere drei Folgcwirkungcn der skizzierten kategorialen Verschie-
bungen sind in unserem Zusammenhang von Interesse:

a) Die Gruppe der Facharbeiter war um einen Teil der vormals Angelern-
ten erweitert worden. Anders formuliert: der Anteil der »eigentlichem Fach-
arbeiter (mit »ordnungsgemäßem! Lchrabschluß) an der Gesamtheit der 
Arbeiterschaft der verarbeitenden Industrien ging in weitaus stärkerem 
Maße zurück als dies in den Tabellen 2 bis 5 zum Ausdruck kommt. Umge-
kehrt erhöhte sich der Anteil der (ursprünglich) Angelernten wesentlich 
stärker, als dies die Angaben des Statistischen Reichsamtes nahclegcn, da ein 
-  kleinerer -  Teil von ihnen in die Kategorie der Facharbeiter »aufgestiegen! 
war. Die Differenzen zwischen Statistischem Reichsamt und Arbeitswissen-
schaftlichem Institut der DAF über das Ausmaß der Umschichtung inner-
halb der deutschen Arbeiterschaft dürften hauptsächlich hier ihre Erklärung
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finden. In welchem Ausmaß der Anteil der »eigentlichem Facharbeiter an der 
Gesamtheit aller Arbeiter schrumpfte, läßt sich nicht exakt quantifizieren; 
entsprechende Erhebungen wurden nicht vorgenonimcn.

b) Im Hintergrund der Ausweitung des Facharbeiterbegriffes stand die 
hinter den Bedürfnissen der Industrie zurückbleibende, vorwiegend vom 
Handwerk getragene Lehrlingsausbildung; seitens der Großindustrie wur-
den infolgedessen die Bemühungen um >Aufschulung< von angelernten 
Arbeitern zu »angelernten Facharbeitcrm, die die gleiche oder vergleichbare 
Tätigkeit wie »gelernte Facharbeiter« ausübten, intensiviert. Die Erweite-
rung des Facharbeiterbegriffes markiert einen entscheidenden Schritt des 
Überganges von der qualifikatious- zur tätigkeitsbezogenen Einstufung. (Vorläufi-
ger) Abschluß dieser Entwicklung war der 1942 cingeflihrte »Lohnkatalog 
Eisen und Metall«, der eine ausschließlich tätigkeitsbezogene Einstufung der 
Arbeiterschaft in eine Vielzahl von Lohngruppen in der gesamten metallver-
arbeitenden Industrie zum Ziel hatte.

c) Die dargcstellten kategorialcn Verschiebungen hatten in zweierlei Flin- 
sicht erhebliche lohnpolitische Auswirkungen:
-  Nach 1937 erlassene Tarifordnungen übernahmen meist den definitori- 
schen »Aufstieg« eines Teils der Angelernten in die Gruppe der Facharbeiter, 
indem sie explizit vorsahen, daß »Nichtfacharbcitcr« bei Beschäftigung in 
einer Facharbeitergruppe und bei gleichem Arbeitsgang die gleichen Zeit-
lohn- und Akkordsätze wie die »gelernten Facharbeiter« selbst erhalten soll-
ten. 13
-  Die zunehmende Beliebigkeit, mit der die Begriffe »gelernt«, »angelernt« 
und »ungelernt« verwandt wurden, erweiterte erheblich die Spielräume be-
trieblicher Lohnpolitik. Arbeitskräfte konnten mit Verweis auf die amtlich 
vollzogene Ausweitung der entsprechenden Begriffe leichter in höhere 
Lohngruppen cingestuft werden. Nicht nur der fehlende behördliche Unter-
bau, sondern auch die zunehmend schwierigere Abgrenzung der einzelnen 
Arbeitergruppen machte es den »Treuhändern der Arbeit« als den hierfür 
zuständigen staatlichen Organen nahezu unmöglich, systematisch zu über-
prüfen, inwieweit »Aufstufungen« von neuen Arbeitsinhalten her gerechtfer-
tigt waren -  oder ob der Höhergruppierung keine »höherwertige« Tätigkeit 
am neuen Arbeitsplatz entsprach. Mit anderen Worten: Die Aufweichung 
der traditionellen Gliederung der Arbeiterschaft in drei Gruppen eignete sich 
als vorzügliches Mittel zur Umgehung der staatlichen Lolmkontrollc.

1.2. Die Umschichtung der Arbeiterschaft bis Kriegsbeginn

Tab. 2 hatte bereits gezeigt, daß in Industrie und Flandwcrk insgesamt 
zwischen 1933 und 1939 der Anteil der Facharbeiter zurückgegangen war. 
Tab. 3 14 bringt zum Ausdruck, daß in den meisten Branchen diese Ent-
wicklung noch weitaus ausgeprägter war als im industriellen Durchschnitt
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-  und zwar (dies läßt sich jedenfalls für die Metallverarbeitung fcststellen) 
nicht nur im Vergleich zur Krise (1939 gegenüber 1933), sondern abge-
schwächt auch im Vergleich zum konjunkturellen Höhepunkt vor der Kri-
se (1928/29).15 Es fällt auf, daß in den Branchen, die am konjunkturellen 
Aufschwung in besonderem Maße partizipierten und infolgedessen ab 
1935/36 auch den stärksten Rationalisicrungsschub erfuhren, der Fachar-
beiteranteil überdurchschnittlich schrumpfte. Demgegenüber blieb in der 
Chcmicindustric und in einer Reihe von Zweigen der Konsumgütcrindu- 
strien der Anteil der gelernten Arbeitskräfte an der Gcsamtarbcitcrschaft 
konstant. Unter den Sektoren der Verbrauchsgüterindustrien hatten ledig-
lich die Bekleidungsindustrie und das Nahrungs- und Gcnußmittelgcwcrbe 
einen der Metallverarbeitung vergleichbaren Rückgang der Facharbeitcran- 
tcilc zu verzeichnen. Auffällig ist außerdem, daß in den Branchen, die einen 
weit überdurchschnittlichen Rückgang des relativen quantitativen Gewich-
tes der Facharbeiterschaft zu verzeichnen hatten, die >Gclerntcn< weit mehr 
als die Hälfte innerhalb der männlichen Arbeiterschaft stellte'n. Die ver-
schiedenen Zweige der metallverarbeitenden Industrie, die alle zu den 
Branchen mit hohen Facharbcitcranteilcn gehörten, profitierten in beson-
derem Maße von der Rüstungskonjunktur und hatten zwischen 1933 und 
1939 deshalb einen weit überdurchschnittlichen Beschäftigungszuwachs zu 
verzeichnen; umgekehrt ging etwa der Anteil der Tcxtilarbcitcrschaft, bei 
der »gelernte Facharbeiten nur eine untergeordnete Rolle spielten, an der 
gesamten Industriearbeiterschaft drastisch zurück, so daß sich der Anteil 
der Facharbeiter im inclustricllen Durchschnitt nur relativ geringfügig ver-
ringern konnte (Tab. 2).

Noch deutlicher bringt Tab. 4 zum Ausdruck, daß -  nachdem die meisten 
Metalluntcrnehmen während der Krise ihre Facharbeiter zu halten gesucht 
hatten -  der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften die Betriebsleitungen in 
der metallverarbeitenden Industrie geradezu zwang, unter Einsatz aller ar-
beitsorganisatorischen und fertigungstechnischen Möglichkeiten nach We-
gen zu suchen, gelernte durch weniger qualifizierte Arbeitskräfte zu erset-
zen. Seit Frühjahr 1938 lag nach Erhebungen sowohl des Statistischen 
Rcichsamtes wie der DAF der Facharbeiteranteil an der Gesamtheit aller 
Metallarbeiter erheblich unter dem Niveau von 1928/29-einem  hinsichtlich 
der konjunkturellen Entwicklung in etwa mit den Vorkriegsjahren ver-
gleichbaren Zeitpunkt, Die Abnahme des quantitativen Gewichtes der ge-
lernten Metallarbeiter war also spätestens seit 1937/38 nicht mehr auf kon-
junkturelle, sondern zunehmend auf strukturelle Veränderungen zuriiekzu- 
fiihrcn.

Auch die drastische Senkung des Anteils der ungelernten Arbeiter an der 
Gesamtarbeiterschaft hatte weitgehend strukturelle Ursachen. Sie war we-
sentlich auf die allmähliche Mechanisierung der Tran$portarbeit zurückzu-
führen, die den klassischen Transportarbeiter entweder überflüssig machte 
oder in die Kategorie der angelernten Arbeiter hob. Die Mechanisierung der
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T a b e l l e  3 :  F a c h a r b e i t e r  in  v . F l .  d e r  G e s a m t a r b e i t e r s c l ia f t  in  v e r s c h ie d e n e n  I n d u s t r ie z w e ig e n

1 9 2 8 ,  1 9 3 3  u n d  1 9 3 9 .

Okt. 1928 Juni 1933 Mai 1939
(c)

Veränderungen 1939 
gegenüber 

1928 1933

nur Männer 
Metallverarbeitung 57,7% 61,7% 54,4% -  3,3% -  7,3%
darunter:
-  Eisen-Stahl-u. Mctallwarcnherst. 51,5% 60,0% 49,9% -  1,6% -1 0 ,1 %
-  Maschinen-, Apparate- u. Fahrzeugb. 61,8% 63,5% 57,8% -  4,0% -  5,7%
-  Elektrotechnische Industrie 52,1% 56,2% 48,5% -  3,6% -  7,7%
-  Feinmechanik und Optik 66,7% 66,8% 52,0% -14 ,7% -1 4 ,8 %

Chemieindustrie - 25,1% 24,4% - -  0,7%
Papierindustrie (a) - 22,3% 24,2% - + 1,9%
Holz- und Schnitzstoffgewerbe - 54,3% 54,1% - -  0,2%
Textilindustrie (b) 17,5% 19,3% - + 1,8%
Bekleidungsindustrie - 63,9% 54,6% -  9,3%
Nahrungs- und Gcnußmittelgewcrbe 61,3% 52,2% - -  9,1%

Männer und Frauen 
Metallverarbeitung 48,4%

(c)
51,2% 46,2% -  2,2% -  5,0%

darunter:
— Eisen-, Stahl-u. Metallwarenhcrst. 42,3% 46,5% 40,2% -  2,1% -  6,3%
-  Maschinen-, Apparate- u. Fahrzeugb. 59,3% 59.6% 53,8% -  5,5% -  5,8%
-  Elektrotechnische Industrie 35,7% 38,3% 34,3% -  1,4% -  4,0%
-  Feinmechanik und Optik 46,0% 49,7% 38,9% -  7,1% -1 0 ,8 %

Chemieindustrie - 19,6% 19,4% - -  0,2%
Papierindustrie (a) - 15,2% 15,4% - + 0,2%
Holz- und Schnitzstoffgewerbe - 48,8% 49,8% _ + 1,0%
Textilindustrie (b) - 9,3% 10,0% + 0,7%
Bekleidungsindustrie - 46,4% 41,9% - -  4,5%
Nahrungs- und Gcnußmittclgcwcrbe 40,9% 36,9% - -  4,0%

(a) Papiererzeugung und -Verarbeitung.
(b) Nur >gelernte< Facharbeiter (andere Kategorisicrung als bei den Lohnerhebungen).
(c) Schätzung: die Zahl der Facharbeiterinnen wurde geschätzt unter Zugrundelegung des Anteils weibli-

cher Fabrik- und Handwcrkslehrlinge an der Gesamtheit der Lehrlinge. Dieser Anteil betrug im Juni 
1933 in der Eisen-, Stahl-und Metall Warenbestellung 0,9%, im Maschinen-, Apparate-und Fahrzeug-
bau 0,0% , in der elektrotechnischen Industrie 0,4%, in der feinmechanischen und optischen Industrie 
2,1% , in der Chemieindustric 3,6%, in der Papierindustrie 5,9%, im Holz- und SclmitzstofTgcwcrbc 
0,9% , in der Textilindustrie 25,4%, in der Bekleidungsindustrie 56,7% und im Nahrungs- und 
Gcnußmittclgcwerbc 1,1%.

Quelle: Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich 1930, S. 292; Wirtschaft und Statistik 1935, Jg. 15,
Sonderbcilage Nr. 15, S. 4ff.;Jg . 24, 1944, S. 59.
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Tabelle 4: Zusammensetzung der Arbeiterschaft in der metallverarbeitenden Indu-
strie 1928 bis 1939 (in v. H. der Gesamtarbeiterschaft).

in v. H. der männlichen Gesamtarbeiterschaft in v. H. der
männlichen 

und weiblichen
Gesamt- ■ 

arbciterschaft
Facharbeiter Angelernte Hilfsarbeiter Facharbeiter (»)

1928 (b) 57,7% 25,9% 16,4% 48,4% (St.R.)
1931 (b) 60,1% 27,4% 12,5% 49,0% . (St.R.)
1933 (c) 61,6% 21,8% 16,6% 51,2% (St.R.)
1935 (d) 57,9% 27,8% 14,3% 50,7% (St.R.)

(c) 59,0% 27,1% 13,9% 50,8% (St.R.)
1936 (c) 58,6% 27,6% 13,8% 51,0% (St.R.)
1937 (c) 57,8% - - 49,1 % (DAF)
1938 (f) 57,4% - 49,1% (DAF)

(c)(h) 52,1% 32,1% 15,8% - (St.R.)
1939 (0 55,1% - - 44,9% (DAF)

-(g) 54,4% 32,6% ' 13,0% 46,2% (St.R.)

(a) Institution, die die Erhebung vornahm (St.R. = Statistisches Reichsamt; DAF = Arbeits- 
wissenschaftliches Institut der DAF).

(b) Okt. (c) Juni. (d) Aug. (c) Dez. (f) März. (g) Mai.
(h) Berechnet auf Basis der Angaben von Behrens zur Zusammensetzung der Arbeiterschaft in 

zwei nicht näher bezeichneten Wirtschaftsgebieten naclt der Einzellohnerhebung vom Juni 
1938. (Vom Statistischen Reichsamt wurden keine Zahlen über sämtliche erfaßten Arbeiter 
nach Schichten veröffentlicht.)

Quelle: Statistische Jahrbücher für das Deutsche Reich 1930, S. 292( 1933, S. 267; Wirtschaft 
und Statistik, Jg. 15, 1935, Sonderbeilage Nr. 13, S. 4ff.;Jg . 16, 1936, S. 204, 328; 1944, Jg. 24, 
S. 59; Friedrich Behrens, Die Mittelwerte in der Lohnstatistik, in: Jahrbücher für Nationalöko-
nomie und Statistik, Ild. 149, 1939, S. 680; Arbeitswissenschaftliches Institut der DAF, Die 
lohnpolitischc Lage (Okt. 1939), nach: Timothy W. Mason, Arbeiterklasse und Volksgemein-
schaft, Opladen 1975, S. 126t.

Transportarbeit war in den zwanziger Jahren begonnen und dann durch die 
Krise unterbrochen worden. Die spezifische Form der nationalsozialisti-
schen Arbeitsbeschaffungspolitik bis 1935, die die Stillegung von arbeits-
kräftesparenden Maschinen teilweise prämierte, verzögerte die Einführung 
und Ausbreitung bctricbstechnologischer Innovationen auch im betriebli-
chen Transportwesen und ließ bis 1934 den Anteil ungelernter Transportar-
beiter relativ hoch bleiben: Der 1935/36 cinsetzende Rationalisierungsschub 
führte dann jedoch zu einer allmählichen Ersetzung manueller durch ma-
schinelle Transportarbeit.

In dem Maße wie ungelernte und gelernte Metallarbeiter prozentual an 
Bedeutung verloren, erhöhte sich das zahlenmäßige Gewicht der angelern-
ten oder >Spczialarbciter< als des Kerns des (männlichen) >Rationalisicrungs- 
prolctariatso Daß der sinkende Facharbeiteranteil in den meisten Branchen 
auf fertigungstechnische und arbeitsorganisatorische Rationalisicrungsmaß-
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nahmen und höchstens zu einem geringen Teil auf den Schrumpfungsprozeß 
Zurückzufuhren ist, den das facharbeitcrintensive Handwerk durchmachte, 
ist Tab. 5 zu entnehmen. In allen Branchen -  mit Ausnahme der Chemiein-
dustrie, in der Handwerks- bzw. Kleinbetriebe freilich auch keine Rolle 
spielten -  ging im handwerklichen Sektor der Anteil der Gesellen (als die 
dem Industriefacharbeiter entsprechende Gruppe) deutlich langsamer zu-
rück als der der gelernten Arbeiter in Industrieunternehmen; in einigen 
Branchen erhöhte sich sogar das prozentuale Gewicht der Handwerksgesel-
len. Wenn in Unternehmen mit mehr als 10 Arbeitern der Anteil der Fachar-
beiter an der Gesamtarbeiterschaft dagegen beträchtlich gesenkt wurde, 
dann war dies auf die grundsätzlich größeren Spielräume in Industriebetrie-
ben zurückzuführen,, mit Hilfe arbeitsorganisatorischcr und fertigungstech-
nischer Maßnahmen an die Stelle gelernter angelernte Arbeitskräfte zu set-
zen. Je nach Branche sind in dieser Hinsicht auffällige Unterschiede zu 
konstatieren; die Facharbcitcrantcile wurden dort in überdurchschnittli-
chem Maße reduziert, wo
-  der Arbeitskräftemangel besonders stark war (Metallverarbeitung),
-  aufgrund der besonderen, rüstungskonjunkturell bedingten Frofitabilität 
den Unternehmen genügend Geldmittel für Rationalisierungsinvestitionen 
zur Verfügung standen (Metallverarbeitung) und
-  sich arbeitsorganisatorischc und fertigungstechnische Rationalisierungs-
maßnahmen relativ leicht (ohne großen Kostenaufwand) durchführen ließen 
(u. a. Einführung der Fließfertigung in Unternehmen der Textil-, Beklei- 
dungs-, Holz-, Nahrungs- und Genußmittelindustrie sowie zum 'Feil der 
Metallverarbeitung).

Je nach Betriebsgröße ließen sich überdies unter Industrieunternehmen 
beträchtliche Differenzen in dieser Hinsicht fcststcllcn. In kleinen Unterneh-
men wurde der Anteil gelernter Arbeitskräfte an der Gesamtarbeiterschaft-  
zumindest bis Kriegsbeginn -  nur geringfügig, in großen dagegen beträcht-
lich reduziert.16

1.3. Die Umschichtung der Arbeiterschaft während des Zweiten Weltkrieges

Der bis 1939 beobachtbare Wandel der Binnenstruktur der Arbeiterschaft 
läßt sich auch für die Kriegsjahre fcststcllcn -  zeitweilig allerdings in abgc- 
schwächter Form. Wenn nach Tab. 2 in den ersten beiden Kriegsjahren der 
Anteil der Facharbeiter an der Gesamtarbeiterschaft weitgehend konstant 
blieb und nicht weiter sank, dann war dies auch auf die Rckruticrungspraxis 
der Wehrmacht zurückzuführen: Meist wurden unqualifizierte Arbeitskräfte 
cingezogcn, während Fachkräfte bis 1941/42 demgegenüber meistens mit 
dem Signum der >Unabkömmlichkeit< versehen und in den Betrieben belas-
sen wurden.17

Bei den Angaben der Tab. 2 handelt cs sich zudem um industrielle Durch-
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T a b e l l e  5 :  G e s e l le n  u n d  I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r  in  v .  H .  d e r  G c s a m t a r b e i t e r s c h a f t  in

v e r s c h ie d e n e n  B r a n c h e n  in  I n d u s t r ie  u n d  H a n d w e r k  1 9 3 3  u n d  1 9 3 9 .

Juni 1933 Mai 1939 (c) Veränderun-
gen 1939 ge-
genüber 1933

liisen-, Stahl- und Metallwarenherst.
Handw. 86,1% 81,1% -  5,0%
Ind. 34,8% 29,3% - -  5,5%

Maschinen-, Apparate- u. Fahrzeugbau
Handw. 80,8% 76,3% -  4,5%
Ind. 58,2% 52,0% -  6,2%

VJeklrotechnische Industrie
Handw. 81,7% 81,6% -  0,1%
Ind. 34,1% 29,4% -  4,7%

Feinmechanik und Optik
Handw. 80,2% 70,0% -1 0 ,2 %
Ind. 45,9% 34,7% -1 1 ,2 %

Chemieindustrie
Handw. 27,2% 23,3% -  3,9%
Ind. 19,1% 19,4% + 0,3%

Papierindustrie (a)
Handw. 33,6% 47,2% + 13,6%
Ind. 14,4% 14,4% ± 0,0%

FIolz- und Sclmitzstoffgewerbe
Handw. 78,1% 84,2% + 6,1%
Ind. 35,7%- . 30,0% -  5,7%

Textilindustrie (b)
Handw.. 30,6% 32,7% + 2,1%
Ind. 9,4% 8,9% -  0,5%

Bekleidungsindustrie
Handw. 88,5% 83,6% -  4,9%

. Ind. 29,1% 23,8% -  5,3%
Nahrungs- und Genußmittclgewerbe

Handw. 67,8% 73,2% + 5,4%
Ind. 28,4% 19,6% -  8,8%

(a) Papiererzeugung und -Verarbeitung.
(b) Nur >gclerntc< Facharbeiter.
(c) Schätzung: die Zahl der Facharbeiterinnen wurde geschätzt unter Zugrundelegung des 

Anteils weiblicher Fabrik- und Handwerkslehrlinge an der Gesamtheit der Lehrlinge. 
Dieser Anteil betrug im Juni 1933 (Handwcrk/Industric) in der Eisen-, Stahl- und Metall- 
warenherstellung 0,27%/3,50%, im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau 0,0% , in der 
elektrotechnischen Industrie 0,13%/0,70%, in der feinmechanischen und optischen Indu-
strie 2,51 %/1,82%, in der Chemieindustrie 24,35%/2,07%, in der Papierindustrie 6,73%/ 
4,35%, im Holz- und Schnitzstoffgewerbe 0,24%/4,18%', in der Textilindustrie 52,89%/ 
20,31%, in der Bekleidungsindustrie 54,01 %/78,30% und im Nahrungs- und Genußmit- 
tclgcwerbe 0,15% /10,78%.

A i w l : Handwerk = Betriebe bis 10 Beschäftigte (Arbeiter).
Industrie = Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten.

Quelle: wie Tab. 3.
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schnittswcrtc. In den einzelnen Wirtschaftssektoren waren jedoch ausge-
prägte Umschichtungsprozessc zu beobachten, die sich in den hochaggre- 
gierten Daten der Tab. 2 kaum bemerkbar machten, weil sie sich in der 
Tendenz gegenseitig aufhoben:

a) Der Schrumpfungsprozeß des überdurchschnittlich viele Facharbeiter 
beschäftigenden Handwerks setzte sich während des Krieges verstärkt fort 
(Wirkung: Reduktion des Facharbciterantcils in Industrie und Handwerk 
insgesamt).

b) Innerhalb des industriellen Sektors ging der Anteil der Konsumgüter-
industrien, insbesondere der Textilindustrie, an der Gesamtheit aller in der 
Industrie beschäftigten Arbeitnehmer zurück; in diesem Wirtschaftssektor 
lag das prozentuale Gewicht der Facharbeiterschaft eher unter dem Durch-
schnitt. Umgekehrt wuchs die Zahl der in der metallverarbeitenden Indu-
strie, dem wichtigsten Rüstungssektor, Beschäftigten deutlich schneller als 
in der Gesamtindustric; in den Branchen dieses Industriezweiges waren im 
Vergleich zur Industrie insgesamt deutlich überdurchschnittlich viele Fach-
arbeiter beschäftigt. (Wirkung: Erhöhung des Facharbciterantcils im indu-
striellen Durchschnitt.)

c) In metallverarbeitenden Industrien wurden in den ersten Kriegsjahren 
die Facharbcitcrantcile weiter -  um zum Teil mehr als zwanzig Prozent -  
reduziert.18

d) Die eingangs beschriebene Ausweitung des Facharbeiterbegriffes wur-
de nicht nur nicht zurückgenommen; es wurden vielmehr verstärkte An-
strengungen unternommen, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele ange-
lernte Arbeiter zu Facharbeitern im weiteren Sinne >aufzuschulen<.19

e) Der Ende 1941 auf Initiative Todts eingefiihrtc >Fcstprcis< anstelle des 
vorher üblichen Postenpreises« begünstigte nicht nur einzelbctriebliche 
Rationalisicrungsinitiativcn, sondern machte auch die Einsparung >teurcr< 
Fachkräfte lukrativ. War vorher der Unternchmcnsgewinn im allgemeinen 
als Prozentsatz der Produktionskosten festgesetzt, wurden fortan für die 
niedrigste Preisgruppe, der die lcistungsstärkstcn Unternehmen angehör-
ten, feststehende, nicht mehr variierbare Preise festgclegt. Seitdem hatte 
deshalb die Ersetzung teurer durch billige Arbeitskräfte z.B . infolge der 
Einführung von Fließfertigungssystemen im Rahmen der Kriegsmassen-
produktion unmittelbar Gewinnerhöhungen zur Folge.20

In den Folgcjahren setzte sich der Prozeß der Substitution von Fachkräften 
durch weniger qualifizierte Arbeiter sogar beschleunigt fort. Besonders 
ausgeprägt war diese Entwicklung im Werkzeugmaschinenbau. Von 1940 
bis 1944 hatte sich der Facharbeiteranteil an der Gesamtarbeiterschaft dieses 
Industriezweiges von 51,1 % auf27,5% verringert, mithin fast halbiert.21 In 
diesem wichtigen Sektor der Metallverarbeitung wurde allerdings von der 
Mehrheit der Unternehmensleitungen erst während des Krieges eine breit- 
gefdeherte Produktviclfalt zugunsten der Beschränkung auf die Herstellung 
einer kleinen Zahl von Maschinentypen, die den Einsatz weniger qualifizicr-
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tcr Arbeitskräfte erlaubte, aufgegeben. Die gleichen Umschichtungsprozcs- 
sc lassen sich in abgcschwächtcr Form auch für die metallverarbeitende 
Industrie insgesamt sowie die Eisen-, Stahl- und Metallgewinnung konsta-
tieren.22 Beschleunigt wurde die Umschichtung der in der rüstungswichti-
gen deutschen Metallindustrie beschäftigten Arbeiterschaft (cinschl. Aus-
länder) in der zweiten Kriegshälfte dadurch, daß seit der für die Nationalso-
zialisten negativen Kriegswendc vermehrt auch (deutsche) Facharbeiter cin- 
gezogen wurden. Um die hierdurch entstandenen Lücken zu schließen, 
wurden aufgrund eines Erlasses von Speer vom 25. Sept. 1943 sog. Arbeits-
einsatz-Ingenieure in die Industriebetriebe geschickt. Ihre Hauptaufgabe 
bestand darin, »die Einsparungsmöglichkeiten von Arbeitskräften zu prü-
fen« und »falsch eingesetzte Facharbeiter umzusetzen«.23

Zwischen 1942 und 1943, nachdem Sauckcl zum Generalbevollmächtig-
ten für den Arbeitseinsatz ernannt worden war, wurde die Zahl der in der 
deutschen Industrie vorwiegend für unqualifizierte Tätigkeiten eingesetz-
ten, ausländischen Arbeitskräfte erheblich erhöht: Während dieses Zeitrau-
mes verdoppelte sich ihr Anteil an der Gesamtarbeiterschaft in allen Zwei-
gen der eisen-, stahl- und metallcrzeugenden bzw. -verarbeitenden Industrie 
in etwa.24 Schon deshalb mußte der prozentuale Anteil der (deutschen) 
Facharbeiter an der Gesamtheit aller Arbeiter zurückgehen. Ende 1943 hat-
ten überdies die vom Ministerium für Bewaffnung und Munition angesto-
ßenen Rationalisierungsmaßnahmen weitgehend gegriffen und u. a. eine 
weitere Reduktion des Anteils qualifizierter Arbeiter an der Gcsamtarbcitcr- 
schaft bewirkt.

Bisher wurde der enge Zusammenhang zwischen den Wandlungen der 
Binnenstruktur der Arbcitcrschaft-eincrscits und den fertigungstechnischen 
und arbeitsorganisatorischen Innovationen andererseits zwar immer wieder 
betont, die Formen dieser Rationalisicrungsbewegung jedoch nicht weiter 
beschrieben. Dies soll im folgenden am BeispieTder Fließfertigung in groben 
Zügen geschehen.
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2. Funktion und Form  der Rationalisicrungsbewegung im >Drittcn 
Reich« -  dargestcllt am Beispiel der Fließfertigung25

2.1. Begriff, Formen und'Voraussetzungen Frühgeschichte der Fließfertigung

Der Charakter betrieblicher Produktionsstrukturcn wird entscheidend vom 
Fertigungsprogramm beeinflußt, also davon, ob Massenfertigung, Reiben-
oder Serienfertigung oder Einzelfertigung vorliegt. Von Massenfertigung 
wird gesprochen, wenn ein Betrieb während eines längeren Zeitraumes die 
'Herstellung großer Mengen gleichartiger Erzeugnisse plant und durchfuhrt. 
Da die massenhafte Herstellung homogener Erzeugnisse besonders kosten-
günstig ist, geht in modernen Industriegcscllschaftcn allgemein der Trend in 
Richtung Ausweitung der Massenfertigung. Bei dieser Art der Fertigung 
wiederholen sich die meisten Arbeitsgängc. Aus diesem Grund können hier 
weitgehend unqualifizierte Arbeitskräfte eingesetzt werden, die auf wenige 
Handgriffe spezialisiert sind. Serien- oder Reihenfertigung liegt vor, wenn 
ebenfalls eine große'Menge gleichartiger Erzeugnisse hergestellt wird, die 
Produktion aber auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum beschränkt 
bleibt. Von Einzelfertigung ist die Rede, wenn einzelne, qualitativ voneinan-
der unterschiedene Erzeugnisse hergestellt werden. Der Produktionsprozeß 
trägt in diesem Fall weitgehend handwerklichen Charakter und wird ent-
scheidend von der Tätigkeit vollqualifizierter Facharbeiter bestimmt.

Fließfertigung bedeutet wiederum nichts anderes, als daß ein Werkstück 
vom Beginn seiner Bearbeitung an ohne zeitliche Unterbrechung von einer 
Operation zur anderen geführt wird und bis zur endgültigen Fertigstellung 
in einem steten >Fluß< bleibt. Der gesamte Hcrstcllungsprozcß eines Produk-
tes wird dabei in eine Vielzahl von Einzclopcrationen zergliedert, die dann 
entsprechend ihrer zeitlichen Abfolge räumlich hintereinander-bei entwik- 
kelten Systemen: am Band -  angeordnet werden. Ausgedehnte und um-
ständliche Zickzackwege von einer Werkstatt zur anderen -  und damit lange 
Produktionszeiten pro Stück -  werden ersetzt durch ein (im Idealfall) Opti-
mum an Durchlaufgcschwindigkeit des Arbeitsobjektes. Ursprünglich 
komplexe Arbeitsgänge, die nur von qualifizierten Arbeitern zu bewältigen 
waren, werden möglichst weitgehend unterteilt und auf wenige, leicht zu 
erlernende Handgriffe reduziert. Die Einführung von Fließfertigung oder 
Fließarbeit setzt im allgemeinen Massenfertigung voraus. In den Publikatio-
nen der zwanziger und dreißiger Jahre wurde Fließarbeit wiederum unter-
gliedert in >Taktarbcit< und >Bandarbcit<. Von >Taktarbeit< sprach man, wenn 
unter weitgehender Anpassung an die bestehende betriebliche Organisation 
und die vorhandenen Betriebsmittel ohne ein die verschiedenen Produk-
tionsprozesse verknüpfendes Transportband Fließarbeit erzeugt wurde. Die 
Kosten der Umstellung von traditionellen Flerstcllungsverfahren auf > Takt-
arbeit« waren zwar verhältnismäßig gering. Allerdings war auch der be-
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tricbswirtschaftlichc Effekt -  die Erhöhung von Arbeitsleistung und Pro-
duktmenge bei gleichzeitiger Senkung der Produktionskosten -  irn Ver-
gleich zur Bandarbeit relativ klein. >Taktarbeit< stellte deshalb meistens nur 
eine Übergangsform auf dem Weg zur (Fließ-)Bandarbeit dar, bei der die 
verschiedenen Produktionsprozesse und Betriebsmittel durch mechanische 
Fördermittel -  in der Regel Transportbänder — miteinander verbunden sind, 
die Arbeiter also »am Band arbeitem.

2.2. Frühgeschichte der Fließfertigung (bis 1933)

In Walzwerken führte die »Rücksicht auf die Ausnutzung der einzelnen 
Hitzen«, in Gießereien »die notwendige Aufeinanderfolge der Vorgänge 
Formen, Kerne einlegen, Kisten zusammensetzen, Gießen, Abkühlcn, Ent-
leeren und Putzen« schon frühzeitig »von selbst zu einer Produktionsbe- 
schleunigung im Sinne der Fließarbeit«.26 Wenn man davon absicht, fanden 
Fließfertigungssysteme in der deutschen Industrie -  unter Rückgriff auf 
entsprechende, vor allem in den USA entwickelte Verfahren -  erst seit Mitte 
der zwanziger Jahre Anwendung. Die Automobilindustric praktizierte »als 
erster mechanischer Industriezweig reine Fließarbeit«.27 Opel begann be-
reits 1923 mit der Einführung des Fließbandes,28 wenig später Brennabor. 
1927/28 gab es dann »kaum eine maßgebende Autofabrik mehr, die nicht 
nach den Grundsätzen der Fließarbeit handelt(e)«.29 Anwendung fand Fließ-
fertigung in aller Regel jedoch immer nur in einzelnen Betriebsabteilungen, 
bis 1933 nie in ganzen Unternehmen. Nach einer Umfrage des DMV im 
Jahre 1931 wurde lediglich in 11,6% der Abteilungen größerer Automobil- 
und Fahrraduntcrnchmen am Band gearbeitet; in weiteren 17,3% war die 
Produktion auf fließende Fertigung ohne Band umgcstcllt worden.30 Grö-
ßere Verbreitung fanden Flicßfcrtigungssystcmc bis zum Einbruch der Welt-
wirtschaftskrise außerdem in der Elektroindustrie;31 hier arbeiteten nach 
derselben Erhebung 17,0% aller Betriebsabteilungen nach dem Prinzip der 
Bandarbeit und 18,3% nach dem der Taktarbeit.32 Im Maschinen- und 
Apparatebau waren Band- und Taktarbeit mit 1,7% und 11,8% weit weni-
ger verbreitet.33 Schon 1927/28 hatte die Fließfertigung in der »Haus- und 
Küchengeräteindustrie, die zum größten Teil auf Massenfertigung einge-
stellt ist, . . .  bereits an verschiedenen Stellen zu beachtlichen Erfolgen ge-
führt«.34 In der Eisen- und Stahl.warcnindustric war Fließ- und Bandarbeit 
bis 1931 in jedem fünften Betrieb (20,8% ), im Lokomotiv-und Waggonbau, 
der Uhren- sowie der feinmechanischen und optischen Industrie sogar fast in 
jedem vierten (24,8% , 23,9%  bzw. 23,9% ) cingcführt worden.35 Vereinzelt 
gelangte die Fließfertigung bis 1930 außerdem in den Zweigen der Ver- 
brauchsgütcrindustric, der Industrie der Steine und Erden sowie der Che-
mieindustrie zum Einsatz.36 Wie wenig die fließende Fertigung in die deut-
sche Industrie insgesamt Eingang gefunden hatte, ist einer Erhebung Duvi-
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gncaus aus dem Jahre 1931 zu entnehmen: Danach fand diese Produktions-
methode nur in etwas mehr als einem Prozent aller größeren Industrieunter-
nehmen Anwendung.37 Lediglich in der Metallverarbeitung spielte sie mit 
insgesamt 21% aller Betriebe (davon 5,1% Bandarbeit) eine bedeutendere 
Rolle.38

Mit Einsetzen und Vertiefung der Wirtschaftskrise ab 1930/31 fand zwar 
auch die Ausweitung der Fließfertigung ihr vorläufiges Ende.39 Die Krise -  
so wurde 1944 mit Blick aufden Landmaschinenbau retrospektiv festgcstcllt 
-  bahnte indes

»eine starke Konzentration der Kräfte an, die selbstverständlich sichtende und sie-
bende Wirkung hatte und damit konstruktiv und fertigungstechnisch leistungsunfä- 
hige Unternehmen ausschied. Das Ergebnis dieser technischen und wirtschaftlichen 
Umwälzungen ist eine überaus leistungsfähige deutsche Landmaschinenindustrie 
mit ausgedehnter Anwendung der fließenden Fertigung für ihre Erzeugung. <<40

Bisher wurde lediglich pauschal von Fließfertigung gesprochen. Es konnten 
jedoch mannigfache Formen zur Anwendung gelangen. Zu unterscheiden 
ist nicht nur zwischen lediglich auf organisatorischem Wege hcrgestelltem 
Arbeitsfluß ohne Transportband (Taktarbeit) einerseits und der eigentlichen 
Fließbandarbeit andererseits. Auch die Fließbandarbeit selbst konnte in ver-
schiedenen Formen ablaufcn. So existierten einerseits -  bis 1935/36 aller-
dings nur in Ausnahmcfallcn -  weitgehend perfektionierte Fließbandsyste-
me, bei denen menschliche und maschinelle Produktionsfunktionen fast 
reibungsfrei incinandergriffen und das Arbeitstempo von Fließbändern und 
teil- oder vollautomatisierter Maschinerie weitgehend bestimmt wurde. 
Auf der anderen Seite konnten so primitive Formen der Fertigung am 
Fließband zur Anwendung gelangen, wie sie 1933 am Beispiel eines kleinen 
Chemiebetriebcs beschrieben wurden:

»Heute findet mm jeder Arbeiter einen Arbeitsplatz vor, der ihm erlaubt, nach 
Bedarf neben der Hauptarbeit am Bande eine zweite Arbeit auszuführen.. .  Soweit 
die in Nebenarbeit erzeugten Mengen.hinter dem notwendigen Bedarf Zurückblei-
ben, werden sic auch weiterhin nach dem alten Verfahren, also separat, hergestellt. 
Die Arbeitsweise ist nun kurz die, daß zunächst jeder Arbeiter seine Hauptarbeit 
ausfuhrt. Sobald nun aber eine Zcitpause zu entstehen droht, sei es, weil der Vorder-
mann nicht gepügend Arbeit weitergibt, sei es, weil kleine Stockungen und Betriebs-
störungen eintreten, geht der betreffende Arbeiter praktisch ohne Zeitverlust dazu 
über, die vorgesehene Nebenarbeit in Angriff zu nehmen, und dies so lange, bis er 
mit der Hauptarbeit fortfahren kann. Auf diese Weise erreicht man eine vollständige 
Ausnützung dcr-Arbeitszeit auch in Fällen kleinerer Stockungen und Störungen, und 
das schwierige Abstimmen der Arbeit aufeinander ist nur noch mit annähernder 
Genauigkeit notwendig. Selbstverständlich arbeiten sämtliche Personen im Gemein-
schaftsakkord, der auch aus der erzeugten Menge der Nebenarbeiten berechnet wird.
. . .  Der psychologische Zwang zur Arbeit bleibt [wie bei perfekteren Fließbandsyste-
men, RTF] auch hier erhalten, doch steht es dem Arbeiter de facto frei, wie bei 
gewöhnlicher Akkordarbeit seiner Leistung entsprechend zu arbeiten. «4I
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Zwischen beiden Extremen gab es eine Vielzahl von Zwischenformen. Die 
bis 1933 eingerichteten Fließfertigungssysteme entsprachen im allgemeinen 
eher primitiveren als >perfektcn< Formen. Ausdruck davon waren die noch 
an vielen Stellen eingerichteten Materialpuffer, mit denen Produktionsstok- 
kungen als Folge unzureichender Abstimmung der einzelnen Arbeitsgängc 
iiberbrückt werden sollten.42 Auch in den fertigungstechnisch fortgeschrit-
tenen Sektoren der Metallverarbeitung kamen bis zum Beginn der Wirt-
schaftskrise vielfach Mischformen zur Anwendung, die in den zeitgenössi-
schen Publikationen als »wechselnde Fließarbeit« bezeichnet wurden und 
durch das Nebeneinander von entwickelter und unentwickelter Fließferti-
gung charakterisiert sind. In solchen Fällen gab cs neben Produktionsschrit-
ten, bei denen der einzelne Arbeiter lediglich Flilfsverrichtungen >fur< halb-
automatische Maschinen vorzunehmen hatte, auch »Teile, an denen zahlrei-
che Arbeitsoperationen verrichtet werden müssen. Für solche Teile ist cs oft 
lohnend, einen eigenen Fließkreis cinzurichten. «43 Solche in sich geschlosse-
nen Fließkreise, denen die dort tätigen Arbeitskräfte die zu bearbeitenden 
Produkte je nach Bedarf entnehmen konnten bzw. auf die sie diese nach 
Beendigung der einzelnen Arbeitsoperationen wieder zu legen hatten, wa-
ren durch kurze (schiefe) Rollbahnen nur locker mit dem Hauptband, durch 
das alle Produktionsprozesse miteinander verknüpft waren, verbunden. 
Oder Fließarbeit blieb in Form sog. Fließinseln auf wenige Operationen 
innerhalb des gesamten Produktionsprozesses beschränkt.44 »Wechselnde 
Fließarbeit« in der einen oder anderen Form galt 1929 als die »meistverwen- 
dctc Methode großer Teile der metallverarbeitenden Industrie«45 und wurde 
insbesondere dort angewendet, wo neben großen Stückzahlen (Massenferti-
gung) eine begrenzte Menge anderer Teile (Fertigung in kleinen Serien) 
produziert werden mußte.

Während bei großen Stückzahlen die Einführung entwickelter Formen 
der Fließfertigung im allgemeinen problemlos war, bestand bei kleinen 
Serien häufig die »Notwendigkeit, auf dem gleichen Band mehrere Geräte 
gleichzeitig zu fertigen und oft schon nach kürzester Zeit an die ausgelaufe-
nen Serien wieder mehrere andere anzuschlicßcn«.46 Zwar versuchten sich 
in solchen Fällen manche Betriebsleitungen dadurch zp helfen, daß sic 
einerseits eine multifunktionalc Form der »Fließfertigung einrichtc(tc)n, bei 
der abwechselnd verschiedene Erzeugnisse oder verschiedene Typen dessel-
ben Erzeugnisses hcrgcstellt werden« konnten47, und andererseits den Pro-
duktionsprozeß »von vornherein in die Montage von Grundtypen und den 
Anbau stets wechselnder Einzelclcmente« unterteilten.48 Dem warenjedoch 
von der technischen und vor allem der wirtschaftlichen Seite her bestimmte 
Schranken gesetzt. Wirtschaftlich war Fließfertigung bei kleinen Serien erst 
ab einer -  je nach Produkttyp differierenden -  bestimmten Mindestzahl. 
Außerdem galt generell: Je größer die Stückzahlen, desto wirtschaftlicher 
die Fließfertigung, desto leichter konnte sic perfektioniert werden.

Bereits am 15. Sept. 1926 wurde auf einer Tagung des Ausschusses für
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Wirtschaftliche Fcrtigung< beim »Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit 
(RKW) zum Thema Fließarbeit in Köln fcstgcstellt, daß »bei der Behand-
lung der Fließarbeitsfragen... die Absatzfrage am wichtigsten (sei), denn 
technologisch sind die Schwierigkeiten nicht so groß«.49 Infolge einer Über-
schätzung des Absatzes, der infolge des Auf und Ab der konjunkturellen 
Entwicklung starken Schwankungen unterworfen war, mußten in einigen 
Fällen Fließbänder sogar wieder stillgelegt werden.50 Zudem waren Nor-
mung, Typisierung und Spezialisierung als »die ganz unerläßlichen Vorbedin-
gungen zu einer erfolgreichen Einführung der fließenden Fertigung«51 im 
Vergleich zu den USA nur wenig fortgeschritten. Statt zu einer Typenver-
minderung kam es zum Teil zu einer erheblichen Typenvermehrung.52

2 .3 . Rationalisicrungsbewegung 1933 bis 1939

Die Absatzfrage war seit Einsetzen des rüstungskonjunkturellcn Auf-
schwungs »gelöste Die Produktionskapazitäten waren ausgelastet; Betriebe, 
die Rüstungsgüter und Investitionsmittel hers teil teil, konnten die Nachfra-
ge vielfach nicht befriedigen und brauchten sich jedenfalls keine Sorgen zu 
machen, ihre Produkte nicht absetzen zu können. Die fertigungstechnische 
Rationalisierung beschleunigende Interventionen des nationalsozialistischen 
Staates setzten deshalb im Bereich der Normung und Typisierung an. Neuge-
schaffene staatliche und halbstaatliche Institutionen brauchten nur steuernd 
cinzugreifen. Lenkungsmaßnahmen zielten vor allem darauf ab, durch 
koordinierte Vergabe staatlicher Aufträge die Spezialisierung, die Beschrän-
kung einzclbetricblicher Produktion auf nur wenige Erzeugnisse, voranzu-
treiben. Auch auf dem Gebiet der Normung und Typisierung (auf überbe-
trieblicher Ebene) versuchte der nationalsozialistische Staat, bereits beste-
hende Organisationen und Initiativen durch die Errichtung einer Reihe 
neuer, koordinierender Instanzen zu bündeln und wirkungsvoller zu gestal-
ten. Besondere Bedeutung kam schließlich den staatlicherseits angestoßenen 
Formen zwischenbetrieblichen >Erfalirungsaustauschs< zu, der wesentlich 
zur Verallgemeinerung der fortgeschrittensten Methoden im Bereich der 
Fertigungstechnik und Arbeitsorganisation, im Rechnungs- und Vertriebs-
wesen u. ä. m. beitrug. Im folgenden seien die wichtigsten dieser Maßnah-
men kurz benannt.

Als »erster Markstein« galt der sog. »Wirtschaftlichkeitserlaß« vom 
12. Nov. 1936, mit dem der Rcichswirtschaftsminister die Organisationen 
der gewerblichen Wirtschaft aufforderte, »ihre Mitglieder zu größtmögli-
cher Wirtschaftlichkeit und höchster Leistung für Volk und Staat zu erzie-
hen«.53 Kurz zuvor war beim RKW ein »Reichsausschuß für wirtschaftli-
chen Vertrieb« gegründet worden. 1937 rief man außerdem einen »Reichs-
ausschuß für Betriebswirtschaft« (ebenfalls beim RKW) ins Leben, dessen 
Aufgabe darin bestand, die einzelnen Betriebe zu vereinfachter und effekti-

71

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



vierter Buchhaltung und Kostenrechnung anzuleiten. Am 14. Dez. 1938 
beauftragte dann Göring Reichswirtschaftsminister Funk, »alle Maßnah-
men, die zur Leistungssteigerung der deutschen Wirtschaft erforderlich 
sind, anzuordnen und durchzuführen«, insbesondere durch die »Verbesse-
rung der Bctricbsanlagcn, Produktionsmittel und Produktionsmethoden, 
sowie Steigerung des Leistungsvermögens der in der deutschen Wirtschaft 
Tätigen« die »deutsche Wirtschaftskraft« trotz bereits erreichtem »Vollein-
satz aller Werktätigen« weiter zu erhöhen.54 Bereits im Nov. 1938 war der 
Oberst und Amtsgruppenchef im Oberkommando des Heeres Adolf von 
Schell zum »Generalbevollmächtigten für das Kraftfahrzeugwesem, einen 
Monat später der Geschäftsführer der Wirtschaftsgruppc Maschinenbau 
Karl Lange zum »Bevollmächtigten für die Maschinenerzcugung< ernannt 
worden. Aufgabe dieser sowie weiterer, für andere rüstungswichtige Wirt-
schaftszweige bestimmter »Generalbevollmächtigten55 war es, im Rahmen 
des »Vierjahresplanes< alle Behörden und Dienststellen mit Weisungen für 
die zur Durchführung der »Mobilisicrungsbercitschafh notwendigen allgc- 
mcinwirtschaftlichen Maßnahmen zu versehen und damit auch Rationalisie- 
rungsinitiativen zu koordinieren und zu zentralisieren. Darüber hinaus wur-
de am 12. Jan. 1939 zusätzlich zu den bestehenden Ausschüssen ein »Rcichs- 
ausschuß für Leistungsstcigerung< mit dem Leiter des RKW Georg Sccbaucr 
an der Spitze ins Leben gerufen.

Grob lassen sich folgende hauptsächliche Tätigkeitsbereiche der 1938/39 
geschaffenen Institutionen abstccken:
-  Der »Bevollmächtigte für die Maschinenerzeugung< hatte die Rationalisie-
rung und den Ausbau der Produktionskapazitäten der rüstungswichtigen 
Zweige des Maschinenbaus, insbesondere des Werkzeugmaschinenbaus so-
wie der vorgelagerten Industrie (z. B. Gießereien), voranzutreiben. Eine 
»Rcichsstclle für den Wirtschaftsausbau< war darüber hinaus durch einen 
Runderlaß des Reichsinnenministers vom 27. Dez. 1938 angewiesen wor-
den, den Auftragsbestand von Betrieben der Maschinen- und Apparatebau-
industrie, die für die Durchführung »staatspolitisch dringlichen Aufgaben 
von besonderer Bedeutung waren, zu sichten und die Reihenfolge der 
Auftragsabwicklung gemeinsam mit Lange und dessen Dienststellen festzu- 
lcgcn. Ziel war, das Chaos an Dringlichkeitsbescheinigungen aller Art und 
dadurch entstehende Störungen der Produktion einzudämmen sowie die 
Produktionsprioritäten im Maschinenbau zentral festzulcgcn.
-  Die »Rationalisicrungsfortschritte« sollten »möglichst schnell verallge-
meinert« werden.56 Dabei wurde von dem Grundsatz ausgegangen, daß der 
Staat »nur die Entwicklung fordern (brauche), die sich bei freier Wirt-
schaft. . .  von selbst« schon angebahnt habe.57 Die Verallgemeinerung bc- 
triebstcchnologischer Entwicklungen allein dem »Zwang des Wettbewerbs« 
zu überlassen, hätte den Verlust allzuviel »kostbarer Zeit« bedeutet: Staatli-
che Maßnahmen sollten deshalb diese Verallgemeinerung beschleunigen.
-  Wichtigster Hebel hierfür war die bereits 1937/38 ins Auge gefaßte, aber

7 2

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



erst kurz nach Kriegsbeginn durch eine Verordnung dem Reichswirtschafts- 
ministcr übertragene58 Möglichkeit der Verbindlichkeitserklärung bereits 
bestehender und noch zu schaffender Normen. Nur dadurch könne der 
Normung von Produkten als elementarer Voraussetzung einer Produktion 
in großen Serien »zu einer Wirksamkeit vcrholfcn (werden), die sic auf rein 
freiwilliger Grundlage nicht (hat) erlangen können«.59 Bereits vorher war 
die allgemeine Einführung von Normen dadurch beschleunigt worden, daß 
die staatlichen Behörden »die Normen den Auftragsvergebungen der öf-
fentlichen Hand zugrunde« legten.60 Schon mit dem >Wirtschaftlichkeitser-
laß« vom Nov. 1936 hatte -  rechtlich noch unverbindlich -  die breite An-
wendung bereits bestehender Normen durchgesetzt werden sollen. In der 
Folgezeit kam es vor allein im Bereich der metallverarbeitenden Industrie zu 
erheblichen Anstrengungen in dieser Hinsicht. Mit den Anfang 1939 gülti-
gen mehr als 6400 Normblättcrn war der Stand von 1929 (knapp 3000 
bezugsfertige Normblätter) um mehr als das Doppelte übertroffen.61

Nicht »zufällig knüpfte man mit diesen Arbeiten an die Tätigkeit des 
während des Ersten Weltkrieges unter maßgeblicher Mitwirkung militäri-
scher Dienststellen gegründeten Normenausschusses für den Maschinen-
bau« an, der noch 1917 zum >Dcutschcn Normenausschuß« erweitert worden 
war.62 Damals hatte man während des Krieges in einer letzten Anstrengung 
die Kriegsproduktion durch die Normung möglichst vieler Teile von Rü-
stungsgütern steigern wollen. 1938 sollten bereits iw-Beginn des ziclbcwußt 
angestrebten Krieges wesentliche Voraussetzungen für eine drastisch gestei-
gerte Kriegsproduktion geschaffen werden.63
-  Nach der Verordnung über die Typenbegrenzung in der Kraftfahrzeugin-
dustrie vom 2. März 193964 war die Herstellung von Kraftfahrzeugen etc. 
der Genehmigung des Generalbevollmächtigten für das Kraftfahrzeugwe- 
sen« unterworfen. In einer Ausführungsbestimmung vom 15. März 1939 zu 
dieser Verordnung legte Oberst von Schell fest, daß bis zum 31. Dez. 1939 
die Zahl der Kraftfahrzeugtypen von 335 auf 81 gesenkt werden sollte. Die 
Zahl der Lastwagcn-EIaupttypen wurde von 113 auf 19 reduziert. Einzelne 
große LKW-Fabriken durften fortan nur noch einen Typ herstcllen. Bereits 
vorher war der Lokoinotiv- und Waggonbau typisiert und normiert worden
-  mit dem Ergebnis, daß z. B. die >Überholungszcit< einer Lokomotive von 
110 auf20 Tage verringert werden konnte. Auch in anderen Industriesekto-
ren wurde die Typenbeschränkung forciert.65
-  Bei der Vergabe von Rüstungsaufträgen wurden insbesondere solche 
Unternehmen bevorzugt, die kurze Lieferfristen und niedrige Herstellungs-
kosten versprachen. Dies hatte -  neben einer weiteren Konzentration der 
Produktion auf die großen Industriekonzerne -  zur Folge, daß Betriebe, die 
ihre Fertigung weitgehend rationalisiert hatten, im allgemeinen eher staatli-
che Aufträge erhielten als solche mit veralteten Produktionsanlagen. Letzte-
re wiederum sahen sich ihrerseits gezwungen, hier glcichzuzichcn und eben-
falls zu rationalisieren.66

73

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



-  Die staatlichen Initiativen beschränkten sich nicht nur darauf, die Produk-
tion von der materiellen Seite her zu standardisieren und zu normieren. 
Weiterer Schwerpunkt des >Reichsausschusses für Leistungssteigerung< und 
der nachgeordnctcn Gremien war die tayloristische >Normung< menschli-
cher Arbeit, die gezielte »Förderung von Arbeits- und Zeitstudien zur 
Sicherung rationeller Arbeitsmethoden«.67 Bei der Realisierung dieser Auf-
gabe -  auf die an anderer Stelle noch ausführlich cinzugchcn sein wird -  
konnte auf die Aktivitäten des >Rcichsausschusses für Arbeitszeitermittlung« 
(Refa) zurückgegriffen werden, dessen Tätigkeitsfelder ausgebaut wurden. 
Technische und arbeitsorganisatorische Rationalisierung ergänzten einan-
der: Grundlage für die angezielte Standardisierung und Normierung der 
gesamten Produktion war im Bereich der menschlichen Tätigkeit die Re-
duktion der einzelnen Arbeitsverrichtungen auf wenige, ebenfalls genormte 
Handgriffe.
-  Bereits vor 1933, seit 1936/37jedoch intensiviert, war durch die Aktivitä-
ten des >Amtcs für Betriebsführung und Berufserziehung« in der DAF 
(ehern. DINTA) die Verallgemeinerung bestimmter Aspekte der Rationali-
sierung gefordert worden. Nicht wenige >Führcr< kleinerer und mittlerer 
Betriebe nutzten die Möglichkeit, vom «Amt für Betriebsführung und Be-
rufsführung« «Ingenieurtrupps« anzufordern, die gegen ein Entgelt den be-
treffenden Betrieb systematisch «durchfeuchteten« und der Unternehmens-
leitung Rationalisierungsvorschläge vorwiegend arbeitsorganisatorischcr 
Art unterbreiteten.68

Die Vcrachtfachung des Produktionsausstoßes der Werkzeugmaschinen-
industrie zwischen 1932 und 1938 bzw. die Verdreifachung 1938 gegenüber 
192969 sowie der steigende Anteil der Rationalisicrungsinvestitioncn an den 
seit 1933 sich gleichfalls vervielfachenden Ausgaben für Investitioncn sind 
deutliche Indizien dafür, in welchem Ausmaß die Produktionsstätten der 
deutschen Industrie bereits ver Beginn des Krieges modernisiert worden 
waren. Erschwert wurden die Rationalisierungsbcmühungcn des NS-Ilcgi- 
mes durch eine den Anforderungen eines entwickelten Industriekapitalis- 
mus nicht gerecht werdende Forschungs- und Wissenschaftspolitik. Dies 
fand seinen deutlichen Ausdruck in einer.sinkenden Inventionsrate: Zwi-
schen 1930 und 1939 ging die Zahl der angemeldeten Patente von 78400 auf 
47555, die der erteilten Patente von 26737 auf 16525 zurück.70 Auch Gö- 
rings Verlangen nach »rastloser Mitarbeit aller Erfinder«,71 das er und 
andere nach der Verkündung des > Vierjahresplancs« immer wieder vorbrach-
te, änderte nichts an der Tatsache, daß infolge des Rückganges angcmeldctcr 
und erteilter Patente, sinkender Studcntcnzahlen auch an den technischen 
und naturwissenschaftlichen Fakultäten der Produktivitätsfortschritt auf 
lange Sicht im Vergleich zu anderen hochindustrialisierten Ländern stark in 
Frage gestellt war. Dies lag nicht nur an der stiefmütterlichen Behandlung, 
die Naturwissenschaften und Technik 1933 bis 1935/36 durch den NS-Staat 
erfuhren, und am nationalsozialistischen Rassismus, der zum massenhaften
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Exodus vor allem jüdischer hochqualifizierter Physiker, Mathematiker, 
Betriebswirtschaftler usw. geführt hatte, sondern auch an der antiquierten 
Auffassung, daß sich der Fortschritt in Wissenschaft und Technik -  wie 
Hitler formuliert hatte-in  Abhängigkeit von der »schöpferischen Kraft und 
Fähigkeit der einzelnen Person« entwickele.72 Moderne, kooperative Formen 
der Forschung waren damit zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, wur-
den aber staatlichcrseits zumindest bis Kriegsbeginn nicht gezielt gefordert. 
Die Modernisierung der Produktionsstätten der verarbeitenden Industrie 
während des >Drittcn Reiches* geschah -  im Gegensatz zu wichtigen Berei-
chen der Grundstoffindustrien -  in erster Linie auf Basis bereits vor 1933 
entwickelter Technologien. Während diesejedoch in der Zeit der Weimarer 
Republik häufig nur in wenigen führenden Unternehmen zur Anwendung 
gelangten, wurden sic nach 1934/35 in weiten Teilen der Industrie eingc- 
fiihrt.73 Berichte in den zeitgenössischen Fachzeitschriften über fertigungs-
technische Neuerungen in der verarbeitenden Industrie vermitteln hier häu-
fig einen falschen Eindruck. Denn -  wie in den »Vierteljahrcsheften zur 
Konjunkturforschung* Anfang 1937 vermerkt wurde -  »gerade auf diesem 
Gebiet (sei) man allzu leicht geneigt, Einzelerscheinungen, die besonders 
imposant sind (und nur deshalb in die Öffentlichkeit dringen), zu verallge-
meinern«.74 Verbesserungen im Detail, die in der Summe durchaus einen 
fertigungstechnischen Modernisierungsschub bedeuten konnten, wurden 
dagegen zahlreich vorgenommen.75

Die Defizite nationalsozialistischer Forschungspolitik sollten jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß schon wenige Jahre nach der Machtübernah-
me der Nationalsozialisten führende Repräsentanten der NS-Diktatur eine 
Modernisierung des Produktionsapparätcs ins Auge faßten76 und »die Ein-
führung fließender Fertigung in immer größerem Umfang im Sinne der 
Entwicklungslinien der deutschen Wirtschaft« forderten.77 Ideologische 
Vorbehalte gegen das in den USA entwickelte, mithin also »artfremde* 
System der Fließfertigung gab cs nicht. Von Hitler wurde der positive Bezug 
auf den technologisch führenden Kriegsgegner Anfang 1942 dadurch ge-
rechtfertigt, daß er die »Begründer der amerikanischen Technik« kurzer-
hand zu »fast lauter schwäbisch-alemannischen Menschen« machte.78

Angestoßen wurde der seit etwa 1935/36 beobachtbare Rationalisierungs-
schub durch den schnellen Abbau der Massenarbeitslosigkeit und nament-
lich dyn Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, der die »häufigen rationali- 
•sicrungsfcindlichen Äußerungen aus Partcikreiseii«79 während der ersten 
Jahre der nationalsozialistischen Diktatur schnell verstummen ließ. Eingc- 
fiihrt yvurden vor allem Fertigungstechniken, die »teure* Fachkräfte durch 
»billige*, unqualifizierte zu ersetzen bzw. generell Arbeitnehmer einzusparen 
versprachen. In den Jahresberichten der Siemens & Halskc AG und der 
Sicmens-Schuckcrtwcrkc beispielsweise finden sich seit 1934/35, nachdem 
in industriellen Ballungsgebieten wie Berlin ein allgemeiner Facharbeiter-
mangel eingesetzt hatte, immer wieder und zunehmend gehäuft Hinweise
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darauf, daß nicht nur die Fertigungszeiten und knappe Werkstoffe eingespart 
wurden, sondern

»Methodenabteilung und Fabrikationsbüros... besonders damit beschäftigt (wa-
ren), die Arbeitsgänge und Arbeitsmethoden so umzustellen, dass Arbeiten anstelle 
von Facharbeitern durch angelernte Arbeiter oder durch Frauen verrichtet werden 
konnten. Hierzu sind eine grosse Zahl von Arbeitsvorrichtungen und Montageein-
richtungen geschaffen worden.. .  in einem Umfange, wie wir es früher nicht durch-
geführt haben.«80

Obgleich der Siemens-Konzern in fertigungstechnischer Hinsicht zweifels-
ohne eine Spitzenstellung einnahm, gilt der hier beschriebene Trend generell 
flir alle Zweige der verarbeitenden Industrie. Bereits in den ersten vier 
Jahren der NS-Diktatur wurde die Fließfertigung erheblich ausgeweitet81 
und perfektioniert. So nahm im Nov. 1936 das Opel-Werk Brandenburg, in 
dem »auf 27 vollautomatischen Transportbändern, an deren Ende alles am 
Fertigmontageband eintrifft, . . .  Fließarbeit zum ersten Mal in der deutschen 
Industrie zu 100%« praktiziert wurde,82 den Betrieb auf. Ebenfalls bereits 
1936 begann die Keksfabrik Bahlsen in Hannover mit der vollkontinuierli-
chen Produktion von Salzstangen und Waffeln; das endlose Waffelband 
wurde automatisch gebacken, gefüllt, gedeckt, gekühlt und geschnitten.823 
Der >Vicrjahresplan< brachte dann eine regelrechte Welle an Ilationalisie- 
rungsinvestitionen. Zumindest mit Blick auf.die rüstungswichtigen Berei-
che der Metallverarbeitung erscheint cs keineswegs übertrieben, wenn 1938 
in der Zeitschrift >Der Vicrjahresplam resümierend fcstgestcllt wurde, daß 
der »Fortschritt der industriellen Fertigung... fast in allen Zweigen der 
Industrie eine Strukturwandlung hinsichtlich der Berufsgruppen der be-
schäftigten Arbeiter mit sich gebracht hatte«.83 Der Geschäftsführer der 
Wirtschaftsgruppc Maschinenbau und Ende 1938 zum bevollmächtigten 
für die Maschincncrzcugung< ernannte Karl Lange behauptete gar, daß seit 
1936 der »technische Fortschritt in Deutschland ein Tempo angenommen 
(habe) wie nie zuvor«.84

In welchem Umfang in einer Reihe von Zweigen der verarbeitenden 
Industrie fertigungstechnische Neuerungen breiten Eingang fanden, läßt 
sich auch aus der Entwicklung der Arbeitsproduktivität als einem -  wenn 
auch nur sehr groben — Indikator für das Ausmaß bctriebstechnologischer 
Innovationen ablescn. In der Metallverarbeitung -  als dem Zentrum der 
Rationalisicrungsbcwcgung -  stieg die arbcitszcitbcreinigtc Arbeitsproduk-
tivität 1939 gegenüber 1929 um 32,2%  -  davon in den beiden Vorkricgsjah- 
ren allein um 17,4%. Auch die hohen Wachstumsraten in anderen Sektoren 
der verarbeitenden Industrie wie z. B. der Textilindustrie, wo die Arbeits-
produktivität zwischen 1929 und 1938 um 31,5%  wuchs, dürften wesentlich 
auf die Ausweitung der Fließarbeit bzw. einen Prozeß der Kapitalkonzcntra- 
tion Zurückzufuhren sein, in dem sich die Unternehmen mit den fortge-
schrittensten Fertigungstechnologicn und damit relativ niedrigsten Produk-
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tionskosten durchsetzten. In industriellen Branchen wie der Eisen- und 
Stahlindustrie, in denen kein vergleichbarer Rationalisierungsschub statt-
fand, stagnierte dagegen die Arbeitsproduktivität.85

2.4. Rationalisiernngsbcwcgnng während des Zweiten Weltkrieges

Der Krieg, insbesondere der >Westfcldzug< und dann der Einmarsch der 
deutschen > Wehrmacht in die Sowjetunion, stellte in Hinblick auf die Ratio- 
nalisierungsbewcgung und im besonderen die Fließfertigung insofern einen 
wichtigen Einschnitt dar, als die Massenproduktion von Waffen und die 
Schaffung eines europäischen Großraums unter nationalsozialistischer Herr-
schaft den Markt für serienreife Produkte erheblich erweiterte und damit die 
Voraussetzungen flir eine Ausweitung der Massenfertigung nach amerikani-
schem Vorbild schuf.8” Der Kriegsbeginn führte jedoch vorerst nicht zu 
grundsätzlichen, qualitativen Wandlungen der Rationalisierungsinitiativen 
von Industrie und Staat. Die cinzclbctricblichcn Aktivitäten zur »weitge-
henden Spezialisierung, Typisierung und Rationalisierung« im »gesamten 
Fertigungsprogramm« wurden allerdings im allgemeinen »durch den Krieg 
nicht unterbrochen«.87 Auch die begonnenen Arbeiten staatlicher und halb-
staatlicher Organe, die Voraussetzungen für eine weitere Rationalisierung 
innerbetrieblicher Produktionsprozesse zu schaffen, wurden weitergeführt, 
insbesondere die Zahl der Typen, weiter reduziert. Die mit der Einsetzung 
des »Generalbevollmächtigten für das Kraftfahrzeugwescm Anfang 1939 
eingclcitcte Begrenzung der KFZ-Typen wurde während des Krieges fort-
gesetzt.88 Besonders ausgeprägt war die Typenbereinigung im Maschinen-
bau.89 Vorangetrieben wurde die Typenbeschränkung hier entscheidend 
durch eine Verordnung vom 28. Mai 1941, durch die die Meldepflicht für die 
Aufnahme bzw. Einstellung der Produktion insbesondere von Werkzeug-
maschinen cingcflihrt wurde.90 Manche Fabriken stellten in der Folgezeit 
nur noch ganz wenige bzw. einen einzigen Maschinentyp her.91 Auch in den 
übrigen Sektoren der Metallverarbeitung wurde die Zahl der Typen dra-
stisch herabgesetzt,92 ebenso in anderen Zweigen der deutschen Industrie.93 
Obgleich die Voraussetzungen für eine erneute Ausweitung der Fließferti-
gung dadurch erheblich verbessert waren, war die Typisierung bis Ende 
1942 keineswegs »nahezu abgeschlossen«.94 Anfang 1943 wurde mit Blick 
auf die bisherige Typenverminderung im Maschinenbau konstatiert, daß das 
»Endziel durchaus noch nicht erreicht« sei.95 Auch in den letzten Kriegsjah-
ren wurde auf staatliche Initiative hin die Typenbeschränkung weiter fortge-
setzt.96 Die forciert vorangetriebene Spezialisierung und Typenverminde-
rung, die sich gegenüber den Unternehmen nicht immer reibungslos durch-
setzen ließ,97 war im übrigen nicht spezifisch deutsch, sondern bei den 
Kriegsgegnern Deutschlands ähnlich stark ausgeprägt.98

Ebenso wurden die Normungs-Arbeiten während des Krieges konzen-
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tricrt fortgesetzt." An diesem Bereich staatlich induzierter Standardisie-
rung insbesondere der Rüstungsproduktion wurden wegen der Einführung 
neuer Waffentechniken und der allgemeinen Typenbereinigung erhöhte 
Anforderungen gestellt. Noch am 24. Juni 1944 versuchte Speer durch ei-
nen Erlaß, in dem die Einrichtung einer Kommission für Typung und 
Normung unter dem Präsidenten des >Deutschen Normcnausschusscs< 
Hanns Benkert bekanntgegeben wurde, die Arbeiten im Bereich der Nor-
mung und Typung zu zentralisieren und damit zu effektivieren.100 Mit 
fortschreitender Normung gingen außerdem immer mehr Betriebe zur 
Anwendung des sog. Baukastensystems -  der Verwendung gleicher Teile, 
vor allem von Grundelcmcnten für verschiedene Produkttypen -  über.101

Ab Mai 1940 wurde auf Initiative Todts, der kurz zuvor zum Minister 
für Bewaffnung und Munition ernannt worden war, der in sog. Erfah-
rungsgemeinschaften institutionalisierte, zwischenbetriebliche Austausch 
fertigungstechnischer Erkenntnisse cingcführt.102 Parallel hierzu wurden 
besondere >Prüfingenieurc<, die einer gleichfalls von Todt geschaffenen 
Arbeitsgruppe Leistungsprüfung< unterstanden, in >lcistungsschwachc< 
Unternehmen entsandt. Der durch institutionalisierten Erfahrungsaus-
tausch und >Prüfingcnicure<, die sich in ihrer Arbeit an den technisch fort-
geschrittensten Produktionsverfahren orientierten, weiter forcierte Prozeß 
der Verallgemeinerung bereits existierender Spitzentechnologicn führte in-
des nicht dazu, daß die technisch führenden Unternehmen benachteiligt 
wurden; diesen wurde vielmehr staatlicherseits zusätzliche Gewinne garan-
tiert.103

Trotz dieser Maßnahmen bestanden noch Mitte 1941 erhebliche Rationa- 
lisierungsdcfizitc; die staatlich forcierte Typenbereinigung zog nicht un-
mittelbar auch eine Umstellung auf fortgeschrittene Fertigungstechniken -  
vor allem die Fließfertigung -  und moderne Formen der'Arbeitsorganisa-
tion, als entscheidender Rahmenbedingung für die angezielte Ersetzung 
von Facharbeitern durch weniger qualifizierte Arbeitskräfte, nach sich. In 
größeren Maschinenbaubetrieben (mit 100 und mehr Beschäftigten), die 
bereits Serien- oder Massenfertigung cingeführt hatten, beispielsweise 
schwankten die Facharbeiteranteile zwischen 15% und 60%. In der Elek-
troindustrie, die in puncto Massen- und Fließfertigung auf eine vergleichs-
weise lange Rationalisierungstradition zurückblicken konnte, war die Zu-
sammensetzung der Arbeiterschaft in den einzelnen Betrieben dagegen 
deutlich homogener.104

Durch einen Erlaß Hitlers vom 3. Dez. 1941 zur >Vereinfachung und 
Leistungssteigerung unserer Rüstungsproduktiom und weitere Erlasse 
Todts sowie infolge der gleichzeitig durchgeführten Ncuformierung und 
Kompctcnzerwcitcrung der Wirtschaftlichen Selbstvcrwaltung< erhielten 
die Rationalisicrungsbcstrebungen erneuten Auftrieb.105 Der staatliche 
Druck auf die Industrieunternehmen, Fertigung und Arbeitsorganisation 
zu rationalisieren, wurde vor dem Flintergrund des sich weiter verschär-
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fcndcn Facharbeitermangels drastisch verstärkt. Lange drohte in seiner 
Funktion als »Bevollmächtigter für die Maschinenerzcugung< und Vorsit-
zender des Hauptausschusscs Munition Anfang 1942,

»daß Facharbeiteranteile, die nach den jetzt gegebenen Vcrglcichsziffcrn überdurch-
schnittlich hoch liegen, künftig nur noch geduldet werden können, wenn ihre 
Verringerung nach Art des Erzeugnisses oder aus zwingenden produktionstechni- 
schcn Gründen nachweisbar unmöglich ist. Vor allem wird eine unzulängliche 
produktionstechnische Ausrüstung und eine nicht rechtzeitig vorgenommene Ratio-
nalisierung des Betriebes einen zu hohen Facharbeiteranteil keinesfalls mehr ent-
schuldigen können, sondern eher zu Erwägungen über eine Verlagerung der gesam-
ten Produktion des Betriebes und seiner Arbeitskräfte in einen anderen Betrieb, der 
mit einem geringeren Anteil von Facharbeitern auskommt, Veranlassung geben.«1,16

In der Folgezeit wurden gerade im Maschinenbau Fließarbeitssysteme in 
verstärktem Maße cingcfiihrt bzw. weitercntwickelt.107 Auch die während 
des Krieges-ausgebaute Waffenindustric produzierte wesentlich nach dem 
Prinzip der Fließfertigung.108 Selbst in der Verbrauchsgüterindustrie wurde 
die Fließfertigung ausgeweitet.109 Auch die vorsichtige Behandlung der 
Eigcntumsfragc gegenüber den in ausländischem (vor allem US-amerikani-
schen) Besitz befindlichen Unternehmen durch das Deutsche Reich-selbst 
während des Krieges (bis etwa 1942) -  findet hier ihre Erklärung: Bei allzu 
rigiden Enteignungsmaßnahmen fürchtete man die Unterbindung des inter-
nationalen Technologie- und Patenttransfers, der bis 1941 -  vor allem zwi-
schen den USA und dem Deutschen Reich — nicht unerheblich zur Moderni-
sierung industrieller Produktionsaulagen beigetragen hatte.110 Noch am 
14.Juni 1944 forderte Speer in einem Erlaß über die Konzentration der 
Rüstungs- und Kriegsproduktion die Unternehmerschaft zu weiteren pro- 
duktionstcchnischcn und massenfabrikatorischen Vereinfachungen auf.111

Resultat dieser Bestrebungen war, daß einerseits die Produktion der ver-
arbeitenden Industrien, insbesondere der Rüstungsendfertigung, von An-
fang 1942 bis Ende 1943 erheblich heraufgesetzt112 und andererseits anstelle 
der immer knapper werdenden Facharbeiter weniger qualifizierte Arbeits-
kräfte, insbesondere Frauen und »Fremdarbeiten, eingesetzt werden konn-
ten.113 Das stärkere Gewicht weiiigcr qualifizierter Arbeitskräfte war zum 
Teil allerdings auch Folge der seit 1942/43 verstärkt durchgeführten Kon-
zentration der Produktion auf sog. Bestbetriebe und der Schließung von 
Werken mit veralteten Produktionsanlagcn. Erleichtert wurde die U m -
schichtung der Arbeiterschaft in vielen Betrieben nicht nur der Werkzeug-
maschinenindustrie durch die Einrichtung von »Gefolgschaftskartcieiu (häu-
fig auf Basis von Lochkarten), weil sie den Unternehmensleitungen eine 
»laufende Beobachtung der Gefolgschaft, ihres Bestandes und ihrer Bewe-
gung« ermöglichten und »Auskünfte nach außen« erleichterten.114

Abgesehen von den skizzierten Defiziten der nationalsozialistischen For- 
schungs- und Wissenschaftspolitik bis 1939, die auch durch politische Kraft-

79

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



anstrengungen während des Krieges nicht zu beheben waren und der Ent-
wicklung neuer Produktionstcchnologien zweifellos Grenzen setzten, war 
ein Haupthindernis für die Ausweitung der Massen- und Serienfertigung der 
geringe Bestand an Spezial-oder Sondermaschinen. Zwar wurde 1942 konsta-
tiert:

»In den letzten Jahren sind in Deutschland zahlreiche Maschinen und Geräte entwik- 
kelt worden, mit denen man die vielgestaltigen Aufgaben der Massenfertigung in 
jeder Weise lösen kann. Auf diesem Gebiet hatten die Amerikaner, begünstigt durch 
die besonderen Verhältnisse nach dem Weltkrieg 1914/18 zunächst einen Vorsprung 
vor der deutschen Herstellung, doch ist dieser Vorsprung inzwischen weitgehend 
aufgeholt worden.«115

Diese Aussage trifft bestenfalls die Qualität, nicht jedoch die Quantität der 
iir c ie Massenfertigung zur Verfügung stehenden Werkzeugmaschinen, ln 

einem 1943 erschienenen Aufsatz wurde zugegeben, daß Sondermaschinen 
»nn Werkzeugbau noch sehr selten« waren.116 Im Gegensatz zu Universal- 
"JaSjj!‘nfn wurden Spezialmaschinen im allgemeinen auch noch nicht in 

ie fertigung hcrgcstellt.117 Nach Milward waren.gegen Kriegsende nur 
ac lt 1 rozent sämtlicher Werkzeugmaschinen -  an denen in Deutschland an 
sich kein Mangel herrschte -  für spezielle-Tätigkeiten konzipiert.118 Im 

egensatz zu den USA, dem neben dem Deutschen Reich auf der Welt 
ti irenden Werkzeugmaschinenproduzenten, hatte man in Deutschland 

überwiegend Unwersalmaschincn gebaut. Während der »Blitzkriege* wardic- 
Art der  Werkzeugmaschinen in gewisser Hinsicht funktional gewesen; Jeso

nach Charakter des »Feldzuges* konnte die Rüstungsproduktion relativ 
kurzfristig umgestellt werden. Spätestens nach dem Übergang vom >Blitz-< 
zum Stellungskrieg wurde der reiche Bestand an Universalwerkzeugma-
schinen zu einem Hemmnis für dicangczielte Produktionssteigerung, da er 
die Umstellung auf Massenproduktion erschwerte.119 Zwar konnten Um- 
versalmaschinen durch Umbauten bu Einzweckmaschinen umfunktiomert 
werden; sic waren jedoch nicht so leistungsfähig.120 Auch die in den besetz-
ten Ländern beschlagnahmten >Bcutcmaschinen<121 und die Anstrengungen 
der Werkzeugmaschinenindustrie, nunmehr verstärkt auch Einzweckma-
schinen hcrzustcllcn,122 behoben diesen Engpaß nicht grundsätzlich. Hin-
derlich waren außerdem Kompetenzwirrwarr und -Streitigkeiten, die auch 
während der >Ära Spccr< nicht vollständig beseitigt werden konnten, unc 
Sonderwünsche einflußreicher militärischer und politischer Funktionstra- 
ger.123 Daraus resultierender häufiger Typcnwcchsel und ständige Umste - 
hingen in der Produktion beeinträchtigten erheblich die Einführung unc 
Ausweitung der fließenden Fertigung.124

Trotz dieser Einschränkungen wurde die Fließfertigung zwischen 19 > 
und 1944 in einem bisher nicht gekannten Ausmaß ausgeweitet. Zu unter 
scheiden sind dabei mehrere Ebenen:
-  Fließarbeit fand zunehmend auch in Industriezweige Eingang, in denen sie
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vor der nationalsozialistischen >Machtcrgreifung< kaum angewandt wur-
de.125
-  Fließbänder wurden verstärkt auch in Kleinbetrieben eingeführt. Bis 1933 
waren sic hier weitgehend unbekannt.126
-  Insbesondere in der metallverarbeitenden Industrie wurden Fließferti- 
gungssysteme zunehmend perfektioniert. An den Bändern kamen in immer 
stärkerem Maße teil- oder vollautomatische Maschinen zum Einsatz.127
-  Namentlich in der Verbrauchsgüterindustrie fanden allerdings auch wei-
terhin unentwickelte Fheßfertigungssysteme Anwendung, In einigen Fällen 
wurde Fließarbeit weiterhin ohne Fließbänder praktiziert.128

Auch in andere Wirtschaftssektoren fand die Rationalisicrungsbcwcgung 
Eingang. Neben den Grundstoffindustrien, insbesondere der Chemicindu- 
stric -  die aufgrund der Autarkisicrung der deutschen Wirtschaft geradezu 
um ganze Bereiche mit neuen Technologien erweitert wurde -  ist auf die 
allmähliche Mechanisierung der Bauindustrie und der Landwirtschaft hin-
zuweisen.129 In der Eisen- und Stahlindustrie wurden zwischen 1936 und 
1942 mehrere vollkontinuierliche Walzstraßen fertiggestellt,130 ohne daß es 
in diesem Industriesektor allerdings zu einer durchgängigen Rationalisie-
rung kam. Zu einem wichtigen Schwerpunkt entwickelte sich ferner die 
Rationalisierung von Bürotätigkeiten.131

3. Rationalisierung, Sozialintegration und Disziplinierung

Vor dem Hintergrund fortschreitender »Amerikanisierungc industrieller 
Produktion und rascher Veränderungen der innerbetrieblichen Sozialbczie- 
hungen stießen Studien und Konzepte aus Wissenschaftsbereichen wie der 
ArbcitsWissenschaft und -psychologie, der Industriesoziologie usw. auf 
breitere Resonanz, versprachen sie doch -  auf Basis systematischer Analyse- 
cinc möglichst reibungsfreie Steuerung sozialer Konflikte und insofern ei-
nen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung sozialharmonischer »Betriebsge- 
meinschaftcm zu leisten.132 Zwar waren diese »Wissenschaftern, in deren 
Zentrum die Analyse der Gründe unterschiedlicher individueller Arbeitsfä-
higkeit und innerbetrieblicher Sozialbeziclntngen zum Zweck optimaler 
Einpassung der menschlichen Arbeitskraft in einzelbctricbliche Produk-
tionsabläufe stand, nicht eigentlich nationalsozialistisch; Tätigkeitsfelder 
und Fragestellungen veränderten sich auch hier vielmehr mit den in der 
weiter bestehenden sozialökonomischen Grundstruktur angelegten Pro- 
blemlagcn. Die NS->Machtergreifung< wurdcjcdoch von vielen Arbeitswis- 
scnschaftlern etc. »enthusiastisch« begrüßt, da sie »die Errichtung der fa-
schistischen Diktatur als ihren eigenen theoretischen Konsequenzen gemäß 
auffassen konnten«.133

Die Aussicht, durch tiefgreifende Umwälzungen der Produktionsstruk-
turen den sozialen Konflikten ihre Sprengkraft nehmen zu können, machte
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auch für führende Nationalsozialisten die verschiedenen Aspekte der Ra- 
tionalisicrungsbcwcgung so attraktiv. Zwar war zweifelsohne die Ab-
sicht, Krieg zu führen, und die daraus resultierenden kriegswirtschaftli-
chen Zielsetzungen der Hauptgrund für die gerade auch bei Hitler selbst 
zu beobachtende positive Einstellung gegenüber fortgeschrittenen Pro-
duktionsmethoden. Er und andere hohe NS-Funktionsträger waren sich 
aber auch der sozialintegrativcn Wirkungen bewußt, die von einer Auswei-
tung der Massenfertigung ausgehen konnten, ln Hitlers Augen hatte hier 
der Personenkraftwagen geradezu Symbolcharaktcr: Wie »jede menschli-
che Erfindung« -  so führte Hitler z. B. am 15. Febr. 1935 auf der Interna-
tionalen Automobilausstellung in Berlin aus -  sei der Kraftwagen bisher 
ein »kostspieliges Luxusobjekt für einige wenige« gewesen. Verbilligung 
durch Massenfertigung müsse (wie zu diesem Zeitpunkt schon in den 
USA) aus dem Auto ein »Gebrauchsobjekt für alle«, für die »breiten Mas-
sen unseres Volkes machen«.134 Der Kraftwagen sollte kein »klassentren-
nendes Mittel« mehr sein, sondern -  als >Volkswagen< -  insbesondere in 
der Arbeiterschaft der ideologischen Fiktion einer klassenlosen »Volksge-
meinschaft« eine gewisse Realitätstüchtigkeit verleihen.135 Zwar wurde 
der PKW im Gegensatz zu den USA während der Jahre der nationalsozia-
listischen Herrschaft, entgegen einem weit verbreiteten Eindruck, keines-
wegs zu einem Massenkonsumgut.136 Die Begeisterung für den techni-
schen Fortschritt war jedoch während der NS-Zeit ein allgemein-gesell-
schaftliches Phänomen; sie trug wesentlich zur Identifikation breiter Be-
völkerungsschichten mit dem politischen System des Nationalsozialismus 
bei.137 Es ist darüber hinaus unübersehbar, daß führenden Nationalsozia-
listen als langfristiges Ziel eine -  rassisch selcgierte -  Konsumgesellschaft 
modernen Typs vorschwebte. Noch im vorletzten Kriegsjahr bczcichnctc 
Hitler es als »eine Aufgabe; allmählich einen Artikel nach dem anderen 
des Seltenheitswerts durch eine rückständige Produktion zu entkleiden 
und zu einem Massenartikel zu machen, der möglichst breiten Volks-
schichten zugänglich wird«.138

Erwünscht war schließlich auch der sozialdisziplinierehdc Effekt, der von 
vielen Formen bctricbstechnologischer Rationalisierung, insbesondere 
von der Ausweitung und Perfektionierung der Eließfertigung ausging. 
Lückenlose Fließfertigung -  so konstatierte beispielsweise Hermann 
Böhrs 1943 -  »(c)rlcichtertc Sicherung und Überwachung des Arbeitsab-
laufs« und damit auch des Arbeiters;139 er werde »einfach mitgezo-
gen«.140 Fertigungstechnische Rationalisierung lind Zergliederung der Ar-
beit zielten auch auf die Entmündigung der betroffenen Arbeiter; sie wur-
den -  wie Adolf Geck 1935 formulierte -  »um der Befreiung willen von 
der Abhängigkeit gegenüber den Arbeitern« durchgeführt.141 Auch im 
»Dritten Reich« -  wie schon in der Weimarer Republik -  war die Erkennt-
nis neuer industriesoziologischcr Forschungen nicht unbekannt, daß »die 
Arbcitsdisziplinicrung, die durch die technische Anlage erfolgt, . . .  äu-
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ßerst wirksam« ist und »selbst den Effekt des Leistungslohnes, der weithin 
noch als das zentrale Disziplinierungsinstrument des Managements gilt«, 
übertrifft.142

Der am Fließband beschäftigte >Spezialarbciter< war, »in Verbindung mit 
einer Automatisierung«, in den wenigen Handgriffen, die er zu tun hatte, 
von einem »zwangsläufige(n) Arbeitsrhythmus« und »gestcucrte(n) Ar-
beitstempo« abhängig. Die »wertvolle Nebenerscheinung der Fließferti-
gung«, nämlich das »Herciiiziehcn der Arbeitenden in den >Rhythmus< des 
Arbeitsflusses« und die »Erzwingung von Ordnung im Arbeitsgeschehen«, 
hatte zur Folge, daß cs »nicht möglich (war), daß von einzelnen Leuten 
Pausen eingelegt werden, weil hierdurch der ganze Fertigungsablauf ins 
Stocken kommen würde«. »Die Überwachung der eingesetzten Menschen 
wird außerordentlich erleichtert.«143 Bereits der >Erfindcr< des Fließbandes, 
Henry Ford -  der auch im NS-Dcutschland als fertigungstechnisches Vor-
bild galt144 - ,  hatte die Fließfertigung so organisiert, »daß es völlig ausge-
schlossen ist, den Leuten auch nur vorübergehend ihren Willen zu las-
sen«.145 Damit, war in betriebs- und allgemein-politischer Hinsicht ein 
entscheidendes Ziel der Fließfertigung formuliert. Die wenigen, kaum vari-
ierbaren Handgriffe führten nicht nur zu einseitiger Belastung von Körper-
funktionen und Muskelsystcm, sondern waren auch intellektuell in höchst-
em Maße anspruchslos und begünstigten geistige Abstumpfung und politi-
sche Apathie. Die starke räumliche und zeitliche Bindung an das Fließband 
mußte zerstörende Einflüsse auf die soziale Kommunikation ausüben; zwi-
schen Fließbandarbeitern ist -  so eine Erkenntnis der modernen Betriebsso- 
ziologie- »die Entwicklung spezifischer Gruppenbeziehungen üblicherwei-
se nicht möglich«.146 Daß dieser politisch gewollte Effekt offenbar auch 
während der NS-Zeit cintrat, machen die nur wenigen Berichte deutlich, die 
vom Arbeiterwiderstand gegen Fließfertigung (gegen ihre Einführung oder 
die Erhöhung der Bandgeschwindigkeit) überliefert sind.

4. >Rationalisierungsproletariat< und Rassismus

So funktional deshalb Fließfertigung für das NS-Regime und die Industrie in 
politischer und wirtschaftlicher Hinsicht war, so verwerflich war cs für 
mancher) nationalsozialistischen Rasseideologen, daß »keinerlei Ansprüche 
an den Schöpferinstinkt«147 des deutschen Fließbandarbeiters gestellt wur-
den. Denn -  so_wurdc in einer 1941 im nationalsozialistischen Deutschland 
erschienenen Dissertation fcstgestcllt -  die Verrichtung weniger einfachster 
Handgriffe, »die jeweils nur Teilkräfte des schaffenden Menschen bean-
spruchten, (könne) dem deutschen Menschen in seiner rassisch-biologischen 
Bedingtheit, die auf die Ganzheit der Arbeitsweise und Einsatz der ganzen 
Persönlichkeit beim Arbeitsvollzugc abziclt, nicht artgemäß sein«.148 Um -
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gekehrt galt -  so stellte das Arbeitswissenschaftliche Institut der DAF im 
gleichen Jahr fest -  als »allgemeine Regel, daß der Nichtgelerntc, insbeson-
dere der Ungelernte, biologisch vielfach mindcrqualifizicrt ist«.149

Dasselbe Institut war bereits zwcijahrc zuvor (kurz nach der gewaltsamen 
Besetzung Polens durch deutsche Truppen) nicht nur zu der Erkenntnis 
gelangt, daß »der vorwiegend ostischc oder ostbaltischc Mensch in der 
Regel recht gut, der vorwiegend nordische oder falische Mensch dagegen 
weniger für Fließ- und im besonderen Bandarbeit geeignet ist«,150 sondern 
hatte gleichzeitig auch den Weg zur >Lösung< dieses Problems vorgcschla- 
gen: Arbeitskräfte für die Fließfertigung sollten bevorzugt aus den »neuer-
dings ins Reich eingcglicdertcn Gcbiete(n)« angeworben werden.151 In der 
hier schemenhaft erscheinenden Vision eines von den Nationalsozialisten 
meugeordneten«, nach rassistischen Kriterien sozial strukturierten Europas 
sollte kein deutscher Arbeiter mehr unqualifizierte Arbeit machen müssen, 
sondern als Angehöriger einer arischen Arbeiteraristokratie nur noch >hoch- 
wertige Facharbeit< verrichten.152

Teilweise verwirklicht wurde diese Vision seit 1942: Eine große Zahl von 
>Fremdarbeitern< -  insbesondere >Ostarbcitcrn< — kam seither an den Fließbän-
dern vor allem rüstungswichtiger Betriebe zum Einsatz.153 War auf der 
einen Seite für Industrie und Staat die totale Verfügbarkeit über die ausländi-
schen Arbeitssklaven« von Vorteil, so hatte der Arbeitseinsatz von Fremdar-
beitern auf der anderen Seite den Nachteil, daß sie nur begrenzt qualifizierte 
Funktionen ausfüllcn konnten bzw. sollten. Als >Lösung< bot sich hier die 
Fließarbeit an.

»Technisch gesehen liegt der Nachteil bei der Beschäftigung von Ausländern darin, 
daß die noch nicht rationalisierten Werke oder Abteilungen erhebliche Schwierigkei-
ten haben. Der Ausländereinsatz hat nur dort den höchsten Wirkungsgrad, wo 
weitgehendste Spezialisierung der einzelnen- Arbeitsverrichtungen erfolgt ist. Inten-
siver Ausländereinsatz setzt einen rationellen Arbeitsfluß überhaupt als Bedingung 
voraus.«154

Die Rekrutierung ziviler und kriegsgefangener Arbeitskräfte für die verar-
beitende Industrie setzte also entwickelte Fließfertigiingssystemc voraus, bei 
denen »die einzelnen Handgriffe narrensicher und gefahrlos ausgeführt wer-
den können«.155 Insofern forcierte der massenhafte >Ausländcr-Einsatz< die 
weitere Ausbreitung und Fortentwicklung der,Fließfertigung erheblich. 
Gleichzeitig konnte der Einsatz von Fremdarbeitern jedoch eine Schranke 
für die Automatisierung betrieblicher Produktionsprozesse darstcllen; denn 
es hat »keinen Zweck, die Automatisierung so weit zu treiben, daß unge-
lernte Arbeitskräfte weiter eingespart, der Bedarf an hochwertigen Einrich-
tungen aber erhöht wird«.156

Selbst auf dem Höhepunkt des >Ausländer-Einsatzes< in der deutschen 
Kriegswirtschaft konnte die Industrie indes auch in der Fließfertigung auf 
deutsche Arbeitskräfte nicht verzichten. Der Tatbestand, daß selbst nach
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1942 überwiegend und bis dahin fast ausschließlich deutsche Arbeiter an den 
Fließbändern beschäftigt waren, brachte das Arbcitswisscnschaftiichc Insti-
tut der DAF und andere nationalsozialistische Ideologen jedoch nicht in 
Verlegenheit. Das Arbcitswisscnschaftliche Institut hatte mit Blick auf die 
deutsche Industricarbciterschaft ausgemacht, »daß weibliche Arbeiterinnen 
gleichförmige Tätigkeiten besser vertragen. . . ,  also für monotone Tätigkei-
ten, mithin für Fließbandarbeit, gut bzw. besser geeignet sind als der Durch-
schnitt der männlichen Schaffenden«.157 Wie nahe sich nationalsozialisti-
scher Sexismus und Rassismus waren, läßt sich besonders deutlich anhand 
der Begründung des Arbeitswissenschaftlichen Instituts nachweisen, war-
um die Frau »grundsätzlich« für »die bis ins kleinste unterteilte und hier im 
besonderen für die Bandarbeit« prädestiniert sei:

»Die schnell erlernbaren Handgriffe, die auch bald bis ins kleinste beherrscht und fast 
automatisch ausgeführt werden, binden die Frau mit geringer Denkbarkcit nur lose 
an die Arbeit und vor allem nur lose an den Sinn der Arbeit. Sie kann sich während 
der Arbeit mit ihren privaten und häuslichen Freuden und Sorgen beschäftigen.
. . .  Das zwangsläufige Arbeitstempo bei der Bandarbeit kommt den Wünschen der 
industriell tätigen Frau meistens auch entgegen, da ihr dadurch die Verantwortung 
einer eigenen Initiative in einer Tätigkeit erspart bleibt, deren Sinn ihr fremd ist.«158

Von der zeitgenössischen Betriebswirtschaft wurde dieses' Argumenta-
tionsmuster übernommen und konkret gewendet:

»Da überhaupt die Gedanken der Frau leicht zum Haushalt oder zur Familie ab- 
schwcifen, sollte ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz in der Regel mehr mechanischer Art 
sein und keiner besonderen technischen Denkarbeit bedürfen. Sinnvolle Arbeitsvor-
bereitung, Unterteilung von Arbeitsgängen sowie zweckmäßige Arbeitsplatzgestal-
tung sind daher selbstverständliche Vorbedingungen für den Frauenarbeitseinsatz.
. . .  Konstruktions- und Betriebsingenieure haben in der metallverarbeitenden Indu-
strie in Erkenntnis der Grenzen einer planmäßigen Ausbildung und unter Berück-
sichtigung des körperlichen und geistigen Vermögens der Frau Arbeitsverfahren 
geändert, Anbauten an Maschinen üblicher Ausführung vorgenommen, Sonderma-
schinen, Vorrichtungen und Geräte geschaffen. Dadurch wurde ein schneller Frauen- 
cinsatz ermöglicht; auf weitergehende, vertiefte Anlernling der Frau konnte in der 
Regel verzichtet werden.«159

Die deutliche Zunahme des Anteils der Arbeiterinnen an der Gesamtarbei-
terschaft ln den meisten Zweigen der verarbeitenden Industrie lief also nicht 
zufällig parallel zur gleichzeitigen Ausweitung der Fließarbeit, ln einer 
Vielzahl einzelbetrieblicher Berichte wird der Zusammenhang zwischen 
verstärkter Arbcitszcrlegung und Ausweitung der Fließfertigung einerseits 
und der vermehrten Einstellung und Beschäftigung von Frauen am Band 
anderseits explizit, hergcstcllt.160 Frauen arbeiteten in den Vorkriegsjahren 
verstärkt auch im unmittelbaren Produktionsbereich von Industriezweigen, 
die ihnen bis 1936 weitgehend verschlossen waren. In Gießereibetrieben 
beispielsweise, die lange vor der Automobil- und Elektroindustrie flicßferti-
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gungsähnlichc Produktionsverfahren cingeführt hatten, waren sic in der 
Kernmacherei und in Nebenbetrieben tätig.161 Die Verdoppelung des An-
teils der Arbeiterinnen an der Gesamtheit der Arbeiter, die in der Eisen-und 
Metallgewinnung — dem Industriesektor, dem die Gießereiindustrie als Un-
tergruppe zugeordnet war -  beschäftigt waren, findet wesentlich hier ihre 
Erklärung. Allerdings bedingte Fließfertigung nicht immer auch einen ho-
hen Prozentsatz an Frauenarbeit. Der Fahrzeugbau, in dem neben der Elek-
troindustrie Fließfertigungssysteme am weitesten entwickelt waren, ist 
hierfür ein eindrucksvolles Beispiel: Im E Halbjahr 1939 kamen hier auf eine 
Arbeiterin 15 männliche Arbeitskräfte; 1933 war dieses Verhältnis mit 1:11 
noch etwas günstiger gewesen. Ferner waren auch im »Dritten Reichi insbe-
sondere in vielen Sektoren der Konsumgütcrindustrie Frauen mit unqualifi- 
zierten Tätigkeiten befaßt, bei denen durch den traditionellen Stücklohn und 
nicht durch die gleichbleibendc Geschwindigkeit eines Transportbandes 
hohe Arbeitsleistungen sichcrgestcllt wurden. Trotz dieser Einschränkun-
gen entwickelten sich die Industricarbeitcrinnen seit 1936 immer mehr zum 
Kern der Fließbandarbeiterschaft; in einzelnen Industriesektoren waren sie 
es bereits vorher gewesen. Seit 1941/42 hatten sic diese Rolle mit den 
»Fremdarbcitcrm zu teilen. Idcologisierungen wie »die geringe Monoto- 
niccmpfindlichkcit der Frau« als »Grundzug des weiblichen Wesens«162 
sollten diesen Prozeß lediglich im nachhinein legitimieren. Veranlaßt wurde 
die Ausweitung des Frauenantcils unter der Fließbandarbeiterschaft durch 
die niedrigen Lohnkosten und den sich verschärfenden Mangel an männli-
chen Arbeitskräften. Männliche Arbeiter, sofern sie nicht alt und deshalb 
nur beschränkt leistungsfähig oder »biologisch mindcrqualifizicrt« wa-
ren, 163 wurden in immer stärkerem Maße aus unqualifiziertcn in vielseitige-
re, besser bezahlte Funktionen >aufgejchult<.

5. Umschulung und Aufstieg

Die Rationalisicrungsbcwcgung veränderte nicht nur die Arbcitsinhalte der 
an- und ungelernten Arbeitskräfte, sondern auch die der Facharbeiter. Teil- 
und vollautomatisierte Maschinen und immer vollkommenere Flicßferti- 
gungsanlagen verlangten weniger den traditionellen Handwerker als viel-
mehr einen neuen Facharbeitertypus, dessen Aufgaben hauptsächlich in der 
Instandhaltung, Überwachung und Modifikation relativ komplexer Pro-
duktionsanlagen bestand.164 Um über Facharbeiter verfügen zu können, die 
die jeweils spezifischen Konstruktions- und Funktionsweisen der betriebli-
chen Fcrtigungsanlagcn beherrschten, waren viele Unternehmen bereits in 
der Weimarer Republik dazu übergegangen, eigene Lehrwerkstätten cinzu- 
richten.165 Nach Einsetzen des konjunkturellen Aufschwungs ab 1934 wur-
den die Initiativen zu einer industriellen Lehrlingsausbildung intensiviert -
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zum Teil mit Unterstützung des >Amtcs für Betriebsführung und Berufser- 
ziehung< in der DAF, zum Teil unter gleichzeitiger Abwehr von Versuchen 
der Arbeitsfront, die Lehrlingsausbildung an sich zu ziehen.166

Die große Nachfrage der Industrie nach qualifizierten Arbeitskräften 
konnte dadurch jedoch nicht annähernd befriedigt werden. Nachdem auch 
eine Verkürzung-der Lehrzeit den Mangel an Facharbeitern nicht hatte 
beheben können, gingen immer mehr Industriebetriebe dazu über, Ange-
lernte >aufzuschulen<. Die Fabrikleitung des Wernerwerks Funk der Siemens 
& Halskc AG etwa berichtete 1935/36, daß allein während dieses Geschäfts-
jahres ca. 450 angelernte Facharbeiten, »die sich ausserordentlich bewäh-
ren«, in eigenen Umschulungswerkstätten herangebildet wurden, nachdem 
man vorher die »gesamte männliche (an- und ungelernte) Gefolgschaft... 
auf die Möglichkeit einer Nach- oder Umschulung« hin ausgesiebt hatte.167 
Das Landesarbeitsamt Westfalen berichtete, daß im gesamten Arbeitsamts-
bezirk die größeren Industriebetriebe immer mehr dazu übergingen, benö-
tigte Spezial- und Facharbeiter in eigenen Werkstätten auszubilden (Um -
schulung und Lehrlingsausbildung).168 Auch in anderen Industriegebieten 
des Deutschen Reiches suchten die größeren Industriebetriebe vor allem der 
Metallverarbeitung durch »planmäßiges Anlcrnen« und »laufende Umschu-
lung« den »fühlbaren Mangel an Fach- und Spezialarbeitern« zu belieben.169 
In besonderem Maße war die Rüstungsindustrie -  und hier wiederum die 
neugegründeten Unternehmen -  auf diese Form der Rekrutierung benötig-
ter Fachkräfte angewiesen, ln einzelnen Fälleji (z. B. bei den 1935 gegründe-
ten Arado-Flugzcugwcrkcn GmbH) wurden offenbar fast alle qualifizierten 
Arbeitskräfte durch >Aufschulung< angelernter Arbeiter gewonnen.170 Da-
neben begannen auch Arbeitsämter bereits 1934/35, eigene Umschulungs-
kurse einzurichten.171

Nach Kriegsbeginn, insbesondere seit Frühjahr 1941 -  als die Rüstungsin-
dustrie sich in zunehmendem Maße auf die Produktion in großen Serien 
cinstclltc und die entsprechenden Umstrukturierungen der Produktionsan-
lagen einen erhöhten Bedarf an angelernten Arbeitern und Facharbeitern 
meucn Typs< zur Folge hatten -  wurden die Umschulungsmaßnahmen zur 
kurzfristigen Rekrutierung qualifizierter Arbeitskräfte ausgebaut.172 Zu be-
rücksichtigen ist allerdings, daß ein zunehmend höherer Prozentsatz an 
>Umgcschultcn< aus micht kriegswichtigem Branchen >umgesctzt< wurde, 
weil dort die Betriebe stillgelcgt wurden oder ihre Produktion einschränken 
mußten.

Daneben startete die Arbeitsfront verschiedene Initiativen, durch syste-
matische und massenhafte >Aufschulung< dem Mangel an qualifizierten Ar-
beitskräften abzuhclfen. So kündigte das Fachamt Eisen und Metall der DAF 
bereits Anfang 1940 an, daß cs in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsgrup-
pe Maschinenbau und dem RKW in diesem Sinne ein »Berufserzielnmgs- 
werk< institutionalisieren wollte; der gleichen Aufgabe diente der von der 
DAF veranstaltete >Reichsbcrufswettkampf<.173 Auch der seit Okt. 1942
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verbindlich für die metallverarbeitende Industrie eingeführte >Lohnkatalog 
Eisen und Mctalh (LKEM) erleichterte den Aufstieg vom Angelerntem zum 
>Facharbciter< weiter, da nicht mehr die durch die Lehre erworbene Qualifi-
kation des einzelnen Arbeiters, sondern der >Wcrt< der ausgeübten Tätigkeit 
zählte, so daß von da an generell Angelernte mit langjähriger Berufserfah-
rung auch formal »ordnungsgemäß ausgebildctem Facharbeitern gleichge-
stellt wurden.

So wie Angelernte zu Facharbeitern aufsteigen konnten, wurden auch 
Facharbeiter zu Technikern »aufgeschultc Infolge sinkender Studentenzah- 
Icn an technischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten war bereits 1935 
in einzelnen Industricrcgioncn ein empfindlicher Mangel an Technikern zu 
verzeichnen, der schließlich während des Krieges »katastrophale« Ausmaße 
annahm.174 Vor diesem Hintergrund lag cs geradezu auf der Hand, Fachar-
beiter zu Technikern »aufzuschulem. Während staatlicherseits Initiativen in 
diese Richtung erst relativ spät (1937/38) unternommen wurden175 und 
offenbar in Ansätzen stcckenblieben, führten einzelne Großunternehmen 
bereits kurz nach Einsetzen des Technikermangcls entsprechende Umschu- 
lungsmaßnahmcn in großem Maßstab durch. Um den »M angel... insbe-
sondere an guten Fcrtigungsingcnicuren« zu beheben, wurden in den Berli-
ner Werken-der Siemens & Halskc AG im Geschäftsjahr 14)36/37 459 von 
1994 oder 23,1% aller neu eingestellten technischen Angestellten »aus dem 
Arbeiterverhältnis übernommen«; 1937/38 erhöhte sich dieser Prozentsatz 
auf 2 4 ,1% .176 In manchen Fällen fanden solche »Aufschulungcm allerdings 
nur zum Schein statt und sollten -  seit 1938 -  lediglich den staatlichen 
Lohnstop unterlaufen. Einen Hinweis darauf, in welchem Umfang »Auf-' 
schulungcm (echte und scheinbare) von Facharbeitern zu technischen Ange-
stellten in der deutschen Industrie überhaupt stattfanden, gibt ein Vergleich 
der Berufszählungen 1933 und 1939:1933 besäßen 0,05%  dcrimMaschinen- 
und Apparatebau beschäftigten Monteure und Elektromonteure den Angc- 
stclltcnstatus, 1939 waren es 4,81% . Von den im Land- und Luftfahrzeugbau 
beschäftigten Mechanikern zählten 1933 gleichfalls nur 0,05%  zu den Ange-
stellten, 1939 waren es 2,31 %. Unter den in der Elektroindustrie beschäftig-
ten Elektromechanikern und Elektroinstallateuren galten 1933 nur 0,07% , 
1939 dagegen 3,42%  als Angestellte. In anderen Facharbeiterberufen verlief 
die Entwicklung ähnlich. Wenn man sich gleichzeitig vergegenwärtigt, daß 
mit diesen Zahlen nur ein Bruchteil aller aufgestiegenen Facharbeiter erfaßt 
wurde, weil die meisten von ihnen pauschal der Kategorie Techniker subsu-
miert wurden, wird das ungefähre Ausmaß des intragcncrativcn Aufstiegs 
während dieses Zeitraumes deutlich.177 Eine Reihe von Unternehmen rich-
tete darüber hinaus Stiftungen zur >Begabtenförderung< ein, um einem 
»künftigen Mangel an technischem Führernachwuchs« vorzubeugen.178 
Vor allem seitens der DAF wurden derartige Initiativen begrüßt, weil sie der 
Illusion eines jedem möglichen, sozialen Aufstiegs scheinbar Realitätstüch-
tigkeit verliehen.179
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Die hier nur grob skizzierten Initiativen berufspolitischer Natur, die 
während der NS-Zcit für viele Angehörige der Arbeiterschaft einen sozialen 
Aufstieg zur Folge hatten, wie er zuvor in diesem Ausmaß nicht möglich 
w ar,180 waren in erster Linie aus arbeitsmarktpolitischen Zwängen heraus 
geboren. Von nationalsozialistischen Organisationen wie der DAF propa-
gandistisch eindrucksvoll in Szene gesetzte Veranstaltungen wie der >Ueichs- 
berufswettkampfi ergänzten die einzclbetrieblichen Initiativen. Dahinter 
stand -  neben der Absicht, arbeitsmarktpolitische Probleme zu lösen -  auch 
die Intention, das traditionell dichotomischc Weltbild, das in weiten Teilen 
der Arbeiterschaft herrschte, aufzuweichen, um an seine Stelle eine Art 
>Aufsticgsmcntalität< zu setzen, die zu einer größeren Akzeptanz auch der 
nationalsozialistischen Idcologemc von der sozialharmonischen, gleichzei-
tig aber lcistungsbetonten >Volks-< und >13etricbsgemeinschaft< führen soll-
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V. Lohnentwicklung und Lohnpolitik

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten veränderte sich infolge 
der grundlegenden Wandlungen des deutschen Arbeitsrechts auch der Stel-
lenwert der tariflichen Lohnsätze einerseits und der der Effektivlöhne (no-
minalen Bruttoverdienste) andererseits. Vor 1933 waren Tarifverträge zwi-
schen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden für eine bestimmte Lauf-
zeit vereinbart worden. Dadurch konnten die tariflichen Lohnsätze perio-
disch -  als Mindestlöhne -  den effektiven Verdiensten angeglichen werden. 
Insofern gab die Tariflohnstatistik vor der nationalsozialistischen >Machtcr- 
greifung< Aufschluß über Richtung und ungefähres Ausmaß der Lohncin- 
kommen. Tarifordnungen, die nach 1933 an die Stelle der Tarifverträge 
traten, waren dagegen zeitlich nicht von vornherein limitiert. Eine regelmä-
ßige Anglcichüng der tariflichen Lohnsätze an die tatsächlich gezahlten 
Löhne fand nicht mehr statt. Die Tariflohnstatistik verlor deshalb ihre 
ursprüngliche Aussagekraft. Lediglich in den ersten Jahren der nationalso-
zialistischen Diktatur wurden die tariflich festgesetzten Löhne in stärkerem 
Maße revidiert und insbesondere in der Konsumgüterindustric und dem 
Baugewerbe im Vergleich zur Jahreswende 1932/33 weiter herabgesetzt. 
Danach blieben die Tariflöhne im wesentlichen unverändert. Spätestens ab 
1935 nahmen dagegen die Effektivverdienste in den meisten Branchen einen 
ganz anderen Verlauf, als die konstanten tariflichen Lohnsätze nahclegen.

Ein grundsätzliches lohnstatistisches Problem muß in diesem Zusammen-
hang gleichfalls angesprochen werden: Nicht selten werden in Übersichten 
über die Entwicklung der nominalen Bruttostunden- bzw. Bruttowochen-
verdienste lediglich Zahlen über die Entwicklung im industriellen Durch-
schnitt herangezogen, ohne daß nach Branchen, Geschlecht, Arbeitergrup-
pen etc. differenziert wird. Dabei wird leicht übersehen, daß hochaggrcgicr- 
te Lohnstatistiken die tatsächliche Entwicklung stark verzerren können. 
Wenn die Stundenverdienste aller Industriearbeiter im statistischen Durch-
schnitt nach den vom Statistischen Reichsamt veröffentlichten Angaben 
bald nach der nationalsozialistischen >Machtergreifung< wieder'ansticgen,1 
dann ist zu fragen, ob dies auf allgemein erhöhte Stundenverdienste zurück-
zuführen ist, oder nicht vielmehr Resultat bestimmter Verschiebungen der 
Bcschäftigtenstruktur war (erhöhtes Gewicht der besser entlohnenden Inve- 
stitions- und Produktionsgütcrindustricn, sinkender Frauenanteil an der 
Gesamtarbeiterschaft u. a. m.). Auch aus diesem Grund ist im Rahmen einer
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systematischen Analyse der Effektivverdienstc in der deutschen Industrie 
eine gründliche Untersuchung der verschiedenen Lohnsegmente unum-
gänglich.

1. Erhebungsniethoden: Von der Einzellohnerhebung zum 
Lohnsummen verfahren

Die geschwundene Aussagekraft der Tariflohnstatistik und das staatliche 
Bestreben, die effektiven Verdienste wirkungsvoll zu kontrollieren, ließen 
seit dem Frühjahr 1935 ein lohnstatistisches Erhebungsverfahren zur An-
wendung gelangen, das kontinuierliche Auskunft über den jeweils aktuellen 
Stand der Stunden- und Wochenverdienste in den einzelnen Branchen geben 
konnte.

Die bis 1934/35 üblichen Einzel- oder Individuallolmcrhcbungeu waren 
erstmals im Sept. 1927 für die Textilindustrie2 und danach für alle wichtigen 
Industriezweige in Abständen vonjcweils dreijahren dürchgcfiihrt worden. 
Einzellohncrhcbungen stellten an sich »für den Lohnstatistiker das erstre-
benswerte Ideal« dar. Denn zumindest bei einer Vollerhebung (der Erfas-
sung sämtlicher Arbeiter einer Branche) waren hier »die Ergebnisse durch 
keine auf andere Art durchgeführte Erhebung zu iibcrbictcn«, da die indivi-
duell erfaßten Arbeitnehmer je nach Erhcbungsmerkmalcn beliebig in >Tcil- 
massein (Geschlecht, Alter, Familienstand, Lohnform, Beruf, Branche, 
Orts- und Bctricbsgrößcnklasse, Wirtschaftsgebiet usw.) untergliedert und 
auf diese Weise die auf die Lohnbildung einwirkenden Faktoren isoliert 
werden konnten.3 Das Individualverfahrcn ließ also einerseits sehr detaillier-
te Einblicke in das zur Erhebungszeit bestehende Verdienstgefüge zu, hatte 
aber gleichzeitig den außerordentlichen Nachteil, daß es sehr arbeits- und 
kostenintensiv war. Die Aufarbeitung der gewonnenen Daten beanspruchte 
bei Erhebungen in ganzen Wirtschaftsgruppen meist ein volles Jahr, bei 
Erhebungen in den großen Schlüsselindustrien -  wie z. 13. der Metallverar-
beitung -  gelegentlich sogar noch längere Zeit. Zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung waren die erstellten Lohnstatistiken meist schon inaktuell und 
insofern »als Grundlage einer straff geführten Lohnpolitik praktisch nicht 
verwertbar«.4

Demgegenüber hatte das erstmals im März 1935 in der Schuhindustrie, 
seit Dez. desselben Jahres in allen wichtigen Industriezweigen praktizierte 
Lohnsummenv erfahren den Vorteil, daß es eine kontinuierliche Beobachtung 
der Lohnentwicklung erlaubte. Bei dieser Erhebungsmethode wurde nicht 
mehr der Verdienst eines jeden Arbeiters einzeln erfragt. Die für die Erhe-
bung ausgcwählten Betriebe -  die die Gesamtheit aller Arbeiter einer Bran-
che zu repräsentieren hatten5 -  mußten nur mehr die Verdicnstsi/n/ii/ni für 
ganze, hinsichtlich ihrer Tätigkeitsmerkmalc so weit wie möglich homoge-
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nc Arbeitergruppen (im allgemeinen: gelernte, angelernte und ungelernte 
männliche Arbeiter sowie die Gesamtheit der weiblichen Arbeiter) angeben. 
Auf diese Weise konnten mit relativ geringem Kosten- und Zeitaufwand 
Lohnangaben für eine vergleichsweise große Zahl an Arbeitnehmern lau-
fend -  in der Regel vierteljährlich -  erfaßt und zu aktuellen Ergebnissen 
verarbeitet werden. Die summenmäßige Erhebung der Verdienste hatte 
freilich den Nachteil, daß Zeitlohn- und Akkordverdienste ebensowenig 
wie das Alter der betreffenden Arbeiter (u. a. m.) gesondert erfragt wurden, 
so daß sich aus den im Lohnsummenverfahren gewonnenen Lohnstatistiken 
nicht eindeutig ablcscn läßt, worauf Veränderungen der Durchschnittsvcr- 
dienste im einzelnen zurückzufuhrcn waren -  ob auf tatsächliche übertarifli- 
che Lohnerhöhungen oder auf Leistungssteigerungen der Akkordarbeiter, 
auf die Gewährung tariflich nicht erfaßter Prämien oder Gratifikationen 
u. ä. m.

Der auf diese Weise geschaffene »lohnstatistischc Eildicnst« wurde vom 
Statistischen Reichsamt ergänzt durch zwei Einzcllohncrhebungen in der 
metallverarbeitenden Industrie vom Juni 1938 und in der Forstwirtschaft 
vom Okt. 1939 bis Scpt. 1940. Parallel dazu untersuchte auch das Arbcits- 
wissenschaftliche Institut der DAF die Lohnverhältnisse in einzelnen Bran-
chen und Regionen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen müssen freilich 
mit Vorsicht betrachtet werden, weil seitens der Industrie nur wenig Bereit-
schaft bestand, der Arbeitsfront Angaben über betriebliche Lohnentwick-
lungen zukommen zu lassen.6

2. Die Löhne in der Phase der M assenarbeitslosigkeit und der 
einsetzenden Vollbeschäftigung'

2.1. Legalisierung untertariflicher Entlohnung (Staatliche Lohnpolitik bis 1936)

In zeitgenössischen Publikationen und in der neueren Forschung zur Ge-
schichte des »Dritten Reichesc wird im allgemeinen unterstellt, die tariflichen 
Lohnsätze hätten auch nach 1933 die Untergrenze der Effektivverdienste 
dargcstcllt. Dies war jedoch häufig nicht der Fall; gerade die Treuhänder der 
Arbeit, die die Einhaltung der tariflichen Lohnbestimmungen zu überwa-
chen hatten, tolerierten erhebliche Untcrschrcitungen der tariflichen Lohn-
sätze nicht nur, sondern forcierten sie geradezu. Form und Inhalt der vom 
Treuhänder einseitig, ohne Mitsprachc von Arbeitnehmer- und Arbcitgc- 
bcrvcrtrctcrn zu erlassenden Tarifordnungen waren in diesem Zusammen-
hang von entscheidender Bedeutung. Zwar wurden die meisten Tarifverträ-
ge 1933 im Wortlaut meist unverändert als Tarifordnungen übernommen. 
Nachdem Anfang 1934 die Institution des Treuhänders der Arbeit fest
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etabliert war, erließen diese zunehmend auch gänzlich neu formulierte Tarif-
ordnungen bzw. modifizierten die als Tarifordnungen weitergeltenden Ta-
rifverträge an entscheidenden Punkten. Dabei wurde einmal das in den 
Tarifverträgen angelegte Element der Lohnegalisierung zunehmend abge-
schwächt, indem die tariflichen Lohnsätze insbesondere stärker nach Alter 
und Region differenziert wurden.7 Vor allem aber nutzten die Treuhänder 
der Arbeit ihre tariflichen Befugnisse zur Legalisierung untertariflicher Ent-
lohnung. Die Formen, in denen dies geschah, waren vielfältig:

-  Eine Reihe neuerlassener Tarifordnungen enthielt keine Lohnbestimmungen 
mehr. Stattdcssen wurde ein Passus aufgenommen, daß die Löhne betrieblich festzu-
setzen seien.8
-  In verschiedene Tarifordnungen bzw. Änderungen von Tarifordnungen nahmen 
die Treuhänder Formulierungen auf, nach denen tarifliche Bindungen dann außer 
Kraft gesetzt Werden konnten, wenn die betreffenden Unternehmen längere Zeit 
Erwerbslose einstcllten.9 Mit derartigen Bestimmungen knüpften die Treuhänder an 
die-nur bis Ende 1932 geltende Notverordnung der Papen-Regierung vom 4. Sept. 
1932 an, nach der unter ähnlichen Bedingungen gleichfalls Tariflohnunterschreitun-
gen erlaubt waren.10
-  In einigen Fällen legten die Treuhänder der Arbeit in den Tarifordnungen gleich 
fest, wie tief die von ihnen zu genehmigenden Tariflohnunterschreitungen liegen 
sollten.11
-  In einer Vielzahl von Tarifordnungen behielten sich die Treuhänder explizit vor, 
für den Pall, daß Betriebe »notleidend! waren, Ausnahmen von den tariflichen 
Bestimmungen zuzulassen.12
-  In anderen Fällen wurden Tarifordnungen bewußt unverbindlich formuliert, oder 
es war ein Passus enthalten, daß diese nur eine Richtschnur darstellten.13
-  Nicht selten wurden als Tarifordnungen übernommene alte Tarifverträge annu-
liert, ohne daß eine neue Tarifordnung erlassen wurde.14 In einem solchen Fall waren 
dann die Bestimmungen der einseitig vom »Betriebsführen zu erlassenden Betriebs-
ordnung oder des Einzelarbeitsvcrtrages bindend. Mit Blick auf die hohe Arbeitslo-
sigkeit und das niedrige Verdienstniveau konnte das für die ersten Jahre der national-
sozialistischen Flerrschaft nur heißen, daß in einem solchen Fall den Unternehmern 
für untertarifliche Entlohnung Tür und Tor geöffnet wurden.
-  In einer Verordnung vom 20. Okt. 1934 hatte der Reichsarbeitsminister den Treu-
händern die Möglichkeit eingeräumt, per Anordnung einzelne Betriebe aus dem 
Tarifrecht herauszunehmen,,15 ein Recht, von dem die Treuhänder sehr häufig Ge-
brauch machten.16

Im Gegensatz zu den bisher genannten Formen des Tariflohnabbaus, die vom Stati-
stischen Reichsamt nicht erfaßt wurden, waren die folgenden verantwortlich für den 
nach 1933 statistisch feststellbaren Abbau der tariflichen Lohnsätze:

-  fii einer Reihe von Fällen wurden Ortschaften in niedrigere Ortsklassen herabge-
stuft.17
-  Vereinzelt kam cs zu einer als formaler »Berichtigung! deklarierten Senkung der 
tariflichen Lohnsätze.18
-  Schließlich konnte der Erlaß neuer Tarifordnungen einen generellen Tariflohnab-
bau mit sich bringen.19
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Mit der 14. Verordnung zur Durchführung des AOG vorn 15. Fcbr. 193520 
wurde die hier beschriebene Praxis der Legalisierung untertariflicher Ent-
lohnung durch die Treuhänder nicht nur explizit nachträglich sanktioniert, 
sondern deren Befugnisse sogar noch erweitert: Tarifordnungen oder An-
ordnungen der Treuhänder, alle oder einzelne Bestimmungen einer Tarif-
ordnung für einzelne Betriebe zu suspendieren, konnten auch rückwirkend 
erlassen werden. D.h. ursprünglich ohne Zustimmung des Treuhänders 
von Arbeitgebern quasi illegal vorgenommene untertarifliche Entlohnun-
gen wurden nachträglich für rechtens erklärt. Entscheidungen der Treuhän-
der brauchten nicht mehr im Reichsarbcitsblatt veröffentlicht werden. Da-
mit wurde das Minimum an Transparenz, das die entsprechenden Verlaut-
barungen im Reichsarbeitsblatt ermöglichten, weitgehend aufgehoben.21

Auffallend ist, daß die Treuhänder überwiegend für Zweige des Dienstlei- 
stungsgewerbes, der Vcrbrauchsgüterindustric, des Baugewerbes und der 
Landwirtschaft, also arbeitsintensive Wirtschaftsbereichc, in denen kleine 
Betriebseinheiten dominierten und die Heimarbeit eine zum Teil nicht un-
wesentliche Rolle spielte, von ihrem Recht Gebrauch machten, neue Tarif-
ordnungen zu erlassen, während in der Metallindustrie dies nur in Ausnah-
mefällen geschah. Die häufige pauschale oder partielle Suspendierung von 
tariflichen Lohnsätzen in der Konsumgüterindustric, der Landwirtschaft 
und dem Einzelhandel dürfte in erster Linie darauf zurückzuführen sein, daß 
in diesen Wirtschaftszweigen die ökonomische Situation vieler Betriebe in 
den ersten Jahren nach 1933 schlecht blieb (z. B. starke Verluste und unaus- 
gelastcte Produktionskapazitäten in der Konsumgüterindustric, zunehmen-
de Verschuldung vieler Landwirte, Einzelhändler und Handwerker), so daß 
der betreffende Treuhänder die Möglichkeit einer Untcrschreitung der 
Lohntarife zulassen zu müssen glaubte.

Wenn es in der metallverarbeitenden sowie der Eisen- und Stahlindustrie 
nur selten zu offenen Tarifverschlcchtcrungcn kam, so machten die Treuhän-
der doch auch in diesen Sektoren der deutschen Wirtschaft von ihrem Recht, 
einzelne Betriebe von den tariflichen Bestimmungen zu suspendieren und 
auf die Weise eine Kürzung der tatsächlichen Verdienste unter die tarifliche 
Mindestgrenze zu ermöglichen, noch 1934/35 regen Gebrauch.22 In einzel-
nen Unternehmen ließen sich (zeitlich begrenzte) untertarifliche Entlohnun-
gen leichter durchsetzen. Gegen überzeugend vorgetragene vermeintliche 
oder reale betriebsspezifische >Sachzwängc< als Begründung für (weiteren) 
Lohnabbau ließ sich breiterer Widerstand der Belegschaft nur schwer orga-
nisieren, zumal 1934 die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust noch allgegen-
wärtig war. Obwohl die vielfältigen lohnpolitischen Aktivitäten der Treu-
händer innerhalb der Arbeiterschaft offenbar aufmerksam registriert wur-
den,23 blieb offene Auflehnung die Ausnahme. In aller Regel nahmen die 
Arbeiter untertarifliche Entlohnung nach außen widerspruchslos hin.

Mit ihrer Politik einer zunehmenden Aufsplitterung der tariflichen Lohn-
sätze und der teilweisen Aufhebung des Grundsatzes, die Tariflöhne als die
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Untergrenze der Effektivverdienste zu nehmen — insbesondere in den Jahren 
1933 bis 1935 —, handelten die Treuhänder weitgehend im Einklang mit den 
Intentionen der Schöpfer des Grundgesetzes des nationalsozialistischen Ar- 
beitsrcchtcsc Diese hatten sich gegen eine »überbetriebliche Reglcmentie- 
rungssucht«, wie sie für das Tarif- und Schlichtungswesen der Weimarer 
Republik charakteristisch gewesen sei, gewandt und eine »Auflockerung 
allzu starrer Lohntarifc« gefordert.24 Über eine Verschlechterung der tarifli-
chen Arbeitsbedingungen durch eine »Unzahl versteckter Einzchnaßnah- 
men«25 versuchten die zuständigen staatlichen Institutionen einem grundle-
genden Ziel nationalsozialistischer Lohnpolitik näher zu kommen: Die Ar-
beiterschaft über ihre Verdienste zu segmentieren und so kollektives Han-
deln derselben zu erschweren. Überdies bezog sich der meist unverändert 
übernommene Wortlaut der Tarifverträge in vielerlei Hinsicht auf nicht 
mehr geltendes Recht (Tarifvertragsordnung, Betriebsrätegesetz u .ä.m .). 
Die veränderte Rechtslage wirkte sich auch hier in aller Regel zu ungunsten 
der Arbeiter aus. Allein die Ersetzung der Betriebsräte durch die völlig 
rechtlosen Vertrauensräte machte beispielsweise alle tarifvertraglich abgesi-
cherten Mitsprachcrechte des Betriebsrates hinfällig, da der Vertrauensrat 
nicht in die Rechte des ehemaligen Betriebsrates eintrat.

Die von den Treuhändern der Arbeit selbst geschaffenen Möglichkeiten, 
die Tariflöhne zu unterschreiten, gingen vielen, vor allem kleineren Unter-
nehmern aber noch nicht weit genug. Es kam vielfach zu Tariflohnuntcr- 
schreitungen, die ohne Zustimmung des zuständigen Treuhänders vorge-
nommen wurden. Die Treuhänder standen dieser offenbar weit verbreiteten 
Praxis ziemlich hilflos gegenüber: Die geringe personelle und finanzielle 
Ausstattung der Treuhänder-Büros gestattete nicht einmal ansatzweise eine 
Kontrolle und Verfolgung illegaler Tariflohnuntcrschreitungen. Es kam 
lediglich zu einigen exemplarischen Prozessen vor Arbcits- oder sozialen 
Ehrengerichten; und selbst in den wenigen Fällen, wo >Betriebsfuhren 
(meist Einzelhändler, Landwirte oder Handwerker) verurteilt wurden, wa-
ren die Geldbußen so geringfügig, daß sie kaum abschreckende Wirkung 
hatten.26 Nur zum Teil resultierten illegale Tariflohnunterschreitungen aus 
der irrigen Rechtsauffassung, der »Betriebsführen könne nach Belieben 
Lohnsätze durch Erlaß einer neuen Betriebsordnung fcstsctzen. Viele Un-
ternehmer spekulierten offenbar bewußt auf die Hilflosigkeit der Treuhän-
der, auf ihre faktische Unfähigkeit, die Einhaltung der tariflichen Lohnbe-
stimmungen zu kontrollieren. »Zaghafte Ermahnungen« der Treuhänder an 
die »Betriebsfuhren, Tarifverletzungen doch bitte zu unterlassen, waren eher 
an die Adresse der Arbeiter gerichtet und sollten hier allzu starker >Unruhe< 
Vorbeugen.27 In einzelnen Fällen wurden die Arbeitgeber von Treuhändern 
der Arbeit geradezu ermuntert, die tariflichen Lohnbestimmungen zu miß-
achten und die tatsächlichen Verdienste bei »wirtschaftlichen I Iärtem aus 
freien Stücken, ohne die formale Zustimmung des Treuhänders, herabzuset-
zen,28 Die Furcht vor Entlassung war bis 1935/36 im allgemeinen so groß,
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daß die Belegschaften auch illegalen Lohnkürzungen kaum Widerstand 
entgegensetzten. Schon in denjahren 1931/32 —noch vor Erlaß derNotvcr- 
ordnung vom 4. Scpt. 1932, durch die untertarifliche Entlohnung in weitem 
Umfang rechtsgültig zugelasscn wurde -  hatten sich »viele Arbeitnehmer 
bcrcit(gcfunden), unter Tariflohn zu arbeiten«.29 Mit der Beseitigung der 
Gewerkschaften wurden 1933 dann entscheidende Barrieren beseitigt, die 
einer unkontrollierten Durchbrechung tariflicher Bestimmungen vorher 
häufig noch im Wege gestanden hatten. Von der DAF bzw. der NSBO  
erfuhren die Arbeiter meist keine Unterstützung. Trotz zum Teil vcrbalradi- 
kaler Forderungen von DAF- und NSBO-Vertretern suchten diese anschei-
nend nur selten durch unmittelbare Interventionen Tariflohnuntcrschrcitun- 
gen zu verhindern. In vielen Fällen übernahmen sic die Argumentationsmu-
ster von Unternehmern und staatlichen Funktionsträgern-insbesondere die 
immer wicdcrkchrendc Begründung, Lohnkürzungen dienten der Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze -  und legitimierten damit vor den Arbeitern weite-
re Tarifverschlcchtcrungcn.30

Nicht nur durch die Lohnpolitik der Treuhänder, auch durch die Preisfest-
setzungen bei staatlichen Aufträgen wurde in den erstenjahren der national-
sozialistischen Diktatur ein erheblicher Druck auf die Löhne ausgeübt.

In einem Rundschreiben an die obersten Reichsbehörden, die Landesregierungen 
und die Treuhänder der Arbeit vom 31. Dez. 1933 berichtete der Reichsarbeitstnini- 
ster, bei der DAF »gingen immer wieder Klagen darüber ein, daß behördliche Stellen 
die Löhne drücken. Die Tariflöhne können bei der knappen Preisstellung der für 
Behörden auszufiihrcnden Arbeiten vielfach nicht innegehalten werden. Anderer-
seits drohten die Behörden mit der Zurückziehung des Auftrags, wenn der Preis, der 
sich bei der Zahlung der Tariflöhne nicht einhalten lasse, erhöht werden solle. «31

Einen offenen und allgemeinen Tariflohnabbau suchte der nationalsozialisti-
sche Staat dagegen möglichst zu vermeiden. Eine 1935 ins Auge gefaßte 
weitere Senkung des Tariflohnnivcaus für Bauarbeiter wurde mit Blick auf 
die dann zu erwartende Verschlechterung der >Stimmung< in der Arbeiter-
schaft wieder aufgegeben.32 Die Wahl relativ versteckter Formen tariflicher 
Lohnvcrschlechtcrungcn war von der Befürchtung diktiert, ein allzu offener 
Eingriff höchster staatlicher Instanzen des noch nicht fest etablierten natio-
nalsozialistischen Staates würde möglicherweise Widerstand der Arbeiter-
schaft gegen Sozial- und Lohnabbau auf breiter Front provozieren. Erst als 
es zu nennenswerten Lohnerhöhungen in größeren Teilen der Industrie 
kam, sah sich das NS-Rcgimc zu einer Umoricnticrung auf eine zentralisti-
schem Lohnpolitik gezwungen.

96

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



2.2. Das Ausmaß untertariflicher Entlohnung und des Lohnabbaus bis 1936/37

Daß Methoden und Umfang untertariflicher Entlohnung in der nationalso-
zialistischen Presse nicht ausführlich thematisiert wurden, erklärt sich aus 
der Furcht vor negativen Wirkungen auf die >Stimmung< in der Arbeiter-
schaft und ist insofern nicht weiter verwunderlich. Zwar gab 1937 die DAF 
immerhin zu, daß »zu Beginn des nationalsozialistischen Wirtschaftsaufbau-
es« untertarifliche Entlohnung zugclassen wurde;33 und Anfang 1939 wurde 
in der vom Statistischen Rcichsamt herausgegebenen Zeitschrift >Wirtschaft 
und Statistik< konstatiert, daß der Anstieg der tatsächlichen Stundenvcrdien- 
stc in Industrie und Flandwcrk zwischen 1933 und 1938 zum »Teil auf (die) 
Beseitigung untertariflicher Entlohnung« zurückzuführen sei.34 Über das 
genaue Ausmaß schwieg man sich jedoch wohlweislich aus. Dennoch läßt 
sich auf Basis der Angaben der amtlichen Statistik das Ausmaß untertarifli- 
chcr'Entlohnung in den Fällen relativ präzise bestimmen, wo zu den Anga-
ben über die Höhe der Bruttostundenverdienste »glcichgcwogene« und 
»nach gleicher Methode berechnete durchschnittliche Tariflohnsätze heran-
gezogen« werden konnten.35

Während in der rüstungswichtigen metallverarbeitenden Industrie die 
tatsächlichen Verdienste zu keinem Zeitpunkt die tariflichen Lohnsätze un-
terschritten und selbst zwischen 1932 und 1935 die'BruttostundenVerdienste 
deutlich über den Tariflöhnen lagen36 und auch in anderen Branchen der 
Produktionsgüterindustric während des gesamten, hier untersuchten Zeit-
raumes übertarifliche Löhne gezahlt wurden, war die Textilindustrie der 
restriktiven Lohnpolitik der Treuhänder in besonderem Maße ausgesetzt. 
Hier war untertarifliche Entlohnung nicht nur während der Phase allgemein 
hoher Arbeitslosigkeit, sondern noch zu einem Zeitpunkt üblich, als in 
weiten Teilen der deutschen Industrie bereits über drückenden Arbciter- 
mangcl geklagt wurde (Abb. 1). Noch am besten standen sich die männli-
chen Textilfacharbcitcr. Ihre stündlichen Effektivverdienste erreichten im 
Juli 1935 ihr niedrigstes Niveau. Sic lagen damit jedoch noch um 8,0% über 
den tariflichen Lohnsätzen. Danach erhöhten sich die Bruttostunden Ver-
dienste dieser Arbeitergruppe und entsprechend auch die übertariflichen 
Lohnanteilc. Männliche Elilfsarbcitcr bekamen dagegen im Reichsdurch-
schnitt von Ende 1935 bis Sommer 1937 fast auf den Pfennig genau so viel, 
wie ihnen tariflich zugestanden war. Während für männliche Textilarbeiter 
wenigstens im statistischen Durchschnitt die tariflichen Lohnsätze die Un- 
tergtenzc ihrer Effektivverdienste darstellten, wurden Textilarbeiterinnen 
von 1934 bis Sommer 1938 im Reichsdurchschnitt -  zum Teil erheblich -  
unter Tarif entlohnt. Gelernten und angelernten Arbeiterinnen dieses Indu-
striezweiges wurden im Dez. 1935 Stundenlöhnc gezahlt, die um 2,6% oder 
1,3 Rpf. unter den tariflichen Lohnsätzen lagen. Noch im März 1938 erhiel-
ten qualifizierte Textilarbeiterinnen 1,8% weniger, als ihnen nach den für sie 
gültigen Tarifordnungen zustand. Erst im Juni 1938 erreichten die Brutto-
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Abbildung 1: Entwicklung der >Lohndrift< in der Textilindustrie nach 
Arbeitergruppen 1928 bis 1939 (in Rpf.)

□  Untertarifliche Entlohnung
Quelle: Statistischejahrbücher für das Deutsche Reich 1928, S. 358; 1931, S. 281, 291; 
1932, S. 281; 1933, S. 281; 1934, S. 276, 278; 1936, S. 302; 1937, S 315; 1938, S. 338; 
1939/40, S. 347, 360.
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Stundenverdienste dieser Arbeitergruppe wieder das Niveau der tariflichen 
Lohnsätze (50,0 Ilpf.). Noch krasser traf es die ungelernten, in der Textilin-
dustrie beschäftigten Arbeiterinnen: Im Juli 1935 lagen die Bruttostunden-
verdienste der weiblichen Hilfsarbeiter dieser Branche 5,3% unter den ent-
sprechenden tariflichen Lohnsätzen. Im Scpt. 1936 waren die tatsächlichen 
Stundenlöhne der unqualifizierten Textilarbeiterinnen auf ihr niedrigstes 
Niveau gesunken; sic erhielten zu diesem Zeitpunkt Bruttostundenverdien-
ste, die im Durchschnitt die für sic gültigen Tariflöhne um 6,3% unterschrit-
ten. Noch im März 1938 waren die effektiven Stundenverdienste 2,8%  
niedriger als die entsprechenden tariflichen Stundenlöhne bzw. Akkord-
richtsätze. Erst 1939 wurden der durchschnittlichen Textilhilfsarbeiterin 
wieder übertarifliche Stundenlöhne gezahlt37 -  eine Entwicklung, die in 
erster Linie auf die Ausdehnung der Arbeitszeit und die damit verbundenen 
Mehrarbeitszuschläge zurückzuführen war.

Dic.Entwicklung der >Lohndrift< in der Textilindustrie war im Bereich der 
Konsumgüterindustrie kein Sonderfall. Auch männlichen Hilfsarbeitern 
und Arbeiterinnen der Süß-, Back- und Teigwarenindustrie sowie der Be-
kleidungsindustrie wurden ebenso wie den Arbeitskräften in weiten Berei-
chen des Dienstleistungsgcwcrbes (Gaststätten, Hotels, Wäschereien etc.) 
und des Einzelhandels weit unter den tariflichen Lohnsätzen liegende 
Bruttostuhdenvcrdicnste gezahlt.38 In diesen Zweigen der deutschen Wirt-
schaft verdienten Arbeiter vielfach so wenig, daß sie die Grenze der Lohn-
steuerbefreiung (100RM monatlich) unterschritten.39 Die lohnsteuerfreie 
Grenze war bereits so tief angesetzt, daß sich Überschneidungen mit den 
Sätzen der Wohlfahrtsuntcrstiitzungen ergeben konnten; verschiedentlich 
lagen die Effektivverdienste unter den Richtsätzen der Wohlfahrtsuntcrstüt- 
zung.40 Dadurch war in Teilen der Konsumgüterindustric und des Dienstlei-
stungsgcwcrbes »der Übergang zum Einkommen aus öffentlicher Unter-
stützung überhaupt gegeben«.41 Hitlers Anfang Mai 1933 aufgestelltc For-
derung, die »demoralisierende Arbeitslosenunterstützung müsse aufhören«, 
die »Arbeitslosenunterstützung (sei) in Löhne umzuwandeln«,42 wurde in-
sofern für erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft in den ersten drei Jahren 
nationalsozialistischer Herrschaft Wirklichkeit.

Ferner hatte die Einstellung männlicher Arbeiter anstelle von Frauen und 
Jugendlichen bzw. die Umsetzung von Frauen auf schlechter bezahlte Ar-
beitsplätze in den ersten jahren nach der NS->Machtergreifung< eine starke 
Senkung des Lohnniveaus zur Folge: Die Neueingestellten mußten in der 
Regel für den oft sehr niedrigen Lohn der Entlassenen bzw. >Umgesctztcn< 
arbeiten43 -  eine Praxis, die von den Treuhändern unter Hinweis auf die 
Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen meist umstandslos legitimiert 
wurde. Die Verschärfungen der Bedingungen für die Gewährung von Ar-
beitslosenunterstützung und -Fürsorge taten ein übriges, um die betreffen-
den Arbeiter zur Annahme unterbczahltcr Arbeitsplätze zu bewegen.

Alle bisherigen statistischen Angaben über das Ausmaß untertariflicher
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Entlohnung bezogen sich auf Entwicklungen im Reichsdurchschnitt (im-
mer >Altrcich<). Zerlegt man diese Durchschnittsangaben nach bestimmten 
Kriterien, lassen sich weitere Unterschiede fcststcllcn. Besonders auffällige 
Differenzen im Entlohnungsverhaltcn der Arbeitgeber lassen sich fcststcl-
lcn, wenn man in kleinere (Handwerks-) und größere (Industric-)Bctriebe 
unterscheidet: Während Großbetriebe »durchweg die Tariflöhne« zahlten, 
wurden »die Arbeiter und Angestellten in den kleineren Betrieben meist 
unter Tarif« entlohnt, weil »nach Ansicht der Inhaber dieser Betriebe. . .  die 
Werke bei Zahlung der Tariflöhne nicht mehr rentabel arbeiten« konnten.44 
Sofern es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen wegen von den Treuhän-
dern nicht zugclassener untertariflicher Entlohnung kam, waren cs in erster 
Linie >Betriebsflihrer< kleinerer Unternehmen, gegen die Anklage erhoben 
wurde.45 Vergleicht man fernerhin die durchschnittlichen Bruttostunden-
verdienste, die tariflichen Stundenlöhne und die daraus errcchnctc >Lohn- 
drift< einzelner Regionen und verschiedener Ortsgrößenklassen miteinander, 
lassen sich erhebliche Unterschiede fcststcllcn. Nach der Einzcllohncrhe- 
bung in der Textilindustrie vom Sept. 1933, als im Rcichsdurchschnitt in 
diesem Industriezweig noch deutlich über den tariflichen Lohnsätzen liegen-
de Effektivverdienste gezahlt wurdch, war in einzelnen, vor allem grenzna-
hen Regionen -  so läßt sich selbst den veröffentlichten Angaben des Statisti-
schen Rcichsamtes entnehmen — bereits untertarifliche Entlohnung be-
trächtlichen Ausmaßes üblich.46 Außerdem waren auffällige Unterschiede 
im Ausmaß unter- bzw. übertariflicher Entlohnung, festzustcllen je nach-
dem, ob ein Gebiet großstädtisch oder stärker agrarisch geprägt war: >Auf 
dem Landc< war cs in vielen Branchen offenbar weitgehend üblich, selbst 
qualifizierte Arbeitskräfte unter Tarif zu bezahlen.47

Daß im ersten Jahr nach der >Machtergreifung< die Brutto verdienste wei-
ter sanken, ist unumstritten. Unklar ist allerdings das Ausmaß des Lohnab-
baus.48 Nach Angaben des Statistischen Reichsamtes sanken die je Stunde 
erzielten Effektivverdienste im industriellen Durchschnitt von 1932 auf 1933 
um 3,1% , um sodann allmählich wieder anzusteigen.49 Auch die aus den 
Beiträgen zur Invaliden- und Angestclltenversicherung errcchnctc Schich-
tung der Wochcncinkommen50 und ein Vergleich der Entwicklung des 
Lohnsteucraufkommens mit der der Belcgschaftszahlen51 weisen unmiß-
verständlich auf einen 1933/34 gegenüber 1932 fortgesetzten Lohnabbau 
hin. Ihnen läßt sich jedoch nicht entnehmen, welche Branchen und Arbeiter-
schichten hiervon besonders betroffen waren. Um  ein zuverlässiges und 
differenziertes Bild über das Ausmaß des Lohnabbaus während der Jahre 
1928/29 bis 1935/36 zu gewinnen, wurden die nach Lohnformen und zum 
Teil auch nach Alterskohortcn differenzierenden Angaben der Einzcllohner- 
hebungen so aggregiert, daß sic den gröberen Ergebnissen der seit 1935 
durchgcflihrten Lohnsummenverfahren vergleichbar wurden.52 Als Resul-
tat dieses Vergleichs zeigt sich, daß Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt 
unmittelbar auch die Verdienste beeinflußten und in den einzelnen Branchen
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Lohnkürzungen weitaus größeren Ausmaßes vorgenommen wurden, als 
dies die Angaben über die Lohnentwicklung im industriellen Durchschnitt 
-  die durch die Verschiebungen der Beschäftigtenstruktur zugunsten der 
weit überdurchschnittlich entlohnenden Rüstungs- und Investitionsgüter-
industrien erheblich verzerrt werden -  zum Ausdruck bringen.

Die effektiven Stundenverdienste der in der Metallverarbeitung beschäf-
tigten Facharbeiter hatten ihren Tiefpunkt bereits um die Jahreswende 1933/ 
34 erreicht.53 Zu diesem Zeitpunkt begann sich in einzelnen Industrieregio-
nen ein Mangel an qualifizierten Metallarbeitern abzuzeichnen. Die Folge 
dieser Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt war, daß gelernte und ange-
lernte Metallarbeiter zwischen Sommer 1935 und Sommer 1937 den Un-
ternehmern im Reichsdurchschnitt Lohnzugeständnisse von mehr als fünf 
Prozent abtrotzen konnten. Demgegenüber wurde bei den unqualifizierten 
Arbeitern und den Arbeiterinnen desselben Industriezweiges der Lohnabbau 
zum Teil bis zur Jahreswende 1936/37 fortgesetzt.54 Bis zu diesem Zeit-
punkt war die Arbeitslosigkeit unter Hilfsarbciter(innc)n noch relativ hoch; 
aus der Vcrbrauchsgütcrindustric in die Rüstungsindustrie abwanderndc 
Arbeitskräfte übten einen zusätzlichen Druck auf die Bruttolöhne unge-
lernter Metallarbeiter und -arbeiterinnen aus. Erst nach Verkündung des 
>Vicrjahresplanes<, als mit dem forcierten riistungskonjunkturcllen Auf-
schwung auch das Reservoir an Hilfsarbeitcr(innc)n allmählich ausge-
schöpft war, konnten diese Arbeitergchichtcn die für sie günstigen Verän-
derungen auf dem Arbeitsmarkt zu merklichen Verbesserungen ihrer Ein-
kommen nutzen.

Daß sich der Anstieg der Bruttostundcnvcrdicnstc selbst für die privile-
gierte Gruppe der Metallfacharbciter in relativ engen Grenzen hielt, macht 
ein Vergleich mit den Einzellohnerhcbungcn vom Okt. 1931 und Okt. 
1928 deutlich (Tab. 6). Noch 1937 lagen die stündlichen Effektivverdienste 
dieser Arbeiterschicht in der Metallverarbeitung beträchtlich unter dem Ni-
veau der Krise (Okt. 1931), in einzelnen Sektoren der Metallverarbeitung 
wie dem Schiffsbau und der Mctallwarcnhcrstellung sogar um fast zwanzig 
Prozent. Einschneidender als' bei den Facharbeitern war der Lohnabbau für 
die weniger qualifizierten Arbeiterschichten dieses Industriezweiges. Weit-
aus Stärker als in der metallverarbeitenden Industrie war die Kürzung der je 
Stunde erzielten Bruttoverdienste in der Eisen- und Stahlindustrie von Okt. 
1931 bis 1937 (mit Gießereiindustrie) zumindest für die >1. Leute«: Diese 
mußten während dieses Zeitraumes Lohneinbußen von knapp einem Vier-
tel ihrer ursprünglichen Verdienste hinnehmen. >3. Leute« erreichten dage-
gen 1937 wieder fast das Niveau vom Okt. 1931.55 Im Baugewerbe wurden 
die effektiven Stundenverdienste aller Arbeitergruppen bis 1936 gleichfalls 
gegenüber dem Krisenniveau (Aug. 1932) weiter herabgesetzt. Auch in der 
Chemieindustrie blieben die Stundenverdienste aller Arbeiterschichten im 
Juni 1934 mit zehn bis zwanzig Prozent unter dem Niveau Juni 1931 -  
einem Datum, an dem der tiefste Punkt der Krise allerdings auch noch
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nicht erreicht war. Von 1934 bis 1937 kam es in diesem Industriezweig zu 
keinen nennenswerten Bewegungen der stündlichen Effektivverdienste.

Wenn es selbst in diesen an der Rüstungskonjunktur in besonderem Maße 
partizipierenden Branchen zu einem erheblichen Lohnabbau kam, dann 
resultierte dies wesentlich aus der Zerstörung der Gewerkschaften, der 
Beseitigung der Betriebsräte und der Novellierung der Arbeitsverfassung, 
durch die die Ausgangsbedingungen für Arbeitnehmer bei >Lohnverhand- 
lungen< erheblich verschlechtert wurden. Diese fanden meist »in völlig 
atomisiertcr, völlig individualistischer Form« statt:56

»DieSachcspieltsich... soab, daß ein einzelner qualifizierter Arbeiter einer Abteilung 
vorprellt und die Forderung stellt, in die nächst höhere Lohnstufe zu kommen. Hat er 
dies erreicht, dann kommt der Nebenarbeiter und fordert unter Hinweis aufseinen 
Kollegen ebenfalls die Höherstufung. Es stützt sich also einer auf den anderen, ohne 
jede geschlossene Handlung für die gesamte Abteilung. «57
»(D)ie Kollegen versuchen, sich beim Meister anzuschmieren, um dadurch einen 
besseren Lohn hcrauszuholen. Das hat natürlich demoralisierende Folgen und wirkt 
sich auf den Ton der Kollegen untereinander aus. Häufige Reibereien untereinander 
sind an der Tagesordnung. «S8

Während die Arbeiter der bisher angesprochenen Branchen spätestens seit 
1936/37 ein zumindest partielles Arbeitskräftcdefizit zu meist geringfügigen 
Lohnaufbesserungen nutzen konnten, waren die lohnpolitischen Ausgangs-
bedingungen der Arbeiterschaft in der Konsumgütcrindustrie durch die 
anhaltende ökonomische Stagnation dieses Wirtschaftssektors zusätzlich 
geschwächt. Noch 1937 herrschte in weiten Teilen der Konsumgütcrindu-
strie kein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, so daß diese im Gegensatz 
vor. allem zu ihren in der Metallindustrie beschäftigten Kdllegcn über keinen 
wirkungsvollen Hebel verfügten, ihre Einkommen aufzubcssern, sondern 
stattdessen vielfach untertarifliche Entlohnung hinnehmen mußten. In der 
Textil- und in der Süß-, Back- und Teigwarenindustrie (in abgeschwächter Form 
auch in der Bautischlern und Möbelherstellung) erzielten die meisten Arbeiter 
und Arbeiterinnen bis 1937 nicht annähernd die 1933/34 vom Statistischen 
Reichsamt festgcstellten stündlichen Bruttoverdicnstc. Dabei waren in der 
Textilindustrie bereits zwischen Sept. 1930 und Sept. 1933 die Bruttostun-
denverdienste um etwa zwanzig Prozent gesenkt worden. In welcher Armut 
infolge derart niedriger Stundenverdienste viele Arbeiterfamilien leben muß-
ten, wird beispielsweise aus einem Schreiben des Rcichsarbeitsministers an 
den Staatssekretär der Reichskanzlei vom 29. April 1936 deutlich, in dem 
dieser eingestehen mußte, daß Anfang 1936 in der Textil- und Bekleidungsin-
dustrie »zum Teil ungewöhnlich niedrige und für den Lebensunterhalt kaum 
ausreichende Wochenverdienste selbst von immerhin höher entlohnten Fach-
arbeitern erreicht« wurden.59 Ähnliche Beobachtungen fanden sich 1935 und 
1936-und auch noch spätcr-in einer Reihe von Stimmungs- und Lageberich-
ten lokaler und regionaler Parteigrößen und staatlicher Funktionsträger.60 ,
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Die Angaben über die Bruttowochenverdienste (Tab. 7) täuschen im Ver-
gleich zu den Bruttostundenverdiensten eine größere Stabilität vor. Ange-
messen zu interpretieren sind die Daten über die Entwicklung der Wochen-
einkommen jedoch nur, wenn gleichzeitig die Angaben zur Arbeitszeitent-
wicklung mit herangezogen werden.

Obwohl in der Eisen- und Stahlindustrie 1936 qualifizierte Arbeiter im 
Durchschnitt etwa acht Stunden oder gut zwanzig Prozent länger arbeiten 
mußten als auf dem Tiefpunkt der Krise 1932, lagen die Wocheneinkommen 
bei den >1. Lcutem nur 12,6% über dem Niveau vom'Okt. 1931. Auch in der 
Metallverarbeitung stiegen die Bruttowochenverdienste trotz rascher Aus-
dehnung der Arbeitszeiten nur langsam. Besonders eindrucksvoll läßt sich 
der Abbau der wöchentlichen Bruttoeinkommen bei gleichzeitiger Ausdeh-
nung der Arbeitszeiten für die Branchen nachzeichnen, in denen 1931 und 
1934 Einzellohnerhcbungcn durchgeführt wurden. Obwohl z. B. in der 
Chemieindustrie ein im Stücklohn beschäftigter Betriebshandwerker im Juni 
1934 knapp zwei Stunden länger arbeiten mußte als im Juni 1931, war in 
diesen zwei Jahren sein Wochenverdienst um durchschnittlich 14,1% ge-
senkt worden. Noch ungünstiger entwickelte sich die Relation von wö-
chentlichen Einkommen und Arbeitszeiten für die Arbeiter in der Konsum-
güterindustrie. In der Bautischlerei und Möbelherstellung waren die Wochcnar- 
beitszciten je nach Arbeiterschicht und Lohnform im März 1934 um 5,8%  
bis 12,4% gegenüber März 1931 verlängert worden; dennoch mußten die in 
diesem Industriezweig beschäftigten Arbeiter Kürzungen ihrer Bruttowo- 
chcnvcrdicnste zwischen 20,0% und 31,7% hinnchmen. Auch in der Süß-, 
Back- und Teigwarenindustrie waren die Arbeitszeiten zwischen März 1931 
und März 1934 allgemein heraufgesetzt, dieje Woche erzielten Einkommen 
dagegen um 14,6% bis 22,6% reduziert worden. Ähnlich verlief die Ent-
wicklung im Textilgewerbe. Besonders deutlich wird dies, wenn innerhalb 
der Gruppe der Textilfacharbeiter die männlichen und weiblichen Spinner 
betrachtet werden: Für die männlichen Angehörigen dieser Berufsgruppc 
war die Arbeitszeit von Sept. 1930 bis Sept. 1933 um knapp eineinhalb 
Stunden (3,1% ), für die Spinnerinnen sogar um fast fünf Stunden (11,9%) 
erhöht worden; die Wochencinkommcn dieser Facharbeitergruppe sanken 
dennoch im gleichen Zeitraum um 19,4% bzw. um 8,7% . Textilhilfsarbei-
ter mußten im Sept. 1933 zweieinhalb Stunden (5,5%) in der Woche länger 
arbeiten und gleichzeitig Lohncinbußen von 14,4% je Woche akzeptieren. 
Unqualifizicrte Textilarbeiterinnen hatten gut drei Stunden längere Arbeits-
zeiten hinzunchmen; trotzdem wurden ihnen die wöchentlichen Bruttoein-
kommen um durchschnittlich 13,6% gekürzt.61 Wie stark die Textilarbei- 
tcrschaft benachteiligt war, läßt sich auch Berechnungen der Arbeitsfront 
über die monatlichen Arbeitercinkommcn auf Basis der Beitragszahlungen 
entnehmen. Danach verdienten im Fcbr. 1934 ziemlich exakt die Hälfte, 
nämlich 50,1 % aller in der Textilindustrie beschäftigten Arbeiter weniger als 
80 RM monatlich; in der Metallindustrie lag dieser Prozentsatz bei nur
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Tabelle 6: Entwicklung der Bruttostundenverdienste in verschiedenen Zweigen der 
deutschen Industrie nach Arbeitergruppen 1927 bis 1944 (in Rpf.).

1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
(a) (b) (c) (d) (e) (0 (g)

Eisenschaffende Industrie (1)
1. Leute - 149,0 - - 126,7 - -
3. Leute - 114,8 -■ - 98,7 - —
Platz- und Hilfsarbeiter - - - - - - -
Gießereiindustrie
Facharbeiter 110,7 - - 91,7 - —
Angelernte 100,0 - - 85,7 - -
Hilfsarbeiter - 86,9 - - 76,6 _ ' _
Arbeiterinnen - - - - - - -
Metallverarbeitung insg.
Facharbeiter - 117,2 - - 110,9 _ _
Angelernte ~ 101,9 - - ■ 96,3 - -
Flilfsarbciter - 84,7 - - 82,4 — —
Frauen 63,8 - - 60,6 - _
darunter:
-  Maschinenbau

Facharbeiter - 115,1 - - 110,2 _ _
Angelernte - 99,9 ~ - 95,8 —
Hilfsarbeiter 80,9 - - 79,7 — —
Frauen

-  Bau von Land- u. Luftfahrz.
— '57,7 — 58,0 -

Facharbeiter - 123,5 - — 115,8 _ _
Angelernte - 108,4 - 98,2 - -
Ungelernte 86,4 _ - 86,2 — -
Frauen - 65,6. - - 61,8 _ _

-  Schiffsbau
Facharbeiter - 112,5 - - 114,7 _ —
Angelernte - • 96,5 - - 98,6 — -
Ungelernte - 81,8 - - 86,0 - -

-  Herstellung von Metallwaren
Facharbeiter - 112,1 - — 96,8 _
Angelernte -• 93,8 - - 89,0 _ . -
Ungelernte - 80,4 _ - 74,9 - -
Frauen

-  Elektroindustrie
— 57,0 — 53,2 ~ -

Facharbeiter - 121,5 - — 116,8 _
Angelernte - 103,1 - - 99,0 - -
Ungelernte - 86,9 - - 84,0 - -

Frauen - 65,5 - ~ 64,7 - -

104

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



1934
(h)

1935
(i)

1936 1937 1938
(j)

1939 1940 1941 1942 1943 1944
(k)

(92,0) (92,3) (95,2) 102,4 103,3 107,2 110,2 110,6 111,6 113,3
- (87,2) (85,9) (89,6) 100,4 100,8 104,0 104,8 104,8 106,3 107,2
- (76,4) (74,8) (75,8) 82,7 83,1 86,5 88,9 87,1 87,8 88,4

_ _ 98,3 102,8 106,8 110,8 114,0 115,6 117,8
- -  . - - 93,3 97,5 101,3 105,2 106,4 105,9 105,0
- - - - 75,1 77,7 80,3 82,1 81,7 80,5 81,2
- - - - 54,9 56,5 58,8 60,3 59,7 58,3 56,4

96,4 98,5 102,0 106,7 108,6 112,5 116,8 120,1 120,8 121,0
- 84,5 86,8 89,3 93,4 95,7 99,6 103,8 104,6 103,0 101,0
- 65,8 67,0 69,4 72,6 74,7 77,0 79,9 79,7 79,4 79,5
- 50,4 51,9 53,8 55,9 56,7 58,6 60,4 60,7 59,6 58,2

94,2 96,3 99,0 104,4 107,2
'

121,6
- 85,6 87,3 89,4 92,0 94,7 - - - - 101,1
- 65,5 65,8 67,4 69,5 72,1 - - - - 76,6
- 51,8 49,5 50,2 54,5 . 55,7 - - - - 57,1

_ 103,6 103,6 106,3 110,4 _ — _ — _
-  . 94,0 94,1 95,4 99,2 - - - - - -
- 74,4 73,8 75,9 78,2 - - - _ -
- 51,8 51,9 53,5 54,8 - - - - -

_ 92,8 95,1 95,0 96,1 _ __ _ — _ —
- 81,8 83,3 83,8 85,0 - - - - - -

- 61,4 64,0 65,2 65,8 - - - - -

87,6 91,8 ' 93,0 93,7 _ _ _ _ _
- 76,7 78,5 79,6 81,6 - - - - - -

- 59,1 60,4 61,0 62,5 - - - - - -  '

- 43,9 44,3 45,9 46,0 - - - - - -

_ 105,5 107,9 111,8 115,2 117,3 _ 121,6
- 90,9 92,3 93,9 97,9 99,8 - - - - 107,0
- 73,9 75,7 75,9 78,2 79,9 - - - - 82,7
- 55,9 57,0 59,3 61,4 62,7 - - - - 62,9
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Tabelle 6 / Teil II 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
00 (b) (c) (d) (e) (f) (g)

-  Feinmechanik und Optik
Facharbeiter - 121,8 - - 111,9 - -
Angelernte - 112,2 - - 99,8 - -
Ungelernte - 88,7 - - 84,7 - -
Frauen - 66,1 - - 58,5 - -

Chemieindustrie (m)
Betriebshandwerker - 127,6 - - 123,7 - -
männl. Betriebsarbeiter (n) - 100,8 - - 98,6 - -
männliche Hilfsarbeiter - - - - .- - -
weibl. Betriebsarbeiter (n) - 62,0 - - 62,2 -
Baugewerbe
Maurer - - 146,6 - - 85,4 -
Zimmerer, Einschaler, 
Zementfacharbeiter 141,5 86,0
Bauhilfs- u. Zementarb. - - 109,9 - - 73,5 -
Tiefbauarbeiter - - 97,1 -■ 63,7 -
Ind. der Steine u. Erden (o)
Facharbeiter - - - - -  ̂ -  ' -
Angelernte - - - - -
Hilfsarbeiter - - - - - -
Arbeiterinnen - - - - -
Bautischlerei u. Möbelherstellung
Facharbeiter - 120,0 - . -  ■ 118,5 - -

Angelernte - - - 91,6 - -

Ungelernte - 89,4 - - 89,1 — -
Textilindustrie
Männl. Facharbeiter (p) ~ 84,5 93,8 73,2
Männl. Hilfsarbeiter 63,6 - - 70,0 - — 56,8
Weibl. Facharbeiter (p) 61,2 - - 67,8 - - 53,9
Weibl. Hilfsarbeiter 45,1 - - 51,3 - - 41,3
Bekleidungsindustrie 
Männl. Arbeiter (q)

-

Weibl. Arbeiter (q) - - - - - - — -
Schuhindustrie
Männl. Fabrikarbeiter -  ' - 99,6 - — 84,5 —
Weibl. Fabrikarbeiter - 66,4 - - 56,3 -
Süß-, Back-u. Teigwarenind.
Männl. Facharbeiter (p) - - -  ' - 110,6 - -
Männl. Hilfsarbeiter - - - - 84,3 - -
Weibl. Facharbeiter (p) - - - -

57,6
- -

Weibl. Hilfsarbeiter - - - - — _
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1934
(h)

1935
(i)

1936 1937 1938
G)

1939 1940 1941 1942 1943 1944
(k)

102,5 103,7 106,6 110,0 111,6 123,8
- 86,2 87,4 91,4 93,5 95,2 - - - - 102,5
- 69,5 70,7 68,7 72,2 74,7 - - - - 82,3
- 50,6 51,8 52,1 54,4 55,5 ~ - - 58,6

104,6 104,3 104,1 104,6 106,5 107,0 109,5 110,8 113,3 112,9 113,6
84,3 87,8 87,8 87,7 88,6 89,3 93,0 94,4 99,8 99,5 99,1

- - - - - 80,1 82,2 . 84,2 83,0 83,0 82,8
52,6 51,3 51,7 51,8 52,0 52,9 54,9 56,5 57,8 57,4 57,7

- 84,7 82,4 83,6 86,3 88,2 90,0 91,6 91,6 92,6 92,9

86,4 85,1 86,3 89,2 91,5 93,5 96,4 94,8 96,4 96,9
- 70,0 69,7 70,7 72,6 73,1 74,6 74,9 81,0 82,7 83,6
- 61,3 62,1 63,7 66,8 67,8 69,8 69,4 68,5 68,4 68,4

_ 83,5 87,4 87,8 90,9 92,2 94,1 93,9
- -

/Z, / /5,4 78,0 81,7 82,5 86,6 86,3 88,5 87,2
_  .

■ 60,1 62,2 64,9 68,4 69,4 . 71,3 71,2 72,3 71,3
- - 37,4 37,9 43,4 46,3 47,6 49,3 48,6 48,1 46,7

78,8 75,9 76,7 78,9 82,(1 85,7 89,3 94,4 97,2 99,4 99,1
65,0 63,4 64,5 66,4 69,1 72,7 74,9 77,9 79,4 83,6 84,8
59,4 50,2 50,5 51,0 53,7 57,6 58,8 60,9 62,1 65,0 66,1

__ 69,0 69,4 70,2 72,1 73,5 75,6 77,9 78,8 80,1 80,3
53,3 53,4 54,0 57,3 59,0 60,7 61,8 61,9 61,9 62,0

- 48,7 49,3 49,4 50,4 51,9 53,9 56,2 57,1 57,4 57,4
- 37,7 37,3 37,5 39,4 41,7 44,1 46,2 46,3 46,9 47,4

_ 79,3 81,1 83,3 87,7 91,0 97,1 99,4 98,8 98,9 97,3
“ 46,3 46,2 47,9 50,1 52,3 56,7 59,3 60,1 60,6 60,2

__ 76,0 77,2 78,4 80,4 83,5 86,9 92,5 95,0 98,5 99,5
49,8 50,6 52,0 53,3 55,7 58,9 62,5 64,2

\
64,9 64,8

86,9 86,4 85,5 85,8 87,3 89,5 90,6 93,8 94,9 96,0 96,7
70,5 67,4 66,7 67,1 68,0 70,8 70,7 72,5 74,1 75,9 76,4

8 50,2 48,9 49,6 50,4 51,3 53,5 56,0 57,4 57,8 59,3
43,0 43,2 43,4 44,4 45,7 47,4 49,3 49,8 50,6 50,8
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Tabelle 6 / Teil III 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
00 (b) 00 (d) 00 (0 (g)

Braugewerbe
Facharbeiter (p) -  
Hilfsarbeiter -  
Fahrpcrsonal -  
Arbeiterinnen -

-

124,3 
109,6 
120,8 
68,2 -

-

Papiererzeugung
Facharbeiter (p) -  
Hilfsarbeiter -  
Arbeiterinnen -

- 93.4 -
88.4 
57,6

-

Buchdruckgewerbe
Gehilfen -  
Männl. techn. Personal -  
Weibl. techn. Personal -

151,4
127,1
69,3

- 128,7
106,1
56,1

Lithographie-, Offset- u. Steindruckgew. 
Gehilfen -  
Männl. techn. Personal -  
Weibl. techn. Personal -

137.5
104.6 
62,0

-  ■ 115,1 
' 84,3 
48,6

Anmerkungen zu Tabelle 6:

Seit 1935-einschließtlich Saarland, seit Marz 1939 einschließlich Österreich, seit Dez. 1941 
einschließlich Sudetenland und der eingegliederten >Ostgebiete<.
13is 1939 nur Arbeiter deutscher Staatsangehörigkeit, seit 1940 einschließlich ausländischer 
Zivilarbeiter ohne >Ostarbeiter<.
(a) Zeitpunkt der Erhebungen -  Textilindustrie: Sept.
(b) Zeitpunkt der Erhebungen -  Eisen- und Stahlindustrie, (Branchen der) Metallverarbeitung: 

Okt.; Chemieindustric: Juni; Bautischlern und Möbelherstellung: März.
(c) Zeitpunkt der Erhebungen -  Baugewerbe: Aug.; Schuhindustrie: März; Buchdruck: Juni; 

Lithographie-, Offset-und Steindruckgewerbe: Juli.
(d) Zeitpunkt der Erhebungen-Textilindustrie: Sept.; Braugewerbe: Aug.; Papiererzeugung: 

Mai.
(e) Zeitpunkt der Erhebungen -  Eisen- und Stahlindustrie, (Branchen der) Metallverarbeitung: 

Okt.; Chemieindustrie: Juni; Bautischlerei und Möbelherstellung sowie Süß-, Back- und 
Teigwarenindustrie: März.

(f) Zeitpunkt der Erhebungen -  Baugewerbe: Aug.; Schuhindustrie: März; Buchdruck: Juni; 
Lithographie-, Offset- und Steindrucljgewerbe: Juli.

(g) Zeitpunkt der Erhebungen -  Textilindustrie: Sept.
(h) Zeitpunkt der Erhebungen -  Chemieindustrie: Juni; Bautischlern und Möbclhcrstellung 

sowie Süß-, Back- und Teigwarenindustrie: März; Baugewerbe (Maurer): Sept.
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1934
(h)

1935
(>)

1936 1937 1938
(j)

1939 1940 1941 1942 1943 1944
(k)

104,8 104,5 104,6 ■ 104,8 103,9 103,9 102,4 100,9 101,9 101,5
- 91,0 91,1 91,7 91,8 91,1 90,2 87,8 86,7 88,3 88,7

105,1 104,5 106,2 107,1 108,5 108,0 108,4 107,6 109,6 109,2

70,9 71,1 72,1 73,0 73,8 77,2 79,4 80,6 81,8 82,3
- 64,2 64,8 65,8 67,1 68,2 70,8 72,3 • 72,9 74,4 73,4

41,7 42,1 42,5 43,0 45,1 47,8 49,7 50,7 51,5 51,4

120,2 120,1 119,5 120,5 120,5 123,0 127,9 129,5 129,8 130,3
- 98,8 99,0 99,2 101,4 100,5 102,1 106,4 107,8 108,9 109,0
- 51,5 50,6 50,5 50,9 51,4 52,4 54,2 55,1 55,5 55,8

112,9 113,7 115,8 118,6 120,6 123,3 _ 129,0 _ _
- 78,0 76,8 78,2 80,5 82,4 84,3 _ 88,4 - -

- 44,3 44,3 44,6 45,6 47,0 48,2 - - - -

(i) Zeitpunkt der Erhebungen -  Eisen- und Stahlindustrie: Nov.; ansonsten: Dez.
(j) Zeitpunkt der Erhebungen -  liau von Land- und Luftfahrzeugen, Schiffshau, Herstellung 

von Metallwarcn: März; ansonsten:Jahresdurchschnitte.
(k) Zeitpunkt der Erhebungen -  alle Industriezweige: März.
(l) Dez. 1935 bis 1937 mit Gießereiindustrie, sonst ohne Gießereiindustrie.
(m) BisJuni 1934 und ab 1942 mit Kautschukindustric, Dez. 1935 bis 1941 ohne Kautschukindu-

strie.
(n) Angelernte und Ungelernte.
(o) Dez. 1936, 1937 mit Baustoff-, Keramischer und Glasindustrie, danach ohne Baustoff-, 

Keramische und Glasindustrie. 1936: Dez.
(p) Gelernte und Angelernte.
(q) Gelernte und Angelernte.
Quelle: Statistische Jahrbücher für das Deutsche Reich 1928, S. 358; 1930, S. 291 f.; 1931, 
S. 275 ff.; 19337 S. 267 ff; 1934, S. 273 ff; 1935, S. 278ff; 1936, S. 299 f.; 1937, S. 315; 1938, 
S. 338; 1939/40, S. 347; 1941/42, S. 382; Statistisches Handbuch von Deutschland 1928-1944, 
S. 470f. (mit z.T. differierenden Angaben); Die Entwicklung der tatsächlichen Verdienste in 
den ersten Monaten des Jahres 1938, S. 5, in: BA Koblenz R 43 11/Bd. 541, BL 197 Rs.; Tilla 
Siegel, Leistung und Lohn. Zur Veränderung der Formen betrieblicher Herrschaft in der 
nationalsozialistischen Kriegswirtschaft, Frankfurt a. M. 1986, Statistischer Anhang.
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19,4%. Noch schlechter als die Tcxtilarbeitcrschaft waren die in der Tabakin-
dustrie beschäftigten Arbeiter dran; von ihnen erhielten mehr als neun Zehn-
tel (90,6%) weniger als 8 0 RM im Monat.62

Die je nach Branchen unterschiedliche Entwicklung der Bruttostunden- 
und Bruttowochenverdienste erklärt auch den Sog, den insbesondere die 
metallverarbeitende Industrie -  in abgeschwächter Form auch die Eisen- und 
Stahl- sowie die Chemicindustrie -  auf viele in der Verbrauchsgüterindustrie 
beschäftigte Arbeitskräfte ausübte. Selbst für Facharbeiter aus den Zweigen 
der Konsumgüterindustrie war in vielen Fällen der Wechsel auf Arbeitsplät-
ze in Unternehmen der rüstungswichtigen Metallindustrie, für die keine 
besonderen Qualifikationen benötigt wurden, mit Lohnverbesserungen 
verbunden: Im Dez. 1935 lagen beispielsweise in der Textilindustrie die 
Bruttostunden Verdienste (gelernter und angelernter) Facharbeiter um 4,9%  
über denen der ungelernten Metallarbeiter, 1939 dagegen um 1,8% darunter. 
Noch stärker war die Anziehungskraft der metallverarbeitenden Industrie 
auf die unqualifizierten Arbeitskräfte der Konsumgüterindustrien. Der Ab-
stand zwischen den effektiven Stundenlöhnen der Hilfsarbeiter der Kon- 
sumgütcrindustrien und denen der unqualifizierten Metallarbeiter vergrö-
ßerte sich allerdings nur bis 1937/38 und begann sich danach wieder etwas zu 
schließen. Ganz offensichtlich sahen sich viele Unternehmer aus den Sekto-
ren der Konsumgüterproduktion von diesem Zeitpunkt an veranlaßt, ihren 
unqualifizierten Arbeitskräften -  die in allen Branchen in überdurchschnitt-
lichem Maße zur Fluktuation neigten -  Lohnzugeständnisse zu machen, um 
sic im Betrieb zu halten; denn inzwischen war auch das Reservoir an arbeits-
losen Flilfsarbcitern weitgehend erschöpft und abgeworbene Angehörige 
dieser Arbeiterschicht nicht so leicht zu ersetzen. Erst in der zweiten Kriegs-
hälfte wurde in dieser Hinsicht die bis 1933 herrschende Lohnhicrarchie-  
und selbst zu diesem Zeitpunkt nicht ganz vollständig -  wicderhergcstcllt.

Die für die effektiven StundenVerdienste konstatierte Sogwirkung gilt 
noch stärker für die Wochcncinkoinmen -  deren Flöhe für die Entscheidung 
von Arbeitern, von einer Branche in die andere zu wechseln, letztlich 
maßgeblich war. Bei alldem ist ferner zu berücksichtigen, daß es sich bei den 
bisher herangezogenen Lohnangaben nur um Durchschnitte handelt. Glie-
dert man die metallverarbeitende Industrie nach Sektoren und Regionen, 
waren die Lohnunterschiede vielfach weitaus größer. Darüber hinaus konn-
ten gerade in der metallverarbeitenden Industrie, in der in vielen Unterneh-
men Umwälzungen im fertigungstechnischen und arbeitsorganisatorischen 
Bereich neue (angelernte) Qualifikationen erforderten und zudem ein ausge-
prägter Mangel an qualifizierten Arbeitskräften bestand, unqualifiziertc Ar-
beitskräfte häufig schon nach kurzer Zeit über Anlcrnkurse zu weitaus 
besser entlohnten >Spczialarbcitcrh< aufsteigen. In solchen Fällen konnte cs 
z. B. ehemaligen Textilhilfsarbeitern gelingen, stündliche wie wöchentliche 
Bruttoverdienste fast zu verdoppeln.
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Tabelle 7: Bruttowochenverdienste in der Eisen- und Stahl-, der metallverarbeitenden und der Textilindustrie nach Arbeitergruppen 
1927 bis 1944 (in RM).

1927/28
(a)

1930/31
(b)

1933
(c)

1935
(d)

1936 1937 1938 1939 1940 1944
(e)

Eisen- und Stahlind. (f) 
1. Leute 58,59 42,09 47,40 47,39 49,03 55,37 56,80 60,13 74,40
3. Leute 51,49 37,55 - 43,94 43,70 45,38 51,97 52,65 55,97 67,68
Platz-u. Hilfsarbeiter - - ' - 38,40 38,35 38,89 43,08 42,95 45,49 54,58
Metallverarbeitung
Facharbeiter 56,08 44,20 47,81 49,28 51,25 55,11 56,02 59,48 63,43
Angelernte 48,58 37,94 - 41,43 42,96 44,50 47,41 48,74 51,82 51,92
Hilfsarbeiter 40,87 33,70 - . 32,43 32,96 34,12 36,19 37,25 39,14 39,69
Arbeiterinnen 29,31 23,53 - 23,92 24,43 25,60 26,41 26,19 26,24 22,39
Textilindustrie 
männl. Facharbeiter (g) 42 22 40,79 30,56 27,31 29,49 31,44 34,02 34,29 36,73 39,10
männl. Hilfsarbeiter 33,78 31,80 23,68 22,97 23,12 24,96 27,64 28,05 29,74 29,83
weibl. Facharbeiter (?) 30,25 27,85 23,92 19,56 20,66 21,67 22,81 22 72 23,98 23,65
weibl. Hilfsarbeiter 22,40 22,06 19,07 15,62 15,82 16,45 17,89 18,33 19,61 18,93

(a) Textilindustrie: Sept. 1927; Eisen- und Stahl-sowie metallverarbeitende Industrie: Okt. 1928.
(b) Textilindustrie: Sept. 1930; Eisen- und Stahl- sowie metallverarbeitende Industrie: Okt. 1931.
(c) Textilindustrie: Sept. 1933.
(d) Eisen- und Stahlindustrie: Nov. 1935: Textil- und metallverarbeitende Industrie: Dez. 1935.
(e) März 1944.
(f) Okt. 1928. Okt. 1931 und seit 1938 ohne, 1935 bis 1937 mit Gießereiindustrie.
(g) Gelernte und Angelernte.

Quelle: wie Tab. 6.
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3. Die Löhne in der Phase der Arbeitskräfteknappheit

3.1. Staatliche Lohnpolitik 1936 bis 1939

So sehr die aus den Lohnbewegungen resultierenden Verschiebungen der 
Beschäftigtenstruktur zugunsten der Investitions- und Produktionsgütcrin- 
dustrien den rüstungspolitischen Zielen des NS-Staates entgegenkamen, so 
sehr waren gleichzeitig dieselben Ziele durch den sich allmählich beschleuni-
genden Anstieg der Effektivverdienste in weiten Teilen der Industrie gefähr-
det. Man begegne »steigenden Schwierigkeiten«, den Lohnstand dcsjahrcs 
1933 zu halten, konstatierte der Reichsarbeitsminister auf einer >Chcfbcsprc- 
chung über die Lohnpolitik am 2. Mai 1935.63 Zwischen den an dieser 
Besprechung beteiligten Ministern wurde eine grundsätzliche -  später auch 
von Hitler gebilligte64 -  »Übereinstimmung dahin erzielt, daß der bisherige 
Lohnstand mit der größtmöglichen Starrheit aufrechtcrhalten wird«. Die 
konkrete Umsetzung dieses Beschlusses wurde dem flir >Arbcitseinsatz< und 
Lohnpolitik verantwortlichen Rcichsarbcitsminister überlassen. Festgelcgt 
wurde am 2. Mai 1935 lediglich, daß sich dieser dabei an dem lohnpoliti-
schen Grundprinzip zu orientieren habe: »Den Erfordernissen der Preisge-
staltung, der Aufrüstung und des Exports müsse alles andere untergeordnet 
werden.«65

In der Tat, wollte der nationalsozialistische Staat seine politischen Haupt-
ziele -  Aufrüstung, militärische Überlegenheit und territoriale Expansion -  
in vollem ürnfang verwirklichen, war er auf >Lohnstabilität< auf möglichst 
niedrigem Niveau angewiesen. Denn hohe Löhne hätten

1. bei gegebener staatlich verfügter Einschränkung der Konsumgüter-
produktion einen Kaufkraftüberhang zur Folge gehabt und damit die Gefahr 
einer Inflation heraufbeschworen. Da überdies die nationalsozialistische 
Rüstungskönjunktur nur mit Hilfe eines labilen Kreditgebildes (M EFO- 
Wcchsel) in Gang gebracht worden war, drohte bei Verunsicherung weiter 
Teile der Bevölkerung (Inflationsfurdit!) und vor allem der Unternehmer, 
die großenteils mit den letztlich ungedeckten MEFO-Wcchseln >bczahlt< 
wurden, der wirtschaftliche und damit auch der politische Kollaps.

2. Eine Ausweitung der Konsumgüterproduktion aufgrund einer durch 
Lohnerhöhungen stimulierten Nachfrage nach Lebensmitteln hätte zwar zu 
einem >normalen< (relativ ausgewogenen) konjunkturellen Aufschwung ge-
führt, aber die Aufrüstung zumindest im intendierten Ausmaß unmöglich 
gemacht.

3. Flohe Löhne hätten außerdem entweder die Rüstungsaufträge verteu-
ert (und damit das Rüstungsvolumen vermindert) oder die Gewinne der 
Unternehmer reduziert.

Eine Umsetzung des Beschlusses der >Chcfbesprcchung über Lohnpoli-
tik vom Mai 1935 mußte indes auch die politischen Folgen eines zwangs-
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weise niedrig gehaltenen Lohnniveaus mit cinbczichcn -  und hier verbot sich 
ein allzu rigides, »starres« Festhalten am überkommenen Lohnstand, wollte 
man nicht einen für das NS-Regime ungünstigen >Stimmungs<-Wandel 
innerhalb der Arbeiterschaft provozieren. Stagnierende oder gar sinkende 
Effektivverdienste mußten die Verelendung großer Teile der Arbeiterschaft 
weiter verschärfen, da zwischen 1933 und 1935 die Preise für überlebens-
wichtige Konsumgütcr zum Teil erheblich gestiegen waren. Ein durch 
staatlichen Eingriff veranlaßtes Einfrieren der Effektivlöhne auf dem niedri-
gen Niveau der Jahre 1935 und 1936 hätte zu einer Verschlechterung der 
sowieso schon gedrückten >Stimmung< mit für das NS-Uegime unabsehba-
ren Folgen führen können. Auch dort, wo Arbeiter aufgrund des 1934/35 
einsetzenden Arbeitskräftemangels begrenzte Einkommens Verbesserungen 
durchzusetzen begannen, hätte ein pauschaler Lolmstop die Unzufriedenheit 
geschürt. Diesem Dilemma versuchten Reichsarbeitsminister und Treuhän-
der durch eine flexible, der jeweils konkreten Situation angepaßte Lohnpoli-
tik zu begegneil. Sie setzten dabei auf mehreren Ebenen an.

Nachdem Versuche des Reichspreiskommissars, die Preiserhöhungen 
wieder rückgängig zu machen, offenkundig gescheitert waren und auch das 
1935 erreichte Preisniveau nicht immer gehalten werden konnte, rangen sich 
die Treuhänder der Arbeit seit 1936 dazu durch, Tariflohnunterschreitungen 
fortan nur noch in Ausnahmetallcn zuzulassen. Anfang 1937 forderte der 
Reichsarbeitsminister die Treuhänder per Erlaß auf, nunmehr nicht geneh-
migte untertarifliche Entlohnung »rücksichtslos zu ahnden«.66 In der Folge 
kam es häufiger zu Prozessen gegen >Betriebsführen, die Arbeiter ohne 
Erlaubnis des zuständigen Treuhänders unter- Tarif entlohnt hatten. Zwar 
wurde die Praxis untertariflicher Entlohnung danach nicht vollständig un-
terbunden, aber doch allmählich zurückgedrängt.

Infolgedessen und weil darüber hinaus die Kurzarbeit in der Konsum- 
güterindustric seit 1936 langsam verringert werden konnte, erreichten auch 
die meisten hier beschäftigten Arbeitskräfte wieder Wochenverdienste, die 
bei geringen Ansprüchen wenigstens einen ausreichenden Lebensunterhalt 
sichcrstclltcn. Die Gefahr, daß in diesen Teilen der deutschen Industriearbei-
terschaft eine aus der elenden materiellen Lage geborene schlechte Stim-
mung in ein gegen das NS-Regime gerichtetes Aufbegehren Umschlägen 
konnte, war damit erst einmal gebannt.

Die seit 1934/35 insbesondere in der Rüstungsindustrie beobachtbaren 
>cchtem Lohnerhöhungen suchten die zuständigen staatlichen Stellen auf 
drei Ebenen cinzudämmen:

Erstens wurden die Möglichkeiten, die Arbeitsstelle zu wechseln, erheb-
lich erschwert. Damit verlor auch die Drohung der Arbeiter, zu kündigen, 
wenn ihren Forderungen nach Einkommensverbesserung nicht nachgege-
ben würde, an Gewicht. Da jedoch der Arbeitsmarkt nicht vollständig 
reglementiert wurde, blieben Arbeitsplatzwechsel und Kündigungsdro-
hung auch weiterhin grundsätzlich für die Arbeiterschaft ein wichtiger
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Hebel, Lohnerhöhungen durchzusetzen. Je nach Wirtschaftszweig war diese 
Form der indirekten Lohnpolitik in unterschiedlicher Weise erfolgreich: 
Während in der Landwirtschaft und -  mit Einschränkungen -  im Baugewer-
be die Lohnbewegungen durch die restriktive Arbeitsmarktpolitik stärker 
abgebremst werden konnten, war dies im Bereich der Mctallwirtschaft 
weniger der Fall. Zwischen dem 1. Febr. 1937, als der Arbeitsstellenwechscl 
aller Metallarbeiter auch innerhalb eines Bezirks von der Zustimmung des 
zuständigen Arbeitsamtes abhängig gemacht worden war, und Jan. 1939 
überstiegen hier nach Angaben der Arbeitsämter bei der Hälfte sämtlicher 
Fälle die beim neuen Arbeitgeber erzielten (Stunden-)Löhne die Verdienste, 
die auf der jeweils vorhergehenden Arbeitsstelle erreicht worden waren, um 
bis zu 25%; etwa 40 v. FI. der Metallarbeiter, die während dieses Zeitraumes 
über Vermittlung durch das Arbeitsamt ihre Arbeitsstelle wechselten, er-
hielten beim neuen Arbeitgeber Effektivverdienste, die um 26 bis 50% über 
den vorher erzielten lagen; ein Zehntel dieser Arbeiter verbesserte sein 
Einkommen sogar um mehr als 50% .67 Selbst die staatlichen Behörden, die 
die von den Repräsentanten des nationalsozialistischen Staates verlangte 
»größtmögliche Starrheit« der Effektivlöhne zu gewährleisten hatten, wag-
ten dem Lohnauftricb in der metallverarbeitenden Industrie kaum Wider-
stand cntgegcnzusctzcn oder waren aufgrund von Arbeitsüberlastung dazu 
nicht in der Lage.

Zweitens versuchte der nationalsozialistische Staat über eine reglementier-
te Preisgestaltung und Verschärfung der Preiskontrollen die Spielräume der 
Unternehmer, Lohnerhöhungen zu gewähren, einzuschränken. Auch diese 
Art indirekter Lohnkontrollc war nur von begrenzter Wirkung: In den 
Leitsätzen für die Prcisermittlung aufgrund der Selbstkosten für öffentliche 
Auftraggeber (LSÖ)< vom 15. März 1938 sowie in anderen ähnlichen Preis-
verordnungen68 war zwar fcstgelcgt, daß bei der Preisgestaltung >an sich< die 
tariflichen Lohnsätze zugrunde gelegt werden sollten. Die Formulierungen 
der bis Ende 1941 für die meisten staatlichen Aufträge maßgeblichen LSÖ 
ließen aber auch Platz für Preisfestsetzungen aufBasis von »betriebsüblichen 
und branchenüblichen« Effektivverdiensten. Die kurzen Lieferfristen für 
staatliche Aufträge und eine mangelnde Koordination bei der Auftragsver- 
gabc führten bei einem sich gleichzeitig verschärfenden Arbeitskräfteman-
gel dazu, daß vielfach gerade die mit üppigen Rüstungsaufträgen ausgestat-
teten Firmen umfangreiche Lohnerhöhungen Vornahmen -  »vom öffentli-
chen Auftraggeber geduldet oder zum Teil sogar gefordert«, wie die Treu-
händer der Arbeit bitter fcststelltcn69-  und dadurch die staatliche Preiskon-
trolle weitgehend ins Leere laufen ließen. Eine wahre Flut von Erlassen, 
Anordnungen usw. und ständige Modifikationen machten überdies das 
ganze System der Preiskontrolle so unübersichtlich,, daß auch von dieser 
Seite einem echten Preisstop -Grenzen gesetzt waren.

Da Preis- und Arbeitsmarktpolitik als Instrumente zur Begrenzung der 
Effektivverdienste allmählich an Wirkung verloren, sah sich der NS-Staat
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schließlich zur direkten Beeinflussung der Lohnhöhe veranlaßt. Diese dritte 
Form nationalsozialistischer Lohnpolitik setzte am 25.Juni 1938 ein, als 
durch den Rcichsarbcitsministcr die sog. Lohngestaltungsvcrordnung erlas-
sen wurde. Im § 1 der Lohngestaltungsvcrordnung wurden die Treuhänder 
der Arbeit verpflichtet, »alle Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, 
um eine Beeinträchtigung der Wchrhaftmachung und der Durchführung des 
Vierjahrcspläncs durch die Entwicklung der Löhne und der sonstigen Ar-
beitsbedingungen zu verhindern«. Die Treuhänder wurden insbesondere 
ermächtigt, in den vom Ucichsarbcitsminister bestimmten Wirtschaftszwei-
gen-auch unter Veränderung der Bctricbs(Dicnst-)ordnungen und Arbeits-
verträge -  Löhne mit bindender Wirkung nach oben und unten festzuset-
zen.70 Durch Erlasse vom 3. und 15. Scpt. 1938 legte der Reichsarbeitsmini-
ster fest, daß im Baugewerbe und in der gesamten Metallindustrie die 
Rcichstrcuhändcr der Arbeit dieses lohnpolitische Ermächtigungsgesetz zur 
Anwendung gelangen lassen konnten.71

Mit dem als Generalklausel formulierten § 1 war das im AOG fixierte 
Prinzip der einzclbctricblichcn Lohnfestsetzung für die »Zeiten des Vicrjah- 
resplanes und der Wchrhaftmachung« außer Kraft gesetzt.72 Mansfeld, der 
als Ministerialdirektor im Reichsarbeitsministerium auch für die Lohnge-
staltungsvcrordnung politisch mitverantwortlich war, betonte in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich, daß es sich bei der Verordnung keineswegs 
um eine grundsätzliche Wende zu einer zentralistischen Lohnpolitik han-
delte, sondern lediglich um eine zur unmittelbaren Kriegsvorbereitung ge-
dachten »Übergangsmaßnahme«.73 Mit der Verordnung war den Treuhän-
dern ein lohnpolitisches Instrumentarium zur Verfügung gestellt worden, 
das diesen ein flexibles Reagieren aufjcwcils spezifische wirtschaftliche und 
rüstungspolitische Erfordernisse erlaubte.* Von ihrer Befugnis, Höchstlöhnc 
zu dekretieren, machten die Treuhänder bis Kriegsbeginn indes nur zurück-
haltend Gebrauch.74 Sic beschränkten sich auf die Überwachung (und gege-
benenfalls Unterbindung) der Verhaltensweisen und Mechanismen, die 
Lohnerhöhungen zur Folge hatten: So mußten ihnen z. B. neuerlassene 
Betriebsordnungen zur Genehmigung vorgelcgt werden. Ebenso waren 
Änderungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen umgehend dem zuständi-
gen Reichstreuhänder anzuzeigen. Es wurde verboten, im »ungekündigten 
Arbeitsverhältnis stehende Gcfolgschaftsmitglicdcr durch Anbicten besse-
rer Lohn- und Arbeitsbedingungen aus einem Betrieb abzuwerben«. Stel- 
Icnanzcigen durften keine >Locklöhnc< enthalten, Kündigungsfristen wur-
den verlängert u. a. in.75

Wenn die Treuhänder von den ihnen übertragenen Befugnissen nur relativ 
zurückhaltend Gebrauch machten, dann war dies auf mehrere Gründe zti- 
rückzufiihren:
-  Eine allzu strikte Durchsetzung des Lohnstops hätte zweifelsohne breiten, 
rüstungsgefährdenden Unmut vor allem in der Mctallarbeiterschaft provo-
ziert.
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-  Wie der Rcichsarbcitsministcr in einem Erlaß vom 4. Juli 1939 feststcllte, 
hatten die Treuhänder »lediglich konjunkturbedingte Ausschläge nach 
oben« zu verhindern. Grundsätzlich sollte der »tatsächlich vorhandene 
Lohnstand... als gegeben hingenommen« werden. Ein »starres Festhalten 
an einem nur noch fiktiven (tariflichen) Lohnstand« war also nicht inten-
diert.76 Auch sollten die Treuhänder »keineswegs leistungsbedingte Ein- 
kommcnsvcrbcsscrungcn abstoppen«.77
-  Nicht zuletzt bei der praktischen Umsetzung ihrer Vollmachten waren 
den Treuhändern enge Grenzen gesetzt, die aus ihrem unzureichenden finan-
ziellen und personellen Unterbau resultierten.

3.2. Die Grenzen der Tätigkeit der > Treuhänder der ArheiU

Das Rcchtsinstitut des Treuhänders der Arbeit war -  folgt man den Intentio-
nen der Verfasser des >Gcsctzes zur Ordnung der nationalen Arbeit« -  in der 
durch das AOG cingcfiihrten Form lediglich als »Zwischenlösung« für eine 
»Übergangszeit« konzipiert worden. Langfristiges Ziel der nationalsoziali-
stischen Regierung war die Entstaatlichung der Sozialbezichungen, die 
(Wieder-)Fierstellung vollständiger innerbetrieblicher Autonomie des >Be- 
triebsfuhrers« und damit eine Dezentralisierung der Lohn- und Sozialpolitik. 
Die Treuhänder sollten hierbei lediglich die Rolle der höchsten Schicdsin- 
stanz spielen, die sich zentralistischer Eingriffe in die »wirtschaftliche« und 
»soziale Selbstverwaltung« möglichst zu enthalten hatten.78 Diese Konzep-
tion wurde bis mindestens 1942 nicht grundsätzlich aufgegeben.79 Danach 
traten Pläne und Diskussionen um die langfristige Gestaltung der national-
sozialistischen Sozial- und Arbeitsverfassung zwangsläufig in den Hinter-
grund. Auch wenn offen bleiben muß, wie in dieser Flinsicht das Gesicht 
eines NS-Regimes von Dauer ausgcschen hätte, eines steht unzweideutig 
fest: Regelungen wie die Lohngcstaltungsvcrordnung, die die Kompetenzen 
der Treuhänder zum Teil erheblich erweiterten, waren von den für die 
staatliche Lohnpolitik verantwortlichen Stellen nur für einen begrenzten 
Zeitraum -  für die unmittelbare Kriegsvorbcrcitung und nach 1939 zur 
arbeitsmarkt- und lohnpolitischen Bewältigung kricgsspezifischcr Zwänge 
-gedacht.

Aus diesem Grund hatte man staatlichcrseits zumindest bis Kriegsbeginn 
keine Veranlassung gesehen, die Institution des Treuhänders der Arbeit mit 
einem starken behördlichen Unterbau zu versehen. Ihnen waren-auch nach 
Erweiterung ihrer Kompetenzen infolge der Lohngestaltungsverordnung 
Mitte 1938 -  in der Regel nur zwischen drei und acht hauptamtlich Beauf-
tragte unterstellt.80 Sie waren infolgedessen auf die Unterstützung anderer 
Organisationen und Behörden angewiesen.

Am 17. Juli 1933 hatte der Rcichsarbcitsministcr die Treuhänder der Ar-
beit per Erlaß zur Zusammenarbeit piit den Wirtschaftsorganisationen auf-
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gefordert.81 Diese Anregungen nahmen die Treuhänder bereitwillig auf; sie 
gingen die Organisationen der gewerblichen Wirtschaft erstens um finan-
zielle Unterstützung an -  mit dem Hinweis darauf, daß ihre »Tätigkeit von 
großer Bedeutung für die Wiederherstellung von Ruhe und Sicherheit im 
Wirtschaftsleben ist (und) die Handelskammern auch ihrerseits ein wesentli-
ches Interesse am Erfolg dieser Tätigkeit« haben müßten.82 Zweitens wurde 
die Bildung förmlicher Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Han-
delskammern zum Zweck der Zusammenarbeit mit den Treuhändern der 
Arbeit vereinbart. Aufgabe dieser Arbeitsgemeinschaften, die »anteilsmä-
ßig« von den Kammern des jeweiligen Treuhänder-Bezirks finanziert wer-
den sollten, war es, die »Arbeit des Treuhänders in organischen Zusammen-
hang mit der Wirtschaft zu bringen«; vorgesehen wurde, daß im Rahmen 
einer solch engen institutionalisierten Zusammenarbeit -  die in Westfalen 
bereits im Herbst 1933 zustande kam -  »dem Treuhänder die Erfahrungen, 
Sachkunde und Einrichtungen der Kammern zur Verfügung zu stellen« 
waren.83 Aus der Erkenntnis heraus, »daß die Tätigkeit des Treuhänders eine 
solche ist, die im dringendsten Interesse der gesamten Wirtschaft liegt«,84 
und im Bewußtsein der Einflußmöglichkeiten, die in diesen Tätigkeiten 
angelegt waren, kam es in der Folgezeit zu einer entsprechend intensiven 
Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten,85 die sich vor allem auf statistische 
Erhebungen über die Zahl der Beschäftigten, die Höhe der Löhne, Vertrau- 
cnsratswahlen etc., auf Lohn- und in diesem Zusammenhang auch Preis- 
Überprüfungen sowie auf die Überprüfung der Berechtigung von Entlas-
sungsanzeigen erstreckte.86 Eine Ausweitung erfuhr die Zusammenarbeit 
zwischen der >Sclbstverwaltung der. Wirtschaft und den Treuhändern in 
Sachen Lohnkontrolle nach Erlaß der Lohngestaltungsverordnung vom 
25.Juni 1938.87 Letztere standen nämlich vor dem Problem, daß ihnen 
»irgendwelche genauen Unterlagen über den Stand der tatsächlich gezahlten 
Löhne bezw. Akkord- usw. Verdienste nicht zur Verfügung« standen. Um 
selbständig »betriebliche Überprüfungen durchzuführen«, war die Zahl der 
ihnen »zur Verfügung stehenden Mitarbeiter viel zu klein«. Industrie- und 
Handelskammern und die Handwerkskammern wurden gebeten, den Treu-
händern »Auswüchse auf dem Gebiet der Lohnpolitik, insbesondere Fälle 
des Anbictcns von Locklöhnen, umgehend mitzuteilen«.88

Zwar weiteten die Organisationen der >Wirtschaftlichen Selbstvcrwal- 
tung< danach bereitwillig ihre Zuarbeit für die Treuhänder der Arbeit aus. 
Ihre Unterstützung dieser wichtigen lohnpolitischen Institution des NS- 
Regimes war jedoch keineswegs uneigennützig, sondern aufgrund der spe-
zifischen Interessenslage der Kammern ambivalent. Die Industrie-, Han-
dels- und’Handwcrkskammern waren -  trotz formaler Einbindung in das 
staatliche Gefüge -  als Interessenvertretung der Arbeitgeber anzuspre-
chen.89 Mit cinzclbctrieblichcn Lohnüberprüfungen, wie sie die Treuhänder 
vornehmen sollten, wurden indes Voraussetzungen geschaffen, die innerbe-
triebliche Autonomie des >13ctricbsführcrs< in einem wichtigen Teilbereich,
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der Lohnfestsetzung, aufzuheben. Diesen Prozeß zu unterstützen, konnte 
nicht im Interesse der Kammern sein. Dagegen besaßen sic -  als Vertretung 
der Gesamtheit der Unternehmerschaft -  ein elementares Interesse an einer 
Stabilisierung der Effektivverdienste auf möglichst niedrigem Niveau (d. h. 
an niedrigen Lolmkostcn als Voraussetzung profitablen Produziercns). Inso-
fern mußten sie gleichzeitig daran interessiert sein, daß der Treuhänder seine 
lohnpolitischen Aufgaben erfolgreich bewältigte. Im Konkreten sah dies so 
aus daß entweder lediglich kleine Unternehmen -  meist Handwerksbetrie-
be -  gemeldet wurden, während einflußreiche (Groß-)Unternehmen, die 
»Locklöhne! zahlten, den Treuhändern im allgemeinen nicht denunziert 
wurden.90 Oder die Industrie- und Handelskammern beschränkten sich auf 
die lapidare Feststellung, daß ihnen »Auswüchse auf dem Gebiet der Lohn-
politik (z B Fälle des Anbietern von Locklöhnen und dergleichen) nicht zur 
Kenntnis gelangt« seien.91 In anderen Fällen teilten sic lakonisch mit, daß sic 
Erhebungen und Überprüfungen »nicht ohne Fühlungnahme mit einem 
Teil der Bezirksfirmen« vorzunchmcn gedächten.92 Den Treuhändern war 
bei der Umsetzung ihrer weitgesteckten lohnpolitischen Kompetenzen also 
auch von dieser Seite relativ enge Grenzen gesteckt.

Die Unfähigkeit, die ihnen gestellten Aufgaben aus eigener Kraft zu 
bewältigen, und ihre mit der Ausweitung ihrer Kompetenzen sich verstär-
kende Abhängigkeit von der Unterstützung der an den Interessen der Ar-
beitgeber orientierten »Wirtschaftlichen Selbstverwaltung! unterhöhlte 
gleichzeitig in erheblichem Ausmaß die Autorität der Treuhänder der Ar-
beit Diese Entwicklung trug entscheidend dazu bei, daß etwa der mit Blick 
auf die Unternehmerschaft formulierte Artikel des AOG, wonach derjenige 
sich strafbar machte, der sich den Anordnungen des Treuhänders widersetz-
te ein »stumpfer Paragraph« blieb.93 Von vielen Unternehmern wurden die 
»höchsten sozialpolitischen Statthalter! des NS-Staates offenbar nicht sehr 
ernst genommen. So beklagte sich der Treuhänder der Arbeit für das Wirt-
schaftsgebiet Brandenburg Daeschner Anfang 1935 in der Zeitschrift »Deut-
sches Arbeitsrecht! bitter darüber, daß viele der von den Treuhändern ver-
fügten Anordnungen „

»bei einer Anzahl von Betriebsführern aus Industrie und Handwerk auf eine Opposi-
tion (stießen) die beim höhnisch verzogenen Mundwinkel und geflüstertem Spott 
beginnt, die über den passiven Widerstand sich fortsetzt, um m einem m herausfor-
dernder Form vorgetragenen Widerspruch und in glatter Obstruktion ihre schärfste 
Form zu zeigen.«94

Während des Krieges trat die Machtlosigkeit der Treuhänder den »Betriebs-
führern! gegenüber noch deutlicher zutage; ihre lohnpolitischcn Anordnun-
gen wurden vielfach schlicht ignoriert: »angesichts der außerordentlichen 
Überlastung der im Personal durch Abzug zur Wehrmacht und zur Verwal-
tung im Osten bedeutend eingeschränkten RTdA.-D.enststellen und1 der 
allmählich bekannt gewordenen Unmöglichkeit einer notigen Betriebskon-
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trolle durch diese Dienststellen« hätten sich »besonders die zahlreichen 
Kleinbetriebe. . .  bisher kaum an die bestehenden Vorschriften gehalten«.95

Noch spannungsgcladencr war das Verhältnis der Treuhänder der Arbeit 
zur >Dcutschcn Arbeitsfronte Schon Versuche des Reichsarbeitsministers, 
die Treuhänder beim Aufbau einer eigenen Behörde zu unterstützen, trach-
tete die DAF zu verhindern. Denn -  so Lcy in einem Schreiben an den 
Rcichsarbeitsminister vom 21. Juni 1937-

das »Gesetz zur Ordnung der (n)ationalen Arbeit... bestimmt nicht, daß die Treu-
händer. .. Abteilungen bezw. Unterabteilungen ihrer Dienststellen einrichten. Nach 
dem Gesetz der Ordnung der (n)ationalen Arbeit soll der Treuhänder lediglich 
oberster Sozialrichter sein. Mit der Errichtung von Unterabteilungen der Treuhän-
derbüros greifen sie in die Rechte der Deutschen Arbeitsfront ein, die der Führer 
in ... seiner Verordnung vom 24. Okt. 1934 festgelegt hat.«96

Die Bestrebungen der DAF als einer Organisation, die dem Anspruch nach 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen gleichermaßen vertrat, liefen von 
Anfang an darauf hinaus, den Treuhänder der Arbeit als Institution zumin-
dest faktisch auszuschaltcn und sich dessen Befugnisse selbst anzueignen. 
Bereits wenige Tage nach Gründung der DAF -  am 16. Mai 1933 -  waren 
aufgrund einer Verfügung von Lcy aus den Reihen der DAF bzw. NSBO 
dreizehn >Bczirkslcitcr der Wirtschaft und der Arbeit« ernannt worden,97 die 
die Aufgabe haben sollten, die Tarifverhältnisse zu »ordnen« und die be-
trieblichen Arbeitsbedingungen zu überwachen. Durch das (erste) »Gesetz 
über die Treuhänder der Arbeit« vom 19. Mai 1933 wurde diese Verfügung 
zwar außer Kraft gesetzt, die konkurrierenden Ansprüche der DAF blieben 
jedoch bestehen. »Bestrebungen auf weitestgehende Ausschaltung der 
Reichstreuhänder der Arbeit«98 und Versuche von Dienststellen der Arbeits-
front, die Treuhänderund ihre Sachbearbeiter durch Drohungen mit Partei-
ausschluß- und Privatklagcverfahren oder Dknstaufsichtsbeschwcrden 
beim Rcichsarbeitsminister einzuschüchtern und in ihrer Arbeit zu behin-
dern, wurden in den folgcndcnjahren fortgesetzt.99 Erst eine 1939 zustande-
gekommene Vereinbarung zwischen Ley und Seldte beendete (vorläufig) die 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen DAF und Treuhändern.100

Nicht gerade erleichtert wurde die Tätigkeit der Treuhänder schließlich 
dadurch, daß sie auch innerhalb der Ministerialbürokratie nicht den Rück-
halt erhielten, der ihrer Funktion angemessen gewesen wäre. Ende 1936 
mußte der Rcichsarbeitsminister in einem Rundschreiben an die Rcichsmi- 
nistcr, die Reichsstatthaltcr und die Landesregierungen fcststellen, daß die 
»hohe und verantwortliche Stellung der meiner Dienstaufsicht unterstellten 
Treuhänder der Arbeit... trotz ihrer mehr als dreijährigen Tätigkeit noch 
vielfach verkannt« werde.101

Bei bloßen Apellcn konnte cs der Reichsarbeitsminister jedoch nicht 
belassen, wenn er den Treuhändern nicht nur zu mehr Anerkennung, son-
dern ihrer Tätigkeit auch zu mehr Effektivität verhelfen wollte. Durch einen
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Erlaß vom 31. Aug. 1936102 machte der Reichsarbeitsminister die in vielen 
Fällen bereits vorher praktizierte Zusammenarbeit zwischen Treuhändern 
und Gewerbeaufsichtsämtern zur verbindlichen Pflicht. In der Folgezeit wur-
den zahlreiche Leiter der Gewerbeaufsichtsämter zu Beauftragtem der 
Treuhänder ernannt.103 Die Zuarbeit der Gcwcrbcaufsichtsbcamten er-
streckte sich auf alle wesentlichen Aspekte der Aufgaben der Treuhänder der 
Arbeit. Auch wenn auf diese Weise den Treuhändern seit 1936 rund 1000 
Beamte und Angestellte zusätzlich zur Verfügung standen -  eine wirkungs-
volle Hilfe konnten die Gewerbeaufsichtsämter den Treuhändern nicht sein; 
denn diese hatten selbst unter »Schwierigkeiten durch Überlastung unserer 
Ämter« und einen allgemein »schleppenden Geschäftsgang« zu leiden.104 In 
den Berichten der Gcwcrbcaufsichtsbcamten finden sich immer wieder 
Klagen über einen »untragbaren Mangel an Schreibkräften und geeigneten 
Büroleitern«.105 Infolgedessen konnte die Kooperation zwischen Treuhän-
dern und Gewerbeaufsicht lediglich zu »einer weitgehenden Ausschaltung 
der Doppclarbcit« führen.106 Auch eine Verordnung des Reichsarbeitsmini-
sters vom 31. Juli 1937, mit der die Leiter der Arbeitsämter ebenfalls zu 
Beauftragtem der Treuhänder ernannt wurden,107 brachte keinen grundle-
genden Wandel. Zwar verfügten die Treuhänder damit nach außen hin über 
einen eindrucksvollen personellen Apparat;108 indes hatten auch die Arbeits-
ämter schon genug Probleme, ihrer eigentlichen Aufgabe -  der Arbeitsver-
mittlung -  nachzukommen. Die nach dem Abbau der Massenarbeitslosig-
keit rasch zunehmende Fluktuation der Arbeitskräfte und zusätzliche Aufga-
ben wie z. B. die Ausstellung der Arbeitsbücher verlangten den Einsatz aller 
personellen Kapazitäten der Arbeitsämter, zumal auch aus dieser Behörde 
Angestellte in immer stärkerem Maße in die Industrie oder in eine der 
zahlreichen neugeschaffenen Behörden abwanderten. Überdies hatten gera-
de die Arbeitsämter 1933 aus politischen Gründen einen personellen Aderlaß 
hinzunehmen, der sich auch nach 1936 noch stark bemerkbar machte. Ferner 
kam cs insbesondere nach Erlaß der Lohngcstaltungsverordnung zu einer 
engen Kooperation zwischen Rcichstrcuhändcr und Reichspreiskommissar. 
Da die Aufgabengebiete beider sich lediglich ergänzten, vermochte diese 
Zusammenarbeit das Flauptproblem der Treuhänder -  den fehlenden be-
hördlichen Unterbau -  nicht zu beheben.109

Von größerer Bedeutung war seit Mitte 1938 dagegen die Unterstützung 
der Treuhänder durch die Statistischen Ämter. Voraussetzung einer -  in der 
Lohngcstaltungsverordnung von den Treuhändern geforderten -  effektiven 
Kontrolle der Entwicklung der tatsächlichen Verdienste war die genaue 
Kenntnis der von den einzelnen Betrieben gezahlten Löhne. Aufgrund der 
schlechten personellen Ausstattung der ihnen unterstellten Ämter waren die 
Treuhänder nicht in der Lage, selbst die hierfür notwendigen cinzclbetriebli- 
chen Lohnerhebungen vorzunehmen. Was lag angesichts dieser Situation 
näher, als auf die einzelbctricblichcn Angaben der vom Statistischen Rcichs- 
amt regelmäßig vorzunchmcnden Lohnerhebungen zurückzugreifen?
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Bereits die differenzierten Ergebnisse der Einzellohncrhcbung in der me-
tallverarbeitenden Industrie vom Juni 1938 waren den Treuhändern zur 
Feststellung eventueller >Scheinakkorde< zur Verfügung gestellt worden. 
Wenige Wochen nach Kriegsbeginn wurde ihnen dann grundsätzlich gestat-
tet,

aufgrund einer »mit dem Statistischen Reichsamt getroffenen Vereinbarung... zu-
nächst die dort vorliegenden einzelbetricblichen Angaben aus der laufenden Lohnsta-
tistik heranzuziehen. Ich empfehle, daß in Auswertung dieser Unterlagen sich die 
Reichstreuhänder der Arbeit zur Aufklärung gewisser Unausgeglichenheiten in den 
Arbeitsverdiensten mit den betrieben unmittelbar in Verbindung setzten.«110

Die Tatsache, daß den Treuhändern »alle einzelbetricblichen Angaben, die 
dem Statistischen Rcichsamt laufend in Durchführung der Lohnstatistik 
zugehen, auf (i)hr Anfordern zur Verfügung« standen,111 daß also die Pflicht 
zur Geheimhaltung von statistischen Angaben zum Zweck verschärfter 
Lohnkontrollcn gebrochen werden konnte, mußte auch Folgen für die 
Aussagekraft der Loljnstatistikcn selbst haben.

3.3. Zur Zuverlässigkeit lohnstntistischer Erhebungen

Besondere Rechtsvorschriften für die Durchführung lohnstatistischer Erhe-
bungen wurden erst zu Beginn der Weimarer Republik erlassen.112 Sie 
schrieben ausdrücklich eine Auskunftspflicht der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer vor, d. h. eine Pflicht zur Ausfüllung und Rücksendung der Erhe-
bungsbögen; das mit der Durchführung der Erhebungen beauftragte Stati-
stische Reichsamt erhielt außerdem das Recht, von den auskunftspflichtigen 
Betriebsleitern die Vorlage unternehmensinterner Unterlagen zur Nachprü-
fung der Angaben zu verlangen. Dem stand die Verpflichtung des Statisti-
schen Rcichsamtes gegenüber, die erhaltenen Einzelangaben geheimzuhal-
ten.

Diese Rechtsvorschriften behielten auch während des >Drittcn Rciches< 
Gültigkeit. Auskunfts- und Geheimhaltungspflicht wurden durch eine Ver-
ordnung vom 8. Aug. 1938 ausdrücklich bestätigt.' 11 Daß »mit der Wah-
rung des Dienstgeheimnisses die amtliche Statistik steht und fällt«,11'1 war 
auch während der NS-Zeit den Statistikern klar. Denn -  wie der Leiter des 
Statistischen Reichsamtes feststelltc-

»(d)ic Zuverlässigkeit der amtlichen Statistik bat zu allen Zeiten in der zivilisierten 
Welt auf der Überzeugung der befragten Personen beruht, daß ihre Angaben durch 
das sogenannte statistische Geheimnis geschützt sind, d.h. daß Linzeiangaben, die 
sie machen, nur der statistischen Behörde für statistische Zwecke gemacht werden, 
niemals zu irgendwelchen Maßnahmen gegen den einzelnen Befragten verwendet 
werden dürfen.«115
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Rcichhardt spricht hier implizit ein grundsätzliches Problem der Statistik im 
»Dritten Reich< an: In dem Maße, wie dem nationalsozialistischen Staat 
immer wichtigere Funktionen zuwuchsen, geriet dieser in Versuchung, 
individuelle oder cinzelbctricbliche Angaben nicht mehr nur zur Analyse 
allgemeiner wirtschaftlicher etc. Tendenzen, sondern auch zur »Durchlcuch- 
tung< der einzelnen Betriebe zu nutzen. (Bei personenbezogenen Daten trat 
diese Gefahr noch viel schärfer hervor.) Zwar standen auch vor 1933 die 
Statistischen Ämter häufig vor dem Problem, ob und inwieweit sie auf 
Anfragen von Behörden -  insbesondere von Steuerbehörden und Gerichten 
-  Angaben, auf deren Geheimhaltung der Auskunftspflichtige vertraut hat-, 
te, preisgeben sollten. In der Regel wurde aber die Amtsverschwiegenheit 
von den Behörden in der Zeit der Weimarer Republik gewahrt -  eben aus der 
Einsicht heraus, daß ein Mißtrauen der Unternehmer gegen etwaige Nach-
teile, die sich aus dem »statistischen Bekenntnis! hätten ergeben können, die 
Zuverlässigkeit von Statistiken grundsätzlich infragc gestellt hätte. Die 
Tendenz des »Maßnahmestaates!, nach rationalen rcchtsstaatlichen Prinzi-
pien arbeitende Institutionen zurückzudrängen und die von diesen gesetzten 
Normen zu durchbrechen, führte während des »Dritten Reiches! dazu, daß 
die Verpflichtung der an statistischen Erhebungen beteiligten Beamten, die 
gewonnenen Einzcldaten geheimzuhalten, zunehmend mißachtet wurde. 
Dies läßt sich etwa für die »Bcwirtschaftungsstatistiki nachwciscn, die weni-
ger der statistischen Erfassung wirtschaftlicher Entwicklungen als vielmehr 
der behördlichen »Durchleuchtung der Einzelbetriebe« und dann als Grund-
lage für Maßnahmen gegen diesen Betrieb dienen konnte.116 Auch die 
Ergebnisse lohnstatistischer Erhebungen mußten unzuverlässiger werden, 
wenn der Treuhänder der Arbeit alle cinzelbetrieblichen Lohnangaben, die 
den statistischen Ämtern zugingen, zur Überprüfung des betrieblichen 
Lohnniveaus und jederzeit als Begründung für Lohn- und Preissenkungen 
verwenden, also gegen den betreffenden »Betricbsfuhrcn richten konnte.

Insbesondere nach Erlaß der Lohngestaltungsvcrordnung vom 25. Juni 
1938 gingen vor allem kleinere Unternehmer dazu über, den Beauftragten 
der Treuhänder gegenüber die genauen Angaben über die tatsächlich gezahl-
ten Löhne vorzuenthalten, indem »in den Lohnbüchern ordnungsgcmäß der 
Tariflohn eingetragen wird und stillschweigend den Leuten weitere Barver-
günstigungen ausgezahlt werden«.117 Auch in den Berichten der Reichs-
treuhänder der Arbeit für das 4. Vierteljahr 1938 wurde konstatiert, daß »die 
Feststellung der tatsächlich gezahlten Löhne auf größte Schwierigkeiten 
(stößt), weil in weitem Umfang schwarze Lohnlisten geführt werden«.118 
Zu solch illegalen Entlohnungsmcthoden konnte cs allerdings nur dort 
kommen, wo Lohnerhöhungen wesentlich erschwert oder sogar verboten 
worden waren: im Baugewerbe, in einzelnen Bereichen der Metallindustrie 
sowie in der durch eine Reihe indirekter lohnpolitischcr Restriktionen 
gleichfalls lohnpolitisch reglementierten Landwirtschaft.

Die Möglichkeiten, den staatlichen Behörden die Angaben über die tat-
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sächliche Höhe der Löhne vorzuenthalten, waren vielgestaltig: Es konnten 
schlicht falsche Eintragungen in die Lohnbücher vorgenoinmen (z. 13. statt 
des tatsächlich ausgczahltcn Lohnes nur der Tariflohn) oder Löhne fiir nicht 
geleistete Überstunden, Nacht- und Sonntagsschichten in den Büchern 
geführt und ausbczahlt werden, ln anderen Fällen wurden Manipulationen 
an den Lohnabrechnungen im Nachhinein vorgenoinmen.119 Die Lohn-
buchhaltung vieler kleinerer Betriebe war so schlecht geführt, daß eine 
nachträgliche Kontrolle durch außerbetriebliche Stellen kaum mehr mög-
lich w ar.120

Wenn sich Beispiele für Manipulationen solcher Art nur bei kleineren 
Unternehmen fcststcllen ließen, dann war dies kein Zufall: Bei den seit 1935 
durchgeführten Erhebungen, auf deren einzelbetriebliche Detailunterlagen 
die Treuhänder zwecks Lohnüberwachung zugreifen durften, wurden nur 
die Lohnsummen für größere und grob kategorisierte Arbeitergruppen 
erfragt. >Konjunkturlöhnc< ließen sich auf Basis dieser Unterlagen für den 
einzelnen Arbeiter nicht nachwciscn. Am ehesten mußten »Unausgegli-
chenheiten in den Arbeitsverdiensten« dort auffallen, wo die Lohnsummcn 
relativ klein waren, weil nur wenige Arbeitnehmer beschäftigt wurden. 
Zudem mußten die Lohnübertretungen schon relativ gravierend sein, um 
Verdacht zu erregen. Außerdem verfügten Großunternehmen im Gegensatz 
zu Kleinbetrieben über andere Möglichkeiten, die staatliche Lohnkontrolle 
zu umgehen, ohne zu offenen Manipulationen greifen zu müssen. In grö-
ßeren Industriebetrieben lag der Anteil der Akkordarbeiter in der Regel 
überdurchschnittlich hoch; entsprechend bestand hier eher die Möglichkeit, 
vom Treuhänder nur schwer überprüfbare >Scheimikkorde< zu gewähren. 
Dagegen wurde in Kleinbetrieben überwiegend im von den Beauftragten 
der Treuhänder leichter zu kontrollierenden Zeitlohn gearbeitet. Überhaupt 
eignete sich die Akkordentlohnung für verschleierte Lohnerhöhungen in 
besonderem Maße. Gestiegene Stundenverdienste eines Akkordarbeiters 
ließen sich immer mit verbesserter Leistung begründen. Ob eine echte 
Leistungssteigerung vorlag, war von außerbetrieblichen Stellen kaum zu 
beurteilen. Solcherart verdeckte Lohnerhöhungen ließen sich für im Zeit-
lohn beschäftigte Arbeiter nur schlecht vornehmen, da Zeitlöhnen) lediglich 
die Anwescnheitszcit bezahlt wurde und eine Erhöhung der Stundenver-
dienste nicht mit einer -  vom nationalsozialistischen Staat grundsätzlich 
befürworteten -  Erhöhung der individuellen oder kollektiven Leistung legi-
timiert werden konnte. Auch Ausmaß und Charakter der zusätzlichen sozia-
len Aufwendungen waren ein wesentlicher Grund, warum große Unterneh-
men nicht zu illegalen Methoden wie schwarze Lohnlisten, >Frisieren< von 
Lohnabrechnungen usw. greifen mußten, um benötigte Arbeiter anzuwer-
ben: Freiwillige Sozialleistungen als wichtige Form indirekter Lohnerhö-
hung wurden in der Großindustrie in weit größerem Umfang gewährt als in 
Kleinbetrieben.

Das genaue Ausmaß der >schwarzen< Löhne läßt sich nicht feststellen.
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>Schwarzc< Löhne sind allerdings -  ebenso wie indirekte Einkommen (Weih 
nachtsgratifikationcn, Abschlußprämien u. ä.) — nur mit Vorbehalten zum 
Lohn im eigentlichen Sinn zu rechnen. Auf sie bestand kein Hechtsanspruch 
sie konnten -  da sic illegal waren -  jederzeit zurückgenommen werden' 
Deshalb -  und weil >schwarzc< Lohnlisten im eigentlichen industriellen 
Sektor kaum vorkamen -  wird der Aussagewert der von den Statistischen 
Reichsämtern publizierten Statistiken durch die beschriebenen illegalen 
»Lohinzahlungspraktikcn nicht entscheidend beeinflußt.

3.4. Lohncntwicklun$ 1936 bis 1939

Bruttostundcnvcrdicnstc wie auch Bruttowochenverdienstc stiegen in den 
Zweigen der Produktions- und Konsumgiitcrindustric 1937 bis 1939 deut-
lich schneller als während der vorausgegangenen Jahre (Tab. 6 und 7). ln der 
Eisen- und Stahlgewinnung beispielsweise kletterten die Stundenverdienste 
der 3. Leute während dieser Jahre um mehr als zwölf Prozent, in der 
metallverarbeitenden Industrie die der männlichen Arbeitskräfte (gleich 
welcher Qualifikation) um immerhin sechs bis acht Prozent. Bei den männli-
chen Arbeitskräften erhöhten sich im allgemeinen die wöchentlichen Ein-
kommen schneller als die effektiven Stundenverdienste: So lag der Anstieg 
der Wücheneinkommen bei den männlichen Metallarbeitern aller drei Qua-
lifikationskategorien bei jeweils knapp zehn Prozent, bei den in der Eisen- 
und Stahlindustrie beschäftigten 1. und 3. Leuten sogar deutlich über fünf-
zehn Prozent. Auch bei männlichen Textilarbeitern kletterten die Wochen-
verdienste auffallend schneller als die Stundenverdienste. Ursächlich für 
diese Entwicklung waren in erster Linie die Ausdehnung der Arbeitszeiten 
und der Abbau der Kurzarbeit, die das Niveau der Wochenverdienste we-
sentlich stärker beeinflußten als das der Stunden Verdienste. In der Metallver-
arbeitung hatte sich die Zahl der Überstunden ein Jahr vor Beginn des 
Zweiten Weltkrieges gegenüber Ende 1928 zum Teil mehr als verdoppelt.121 
Begonnen hatte die Ausweitung der Mehrarbeit bereits in den ersten Jahren 
nach der >Machtcrgrcifung<.122 Die wachsende Bedeutung der durch Mehr-, 
Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit erzielten Einkommen sollte allerdings 
nicht den Blick dafür verstellen, daß das Gewicht der durch Überstunden 
erzielten Einkommen geringer blieb als das der Überstunden an der gesam-
ten wöchentlichen Arbeitszeit, da in weiten Teilen der Industrie die Bedin-
gungen für die Bezahlung der Mehrarbeit zu ungunsten der Arbeiter ver-
schlechtert worden waren.123 Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen 
hatten Arbeiterinnen in den meisten Branchen einen im Vergleich zu den 
Wochencinkommcn weitaus stärkeren Anstieg der Bruttostundenverdienste 
zu verzeichnen. Besonders ausgeprägt war diese Tendenz in der metallverar-
beitenden Industrie: Metallarbciterinncn erhielten 1939 Bruttostundcnvcr- 
dienste, die um 5,4%  über denen des Jahres 1937 lagen; der Anstieg der
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Wochencinkomrnen während dieses Zeitraumes betrug dagegen nur 2,3% . 
Zurückzufuhren ist dieses Phänomen unter anderem gleichfalls auf die Ent-
wicklung der Arbeitszeiten: Während die Arbeitswoche eines männlichen 
Industriearbeiters in den Vorkriegsjahren stetig verlängert wurde, begann 
die der Arbeiterinnen im industriellen Durchschnitt seit 1938 zu sinken. Um  
weibliche Arbeitskräfte zur Neu- oder Wiederaufnahme der Erwerbstätig-
keit zu bewegen, hatte seit der Jahreswende 1938/39 eine zunehmend grö-
ßere Anzahl von Industrieunternehmen mit der Einführung von Halbtag- 
schichtcn begonnen. Ein weiterer Grund für die relativ hohen Wachstumsra-
ten der Bruttoverdienste weiblicher Arbeiter, aber auch der unqualifizierten 
männlichen Arbeitskräfte-vor allem im Bereich der Konsumgüterindustrie 
- is t  das für diese beiden Arbeitergruppen besonders niedrige Verdienstnive-
au dcsjahrcs 1937.

Die weitgehende Beseitigung untertariflicher Entlohnung und der Abbau 
der Kurzarbeit ließ während der Vorkriegsjahre vor allem in der Textilindu-
strie Bruttostunden- und Bruttowochenverdienste prozentual in einem Aus-
maß steigen, das die Zuwachsraten in der Metallverarbeitung noch in den 
Schatten stellt. Von erträglichen Lohnverhältnissen kann für die Textilindu-
strie und andere Zweige der Konsumgütcrindustric dennoch auch bei 
Kriegsbeginn nicht gesprochen werden: 1939 erreichten die Bruttostunden-
verdienste in der Textilindustrie gerade wieder das für Herbst 1933 regi-
strierte Niveau. In den anderen Branchen der Konsumgütcrindustric; für die 
Vcrglcichszahlcn aus der Zeit der Weimarer Republik vorhegen, wurden im 
siebenten Jahr der NS-Hcrrschaft die auf dem Tiefpunkt der Krise 1931/32 
registrierten effektiven Stundenverdienste auch nicht-annähernd wieder er-
zielt; meist lagen sie um mehr als zwanzig Prozent darunter. Daß insgesamt 
die Lohnverbesserungen selbst in der von der Rüstungskonjunktur beson-
ders begünstigten metallverarbeitenden Industrie im Reichsdurchschnitt -  ge-
rade auch vor dem Hintergrund der eigentlich; für die Arbeiter außeror-
dentlich günstigen Arbeitsmarktlage -  alles in allem mager blieben, zeigt ein 
Vergleich mit den im Okt. 1928 fcstgcstclltcn stündlichen Bruttoverdien- 
sten (Tab. 6): Danach wurden Facharbeitern und angelernten »Spezialarbei- 
tern< 1938 Stundenverdienste gezahlt, die noch um knapp zehn Prozent 
niedriger lagen als ein Jahrzehnt zuvor; bei männlichen Hilfsarbeitern und 
Arbeiterinnen lagen sic sogar um 14,3% bzw. 12,4% unter dem Niveau 
vom Okt. 1928. In einzelnen Branchen dieses Industriezweiges mußten 
männliche Hilfsarbeiter während dieses Zeitraumes Lohneinbußen von bis 
zu fast einem Viertel ihrer 1928 erzielten Stundenlöhne hinnehmen. Bei den 
wöchentlichen Einkommen hatten dagegen wenigstens qualifizierte Metall-
arbeiter Mitte 1938 infolge drastisch ausgeweiteter Arbeitszeiten wieder das 
Niveau vom Okt. 1928 erreicht. Dagegen blieben Bruttostunden- wie Brut- 
towochenvcrdicnstcin.der Eisen- und Stahlindustrie auch in den Vorkriegsjah-
ren deutlich unter den 1928/29 erzielten Löhnen. Auffällig ist hier die Sta-
gnation der Bruttostunden- wie Bruttowochenverdienste 1935 und 1936.
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Sic war Folge der sich in diesen Jahren zunehmend bemerkbar machenden 
Rohstoffverknappung124 und einer vermehrten Verwendung schlecht ver-
arbeitbarer inländischer Erze, die es den überwiegend im Akkord bzw. 
Prämienlohn arbeitenden Stahlarbeitern häufig schwer machten, ihre alten 
Verdienste zu halten. Auch in der Chemieindustric, dem Baugewerbe und der 
Industrie der Steine und Erden stiegen die stündlichen Effektivverdienste in den 
Vorkriegsjahren kaum.

Daß es trotz aller Vorbehalte gerade auch die konkreten lohnpolitischen 
Initiativen des NS-Regimes waren, die zur Stabilisierung der Effektivver- 
dienstc (unter Beibehaltung bzw. Vertiefung vorhandener Lohndifferenzen) 
auf möglichst geringem Niveau und damit zum letztlichcn Erfolg der natio-
nalsozialistischen Lohnpolitik beitrugen, veranschaulicht Abb. 2. Selbst mit 
der bis Juni 1938 praktizierten Form indirekter Lohnpolitik gelang cs dem 
NS-Regimc, die Effektivlöhne auf einem für die Rüstungspolitik günstigen 
Niveau zu halten. Insbesondere nach Erlaß der Metallarbciteranordnung 
vom 11. Febr. 1937 ist ein deutliches Abflachen aller Lohnkurven zu beob-
achten, obwohl sich seit 1936/37 die Lage auf dem Arbeitsmarkt auch bei 
weniger qualifizierten Arbeitskräften zuspitzte. Unter »normalen/ Verhält-
nissen hätten die effektiven Stundenverdienste wesentlich steiler ansteigen 
müssen. Die -  allerdings nicht immer streng durchgesetzte -  rigorose Be-
schränkung des Arbeitsplatzwechsels zeigte also durchaus auch in lohnpoli- 
tischcr Hinsicht Wirkung. Die sich in der Folgezeit w-eitcr verschärfende 
Arbeitskräfteknappheit und die intensivierte Aufrüstung, die insbesondere 
Rüstungsunternchmcn zur Gewährung von >Locklöhnen< veranlaßte, führte 
dann im Frühjahr 1938 zu einem erneuten Auftrieb der Effektivverdienste 
der Mctallarbeitcrschaft. Der nationalsozialistische Staat reagierte auf diese 
Entwicklung mit der Lohngestaltungsverordnung, durch die es -  trotz 
zögernder Umsetzung der Bestimmungen dieser Verordnung -  im Bereich 
der metallverarbeitenden Industrie gelang, den Lohnauftrieb deutlich abzu-
bremsen.

Erfolgreich war diese Lohnpolitik, obwohl ihr kein stringentes Konzept 
zugrunde lag, sondern alle lohnpolitischen Interventionen während des 
»Dritten Rciches< improvisierten Charakter besaßen und immer nur für den 
jeweils unmittelbar nächsten Zeitraum konzipiert waren. Eine planvolle und 
langfristig angelegte, zentralistische Lohnpolitik war schon aufgrund der 
Rivalitäten von Reichsarbeitsminister, Treuhändern und Industrie auf der 
einen Seite und der DAF sowie verschiedener Parteistcllcn auf der arideren 
Seite nur schwer zu realisieren. Sic hätte außerdem dem Grundgedanken des 
AOG widersprochen, der auf eine dezentrale, weitgehend cinzelbetrieblichc 
Lohnbildung zielte. Bis zumindest 1939 war eine für längere Zeiträume 
konzipierte Lohnpolitik auch gar nicht notwendig, da 1933 mit der gewalt-
samen Auflösung der Gewerkschaften, der Beseitigung der Betriebsräte und 
der Schaffung der unkalkulierbaren Organe des nationalsozialistischen 
Maßnahmestaates die grundlegenden Voraussetzungen für eine relative Sta-
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Abbildung 2: Die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste in einigen Zweigen der metallverarbeitenden Industrie 
1936 bis 1941 als Indikator für die Wirksamkeit der nationalsozialistischen Lohnpolitik (in Rpf.).
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gnation der tatsächlichen Stundenverdienste auch in einer Zeit ausgespro-
chener Arbeitskräfteknappheit gelegt worden waren.

4. Lohnpolitik und Lohnentwicklung im Zweiten Weltkrieg

4.1. Staatliche Lohnpolitik seit 1939

Obwohl der nationalsozialistische Staat sein lohnpolitisches Hauptziel bis 
Kriegsbeginn weitgehend verwirklichen konnte, kam es in den ersten 
Kriegswochen zu weiteren Gesetzen und Erlassen, die nicht nur die Stabilität 
der Effektivverdienste sichern, sondern Lohnsenkungen für weite Teile der 
deutschen Industricarbciterschaft cinleitcn sollten. Mit der Kriegswirt-
schaftsverordnung (KWVO) vom 4. Scpt. 1939125 wurde die Befugnis der 
Reichstreuhänder, Höchstlöhne festzusetzen, auf alle Wirtschaftszweige 
ausgedehnt und ihnen außerdem die Vollmacht erteilt, »als Zu hoch anzu- 
sprechendc« Löhne und Gehälter auf den »kriegsnotwendigen Stand« zu-
rückzuführen. 126 Darüber hinaus wurden nicht nur sämtliche Arbeitszcitbe- 
schränkungcn und Urlaubsregclungcn außer Kraft gesetzt, sondern auch die 
Zahlung von Zuschlägen für Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
verboten. Die durch letztere Bestimmung eingesparten Lohnanteile mußten 
von den Unternehmern-zwecks Kriegsfinanzierung und Abschöpfung von 
Kaufkraft-unmittelbar an das Reich abgeführt werden.127 Mit der Zweiten 
Verordnung zur Durchführung der KWVO vom 12. Okt. 1939 wufden 
schließlich die Löhne und Gehälter auf dem Stand vom 16. Okt. 1939 
eingefroren. 128Jcdoch konnten die Reichstreuhänder und Sondertreuhänder 
Ausnahmen von dieser Regel zulassen. In einer Verwaltungsanordnung 
vom 7. Nov. 1939 legte der Rcichsarbeitsministcr darüber hinaus fest, daß cs 
zum Aufrücken in eine höher entlohnte Altersstufe, Berufs- oder Tätigkeits-
gruppe keiner besonderen Zustimmung des Reichstreuhänders bedurfte.129 
Damit war eine breite Palette von Möglichkeiten zur Umgehung des Lohn-
stops gelassen worden. Infolgedessen sanken die Durchschnittsverdienste in 
der Metallverarbeitung bis Ende 1939 nur leicht, um danach um so stärker 
wieder zu klettern (Abb. 2).

Daß auch nach Kriegsbeginn der nationalsozialistische Staat einer eher 
flexiblen Lohnpolitik den Vorzug gab, lag in der Furcht begründet, andern-
falls könnte es zu »ungünstigen psychologischen Auswirkungen der den 
Arbeitern durch die Kriegs Wirtschaftsverordnung auferlegten Lasten« kom-
men. 130 Die offiziell legitimierte Durchlöcherung der Lohnbestimmungen 
rechtfertigt Pctzinas These, daß der KWVO in ihrem lohnpolitischen Teil 
eine »stärker deklamatorische denn praktische Funktion« zukam.131 Dies 
darfjedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß gerade die in den rüstungs-
wichtigen Betrieben der Eisen- und Stahlindustrie und der Metallvcrarbci-
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tung beschäftigten Arbeiter infolge der Streichung der Zuschläge für Mehr-
arbeit eine »fühlbare Einbuße im Lebensstandard« hinnchmcn mußten, weil 
die Zuschläge hier einen »ins Gewicht fallenden Teil des Einkommens der 
Arbeiterschaft«132 ausmachten und »schon seit längerem zur ständigen Ge-
wohnheit« geworden waren.133 Ergänzt wurden die lohnpolitischen Re-
striktionen dadurch, daß den Rcichstreuhändern eine Ordnungsstrafgewalt 
übertragen wurde. Sie konnten fortan Geldstrafen »in unbegrenzter flöhe« 
verhängen und Gefängnis- oder Zuchthausstrafen beantragen.134 Weitere- 
Erlasse weiteten die Strafbefugnisse der Reichstreuhänder bzw. der ihnen 
unterstellten Behörden 1941/42 noch aus.135 Nach Angleichung der Wirt-
schaftsgebiete an die Gaugrenzen seit Sommer 1943 wurden schließlich die 
meisten Präsidenten der (ncugcbildctcn) Gauarbeitsämter gleichzeitig auch 
Reichstreuhänder der Arbeit.136 Parallel dazu brachte die 1942 erfolgte 
Einsetzung eines Generalbevollmächtigten für den Arbeitscinsatz< (Sauk- 
kcl) und die damit einliergehendc -  weitere -  Entmachtung des Reichsar-
beitsministers die Reichstreuhänder zunehmend unter die Kontrolle dieses 
Generalbevollmächtigten.

Wenn die Reichstreuhänder auch während des Krieges von den Befugnis-
sen, die sie durch die KWVO erhalten hatten, nur relativ zurückhaltend 
Gebrauch machten, dann war dies nicht allein auf die Überlastung der ihnen 
unterstellten Verwaltungen zurückzuführen.137 Entscheidend war viel-
mehr, daß den verantwortlichen Institutionen klar war, daß ein allzu rigider 
Lohnstop bei gleichzeitiger grundsätzlicher Beibehaltung der bestehenden 
Eigentums- und Produktionsverhältnisse

»einer längeren Belastung nicht gewachsen ist, weil er der auch im Kriege fortschrei-
tenden natürlichen Entwicklung nicht Rechnung trägt und auch nicht tragen kann. 
Er muß deshalb, wiejede Zwangsrcgulicrung aufallen Gebieten unseres wirtschaftli-
chen Lebens eines Tages scheitern, wenn er nicht elastisch, d. h. unter Anpassung an 
die jeweilige Lage gehandhabt wird.«138

Diese Erkenntnis, die der >starkc Mannt im Rcichsarbeitsministerium Wer-
ner Mansfeld Anfang 1942 führenden Vertretern der deutschen Industrie 
vortrug, war nicht zuletzt auch aus Erfahrungen erwachsen, die Staat und 
Unternehmerschaft bereits in den ersten Wochen des Zweiten Weltkrieges 
mäclien mußten. Wie der Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium 
Posse auf einer Ressortbesprechung beim »Generalbevollmächtigten für die 
Wirtschaft am 10. Nov. 1939 konstatieren mußte, hatte das Verbot der 
Zahlung von Zuschlägen o. g. Art zu massenhaften »Verweigerungen von 
Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit und zu förmlichen Sabotageer-
scheinungen geführt«.139 Auch die Unternehmer mußten einsehen, daß mit 
Anträgen auf Ordnungsstrafen wegen »Disziplinlosigkeitcin von Arbeitneh-
mern -  mit denen die Reichstreuhänder nach Erlaß der KWVO förmlich 
überschüttet wurden -  der innerbetrieblichen >Unruhc< und Leistungsver- 
weigerung allein nicht beizukommen war, zumal sich die Reichstreuhänder
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lediglich zur vereinzelten und exemplarischen Bestrafung >disziplinloser< 
Arbeiter bercitfanden. Weil bei Gefängnisstrafen die den Reichstreuhändern 
unterstellten Arbeitsämter nur schwer Ersatz für inhaftierte Arbeitskräfte 
beschaffen konnten, wurden meist lediglich Geldbußen verhängt oder die 
Haftstrafc »zur Bewährung« ausgesetzt.140

Da >Betriebsfriedcn< und >Leistungsbercitschaft< durch Disziplinierung 
der Arbeiter allein nicht erhalten werden konnten, verlangten Vertreter der 
rheinisch-westfälischen Stahlindustrie bereits am 7. Sept. 1939, also drei 
Tage nach Erlaß der KWVO, eine Aufhebung des Verbots der Zahlung von 
Zuschlägen für Überstunden sowie den Verzicht auf die a'ngestrebtc 
>Nctiordnung< der Löhne.141 Ähnliche Beschwerden seitens der Unterneh-
mer häuften sich in den folgenden Wochen.142 Sic gipfelten in einer Initiative 
des Vorsitzenden der Reichsgruppc Industrie, der in einer Unterredung 
Anfang Okt. 1939 dem Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft nahe-
legte, die entsprechenden Bestimmungen der KWVO zurückzunchmen.143 
Auch mehrere Gauleiter, die über die sich verschlechternde >Stimmung< 
innerhalb der Arbeiterschaft besorgt waren, drangen auf eine Aufhebung 
des Verbots der Zahlung von Mehrarbeitszuschlägen etc. oder sprachen sich 
gegen weitere Lohnkürzungen aus.144 Aus den gleichen Gründen kritisier-
ten Vertreter der DAF die lohnpolitischen Bestimmungen der KWVO. 
Nachdem schließlich außerdem im Wefirwirtschafts- und Rüstungsamt -  
dem in erster Linie daran gelegen war, daß die Rüstungsaufträge pünktlich 
erfüllt und mögliche Lcistungshemmnisse aus dein Weg geräumt wurden -  
Bedenken gegen den Abschnitt III der KWVO laut geworden waren, war 
die Aufhebung der entsprechenden Bestimmungen kaum mehr aufzuhal-
ten. 145 Um nach außen hin das Gesicht zu wahren und die politische Nieder-
lage, die ihnen de facto von der Arbeiterschaft bereitet worden war, nicht 
offen eingestehen zu müssen, wurden die politisch entscheidenden Passagen 
nicht in einem Zuge, sondern scheibchenweise annulliert. Nach einem Erlaß 
des Reichsarbeitsministers vom 21. Nov. 1939 sollten die Reichstreuhänder 
von generellen Lohnsenkungen Abstand nehmen und sich auf exemplari-
sche Bestrafungen bei Überschreitungen des Lohnstops beschränken.146 
Mit Wirkung vom 27. Nov. 1939 wurden dic-Zuschläge für Nacht-, Sonn-
tags- und Feiertagsarbeit,147 mit Wirkung vom 18. Dez. 1939 die Zuschläge 
für die über zehn Stunden hinausgehende Mehrarbeit erneut cingcfiihrt.148 
Nachdem vorn l.Jan. 1940 an die Arbeitszeit prinzipiell -  mit vielen Aus-
nahmemöglichkeiten -  wieder auf zehn Stünden begrenzt149 und seit dem 
15. Jan. 1940 auch die Regelungen über den Urlaub wieder in Kraft gesetzt 
worden waren,150 wurde schließlich mit der Wiedereinführung der Auszah-
lung von Zuschlägen für die neunte und zehnte Arbeitsstunde ab 8. Sept. 
194015t cJe facto wieder der Zustand vor Erlaß der KWVO hcrgestellt. 
Erleichtert wurde die Rücknahme der lohnpolitischen Teile der KWVO  
durch den für die Nationalsozialisten zunächst günstigen Kriegsvcrlauf, der 
eine »Milderung« der materiellen Lasten der deutschen Arbeiterschaft cr-
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laubte152 (auch weil diese Lasten nunmehr zunehmend der Bevölkerung der 
besetzten Gebiete aufgebiirdet werden konnten). Die Aufhebung des Verbots 
der Zahlung von Zuschlägen für Mehrarbeit etc. machte das NS-Rcgime in 
den Folgejahrcn nicht wieder rückgängig, so daß sich die verlängerten 
Arbeitszeiten auch unmittelbar in der Höhe der Bruttostunden- und vor allem 
der Bruttowochenverdienste nicdcrschlagen mußten.153

Auf der anderen Seite verschärfte der Reichsarbeitsminister allerdings 
durch eine Anordnung vom 25. April 1941 den Lohnstop, indem er das 
» Aufrücken in höher entlohnte Altersstufen, Berufs- und Tätigkeitsgrup-
pen« fortan von der Zustimmung des zuständigen Treuhänders abhängig 
machte.154 Die Überlastung der meisten Reichstreuhänder machte freilich 
eine strikte Anwendung auch dieser Anordnung unmöglich; stattdessen kam 
es lediglich zu exemplarischen Bestrafungen.155 Ihre exponierte Stellung ließ 
die Reichstreuhänder nicht selten in eine Zwickmühle geraten: Nicht wenige 
Unternehmer .versuchten sich dem Druck ihrer Arbeitnehmer nach Einkom- 
mcnsverbesscrungcn dadurch zu entziehen, daß sic sich mit Lohnerhöhungen 
grundsätzlich einverstanden erklärten und cs dem Rcichstreuhänder überlie-
ßen, diese abzulehnen -  so daß sich dieser bei den Arbeitern unbeliebt machen 
mußte oder (bei Lohnzugeständnissen) mit Vorgesetzten staatlichen Stellen in 
Konflikt geriet.156 Von erheblicher Bedeutung für die Lohnentwicklung war 
ferner die Änderung der Preispolitik bei öffentlichen Aufträgen Ende 1941. 
Die Einführung von >Festpreiscn< statt der vorher üblichen Postenpreise« 
verringerte die Bereitschaft der Unternehmer, ihren Arbeitern Lohnerhö-
hungen (in versteckter oder offener Form) zu gewähren und verstärkte ihr 
Interesse, die Lohnkosten zu senken, da reduzierte Kosten nicht mehr an den 
Staat abgeführt zu werden brauchten, sondern unmittelbar als erhöhter Profit 
zu Buche schlugen. Mitte 1942 wurde außerdem von Sauckcl eine Aktion 
»Tätige Reue« ins Leben gerufen. Mit ihr sollten die Unternehmer veranlaßt 
werden, angeblich überhöhte Effckti vverdienste auf den »gesetzlichen Stand« 
zurückzuführen.157 Diese Initiative, deren Ziel letztlich eine allgemeine 
Senkung des Lohnniveaus war, war allerdings allem Anschein nach nicht von 
besonderem Erfolg gekrönt.158

Auch wenn viele der seit Scpt. 1939 verfügten lohnpolitischen Maßnahmen 
und insbesondere die Tätigkeit der zuständigen Institutionen -  in erster Linie 
der Reichstreuhänder-nicht so wirkungsvoll waren, wie die nationalsoziali-
stische Propaganda nach außen hin behauptete -  eines sollte nicht vergessen 
werden: Die Arbeiter verfügten über keine Institution oder Organisation, die 
ihnen die kollektive Artikulation und Durchsetzung ihrer Interessen erlaubt 
hätte. Sic mußten mehr noch als in »Friedenszciten« alles unterlassen, was 
ihnen den Vorwurf des »Klassenkampfes« cintragcn konnte. Forderungen 
nach Einkommensvcrbcsscrungen ließen sich -  wenn überhaupt — im allge-
meinen nur individuell Vorbringen und durchsetzen. Der Druck, den die 
Arbeiter auf die Löhne ausiiben konnten, war aus diesem Grund relativ 
schwach.
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4.2. Lohnentwicklung seit i939

Bis 1944 führte das Statistische Reichsamt weiterhin viertel- bzw. halbjähr-
lich Lohnsummenerhebungen durch.159 Auch wenn die Ergebnisse dieser 
Erhebungen seit 1941 nur eingeschränkt mit den Vorkriegsdaten vergleich-
bar sind, da seit 1941 das Sudetenland und die in das Deutsche Reich 
eingcgliedcrten >Ostgebicte< -  in denen die Bruttoverdienste unter dem 
Reichsdurchschnitt lagen -  sowie die zivilen ausländischen Arbeitskräfte 
ausschließlich der >Ostarbciter< einbezogen wurden, geben sic dennoch Auf-
schluß über die Entwicklung der Bruttoverdienste im industriellen Durch-
schnitt und in den wichtigsten Branchen.

Im industriellen Durchschnitt gelang es dem nationalsozialistischen Staat 
seit 1941, die Effektivlöhne zu stabilisieren, die Bruttowochenverdienstcder 
Arbeiterinnen -  hauptsächlich aufgrund vermehrter Einführung von Halb- 
tagsschichtcn -  sogar in nicht unbeträchtlichem Maße zu drücken.160 Von 
Bedeutung für die weitgehende Stabilisierung der Effektivlöhne auf dem 
Vorkriegsniveau im industriellen Durchschnitt war einmal die Umschich-
tung der Arbeiterschaft: Der Anteil der Facharbeiter, die die höchsten Löhne 
erzielten, an der Gesamtarbeiterschaft sank, der der angelernten Spezialar- 
beitcr, die deutlich niedriger als Facharbeiter entlohnt wurden, stieg. Zu 
vermuten steht, daß die Bruttoverdienste beider, vom Statistischen Rcichs- 
arnt aus erhebungstechnischen Gründen zusammengefaßten Arbeitergrup-
pen sich erhöht hatten, durch die statistische Aggregation jedoch der falsche 
Eindruck der Lohnstabilität für qualifizierte Arbeiter entsteht. Bestätigt 
wird dies insofern, als die Bruttostundenverdienste der gelernten wie der 
angelernten Industriearbeiter in der Mehrzahl der Branchen bis 1943, zum 
Teil sogar bis März 1944 stiegen. Zu einem erheblichen Teil — das zeigt ein 
Blick auf Tab. 6 und 7 -  war die Stagnation der Verdienste im industriellen 
Durchschnitt Resultat gegenläufiger Entwicklungen in den einzelnen Indu-
striezweigen.161 _

Betrachten wir zuerst die Entwicklung der Bruttostundenverdienstc in 
der Produktionsgütcrindustrie (Tab. 6). Je nach Qualifikation sind hier für 
die Zeit von 1940 bis März 1944 auffällige Unterschiede festzustcllcn: Ge-
lernte Arbeitskräfte konnten -  wie zuvor -  absolut und relativ einen ver-
gleichsweise starken Anstieg ihrer Stundenverdienste durchsetzen. Die in 
der Eisen- und Stahlindustrie beschäftigten 1. Leute vcrzcichnctcn während 
dieses Zeitraumes einen Verdienstzuwachs je Stunde von 5,7% , Metallfach-
arbeiter einen von 7,6%  und die Facharbeiter in der Gießereiindustrie sogar 
einen von 10,3% ; am geringsten fiel der Zuwachs für die in der Chemieindu-
strie beschäftigten Betriebshandwerker mit 3,7%  aus. In allen vier Branchen 
schwächte sich der Anstieg der Stundenverdienste der qualifizierten Arbeits-
kräfte allerdings seit 1942 deutlich ab. Wesentlich geringer als bei den 
Facharbeitern wuchsen zwischen 1940 und Frühjahr 1944 die Stundenver-
dienste der angelernten Arbeiter. Von 1942 bis 1944 hatten die in der Gicßc-
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rei- und der metallverarbeitenden Industrie beschäftigten Angelernten sogar 
einen signifikanten Rückgang ihrer effektiven Stundenlöhne hinzunehmen. 
Noch ausgeprägter war dieser Trend bei den in der Produktionsgüterindu-
strie tätigen männlichen Hilfsarbeitern und (überwiegend unqualifizierten) 
Arbeiterinnen. Die Stundenverdienste beider Arbeitergruppen erhöhten sich 
im Reichsdurchschnitt gleichfalls nur bis 1941 (Eisen- und Stahlindustrie, 
Gießereien) bzw. 1942 (Metallverarbeitung, Chemieindustrie). Danach sta-
gnierten hier die stündlichen Brutto Verdienste; zum Teil -  so für die in der 
Gießereiindustrie tätigen Arbeiterinnen -  kam cs sogar zu einem empfindli-
chen Lohnabbau. Verantwortlich für diese Entwicklungen waren eine Reihe 
von Gründen: Nicht unwesentlich wurden die Durchschnittsverdienste da-
durch beeinflußt, daß von den durch die Erhebung erfaßten Arbeitern mehr 
als zehn Prozent ausländische Zivilarbeitcr waren,162 deren Löhne deutlich 
unter denen ihrer deutschen Kollegen lagen; zudem ließ sich das Potential an-
vorwiegend unqualifizierten -  ausländischen Arbeitskräften von Unterneh-
merseitenutzen, die Effektivlöhnc deutscher Hilfsarbeiter und -arbcitcrinnen 
zu drücken. Während an unqualifizierten Arbeitskräften tendenziell kein 
Mangel bestand, blieb das Defizit an Facharbeitern während des Krieges 
bestehen. Vor allem mit Blick auf diese Arbeiterschicht wurde auch während 
des Krieges vereinzelt noch von >Konjunkturlöhncn< gesprochen.163

Wenn seit 1942 die Stundenverdienste aller Arbeitergruppen (auch die der 
qualifizierten) weitgehend stagnierten, dann war dies außerdem darauf zu-
rückzuführen, daß"sich die seit 1941/42 rigider gchandhabten Instrumente 
staatlicher Lohnkontrolle nachteilig für die Arbeiter auszuwirken begannen. 
In der metallverarbeitenden Industrie kam der >Lolmkatalog Eisen und 
Metalh hinzu, der-obw ohl bis 1944 nur intiner Minderheit aller Metallbe- 
triebe eingeführt -in  sinkenden Effektivverdiensten vor allem für Angelernte 
und Frauen bei gleichzeitig schwach steigenden Facharbeiterlöhnen seinen 
statistischen Ausdruck fand. Die sinkenden Bruttoverdienste der Frauen 
resultierten darüber hinaus wesentlich -  wie gesagt -  aus der vermehrten 
Einführung von Halbtagsschichten. Besonders deutlich wird dies, wenn wir 
die Bruttowochawerdienste der in der Metallverarbeitung beschäftigten Arbei-
terinnen betrachten (Tab. 7): Diese sanken von 1940 bis März 1944 um 14,7%! 
Aber auch die Stundenverdienste wurden in ihrer Flöhe durch den sinkenden 
Anteil von Überstundenzuschlägen etc. nicht unerheblich beeinflußt.

Abgeschwächt setzten sich die für die männliche Arbeiterschaft der Pro-
duktionsgüterindustrien seit 1940 konstatierten Trends auch im Baugewerbe 
und der Industrie der Steine und Erden durch. Während die effektiven Stunden-
verdienste der qualifizierten Arbeitergruppen in einem allerdings kaum 
merkbaren Umfang stiegen, sanken -  vor dem Hintergrund des hier beson-
ders starken Einsatzes ausländischer Arbeitskräfte-die stündlichen Effektiv-
löhnc der Flilfsarbciter (mit Ausnahme der Bauhilfs- und Zementarbeiter).

In den wichtigsten Zweigen der Konsuwgüterindustrie wurden die Brutto- 
stundenverdienste -  vor allem der Arbeiterinnen -  zwischen 1940 und
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Frühjahr 1944 in einem über dem industriellen Durchschnitt liegenden Maße 
/«raif/gesetzt. Zurückzuführen ist dies in erster Linie darauf, daß hier die 
Effektivverdienste bis 1939 das Krisenniveau von 1931/32 kaum überschrit-
ten und die Arbeiter einen besonderen Nachholbedarf hatten. Zudem 
dürfte sich hier auch die Stillegung kleinerer Betriebe, in denen das Lohnni-
veau in aller Regel unter dem Durchschnitt lag, statistisch als Erhöhung der 
Bruttoverdienste niedergeschlagen haben. Welch einschneidenden Lohnab-
bau dennoch gerade die in der Verbrauchsgüterindustrie beschäftigte Arbei-
terschaft während der zwölfjahre nationalsozialistischer Herrschaft hinneh-
men mußte, läßt sich erst ermessen, wenn wir Verglcichszahlen aus der Zeit 
vor der K rise-den Jahren 1927 bis 1929 — hinzuzichen. In manchen Zweigen 
der Konsumgüterindustrie hatten selbst Fachkräfte Kürzungen ihrer Stun-
denverdienste von zwölf bis zwanzig Prozent während des hier untersuchten 
Zeitraumes zu akzeptieren.164 Noch kräftiger war der Lohnabbau je Stunde 
von Okt. 1928 bis März 1944 für die >1. Leutc< in der eisenschaffenden 
Industrie;165 je Woche wurden -  infolge übermäßiger Ausdehnung der 
Arbeitszeiten -  die Ende 1928 erzielten Verdienste hier allerdings deutlich 
übertroffen. Ähnlich stark blieben die Stundenverdienste während derjahre 
1940 bis 1944 in der Chemieindustric unter dem Niveau der während der 
letzten Hochkonjunktur vor 1933 gezahlten Effektivlöhne.166 Besonders 
einschneidend war der Lohnabbau in der Zeit der nationalsozialistischen 
Herrschaft im Baugewerbe: Maurer bekamen im Frühjahr 1944 nicht einmal 
zwei Drittel (63,4%) dessen, was ihnen im Aug. 1929 je Stunde gezahlt 
wurde. Fast genauso gravierend waren die Lohnkürzungen für die anderen 
Arbeitergruppen dieses Industriezweiges. Lediglich in den Zweigen d er. 
metallverarbeitenden Industrie erreichten die Stundenverdienste der gelernten 
und angelernten Arbeiter im März 1944 wieder das Niveau vom Okt. 1928; 
Flilfsarbeitcr und Arbeiterinnen mußten dagegen auch in diesem Industrie-
zweig mit niedrigeren effektiven Stundenlöhnen vorlieb nehmen. Einkom- 
mensverbessenmgen konnten Mctallfacharbeiter erzielen: In der Stunde er-
zielten sie ein Jahr vor Kriegsende 3,2% , in der Woche sogar 13,1% mehr als 
im Okt. 1928. Neben den bereits genannten Gründen (vor allem die weit 
überdurchschnittliche Ausdehnung der Arbeitszeit sowie der in diesem 
Industriezweig besonders ausgeprägte Arbeitskräftemangel, der Unterneh-
mer zur Zahlung von >Locklöhnen< veranlaßte) sind diese Spitzenverdienste 
auf einen weiteren Faktor Zurückzufuhren, der in der Zeit des Krieges 
zunehmend in den Vordergrund trat: Die hochtechnisierten Einheiten der 
Wehrmacht hatten einen außerordentlich starken Bedarf an qualifizierten 
Arbeitskräften aus dem Metallbereich. Da sie zudem einen recht hohen 
Wchrsold zahlten und einmal rekrutierte Mctallfacharbeiter — trotz anders 
lautender Verfügungen auch höchster staatlicher Stellen -  nur sehr ungern an 
Industriebetriebe abgaben, gingen nicht wenige Metallarbeitgeber vor dem 
Hintergrund des offiziellen Lohnstops zu (in der Lohnstatistik gleichwohl 
erfaßten) illegalen Entlohnungspraktiken über. Sie bezahlten Überstunden,
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die nicht geleistet worden waren; sic gewährten Schmutzzulagen, wo keine 
Schmutzarbeit getan werden brauchte u. a. m .167 Erst als aufgrund der mili-
tärischen Wende gegen Ende 1942 die Wehrmacht für Metallarbeiter an 
Attraktivität verlor und bereits die Drohung mit einer Aufhebung der UK- 
Stellung disziplinierend wirkte, flachte der Lohnauftrieb für diese Arbeiter-
schicht zusehends ab.

Alles im allem waren die in NS-Publikationcn vielbeklagten >Konjunktur- 
löhne< »in ihrer tatsächlichen G röße... volkswirtschaftlich, finanz- und 
währungspolitisch ohne Belang«:168 Sic konnten die Aufrüstung des natio-
nalsozialistischen Regimes nicht entscheidend beeinträchtigen. Dies läßt 
sich nicht nur aus lohnstatistischen Vergleichen mit den Jahren vor 1930 oder 
auch nach 1945 schließen,169 sondern auch aus der Gegenüberstellung wich-
tiger volkswirtschaftlicher Indikatoren ersehen: Während sich zwischen 
1928 und 1938 die Zahl der abhängig Beschäftigten um 25,6% erhöhte und 
die industrielle Produktion sogar um 41,1% gesteigert werden konnte, 
wurde das Bruttojahreseinkommen der Arbeiterschaft um durchschnittlich 
5,1%  reduziert. Entsprechend sank die Lohnquote -  als der Anteil der 
Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit am Volkseinkommen -  von 
60,3% imjahr 1928 bzw. 64,6% 1931 auf 54,9% im Jahre 1938170 — mit im 
Krieg weiter sinkender Tendenz..171 Daß dies politisch gewollt war, die 
»Steigerung der Arbeitsverdienste... in den vergangenen Jahren bewußt 
zurückgehalten worden (ist), um einen immer größer werdenden Teil der 
volkswirtschaftlichen Arbeitsleistung der Rüstung zuführen zu können«, 
wurde -  intern -  unmißverständlich ausgesprochen.172

Allerdings war -  so konnte nachgewiesen werden -  die Stabilität der 
Effektivverdienste auf niedrigem Niveau wesentlich Resultat einer gleich-
zeitig verstärkten Lohndifferenzierung zwischen den Branchen. Als Folge 
sowohl gezielter politischer Eingriffe wie auch maturwüchsiger«, rüstungs-
konjunkturell bedingter Arbeitsmarktentwicklungen klafften die Verdien-
ste privilegierter Arbeitergruppen -  vor allem der qualifizierten Metallarbei-
ter -  und die benachteiligter Arbeiterschichten hauptsächlich in der Kon- 
suingüterindustric und im Baugewerbe immer weiter auseinander. Die 
fortschreitende Differenzierung der Löhne beschränkte sich jedoch nicht nur 
auf die Unterschiede zwischen den Branchen; sie erfaßte auch andere Ebenen 
der Entlohnung.
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5. L oh n -u n d  Einkommensdifferenzierung 1927 bis 1944

5.1. Lohn- und Einkommensdifferenzierungen nach Geschlecht

Im Vergleich zu den Jahren vor der nationalsozialistischen Machtergrei-
fung« wurde in der Zeit von 1933 bis 1938 die geschlechtsspezifischc Diskri-
minierung der Frauen bei der Entlohnung verschärft (Tab. 8). Insbesondere 
in der Textilindustrie, abgeschwächt aber auch in der metallverarbeitenden 
Industrie (als den beiden Branchen, die im folgenden als »Repräsentanten« 
der Konsumgüter- und Produktionsgüterindustric exemplarisch ausführli-
cher untersucht werden) vergrößerte sich die Spanne zwischen den stündli-
chen Effcktivvcrdicnstcn der Männer und Frauen.173

In der Metallverarbeitung setzte sich dieser Trend aus den oben genannten 
Gründen -  vor allem aufgrund der vermehrten Halbtagsschichten -  nach 
Kriegsbeginn fort. Deutlicher als bei den Bruttostundenverdiensten wuchs 
der Abstand zwischen Männer- und Frauenlöhnen deshalb bei den Brutto- 
wochcnvcrdicnstcn: In der metallverarbeitenden Industrie beschäftigte 
Hilfsarbeiter verfügten im Okt. 1928 über wöchentliche Bruttoeinkommen, 
die um 39,4%  höher lagen als die der (meist unqualifizierten) Metallarbeite-
rinnen, bis 1944 war diese Differenz auf 77,3%  gestiegen. Verstärkt wurde 
die lohnpolitische Diskriminierung der Metallarbeiterinncn durch die Ein-
führung des >Lohnkatalogcs Eisen und Metall« (LKEM), durch den unter 
dem Postulat von mehr »Lohngerechtigkeit« auch die Lohnabständc zwi-
schen weiblichen und männlichen Arbeitskräften weiter auseinandergezo-
gen wurden.

In der Textilindustrie kehrte sich dagegen die für die Jahre bis 1939 konsta-
tierte Entwicklung nach Kriegsbeginn um. Bei den-Textilhilfsarbeitcrinnen 
war die Angleichung der Stundenverdienste an die ihrer männlichen Kolle-
gen sogar so weit gediehen, daß die im Frühjahr 1944 festgestellten Lohnab-
ständc erheblich geringer ausficlcn als vor der nationalsozialistischen 
»Machtergreifung«. In diesem Industriezweig bestand -  im Gegensatz zur 
metallverarbeitenden Industrie -  kein gravierendes Facharbeiterdefizit; die 
Effcktivvcrdicnstc der männlichen Arbeitskräfte hatten in der Textilindu-
strie deshalb selbst in den ersten Kriegsjahren kaum das auf dem Tiefpunkt 
der Krise erreichte Niveau überschritten. Selbst geringe Lohnerhöhungen-  
von manchen Textilunternehmern vorgenommen, um Frauen zur Aufnah-
me oder Beibehaltung von lohnabhängigen Tätigkeiten in der Industrie zu 
gewinnen -  mußten sich deshalb vor dem Hintergrund des sehr geringen 
Ausgangsniveaus der Stundenverdienste der Textilarbeiterinnen 1938/39 
statistisch relativ stark zu ihren Gunsten auswirken. Im Grundsatz wurde 
jedoch weder in der Textilindustrie noch in anderen Industriezweigen an den 
niedrigen Verdiensten der Arbeiterinnen gerüttelt; im allgemeinen war die 
geschlechtsspezifische Diskriminierung der Frauen in dieser Elipsicht selbst
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Tabelle 8: Bruttostundenverdienste weiblicher Arbeiter in v. H. der Bruttostundenverdienste männlicher Arbeiter in der metallverar-
beitenden und der Textilindustrie 1927 bis 1944.

1927/28 (a) 1930/31 (b) 1933 (c) 1936 1938 1940 1942 1944 (d)

Metallverarbeitung
männl. Angelernte 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Frauen (e) 62,6 62,9 - 59,8 59,9 58,8 58,0 57,6
männl. Hilfsarbeiter 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Frauen (e) 75,3 73,5 - 77,0 77,0 76,1 76,2 73,2
Textilindustrie
männl. Facharbeiter (f) ' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
weibl. Facharbeiter (f) 72,4 72,3 73,6 71,0 69,9 71,3 72,5 71,5
männl. Hilfsarbeiter 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
weibl. Hilfsarbeiter 70,9 73,3 72,7 69,9 68,8 72,7 74,8 76,5

(a) Textilindustrie: Sept. 1927; Metallverarbeitung: Okt. 1928.
(b) Textilindustrie: Sept. 1930; Metallverarbeitung: Okt. 1931.
(c) Textilindustrie: Sept. 1933.
(d) März.
(e) In der Metallverarbeitung wurden die Frauen ungeachtet ihrer Qualifikation zu einer Arbeitergruppe zusammengefaßt. Deshalb 

wurden die Stunden Verdienste der Fauen sowohl zu denen der angelernten als auch zu denen der ungelernten männlichen Arbeiterin 
Beziehung gesetzt.

(f) Angelernte und gelernte Arbeiter.

Quelle: wie Tab. 6.
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in der zweiten Kriegshälfte deutlicher als vor 1933 ausgeprägt. Zwar ver 
langte der Rcichsarbcitsministcr in einem Erlaß vom 15. Juni 1940, daß in 
bestimmten Fällen (hauptsächlich bei Akkordarbeit) gleiche Löhne für 
»schon seit langem gleiche Arbeit von Männern und Frauen« zu zahlen 
seien;174 und die DAF entfachte -  angesichts der weitgehend fchlgcschlage 
neu Mobilisierung zusätzlicher Frauen für die Industriearbeit -  eine Kam 
pagne für gleiche Entlohnung von Mann und Frau.175 Die höchsten Stellen 
von Staat und NSDAP lehnten derartige Vorschläge jedoch auch während 
des Krieges entschieden ab, nicht nur weil dies der nationalsozialistischen 
Weltanschauung widersprochen hätte, sondern auch weil -  wie der Reichs-
arbeitsminister in einem Schreiben an Göring vom 21. Dez. 1939 behauptete 
-  dies zu »sozialen Erschütterungen«, d. h. zur >Unruhc< in der um ihre 
lohnpolitischc Privilegierung fürchtenden männlichen Arbeiterschaft hätte 
führen können.176

5.2. Lohn- und Einkommensdifferenzierungen.nach Qualifikation

Eine Tendenz zunehmender Differenzierung nach Qualifikation läßt sich bis 
Kriegsbeginn für die metallverarbeitende Industrie nur konstatieren, wenn 
die Bruttoverdienste der Facharbeiter (und Angelernten) mit denen der 
Hilfsarbeiter verglichen werden (Tab. 9). Bereits bis 1935/36 hatte sich hier 
der Abstand zwischen den Stundenverdiensten beider Arbeitergruppen im 
Vergleich zu den Jahren 1927 bis 1929 spürbar vergrößert. Ihre Erklärung 
findet diese Entwicklung in dem besonders starken Mangel an Fachkräften 
und den daraus im Vergleich zu den unqualifizierten Arbciter(inne)n resul-
tierenden überdurchschnittlichen Lohnsteigerungen. Diese Entwicklung 
setzte sich während des Zweiten Weltkrieges fort. In welchem Umfang 
unqualifizierte Arbeitskräfte in der Metallverarbeitung durch rüstungskon- 
junkturcll bedingte, >naturwiichsigc< Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
und durch lohnpolitische Maßnahmen des NS-Regimcs benachteiligt wur-
den, macht ein Vergleich der für März 1944 errcchnctcn qualifikationsbczo- 
genen Lohnabständc mit denen aus der Zeit vor Einbruch der Weltwirt-
schaftskrise deutlich. Die Stundenverdienste der in der metallverarbeitenden 
Industrie beschäftigten Hilfsarbeiter lagen im Okt. 1928 >nur< um 27,7%  
unter denen der Mctallfacharbeiter; bis Anfang 1944 hatte sich diese Spanne 
auf 34,3%  ausgeweitet. Der seit 1942 zu beobachtende Differenzierungs-
schub resultierte im wesentlichen aus der Einführung des LKEM seit Ende 
1942, der die Arbeiter nach ihrer Tätigkeit in ingesamt acht Lohngruppen 
staffelte und die Verdienste qualifizierter Arbeitskräfte von denen unqualifi- 
ziertcr weitaus stärker als zuvor absetzte. Der mit dem LKEM einsetzendc 
Prozeß einer außerordentlichen Ausweitung der Lohndiffcrcnzicrung 
kommt in Tab. 9 im übrigen nur eingeschränkt zum Ausdruck, da das 
Statistische Rcichsämt die drei höchsten Lohngruppen zwecks Vcrgleich-
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barkcit mit den vorausgegangenen Erhebungen zur Gruppe der Facharbei-
ter, die beiden untersten zur Gruppe der Hilfsarbeiter zusaminenfaßte. Auch 
in einigen anderen Industriezweigen vergrößerten sich die Abstände zwi-
schen gelernten und ungelernten Arbeitern in ähnlichem Ausmaß.177 Für 
das Baugewerbe178 und -  in stark abgeschwächter Form -  fiir wichtige 
Bereiche der Konsumgüterindustrie (neben der Textilindustrie vor allem die 
Süß-, Back- und Teigwarenindustrie) galt dagegen der umgekehrte Freud.

Während sich in der metallverarbeitenden Industrie die Effektivverdienste 
ungelernter und gelernter Arbeiter beträchtlich auseinanderentwickclt hat-
ten, glichen sich die tatsächlichen Stundenlöhne der angelernten oder >Spe- 
zialarbciten bis 1942 an die der Facharbeiter an. Zurückzuführen ist die 
insgesamt allerdings nur geringfügige Einebnung der Einkünfte zwischen 
den beiden qualifizierten Arbeiterschichten erstens auf das unterschiedliche 
Gewicht der Lohnformen: Der Anteil der Akkord- und Fließbandarbeiter 
(die im Prämien- oder Pensumlohn entlohnt wurden) unter den Angelernten 
erhöhte sich; bei den Facharbeitern verloren dagegen diese Lohnformen an 
Bedeutung.179 Da im Zeitlohn tätige Arbeiter geringere Verdienste erzielten 
als die im Akkord arbeitenden Angehörigen derselben Arbeitergruppen, 
mußten Veränderungen bei den Lohnformen auch die Höhe der Durch- 
schnittsvcrdienstc beeinflussen. Als zweiter Grund kam hinzu, daß in grö-
ßeren Unternehmen, die den bei ihnen beschäftigten Arbeitskräften im 
allgemeinen höhere Löhne als kleine Firmen zahlten, der sowieso schon 
überdurchschnittliche Anteil der angelernten Arbeiter weiter ausgedehnt 
wurde. Die im Reichsdurchschnitt etwas schneller steigenden Verdienste 
der angelernten Arbeitskräfte sind deshalb auch auf das erhöhte Gewicht 
Zurückzufuhren, das die in den Großbetrieben beschäftigten Angehörigen 
dieser Arbeiterschicht erhielten. Abgeschwächt wurde dieser Prozeß da-
durch, daß qualifizierte und berufserfahrene Metallfacharbeiter auf dem 
Arbeitsmarkt in besonderem Maße >Mangelware< waren und deshalb unter 
allen Arbeiterschichten noch am leichtesten Lohnverbesscrungcn durchset-
zen konnten. Zu keinem Zeitpunkt war indessen die mit Blick auf die 
metallverarbeitende Industrie formulierte Behauptung des Arbeitswissen-
schaftlichen Instituts der DAF gerechtfertigt, »(d)ie Verdienste der unge-
lernten, angelernten und gelernten Gefolgschaftsangehörigen überschnei-
den sich vollkommen«.180 Selbst 1941/42, als sich die Effektivlöhne der 
angelernten denen der gelernten Metallarbeiter am stärksten angenähert 
hatten, blieb die übernommene Lohnhicrarchie unzweideutig gewahrt. 
Übertreibungen wie die oben zitierte sollten vielmehr die Öffentlichkeit auf 
die fiir diesen Industriezweig geplanten dolmordnenden Maßnahmem vor- 
berciten, die unter anderem die Verstärkung und Verfeinerung bestehender 
Lohnhierarchien zum Inhalt hatten. In der Tat brachte der LKEM fiir die 
Metallverarbeitung hier seit 1942 eine auffällige Vertiefung der Lohnunter-
schiede zwischen angelernten und gelernten Arbeitern, die in 'Fab. 9 auf-
grund der Vom Statistischen Reichsamt vorgenommenen Zuordnung der
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Tabelle 9: Bruttostundenverdienste unqualifizierter in v. H. der Bruttostundenverdienste qualifizierter Arbeiter in der metallverarbei-
tenden und der Textilindustrie 1927 bis 1944.

1927/28 (a) 1930/31 (b) 1933 (c) 1936 1938 1940 1942 1944 (d)

Metallverarbeitung
Facharbeiter 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hilfsarbeiter. 72,3 74,3 - 68,0 68,0 68,4 66,4 65,7
Facharbeiter 100;0 * 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Angelernte 86,9 86,8 - 88,1 87,5 88,5 87,1 83,5
Textilindustrie 
Facharbeiter (e) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hilfsarbeiter 75,3 ■ 74,6 77,6 ’ 76,9 79,5 80,3 78,6 77,2

(a) Textilindustrie: Sept. 1927; Metallverarbeitung: Okt. 1928.
(b) Textilindustrie: Sept. 1930; Metallverarbeitung: Okt. 1931.
(c) Textilindustrie: Sept. 1933.
(d) März.
(e) Angelernte und gelernte Arbeiter.

Quelle: wie Tab. 6. •
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Verdienste der einzelnen Lohngruppen zu den vorher üblichen Oberbegrif-
fen nur unzureichend sichtbar wird.

5.3. Lohn- und Einkonuncnsdijjerenziaunpen nach Betriebsprößeuklassen

Das Statistische Rcichsamt hat für den uns interessierenden Zeitraum keine 
Zahlen veröffentlicht, die Aufschluß über die Entwicklung der Lohn- und 
Einkommensdifferenzierung nach Bctriebsgrößenklassen geben. Um den-
noch die Frage beantworten zu können, in welchem Ausmaß die Arbeitneh- 
mcrcinkommen nach Unternehmensgröße während der NS-Zeit differier-
ten, habe ich auf der Basis der von den deutschen Aktiengesellschaften 
veröffentlichten Gewinn- und Verlustreclmungcn sowie der Angaben über 
die jeweiligen Belcgschaftsgrößcn eine entsprechende Erhebung vorgenom- 
men.181 Die Erhebung, die aus methodischen Gründen nur für den Maschi-
nen- und Apparatebau sowie die Textilindustrie durchgeführt wurde,182 
umfaßt die Jahre 1932 bis 1938. Für die Jahre vorher wurden von den 
Aktiengesellschaften im allgemeinen keine Angaben über die Lolin- und 
Gchaltssummen gemacht. Während der Kriegsjahre unterblieb in aller Regel 
zumindest die Veröffentlichung der Belcgschaftszahlen.183 Ein Vergleich 
mit den Jahren vor 1933 und der Zeit des Krieges ist deshalb nicht möglich; 
ein Vergleich mit den Jahren nach 1945 hätte den Rahmen der Arbeit 
gesprengt und außerdem erhebliche methodische Probleme aufgeworfen. 
Ferner wurden Lohn- und Gchaltssummen von den Aktiengesellschaften 
nicht getrennt veröffentlicht; Aussagen über die Einkommensentwicklung 
sind deshalb nur für die Gesamtheit der Arbeitnehmer, nicht aber über die der 
Untergruppen der Arbeiter und Angestellten möglich.184 Zwar sind in der 
Erhebung größere Unternehmen überrepräsentiert;185 dennoch kann für 
alle auf der Erhebung basierenden Statistiken beansprucht werden, daß sie 
die Gesamtheit der Unternehmen beider Industriezweige zumindest im 
Hinblick auf Richtung und ungefähres Ausmaß der Einkommensdifferen-
zierungen während der Jahre 1932 bis 1938 repräsentieren.186

Die Abhängigkeit der Arbeitnehmereinkünfte von der Betriebsgröße war 
besonders stark im Maschinen- und Apparatebau ausgeprägt (Tab. 10). Die in 
einem Großbetrieb mit mehr als 5000 Arbeitnehmern beschäftigte durch-
schnittliche Arbeitskraft verdiente 1932 im Monat 36 RM oder 30,2% mehr 
als der ih einem Klcinuntcrnehmcn (unter 100 Beschäftigte) angestellte 
Arbeitnehmer. Bis 1938 hatte sich dieser Abstand auf 66,4 RM oder 42,8%  
vergrößert. Außerdem erhielt der in einer kleineren Aktiengesellschaft be-
schäftigte Arbeitnehmer selbst 1938 mit 155,1 RM nicht einmal das Monats-
einkommen, das das in einem Großunternehmen beschäftigte durchschnitt-
liche Belegschaftsmitglied im Krisenjahr 1932 erhalten hatte (155,3 RM). 
Ferner fällt auf, daß 1938 in dieser Branche einerseits die in den beiden 
unteren Bctriebsgrößenklassen (bis 250 Beschäftigte) und andererseits die in
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Tabelle 10: Einkommensdifferenzierung nach Betriebsgrößenklassen im Maschinen- und Apparatebau sowie der Textilindustrie 1932 
bis 1938 (RM; Arbeiter und Angestellte).

Betriebsgröße 
(Beschäftigte 1935) (a)

1932 1933' 1934 1935 1936 1937 1938 Anteil der Angestellten an der 
Gesamtbelegschaft (in v. H., 

(b) 1935)

Maschinen- und Apparatebau 
unter 100 Beschäftigte ( 4) 119,3 123,6 133,4 149,5 . 149,2 164,8 155,1 (1)
100 bis 249 Beschäftigte (11) 124,5 116,8 128,0 146,2 146,1 156,1 164,6 (8) 15,7%
250 bis 499 Beschäftigte ( 8) 129,2 153,8 165,0 173,9 181,0 179,1 198,8 (4) 16,2%
500 bis 999 Beschäftigte (10) 132,9 154,5 171,4 170,3 178,6 196,2 207,8 (6) 20,5%
1000 bis 1999 Beschäftigte ( 6) 153,3 139,8 174,8 187,6 191,1 201,0 211,4 (4) 17,7%
2000 bis 4999 Beschäftigte ( 5) 138,6 15 ,̂1 173,6 183,4 187,7 196,1 200,9 (3) 14,5%
über 5000 Beschäftigte ( 3) 155,3 189,1 193,0 198,2 189,9 213,7 221,5 (-) -
Durchschnitt (47) 145,9 163,8 179,0 186,7 186,4 201,9 210,2 (26) 16,5%
Textilindustrie 
unter 250 Beschäftigte ( 9) 100,5 .107,1 • 114,9 108,6 115,1 127,6 144,6 (7) 15,0%
250 bis 499 Beschäftigte (14) 111,4 109,2 114,1 116,8 115,8 120,8 121,2 ' (10) 9,0%
500 bis 999 Beschäftigte (15) 110,4 111,4 115,6 110,9 116,4 122,4 130,5 (10) 9,0%
1000 bis 1999 Beschäftigte (14) 103,8 ■ 107,5 108,2 113,9 115,0 123,1 125,6 (8) 8,1%
2000 bis 4999 Beschäftigte •( 4) 121,5 122,7 135,5 134,2 148,2 158,1 164,1 . (2) 6,7%
über 5000 Beschäftigte ( 4) 125,1 124,0 129,0 125,9 139,1 148,5 145,4 (2) 13,0%
Durchschnitt (60) 114,9 117,9 121,0 121,1 128,6 137,1 139,0 (39) 10,0%

(a) Erfaßte Aktiengesellschaften.
(b) Erfaßte Aktiengesellschaften, die Angaben über Beschäftigte getrennt nach Arbeitern und Angestellten veröffentlichten.
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mittleren und großen Unternehmen erzielten Monatseinkommen ziemlich 
dicht beieinander lagen. Dieser Bruch zwischen großen und kleinen Aktien-
gesellschaften begann sich erst 1933/34 auszuprägen; während der Krise war 
dieser Einkommensunterschied weitgehend eingeebnet worden. Im Ver-
gleich zum Maschinen- und Apparatebau war die Einkorn mcnsdiffcrenzic- 
rung nach Betriebsgrößen in der Textilindustrie uneinheitlicher, ln der Ten-
denz kam es in diesem Industriezweig für den hier betrachteten Zeitraum im 
Unterschied zum Maschinen- und Apparatebau eher zu einer Nivellierung 
der Einkommen nach Betricbsgrößenklassen.

Worauf sind diese Entwicklungen zurückzuführen? Daß größere Betriebe 
höhere Löhne und Gehälter zahlten, kann nicht überraschen: Sie hatten ihren 
Standort eher in größeren Städten und waren deshalb häufiger in höhere 
Ortsklassen eingestuft. Wenn sich dieser Abstand im Maschinen- und Appara-
tebau bis 1938 jedoch noch erheblich vergrößerte, dann müssen zusätzliche, 
NS-spczifischc Faktoren zur Erklärung herangezogen werden: Großunter-
nehmen waren überdurchschnittlich gewinnträchtig -  nicht zuletzt weil an 
sie bevorzugt Rüstungsaufträge vergeben wurden - ,  so daß sie einen erheb-
lich größeren Spielraum für Lohnzugeständnisse besaßen als kleine Betriebe; 
gleichzeitig waren lohncgalisicrendc Tendenzen mit dem Fortfall der Ge-
werkschaften und infolge der nach der >Machtergrcifung< veränderten recht-
lichen und politischcn^Rahmenbedingungcn erheblich abgeschwächt wor-
den. Hinzu kam die meist kontinuierlichere Belieferung größerer Betriebe 
mit betriebsnotwendigen Rohstoffen, die glcichbleibend lange Wochenar-
beitszeiten und entsprechend hohe Einkommen erlaubte. Kleinere Unter-
nehmen waren demgegenüber häufiger aufgrund von Rohstoffknappheit zu 
Broduktionsunterbrcchungen und Kurzarbeit gezwungen. Seit 1936 partizi-
pierten allerdings auch viele kleinere Unternehmen in den rüstungswichti-
gen Zweigen der Metallindustrie zusehends am wirtschaftlichen Auf-
schwung. Da seit 1935 insbesondere Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt kaum 
mehr vorhanden waren, wurden nunmehr auch solche Betriebe zur Gewäh-
rung höherer Einkommen gezwungen. Dies zeigt am Beispiel des Maschi-
nen- und Apparatebaus ein Vergleich der Betricbsgrößenklassen II (100 bis 
249 Beschäftigte) und VII (über 5000 Beschäftigte): 1932 bis 1934 wurden in 
den Unternehmen mit 100 bis 249 >Gefolgschaftsmitgliedcrn< die Einkom-
men um lediglich 2,8% heraufgesetzt, in der höchsten Bctriebsgrößenklasse 
dagegen.um 24,3% ; in den Jahren danach kehrte sich diese Entwicklung fast 
um .187

Wenn in der Textilindustrie die Einkommensdifferenzierung nach Be-
triebsgröße nicht so stark ausgeprägt war und bis Kriegsbeginn im Vergleich 
zur Krise sogar vermindert wurde, dann war dies in erster Linie Resultat der 
bewußten Benachteiligung dieses Industriezweiges durch die nationalsozia-
listische Wirtschaftspolitik, die (fast) alle Textihmternehmcn -  ungeachtet 
ihrer Größe — gleichmäßig traf. Noch 1935 bzw. 1936 war -  vor allem 
aufgrund der weit verbreiteten Kurzarbeit und der teilweise untertariflichen
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Entlohnung der minderqualifizierten Arbeitergruppen -  in den meisten 
Bctricbsgrößenklassen dieses Wirtschaftssektors das Verdienstniveau des 
Krisenjahrcs 1932 kaum überschritten; erst danach kam es hier zu nennens-
werten Einkommenserhöhungen. Wie stark die Textilindustrie und die hier 
beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich zu den Branchen der Metallverar-
beitung während der Herrschaft der Nationalsozialisten zurückgesetzt wur-
den, wird ersichtlich, wenn wir die Einkommensentwicklung der Aktienge-
sellschaften beider Branchen mit einer Belegschaft von 500 bis 999 miteinan-
der vergleichen: Während die Monatsverdienste der Textiluntcrnchmen 
dieser Betriebsgröße bis 1935 fast vollständig stagnierten (+  0,5% ), hatten 
die Arbeitnehmer in Maschinenbaugcsellschaften derselben Größenord-
nung während desselben Zeitraumes mit + 2 8 ,1 %  einen deutlichen Ein-
kommenszuwachs zu verzeichnen. Erst in den letzten Jahren vor Kriegsbe-
ginn, als sich auch in der Textilindustrie ein leichter konjunktureller Auf-
schwung abzuzcichncn begann, konnten Textilarbcitnchmer dieser Bc- 
triebsgrößenklasse mit den Erhöhungen der monatlichen Einkommen ihrer 
in gleichgroßen Betrieben der Maschinenbauindustric beschäftigten Kolle-
gen prozentual (nicht absolut) in etwa glcichzichen.

5.4. Lohn- und Einkommensdifferenziertingen nach Ortsgröjknklassen

Die Frage, wie sich die Lohn- und Einkommcnsdifferenzicrungen nach 
Ortsgrößenklasscn während der ersten sechs Jahre der nationalsozialisti-
schen Herrschaft entwickelten, kann im wesentlichen mit Hilfe der vom 
Statistischen Reichsamt durchgeflihrten Lohnerhcbungcn bcantwortct wer-
den (Tab. 11).

In der metallverarbeitenden Industrie wurde der Abstand bei den Brutto- 
stundenverdiensten während der Jahre 1935 bis 1939 zwischen kleinen Ort-
schaften einerseits und Großstädten andererseits für alle Arbeitcrgruppen in 
auffälliger Weise verringert. Hatten im Dez. 1935 z. B. die in der Metallver-
arbeitung beschäftigten Hilfsarbeiter in Berlin und Hamburg noch um 
27,9%  höhere Stundenverdienste als die in Kleinstädten und Dörfern tätigen 
unqualifizierten Metallarbeiter erhalten, so war diese Spanne bis Kriegsbe-
ginn auf 16,5% geschrumpft. Ähnlich stark verringerte sich auch der Vor-
sprung der Stundenverdienste der gelernten und angelernten Metallarbeiter 
in Großstädten mit einer Einwohnerschaft von 200000—500000 gegenüber 
dem ihrer Kollegen gleicher Qualifikation in kleinen Ortschaften unter 
10000 Einwohnern. Die für die Zeit der Krise zu konstatierende Einebnung 
der Verdienste der Metallarbeiter zwischen den Ortsgrößenklasscn188 wich 
also nur vorübergehend, bis etwa 1935/36, einer Vertiefung der Lohnunter-
schiede; danach kehrte sich dieser Trend wieder um. Die Gründe für diese 
Entwicklung sind in den skizzierten Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt 
zU'Stichcn: 1934/35 war der Mangel an (qualifizierten) Arbeitskräften noch
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auf einige wenige, großstädtisch geprägte Industrieregionen beschränkt 
gewesen. Nur hier hatten bis zu diesem Zeitpunkt vor allem gelernte und 
angelernte Metallarbeiter diese Situation zur Verbesserung ihrer Verdienste 
nutzen können. Bis 1938/39 hatte sich der Arbeitcrinangel dann auf alle 
Regionen (sowie Arbeiterschichten und Betriebsgrößen) verallgemeinert -  
mit dem Ergebnis, daß sich die Verdienste auch in den einzelnen Ortsgrö- 
ßcnklasscn wieder annäherten. Um keine Arbeitskräfte an die durch die 
Einstufung in höhere Tarifklassen der sowieso privilegierten großstädti-
schen Metallindustrie zu verlieren, setzten seit 1936/37 die in kleineren 
Industriestädten angcsicdcltcn Metallbetriebe die Verdienste in überdurch-
schnittlichem Maße herauf.

In der Textilindustrie verlief die Entwicklung genau umgekehrt. Für die 
sich zwischcn-Dcz. 1935 und Kriegsbeginn zunehmend vergrößernden Ab-
stände zwischen den Verdiensten nach Ortsgrößen war ebenfalls die -  in 
dieser Branche ganz andere -  Arbeitsmarktsituation verantwortlich: 1939 
herrschte ebensowenig wie 1935 ein dem Arbeitskräftedefizit in der Metall-
industrie vergleichbarer Mangel an Textilarbeitern. Die in Großstädten 
ansässigen Textilunternehmen waren dennoch zu deutlichen Lohnerhöhun-
gen gezwungen, w.enn sic verhindern wollten, daß die bei ihnen beschäftig-
ten Arbeitskräfte in die -  überwiegend in größeren Städten konzentrierte -  
Metallindustrie abwanderten. >Auf dem Lande« ansässige Textilbetriebe sa-
hen sich im allgemeinen zu solcher Lohnpolitik nicht veranlaßt, da die relativ 
hohen Verdienste der (fernen) Metallindustrie hier meist keine unmittelbare 
Anziehungskraft ausübten. Während 1939 im Reichsdurchschnitt die 
Bruttostundenverdienste der (angelernten und gelernten männlichen) Tex- 
tilfacharbeitcr die der in der Metallverarbeitung beschäftigten Hilfsarbeiter 
um 3,4%  unterschritten, lagen sic in Großstädten (200000 bis 1 Mio. Ein-
wohner) mit 18,6% und 17,3% deutlich über dem Lohnniveau der in diesen 
Ortsgrößenklasscn beschäftigten unqualifizierten Metallarbeiter.

Für das Baugewerbe lassen sich eher der Metallverarbeitung vergleichbare 
Lohnverschiebungen konstatieren, allerdings in deutlich abgeschwächter 
Form. Verantwortlich hierfür war erstens die Verallgemeinerung des Ende 
1935 noch auf einzelne Großstädte begrenzten Mangels an Maurern und 
anderen Baufacharbeitern und zweitens die restriktive Arbeitsmarktpolitik 
des NS-Staa'tcs: Bis 1935/36 hatten insbesondere die auf dem Lande ansässi-
gen Bauunternehmer benötigte Hilfsarbeiter überwiegend aus der abwande-
rungswilligen männlichen Landbevölkerung rekrutiert; durch die insbeson-
dere nach Verkündung des > Vierjahrcsplanes« verschärften arbeitsmarktpoli-
tischen Beschränkungen war ihnen dies weitgehend unmöglich gemacht 
worden. Die Konkurrenz um das dadurch begrenzte Reservoir an unqualifi-
zierten Arbeitskräften trieb danach auch in agrarisch geprägten Regionen die 
Verdienste der Bauhilfsarbeiter in die Flöhe. Für andere Branchen liegen -  
mit Ausnahme der Bau- und Möbeltischlerei, wo die Entwicklung ähnlich 
verlief wie in der Textilindustrie189 -  keine vergleichbaren Zahlen vor. Für
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Tabelle 11: Bruttostundenverdienste von Fach- und Hilfsarbeitern nach Ortsgrö 
ßcnklassen in der Metallverarbeitung, im Baugewerbe sowie in der 
Textilindustrie im Sept. 1935 und Sept. 1939 (in Rpf.).

Orte (Einwohnerzahl) Facharbeiter (a) 
Sept. bzw. Sept. 1939 
Dez. 1935

(b)

Hilfsarbeiter 
Sept. bzw. Sept. 1939 
Dez. 1935 

(b)
Metallverarbeitung
mehr als 1 Million 108,5 1 2 1 ,2 76,0 82,0
500000 bis 1 Million 98,5 109,1 65,7 74,0
200000 bis 500000 96,3 106,7 65,5 73,2
100000 bis 200000 91,8 103,3 62,2 69,9
50000 bis 100000 95,3 103,0 61,1 71,8
25000 bis 50000 87,9 99,8 61,9 68,0
10000 bis 25000 94,6 103,9 60,2 69,9

unter 10000 87,5 102,0 59,4 70,4
Rcichsdurchschnitt 96,4 108,1 65,8 . 73,6
Baugewerbe
mehr als 1 Million - 117,6 92,8 93,6 -
500000 bis 1 Million 90,2 97,1 75,9 78,4
200000 bis 500000 89,8 95,7 75,1 77,4
100000 bis 200000 84,5 91,9 71,1 73,3
50000 bis 100000 82,4 84,6 68,9 68,6
25000 bis 50000 78,1 83,7 65,4 68,3
10000 bis 25000 74,6 79,8- 62,0 ' 66,2

unter 10000 71,0 78,4 60,4 64,4
Reichsdurchschnitt 80,2 86,3 68,0 71,0
Textilindustrie •
mehr als 1 Million _ ** 78,3 - 63,6
500000 bis 1 Million 74,4 86,8 60,8 69,2
200000 bis 500000 74,8 86,8 62,1 70,1
100000 bis 200000 77,1 79,0 52,0 57,9
50000 bis 100000 68,6 74,5 52,7 56,4
25000 bis 50000 69,6 79,3 54,9 59,0
10000 bis 25000 66,4 66,5 53,8 58,7

unter 10000 66,1 67,5 49,6 53,9
Rcichsdurchschnitt 69,0 71,1 53,3 57,3
(a) Baugewerbe: Facharbeiter = Maurer; Textilindustrie: Gelernte und Angelernte.
(b) Metallverarbeitung und Textilindustrie: Dez. 1935; Baugewerbe: Sept. 1935.

Quelle: Wirtschaft und Statistik, Jg. 16, 1936, S. 285; Schreiben des Präsidenten des 
Statistischen Reichsamtes an den Reichsarbeitsminister vom 9. Mai 1940, in: BA 
Koblenz R 41 /Bd. 66, Bl. 9.
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die Zeit des Krieges lassen sich Angaben zur Differenzierung der Brutto- 
stundcnvcrdicnstc nach Ortsgrößenklassen lediglich flir Sept. 1941 und auch 
nur für die gesamte verarbeitende Industrie -  und nicht die einzelnen Bran-
chen -  machen. Da in dieser Erhebung die Verdienste der Arbeiter in den 
okkupierten, dem >Großdeutschen Rcicln eingegliederten Gebiete miterfaßt 
sind, ist ein Vergleich mit den Vorkriegsstatistiken nicht möglich.190

Auch innerhalb einer Ortsgrößcnklasse waren die gezahlten Löhne keines-
wegs einheitlich, ln den Großstädten des Ostens wurden weitaus geringere 
Bruttostundenverdienste gezahlt als im Westen: Ein im Zeitlohn beschäftig-
ter Ho/zfacharbeiter z. B. erhielt im März 1934 in Königsberg einen effekti-
ven Stundenverdienst von 78,2 Rpf., in Breslau von 77,0 Rpf.; in Berlin und 
Hamburg lagen die Bruttostundenverdienste zum selben Zeitpunkt um 
mehr als zwanzig Prozent, in Bremen, Hannover, Stuttgart und München 
um fünf bis zehn Prozent darüber.191 Ein in der Provinz Brandenburg 
ansässiger Metallfacharbciter bekam -  so wurde in einer Denkschrift des 
Reichsarbeitsministers über >Lolmcntwicklung und Lohnlage im letzten 
Halbjahr 1935< fcstgcstellt - ,  wenn er in einer Stadt mit 25000 bis 50000 
Einwohnern beschäftigt war, ein durchschnittliches Wocheneinkommen 
von mehr als 55 RM; in Schlesien erreichten die Angehörigen derselben 
Arbeitergruppe zitimselben Zeitpunkt in der gleichen Ortsgrößenklasse im 
Durchschnitt nur einen Bruttowochenverdienst von »etwas mehr als 32,- 
R M «.192 Den regionalen Lohnunterschieden kam also eine erhebliche Be-
deutung zu.

5.5. Lohn- und Einkommensdifferenzierungen nach Regionen

Verantwortlich für die erheblichen Einkommensunterschiede zwischen den 
Regionen (Tab. 12) war in erster Linie die jeweilige Wirtschaftsstruktur und 
damit die Zusammensetzung der Beschäftigten nach Branchen in den einzel-
nen Wirtschaftsregionen. Je stärker eine Region agrarisch geprägt und je 
größer das Gewicht der niedrigen Lohne der Land- und Forstarbeiter war, 
desto geringer fiel der durchschnittliche Arbeitsverdienst aus (Posen -  West-
preußen, Ostpreußen, Oberfranken-Niederbayern). Überdurchschnittlich 
hoch waren die Einkommen in mehr oder weniger reinen Industrieregio-
nen. Aber auch zwischen Industrieregionen konnten erhebliche Unterschie-
de bestehen, je nach dem, ob die Konsumgüterindustrie -  in der die Arbei-
terschaft meist schlecht bezahlt wurde -  oder die Produktionsgütcrindustrie 
dominierte. In Berlin beispielsweise, wo die metallverarbeitende Industrie 
mit ihren Löhnen eine Spitzenstellung einnahm, lagen die wöchentlichen 
Verdienste durchgängig weitaus höher als etwa in Sachsen, wo die-niedrige 
Löhne zahlende -  Textilindustrie eine bedeutende Rolle spielte.

Diese Differenzen waren nicht neu, sondern schon vor 1933 vorhanden. 
Ein Vergleich der Verdienstniveaus fördert jedoch NS-spezifische Phäno-
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Tabelle 12: Bruttowocheneinkommen in den wichtigsten Regionen des Deutschen Reiches nach den Angaben der Invalidenversiche-
rung 1929 bis 1938 (in RM)

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
Hansestädte 45,38 43,74 HO,67 31,74 29,07 27,89 29,70 31,51 33,69 33,50
Rheinprovinz 38,32 36,54 33,26 25,52 24,48 25,32 26,60 27,93 29,25 30,74
Berlin 36,48 36,08 32,97 29,37 28,12 28,55 30,80 32,64 34,40 34,73
Sachsen 30,96 29,31 26,67 22,73 21,94 23,07 23,64 24,49 25,31 ' 26,46
Württemberg ' 28,58 27,65 . 25,09 21,58 21,26 22,73 23,66 24,77 25,96 27,17
Schlesien 23,65 ' 23,35 21,73 .18,32 17,63 18,64 19,15 19,81 . 20,53 21,44
Oberpfalz-Niederbayem 21,87 21,66 19,86 16,93 15,71 16,06 17,10 17,64 18,85 20,39
Ostpreußen 18,64 18,86 18,43 16,06 15,17 16,09 16,99 17,68 18,38 19,22
Posen-Westpreusen . 17,56 17,73 16,63 14,61 14,33 14,99 16,00 16,76 17,84 19,14
Deutsches Reich 31,19 30,57 27,73 22,88 21,88 22,83 24,04 25,25 26,50 27,84
(Quelle: Wirtschaft und Statistik, Jg. 16, 1936, S. 327; Jg. 17, 1937, S. 251; Jg. 18, 1938, S. 306; Jg. 19, 1939, S.299.)
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mene zu Tage: Der Abstand zwischen niedrigsten und höchsten Arbcitcrcin- 
komtnen wurde während dieses Zeitraumes deutlich verringert. 1929 erziel-
te ein in den Hansestädten ansässiger Arbeiter im Durchschnitt mehr als das 
zweicinhalbfachc (+ 158,4%) als ein in Posen-Westpreußen beschäftigter 
Arbeiter. Bis 1938 war dieser Verdienstunterschied auf 75,0% geschrumpft, 
mithin mehr als halbiert worden. Lediglich in den beiden Wirtschaftsgebie-
ten, in denen die Arbeitereinkommen am geringsten waren, lagen die Mo- 
natsverdienste 1938 über dem Niveau von 1929: In Posten-Westpreußen 
hatten die Arbeiter während dieses Zeitraumes einen durchschnittlichen 
Einkommenszüwachs von 9,0% , in Ostpreußen von 3,1% zu verzeichnen. 
In allen anderen Gebieten waren die Woebenverdienste zurückgegangen 
(obgleich in allen Landesarbeitsamtsbezirken 1938 die Arbeitslosenquote 
deutlich unter dem Stand von 1929 lag). Vor allem die Arbeiter der traditio-
nellen Industrieregionen hatten in diesen zehn Jahren auffällige Einkom-
menskürzungen hinzunchmcn: In den Hansestädten waren die wöchentli-
chen Bruttoverdienstc gegenüber 1929 um durchschnittlich 26,2% , in der 
Rheinprovinz um 19,8% und in Sachsen um 14,5% gekürzt worden. In 
diesen drei Regionen lag der Lohnabbau beträchtlich über dem Reichsdurch-
schnitt (10,7%). Lediglich in Berlin waren die Wocheneinkommen nur 
wenig, um 4,8% geschrumpft.

Worauf ist die allmähliche Nivellierung der regionalen Einkommensun- 
tcrschicdc bis 1938 zurückzuflihren? In allen Branchen war bis Kriegsbeginn 
das Niveau der Bruttostundenverdienste der Jahre 1927 bis 1930 bei weitem 
noch nicht wieder erreicht worden (Tab. 6). In den traditionellen Industrie-
gebieten veränderte sich die Beschäftigtcnstruktur (das relative Gewicht der 
Industriezweige) nur wenig. Liier mußten 1938/39 deshalb auch die durch-
schnittlichen Arbeitcrcinkommcn am deutlichsten unter dem Niveau des 
Jahres 1929 liegen. In den Einkommensverbcsserungcn, die in den östlichen 
Gebieten des Deutschen Reiches zu verzeichnen waren, kommen demge-
genüber die insbesondere seit 1936 eingeleitetcn Versuche zum Ausdruck, 
hier aus rüstungs- und lohnpolitischen Gründen verstärkt auch Produk-
tionsgüterindustrien anzusiedcln.193 Dennoch blieben auch während der 
NS-Herrschaft -  deutlich abgeschwächt -  im Osten Deutschlands die Ein-
künfte der abhängig Beschäftigten allgemein niedriger als im Westen.

1929 wurden den Arbeitern der Hansestädte die höchsten Verdienste 
gezahlt; bis 1938 waren sie von den Berliner Arbeitern überflügelt worden. 
Dieser Verlust der Spitzenstellung der Hamburger, Bremer und Lübecker 
Arbeiter -  deren Einkommen überdies, im Gegensatz zu allen anderen 
Wirtschaftsgebieten, erst 1934 den Tiefpunkt erreichte -  ist auf die spezifi-
sche Form der nationalsozialistischen Wirtschaftskonjunktur zurückzufuh-
rcn. Die im Zuge der Autarkiepolitik vollzogene weitgehende Abschottung 
der deutschen Wirtschaft vom Weltmarkt mußte die Nord- und Ostseehäfen 
als vormalige Dreh- und Angelpunkte des Außenhandels in beträchtlichem 
Maße benachteiligen. Die weitgehende Orientierung der deutschen Indu-
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stric auf den Binnenmarkt drängte diese Wirtschaftsgebiete geographisch und 
(in geringerem Maße auch) ökonomisch an den Rand. Demgegenüber stand 
die Berliner Industrie im Zentrum dieses Binnenmarktes. Außerdem hatten 
die in der Reichshauptstadt Berlin beheimateten Mctalluntcrnehmcn über-
durchschnittlich zahlreiche und umfängliche Rüstungsaufträge zu verbu-
chen, was den meisten Betrieben eine vergleichsweise starke Expansion bei 
relativ hohen Löhnen erlaubte. Zumindest das erste Kriegsjahr-dies läßt sich 
einer Erhebung des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF entnehmen
-  brachte keine entscheidenden Änderungen.194 Für die Zeit danach fehlen 
vergleichbare Daten.

Auch innerhalb der einzelnen Branchen (so ergab eine eigene Erhebung) 
bestand ein Ost-West-Gefälle, allerdings in deutlich abgeschwächter Form. 
In der rheinländischcn Textilindustrie z. B. erhielten Arbeitnehmer (Arbeiter 
und Angestellte) sowohl 1932 als auch 1938 ein um etwa ein Fünftel höheres 
Einkommen als ihre in der schlesischen Textilindustrie beschäftigten Kolle-
gen.195 Tab. 13 bestätigt, daß das Ost-West-Lohngcfälle in dieser Branche 
während der Krise (1929 bis 1933) und den darauf folgcndenjahrcn konstant 
blieb. Im Vergleich mit den Jahren 1924 bis 1928 waren die regionalen 
Lohndifferenzen für Textilarbeiter in den ersten vicrjahren der nationalsozia-
listischen FIcrrschaft jedoch deutlich vermindert worden. Dies ist darauf 
zurückzuführen, daß die Textilindustrie durchgängig in allen Regionen durch 
die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik benachteiligt wurde; Produk-
tionsbeschränkungen und Arbeitszeitverkürzungen wegen Rohstoffver-
knappungen, Probleme bei der Umstellung auf Ersatzstoffe und Ab-
satzschwierigkeiten mußten auch die rheinisch-westfälischen Textilunter-' 
nehmen melden.196 Für die anderen Branchen der Konsumgiitcrindustric 
fehlen ähnlich detaillierte Angaben über einen längeren Zeitraum. Liier dürfte 
die Entwicklung in dieselbe Richtung gelaufen sein, da die ökonomischen 
Konstellationen im Grundsatz vergleichbar .waren. Für die Bauindustrie ist 
eine Tendenz zur Nivellierung der Einkommen zwischen den einzelnen 
Regionen unübersehbar (Tab. 13): Während derjahre 1929 bis 1933 erhielt ein 
norddeutscher Bauarbeiter ein durchschnittliches Einkommen, das um 
58,5%  über dem von den Bauarbeitern Schlesiens erreichten Verdienstniveau 
lag. Bis 1934—1937 war dieser Abstand auf 42,1%  geschrumpft und damit 
auch gegenüber denjahren vor der Krise verringert (47,5% ). Dabei kommt in 
den Angaben von Grumbach und König der Trend zur Einkommensnivellie-
rung im Baugewerbe noch unzureichend zum Ausdruck. In fast allen Wirt-
schaftsgebieten- so ist Angaben des Statistischen Reichsamtes zu entnehmen
-  waren die effektiven Stundenlöhne der Maurer und Tiefbauarbeiter von 
Aug. 1929 bis Sept. 1935 knapp halbiert worden. Lediglich in Berlin hielt sich 
der Lohnabbau während dieses Zeitraumes in vergleichsweise engen Gren-
zen. In der Reichshauptstadt kam die verstärkte Bautätigkeit -  wenn man die 
Einkommensverhältnisse anderer Regionen zum Vergleich heränzieht -  in 
gewisser Weise auch den hier beschäftigten Bauarbeitern zugute.197
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Im Maschinen- und Apparatebau waren in den ersten sechs Jahren der 
nationalsozialistischen Herrschaft die regionalen Unterschiede in den Ar- 
bcitnchmcrcinkommcn weitaus schwächer als in der Textilindustrie ausge-
prägt. Bis 1938 hatten sic sich -  vor dein Hintergrund des allgemeinen 
Mctallarbeitcrinangcls, der die in >Nicdriglolmländcrn< beheimateten Un-
ternehmen zu überdurchschnittlichen Lohnerhöhungen zwang -  in den 
wichtigsten Industricregionen weitgehend angenähert. In Sachsen beispiels-
weise -  so ergab eine eigene, in ihrer methodischen Anlage den anderen, 
oben ausführlicher’beschriebenen, entsprechende Erhebung -  lagen die im 
Maschinen- und Apparatebau erzielten monatlichen Arbeitnehmereinkom-
men 1932 bei 120.8RM und 1938 bei 192.3RM, in der Rheinprovinz bei 
143,0R M 4932 und 198,3 RM 1938, d.h. der Verdienstvorsprung der rhei-
nischen Metallarbeiter dieses Industriezweiges hatte, sich von 18,4% auf 
3,1%  verringert.

In der Eisen- und Stahlindustrie verstärkte sich dagegen die regionale Diffc-

Tabelle 13: Regionale Lohnunterschiede in der Eisen- und Stahlindustrie, dem Bau-
gewerbe und der Textilindustrie. 1924 bis 1937 (Reichsdurchschnitt = 
100, 0) .

Regionen 1924 bis 1928 1929 bis 1933 1934 bis 1937

Eisen- und Stahlindustrie 
Schlesien 74,8 78,4 76,7
Mitteldeutschland (a) 95,2 92,2 91,6
Süddeutschland (b) 102,7 107,4 115,1
Rheinland-Westfalen 111,5 107,0 105,2
Baugewerbe 
Schlesien (Posen) • 78,9 76,9 83,7
Thüringen 84,3 78,3 86,5
Sachsen 113,4 113,5 103,9
Bayern 97,4 94,5 99,2
Rheinland-Westfalen 100,7 100,4 103,0
Textilindustrie 
Schlesien (Posen) 79,1 83,3 86,0
Süddcutschland (c) 97,2 92,7 98,3
Sachsen 106,3 92,8 95,8
Rheinland-Westfalen 110,4 105,9 109,2

(a) ehern. Kgr. Sachsen, Thüringen, Reg.-Bez. Merseburg u. Erfurt.
(b) Württemberg, Baden, Hessen, Hessen-Nassau, Sigmaringen, Krs. Wetzlar, Bay-

ern ohne Zweibrücken und Homburg.
(c) Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, Sigmaringen.
Quelle: Franz Grumbach u. Heinz König, Beschäftigung und Löhne in der deutschen Industrie-
wirtschaft 1888—1954, in: Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 79, 1957, II; S. 144.
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rcnzierung der Arbeitcrcinkommcn im Vergleich zu den Jahren der Welt-
wirtschaftskrise und auch zu der Zeit davor (Tab. 13). 1924 bis 1928 lagen die 
Verdienste in der führenden Stahlindustrie Rheinland-Westfalens durch-
schnittlich um 49,1 % höher als in der eisen- und stahlcrzeugcndcn Industrie 
Schlesiens. Während der wirtschaftlichen Depression verringerte sich die 
Differenz zwischen den beiden Regionen mit den höchsten und niedrigsten 
Einkommen auf37,0% . Zwischen 1934 und 1937 erhöhte sich der Abstand 
zwischen der süddeutschen Stahlindustrie als neuem >Spitzcnrcitcr<.und der 
schlesischen Stahlindustrie, die weiterhin >Schlußlicht< blieb, dann auf 
50,1% . Deutlich zurückgcfallcn waren die Einkommen der Stahlarbeiter in 
Rheinland-Westfalen -  der Region, in der die Mehrheit der deutschen Stahl- 
arbciterschaft beschäftigt w urde-, die 1934 bis 1937 gegenüber ihren Kolle-
gen in Schlesien einen Verdienstvorsprung von 37,2%  auswiesen. Den 
Angaben von Crumbach und König -  die (nicht immer nach sinnvollen 
Kriterien konjunktureller Entwicklung und politischer Einschnitte) aus je-
weils vier Jahren Durchschnittswerte gebildet haben -  ist freilich nicht zu 
entnehmen, daß spätestens nach dem Einmarsch deutscher Truppen in die 
vorher entmilitarisierten Teile des Rheinlands im März 1936 und der Verab-
schiedung des >Vicrjahrcsplancs< Ende desselben Jahres die rheinisch-westfä-
lische Stahlindustrie ihre -  auch mit Blick auf die Effektivverdienste -  
führende Stellung festigen konnte.

Während des Krieges baute die rheinisch-westfalische Stahlindustrie diese 
Spitzenstellung noch aus. Nach den Angaben von Rcckcr zur regionalen 
Entwicklung der Effektivverdienste in der Eisen- und Stahlindustrie seit 
1939 zahlte daneben die eisenschaffende Industrie Südwestdcutschlands ins-i 
besondere in der zweiten Kriegshälfte überdurchschnittliche. Bruttostun-
denverdienste, während die Stundynlöhnc der mitteldeutschen und schlesi-
schen Eisen- und Stahlarbeiter demgegenüber während des Zweiten Welt-
krieges deutlich unter dem Reichsdurchschnitt blieben.198 Allem Anschein 
nach wurde ebenso in anderen Branchen das -  auch vor 1939 nur schwach 
ausgeprägte -  Lohngcfälle zwischen dem Norden und dem Süden Deutsch-
lands nach 1939 zunehmend eingeebnet.199 Dagegen blieben die im Osten 
des Deutschen Reiches beschäftigten Industriearbeiter während des Krieges 
weiterhin benachteiligt. Auch um die Jahreswende 1940/41 konnte bei-
spielsweise in Königsberg selbst ein qualifizierter Metallarbeiter-so berich-
tete ein auf einer dort ansässigen Sceschiffswerft tätiger Betriebsobmann -  
»bei dem gegenwärtigen Lohnniveau nur einigermaßen auskommen, wenn 
er im großen Umfange Überstunden leistet«.200 Für seinen-Berliner Kolle-
gen galt dies nicht.

Zusammenfassend ist festzustcllen, daß dieEntwicklungslinicn der Lohn- 
und Einkommensdiffercnzicrungcn nach Qualifikation, Geschlecht und 
Ortsgrößcnklasscn sowie Regionen nicht so eindeutig waren wie die zwi-
schen den Branchen und nach Betriebsgrößen. Mit einigen Vorbehalten 
lassen sich dennoch folgende allgemeine Aussagen treffen:
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-  Die Abstände zwischen den Verdiensten der Hilfs- und der Facharbeiter 
vergrößerten sich unzweideutig im hier untersuchten Zeitraum.
-  Die Lohnspannen zwischen gelernten und angelernten Arbeitskräften 
wurden bis 1942 geringfügig eingeebnet. In der Metallindustrie brachte 
danach der LKEM einen grundlegenden Wandel: Die Effektivverdienste der 
Facharbeiter wurden deutlicher als zuvor von denen der >Spezialarbeiter< 
abgesetzt. Auch in den vorausgegangenen Jahren geriet allerdings die tradi-
tionelle, qualifikationsbezogene Lohnhierarchie zu keinem Zeitpunkt in 
Gefahr, nivelliert oder gar umgestülpt zu werden.
-  Die von 1933 bis 1939 sich gegenüber den vorausgehenden Jahren allge-
mein vergrößernden Lohnabstände zwischen weiblichen und männlichen 
(ungelernten) Arbeitskräften wurden während des Krieges in der Textilin-
dustrie (und anderen Branchen) teilweise wieder zurückgenommen, in der 
metallverarbeitenden Industrie dagegen -  vor allem infolge der Arbeitszeit-
verkürzungen für Frauen und der Einführung des LKEM -  weiter ausge-
dehnt.
-  In größeren Unternehmen stiegen die Arbeitnehmereinkommen zumin-
dest bis 1939 schneller als in kleinen Betrieben, da größere Betriebe aufgrund 
ihrer besseren ökonomischen Lage eher zu -  vor dem-Hintergrund von 
Arbcitsmarktcngpässen seit etwa 1936 meist relativ bereitwillig gewährten -  
Lohnzugeständnissen in der Lage waren. Besonders stark prägte sich diese 
Form der Einkommensdiffcrcnzicrung im Maschinen- und Apparatebau, 
kaum dagegen in der Textilindustrie aus. In letzterem Industriezweig wur-
den die Unternehmen weitgehend unabhängig von ihrer Größe durch die 
nationalsozialistische Wirtschaftspolitik benachteiligt.
-  Nach Ortsgrößenklassen lassen sich für die l’roduktionsgüterindustrie 
einerseits und dic Verbrauchsgüterindustrie andererseits bis 1939 gegenläu-
fige Trends fcststcllcn: In den Produktionsgütcrindustrien wurden die Stun-
denverdienste in dieser Beziehung bis Kriegsbeginn -  infolge des seit 1936/ 
37 allgemeinen Arbeitskräftemangels -  zusehends eingeebnet. In den Kon- 
sumgütcrindustrien vergrößerte sich dagegen der Abstand zwischen den in 
kleinen und großen Städten erzielten Stundenverdiensten, da sich in erster 
Linie die in Großstädten beheimatete Verbrauchsgüterindustrie zu Lohner-
höhungen veranlaßt sah, um die Abwanderung von Arbeitskräften in dic-
ht großstädtischen Ballungszentren konzentrierte -  Rüstungsindustrie zu 
verhindern.
-  Zwischen den Regionen wurden die Einkommensunterschiede eingeeb-
net. Begründet liegt diese Entwicklung in den hauptsächlich aus militäri-
schen Gründen vom NS-Rcgimc gewollten Industrieansiedlungcn in vor-
mals rein oder überwiegend agrarischen Regionen. Zwar wurde das Ost- 
Wcst-Gcfälle deutlich abgebaut, im Gegensatz zum -  auch vor 1933 nur 
schwach ausgeprägten -  Nord-Siid-Gcfällc jedoch keineswegs aufgehoben.
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Exkurs:
Zur Problematik der Berechnung der (Netto-) 

Realeinkommen für die Zeit des >Dritten Reiches<

Bisher wurden-und auch in den folgenden Kapiteln werden-ausschließlich 
die nominellen ßriüfostunden- und Bruttowochenverdienste untersucht. Aus 
ihrer Entwicklung kann jedoch nur mit erheblichen Einschränkungen auf 
das Niveau der Lebenshaltung der deutschen Arbeiterschaft geschlossen 
werden. Um uns wenigstens ein ungefähres Bild hierüber machen zu kön-
nen, soll im folgenden die quantitative und qualitative Bedeutung der ge-
setzlichen und außergesetzlichen Abzüge vom Lohn, danach die Entwicklung 
der (nominellen) Nettoverdienste, sodann die der Lebenshaltungskosten und 
die der Realeinkommen in groben Zügen skizziert werden.1 Zweck dieses 
Exkurses ist allerdings weniger die Konstruktion entsprechender Zeitreihen; 
cs soll vielmehr der Nachweis erbracht werden, daß sich vor allem die 
Lebenshaltungskosten (und damit auch die Realeinkommen) aufgrund prin-
zipieller methodischer Einwände letztlich einer exakten Berechnung entzie-
hen und die vom Statistischen Rcichsamt publizierten Angaben nur ein 
verzerrtes Bild der tatsächlichen Entwicklung geben können.

Wenn in der Literatur die Schätzungen über den Gesamtumfang der 
Abgaben, die vom Bruttoverdienst der Arbeitnehmer einbehalten wurden, beträcht-
lich schwanken,2 dann ist dies vor allem darauf zurückzuführen, daß um-
stritten ist, was eigentlich zu den obligatorischen Lohnabzügen zu rechnen 
ist. Vom nationalsozialistischen Staat wurden lediglich Lohn- und Bürger- 
Steuer sowie die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung hierunter 
subsumiert. Sie werden im folgenden als >gesetzlichc Abgabern bezeichnet. 
Die gesetzlichen Abzüge machten jedoch nur einen Teil der Abgaben aus, 
die vom Bruttoverdienst eines jeden Arbeiters einbehalten wurden. Für 
weitere, hier »außergesetzliche Abgabern voni Lohn genannte Aufwendun-
gen wird zu zeigen sein, daß ein bestimmter Mindestbetrag für jeden Arbeit-
nehmer obligatorisch war.

Nach der nationalsozialistischen >Machtergreifung< stiegen die gesetzlichen 
Abgaben stetig (Tab. 14). Dies ist iil erster Linie darauf zurückzuführen, daß 
die seit 1934 im industriellen Durchschnitt steigenden Effektivverdienste 
infolge der progressiven Lohnsteuersätze einen übcrproportionalcn Zu-
wachs der als Lohnsteuer einbehaltenen Lohnanteile nach sich zogen. Auch 
der größte Teil der monetären Sozialleistungen, deren Anteil am gesamten
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Arbeitereinkommen seit 1935/36 rasch wuchs, unterlag der Lohnsteuer-
pflicht. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde außerdem für Mo-
natseinkommen ab 235 IlM ein Kriegszuschlag zur Lohnsteuer verlangt. 
Von dieser Kricgsstcucr, die bei höheren Einkommen ein beträchtliches 
Gewicht erhalten konnte, war jedoch (da die Bruttoverdienste der über-
großen Mehrheit der Industricarbeiterschaft deutlich unter diesem Limit 
blieben) nur ein kleiner Prozentsatz der gesamten Industriearbeiterschaft 
betroffen, so daß sich die Erhöhung der gesetzlichen Lohnabgaben zwi-
schen 1938 und 1940 in relativ engen Grenzen hielt. Nur wenig wurde 
die durchschnittliche Höhe der Lohnsteuern (in v. H. der Bruttostunden- 
verdienste) ferner dadurch beeinflußt, daß das NS-Regimc seit 1933 die 
Lohnsteuersätze im Vergleich zu den Jahren vorher wesentlich stärker 
auffacherte: Die Einkommen lediger Arbeitnehmer wurden außerordent-
lich belastet und umgekehrt die steuerlichen Abzüge der Verdienste kin-
derreicher Familienväter , entsprechend ermäßigt. Die 1930 eingeführte 
und damals nur für eine kurze Zeit geplante Bürgersteuer wurde nach 
1933 bcibchaltcn und erst 1942 in die Einkommenssteuer integriert; sie 
lag 1933 ungefähr bei zwei Prozent des Bruttoverdienstes. Die Arbeitneh-
merbeiträge zur Sozialversicherung blieben im wesentlichen konstant.3

Neben den gesetzlichen Abzügen vom Lohn wurden im >Drittcn 
Rcich< im Vergleich zu den Jahren vorher vermehrt von jedem Arbeit-
nehmer Abgaben verlangt, die — wenn auch nicht ihrer äußerlichen 
Form nach, so jedoch faktisch -  steucrähnlichen Charakter besaßen. 
Flicrzu zählten -  neben den weiterhin von der übergroßen Mehrheit der 
Bevölkerung gezahlten Kirchensteuern -  vor allem die monatlichen Bei-
träge für die DAF und die Spenden an das >Wintcrhilfswerk< (WHW). 
Die Abzüge für die DAF, die im Durchschnitt zwischen zwei und drei 
Prozent des Bruttoeinkommens ausmachten, blieben zwar formaliter 
freiwillig. Im Flerbst 1935 hatte jedoch der Reichsarbeitsminister ver-
fugt, daß Belegschaften in die Arbeitsfront einzutreten hatten, sofern der 
»Betriebsfuhren dies vorsah.4 Aber auch die Belegschaften der Unterneh-
men, in denen keine Verpflichtung zum Eintritt in die DAF bestand, 
waren spätestens in den Vorkriegsjahren infolge des politischen Druckes 
fast hundertprozentig in der Arbeitsfront organisiert. Daß die Mitglieds- 
beiträge an diese größte nationalsozialistische Massenorganisation de fac-
to einer Steuer glcichzusetzcn waren, wird überdies daran deutlich, daß 
sie in den meisten Betrieben von den Lohnbüros gleich einbehalten wur-
den.5 All dies galt auch für »Spendern an das IVHIV. Seit Ende 1936 war 
das WFIW rechtlich staatlichen Behörden gleichgestellt.6 Daß von jedem 
Arbeitnehmer eine Mindcst->Spcndc< für das WFIW zu entrichten war -  
andernfalls der betreffende Arbeitnehmer die Kündigung zu gewärtigen 
hatte wurde vom Reichsarbeitsgericht in einem Urteil 1937 ausdrück-
lich rechtlich sanktioniert.7 Wie die Beiträge an die DAF wurden auch 
die »Spendern für die Winterhilfe in den meisten Betrieben nach festen
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Sätzen -  im allgemeinen um knapp zehn Prozent der Lohnsteuer -  vom 
Lohnbüro automatisch abgebucht.8

Die Einbeziehung der außergesetzlichen, gleichwohl obligatorischen Ab-
züge vom Bruttoverdienst ergibt ein ganz anderes als das von der amtlichen 
Statistik (und ihrer Fortschreibung durch Livehen und Bry) gezeichnete 
Bild: Danach erhöhte sich das Gewicht sämtlicher Abzüge vom Lohn in den 
Jahren des Krieges gegenüber 1928 um mehr als die Hälfte. Entsprechend 
niedrig blieben auch die (nominellen) Nettowochenverdienste: Noch 1938 
lagen sie (korrigiert) im industriellen Durchschnitt um knapp zwanzig Pro-
zent, während des Krieges um etwa zehn Prozent unter dem Niveau von 
1929 (Tab. 14). Wie drückend die Lohnabzüge waren, läßt sich am besten 
durch ein geflügeltes Wort kennzeichnen, das in Teilen der Arbeiterschaft die 
Runde machte: »Man sagt, sic sollen uns doch die Abzüge auszahlcn und den 
Lohn cinbchaltcn.«9

Auch die Höhe der nominalen Nettoverdienste gibt indes noch keinen 
unmittelbaren Aufschluß über die materielle Lage, die >Lcbcnshaltung<, der 
Arbeiterschaft im »Dritten Reiche Dies ist nur möglich, wenn wir die 
Entwicklung der Lebenshaltungskosten mit cinbezichcn, sic in Bezug zur 
Entwicklung der nominalen Nettoverdienste setzen und auf diese Weise 
Aufschluß über die Entwicklung der (Netto-)Rcaleinkommen erhalten. 
Einer exakten Berechnung des Reichsindex’ für die Lebenshaltungskosten 
und damit der Realeinkommen stellen sich jedoch eine Vielzahl methodi-
scher Probleme in den Weg. Die wichtigsten Gründe, warum der offizielle 
Index die tatsächliche Entwicklung der Lebenshaltung nicht zutreffend zum 
Ausdruck bringt, seien kurz benannt.

Genau genommen handelte es sich bei der Reichsindexziffer flir die Le-
benshaltungskosten um einen Gesamtindex der wichtigsten Einzelhandels-
preise und nicht um einen »Lebenshaltungskostenindcx«. Er spiegelte (neben 
den Mieten und den Kosten für Energie) lediglich die Entwicklung der 
Preise der vom Einzelhandel angebotenen Warön nach einem vorgegebenen, 
»unveränderlichem Mengenschema oder »Warenkorb« wider. Zugrundege- 
lcgt waren dem Mengenschema seit 1934 die 1927/28 ermittelten Ausgaben 
einer fünfköpfigen Arbeiterfamilie. Die Verbrauchs- und damit die Ausga-
benstruktur der meisten Arbeiterhaushalte veränderten sich während der 
NS-Zcit gegenüber 1927/28 jedoch in vielerlei Hinsicht grundlegend. Auf-
grund der in der Autarkiepolitik begründeten, drastischen Einfuhrbeschrän-
kungen für wichtige Nahrungsmittel kam cs vor allem 1934 bis Ende 1935 
zu einer Verknappung fast aller wichtigen Grundnahrungsmittcl. Die Folge 
waren zum Teil drastische Preissteigerungen und ein Ausweichen vieler 
Konsumenten auf teurere Waren vergleichbarer Natur10 (oder -  dies gilt 
insbesondere für Arbeiterfamilien mit unterdurchschnittlichem Einkom-
m en - Verarmung und beträchtliche materielle Entbehrungen). Infolgedes-
sen mußten sich die Ausgaben für Nahrungsmittel im Vergleich zu den 
anderen Posten im Budget einer Arbeiterfamilie deutlich erhöhen.11 Diese
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Verschiebungen im Verbrauch, die sieb als faktische Verteuerung der Le-
benshaltung auswirkten, wurden aufgrund des statischen Mengcnschenias 
von der amtlichen Statistik bei der Berechnung der Lebenshaltungskosten in 
keiner Weise berücksichtigt.12 Nach Kriegsbeginn verschärften sich die 
Probleme mit dem der Indexbcrcchnung zugrundeliegenden, statischen 
Mengenschema weiter, da immer mehr Lebensmittel rationiert wurden und 
die Konsumenten auf nicht bewirtschaftete, teurere Waren vergleichbarer 
Qualität auswichen. Zwar suchte das Statistische Reichsamt diese Form 
indirekter Preissteigerung durch die >Verkcttung< der Preise für zugeteilte 
Waren entsprechend der Menge, die der Familie zustand, mit den Preisen für 
nicht bewirtschaftete Waren mit ähnlicher materieller Struktur zu lösen. Der 
Gesamtumfang der faktischen Preissteigerungen wurde durch derartige 
Verknüpfungen jedoch nicht annähernd erfaßt.13

Im übrigen besaß der offizielle Lcbenshaltungskostenindex auch als Index 
der Einzelhandelspreise insofern nur eine beschränkte Aussagekraft, als im 
allgemeinen nicht die »im strengen statistischen Sinne häufigsten«, sondern 
nur die »besonders einprägsamen« Preise beobachtet wurden.14 Darüber 
hinaus beruhten die Preiserhebungen »auf der freiwilligen Mitarbeit der 
Bcrichtstellen«. Zwar wurde den betroffenen Einzelhändlern »zugesichert, 
daß die Angaben der Firmen nur zu statistischen Zwecken, also nicht für 
Zwecke der Besteuerung oder der Preisüberwachung verwandt« würden.15 
Derartige Versicherungen waren jedoch vor dem Hintergrund fast alltägli-
cher Mißachtung rechtlicher Normen durch das NS-Rcgime einerseits und 
der selbstgesctztcn Verpflichtung, die Preisstabilität zu wahren, anderer-
seits, nicht sehr hoch einzuschätzen. Vor allem aber wurden lediglich die 
offiziellen Preise ermittelt, die die staatlich festgesetzten Höchstgrenzen nicht 
überschritten. Die seit 1934 vielfach chronische Lebensmittelknappheit und 
die Bewirtschaftung lebensnotwendiger Waren während des Krieges hatten 
jedoch zur Folge, daß >graue< bzw. >schwarzc< Märkte entstanden, auf denen 
stark nachgefragte Waren zu überhöhten Preisen angeboten wurden.16 Dem 
Reichspreiskommissar und der ihm unterstellten Behörde war eine wir-
kungsvolle Preiskontrolle und Eindämmung des Schleichhandels weder bis 
1939 noch danach möglich.17

Fast noch schwerwiegender als die quantitativen waren die qualitativen 
Änderungen, denen die meisten Produkte des unmittelbaren Lebensbedarfs 
unterlagen. Lage- und Stimmungsberichte waren voller Meldungen über 
meist, gravierende Qualitätsverschlcchterungen.18 Daß »Qualitätsver-
schlechterurigen als Folge der Umstellung auf andere Ausgangsstoffe... 
trotz gleichblcibendcr Preise im Grunde Preissteigerung und damit Steige-
rung der Lebenshaltungskosten« bedeuteten, dir; jedoch im Lcbenshal- 
tungskostenindex »nur ungenügend zum Ausdruck« komme, wurde von 
Vertretern der amtlichen Statistik durchaus zugegeben,19 Abhilfe jedoch 
nicht geschaffen.

Noch aus einem weiteren Grunde war der offizielle Lebcnshaltungsindex
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viel zu niedrig angesetzt. Der Mietindex als Teilindex des Reichsindexes für 
die gesamten Lebenshaltungskosten basierte lediglich auf den >Altbau<-Mie- 
ten für vor Sommer 1918 fcrtiggcstellte Wohngebäude, für die Mietpreisbin-
dung bestand. Nicht einbezogen wurden die Mieten für Wohnungen, die 
nach dem Ersten Weltkrieg erstellt worden waren und die der Mictpreisbin- 
dung nicht unterlagen. Diese »Neubam-Wohnungen, die zu Beginn des 
Zweiten Weltkrieges etwa ein Viertel des gesamten Wohnungsbestandes 
ausmachten, unterlagen infolge eines bereits zu Beginn der nationalsoziali-
stischen >Machtcrgrcifüng< viclbeklagtcn, sich in den Folgejahren weiter 
verschärfenden Wohnungsmangels erheblichen Mieterhöhungen, die die 
Einkommensverhältnisse vieler Arbeiterfamilien überstiegen. Außerdem 
kam im offiziellen Mictindex nicht zum Ausdruck, daß auch bei >Altbau<- 
Wohnungen vor dem Hintergrund der Wohnungsnot vom Mieter vielfach 
stillschweigend höhere Mieten als die staatlich festgesetzten akzeptiert wur-
den.20 Klagen über hohe Stromkosten und steigende Kohlenprcise21 legen 
ferner die Vermutung nahe, daß der Index für Heizung und Beleuchtung 
keineswegs sank, wie dies die amtliche Statistik unterstellte.

Daß der Lcbenshaltungsindex »bei der gegenwärtigen Praxis der Index-
rechnung« kein brauchbares Meßinstrument war und »einstweilen noch 
a n . .. wesentlichen Mängeln« litt, hatte der Präsident des Bayerischen Lan-
desamtes und spätere Ehrenpräsident der Deutschen Statistischen Gesell-
schaft Friedrich Zahn bereits 1933 deutlich zum Ausdruck gebracht.22 In den 
Folgcjahrcn -  so sollten die vorstehenden Bemerkungen gezeigt haben — 
ließen eine Vielzahl von zusätzlichen methodischen Schwächen den amtli-
chen Index noch weitaus ungenauer werden. Unter staatlichen Funktions-
trägern war cs kein Geheimnis, daß der Index eine Stabilität der Lebenshal-
tungskosten vortäuschte, die der tatsächlichen Entwicklung auch nicht an-
nähernd entsprach.23 Da sich bestimmte, die Preisentwicklung beeinflus-
sende Faktoren grundsätzlich der Quantifizierung entziehen, kann ein den 
tatsächlichen Gegebenheiten entsprechender Lebenshaltungsindex letztlich 
nicht zuverlässig berechnet werden. Wenn dennoch in Tab. 14 eine Schät-
zung auf Basis einer eher vagen Mutmaßung des Ministerialdirektors im 
Reichsarbeitsministerium Mansfeld vorgenommen wurde, dann nur des-
halb, um einen Eindruck zu vermitteln, wie verzerrt das von der amtlichen 
Statistik entworfene Bild der Entwicklung der Lebenshaltungskosten war. 
Auch die Entwicklung der Brutto- und Nettorealeinkommen kann besten-
falls grob geschätzt werden. Bei allen Unwägbarkeiten machen die korri-
gierten Angaben in Tab. 14 immerhin eines deutlich: Bei Kriegsbeginn lagen 
die wöchentlichen Nettorealeinkommen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
deutlich unter dem Niveau desjahres 1929 (wobei längere Arbeitszeiten und 
höheres Arbeitstempo während der NS-Zeit unberücksichtigt bleiben muß-
ten).

Bei den Angaben in Tab. 14 handelt es sich überdies um industrielle 
Durchschnittswerte. Die Lage vieler Arbeitnehmer insbesondere in den
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Tabelle 14: Nettoverdienste und Realeinkommen in der deutschen Industrie 1929 
bis 1944 (Index: 1932 = 100,0)

1929 1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944
Bruttowochenverdienst 149,4 100,0 109,7 116,6 126,4 135,2 145,2 143,8
A bzü ge vom Bm ttovcrdiaist (a)
gesetzliche 12,0% 12,5% 13,0% 13,5% 14,0% 15,0% 15,0% 15,0%
außergesetzliche (b) 0,5% 0,4% 2,2% 2,9% 3,1% 3,1 % 3,1 % 3,1 %
— zusammen 12,5% 12,9% 15,2% 16,4% 17,1% 18,1% 18,1% 18,1%
N ettowochenverdienst
nach amtlichen Angaben (c) 150,3 100,0 109,0 115,2 124,2 131,3 140,8 140,0
korrigiert (d) 150,2 100,0 106,8 111,9 120,4 127,1 136,3 135,6
Lebcnshaltutigskostenitidex
nach amtlichen Angaben 127,7 100,0 100,4 103,2 104,1 107,9 113,3 117,2
korrigiert (e) - 100,0 101,5 111,7 115,0 _ -
IVöchentl. Bruttorealcinkomm eii
nach amtlichen Angaben 115,5 100,0 109,3 113,0 121,5 125,4 129,0 122,7
korrigiert (f) - 100,0 108,1 104,4 110,3 - - -
IVöchentl. Nettorcaleinkomtnen
nach amtlichen Angaben (g) 117,7 100,0 108,6 111,6 119,4 121,7 124,3 119,5
korrigiert (h) 100,0 101,4 100,2 104,7 - - -
(a) In v. H. des Bruttoverdienstes.
(b) Bis 1932 nur Kirchensteuern; nach 1932 Kirchensteuern sowie >Spendenc für das Winter-

hilfswerk und Spenden an die DAF (nach ^Organisationsgrad! gewichtet).
(c) Auf Basis der Angaben über gesetzliche Abzüge.
(d) Auf Basis der Angaben über gesetzliche und außergesetzliche Abzüge.
(e) Schätzung auf Basis einer Bemerkung Werner Mansfelds (Deutsche Sozialpolitik, in: Der 

Vierjahresplan 3. Ig./1939, S. 16), zwischen 1932 und 1938 habe sich die Lebenshaltung um 
»15 Prozent, wie manche Schätzungen lauten«, verteuert.

(f) Auf Basis des korrigierten Lebenshaltungsindexes.
(g) Zugrundegelegt wurde der auf Basis der amtlichen Angaben errechnete nominale Netto- 

wochenvcrdicnst sowie der amtliche Lebcnshaltungskostenindexes.
(h) Auf Basis des korrigierten Lcbenshaltungsindex und unter Einbeziehung der außergesetzli- 

chen Abzüge vom Bruttoverdienst.

Quelle: Wirtschaft und Statistik, Jg. 18, 1938, S. 160f.; Rene Livchen, Net Wages and Real
Wages in Germany.in: International Labor Review, Juli 1944, S. 47; Gerhard Bry, Wages in
Germany 1871 — 1945, Princeton 1960, S. 58; Statistisches Handbuch von Deutschland
1928-1944, S. 463f., 467, 472.

Sektoren der Konsumgüterindustrie war weitaus schlechter -  andererseits 
allerdings auch die verschiedener privilegierter Gruppen unter der Rü-
stungsarbeiterschaft wesentlich besser - ,  als die zitierten hochaggregierten 
Daten-signalisicren. Welche Not in Teilen der Industriearbeiterschaft selbst 
bei Kriegsbeginn noch herrschte, läßt sich auch durch Lektüre der in büro-
kratischer Sprache abgefaßten Lage- und Stimmungsberichte staatlicher 
Institutionen letztlich nur erahnen. Was mögen wohl für Einzclschicksale 
hinter trockenen Äußerungen gestanden haben wie z. B. der Formulierung 
der Reichstreuhänder der Arbeit in ihrem Bericht für Mai/Juni 1938, daß in 
Teilen der schlesischen Textil- und Bekleidungsindustrie »leider viele Arbci-
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tcrinncn der gewerbsmäßigen Unzucht nachgehen, weil die Löhne zum 
Lebensunterhalt nicht ausreichen«?24

Vollends fragwürdig wird die Aussagekraft des Lcbcnshaltungskostcnin- 
dexes -  selbst die der realistischsten Schätzungen über seine Entwicklung -  
und mit ihm auch aller Angaben über die Entwicklung der Realeinkommen 
für die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Der Eindruck, den die amtliche 
Statistik nahclegt, daß die Nettorealeinkommen mit Kriegsbeginn das Ni-
veau von 1929 wieder überschritten hätten, läßt sich vielleicht am besten 
durch ein Zitat aus einem Vortrag von Mansfeld, den er am 10. Dez. 1941'im 
>Haus der Industrien hielt, widerlegen:

»Das starke’ Heer sowie die Rüstung und den gesamten Aufbau hat sich das deutsche 
Volk bewußt erhungert. In der bewußten Sclbstbescheidung liegt also die Lohnpoli-
tik der letzten Jahre. «2S

Einem -  neben den bisher genannten -  weiteren zentralen Aspekt betriebli-
cher und staatlicher Lohnpolitik, der diese »Sclbstbescheidung« mit er-
zwang, wollen wir uns nun zuwenden.
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VI. Lohn und Leistung: Leistungsbezogene 
Lohnsystemc und Arbeiterbewertungsverfahren

1. >Völkische Leistungsgenieinschaft« und >Leistungsauslcsc< 
(Zur Ideologisierung leistungsbezogener Entlohnung während der

NS-Diktatur)

Während des >Dritten Reiches« waren Probleme der Leistungsentlohnung1 
Gegenstand intensiver Diskussion. Zumindest für die Zeit ab 1937 kann 
behauptet werden, daß in allen Veröffentlichungen zur Lohnproblematik 
der Leistungslohn im Zentrum der Ausführungen stand. Wenn dabei durch-
gängig dem Leistungslohn der Vorzug vor dem Zeitlohn gegeben wurde, 
dann waren hierfür neben ökonomischen und betriebspolitischen Gründen 
auch bestimmte Elemente des nationalsozialistischen Ideologienkonglome-
rats bestimmend. Im Zentrum des nationalsozialistischen Weltbildes stand 
die sozialdarwinistische Lehre von der natürlichen Ungleichheit und dem 
>Kampf ums Dasein«, in dem nur der stärkste überlebe. Dieses Ideologem 
von der »Auslese der Besten« legitimierte nicht nur den Anspruch des natio-
nalsozialistischen Deutschlands, als Kern der »arischen Herrenrasse« »min-
derrassige« Völker beherrschen zu wollen, sondern hatte nach NS-Auffas- 
sung als handlungsbestimmendes Prinzip auch im Zusammenleben der 
Angehörigen derselben Rasse innerhalb der »Volks«- und »Betriebsgemein-
schaft« zu gelten: »Jede Arbeitskraft findet in der unablässigen Auslese... 
ihren Platz.«2 Noch deutlicher hieß es z. B. in den »Richtlinien zur Beurtei-
lung von Ehestandsdarlehcnsbewerbern«: »Die Bewährung und das Versa-
gen in der Leistung oder bei der Eingliederung in die Volksgemeinschaft sind 
häufig bessere Maßstäbc für die Bewertung einer Sippe als die Bewertung 
kürzet ärztlicher Untersuchung. «3

Das Prinzip der Lcistungsausle.se, das ein zentraler gemeinsamer Nenner 
für die in vielen anderen Fragen divergierenden Herrschaftsträger des natio-
nalsozialistischen Gesellschaftssystems war, galt als »artgemäße Lebens-
und Arbeitsform des deutschen Volkes«;4 es war der Kern des »nationalso-
zialistischen Ethos von der Leistungsgemeinschaft«« und das entscheidende 
Element der in den Betrieben zu verwirklichenden national-»sozialistischcn 
Gerechtigkeit«. Einer solchen »sozialistischen Gerechtigkeit« -  so führte der 
Direktor des Instituts für Arbeitspolitik an der Universität Köln Franz
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Morsten 1941 in einem dickleibigen Werk über >Lcistungsgemeinschaft und 
Eigenverantwortung im Bereich der nationalen Arbeit« aus-sei »der Gedan-
ke der Wohltätigkeit und des Mitleids fremd«. Als »höchster Ausdruck der 
sozialistischen Gerechtigkeit« galt ihm vielmehr die »Auslese nach völki-
scher Leistung«. Lohnpolitik sei hiervon »in allen ihren Aufgaben nur 
sinnfälliger Ausdruck« und habe die »Entfaltung der völkischen Persönlich-
keit in der nationalsozialistischen Lcistungsauslcse« zu sichern.5 Folgerichtig 
konnte ein anderer nationalsozialistischer Autor fcststcllcn:

»Der Leistungslohn als das Kernstück nationalsozialistischer Lohnpolitik ist nicht ein 
Lohnsystem schlechthin, sondern er ist die Anwendung einer umfassenden Weltan-
schauung auf das Spezialgebiet des Lohnes.«6

Der ideologischen Überhöhung des Leistungslohnes, die ihren augenschein-
lichen Ausdruck in der häufigen Gleichsetzung von >Leistungslohn< und 
)Lohngercchtigkeit< überhaupt fand, stand die Polemik gegen Forderungen 
nach gleicher Entlohnung und gegen den nivellierenden Zeitlohn gegen-
über. So formulierte beispielsweise Hermann Böhrs (nach 1945 in der Bun-
desrepublik u. a. als Geschäftsführer des wiedergegründeten Refa-Verban- 
des von 1949 bis 1953 einer der führenden Leute auf dem Gebiet der wissen-
schaftlichen« Arbcits- und Zeitstudien und bereits im >Drittcn Reich« durch 
Arbeiten über das Refa-Verfahren und den Leistungslohn hervorgetreten):

»Der gleiche Lohn für alle entstammt marxistischer und kommunistischer Ideologie, 
die sich deckt mit asiatischer Bedürfnislosigkeit und Primitivitätsvcrgöttcrung.
. . .  Gleicher Lohn für alle bedeutet Verzicht auf völkische Bestleistungen.«7

Ein Urteil darüber, ob Leistungskriterien und Leistungslohn >gerecht< fest-
gesetzt waren, stand nicht jedem zu; denn -  so Böhrs weiter -  das »Gcrech- 
tigkeitsempfinden ist an Blut und Rasse gebunden. «8 • *

Noch aus einem anderen Grund stand mit dem Leistungslohn die ideolo-
gische Glaubwürdigkeit der Nationalsozialisten vor der Bewährung. 
»(K)auin ein Begriff der ganzen Sozialpolitik ist jemals so hart umstritten 
gewesen wie der Akkordlohn.«9 Während der >Weimarcr Systemzeit« habe 
sich die Akkordentlohnung »zu einem sozialen Spannungsfcld erster Ord-
nung«10 entwickelt und »den Arbeitsfrieden im Betriebe immer wieder 
gefährdet«.11 Die »reinste Form des Leistungslohnes«, .der traditionelle 
Akkordlohn als Hauptanlaß für Konflikte zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern mußte in seiner >klasscnkätnpferischcn< Sprengkraft entschärft 
werden, wenn das Idcologem von der sozialharmonischcn >Betriebsgemcin- 
schaft« nicht entscheidend an Glaubwürdigkeit cinbüßen sollte. Schließlich 
sollte mit der verstärkten Einführung des Leistungsprinzips der »Verfäl-
schung der Lohnbildung nach dem jeweiligen Überwiegen dieser oder jener 
Sonderintercsscn ohne Berücksichtigung der übergeordneten Belange der 
Gesamtwirtschaft« vorgebeugt12 und »das Marktprinzip bei der Lohnbil-
dung überwunden werden«.13 Dem Leistungslohn kam also auch eine ganz
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erhebliche Bedeutung bei dem Bestreben des NS-Regimes zu, die Effektiv-
verdienste der Industricarbeiterschaft auf dem niedrigen Niveau der Krise zu 
halten.

2. Rechtlicher und tarifpolitischer Rahmen

2A . Der Leistungslohn im >Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit< 
und in den Betriebsordnungen

Der Leistungslohn als die dem nationalsozialistischen Leistungsdenken ad-
äquate Lohnform fand auch explizit in das AOG Eingang. Im § 29 heißt es, 
daß in die Betriebsordnungen, soweit sie Lohnbestimmungen enthielten, 
»Mindestlöhne mit der Maßgabe aufzunehmen (seien), daß für die seinen 
Leistungen entsprechende Vergütung des einzelnen Betriebsangehörigen 
Raum bleibt«. Mit diesem Artikel des AOG war, wie die Verfasser dieses 
»Grundgesetzes der Arbcit< in aller Deutlichkeit fcststclltc'n, »gesetzlich die 
Durchführung des Leistungsprinzips zwingend festgclegt« worden.14 Aus-
schlaggebend für die Aufnahme dieses Passus in das AOG waren freilich 
weniger die oben angesprochenen ideologischen Überlegungen und auch 
nicht unmittelbar drängende wirtschaftliche Probleme, da zum Zeitpunkt 
des Erlasses des AOG der Druck des noch millionenstarken Arbeitslosen-
heeres ausreichte, um die Arbeiter zu hoher Leistungsintensität zu zwingen, 
sondern lohn- und betriebspolitische Intentionen grundsätzlicher Art. Es sei 
das erklärte »Streben des Gesetzgebers« gewesen -  so Mansfeld und Pohl - ,  
»die Individualentlohnung... an die Stelle des schematischen Tabcllcnloh- 
nes treten zu lassen«.15 Nicht zufällig sollten nach dem Willen der Schöpfer 
des AOG langfristig auch die -  eher lohnegalisierenden -  Tarifordnungen 
durch derart nach dem Prinzip der Individualisierung ausgcstaltete Betriebs-
ordnungen ersetzt werden. Lcistungsentlohnung als »logischer Bestandteil« 
des politischen Grundprinzips des »Teilens und Hcrrschcns«, das »sich wie 
ein roter Faden durch die Arbeitspolitik des Regimes zieht«,16 sollte an die 
Stelle der angeblich vor 1933 üblichen, »undcutscheix, »willkürlichen 
Gleichmacherei treten.

Die Leistungsentlohnung war nicht nur zum Kernstück nationalsozialisti-
scher Lohnpolitik erklärt worden, die »Grundsätze« für die Berechnung der 
Akkordarbeit waren darüber hinaus im Detail in die Betriebsordnungen 
aufzunchmeri (§27(1) AOG) und wurden damit zur rechtsverbindlichen 
Grundlage für die Einzelarbeitsvcrhältnisse der betreffenden Belegschafts-
angehörigen gemacht. Sic wurden von den Unternehmern nicht selten im 
Laufe der Zeit verändert und den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
angepaßt. Während in den ersten Jahren nach der nationalsozialistischen 
»Machtergreifung«, also in der Phase noch relativ hoher Arbeitslosigkeit, 
manche »Betriebsführer« mit Hilfe der Betriebsordnung eine Herabsetzung 
der betrieblichen Akkordsätze unter die tariflich fcstgelcgten Akkordricht-
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sätzc zu legitimieren versuchten,17 bewog eine zunehmende Konkurrenz 
um die knapper werdenden Arbeitskräfte manchen Unternehmer ab 1936/ 
37 dazu, Bestimmungen in die Betriebsordnung aufzunehmen, die >unge- 
rcchtfertigtc< Kürzungen des Akkordes bzw. Gedinges explizit verboten.18 
Obwohl in den Betriebsordnungen nur die betrieblichen Mindestbedingun-
gen festgcschricbcn waren und Abweichungen hiervon grundsätzlich nur 
zugunsten der Arbeitnehmer möglich waren,19 darf der Schutzcharakter 
solcher Passagen nicht überbewertet werden. Der >Bctriebsführcr< konnte 
die Betriebsordnung jederzeit ändern oder durch eine neue ersetzen, die 
schlechtere Mindestbedingungen enthielt.20 Die meisten Unternehmer hiel-
ten es deshalb offenbar überhaupt für überflüssig, ausführliche Betriebsord-
nungen zu erlassen, deren Bestimmungen dann für sic rechtsverbindlich 
gewesen wären. Das Fachamt >Eiscn und Metalh der DAF sah sich deshalb 
Ende 1937 zu der Aufforderung an die >Bctriebsführer< veranlaßt, in die 
Betriebsordnungen inhaltlich »eindeutige Bestimmungen über die Grund-
sätze der Akkordarbeit« aufzunchmen, weil die »häufigsten Mißverständ-
nisse und Streitigkeiten« durch eine »unklare Fassung« der Akkordbestim- 
mungen hervorgerufen worden seien.21 Noch 1941 mußte ein Mitarbeiter 
des Rcichstreuhänders der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Rheinland mit 
Blick auf das »monotone Bild« der Betriebsordnungen feststcllcn, daß sich 
»die meisten Betriebsführer. . .  auch gescheut (haben), zur Lohngcstaltung 
in ihren Betrieben Stellung zu nehmen«.22 U .a. aus diesem Grund mußte 
den Akkordregclungen in Tarifordnungen ein höherer Stellenwert zukom-
men als denen in Betriebsordnungen.

2.2. Der Akkord in den Tarifordnungen

In der zeitgenössischen Literatur wird übereinstimmend festgestcllt, daß die 
Tarifordnungen im allgemeinen der Akkordarbeit »freundlich gesonnen« 
gewesen seien und häufig den >Bctricbsführcr< verpflichteten, wo möglich 
seine >Gcfolgschaft< im Akkord arbeiten zu lassen. Die beiden Hauptarten 
überbetrieblicher Regelung der Akkorde waren aus den Tarifverträgen in 
die Tarifordnungen übernommen worden:23
-  die vollständige bzw. weitgehende Normierung durch detaillierte Bestim-
mungen über Stückzahl, Qualität und Lohnhöhe,24 die >Spezialakkordabre- 
dcn< zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern überflüssig machte;
-  die Rahmenregelung der Akkorde in Tarifordnungen, mit der lediglich 
grobe Eckdatcn gesetzt und die konkrete Ausgestaltung der Akkordpreisc 
der betrieblichen Lohnpolitik überlassen blieb.

Da die Akkordsätze infolge produktspezifischer und betrieblicher Eigen-
heiten auch vor 1933 sehr häufig nicht generell, sondern von Fall zu Fall in 
den einzelnen Betrieben fcstgcsctzfwurdcn, kam der tarifvertraglichen Rah-
menregelung im Vergleich zur detaillierten Normung seit jeher ein hoher
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Stellenwert zu. Diese Form überbetrieblicher Akkordbestimmung wurde 
seit 1933 noch weiter ausgedehnt. Zentraler Bestandteil dieser Art betriebli-
cher Akkordrcgelung war (und ist) die Bestimmung des Akkordrichtsatzes. 
Der Akkordrichtsatz setzt(c) sich aus dem Akkordgrundlolm -  oder der 
Akkordbasis der wiederum im allgemeinen dem tariflichen Zeitlohn 
entsprach, und einem bestimmten prozentualen Akkordzuschlag zusam-
men. Je nach Tarifordnung variierten die Akkordzuschläge zwischen 5% 
und 25% des Akkordgrundlohnes.25

Die genaue Angabe der Flöhe des Akkordzuschlages, die keineswegs für 
jede Tarifordnung selbstverständlich war, garantierte dem einzelnen Arbei-
ter jedoch noch nicht, daß sein Verdienst entsprechend über dem des Zeit-
löhners gleicher Qualifikation und gleicher Tätigkeit lag. Hin effektiver 
Akkordverdienst in Höhe des Akkordrichtsatzes war dem betreffenden 
Arbeiter nur dann sicher, wenn er eine »durchschnittliche! oder »normale! 
Arbeitsleistung nachwciscn konnte. Verschiedentlich wurde dieses Krite-
rium nicht weiter präzisiert, so daß ein nahezu unbeschränkter Spielraum für 
die cinzclbctriebliche Akkordfestsetzung blieb.26 In vielen Fällen hatten die 
Treuhänder der Arbeit den Versuch gemacht, genauer cinzugrenzen, was 
unter >Normalleistnng< zu verstehen war, indem sie in die Tarifordnungen den 
Passus hcreinnahmen, daß nur ein bestimmter Prozentsatz aller Akkordar-
beiter den tariflichen Akkordsatz zu erreichen brauchte, damit der betrieb-
lich festgesetzte Akkord als richtig gelten konnte.27 In anderen Fällen wur-
den die Zeiträume für die Berechnung der den Akkordrichtsätzen zugrunde 
hegenden Durchschnittsverdicnstc so ausgedehnt, daß es dem einzelnen 
Arbeiter kaum möglich war nachzuprüfen, ob der Unternehmer die Akkor-
de richtig fcstgclegt hatte28 -  ganz abgesehen davon, daß es ihm nach 
Beseitigung des Betriebsrates und der Gewerkschaften sowieso schwerer 
gefallen sein dürfte, erfolgreich auf einer Korrektur von als falsch erkannten 
Akkorden zu bestehen.

Der dehnbare Begriff der >Durchschmtts\cistung< war nicht der einzige in 
Tarifordnungen gebräuchliche Terminus, der der betrieblichen Akkordpoli- 
tik breiten Raum ließ. Auch der in neu erlassenen Tarifordnungen allgemein 
übliche Begriff der >Minderleistung erweiterte den lolmpolitischen Aktions-
radius des einzelnen >Bctricbsführcrs< und erleichterte ihm vor allem eine 
stärkere Lohndifferenzierung. So wie einerseits in den meisten Tarifordnun-
gen fcstgclegt worden war, daß eine Begrenzung des Leistungslohnes nach 
oben nicht statthaft sei, so zunehmend selbstverständlich wurde es, daß in 
Tarifordnungen ein gleich- oder ähnlich lautender Passus aufgenommen 
wurde wie: -
»Gcfolgschaftsmitglieder, die infolge ihrer körperlichen oder geistigen Beschaffen-
heit für die ihnen übertragenen Arbeiten rninderleistungsfähig sind, können unter den 
tariflichen Lohnsätzen entlohnt werden. Die Minderentlohnung richtet sich nach 
dem Grad der Minderleistung. «29
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Solcher Art Klauseln, die vom Rcichsarbeitsgcricht in einer Grundsatzent-
scheidung für rechtens erklärt30 wurden, legitimierten die untertarifliche 
Entlohnung nicht unerheblicher Teile der Akkordarbeitcr. Daneben besa-
ßen die Treuhänder die Befugnis, einzelne Betriebe oder ganze Wirtschafts-
regionen von tariflichen Bestimmungen zu suspendieren und so pauschal 
untertarifliche Entlohnung von Akkordarbeitern zuzulassen.

Die hier skizzierte Lohnpolitik der Treuhänder führte vielfach dazu, »daß 
-  wie aus allen Betrieben übereinstimmend berichtet wird -  das Arbeitstem-
po außerordentlich gesteigert« wurde.31 Denn die Festsetzung der Lei-
stungsnorm und damit auch die Bestimmung über den Grad der >Mindcrlci- 
stung< blieb in aller Regel dem >Bctricbsführer< Vorbehalten. Ob die Gründe 
für eine angebliche Minderleistung »nachweislich in der Person des Gcfolg- 
schaftsmitglicdes«32 lagen, ob also >zu Recht< untertariflich entlohnt wurde, 
oder ob sic in überhöhten Leistungsanforderungen des Arbeitgebers; Män-
geln der Rohstoffe bzw. der Betriebsanlage u. ä. zu suchen waren, wurde — 
so stellte das Arbcitswisscnschaftlichc Institut der DAF 1940/41 fest -  »einer 
ernsthaften Untersuchung gar nicht unterzogen«.33 Im März 1937 hatte das 
Reichsarbeitsgericht dieses Verhalten der Unternehmer ausdrücklich gebil-
ligt, als es fcststelltc, es sei nicht Sache des Unternehmers nachzuweisen, daß 
die Minderleistung des Beschäftigten in seiner Person begründet läge, son-
dern der Beschäftigte habe den Beweis zu erbringen, daß er den Akkordlohn 
infolge von Materialfchlern u.a. nicht habe erreichen können.34 Bereits 
vorher waren die Bestimmungen über die Regelung von Akkordstreitigkei-
ten meist so abgefaßt worden, daß sie dem betreffenden Arbeitnehmer oder 
dem Vcrtraucnsrat keine Akkordrcvisioncn gegen den erklärten Willen des 
>Bctriebsführcrs< erlaubten,35 sofern dieses Problem in Tarifordnungen 
überhaupt thematisiert wurde.36 Zumindest in den ersten Jahren nach der 
NS-)Maclitergreifung< wirkten die tariflichen Akkordbestimmungen und 
die Handhabung derselben durch viele Unternehmer wie-eine »ständige 
Drohung gegen (die) Arbeiter, die es wagen sollten, das Hetztempo nicht 
mitzumachen, sie würden einfach als minderleistungsfahig mit einem Lohn-
abzug bestraft«.37 Gegen Kriegsende verschärfte das NS-Rcgime im Rah-
men letzter, verzweifelter Kricg?anstrengungcn die Restriktionen gegen 
vermeintlich leistungsunwillige Arbeiter weiter. Ungeachtet u. U. entge-
genstehender Klauseln in Tarif- oder Betriebsordnungen wurde bei >Min- 
dcrlcistung< die untertarifliche Entlohnung und der Entzug von Lebensmit-
telkarten durch eine Verordnung vom 2. Sept. 1944 zur Pflicht gemacht.38

Darüber hinaus machte die knappe personelle Ausstattung der Treuhän-
der-Dienststellen und der zugeordneten Behörden eine lückenlose Überwa-
chung der Einhaltung der tariflichen Akkordrichtsätzc nicht möglich. Um  
hier die ihnen obliegende Kontrolltätigkcit zu begrenzen, führten eine Reihe 
von Treuhändern sog. Meldegrcnzen ein. Gemeint war damit, daß erst, 
wenn die betrieblichen Akkordrichtsätzc einen bestimmten Prozentsatz un-
ter den tariflichen lagen, sich die Treuhänder zum Einschreiten veranlaßt
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sahen.39 Diese Mcldegrenzen wurden nach Kriegsbeginn aufrechtcrhalten, 
so daß hier ein relativ weiter Spielraum für betriebliche Lohnpolitik blieb.40

Im Akkord arbeitende Frauen blieben von gcschlcchtsspezifischer tarifli-
cher Diskriminierung in einigen Fällen ausdrücklich verschont. Jedenfalls 
verlangten eine Reihe von Tarifordnungen, daß für Frauen bei gleicher 
Arbeitsleistung und gleicher Tätigkeit gleiche Akkordsätze festzusetzen sei-
en.41 Die tariflichen Regelungen der Akkordarbeiten von Jugendlichen waren 
gleichfalls uneinheitlich. In einigen Tarifordnungen war Akkordarbeit von 
Jugendlichen explizit ausgeschlossen -  und zwar weniger aus gesundheitli-
chen Erwägungen, sondern in erster Linie aus Gründen der »Lolmgercchtig- 
keito Physisch unvcrbrauchtejugendlichc hätten bei gleichen Akkordsätzen 
meist wesentlich mehr verdient als ältere Arbeiter (und Familienväter). Aus 
dem gleichen Grund sahen andere Tarifordnungen >Staffclakkordc< vor, 
d. h. Jugendliche erhielten nur einen bestimmten Prozentsatz der Akkord-
verdienste erwachsener Arbeiter.42 Für Arbeit am Fließband sollte nach den 
Bestimmungen in einigen Tarifordnungen ein pauschaler prozentualer >Lei- 
stungszuschlag< auf den jeweiligen tariflichen Stundensatz gezahlt werden.43 
Leistungsprämien für Zeitlöhner fanden bestenfalls in Form rechtlich unver-
bindlicher Formulierungen in Tarifordnungen Eingang. Nach einem Urteil 
des Rcichsarbeitsgerichts vom 7. April 1937 waren Leistungszulagen in 
jedem Fall freiwillige Zahlungen des Unternehmers, auf die der Arbeitneh-
mer keinen Rechtsanspruch geltend machen konnte.44

Zusammenfassend kann festgestcllt werden, daß die tarifliche Akkordge-
staltung während des »Dritten Reiches< die leistungspolitischen Möglichkei-
ten des >Betricbsfiihrers< im Vergleich zur Weimarer Republik noch erheb-
lich erweiterten. Auch das Festhalten an dem niedrigen Tariflohnniveau der 
Jahreswende 1932/33 und das Ausbleiben von Versuchen, die Tariflöhne an 
die gestiegenen Effektivverdienste anzupassen, dürfte u. a. auf das staatliche 
Bestreben zurückzuführen sein, der Lcistungsentlohnung und damit der 
innerbetrieblichen Lohndifferenzierung möglichst breiten Raum zu lassen.

3. Grundformen und Funktionen von Leistungslohn 
und Leistungsmessung

Die sozusagen klassische Form des Leistungslohnes ist der -  >reine< -  Akkord 
oder Stücklohn. Bei Akkordentlohnung wird -  im Unterschied zum Zeit-
lohn -  nicht die Dauer der Arbeitszeit, sondern das Mengenergebnis der 
Arbeit entlohnt. Die Lohnhöhe steht in einem proportionalen Verhältnis 
zum quantitativen Arbeitsergebnis. Der Stücklohn existiert in zwei Erschei-
nungsformen: als Geldakkord und als Zeitakkord. Beide Formen unter-
schieden sich nur in formaler Hinsicht,-nämlich in der Art und Weise der 
Lohnverrechnung. Während beim Gcldakkord die tatsächlich produzierte
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Stückzahl Grundlage für die Lohnabrechnung ist, ist dies beim Zeitakkord 
die für die produzierte Stückzahl aufgewandte Zeit. Spätestens mit der 
Inflation 1923/24 offenbarte sich die Störanfälligkeit insbesondere des Gcld- 
akkordes in aller Deutlichkeit; an die Stelle des traditionellen Akkordes trat 
in zunehmendem Maße der Zeitstudienakkord oder Pensumlohn.

Als Zeitstudienakkord wird eine Form der Akkordcntlohnung bezeichnet, 
die ihrem Anspruch nach auf einer vergleichsweise exakten Leistungsmes-
sung basiert, mit der dem Unternehmen möglichst genaue Kenntnis von 
Leistungsfähigkeiten und -möglichkeitcn der Arbeiter verschafft und diesen 
eine eigenständige >Akkordpolitik< insbesondere in Form des > Akkordbrem- 
sens< vermehrt werden soll. In diesem Zusammenhang wird behauptet, daß 
dem Akkordbremsen der Anlaß genommen sei, da dem Anspruch nach 
beim Zeitstudienakkord die sog. Akkordscherc unberechtigt keine Anwen-
dung finden könne, weil die Vorgabezeiten objektiv ermittelt seien. Ein 
weiteres wesentliches Ziel der auf Arbeits- und Zeitstudien aufbauenden w is-
senschaftlichem Lcistungsmessung ist die Aufhebung der -  beim traditionel-
len Akkord normalen -  Diskontinuität der Arbeitsleistung durch Feststel-
lung des (leistungs-)optimalen, langfristig durchhaltbarcn Arbeitspensums. 
Da das in den USA zuerst von Fredcrick W. Taylor entwickelte System der 
Arbeits- und Zeitstudien in Deutschland jn erster Linie von dem 1924 
gegründeten >Rcichsausschuß für Arbeitszeitermittlung! (seit 1936: »Reichs- 
aussclniß für Arbeitsstudien!; kurz: Refa) verbreitet wurde und als —gegen-
über Taylor und entwickelteren US-amerikanischen Verfahren etwas modi-
fiziertes -  Refa-Verfahren hier allgemeine Anwendung fand, kann ich mich 
auf eine Darstellung lediglich dieses Verfahrens beschränken.45

Grundsätzlich kann nur gleichförmige Arbeit Gegenstand von Arbeits-
und Zeitstudien werden. Gleichförmige Tätigkeiten (»repetitive Teilarbei-
ten«) sind in Industrieunternehmen im allgemeinen nur dort möglich, wo in 
großen Serien produziert wird. Wie der Narrte bereits andeutet, werden bei 
Arbeits- und Zeitstudien zwei formal getrennte Prozesse durchlaufen. Bei 
dem dem >Zcitstudium< zeitlich vorgelagerten >Arbeitsstudium! werden die 
einzelnen Arbeitsschritte eingehend mit dem Ziel analysiert, die rationell-
sten Bewegungen und Arbeitsverrichtungen h'crauszufinden (Arbeitsbest- 
gcstaltung). Erst nachdem der unter lcistungswirtschaftlichen Gesichts-
punkten rationellste Arbeitsablauf festgestcllt u. U. Modifikationen an 
Werkzeug, Sitzgelegenheiten etc. vorgenommen wurden, beginnt dann mit 
dem Zeitstudium die eigentliche Leistungsmessung. Bei der Zeitstudie be-
obachtet der Kalkulator oder Refa-Mann einen Arbeiter, der exemplarisch 
für die zu untersuchende Tätigkeit ausgewählt wurde, und ermittelt mit der 
Stopp-Uhr die sog. >Ist-Zeit! des konkreten, beobachteten Arbeitsablaufcs. 
Mehrere .solcher >Ist-Zeitcru werden anschließend genormt, d.h. auf eine 
fiktive, geschätzte Durchschnittsleistung bezogen, die sog. »Normallci- 
stung!.46 Da die »Normalleistung! keine exakt meßbare Größe darstcllt, 
kann auch nicht genau ermittelt werden, wie weit die >Ist-Zeitem von der
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>Normallcistung< abwcichcn. Dieser Vorgang der >Unirechnung< der »Ist- 
Zeiten< auf die >Normallcistung< wird deshalb aucli als Lcistungsgradschät- 
zen bezeichnet. Erst danach wird die endgültige Vorgabezeit festgclcgt. 
Abgckoppclt von der eigentlichen Lcistungsmessung und -ermittlung er-
folgt schließlich in einem letzten Schritt die Fixierung der Lohnhöhe. Diese 
durch das Rcfa-Verfahrcn ermöglichte Trennung der Lohn- von der Lci- 
stungspolitik hatte einen für die Unternehmerseite entscheidenden Effekt: 
Lediglich die Festlegung der reinen Lohnsätze war vor 1933 und ist seit 1945 
Gegenstand der Verhandlungen zwischen den Tarifpartnern. Ebenso unter-
lagen während der NS-Zcit -  auch nach der Lohngestaltungsverordnung 
vom 25. Juni 1938 -  de facto nur die betriebsdurchsclmittlichcn Effektivlöh- 
nc, nicht aber die diesen vorgeschalteten Arbeits- und Zeitstudien der Kon-
trolle der Treuhänder der Arbeit. Die vermeintlich »lohnpolitisch neutrale< 
Leistungscrmittlung durch Refa wurde mit Verweis auf die »Wissenschaft-
lichkeit des Verfahrens der Einflußnahme der Treuhänder bzw. vor 1933 der 
Arbeitnchmervcrtrctcr entzogen.

4. Der Stellenwert der verschiedenen Formen 
leistungsbezogener Entlohnung

4.1. >Akkordarbeiten und >Zeitlöhncr<: kategoriale Unscharfen und 
empirische Ergebnisse

Eine genaue Beantwortung der Frage, wie viele Arbeiter in den Jahren der 
nationalsozialistischen Herrschaft und während der Weltwirtschaftskrise im 
traditionellen Stücklohn, wie viele im >Zeitstudienakkord<, wie viele im 
Zeitlohn arbeiteten und wie viele leistungsbezogene Prämien erhielten, ist 
aus verschiedenen Gründen außerordentlich schwer.

Während die vom Statistischen Rcichsamt publizierten Ergebnisse der 
Eiüze/lohnerhcbungen bis 1934 meist Angaben über die Zahl der Arbeiter, 
die im Akkord einerseits und im Zeitlohn andererseits beschäftigt waren, 
enthielten, wurden entsprechende Zahlen nach Lohnformen vom Statisti-
schen Rcichsamt nur für die ersten Lohnsiiiin/ici/crhebungcn 1935 und 1936 
veröffentlicht. Danach fehlen solche Angaben. Für die letzten Jahre vor 
Kriegsbeginn sind wir deshalb auf eine Statistik angewiesen, die einer »ver-
traulichem Denkschrift des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF 
entnommen wurde.47 Für die Zeit des Zweiten Weltkrieges liegen keine für 
das gesamte Deutsche (Alt-)Reich oder einzelne Wirtschaftsregionen reprä-
sentative Angaben vor, die unmittelbar Aufschluß über die Zusammenset-
zung der Arbeiterschaft nach Lohnformen geben könnten.

Erhebliche Probleme methodischer Art werden dadurch aufgeworfen, 
daß -  von wenigen Ausnahmen abgesehen -  die erfaßten Arbeiter nur
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alternativ dem >Akkord< bzw. >Stücklohn< und dem Zeitlohn zugeordnet 
werden, sofern die Lohnform bei den Erhebungen überhaupt Berücksichti-
gung fand. Aus den statistischen Veröffentlichungen wie auch aus den 
zeitgenössischen Aufsätzen über lohntheoretische und methodische Pro-
bleme geht nicht hervor, wie bei den Erhebungen mit den Arbeitern verfah-
ren wurde, die -  dem Zwangstakt des Fließbandes unterworfen -  für die 
Erfüllung des vorgegebenen Arbeitspensums eine Prämie erhielten (Pen-
sumlohn), ob sie den >Akkordarbcitern< oder den >Zcitlöhncrn< zugerechnet 
wurden. Das Arbeitswissenschaftliche Institut stellte in diesem Zusammen-
hang lakonisch fest, daß genaues Ausmaß und Formen der Lcistungsentloh- 
nung »von außerbetrieblichen Stellen schwer zu ermitteln (seien), bzw. cs 
liegen jedenfalls derartige allgemeine Ermittlungen nicht vor«.48 Die die 
>Lohnwirklichkcit< nicht (mehr) treffende rigide Zweiteilung in Akkord- 
und Zeitlohn wurde lediglich bei einzelnen Erhebungen in der Chcmieindu- 
stric (Juni 1931, Juni 1934, Scpt. und Dez. 1935) und in der Schuhindustrie 
(März 1932 und Dez. 1935) aufgehoben und durch die Kategorien des 
>Prämienlohnes< bzw. der >Bandarbeit< erweitert.49 Diese zusätzliche Diffe-
renzierung der Lohnformen macht deutlich, daß auch dem Statistischen 
Reichsamt bewußt geworden war, daß die Kategorie >Stücklohn< für die bei 
modernen Produktionsprozessen vielfach üblich gewordenen Formen der 
Leistungsentlohnung nicht mehr paßte. Unklar bleibt, warum kategoriale 
Erweiterungen dieser Art nicht auch bei anderen Erhebungen eingeführt 
bzw. in der Chemie- und Schuhindustrie für die Zeit nach 1935 nicht 
durchgchaltcn wurden.50

Tab. 15 zeitigt einen auf den ersten Blick überraschenden, der Favorisic- 
rung leistungsbezogencr Entlohnungssysteme durch die Nationalsozialisten • 
scheinbar entgegenstehenden Trend: In den meisten in dieser Tabelle aufge-
führten Industriezweigen nahm det Anteil der Akkordarbcit'cr zum Teil er-
heblich ab. Für die Jahre zwischen 1928 und 1933/34 ist der Grund für dieses 
Phänomen relativ leicht zu bestimmen: Während der Weltwirtschaftskrise 
wurden leistungsanreizendc Lohnsystemc tendenziell obsolet, da die schwe-
ren Absatzproblemc eine Verringerung der Produktion nahelcgtcn. Eine 
Intensivierung der Arbeit war in dieser Zeit ökonomisch meist nicht sinn-
voll. Hohe Arbeitsleistungen waren überdies im allgemeinen durch den 
Druck, der von der Massenarbeitslosigkeit ausging, gewährleistet. Dieser 
Funktionsvcrlust leistungsanreizender Lohnsysteme drückte sich nicht nur 
in -  im Vergleich zum Zeitlohn -  überdurchschnittlich sinkenden Akkord-
verdiensten aus. Darüber hinaus wurden aus Kostengründen nicht selten die 
höheren Akkorde durch niedrigere Zeitlöhne ersetzt. Dieser Trend setzte 
sich partiell nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten so 
lange fort, wie die Massenerwerbslosigkeit allein hohe Arbeitsleistungen zu 
garantieren schien.51 In der Produktionsgüterindustrie ist diese Phase etwa 
1935 abgeschlossen. Trotzdem verlor der Akkord in der Folgezeit weiterhin 
erheblich an Bedeutung. Um den nach Einsetzen dcrrüstungskonjunkturcll
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bedingten Arbeitskräfteknappheit -  als cs für Staat und Industrie galt, aus 
einem Minimum an Arbeitern ein Maximum an Arbeitsleistung herauszu-
pressen -  sich fortsetzenden Rückgang des Anteils der Akkordarbeiter in 
solch wichtigen Branchen wie der Metallverarbeitung und der Chemieindu-
strie sowie weiten Teilen der Ronsumgüterindustrie erklären zu können, 
müssen mehrere, die Entlohnungsformen wesentlich bedingende Faktoren 
genauer untersucht werden.

4.2. Fertigungstechnologic und Lohnform

Zwischen Lohnform und jeweiligem betriebstechnologischen Niveau be-
stand und besteht grundsätzlich ein enger Zusammenhang. In einem 1934 
erschienenen Aufsatz wurden idealtypisch vier Stufen der Maschinisierung 
und die diesen adäquate Form der Entlohnung beschrieben:52

»Erster Pall: Die Maschine übernimmt die Formungskraft und Arbeitsgeschwindig-
keit. Derartige automatisierte Maschinen hat man in fast jeder Industrie zu verzeich-
nen. Z.B. die Webstühle in den Webereien, Walzwerke, Papiermaschinen, Zigaret-
tenmaschinen usw. Der Arbeiter hat hierbei keinen Einfluß aufdie Arbeitsgeschwin-
digkeit, auch hat er keine körperlichen Kräfte für die Formung der Erzeugnisse 
aufzuwenden, beides, wird von der Maschine übernommen. Ein Leistungszuschlag 
in Form von Zeitakkord kommt hier nicht in Frage. Je nach Güte und Erzeugungs-
menge, auf die der Arbeiter durch Beobachtung einen Einfluß hat, zahlt man eine 
Prämie.
Zweiter Fall: Die Maschine übernimmt zwar die Formungskraft, aber man ist in 
hohem Maße von der Geschwindigkeit und der Tüchtigkeit des Arbeiters abhängig. 
Zu diesen Betrieben gehören die mechanischen Werkstätten mit ihren Werkzeugma-
schinen. Bei den Dreh- und Bohrarbeiten kann man aus der Schnittgeschwindigkeit 
und dem automatischen Vorschub genau die Arbeitszeit berechnen, die eine Weile 
erfordert; aber die Genauigkeit und Güte der Arbeit fällt bei den Arbeitern sehr 
verschieden aus. Aus dem Grunde muß man eine Staffelung der Grundlöhne nach der 
Qualität durchführen. In der gleichen Weise muß man die Arbeitsgeschwindigkeit 
durch einen Leistungszuschlag abgclten. Von jeder Werkzeugmaschine muß man die 
Leistungsdaten durch Versuche aufnehmen. . ..  Die erforderlichen Zuschlagszeiten 
für die Nebenzeit und Verlustzeit legt man nach ßcfigrundlagen fest. .. .Je nachdem 
der Arbeiter die vorgegebene Zeit unter- oder überschreitet, bekommt er einen 
höheren oder niedrigeren Leistungszuschlag auf seinen Stundenlohn.
Dritter Fall: Die Maschine übernimmt die Formungskraft und der Arbeiter über-
nimmt die Arbeitsgeschwindigkeit. Diese Art der Fertigung hat man in Gesenk-
schmieden, Preßwerkcn und Krafthammerwerken. Der Krafthammer übernimmt 
die Formtingskraft. Im Gegensatz zur Werkzeugmaschine läßt sich hier in Bezug auf 
die Arbeitsgeschwindigkeit gar nichts berechnen. Eine gerechte Entlohnung macht 
hier die Gliederung der Fertigung durch Zeitstudien zur Pflicht.
Vierter Fall: Der Arbeiter übernimmt die Fornumgskraft und die Arbeitsgeschwin-
digkeit. Die gesamten handwerklichen Betriebe kommen für den vierten Fall in 
Frage. . . .  Für jede Grundlohngruppe muß man das Normalarbcitstempo durch
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Zeitstudien ermitteln. . . .  Es ist ganz selbstverständlich, daß man in jeder Abteilung 
eine große Zahl von Leistungsaufnahmen machen muß, um einen möglichst ein-
wandfreien mittleren Wert zu bekommen.«

Der jeweils unterschiedliche Stellenwert des Akkordes wie des Zeitlohnes in 
den einzelnen Branchen (Tab. 15) erklärt sich wesentlich aus den spezifi-
schen, in den einzelnen Produktionszweigen dominierenden Produktions- 
tcchnologien. Grundsätzlich war für die deutsche Industrie seit etwa 1935/36 
ein beträchtlicher Rationalisierungsschub zu konstatieren, der -  nach dem
o. g. Schema -  in den meisten Sektoren der Industrie zu einem Abbau direkt 
leistungsbezogener Lohnsysteme fuhren mußte. Aufgrund technischer, arbeits- 
organisatorischcr und allgemein-wirtschaftlicher Spezifika, die hier nur in 
groben Umrissen skizziert werden können, verlief das Tempo dieser Ent-
wicklung in den einzelnen Branchen jedoch recht unterschiedlich.

In der Clicmicindustric waren regelrechte Akkorde im eigentlichen Pro-
duktionsbereich häufig nicht sinnvoll, da -  vor allem bei größeren Produk-
tionseinheiten -  die einzelnen Arbeitsgänge weitgehend durch die techni-
schen Abläufe bestimmt waren und der Einfluß manueller Tätigkeiten auf 
den Produktionsfluß gering blieb. Die in technisch fortgeschrittenen Berei-
chen der chemischen Industrie beschäftigten eigentlichen Betriebsarbeitcr 
erhielten deshalb überwiegend Prämienlöhne (Leistungszulagc zum Zeit-
lohn). Dagegen wurden die Betriebshandwerker, die in den den Chcmic- 
untcrnchmen angcschlossencn Werkstätten arbeiteten oder mit Reparatur-
arbeiten befaßt waren, sowie die mit Transport- oder Vcrladearbeitcn be-
faßten Arbeitskräfte zu einem erheblichen Teil im >reincn< Akkord beschäf-
tigt.53 Der zwischen 1935 und 1938 beobachtbare drastische Rückgang des 
Anteils der Akkordarbeiter an der Gesamtarbeiterschaft der Chemicindu- 
strie dürfte in erster Linie auf die im Zuge der Autarkiepolitik vor allem seit 
1935/36 errichteten Werke zur Herstellung synthetischen Treibstoffs, Kau-
tschuks etc. zurückzuführen sein,54 in denen hochmoderne Anlagen den 
»reinem Akkord obsolet werden ließen. Auch die zwischen 1930-und 1936 
lediglich unterbrochene fertigungstechnische Modernisierung in anderen 
Zweigen der Clicmicindustric trug zur Verdrängung des »reinem Akkords 
bei.

Im Bereich der Eisen-, Stahl- und Metallgewinnung war die menschliche 
Tätigkeit in Tempo und Arbeitsausführung gleichfalls weitgehend abhängig 
vom technischen Produktionsapparat. In seiner Grundstruktur typisch für 
viele Betriebe der Eisen- und Stahlindustrie war das Prämiensystem, das im 
Juni 1936 im Hochofen-Schmclzbetricb der Hoesch AG Dortmund prakti-
ziert wurde. Dort wurde zum Grundlohn von 30 Rpf. eine Gruppenprämie 
gezahlt, die sich nach der durchschnittlichen täglichen Ofenproduktion 
richtete. Diese Prämie, die je to. 0,235 Rpf. betrug, wurde nicht an alle 
Arbeiter gleichmäßig ausgeschüttet, sondern je nach Tätigkeit gestaffelt: 
Der 1. Schmelzer erhielt 100% der Prämie, der Hilfsobcrschmclzer sogar
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Tabelle 15: Der Anteil der im >Stücklohn< beschäftigten Arbeiter an der Gesamtarbeiterschaft in den wichtigsten Industriezweigen 1928 
bis 1939 (in v.H.)

1928 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 (c) 1938 (d) 1939 (d)

Eisen- u. Stahlindustrie 91,0(a) 88,1 (a) - - - - - -
Metallverarbeitung 62,4(a) 62,3(a) - ‘ - 60,8 (b) 60,3 60,4 58,4
Chemieindustrie 21,5(e) 20,5 (e) - 19,9(e) 23,8(b) 20,2 15,1 -
Bekleidungsindustrie - - - - 50,9(c) 45,6 46,2 45,4
Süß-, Back-u. Teigw.ind. - 24,2(d) - 21,2(d) 18,3(c) 17,8 19,9 18,1
Papierverarbeitung - - - 34,5(d) 32,9 33,3 31,7

Baugewerbe - - 2,7(0 - 3,1(0 _ 3,8 4,9 6,6
Bautischl. u. Möbelherst. 27,2 (d) 26;2(d) - - 22,7(b) 25,9 25,5 28,1
Sägeindustrie - - - 6,9(b) 10,2 10,9 14,1

(a) Okt. (b) Sept. (c) Dez. (d) März. (e) Juni. (f) Aug.
Quelle: Statistische Jahrbücher tur das Deutsche Reich 1928, S. 360; 1930, S. 291 f.; 1931, S. 275, 277; 1933, S .267ff.; 1934, S.271; 1935, S.281; 
Wirtschaft und Statistik, lg. 15, 1935, S. 525; lg. 16, 1936, S.203ff., 242, 285, 328f., 366f.; Arbeitswissenschaftliches Institut der DAF, Die 
lohnpolitische Lage, nach: Timothy W. Mason, Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Opladen 1975, S. 1260.
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110%, der 2. Schmelzer und der Pfannenbcgleiter dagegen nur 85%. Am 
unteren Ende dieser Skala rangierten Hilfsarbeiter wie der Kanalreinigcrund 
der Sandausgeber, die nur 51% dieser Prämie bekamen.55 Im Gegensatz zur 
vergleichbaren Lohnform in der Chemicindustrie wurden die derart ent-
lohnten Stahlarbeiter vom Statistischen Rcichsamt den im (Gruppcn-)Ak- 
kord tätigen Arbeitern zugcrcchnct. Ob leistungsbezogene Entlohnungssy- 
steme nach 1933 in der Eisen- und Stahlindustrie ausgeweitet wurden oder 
an Bedeutung verloren, läßt sich nicht fcststellcn, da vom Statistischen 
Rcichsamt diesbezüglich keine Erhebungen vorgenommen wurden.

Für eine Reihe anderer Branchen lassen sich zumindest für die ersten sechs 
Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft jedoch eindeutige Trends kon-
statieren. ln allen in Tab. 15 aufgeführten Zweigen der verarbeitenden Indu-
strie -  Metallverarbeitung, Süß-, Back- und Teigwarenindustrie sowie Papierver-
arbeitung -  war ein auffälliger Bedeutungsschwund des Akkordes bzw. 
akkordähnlicher Lohnsysteme zu beobachten. Zurückzufuhren ist diese 
Entwicklung in erster Linie auf die Einführung, Ausweitung und Perfektio-
nierung der Fließfertigung in diesem Wirtschaftsbereich seit etwa 1935/36. 
Grundsätzlich gilt auch für die fließende Fertigung und die um das laufende 
Band gruppierten Maschinen, was allgemein zum Verhältnis von Maschine 
und Lohnform gesagt wurde: Je stärker das Arbeitstempo durch die techni-
sche Apparatur vorgegeben wurde, desto eher kamen dem Zeitlohn ähnli-
che Lohnformen zur Anwendung; je größer umgekehrt der Einfluß des 
Arbeiters auf seine Leistung war, desto wahrscheinlicher war die Anwen-
dung unmittelbar leistungsbezogencr Entlohnungstcchnikcn.56

Vielfach waren nach Einführung der Fließfertigung die einzelnen Arbeits-
gänge noch nicht exakt aufeinander abgestimmt. Dies betraf insbesondere 
die sog. >Taktarbeit<, d. h. die Umstellung von herkömmlichen^ Produk-
tionsverfahren auf Fließarbeit lediglich auf organisatorischem Weg unter 
weitgehender Beibehaltung der vorhandenen Betriebsmittel, ohne Einfüh-
rung eines die einzelnen Arbeitsprozesse vcrbindendcn’Fließbandsystems. 
Aber auch bei unentwickelten Formen der Bandarbeit -  dort, wo zur Ver-
meidung von Produktionsstockungen die Errichtung von Zwischenlagern 
(Materialpuffer) notwendige Voraussetzung kontinuierlichen Produktions- 
flusscs war, die einzelnen Arbeitsprozesse noch relativ komplex und nur 
locker durch das Band zusammengchaltcn waren-blieb die'Arbcitsleistung 
noch stark vom Willen des einzelnen Arbeiters abhängig. Es wurden in 
diesen Fällen im allgemeinen deshalb lcistungsproportionale Akkorde gezahlt 
oder Leistungszulagen, die je nach individueller oder Gruppenlcistung in 
ihrer Flöhe stärker variiert werden konnten. Waren die Arbeitsleistungen 
dagegen durch die technologischen -Gegebenheiten, durch den >Zwangs- 
takt<, weitgehend oder vollständig vorgegeben, kamen dem Zeitlohn ähnli-
che Lohnformen zur Anwendung. Auf die Arbeitsmenge bezogene Prämien 
besaßen hier eher den Charakter der Anerkennung: Der Pensumlohn -  
Zeitlohn plus Prämie -  wurde gezahlt, wenn ein bestimmtes, vorgegebenes
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Arbeitspensum erfüllt worden war, obschon die Intensität der Arbeit vom 
Arbeiter selber kaum zu beeinflussen war. Prämien konnten in solchen Fällen 
außerdem für die Qualität der Arbeit bezahlt werden.

Ebenso wenig wie sich die Ausweitung der Fließfertigung und die zur 
Anwendung gelangenden Fließbandsysteme im hier interessierenden Zeit-
raum quantifizieren lassen, läßt sich auch feststcllcn, ob bei Umstellung eines 
Betriebes auf Fließfertigung oder nach Perfektionierung des Fließbandsy-
stems von der Unternehmensleitung immer das »psychologisch richtige 
Lohnsystem« gewählt wurde, d. h. obderGradderLeistungsbezogenheitder 
Entlohnung auch »dem Einfluß cntspr(a)ch, den der Arbeiter persönlich auf 
seine Leistung ausüben« konnte.57 Außerdem war die Zuordnung des Prä-
mien- bzw. Pensumlohns zu den beiden vom Statistischen Ueichsamt vorge-
gebenen Kategorien >Stiicklohn< und >Zcitlolm< häufig willkürlich.58 In den 
meisten Fällen wurde er dem Zeitlohn, manchmal auch dem Akkord zuge- 
rcchnet. Obgleich die in der betrieblichen Praxis zur Anwendung gelangende 
Vielzahl von Lohntechniken, die Elemente des (leistungsproportionalen) 
Akkords wie des Zeitlohns miteinander vereinigten,59 uneinheitlich katego-
risiert wurden, kann -  in Anlehnung an Feststellungen in zeitgenössischen 
Untersuchungen-davon ausgegangen werden, daß Arbeiter, die mit Tätig-
keiten in entwickelten Fließbandsystemen befaßt waren, im allgemeinen 
(nicht ausnahmslos) den Zeitlöhnern subsumiert wurden. Bei primitiven 
Formen der Fließfertigung gelangten dagegen stücklohnähnliche Entloh- 
nungstcchniken zur Anwendung -  und zwar in der Regel in Form des 
Gruppenakkords oder der Gruppenprämie.60 Wenn dies zutrifft, kann aus der 
schwindenden Bedeutung der Akkordarbeiter in den verarbeitenden Indu-
strien geschlossen werden, daß nicht nur die Fließfertigung überhaupt, 
sondern auch entwickeltere Formen der Fließarbeit, die ein reibungsloseres 
Incinandergreifcn von maschineller und menschlicher Bewegung ermöglich-
ten, während des »Dritten Reiches< erheblich ausgeweitet wurden. Umge-
kehrt war die Ausweitung der Fließfertigung vermutlich mitverantwortlich 
für den insbesondere im Bereich der Metallverarbeitung zu konstatierenden 
Anstieg der Effcktivverdicnstc. ln der zeitgenössischen Literatur wurde 
jedenfalls propagiert, daß die Einführung der Fließfertigung für die betreffen-
den Arbeiter mit einer Erhöhung der Löhne verbunden sein müsse.61

4.3. Die Ausbreitung des Refa- Verfahrens während der NS-Zcit

Den neben der fertigungstechnischen Rationalisierung zweiten Faktor, der 
die >Modcrnisierung< und Differenzierung der Lohnformen bewirkte, bilde-
ten die von Refa-Kalkulatoren durchgefuhrtcn »wissenschaftlichem Arbeits-
und Zeitstudien (als Voraussetzung des >Zeitstudicnakkords<). Nicht zufällig 
war die Ausweitung der Fließarbeit von einer vermehrten Anwendung des 
Refa-Verfahrens begleitet. Die Fließarbeit wäre
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»nicht möglich gewesen ohne die neuzeitlichen Methoden der Akkordzeitbestim- 
rnung, nämlich ohne die Zeitaufnahme. Nur durch sie ist die genaue Bestimmung 
der vorzugebenden Arbeitszeit gelungen und vor allem die Zerlegung der Gesamtar-
beitszeit in mehrere gleiche Teilarbeiten.«62

Arbcits- und Zeitstudien haben die Funktion, die menschliche Arbeitslei-
stung berechenbar zu machen, um sie dadurch möglichst reibungslos in den 
betrieblichen Produktionsablauf cinpasscn zu können. >Fordismus< (Ferti-
gung am fließenden Band) und >Taylorismus< (Arbcits- und Zeitstudien) 
ergänzen insofern einander; beide Begriffe beschreiben nicht sich ausschlie-
ßende Phänomene, sondern bezeichnen denselben Prozeß -  nur auf unter-
schiedlichen Ebenen. Das Refa-Vcrfahren stellte insofern in gewisser Weise 
den organisatorischen Unterbau der fertigungstechnischen Rationalisic- 
rungsschtibe 1924 bis 1929, 1935/36 bis 1941 und 1942 bis 1944 dar. Anord-
nung und Abstimmung der Arbeitsgängc am Band, der »zeitliche Aufbau 
der Fließarbeit (geschah) auf der Grundlage von Zeitaufnahmen«63 selbst 
dann, wenn bei weitgehend perfektionierten Fließfertigungssystemen und 
der Einbeziehung teil- bzw. vollautomatisiertcr Maschinen das Arbeitstem-
po so stark vorgegeben war, daß der Zcitstudienafcfcorr/ als Lohnform im 
Grunde obsolet geworden war und an seine Stelle der Pensumlohn trat.

Abb. 3 veranschaulicht, in welch starkem Maße die Tätigkeit des Refa mit- 
Einsetzen der nationalsozialistischen Rüstungskonjunktur ausgedehnt wur-
de. 1929 waren etwa 1650 Zeitnehmer in Rcfa-Kursen ausgebildct worden; 
1931 bis 1933 waren es jährlich nur noch knapp Tausend. Die infolge der 
Arbeitskräfteknappheit in allen Teilen der deutschen Industrie erheblich 
verstärkten Bemühungen zur Intensivierung der, Arbeit ließen die Zahl der 
Teilnehmer an den Refa-Lehrgängen und die der Lehrgänge selbst seit 1935/ 
36 geradezu in die Höhe schnellen. Die Anfofderungen an die Kriegswirt-
schaft beschleunigten diese Entwicklung noch. 1943 wurde mit ungefähr 
12000 Lehrgangsteilnehmern der Höhepunkt erreicht. Der seit 1942 für alle 
Mctallbctricbc verbindliche »Lohnkatalog Eisen und Mctalh bewirkte in 
diesem Jahr noch einmal einen regelrechten Rcfa-Schub. Erst mit dem Ende 
der NS-Hcrrschaft kam die Arbeit des Refa (zeitweilig) zum Erliegen.64

Wie viele Betriebe von Refa-Leuten Arbcits- Und Zeitstudien durchführen 
ließen und wie groß die Anzahl der Arbeiter war, die nach rcfa-erinitteltcn 
Zeitvorgaben arbeiten mußten, darüber wurden von Refa oder anderen 
Stellen für die NS-Zcit keine Angaben gemacht. Auch für diejahre vor 1933 
sind die Angaben spärlich. Lediglich aus einer Untersuchung des Deutschen 
Metallarbeitcrvcrbandes für das Jahr 1931 geht hervor, daß bereits zu diesem 
Zeitpunkt zwei Drittel der von dieser Befragung erfaßten, im allgemeinen 
größeren Mctallbctricbc das Refa-Verfahren cingcfiihrt hatten.65 In der 
metallverarbeitenden Industrie hatte die Rcfa-Tätigkcit von Anfang an ihren 
Schwerpunkt gehabt. Von der Berliner Metallindustrie war auch die Grün-
dung des Refa ausgegangen.66Jedoch hatte die deutsche Version des Taylo-
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Abbildung 3: Refa-Lchrgänge und -Lehrgangsteilnehmer 1922 bis 1950.

Lehrgänge

Teilnehmer /

Anmerkungen:
-  Vor Okt. 1924 Lehrgänge und Lehrgangsteilnehmer des Vorgängers des Ucfa, des »Aus-

schusses für Zeitstudien« innerhalb des »Ausschusses für Wirtschaftliche Fertigung« im 
»Verein Deutscher Ingenieure«.

-  Die Zahlen für die letzten Jahre des Zweiten Weltkrieges wurden von l’echhold geschätzt, da 
die offiziellen Unterlagen des Uefa verlorcngingcn.

Quelle: Engelbert Pechhold, 50Jahrc Rcfa, Darmstadt 1974, S. 67, 87, 121, 142.
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rismus bereits vor der nationalsozialistischen >Machtergrcifung< auch in 
andere Branchen Eingang gefunden. In einer Reihe von Großbetrieben der 
Chemieindustrie waren bis 1932 >Schätzakkorde< durch rcfa-crmittclte bzw. 
auf rcfa-ähnlichcn Verfahren basierende Zeitvorgaben ersetzt worden.67 
Ende der zwanziger Jahre wurden außerdem Versuche unternommen, das 
von Refa für die Metallindustrie entwickelte Arbeitsstudium auf die Textil-
industrie, das Bauwesen und die Forstwirtschaft zu übertragen. Der ebenfalls 
1924 gegründete >Ausschuß für Betriebswirtschaft innerhalb des >Vcreins 
Deutscher Eisenhüttcnleutc< knüpfte ebenfalls enge Kontakte zu Refa und 
förderte die Einführung von Arbcits- und Zeitstudien insbesondere im 
Gießereiwesen.68 Allgemeine Ausbreitung und weiteres schnelles Vordrin-
gen der Rcfa-Lehre wurden durch die wirtschaftliche Rezession vorüberge-
hend gestoppt. Der Funktionsverlust von Leistungslohn und Leistungsmes-
sung während der Krise ließen das Interesse der Unternehmensleitungen am 
Refa-Vcrfahrcn erlahmen.

In den ersten Monaten nach der NS-Machtübcrnahme kam cs vereinzelt 
zu entschiedenem Widerstand einiger N SBO - und DAF-Vcrtrctcr gegen 
>Stoppuhr< und Rcfa-Kalkulatorcn. So stellten sich während einer Verhand-
lung von »Leitern der NSBO und der DAF« mit der Betriebsleitung eines 
niederrheinischen Unternehmens im Herbst 1933 »die Verbandsvertreter 
mit dem Betriebsrat auf den Standpunkt, cs dürfe im nationalsozialistischen 
Staat weder mit der Stoppuhr kalkuliert werden noch im Akkord gearbeitet 
werden«; die DAF drohte sogar mit »passiver Resistenz«.69 Auch z. B. auf 
einer Tagung des Verbandes schlesischer Mctallindustrieller im Jan. 1934 
wurde von »Angriffen gegen das Rcfa-Systcm« gesprochen.70 Danach ver-
stummten jedoch derartige Meldungen rasch; spätestens um diejahreswen- 
de 1934/35 trat ein deutlicher Umschwung ein. Bereits 1936 hatten sich die 
Rcfa-Kursc im Vergleich zu 1924 und d929/30 -  den Jahren, in denen die 
Rcfa-Tätigkeit während der Weimarer Republik ihren Flöhepunkt erlebt 
hatte -  mehr als verdoppelt und 1940 bis 1943 dann jeweils sogar fast 
verzehnfacht, ohne daß dadurch der Bedarf der Industrie an ausgcbildctcn 
Zeitnehmern wirklich befriedigt werden konnte.

Die rasche Ausweitung der Refa-Methodc während der NS-Zcit war 
nicht zuletzt auf die veränderte Arbcitsmarktlage Zurückzufuhren: Mittels 
Arbcits- und Zeitstudien ließen sich die Intensität der Arbeit beträchtlich 
erhöhen und nicht selten auch knapp gewordene Arbeitskräfte cinsparen. 
Ein weiterer »Flauptzwcck« systematischer Zeitstudien und -vorgaben war 
die »Sicherung der Gcstchcnskostcnbcrcchnung, also sichere Kalkulation 
der Produktionskosten und -Zeiten«.71 Darüber hinaus war der auf dem 
Refa-Verfahren basierende Zeitstudienakkord nicht derart >konjunkturan- 
fallig< wie der traditionelle Akkord, obwohl auch der Rcfa-Akkord dem 
Druck des Arbeitsmarktes ausgesetzt war und zum >Schcinakkord< werden 
konnte. Schließlich schien der Anspruch der >Wisscnschaftlichkcit< und der 
>Objcktivität< des Rcfa-Vcrfahrens die Chance zu eröffnen, über eine ver-
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mcintlich lcistungsgcrcchtc Entlohnung den >Arbcitsfricdcn< innerhalb der 
>Bctricbsgcmcinschaft< dauernd zu sichern.

Auch während der NS-Hcrrschaft lag der Schwerpunkt der Rcfa-Aktivi- 
täten in der überdurchschnittlich expandierenden Metallindustrie. Von 47 
zwischen 1939 und 1945 zusätzlich zu den normalen Refa-Lehrgängen ange-
botenen dreiwöchigen Refa-Intcnsivkursen auf der DAF-Schule Augusta- 
burg wurden allein 26 für Fertigungsgebiete aus dem Metallbereich veran-
staltet. Daß die Rcfa-Lchrc aber auch in anderen Industriezweigen größere 
Verbreitung fand, läßt sich u. a. daran ablesen, daß weitere sieben Intensiv-
kurse für Teilnehmer der Bekleidungsindustrie, jeweils drei für die Holz- und 
papiererzeugende Industrie, zwei für die G/c/irrriindustrie und jeweils einer 
für die Glas-, die Gummi-, die keramische, die graphische Industrie, den Schiffs-
und den Bergbau veranstaltet wurden.72 Überdies gelangte das Refa-Verfah-
ren nach Feststellung der Zeitschrift >Vicrjahresplan< nicht mehr nur in 
Großbetrieben, sondern zunehmend auch in mittleren Unternehmen zur 
Anwendung.73

Wenn die Angaben des DMV zutreffen, daß bereits 1931 die Mehrzahl der 
größeren Mctallbetriebc das Refa-Verfahren praktizierte, dann darf mit 
Blick auf die seit 1934/35 im Vergleich zu den zwanziger Jahren enorm 
gestiegenen Aktivitäten des Rcichsausschusses (Abb. 3) behauptet werden, 
daß sich bis Kriegsbeginn die deutsche Version des Taylorismus fast voll-
ständig in großen und mittleren Mctallunternehmen -  soweit diese in gro-
ßen Serien produzierten -  durchgesetzt hätte. (D. h. natürlich nicht, daß alle 
Arbeiter dieser Betriebe nach dem Rcfa-Vcrfahren.arbciteten. Viele Arbeiten 
waren nicht >refa-fähig<.) Daß dies selbst für Zweige der metallverarbeiten-
den Industrie galt, in denen systematische Arbeits- und Zeitstudien auf zum 
Teil erhebliche Hindernisse stießen, soll am Beispiel des Schiffsbaus illu-
striert werden.

Im kriegswichtigen Seeschiffsbau wurden um die Jahreswende 1940/41 
unter der Federführung des für diesen Industriezweig zuständigen Sonder-
treuhänders detaillierte Untersuchungen über die Arbeits- und Lohnbedin-
gungen der größeren Werftbetriebe durchgeführt. Im Zentrum des Interes-
ses standen die Probleme, die mit der >Modernisicrung< des bereits vor 1933 
in diesem Sektor der metallverarbeitenden Industrie weitverbreiteten Lei-
stungslohnes74 cinhergingcn. Aus den Berichten und Niederschriften über 
die Sitzungen des zuständigen Sachverständigenausschusses geht hervor, 
daß erst während der NS-Hcrrschaft verstärkt Anstrengungen unternom-
men wurden, das Refa-Verfahren auf deutschen Seeschiffswerften cinzufüh- 
rcn. Bis Anfang 1941 hatte dann das Rcfa-Vcrfahren -  mit Ausnahme einiger 
kleinerer Werften -  fast überall Einzug gehalten.75-Obgleich die meisten 
Unternehmenslcittingen mit dem Refa-Verfahrcn vertraut waren, war die 
deutsche Werftindustriejedoch »von einer vollständigen refamäßigen Erfas-
sung noch sehr weit entfernt«. Die »Schwierigkeiten einer genauen Berech-
nung der Akkorde« resultierten daraus, daß traditionell »die Zeiten für die
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großen Akkordverdienste sehr lang sind, sic ziehen sich oft über Wochen 
hin« und konnten deshalb im allgemeinen nur auf relativ grob geschätzten 
Zeitvorgaben aufbaucn. Dieses Problem suchten die Betriebsleitungen da-
durch zu lösen, daß sic nach dem Vorbild anderer Zweige der metallverar-
beitenden Industrie »die Arbeit mehr und mehr zu unterteilen« und die 
»bisherigen Erfahrungswerte auf richtig ermittelte Akkordzeiten zurück«- 
zuführen begannen. Neben jahreszeitlichen Einflüssen wurde die Einfüh-
rung genauer Zeitstudienakkorde auch »durch das ständige Umdisponieren 
seitens der Kriegsmarine außerordentlich erschwert«. Infolge der »kriegs-
mäßigen Anforderungen« war »eine gründliche Arbeitsvorbereitung fast 
unmöglich, da immer wieder dringende Arbeiten vorgezogen und damit der 
normale Arbeitsgang gestört« wurde.76 Schließlich fehlte cs »im jetzigen 
Kriege an dem notwendigen Personal in den Akkordbüros«. Nur in weni-
gen Werften konnte deshalb in vollem Umfange nach licfa gearbeitet wer-
den.77

Die in den meisten anderen Industriezweigen komplikationsloser verlau-
fende Ausbreitung des Refa-Verfahrens wiederum war begleitet von einer 
intensiven Diskussion und Darstellung der verschiedenen Aspekte der Ar- 
beits- und Zeitstudien.78 Trotz ihrer US-amerikanischen Herkunft wurden 
Taylor und seine >Wisscnschaft< von den deutschen Arbcitswisscnschaftlcm 
auch während des >Drittcn Rcichcs< positiv rezipiert. Bramcsfeld — von 1953 
bis 1963 Geschäftsführer des Refa-Verbandes -  etwa sprach 1942 blumig 
vom Taylorismus als einer der positiven »Friiehtejener nordamerikanischen 
Vereinigung von rauher Betriebsnotwendigkeit und gesundem Menschen-
verstand«.79 Zudem wurde die Refa-Methode. qualitativ ausgeweitet. Wie 
die im März 1936 erfolgte Umbenennung des >Rcichsausschusses für Ar- 
beitszeitstudiem in >Reichsausschuß für Arbeitsstudiem bereits andcutete, 
verschob sich der Schwerpunkt der Refa-Tätigkeit von der -  weiter verfei-
nerten -  Zeitstudie auf die umfassendere Arbeitsstudie. Böhrs konstatierte 
1942, daß die »Praxis des betrieblichen Arbeits- und Zcitstudiums. . .  erst 
seit 1933 eine ständig wachsende psychologische Unterhaltung und Durch-
dringung«80 erfahren hatte. Von besonderer Bedeutung war hier ein -  in der 
Hauptsache bereits während der Weimarer Republik entwickelter arbeits- 
psychologische und -physiologische Erkenntnisse in verständlicher Form 
zusammenfassender — >Leitfaden< über >seelischc und körperliche Vorausset-
zungen der menschlichen Betriebsarbeite81, Eine Neubearbeitung des >Refa- 
Buchest gelang bis 1945 dagegen nicht mehr.82

Darüber hinaus kam cs zu einer inhaltlichen Annäherung und auch enge-
ren Kooperationen mit den Organisationen und Institutionen, die sich inten-
siv mit den verschiedenen Tcilb.crcichcn der Arbeitswissenschaft befaßten. 
An erster Stelle ist hier das >Amt fiir Betriebsfiihrung und Berufserziehung* 
(AfBuB) innerhalb der DAF zu nennen, das 1935 aus dem >Deutschen Institut 

fü r Technische Arbeitsschulung*, kurz: Dinta (1933—1935: >Dcutsches Institut 
für Nationalsozialistische Arbcitsschulung<), hervorgegangen war. Das
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Dinta hatte zwar den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf die Ausbildung von 
»hochwertigem und »wendigem Facharbeitern sowie die Anlernling von 
unqualifizierten Arbeitskräften zu »Spczialarbeitenn gelegt, auf Tätigkeits-
felder also, die keinen unmittelbaren Bezug zur Ucfa-Arbeit besaßen. Dane-
ben hatte das Dinta jedoch bereits Ende der zwanziger Jahre ein Konzept von 
Arbeitsanalysen und psychotechnischcn Eignungsprüfungen entwickelt, 
das darauf abzieltc, einerseits die »für jede Arbeitsverrichtung als optimal 
anzusehende Arbeitsmethode« und andererseits »aus dem zur Verfügung 
stehenden Menschenmaterial(l) den für den untersuchten Betriebsposten 
bcstgecigneten Mann herauszufinden«. Ganz ähnlich wie die Arbeitsstudien 
des Refa sollten die »Arbcitsuntcrsuchungem des Dinta »Einblicke in Mängel 
und Vcrbcsscrungsmöglichkeiten des Arbeitsprozesses« vermitteln und die 
»Ursachen für Arbeitsschwankungen, Ermüdungserscheinungen und da-
mit Minderleistungen« aufdecken.83 Darüber hinaus hatte das Dinta -  pa-
rallel zu Refa und mit Schwerpunkt auf die von Refa kaum erfaßte Eisen- 
und Stahlindustrie — »Verfahren ausgearbeitet, nach denen die Bemessung 
eines gerechten Leistungslohnes auf der Grundlage der Zeitstudie möglich« 
sein sollte.84 Ebensowenig fehlte beim Dinta die Betonung der »Unentbehr-
lichkeit« des Prinzips »Lohn nach Leistung«. Vertreter des Refa wie des 
Dinta sprachen sich für »bewußt große Unterschiede in den Verdiensten«85 
und gegen die Begrenzung des Leistungslohnes nach oben aus, um »lohn-
psychologische Hemmungen... auszuschalten«.86 Die Tätigkeit beider In-
stitutionen war auf das Grundzicl der »Verbesserung und Verbilligung« der 
industriellen Produktion durch »industrielle Menschcnfiihrung«87 bzw. 
»Bewirtschaftung« des »Kostenfaktors menschliche Arbeitskraft«88 ausge-
richtet.

Die bereits vor 1933 begonnene Kooperation zwischen Refa und Dinta89 
erhielt durch ein am 5. Okt. 1935 vom Vorsitzenden des seit 1933 dem »NS- 
Bund Deutscher Tcchniki unterstellten Refa Knoop und dem Leiter des 
AfBuB und Gründer des Dinta Arnhold untcrzeichnctcs Abkommen for-
mellen Charakter.90 Refa-Lchrgängc wurden von beiden Institutionen fort-
an gemeinsam durchgeführt. Mit der Gestaltung des Unterrichts und der 
Stellung von Lehrkräften und Lehrmitteln wurde Refa beauftragt. Für Wer-
bung und Erfassung der Teilnehmer war das AfBuB zuständig.91 Der ver-
gleichsweise große personelle Apparat, der dem AfBuB zur Verfügung 
stand, trug wesentlich dazu bei, daß es seit 1935 gelang, die Aktivitäten des 
Rcfä so stark auszudehnen (Abb.3).92 Daneben war es Refa weiterhin er-
laubt, allein oder mit anderen Partnern Seminare abzuhalten. Überhaupt 
gelang cs Refa, »wahrscheinlich unter dem Einfluß der Reichsgruppe Indu-
strie«, die organisatorische und inhaltliche Autonomie weitgehend zu wah-
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4.4. Herausbildung des >Kontraktlolmes< seit 1941/41

Auch dort, wo vom einzelnen Arbeiter infolge der Struktur des betriebli-
chen Produktionsprozesses vielseitige Tätigkeiten gefordert wurden, waren 
nicht selten Formen leistungsbezogener Entlohnung eingeflihrt worden. 
Aufgrund der Vielfalt der Tätigkeit, die die Anwendung des Refa-Verfah-
rens zumindest erschwerte, und daraus resultierender häufig unklarer Ak-
kordgrundlagen hatte es besonders in diesen Fällen »in der Praxis des alltäg-
lichen Arbcitslcbcns« häufig »Verärgerung, Mißtrauen und Unfrieden« auf 
seiten der Arbeiter gegeben. Immer wieder kam es hier zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern zu einem »hartnäckigen Kampf beim Akkord«,94 
zu Versuchen der Unternehmer, die Akkordsätze zu drücken, denen die 
Arbeiter mit gezielter Leistungszurückhaltung (>Bremscn<) zu begegnen 
suchten.

Vor allem um dem >Akkordbrcmsem die Grundlage zu entziehen, wurde 
in den Kölner Werken der Klöckner-PIumboldt-Deutz AG ein Jahr nach 
Kriegsbeginn eine Form lcistungsbezogencr Entlohnung eingeflihrt, die in 
neueren bundesdeutschen betricbssoziologischen Arbeiten als »gänzlich 
neue Lohnform« bezeichnet wurde,95 in der Bundesrepublik Deutschland 
seit Mitte der sechzigcrjahre breitere Anwendung findet; und heute unter der 
Bezeichnung teingefrorener Akkord< oder >Kontraktlohn< bekannt ist. In mehre-
ren, Anfang der vierziger Jahre veröffentlichten Aufsätzen der Zeitschrift 
für Organisation! wurde die damals als >Leistungslohn< bczcichnete Lohn-
form von einem >Bctriebsfiihrer< der Klöckner-FIumboldt-Deutz-Werke 
einer breiteren Öffentlichkeit vorgestcllt und wie folgt definiert:

»Der Leistungslohn baut sich wie beim normalen Stundenlohn auf aus Grundlohn, 
Zuschlag für das Arbeitsergebnis (Erfolg) und Zuschlag für Einsatz und Haltung 
(Wollen). Der Zuschlag für die Arbeitsleistung lehnt sich an das bisher erzielte 
Akkordergebnis. Der Leistungslohn wird also im allgemeinen dem bisher erzielten 
Akkorddurchschnitt entsprechen. ...Eins ist unseren Leistungslöhnern indessen 
eigentümlich -  und hierdurch unterscheiden sie sich gegenüber dem Stundenlöhner, 
der aus betriebstechnischen Gründen im Lohn arbeitet-: ihr Arbeitserfolg wird von 
Zeit zu Zeit einer Prüfung und Messung unterzogen.. .  Der Leistungslöhner hat sich 
verpflichtet, eine gleichwertige Leistung, wie er sie vorher im Akkord brachte, auch 
weiterhin beizubehalten. Er muß also die gleiche Summe an Vorgabezeiten bringen 
wie früher. Jedoch hat ein gelegentliches Schwänken der Leistung, ein Plus oder 
Minus, keinerlei Einfluß auf den Leistungslohn... Würde seine Leistung auf die 
Dauer absinken, was durch die erwähnten Stichproben seiner gebrachten Vorgabe-
werte zutage treten würde, so müßte sein Leistungslohn herabgesetzt werden oder er 
müßte in den Akkord zurückkehren... Kann der Gefolgschaftcr... nachweisen, daß 
die Summe der von ihm gebrachten Vorgabewerte nicht nur vorübergehend steigt, 
so kann er Anspruch auf Erhöhung seines Leistungslohnes erheben, der ihm nicht 
versagt bleibt. «96
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Dreierlei Vorteile besaß der »eingefrorene Akkord* für die Unternehmer 
gegenüber dem traditionellen und auch dem (nprmalcn) Zeitstudienakkord:
-  die Anlässe für Akkordstreitigkeiten wurden reduziert;
-  die Lohnkosten waren präziser und längerfristig kalkulierbar;
-  das Eigeninteressc des Arbeitnehmers an langandauernder Steigerung der 
Arbeitsleistung wurde erhöht.

Während der >Kontraktlohn< seit Beginn des Zweiten Weltkrieges offen-
bar erfolgreich erprobt wurde, gelangten sog. >Freizeitakkordc< nur in Aus-
nahmefällen »bei mindcrleistcndcn Ausländergruppen« zur Anwendung.97 
Im Grunde handelte es sich bei dieser Art des Pensumlohnes nur um eine 
verkappte Form, ausländische Arbeitskräfte zu unbezahlter Mehrarbeit zu 
zwingen; deutschen Arbeitskräften gegenüber ließ sich der »Freizeitakkord* 
jedenfalls in dieser Weise nicht durchsetzen.98

4.5. Leistun^sprämien und traditioneller Akkord

Neben dem seit 1940/41 quasi experimentell und bis Kriegsende nur verein-
zelt eingeführten »Kontraktlohn* oder »gefrorenen Akkord* und dem in 
immer größeren. Teilen der verarbeitenden Industrie Anwendung finden-
den,-auf der Grundlage von Refa-Zcitstudicn festgesetzten »Zeitstudienak-
kord* -  bei Zwangstakt: Prämien- oder Pensumlohn -  bestanden in weiten 
Teilen der Metallindustrie auch weiterhin Formen des traditionellen Akkor-
des fort (Stücklohn oder grob geschätzte Zeitakkorde). Insbesondere in 
kleinen, aber auch in mittleren Mctallunternelnnen scheint die alte Version 
des Akkordes vorgeherrscht zu haben.99 Vielfach dürften bei kurzfristig 
wechselnden Aufträgen selbst Großunternehmen aufsystcmatischc Arbeits-
und Zeitstudien verzichtet haben, weil in solchen Fällen der erhebliche 
Aufwand hierfür in keiner betriebsökonomisch sinnvollen Relation zum 
Ergebnis stand. Arbeits- und Zeitstudien wurden nicht selten auch durch 
Mängel des Rohmaterials und durch daraus resultierende erhebliche Lei-
stungsschwankungen behindert oder unmöglich gemacht.

In solchen Fällen, aber auch bei qualifizierten Tätigkeiten, die nicht >ak- 
kordfahig* waren (z. B. Reparaturarbeiten), zahlten Unternehmen häufig als 
leistungsbezogen deklarierte Prämien. Vor allem im Zeitlohn tätige Fachar-
beiter erhielten vielfach Akkordausgleicliszulagcn,- die im allgemeinen mit 
ihren quantitativ nicht meßbaren Arbeitsleistungen begründet wurden und 
finanzielle Nachteile für diese -  in der Industrie heftig umworbene -  Arbei-
tergruppe ausgleichcn sollten.100 Qualitiitsbezogene Prämien konnten 
ebenso an Akkordarbeiter ausgeschüttet werden. Nach einem Urteil des 
Reichsarbeitsgerichts durften die Arbeiter auf Leistungszulagen allerdings 
keinen Rechtsanspruch geltend machen. Derartige Prämien konnten jeder-
zeit abgeschafft werden, da sic den Charakter freiwilliger Leistungen besa-
ßen.101 Allgemeine statistische Ergebnisse liegen zwar nicht vor, eine Viel-
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zahl von Einzelbeispielen legt aber den Schluß nahe, daß in den rüstungsrclc- 
vanten Zweigen der metallverarbeitenden ebenso wie in der Chcmicindu- 
stric die au f die Qualität bezogene Präiniencntlohnung eine zunehmende Aus-
breitung erfuhr.102 Aus cinzelbetricblichen Angaben ist ferner zu schließen, 
daß in der Eisen- und Stahlindustrie der häufig als > Akkord< bezcichnete, auf 
die Leistungsmenge bezogene Prämienlohn noch eindeutiger als bereits vor 
1933 zur beherrschenden Lohnform wurde.103
■ Während des Krieges wurden daneben in allen Zweigen der deutschen 

Industrie Prämien für bestimmte Tätigkeiten gezahlt, die nicht auf die 
unmittelbare Produktion bezogen waren, sondern die Behebung von Ge-
bäude- und Maschinenschäden belohnten (Prämien ftir das Löschen von 
Brandbomben, für Aufräumarbeiten u. a. m .).104 Gesondert prämiert wur-
de außerdem der sparsame Verbrauch der zunehmend knapperen Rohstoffe 
und der sorgfältige Umgang mit betrieblichen Produktionsmitteln.105

Im Baugewerbe, in der Bau- und Möbeltischlerei sowie der Sägcindustric 
-  also in Branchen, in denen Maschinen nur in geringem Maße den Ablauf 
des Produktionsprozesses bestimmten und die Arbeitsintensität noch we-
sentlich vom einzelnen Arbeiter beeinflußt wurde -  dominierte auch weiter-
hin, soweit lcistungsbezogene Lohnsysteme zur Anwendung gelangten, der 
traditionelle, leistungsproportionale Einzel- und Gruppenakkord. An diesen 
Wirtschaftszweigen wurde mit Eintritt der Vollbeschäftigung eine ganze 
Reihe von Tätigkeiten durch stärkere Arbeitsteilung und weitere Vereinfa-
chung akkordfähig gemacht,106 so daß hier der Anteil der Akkordarbeiter an 
der Gesamtarbeiterschaft deutlich stieg (Tab. 15). Seit 1937 waren außerdem 
vom Pachamt Bau der DAF entwickelte >Leistungsrichtsätze< in einigen Bau-
betrieben probeweise eingeführt worden. Diese >Leistungsrichtsätze< bein-
halteten die »Festsetzung von Zeitwerten für sämtliche im Baii anfallenden 
wiederkehrenden Leistungen« auf der Grundlage »angenommener Erfah-
rungswerte«.107 Die von der DAF hier betriebene primitive Form derTaylo- 
risierung begünstigte zweifelsohne die auch von den Reichstreuhändern der 
Arbeit beobachtete »wachsende Ausbreitung des Akkordsystems« im Bau-
gewerbe,108 auch wenn dic-Lcistungsrichtsätzc selbst bis Kriegsbeginn nur 
in relativ wenigen Bauunternehmen zur Anwendung gelangten.109

Erst mit der am 6. Juni 1942 verabschiedeten Rcichstarifordnung über den 
Leistungslohn im Baugewerbe wurde ab l.Jan. 1943 ein ähnlich gearteter 
Leistungslohn zur verbindlichen Lohnform auf allen größeren Baustellen 
eingeführt. Wie bei den Leistungsrichtsätzen des Fachamtes Bau der DAF 
wurden ftir die spezifischen, im Baugewerbe anfallenden Tätigkeiten der 
einzelnen Berufsgruppen >Bauleistungswertc< reichseinheitlich festgesetzt, 
die zur Grundlage der Lohnberechnung gemacht werden mußten.110 Nach 
den Berichten des SD stieß die cinzelbctrieblichc Umsetzung der >Baulei- 
stungswertc< in vielen Fällen auf erhebliche Probleme, u. a. weil es den 
»Baubetrieben an ausreichend geschulten Fachkräften nicht nur auf den 
Baustellen zur Feststellung der Bauleistungswcrtc,. sondern auch in den
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Büros zur Durchführung der Entlohnungsarbciten« fehlte.111 Überdies la-
gen die >Lcistungswcrte< nur für einen Teil der üblichen Bauarbeiten vor, 
und selbst diese ließen sich aufgrund baulicher Spezifika häufig nicht ver-
wirklichen. Insbesondere kleinere Bauunternehmen wurden deshalb von 
der Verpflichtung zur Einführung des Baulcistungslohncs entbunden.112 
Der Staatssekretär im Reichsarbeitsministerium Syrup resümierte gegen 
Kriegsende, das dem Leistungslohn im Baugewerbe seit 1943 zugrunde 
liegende Bewertungssystem sei »im Ganzen gesehen wenig befriedigend« 
gewesen.113

4.6. Zur Ausweitung des Gruppenakkords

Vor allem in den letzten Jahren vor Kriegsbeginn und während des Krieges 
kam cs zu einer Ausweitung des Grüppenakkords gegenüber dem Einzelak-
kord114 und gleichzeitig zur allmählichen Ersetzung des groben Gruppcn- 
gcldakkords durch den refa-crmittclten Gruppenzeitakkord.115 Darüber 
hinaus zog die Einführung der Fließfertigung im allgemeinen die Anwen-
dung des Gruppenakkords dann nach sich, wenn »keine zwangsläufige 
Bindung an ein genau vorgegebenes Pensum, etwa durch Fördermittel 
besteht«.116

Von den Nationalsozialisten wurde diese Akkordform befürwortet, weil 
sie erhebliche Leistungssteigerungen nicht nur einzelner Arbeiter, sondern 
jeweils ganzer Arbeitergruppen zur Folge hatte und zu einer besseren Aus-
nutzung der Produktionsanlagcn führte.117 Zudem war eine Leistungskon-
trolle von außen kaum nötig, »da hier das eine Gefolgschaftsmitglied an der 
Leistung des anderen interessiert ist, um eine möglichst hohe Gesamtlei-
stung und einen entsprechend hohen Leistungsverdienst zu erzielen«.118

Der Gruppenakkord »verbürgt eine laufende Leistungssteigerung durch die in die-
sem System gelegenen erzieherischen Einflüsse... (l))er mit seiner Leistung zurück-
bleibende (wird) durch die Kameraden mit feineren und gröberen Mitteln zur 
schnelleren Mitarbeit angeregt. Bei der heutigen Stillegung von Kaufkraft... ist es 
erklärlich, daß der eine oder andere Arbeiter-bei Entlohnung im Einzelakkord -  mit 
seiner Leistung etwas zurückhält, während beim Gruppenakkord das angedeutete 
erzieherische Moment den einzelnen zur gleichen oder steigenden Leistung bewegt, 
denn Minderleistungen Einzelner werden von den Beteiligten der Gruppe schärfer 
beurteilt als vom Aüfsichtspcrsonal«.119

Arbeiter, die dennoch leistungsintensive Arbeit innerhalb einer Akkord-
gruppe verweigerten, konnten gerichtlich bestraft werden.120

Aber nicht nur die in der Tendenz im Gruppenakkord angelegte Auflö-
sung solidarischen Verhaltens der Arbeiter untereinander -  und damit die 
Erschwerung des >Akkordbrcmsens< -  lag im Interesse der Unternehmer; 
überdies konnte der Gruppenakkord »auch eine qualitative Verbesserung
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hcrbei(führen), denn es wird jeder bestrebt sein, durch sein Verschulden den 
Kameraden keinen Schaden zuzufiigeri«.121 Allerdings nivellierte diese Ak-
kordform zum Bedauern mancher nationalsozialistischer Ideologen die Ar-
beitsleistungen und ließ den besonders >lcistungswilligen< und >-tüchtigcn< 
Arbeiter angeblich in der geschmähten >Massc< untergehen. In einem Vor-
trag über Leistungssteigerung im Baubetrieb durch Menschenführung und 
Mcnschcncrzichung< wurde indes lakonisch konstatiert, cs sei oft »nur nö-
tig, einen einzigen Arbeiter auszumerzen«, um dem Problem, daß die »Lei-
stungsausbeute einer Arbeitsgruppe« dazu neige, »sich derjenigen ihres 
leistungsschwachsten Mitgliedes anzupassen«, beizukommen.122 Überdies 
konnten beim Gruppenakkord Einzcllcistungcn durch abgestufte, zusätzli-
che Prämien gesondert honoriert werden.123 Grundsätzlich ließ sich gerade 
der Gruppenakkord ausgezeichnet mit der nationalsozialistischen Ideologie 
vereinbaren: Für die Verwirklichung des Idcologems von der >Volks- und 
Leistungsgemeinschaft< und die »ethische Fundierung der Arbeit« galt »die 
Gemcinschaftsleistungscntlohnung, der Gruppenakkord, als besonders ge-
eignete Lohnform«, da sie einen außerordentlichen »erzieherischen Wert 
durch Kameradschafts- und Gcmeinschaftsstärkung« besitze; insofern war 
der Gruppenakkord ein zentrales Element, um die »ideale Arbeitsordnung 
zu verwirklichen«.124

5. Akkordverdienste 1927 bis 1938

Wenn für die folgende Darstellung der Entwicklung der Akkordverdienste 
während der NS-Diktatur in zwei Perioden unterschieden wird, dann bedarf 
dies der Begründung. Der Schnitt ist in erster Linie mit der 1938 vollzogenen 
Wende der staatlichen Lohnpolitik, die auch die Akkorde erfaßte, zu recht- 
fertigen. Bis zur Lohngcstaltungsverordnung vom 25.Juni. 1938 be-
schränkte sich der NS-Staat darauf, eine Erhöhung der Verdienste indirekt, 
durch die Beschränkung der Mobilität der Arbeitskräfte und durch das 
Festhalten an den tariflichen Lohnsätzen, zu begrenzen. Die Entwicklung 
der Akkordverdienste wurde in dieser Phase durch die betriebliche Lohnpo-
litik bestimmt. Der sich infolge der Arbeitskräfteknappheit seit etwa 1937 
allmählich beschleunigende Anstieg vor allem der Leistungslöhne — ein 
Phänomen, das von staatlichen Behörden mit dem irreführenden Begriff 
>Scheinakkorde< gekennzeichnet wurde -  führte dann seit Juni 1938 zu einer 
grundlegenden Umorienticrung der Lohnpolitik; die Lphngestaltungsvcr- 
ordnung stellte mit Blick auf die staatliche Kontrolle auch der Akkordver-
dienste einen wichtigeren lohnpolitischen Einschnitt als die zu Kriegsbeginn 
erlassenen Gesetze und Verordnungen dar. Erst der >Lohnkatalog Eisen und 
Mctalh brachte auch hinsichtlich der Entlohnungssystemc eine erneute tief-
greifende Wende der staatlichen Lohnpolitik.
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Im Juni 1938 wurde außerdem in der metallverarbeitenden Industrie eine 
Einzcllohncrhcbung durchgeführt, die eine für das gesamte Deutsche Reich 
repräsentative Darstellung der Verdiensthöhe getrennt nach Lohnformen 
gestattet. Der Zeitpunkt der Erhebung war ebenso wie der untersuchte 
Wirtschaftssektor nicht zufällig gewählt: Die Metallindustrie war der rü-
stungspolitisch relevanteste und überdies ein rasch expandierender Indu-
striezweig, in dem die höchsten Verdienstzuwächsc registriert wurden. Seit 
1935, als die Erhebungsform der Einzellohnerhebung zugunsten der Lolin- 
summenerhebung -  bei der Zeitlohn und Akkorde zu einem Durchsclmitts- 
verdienst zusammengefaßt wurden -  aufgegeben wurde, herrschte bei wirt- 
schafts- und lohnpolitischen Institutionen jedoch Unkenntnis über die ge-
naue Höhe der in diesem wie den anderen Industriezweigen erzielten Ak-
kordverdienste.125 Die Ergebnisse der Erhebung vom Juni 1938 sollten die 
empirische Grundlage für die neue Lohnpolitik abgeben, die wesentlich 
unter dem Druck steigender Effektivverdienstc in der metallverarbeitenden 
Industrie formuliert war, und konkrete Anhaltspunkte liefern, wo und in 
welchem Ausmaß direktere staatliche Interventionen angezeigt schienen.

In den Jahren der Krise kam es -  nicht zuletzt vor dem I lintergrund hoher 
Arbeitslosigkeit und der Angst vor Entlassung, die die noch beschäftigten 
Arbeiter ungeachtet der Lohnform >freiwillig< zu einem hohen Arbeitstem-
po veranlaßten-zu einem generellen Funktionsverlust des Leistungslohnes. 
Diese >Krise des Leistungslohnes fand ihren Ausdruck auch in der je nach 
Lohnform unterschiedlichen Verdienstentwicklung. Insbesondere in den 
von der Rezession besonders betroffenen Sektoren der metallverarbeitenden 
Industrie sanken die Akkordverdienste nach den vom Statistischen Reichs-
amt erhobenen Daten bis Ende 1,931 erheblich schneller als die im Zeitlohn 
erzielten Stundcnvcrdicnstc.126 Aus einzclbetricblichen Beispielen kann ge-
folgert werden, daß sich dieser Trend bis zur NS->Machtergreifung< weiter 
fortsetzte.127 Ähnlich stark ausgeprägt war diese Entwicklung in der gleich-
falls von der Krise stark in Mitleidenschaft gezogenen Eisen- und Stahlindu-
strie sowie der Gießereiindustrie,128 kaum dagegen in den meisten anderen 
Industriezweigen.129

In den ersten beiden Jahren der nationalsozialistischen Diktatur wurden 
lediglich drei Erhebungen vorgenommen, in denen nach Lohnformen diffe-
renziert wurde und die einen lohnstatistischen Vergleich mit Erhebungen 
aus der Zeit vor 1933 zulassen. Danach wurden zwischen 1931 und 1934 in 
der Chcmieindustric, der Bautischlerei und Möbelherstellung und in der Siiß-, 
Back- und Teigwarenindustrie alle Lohnformen vom Abbau der Verdienste 
relativ gleichmäßig erfaßt.130 Zurückzufuhren ist dies darauf, daß in diesen 
Wirtschaftszweigen sich die Akkord verdienste bereits um die Jahreswende 
1931/32 den Zeitlöhnen so weit angenähert hatten, daß bei einer iiberpro- 
portionalen Kürzung diese ihre leistungsanreizende Funktion gänzlich ein-
gebüßt hätten. Im übrigen hatte der generelle Lohnabbau für Zeitlohner wie 
für Akkordarbeiter mit dem Tiefpunkt der Wirtschaftskrise 1932/33 noch
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keineswegs sein Ende gefunden; nach der nationalsozialistischen >Machter- 
greifung< setzte er sich vielmehr verstärkt fort'. Insbesondere in derKonsum- 
güterindustrie sanken die Verdienste der Akkordarbeiter nicht nur aufgrund 
häufiger Kurzarbeit, sondern zum Teil auch "wegen fortgesetzter Senkungen 
der betrieblichen Akkordsätze.131 Erst etwa 1936 hörte hier der Abbau der 
Akkordverdienste auf.132 In der Chemieindustric begannen dagegen die 
effektiven Akkord- und Prämienlöhne etwa seit 1934/35 allmählich wieder 
zu steigen. Schwieriger ist es, die Entwicklung der Akkordverdienste in der 
metallverarbeitenden sowie der eisen- und stahlerzeugenden Industrie für die 
ersten Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft nachzuzcichnen, da keine 
nach Lohnformen differenzierenden, für das gesamte deutsche Reich reprä-
sentativen Lohnstatistiken vorliegen. Einzclbctricblichc Daten geben indes 
einige Hinweise und erlauben darüber hinaus eine nach Regionen differen-
zierende Betrachtungsweise.

In den Werken des Siemens-Konzerns, die für Tab. 16 hcrangezogen 
wurden, hatten die Arbeiter (bzw. Lohngruppen) in den Jahren 1931 und 
1932 die stärksten Lohneinbußen zu verzeichnen. Danach verlief die Ent-
wicklung uneinheitlich. Im Dynamowerk Siemensstadt der Siemens- 
Schuckcrtwcrkc, in dem seit 1928 die Arbeiterschaft in eine Reihe von 
Lohngruppen gegliedert war, stiegen die Verdienste der Akkordarbeiter 
bereits seit 1933/34 -  in überdurchschnittlichem Maße die der in die hohen 
Lohngruppen eingestuften Arbeiter,-weil die zunehmend schärfere Konkur-
renz der relativ großen Zahl elektrotechnischer Unternehmen im Berliner 
Industrieraum um die knappen Fachkräfte hier die Akkordverdienstc stärker 
in die Höhe trieb.133 Die Lohnverhältnissc in der Berliner Elektroindustrie 
waren jedoch nicht typisch für die Vcrdicnstcntwicklung im gesamten 
Deutschen Reich. In den in Nürnberg und Plauen gelegenen Werken des 
Siemens-Konzerns blieben die im Akkord erzielten Stundenverdienste aller 
Arbeitergruppen bis Ende 1936 im auffälligen Gegensatz zum Siemensstäd-
ter Dynamowerk zum "feil sogar erheblich unter dem niedrigen Niveau des 
Krisenjahres 1932. In beidei] Städten brauchte nicht mit vergleichbar großen 
und prosperierenden Elektrounternchmcn um Facharbeiter konkurriert zu 
werden. Außerdem stellten die im agrarischen Umland bzw. der benachbar-
ten Textilindustrie beschäftigten Lohnabhängigen ein nahezu unerschöpf-
liches Reservoir an unqualifizierten, billigen Arbeitskräften dar. Daß die 
Lohnverhältnissc in der Berliner Metallindustrie eine Ausnahme darstellten 
und bis 1935 in der gesamten deutschen Metallindustrie -  von wenigen 
Industriezentren abgesehen134 -  zum Teil erhebliche Akkordsenkungen an 
der Tagesordnung waren, läßt sich auch aus weiteren Berichten über einzel-
ne Metallbetriebe schließen.135 Selbst danach wurden in mehreren, meist 
fernab der rnetallindustriellen Ballungszentren liegenden Gebieten vor allem 
Sachsens, Schlesiens und Bayerns in einer Reihe überwiegend kleinerer 
Mctallunternehmen die betrieblichen Akkordsätze zuungunsten der Arbei-
ter verändert.136 Auch in der Eisen- und Stahlindustrie -  so ist aus cinzelbc-
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Tabelle 16: Stündliche Akkordverdienste im Dynamowerk Berlin-Siemensstadt, dem Nürnberger Transformatorenwerk und dem .
Plauener Leitungswerk der Siemens-Schuckertwerke nach Arbeiterschichten bzw. Lohngruppen 1928 bis 1941 (in Rpf.; 
jeweils Sept.)

1928 1930 1932 1934 1936 1938 , 1940

D y n a m o w er k  S iem en sstad t  
-  Lohngruppe Al 134,7 ' 139,9 112,3 113,0 123,9 136,8 143,0

A‘ 123,2 132,4 112,1 114,0 117,5 131,0 140,0
Bl 118,8 125,1 105,5 108,7 111,0 128,3 134,0
B 113,2 123,4 104,2 111,9 110,0 118,2 129,8
C (Männer) 100,6 »110;1 91,6 94,5 96,0 104,5 111,2
D (Männer) 90,8 96,9 79,6 88,1 ' 90,3 96,7 106,4
C(Frauen) - - - 65,5 67,1 . 69,0 73,6
D (Frauen) - - - 60,7 63,0 64,0 70,0

T ra n s fo rm a to ren w erk  X iim b e r g  
-  Facharbeiter 124,2 125,3 102,5 100,8 100,3 100,3 103,3
-  Angelernte 112,6 113,9 91,7 92,4 90,4 93,8 95,8
-  Hilfsarbeiter - 109,5 87,8 83,9 82,1 79,8 80,0
-  Arbeiterinnen 72,1 75,8 62,5 61,4 62,4 61,4 62,7
L c itn n g sw erk  P latten  
-  Arbeiter 84,6 93,6 85,2 85,4 76,4 86,2 95,6
-  Arbeiterinnen 57,9 55,4 48,2 47,0 48,1 51,6 52,0

Quelle: SAA 15 Lg 562.
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tricblichcn Angaben zu schließen -  setzten die Betriebsleitungen bis 1936/ 
37 nicht selten die Akkordschcre an.137 Zumindest stagnierten hier die um 
die Zulagen für Mehrarbeit u. ä. bereinigten Bruttoverdienste insbesondere 
der unqualifizierten Akkord- und Prämienarbeiter seit der >Machtcrgrci- 
fung<; gegenüber den Jahren vor 1933 waren sie häufig deutlich gesun-
ken. 138

Noch im Jahresbericht 1937 des Zcntralbüros der DAF wird von Ak-
kordsenkungen gesprochen, die so weit gingen, daß »nicht nur der Richt-
satz, sondern sogar der Zeitmindestlohn von keinem Gefolgschaftsmit-
glied mehr erreicht werden konnte«.139 Dabei ließ sich nicht einmal jede 
Senkung der betrieblichen Akkordsätze auch bei einzelbetrieblichen Anga-
ben lohnstatistisch nachvollziehen. In vielen Fällen versuchten nämlich die 
Arbeiter den Akkordabbau durch gesteigertes Arbeitstempo auszuglei-
chen. Überdies wurden die Akkordsätze meist nicht offen, sondern in 
verschleierter, weniger angreifbarer Form herabgesetzt. So konstatierten 
etwa die preußischen Gcwcrbcaufsichtsbeamtcn, daß die »Arbeitspau-
sen ... bei Akkordarbeitern oftmals nicht cingchaltcn (werden), wenn die 
Akkordlöhne niedrig liegen«.140 Dem Treuhänder für Hessen wiederum 
war »verschiedentlich aufgefallen«, daß »bei Akkordarbeit die tatsächlich 
geleistete Arbeitszeit nicht in das Lohnbuch eingetragen« worden war, so 
daß »die Nachprüfung der Akkordverdienste« durch den Treuhänder bei 
Verdacht staatlich nicht legitimierter Akkordkürzungen »zum Nachteil der 
Gefolgschaftsmitglieder« nicht möglich war.141 Nach Feststellungen der 
DAF wurden Akkordkürzungen nicht selten dadurch verschleiert, daß Be-
triebsleitungen dazu übergingen, »die Berechnung der Stücklöhne so zu 
komplizieren, daß eine Nachrechnung schlechterdings unmöglich ist«.142 
In anderen Fällen wurden die »Bestimmungen über den Ausschuß ver-
schärft. . . ,  so daß Stücke, die sonst unbeanstandet durchgingen, heute als 
schlecht erklärt und nicht bezahlt werden«.143 Die DAF berichtete außer-
dem von Betrieben, in denen ein »häufiger Wechsel zwischen Akkord-und 
Zeitlohn stattfindet, und die im Akkord erzielten Höchstleistungen auch 
im Stundcnlohn cingchaltcn werden sollen«.144 Eine offensichtlichere 
Form der Akkordsenkung’wurdc in den ersten Monaten nach der national-
sozialistischen Machtergreifung* praktiziert, indem im Gruppenakkord tä-
tige Arbeitergruppen durch Ncucinstellungcn vergrößert wurden, die Ge-
samtlohnsumme der Gruppe jedoch gleich blieb.14-?. In manchen Betrieben 
erhielten neu eingestellte Arbeiter schlechteres Werkzeug oder reparaturan-
fällige Maschinen und gelangten deshalb nur zu geringen Akkordverdien-
sten. 146 Der Rcichsarbeitsminister sprach in einem Erlaß vom 7. Nov. 1936 
von »einzelnen Fällen.. . ,  die Arbeitsgeschwindigkeit bei der zwangsweise 
geregelten Arbeit übermäßig zu steigern«, die staatlichcrscits nicht hätten 
verfolgt werden können, da in den Tarifordnungen »eine Beschränkung 
der Arbeitszeit bei Fließarbeit nicht fcstgclcgt« worden w ar.147 Schließlich 
fand auch das Refa-Verfahren als »moderne Methode der Lohndrückerei«
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Anwendung. Der Gauleiter der DAF für Württemberg-Hohenzollcrn 
schrieb Ende 1933 in den >Monatshcftcn für NS-Sozialpolitik<,

daß »in verschiedenen Großfirmen der Automobilbranchc, der Textilbranche 
usw.. . .  sich die Kalkulatoren, die meist gerissene Praktiker sind, zur Zeitaufnahme 
nicht etwa einen Arbeiter oder eine Arbeiterin mit einer Durchschnittsleistung 
aussuchen, ...sondern den tüchtigsten und gewandtesten und intelligentesten Ar-
beiter oder Arbeiterin. Sie nehmen dann diese Leistung als Norm für alle an«.148

In diesem Aufsatz wurde auch der Anspruch des Refa bestritten, die von ihm 
ausgcbildctcn Zeitnehmer seien betriebspolitisch neutrale Instanzen, und 
mit quasi gewerkschaftlichem Ductus festgestellt, die Refa-Lcute würden 
ihre »in der Praxis erworbenen Findigkeiten in ungünstiger Weise auf die 
Arbeiter anwenden und einseitig zugunsten der Firma ausnutzen«.l4<) Derar-
tig deutliche Formulierungen gegen Refa waren allerdings bereits 1933 eine 
Seltenheit und danach in keiner Publikation mehr zu finden.

Nicht selten war außerdem vor allem in der Stahl- und Textilindustrie 
»der Durchschnittslohn der Akkordarbeiter sehr zurückgegangen«, weil 
»das angclicfcrte Rohmaterial sehr 'schlecht war und sich entsprechend 
schlecht verarbeiten ließ, wodurch die Leistung des einzelnen Arbeiters und 
damit auch sein Akkordlohn geringer wurde«.lso Eine ungünstige Wirkung 
nicht nur auf das Niveau der Akkordverdienste, sondern in einigen Fällen 
auch auf das Sozialvcrhalten der Arbeiter untereinander übte darüber hinaus 
der in vielen Unternehmen zeitweise auftretende Mangel an produktions-
notwendigen Rohstoffen aus. Von einer Holzwaren- und Möbelfabrik, 
deren Belegschaft Mitte 1937 wegen Rohstoffknappheit kurzarbeiten muß-
te, wurde berichtet, daß nach dem Eintreffen einer Holzsendung »sich die 
Arbeiter gegenseitig das Holz weggenommen haben(;) es ist deshalb sogar 
schon zu Schlägereien gekommen«, weil »im Akkord gearbeitet wird und 
Wartezeiten wegen Rohstoffmangel nicht bezahlt werden«.151

Mitteilungen über Akkordkiirzuugcn standen seit 1936 gehäuft Berichte 
gegenüber, in denen von steigenden Akkordverdiensten oder der Einfüh-
rung und Erhöhung von Leistungsprämien die Rede ist.152 Die meisten 
dieser Berichte bezogen sich auf rüstungswichtige Unternehmen der Metall-
industrie, vereinzelt auch der Stahlindustrie. In manchen Fällen waren stei-
gende Akkordverdienste Ergebnis einer Art >Akkordpolitik< seitens qualifi-
zierter Arbeitskräfte. Während der Krise hatten sie mit der Arbeitsleistung 
zurückgchaltcn, um nicht eine Senkung der Akkordsätze durch die Betriebs-
leitungen zu provozieren.. Vor dem Hintergrund einer seit 1935/36 für sie 
günstigen Arbeitsmarktlage gaben diese Arbeiter ihre ursprünglich geübte 
Leistungszurückhaltung auf und -  so wußte beispielsweise die Hauptver-
waltung der Gutehoffnungshütte Ende 1938 zu berichten -  erzielten Ver-
dienststeigerungen, die
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Tabelle 17: Im Stück- und Zeitlohn erzielte Bruttowochen- und Bruttostundenvcr- 
dienste in der metallverarbeitenden Industrie im Okt. 1928, Okt. 1931 
undjuni 1938 (in Rpf.).

(b)

Okt. 1928 Okt. 1931 Juni 1938 Differenzjuni 1938 
gegenüber Okt. 
1928 (in v.H.)

Bruttostundenverdienste (Rpf.) (a)
Facharbeiter Z. 107,4 105,1 95,5 -1 1 ,1 %

St. 120,1 113,8 106,6 -1 1 ,2 %
Angelernte Arbeiter z. 87,7 85,7 78,8 -1 0 ,1 %

St. 107,9 101,6 95,0 -1 2 ,0 %
Hilfsarbeiter z. 79,1 78,8 67,2 -1 5 ,0 %

St. 95,7 93,5 76,1 -2 0 ,5 %
Arbeiterinnen z. 55,7 53,0 46,6 -1 6 ,3 %

St. 66,7 63,3 59,0 -1 1 ,5 %
Bruttowochenverdienste (RM)

Facharbeiter z. 53,61 43,93 50,49 -  5,8%
St. 57,24 44,34 55,91 ■ -  2,3%

Angelernte Arbeiter z. 43,74 35,70 41,54 -  5,0%
St. 51,21 39,13 48,65 -  5,0%

Hilfsarbeiter z. 39,19 32,63 34,87 -1 1 ,0 %
St. 45,34 37,32 37,98 -1 6 ,2 %

Arbeiterinnen z. 25,58 22,03 22,39 ■ -1 2 ,5 %
St. 30,78 24,07 28,24 -  8,3%

W ochenarbeitszeit (Std.) (c)
Facharbeiter z. 49,25 41,68 51,6 4- 4,8%

St. 47,25 38,91 51,3 + 8,6%
Angelernte Arbeiter z. 49,00 41,52 51,4 + 4,9%

St. 47,00 38,47 50,2 4- 6,8%
Hilfsarbeiter z. 48,75 41,30 50,8 4- 4,2%

St. 47,00 39,86 49,1 4- 4,5%
Arbeiterinnen z. 45,75 41,54 47,6 . 4- 4,0%

St. 46,00 38,01 47,6 4- 3,5%

(a) O hne  Übcrstundcnzuschlägc etc.
(b) Lohnformen: Z. = Zeitlohn; St. = Stiicklohn/Akkord.
(c) Ohne Ausfälle dtircli Urlaub, Krankheit und Arbeitsplatzwechsel.

Quelle: Statistische Jahrbücher für das Deutsche Reich 1930, S. 292; 1933, S.267; 1939/40,
S. 350 f.

»auf entsprechenden Leistungssteigerungen beruhen, ohne daß die Akkorde grund-
sätzlich geändert worden sind. In unseren hiesigen Betrieben sind beispielsweise die 
Lohn- und Akkordregelungen seit 1930 unverändert und trotzdem sind die Verdien-
ste infolge der hohen Leistungen gegenüber 1933 erheblich gestiegen«.153

Daß selbst mit Blick auf die Gesamtheit der Mctallarbcitcrschaft allenfalls 
kleine Arbeitergruppen hohe Zuwachsraten ihrer stündlichen Akkordvcr- 
dienste erzielen konnten, nicht jedoch die große Mehrheit der Mctallarbci-
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tcr, geht aus Tab. 17 hervor. Gegenüber Okt. 1928 waren die (um die 
Zuschläge,für Mehrarbeit usw. bereinigten) Stundenverdienste aller Mctall- 
arbeitergruppen im Jahre 1938 im Rcichsdurchsclmitt um mindestens zehn 
Prozent gesunken.154 Überdurchschnittliche Lohnvcrluste hatten die Arbei-
terinnen und die männlichen Hilfsarbeiter hinzunehmen. Es fällt zudem auf, 
daß die Stundenverdienste der männlichen Akkordarbeiter unabhängig von 
ihrer Qualifikation stärker zurückgingen als die ihrer im Zeitlohn beschäf-
tigten Kollegen. Seine Erklärung findet dieses Phänomen u. a. in der im 
Vergleich zum Okt. 1928 überdurchschnittlichen Verlängerung der Arbeits-
zeit für Akkordarbeiter, die diese Arbeiter schneller an die Grenzen ihrer 
physischen Leistungskraft stoßen ließ und seit etwa 1936 zumindest in 
Teilbereichen der Metallverarbeitung zu einem Absinken der Intensität der 
Arbeit führte. Wenn dennoch die (arbeitszeitbercinigtc) Arbeitsproduktivi-
tät in der metallverarbeitenden Industrie erheblich stieg, dann war dies 
hauptsächlich auf fertigungstechnische und arbeitsorganisatorische Rationa-
lisierungen zurückzuführen.155 Verantwortlich für die relativ niedrigen Ak-
kordverdienste waren außerdem die genannten >Minderleistungsklauseln< in 
vielen Tarifordnungen, die bei deutlich unterdurchschnittlicher Arbeitslei-
stung auch untertarifliche Entlohnung erlaubten, während bis 1932/33 Ak-
kordarbeitern in aller Regel ein übertariflicher Mindestverdienst garantiert 
war. Auch eine im Vergleich zu den Zeitlohnsätzen häufig überdurch-
schnittliche Kürzung der .Akkordsätze während der ersten Jahre der NS- 
Diktatur bewirkte einen starken Rückgang der effektiven Leistungslöhne. 
Die im Vergleich zu den im Zeitlohn arbeitenden Frauen geringere Kürzung 
der Stundenverdienste der Akkordarbeiterinnen findet ihre Erklärung vor 
allem darin, daß die halbtags beschäftigten Arbeiterinnen durchweg im 
Akkord entlohnt wurden,156 während des nur vier- oder sechs-stündigen 
Arbeitstages zu höherer Leistungsintensität in der Lage waren und so bessere 
Stundenverdienste erzielen konnten.

Das Statistische Rcichsamt veröffentlichte für einzelne Wirtschaftsgebiete 
oder für die verschiedenen Sektoren der metallverarbeitenden Industrie 
keine Ergebnisse der Einzellohnerhebung vom Juni 1938. Daß je nach 
Arbcitsmarktlage sich die Akkordverdienste auch während der Vorkriegs-
jahre in den verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich entwickelten, läßt 
sich exemplarisch anhand eines Vergleichs der Entwicklung der Verdienstni-
veaus in den Berliner, Nürnberger und Plauener Siemensbetrieben nach wei-
sen (Tab. 16). Danach konnten die in Berliner Siemens-Betrieben tätigen 
Metallarbeiter ihre Spitzenstellung noch ausbauen; bei Kriegsbeginn er-
reichten ihre Akkordverdienstc wieder ungefähr das Niveau der Jahre 1929/ 
30, die ihrer in Nürnberg beheimateten Kollegen lagen nach wie vor deutlich 
darunter. In Nürnberg erreichten die meisten Siemens-Arbeiter selbst 1938 
kaum das Niveau vom Sept. 1932. Das zwischen den verschiedenen Betrie-
ben des größten deutschen Konzerns der elektrotechnischen Industrie beob-
achtbare Akkordgcfallc war kein Sonderfall, sondern in der Tendenz für die
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gesamte Metallindustrie typisch. Noch 1942 wurde betont, daß die in der 
Reichshauptstadt erzielten »tatsächlichen Verdienste der in der Metallindu-
strie ... beschäftigten Gcfolgschaftsmitglieder in den seltensten Fällen den 
persönlichen Leistungsvcrschicdcnhcitcn entsprechen, noch sich in einem 
vernünftigen Verhältnis zu den Verdicnstdurchschnittcn anderer Industrien 
und. . .  zur Metallindustrie im Reiche befinden«.157

Wenn es bis Kriegsbeginn nur' kleinen Gruppen der Akkordarbeiter ge-
lang, ihre Stundenverdienste wieder auf das Niveau der Jahre 1928 bis 1930 
zu heben und die übergroße Mehrheit selbst der im Vergleich zu anderen 
Branchen privilegierten, im Akkord arbeitenden Metallarbeiter beträchtli-
che Einkommenseinbußen zu verzeichnen hatte, dann resultierte dies einmal 
daraus, daß es der Staat weitgehend den Unternehmern überließ, die be-
trieblichen Akkordsätze nach eigenem Gutdünken festzusetzen. Die >Be- 
triebsfiihrcr< wiederum nutzten die Rechtlosigkeit der Arbeiter und das 
Fehlen jeglicher eigenständiger Arbeitnehmervertretungen, die Akkordlöh-
ne auch nach Einsetzen der Arbeitskräftcknappheit weitgehend auf dem 
niedrigen Krisenniveau zu halten. Die niedrigen Akkordverdienstc finden 
ihre Erklärung darüber hinaus aber auch in der raschen Ausbreitung des 
Refa-Verfahrens und der hierauf aufbauenden, vermeintlich objektiviertem 
Akkordvorgabc.

Begleitet wurde die Einführung des Refa-Systems von lohnpolitischen 
Zwcckbchauptungcn wie: Der Zeitnehmer sei eine über Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern stehende »neutrale Schicdsinstanz«,158 der -  »dem Gedanken 
der Volksverbundenheit« verpflichtet -  »wahre und gerechte Zeitwerte« als 
Voraussetzung gerechter Leistungsentlohnung ermittele.159 Bei »gerechter 
I landhabung der Zeitvorgabemessung« müsse auch »die heute noch zum 
Teil hörbare und schlagwortmäßig vertretene, durch den Marxismus geför-
derte Parole Akkordlohn ist Mordlohm von selbst in sich zusammenfal-
len«.160 Derartige Idcologisicrungcn, die im übrigen nicht. NS-spczifisch 
waren, sondern mit ähnlichem Pathos bereits vom Gründer der wissen-
schaftlichem Arbeits- und Zeitstudien F. W. Taylor vorgetragen wurden161 
und auch bei der Gründung des deutschen Refa Pate standen, sollten die 
Rcfa-Lchrc unangreifbar machen und insbesondere den Widerstand der 
Arbeiter gegen die Anwendung des Refa-Verfahrens schwächen. Insofern 
dienten solche Behauptungen auch dazu, die unbestreitbare >Konjunkturan- 
fälligkcit< des refa-crinitteltcn Zeitstudienakkords bzw. Pensumlohns auf 
ein Minimum zu reduzieren. Denn >Konjunk^uranfälligkcit< bedeutet ja 
nichts anderes, als daß die Arbeiter eine für sie günstige Arbcitsmarktlage 
ausnützen, um eine Revision der Zeitvorgaben und damit eine Verbesserung 
der Akkordverdienste zu erzwingen. Eine derartige >Akkordpolitik< seitens 
der Arbeiter setzt jedoch ein Bewußtsein darüber voraus, daß Zeitvorgaben 
keineswegs objektiv und damit unantastbar, sondern in Abhängigkeit von 
den konkreten innerbetrieblichen Machtverhältnissen durch Druck verän-
derbar sind.
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Wenn trotz aller Bemühungen der Arbeitgebcrscitc, durch »Verwisscn- 
schaftlichung< der Akkorde diese der Kritik der Arbeiter zu entziehen, der 
Refa-Kalkulator häufig Konflikte provozierte,162 dann vor allem deshalb, 
weil der Kern der Rcfa-Zeitstudicn, das >Lcistungsgrcidschätzau, häufig mit 
einer Willkürlichkcit praktiziert wurde, die dem Anspruch der »Objektivi-
tät! Hohn sprach. Eine 1939/40 durchgcflihrte Befragung von Rcfa-Zcitnch- 
mern brachte dies in aller Deutlichkeit zutage. Auf die grundlegende Frage, 
welche Leistung »der »richtige«, geübte Arbeiter bei höchstem Willens- und 
Krafteinsatz, aber ohne gesundheitliche Schädigung auf die Dauer erreichen 
können« sollte, wurden ebenso die unterschiedlichsten Antworten gegeben 
wie auf die Frage nach dem von den Zeitnehmern bisher jemals geschätzten 
höchsten und niedrigsten Lcistungsgrad; selbst bei simplen Vorgängen wie 
»Gehen« waren die Leistungsbeurteilungen völlig unterschiedlich.163 Ent-
sprechend willkürlich mußte auch die Fixierung der >Normalleistung< sein. 
Selbst bei relativ präzise ermittelten »Ist-Zeiten«, auf Basis derer dann die 
»Normallcistung« festgelegt wurde, blieb -  so mußte einer der führenden 
Refa-Thcorctikcr feststellcn -  die »normale, menschliche Leistungskapazi-
tät« eine »Fiktion«.164 Was als »Normalleistung« zu gelten hatte, wurde 
immer »von betriebswirtschaftlichen, praktischen Gesichtspunkten aus be-
stimmt, nicht von dem der menschlichen Leistungskapazität«;165 insofern 
war der Refa-Mann »Stütze des Betriebsführers im Kampf gegen Ver-
schwendung, Zeitvergeudung und sonstige Verlustquellen«.166 Der erst 
1933 cingeflihrte Begriff der »Normalleistung« gestattete den Unterneh-
mensleitungen im Gegensatz zum vorher üblichen Terminus der »Höchstlei-
stung« eine viel direktere Kontrolle der Akkordverdienste und die Revision 
vermeintlich überhöhter Akkorde. Es reichte fcstzustellen, daß die mensch-
liche Arbeitsleistung maximal etwa 125 Prozent der »Normalleistung« betra-
gen könne; Akkordverdienste von mehr als 125 Prozent des Akkordrichtsat-
zes konnten bei dieser Prämisse nur durch »ungerechte«, großzügige Vorga-
bezeiten zustande gekommen sein.und folglich eine nicht tolcricrbarc Be-
vorzugung einzelner Arbeiter und entsprechende Benachteiligung ihrer 
Kollegen bedeuten. Solche, auf d4s Gerechtigkeitsgefühl der Arbeiter zie-
lende Rcchtfcrtigungen von Akkordkürzungen167 waren nicht möglich ge-
wesen, solange man sich an den durch Zeitstudien ermittelten Höchstlei-
stungen orientierte; die tatsächlichen Akkordverdienste lagen bei diesem 
Verfahren in jedem Fall unter dem als Orientierungspunkt vorgegebenen 
Höchstlohn. Lutz hat in diesem Zusammenhang zu Recht festgestellt, daß 
»es wohl kein Zufall« gewesen sei, daß die Einführung des Begriffes »Nor-
mallcistung« als zentrales Element der »entwickelten Zeitstudiensysteme in 
Deutschland« mit dem Beginn der nationalsozialistischen Diktatur zusam-
menfallt.168 Nach 1933 mußte cs den Arbeitern wesentlich schwerer fallen, 
sich gegen diese »Erziehung zur Leistung« (Bramesfeld) auf »wissenschaftli-
cher« Grundlage zur Wehr zu setzen.
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6. Zum Phänomen der >Scheinakkordc<

In allen einschlägigen nationalsozialistischen Zeitschriften wurde, sofern 
Aspekte der Lohnentwicklung und -politik thematisiert wurden, seit 1937 
regelmäßig und meist pauschal oder mit Hinweis auf die Lohnverhältnisse in 
der Metallindustrie über »Scheinakkorde«, »Überakkorde«, »ungerechtfer-
tigte Lcistungslohncrhöhungen« etc. geklagt.169 Am Beispiel der metallver-
arbeitenden Industrie, die im Vergleich zu allen anderen Sektoren der deut-
schen Wirtschaft die höchsten Zuwachsraten der Bruttoverdienste aufzuwei-
sen hatte, konnte nachgcwicscn werden, daß derartige Behauptungen einer 
empirischen Überprüfung nicht standhaltcn. So stellte z. B. dersüdwestdeut- 
schc Reichstreuhänder der Arbeit, dessen Mitarbeiter eine große Zahl einzel-
ner Betriebe auf »ungerechtfertigte Konjunkturlöhne« hin überprüft hatten, 
Anfang 1940 fest, daß trotz scharfer Kriterien nicht einmal in zehn Prozent der 
kontrollierten Betriebe »überhöhte Akkord Verdienste« Vorlagen.170 Über-
haupt war der Terminus >Schcinakkord< oder >Übcrakkord< eher ein Begriff 
der politischen Propaganda, der der Einschüchterung der >Bctriebsführer< 
wie der >Gefolgschaftcn< diente, als eine Charakterisierung der tatsächlichen 
Lohnverhältnisse. Darüber hinaus waren die vielfachen Warnungen vor einer 
angeblichen »Pervertierung der Leistungscntlohnung« und undifferenzierte 
Verallgemeinerungen einzelner Fälle auch Ausdruck von Befürchtungen, die 
Entwicklung der Akkordverdienste könne allmählich der staatlichen Kon-
trolle entgleiten und die Kricgsvorbcrcitung empfindlich stören, wenn dem 
nicht rechtzeitig genug vorgebeugt würde. In der Tat hob der allgemeine 
Mangel an Arbeitskräften seit der Jahreswende 1937/38 die lohnpolitischen 
Wirkungen der restriktiven Arbeitsmarktpolitik sukzessive auf und auch der 
im Hintergrund immer drohende staatliche Terrorapparat konnte viele Ar-
beiter nicht mehr von der Forderung nach höheren Effektivlöhnen abhaltcn. 
In den Augen des NS-Staates mußte es ein alarmierendes Zeichen sein, daß 
vereinzelt selbst Refa-Akkordc unter dem Druck der sich verschärfenden 
Arbeitskräfteknappheit >konjunkturanfallig< zu werden begannen.171

Das sich abzciclmcnde >Verwässcrn< von effektiven Leistungslöhnen auf-
grund des immer stärkeren Drucks, der von den Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt ausging, brachte bei gleichzeitig weitgehend stabilen Zeitlöh-
nen ein weiteres Problem mit sich:

Die »hochwertigen Facharbeiter, die infolge der Eigenart ihrer Tätigkeit nur im 
Zeitlohn arbeiten können, verdienen in sehr vielen Fällen weniger, und zwar teilweise 
viel weniger als gelernte Facharbeiter, die nur einfache Tätigkeiten verrichten können, 
oder angelernte und schließlich sogar ungelernte Arbeiter, nur weil diese im Stücklohn 
arbeiten und dadurch einen wesentlich höheren Verdienst erzielen können als die im 
Zeitlohn tätigen hochwertigen Facharbeiter. Es ist demgegenüber durchaus nicht 
allgemein üblich, diesen hochwertigen Arbeitern zum Ausgleich Leistungszulagen zu 
geben. Soweit dies der Fall ist, bleiben sie überwiegend immer noch hinter den 
Verdiensten der Stücklohnarbeiter zurück.«172

196

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Bereits 1938 war das hier vom Arbeitswissenschaftlichen Institut der DAF 
beschriebene Phänomen von den Reichstreuhändern der Arbeit beobachtet 
worden;173 1942/43 diente es als wesentliche Begründung, um die Einfüh-
rung des LKEM zu rechtfertigen.174 Zwar überschnitten sich die Stücklohn- 
verdienste der weniger qualifizierten Arbeitergruppen im Sommer 1938 
tatsächlich mit den Bruttoverdiensten der im Zeitlohn beschäftigten Ange-
hörigen der nächst höheren Arbcitergruppc.175 Das Phänomen der »Lohn- 
ungerechtigkeit< in der vom Arbeitswissenschaftlichen Institut der DAF 
beschriebenen Form war jedoch nicht neu. Im Gegenteil: 1928 waren derar-
tige Überlappungen zwischen Zeitlohn- und Akkordverdiensten größer 
gewesen (Tab. 17). So verdiente ein im Zeitlohn beschäftigter Metallfachar- 
beiter im Okt. 1928 0,5%  weniger als ein angelernter Akkordarbeiter, imjuni 
1938 waren cs dagegen 0,5%  mehr. Noch stärker waren in der metallverar-
beitenden Industrie die Überschneidungen der Verdienste bei Un- und 
Angelernten: Im Herbst 1928 erhielt ein im Akkord beschäftigter Hilfsarbei-
ter einen um 9,1%  höheren Stundenverdienst als ein im Zeitlohn tätiger 
Angelernter; Mitte 1938 bekam ein ungelernter Akkordarbeitcr dagegen 
3,4%  welliger als ein Angelernter im Zeitlohn. Auch in den 1950er und 
1960er Jahren verschoben sich die Effektivverdienste vielfach in ähnlicher 
Weise zuungunsten der qualifizierten Zeitlohner.176 Lediglich während der 
Krise 1930 bis 1933, als die Akkordverdienste überdurchschnittlich herabge-
setzt worden waren, konnte die Lohnhicrarchic in der Weise als »geordnet! 
gelten, wie dies der DAF als lohnpolitisches Ideal vorschwebte. Abgesehen 
von der grundsätzlichen Schwierigkeit, Lohnhierarchien als >gcrecht< oder 
»ungerecht! zu klassifizieren -  schon weil bei Akkordarbeitern auch die 
wesentlich höhere Arbeitsintensität berücksichtigt werden müßte—, ist ganz 
allgemein der variable Akkord im Gegensatz zum einmal fixierten Zeitlohn 
viel stärker dem konjunkturellen Wandel ausgesetzt. Zwar waren die Ak-
korde auch 1938 einem konjunkturellen Lohnauftrieb ausgesetzt, dieser war 
jedoch wesentlich schwächer als 1928/29 (obgleich zu diesem Zeitpunkt im 
Gegensatz zu den beiden letzten Jahren vor Kriegsbeginn die Arbeitslosig-
keit relativ hoch war). Wenn die »Konjiinkturanfalligkcit< der Akkordver-
dienste 1938 in auffälligem Maße geringer war, dann ist dies neben den 
durch die NS-Diktatur geschaffenen rechtlichen und politischen’Verhältnis- 
sen auch der Ausbreitung des Ilefa-Akkordcs -  der im Vergleich zum 
>Schätz-Akkord< stabilere, d. h. niedrigere Leistungslöhne garantierte -  und 
schließlich dem Vordringen betrieblicher Fcrtigungsverfahren wie dem 
Fließband geschuldet, die den Spielraum für eine eigenständige »Akkordpo-
litik! der Arbeiter einengten.

Die Lohngcstaltungsvcrordnung vom 25. Juni 1938 sollte den rechtlichen 
Rahmen abgeben, vermeintliche »Scheinakkorde! wirkungsvoll zu unter-
binden und gleichzeitig das Lohngefüge neu zu ordnen. In Abwendung von 
der bis dahin praktizierten Leistungslohnpolitik gestattete es diese Verord-
nung den Treuhändern grundsätzlich, auch die Akkordverdienste unmittcl-
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barer zu reglementieren und insbesondere angeblich überhöhte Akkorde 
*-• herabzusetzen. Von dieser Befugnis machten die Treuhänder jedoch nur 

vorsichtig Gebrauch. Dem Ziel einer Neuordnung des Lohngefiiges kam 
man in der folgenden Zeit kaum einen Schritt näher. Akkordkürzungen 
wurden auf Initiative der llcichstrcuhändcr nur in relativ wenigen Fällen 
veranlaßt; neben den Bauarbeitern einzelner Wirtschaftsgebiete177 waren 
davon Arbeiter mehrerer thüringischer und schlesischer Mctallbetricbe be-
troffen.178 Ursächlich für die Zurückhaltung der meisten Reichstreuhänder 
war weniger die unzureichende personelle Ausstattung der ihnen unterste-
henden staatlichen Behörden,179 sondern in erster Linie die zögernde Hal-
tung des den Reichstreuhändern unmittelbar Vorgesetzten Rcichsarbcitsmi- 
nisters. Zwar hatte der Reichsarbeitsministcr in einem wenige Tage nach der 
Lohngestaltungsverordnung hcrausgcgcbcncn Erlaß180 die Reichstreuhän-
der einerseits bestimmt, auf Basis der diesen »zum Teil schon zugegangenen 
oder in den nächsten Wochen noch zugehenden Ergebnissen der sehr einge-
henden Lohnerhebung in der metallverarbeitenden Industrie vom Juni 
1 9 3 8 ... die überhöhten Verdienste alsbald« abzubauen. Andererseits wurde 
im gleichen Erlaß betont, auch weiterhin müsse die »richtige Akkordfestset-
zung . . .  dem Betrieb selbst überlassen bleiben«.

Die vom NS-Regimc bis Sept. 1939 ausgegebene lohnpolitische Leitlinie 
-  »Stabilitätsgebot und Leistungsgrundsatz«181 -  wurde auch nach Beginn 
des Zweiten Weltkrieges beibchaltcn. Anfängliche Versuche des Reichsar-
beitsministers, in den ersten Tagen des Krieges eine restriktive Akkordpoli-
tik durchzusetzen, nahm man nach kurzer Zeit wieder zurück. Der General-
bevollmächtigte für die Wirtschaft« (Göring) betonte, der durch die Kriegs- 
wirtschaftsverordnüng (KWVO) verbindlich gewordene Lohnstop sei 
ebensowenig wie das Verbot der Änderung festgesetzter und »ausgeprob- 
tcr« Akkorde als Aufforderung zur generellen Begrenzung der effektiven 
Akkordverdienstc zu verstehen.182 Göring wies darüber hinaus den Rcichs- 
arbeitsminister explizit an, keine allgemeinen Akkordsenkungen vorneh-
men zu lassen. Im »Gesamtdurchschnitt« Sollten entgegen ursprünglichen 
Plänen auch nach der »Neuordnung der Löhne« die Effektivverdienste »dem 
heute erreichten durchschnittlichen Lohnstande entsprechen«.183 Selbst von 
der unmittelbaren Revision der >Scheinakkorde< wurde abgesehen. Diese 
sollten lediglich langfristig und »zunächst nur in größeren Betrieben, die 
über geschulte. Zeitmesser und Akkordingenieure verfugen«, gegebenen-
falls nach unten >korrigicrt< werden.184 Den Berichten der Rcichstreuhänder 
der Arbeit ist zwar zu entnehmen, daß cs bis Anfang 1940 in einer Reihe von 
Betrieben zu »Akkordbereinigungen« kam.185 Das Ausmaß des von den 
Reichstreuhändern veranlaßten Lohnabbaus sollte jedoch nicht überbewer-
tet werden. Diese schienen mit ihren Berichten über Lohnkürzungen vor 
allem betonen zu wollen, daß sic die ihnen zugewiesene Aufgabe der Beseiti-
gung von >Schcinakkordcn< überhaupt in Angriff genommen hatten. Insge-
samt fielen die Akkordsenkungen kaum ins Gewicht. Die relative Stagna-
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tion der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste im ersten Kriegsjahr 
war weniger auf die lohnpolitischen Eingriffe der Reichstreuhänder als 
vielmehr auf die zeitweilige Streichung der Überstundenzuschläge etc. zu-
rückzuführen.

Obwohl die'Kooperation mit dein Statistischen Reichsamt und dem 
Rcichspreiskommissar seit Kriegsbeginn intensiviert worden war, hatten 
die Reichstreuhänder dennoch »vor allem große Schwierigkeiten (mit) der 
Überprüfung der Akkordverdienste des Mctallgcwerbcs«,186 also gerade 
des Industriezweiges, in dem die meisten >Schcinakkordc< registriert worden 
waren. Von erheblicher Bedeutung fiir die zögernde Haltung der Reichs-
treuhänder war außerdem ihre Abhängigkeit vom guten Willen der Gaulei-
ter der NSDAP. Die Akkordsenkungen in der thüringischen Rüstungsindu-
strie Anfang 1939 z. B. hätte der für dieses Wirtschaftsgebiet verantwortli-
che Reichstreuhänder ohne die massive Unterstützung durch Sauckel 
schwerlich realisieren können.187 Mit dem Erlaß des Reichsarbeitsministers 
an die Reichstreuhänder vom 1. Nov. 1939, der diese zur engen Kooperation 
mit den »Hoheitsträgern der Partei« verpflichtete, wurden die hier bestehen-
den Abhängigkeiten lediglich formal festgeschrieben.188 Mehrere NS-Gau- 
lciter hatten sich bereits in den ersten Kriegswochen gegen eine »angestrebte 
starre Beschränkung der Akkordverdienste« ausgesprochen.189 Nicht zu-
letzt dem Einfluß der um ihre Popularität besorgten NS-Gauleiter war es 
zuzuschreiben, daß in den Erlassen und Anordnungen des Generalbevoll-
mächtigten für die Wirtschaft und des Reichsarbeiterministers zum Thema 
»Neuordnung der Löhne« die Aufforderung immer wiederkehrt, bei den 
>Korrekturcn< selbst der >Schcinakkordc< in jedem Fall Vorsicht walten zu 
lassen, um die >Arbcitsfreude< und den >Leistungswillen< der »Gefolgschaft 
nicht zu hemmen.190 Darüber hinaus “Waren auch viele Unternehmer nicht 
bereit, Kürzungen der Leistungslöhne vorzunchmen, da sie einen Rückgang 
der Arbeitsleistung, zunehmende »Pflichtvergcsscnhcit, »Bummelanten-
tum  u. ä. befürchteten.

7. Konflikte um Lohn und Leistung: »Akkordbreniserx 
und Streit um Refa

Neben Streiks, die sich in der verarbeitenden Industrie häufig an Konflikten 
um die Akkordcntlohnung entzündeten, verbalen Protesten bei »Betriebsap- 
pcllern und (Drohung mit) Massenkündigung war das > Akkordbremsem -  
die bewußte Zurückhaltung mit der Arbeitsleistung bzw. die gezielte Pro-
duktion von >Ausschuß<-ein zentrales Mittel der Akkordarbeiter, Lohnvcr- 
besscrungcn durchzusetzen oder eine Herabsetzung der Akkordsätze zu 
verhindern.191 Bereits die bekanntgewordenen Fälle192 deuten daraufhin, 
daß das vielfach als >Lcistungssabotagc<, »passive Resistenz! usw. umschric-
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bcnc Akkordbremsen auch während der NS-Diktatur eine weit verbreitete 
Erscheinung war. Sic dürften indes mit ziemlicher Sicherheit nur die Spitze 

'’des Eisberges darstellcn. Während .nämlich Streiks und offene Proteste 
schnell die Kontroll- und Verfolgungsinstanzcn des NS-Staates auf den Plan 
riefen und offene Arbeitskonflikte in besonderem Maße die Aufmerksam-
keit der Informanten des politischen Exils fanden, so daß dem Historiker 
eine Vielzahl schriftlicher Spuren hinterlassen wurden, blieb das Akkord-
bremsen aus einer Reihe von Gründen >unsichtbar<. Schwankungen in der 
Arbeitsleistung waren keineswegs immer auf gezieltes Bremsen zurückzu- 
flihren. Leistungsriiekgang oder -Stagnation konnten sehr unterschiedliche 
Ursachen haben: neben bewußter Lcistungszuriickhaltung auch physische 
Erschöpfung aufgrund verlängerter Arbeitszeiten, schlechtere Rohstoffe 
u. a. m. Von Außenstehenden, auch von der Betriebsleitung, war in aller 
Regel nur schwer zu beurteilen, welche Ursache für einen bestimmten 
Leistungsrückgang verantwortlich war. Der von den Nationalsozialisten 
häufig benutzte Begriff der >Sabotagc< oder des >Buminelantcntums< sollte 
hier nicht verwirren. Mit solchen Vorwürfen waren Vertreter des NS- 
Regimes schnell bei der Hand; sie überprüften im allgemeinen nicht (und 
konnten es meist auch nicht), ob >bummelndc< Arbeiter physisch überfor-
dert waren und einfach micht mehr konntcn< (was m. E. meist der Fall war) 
oder ob >Bummclci< ein bewußter Aktwar. Außerdem haben die Arbeiter, 
die sich über informelle Vereinbarungen zum Akkordbremsen entschlossen, 
dies selbstredend nicht schriftlich dokumentiert. Selbst bei mündlichen 
Absprachen mußte man Vorsicht walten lassen. Andernfalls hätten sich die 
beteiligten Arbeiter leicht den Repressalien, die >Lcistungsverwcigercrn< 
drohten, ausgesetzt. Einige Fälle des Akkordbremsens sind nur deshalb 
bekannt geworden, weil Denunzianten von derartigen Absprachen oder 
Aufforderungen erfuhren.193 Möglich ist in diesen Fällen aber auch, daß 
Akkordbremsen von der Gestapo lediglich unterstellt und als Kommunisten 
oder Sozialdemokraten bekannte Arbeiter für Leistungsrückgänge grundlos 
verantwortlich gemacht wurden.194 Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang, daß sich häufig auch >alte Kämpfer«, insbesondere SA-Lcutc, soli-
darisch verhielten und am Akkordbremsen beteiligten.195 Taten sie cs nicht, 
wurden sie u. U. sozial isoliert und dadurch »wcichgeklopft«.196 Derartige 
informelle Normen wurden dort, wo sie unter dem Druck der Massenar-
beitslosigkeit und des politischen Systems sich noch nicht aufgelöst hatten, 
von neu eingestellten Arbeitern schnell erfahren.

Bei einer »zunehmenden Ungunst der Streikchancen« -  so hat Max Weber 
einmal festgcstcllt -  gewinne das Akkordbremsen an Bedeutung. Es fände 
sich vor allem dort, wo einerseits gewerkschaftliche Organisationen fehlten 
und andererseits weiterhin »irgendwelches Solidaritätsgefühl in einer Arbei-
terschaft« existiere. Beide Bedingungen wurden bekanntlich während des 
>Dritten Reiches« in extremer Weise erfüllt: Streiks waren »undenkbar«, 
Gewerkschaften verboten. Über die unmittelbaren Ziele wie die Durchset-
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zung besserer Akkordsätze oder die Verhinderung einer Erhöhung des 
Arbeitstempos hinaus könne (so Weber) das Akkordbremsen auch der »Aus-
druck einer ihrer Provenienz nach mehr oder weniger deutlich bewußten 
allgemeinen Mißstimmung sein«. In jedem Falle stelle es »die unvermeidli-
che Reaktion dar auf die ebenso unvermeidliche Akkordpolitik des Unter-
nehmers«. Eine derartige >Akkordpolitik< seitens der Arbeiter würde ver-
stärkt dann praktiziert, wenn es zu vermehrten Umstellungen in der betrieb-
lichen Produktion käme und Akkordsätze neu bestimmt würden. Auch dies 
war infolge der Rationalisierungsschübe ab 1936 und 1941/42 sowie auf-
grund häufig veränderter Prioritätensetzung und ständig neuer Sondertyün- 
sclie der Wehrmacht während des Krieges in besonderem Maße der Fall. 
Schließlich dürfte das Akkordbremsen während der NS-Zeit zu der von den 
Arbeitern bevorzugten Form der Auseinandersetzung um die Leistungsent-
lohnung geworden sein, weil keine formelle Organisation und keine den 
Streikgeldcrn vergleichbare Unterstützung notwendig war, da die Arbeiter 
-  jedenfalls nach dem von Weber skizzierten Modell -  ihr (wenn auch 
reduziertes) Einkommen behielten. Zudem sei »der Gegner keineswegs 
immer in der L age.. . ,  dem einzelnen nachzuweisen, daß und wie stark er 
tatsächlich >gebremst< hat«.197

Die Chancen für erfolgreiches Akkordbremsen waren schließlich an die 
konjunkturelle Entwicklung geknüpft. Insbesondere in Phasen der Arbeits-
kräfteknappheit erhöhten sich die Chancen, relativ risikolos auf diese Weise 
die >Akkordschcre< zu verhindern oder die Akkordverdienste zu verbessern. 
Die >Konjunkturabhängigkcit< ist auch während des hier behandelten Zeit-
raumes zu beobachten: Während der Massenarbeitslosigkeit blieb infolge 
der Drohung mit Entlassung akkordbremsenden Arbeitern der Erfolg ver-
sagt. Bereits 1935 gelang csjcdoch vor allem Arbeitskräften in der Metallin-
dustrie erfolgreich, den Abbau der Akkordverdienste durch gezielte Lei-
stungszurückhaltung zu unterlaufen.198

Indessen war auch nach Beseitigung der Erwerbslosigkeit Akkordbrem-
sen nicht so risikolos, wie in dem oben skizzierten Weber’schen Modell 
unterstellt. Die verstärkten Rüstungsanstrengungen veranlaßten Staat und 
Unternehmer, die Intensivierung der Arbeit voranzutreiben. In dem Maße, 
wie die Drohung mit Entlassung an Wirkung verlor, gingen NS-Regime 
und Arbeitgeber vor allem in rüstungswichtigen Betrieben zu unmittelbaren 
Formen der Repression über. In vielen Fällen wirklich oder angeblich geziel-
ter Lcistungszurückhaltung durch Akkordarbeiter wurde die Gestapo geru-
fen, manchmal nur um cinzuschüchtern, häufiger um Verhaftungen vorzu-
nehmen.199 Zum Teil genügte bereits die Drohung mit der Verfolgung 
durch den nationalsozialistischen Maßnahmestaat, um Arbeiter zum Ab-
bruch des Akkordbremscns zu bringen. Das Vorgehen der Gestapo u. a. war 
nicht systematisch, aber gerade die Unbercchcnbarkeit dieser Organe ver-
fehlte ihre Wirkung, die Arbeiterschaft cinzuschüchtern, nicht.200 In ähnli-
cher Weise agierten auch die Arbeitsgerichte. Sie verurteilten exemplarisch
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Arbeiter, die sich angeblich des Akkordbremsens schuldig gemacht hat-
ten. Die Urteile wiederum wurden, damit sie auch abschreckend wirken 
konnten, unter der Arbeiterschaft breit bekanntgemacht.201 Bewußte 
Leistungszurückhaltung von Akkordarbeitern ließ sich schließlich auf ci- 
ifer weiteren Ebene maßregeln: Die in viele Tarifordnungen cingefiihrten 
>Minderlcistungsklauscln<, die untertarifliche Entlohnung dann erlaubten, 
wenn die Gründe für die Minderleistung in der Person des >Gcfolg- 
schaftsntitgliedcs< lagen, konnten komplikationslos auch als Disziplinie- 
rungsinstrument gegen >brcmsende< Akkordarbeiter verwandt werden.

Trotz der relativ zahlreichen Berichte über Akkordbremsen oder ande-
re Formen kollektiven Handelns von Arbeitern zwecks Verbesserung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen sollte nicht übersehen werden, daß soli-
darisches Verhalten innerhalb der Arbeiterschaft keineswegs durchgängig 
war. Der Druck innerhalb einer Akkordgruppe, niedrige Einkommen, 
die Furcht vor dem >Sabotage<-Vorwurf und den daraus resultierenden 
Repressalien202 führten dazu, daß es (wie in einem der SOPADE zuge-
gangenen Bericht etwas zu pauschal formuliert wurde)

»eine Solidarität unter den Arbeitskollegen wie früher... heute nicht mehr 
(gibt). Früher pflegten sich z. B. die Arbeiter bei Akkordlöhnen darüber zu ver-
ständigen, wie viel sie leisten wollten, um nicht gegenseitig zu Akkorddrückern 
zu werden. Das gibt es heute nicht mehr. Jeder leistet so viel wie er irgend 
kann.«203
»Jetzt haben die Nationalsozialisten den Arbeiter so weit, daß er oft einzeln zum 
Meister läuft, um eine Lohnvcrschlechtcrung, vor allem bei den Akkordsätzen 
abzuwenden, und er sich vom Meister ein Zugeständnis machen läßt unter der 
Bedingung, daß er seinen Arbeitskollegen nichts davon erzählt.«204

Gleichwohl blieb der Akkord mehr als der Zeitlohn eine Lohnform, die 
Ansatzpunkte zu kollektiver Durchsetzung von Lohnforderungen bot. 
Wenn ab 1938 die Nachrichten über das >Akkordbrcmscn< spärlicher 
wurden,205 dann dürften -  neben Lücken in den Quellen -  folgende 
Gründe dafür verantwortlich gewesen sein:

Die Ausweitung des Gruppemkkords auf Kosten des Einzclakkords er-
schwerte im allgemeinen das >Akkordbrcmsen<.206 Bewußte Lcistungszu- 
riickhaltung ließ sich vor allem dann kaum realisieren,- wenn eine Ak-
kordgruppe nicht mehr quasi autonom zusammengewachsen war, son-
dern von der Unternehmensleitung zusammcngcstcllt, d. h. gezielt mit 
betriebsloyalen, besonders >lcistungswilligen< Arbeitern durchsetzt wur-
de; durch die massenhaften Neucinstellungcn ab 1933 wurde eine derar-
tige Betriebspolitik erheblich erleichtert. Darüber'hinaus entzog die Aus-
breitung des Refa-Verfahrens -  als Versuch der Unternehmensleitungen, 
sich genauere Kenntnisse von den Leistungsfähigkeiten und -möglichkci- 
ten der Arbeiter zu verschaffen und so einer eigenständigen >Akkordpoli- 
tik< der Arbeitermenge enge Grenzen zu setzen -  und vor allem die Ein-
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führung des Fließbandes (die Steuerung des Arbeitstempos durch maschinelle 
Abläufe) dem >Akkordbremscn< weitgehend die Grundlage.

Dennoch hatten -  so wurde vier Jahre nach der >Machtcrgrcifung< resü-
mierend festgestellt- »in Deutschland selbst die wissenschaftliche Arbeits-
bemessung und die Zeitstudie den Akkordstreit nicht beseitigt«.207 Parallel 
zur Ausbreitung .des Rcfa-Verfahrens häuften sich vielmehr die Konflikte 
um >Stoppuhren< und Kalkulatoren, ln ihren Sozialhcrichtcn für das 4. Vier-
teljahr 1938 notierten die Reichstreuhänder:

»Schon jetzt haben in zahlreichen Fällen Kalkulatoren nur unter Schwierigkeiten die 
notwendigen Feststellungen für eine Revision der Akkorde durchführen können.'So 
ist z. ü. einem Kalkulator von seinen SA-Katneraden, die gleichzeitig Gcfolgschafts- 
mitglicder waren, nahe gelegt, entweder sein Amt als Kalkulator niederzulegen oder 
aus der SA auszuscheiden. In einem anderen Betrieb hat sich ein Arbeiter geweigert, 
eine Maschine zusätzlich zu bedienen, da er nicht >zurn Verräter an seinen Arbeitska-
meraden werden wollec«208

Bereits 1934 wurde während einer Refa-Schulungswochc lakonisch fcstge- 
stellt:

»Der Arbeiter steht dem Refa-System mit ähnlichen Gefühlen gegenüber wie der 
Bürger dem Finanzamt. Es wird deshalb nie gelingen, ihn den Refa-Gcdanken lieben 
zu lehren.«209

Daß diese Distanz gewissermaßen zeitlos war und selbst unter den ver-
schärften Bedingungen des Krieges die Anwendung des Refa-Verfahrens 
konfliktgeladcn sein konnte, machte ein SD-Bericht vom Herbst 1942 deut-
lich:

»So würde bei dem Bekanntwerden, daß am nächsten Tage der Stopper zu erwarten 
sei, zunächst innerhalb der Arbeitskameradep die Frage geklärt, wer die Arbeit 
auszuführen hätte. Um einen guten Preis zu erzielen, würde immer derjenige Arbei-
ter vorgeschoben, der am umständlichsten arbeitet. Es sei eine feststehende Tatsache, 
daß innerhalb der Arbeiterschaft die Ansicht besteht, das Stoppen werde nur ange-
wandt, um die Arbeiter auszubeuten. «210

Die Reaktionen der Arbeiter reichten von »einem regelrechten Handgemen-
ge« zwischen Arbeitnehmern und >Stopperm, der Weigerung, Priifobjekt 
für den Zeitnehmer abzugeben und direktem Druck auf Refa-Leute, ihre 
Tätigkeit cinzustcllen, über folgenlose Beschwerden gegen ständig neue 
Kalkulationen bis zum Verhalten von Arbeitern, die aus Angst vor Entlas-
sung und anderen Repressalien »schuften, was das Zeug hält, so daß dann 
sehr niedrige (Akkord-)l’reise herauskommen«.211 Ob >widcrständigcs< 
Verhalten gegen Rcfa-Zeitstudicn wirklich so relativ weit verbreitet war, 
wie die oben zitierte Feststellung der Reichstreuhänder der Arbeit nahelegt, 
oder ob nicht eher Anpassung an die Leistungserwartung der Betriebslei-
tung und der Zeitnehmer dominierte, kann aufgrund der Quellenlage nicht 
schlüssig beantwortet werden. Unzweideutig ist dagegen, daß die während
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der NS-Zeit erheblich ausgedehnte Fertigung am Fließband nur in seltenen 
Fällen zu Arbeitskonflikten führte,212 da Widerstand gegen Lohnsenkungen 
oder die Erhöhung der Bandgeschwindigkeit (bzw. Kürzung der Pausen) 
hier viel stärker den Charakter eines offenen Arbeitskonfliktes trug, als 
>'Klasscnkampf< denunziert und als >Sabotagc< mit schärfsten Strafen belegt 
werden konnte.

8. Akkordpolitik 1938 bis 1942

Gewissermaßen mit >Zuckcrbrot und Peitschc< versuchte der nationalsozia-
listische Staat die latenten Akkordkonflikte unter Kontrolle zu halten und 
nicht zum offenen Ausbruch gelangen zu lassen. Außer den bereits angc- 
sprochenen negativen Sanktionen wurde -  nach dem Grundsatz: Dividc et 
impera -  vor und nach 1939 immer auch Raum gelassen für die Erhöhung 
der Akkordverdienstc kleincter Arbeitergruppen. Begrenzungen der Ak-
kordverdienste zielten nur auf die Lohnsummen größerer Belegschaftstcile 
oder ganzer >Gcfolgschaftcn<, sie galten in aller Regel nicht dem einzelnen 
Arbeitnehmer. Nicht zufällig betonte der für die nationalsozialistische 
Lohnpolitik bis 1942 verantwortliche Ministerialdirektor im Rcichsarbeits- 
ministerium Mansfeld wiederholt in seinen zahlreichen Aufsätzen, cs dürfe 
keine Höchstgrenze für Leistungslöhne geben.213 Begründet war die relative 
Konzessionsbercitschaft des NS-Rcgimes auch nach der Lohngcstaltungs- 
verordnung vom 25. Juni 1938 weniger in der Angst vor offener Rebellion 
oder einer Streikbewegung größeren Ausmaßes als vielmehr in der Furcht, 
die im Akkord beschäftigten Teile der Arbeiterschaft würden jn einer Zeit 
mit ihrer Arbeitsleistung zurückhalten, in der der NS-Staat sich mitten in 
den unmittelbaren Vorbereitungen seiner expansionistischen Feldzüge be-
fand und zu diesem Zweck ein Maximum an Rüstungsproduktion benötig-
te.

Bis 1942 wurden die skizzierten Formen staatlicher Akkordpolitik nicht 
entscheidend verändert. An die Rcichstrcuhändcr erging die Aufforderung, 
»der Lohngestaltung in den Betrieben den erforderlichen Spielraum zu 
lassen« und lediglich die betrieblichen Höchstdurchschnittslöhnc« der ver-
schiedenen Arbeiter- bzw. Tätigkeitsgruppen zu überwachen. Die »Bewer-
tung besonderer Leistungen« einzelner Arbeiter sollte auch weiterhin »dem 
Ermessen des Betriebsführers überlassen« bleiben. Generelle Lohnsenkun-
gen waren nach dem Willen des Reichsarbeitsministers nicht vorzunehmen, 
sondern lediglich vermeintliche Locklölmc herabzusetzen.214 Die in den 
Jahren vor 1939 geübte Praxis, bei >Mindcrleistung< untertarifliche Löhne zu 
zahlen, wurde bcibchalten.215 Im letzten Kriegsjahr wurden die Unterneh-
mer sogar verbindlich verpflichtet, bei einer >Mindcrleistung< von unter 
85% des betrieblichen Durchschnitts den betreffenden Arbeitern die Zula-
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gekartcn vorzucnthaltcn.216 Hinzu kam, daß die während des ersten Kriegs- 
jahrcs verschärften lohnpolitischen Rahmenbedingungen von vornherein 
dem Wachstum der Effektivverdienste relativ enge Grenzen setzten.

Für das gesamte Deutsche Reich repräsentative Lohnstatistiken, bei denen 
nach Lohnformen differenziert würde, liegen für die Kriegsjahre nicht vor. 
Einzclbctriebliche Angaben erlauben jedoch den Schluß, daß sich auch nach 
Kriegsbeginn der für die Jahre 1937 bis 1939 konstatierte Trend fortgesetzt 
hat: Obwohl in allen in Tab. 16 angeführten Betrieben der Sicmcns-Schuk- 
kertwerke die stündlichen Akkordverdienste weiter stiegen, lagen sie nur im 
Dynamowerk Siemensstadt über den vor der nationalsozialistischen 
>Machtergrcifung< erzielten Spitzenverdiensten. In Nürnberg und (mit Ein-
schränkungen) in Plauen blieben dagegen die effektiven Leistungslöhne in 
den ersten Kriegsjahren erheblich unter dem Niveau vom Sept. 1930.217 In 
welch unterschiedlichem Ausmaß die jeweiligen regionalen Arbeitsmärkte 
die Höhe der Akkordverdienstc beeinflußten, wird noch deutlicher, wenn 
wir die Lohnabständc zwischen dem Dynämowcrk Siemensstadt und dem 
Nürnberger Trans'formatorcnwerk je nach Arbeitergruppe eingehender be-
trachten. Im Sept. 1930 erhielt ein im Dynamowerk Siemensstadt beschäf-
tigter Facharbeiter (Lohngruppe Al) einen um 11,7% höheren Akkordver-
dienst je Stunde als ein im Transformatorenwerk beschäftigter Kollege; bis 
Sept. 1941 hatte sich diese Effektivlohnspanne auf35,9% ausgewachsen. Bei 
den Angelernten und Hilfsarbeitern kam es sogar zu einer Umkehrung der 
zwischen beiden Betrieben bestehenden Lohnabstände: Im Sept. 1930 ver-
dienten im Transformatorenwerk Nürnberg beschäftigte Angelernte 3,5%  
und Hilfsarbeiter sogar 13,0% mehr als die Angehörigen der vergleichbaren 
Lohngruppen (C und D) im Dynamowerk Siemensstadt. Im Sept. 1941 
lagen dagegen die im Leistungslohn erz’iclten Stundenverdienste der im 
Dynamowerk Siemensstadt beschäftigten un- und halbqualifiziertcn Ar-
beitskräfte wesentlich, nämlich um 27,1 % und 16,2% höher als die ihrer mit 
dpr Herstellung von Transformatoren beschäftigten Nürnberger Kolle-
gen.218 Auch in Betrieben anderer Zweige der Metallindustrie erreichten 
Akkordarbeiter zumindest in den ersten Kriegsjahren nicht wieder die Ver-
dienste der Jahre 1929/30.219

Für die in einzelnen Betrieben bzw. ganz wenigen industriellen Ballungs-
gebieten beobachtbaren relativ starken Akkorderhöhungen konnten eine 
Reihe von Faktoren maßgeblich sein. Formen der Akkordmanipulation, die 
in den ersten Jahren nach der NS->Machtcrgreifung< zum Abbau der effekti-
ven Leistungslöhne genutzt wurden, ließen sich ebenso zur Erhöhung der 
Akkordverdienste nutzen. Z. B. konnte die Verarbeitung minderwertigen 
Rohmaterials oder die Einführung von Ersatzstoffen dem Reichstreuhänder 
gegenüber als Begründung angeführt werden, die betrieblichen Akkordsät-
ze hcraufzusetzen.220 Ebenso konnten Rcfa-Akkordc zugunsten der Beleg-
schaft verändert werden.221 Auch das Chaos bei der Vergabe und Prioritä-
tensetzung von Rüstungsaufträgen, das zumindest in der ersten Phase der
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Kriegswirtschaft vielfach herrschte, und die hierdurch veranlaßten häufig 
kurzfristigen Umstellungen der Produktionsprogramme ließen den Be-
triebsleitungen großen Spielraum für eine staatlichcrseits kaum zu kontrol-
lierende Akkordpolitik und eine relativ »elastische« Anpassung an Arbeits- 
marktlagcn. Gleichfalls breiten Raum für eine von außen schwer zu kontrol-
lierende Neufestsetzung der Akkorde" konnten sich Unternehmer durch 
betriebstechnologische Änderungen verschaffen. In einem Erlaß vom 
31. März 1941 berichtete der Rcichsarbcitsministcr — offenbar unter Bezug 
auf kurz zuvor vom SD zusammengestellte Meldungen222-d en  Reichstreu-
händern der Arbeit, daß derartige Akkordmanipulationen in mehreren Re-
gionen des Reiches beobachtet worden seien.223 Ähnliche Beobachtungen 
hatte der brandcnburgische Rcichstrcuhändcr der Arbeit bereits Anfang 
1940 gemacht.224

Akkordmanipulationen wurden jedoch keineswegs nur zugunsten der 
Arbeiter vorgenommen: Anfang März 1941 war vom SD festgcstellt wor-
den, daß in einer Reihe von Unternehmen »der Wille zu Leistungssteige-
rung . . .  durch das Senken der Akkorde (Akkordscherc usw.) gelähmt wor-
den« sei.225 Das Ausmaß mittelbarer Akkorderhöhungen sollte schon des-
halb nicht überschätzt werden, weil die im Vergleich zu »normalen« Zeiten 
sehr restriktive Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik die Unternehmensleitungen 
nur begrenzt zwang, dem konjunkturellen Druck nachzugeben und zu den 
geschilderten Mitteln der Akkordmanipulation zugunsten der Arbeiter zu 
greifen. Außerdem wurden die Reichstreuhänder in dem Erlaß des Reichsar-
beitsministers vom März 1941 zur schärfsten Kontrolle der betrieblichen 
Akkordvorgaben verpflichtet. Schließlich ließ sich seit 1941/42 zusätzlich 
zum immer lauernden NS-Terrorapparat auch Facharbeitern gegenüber mit 
der Aufhebung der UK-Stellung drohen. Die Angst vor einer möglichen 
Einberufung zur Front reichte nach der Wende im Kriegsgeschehen in den 
meisten Fällen wahrscheinlich aus, um auch ohne Erhöhung der Akkordsät-
ze Arbeiter zu höherer Leistung anzustacheln oder von einem Arbeitsplatz-
wechsel abzuhaltcn. Bestenfalls in einzelnen Zentren der metallverarbeiten-
den Industrie wie Berlin dürften -  wenn überhaupt -  »Scheinakkorde« eine 
größere Rolle gespielt haben. Seit" 1942 suchte das NS-Rcgime in Zusam-
menarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen auch hier, die Akkordverdien-
ste zu drücken -  mithilfe »lohnordnender Maßnahmen«, deren Charakter 
und Vorgeschichte im folgenden darzustellen sein wird.
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9. Arbeitsbewertung und Lohnkatalog >Eisen und Metalh

9.1. Arbeitsbewertung und tätigkeitsbezogene Einstufung in Lohngruppen: 
Definition und erste Anfinge

Die Zuordnung der Arbeiter wie der Angestellten zu den verschiedenen 
Lohngruppen erfolgte bis in die dreißiger, in vielen Branchen bis in die 
sechziger Jahre überwiegend auf Basis eines meist tariflich fixierten Katalo- 
ges von Qualifikationsmcrkmalcn, die sich jeweils den Hauptkategorien 
>gelernt<, >angclernt< und >ungclernt< subsumieren ließen. Unterstellt wurde 
bei dieser an der persönlichen Qualifikation des einzelnen Arbeiters orien-
tierten Form der Einstufung, die auch die Erhebungen des Statistischen 
Reichsamtes strukturierte, daß zwischen der durch Lehre oder langjährige 
Berufserfahrung erworbenen Qualifikation und den konkreten Arbeitsan-
forderungen ein unmittelbarer Zusammenhang bestand. Die Unmittelbar-
keit dieses Zusammenhangs wurde indes in dem Maße aufgelöst, wie

(a.) die während der Lehrzeit vermittelten Qualifikationen, die infolge 
der Dominanz des Handwerks bei der Lehrlingsausbildung noch stark von 
vorindustriellcn Formen der Fertigung geprägt waren, nicht mehr den An-
forderungen technologisch fortgeschrittener Industriebetriebe entsprach 
und

(b.) die konkreten Anforderungen an den einzelnen Arbeiter sich infolge 
gehäufter technologischer Innovationen relativ rasch änderten bzw. sich in 
zunehmendem Maße spezifizierten.

Anfänglich behalf man sich damit, daß man zusätzlich zu den Grundquali- 
fikationen spezifische Anforderungen, die ;ms der Struktur des Arbeitsplat-
zes resultierten, besonders honorierte, das traditionelle Lolmgruppensche- 

' ma also unter der Hand ausdifferenzierte.“Von da bis zur ausschließlichen 
Bewertung der Arbeit -  und nicht mehr des Arbeiters -  war es nur noch ein 
Schritt. Auf überbetrieblicher Ebene wurde in Deutschland zuerst im Herbst 
1919 in einem Tarifvertrag für die Berliner Metallindustrie ein Lohngrup-
penkatalog aufgcstellt, in dem die wichtigsten Tätigkeiten, die in den insge-
samt 44 Sektoren der metallverarbeitenden Industrie auszuüben waren, je 
nach ihrer Schwierigkeit fünf Lohnklassen zugeordnet wurden. Gleichwohl 
sprach man in diesem Tarifvertrag noch von der Eingruppierung des Arbei-
ters. Erst im Tarifvertrag vom 16:Juli 1928 für die in der Berliner Metallin-

dustrie beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen, mit dem der Tarifvertrag 
von 1919 nur geringfügig abgeändert wurde (statt fünf nunmehr vier Lohn-
gruppen) hieß cs dann, daß die Zuweisung zu den verschiedenen Lohngrup-
pen »unter ausschließlicher Bewertung der tatsächlich zu verrichtenden 
Arbeit (erfolgen solle), die Ausbildung des die betreffende Arbeit verrich-
tenden Arbeiters ist auf die Einteilung ohne Einfluß«.226 In die Tarifordnung 
für die Berliner Metallindustrie vom 19. März 1936, die den Tarifvertrag
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vom Juli 1928 pro forma ersetzte, wurden dieses Grundprinzip wortiden-
tisch und die 1919 bzw. 1928 aufgestcllten Tätigkcits- und Lohngruppenka-
taloge nahezu unverändert aufgenommen.227 Die Lohngruppe A war in der 
Tarifordnung vom März 1936 ebenso wie im Tarifvertrag vom Juli 1928 für 
»hochwertige Facharbeiten«, 13 für »normale Facharbeiten«, C für »einfache 
Facharbeiten« und D für »einfache, angelernte Tätigkeiten« vorgesehen.228

Die ersten Versuche, zu einer systematischen (analytischen) Bewertung 
der Arbeit als Voraussetzung einer begründeten tätigkeitsbezogenen Zu-
ordnung der Arbeitskräfte zu den verschiedenen Altersgruppen zu gelan-
gen, wurden von Bedaux229 unternommen. Die Wertigkeit der einzelnen 
Arbeitsverrichtungen wurde nach seinem Verfahren mit Flilfc einer 
Schätztafcl festgestellt, die nach vier Grundkritcricn gegliedert war:
1. Vorbildung, Geschicklichkeit und Erfahrung, II. Verantwortung und 
Gcistcsfahigkcit, III. physische Anforderungen und IV. Risiko. Jeder die-
ser Faktoren wurde wiederum unterteilt und die zu bewertende Tätigkeit 
anhand dieses Kriterienkatalogcs mit einer bestimmten Anzahl von Punk-
ten benotet. Je nach der insgesamt erreichten Punktzahl, die vom Arbcits- 
bewerter geschätzt und insofern immer nach subjektiven Gesichtspunkten 
>errcchnct< wurde, wurde die bewertete Tätigkeit und damit der Arbeiter, 
der sie auszuiibcn hatte, einer von insgesamt zehn Lohngruppen zugeord-
net.230

Zum Teil darauf aufbauend, zum Teil'parallcl zum Bcdaux-System, das in 
seinen grundlegenden Elementen noch heute international Anwendung fin-
det,231 entwickelten einzelne Großunternehmen auch außerhalb des Berliner 
Industrieraumcs einzclbctrieblichc Verfahren der Arbeitsbewertung. In eini-
gen Unternehmen wurde bereits um die Jahrhundertwende mit der Ent-
wicklung von Arbeitsbewertungsverfahren begonnen.232 Dennoch fanden 
Arbeitsbewertungssysteme nur allmählich in der Weimarer Republik Ver-
breitung, in größerem Umfang dann seit Mitte der dreißiger Jahre. In den 
Werken des Automobilunternehmens Opel -  das sich seit 1930 in US- 
amerikanischem Besitz befand und in dem deshalb relativ rasch in den USA 
entwickelte arbeitsorganisätorische und technische Innovationen zur An-
wendung gelangten -  war die Arbeiterschaft in fünf Hauptlohnkatcgorien 
unterteilt worden. Ebenso wie beim Bedaux-Verfahren wurde hier der 
einzelne Arbeiter mithilfe eines tätigkeitsbezogenen Anforderungskatalogcs 
je nach erreichter Punktzahl einer dieser Lohnklassen, dicjcweils wiederum 
in fünf bis acht Untergruppen untergliedert wurden, zugeordnet.233 Bei 
Daimler-Benz wurde die Arbeitcrbelegschaft seit 1938 tätigkeitsbezogen in 
acht Lohngruppen eingestuft.234 Die von der Klöckner-Humboldt-Deutz A G  
beschäftigten Arbeiter wurden auf Basis eines, betriebliche^ Anforderungs- 
kataloges in fünf große >Schwierigkeitsgruppen< unterteilt, die als Grundla-
ge für die Lohnbemessung dienten.235 Ähnliche, arbeitsplatzbezogcne Ein-
stufungsverfahren gelangten bis 1939 in einer Reihe weiterer Großunterneh-
men zur Anwendung.236
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Auf überbetrieblicher Ebene setzte die Diskussion um die Arbeitsbewer-
tung schon relativ frühzeitig ein; in den o. g. Tarifverträgen für die Berliner 
Metallindustrie fand sie einen ersten formalisierten Niederschlag. Außer-
dem wurde 1927/28 innerhalb der »Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bc- 
triebsiilgcnieure< ein »Ausschuß für qualitative Wertung der Arbeit< einge-
richtet und hier 1932 ein detaillierter Punktbewertungsplan zur Beurteilung 
der verschiedensten Tätigkeiten entwickelt. 1935 entstand dann im »Aus-
schuß für Betriebswirtschaft im »Verband Deutscher Eiscnhüttcnlcutc< ein 
analytisches Arbeitsbewertungsverfahren, das in einigen Betrieben zur An-
wendung gelangte, später von der Reichsgruppe Industrie übernommen 
wurde und als Grundlage des LKEM diente. 237

Von nationalsozialistischer Seite wurde die allgemeine Einführung der 
Arbeitsbewertung als »Mittel zur totalen Durchsetzung des nationalsoziali-
stischen Leistungsprinzips auf dem Gebiete der Arbeit«, als wichtiger Schritt 
zur »Schaffung eines allumfassenden Wertgefüges der Arbeit des deutschen 
Menschen« und damit »zur totalen Erfassung des völkischen Leistungszu-
sammenhanges« gefordert und ideologisch gerechtfertigt.238 Wenn sich bis 
1942 ein generell anerkanntes Arbeitsbewertungsverfahren jedoch nicht in 
größerem Maßstab durchsetzen konnte, dann war dies u. a. auch auf die 
Unsicherheit zurückzuführen, ob man sich für ein summarisches oder analy-
tisches Verfahren entscheiden'sollte. Beide Verfahren sollen kurz charakteri-
siert werden:

Bei der analytischen Arbcitsltcwertimg wird die einzelne Tätigkeit mit Hilfe eines 
festgelcgtcn Katalogcs der Einzelanforderungen beschrieben. Danach werden die 
verschiedenen Arbeitsbeschreibungen getrennt nach einzelnen Anforderungsarten 
miteinander verglichen und in die Skala unterschiedlicher Anforderungsgrade ciugc- 
ordnet. Die einzelnen Anforderungsarten werden dann mittels bestimmter Gewich-
tungsfaktoren. (Punkte) zueinander in Beziehung gesetzt. Der »Arbeitswert» einer 
Tätigkeit wird schließlich durch die Addition der für die einzelnen Anforderungsar-
ten vergebenen Punkte oder »Wertzahlen» ermittelt. Der so ermittelte Arbeitswert ist 
dann die Grundlage für die Lohngruppenzuweisung. Die Anzahl der Lolmklassen 
wird durch das Verfahren selbst nicht vorgegeben, sondern ist Gegenstand betriebli-
cher oder staatlicher Lohnpolitik (bzw. von Tarifvereinbarungen). Die analytische 
Arbeitsbewertung stellt aber nicht nur die Basis für die innerbetriebliche Lolmdiffe- 
renzicrung dar, sondern ermöglicht -  dem Anspruch nach -  außerdem die Ermitt-
lung rationeller Arbeitsverfahren durch Schwierigkeitsvergleiche. Sie erleichtert 
schließlich eine im Interesse der Unternehmer funktionsmäßige Gliederung und 
Verteilung der Arbeitskräfte und ist insofern ein wichtiges Instrument zur Planung 
und Steuerung des innerbetrieblichen Arbeitskräfteeinsatzes bzw. für die Auslese 
und Anpassung der Arbeitskräfte an die betrieblichen Produktionsstrnkturen.2,',
Im Gegensatz zur analytischen wird bei der summarischen Arbeitshewertmn> auf eine 
differenzierte Unterglicderung und Bewertung der Schwierigkeiten der Tätigkeiten 
verzichtet. Die zu bewertende Arbeit wird als ganze mit anderen Tätigkeiten vergli-
chen und aufgrund dieses Vergleichs bewertet (»Ganzheitsbewertung»), Das einfa-
chere summarische Verfahren ist zwar im Vergleich zum analytischen erheblich
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kostengünstiger. Es hat jedoch den gravierenden Nachteil, daß es letztlich keine 
exakten Arbeitsanalysen gestattet. Weil beim summarischen Vergleich von Tätigkei-
ten keine detaillierten Anforderungsprofile entwickelt werden, können einzelne 
Schwicrigkeitstnerkmale übersehen oder überschätzt werden; insofern bieten sich 
hier offensichtliche Anlässe für Kritik der Arbeiterkind Konflikte mit der Betriebslei-
tung. Von Nachteil ist für die Unternehmer ferner, daß aus einer bloß summarischen 
Arbeitsbewertung unmittelbar keine Maßnahmen zur >Arbeitsbestgcstaltung< resul-
tieren. Ebensowenig wird hierdurch eine funktionale, innerbetriebliche Allokation 
der Arbeitskräfte erleichtert. Heute wird deshalb überwiegend die analytische Ar-
beitsbewertung praktiziert.

9.2. Vorarbeiten und Entstehungsgeschichte des LK E M

Seit 1938 fand die zuerst auf die Berliner Metallindustrie angewandte Be-
stimmung, Arbeitnehmer nicht mehr nach Qualifikation, sondern nach der 
ausgeübten Tätigkeit einzustufen, vereinzelt auch in andere Tarifordnungen 
cingang; sie wurde außerdem nicht nur auf Arbeiter, sondern ebenso auch 
auf Angestellte angewandt.240 Für die überwiegende Zahl der Tarifordnun-
gen wurde jedoch die traditionelle, qualifikationsbezogene Dreiteilung der 
Arbeiterschaft bcibehaltcn. Da diese Tarifordnungen »wegen ihrer unzurei-
chenden Aufspaltung keine ausreichende Bewertung (insbesonder?) aller in 
der Metallwirtschaft vorkommenden Arbeitsvorgänge« erlaubten, wies der 
Reichsarbeitsminister die Reichstreuhänder der Arbeit in zwei Erlassen vom 
21.Aug. und 4. Scpt. 1939 an, den Betrieben der metallverarbeitenden 
Industrie grundsätzlich das Recht auf eine differenziertere Lohngruppenein-
teilung einzuräumen und bei Abfassung künftiger Tarifordnungen gleich-
falls möglichst eine »Gruppierung nach der Art der Arbeit« in insgesamt 
sechs Lohnklasscn vorzunehmen.241 Die damit angeregten Vorarbeiten für 
Tarifordnungen für die metallverarbeitende Industrie, wo dohnordnende 
Maßnahinem nach Auffassung der maßgeblichen staatlichen Stellen beson-
ders dringlich waren, waren für einige Wirtschaftsgebiete bis Anfang 1940 
bereits relativ weit fortgeschritten. In einem Erlaß vom 9. Fcbr. 1940 ver-
langte der Reichsarbeitsminister, sic seien »jetzt beschleunigt abzuschlic- 
ßen«, damit die neuen Tarifordnungen dann in allen Wirtschaftsgebieten 
»gleichzeitig veröffentlicht« und so rcichseinhcitlich eine Basis für die ge-
plante Neuordnung der Lohnverhältnisse in der Metallindustrie geschaffen 
werden könne.242 Nach dieser Verfügung waren nunmehr insgesamt sieben 
Tätigkeitsgruppen zu schaffen, in die »die Gefolgschaftsmitglicder nach der 
Art der ausgeübten Arbeit« eingetcilt werden sollten. Mit der hierdurch 
bewirkten Differenzierung der Arbeiterschaft glaubte man einerseits die 
angeblichen >Lohnungercchtigkeiten< zwischen Zeitlöhnern und Akkordar-
beitern beseitigen, andererseits »dem Arbeiter eine bessere Aufstiegsmög-
lichkeit bieten und damit den Anreiz zu weiteren Leistungssteigerungen
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auslöscn« zu können. Aus dem gleichen Grund galt die Begrenzung der 
Löhne nach oben nur für betriebliche Lohnsummen und nicht für den 
einzelnen Arbeiter. Grundsätzlich sollte den Betrieben für die eigene Lolm- 
gcstaltung, insbesondere für die »Bewertung besonderer Leistungen« der 
»erforderliche Spielraum« gelassen werden. Um keine Leistungsverweige-
rungen zu provozieren, hatten im übrigen generelle Lohnsenkungen durch 
die Reichstreuhänder zu unterbleiben, und »Korrekturen« sich »auf die 
sogcnannten(l) Locklöhnc« zu beschränken.

Wenn dieser Erlaß, der nach Angaben Rcckers weitgehend den Vorstel-
lungen der Fachgemeinschaft Eisen und Metall der Rcichsgruppc Industrie 
entsprach,243 bis 1942 (wie in den Richtlinien zur Durchführung des >Lohn-
katalogs Eisen und Mctalh rückblickend festgcstcllt wurde) »seinerzeit nicht 
allgemein in die Praxis umgesetzt worden« war,244 sondern lediglich in 
modifizierter Form in Tarifordnungen für die Wirtschaftsgebiete Hessen 
und Saarpfalz seinen Niederschlag fand,245 dann war dies unter anderem auf 
partielle Intcrcsscndivcrgenzen zwischen der Rcichsgruppc Industrie und 
dem Rcichsarbcitsministcr auf der einen Seite und der DAF auf der anderen 
Seite zurückzuführen.

1938 hatte das Arbeitswissenschaftliche Institut der DAF im Zusammen-
hang mit einer sehr eingehenden Darstellung des Bcdaux-Systems konsta-
tiert, daß »unseres Erachtens die Arbeitsbewertung nach den von Bedaux 
angegebenen Gesichtspunkten zumindest als Grundlage einer... weiteren 
Erörterung dienen« und insbesondere die hier praktizierte »Punktbewer-
tung. .. als Diskussionsgrundlage flir die Feinaufteilung der tariflichen Min-
destlöhne eventuell verwendet werden« könne.246 Das DAF-Institut ließ es 
nicht bei dieser allgemeinen Forderung bewenden, sondern begann seit 1939 
in einer Reihe von Betrieben vor allem der Metallindustrie verschiedene 
Formen der Arbeitsbewertung »auszuproben«.247 Imjahrbuch 1940/41 des 
Arbcitswisscnschaftlichcn Instituts der Arbeitsfront wurde dann ein um-
fänglicher, Anfang 1940 verfaßter »Diskussionsbeitrag« zum Thema Ar-
beitsbewertung als zentrales Element der geplanten »Lohnneugestaltung« 
vorgelcgt. Ausgangspunkt der Überlegungen war auch hier, daß »jeder 
Versuch einer neuen Arbeitsgruppierung, der auf dem veralteten Eintei-
lungsprinzip [>gclernt<, >angelcrnt<, >ungelcrnt<, R.PL] aufbaut, ...v o n  
vornherein als aussichtslos erscheinen (muß), da er den Vielfältigkeiten der 
heutigen beruflichen Tätigkeiten in keiner Weise mehr gerecht zu werden 
vermag«.248 Das »manchen Tarifordnungen« zugrunde liegende »Eintei-
lungsprinzip nach Arbcitsschwicrigkeiten« stelle allein noch’keine Lösung 
dar, da ohne ein ausgcwicscncs (analytisches) Arbeitsbewertungssystem 
eine Bewertung der verschiedenen Tätigkeiten nur durch (summarische) 
»Schätzungen möglich« sei, die im allgemeinen »zu einem unbrauchbaren 
Ergebnis führen« müsse. Statt solcher »Grobverfahren« wären »die Arbeits-
anforderungen in ihrer Gesamtheit in einzelne Teilanforderungen zu zerle-
gen, die dann gesondert erfaßt und bearbeitet werden müßten«.249 Offenbar
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auf Basis dieses »Diskussionsbeitrages« wurde gleichfalls Anfang 1940 vom 
Fachamt Eisen und Metall der DAF ein Entwurf für die Einführung eines 
Arbeitsbewertungsverfahrens vorgclegt.250 Dieser Entwurf enthielt neben 
dem Vorschlag einer tätigkeitsbezogenen Gliederung der Arbeiterschaft in 
sieben Lohngruppen bereits »eine Zusammenstellung der verschiedensten 
Arbeitsaufgaben in sogenannten >Lcistungsgruppcn< für alle wichtigen Spar-
ten der Eisen- und Metallindustrie« sowie ein in diesem Zusammenhang 
anzuwendendes grobes Arbeitsbewertungssystem.251 Offenbar in Anleh-
nung an diese Vorschläge erließ der Chef der Zivilvcrwaltung des Elsaß im 
Okt. 1940 eine Tarifordnung für das Mctallhandwerk und die Metallindu-
strie, die eine Aufgliederung der männlichen Metallarbeitcrschaft in sieben 
und der weiblichen Lohnempfänger in zwei Tätigkeitsgruppen vorsah.252 
Im Gegensatz zu der vom Ucichsarbeitsminister und der Reichsgruppe 
Industrie geäußerten Auffassung sollte die Einstufung in die verschiedenen 
Tätigkeitsgruppen nicht mehr allein den Betriebsleitungen überlassen blei-
ben, sondern nach einem vorgegebenen »wissenschaftlichen Punktesystem« 
erfolgen.253 Damit ist angedeutet, in welcher Hinsicht die Interessen von 
Rcichsgruppe Industrie und Reichsarbeitsminister einerseits und der DAF 
andererseits kollidierten:

Die politischen Repräsentanten der deutschen Industrie wollten um jeden 
Preis die Autonomie der >Betriebsführer< wahren und insbesondere Verhin-
dern, daß die DAF in ihrem »Totalitätsstrcben«254 über ein von ihr entwik- 
keltes Arbeitsbewertungssystem Einfluß- und Kontrollmöglichkeitcn auf 
das einzelbetriebliche Einstufungs- und Entlohnungsvcrfahren gewann. 
Außerdem befürchteten die Vertreter der Industrie, daß eine überstürzte 
Einführung eines noch wenig erprobten, komplexen analytischen Arbeits-
bewertungsverfahrens, das aufeinzelbctriebliche Besonderheiten nur wenig 
Rücksicht nehmen konnte, zu Störungen des >Bctricbsfricdens< führen und 
insofern auch die >Lcistungsbereitschaft< der Arbeiter mindern mußte. In der 
Sache selbst -  nämlich Ablösung des alten, auf die Qualifikation des einzel-
nen Arbeiters bezogenen durch das arbcitsbewcrtcndc Einstufungsverfah-
ren -  bestanden zwischen beiden Seiten keine gravierenden Differenzen.255 
Ohne diese grundsätzliche Einigkeit über die Richtung der >Lohnncuord- 
nung< hätte der >Lohnkatalog Eisen und Mctalh als »Gemeinschaftsarbeit« 
des Sozialwirtschaftlichen Ausschusses der Fachgcmcinschaft Eisen und 
Metall der Rcichsgruppe Industrie und des Fachamtes Eisen und Metall der 
DAF auch nicht fertiggestellt werden können.256
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9.3. Funktion und Umsetzung des LK EM

Der LKEM, der auf den oben angesprochenen Vorarbeiten von DAF, 
Rcichsgruppc Industrie und Rcichsarbeitsministcr beruhte und in der dann 
vorliegenden Form auf eine Anregung des Ministeriums für Bewaffnung 
und Munition hin entstanden war,257 wurde im März 1942 der Öffentlich-
keit vorgestellt und im Okt. desselben Jahres als verbindliche Richtlinie in 
der metallverarbeitenden Industrie eingcfiihrt. Dieser Lohnkatalog war nur 
der lohnpolitische Teil eines umfassenden, von Speer initiierten Programms 
zur Steigerung der Leistung der Kriegswirtschaft.258 Die Verantwortlich-
keit flir den lohnpolitischen Teil der leistungssteigernden Maßnahmen -  und 
damit auch des LKEM -  war vom Reichsminister für Bewaffnung und 
Munition an den Rcichsarbeitsministcr delegiert worden, der wiederum die 
zuständigen Fachämter der Rcichsgruppc Industrie und die DAF mit der 
konkreten Ausarbeitung beauftragte. Die Kompetenzen zwischen den staat-
lichen Stellen, die für die Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik Zuständigkeit 
beanspruchten,’ waren freilich nicht eindeutig geklärt. Während der Einfluß-
bereich des Reichsarbeitsministers immer weiter zurückgedrängt wurde, 
suchte Sauckcl, der am 21. März 1942 (also nach Veröffentlichung des 
LKEM) zum »Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz! ernannt 
worden war, seine Stellung auszubaucn. Ihm gelang es denn auch, seit 
Sommer 1942 die Lohnpolitik allgemein entscheidend zu bestimmen und 
damit auf die konkrete Umsetzung des LKEM wesentlichen Einfluß zu 
nehmen.

Der Lohnkatalog gruppierte die Metallarbeiterschaft in insgesamt acht 
Lohngruppen.259 Die höchsten Lohngruppen 6 bis 8 waren ausschließlich 
männlichen Arbeitern Vorbehalten; Frauen sollten nach dem Willen Sauckcls 
bestenfalls Lohngruppe 5 erreichen können.260 Die lolmpolitischeDiskrimi- 
nierung dcr'Frauen ging jedoch noch weiter: Aus »sozialen Gründen«, wie 
zynisch formuliert wurde, sollte bei Frauen außerdem ein Lohnabschlag 
»von 25% — 30% der entsprechenden Männerlohnsätze« vorgenommen 
werden.261 Die Eingruppierung war anhand bestimmter »Schwicrigkeits- 
faktoren« vorzunchmen.262 Um die Zuordnung der verschiedenen Tätig-
keiten zu den Lohngruppen zu erleichtern, war für die Mehrzahl der in der 
Metallverarbeitung gängigen Arbeiten der Schwierigkeitsgrad und -  »nor-
male Betriebsverhältnisse« vorausgesetzt -  die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Lohngruppe festgelcgt worden. Bereits Ende 1942 waren ca. 850 
»Arbcitsbeispiclc« für 64 Tätigkeiten beschrieben und den einzelnen Lohn-
gruppen zugeordnet worden; bis Ende des folgenden Jahres waren cs 71 
Tätigkeiten mit fast 2000 Arbcitsbeispielen.263

»Untrennbar verbunden« mit der Einteilung in die acht »Wertigkeitsstu-
fen« -  wenn auch formal strikt davon getrennt -  war die »vorherige Schaf-
fung sauberer« Akkordverhältnisse mithilfe des llefa-Verfahrens.264 Ge-
meint war die Senkung der Vorgabezeiten, die »heute als überhöht zu
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bezeichnen sind und damit ein Leistungshemmnis darstellen«.265 Außerdem 
hatte den lohnordnenden Maßnahmen »eine Überprüfung des Standes der 
Fertigung in Bezug auf Arbeitsbestverfahren« vorauszugehen.266

Welche hauptsächlichen Ziele wurden mit .dem LKEM verfolgt?

(a.) Zu allererst sollte der LKEM vor dem Hintergrund der sich seit Ende 
1941 abzeichnenden Wende im .Weltkrieg zur kurzfristigen Mobilisierung 
aller >Lcistungsrcscrven< beitragen.267 Die auf die schnelle Steigerung der 
Kriegsproduktion gerichtete Zielsetzung erklärt, warum der LKEM in ein-
zelnen Teilbereichen unfertig blieb und seine konkrete Umsetzung eine 
ganze Reihe (bei längerem Vorlauf vermeidbare) Probleme aufwarf. Gleich-
wohl stellt der LKEM -  wie in einer neueren betriebssoziologischcn Arbeit 
festgcstcllt wurde -  »historisch wohl den entscheidenden Schritt dar für den 
Übergang vom traditionellen, an beruflicher Qualifikation orientierten Ein-
stufungsschema zum modernen Verfahren der analytischen Arbeitsbewer-
tung«.268

(b.) Das Verfahren der aufgrund des Zwanges zur kurzfristigen Realisie-
rung nur summarischen Arbeitsbewertung und die tätigkeitsbezogene Ein-
gruppierung erlaubte außerdem eine stärker leistungsbezogenc Entlohnung 
auch der im Zeitlohn tätigen Arbeitskräfte. Auf Basis der parallel zum 
LKEM durchgeflihrten Refa-Zeitsfudien konnte darüber hinaus auch Zeit-
löhnen) das Arbeitspensum vorgegeben und die (Übcr-)Erflillung desselben 
mit einer zusätzlichen Leistungsprämic entlohnt werden.269

(c.) Ein weiterer entscheidender Zweck des LKEM war die wesentlich 
stärkere Anjfdchernng der stündlichen' Effektivverdienste bei gleichzeitig 
konstanter cinzclbctricblichcr Lohnsummc. Denn es »lehrt die Erfahrung, 
daß nur bei weiterer Aufgliederung der Löhne der Lohnstand wirksam 
gehalten werden kann«.270 Angezielt war, daß »trotz erhöhter Leistung der 
Arbeiter keinen größeren Anteil am Sozialprodukt erhält«;271 die Höhe der 
Stundenverdienste sollte »unabhängig von konjunkturellen Schwankungen 
sein«.272 Als Voraussetzung der Differenzierung der Effektivverdienste 
wurden die Grundlöhnc »weitaus stärker als bisher auseinandergezogen«:273 
Im LKEM war festgelegt worden, daß die Grundlöhne reichseinheitlicli für 
»höchstwertige Facharbeiten« (Lohngruppe B) um 77,3%  über denen für 
»einfachste (Hilfs-) Arbeiten« (Lohngruppe 1) liegen mußten.274 Nach den 
vom Statistischen Reichsamt auf Basis der traditionellen, qualifikadonsbc- 
zogenen Drcigliedcrung crrechnctcn reichsdurchschnittlichen Tariflöhnen 
hatten Metallfacharbciter im Dez. 1940 dagegen >nur< um 27,2%  höhere 
Grundlöhne als die in der metallverarbeitenden Industrie beschäftigten 
männlichen Hilfsarbeiter zu verzeichnen.275 Die Differenz zwischen höch-
stem und niedrigstem Grundlohn war durch den LKEM also fast verdrei-
facht worden. Im LKEM war zwecks »Auflockerung der Lcistungsrcscr- 
ven« keine Obergrenze für den Akkordverdienst des einzelnen Arbeiters 
festgesetzt worden. Da jedoch die Gcsamtlohnsumme nicht verändert wer-
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den sollte, mußten hohen Verdiensten zwangsläufig entsprechend niedrige 
gegenüberstehen.

(d.) Dadurch daß die meist im Zeitlohn ausgeführten »hochwertigen« 
und »höchstwertigen« Facharbeiten den höchsten Lohngruppen zugewiesen 
wurden, sollte das vermeintlich in Unordnung geratene Lohngefiige wieder 
>lcistungsgerccht< gestaltet werden. Zum gleichen Zweck wurde festgclegt, 
daß nicht nur die tatsächlichen Stundenverdienste der Akkordarbeiter, son-
dern auch die der Zeitlohner einschließlich Leistungszulagen im betriebli-
chen Durchschnitt in der Regel um 15% über dem Grundlohn liegen soll-
ten.?76

(e.) Außerdem sollte »ganz allgemein der Wille zu beruflichem Aufstieg 
gefordert (werden), wenn der Arbeiter ständig die Stufenleiter der acht 
Lohngruppen vor sich sieht«.277 Deutschen Arbeitern standen theoretisch

»alle Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der acht Lohngruppen und darüber hinaus 
offen. . . .  Der Aufstieg zeigt sich nicht nur in steigenden Verdiensten, sondern der 
Betriebsführer kann außerdem die Verleihung der entsprechenden Berufsbezeich-
nung des Lehrberufes anordnen. So kann z. B. ein Schlosserhelfer, der zum Hilfs- 
schlosscr angelernt wurde, im Laufe der Jahre eines Tages bei genügenden Kenntnis-
sen und Erfahrungen als Maschinenschlosser anerkannt werden. . . .  (F)ür besonders 
Befähigte (ist) die Übernahme auch ins Angestellten Verhältnis möglich.«278

Der LKEM sollte Initiativen wie dem >Rcichsbcrufswcttkampf<, dem >Be- 
rufsbildungswcrkt u. ä. m. eine breitere materielle Grundlage verschaffen 
und den innerbetrieblichen Aufstieg dadurch erleichtern, daß die Binncndif- 
fercnzicrungcn innerhalb der Metallarbeiterschaft verfeinert wurden und die 
Grenzen zwischen den Arbcitcrschichtcn gleichzeitig an Schärfe verloren. 
Die Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg -  gar zum >Totalaufstieg< -  stan-
den allerdings nicht jedem offen; auch hier wurde nach den bekannten 
rassistischen Kriterien selektiert: »im -Zuge des Fraueneinsatzes und des 
Ersatzes deutscher Arbeiter durch Ausländer... (sollten) die deutschen Ar-
beiter für höher qualifizierte Arbeiten« freigestellt und entsprechend besser 
entlohnt werden.279 Mithilfe des LKEM sollte also die Fraktionierung der 
Metallarbcitefschaft nach Rasse und Geschlecht vertieft und mit Verweis auf 
die >Wisscnschaftlichkeit< des angewandten Arbeitsbewertungsverfahrens 
zudem objektiviert werden.

(f.) Dieser Privilegierung der (männlichen) »arischem Arbeitskräfte ent-
sprach die lohnpolitische Diskriminierung der in sich wiederum vielfältig 
gegliederten ausländischen Arbeitskräfte. Für sic waren in erster Linie die 
unteren Lohngruppen vorgesehen. Außerdem hatten sie nur Anspruch auf 
einen bestimmten Prozentsatz des Lohnsatzes, der deutschen Arbeitskräften 
zustand; Sozialzulagen und die meisten anderen Zusatzlcistungen, die deut-
schen Metallarbeitern ausgezahlt wurden, blieben der Mehrheit der »Fremd-
arbeiten und den Kriegsgefangenen in der Regel vorcnthalten. Für Juden 
und für (andere) KZ-Häftlinge bestanden überhaupt keine Lohnrcgelungen;
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>Ostarbcitcr< hatten keinen Anspruch auf Mehr-, Nacht- und Sonntagsar-
beitszuschläge, Trennungsgelder usw.280

(g.) Der LKEM sollte ferner vor dem Hintergrund der Bemühungen, die 
Kriegsproduktion um jeden Preis zu steigern, den Vergleich zwischen den 
Betrieben mit gleichartigen Erzeugnissen und ähnlichen Produktionsanla-
gen ermöglichen. Dabei war fcstzustcllcn, wieviel Arbeitszeit für die Her-
stellung desselben Produktes in den einzelnen Betrieben verausgabt wurde, 
wo noch »Leistungsreserven« bestanden, technische Mängel Vorlagen und 
»unberechtigte Lohnunterschiede zwischen den Betrieben mit gleichen Ar-
beitsanforderungen« existierten.281 Da lediglich die einzclbctrieblichen 
Lohnsummen konstant gehalten werden brauchten, wurde auch die lohnpo-
litische Kontrolltätigkeit der Reichstreuhänder der Arbeit erleichtert.282

Der Erlaß des LKEM als lolmpolitischc Richtlinie konnte nur ein erster 
Schritt hin auf die beabsichtigte Neuordnung des Lohngcfligcs in der Me-
tallindustrie sein. Sie war jeweils durch cinzelbetricbliche Lohngruppenka-
taloge zu spezifizieren und zu ergänzen. Die Aufstellung eines Bctricbslohn- 
gruppenkatalogcs und die damit verbundenen dohnordnenden Maßnah-
m en mußten vom Reichstreuhänder für jedes einzelne Unternehmen ge-
sondert angeordnet werden. Dieser hatte auch den fcrtiggcstellten betriebli-
chen Lohngruppenkatalog zu genehmigen, bevor die Neuordnung der Löh-
ne in Angriff genommen werden konnte. Dennoch blieb den Unterneh-
mensleitungen ein relativ großer Spielraum, da (a.) nicht alle Tätigkeiten im 
LKEM erfaßt werden konnten und (b.) die Zuordnung zu einzelnen Lohn-
gruppen nach den in den Arbcitsbcispielen konkretisierten Tätigkeiten nur 
dann verbindlich vorgeschrieben war, wenn »normale'Betriebsverhältnis-
se« Vorlagen. Damit war prinzipiell der >Konjunkturanfdlligkcit< auch beim 
Einstufungsverfahren die Tür geöffnet: Besonders nachgefragte Arbeiter-
gruppen konnten mit Verweis auf cinzelbetricbliche Besonderheiten, die 
sich immer finden ließen, in höhere Lohngruppen cingcstuft werden. Die 
Berechtigung der vorgebrachten Argumente konnten die Rcichstreuhänder 
schon aus personellen Gründen nicht überprüfen.

Von Bedeutung war ferner, daß die Einführung der dohnordnenden 
Maßnahmen! durch Rcfa-Männer getragen werden sollte. Diese hatten nicht 
nur Arbeits-imd Zeitstudien durchztifiihren, sondern auch die »Einstufung 
der Arbeit ihrem Werte nach« vorzunchmen.283 Damit war nicht nur der 
»durchschlagende Erfolg der lohnordnenden Maßnahmen vom Einsatz 
wirklich sachverständiger Refa-Lcutc abhängig« gemacht,284 sondern auch 
der Aufgabenbereich des Rcfa erheblich erweitert wordeh. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatte cs nicht zu den Aufgaben des Refa-Manncs gehört, Arbeiten 
zu bewerten und damit auf die Einstufung der Arbeiter in die einzelnen 
Lohngruppen Einfluß zu nehmen. Obgleich Rcfa bei der Umsetzung des 
LKEM zu enger Kooperation mit der DAF verpflichtet war und die Arbeits-
front hierüber ihren politischen Einfluß in den Betrieben auszudelmcn such-
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tc,285 scheint es deshalb nicht zu größeren Konflikten zwischen Refa-Lcuten 
und Unternehmensleitungen gekommen zu sein.

Die Arbeitsfront mußte allerdings auch insofern in die >lohnordncndcn< 
Maßnahmen einbezogen werden, als sic innerhalb der Arbeiterschaft den 
Boden für die >Ncuordnung der Löhnc< vorbereiten sollte286 und die Erstel-
lung des Betricbslohngruppcnkataloges »in Zusammenarbeit mit dem Bc- 
triebsobmann der DAF vorzunehmen« war.287 Hauptsächlich in kleineren 
und mittleren Betrieben besaß »die DAF einen sehr starken Einfluß, nicht 
nur auf die äußerliche Form des Kataloges, sondern auch auf seinen Inhalt in 
Bezug auf die Eingruppierung und Bewertung der Arbeiten«.288

Die Furcht vor einer stärkeren Einflußnahme der DAF auf die betriebliche 
Lohnpolitik ist jedoch nur ein Grund, warum der LKEM zu Anfang ledig-
lich schleppend realisiert wurde. Ein weiteres Problem bestand darin, daß 
nicht genügend Refa-Leute zur Verfügung standen, obwohl die Zahl der 
von Refa-ausgebildetcn Zeit- und Arbcitsstudicnlcutc seit Kriegsbeginn 
drastisch erhöht worden war. In den Lageberichten des SD wurde wieder-
holt konstatiert, in
»vielen Teilen des Reiches trete im Zuge der lohnordnenden Maßnahmen in der 
Metallindustrie nach wie vor das Fehlen von ausgebildetcn Refa-Fachkräften sehr 
stark in Erscheinung. Obwohl man versucht habe, zur Wehrmacht eingezogene 
derartige Fachkräfte freizumachen und auch aus den Betrieben herausgezogene Kräf-
te weiterhin in Lehrgängen und Refa-Kurzkursen zu Refa-Bearbeitern uinschule, sei 
das Ergebnis doch äußerst gering. «289
Selbst seitens des >rcfa-crfahrencn< Siemens-Konzerns, dem nach eigenem 
Bekunden gut geschulte. Refa-Männcr zur Verfügung standen,290 mußte 
festgcstcllt werden, es bestände
»leider.*.. keine Zeit mehr, um etwa durch Schulung (die für die einzelbetriebliehe 
Umsetzung des LKEM notwendigen, R.H.] zusätzliche(n) Refa-Männcr heranzu-
bilden, da dies Jahre erfordert. Die Aufschulung und Ausrichtung der vorhandenen 
Refa-Männer [auf die neue Tätigkeit der Arbeitsbewertung, R.H.) ist Aufgabe 
genug.«291
Es waren aber nicht nur zu wenige »Arbeits- und Leistungsbewerter« vor-
handen; die verfügbaren waren auch häufig so schlecht ausgebildet, daß sie 
die ihnen gestellten Aufgaben nicht zu bewältigen vermochten.292 Geringe 
Anzahl und schlechte Ausbildung der Refa-Leute warfen eine Reihe von 
Folgcproblcmcn auf:
-  Der LKEM sah -  um kurzfristig die Arbeitsleistungen in der Metallverar-
beitung steigern zu können -  lediglich ein summarisches Arbeitsbewer-
tungsverfahren vor. Die Zuordnung der Arbeiter wurde anhand der laufend 
erweiterten »Arbeitsbcispiclc« im Anhang des LKEM vorgenommen. Die 
Einstufung der Arbeiter entsprechend ihrer Tätigkeit war deshalb zwangs-
läufig grob und häufig ungenau, was wiederum Mißstimmung unter den 
Arbeitern über vermeintlich oder real ungerechte Behandlung hervorrufen 
konnte.
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-  Auf große Schwierigkeiten stieß die Realisierung des LKEM dort, wo 
nicht in großen Serien produziert wurde, wo vielmehr bei »laufend wech-
selnden Fertigungen« ein einzelner Arbeiter eine Vielzahl von Tätigkeiten 
verrichten mußte, die jeweils verschiedenen Lohngruppen zuzuordnen wa-
ren (»Wechselarbeit«).293
-  Auch die erstrebte >Bcrcinigung< der Akkordverdienste mit Hilfe der 
Refa-Zeitstudien ließ sich -  ohne »Unruhe! in der Belegschaft zu provozieren
-  selbst in den Betrieben, die bereits langejahre das Refa-System praktizier-
ten, kaum verwirklichen. Vom Siemens-Konzern beispielsweise wurde be-
richtet, daß »inzwischen sich auch bei den intelligentesten und bestgcschul- 
ten Stückzcitplancrn die für eine richtige Zcitbildung unumgängliche Klar-
heit der Begriffe getrübt hat«. Überdies sei die »Arbeit der Richtigstellung 
wegen der Unzahl von Akkorden von Haus aus so außerordentlich umfang-
reich, daß sic von den wenigen in den Stückzcitplanungcn noch vorhande-
nen guten Arbeitskräften -  parallel zu den stets neu hinzukommenden 
Tagesaufgaben -  nur nach und nach erledigt werden« könne. Die »Ermitt-
lung der richtigen Stückzeiten« würde eine »unverhältnismäßig lange Zeit, 
d. h. Jahre, in Anspruch nehmen«.294
-  In den Regionen wo -  wie in der Berliner Metallindustrie — die Effektiv-
verdienste infolge der außerordentlichen Arbeitskräfteknappheit in weit 
überdurchschnittlichem Maße gestiegen waren, warf die Anweisung des 
»Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz!, die effektiven Akkord- 
und Zeitlöhne dürften im Durchschnitt nicht mehr als 15% über den tarifli-
chen Stundensätzen hegen, zusätzliche Probleme auf. In einem Bericht der 
Siemens & Halske AG vom Herbst 1942 wurde vor diesem Hintergrund die 
Frage aufgeworfen, »ob innerhalb Berlins überhaupt ein einzelnes Werk eine 
nennenswerte lohnordnende Maßnahme durchführen kann, ohne in die 
allergrößten Schwierigkeiten mit seiner Belegschaft zu geraten«, eine Frage, 
die die Siemens-Betriebsleitung »aufgrund unserer Erfahrungen. . .  jeden-
falls glatt verneint(e)«.295

In der Tat ergab eine Lohnerhebung vom März 1942 in 32 Firmen der 
Berliner Metallindustrie,'daß 7,0% aller Akkordarbeiter dieser Unterneh-
men die von Sauckcl als »Richtlinie! vorgegebene Obergrenze der effektiven 
Stundenverdienste um mehr als fünfzig Prozent und 70,6%  dieses Limitum  
mehr als zwanzig Prozent überschritten; selbst die Akkordarbeitcr der Berli-
ner Metallindustrie mit den niedrigsten Verdiensten lagen noch um deutlich 
mehr als zehn Prozent über dieser Richtlinie. Auch von den Zeitlohnern 
hätte mindestens ein Drittel -  wären Sauckels Vorstellungen in der Rcichs- 
hauptstadt in vollem Umfang verwirklicht worden -  zum Teil erhebliche 
Lohnkürzungen hinnehmen müssen.296 Da derart drastische Lohnsenkun-
gen den »Betriebsfriedem empfindlich gestört hätten, würde in Berlin von 
einer >Akkordbcreinigung< vollständig abgesehen (Tab. 18). Wenn auch in 
anderen Regionen nur relativ wenige »Akkordüberprüfungen! erfolgreich 
abgeschlossen werden konnten, dann offenbar deshalb, weil man staatli-
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chcrscits die gleichzeitige Neuordnung der Grundiöhne durch den LKEM 
nicht gefährden wollte: Nach Angaben des SD wertete die Metallarbeiter- 
Schaft in allen Teilen des Deutschen Reiches nicht nur die »Akkordiiberprii- 
fungciu, sondern den LKEM generell in angeblicher»Verkennung des eigent-
lichen Zweckes dieser Aktion« als »Versuch, die Löhne herabzusetzen«. Die 
Arbeiter »sprechen sich, je nach ihrer Einstellung und der besonderen Lage 
ihrer Verhältnisse, mehr oder weniger scharf dagegen aus«.297 Trotz dieser 
Schwierigkeiten, die viele Metallarbeiter in offenbar zutreffender Einschät-
zung der Funktion des LKEM Behörden und >Bctricbsfuhret;< bereiteten, 
warteten Sauckel u. a. mit Erfolgsmeldungen auf:

Bis Jan. 1943 war an ca. 1500 Betriebe die Anweisung zur Einführung des 
LKEM ergangen. Im Dez. 1943 waren 7600 Betriebe, d. h. ca. ein Drittel aller 
in Frage kommenden Mctallbetriebc mit ungefähr der Hälfte aller in der 
Metallindustrie beschäftigten Arbeiter (da die >Lolumcüordnung< zuerst 
einmal in den größeren Untcrnchfncn anlief) mit der Erstellung eines betrieb-
lichen Lohngruppcnkatalogcs befaßt.298 Wie schwierig sich indes die fakti-
sche Umsetzung des LKEM gestaltete, läßt sich einer Aufstellung Sauckels 
vom Nov. 1944 entnehmen (Tab. 18): Zwar war bis zu diesem Zeitpunkt 
10710 Metallbctricbcn.die Auflage der Erstellung eines betrieblichen Lohn-
gruppcnkatalogcs erteilt worden. Nach den vom SD zusammengetragenen 
»Meldungen aus dem Reicln verzögcrtcjedoch eine große Zahl von Mctallar- 
beitgebern aus (berechtigter) Angst vor »stimmungsverschlechterndcr Wir- 
kung< bewußt die Umsetzung des LKEM .299 Nur jeder sechste Betriebslohn-
gruppenkatalog war bis Herbst 1944 für »in Ordnung befunden« worden und 
nur in jedem achten Metallbetrieb lief die Umgruppierung der Arbeiter nach 
den acht Lohngruppen auch wirklich an. Je nach Region gelang die »Neuord- 
nung< der Grundiöhne allcrdingsdiöchst unterschiedlich. In Thüringen, wo 
der »Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz< Sauckel seit 1927 als. 
NSDAE-Gaulciter und seit 1933 als Reichsstatthalter waltete und deshalb 
besonders starken Druck auf die Betriebe ausüben konnte, wurde der LKEM  
offenbar relativ reibungslos durchgcsctzt. Umgekehrt stieß in der Berliner 
Metallindustrie die >Ncuordnung< der Grundlöhne aus den skizzierten Grün-
den auf besonders große Schwierigkeiten. Berücksichtigt man, daß nur bis 
Jati./Febr. 1945 die Realisierung des LKEM -  seit Mitte 1944 allerdings 
anscheinend verstärkt -  vorangetrieben werden konnte,- dürften insgesamt 
maximal 1800 Mctallbetriebc bis Kriegsende die geforderte Einstufung der 
Arbeiter in acht Lohngruppen auch tatsächlich realisiert haben.

Nach 1945 fand der LKEM in weiten Teilen der bundesdeutschen Metallin-
dustrie weiterhin Anwendung. Noch 1955 wurde nach einer Erhebung der IG 
Metall der LKEM in 6,2% der erfaßten Betriebe (mit ca. zehn Prozent der 
Arbeiter) unverändert praktiziert. 6,5% der in die Erhebung einbezogenen 
Metalluntcrnehmen, die etwa 20% der Arbeiter beschäftigten, hatten den 
LKEM weiter ausgebaut und -  wie von den Initiatoren auch ursprünglich 
intendiert -  analytische Arbeitsbewertungsverfahren eingeführt.300
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Tabelle 18: Verwirklichung des >Lohngruppcnkataloges Eisen und Metalh und der 
>Akkordüberprüfungcn< bis Nov. 1944 -  Anzahl der Betriebe nach 
Regionen (Auswahl; Deutsches Reich cinschl. Österreich, Sudctenland 
und Westpreußen/Danzig).

Betriebslohngruppenkataloge
Anord- Meldung (b) Genehmigung (c) Umsetzung (d)
mmg (a) absolut v H. (e) absolut v.H. (e) absolut v.H. (e)

Berlin 1832 566 30,9% 199 10,9% 0 _

Sachsen 499 227 45,5% 138 27,7% 120 24,0%
Thüringen 286 278 97,2% 231 80,8% 176 61,5%
Köln-Aachen 520 306 58,8% 192 36,9% 119 22,9%
Baden 544 295 54,2% 153 28,1%' 119 21,9%
Dt. Reich insg. 10710 3755 35,1% 1783 16,6% 1317 12,3%

Akkordüberprüfungen
Anord- Überprüfung (g) Genehmigung (h)
ming (f) absolut: v.H. (i) absolut v.H. (i)

Berlin 1846 0 - 0 — -
Sachsen 487 107 22,0% 54 11,1%
Thüringen 349 •98 28,1% 95 27,2%
Köln-Aachen 460 147 32,0% 112 24,3%
Baden 544 423 77,8% 138 25,4%
Dt. Reich insg. 11 676 2022 17,3% 1116 9,6%

(Wortlaut der Fragen der Erhebung:)
(a) Wieviel Betrieben wurde bisher die Auflage zur Erstellung des betrieblichen 

Lohngruppenkataloges erteilt?
(b) Welche Betriebe haben den Betriebslohngruppenkatalog eingereicht?
(c) Bei welchen Betrieben wurde der Betriebslohngruppenkatalog in Ordnung be-

funden?
(d) Welchen Betrieben ist die Allordnung zur Einführung der Betriebslohnordnung 

erteilt?
(e) Jeweils in v. 11. der »Auflagen zur Erstellung des betrieblichen Lohngruppcnkata-

loges«. ,
(f) Wieviel Betrieben wurde bisher die Anordnung vom 20. April 1942 (zur Akkord-

überprüfung) zugestellt?
(g) Welche Betriebe haben die Durchführung der Akkordüberprüfung gemeldet?
(h) Bei welchen Betrieben ist diese Meldung nachgeprüft und in Ordnung befunden 

worden?
(i) Jeweils in v. 14. der Auflage zur »betrieblichen Akkordüberprüfung« (f).

Quelle: BA Koblenz R 41/lkl. 61, Bl. 83 Rs. und 84.
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. Die nationalsozialistischen Tageszeitungen und Zeitschriften brachten ei-
ne ganze Reihe von Berichten, in denen von für die NS-Kriegswirtschaft 
positiven-Auswirkungen des LKEM die Rede war:.Viele »falsch eingesetzte« 
Fachkräfte seien durch angelernte ersetzt worden;301 der Wunsch nach Auf-
stieg in höhere Lohngruppen habe bei vielen Arbeitern zu erheblichen 
Leistungssteigerungen geführt302 u.a. in. Den Effektivlohnstatistiken ein-
zelner Betriebe ist zu entnehmen, daß die Verdienstspannen' zwischen 
höchster und niedrigster Lohngruppe vor allem-bei Zeitlöhnern beträchtlich 
waren: »Meisterliche« Facharbeiter erzielten um 80% höhere Stundenver-
dienste als die mit »einfachsten« Hilfsarbeiten beschäftigten Männer. Nach 
den vorliegenden cinzelbetrieblichen Produktionsergebnissen wurdejedoch 
ein Ziel, mit dem die Einführung des LKEM begründet wurde, nicht 
erreicht: Selbst die in den höchsten Lohngruppen 7 und 8 beschäftigten 
Zeitlöhner blieben in den meisten Fällen unter den Stundenverdiensten, die 
die vormaligen Angelernten im Akkord in den Lohngruppen 3 bis 6 erreich-
ten.303 Die Verteilung der männlichen Arbeiterschaft auf die acht Lohngrup-
pen war zudem höchst unterschiedlich auch dann, wenn das Produktions-
programm in den Betrieben ähnlich war.304

Das tat jedoch den Erfolgsmcldungen von offizieller Seite keinen Ab-
bruch. Bereits für dicErprobungsphasc des LKEM zwischen März und Okt. 
1942 wußte Sauckel von einer »Reihe von Betrieben« zu berichten, es seien 
durchschnittliche Leistungssteigerungen erzielt worden, die in der Regel bei 
20% , sehr oft jedoch bei wesentlich höheren Prozentsätzen gelegen hät-
ten.305 Mitte 1944 wurde seitens des Sozialwirtschaftlichen Ausschusses der 
Rcichsgruppe Industrie konstaticrtCdaß »selbst dort, wo ursprünglich keine 
Leistungssteigerungen erwartet wurden, diese dann (doch) eingetreten 
sind«.306 Auch wenn diese Berichte nicht überbewertet werden sollten, da 
die NS-Prcsse lediglich Erfolgsmeldungen verbreiten durfte und Behörden 
sowie »Wirtschaftliche Selbstverwaltung« unter Erfolgszwang standen, so 
scheint dennoch grundsätzlich eingetroffen zu sein, was hier behauptet 
wurde: Seit 1942 wurden die Arbeitsleistungen in der Rüstungsindustrie 
weiter erhöht, während die effektiven Stundenverdienste jm Durchschnitt 
erfolgreich stabilisiert und gleichzeitig -  aufgrund der differenzierten Glie-
derung der Arbeiterschaft -  breiter gestreut wurden.307

Trotz seines etwas irreführenden Namens (»Lohngruppenkatalog Eisen 
und Metall«) galt der LKEM lediglich für metallverarbeitende Industrie. Den 
Repräsentanten der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie gelang es, die 
Einführung eines für alle Betriebe dieses Wirtschaftszweiges verbindlichen 
Lohngruppenkataloges oder eine entsprechende Ausweitung des LKEM zu 
verhindern.308 Zwar ordnete Speer noch am 14. März 1944 in einem Erlaß 
die »Durchführung der lohnordnenden Maßnahmen« auch für die eisenschaf-
fende Industrie an.309 Bereits ein Vierteljahr später war jedoch klar, daß an 
dje Aufstellung eines Lohngruppenkataloges für diesen Industriezweig wäh-
rend des Krieges nicht mehr zu denken war.310 »Lohnordnendc Maßnah-
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mcn< mit dein Ziel der Leistungssteigerung waren auch in der Eisen- und 
Stahlindustrie nicht so dringlich wie in-der Metallverarbeitung, da hier 
wenige große Konzerne dominierten (während in der Metallverarbeitung 
die überwiegende Zahl der Unternehmen von kleiner und mittlerer Größe 
war) und in den meisten Hochofen-, Stahl- und Walzwerken bereits seit 
langem die Arbeiter je nach ausgeübter Tätigkeit einer Vielzahl von Lohn-
gruppen zugeordnet wurden. Zudem wurden die verschiedenen Arbeits-
gänge in den Eisen und Stahl erzeugenden Betrieben meist weitgehend 
durch die technischen Abläufe bestimmt. Da der einzelne Arbeiter kaum 
Einfluß auf Arbeitstempo und Produktionserfolg hatte, hätte hier eine 
>Ncuordnung< der Löhne in aller Regel keine Leistungssteigerung bewirkt. 
Darüber hinaus scheinen die Eisen- und Stahlkonzcrne eine Kürzung ver-
meintlich überhöhter Akkorde weitgehend verhindert zu haben. Sie fürch-
teten zu recht, (weitere) Senkungen der Leistungsprämien würden zu >Un- 
ruhe< innerhalb der Belegschaften und damit zu Störungen der Produktions-
prozesse führen.311

Dagegen waren für mehrere Zweige der Textilindustrie bereits bis Herbst 
1943 Lohngruppenkataloge fertiggcstcllt worden. Für die Baumwollwcbc- 
reien wurden »sämtliche Tätigkeiten im Hinblick auf Umwelteinflüsse, 
Grad der Verantwortung und vorgesehene Ausbildungszeit verzeichnet«.312 
Da die Kataloge jedoch eine Reihe von Mängeln aufwiesen und überdies auf 
erbitterten Widerstand der meisten Tcxtilunternchmcr stießen, wurde von 
einer Neuordnung der Löhne in der Textilindustrie schließlich abgese-
hen.313 ln anderen Industriezweigen wurden bestenfalls Teilkataloge erstellt 
(glas- und holzverarbeitende Industrie) bzw. Entwürfe für Lohngruppenka-
taloge vorgelegt (Papier-, Pappen-, Zellstoff- und Holzerzcugung, Steine 
und Erden, Druckindustrie).314 In der Chemieindustrie war zwischen den 
zuständigen Fachämtern von DAF und Reichsgruppe Industrie bisjan. 1945 
lediglich Einigkeit über die »Methode« erzielt worden, wie die Arbeiten zu 
einer Lohnneuordnung »vorwärtsgetrieben« werden sollten.315 Die für das 
Baugewerbe seit dem l.Jan 1943 verbindlich festgelegtcn, rcichseinhcitlichen 
>Leistungsrichtsätze< waren mit dem LKEM nicht vergleichbar, da sie »im 
Gegensatz zur Metallindustrie, wo die Lohnbewertung auf die Arbeit abge- 
stcllt ist, auf die Ausbildung des Arbeiters ausgerichtet« und die »Baulci- 
stungswertc< gesondert für jede Berufsgruppc aufgcstellt waren.316

Die vom LKEM ausgehenden, für das NS-Regime positiven Wirkungen 
sollten alles in allem nicht überbewertet werden. Für die Wahrung von 
Lohnstabilität und >Arbeitsfriedcn< einerseits und die Steigerung der Ar-
beitsleistungen andererseits war der LKEM nicht allein verantwortlich. Der 
Stellenwert der »Neuordnung der Löhne« mußte vielmehr in dem Maße 
sinken, wie der Lohn gegen Kriegsende immer stärker seine leistungsanrei-
zende Funktion verlor. Leistungssteigerung und gleichzeitige »Bändigung! 
der Industricarbeitcrschaft in der zweiten Kriegshälfte waren einem ganzen 
Bündel von Faktoren geschuldet. Neben einer verbesserten Abstimmung
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bei der Auftragsvergabc während der >Ära Speer< und damit der Vermei-
dung von Ausfallzeiten, Vcrstctigung der Produktion und den Veränderun-
gen der organisatorischen Rahmenbedingungen kamen den vielfältigen, 
abgestuften Repressalien, mit denen der nationalsozialistische Maßnahme-
staat angebliches >13ummelantentum< und >Leistungssabotage< von Arbei-
tern bestrafte, entscheidende Bedeutung zu. Dazu gehörte einmal die (hier 
nicht thematisierte) offen terroristische Dimension der Repression des NS- 
Regimes, die zwar nur eine kleine Minderheit der deutschen Arbeiter traf und 
in der Einweisung in ein Konzentrationslager gipfelte, jedoch in ihrer Un- 
kalkulicrbarkeit auf die Einschüchterung der Gesamtheit der Industriearbei-
terschaft zielte. Quantitativ bedeutungsvoller waren subtilere Formen der 
Disziplinierung, die im folgenden ausführlicher behandelt werden. Zuvor 
muß allerdings der Frage nachgcgapgen werden, in welchem Ausmaß die 
Arbeitsleistungen während der verschiedenen Phasen der NS-Herrschaft 
überhaupt gesteigert werden konnten.
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VII. Arbeitsleistung und Gesundhcitsverschleiß

1. Zur Intensivierung und Erhöhung der Produktivität der Arbeit

Ausweitung und Formveränderungen des industriellen Leistungslohnes 
zielten in erster Linie darauf ab, die Arbeitsproduktivität durch die Intensi-
vierung der Arbeit zu erhöhen, ohne daß cs zu Störungen im kontinuierli-
chen Ablauf der betrieblichen Produktionsprozesse kam. Von einer Reihe 
einzelner Betriebe bzw. Betriebsabteilungen wurde berichtet, daß dies er-
folgreich gelang -  sei es, daß nach der Ersetzung des Zeitlohnes durch ein 
Akkordsystem die Intensität der Arbeit weitaus stärker habe erhöht werden 
können als die Lohnkosten gestiegen seien1 oder daß die Einführung des 
Refa-Systems (so meldete ein größerer elektrotechnischer Betrieb) fast zur 
Verdoppelung der Arbeitsleistung gc;führt habe.2 Daß cs zu zum Teil beacht-
lichen Leistungssteigerungen kam, läßt sich neben Berichten über einzelne 
Betriebe -  insbesondere aus dem Bereich der Metallverarbeitung, der Eisen- 
und Stahlgewinnung sowie des Textilgcwerbcs3 -  auch den Feststellungen 
des Statistischen Reichsamtes entnehmen.4 Derartigen Erfolgsmeldungcn 
stand jedoch vor allem seit 1938 eine Vielzahl entgegengesetzter Meldungen 
gegenüber. In der Eisen-und Stahlindustrie »einzelner Gebiete« Westfalens 
und Mitteldeutschlands wurden »bedenkliche Leistungsrückgänge« regi-
striert.5 Die Reichstreuhänder der Arbeit und andere staatliche Institutionen 
klagten seit 1937 regelmäßig über einen Rückgang der Leistungen in allen 
Teilen des Reiches. Neben dem Bergbau und der Eisen- und Stahlgcwin- 
nung lag das Schwergewicht -  legt man die in ihren Formulierungen zwei-
fellos übertrieben dramatisierenden Berichte staatlicher Stellen zugrunde -  
im Bereich >Bau, Steine und Erdeix; aber auch Betriebe der metallverarbei-
tenden Industrie waren Gegenstand der Klage.6 Ob (und in welchem Aus-
maß) es zu nennenswerten Leistungsrückgängen kam oder ob es Unterneh-
mern und NS-Rcgime vielmehr gelang, in der gesamten Industrie oder 
einzelnen Branchen die Arbeit (weiter) zu intensivieren, ist schwer zu beur-
teilen: Der Grad der Intensität der Arbeit ist selbst nicht meßbar. Lediglich 
bestimmte Indikatoren erlauben mit Vorbehalten Rückschlüsse auf das Aus-
maß der Intensivierung der Arbeit.

Der wichtigste dieser Indikatoren, der Index der Arbeitsproduktivität, läßt 
sich grundsätzlich auf zweierlei Weise berechnen: Der Index der industriel-
len Nettoproduktion wird entweder durch die Zahl der Arbeiter (bzw.
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Beschäftigten) oder durch die der Arbeitsstunden dividiert. Im ersten Fall 
würde die Entwicklung der Arbeitsproduktivität wesentlich von der Ar-
beitszeit abhängig gemacht. Welche Ergebnisse dieser Indikator (Produk-
tion je Arbeiter oder Beschäftigten) für den hier interessierenden Zeitraum 
zeitigt, liegt auf der Hand: Während der Krise, als cs in allen Teilen der 
Industrie zu drastischen Arbcitszcitkürzungcn kam, sank zwangsläufig auch 
die Produktion je Arbeiter. Mit Ausdehnung der Arbeitszeit nach Einsetzen 
des rüstungskonjunkturellcn Aufschwungs erhöhte sich ebenso zwangsläu-
fig das Produktionsvolumen je Arbeiter.7 Da in der vorliegenden Untersu-
chung jedoch vor allem die Intensität der Arbeit, also die >Arbcitsdichte< 
innerhalb einer konstanten Zeiteinheit interessiert, ist das zweite Verfilmen, 
das die Veränderung der Arbeitsproduktivität durch Kurzarbeit oder Tcil- 
zcitbcschäftigung ausschaltet, zu bevorzugen.

Die Entwicklung der >arbeitszeithcreinigten< Arbeitsproduktivität zeigt 
einen ganz anderen Verlauf als die Produktion je Arbeiter. Einer (relativ 
groben) Schätzung des Instituts für Konjunkturforschung Anfang 1937 ist 
zu entnehmen, daß die Produktivität je Arbeitsstunde in den Jahren der 
Wirtschaftskrise wesentlich stärker erhöht wurde als während der vorausge-
gangenen Hochkonjunktur: 1927 und 1928 stieg die arbeitszeitbereinigte 
Produktivität danach um 1,5% bzw. 1,0%, 1929 bis 1932 dagegen im 
Jahresdurchschnitt um 5,7% . Die nationalsozialistische >Machtergreifting< 
markiert dann eine Wende; 1933 und 1934 ging das je Stunde erarbeitete 
Produktionsquantuni um etwa insgesamt zwei Prozent zurück.8 Die Anga-
ben der Tab. 19, bei denen cs sich gleichfalls um Schätzungen handelt,9 
entsprechen in der Grundtendenz der Schätzung des Instituts für Konjunk-
turforschung: Danach erhöhte sicli- die industrielle Arbeitsproduktivität 
zwischen 1929 und 1932 jährlich um durchschnittlich 4,5% ; 1933 und 1934 
sank sic dann deutlicher als nach den Berechnungen des Instituts für Kon-
junkturforschung. Zwischen 1935 und 1938 wuchs die >arbcitszeitbcreinig- 
te< Arbeitsproduktivität wieder, die Wachstumsraten blieben jedoch im 
Durchschnitt deutlich unter denen, die vor 1933 erzielt worden waren. Über 
die Ursachen dieses Prozesses läßt sich allein auf Basis der Angaben für die 
Gcsaintindustric nicht viel aussagen. Der dort erkennbare Trend kann weit-
gehend oder ausschließlich.auf Verschiebungen der Bcschäftigtenstruktur 
und damit u. U. auf ein erhöhtes Gewicht der produktiveren Industriezwei-
ge zurückzuführen sein. Oder in den einzelnen Industriezweigen sehr unter-
schiedliche Entwicklungen der Arbeitsproduktivität könnten sich im indu-
striellen Durchschnitt weitgehend aufgehoben und zu einem nur geringen 
Wachstum der Produktion je Arbeitsstunde summiert haben. Ich habe des-
halb zusätzlich die Entwicklung der >arbcitszeitbercinigten< Produktivität in 
den wichtigsten Branchen berechnet (Tab. 19). Für die in den einzelnen 
Industriezweigen sehr unterschiedliche Entwicklung der Arbeitsprodukti-
vität waren neben dem Grad der Intensität der Arbeit eine Vielzahl weiterer 
Faktoren verantwortlich. Die wichtigsten seien kurz genannt.
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Tabelle 19: Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde in verschiedenen Industriezweigen 1929 bis 1939 (1936 = 100,0).

1929 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Industrie insgesamt 85,4 96,9 96,1 91,2 98,1 100,0 101,2 102,9 -
Eisen- u. Metallgewinnung 97,1 83,0 86,7 89,4 95,4 100,0 99,2 104,0 95,5
Metallverarbeitung 92,9 114,9 103,2 91,4 93,5 100,0 104,6 110,3 122,8
Chemieindustrie - - - 93,0 95,2 100,0 118,5 121,2 -

Textilindustrie 83,4 96,3 101,4 97,4 102,3 100,0 100,1 109,7 _

Nahrungs- u. Genußmittelind. ' 98,9 103,9 95,7 97,3 95,4 100,0 102,1 110,6 -

Holzverarbeitung 92,4 100,3 103,4 96,1 105,2 100,0 96,6 95,4 _  .

Ind. d. Steine und Erden 122,6 99,5 86,8 84,0 103,1 100,0 97,4 94,4 -

Bauindustrie - - - - - 100,0 92,4 81,7 -

Quelle: Statistischesjahrbuch für das Deutsche Reich 1939/40, S. 384f.; Walther G. Hoffmann. Das Wachstum der deutschen Wirtschaft 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin usw. 1965, S. 392 ff.
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Während der Krise wurde die (im folgenden immer: arbeitszeitbereinigte) 
Produktivität in allen verarbeitenden Industriezweigen erhöht. Die haupt-
sächlichen Gründe hierfür waren die -- zumindest zeitweilige -  Stillegung 
unproduktiver, technisch veralteter Anlagen sowie die Intensivierung der 
Arbeit als Folge verkürzter Arbeitszeiten und der Angst vor Arbeitsplatz- 
vcrlust. Wenn im Gegensatz zu den meisten anderen Industriezweigen in der 
Eisen- und Metallgewinnung bis 1932 die Produktivität je Arbeitsstunde 
deutlich zurückging, dann lag dies daran, daß hier technische Anlagen nicht 
ohne Schaden über längere Zeit einfach stillgclegt werden konnten, sondern 
zu ihrer Wartung eine größere Zahl von Arbeitskräften »unproduktive be-
schäftigt werden mußte.

Zwischen 1932 und 1938 entwickelte sich die Arbeitsproduktivität in den 
einzelnen Industriesektoren sehr unterschiedlich. Für die Zweige der Kon-
sumgüterindustrie ist bis 1937 eine weitgehende Stagnation der Produktionje 
Arbeitsstunde festzustcllen. Ursächlich hierfür waren mehrere Faktoren, die 
sich in ihren gegensätzlichen Wirkungen tendenziell aufhoben: Einerseits 
gingen auch in den ersten Jahren nach der nationalsozialistischen »Machtcr- 
grcifung< nicht wenige unprofitable, technisch veraltete Unternehmen die-
ses Wirtschaftszweiges in Konkurs. Überdies mußte bis in die letzten Vor-
kriegsjahre ein großer Prozentsatz der in den Verbrauchsgüterindustrien 
beschäftigten Arbeiter(innen) weiterhin kurzarbeiten. Beide Faktoren muß-
ten zu einer Erhöhung der Produktivität je Arbeitsstunde führen. Anderer-
seits wurden jedoch große Teile der Vcrbrauchsgüterindustric gezwungen, 
statt mit herkömmlichen, aus dem Ausland eingeführten Rohstoffen auf 
Basis häufig qualitativ noch nicht auägereifter Ersatzstoffe zu produzieren. 
Resultat dieser Umstellungen waren jiiclit nur Fertigwaren von schlechter 
Qualität (schnellerer Verschleiß von Kleidung, Schuhen usw.), sondern 
auch vermehrte Störungen'in der Produktion (z. B. schnelleres Reißen von 
Fäden in der Textilindustrie) und damit sinkende Leistungen je Arbeiter. 
Zudem bewirkte der Rohstoffmangel nicht selten zusätzliche Stockungen 
der Produktion. Erst die in den letztenjahren vor Kriegsbeginn cinsetzende 
Ausbreitung der Fließfertigung und moderner Verfahren der Arbeitsorgani-
sation führten in der Textil- sowie der Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
zu einem Anstieg der Produktivität.

Auch in der Eisen- und Stahlindustrie stagnierte die Arbeitsproduktivität 
seit 1933 weitgehend. Verantwortlich für diese Entwicklung waren auf der 
einen Seite minderwertige (einheimische) Erze, stockende Rohstoffversor-
gung10 und die Wiederinbetriebnahmc veralteter Produktionsanlagcn. Nach 
Landes stammten von 418 Walzwerken, die sich 1938 im Deutschen Reich 
im Betrieb fanden, 300 aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Lediglich 18 
waren in den dreißiger Jahren errichtet worden11 -  darunter allerdings 
mehrere vollkontinuierlichc Walzstraßen, in denen ein ungelernter Arbeiter 
genausoviel produzierte wie fünf bis zehn »Facharbeiten in einem Blechwcrk 
alten Stils.12 Produktivitätssteigernd wirkte -  neben offenbar erfolgreichen
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Initiativen, die Arbeit zu intensivieren -  atjch die weitgehende Auslastung 
der Produktionskapazitäten infolge der rüstungskonjunkturcll bedingten, 
enorm gestiegenen Nachfrage nach Roheisen und Rohstahl. Ohne die letzt-
genannten Faktoren wäre die Arbeitsproduktivität in der Eisen- und Stahlin-
dustrie sogar gesunken.

In der metallverarbeitenden Industrie wurden infolge des konjunkturellen 
Aufschwungs seit 1933/34 gleichfalls veraltete Produktionsanlagen wieder 
in Betrieb genommen, so daß schon aus diesem Grund die Produktivität je  
Arbeitsstunde in den ersten drei Jahren der NS-Diktatur zurückgehen muß-
te. 1935/36 setzte dann in diesem rüstungswichtigen Industriezweig ein 
Modernisierungsschub ein, der durch staatliche Maßnahmen, die in erster 
Linie auf die Einführung von Serienproduktion in großem Maßstab und auf 
die Verallgemeinerung bereits vorhandener, fortgeschrittener Technologien 
zielten, abgestützt wurde. Auch die wesentlich durch Ilcfa und das >Amtfür 
Bctriebsfiihrung und Berufserziehung< in vielen Mctallbctricbcn vcranlaß- 
ten Modernisierungen der Arbeitsorganisation trugen zur Umkehrung des 
von 1932 bis 1934/35 beobachtbaren Trends bei: Zwischen 1934 und dem 
1. Halbjahr 1939 stieg die arbcitszcitbcrcinigtc Arbeitsproduktivität um be-
achtliche 34,4% . Der Produktivitätsanstieg wäre noch höher ausgefallen, 
wenn sich nicht auch hier der Rohstoffmangel manchmal störend auf den 
Produktionsfluß ausgewirkt hätte; außerdem stand die übermäßige Ausdeh-
nung der Arbeitszeit nicht selten einer (weiteren) Intensivierung der Arbeit 
und damit der Erhöhung der Produktivität je Arbeitsstunde entgegen. Ein 
Produktivitätswachstum von ähnlicher Größenordnung wie in der Metall-
industrie hatte lediglich die chemische Industrie zu verzeichnen. Es resultierte 
hauptsächlich aus dem Ausbau bzw. der Modernisierung alter und der 
Errichtung neuer, großer Chemiebetriebe im Rahmen der nationalsozialisti-
schen Autarkiepolitik.

Während in den meisten Zweigen der verarbeitenden Industrie die Ar-
beitsproduktivität seit 1936 zum Teil beträchtlich erhöht wurde, sank sie in 
einigen anderen Wirtschaftssektoren. In dem Bereich >Steine und Erdetu und 
der Bauindustrie hatte »ganz im Sinne der Arbeitsbeschaffung sich das 
Schwergewicht der Produktion nach besonders arbeitsintensiven Arbeiten 
(Straßenbau!) verlagert«.13 Der Rückgang der Arbeitsproduktivität von 
1937 auf 1938 hicr war außerdem durch die seit Sommer 1938 vorgenomme- 
nen Dienstverpflichtungen verursacht: Die Arbeitsleistungen der zwangs-
weise zum Westwall- und Autobalmbau etc. verpflichteten Arbeitskräfte 
lagen deutlich niedriger als die ihrer auf dem »freiem Arbeitsmarkt rekrutier-
ten Kollegen. Auch in der holzverarbeitenden Industrie und vor allem dem 
Bergbau -  der in der vorliegenden Arbeit nicht weiter untersucht v/ird -  kam 
es zu einem beträchtlichen Rückgang der Arbeitsproduktivität.14 Für die 
gesamte Industrie gültige Trends lassen sich also nicht konstatieren. Keines-
wegs kann von einem allgemeinen Absinken der Arbeitsproduktivität ge-
sprochen werden.15 Zumindest in den meisten Sektoren der verarbeitenden
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Industrie wurde bis 1938 nicht nur die Arbeitsproduktivität heraufgesetzt, 
sondern scheint auch die Intensität der Arbeit erhöht worden zu sein.

Nicht unbeträchtlich dürfte die Entwicklung der Arbeitsproduktivität in 
den einzelnen Industriezweigen von dem sehr unterschiedlichen Spielraum, 
der den Arbeitern zur Beeinflussung des von ihnen ausgeübten Arbeitstem-
pos -  und damit auch für eine bewußte Zurückhaltung ihrer Arbeitsleistung 
-  zur Verfügung stand, abhängig gewesen sein. Während z. B. in der metall-
verarbeitenden Industrie den Arbeitern infolge der Ausweitung der Fließfer-
tigung und anderer arbeitsorganisatorischer und technischer Neuerungen 
immer mehr die Möglichkeit genommen wurde,-ihr Arbeitstempo selbst zu 
steuern und die Arbeitsleistung u. U. gezielt zu >bremsen<, blieben der 
Bauarbeiterschaft diese Handlungsmöglichkeiten weitgehend erhalten. Ne-
ben den in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Icistungs- und lohn- 
politischen Maßnahmen, die alle au.ch darauf abzicltcn, die Intensität der 
Arbeit zu erhöhen, war für das Leistungsverhaltcn der Industricarbeiter- 
schaft außerdem von nicht zu unterschätzender Bedeutung, daß erst 1936 die 
Massenarbeitslosigkeit endgültig beseitigt worden war. Mindestens bis zu 
diesem Zeitpunkt war die Furcht vor einem Arbcitsplatzvcrlust ein entschei-
dendes Moment fü? viele Arbeitnehmer, die von den Unternehmensleitun-
gen geforderte Arbeitsintensität auch tatsächlich einzuhaltcn.16 Darüber 
hinaus erschwerte die Beseitigung jeglicher Arbcitnehmcrvcrtrctung ge-
meinsamen Widerstand der Arbeiter gegen Intensivierungen der Arbeit. 
Eine eigenmächtige Drosselung des Arbeitstempos durch die Arbeiter 
konnte jederzeit mithilfe von Gencralklauseln aus dem nationalsozialisti-
schen Arbeitsrecht als >gcmcinschaftsfeindlich< u. ä. gebrandmarkt und ent-
sprechend verfolgt werden.

Die Intensivierung der Arbeit ließ sich jedoch nicht beliebig fortsetzen. 
Seit 1938 mußten Vertreter von Industrie und Staat konstatieren, daß »insbe-
sondere in den Investitions- und Produktionsgütcrindustrien. . .  die Verlän-
gerung der Arbeitszeit.. .  zum Teil zu Überbeanspruchungen (Folge: Zu-
nahme des Krankenstandes und Unfallhäufigkeit) und zu einem Absinken 
der Produktionsleistungen in der 9. und 10. Stunde (führt), wodurch die mit 
Mehrarbeitszuschlägen belastete Produktion teuer und unergiebig wird.«17 
Die Treuhänder der Arbeit konstatierten besorgt, daß die Ableistung von 
Überstunden »des öfteren ‘mit der Begründung der Übermüdung abge-
lehnt« wurde.18 Auch in den einschlägigen Zeitschriften wurde vor einer 
grenzenlosen Ausdehnung der Arbeitszeit gewarnt, weil sic zu Lasten der 
Intensivierung der Arbeit gehe.19 Sic war ein wesentlicher Grund, warum 
die Arbeitsproduktivität während der NS-Zcit trotz einer Vielzahl technolo-
gischer Innovationen keine den vorausgegangenen Jahren vergleichbaren 
Zuwachsraten aufwics.

Für die Zeit des Krieges sind nur grobe Schätzungen über die Entwicklung 
der Arbeitsproduktivität möglich. Nach Milward wurde die Produktion je 
Industriearbeiter im Deutschen Reich um 10 bis 12% gegenüber dem Vor-
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Tabelle 20: Arbeitsproduktivität je Beschäftigten und je Arbeitsstunde in der deut-
schen Industrie 1939 bis 1944 (1939 = 100,0).

Arbeitsproduktivität 
je  Beschäftigten

1939 1940 1941 1942 1943 1944

Grundstoffindustrie 100,0 104,1 114,6 113,5 108,7 87,6
Rüstungsindustrie 100,0 87,6 - 99,6 131,6 mind. 160,0
Konsumgüterindustrie 100,0 115,9 133,3 121,1 124,7 132,3
Gesamtindustric 100,0 106,6 104,2 109,9 115,5 111,0
Arbeitsproduktivität 
je  Arbeitsstunde 
Gesamtindustrie 100,0 105,5 101,5 108,6 113,7

Quelle: Dietrich Eichlioltz, Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945, Bd. II: 
1941-1945, Berlin 1985, S. 265 f.; Tab. 6.

kriegsstand erhöht.20 Eichlioltz kommt für die Gesamtindustric zu einem 
ähnlichen Ergebnis (Tab. 20). Nach seinen (auf den Angaben von Wagen-
führ basierenden) Schätzungen21 entwickelte sich das Produktionsvolumen 
je Beschäftigten in den verschiedenen Industriesektoren jedpeh sehr unter-
schiedlich. Während in den Grundstoffindustrien die Arbeitsproduktivität 
seit 1941 beträchtlich sank, konnte in der Rüstungsindustrie die Produktion 
je Beschäftigten seit 1941/42 erheblich gesteigert werden. >Arbeitszcitberci- 
nigt< fallen die Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität zwar geringer aus, 
da insbesondere in der Rüstungsindustrie die Arbeitswoche weiter ausge-
dehnt wurde. Dennoch wird deutlich, daß die nach der Kriegswendc 1941/ 
42 cingeleiteten Rationalisierungsmaßnahmen einen erheblichen Produkti-
vitätsschub nach sich zogen.

Verursacht wurde der Produktivitätsanstieg während der Kriegsjahre 
hauptsächlich durch die Ausweitung der Serienproduktion, die damit zu-
sammenhängenden Rationalisierungsmaßnahmcn technischer und arbeits-
organisatorischer Art insbesondere in der Rüstungsindustrie bei gleichzeiti-
ger Stillegung technisch veralteter Werke und durch die >Umsetzung< von 
Arbeitskräften der Konsumgüter- in die Rüstungsindustrie.22 Der Produkti-
vitätsanstieg wäre noch höher ausgefallen, wenn nicht ausländische Zivilar- 
beitcr und Kriegsgefangene, deren Arbeitsleistungen infolge ihrer elenden 
Lebens- und Arbeitsbedingungen beträchtlich unter der der deutschen Ar-
beitskräfte lag, miterfaßt worden wären. Nach einer Berechnung des Ar-
beitswissenschaftlichen Instituts der DAF erzielten >Ostarbcitcr< im Durch-
schnitt eine Arbeitsleistung von 80% der »deutschen Rcgclleistung«.23

Wie sich die Intensität der Arbeit entwickelte und auf das Produktivitäts-
wachstum auswirkte, ist auch für die Zeit des Krieges eindeutig nicht 
festzustellen. Auf der einen Seite begünstigten die weiter forcierte Auswei-
tung des Refa-Verfahrens und die Einführung des LKEM seit Ende 1942 eine 
Intensivierung der Arbeit insbesondere in der rüstungswichtigen Metallvcr-
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arbeitung. In den letzten Kriegsjahren fordert u. U. auch ein in seinen 
konkreten Auswirkungen nur schwer faßbarer, steigender >Durchhaltcwil- 
lcn< (der nicht mit einer positiven Identifikation mit dem NS-Rcgimcgleich- 
zusetzen ist) die Leistungsbereitschaft von Teilen der Industricarbciter- 
schaft. Auf der anderen Seite deuten Bemerkungen von industrieller und 
staatlicher Seite24 daraufhin, daß die Intensität der Arbeit infolge der weite-
ren Ausdehnung der Arbeitszeit, schlechter Ernährung usw. im Vergleich zu 
den Vorkriegsjahren sank. Für den deutschen Seeschiffsbau beispielsweise 
wurde bereits Anfang 1941, als die wöchentliche Arbeitszeit noch keines-
wegs ihre größte Ausdehnung erreicht hatte und die Versorgung mit Nah-
rungsmitteln im Vergleich zu den beiden letzten Kriegsjahren noch günstig 
war, konstatiert:
»Schon diejetzige Arbeitszeit erbringt einen hohen Prozentsatz an Ausfallen wegen 
Erkrankungen. Das Tempo während einer zehnstündigen Arbeitszeit ist außerdem 
keineswegs dasselbe wie bei einer achtstündigen Arbeitszeit. Bei der gegenwärtigen 
Ernährungslage sind hierin keine Reserven mehr zu erblicken. «2S

Die hier beklagten »Ausfälle wegen Erkrankungen« können in der Tat 
einigen Aufschluß über das ungefähre Ausmaß der physischen und psychi-
schen Beanspruchung, dem die deutsche Industricarbciterschaft während 
der nationalsozialistischen Herrschaft ausgesetzt war, geben.

2. Arbeitsbedingter Gesundheitsverschleiß

2. i .  Krankenstand bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges

Nach den Feststellungen der gesetzlichen Krankenversicherung blieb der 
Krankenstand26 nach 1933 relativ niedrig; selbst 1938 und 1939 konnte er 
noch deutlich unter dem Niveau von 1929 gehalten werden (Tab. 21). 
Gleichzeitig wurde die Dauer der Arbeitsunfähigkeit je Krankheitsfall deutlich 
reduziert: Sie lag 1935 bis 1937 mit 22,9, 22,2 und 22,6 Tagen deutlich unter 
dem niedrigen Niveau von 1929 (23,7 Tage); in den Vorkriegsjahren stieg sie 
zwar an (1939: 25,2 Tage), ohne jedoch das Niveau der Jahre. 1930 bis 1932 
(29,3 Tage) wieder zu erreichen. Je nach Geschlecht und Altersgruppe 
bestanden auffällige Unterschiede: Frauen waren vor wie nach 1933 durch-
weg häufiger und länger krank. Seinen Flauptgrund hatte dies darin, daß 
auch Wöchnerinnen unter Erkrankte gerechnet wurden. Ältere Arbeitneh-
mer wiederum waren einerseits seltener, andererseits länger krank alsjüngc- 
re.27 Sie ließen sich nur bei schweren Krankheiten arbeitsunfähig schreiben, 
um nicht betriebliche Konsequenzen des Alterns zu provozieren: Umset-
zungen und möglicherweise Abstufungen in schlechtere Lohngruppen. Bei 
Entlassung drohte ihnen, aufgrund altersbcdingt schwindender Körperkraft 
auch von anderen Unternehmen nicht mehr eingestellt zu werden. Signifi-

231

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



kante Differenzen bestanden ferner in einzelnen Unternehmen zwischen den 
meist hochqualifizierten Stammarbeitern und den (überwiegend un- oder 
angelernten) Neueingcstclltcn. Bei letzteren lagen die Krankenstände deut-
lich über dem Durchschnitt;28 ihnen unterschob man relativ schnell fehlen-
den >Arbcitswillen< und größere Neigung zum >Krankfeiern<. Die hier nur 
angcdcuteten geschlcchts-, qualifikations- und altcrsspczifischen Differen-
zierungen in den Krankenständen bestanden ganz ähnlich auch in denjahren 
vor 1933 und lassen sich zum Teil heute noch beobachten.29

Tabelle 21: Krankheitsfalle in v. H. der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversi-
cherung 1926 bis 1939 (ohne Ersatzkassen)

1926 46,1% 1933 36,1%
1927 54,8% 1934 35,6%
1928 56,1% 1935 40,5%
1929 59,2% 1936 41,4%
1930 42,5% 1937 41,6%
1931 37,3% 1938 43,4%
1932 31,3% 1938 47,6%

Quelle: Sozialgcschichtlichcs Arbeitsbuch, Bd. III: Materialien zur Statistik des Deutschen 
Reiches 1918-1945, hg. von Dietmar Piiziim u. a., München 1978, S. 156; Statistik des Deut-
schen Reiches, l!d. 529, S. 28.

Überraschen muß dagegen, daß die durchschnittlichen Krankenstände 
nach der >Machtergrcifung< auch nicht annähernd wieder das Niveau der 
Jahre bis 1929 erreichten (Tab. 21), obwohl die Arbeitsmarktverhältnisse seit 
1937 die umgekehrte Entwicklung nahcgelegt hätten: In dein Maße, wie die 
Angst vor Entlassung schwindet, steigt >normalerweisc< die Neigung zum 
>Krankfcicrn<. Hinzu kam, daß die Arbeitszeit bis 1939 weit über das 1928/ 
29 erreichte Maß hinaus verlängert und damit die physische Belastung 
großer Teile der Arbeiterschaft außerordentlich erhöht wurde. Bereits 1934 
berichteten die Gewerbcaufsichtsbcamten von »erschreckenden Zeichen der 
Überanstrengung«30 als Folge der Ausdehnung der Arbeitswoche. Darüber 
hinaus deuten alle Anzeichen daraufhin, daß parallel dazu diclndustricarbeit 
bis 1938 weiter intensiviert wurde. Die Gewerbcaufsichtsbcamten wiesen 
auf weitere Umstände hin, die zusammen mit den vorgenannten Faktoren 
die Krankenstände bis 1939 wesentlich über das Niveau der Jahre 1928/29 
hätten treiben müssen:

»Bei der anhaltenden Besserung der Wirtschaftslage wurden mitunter stillgelegtc 
Fabriken mit zum Teil unzureichenden gewerbehygienischen Verhältnissen wieder 
benutzt. Außerdem führten Mehreinstellungen in vielen Gewerbezweigen zu Über-
besetzungen der Arbeitsräume und verschlechterten die bis dahin noch ausreichen-
den gewerbehygienischen Zustände.«31

Die 1938/39 sich häufenden Klagen von staatlichen Stellen und Arbeitgebern 
über >unberechtigt< hohe Krankenstände scheinen vor diesem Hintergrund

2 3 2

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



zumindest übertrieben. Noch unwahrscheinlicher ist cs,- daß ein bedeuten-
der Teil der arbeitsunfähig Geschriebenen Krankheiten lediglich simulierte. 
Derartige Behauptungen, wie sic vor Kriegsbeginn etwa von den Reichs- 
.treuhändern der Arbeit geäußert wurden,32 sollten nicht für bare Münze 
genommen werden.33 Pauschale Unterstellungen wie: Die Arbeiter nützten 
die günstige Arbeitsmarktlagc, um >krank zu fcieriu, und die These vom 
>Mißbrauch< der Krankenversicherungen gehören seit jeher zum »ideologi-
schen Rüstzeug« der Arbeitsmedizin, der Arbeitgeber und der zuständigen 
staatlichen Stellen.34 Sic waren für die Zeit der NS-Diktatur ungerechtfer-
tigter als jemals zuvor oder danach. Im Mitteilungsblatt der Rcichsbctricbs- 
gemeinschaft >Eiscn und Metalh der DAF wurde Anfang 1939 offen zugege-
ben, daß »das befürchtete Anwachsen des Sinnilantcntums... nicht einge-
treten« sei.35 Warum blieb der Krankenstand in den ersten sicbenjahren der 
nationalsozialistischen Herrschaft so erstaunlich niedrig?

Bis 1934/35 war der niedrige Krankenstand in erster Linie der Massenar-
beitslosigkeit geschuldet. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit kurieren Arbeiter 
im allgemeinen leichtere Krankheiten >im Stehern -  am Arbeitsplatz -  aus, 
weil sie befürchten müssen, andernfalls ihre Arbeitsstelle zu verlieren. Die 
Angst, entlassen zu werden, hielt im hier untersuchten Zeitraum auch noch 
an, nachdem die größte Arbeitslosigkeit beseitigt war; denn viele Arbeiter 
waren gezwungen, »Schulden abzuzahlen und Neuanschaffungen zu ma-
chen. Diese Ausgaben .sind oft recht schwer, und die Befürchtung, den 
Arbeitsplatz zu verlieren, läßt Krankheits- und Erschöpfungsempfindungen 
unterdrücken und veranlaßt auch große Zurückhaltung bei der Frage des 
Gewcrbcarztcs nach Betriebsschädigungen.«36 Zusätzlich wurde der Kran-
kenstand ab 1933 durch die. Angst vieler Frauen gedrückt, aufgrund der von 
Teilen der NS-Bcwcgung inszenierten Kampagne gegen >Doppelverdiener< 
gekündigt zu werden:

»Arbeitsplätze mit guten Vcrdicnstmöglichkeiten werden von Frauen mit Zähigkeit 
festgehalten, Beschwerden werden verneint, auch wenn gar nicht zu bezweifeln ist, 
daß es sich um Arbeiten handelt, für welche eine Frau nicht geeignet ist. «37

Lediglich bei schweren Erkrankungen ließen sich die (noch oder gerade 
wieder) Beschäftigten arbeitsunfähig schreiben. Aus diesem Grunde stieg 
während der Krise die Dauer der Arbeitsunfähigkeit je Krankheitsfall.

Diese Faktoren allein erklären jedoch weder das starke Absinken der 
Krankenstände 1930 gegenüber 1929 noch ihr niedriges Niveau nach 1933. 
Der in Tab. 21 beobachtbare Bruch in der Entwicklung der Krankenstände 
1929/30 geht wesentlich auf den vom Präsidialkabinett Brüning durchge-
führten Abbau der staatlichen Sozialleistungen, insbesondere auf die mit der 
Notverordnung vom 26. Juli 193038 vollzogene Einschränkung der Kasscn- 
lcistungcn zurück. Mit dieser Verordnung wurden Gebühren für Kran-
kenscheine und die Sclbstbetciligung der Versicherten an den Kosten der 
Arzneimittel cingcfiihrt. Beide Bestimmungen beinhalteten erhebliche fi-
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nanzidlc Belastungen ftir viele Arbeiterhaushalte bei gleichzeitig rapide 
sinkenden Einkommen. Noch folgenschwerer war eine in derselben Not-
verordnung enthaltene Bestimmung, die die Krankenkassen zu Nachunter-
suchungen durch ärztliche Prüfstellen und Vertrauensärzte verpflichtete.

2.2. Zur Funktion und Entwicklung der Arbeitsmedizin während des 
>Dritten Reichest

Seit der Notverordnung vom 26. Juli 1930 wurden alle krankgeschriebenen 
Kassenmitglieder vom Vertrauensarzt zu einer Nachuntersuchung« vorgcla- 
dcn. Erklärtes Ziel war cs, mittels der vertrauensärztlichen Begutachtung« 
der Arbcitsunfahigkcitsbescheinigungen, die von den Kassenärzten, die die 
Versicherten aufgesucht hatten, ausgestellt worden waren, den Kran-
kenstand zu senken.39 Der Vertrauensarzt wurde »ein Kontrollorgan... mit 
der ausschließlichen Aufgabe, Leistungen abzuwehren«.40

»Bei den Krankenkassen hat man bis zum 27. Juli 196941 in der Zusammenarbeit mit 
dem VäD [Vertrauensärztlicher Dienst, R.H.] vom sog. »Vorladegewinn« gespro-
chen. Damit war gemeint, daß der hohe Prozentsatz der auf die Vorladung ?um VäD 
nicht Erschienenen aus dem Krankenbestand gestrichen wurde... Die Arbeitgeber-
verbände haben ihrerseits den Standpunkt der Krankenkassen unterstützt. Sic waren 
und sind der Meinung, daß die heute hohen Krankenstände nur durch eine vertrau- 
ensärztliche Kontrolle reguliert werden können.«42

Zielte die Notverordnung in erster Linie auf die finanzielle Konsolidierung 
der Krankenkassen, so wurde nach 1933 unter weitgehender Beibehaltung 
des rechtlichen Rahmens aus der »überwiegend fiskalisch« motivierten Be-
stimmung eine »Kontrollfunktion«,43 die einen grundlegenden Wandel des 
vertraucnsärztlichcn Dienstes, der Aufgaben der (Arbcits-)Medizin44 und 
der Stellung der Ärzte während der Herrschaft der Nationalsozialisten über-
haupt anzeigt.4S

Vertrauensärzte hatten ebenso wie Kassen- und Betriebsärzte den einzel-
nen Versicherten »nicht als Individuum, sondern als Glied der Volksgesarnt- 
heit und Teil des Fundaments für die Weiterentwicklung der Rasse zu 
betrachten«.46.An die Stelle der »Gesundheitsfürsorge* der Weimarer Repu-
blik, die »begriffsmäßig abgestcllt auf das Schwache« war, weil für sic die 
»Sorge um Hilfsbedürftige... (und) die Versorgung volksbiologisch wert-
losester Menschen« im Mittelpunkt stand,47 trat die »Gesundheitsführung«. 
Gemeint war damit »die Unterordnung von Freizeitgestaltung und Lebens-
führung unter den Primat der Leistungserbringung am Arbeitsplatz mit 
Hilfe gcsundhcitscrzichcrischcr Zugriffe«.48 Ebenso wie für’die Lohn- und 
Sozialpolitik wurde auch für die Gesundheitspolitik seit 1933 »Leistung« zur 
zentralen Kategorie.49 Aufgabe der Arbeitsmedizin sollte es sein, im Interes-
se von Riistungs- und Expansionspolitik die »volksbiologische Kraft der
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schaffenden Teile unseres Volkes«, d. h. die Leistungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer, zu erhalten und zu erhöhen.50 Damit war den Krankenkassen und 
den Ärztegruppen, mit denen die Arbeitnehmer in der einen oder anderen 
Weise konfrontiert waren, neben traditionellen eine Reihe neuer Tätigkeits- 

' fclder vorgegeben:
-  Minimierung des Krankenstandes bei gleichzeitiger, häufig rassistisch 
aufgcladcner Stigmatisierung vermeintlicher Simulanten;
-  Gesundheitsvorsorge und Unfallverhütung unter dem Gesichtspunkt der 
Erhaltung und Steigerung der Arbeitsfähigkeit;
-  Verschiebung des >Lcistungsknicks< ■ (Absinken der Leistungsfähigkeit) 
vom 40. Lebensjahr ins hohe Lebensalter;
-  möglichst totale Erfassung aller Gcsundhcits- und Lebensdaten;
-  Mitwirkung an der möglichst lückenlosen sozialen Kontrolle der Arbeit-
nehmer.

Die Maßnahmen des NS-Regimcs, die diesen Zwecken dienten, waren 
vielfältig. Mithilfe des >Gcsetzcs zur Wiederherstellung des Berufsbeamten- 
tums< vom 7. April 193351 wurden nach der nationalsozialistischen »Macht-
ergreifung« erhebliche Teile des Personales der Krankenkassen (insbesondere 
der Ortskrankenkassen) entlassen, Vorstände und Ausschüsse der Kassen in 
ihrer personellen Zusammensetzung grundlegend verändert und die freige-
machten Stellen mit »alten Kämpfern« besetzt.52 Vor allem diese »Säuberun-
gen« erklären, warum die meisten Kassen sich offenbar relativ wider-
spruchslos zum gesundheitspolitischen Instrument der Nationalsozialisten 
machen ließen und ihre Kriterien für die Gewährung der verschiedenen 
Leistungen sukzessive einengten. Am organisatorischen Aufbau der Sozial-
versicherung wurde dagegen -  wenn man von der Durchsetzung des Füh-
rerprinzips bei gleichzeitiger Aufhebung der Selbstverwaltung einmal ab-
sieht -  nicht entscheidend gerüttelt."^3

Erleichtert wurde die restriktive Tätigkeit der Krankenkassen dadurch, 
daß der Begriff des Krankenstandes ein »Tatbestand des Sozialversiche-
rungsrechts und nicht der medizinischen Krankheitslehre« war (und ist)54 
und damit breiten Raum für restriktive Anregungen ließ. Was noch als krank 
gelten konnte, was schon dem Simulieren zuzurechnen war, unterlag nicht 
allein dem Gutdünken der zuständigen Krankenkasscnangcstellten bzw. 
dem für die Nachuntersuchung zuständigen Vertrauensarzt. Die »rigorose 
Verwaltungspraxis«55 war zu einem erheblichen Teil auch Resultat des 
Druckes, der von einer dem Sozialdarwinismus und Biologismus verpflich-
teten nationalsozialistischen Leistungsmedizin ausging. In der Tendenz 
wurde die Tätigkeit der Kassen und der von ihnen abhängigen Ärzte zu einer 
Unterfunktion der nationalsozialistischen »Arbeitscinsatz<-Politik degra-
diert: Je stärker der Druck, der vom Arbeitsmarkt ausging, desto enger 
wurde der Krankheitsbegriff ausgelegt. Rechtsform erhielten die gesund-
heitspolitischen Restriktionen überwiegend allerdings erst während des 
Krieges. Bis 1939 waren die für Gesundheitspolitik und Sozialversicherung
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zuständigen staatlichen Institutionen im allgemeinen »darauf bedacht, nicht 
durch allgemeine Verschlechterungen allgemeine Mißstimmungen zu er-
zeugen, sondern auch die Mißstimmung zu atomisicren«.56 Kaschiert wur-
de dies durch die propagandistisch groß herausgcstclltc Ausweitung der 
Versichertenpflicht auf bestimmte Gruppen von Angestellten bzw. Selb-
ständigen sowie Kriegshinterbliebenen, durch die nur partielle und relativ 
späte Aufhebung der mit den Notverordnungen cingcfiihrtcn Beschncidun- 
gen der Kassenlcistungcn und durch einige unter bevölkerungspolitischen 
Gesichtspunkten vorgenommene Verbesserungen.57

Indirekt wurde die Höhe des Krankenstandes in erheblichem Maße auch 
dadurch beeinflußt, daß der Reichsarbeitsminister in einer wenige Monate 
nach der NS->Machtergrcifung< ergangenen Verordnung einem großen Teil 
der >Nichtaricr< sowie denjenigen, die sich im »kommunistischen Sinne« 
betätigt hatten, die kasscnärztlichc Tätigkeit verbot.58 Diese Maßnahmen, 
die bis Ende 1933 2800 Ärzte oder acht Prozent (in Berlin sogar mehr als ein 
Viertel) aller Kassenärzte traf,59 wurde ergänzt durch Listen staatsfeindli-
cher Ärzte<, die vom Verband privater Krankenversicherungen verschickt 
wurden. An die Stelle >nichtarischcr< und mit der Arbeiterbewegung sympa-
thisierender Ärzte rückten überwiegend der nationalsozialistischen Lei-
stungsideologie verpflichtete Jungärzte.60 Damit jedoch nicht genug: Die 
Repressionen jüdischen und sozialistisch-kommunistischen Ärzten gegen-
über mußten auch die (noch) praktizierenden Kassenärzte in hohem Maße 
cinschüchtcrn und davon abhalten, Arbcitsunfahigkeitsbeschcinigungen 
auszustcllen, die auch nur den Verdacht eines >Gefälligkeitsattestes< wecken 
konnten.

Daneben gelang es den meisten Krankenkassen vor allem mithilfe ver-
schärfter Kontrollen durch die Vertrauensärzte, denen zum Teil nachgesagt 
wurde, daß sie »Halbtote gesund« geschrieben hätten,61 und die infolgedes-
sen nicht selten >Animositätcn< durch Arbeitnehmer ausgesetzt waren,62 
erfolgreich, den Krankenstand auf niedrigem Niveau zu halten und gleich-
zeitig die Dauer der durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit je Krankheitsfall 
zu reduzieren. Aufgrund des sog. Aufbaugesetzes vom 5. Juli 1934, das den 
Landesversicherungsanstaltcn die >Gemcinschaftsaufgaben< der Kranken-
versicherung und damit auch den vertrauensärztlichen'Dienst übertrug, und 
eines Erlasses vom 30. März 1936 wurde das Vertrauensarztwesen der 
Pflichtkrankenkassen -  »mit der beherrschenden Blickrichtung auf die Not-
wendigkeiten des Arbeitseinsatzes«63 -  organisatorisch gestrafft und erheb-
lich ausgebaut.64 Allein von 1936 auf 1937 erhöhte sich infolgedessen der 
Aufwand für den vcrtraucnsärztlichcn Dienst von insgesamt 1,3 Mio. RM 
auf 8,5 Mio. RM .65 In den letzten Jahren vor Kriegsbeginn verschärften 
Betriebskrankenkassen in vielen Fällen zudem ihre Bestimmungen: Im Leu-
nawerk mußte die Arbeitsunfähigkeit erst von zwei Ärzten bestätigt wer-
den, che sie anerkannt wurde.66 Andere Betriebskrankenkassen gingen nach 
Berichten des SD Anfang 1939 dazu über, Kasscnmitglicder nur noch nach
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Untersuchung durch den Vertrauensarzt krank zu schreiben.67 Arbeitssu-
chenden durften nach einer Anordnung des stellvertretenden Ilcichsärztc- 
flihrers Bartels vom 14. Dez. 1938 keine privatärztlichen Zeugnisse mehr 
ausgestellt werden.68 Wegen eines angeblich »bedrohlichen Ansteigens der 
Krankenziffern« nach Kriegsbeginn verbot der Rcichsarbcitsministcr durch 
Erlaß vom 6. Juni 1940 die Krankenscheinerteilung durch »bestimmte, dem 
Beschäftigten als krankenscheinfreudig bekannte Ärzte«.69 Seit Herbst 1942 
war generell die Arbcitsunfähigkcitsbcscheinigung eines Kassenarztes nur 
danlr rechtsgültig, wenn der Vertrauensarzt sic bestätigt hatte.70

Nach Kriegsbeginn wurden zudem »sog. vcrtraucnsärztlichc Stoßtrupps 
eingerichtet, deren Aufgabe es ist, Betriebe zu überprüfen, bei denen ein 
plötzliches und auffälliges Ansteigen der Krankenziffern zu bemerken ist«.71 
Mithilfe derartiger, massenhafter »Musterungen« durch Vertrauensärzte 
gelang cs in manchen Großbetrieben schon nach wenigen Tagen, den Kran-
kenstand mehr als zu halbieren.72 Außerdem sollten seit Anfang 1941 »die 
Herren Vertrauensärzte... die Arbeitsämter in ihrer Aufgabe, Arbeitsver- 
tragsbrüchige zu verfolgen, in der Richtung unterstützen, daß sie Gefolg- 
schaftsmitglicdcr, die das >Blaumachcn< wiederholt und offensichtlich in 
Form des Erkrankens verkleiden, den Arbeitsämtern in ihrer Eigenschaft als 
Beauftragte des Reichstreuhänders [der »Dclinqucntcm entweder selbst be-
strafen oder der Gestapo überstellen konnte, R .H .] unter genauer Angabe 
des Tatbestandes melden«.73 Nach einem Erlaß des Reichsarbeitsministers 
vom 16. Okt. 1941 konnten Vertrauensärzte darüber hinaus nebenamtlich 
Betriebsärzte werden und umgekehrt Betriebsärzte im eigenen Betriebe als 
Vertrauensärzte fungieren; Vertrauens- und Betriebsärzte wurden zudem 
verpflichtet, der jeweils anderen Seite Auskunft über die eigenen Patienten 
zu erteilen.74

Dieinstitution >Bctricbsarzt< war 1936 geschaffen worden. Alle in Indu-
striebetrieben tätigen Werksärzte wurden in den Folgejahren zu »Betriebs- 
ärztem, sofern sic von der DAF für würdig gehalten wurden, diese Bezeich-
nung zu tragen. Sie waren nämlich zwar formal weiterhin dem Unterneh-
mer unterstellt, in dessen Betrieb sie tätig waren; in ihrem ärztlichen Han-
deln waren sic jedoch dem »Haupt- und DAF-Amt für Volksgcsundheit* 
verantwortlich75 -  ein Faktum, das immer wieder zu Konflikten zwischen 
der Rcichsgruppc Industrie und ihren Unterorganisationen auf der einen 
Seite und der DAF (die diese Regelung als Hebel zu Interventionen in 
innerbetriebliche Angelegenheiten zu nutzen suchte) auf der anderen Seite 
führte.76 Die gleichzeitige Abhängigkeit der Betriebsärzte von den Arbeit-
gebern und der Arbeitsfront hatte zur Folge, daß diese nicht nur die »klassi-
schem Funktionen des Werksarztes auszufülleii hatten, nämlich den Ausfall 
von Arbeitskräften durch Unfallschutz u. a. m. mehr möglichst zu unterbin-
den -  d.h. kostensparend zu wirken -  und außerdem unter medizinischen 
Gesichtspunkten die optimale Nutzung der vorhandenen Arbeitskräfte 
durch Voruntersuchungen bei Ncucinstellungen usw. sichcrzustellcn. Dar-
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über hinaus waren sic auch den sozialdarwinistischen und »rasschygicni- 
schcn< Prinzipien der NS-Ideologic verpflichtet. U. a. sollten von ihnen d ic- 
mit dem Stigma des rassisch >Mindcrwcrtigen< belegten -  »Asozialen und 
Drückeberger rücksichtslos und folgerichtig als solche herausgcstcllt und 
dementsprechend beurteilt werden«.77 Die Zahl der Betriebsärzte, die 
ebenso wie Vertrauensärzte in der Arbeiterschaft als >Gesundschreiber< ver-
schrien und ziemlich verhaßt waren,78 erhöhte sich -  trotz des kriegsbeding-
ten Ärztemangels -  sprunghaft von 972 Anfang juli 1939 auf4100 1942 und 
etwa 7500 im Juni 1944.79

Bereits im Zusammenhang mit dem Bau des Westwalles und der zu 
diesem Zweck vorgenommenen Dienstverpflichtungen von Arbeitskräften 
wurde seit Mitte 1938 eine spezifische Form des Betriebsarztes, der Lager-
oder Revierarzt eingeführt. Dieser hatte -  so wurde unmißverständlich 
formuliert -  »für eine vom gesundheitlichen Standpunkt aus möglichst 
restlose Ausnutzung der Arbeitskraft aller Eingesetzten Sorge zu tragen«.80 
Für Westwall-Arbeiter wurde die freie Ärztewahl aufgehoben und der »Re- 
vierzwang< eingeführt: »Nach militärischem Vorbild werden Krankenrevie-
re eingerichtet, in denen die stationäre Behandlung der bettlägerig Kranken 
für einen gewissen Zeitraum durchgeführt wird.«81 Die offensichtlichen 
Erfolge dieses Systems -  niedrige Krankenstände -  veranlaßten die zuständi-
gen Institutionen, es während des Krieges und vor dem Hintergrund des 
massenhaften >Arbeitseinsatzes< ziviler Fremdarbeiter auszuweiten; Ende 
1942 kam cs »zu einer Vereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereini-
gung Deutschlands und dem Amt Gesundheit und Volksschutz der Deut-
schen Arbeitsfront, mit der den haupt- und nebenamtlichen Betriebsärzten 
die revierärztlichc Behandlung in den Rüstungs- und Wchrwirtschaftsbe- 
trieben übertragen« wurde.82 Durfte der Betriebsarzt bis dahin nur diagno-
stizieren bzw. »Erste Hilfc< leisten, wurde das Tätigkeitsfeld des Revierarztes 
nun auch auf die Therapie ausgedehnt und die freie Arztwahl (auch für 
deutsche Arbeiter) weitgehend aufgehoben:83

»Es ist viel einfacher mul rationeller, wenn der Arzt in den Betrieb geht und dort 
sozusagen auf Abruf die Einzelnen vom Arbeitsplatz ins Untersuchungszimmer 
kommen läßt, als daß 50 oder gar 100 Rüstungsarbeiter stundenlang zum Aufsuchen 
des Arztes Tag für Tag Urlaub nehmen müssen. «84

Verfügte ein Unternehmen nicht über einen Betriebs- oder Revicrarzt, war 
cs bei hohen Krankenständen

»Aufgabe des Bctriebsfuhrcrs, unter genauer Tatbcstandsangabe das Arbeitsamt zu 
verständigen... (E)inc Vorladung [angeblicher Simulanten, RVH.] zum Arbeitsamt, 
und zwar in die Abteilung, die die Aufgaben des Beauftragten des Reichstreuhänders 
wahrnimmt, muß nun erfolgen. Eine amtsärztliche Untersuchung kann in Zweifels-
fällen sich anschlicßcn. Je nach Sachlage wird der Betroffene dann verwarnt oder, 
insbesondere im Wiederholungsfälle, strafrechtlich verfolgt. Die Arbeitsbuchkartei, 
die seit einiger Zeit auch die Vorgänge gegen die Arbeitsdisziplin enthält, ist dabei
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eine wertvolle Unterlage. Das Ziel muß sein, daß die Gefolgschaftsmitglieder, die 
einige Zeit untätig zu Hause sitzen, während ihre Kameraden arbeiten, beunruhigt 
werden und daß ihnen zu Bewußtsein kommt, daß die zuständigen Stellen Zusam-
menarbeiten, um ihnen das Handwerk zu legen. «85

Alle diese Maßnahmen zielten darauf ab, das >cigcntlich< nur für die Krise 
typische Verhalten vieler Arbeitnehmer, aus Angst vor einem Arbcitsplatz- 
vcrlust Krankheiten >im Stehern auszukurieren, auch nach Beseitigung der 
Massenarbeitslosigkeit zu erhalten. Kranke Arbeiter, die keine offenen oder 
schwerwiegenden Krankheitssymptomc zeigten, wurden zu Simulanten 
erklärt und von Vertrauensärzten gesundgcschricbcn; günstigstenfalls wies 
man ihnen leichtere Arbeitsplätze zu. Ärztliche Aufgabe war es, »Vorwände 
zu durchbrechen und, wenn cs sein muß, mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln zuzufassen«.86 Krankschreibungen von Ärzten, die medizinisches 
und soziales Verantwortungsgefühl zeigten, wurden als >Gcfalligkeitsattc- 
ste< verteufelt.87 Im Elsaß mußten 1944 Vertrauensärzte, wenn sie angeblich 
unbegründete Krankschreibungen'entdeckten, ihre dafür verantwortlichen 
Kollegen der Ärztekammer und der Gestapo melden; den denunzierten 
Ärzten drohte dann ein Strafverfahren wegen >Fcindbcgünstigung<.88 Und 
in einer Mitteilung der Hamburger Ärztekammer hieß es:

»Ärzte, die bereits verwarnt worden waren und denen schon mitgeteilt worden war, 
daß ihr Krankenstand zu hoch sei, haben nicht nur ihre Praxis verloren, sondern sind 
schweren Freiheitsstrafen zugefuhrt worden.. .  Sollte cs in Zukunft noch einen Arzt 
geben, der in Bezug auf Arbeitsunfähigkeitsschrcibung nicht die selbstverständliche 
notwendige Härte aufbringt, oder sollte es einen Arzt geben, der dieser für den Sieg 
wichtigen Frage gleichgültig gegeniibersteht, so kann er bei der heutigen Lage der 
Dinge seine Bestallung verlieren, neben schwersten Geldbußen und härtesten Frei-
heitsstrafen. Der vertraucnsärztliche Dienst ist angewiesen worden, solche Ärzte zur 
Meldung, zu bringen, damit gegen^diese mit aller Härte eingeschritten werden 
kann.*89

Dabei mußten selbst betriebliche Vertrauensärzte zugeben, daß viele der 
Gesundgeschriebenen unter mormalcn Vcrhältnissciu hätten krankgcschrie- 
ben werden müssen. Im Tätigkeitsbericht der ärztlichen Dienststelle der 
GFIH für die Zeit vom 1. April bis 1. Juli 1939 heißt es beispielsweise:

»Nur wegen des großen Arbeitermangels und des zwingenden Bedarfs der Betriebe 
kann man cs noch verantworten, den einen oder anderen Arbeiter vom ärztlichen 
Standpunkt noch zur Arbeit zuzulassen, wenn es auch in jedem Falle mit einem 
großen Risiko verbunden ist.«90

Selbst seitens der nationalsozialistischen Bewegung wurde cingestanden, 
daß es sich bei der betriebs- und vertrauensärztlichen Tätigkeit »mehr um ein 
Gesundschreiben um jeden Breis als um wirkliche gesundheitliche Betreu-
ung« handelte.91

Nicht nur Kranke, auch Verletzte wurden vielfach lediglich an leichtere 
Arbeitsplätze versetzt und durften ihre Verletzungen nicht in Ruhe auskurie-

239

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



ren. Als besonders vorbildlich galten in dieser Beziehung die »Hcrmann- 
Göring-Werken ln diesem Unternehmen, .das gewissermaßen ein Experi-
mentierfeld für nationalsozialistische Gcsundheits- und Leistungspolitik ab-
gab, wurde seit 1938 »jeder Patient, so weit wie möglich, einer betriebsge-
bundenen Behandlung zugeführt«.92 Die >National-Zcitung< wußte am
3. März 1939 ihren Lesern zu berichten, daß infolgedessen die Arbeitsunfä-
higkeit im Krankheitsfall in diesem nationalsozialistischen >Musterbctrieb< 
auf 8 Tage gegenüber 26 Tagen im Reichsdurchschnitt gesenkt werden 
konnte.93 Vor diesem Hintergrund stellte der stellvertretende Reichsärzte- 
fuhrcr Bartels lakonisch fest, die »betriebsgebundene Behandlung« sei zwei-
felsohne »eine der am meisten die Produktion steigernden Maßnahmen«.94 
Die gcsundhcitspolitischcn Praktiken der >Hcrmann-Göring-Wcrke< wur-
den dann während des Krieges auch von anderen Unternehmen übernom-
men.95

Daß der im Krieg immer stärker durchgcsctztcn Militarisierung der Ar-
beit auch eine Militarisierung der Arbeitsmedizin folgen sollte, macht ein 
Artikel der »Frankfurter Zcitung< vom 17. Febr. 1943 deutlich. Dort wurde 
verlangt, daß »die bisher übliche Schonungsthcrapic einer Trainingsbehand-
lung Platz machen müsse«. Dabei könne die »neuzeitliche Amputicrtenpfle- 
ge der Wehrmacht... auf das ganze Arbeitslcben übertragen« werden.96 
Bereits 1939 hatte Ley einen Plan vorgelegt, der vorsah, »durch Unterbrin-
gung von allen sich arbeitsunfähig meldenden Personen in sog. Gesund-
heitshäusern. .. den Krankenstand zu reduzieren«.97 Während des Krieges 
wurde zwar von einer Kasernierung aller Arbeitsunfähigen abgesehen. 
Ebensowenig wurden Pläne der DAF verwirklicht, die »die Verpflichtung 
zur Annahme von Arbeit (vorsahen), solange keine Arbeitsunfähigkeit vor-
liegt, auch wenn das 65. Lebensjahr erreicht ist«.98 Dafür wurden andere 
gesundheitspolitische Instrumente reaktiviert, mit denen cs schon vor 1933 
erfolgreich gelungen war, den Krankenstand auf ein Mindestmaß zu senken.

Mit Einsetzen der Vollbeschäftigung ab 1936 und dann verstärkt seit 1942/ 
43 wurden »wirksame Krankcnkontrollm« auf weite Teile der deutschen 
Industrie ausgedehnt, tun (wie der Präsident der Rcichsknappschaft formu-
lierte) effektiver »Schädlinge ausmerzen« zu können.99 Mit Krankenkon-
trollen ließen sich Fehlzeiten vermindern und gleichzeitig die Ausgaben der 
Versicherungen reduzieren. Die auf Initiative einzelner Krankenkassen und 
Betriebe reaktivierte bzw. ausgebautc Krankcnkontrollc wurde in einem 
Erlaß des »Generalbevollmächtigten für den Arbcitseinsatz< vom 17. März 
1943 deshalb ausdrücklich begrüßt100 und am 22. Scpt. 1944 durch die 
»Zweite Anordnung zur Sicherung der Ordnung in den Betriebern des 
»Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsätze sogar zur Pflicht ge-
macht.101 Auch die DAF versuchte mit den ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln zur Intensivierung der Krankenkontrolle beizutragen.102

Als weiteren Hebel, den Krankenstand zu reduzieren, suchte man die in 
einer Reihe von Tarifordnungen vielen Betrieben verbindlich auferlcgtcn
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Zuschüsse zum von den Kassen gewährten Krankengeld zu reduzieren. Diese 
tariflich abgesicherten, betrieblichen Krankcnzuschüssc sollten für einen 
bestimmten Zeitraum die Differenz zwischen den Leistlingen der Kran-
kenkassen und meist 80 bis 90% des Mindcstlohncs ausglcichen. Dieser 
Prozentsatz mag hoch erscheinen. Es sollte jedoch nicht vernachlässigt 
werden, daß die Löhne, nach denen sich die absolute Höhe der Krankengeld- 
Zuschüsse bestimmte, für große Teile der Arbeiterschaft sehr niedrig blie-
ben. Selbst wo Krankengeld und -Zuschüsse nur 10 bis 20% unter den 
normalen Einkommen lagen, konnten sich viele Arbeiter (vor allem Verhei-
ratete mit Kindern) Arbeitsunfähigkeit einfach nicht leisten, da dies zu 
erheblichen Einschränkungen im Haushalt oder zu Verschuldung geführt 
hätte. Die Dauer der Gewährung betrieblicher Zuschüsse zum Krankengeld 
war überdies meist nach >Wcrkstrcue< gestaffelt: Je länger ein Arbeitnehmer 
einem einzelnen Unternehmen angehörte, desto länger erhielt er auch einen 
betrieblichen Zuschuß zum Krankengeld.103 Diese tariflichen Bestimmun-
gen, die meist aus den Tarifverträgen der Weimarer Republik übernommen 
waren,104-waren insbesondere während des Krieges der politischen Vertre-
tung der Industrie ein Dorn im Auge.105 In einer Eingabe der Reichsgruppe 
Industrie an den Reichsarbeitsministcr, den Generalbevollmächtigten für 
den Arbeitseinsatz^ an Speer u. a. vom Juni 1944 wurde allerdings nicht 
etwa ein Verbot dieser Krankengeldzuschüsse verlangt, sondern vorgeschla-
gen, die »Gewährung von Krankengeldzuschüssen umzustcllen von der 
Grundlage des rechtlichen Zwanges auf die der freiwilligen Barleistungen in 
besonderen Einzelfällen, in denen der Betriebsführer zu entscheiden hat«.106 
Nach diesen dann nicht mehr verwirklichten Vorstellungen sollten Kran- 
kengeldzuschüssc also vom Wohlverhalten des einzelnen Arbeitnehmers 
abhängig gemacht werden.

Zentrales Anliegen der nationajsozialistischen >Gesundhcitsführung< war 
der Ausbau der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Diesem Ziel dienten z. B. 
systematische, von der DAF auf breiter Ebene durchgeführte Reihenunter-
suchungen. 107 Auch der Betriebssport wurde zunehmend dem Gesichtspunkt 
der Gesundhcits Vorsorge und Leistungssteigerung untergeordnet: Er hatte-  
u. a. zum Ausgleich einseitiger körperlicher Beanspruchung im Arbeitspro-
zeß -  parallel zur Rationalisicrungsbewegung und der damit einhergehenden 
Monotonisicrung manueller Tätigkeiten schon in der Zeit der Weimarer 
Republik einen erheblichen Aufschwung erlebt. Nach 1933 wurde die Palet-
te sportlicher Betätigungsfelder in vielen Betrieben ausgeweitet und ur-
sprünglich nur Angestellten vorbchaltenc Sportarten wie Fechten und Ten-
nis auch Arbeitern zugänglich gemacht.108 Intentionen, auf diese Weise 
Arbeiter besser sozial integrieren zu können, traten allerdings relativ bald in 
den Hintergrund. Seit 1938/39 wurde der Betriebssport vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der >Leistungsertüchtigung< und der »Erhöhung der Schlag-
kraft des FIeeres< erheblich ausgebaut und gleichzeitig militarisiert.109 Wäh-
rend des Krieges, als die Teilnahme an »Betriebssportappellem in vielen
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Unternehmen für jeden Arbeiter obligatorisch wurde,110 mußte der SD 
allerdings berichten, daß »der weitaus größere Teil der Gefolgschaft völlig 
uninteressiert« war bzw. zu »erheblich negativen Stimmungsausbrüchen« 
neigte, wenn betriebliche Sportveranstaltungen anstanden.111

Voraussetzung effektiver Gesundheitsvorsorge war die systematische sta-
tistische Erfassung aller in Frage kommenden Arbeitskräfte. Zu diesem 
Zweck war die Einführung eines >Gesundheitspasses< bzw. >Gcsundheits- 
stammbuches< für jeden Arbeitnehmer geplant. In diesem >Gcsundhcitspaß<, 
mit dessen Hilfe man Datenbeständc zu erhalten hoffte, »wie sic sich der 
Statistiker nicht besser erträumen könnte«,112 sollten nicht nur Angaben 
über Krankengeschichte, Körperbau und körperliche Fehler, sondern neben 
den Personalien auch eine >Ahncntafel< enthalten sein.113 Seit 1936 wurden 
>Krankenkartotheken<, die laufend geführt und ergänzt wurden, nach dem 
Vorbild der 1919 von der Kruppschen Bctricbskrankenkassc eingeführten 
vcrtraucnsärztlichcn >Untcrsuchungskartc< erst von einzelnen vcrtraucns- 
ärztlichen Dienststellen installiert, seit Okt. 1937 dann verbindlich für alle 
Kassen vorgeschileben;114 sie enthielten neben eigenen Untersuchungsbe-
richten auch »sämtliche andernorts durchgeführten Untersuchungsergeb-
nisse, Krankenhausbefunde usw.« und erlaubten insofern gründliche, »auf-
klärende Beantwortung rückfragender anderer Dienststellen«.115 Parallel 
dazu wurden die Betriebe angehaltcn, >Gcfolgschaftskarteien< einzurichten, 
in denen im übrigen nicht nur Zahl der Erkrankungen und der Fehltage 
sowie Dauer der Krankheiten verzeichnet sein, sondern auch Auskunft über 
»Leistung und Führung« und »arische Herkunft« gegeben werden soll-
ten.116 Hauptzweck derartiger Karteien war cs erstens, »schnell diejenigen 
(zu) erkennen, die Krankheiten Vortäuschen, um der geregelten Arbeit 
auszuweichen«.117 Mithilfe möglichst vollständiger Erfassung der Gesund-
heitsdaten eines jeden Arbeitnehmers und durch systematische Gesundheits-
vorsorge sollten zweitens die therapeutischen Leistungen langfristig »aufdas 
schicksalhaft gegebene und biologisch unabwendbare Mindestmaße« redu-
ziert118 werden. »Das "Endziel ist die Steigerung und Erhaltung der Lei-
stungsfähigkeit zu einer Höhe, die von keinem anderen Volk der Erde mehr 
überboten wird!«119

In diesen Zusammenhang gehört-neben Experimenten mit lcistungssti- 
mulicrcndcn Medikamenten120-auch die Diskussion um die FIcraufsctzung 
des >Leist\mgsknicks<, d. h. des Gipfels der individuellen Leistungsfähigkeit, 
der beim durchschnittlichen Arbeitnehmer etwa um das 40. Lebensjahr lag 
und danach deutlich absank. Zwischen der DAF und der Reichsgruppe 
Industrie bestand Einigkeit, daß »die Arbeitsleistung bis ins höchste Alter 
nicht nur zu sichern^) sondern zu steigern« sei.121 In dem Entwurf der DAF 
zu einem Führer-Erlaß über das >Gesundheitswcrk des deutschen Volkcs< 
war zu lesen:
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»Im strengen Sinne biologisch und deswegen ein erstrebenswertes Ziel für die 
Gesundheitsführung ist aber erst der Zustand, wenn der Zeitpunkt des allmählichen 
Kräfteschwundes kurz vor dem Eintritt des physiologischen Todes liegt und der 
endgültige Kräfteverfall mit ihm zusammenfällt.«122

Die Versorgung alter Arbeitnehmer wurde immer offener der >Arbcitscin- 
satz<-Politik, der Devise: »entweder Leistungsfähigkeit oder natürliche Aus- 
merze«, untergeordnet: Nach Erreichen der Vollbeschäftigung wurde der 
während der Krise aus finanzpolitischen Gründen erleichterte Rentenentzug 
bcibehalten und verstärkt.123 Nur in. Ausnahmefällen wurden, seit 1935 
Invalidenrenten vor dem 65. Lebensjahr gewährt.124 Unter anderem weil 
»Heilverfahren der Rentenversicherung nicht in Frage« kamen, wenn (wie 
der Präsident der Landesvcrsicherungsanstalt Lübeck formulierte) »eine 
Erhaltung oder Wiederherstellung der Arbcitseinsatzfahigkeit nicht mehr zu 
erwarten ist«,125 ging die Zahl der Kuren und anderer Formen medizinischer 
Vorsorge und Nachbehandlung drastisch zurück: 1936 und 1937 kamen mit 
insgesamt 27000 Personen im Vergleich zum Krisenjahr 1930 (89613) nicht 
einmal mehr ein Drittel in den Genuß der als >Krankheitsverhütung und 
Genesendenfiirsorge< bezeichneten ärztlichen Maßnahmen,126 wobei zu be-
rücksichtigen ist, daß seit 1934 auch die Kosten für Zwangssterilisierung 
unter >Krankhcitsverhiitung und Gencscndcnfiirsorge< verbucht wurden.

Das verhängnisvolle >Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses< 
vom 14. Juli 1933 war u. a. wesentlich von der Absicht getragen, langfristig 
»mittels staatlicher Intervention Krankheit tendenziell abzuschaffen«.127 
Der diesem Gesetz zugrunde liegende Gedanke, bestimmte, vom NS-Regi- 
mc nicht akzeptierte Vcrhaltensformen seien ererbt und durch Sterilisierung 
zu >ncutralisiercn<, mußte darüber hinaus in der Arbeitnehmerschaft eine 
unbestirnmte und tiefgehende Furcht erzeugen und Konformität erzwingen. 
Der nationalsozialistische Rassismus wendete sich nämlich -  das wird häufig 
übersehen -  nicht nur nach außen (gegen andere, >mindcrwertige< Völker), 
sondern auch nach innen; Lcistungsbegriff und Rassismus wurden ver-
schmolzen und zur Hierarchisierung und Selektion innerhalb der Kleutsch- 
arischen Volksgemeinschaft! verwendet. Nach den Feststellungen des offi-
ziösen Organs der Rcichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung z. B. war Arbeitsleistung »im Erbgut anlagcmäßig vorhande-
n e .. .  Leistungsdispositioiu, der »Arbeitseinsatz« wurdc’»somit zugleich zu 
einem rassischen Auslcscproblem«.128 Bei >Minderleistungsfähigkcit< und 
vor allem bei rasch als >asozial< denunzierter sozialer Nonkonformität hefein 
Arbeiter leicht Gefahr, rassistisch stigmatisiert zu werden. Als »asozial« 
etwa galt, wer infolge »staatsfeindlicher und querulatorischer Neigungen 
fortgesetzt mit den Strafgesetzen der Polizei und Behörden in Konflikt 
gerät«, »wer arbeitsscheu (und) trotz Arbeitsfähigkeit schmarotzend von 
sozialen Einrichtungen lebt«.129 Bereits längere unterdurchschnittliche Ak- 
kordleistungcn oder schlichte Überarbeitung reichten in manchen Fällen
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hin, um einen Arbeitnehmer potentiell zum Opfer des Gesetzes zur Verhü-
tung erbkranken Nachwuchses zu machen.130 Vor dem Hintergrund der 
willkürlichen Glcichsctzung von >Drückcbcrgern<, »Bummelanten«, »Lei-
stungsschwachen« usw. mit »rassisch Minder-« oder »Unwerten« durch na-
tionalsozialistische »Rassenhygieniker« kann es nicht verwundern, daß es 
neben Frauen mit »liederlichem Lebenswandel« vor allem unqualifizicrtc 
Arbciter(innen) waren, die sterilisiert oder von Zwangsstcrilisation bedroht 
wurden131 -  also Arbeitergruppen, die in weit überdurchschnittlichem Ma-
ße mit ihren Arbeitsverhältnissen unzufrieden waren und deshalb besonders 
häufig z. B. zu einem Arbcitsstellenwcchsel neigten:

Daß das hier nur in groben Zügen skizzierte Bündel gesundheitspoliti-
scher Repressalien, dem die Arbeiterschaft während der NS-Herrschaft 
ausgesetzt war, auch während des Krieges die Höhe des Krankenstandes 
grundlegend beeinflußte, liegt auf der Hand.

2.3. Krankenstand 1939 bis 1944

In den beiden letzten Vorkriegsjahren konnte der Krankenstand auf relativ 
niedrigem Niveau gehalten werden; in den ersten Kriegsjahren stieg er 
allerdings beträchtlich an (Tab. 22).132 Ursächlich für die hohen Kran-
kenstände bis 1943 waren:
-  das weiter erhöhte, »ungewohnte Arbeitstempo, das besonders bei Tcr- 
minlieferungen für die Wehrmacht äußerst gesteigert werden müsse«;133
-  die insbesondere für männliche Arbeitskräfte gleichzeitig weiter verlän-
gerten Arbeitszeiten.134 Aber auch bei Arbeiterinnen, die von den kriegsbe-
dingten Arbeitszeitverlängcrungen nicht so betroffen waren wie ihre männ-
lichen Kollegen, wurden »beängstigende körperliche und nervöse Erschöp-
fungszustände«, »rapides Sinken der Leistungsfähigkeit« u. ä. m. bereits zu 
Beginn des Krieges konstatiert.135
-  Seit 1942 führte dann die sich allmählich verschlechternde Ernährung zu 
Körpcrgewichtsverlusten und einer erhöhten Anfälligkeit für Krankhei-
ten. 136
-  Hinzu kam schließlich, daß seit 1941/42 »durch die häufigen nächtlichen 
Störungen infolge von Fliegeralarm und durch den zur längeren Arbeitszeit 
noch hinzukommenden Luftschutzdienst eine wesentliche Ursache mit 
liegt, daß die körperliche Widerstandskraft und Leistungsfähigkeit zurück-
gegangen ist, zumal der durch den verkürzten Schlaf entstandene Energie- 
Verlust nahrungsmäßig nicht kompensiert werden kann.«137

Seit der Jahreswende 1942/43 begannen dann die in den ersten Kriegsjah-
ren verfügten gesundheitspolitischen Restriktionen zu fassen; die Kran-
kenstände konnten erheblich gedrückt werden, obwohl die oben genannten 
Faktoren in der zweiten Kriegshälfte noch beträchtlich an Bedeutung ge-
wannen. Tab. 22 ist ferner zu entnehmen, daß der durchschnittliche Kran-
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Tabelle 22: Krankenstand nach Angaben der Betriebskrankenkassen und Reiclis- 
knappschaft 1929 bis 1944 (1938 = 100,0).

Betriebskrankenkassen Ueichsknappschaft
Industrie insgesamt nur metallverarbei-

tende Industrie (a)

1938 100,0 100,0 100,0
1939 94,9 110,6 106,3
1940 100,0 - 97,9
1941 107,8 - .108,5
1942 120,5 117,0 134,0
1943 91,8 (b) 101,5 (c) 97,9 -

Okt. 1943 104,0(c) 107,0 -

Okt. 1944 104,6(c) 107,4 -
Zum Vergleich: 
1929 132,6 141,9
1932 • 60,2 - 71,0
1935 82,7 - 75,8

(a) Schätzung auf Basis der Angaben von insgesamt 25 Betriebskrankenkassen (vgl. 
Tab. 23, E.II).

(b) Umrechnung nach den Daten von Werner (die allerdings in sich widersprüchlich 
sind).

(c) Schätzung auf Basis einer Erhebung des Rcichsverbandes der Betriebskranken-
kassen vom Nov. 1944 (vgl. Tab. 23, E.II).

Quelle: wie Tab. 23, außerdem: Wolfgang Franz Werner, »bleib übrig«. Deutsche Arbeiter in 
der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft, Düsseldorf 1983, S. lf>3, 307; Statistischejahrbü- 
chcr für das Deutsche Reich 1931, S. 382; 1934, S. 390; 1937, S. 436; 1939/40, S. 477.

kenstand selbst 1942 nicht die Höhe des Jahres 1929 erreichte -  obwohl 1929 
Arbeitsbedingungen und Ernährungslage ungleich besser waren. Vor die-
sem Hintergrund relativieren sich auch die bis Kriegsende anhaltenden 
Klagen über ein angebliches »Krankfeierne138 Daß die Krankenstände kei-
neswegs überhöht waren, wurde intern durchaus zugegeben. So stellte 
beispielsweise der SD in einem seiner geheimen Lageberichte fest, daß die 
»Haltung und Arbeitsleistung [der werktätigen Bevölkerung«, R. I I. J im 
großen und ganzen als günstig angesehen werden« müsse und »statistische 
Angaben, z. B. von Krankenziffern.. . sich nur bedingt für die Beurteilung 
der Arbeitsmoral« eigneten.139 Letztere, auf den zwischenbetrieblichen Ver-
gleich gemünzte Bemerkung relativiert sich, wenn wir die einzelbetricbli- 
chen Angaben aggregieren (Tab. 22 und 23): Selbst im letzten Kriegsjahr 
konnte der Krankenstand auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau ge-
halten werden.140 ln einigen wichtigen Industriezweigen wie der Eisen-, 
Stahl- und Metallgewinnung, dem Schiffs- und Maschinenbau, der Metall-
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Tabelle 23: Krankenstand in den wichtigsten Zweigen der deutschen Industrie 1938 
bis 1944 (in v. H. der Gesamtbelegschaften).

00 1938 1939 1942(b) 1943
Okt.
1943

Okt.
1944

E is e n - ,  S ta h l-  und  
M eta llg ew in n u n g E.I (28) 5,3% 5,4% 4,8%

E.II (4) 4,2% 5,0% 6,5% 5,4% -

M eta llv era rb e itu n g
(insgesamt) E.I (54) _ _ 4,7% 4,9% 5,1%

E.II (25) 4,7% 5,2% 5,5% 4,6% 5,0% 5,0%
darunter:
-  Fahrzeugbau E.I (12) _ _ _ 4,8% 4,7% 5,7%

E.II (5) - - 5,8% 4,4%. 4,4% 6,3%
-  Werften E.I (9) - - - 4,3% 5,2% 4,8%

E.II (4) 2,9% 3,3% 4,7% 4,8% 5,3% 4,5%
-  Elektroind. E.I (5) - - - 4,6% 5,2% 4,7%

E.II (4) 4,6% 4,5% 5,7% 4,3% 5,1% 5,4%
-  Maschinenbau E.I (25) - - - 4,8% 4,9% 4,7%

u. Metallw.ind. E.II (12). 5,4% 6,2% 5,7% ' 4,7% 5,2% 4,9%
C h em ie in d u str ie E.I (19) - - - 4,4% '' 4,9% 5,5%
T ex tilin d u str ie E.I (18). - -  ' - 4,4% 4,2% 3,6%
P ap ier in d u str ie E.I (10) - - - 3,9% 4,2% 3,3%
In d u strie , V erw altu n g , 
H a n d e l u n d  V erkeh r  
(insgesamt) E.I (154) 4,8% 4,9% 4,9%

(a) Erfaßte Unternehmen.
(b) Überwiegend errechnet auf Basis der einzelbetrieblichen Jahresdurchschnitte 

(wie 1938, 1939 und 1943). Lediglich den Zahlen für den Fahrzeugbau (vollstän-
dig) und den Maschinenbau/Mctall Warenindustrie (7 von 12) -  und insofern auch 
der Metallverarbeitung (12 von 25) -  liegen cinzclbetricblichc Angaben für Jan. 
1942 zugrunde.

Quellen:
E.I (= Erhebung I) : Mitteilung des Heichsverbandes der Betriebskrankenkassen über den 

Krankenstand der angeschlossenen Verbandskassen vom 24. Nov. 1944, 
in: BA Koblenz 1112 I/Ud. 336.

E.ll (= Erhebung II): wie E.I (nur die Betriebe, für die Angaben auch für diejahre vor 1943 
Vorlagen) außerdem: »Meldungen aus dem Reich«. Die geheimen Lage-
berichte des SD, Herrsching 1984 (vom 8. Okt. 1942), S. 4303; HA 
GHH 4080/14; SAA 15/Lc 774, 15/Lc 815, 15/Lg 977; HA Krupp WA 
41/3-740b.
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waren-, der Textil- und der Papierindustrie wurde er zwischen Okt. 1943 
und Okt. 1944 sogar weiter gedrückt. Nur die Chcniieindustrie hatte im 
Okt. 1944 gegenüber dem Vorjahr deutlich mehr Kranke zu verzeichnen. 
Alles in allem blieb bis zum Ende der NS-Diktatur- wie noch 1945 fcstge- 
stellt wurde -  »trotz aller zeitbedingten Erschwerungen der Krankenstand 
erfreulich niedrig«.141

Unter den >gcsundheitspolitischen< Restriktionen des NS-llegimes ging 
insbesondere von der Intensivierung der vertmiensärztlichcn Kontrolluukrsu- 
chungen eine erhebliche Wirkung aus: 1939 wurden 62% aller krankgeschrie- 
benen Arbeitnehmer vom vertrauensärztlichen Dienst der feichsgcsetzli- 
chcn Versicherungen zu einer Nachuntersuchung vorgeladen; 1941 waren es 
bereits 76%, 1942 80% und 1943 schließlich mehr als 8 5% .142 Von den 
Arbeitern, die zur Kontrolluntcrsuchung geladen wurden, erschien in den 
Jahren nach Kriegsbeginn ein immer höherer Prozentsatz gleich am Arbeits-
platz, ohne überhaupt den Vertrauensarzt aufgesucht zu haben. Bei der 
Gutchoffnungshütte stieg der Anteil dieser Arbeiter von 36,4%  im Jahr 1939 
auf 41,8% 1941.143 Die Behauptung vom >Krankfeicrn< wird dadurch nur 
scheinbar bestätigt. Ursächlich für diese Entwicklung war in erster Linie die 
immer restriktivere Krankschreibung der Vertrauensärzte, ln dem gleichen 
schwcrindustriellcn Großunternehmen schrieb der zuständige Vertrauens-
arzt 1939 noch 64,6%  aller von ihm nachuntersuchten Arbeitnehmer krank; 
zwei Jahre später waren es nur noch 46 ,3% .144 Die Vertrauensärzte der 
Kruppschen Krankenkassen hielten es ähnlich: Sie schrieben 1937 von den 
vorgcladcncn >Gcfolgschaftsmitgliedern< fast zwei Dritte] (65,1%) arbeits-
unfähig, 1940 dagegen nicht einmal mehr die Hälfte (49,7% ).145 Beide 
Beispiele entsprechen in etwa "dem gesamtindustriellen Trend.146 Insbeson-
dere wurde »in vielen Fällen, yyo man die Betriebsärzte mit den Funktionen 
des Vertrauensarztes hätte verkoppeln können, u. a. beim Volkswagenwerk 
und bei Blohm & Voss, der Krankenstand erheblich heruntergedrückt«.147 
Ähnlich lautende Erfolgsmeldungen wurden nach Einführung des Rcvicr- 
arzt-Systcms verbreitet.148

Während des Krieges häuften sich zwar Klagen über einen hohen Kran-
kenstand vor allem von Frauen und Jugendlichen.149 In den meisten Bran-
chen waren Arbeiterinnen -jedenfalls im letzten Kriegsjahr -jedoch seltener 
krank als ihre männlichen Kollegen.150 Zurückzufiibren ist dies vor allem 
auf die Ausweitung der Tcilzcitarbeit für Frauen sowie den -  wesentlich aus 
>rasse-< und bevölkerungspolitischen Gründen vorgenommenen -  Ausbau 
des besonderen Arbeitsschutzes für weibliche Arbeitskräfte seit 1935 und die 
relativ strenge Überwachung der Arbeitsschutzbestimmungen für Frauen, 
durch die Gcwcrbcaufsicht auch während des Krieges.151
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Tabelle 24: Angezeigte und entschädigte Arbeitsanfälle und Berufskrankheiten 1929 bis 1939.

Gemeldete Verletzte und Erkrankte Neuzugänge an Empfängern von Renten, Kranken-
und Sterbegeld

absolut (in 1000) in v. H. der Versicherten absolut (in 1000) in v. H. der gemeldeten 
Verletzten und Erkrankten

1929 1502 5,5 168 11,2
1930 1237 4,5 164 13,2
1931 974 3,8 136 14,0
1932 827 3,4 88 10,7
1933 930 3,7 74 7,9
1934 1174 4,4 82 6,9
1935 1354 4,7 89 6,5
1936 1527 5,1 87 5,7
1937 1799 5,7 96 5,3
1938 2007 6,0 103 ■ 5,1
1939 2254 5,9 118 5,2

Quelle: Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Bd. III: Materialien zur Statistik des Deutschen Reiches 1914—1945, hg. von Dietmar Petzina u. a., München 
1978, S. 158f.; Statistischesjahrbuch für das Deutsche Reich 1938, S. 462; 1939/40, S. 480; 1941/42, S. 516.
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2.4. Unfallhäufißkeit

Während des >Dritten Rciches< war die deutsche Arbeiterschaft einem im 
Vergleich zu den vorangegangenenjahren erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. 
Der wichtigste Indikator für den Grad des Unfallrisikos ist die Zahl der 
Meldungen über Verletzungen und Berufskrankheiten in v. I I. der Unfall- 
vcrsichcrtcn.152 Nach den Feststellungen des Statistischen Reichsamtes lag 
der Prozentsatz der angezcigten Betriebsunfälle und Berufskrankheiten für 
die Gesamtheit der Versicherten (einschließlich der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung) 1938 mit 6,0% deutlich über dem bis 1933 erreichten 
Spitzenwert des Jahres 1929 mit 5,5% (Tab. 24). Noch eindeutiger ist dieser 
Trend, wenn wir lediglich die gewerblichen Unfallanzeigen betrachten: 
Hier erreichte vor der nationalsozialistischen >Machtcrgreifung< die Ent-
wicklung ihren Höhepunkt 1928 mit 8,8 Unfallanzeigen auf 100 Versicherte 
(1929: 8,5% ) und ihren Tiefpunkt 1932 mit 5,6% . 1938 lag die gemeldete 
Unfallhäufigkeit in Industrie und Handwerk mit 9,8% erheblich über den 
für diejahre 1928 und 1929 registrierten Quoten.153 Tab. 23 ist außerdem zu 
entnehmen, daß gleichzeitig die Zahl der (erstmals) entschädigten Arbeits- 
unfällc und Berufskrankheiten in v. H. der Anzeigen seit 1931 rapide um fast 
zwei Drittel zurückging. Wie lassen sich beide Trends erklären?

Bis zum 9. März 1942 -  dem Tag des Inkrafttretens des >6. Gesetzes über 
Änderungen der Unfallversicherung!154 -  war nicht die Gesamtheit aller 
Unternehmen und Belegschaften unfallvcrsichert. Die Unfallversicherung 
bestand nur für Betriebe und Tätigkeiten, die besonderen und spezifischen 
Unfallgefahrcn ausgesetzt waren; versichert wurden dann alle in diesen 
Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer. Versicherungsträger waren die zu-
ständigen Berufsgenossenschaften. Die Beiträge für die Versicherung ent-
richteten die Unternehmer; bis 1951 wurde deshalb die Unfallversicherung 
von den Unternehmern in Selbstverwaltung geführt. Dies bedeutete zu-
nächst folgendes: Die Zahl der Versicherten war nicht konstant, sondern 
konnte -  ebenso wie die Leistungen der Versicherung -  durch gesetzliche 
Maßnahmen ausgedehnt oder eingeengt werden. Für die Zeit der national-
sozialistischen Diktatur war hier vor allem die 3. Berufskrankheitcn-Ver- 
ordnung vom 16. Dez. 1936155 von Bedeutung; durcksie wurden die versi-
cherungspflichtigen Berufskrankheiten u.a. auf Flaut- und Staublungener- 
krankungen ausgedehnt. Eine derartige Ausweitung lag nahe, da (infolge 
der auf Autarkie ausgerichteten Wirtschaftspolitik) in größerem Umfang 
qualitativ schlechtere Rohstoffe als zuvor verarbeitet werden mußten und 
die durch die Verordnung entschädigungspflichtig gewordenen Berufs-
krankheiten gehäuft auftraten. In den Jahresberichten der Gewerbeaufsichts- 
beamten wird dies ziemlich unverblümt zum Ausdruck gebracht:

»Die Zahl der Augenerkrankungen in den Kunstseide-, Zellwolle- und Kunstdarm- 
fabriken ist in verschiedenen Bezirken stark angestiegen... Der Grund für dieses
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Anwachsen ist darin zu finden, daß bei der im Jahre 1935 einsetzenden großen 
Steigerung der Erzeugung nicht gleichzeitig in ausreichendem Maße den Erforder-
nissen des Gesundheitsschutzes Rechnung getragen wurde.« »Der starken Verwen-
dung des deutschen Flachses wurden Hauterkrankungen zur Last gelegt, die sich in 
einer Leinenspinnerei und -Weberei zeigten.«156

Auf die Arbeit mit gesundheitsschädlichen Ersatzstoffen ist der steile An-
stieg der Zahl der gemeldeten und entschädigten Berufskrankheiten wäh-
rend der ersten sechsjahrc der nationalsozialistischen Diktatur zurückzufiih- 
ren: 1932 wurden 4340 und 1933 4479 Berufskrankheiten den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften gemeldet; 1937 waren es dann 13 556157, 1939 wur-
den insgesamt 22918 Berufskrankheiten registriert.158 Gegenüber 1929 mit 
8230 gemeldeten Berufskrankheiten hatten sich danach die beruflich beding-
ten Erkrankungen mehr als verdoppelt.159 Zu berücksichtigen ist allerdings, 
daß eine Krankheit nur dann als berufsbedingt galt, wenn sic in einem 
Betrieb auftrat, der nach den pathophysiologischen Theorien eine solche 
Krankheit mit besonderer Wahrscheinlichkeit erwarten ließ.-Ausgeschlos-
sen blieben damit alle Krankheiten »mit multifaktoreller Genese- der größte 
Teil der organischen und alle psychischen Erkrankungen«.160 Die »Bindung 
der Anerkennung eines Arbeitsschadens an einen juristisch eng definierten 
Zusammenhang zwischen Krankheit und Produktionsprozeß hatte zur Fol-
ge, daß gerade die krankheitsverursachende Wirkung von Belastungen 
durch technisch-organisatorische Veränderungen überhaupt nicht erfaßt 
werden können und damit fiir die Unfallversicherung entfallen«161 -  ein 
Tatbestand, der aufgrund der forcierten Rationalisierung seit 1936 erheblich 
an Bedeutung gewann und u. a. in der Zunahme von Krcislauferkrankun- 
gen, nervösen Störungen, Magenerkrankungen etc. (die nicht als Berufs-
krankheiten anerkannt wurden) seinen Ausdruck fand.162 Gleichzeitig gin-
gen ebenso wie bei den Arbcitsunfällcn auch bei den beruflich bedingten 
Erkrankungen die Zahl der von der Unfallversicherung bewilligten Ent-
schädigungen in v. 11. der Anzeigen seit der nationalsozialistischen Macht-
übernahme erheblich zurück: ln den Jahren 193-1 und 1932 wurden 17,4%  
bzw. 18,5% aller den gewerblichen Berufsgenossenschaften gemeldeten 
Berufskrankheiten entschädigt, seit 1935 waren es dagegen deutlich unter 
zehn Prozent.163 Insgesamt fielen die Meldungen ebenso wie die Entschädi-
gungen von Berufskrankheiten gegenüber den Betriebsunfällen indessen 
kaum ins Gewicht: Sie machten 1929 bis 1939 nicht einmal ein Prozent der 
Gesamtheit der bei der Unfallversicherung eingegangehen Meldungen bzw. 
Entschädigungen aus. Die Ausweitung der Entschädigungspflicht von Be-
rufskrankheiten durch die Verordnung vom Dez. 1936 verzerrt deshalb 
bestenfalls geringfügig die in Tab. 23 erkennbaren Trends.
Die in Tab. 24 erkennbare Tendenz zu einer restriktiven Entschädigungspra-
xis, die auch für die einzelnen Industriezweige nachweisbar ist,164 erklärt 
sich wesentlich aus den relativ großen Ermessensspielräumcn der Sachbear-
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beiter der Unfallversicherung. Obgleich 1933 in diesem Vcrsichcrungsbc- 
rcich kaum personelle Veränderungen vorgenommen wurden, wurden 
während der NS-Diktatur verstärkt Unfallrenten gekürzt, gestrichen oder 
gar nicht erst gewährt und die auf diese Weise gewonnenen Beträge der 
Rüstungsfinanzierung zur Verfügung gestellt.165 Erleichtert wurde dies da-
durch, daß nach Auflösung der Arbeitnehmerorganisationen und der Ein-
führung des nationalsozialistischen-Arbeitsrechts die betroffenen Arbeiter 
ihre Rechte nicht mehr wirkungsvoll zur Geltung bringen konnten. Über-
dies wurden die durch die Notverordnungen vom 8. Dez. 1931 und 14. Juni 
1932 reduzierten bzw. aufgehobenen Leistungen auch der Unfallversiche-
rung166 während der NS-Diktatur erst spät (seit 1938) und nicht vollständig 
wieder zurückgenommen.167 Djer seit 1932 beobachtbare Anstieg der Lei-
stungen pro Entschädigungsempfänger168 erklärt sich in erster Linie daraus, 
daß in diesem Jahr die Beseitigung der Entschädigung von >Bagatellfällen< 
verfügt worden war. Obwohl die restriktive Entschädigungspraxis zwei-
felsohne viele (theoretisch) Anspruchsbcrechtigtc davon abhielt, Verletzun-
gen und beruflich bedingte Erkrankungen den Unfallversicherungen über-
haupt zu melden, war der für die gesamte Wirtschaft zu konstatierende 
Anstieg der Unfall- und Berufskrankheits-Anzeigen (Tab. 24) keineswegs 
hauptsächlich etwa einer rüstungsbedingt verschobenen Beschäftigten- 
struktur hin zu den eisen- und stahlerzeugenden und metallverarbeitenden 
Industriesektoren, die traditionell überdurchschnittliche Unfallhäufigkeiten 
aufwiesen, geschuldet, sondern ebenso in den einzelnen Branchen zu beob-
achten. Vor allem die Arbeiter waren offenbar einem verstärkten Unfallrisi-
ko aus'gesetzt, die in den Industriezweigen beschäftigt waren, in denen die 
Produktion aufgrund der Autarkiepolitik am einschneidendsten umgestellt 
werden mußte: In der Textilindustrie hätten sich die Unfall- und Berufs-
krankheitsanzeigen in v. LI. der Versicherten von 2,9% im Jahr 1929 (1932: 
2,4% ) auf5,2%  imjahr 1939 und in Chcmicindustrie von 8,6% 1929 (1932: 
6,7% ) auf 9,3%  1939 erhöht. Aber auch dort, wo -  wie in der metallverar-
beitenden Industrie -  die Arbeitszeit überdurchschnittlich verlängert und 
das Arbeitstempo erhöht wurde, häuften sich die während der Arbeit erlitte-
nen Verletzungen.169 Tn den bis 1938 relativ kritischen Jahresberichten der 
Gewcrbeaufsichtsbcamtcn wurden als weitere Gründe für den beobachteten 
Anstieg der Betriebsunfälle häufige Nachtschichten, die Einstellung älterer 
und betriebsfremder Arbeitskräfte und »die Zusammenballung zahlreicher 
Arbeitskräfte in kleinen Räumen« genannt.170 Außerdem stieg die Zahl der 
Arbcitsunfällc infolge der Ausweitung lcistungsbezogener Entlohnungssy- 
steme: Da die Einhaltung von Unfallschutzvorschriften Zeit und damit im 
Akkord Geld kostete, wurden die entsprechenden Bestimmungen häufig 
übertreten. Zu einem derartigen Verhalten wurden viele Arbeiter bei den 
niedrigen Leistungslöhnen geradezu gezwungen, wollten sie sich und ihrer 
Familie ein einigermaßen erträgliches Auskommen sichern. Nach Feststel-
lungen der Gewerbeaufsicht trug schließlich nicht zuletzt »die größere Mast
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bei der Arbeit, welche die Folge dringender Aufträge zu sein pflegt, und 
auch die dadurch leichter 'cintrctende Ermüdung zu der Steigerung der 
Unfallzahlcn bei«.171

Dennoch läßt sich aus der hohen Zahl an Arbcitsunfällen nicht unbedingt 
auf einen allgemeinen »Mißerfolg aller Arbeitsschutzkampagnen« schlie-
ßen.172 Ohne Arbeits- und Unfallschutzkampagncn sowie Präventivmaß-
nahmen von Gewerbe-und Betriebsärzten, >Unfallvertrauensmännern< und 
betrieblichen >Sicherheitsingcnicuren< wäre die Zahl der Unfallopfer vor 
dem Hintergrund verlängerter Arbeitszeiten, des erhöhten Arbeitstempos, 
des häufigen Umgangs mit Ersatzstoffen und der Einführung neuer Techno-
logien, die nach Grcssners allein schon »Tausende von Arbcitsunfallsopfcrn 
und Invaliden« forderten,173 noch weitaus höher ausgefallen. Die Tätigkeit 
der >Unfallvcrtraucnsmänncr< war zwar nach Bekunden staatlicher Stellen 
nur von geringem W ert.174 Und Sicherheitsingenieure waren zumindest bis 
Kriegsbeginn nur in wenigen Großbetrieben vorhanden, insbesondere in 
der Eisen-, Stahl- und chemischen Industrie.17S Dagegen scheinen Betriebs-
und Gewerbeärzte in weiten Teilen der Industrie relativ .erfolgreich flir 
wirksamen Unfallschutz gesorgt zu haben.176

Wie sich die Quote der Betriebsunfälle in der gesamten Industrie oder 
einzelnen Branchen während des Krieges entwickelte, läßt sich -  abgesehen 
vom Steinkohlenbergbau177 -  nicht eindeutig fcststellcn.178 Seit 1940 wur-
den zudem >Frcmdarbcitcr< und Kriegsgefangene miterfaßt, so daß ein Ver-
gleich mit den Jahren bis 1939 zumindest problematisch wird.179 Ebensowe-
nig lassen sich Angaben machen, ob Verbesserungen im Bereich der Unfall-
versicherung, die 1942/43 unter dein Eindruck der Kriegswende zur Befrie-
dung der >Heimatfront< vorgenommen wurden,180 den Anteil der entschä-
digten an den gemeldeten Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten wieder 
steigen ließen. •

Wenn hier offen ßlcibcn muß, wie sich die Quote der Betriebsunfälle 
während des Krieges entwickelte, so ist immerhin der Befund bei den 
Krankenständen eindeutig: Sie blieben vor dem Hintergrund verlängerter 
Arbeitszeiten, tendenziell erhöhten Arbeitstempos sowie einer sich während 
des Krieges verschlechternden Ernährung und häufig katastrophaler Wohn-
verhältnisse auf einem erstaunlich niedrigem Niveau. Wenn man von der 
1936 geschaffenen Institution des >Bctricbsarztes< -  und ihrer seit 1938 
cingcflihrtcn Sonderform des >Revicrarztcs< -  absieht, geschah dies weitge-
hend unter Einsatz eines in den Grundzügen bereits vor 1933 bestehenden 
gesundheits- und sozialpolitischen Instrumentariums. Dessen Wirkungs-
weise hatte sich jedoch infolge fundamental veränderter politischer, rechtli-
cher und personeller Rahmenbedingungen sowie aufgrund des verschärften 
Druckes, dem die Akteure -  vor allem die Kassen-, Vertrauens-, Betriebs-
und Gewerbeärzte sowie das Verwaltungspersonal der Krankenkassen -  
ausgesetzt waren, grundlegend verändert. Nicht nur die wirtschafts- und 
leistungspolitischen Aufgaben, die der Arbeitsmedizin und dem Gcsund-
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heitswcsen von NS-Uegimc und Industrie gesetzt worden waren, konnten 
infolgedessen weitgehend erfüllt werden, sondern auch die >Rassenhygiene< 
erhielt immer stärker das Gewicht, das ihr im Rahmen der Arbeitsmedizin 
zukommen sollte. Die hier nur grob skizzierten gesundheits- und sozialpoli-
tischen Restriktionen, denen die deutsche Industricarbcitcrschaft ausgesetzt 
war, wurden im übrigen nicht von einer Zcntralinstanz durchgesetzt, son-
dern von verschiedenen, teilweise konkurrierenden Institutionen vorge- 
nommen. Die Effektivität der Maßnahmen behinderte dies freilich nicht; 
auch hier scheinen Konkurrenz und Kompetcnzgcrangcl zwischen der DAF 
auf der einen Seite und dem Reichsarbeitsministerium sowie den Wirt-
schaftsorganisationen auf der anderen Seite zumindest mit Blick auf den 
angezicltcn ökonomischen Hauptzweck (Senkung der Krankenstände und 
Erhöhung der individuellen Arbeitsleistung), der zwischen beiden Kontra-
henten unumstritten war, eher eine Verdichtung der Restriktionen bewirkt 
zu haben, denen der einzelne Arbeitnehmer immer weniger entrinnen konn-
te.
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V

VIII. Zusätzliche betriebliche Sozialleistungen: 
Umfang und Funktionswandlungen

Den folgenden Ausführungen liegt nicht die Intention zugrunde, die vielfäl-
tigen Formen zusätzlicher betrieblicher Soziallcistungen vollständig und im 
Detail aufzulisten. Im Vordergrund steht vielmehr die Frage, welchen 
Wandlungen die betriebliche Sozialpolitik vor dem Hintergrund einschnei-
dender Veränderungen der staatlichen Arbeitsmarkt-, Lohn-und Sozialpoli-
tik während des Dritten Reiches unterworfen war und welchen Ausdruck 
dies in den zusätzlichen Sozialaufwcndungen der industriellen Unterneh-
men fand.

Die Wurzeln eigenständiger Sozialpolitik industrieller Betriebe reichen bis 
weit ins letzte Jahrhundert zurück. Einige Großunternehmen begannen 
bereits Mitte des 19.Jahrhunderts mit der Errichtung von Institutionen, 
über die sich betriebliche Sozialpolitik entfalten konnte.1 In der Zeit der 
Weimarer Republik schufen darüber hinaus namentlich das 1928 gegründete 
und 1934 aufgelöste »Institut für Bctriebssoziologie und soziale Betriebsleh-
rê  an der Technischen Flochschule Berlin sowie das 1926 ins Leben gerufene 
»Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung« wesentliche ideologisch- 
theoretische Grundlagen zur Legitimierung und Ausweitung betrieblicher 
Sozialpolitik.2 Dies muß hier deshalb betont werden, weil in der nationalso-
zialistischen Publizistik häufig der Eindruck geweckt wurde, »vor der 
Machtübernahme spielten die freiwilligen Soziallcistungen keine wesentli-
che Rolle«;3 »erst der Durchbruch der nationalsozialistischen Gedanken... 
(habe), die Voraussetzung für fruchtbare Überlegungen auf diesem Gebiet 
geschaffen«.4 Zumindest Großunternehmen knüpften nach 1933 meist an 
lange vorher entwickelte Traditionen betrieblicher Sozialpolitik an. Aller-
dings konnte sich die betriebliche Sozialpolitik -  so wird im folgenden zu 
zeigen sein -  nach 1933 in vielerlei Flinsicht ungehinderter entfalten, nicht 
zuletzt weil die gewerkschaftlichen Kritiker ausgeschaltet und die Tendenz 
zu einer rechtsverbindlichen »Verstaatlichung« freiwilliger betrieblicher So- 
ziallcistungcn zurückgedrängt werden konnte. Zudem konnten sich politi-
sche Funktionsträger jetzt unverblümter zur betrieblichen Sozialpolitik be-
kennen.

Unter »zusätzlichen betrieblichen Sozialleistungen« werden im folgenden 
in Anlehnung an die Definition Reichweins alle diejenigen geldlichen Auf-
wendungen der Unternehmensleitungen für ihre Arbeitnehmer verstanden,
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die nicht als regulärer Lohn bzw. Gehalt anzusprechen sind. Dazu gehören 
beispielsweise Weihnachtsgratifikationen und Abschlußprämien auch dann, 
wenn sic in den Gewinn- und Vcrlustrcchnungcn nicht unter »freiwillige 
Soziallcisturigcn«, sondern unter »Lohn- und Gehaltssummc< (oder »Zuwei-
sung zu Rücklagen« u.ä.) verbucht werden. Soziallcistungen gelten nur so 
lange als »freiwillige« oder »zusätzliche«, wie sic nicht durch Gesetze, Verord-
nungen oder Tarifordnungen vorgeschrieben und damit rechtlich verbind-
lich gemacht wurden.s Betriebliche Sozialpolitik, die in den zusätzlichen 
Sozialleistungcn industrieller Unternehmen ihren materiellen Ausdruck fin-
det, nutzt Defizite der staatlichen Sozialpolitik. Eine Darstellung betriebli-
cher Sozialpolitik muß deswegen auch die Entwicklungslinicn der staatli-
chen Sozialpolitik und der gesetzlichen Soziallcistungen wenigstens in gro-
ben Zügen umreißen. Wenn schließlich im folgenden weniger von »freiwilli-
gen«,-sondern meist von »zusätzlichen« betrieblichen Sozialleistungcn ge-
sprochen wird, dann deshalb, weil »Freiwilligkeit« in dieser Hinsicht 1936/37 
zunehmend nur noch formal bestand, da vor allem die Verhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkt und die auf Einkommensbegrenzung angelegte Lohnpolitik 
des nationalsozialistischen Staates die meisten Unternehmensleitungen zum 
Ausbau betrieblicher Sozialleistungen geradezu zwang. Von der politischen 
Seite wurde die Freiwilligkeit betrieblicher Soziallcistungen dagegen nicht 
substantiell eingeschränkt.

1. Betriebliche Sozialpolitik, nationalsozialistisches Arbeitsrecht 
und die Rolle der »Deutschen Arbeitsfront«

ln einer unlängst erschienenen Dissertation zum Thema betriebliche Sozial- 
und Personalpolitik ist behauptet worden, »> während der Zeit des National-
sozialismus (könne) kaum von betrieblicher Sozialpolitik gesprochen wer-
den, da durch das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. 1. 1934 
ein wesentlicher Teil der freiwilligen Soziallcistungen gesetzlich festgelcgt 
wurde«.6 Diese Feststellung, die sich auf den im §2. des AOG formulierten 
»Fürsorgegedanken« des »Betriebsführcrs« gegenüber seiner »Gefolgschaft« 
bezieht, ist irrig. Denn während die im selben Artikel des AOG verankerte 
►Treuepflicht« der Arbeitnehmer diese zum unbedingten, durch keinerlei 
Mitsprachercchtc eingeschränkten Gehorsam gegenüber dem »Betricbsfiih- 
rer« verpflichtete, war »die Verpflichtung des neuen Fürsorgegedankens 
keine Frage der Begründung unmittelbarer Rechte« des Arbeitnehmers 
gegenüber dem Arbeitgeber -  wie Mansfeld und Pohl in ihrem Kommentar 
zum §2 des von ihnen maßgeblich beeinflußten AOG unmißverständlich 
feststellten.7 An die Stelle konkreter Rechte setzten die Verfasser des AOG 
den pathetischen, gleichwohl leerformelhaftcn Appell an die »ehrenhafte 
Gesinnung« und die »sittliche Pflicht« des Arbeitgebers zur »Sorge um das
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Los der Geführten«.8 Folgerichtig waren zum gesamten Komplex der be-
trieblichen Sozialpolitik in das AOG keine konkreten Bestimmungen aufge-
nommen worden -  im Ge'gensatz zur >Trcuepflicht< der >Gcfolgschaft<, die in 
eine Vielzahl konkreter Einzclpflichtcn verdichtet wurde. Unter nationalso-
zialistischen Arbcitsrechtlcrn bestand weitgehend Einigkeit darüber, daß die 
>Fürsorgepflicht< nach §2  des AOG auch keine unmittelbare Auswirkung 
auf das EinzelarbeitsVerhältnis habe.9 Zu Recht ist deshalb fcstgcstellt wor-
den, daß die >Fürsorgepflicht< des »Betriebsführers« »in etwa der Alimenta-
tionspflicht des Feudalismus« entsprach.10

Sozialleistungen sollten nicht mehr -  wie in der Weimarer »Systemzeit« -  
überbetrieblich reglementiert, sondern möglichst weitgehend dezentrali-
siert und an den bctricbspolitischcn Bedürfnissen und ökonomischen Mög-
lichkeiten des einzelnen Unternehmens ausgerichtet werden. Angezielt war, 
mit sozialpolitischen Initiativen der autonomen >BctriebsFührer< die Arbeiter 
an >ihr< Unternehmen zu binden und damit deren Orientierung an den 
ArbeitnehmerOrganisationen als den Repräsentanten der gemeinsamen so-
zialen und politischen Interessen der Arbeitnehmerschaft durch die Loyalität 
dein einzelnen Unternehmen gegenüber abzulösen. Diese Intention-die seit 
jeher der betrieblichen Sozialpolitik industrieller Großunternehmen zugrun-
de gelegen hatte -  sollte nach Beseitigung der >Novembcrmächtc< und 
gewerkschaftlichen »Sozialbürokratcn« auf breiter Ebene erst richtig zur 
Wirkung gelangen können. In der nationalsozialistischen Zeitschrift »Dcut- 
schc Volkswirtschaft« wurde deshalb von der betrieblichen Sozialpolitik als 
»des künftig wichtigsten Teiles der allgemeinen Sozialpolitik« gespro-
chen.11 Bezweckt war mit der Erweiterung des Spielraums für die von 
»staatlicher Reglcmentierungssucht« befreite betriebliche Sozialpolitik inso-
fern auch die Paralysierung des die Macht der Nationalsozialisten potentiell 
bedrohenden politischen Faktors Arbeiterschaft«.12 U. a. vor diesem Hin- 
tergrund wurde betriebliche Sozialpolitik zum »notwendigen Postulat unse-
res völkischen Gemeinschaftslebens« erklärt.13 Um dieses Ziel einer be-
triebsbezogenen Flartnonisierung der sozialen Gegensätze zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern nicht zu gefährden, hatte nach den Vorstellun-
gen der meisten nationalsozialistischen Arbcitsrcchtler auch der Staat nicht 
in die betriebliche Sozialpolitik hineinzureden.14

Formen und Ausmaß zusätzlicher Soziallcistungen brauchten überdies in 
den Betriebsordnungen nicht erwähnt oder gar genauer beschrieben zu 
werden. Von dieser Möglichkeit machte die Unternehmerschaft, von weni-
gen Ausnahmen abgesehen, offenbar allgemeinen'Gebrauch.15 Eine Fixie-
rung betrieblicher Sozialleistungen in den Betriebsordnungen hätte diesen 
nämlich einen rechtsverbindlichen Charakter gegeben, auf den sich jeder 
Belegschaftsangehörige hätte berufen können. Zudem wäre der DAF da-
durch Gelegenheit geboten worden, sich zu einem quasi gewerkschaftlichen 
Kontrollorgan über die Einhaltung dieser betriebsinternen sozialpolitischen 
>Gesctze< aufzuschwingen und damit in die durch das AOG sanktionierte
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innerbetriebliche Autonomie des Arbeitgebers cinzubrechcn. Versuchen der 
DAF, Unternehmer zur »Verbesserung« bzw. »Überprüfung der bestehen-
den Betriebsordnungen« mit dem Ziel der Schaffung von Rechtsansprüchen 
der Belegschaft auf betriebliche Sozialleistungen zu veranlassen,16 waren 
deshalb zumindest in industriellen Großunternehmen im allgemeinen kein 
durchschlagender Erfolg beschiedcn.

Die DAF versuchte indes noch von einer anderen Ebene aus, die unbe-
schränkte sozialpolitische Gestaltungsmacht des >Betriebsfül)rers< einzuen-
gen: Aus §1 des AOG, der die >Betricbsgemcinschaft< dem »Nutzen von 
Volk und Staat unterordnetc«, leitete die DAF ihre Forderung ab, daß es in 
einem nach nationalsozialistischen Grundsätzen geführten Betrieb »keine 
Soziallcistung geben (dürfe), die nicht einem wohldurchdachten Nutzen im 
Interesse des Volksganzcn dient«.17

Als nationalsozialistische Massenorganisation, die Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber zu ihren Mitgliedern zählte, nahm die DAF für sich in Anspruch, 
die Interessen des >Volksganzen< gegenüber dem >Bctriebsführcr< zu vertre-
ten. Dieser nach Mitgliedern stärksten Organisation des NS-Ucgimes waren 
allerdings (zumindest bis 1942) im Rahmen der staatlichen Sozialpolitik 
keine rechtlich abgcsichcrtcn Aufgaben zugewiesen worden; um so mehr 
suchte sic auf die betriebliche Sozialpolitik Einfluß zu gewinnen. Obwohl 
der DAF formaliter keine Möglichkeiten zur Verfügung standen, vom 
einzelnen Unternehmer die Einführung zusätzlicher Sozialleistungen zu 
erzwingen, suchte sie dennoch massiven politischen Druck in diese Rich-
tung auszuüben. Wichtigstes Mittel hierbei war der seit 1937 mit großem 
propagandistischen Aufwand in Szene gesetzte > Leistungskampf der Betrie-
ben. 18. Zwar wartete die DAF m it eindrucksvollen Angaben über die Zahl 
der teilnehmenden Betriebe auf.19 Jedoch verweigerten gerade eine Reihe 
der Unternehmen die Teilnahme an diesem Wettbewerb, die hinsichtlich 
ihrer betrieblichen Sozialpolitik als besonders vorbildlich galten (u.a. 
Krupp, Gutehoffnungshüttc, Stumm).20 Auch vom Siemens-Konzern wird 
berichtet, daß er an keinem der von der DAF inszenierten >Leistungskämpfe 
der Betrieben teilnahm. Funktionäre der Arbeitsfront, die sozialpolitische 
Forderungen ihrer Organisation vortragen wollten, wurden mit den Worten 
abgekanzelt: »Flier gibt es nichts auszurichten, hier können Sie höchstens 
etwas lernen.«21 Flinter einem solchen Verhalten von Unternehmensleitun-
gen stand der Wille, alle Versuche der DAF, von den Betrieben aus eigener 
Initiative häufig schon'langc vor 1933 eingeführte soziale Sondcrleistungen 
propagandistisch als Resultat der sozialpolitischen Aktivitäten der Arbeits-
front zu reklamieren, abzuwehren. Andere Unternehmen wiederum, die 
sich am >Lcistungskampf der Betrieben beteiligten, erhielten die Auszeich-
nung nationalsozialistischer Musterbetrieb für betriebliche Sozialleistun-
gen, die lange vor 1933 cingcführt worden waren.22 Absicht der DAF war 
es, von Unternehmen aus freien Stücken eingeführten, zusätzlichen Sozial- 
leistungcn gewissermaßen den Stempel der Arbeitsfront aufzudrücken, um
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so in der Arbeiterschaft die für die Legitimierung der eigenen Existenz 
dringend benötigte positive Resonanz zu finden.23 Dies gilt jedenfalls für 
weite Teile der Großindustrie. Bevor der Frage nachgegangen werden kann, 
ob demgegenüber die DAF bei Klein- und Mittelbetrieben durch politischen 
Druck unmittelbar zur Ausweitung der betrieblichen Sozialpolitik beitrug, 
ist die Entwicklung von Umfang und Formen der zusätzlichen Soziallci- 
stungen näher zu untersuchen.

2. Umfang der zusätzlichen betrieblichen Sozialleistungen nach 
Branchen, Betriebs- und Ortsgrößenklassen

Die Ermittlung des Umfanges zusätzlicher Soziallcistungen industrieller 
Unternehmen stößt für den hier interessierenden Zeitraum auf eine Reihe 
methodischer Probleme. Nur ein Teil aller Industriebetriebe veröffentlichte 
Angaben über die Höbe ihrer als »freiwillig« deklarierten sozialen Aufwen-
dungen. Auch die Aktiengesellschaften, die zur Offenlegung ihrer Bilanzen 
und Gewinn- und Verlustrechnungen verpflichtet waren, legten nur zum 
Teil diesbezüglich konkrete Zahlen vor. Erst mit der Akticnrcchtsnovelle 
von 1961 wurde die Publikation der zusätzlichen Soziallcistungen verbind-
lich gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt blieb es den Aktiengesellschaften 
selbst überlassen, ob sie Angaben zur »Sozialbilanz« veröffentlichten oder 
nicht. Immerhin erhöhte sich nach einer Untersuchung des Arbeitswissen- 
schaftlichen Instituts der DAF über 987 größere Unternehmen die Publika- 
tionsfreudigkeit in dieser Hinsicht erheblich: 1932 waren cs ganze 12%, 1934 
22% , 1936 dann 44% und 1937 immerhin 76% der erfaßten Gesellschaften, 
die über betriebliche Sozialpolitik berichteten.24 In einer weiteren Erhebung 
mußte das Arbeitswisscnschaftliche Institut feststellcn, daß von 1560 erfaß-
ten Aktiengesellschaften zwar ca. 90% zusätzliche Soziallcistungen in ir-
gendeiner Form erwähnten, aber nur etwa ein Drittel auch genaue Zahlen 
vorlcgte.25 Überdies mußte konstatiert werden, »daß so gut wie keine 
Aktiengesellschaft kleineren Umfanges etwasniberihre freiwilligen Soziallci-
stungen aussagte«.26 Die im folgenden vorgelcgtcn Statistiken können des-
halb -  mit Einschränkungen27 -  Repräsentativität lediglich für größere 
Industrieunternehmen beanspruchen. Noch schwerer wiegt, daß dort, wo 
konkrete Angaben gemacht wurden, die zusätzlichen sozialen Aufwendun-
gen nicht nach einheitlichen Grundsätzen offengelcgt wurden. Vielfach 
wurden Weihnachtsgratifikationen und Abschlußprämien nicht unter »frei-
willige soziale Aufwendungen« gefaßt, sondern den Lohn- und Gchaltssum- 
men zugcschlagen.28 In anderen Fällen wurden »Zuwendungen an Dritte« 
(Winterhilfswerk, »Adolf-Hitler-Spendc der deutschen Wirtschaft« u. ä. m.) 
unter »zusätzliche betriebliche Soziallcistungen« subsumiert. Umgekehrt 
konnten
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»in verschiedenen anderen Soll-Posten der Gewinn- und Verlustrechnung und sogar 
in der Bilanz erhebliche freiwillige Aufwendungen enthalten sein.. .  Ein tür soziale 
Zwecke errichtetes Gebäude muß z. B. unter >Anlage< ausgewiesen werden. Schreibt 
man' den Betrag sofort ab, so muß er in der Gewinn- und Verlustrechnung unter 
Abschreibungen erscheinen. «29

Ferner wurde auch während der nationalsozialistischen Herrschaft »der 
Begriffsinhalt der freiwilligen Soziallcistungen. . .  nicht erschöpfend ge-
klärt«.30 Strittig war z. B., ob Aufwendungen für Unfallschutz, den Be-
triebsarzt, »Schönheit der Arbeit< u. ä. m. den zusätzlichen Sozialleistungen 
zuzurcchncn waren oder nicht. Je nach Standpunkt wurden sie diesem oder 
anderen Posten zugcschlagcn.31 Erschwerend kommt außerdem hinzu, daß 
in den Geschäftsberichten nur'selten über die Zusammensetzung der Soziallei-
stungen Auskunft gegeben wird, so daß die von den Betrieben nach unter-
schiedlichen Kriterien erfaßten freiwilligen Sozialaufwendungen unberich- 
tigt in meine Erhebungen ebenso wie die der DAF aufgenommen werden 
mußten. Die in diesen Erhebungen gewonnenen Zahlen sind in ihrer absolu-
ten Höhe vor diesem Hintergrund zu relativieren; sie können nur auf Trends 
hinweisen.32 Die Angaben über die Höhe der freiwilligen sozialen Aufwen-
dungen wurden von den Aktiengesellschaften darüber hinaus nicht getrennt 
nach den Aufwendungen flir Arbeiter und Angestellte veröffentlicht. Auch 
die im folgenden als Bezugsgrößen dienenden Lohn- und Gchaltssummen 
wurden nur pauschal flir die Gesamtbelegschaft angegeben. Die aus den 
folgenden Tabellen ablesbaren Trends beziehen sich also jeweils auf die 
Gesamtheit der Beschäftigten...

-Nach Erhebungen des Arbcitswissenschaftlichcn Instituts der DAF vvur- 
den in fast allen Zweigen der deutschen Industrie die Aufwendungen flir 
zusätzliche Soziallcistungen in v. H. der Lohn- und Gchaltssummen -  ohne 
Zuweisungen an Sozialfonds -  zwischen 1937 und 1938 zum Teil erheblich 
heraufgesetzt. Auffällig ist, daß sie in der Konsumgüterindustrie besonders 
stark stiegen: So erhöhte sich das Gewicht der zusätzlichen Sozialleistungen 
in der Textilindustrie von 7,6% auf 10,6%, in der Nahrungs- und Genuß-
mittelindustrie von 8,8% auf 10,3% und in der Bekleidungs- und Lederin-
dustrie von 5,3% auf 8,2% . Vergleichsweise schwach wuchs dagegen der 
Anteil der freiwilligen betrieblichen Soziallcistungen in der mctallerzeugen- 
den und -verarbeitenden Industrie: In der Eisen- und Metallgewinnung 
erhöhte sich nach Angaben des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der An-
teil der zusätzlichen betrieblichen Soziallcistungen an der Lohn- und Ge-
haltssumme zwischen 1937 und 1938 von 5,5% auf 6,1% , in der zu einer 
Gruppe zusammengefaßten Fahrzeug-, feinmechanischen, optischen und 
elektrotechnischen Industrie sowie dem Maschinen- und Apparatebau von 
5,8%  auf 6,0% , in der Eisen- und Metallwarenindustrie von 6,4%  auf 
7 ,1 % .33 Der Eindruck der quantitativen Stagnation, den diese Zahlen nahe- 
lcgen, täuscht freilich; er ist zu erheblichen Teilen gravierenden Veränderun-
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gen der Bczugsgröße geschuldet: Im Gegensatz zu den Konsumgütcrindu- 
strien verzcichneten die Zweige der metallverarbeitenden Industrien einen 
seit 1934 fast explosionsartigen Beschäftigtcnzuwachs; gleichzeitig wurden 
in diesen rüstungswichtigen Industriezweigen Löhne und Gehälter über-
durchschnittlich erhöht, während in der Konsumgüterindustrie auch 1938 
noch außerordentlich niedrige Einkommen gezahlt wurden. Entsprechend 
rasch wuchsen in der Metallverarbeitung und -erzeugung die Lohn- und 
Gchaltssummen, während sic in den Zweigen der Vcrbrauchsgütcrindustrie 
stagnierten oder gar zurückgingen. Die Bcschäftigtenentwicklung ist aller-
dings nur ein Faktor, der die Höhe und Entwicklung der zusätzlichen 
betrieblichen Sozialleistungcn in den einzelnen Industriezweigen beeinfluß-
te. Das relativ hohe Niveau an Aufwendungen für zusätzliche Sozialleistun-
gen in den Konsumgütcrindustricn erklärt sich außerdem aus dem hohen 
Prozentsatz an Arbeiterinnen in diesen Branchen; die verstärkte Beschäfti-
gung von Frauen und die zunehmende Konkurrenz auch um weibliche 
Arbeitskräfte ließ es vielen Unternehmen geraten erscheinen, eine entspre-
chende innerbetriebliche soziale Infrastruktur in Form von Kindergärten, 
Stillstuben u. ä. m. zu schaffen oder auszubaucn. Weitere Ursachen für die in 
den einzelnen Branchen je spezifische quantitative Entwicklung der zusätzli-
chen betrieblichen Sozialleistungcn lassen sich besser erkennen, wenn wir 
längere Zeiträume betrachten.

Aus Tab. 25, die auf einer eigenen Erhebung basiert,34 ist abzulcscn, wie 
sich die Ausgaben für zusätzliche betriebliche Sozialleistungcn zwischen 
1932 und 1938 relativ zur Lohn- und Gehaltssumme in verschiedenen Bran-
chen der metallverarbeitenden, der eisen-, stahl- und mctallcrzeugenden 
sowie der Textilindustrie entwickelten. Die Tabelle ist in mehrfacher Hin-
sicht aufschlußreich.

In den meisten Branchen erhöhten sich die Aufwendungen für zusätzliche 
Sozialleistungcn beträchtlich; in den Mctallhiitten- und -halbzcugwerkcn, 
der Automobilindustrie, im Schiffsbau und in der Textilindustrie hatten sic 
sich in den ersten sechsjahrcn der nationalsozialistischen Herrschaft mehr als 
verdreifacht. Die von den erfaßten Gesellschaften der elektrotechnischen 
Industrie ausgewiesenen freiwilligen Sozialaufwendungcn nahmen dagegen 
in v. H. der Lohn- und Gchaltssummen seit 1933 kontinuierlich ab. Beson-
ders ausgeprägt war dieser relative Rückgang der Ausgaben für zusätzliche 
Sozialleistungen bei den zum größten deutschen elektrotechnischen Unter-
nehmen gehörenden Siemens-Schuckertwerkcn. Zwischen 1932/33 und 
1938/39 verringerten sich hier die freiwilligen Sozialaufwendungen in v. H. 
der Lohn- und Gehaltssunune von 17,4% auf 7,9%  (Abb. 4); ähnlich verlief 
die Entwicklung auch bei der Siemens & Halskc AG und der AEG.35 Diese 
Konzerne dominierten quantitativ die Elektroindustrie; auf sie ist der relati-
ve Bedeutungsschwund der betrieblichen Sozialleistungen in diesem Indu-
striezweig zurückzuführen (Tab. 25). Ohne sic hätte sich auch in der Elek-
troindustrie ein den anderen Branchen vergleichbarer Trend durchgesetzt.
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Zwar erhöhten sich die von den Sicmcns-Schuckcrtwcrkcn als zusätzliche 
Soziallcistungen ausgewiesenen Aufwendungen36 absolut von 10,7 Mio. 
RM 1932/33 auf 16,5 Mio. RM 1938/39, die der Siemens & Halskc AG von 
4,6 Mio. 1932/33 auf 7,6 Mio. 1937/38 und die der AEG während des 
gleichen Zeitraumes von 6,5 Mio. auf 9,5 Mio. Da jedoch die Belegschaft 
aller drei elektrotechnischen Ricscnunternchmen sich in den ersten sechs 
Jahren der NS-Diktatur verdoppelte bzw. verdreifachte ynd die Gesamt-
lohn- und -gehaltssumme noch etwas stärker stieg, war die Relation hierzu 
ein Bcdcutungsvcrlust der Aufwendungen fiir betriebliche Sozialleistungen 
die Folge. Andere Unternehmen der Elektroindustrie oder anderer Sektoren 
der Metallverarbeitung hatten dagegen im allgemeinen keinen derartig ra-
santen Anstieg der Beschäftigtenzahlen zu verzeichnen. Außerdem waren 
die drei großen ElcktrokonZerne fiir ihre traditionell hohen zusätzlichen 
Sozialleistungen bekannt; sic mußten sic nicht -  wie die meisten anderen 
Unternehmen -  übcrproportional erhöhen, um Arbeitskräfte anzulocken. 
Ferner trug auch die selektive Gewährung nach Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit und nach innerbetrieblichem Status vor dem Hintergrund der großen 
Zahl an Neucinstellungen dazu bei, daß die Gesamtsumme der zusätzlichen 
Soziallcistungen (vorerst) relativ niedrig gehalten werden konnte. Schließ-
lich hatten die beiden Siemens-Gesellschaften und AEG die fiir cincentwik- 
kclte betriebliche Sozialpolitik notwendigen institutionellen und materiellen 
Rahmenbedingungen überwiegend bereits vor 1933 geschaffen, während 
kleinere Unternehmen diese Bedingungen, wie z. B. Gebäude fiir Kinder-
gärten, Werksbüchcrcicn, Kantinen usw. erst errichten mußten. Auf die drei 
letztgenannten Aspekte wird an anderer Stelle noch ausführlich zurückzu-
kommen sein.

Die fiir die Elektroindustrie angeführten Gründe waren auch verantwort-
lich fiir den nur langsamen Anstieg der freiwilligen sozialen Leistungen in 
den großen schwcrindustricllen Unternehmen in v. Fl. der Lohn- und Ge- 
haltssummcn. Erst in den beiden letzten Vorkriegsjahren -  als sich der 
Beschäftigtenzuwachs in diesem Wirtschaftssektor allmählich abschwächte 
-  ist hier eine beträchtliche Erhöhung der freiwilligen Sozialaufwendungen 
festzustcllen (Tab. 2,5). Abb. 4 verdeutlicht am Beispiel der Gutehoffnungs-
hütte (GHFI), daß die relative Stagnation der Aufwendungen fiir nichtge-
setzliche soziale Leistungen bis 1936/37 -  ähnlich der Entwicklung bei den 
Siemens-Schuckertwerken -  auffällig mit der Vergrößerung der Belegschaft 
korrespondiert. Auch im Maschinenbau, der Branche, der innerhalb der 
Metallverarbeitung das größte Gewicht zukam, ist der vergleichsweise ge-
ringfügige Anstieg der relativen Ausgaben fiir zusätzliche Soziallcistungen 
in erster Linie auf die besonders starke Zunahme der Beschäftigtenzahlen 
zurückzufiihrcn, im Waggonbau dagegen vor allem auf die relativ schlechte 
Ertragslage der meisten Unternehmen dieser Branche.

Abb. 4 ist darüber hinaus zu entnehmen, daß die Spitzenwerte (immer 
relativ zur Lohn- und Gehaltssumme) nicht während des »Dritten Reiches<
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Tabelle 25: Zusätzliche soziale Aufwendungen industrieller Unternehmen in ausgewählten Industriezweigen 1932 bis 1938 (bzw. 1940) 
in v. H. der Lohn- und Gehaltssummen.

CO 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 (b)
Eisen- und Stahlindustrie (einschl. 
Steinkohlebergbau) (c) (8)

t

'4,2% 4,7% 4,4% 4,6% ' 4,9% 6,3% 7,7% (22765)
Vereinigte Stahlwerke (1) - - 4,2% 3,9% 4,3% 4,9% 5,0% - - (145544)
Eisen- und Stahlindustrie (d) (9) - 3,4% 3,1% 3,7% 3,0% 3,7% 5,0% _ - (6324)
Metallhütten und -halbzeugwerke (7) 3,6% 6,3% 6,6% 7,8% 11,4% 11,4% 12,4% _ - (3900)
Maschinenbau (16) 4,6% 4,0% 3,6% 3,5% 3,9% 4,7% 5,6% - - (2920)
Automobilindustrie (8) 2,0% 1,2% 2,7% 2,9% 3,8% 5,4% 6,4%(e) 6,8%(e) 10,0% (e) (9835)
Waggonbau (4) - - 3,1% 3,1% 3,9% 4,0% 4,1% - - (2190)
Schiffsbau (4) - ■ - -  ■ - 1,2% 3,8% 5,0% - - (4641)
Metallwarenherstellung (7) - - 4,7% 7,8% 8,2% 8,8% 8,3% - - (1358)
Elektroindustrie ■> (12) 11,2% 12,5% 9,1% 8,6% 7,9% 7,4% 7,2% - - (14408)
Textilindustrie (25) 2,7% 3,2% 4,1% 4,9% 6,1% 7,9% 9,7% - - (1934)

(a) Erfaßte Aktiengesellschaften.
(b) Durchschnittliche Betriebsgröße = Belegschaft im Jahre 1935.
(c) Den hier erfaßten acht größten Stahlkonzemen außerhalb der Vereinigten Stahlwerke gehörten jeweils auch eine Reihe Zechen, zum 

Teil auch metallverarbeitende Betriebe. Deshalb wurden diese Aktiengesellschaften (Krupp, Hoesch, GHH, Klöckner, Mannes-
mann, Rheinische Stahlwerke, Ilseder Hütte, Mitteldeutsche Stahlwerke) zu einer eigenen Gruppe zusammengefaßt.

(d) Ohne Zechen.
(e) Einschi. Steyr-Daimler-Puch (nach: Monatshefte für NS-Sozialpolitik, Jg. 6, 1939, S. 92; Jg. 7, 1940, S. 209; Jg. 9, 1942, S. 161). 

Meine eigene Berechnung für 1938 (ohne Steyr-Daimler-Puch) ergab nur unwesentliche Differenzen (6,3%).
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Abbildung 4: Zusätzliche soziale Aufwendungen in v. H. der Lohn- und Gehalts- 
summe und Beschäftigtenentwicklung bei den Sieinens-Schuckert- 
werken und der Gutehoffnungshütte 1930/31 bis 1950/51.

Siemens-Schuckertwerke

Gutehoffnungshütte

Quelle: SAA 14/Lf939; HA GHH 400 1320/0.
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erreicht wurden, sondern in Zeiten wirtschaftlicher Krise und großen sozia-
len Elends (1931 — 1933 und 1947—1950). In diesen Jahren waren einerseits 
niedrige Belegschaftszahlen und damit vergleichsweise geringe Lohn- und 
Gehaltssummen zu verzeichnen, andererseits ließen sich die fixen Bestand-
teile der Ausgaben für zusätzliche Soziallcistungcn (wie Pensionszahlungen, 
Unterhalt von Gebäuden usw.) während der Krise kaum reduzieren; hinzu 
kamen bestimmte >kriscnspczifische< Soziallcistungcn wie Notspeisungen 
u. ä. Diese Tendenz galt allerdings nicht für die gesamte Industrie, sondern 
(wie noch zu zeigen sein wird) nur für Unternehmen mit einer spezifischen 
Zusammensetzung ihrer zusätzlichen betrieblichen Soziallcistungcn, insbe-
sondere für solche, die-w ie die Siemens-Schuckertwcrke und die G H H -in  
weit überdurchschnittlichem Maße Ausgaben für betriebliche Renten tätig-
ten.

Trotz dieser Einschränkungen ist ein grundsätzlicher Zusammenhang 
zwischen Profitabilität und der Höhe der für zusätzliche betriebliche Sozial-
leistungen bcrcitgestcllten Geldmittel unübersehbar. Die nach 1933 rasch 
einsetzende Besserung der Ertragslage führte vor allem in den von der 
Rüstungskonjunktur begünstigten Industrien und hier wiederum besonders 
in den Großunternehmen parallel zur verstärkten Riicklagcnbildung und 
Investitionstätigkeit auf Basis zunehmender Eigenfinanzierung auch zu ei-
ner steten Erhöhung der finanziellen Mittel, die für die betriebliche Sozial-
politik zur Verfügung standen. Je größer der Gewinn bzw. die Dividende, 
desto höher waren im allgemeinen auch die Aufwendungen für zusätzliche 
betriebliche Soziallcistungcn. Nach einer Untersuchung des Arbcitswisscn- 
schaftlichen Instituts der DAF wandten industrielle Aktiengesellschaften, 
die 1937 keine Dividende ausschütteten, für zusätzliche betriebliche Sozial-
leistungen nur einen Betrag von 3,9%  der von ihnen ausgewiesenen Lohn- 
und Gchaltssumme auf, während Gesellschaften mit einer Dividende von 
acht bis zehn Prozent 8,1 % und Gesellschaften mit einer Dividende von über 
zehn Prozent sogar 10,5% für soziale Zwecke zur Verfügung stellten.37

Die frage, wie sich die zusätzlichen Sozialaufwcndungcn während des 
Krieges entwickelten, läßt sich genauer nur für bestimmte Industriesektoren 
und im wesentlichen auch nur für die Jahre 1939 und 1940 beantworten. Die 
Automobilindustric verzeichnete in den ersten beiden Kriegsjahren eine 
weitere deutliche Erhöhung der Aufwendungen für soziale betriebliche 
Zusatzleistungen (Tab. 25). Daß nach Beginn des Zweiten Weltkrieges trotz 
zunehmender staatlicher Kontrolle und einer restriktiveren Genchmigungs- 
praxis seitens der Reichstreuhänder die Ausweitung zusätzlicher betriebli-
cher Sozialleistungen offenbar nicht sehr nachhaltig eingedämmt wurde, 
läßt sich auch für den südwestdeutschen Maschinen- und Apparatebau 
nachwcisen.38 Abb. 4 und weiteren einzclbetricblichcn Angaben zufolge 
wurden sie in den Folgcjahren weiter heraufgesetzt.39 Noch Anfang 1944 
klagte der >Generalbcauftragte für den Arbeitseinsatz« in einem Schreiben an 
den Rcichsjustizministcr, daß Unternehmer trotz des Lohnstops vcrsuch-
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ten, den Umfang der freiwilligen betrieblichen Sozialaufwendungcn zu 
erhöhen, um die weiterhin knappen Arbeitskräfte anzuwerben.40 In einem 
Erlaß vom 31. März 1941 an die Reichstreuhänder hatte der Reichsarbeits-
minister konstatiert, daß viele Industriebetriebe die Bestimmungen zur 
Begrenzung zusätzlicher sozialer Aufwendungen relativ offen übertraten 
und nicht einmal pro forma beim Reichstreuhänder um die (rechtlich not-
wendige) Erteilung von Ausnahmegenchmigung nachgesucht hätten, »weil 
die Überlastung dieser Dienststellen allgemein bekannt sei«. Zudem seien 
»bei fcstgcstelltcn Verletzungen nicht immer der böse Wille«, sondern viel-
fach auch unklare Formulierungen der Verschiedenen Bestimmungen ver-
antwortlich gewesen.41 Einschränkend muß hier allerdings daraufhinge-
wiesen werden, daß während des Krieges spezifische Formen freiwilliger 
Soziallcistungcn hinzutraten, von denen zumindest ein Teil nur mit großen 
Vorbehalten als >sozialc Leistungen« anzusprechen sind. Derartige Aufwen-
dungen konnten den Gesamtposten »zusätzliche betriebliche Sozialleistun-
gen« derart aufblähen, daß ein Vergleich mit den Angaben vor 1939 nur sehr 
eingeschränkt möglich ist.42

Bevor auf die verschiedenen Formen betrieblicher Sozialpolitik und damit 
die Ursachen der hier skizzierten Entwicklungen genauer cingegangen wer-
den kann, müssen die Gesamtausgaben für betriebliche Soziallcistungcn auf 
ihre Abhängigkeit insbesondere von der Betriebs- und Ortsgröße hin unter-
sucht werden.43 In beiden für Tab. 26 exemplarisch als »Repräsentanten« der 
Rüstungs- und Investitionsgütcrindustrie (Maschinen- und Apparatebau) 
einerseits und der Konsumgütcrindustric (Textilindustrie) andererseits für 
die Erhebung ausgewähltch Industriezweigen war der Umfang zusätzlicher 
betrieblicher Sozialleistungen in erheblichem Maße von der Größe der Be-
legschaften abhängig: Je größer eine Aktiengesellschaft, desto höher die 
freiwilligen sozialen Aufwendungen.44 Bestimmte Aufwendungsarten wie 
Kantinen, Wcrksküchcn, Kindergärten, Werkswohnungen, Einrichtungen 
des betrieblichen Gesundheitswesens waren erst ab einer bestimmten Unter-
nehmensgröße sinnvoll.45 Daß mit steigender Betriebsgröße sich das Ge-
wicht der zusätzlichen Sozialleistungen erhöhte, läßt sich nicht nur für die 
Gesamtheit dieser Aufwendungen, sondern auch für die verschiedenen Teil-
bereiche beobachten. Z. B. wurden bestimmte, familienbezogene Zuwen-
dungen-so läßt sich einer Erhebung des Arbeitswissenschaftlichen Instituts 
der DAF vom 1.Juli 1938 entnehmen, die diese in den »Gauen« ITalle- 
Merseburg und Süd-Flannovcr-Braunschweig durchführte-in großen Un-
ternehmen auffallend häufiger gewährt als in kleinen und mittleren.46

Seit Kriegsbeginn kehrte sich dieser Trend allerdings um. Nach einer 
Umfrage, die die Wirtschaftsgruppc Maschinenbau Anfang 1941 in sämtli-
chen süddeutschen Maschincnbauunternchmen durchführte, vcrzeiclmeten 
die großen Unternehmen mit Abstand relativ den geringsten Zuwachs an 
Aufwendungen für zusätzliche Sozialleistungen. Die größten Zuwachsraten 
hatten dagegen die mittleren Maschincnbauunternchmen (mit einem Um -
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Tabelle 26: Zusätzliche soziale Aufwendungen industrieller Unternehmen im Ma-
schinen- und Apparatebau und der Textilindustrie in v. H. der Lohn- 
und Gchaltssummen nach Betriebsgrößenklassen 1937.

Betriebsgröße-Belegschaft Maschinenbau
(a)

Textilindustrie
(a)

weniger als 250 Beschäftigte (5) 3,1% (7) 5,1%
250 bis 499 Beschäftigte (16) 4,5% (8) 6,4%
500 bis 999 Beschäftigte (18) 4,1% (2 1 ) 6,4%

1000 bis 1999 Beschäftigte (12 ) 4,1% (25) 7,2%
2000 bis 4999 Beschäftigte (12 ) 5,3% (13) 7,1%
5000 und mehr Beschäftigte (5) 5,6% (2) 10 ,6%
(a) Erfaßte Aktiengesellschaften.

satz von 500000 RM bis 2 Mio. RM) zu verzeichnen: Hier waren die Ausga-
ben für freiwillige soziale Leistungen in v. H. der Jahresumsätze zwischen 
1938 und 1940 fast verdoppelt worden.47 Für diese Trendwende waren im 
wesentlichen vier Gründe, auf die in den folgenden Kapiteln noch ausführli-
cher einzugehen sein wird, maßgeblich:

a) Anläßlich des Weihnachtsfestes 1940 führten kleinere Unternehmen, 
die bis dahin noch keine Gratifikationen ausgeschüttet hatten, mit ausdrück-
licher Erlaubnis des Reichsarbeitsministers Sonderzuwendungen ein oder 
erhöhten diese auf das >gewerbeüblichc< Niveau. Bei Großunternehmen, die 
in der Regel bereits vor 1939 Weihnachtsgratifikationen in beträchtlichem 
Umfang ausgeschüttet hatten, gelangten dagegen die Verfügungen über 
>Lohnstop und Weihnachtsgratifikationem etc. voll zur Anwendung.

b) Auch der Einführung und dem Ausbau betrieblicher Einrichtungen 
zur Altersversorgung war staatlichcrseits grundsätzlich kein Riegel vorge-
schoben worden. Die etwa 2300 Unterstiitzungscinrichtungen, die zu die-
sem Zweck zwischen 1936 und 1943 neu geschaffen wurden, gingen in erster 
Linie auf das Konto’von kleineren und mittleren Industriebetrieben.48

c) Um den Krankenstand zu senken, die Leistungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer zu erhöhen und um die Nahrungsmittelversorgung zu rationalisie-
ren,4? wurden seit Kriegsbeginn in großem-Umfange Werksküchen einge-
richtet. 1939 existierten nur etwa 2700 derartige Einrichtungen, fast aus-
schließlich in Großbetrieben.50 1943 waren es mit 17500 Kantinen fast 
siebenmal so viele. Die Zahl der von Betriebsküchen Verpflegten stieg 
während dieses Zeitraumes von 800000 auf4,5 M io.51 In den letztenjahren 
des Krieges erhöhte sich der Stellenwert werkseigener Kantinen weiter, da 
die häusliche Zubereitung warmer Mahlzeiten durch die Einbeziehung von 
immer mehr Frauen in den industriellen Produktionsprozeß sowie infolge 
der Beschädigung oder Zerstörung von Wohnhäusern und Energicversor- 
gungsanlagen durch Luftangriffe und schließlich die Evakuierung von Frau-
en und Kindern erheblich erschwert oder unmöglich gemacht wurde.52
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d) Die verstärkten Versuche zur Mobilisierung von Frauen, die Kinder zu 
versorgen hatten, zur industriellen Erwerbstätigkeit beeinflußten auch in 
anderer Hinsicht die Entwicklung der zusätzlichen Sozialaufwendungcn 
nach Betriebsgrößenklasscn. Während Großunternehmen häufig lange vor 
1939 über Kindergärten u. ä. verfugten,53 setzte sich der Gedanke der Not-
wendigkeit der Einrichtung von Betriebskinderkrippen und -gärten in mitt-
leren Industrieunternehmen erst seit 1938/39 »allmählich durch«.54 Unter 
dem Druck der sich verschärfenden Arbeitskräfteknappheit sahen sich nach 
Kriegsbeginn immer mehr kleinere Betriebe gezwungen, derartige Einrich-
tungen neu aufzubaucn und hierfür vergleichsweise umfangreiche Geldmit-
tel zur Verfügung zu stellen, wollten sie überhaupt die Grundvoraussetzung 
schaffen, die Müttern die Aufnahme industrieller Erwerbstätigkeit erlaubte. 
Allerdings stieß der Aufbau von Kindergärten und -krippen hier häufig »auf 
technische Schwierigkeiten, da vorhandene Räume nur selten freigemacht 
und neue kaum gebaut werden können«.55 Kleinbetrieben, die keine eigenen 
Werkskindergärten unterhalten konnten, war es nach einem Erlaß des 
Reichsarbeitsministers vom 15. Aug. 1941 ausdrücklich erlaubt, Frauen, die 
ihre Kinder zwecks Arbeitsaufnahme in öffentlichen Kindergärten unterge-
bracht hatten, die hierfür zu leistenden Gebühren zu erstatten.56

Tabelle 27: Zusätzliche soziale Aufwendungen industrieller Unternehmen im Ma-
schinen- und Apparatebau und der Textilindustrie in v. H. der Lolin- 
und Gehaltssumnien nach Ortsgrößenklassen 1937.

Ortsgröße Maschinenbau
(a)

Textil
(a)

industrie

unter 5 000 Einwohner (2) 3,9% (10) 7,1%
' 5000 bis 10000 Einwohner (4) 3,1% (12) 5,6%

10000 bis 20000 Einwohner (8) 5,0% (1 1 ) 8,2 %
20000 bis 50000 Einwohner (8) 3,5% (8) 8,3%
50000 bis 100000 Einwohner (4) 5,9% (-) -

100000 bis 200000 Einwohner (6) 6,2 % (14) 7,0%
200000 bis 500000 Einwohner (14) 4,9% (6) 6,3%
500000 bis 1 Million Einwohner (9) 3,6% (7) 8,0%
über 1 Million Einwohner (b) (9) 5,5% (3) 9,1%

(a) Erfaßte Aktiengesellschaften.
(b) Nur Berlin.

Kaum ausgeprägt war (zumindest bis Kriegsbeginn) die Abhängigkeit der 
Höhe der sozialen Aufwendungen einer Aktiengesellschaft von der Einwoh-
nerzahl des Ortes, in dem diese -  bzw. die Hauptverwaltung57 -  ansässig war 
(Tab. 27). Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, daß viele kleinere Gemein-
den im Einzugsgebiet größerer Industriezentren lagen und -  vermittelt über 
den Arbeitsmarkt -  die freiwilligen sozialen Aufwendungen hier eine Höhe 
erreichten, die eher für großstädtische Unternehmen typisch war. Außer-
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dem mußten in kleinen Gemeinden angcsicdelte Betriebe -  vor allem solche 
mit einem hohen Frauenanteil -  häufig bestimmte soziale Defizite der Kom-
munen (fehlende Kinderhorte u. ä.) ausglcichen, um Frauen mit Kindern die 
Aufnahme der Erwerbsiätigkcit möglich zu machen. Nach Regionen diffe-
renziert lassen sich gleichfalls keine wesentlichen Abstufungen in der Flöhe 
der freiwilligen sozialen Aufwendungen konstatieren.58

3. Die >Monetisierung betrieblicher Sozialpolitik:
Zur Zusammensetzung der zusätzlichen Sozialleistungen

Der Umfang der zusätzlichen Sozialleistungcn eines Unternehmens w urde- 
so haben die vorstehenden Ausführungen gezeigt -  wesentlich bestimmt 
durch deren Zusammensetzung und durch die Wandlungen, denen die 
betriebliche Sozialpolitik unterworfen war. Der Versuch, sich ein genaues 
Bild über die Wandlungen der Zusammensetzung der freiwilligen Sozialauf- 
wendungen zu machen, stößt allerdings auf Schwierigkeiten: Nur in Aus- 
nahmefällcn machten Unternehmen kenntlich, wie sich die Ausgaben für 
zusätzliche Sozialleistungen auf die einzelnen Posten verteilten. Derartige 
Aufstellungen lassen sich über längere Zeiträume nur für den Siemens- 
Konzern (Siemens & Flalskc und Siemens-Schuckcrtwerke), die Gutehoff-
nungshütte (GHH) und die Vereinigten Stahlwerke rekonstruieren (Abb. 5).

Vorweg einige methodische Anmerkungen: Von der Unternehmenslei-
tung der GFIH wurde intern festgcstcllt, daß Aufwendungen für das betrieb-
liche Gesundheitswesen und den Unfallschutz sowie für die Ausbildung von 
Lehrlingen an sich nicht unter freiwillige soziale Aufwendungen zu verbu-
chen seien, weil sic »vorwiegend im Interesse der Firma zur Ersparung von 
Beitrags- und sonstigen Kosten« dienten bzw. »zur Erzielung genügenden 
Facharbeiternachwuchses im Interesse der Firma notwendig« wären.59 
Auch das Arbeitswisscnschaftlichc Institut der DAF war der Meinung, daß 
Leistungen zur »Pflege der Arbeitskraft«, also Unfall- und Gesundheits-
schutz, »Schönheit der Arbeite u. ä. m., betriebswirtschaftlich auf »die glei-
che Stufe« zu stellen seien wie »die Sorge ujn bessere Werkzeuge, bessere 
Betriebsorganisation, wie Pflege, Erhaltung und Verbesserung der Maschi-
nen« und insofern auch nicht den zusätzlichen betrieblichen Sozialleistungen 
im engeren Sinne zuzurechnen seien.60 Auch »Spenden an Dritte« (Wintcr- 
hilfswerk, NSDAP etc.) konnten beim besten Willen nicht als freiwillige 
Sozialleistungcn für die eigene Belegschaft angesehen werden. Trotz der von 
der Betriebsleitung der GF1F1 selbst vorgenommenen plausiblen Eingren-
zung des Begriffes »freiwillige Sozialleistungcn« wurden von diesem und 
vielen anderen Unternehmen Aufwendungen für den betrieblichen Unfall-
schutz, das Gesundhcits- und Ausbildungswesen unter zusätzliche Soziallei-
stungcn subsumiert; »Spenden an Dritte« wurden von der GFIH erst seit

268

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Ende 1940 nicht mehr als freiwillige Sozialleistungen ausgewiesen.61 Uni 
wenigstens gröbste Verzerrungen zu vermeiden, wurden für Abb. 5 Spen-
den der GHH und der Vereinigten Stahlwerke an Dritte von der Gesamt-
summe der zusätzlichen Sozialaufwcndungcn abgezogen. In den offiziellen 
Aufstellungen des Siemens-Konzerns über die Zusammensetzung der frei-
willigen sozialen Leistungen wurden wiederum die Aufwendungen für 
Weihnachtsgratifikationen, Abschlußprämien und besondere Zuwendun-
gen nicht den zusätzlichen Soziallcistungen zugerechnet, sondern in die 
Lohn- und Gchaltssumme aufgenommen. Da auf die Gratifikationen aber 
kein Rechtsanspruch bestand, sic also auch im weiteren Sinne nicht zu 
>Löhncn< erklärt werden können, und sic überdies in der >Sozialbilanz< von 
Siemens getrennt ausgewiesen wurden, konnten sie für Abb. 5 den freiwilli-
gen sozialen Aufwendungen zugerechnet werden.62

Abb. 5 bringt zwei gegenläufige Trends deutlich zum Ausdruck: Während 
der Krise dominierten die betrieblichen Pensionszahlungen. Bei Siemens 
machten sic 1932/33 etwa drei Viertel aller zusätzlichen Sozialaufwendun- 
gen (einschließlich Weihnachtsgratifikationen etc.) aus; bis 1938/39 war 
dieser Anteil auf gut ein Drittel zurückgegangen. Ähnlich verlief die Ent-
wicklung bei der GHH und den Vereinigten Stahlwerken. Wenn im Gegen-
satz zu den meisten anderen Bereichen betrieblicher Sozialpolitik die Auf-
wendungen für von den Unternehmen gezahlte Renten seit 1933/34 absolut 
weitgehend stagnierten und prozentual deutlich zurückgingen, dann war 
dies wesentlich auf den krisenbedingten Anstieg der Zahl anspruchsberech-
tigter Pensionäre zurückzuführen: Von Mitte der zwanziger Jahre bis 1933/ 
34 hatte sich die Zahl der .Arbeitnehmer, die Zuwendungen durch die 
betriebliche Altersfürsorge erhielten, bei Siemens mehr als verdoppelt und 
bei der GHH sogar verdreifacht, da viele ältere Beschäftigte infolge Arbcits- 
lhangcls frühzeitig pensioniert wurden.63 Nach 1933/34 kehrte sich dieser 
Trend um. ln dem Maße, wie die Massenarbeitslosigkeit abgebaut wurde 
und ein allgemeiner Mangel an Arbeitskräften cintrat, blieben an sich pen- 
sionsbercchtigtc Arbeitnehmer weiter in den industriellen Produktionspro-
zeß eingeglicdert. Schon 1934/35 nahmen überdies etwa hundert während 
der Krise vorzeitig Pensionierte in den Siemens-Betrieben die Arbeit wieder 
auf.64 Für die Zeit nach 1933 ist deshalb eine leichte Abnahme der Zahl der 
Siemcns-Pensionärezu beobachten.65 Das starke Gewicht der betrieblichen 
Altcrsfürsorgc unter den gesamten betrieblichen Sozialaufwendungen, das 
vor allem bei Siemens und der GHH zu konstatieren ist, war allerdings nicht 
repräsentativ für die gesamte deutsche Industrie. Nur Industriebetriebe, die 
auf eine lange Tradition als Großunternehmen zurückblicken konnten, be-
reits frühzeitig betriebliche Pensionseinrichtungen geschaffen hatten und 
deshalb einer großen Zahl betrieblicher Pensionäre verpflichtet waren, wie-
sen ähnlich umfangreiche Ausgaben für »betriebliche Altersfürsorge* auf. 
Solche Unternehmen waren in erster Linie in der Eisen- und Stahlindustrie 
sowie der elektrotechnischen Industrie zu finden.66
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Abbildung 5: Zusammensetzung der vom Siemens-Konzern, der Gutehoffnungs- 
liiitte und den Vereinigten Stahlwerken gewährten zusätzlichen So- 
zialaufwcndungcn 1928/29 bis 1940/41 (in v.H. sämtlicher zusätzli-
chen Sozialaufwendungen).

Siemens
(17,0%) (13,7%) (4,0%) (1,6%) (3,8%) (12,2%) (19,5%) (32,9%) (35,7%)

Gutehoffnungshütte

2 7 0
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Vereinigte Stahlwerke
(a) (25,6%) (28,4%) (27,8%) (34,1%) (31,5%)

(a) Bis 1933/34: Gratifikationen nicht gesondert aufgefiihrt.

Quelle: SAA 15/Lc 774;, HA GHH 400 1025/17 bzvv. 400 1025/20; Statistische Monatsberichte 
der Vereinigten Stahlwerke; THA VSt/171 -172 .

Während mit Blick auf die betriebliche Altersfürsorge also in gewisser 
Weise von einer Sondcrrollc.dcr Elektro- und Schwerindustrie gesprochen 
werden kann, gilt, die aus Abb. 5 ablesbare Tendenz der >Moiietisierun<<’< 
freiwilliger Soziallcistungen ~für die deutsche Industrie generell.67 Unter 
>Monctisicrung< zusätzlicher sozialer Leistungen industrieller Betriebe soll 
im folgenden in Anlehnung an Rcichwcin die im Vergleich zu anderen 
sozialpolitischen Sparten iiberproportionalc Zunahme der mehr oder weni-
ger regelmäßigen Geldleistungen eines Unternehmens an die Belegschaft, in 
erster Linie der Weihnachtsgratifikationen und Abschlußprämien, verstan-
den werden. Reichwein hat in diesem Zusammenhang konstatiert, daß man 
die von den Betrieben meist zu Weihnachten oder zum Jahresende gewähr-
ten Gratifikationen als »marktbedingte Soziallcistungen« bezeichnen könne, 
da ihr (von Reichwein erst für die fünfziger und sechziger Jahre konstatier-
ter) außerordentlicher Bcdcutungszuwachs vor allem auf der »angespannten 
Arbeitsmarktlage« beruhe.68 Weil sie den in Zeiten allgemeinen Personal-, 
mangels benötigten Arbeitskräften zusätzliche materielle Anreize bieten 
soll, ist »monetisiertc Sozialpolitik...  sehr viel unmittelbarer den Punktio-
nen und Zielen betrieblicher Lohnpolitik zugeordnet« als die anderen Berei-
che der zusätzlichen Soziallcistungen.69 Diese Feststellungen, die mit Blick 
auf die Wandlungen der Sozialpolitik bundesdeutscher Unternehmen ge-
troffen wurden, gelten in mindestens dem gleichen Maße auch für die Zeit
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der nationalsozialistischen Herrschaft. Denn bis Kriegsbeginn hatte der 
Arbeitskräftemangel ein Ausmaß erreicht, das selbst in Zeiten bundesdeut-
scher Hochkonjunktur nicht verzeichnet wurde. Vor allem aber -  das wiegt 
noch schwerer -  ließ die insbesondere in den beiden letzten Vorkriegsjahren 
zunehmend restriktivere Lohnpolitik des NS-Staates direkte Lohnerhöhun-
gen nicht mehr zu. Die Lohnverordnung vom 25. Juni 1938 ermöglichte cs 
den Reichstreuhändern der Arbeit zwar grundsätzlich, nicht nur die Lohn-
höhe, sondern auch die »sonstigen Arbeitsbedingungen«, also auch die 
freiwilligen Sozialaufwcndungcn zu begrenzen. In der Praxis ließ sich dies 
aber schwerer als bei den Löhnen realisieren, da sich -  wie Mansfeld 1939 
fcststclltc -  »nur wenige sog. >Ncbenlcistungen<. . .  für eine kollektive Be-
handlung, d. h. eine allgemein gültige Normierung durch den Staat« eigne-
ten.70 Erst der Kriegsbeginn markiert hier den entscheidenden Einschnitt; 
seit Ende 1939 wurde der Lohnstop auch auf Gratifikationen ausgeweitet. 
Dieser zunehmend wichtiger werdenden Form Freiwilligen Soziallcistun- 
gen werden wir uns nun zuwenden.

4. Die wichtigsten Formen der zusätzlichen betrieblichen 
Sozialleistungen

4.1. Lolmäluiliche Sozialleistungcn

Die entscheidenden Anstöße zur >Monctisicrung der betrieblichen Sozialpo-
litik gingen nicht von der DAF und dem von ihr inszenierten >Lcistung£- 
kampf der Betriebe! aus; vielmehr war »das soziale Flerz mancher Unterneh-
mer proportional zur Verknappung der Arbeitskräfte gewachsen«.71 So 
zwang die Krupp-Gußstahlfabrik, die 1934 vor dem Hintergrund der einset-
zenden Vollbeschäftigung als erster großer Stahlkonzern des Ruhrreviers 
Weihnachtsgratifikationen zahlte, die gesamte rheinisch-westfälische 
Schwerindustrie nachzuziehen, um keine Arbeitskräfte zu verlieren.72 Eine 
ähnliche Vorreiterrolle spielten in Mitteldeutschland die >Stahlwcrkc Rie- 
sao73 Auch aus anderen Branchen wurde berichtet, daß die Arbeitskräfte-
knappheit die Verallgemeinerung der Weihnachtsgratifikationen auf alle 
Unternehmen beschleunigte.74 Nur selten mußten Belegschaften durch 
»Zusammenrottungen« o. ä. die Gewährung von Weihnachtsgratifikatio-
nen erzwingen oder Vertrauensräte in dieser Sache initiativ werden;75 die 
meisten Unternehmen fanden sich freiwillig bereit, Weihnachtsgratifikatio-
nen oder Abschlußprämien zu zahlen, um dringend benötigte Arbeitskräfte 
halten oder erfolgreich anwerben zu können. In den Vorkriegsjahren wurde 
in den Unternehmen der deutschen Industrie »von dieser Form zusätzlichen 
Lohnes. . .  fast überall Gebrauch gemacht«76 sowie die hierfür aufgewendete 
Summe »erheblich erhöht«.77 Lediglich Flandwcrksbctriebe und kleinere
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Finnen insbesondere des Baugewerbes verzichteten zu diesem Zeitpunkt 
noch häufiger auf die Zahlung derartiger Gratifikationen.78 Die Arbeitsfront 
scheint nur in solchen Fällen unmittelbaren Druck auf Betriebsleitungen in 
dieser Hinsicht ausgeübt zu haben. Allerdings gab die DAF mit ihrem 
>Leistungskampf der Betriebc< auch den übrigen Unternehmensleitungen 
ideologisch-politische Argumente an die Hand, gegenüber staatlichen Insti-
tutionen — die als Resultat einer Ausweitung betrieblicher Sozialaufwcndun- 
gen Preiserhöhungen und damit Verteuerungen der Rüstungsaufträge be-
fürchteten -  den Ausbau der betrieblichen Sozialpolitik zu legitimieren.79

Zwar schütteten seit 1937/38 fast alle Industrieunternehmen Weihnachts-
gratifikationen u. ä. aus, je nach Ertragslage differierten difcsc in ihrer Höhe 
jedoch häufig erheblich. Große Unternehmen zahlten meist ein Vielfaches 
von dem, was kleine Betriebe an Weihnachtsgratifikationen ausschütteten.80 
In solchen Fällen war dann vielfach »eine starke Unzufriedenheit der Gefolg-
schaft die Folge«.81 Seitens der Rcichsgruppe Industrie wurde besorgt fest- 
gestellt, »daß ein Run der Arbeitskräfte vom Lande zur Stadt und da wieder 
vom Klein- und Mittelbetrieb zum Groß- und Konzernbetrieb zu beobach-
ten (sei), weil dort höhere zusätzliche Sozialleistungen gewährt werden«.82

Obgleich Gratifikationen häufig als »getarnte betriebliche Lohnzula-
gen«83 angesprochen wurden, waren sie nicht dem Arbeitsentgelt im enge-
ren Sinne zuzurechnen. Denn auf Gratifikationen bestand im allgemeinen 
kein Rechtsanspruch. Dieser konnte nach einem Urteil des Reichsarbeitsge-
richts formaliter zwar dann entstehen, wenn monetäre Zuwendungen »ohne 
Hinweis auf dic-Freiwilligkcit« »wiederholt« gezahlt wurden.84 Die Unter-
nehmensleitungen hüteten sich jedoch in aller Regel, derartige Rechtsan-
sprüche entstehen zu lassen und betonten explizit den »Schenkungscharak-
ter« dieser-Gratifikationen.85 Monetäre Sozialleistungen konnten deshalb 
auch meist ohne Einschränkungen vom Wohlverhalten der betroffenen Ar-
beiter abhängig gemacht werden. Der fehlende Rechtsanspruch erlaubte es 
auch, Gratifikationen gewissermaßen als lohnpolitische >Konjunkturpuffen 
einzusetzen: Verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage, konnte die Zah-
lung von Weihnachtsgratifikationen, Abschlußprämien u. ä. ohne juristi-
sche Komplikationen zurückgenommen werden.86

Monetäre Sozialleistungcn wurden im allgemeinen nicht gleichmäßig, 
sondern in erster Linie nach Betriebszugehörigkeit und Familienstand aus- 
geschüttet. Familienväter, die ihrem Werk über Jahrzehnte >trcu< geblieben 
waren, erhielten häufig ein Vielfaches von dem, was neueingestellte Arbei-
ter bekamen.87 Die Koppelung der Flöhe der Weihnachtsgratifikationen an 
die Dauer der Betriebszugehörigkeit zielte auf die Bindung des Arbeitneh-
mers an >scin< Werk. Außerdem lagen die den Arbeitern gewährten Gratifi-
kationen meist deutlich unter dem Niveau der an die Angestellten ausge- 
schiittetcn Zuwendungen. Zumindest in Großunternehmen blieb in dieser 
Hinsicht der relative Abstand zwischen Arbeitern und Angestellten -  trotz 
vehementer Ablehnung einer derartigen Privilegierung der Angestellten
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durch die DAF88-  während des »Dritten Rcichcs< im Vergleich zu denjahren 
vor 1933 im allgemeinen gewahrt.89 In manchen Betrieben wurde zusätzlich 
noch nach Lohngruppen bzw. innerbetrieblichen Funktionen differenziert; 
am unteren Ende der Flicrarchic befanden sich-w ie beim »echtem Lohn-die  
Arbeiterinnen.90

Eine politisch-ideologische Sondcrrollc spielte in diesem Zusammenhang 
die »Gewinnbeteiligung». Im Programm der NSDAP von 1920 war unter 
Punkt 14 die »Gewinnbeteiligung in Großbetrieben« gefordert worden. Was 
darunter zu verstehen war und wie diese Forderung umgesetzt werden 
sollte, wurde freilich-auch späterhin-offcngelasscn.91 Die Forderung nach 
>Gewinnbetciligung< war »als Kampfmittel gegen die drohende Sozialisie-
rung«92 und »Köder, für die Arbeiterschaft, nicht nur manchen, sondern 
einfach jeden Nachteil aus dem Arbeitsverhältnis zu schlucken«93, im übri-
gen keine originelle Schöpfung der NSDAP, sondern lag gewissermaßen im 
Zug der Zeit. Auch dachten die meisten maßgeblichen Nationalsozialisten 
nicht ernsthaft an eine Realisierung dieser wie anderer, diffus anti-kapitali-
stischen Forderungen. Dennoch wurde von der DAF unter Berufung auf 
diese Passage des NSDAP-Programms eine Diskussion um die Einführung 
einer >GcwinnbetciIigung< entfacht.94 Einigkeit darüber, was unter »Ge-
winnbeteiligung» zu verstehen war, konnte allerdings auch nach 1933 nicht 
hergcstellt werden. Vielfach wurde der Begriff, um wenigstens formal 
Übereinstimmung mit diesem Programmpunkt der NSDAP zu erzielen, als 
»kollektive Gewinnbeteiligung« auf alle zusätzlichen Sozialaufwendungcn 
ausgedehnt.95 Nur wenige Unternehmen verwirklichten »Gewinnbeteili-
gung» im engeren Sinne und stellten einen unmittelbaren Zusammenhang 
zwischen monetären Zuwendungen und der Flöhe des betrieblichen Reinge-
winns her.96 Die große Mehrheit der Unternehmer und auch die Reichs-
gruppe Industrie blieben Gewinnbeteiligungssystemen gegenüber vor allem 
deshalb skeptisch, weil sie fürchteten, die DAF würde dies zu Eingriffen in 
die innerbetriebliche Autonomie der »Betriebsführer» nutzen.97 ln der »Deut-
schen Sozialpolitik» 1944 wurden Gewinnbeteiligungssysteme im engeren 
Sinne sogar rundheraus abgelchnt, weil sie nicht nur »zu einer gefährlichen 
Zweideutigkeit der Unternchmcrstellung führen« würden, sondern auch 
mit.dem Leistungsgrundsatz »unvereinbar« seien.98

Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden für die meisten Formen 
monetärer Sozialleistungen dem Lohnstop vergleichbare Bestimmungen 
erlassen.99 Weihnachtsgratifikationen unterlagen 1939 im Gegensatz zu den 
Jahren vorher nicht nur der Lohnsteuer, sondern auch dem Kricgszuschlag 
zur Einkommenssteuer sowie der Wehrstcucr,100 um zu verhindern, daß die 
Nachfrage nach Verbrauchsgütern auf Kosten der Kriegsproduktion 
stieg.101 An Versuchen, mittels Begrenzung monetärer Soziallcistungcn die 
Kaufkraft der Arbeiter zu schwächen, hatte es zwar vorher nicht gefehlt; der 
Kriegsbeginn schien jedoch ein ausgezeichneter Vorwand zu sein, auch die 
Entwicklung zusätzlicher betrieblicher Sozialleistungen unmittelbarer staat-
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lieber Kontrolle zu unterwerfen. Indessen war —ähnlich wie bei den Über-
stundenzuschlägen etc. -  auch in dieser Hinsicht ein Zurückweichen des NS- 
Staates und eine »gewisse Lockerung« der Begrenzung monetärer Soziallci- 
stungen zu beobachten: Nach einem Erlaß des Rcichsarbeitsministers vom 
24,-Nov. 1940 waren Weihnachtsgratifikationen nur noch lohnstcuer-, nicht 
jedoch mehr kriegssteuerpflichtig.102 Wenige Tage zuvor hatte der Reichsar-
beitsminister bestimmt, daß darüber hinaus Unternehmer, die 1939 noch 
keine Weihnachtsgratifikationen gewährt hatten, anläßlich des Weihnachts-
festes 1940 Sonderzuwendungen einführen durften, sofern der Betrag bei 
Arbeitern unter einem Wochcnlohn, bei Angestellten unter 25% des Mo-
natsgehalts blieb.103 Der von Reichwein für die Bundesrepublik konstatierte 
Trend der Umschichtung von Aufwendungen aus dem Bereich traditionel-
ler Sozialleistungcn zugunsten der direkten Bargeldzuwendungen, der auf 
breiter Basis seit der Verküpdung des >Vicrjahrcsplancs< eingesetzt hatte, 
kehrte sich mit Kriegsbeginn also nicht um, sondern setzte sich zumindest 
bis 1942 -  allerdings stark abgeschwächt -  fort. Nach wie vor sahen sich die 
Unternehmer vor dem Hintergrund der Arbeitskräftcknappheit veranlaßt, 
ihren Belegschaften finanzielle Sonderzuwendungen zu gewähren. Der. na-
tionalsozialistische? Staat konnte sich auch bei monetären Sozialleistungen 
nicht zu einem strikten Lohnstop entschließen. Erst als in der zweiten 
Kriegshälfte Lohn und lohnähnlichc Sozialaufwendungcn -  vor dem Hinter-
grund einer immer mehr alle Lebensmittel erfassenden Rationierung, akuter 
materieller Notlagen (die durch Geld nicht zu beheben waren) und der 
Drohung, Arbeiter bei fehlender Lcistungsbereitschaft an die Front zu ver-
setzen -  ihre leistungsstimulicrcndc Funktionen verloren, verschärfte das 
NS-Rcgimc die Bestimmungen über die Gewährung monetärer Soziallci- 
stungen.

Wenn hier konstatiert wird, daß sich der Trend der Monetisierung be-
trieblicher Sozialleistungcn abgeschwächt fortsetzte, dann gilt dies nur für 
deutsche Industriearbeiter. Für ausländische >Zivilarbeiter< wurden -  darauf 
kann hier nur hingewiesen werden -  abgestufte rassistische Diskriminierun-
gen cingcfuhrt; Juden, Sinti/Roma und >Ostarbcitcr< erhielten in der Regel 
keine Gratifikationen, andere >Fremdarbeitcr< unter bestimmten Bedingun-
gen.104 Für alle diese Menschen kann im übrigen von Sotrw/politik -  auch 
wenn dieser Begriff kritisch gefaßt wird -  in irgendeinem Sinne nicht 
gesprochen werden; das Attribut >sozial< würde hier (vollends) zynisch.

4.2. Frauenspezifische zusätzliche Sozialleistungen der Unternehmen

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beschleunigte nicht nur die >Monc- 
tisicrung< der betrieblichen Sozialpolitik. Nachdem seit 1936 die Versuche 
intensiviert wurden, Frauen für die Aufnahme industrieller Erwerbstätigkeit 
zu gewinnen, wurden von immer mehr industriellen Unternehmen Werks-
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kindcrgärtcn und Stillstuben eingerichtet, Kinderzulagen, Geburtsbeihilfen 
u.ä. m. gezahlt.105 Oben war konstatiert worden, daß vor allem in den 
Branchen, in denen überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt waren, die 
zusätzlichen Sozialleistu'ngen erheblich ausgedehnt worden waren. Ein ent-
scheidender Grund hierfür waren die auf die Doppelrolle vieler Frauen als 
Arbeitnehmerin und Mutter zielenden >Sozialinvestitionen< wie der -  wäh-
rend des Krieges freilich durch Materialmangel u. ä. erschwerte -  Bau oder 
die Erweiterung von Kindergärten und -heimen, Säuglingskrippen und 
Stillstubcn sowie monetäre Zuwendungen wie Geburtsbeihilfen, Kinderzu-
lagen usw., die die Frauen auch nach Heirat und Mutterschaft zur industriel-
len Erwerbstätigkeit anreizen sollten. Während des Krieges wurde eine 
Reihe weiterer betrieblicher Sozialleistungcn eingeflihrt, die es Frauen er-
möglichen sollten, in der Industrie beruflich tätig zu werden:
-  Nach einem Erlaß des Rcichsarbcitsininistcrs vom 11. Dez. 1940 konnten berufs-
tätige Frauen bei einem Fronturlaub ihres Ehemannes Sonderurlaub erhalten. 106
-  In einer Anordnung vom 1. Nov. 1943 verfügte derselbe Minister, daß Frauen mit 
eigenem Hausstand, soweit sie 48 Wochenstunden oder länger in der Industrie 
arbeiten mußten und mindestens ein Kind unter 14 Jahren zu versorgen hatten, alle 
zwei Wochen Anspruch auf einen unbezahlten Hausarbeitstage besaßen. 107 In Vor-
wegnahme dieser staatlichen Initiative konnten z. B. bei Siemens beschäftigte Frauen 
bereits seit 1940 zweimal im Monat dienstfreie Waschtagei ohne Bezahlung neh-
men. 108
-  ln anderen Betrieben wurden Industricarbeitcrinncn »häusliche Aufgaben etwa 
durch Übernahme von Besorgungen auf Beauftragte des Betriebes« 109 oder der 
NSV110 abgenommen.
-  Eine Reihe von Unternehmen baute während des Krieges den Mutterschutz aus 
(Erhöhung der finanziellen Zuwendungen für Hochschwangere bzw. bei der Ge-
burt, Ausweitung der Stillzeiten während der Arbeitszeit u. ä. nt.) .111
-  Schließlich wurde die Zahl der ibetrieblichcn Sozialarbeitcrinnem, deren Aufgabe 
u.a. in der möglichst reibungslosen Einpassung der Frauen in den betrieblichen 
Produktionsprozeß bestand, während des Krieges mehr als verdreifacht. 112

Dennoch wäre es verfehlt, die starke Ausweitung frauenspezifischer Sozial- 
leistungcn seit 1939 ausschließlich auf den Krieg zurückfuhren zu wollen: 
Die stärkere Betonung der auf Frauen in ihrer Funktion als Mütter und 
Hausfrauen zielenden Sozialleistungen läßfsich tendenziell immer für Zeiten 
der Hochkonjunktur beobachten, wenn die Arbeitsmarktverhältnissc eine 
stärkere Einbeziehung von Frauen in den industriellen Produktionsprozeß 
notwendig erscheinen lassen. Die Not- und Mangelsituationcn während des 
Krieges verstärkten diesen Trend allerdings erheblich.

Nicht nur mit der Einrichtung Von Kindergärten, auch in anderer Hin-
sicht kam es zur Ergänzung der kommunalen durch betriebliche Sozialpolitik. 
Dieses Phänomen, das nicht nur für die Zeit des >Drittcn Reiches! zu beob-
achten ist, war offenbar besonders ausgeprägt in kleineren Gemeinden, die 
im allgemeinen die größten sozialpolitischen Defizite aufwiesen; jedenfalls 
erhöhten die Unternehmen, die in kleineren Städten und Landgemeinden
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ansässig waren, in den Vorkriegsjahren die Aufwendungen für zusätzliche 
betriebliche Aufwendungen in weit überdurchschnittlichem Maße.113 Be-
triebliche Sozialpolitik mit quasi kommunalem Charakter wurde nicht nur 
von Unternehmen mit einem hohen Anteil an Arbeiterinnen an der Gcsamt- 
belegschaftpraktiziert und konnte selbstredend auch andere als frauenspezi-
fische, sozialpolitische Bereiche cinschließcn.114 Sie nahm in manchen Fällen 
die Form von Spenden an die Gemeinden für den Bau oder Erhalt kommu-
naler Einrichtungen -  die von den betreffenden Unternehmen dann bevor-
zugt genutzt werden konnten-an.115 Im Geschäftsbericht (,1er Werksfürsor-
ge der GHFI für 1936/37 wurde cs als eine »Aufgabe der Werksfürsorge« 
bezeichnet, die von den Gemeinden [unterlassenen sozialpolitischen »Liik- 
ken zu schließen«.116

4.3. Betriebliche Sozialpolitik und die Defizite staatlicher Sozialpolitik: 
das Beispiel betriebliche Altcrsjiirsorge

Dies war in der Tat eine -  neben der >Monctisicrung< der zusätzlichen 
Sozialleistungen -  zweite, zentrale Funktion der betrieblichen Sozialpolitik. 
Seit Beginn ihrer Existenz wurde die betriebliche als »notwendige Ergän-
zung staatlicher Sozialpolitik«117 aufgefaßt, besetzte diese Nischen, in die 
der im Deutschen Reich bis 1929 in ständiger Ausweitung begriffene Sozial-
staat nicht hincinrcichte. In der letzten Phase der Weimarer Republik wur-
den dann die staatlichen Soziallcistungen durch eine Reihe von Notverord-
nungen der Präsidialkabinctte Brüning und v. Papcn drastisch beschnit-
ten.118 Nach der nationalsozialistischen >Machtergrcifung< wurde zwar das 
übernommene System der Sozialversicherung in seiner Grundstruktur 
kaum angetastet,119 zugleich jedoch die Leistungen erheblich zurückge-
schraubt. Zum Ausdruck kam z. B. dies in der sinkenden Zahl der bewillig-
ten Alters- und Invalidenrenten bei gleichzeitig steigendem Anteil alter 
Menschen an der Gesamtbevölkerung und erhöhtem Unfallrisiko.120 Die 
mit großem propagandistischen Aufwand inszenierten und durch Samm-
lungen finanzierten Aktivitäten der sozialpolitischen Sonderorganisationen 
der NSDAP und der DAF (insbesondere die Nationalsozialistische Volks- 
wohlfahrt< und deren Unterorganisationen wie z. B. das >Wintcrhilfswerk<) 
konnten den Abbau behördlicher Soziallcistungen nur teilweise ausglcichen.

Die dadurch aufklaffcndcn Lücken staatlicher Sozialpolitik erweiterten 
zwangsläufig den Raum für betriebliche Sozialpolitik. Dies wurde staatli- 
chcrscits nicht nur deutlich gesehen, sondern auch explizit angcziclt.121 Es 
gelang der betrieblichen Sozialpolitik allerdings nur eingeschränkt, diese 
Defizite auszugleichcn. Zwar besaßen 1937 und 1938 die zusätzlichen be-
trieblichen Sozialaufwendungen mit 47,2% und 45,2% in v. I I. sämtlicher 
Soziallcistungen ein deutlich stärkeres Gewicht gegenüber den gesetzlichen 
und tariflichen Sozialleistungen, als dies in der Bundesrepublik der Fall war:
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Nach 1945 sank hier der Anteil der zusätzlichen betrieblichen Soziallcistun- 
gen an der Gesamtheit aller Sozialaufwendungen von 40,7%  1949 und 
36,2% 1957 auf 16,3% 1976. In v .H : der Lohn- und Gchaltssummcn blieben 
die freiwilligen >Sozialkosten< bis 1938/39jedoch deutlich unter dem Niveau 
selbst des Jahres 1976, obwohl zu diesem Zeitpunkt ein großer Teil vieler 
ehemals >freiwilliger< Soziallcistungcn infolge tariflicher Bestimmungen 
bzw. gesetzlicher Vorschriften zu obligatorischen geworden war. 1937 wur-
den von den Aktiengesellschaften, die hierüber genauere Angaben machten, 
für gesetzliche wie außergesetzliche, >frciwillige< Soziallcistungcn 19,3%  
und 1938 16,8% in v. H. der Lohn- und Gehaltssummcn aufgewendet. 1949 
lag dieser Wert in der Bundesrepublik bereits bei 33,2% , er stieg dann auf 
40,9%  1957 und 62,0%  1976.122 In welcher Weise industrielle Unternehmen 
bis 1939 die Beschneidung staatlicher Soziallcistungcn zu eigenen sozialpoli-
tischen Initiativen nutzten und wo hier die Grenzen lagen, soll anhand 
zweier Zcntralbcrcichc betrieblicher Sozialpolitik, nämlich der betrieblichen 
Altersfürsorge und dem Werkswohnungsbau, genauer untersucht werden.

Die staatliche Altersversorgung könne »nicht als ausreichend angesehen 
werden«,123 sic sei »schon lange als unzulänglich anerkannt«124 und könne 
»höchstens... eine Existenzgrundlage auf knappster Basis bieten«.125 Der-
artige Feststellungen, wie sie vor allem von der DAF vorgetragen wur-
den, 126 weisen daraufhin, daß offenbar ein erheblicher Teil der Menschen, 
die in erster Linie aus Altersgründen nicht mehr arbeitsfähig waren, in 
großer Armut lebten. Was die DAF u. a. verschwiegen: Im Vergleich zur 
Weimarer Republik war die durchschnittliche Invaliden- und Altersrente in 
der Zeit des >Dritten Reiches« noch beträchtlich geschrumpft. 1929 erhielt 
ein Arbeiter-Rentner den -  auch damals kaum zum Leben ausreichenden -  
monatlichen Betrag von 34,44 RM, 1932 waren cs immerhin noch 
33,38 RM, 1938 dagegen nur noch 30,97 R M .127 Die Rente eines Arbeiters 
lag damit ein Jahr vor Kriegsbeginn um 31,9%  unter dem von der DAF 
crrechneten Erwachsenen-Existenzminimum von 45,45 RM monatlich »bei 
niedrigster Lebenshaltung«.128 Noch schlechter war die Situation für Wit-
wen, nur wenig besser für Angestellte, die aus Alters- oder gesundheitlichen 
Gründen ihre berufliche Tätigkeit aufgeben mußten.129 Für alle Rentner-
gruppen dürfte sich die Lage während des Krieges eher noch verschlechtert 
haben. Der betrieblichen Altersfürsorgc als Ergänzung der staatlichen muß-
te nach der nationalsozialistischen »Machtergreifung« also ein gegenüber der 
vorausgegangenen Zeit erhöhter Stellenwert zukommen.130

Nach einer Erhebung der Rcichsgruppc Industrie aus dem Jahre 1936 
wiesen 5292, d. h. etwa ein Viertel aller in der Rachsgruppc Industrie 
organisierten Unternehmen entsprechende Untcrstützungscinrichtungen 
auf.131 Bis 1943 waren es »mehr als 8000 Unternehmungen«, die inirgendei- 
ncr Form über zusätzliche Altersversorgung verfügten.132 Zwar wurde 
noch 1938/39 beobachtet, daß sich Arbeitskräfte u. a. deshalb von Großbe-
trieben anwerben ließen, weil diese mit einer günstigeren Altersversorgung
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lockten.133 Aber gerade um hier nicht ins Hintertreffen zu geraten und 
dringend benötigte Arbeitskräfte nicht zu verlieren, gingen auch Unterneh-
men mit kleineren Belegschaften -  soweit ihre Ertragslage es zuließ -  dazu 
über, Einrichtungen zur Versorgung alter, in den >Ruhestand< tretender 
Arbeitnehmer zu schaffen. Dies kam indirekt in den Formveränderungen 
dieser Einrichtungen zum Ausdruck. Nach Angaben der Gewcrbcaufsicht 
ging eine zunehmende Zahl der »weniger kapitalkräftigen« Inhaber meist 

•kleinerer Unternehmen dazu über,, für einzelne Arbcitnehmergruppen oder 
die gesamte Belegschaft bei Versicherungsgesellschaften Lebensversiche-
rungen auf Rentenbasis abzuschlicßen.134 Bis 1940 war einem großen Teil 
der Industricarbeiterschaft durch solche >Gcfolgschaftsversichcrungcn< eine 
zusätzliche Altersversorgung verschafft worden.135 ln anderen Fällen er-
folgte diese durch eine Höhervcrsichcrung der Belegschaft bei der gesetzli-
chen Sozialversicherung. Daß vom Reichsarbeitsminister in einem Runder-
laß an’dic Reichstreuhänder der Arbeit vom 10. Aug. 1937 gerade diese 
Formen betrieblicher Alterssichcrung als besonders forderungswürdig vor- 
geschlagcn wurden,136 ist kein Zufall: Insbesondere im letzteren Fall ließen 
sich die für die zusätzliche Altersversorgung aufgewendeten Beträge direkt 
der Rüstungsfinanzierung zuführen. Wieder andere Unternehmen mit klei-
nen Belegschaften gründeten zum gleichen Zweck Gruppcnpcnsionskasscn.
1937 bestanden für immerhin 5,9 Mio. Arbeitnehmer (meist Angestellte) 
solche gemeinsamen Versorgungseinrichtungen.137

Dagegen schwand die Bedeutung der Pensionskassen, soweit sie rechtlich 
selbständige Versorgungsvcrcinc waren. Diese Kassen, die die ursprüngli-
che Form freiwilliger, betriebsbezogener Altersversorgung darstellten und 
als Sel.bsthilfeeinrichtungcn der Arbeiter, zu denen die Unternehmer nur 
Zus-chiisse leisteten, entstanden waren,138 waren vielfach bereits während 
der Inflation oder der Weltwirtschaftskrise zusammengebrochen. 1936 be-
standen nur noch 102 dieser rechtlich selbständigen Pensionskassen.139 
Wenn diese Pensionskassen, die ihren Mitgliedern einen Rechtsanspruch auf 
Versorgungsleistungcn bzw. -  bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Be-
trieb -  häufig auch auf Rückzahlung der cingezahlten Beträge einräum-
ten, 140 in den Folgejahrcn ihre alte Bedeutung nicht wieder zurückerlangen 
konnten,141 dann lag dies an der Ausweitung der ursprünglich nur für diese 
Versicherungsform vorgesehenen steuerlichen Privilegien auch auf andere 
Arten betrieblicher Pensionseinrichtungen.142 In einem Erlaß vom 15. Dez.
1938 bestimmte der Reichsfinanzminister, daß »in Zukunft auch solche 
Einrichtungen des Betriebes steuerbegünstigt sind, die Renten ohne Rechts-
anspruch gewähren«. Auch die »lediglich in Aussicht gestellten, aber nicht 
versprochenen lind nicht einklagbaren Renten werden steuerlich begün-
stigt«.143 Zwar mußte der für die betriebliche Altersfürsorge vorgesehene 
Betrag formal vom sonstigen Betriebsvermögen getrennt werden. Aber da 
eine solche Pcnsionsrückstcllung oder >Unterstiitzungskasse< (die nicht mit 
der oben angesprochenen Pensionskasse verwechselt werden darf) »in der
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Anlage ihres Kassenvermögpns nicht an Vorschriften gebunden ist,144 kann 
sie ihr Vermögen an den Betrieb gegen entsprechende Schuldverpflichtun-
gen wieder ausleihen, im Konkursfallc des Betriebes ist die Kasse kein 
bevorrechtigter Gläubiger«.145 Zuweisungen an diese Kassen galten als 
Betriebsausgaben und wurden vom steuerpflichtigen Einkommen abgezo-
gen. Derartige Unterstützungskassen und Pcnsionsrückstellungcn -  formal-
juristisch Frcmdkapital -  erweiterten den Krcditspielraum des Unterneh-
mens zu günstigen Bedingungen und dienten überdies —als Gewinnversteck 
— der Stcucrersparnis.146 Mitte 1940 wurden diese Bestimmungen weiter 
gelockert und vom Rcichsministcr der Finanzen die Steuerfreiheit Für Pcn- 
sions- und Unterstützungseinrichtungen explizit auch dann garantiert, 
wenn die dafür aufgcwcndctcn Beträge »im Betrieb arbeiteten«, also nur 
zum Schein für die betriebliche Altersversorgung zurückgcstcllt waren.147

Allerdings wurde nach Kriegsbeginn die staatliche Kontrolle auf diesen 
Bereich betrieblicher Sozialpolitik ausgedehnt: In einem Erlaß des Reichsar-
beitsministers über >Lohnstop und betriebliche Altcrsfürsorge< vom 
26. März 1940148 wurde die Einrichtung bzw. der Ausbau der betrieblichen 
Altcrsfiirsorge von der Genehmigung der Reichstreuhänder der Arbeit ab-
hängig gemacht, jedoch keineswegs gänzlich unterbunden. In Anfang 1942 
erlassenen Richtlinien wies der Reichsarbeitsministcr die Reichstreuhänder 
sogar ausdrücklich an, Anträgen auf den »Ausbau einer betrieblichen Alters-
fürsorge... im allgemeinen zu(zu)stimmcn«.149 Zwischen 1942 und 1944 
kam es deshalb zu einem »starken Anwachsen der Zahl dieser Einrichtun-
gen«.150 Gegen Kriegsende wurden die diesbezüglichen Bestimmungen 
insofern noch weiter gelockert, als betriebliche Renten auch dann wciterbc- 
zahlt werden konnten, wenn die betreffenden »Werkspensionäre« die Arbeit 
im Zuge der letzten Anstrengungen zur Steigerung der Rüstungsproduktion 
wieder aufgenommen hatten.151

Die Verfügungsgewalt über Pcnsionscinrichtungen ließen sich die Unter-
nehmensleitungen -  in Übereinstimmung mit den Ende 1938 ergangenen 
Bestimmungen des Reichsfinanzministers152 -  in der Regel nicht durch 
verbindliche Zusagen an die Belegschaften beschränken: Bis Kriegsbeginn 
räumte nicht einmal jeder fünfte aller »Betriebsführen, die zusätzliche Al- 
tersfürsorgccinrichtungcn geschaffen hatten, der »Gefolgschaft einen 
Rechtsanspruch auf Versorgungslcistungcn ein.153 Es bedurfte nicht erst der 
Aufforderung durch die Organe der »Selbstverwaltung der Wirtschaft«, 
einen Abschnitt über die Freiwilligkeit der Zahlung betrieblicher Renten in 
die Satzungen der Pensionseinrichtungen aufzunchmcn.154 In der Regel 
hatten die Unternehmensleitungen bereits aus eigenem Antrieb derartige 
Bestimmungen formuliert.155 Bis Kriegsende blieb cs dabei, daß den Ar-
beitnehmern ein gesetzlicher Anspruch auf (zusätzliche) Altersversorgung 
gegenüber dem Unternehmer nicht cingeräumt wurde,156 obwohl das staat- 
licherscits'gewährte Altersruhcgcld auch nach 1939 kaum zur Sicherung des 
Existenzminimums ausrcichtc. Der Grund dafür, warum die Unternehmer.
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liier hart blieben: Nur wenn kein Rechtsanspruch auf betriebliche Pensions- 
leistungcn auch bei Arbeitsplatzvcrlust bestand, konnten diese zusätzlichen 
Soziallcistungen als Instrument zur Belohnung von Wohlverhalten und 
umgekehrt die Drohung mit Entzug als Disziplinicrungsmittel eingesetzt 
werden.

'Freiwillige Altersfiirsorgc fesselte die betreffenden Arbeitnehmer an das 
jeweilige Unternehmen. Die Pcnsionscinrichtungen — so hat bereits Werner 
von Siemens in seinen >Lebenserinncrungcn< fcstgcstellt -  hätten sich »au-
ßerordentlich bewährt«, weil sic entscheidend dazu beitrugen, daß die Ar-
beitnehmer »sich als dauernd zugehörig zur Firma« betrachteten und »die 
Interessen derselben mit ihren eigenen« identifizierten. Die Arbeitnehmer 
wurden dadurch an »die Firma« gebunden und insofern der »Streikmanic« 
ein Riegel vorgeschoben, als sie bei einem Arbeitsstellcnwcchscl keinen 
Anspruch mehr auf Vcrsorgungslcistungen durch Fcnsionscinrichtungen 
ihres ehemaligen Betriebes hatten.157 Darüber hinaus waren die betriebli-
chen >Ruhcgcldcr< in aller Regel nach der Dauer der Betriebs Zugehörigkeit 
gestaffelt.158 Erst nach einer bestimmten »Wartezeit«, dieje nach Betrieb sehr 
unterschiedlich ausfallcn konnte,159 erwarb sich der Beschäftigte einen An-
spruch auf Zuwendungen durch die betriebliche Altersfiirsorgc. Je länger er 
danach ununterbrochen in dem jeweiligen Unternehmen tätig war, desto 
höher fiel die betriebliche Zusatzrente aus. Zwar wurde die Gewährung fast 
aller zusätzlichen Soziallcistungen -  Gratifikationen, Werkswohnungen, 
Geschenke bei »Dienstjubiläen«160 u. ä. m. -  von der Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit abhängig gemacht. 161~ Besonders wirkungsvoll scheint jedoch 
gerade die Staffelung der betrieblichen Altcrszuwendungcn die Arbeitneh-
mer an den Betrieb gefesselt zu haben. Dort nämlich, wo die betrieblichen 
»Ruhegelder« besonders hoch waren, war auch die »Werkstreue« am ausge-
prägtesten. Das galt in erster Linie für die Eisen- und Stahlindustrie des 
Ruhrreviers.162 In diesem wichtigen Zweig der Rüstungsindustrie verschob 
sich auch in den letzten drei Jahren die Struktur der Belegschaft nach Dauer 
der Werkszugehörigkeit trotz zum Teil rascher Vergrößerung der Beleg-
schaften kaum. Die Zahl der besonders »werkstreuen« Arbeitnehmer nahm 
sogar relativ noch zu: 1936 lag der Anteil der Arbeiter, die im Ruhrgebiet 
länger als fiinfundzwanzigjahre in dem gleichen Stahluntcrnehmen beschäf-
tigt waren, bei 9,3% ; bis 1939 war der Anteil dieser Arbeiter -  trotz des 
Beschäftigtcnzuwachs in der Stahlindustrie -  auf 9,7%  gestiegen. Der Anteil 
der ncucingcstellten Arbeiter (bis fünf Jahre) hatte sich während dieses 
Zeitraumes gleichfalls (von 48,4%  auf 52,2%) erhöht; dagegen war der 
Anteil der rheinisch-westfälischen Stahlarbeiter, die fünf bis fünfundzwan-
zig Jahre in einem Werk beschäftigt waren, aufgrund der Massencntlassun- 
gen während der Weltwirtschaftskrise und der anschließenden Ncueinstcl- 
lungcn von 1936 bis 1939 deutlich gesunken.163 Auch in Großunternehmen 
anderer Branchen, die für ihre betriebliche Sozialpolitik bekannt waren und 
beträchtliche Gelder insbesondere für die betriebliche Altcrsfürsorge auf-
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wandten, wie z. B. Siemens und AEG, lag die Dauer der Betriebszugehörig-
keit beträchtlich über dem jeweiligen Durchschnitt.164 Auffällig ist außer-
dem, daß Angestellte im Durchschnitt deutlich länger als Arbeiter in dem-
selben Unternehmen beschäftigt waren: In der rheinisch-westfalischen Ei- 

. sen- und Stahlindustrie beispielsweise lag der Anteil der Angestellten, die 
ohne Unterbrechung länger als fünfundzwanzig Jahre in einem Unterneh-
men beschäftigt waren, 1936 bei 19,0% und 1939 bei 18,7% .165 Dies lag 
wesentlich daran, daß Angestellte neben umfangreicheren Weihnachtsgrati-
fikationen auch höhere betriebliche Pensionszahlungen als Arbeiter zu er-
warten hatten.166 Die flöhe der in Aussicht gestellten betrieblichen >Ruhc- 
geldcr< konnte darüber hinaus wie bei Siemens -  und wahrscheinlich auch 
anderen Unternehmen, die viele Frauen beschäftigten -  noch nach Ge-
schlecht differenziert werden.167 Bei langer >Wcrkstreuc< erreichten die Zah-
lungen mancher Betriebe an einen in den >Ruhestand< getretenen Arbeiter 
oder Angestellten einen Umfang, der sogar deutlich über dem der staatli-
chen Durchschnittsrente lag. Dies blieb während der NS-Zcit jedoch eher 
die Ausnahme. Die große Masse der Betriebe, die sich überdies häufig erst 
aufgrund der vom Arbeitsmarkt her wirkenden Zwänge seit etwa 1934/35 
zur Schaffung betrieblicher Altersfiirsorgecinrichtungen veranlaßt sah, ge-
stand der Arbeiterschaft nach Feststellungen der DAF »meistens nur geringe 
Beträge« zu.16s Die Defizite staatlicher Rentenpolitik wurden -  so kann 
zusammenfassend festgestellt werden -  durch betriebliche Zusatzrenten im 
allgemeinen nicht kompensiert.

4.4. Wcrkswohnungsban und allgemeine Wohnungsnot

Obgleich in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Diktatur vor allem 
aufgrund der staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die Wohnungs-
bautätigkeit intensiviert wurde (Tab. 28), mußte auch in Zeitschriften wie 
der iDeutschen Volkswirtschaft! z. B. Anfang 1935 zugegeben werden, cs 
bestände »in vielen Großstädten« ein »so großer Mangel an kleinen und 
billigen Wohnungen, daß man vielfach von einer ausgesprochenen Woh-
nungsnot sprechen muß«.164 Die gleiche Zeitschrift meldete wenig später 
»ein neues Zurückbleiben der Zahl neugebauter Wohnungen hinter der 
Zunahme der Haushaltungen«.170 Allein in den ersten drei Jahren der natio-
nalsozialistischen Diktatur hatte sich das Wohnungsdefizit im Deutschen 
Reich um ungefähr eine halbe Million vergrößert.171 In den Vorkriegsjahren 
ging die Zahl der neugebauten Wohnungen dennoch rasch zurück, weil der 
Bau kriegswichtiger Einrichtungen und industrieller Anlagen Priorität be-
saß. Staatliche Zwangscingriffc waren meist nicht nötig, um diese Prioritä-
ten durchzusetzen; die Marktmechanismen reichten hierfür häufig aus: 
Nicht selten lehnten Baufirmen cs z. B. ab, »die knapp kalkulierten Woh-
nungsbauten zu übernehmen, weil sic bei anderen öffentlichen Bauten cr-
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lieblich höhere Kubikineterprei.se erhalten konnten«.172 In anderen Fällen 
führte der Rohstoffmangel dazu, daß Wohnungsbauten nicht fcrtiggcstcllt 
wurden.173 Die eindeutige Benachteiligung des Wohnungsneubaus wird 
besonders deutlich, wenn wir die baugewerbliche Produktion in Teilberei-
che untergliedern: Die Bedeutung des Wohnungsbaus ging von 28% im 
Jahre 1933 auf23% 1937 zurück; im gleichen Zeitraum wurde der Anteil des 
öffentlichen Hoch- und Tiefbaus (Rüstungs- und Repräsentativbauten, Au-
tobahnen etc.) von 53% auföl % erhöht. Das Gewicht des Neubaus gewerb-
licher, vor allem industrieller Anlagen blieb weitgehend konstant.174 In den 
folgenden Jahren verstärkte sich diese Entwicklung noch. Während »Bau-
vollendungen« im »Nichtwohnungsbau« 1938 gegenüber 1937 um 0,7%  
(qm umbauter Raum) gegenüber dem Vorjahr Zunahmen, ging die Zahl der 
fcrtiggcstelltcn Wohnungen deutlich zurück.175

Mit einem »objektiven Wohnungsfehlbcstand« (Zahl der Haushaltungen 
ohne selbständige Wohnung) von knapp eineinhalb Millionen Anfang 1938 
hatte sich das Wohnungsdefizit gegenüber 1929 fast verdreifacht.176 Andere 
Angaben aus den beiden letzten Vorkriegsjahren über das Ausmaß der 
Wohnungsnot lagen noch wesentlich höher. Besonders drückend war der 
Wohnungsmangel in den Großstädten, insbesondere denen des Ruhrgebiets. 
Differenziert man nach Wohnungsgrößen, waren für Arbeiter erschwingli-
che Wohnungen besonders knapp, während bei großen und teuren Wohnun-
gen ein Überangebot bestand.177 Darüber hinaus waren um diejahreswende 
1938/39 nur im >Altrcich< etwa. 900000 Wohnungen überfüllt und rund 
400000 abbruchreif.17? Besonders schwierig waren seit Auslaufen des > Woh- 
nungsmangelgcsctzesc vom 31. März 1933 an die Verhältnisse für kinderrei-
che Familien. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Gemeinden Familien, die 
obdachlos geworden waren, in beschlagnahmte Altbauten cinweisen kön-
nen. Staatlichen Initiativen, die Obdachlosigkeit -  die infolge langanhaltcn- 
der Masscncrwerbslosigkcit und dramatisch sinkender Einkommen wäh-
rend der Krise größere Bevölkerungsteile erfaßt hatte-durch die Errichtung 
von N ot- und Behelfswohnungen zu beseitigen,179 blieb offenbar ein durch-
schlagender Erfolg versagt. Zumindest in den ersten Jahren der NS-Herr- 
schaft litten minderbemittelte Familien vielfach weiterhin unter »ungeheu-
ren Nöten«.180 Erst seit Frühjahr 1939 kam cs erneut zu einer rechtlichen 
Privilegierung kinderreicher Familien: Nach einer >Vcrordnung zur Erleich-
terung der Wohnungsbeschaffung für kinderreiche Familieiu vom 20. April 
1939 konnten Vermieter veranlaßt werden, »eine angemessene Zahl von 
Wohnungen bei Freiwerden an kinderreiche Familien zu vermieten«.181

Der katastrophale Wohnungsmangcl, der für das >Drittc Reicln charakte-
ristisch ist und zu erheblicher Kritik in der Bevölkerung führte,182 erklärt 
sich nur zum Teil aus dem Rückgang der Bautätigkeit während der Wirt-
schaftskrise. Mehrere der nationalsozialistischen Rüstungs- und Bevölke-
rungspolitik geschuldete Faktoren vergrößerten das schon vor 1935 beste-
hende Wohnungsdefizit rasch:
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t ooc
-u- Tabelle 28: Wohnungsneubau 1929 bis 1943 (Reinzugang, Umbau, Bauträger).

Reinzugang 
(incl. Umbauten)

darunter: durch 
Umbau (in v. H.)

Vom Reinzugang an 
öftentl. Körperschaften 

u. Behörden

Wohnungen (a) wurden erbaut von (in v. H.) 
gemeinnütz. Woh- privaten Bauherren 
nungsunternehmen

1929 317682 7,3% 9,6% 35,0% 55,4%
1930 310971 7,2% 8,9% 39,8% 51,3%
1931 233648 . 8,7% 8,0% 40,3% 51,7%
1932 141265 . 19,8% 8,7% 20,9% 70.4%
1933 178038 38,9% . 9.8% 14,8% 75,4%
1934 283995 45,5% 13,6% 15,9% 70,5%
1935 (b) 238045 20,9% 8,1% 18,9% 73,0%
1936 (b) 305856 15,8% 5,4% 25,3% 69,3%
1937 (b) 315698 9,8% 4,7% 29,7% 65,6%
1938 (c) 282788 9,5% 5,4% 35,3% 59,3%
1939 (d) • 206229 7,7%(e) 5,1% 41.5% 53,4%
1940 (d) 115622 9,8%(e) - - -

1941 (d) 61293 10,5%(e) - - -

1942 (d) - 38364 8,3%(e) - - -

1943 (d) 29427 - - - -
(a) Nur Reinzugänge,'die in Wohnhäusern verzeichnet wurden. (Die Gesamtheit aller.Reinzugänge liegt geringfügig darüber.)
(b) Zwecks Vergleichbarkeit: ohne Saarland.
(c) Ohne Saarland, mit Sudetenland.
(d) Ohne Saarland, mit Sudeten- und Memelland.
(e) Errechnet aufBasis der etwas differierenden Angaben im Statistischen Handbuch von Deutschlands
Quelle: Statistischejahrbücher für das Deutsche Reich 1930, S. 142f.; 1931, S. 132f.; 1933, S. 144f.; 1934, S. 156f.; 1935, S. 160f.; 1936, S. 174f,; 1937, 
S. 182f.; 1938, S. 198f.; 1939/40, S. 203f.; Statistisches Handbuch von Deutschland 1928-1944, S. 339ff.
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-  Durcli die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik, insbesondere durch 
die Einführung des Ehestandsdarlehens und die damit verbundene Zunahme 
der Eheschließungen, wurde die Nachfrage nach Wohnungen drastisch er-
höht. Umgekehrt wurden allerdings auch Ehe- und Kinderwünsche wegen 
fehlender oder zu kleiner Wohnungen zurückgcstcllt.183
-  Durch die aus >wchrpolitischcn< Gründen vorgenommenen Industriever-
lagerungen nach Mittel- und Ostdeutschland entstand ein zusätzlicher Woh-
nungsbedarf. 184
-  Vor allem die Errichtung militärischer, politisch-repräsentativer und in-
dustrieller Großbauten führte zum verstärkten Abriß von Altbauwohnun-
gen.185 Abrißmaßnahmen konnten aber auch von politischen Kriterien be-
stimmt sein und auf die handfeste Zerstörung gewachsener proletarischer, 
dem NS-System gegenüber weitgehend resistenter Lebenszusammenhänge 
abziclcn.186

Daß der hier nur grob skizzierte außerordentliche Wohnungsmangel zu 
erheblichen Mietsteigerunqen führen mußte, liegt auf der Hand. Dem offiziel-
len Mictindcx ist dies allerdings nicht zu entnehmen. Die Angaben des 
Statistischen Reichsamtes suggerieren vielmehr eine erstaunliche Stabilität 
der Wohnungsmictcn. In den offiziellen Mietindex -  der in erheblichem 
Maße auch den Lcbcnshaltungskostcnindcx beeinflußte, d. h. in einer für die 
Nationalsozialisten günstigen Weise verzerrte -  flössen allerdings nur die 
>Altbaumictcn< für bis zum Juli 1918 erstellte Wohnungen ein. Für diese 
Altbauten bestand Mietpreisbindung. Nicht berücksichtigt wurden vom 
Statistischen Reichsamt die nach 1918 erstellten Wohnungen, die bei Kriegs-
beginn knapp ein Viertel des gesamten Wohnungsbestandes ausmachten.187 
Warum für diese Wohnungen keine Mictpreisbindung bestand und welche 
Intentionen dieser Politik -  die auch in den Folgejahren nicht grundlegend 
verändert wurde188 ^ zugrundelagen, begründete der Reichsarbeitsminister 
Scldte in einem Schreiben an den Führer der DAF Ley vom 27. Nov. 1936 
folgendermaßen:

»Bei den Neubauwohnungen besteht kein Mieterschutz. Die Reichsregierung hat im 
Frühjahr d.J. bei der Neufassung des Reichsmietengesetzes untldes Mieterschutzge-
setzes189 ausdrücklich beschlossen, hieran auch weiter festzuhalten, da die Ausdeh-
nung des Mieterschutzes auf Neubauwohnungen zur Folge haben kann, daß die 
Neubautätigkeit zurückgeht, und damit die Beseitigung der Wohnungsknappheit 
erschwert wird. Dadurch, daß für Neubauwohnungen ein Mieterschutz nicht be-
steht, ist selbstverständlich die Gefahr von Mietsteigerungen gegeben.«190

Daß dieses Kalkül zumindest in einer Hinsicht aufging, ist Tab. 28 zu ent-
nehmen: Vor allem auf die Aktivitäten der privaten Bauherren war es zurück-
zuführen, wenn 1937 fast genau so viel Wohnungen wie 1929 gebaut wur-
den. Dagegen ging der Anteil der von staatlichen und gemeinnützigen 
Wohnungsbauuntcrnchmcn erstellten Neubauwohnungen deutlich zurück. 
Nachdem der von öffentlichen Körperschaften finanzierte Wohnungsbau
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nach der nationalsozialistischen >Machtergreifung< als Teilbereich der staatli-
chen Arbeitsbcschaffungsma’Bnahmen kurzfristig an Bedeutung gewann, 
jedoch selbst 1934 nicht das Niveau der Jahre 1929 und 1930 erreichte, 
wurden die hierfür bereitgcstclltcn Mittel nach Beseitigung der Massenar-
beitslosigkeit drastisch gekürzt. 1937, dem Jahr, in dem unter der national-
sozialistischen Herrschaft die meisten Wohnungen gebaut wurden, erstellten 
die öffentlichen Körperschaften nicht einmal halb so viele Neubauwohnun-
gen wie 1929.191 Auch die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, von 
denen ein großer Teil seit 1933 in den Besitz der DAF übergegangen war, 
reduzierten ihre Bautätigkeit während des >Drittcn Reichcs< erheblich.192

Der katastrophale Wohnungsmangcl, die nationalsozialistische Mietpoli-
tik und die erhöhte Bedeutung der durch die Vorschriften des Gesetzgebers 
im Gegensatz zu den öffentlichen Körperschaften und gemeinnützigen 
Wohnungsgcsellschaften in der Mietfestsetzung kaum gebundenen privaten 
Bauherren hatten beträchtliche Mictsteigcrungen für Neubauwohnungen 
zur Folge. In Städten mit mehr als 100000 Einwohnern -  also dort, wo das 
Wohnungsdefizit am größten war -  mußte 1937 für eine Neubauwohnung 
mit zwei Zimmern und Küche 49,50 RM im Monat gezahlt werden, in 
Gemeinden bis 5000 Einwohnern dagegen nur 27,93 RM. Bei Altbauwoh-
nungen gleicher Größe lagen die (gebundenen) Mieten zum gleichen Zeit-
punkt dagegen bei 34,09 RM in Großstädten bzw. 20,24 RM in kleinen 
Ortschaften.193 Dies bedeutet, daß in Großstädten ansässige Arbeiterfami-
lien 23,6% ihres Gesamteinkommens für die Miete einer Zwci-Zimmer- 
Wolmung aufwenden mußten, wenn sie in einem Neubau wohnten. Lebten 
sie in dörflichen Verhältnissen, lag dieser Prozentsatz bei 14 ,8% .194 Größere 
Wohnungen waren für Arbeiterfamilien im allgemeinen nicht zu finanzie-
ren. Nach 1937 stiegen die Neubaumictcn weiter. In der von der DAF 
herausgegebenen Zeitschrift >Monatshcftc für NS-Sozialpolitik< wurde 1939 
berichtet,

daß es »leider eine nicht wegzuleugnende Tatsache (sei), daß die Mietpreise, insbe-
sondere ftir Neubauten, eine Höhe erreicht haben, die weit über das Maß des für die 
Mieten zugebilligten Lohnanteils hinausgeht. Für Wohnungen mittlerer Größe, d. h. 
mit drei bis fünf Zimmern, müssen heute Preise bezahlt werden, deren Durchschnitt 
über der 100-Mark-Grcnze liegen dürfte. Aufgrund des amtlich ermittelten Arbeiter-
und Angcstelltcneinkommens im Jahre 1937 hat man berechnet, daß der Arbeiter 
eigentlich nur eine Höchstmiete von 29 RM, der Angestellte von 49 RM tragen 
könne... (T)rotz der zweifellos gegebenen Einkommenssteigerung (seien) die Mie-
ten der Neubauten für die minderbemittelten Volkskreise nicht erschwinglich.«195

ln einzelnen Industricrcgioncn lagen die Mieten besonders hoch, in Berlin 
z. B. um 46,1%  über dem für Großstädte errcchneten Durchschnitt.196 
Kaum bezahlbare Mietsteigerungen wurden auch aus anderen Teilen des 
Reiches gemeldet.197 Darüber hinaus waren die Wohnungen, die von Arbei-
terfamilien bewohnt wurden, nach Feststellungen der DAF nur zu einem
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kleinen Teil überhaupt mit Energie- und Wasseranschlüssen ausgestattet.198 
Trotz dieser für viele Arbcitnchnicrhaushaltc dramatischen Wohnsituation 
versuchte man erst seit Ende 1937 den Mietsteigerungen für Neubauwoh-
nungen Einhalt zu gebieten.199 Sehr wirkungsvoll scheinen diese Maßnah-
men, die keine strikte Mietbegrenzung, sondern nur verstärkte Kontrolle 
von Ncubaumictcn vorsahen, nicht gewesen zu sein. Auch danach rissen die 
Berichte über weitere Mieterhöhungen nicht ab.

Vor diesem Hintergrund mußte schon aus arbeitsmarktbedingten Grün-
den das betriebliche Wohnungswesen200 immer stärker ins Zentrum betrieb-
licher Sozialpolitik rücken. Seit 1937 häuften sich die Berichte, daß Arbeits-
kräfte dorthin abwanderten, wo (billige) Wohnungen angeboten wurden.201 
Nach Angaben Lütges lag der Bestand an Werkswohnungen 1937 und 1938 
bei ungefähr einer halben Million,202 davon waren 130000 bis 140000 seit 
der >Machtcrgrcifung< gebaut worden.203 Nur für die Jahre 1935 bis 1938 
läßt sich genauer feststellen, in welcher Weise sich der Werkswohnungsbau 
nach Formen quantitativ entwickelte und welchen Anteil er am gesamten 
Wohnungsbau hatte (Tab. 29). Nach diesen Angaben, die auf einer Erhe-
bung der Reichsgruppe Industrie basieren, gewann der Werkswohnungsbau 
-  in zum Teil veränderter Rcchtsform204 -  seit 1936 deutlich an Gewicht. 
Verantwortlich für diese Entwicklung war neben dem Druck, der vom sich 
rasch vergrößernden Defizit vor allem an qualifizierten Arbeitskräften aus-
ging, die staatlicherscits seit 1937 vollzogene »scharfe Wendung zum Arbei- 
terwolmstättenbau«, die der Erkenntnis entsprang, daß »auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt in erster Linie Arbeiterwohnungen fehlen«.205 Durch mehrere 
Erlasse wurde besonders der Bau von werkseigenen und werksgeförderten 
Wohnungen gezielt erleichtert.206 Initiativen der Reichsgruppc Industrie 
ergänzten diese Maßnahmen.207 Der sprunghafte Anstieg des Werkswoh-
nungsbaus insbesondere von 1936 auf 1937 wurde auch dadurch kaum 
gebremst, daß bis zu diesem Zeitpunkt die Verfügungsgewalt der Unterneh-
mer über die in ihrem Besitz befindlichen Wohnungen noch nicht vollstän-
dig wiedcrhcrgcstellt war; >erst< mit einer Verordnung Mitte 1938,208 die 
während des Krieges durch weitere Erlasse ergänzt wurde,209 wurde der in 
der Weimarer Republik angeführte partielle Kündigungsschutz für Mieter 
von Werkswohnungen wieder aufgehoben.

Obgleich der Mangel an Arbeitskräften und Rolnnaterialen auch den 
Werkswohnungsbau im letzten Vorkriegsjahr stagnieren ließ,210 ist die Vor-
liebe der Nationalsozialisten für den Werkswohnungsbau nicht zu überse-
hen. Sic resultierte nicht nur aus ökonomischen Erwägungen, sondern 
findet ihre Erklärung auch in den ähnlichen Wurzeln konservativ-patriar-
chalischer und nationalsozialistischer Ideologie. Wenn z. B. Hitler in >Mein 
Kampf -  offenbar unter dem Einfluß Gottfried Feders211 -  Großstädte als 
»verödet« bezeichnete, sie als »ein Zeichen unserer sinkenden Kultur und 

■ unseres allgemeinen Zusammenbruchs« nahm und die »geringe Verbunden-
heit, die unser heutiges Großstadtprolctariat mit seinem Wohnort besitzt«,
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Tabelle 29: Werkswohnungsbau 1935 bis 1938 (Rohzugang, Wohn formen und Ko-
sten).

1935 1936 1937 1938
Rohzugang an werkseigenen Wohnungen
-  absolut
-  in v. H. des Rohzugangs an Wohnungen

17250 21666 27976 26506

insgesamt 6,6% 6,6% 8,3% 8,7%
Rohzugang ati werkseigenen und -gefirdertenWohng.
-  absolut
-  in v. H. des Rohzugangs an Wohnungen

20000 24000 35000 33000

insgesamt 7,7% 7,3% 10,4% 10,9%
Kosten des Werkswohnungsbaus (in Mio. RM)
-  unmittelbare Förderleistung
-  Zuschüsse und Kapitalbeleihungen an ge-

40,0 45,0 71,1 85,0

meinnützige Wohnungsbauunternehmen 7 7 '6,5 4,2
Werkswohnungsbau nach Wolmformen *
-  Mietwohnungen 40,3% 39,4% 51,9% 57,0%
-  Kleinsiedlungen 44,6% 33,9% 26,9% 29,0%
-  Eigenheime 15,1% 26,7% 21,2% 14,0%
Quelle: »Fortschreitender Arbeiterwohnstättenbau in der Industrie», in: Der Deutsche Volks-
wirt vom 20. Mai 1938(1937/38, S. 1035); »Der Arbeiterwohnungsbau in der Industrie», in: Der 
Deutsche Volkswirt vom 2. Dez. 1938 (1938/39, S. 380); »Industrie bekennt sich zum Arbeiter-
wohnstättenbau», in: Der Deutsche Volkswirt vom 27. Okt. 1939 (1939/40, S. 106); Rolf 
Spörhase, Wohnungsbau als Aufgabe der Wirtschaft, Stuttgart 1956, S. 190.

beklagte,212 oder wenn Alfred Rosenberg das »volksmordende Einströmen 
von Land und Provinz zu den Großstädten« als den »Vorposten des bolsche-
wistischen Niedergangs« »durch den bewußten Abbau unserer Weltstädte« 
und die Gründung neuer agrarindustricllcr Kleinstädte unter dem Zeichen 
der »Entprolctarisierung der Nation« eindämmen und umkehren wollte,213 
dann sprachen sie nur ideologisch überspitzt aus, was in konservativen und 
reaktionären Kreisen allgemein geäußert wurde. Winschuh z. B. stellte 1923 
mit Blick auf die Arbeiterschaft fest:

»Je elender ein Arbeiterviertel, je  park- und grünloser, je grauer Und proletarierhafter 
es aussicht, je abstoßender und ungesunder das Innere der Wohnungen ist, um so 
wurzelloser, verbitterter und radikaler wird die Gesinnung der Insassen sein müssen. 
Schlechte Wohnverhältnisse sind mitverantwortlich für den (linken) Radikalis-
mus. «214

Insbesondere die Werkssiedlung bot sich hier als ideale Lösung an, wie 
Heinrichsbauer 1936 mit Hinweis auf entsprechende Aktivitäten der rhei-
nisch-westfälischen Schwerindustrie konstatierte:
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»Sinn des Marxismus war die Zerstörung der Werte und Zusammenhänge des 
Volkstums. . .  Den Kampf gegen den Marxismus und seine Begleiterscheinungen 
hat mit an erster Stelle die westfalische Industrie aufgenommen, allen Angriffen zum 
Trotz. Zu ihm gehörte auch eine bewußte und großzügige Siedlungspolitik. «215

Die »Abschwächung oder gar Aufhebung der proletarischen Existenz« und 
damit »sozialrevolutionärer Bewegungen« durch die »Förderung des Eigen-
besitzes«,216 die »Wicdervcrwurzclung der schaffenden deutschen Men-
schen im deutschen Fleimatbodcn«,217 die »Aufgliederung« der Arbeiter-
schaft in eine auch wohnungspolitisch privilegierte Stammarbeiterschaft 
und eine mobile, weniger qualifizicrtc.Randbclcgschaft, waren indes nur ein 
Grund, warum die Nationalsozialisten insbesondere die »agro-industricllc 
Siedlung als organische Zusammenfassung aller erzeugenden Stände«218 
favorisierten. Hinzu kam weiter, daß geschlossene Wcrkssiedlungcn we-
sentlich leichter politisch zu kontrollieren waren.219 Die siedlungspoliti- 
schen Aktivitäten des NS-Uegimes in den erstenjahren nach der nationalso-
zialistischen >Machtcrgreifung< sind außerdem auch als Versuch zu verste-
hen, agrarromantischc Vorstellungen, die vor dem Hintergrund der in groß-
städtischen Ballungszentren besonders ausgeprägten Massenarbeitslosigkeit 
eine zunehmend größere Zahl an Befürwortern gefunden hatten,220 ideolo-
gisch zu integrieren. Sicdlungsprogrammc ließen sich ferner vorzüglich mit 
dem nationalsozialistischen Rassismus vereinbaren. Dem Führer des 
>Rcichsbundcs Deutscher Kleingärtner und Klcinsiedlcn etwa diente die 
Siedlung der »Scßhaftmachung des volklich wertvollen deutschen Men-
schen in dem deutschen Raum, um die rassen-, bevölkerungs- und ernäli- 
rungspolitischc Grundlage für ein starkes und widerstandsfähiges Volk zu 
schaffen«. Kleingärtner wurden zum »Träger des Blut- und Bodengedan-
kens in der Stadt«.221 Darüber hinaus ließ sich das Sicdlungsprogramm gut 
mit der Autarkicpolitik vereinbaren, »denn Bauen und Siedeln setzt nur 
wenig Einfuhr voraus«.222 Siedler und Kleingärtner trugen durch Gennise- 
und Obstanbau zur Reduzierung der Einfuhr von Nahrungsmitteln aus dem 
Ausland bei.223 Mit dem Flinwcis auf die teilweise Selbstversorgung von 
Siedlern und Kleingärtnern ließen sich zudem niedrige Löhne rechtferti-
gen.224 Gleichzeitig sollte -  wie der Siedlungsbeauftragtc und Leiter des 
1934 ins Leben gerufenen >Rcichsheimstättcnamtcs< Wilhelm Ludovici kon-
statierte -  die Abschöpfung von Kaufkraft durch »Erziehung zum echten 
Sparen erfolgen, wobei ich über kein besseres Erziehungsmittel verfüge als 
über die Siedlung«.225

Bereits um die Jahreswende 1931/32 war aufgrund der Notverordnung 
vom 6. Okt. 1931226 mit der Errichtung von Erwcrbsloscnsicdlungcn, d ic-  
aus Rcichsmittcln finanziert -  im wesentlichen in Eigenarbeit erstellt werden 
sollten, an der Peripherie einzelner Großstädte begonnen worden. Angeziclt 
war damit vor allem, daß die Erwerbslosen und ihre Familien auf dem dazu 
gehörenden Land einen Teil der wichtigsten Lebensmittel für den Eigenbe-
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selbst erzeugen und dadurch von Arbeitslosen- und Krisenunterstüt- 
"  zung unabhängiger werden sollten.222 Unternehmen wie Siemens Carl- 

Zciss/Iena, IG Farben und Krupp »haben diesen Gedanken der Nebener- 
werbssicdlung aufgenommen, aber in bewußter Ablehnung der damahgen 
Erwerbslosensicdlung von Anfang an als Wcjkssiedhmg Für ihre Kurzarbei- 

, 1 cFührt« 228 Unter der Anleitung der Bauabteilung der jeweiligen
FVSeilschaft Führten die hierfür ausgcwählten Kurzarbeiter, die als qualifi-
zierte‘»sümmarbeitert Für den Betrieb erhalten werden sollten, die Bauar-
beiten selbst aus. Nach Beseitigung der Kurzarbeit mußte von den bctrefFen- 
den Arbeitern dann an Stelle der Siedlerarbeit Eigcnkapital in bestimmter 
Höhe aufgebracht werden. Seitens des Unternehmens wurden den zur 
Kernbelegschaft gehörenden Siedlern verbilligtes Gelände und günstige 
Darlehen zum B at von Eigenheimen zur Verfügung gestellt und außerdem 
die Kosten Für Straßenbau, Kanalisation etc. übernommen 22 Diese von 
len Unternehmen geübte Praxis, hauptsächlich oder ausschlicßhch (neben 
Angestellten) >Stammarbeiter< als Siedler vorzusehen wurde 935 durch 
nchrere Erlasse des Reichsarbcitsministers ausdrücklich fcstgeschneben.230 

Obgleich bei Siedlern nicht wie bei Mietern von Werkswohnungen Arbcits- 
und Mietvertrag unmittelbar miteinander verknüpft waren (so daß Entlas- 
u.m meist die Kündigung der Wohnung nach sich zog), ist auch bei ihnen 

&  Bindung an das betreffende Unternehmen hoch m m m m .
Erst nach dreijähriger »Probezeit«, wahrend der der Siedler besonderes 

Wohlverhalten zu zeigen hatte, ging das Eigenheim in das Eigentum des

-^Sofern'der Siedler nach zehn Jahren noch nicht über sein Haus als Eigen-
tum verfügte und (was zu erwarten war) das vom Betrieb gewährte Darle-
hen noch nicht vollständig zurückgezahlt hatte, konnte er bei fristloser 
Entlassung aufgrund von Verstößen gegen die »Ehre der Betnebsgcmein- 
schafti u. a. m. enteignet werden.231 ■
_ Von Bedeutung war schließlich auch der soziale Druck. Ein Siedler der 
kündigte geriet mit seiner Familie in der Regel zweifelsohne in eine scharfe 
Form sozialer Isolation innerhalb der aus besonders >werkstrcucn< Stammar-
beitern bestehenden Sicdlungsgemeinschaft. . , .

Die Begeisterung des NS-Rcgimes für kknnstadt.sch-agrarische Arbeiter- 
• u bif-h allerdings nur die ersten Jahre nach 1933 an. Allgemeine

Wohnungsnot und industrielle Expansion ließe» seit 1936 Forderungen nach 
, b i Massenwohnungsbau Für Arbeiter in den Vorder-
T i;' ™  “ Ä t ^ w a r  twilohen 1935 und 1938 ein auffälliger 

Rückgang des Bans von werksgefdrderten Kleinsiedlungen Eigcnhc,-

^  w  .**«««, - *
hieraus resultierende verstärkte
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»Notwendigkeit der Erhaltung der Leistungsfähigkeit eine gewisse Zurückhaltung 
gegenüber der Kleinsiedlung. Denn ein guter Spezialarbciter, der heute vielfach 
Überstunden machen müsse, verfuge nicht über genügend Kraftreserven, um in der 
Freizeit noch ein großes Grundstück von einem halben bis einem ganzen Morgen zu 
bearbeiten. «233

Darüber hinaus wurde der Bau solcher Kleinsiedlungen, der im Ruhrrevier 
bereits im 19. Jahrhundert einsetzte und dort besonders ausgeprägt war, weil 
die Zechen (und damit meist auch die mit ihnen verbundene Eisen- und 
Stahlindustrie) über große landschaftliche Flächen verfugten, durch einen 
»umständlichen Kleinkrieg mit den Bcwilligungs- und Förderungsbehör-
den« erschwert, während demgegenüber beim Bau von Werkswohnungen 
in mehrgeschossigen Häusern »noch die relativ höchste Bewegungsfreiheit« 
gelassen wurde.234 Zwar begann der nationalsozialistische Staat seit Mitte 
1935 -  offenbar unter dem Eindruck der in diesem Jahr einsetzenden latenten 
Ernährungskrise -  bürokratische Hemmnisse abzubauen und die Errichtung 
von Kleinsiedlungen zu erleichtern.235 Die Zahl der Arbeiter mit landwirt-
schaftlichem Nebenberuf blieb jedenfalls bis 1939 gegenüber 1925 weitge-
hend konstant.236

Die Bindung der Arbeiter an die >Scholle< wurde schließlich seit 1938 für 
den NS-Staat in Grenzen sogar dysfunktional: Mit den Dienstpflichtverord-
nungen hatte sich das NS-Regime ein- Instrument verschafft, je nach rü- 
stungs- und kriegswirtschaftlichen Bedürfnissen Arbeitnehmer für kürzere 
oder längere Zeiträume in unterschiedliche Teile des Reiches zu verpflanzen. 
Auch die >naturwüchsige< Fluktuation der Arbeitskräfte wurde vom NS- 
Rcgimc nicht ungern gesehen, solange sic der Rüstungsindustrie zugute 
kam. Die Existenz eines durch Eigenbesitz vertieften >Hcimat<-Gcfuhls 
konnte hier nur hinderlich sein. Dennoch wurde seit 1938 und verstärkt nach 
Kriegsbeginn der Ausbau der Nebcncrwcrbswirtschaft, insbesondere die 
Anlage von Gemüse- und Obstgärten sowie die Kleintierhaltung durch 
Maßnahmen des Gesetzgebers gezielt gefördert, um von Nahrungsmittcl- 
-einfuhren unabhängiger zu werden.237 Diese staatlichen Initiativen waren 
offenbar erfolgreich: 1942 erntete etwa eine Million Kleingärtner rund 700 
Mio. kg. Gemüse; 1939 waren es erst 400 Mio. kg. Gemüse gewesen.238

Je nach Wirtschaftszweig und Betriebsgröße entwickelte sich der Werks-
wohnungsbau höchst unterschiedlich. Nach einer Untersuchung des Ar- 
beitswisscnschaftlichcn Instituts der DAF aus dem Jahre 1937 war jedoch 
kein eindeutiges Gefälle zwischen Konsumgütcr- und Produktionsgüterin-
dustrien in dieser Hinsicht festzustcllcn. Am unteren Ende der Skala lagen 
Branchen aus beiden Sektoren der deutschen Industrie: Von den erfaßten 
Aktiengesellschaften, die überhaupt Angaben zur betrieblichen Sozialpolitik 
machten, berichteten aus dem Bereich der Flolzverarbeitung lediglich 8,3% , 
aus der Eisen- und Mctallwarenindustric 13,5%, aus dem Nahrungs- und 
Gcnußmittelgcwerbc 13,8% und aus der Bauindustrie 17,2% übcrbetricbli-
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chcs Wohnungswesen. In der Chemieindustric waren die Aktivitäten der 
erfaßten Gesellschaften im Bereich der betrieblichen Wohnungsfiirsorgc mit 
19,4% allerdings nur scheinbar gering: Der in diesem Industriezweig domi-
nierende Riesenkonzern der IG Farben war in diesem Sektor betrieblicher 
Sozialpolitik nicht zuletzt infolge von Betriebsneugründungen und -Verla-
gerungen ausgesprochen rege und verfugte über einen umfangreichen 
werkseigenen und werksgeforderten Wohnungsbestand.239 Die Gesell-
schaften der Textilindustrie und Metallverarbeitung (ohne Eisen- und Me-
tallwarenindustrie), von denen jede vierte (25,8%) eigene Werkswohnun-
gen erwähnte, lagen gleichauf im >Mittelfcld<.240 Eindeutig an der Spitze 
standen zwei Wirtschaftszweige, die in diesem Bereich betrieblicher Sozial-
politik auf eine lange Tradition zurückblicken konnten: die Eisen- und 
Stahlindustrie mit 42,3%  und der Bergbau mit 61 ,3% .241 Die Ergebnisse 
der Erhebung des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF sagen indes-
sen noch nichts über die Entwicklung des Wohnungsbaues während des uns 
hier interessierenden Zeitraumes in den verschiedenen Wirtschaftszweigen 
aus, da Angaben z. 13. über das Baujahr von Werkswohnungen fehlen. Um  
uns zumindest ein grobes Bild darüber machen zu können, wieviele Woh-
nungen durch industrielle Unternehmen in den wichtigsten Branchen wäh-
rend der ersten sechs Jahre der NS-Herrschaft gebaut wurden -  und ob 
dadurch die allgemeine Wohnungsnot gelindert werden konnte - ,  wurden 
für einige wichtige Industriezweige Angaben von Aktiengesellschaften über 
ihren Bestand an Werkswohnungen in den Jahren 1932 und 1939 miteinan-
der verglichen und in Relation zur Beschäftigtencntwicklung gesetzt.242 In 
Tab. 30 sind nur Gesellschaften erfaßt, die sowohl 1932 als auch 1938 Anga-
ben über ihren Wohnungsbestand machten und die deshalb nur mit Ein-
schränkungen das quantitative Ausmaß der betrieblichen Wohnungsfursor- 
ge in den jeweiligen Branchen repräsentieren. 243 Dennoch gibt die Tabelle 
Aufschluß über die Trends, denen dieser Bereich betrieblicher Sozialpolitik 
unterlag:
-  In allen erfaßten Branchen wurde das Gros der Werkswohnungen vor 1933 
fertiggcstcllt. Am ausgeprägtesten war dies in den Wirtschaftszweigen, die 
über einen weit-überdurchschnittlichen Bestand an Werkswohnungen ver-
fügten: im Bergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie.244
-  Die Branchen dagegen, die nur vergleichsweise wenige Werkswohnun-
gen besaßen (Textilindustrie, Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau), 
verzcichnetcn zwischen 1932 und 1939 relativ den größten Zuwachs an 
Werkswohnungen. Unter ihnen scheinen wiederum überdurchschnittlich 
expandierende, rüstungswichtige Industriezweige wie die Kraftfahrzeugin-
dustrie und der Flugzeugbau wohnungspolitisch besonders aktiv gewesen 
zu sein.245 Zu berücksichtigen ist freilich, daß in Tab. 29 nur größere Unter-
nehmen erfaßt werden konnten, von denen »der Arbeiterwohnungsbau 
bisher vorwiegend. . .  gepflegt wurde, während die kleineren und mittleren 
Unternehmen nur in einem ganz geringen Ausmaße daran beteiligt« wa-
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ren.24® Zwar legte die DAF im Sommer 1938 ein >Wohnungsfinanzicrungs- 
progrannm der Öffentlichkeit vor, das kleineren Unternehmen die Errich-
tung von >Arbcitcrwohnstättcn< erleichtern sollte.247 Vor allem aufgrund 
des Mangels an Bauarbeitern und fehlender Rohmaterialien dürfte dieses 
Programm jedoch nicht mehr zur Wirkung gelangt sein.248
-  Die in den ersten sechs Jahren der nationalsozialistischen Diktatur neuge-
bauten, betriebseigenen Wohnungen hielten -  mit Ausnahme der Textilin-
dustrie -  auch nicht ansatzwcisc mit der Bcschäftigtcncntwicklung 
Schritt.249

Tatsächlich war das Verhältnis von Werkswohnungen zu Beschäftigten 
noch weitaus ungünstiger als die Angaben in Tab. 30 signalisieren, ln vielen, 
im Eigentum von Industrieunternehmen befindlichen Wohnungen lebten 
>Werksfmnde<: in erster Linie Pensionäre, Witwen und Waisen, während der 
Wirtschaftskrise entlassene Arbeiter, dagegen nur in relativ seltenen Fällen 
Arbeitskräfte, die zu anderen Unternehmen abgewandert waren. In den 
Wohnungen der Concordia Bergbau AG beispielsweise lebten 1931 und 
1932 aufgrund von Entlassungen nicht einmal zur Hälfte aktive Beleg-
schaftsangehörige; Zehnjahre später waren cs gerade zwei Drittel (67,0%). 
Ähnlich verlief die Entwicklung bei der Krupp-Gußstahlfabrik: Hier erhöh-
te sich der Anteil Wohnungen, die von aktiven Belegschaftsangehörigen 
bewohnt wurden von 67,0% 1934 auf 89,7% 1940. Bei der GHH lag der 
Anteil der >Werksfremdem 1933 bei ca. 38%. Bis Juli 1937 konnte der 
Prozentsatz an >Werksfremdem in Wohnungen der GHH zwar auf 12%, bis 
Juli 1939 sogar auf 9% gesenkt werden. Obgleich bei Krupp wie bei der 
GHH jedoch seit Kriegsbeginn neun \fon zehn Wohnungsmietern aktive 
Belegschaftsmitglieder waren, war die Gesamtheit der in beiden Konzernen 
beschäftigten Arbeitnehmer nur unzureichend mit Werkswohnungen aus-
gestattet: 1939 war nur etwa jeder sechste >Kruppiancr< (17,0%) mit seiner 
Familie in einer firmeneigenen Wohnung untergebracht; 1934 war cs noch 
jeder vierte gewesen (26,4% ). Auf 100 Beschäftigte der GHH kamen 1933 
noch 30,1 Werkswohnungen, 1939 dagegen nur 15,9. Von der Gesamtbeleg-
schaft der Concordia Bergbau AG lebte 1942 nur jeder vierte (26,7%) -  
gegenüber 34,0%  1932 -  in einer Wohnung dieser Zeche.250 Auch in der 
gesamten deutschen Industrie verschlechterte sich die Relation Beschäftigte
-  Werkswohnungen. Überdies war der Anteil der von >Werksfremdem 
besetzten Wohnungen allgemein hoch; er lag 1937 im industriellen Durch-
schnitt bei etwa einem Drittel.251 Vor dem Hintergrund der Wohnungsnot 
in den meisten Städten des rheinisch-westfälischen Industriegebietes ver-
wundert es nicht, daß z. B. die Verwaltung der Kruppschen Werkswohnun-
gen von einem »immer stärker werdenden Ansturm auf die Werkswohnun-
gen« berichtet.252 Bei der GFIH überstiegen »die Anmeldungen zu den 
Werkswohnungen... um ein Vielfaches (die) Anzahl der neuen Wohnun-
gen«.253 Ähnliche Probleme hatten auch Unternehmen anderer Industriere-
gionen.254
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Tabelle 30: Werkseigene Wohnungen und Beschäftigtenentwicklung in ausgewähl- 
ten Zweigen der deutschen Industrie 1932 und 1938/39.

Werks- Beschäftigte Werkswohnungen in v. H.
Wohnungen (1932 = 100) der Beschäftigten
(1932= 100)

W 1939 1938 1932 1938/39

Bergbau
-  Steinkohle (D) 106,2 126,0 56,8% 40,0%
-  Braunkohle (3) 114,3 150,7 40,6% 36,8%
Eisen- und Stahlindustrie
-  mit Bergbau u. Verarb. (6) 107,3 208,8 50,9% 26,1%
-  ohne Bergbau (5) 101,6 216,3 28,1% 13,2%
Maschinen-, Apparate-
und Fahrzeugbau (9) 165,1 273,9 26,4% 15,9%
Textilindustrie (6) 168,2 152,4 16,0% 17,6%
(a) Erfaßte Aktiengesellschaften.

In einigen Fällen versuchten Betriebe den weiter steigenden Wohnungsbe-
darf dadurch besser zu befriedigen, daß sie durch Teilungen von Großwoh-
nungen eine größere Anzahl kleinerer Wohnungen schafften.255 Häufiger -  
so klagte die DAF in einer im Herbst 1938 verfaßten Denkschrift -  gingen 
Unternehmen »dazu über, ihre Arbeitsveteranen, die 30Jahrc und länger auf 
ein und derselben Zeche gearbeitet haben, aus den Werkswohnungen zu 
entfernen, ohne Rücksicht auf ihr weiteres Schicksal zu nehmen«.256 Eine 
derart rigorose betriebliche Wohnungs>fiirsorge< ließ sich seit Mitte 1938 
staatlicherseits eher realisieren als zuvor, weil bei werkseigenen und »werks-
wohnungsähnlichen« Wohnungen die Kündigungsmöglichkeiten erleich-
tert worden waren. Die Schwierigkeiten der Betriebe, freie Wohnräume für 
ange worbene Arbeitskräfte zu finden, wurden dadurchjedoch kaum gemin-
dert.

Die katastrophale allgemeine Wohnungsnot hatte zur Folge, daß auch die 
industrieeigenen Wohnungen häufig überbelcgt waren. Die DAF ermittelte, 
daß in werkseigenen Wohngebäuden »vielfach 2 oder gar 3 Familien in 2- 
und 3-Zimmer-Wohnungen hausten«.257 Mehr noch waren die Wohnver-
hältnisse auf dem >freien< Wohnungsmarkt »sozial und hygienisch untrag-
bar«.258 Die Zimmer waren vielfach »feucht und ungesund«, bei größeren 
Familien mußten »die Eltern halberwachsene Kinder bei sich im Bett ha-
ben«.259 Ganz allgemein -  so stellte z. B. die Wcrksflirsorge der GHH 1938 
fest -  war die Wohnungsnot, die durch den von den Unternehmen inspirier-
ten Wohnungsbau auch nicht ansatzweise kompensiert wurde, »das größte 
Übel. . . ,  unter dem unsere Gefolgschaft leidet«.260 Nach Kriegsbeginn nah-
men die Meldungen noch zu, daß es vielerorts infolge iiberbclegtcr Woh-
nungen zum Teil zu erheblichen Gesundheitsschäden gekommen sei.261
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Die außerordentliche Nachfrage nach Werkswohnungen war nicht allein 
Folge des allgemeinen Wohnungsdefizits. Betriebseigene Wohnungen wa-
ren auch deshalb so begehrt, weil die hierfür zu zahlenden Mieten im allge-
meinen deutlich unter dem Niveau des auf dem freien Wohnungsmarkt 
üblichen lagen. Werkswohnungen der Gutchoffnungshütte beispielsweise 
kamen 1937 die Mieter um 38,7%  (Altbau) bzw. 50,4% (Neubau) billiger als 
sonstige Privatwohnungen.262 Ein eher untergeordneter Grund für die be- 
sonderö Attraktivität dieses Wohnungstyps waren -  jedenfalls in dieser Zeit 
des allgemeinen Wohnungsmangels -  die kurzen Anmarschwege zum Ar-
beitsplatz.

> Werkstreue< und Qualifikation bzw. bctriebs-sozialcr Status -  die Zugehö-
rigkeit zur Stammarbeiterschaft also -  waren auch ausschlaggebend bei der 
Vergabe der Werkswohnungen: Arbeitnehmer mit langer Betriebszugehö-
rigkeit und hier wiederum Angestellte-, Meister und Facharbeiter erhielten 
bevorzugt Werkswohnungen.263 Besonders ausgeprägt war diese Selektion 
bei der Vergabe der Sicdlcrstcllen. Entsprechend den zwischen Industrie und 
>Reichsheimstättcnamt< ausgehandelten Richtlinien wurde zudem z. B. bei 
der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG< die »politische, charakterli-
che, gesundheitsmäßige und erbanlagenmäßige« Eignung zum Auswahlkri-
terium gemacht.264

Während des Krieges kam der Wohnungsbau allgemein und damit auch der 
Werkswohnungsbau faktisch zum Erliegen (Tab. 28),265 so daß sich die 
Wohnungsnot weiter verschärfen mußte.266 Nach Angaben des Vorsitzen-
den des Wohnungs-, Sicdlungs- und Planungsausschusses der Reichsgruppc 
Industrie Eugen Vogler fehlten 1940 »insbesondere im allgemeinen Woh-
nungsbau 2 Mio. Wohnungen«, ein Defizit, das »erst in 20Jahrcn« aufgeholt 
werden könne.267 Staatlichcrseits festgesetzte Mietgrenzen wurden vielfach 
nicht cingehalten.258 Nach den intensivierten FJächenbombardements ver-
schlechterte sich die Wohnsituation weiter. Auf dem Gebiet der heutigen 
Bundesrepublik Deutschland wurde im Zweiten Weltkrieg ungefähr jede 
fünfte Wohnung durch Luftangriffe und andere Kampfhandlungen zer-
stört.269 Von den Werkswohnungen der Gutehoffnungshütte wurde fast der 
gleiche Prozentsatz (21,2%) vernichtet, lediglich 12,0% überstanden den 
Krieg völlig unbeschadet.270 In der letzten Phase des Krieges erhöhte sich im 
übrigen die wolmungspolitischc Bedeutung der Unternehmen wieder: 
Durch eigene >Bctrcuungsstcllcn< halfen viele Betriebe bei der Bearbeitung 
von Schadcnscrsatzanträgcn, stellten Notunterkünfte zur Verfügung und 
boten Ausgebombten lebensnotwendige, sozialpolitische Dienstleistungen 
an.271

Wenn gilt, daß die zwangsweise Bindung der Belegschaftsmitglieder 
durch Werkswohnungen an den Betrieb stärker wird, je größer die allgemei-
ne Wohnungsnot ist,272 dann war die Bindungsfunktion dieses Bereichs 
betrieblicher Sozialpolitik während des »Dritten Reiches< außerordentlich 
groß -  zumal auch in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft die

2 9 5

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Vermietung werkseigener Wohnungen meist umittclbar mit dem Arbeits-
vertrag verknüpft war273 und ein Arbeitsstcllcnwcchsel dann oft die auto-
matische Kündigung und Zwangsräumung der Wohnung nach sich zog.274 
Die »unsichtbaren, aber eisenharten Fesseln«, in die viele Arbeitnehmer 
geschlagen wurden, weil sie auf Werkswohnungen angewiesen waren,275 
wurden in der Zeit der NS-Diktatur enger als zuvor.

4.5. Andere Formen betrieblicher Sozialleistungen

Weitere Aspekte der betrieblichen Sozialpolitik sollen im folgenden lediglich 
kurz und nur, soweit hier für die NS-Zeit bemerkenswerte Veränderungen 
zu beobachten waren, angesprochen werden. Die Bereiche betrieblicher 
Personal- und Leistungspolitik, für die das Etikett >Sozial< besonders frag-
würdig ist (wie z. B. betriebliche >Gcsundheits<-l)olitik), sind an anderer 
Stelle behandelt worden.276

Die Urlaubsdauer war nicht nur durch staatliche Initiativen -  insbesondere 
durch die Aufnahme entsprechender Bestimmungen in die Tarifordnungen 
-  seit 1933 erheblich ausgedehnt und der Urlaub für Arbeiter zu einem 
Gewohnheitsrecht gemacht worden.277 Viele Unternehmen gewährten 
über den tariflich gesicherten Urlaub hinaus -  meist nach Betriebszugehö-
rigkeit gestaffelt -  betrieblichen Zusatzurlaub.278 Seit 1935 beobachteten 
DAF und Gewerbeaufsicht außerdem, daß »Betriebe, deren wirtschaftliche 
Lage eine Bezahlung der Feiertage zuläßt, . . .  immer mehr dazu über (ge-
hen), ohne daß es besonderer Anordnungen bedarf, freiwillig die Feiertagsbe-
zahlung durchzuführen«.279 Bis zur Verordnung Görings vom 3. Dez. 1937, 
mit der die Bezahlung von fünf arbeitsfreien Feiertagen eingeführt wur-
de,280 waren nur wenige Arbeitgeber durch Tarifordnung zur Bezahlung 
von Feiertagen verpflichtet worden.281

Die vermehrte Errichtung bzw. der Ausbau von >Kameradschafts-< bzw. 
Gcfolgschaftshäuserix und die Abhaltung von >Genieinschaftsfeiern< dürf-
ten dagegen weniger den Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt, sondern eher 
einer vor allem politisch-ideologisch begründeten, verstärkten »Pflege der 
Betriebsgeineinschaft« geschuldet gewesen sein. Zum Teil mögen Belcg- 
schaftsabcndc und -ausfliige sowie andere Formen der Freizeitgestaltung 
von den Unternehmen auch in der Absicht angeboten worden sein, nach der 
Zerschlagung kollektiv-proletarischer Lebenszusammenhänge einen eher 
unpolitischen Ersatz hierfür anzubictcn. Die zu diesem Zweck ausgewiese-
nen Beträge wurden jedenfalls bis Kriegsbeginn beträchtlich erhöht: Der 
Anteil der für »gemeinsame Feiern« aufgewendeten Beträge an den Gesamt-
ausgaben für zusätzliche Soziallcistungen erhöhte sich z. B. bei der GHFI 
von 2,2%  im Geschäftsjahr 1935/36 auf 5,1% 1938/39. Mit 7,3%  1938/39 
gegenüber 4,6%  1935/36 erhielt dieser Posten auch bei Siemens ein relativ 
stärkeres Gewicht unter den Gesamtausgaben für zusätzliche Sozialleistun-
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gen;^82 die Accumulatorcnfabrik (Berlin) wendete 1934 für die Errichtung 
und den Unterhalt von »Kameradschaftshäusern« sowie für »Kamerad-
schaftsfeiern! 2,2%  und 1937 6,2% aller Aufwendungen für zusätzliche 
Soziallcistungcn auf.283 In anderen Unternehmen waren die für derartige 
Zwecke bcrcitgcstcllten Beträge zum Teil noch höher.284 Übersehen wer-
den sollte allerdings nicht, daß Betriebsfeste u. ä. zur Vertiefung der Identifi-
kation mit dem Unternehmen auch vor 1933 keineswegs unüblich waren 
und in bundesdeutschen Unternehmen nach wie vor praktiziert werden.285

Andere, eher traditionelle Fürsorgecinrichtungen industrieller Unterneh-
men schrumpften oder wurden sogar auf zentrale staatliche Initiative hin 
aufgehoben. Im §27 des Reichsgesetzes über das Kreditwesen vom 5. Dez. 
1934286 wurde bestimmt, daß Werkssparkassen bis spätestens Ende 1940 
aufgelöst und die Spareinlagen auf ein öffentliches Kreditinstitut überführt 
werden sollten. Diese Maßnahme, die mit dem Verlust von Einlagen bei 
Werksparkassen infolge des wirtschaftlichen Zusammenbruchs mancher 
Unternehmen während der Krise, zum Teil auch unter Hinweis auf die 
Inflation begründet wurde,287 diente in erster Linie dazu, die hier angesam- 
mcltcn, in einigen Fällen nicht unbeträchtlichen Geldsummen288 über die 
öffentlichen Kreditinstitute der Rüstungsfinanzierung zugänglich zu ma-
chen.

Die Aktivitäten des Ende 1933 gegründeten, anfänglich auf den Berliner 
Industrierauin beschränkten, seit Ende 1934 dann reichsweit tätigen DAF- 
Amtes >Schönheit der Arbcit< und die mit ihnen korrespondierenden einzelbc- 
tricblichcn Aufwendungen haben in den letzten Jahren die verstärkte Auf-
merksamkeit der historischen Forschung gefunden;289 sie sollen hier deshalb 
-  und weil sic nur mit Vorbehalten der betrieblichen Sozialpolitik zu subsu-
mieren sind — lediglich in groben Zügen umrissen werden. Die mit dem 
Namen >Schönhcit der Arbeit! verbundenen Initiativen richteten sich darauf, 
durch »mehr Licht<, >wenigcr Lärm<, >mehr Grün! oder »mehr Sauberkeit! die 
»Arbeitsfreude! zu heben. Auch in dieser Hinsicht gilt im wesentlichen, was 
an anderer Stelle grundsätzlich zu den Aktivitäten der DAF gesagt wurde: 
Die Unternehmen hatten vielfach bereits aus eigenem Antrieb entsprechen-
de Verbesserungen der Arbeitsbedingungen ihrer Belegschaften vorgenom-
men,290 che die Arbeitsfront diesen Bereich als politisch-propagandistisches 
Betätigungsfeld entdeckte. In dem Maße, wie das Arbeitskräftedefizit zu-
nahm und die nationalsozialistische Lohnpolitik restriktiver wurde, wurden 
von den Unternehmern erträgliche (»schöne!) Arbeitsbedingungen wie aus-
reichende Lüftung, Beleuchtung und Heizung, hygienische Wasch-, Dusch- 
und Umklcidcgclcgcnhciten, freundliche Speise- und saubere Arbeitsräume 
»aus eigenem Antrieb« geschaffen,291 um benötigte Arbeitskräfte anzuwer-
ben oder vom Arbeitsstellcnwechscl abzuhaltcn. Das DAF-Amt »Schönheit 
der Arbeit! gewährte hier nur »tatkräftige Unterstützung«;292 es war nicht 
der eigentliche Motor dieser Aktivitäten, auch wenn das Amt versuchte, alle 
positiven Ergebnisse, die in dieser Hinsicht registriert wurden, auf das
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,,v eigene Konto zu verbuchen.293 Durch »Schönheit der Arbeit< in ihren ver-
schiedenen Formen ließ sich die Intensivierung und vielfache Monotonisie- 
rung der Arbeit erträglicher gestalten. Die mit diesem Etikett versehenen 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen ergänzten und überschnitten sich 
insofern mit den oben beschriebenen arbeitsorganisatorischen Rationalisic- 
rungsinitiativen und lcistungs- und gesundheitspolitischen Aktivitäten. Die 
Interessen von Industrie und NS-Regime bzw. DAF waren von der inhaltli-
chen Zielsetzung her gleich; das Amt »Schönheit der Arbcit< -  das letztlich 
nur traditionelle Tätigkeitsfelder der Gcwcrbcaufsichtsbcamten über-
nahm294 -  fand mit seinen Kampagnen deshalb bei den meisten Unterneh-
mern offene Ohren. Im Aufstieg Albert Speers vom Leiter des Amtes 
»Schönheit der Arbeit< zum Reichsministcr für Bewaffnung und Munition 
wird diese enge inhaltliche Beziehung deutlich personifiziert.

Ein enger Zusammenhang zwischen konjunktureller Entwicklung, Ar-
beitsmarktlage und Lohnentwicklung einerseits und Struktur der zusätzli-
chen, betrieblichen Soziallcistungcn andererseits ist nicht nur für die Phase 
des konjunkturellen Aufschwungs und der Arbeitskräftcknapphcit fcstzu- 
stellen, sondern auch für diejahre der Krise 1929 bis 1932. In dem Maße, wie 
sich die Wirtschaftskrise vertiefte und das soziale Elend immer schlimmere 
Dimensionen annalnn, wurden bestimmte, eher traditionelle Fürsorgeein-
richtungen ausgeweitet. Hierzu gehörten z. B. die von Siemens seit 1931 
cingeführten »Notspeisungen« für entlassene Arbeitnehmer; diese und wei-
tere ähnliche Maßnahmen ließen die Ausgaben für als »Unterstützung« 
ausgewiesene Fiirsorgelcistungen im Krisenjahr 1931/32 auf 14,1% aller 
vom Siemens-Konzern als »freiwillige deklarierten Sozialaufwcndungen an- 
wachsen. Nach Einsetzen des konjunkturellen Aufschwungs und der daraus 
resultierenden Verbesserung der Einkomrnensvcrhältnissc der meisten Ar-
beiterfamilien konnten derartige Soziallcistungcn dann wieder abgebaut 
werden. 1934 wurden die »Notspeisungen« des Siemens-Konzerns einge-
stellt und andere vergleichbare Maßnahmen abgebaut.295 Ähnliche »Notla- 
genunterstützungen« wurden während der.Krise auch von einer Reihe ande-
rer Industrieunternehmen gewährt.296

Der Beginn des Zweiten Weltkrieges markiert einen wichtigen Einschnitt 
auch in der betrieblichen Sozialpolitik. Neben den bereits angesprochenen 
Gründen (vor allem der zwangsweisen, weitgehenden Einstellung des 
Werkswohnungsbaus, dem weitgehenden Stop für Gratifikationen, der 
Ausweitung fraucnspczifischcr Soziallcistungcn und der vermehrten Errich-
tung von Werksküchen und -kantinen) sind weitere zu nennen: Zuwendun-
gen an Hinberufene und deren Familien erhielten seit 1939 ein erhebliches 
Gewicht innerhalb der für freiwillige Soziallcistungcn ausgewiesenen Ge-
samtbeträge. Bei der Gutehoffnungshütte beispielsweise erhöhte sich dieser 
Posten von 0,04%  im letzten Vorkriegsjahr 1938/39 auf 11,9% im ersten 
Kriegsjahr und 16,2% 1940/41. In ähnlicher Größenordnung bewegten sich 
die für diesen Zweck getätigten Ausgaben auch bei anderen, größeren und
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mittleren Unternehmen.297 Im Gegensatz z. B. zu Weihnachtsgratifikatio-
nen unterlagen >Zuschüsse des Betriebes zum Familienunterhalt der zum 
Wehrdienst einberufenen Gefolgschaftsmitgliedcn explizit nicht dem Lohn-
stop.298 Der von Staat und Betrieb gewährte Familienunterhalt sollte insge-
samt allerdings nicht mehr als 90% des vormals erzielten Nettoeinkommens 
ausmachen. Die Unternehmen gliederten die Einberufcnen-Zuschüssc in 
ihrer Höhe häufig nach Familienstand und der Kinderzahl, in vielen Fällen 
zusätzlich noch nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit.299 Von manchen 
Unternehmen erhielten die >cinberufcnen Gefolgschaftsmitgliedcn weitere 
Zuwendungen, z. B. >Feldpostpäckchen<.300 Zugrunde lag diesen häufig 
sehr freigiebigen Geschenken die Intention, insbesondere betriebsökono-
misch wertvolle Stammarbeiter nach deren Rückkehr ins Zivilleben dem 
betreffenden Unternehmen zu erhalten.

5. Disziplinierung durch betriebliche Sozialpolitik

Insbesondere in den letzten beiden Kriegsjahren waren NS-Uegime und 
Arbeitgeber bestrebt, die zusätzlichen betrieblichen Sozialleistungen noch 
unmittelbarer als zuvor dem Ziel einer weiteren Intensivierung der Arbeit 
unterzuordnen. »Maßnahmen, die dicse Wirkung nicht haben, werden nicht 
als kriegsbedeutsam anerkannt und treten in den Hintergrund.«301 Gleich-
wohl ist cs verfehlt, für die Zeit des Zweiten Weltkrieges von einer grundle-
genden »Ufnstellung von den >konsumfordcrndcn< auf >produktionsfor- 
derndet Leistungen zu sprechen«.302 Abgesehen davon, daß bei vielen be-
trieblichen Soziallcistungen >konsumförderndc< und >produktionsfordcrn- 
de< Wirkungen untrennbar verknüpft waren, standen auch vor 1939 die 
>produktions-< und >gemcinschaftsfördernden< Ziele betrieblicher Sozialpo-
litik im Vordergrund. Daß frühzeitig betriebene Sozialpolitik industrieller 
Unternehmen sich >atmosphärisch< und deshalb immer auch »produktions- 
fördernd< im Krieg >auszahltc<, wurde nach 1939 offen zugegeben:

»Daß Sozialpolitik eine Waffe ist, wissen wir nicht erst seit gestern. Sozialpolitik, im 
Frieden betrieben, macht die Gefolgschaft einiger und gesünder und zum Durchste-
hen im Kriege stärker. .. .  Im Kriege erntet der Betrieb die Früchte seiner Sozialpoli-
tik im Frieden.«303

Ohne Zweifel trug die betriebliche Sozialpolitik erheblich dazu bei, daß die 
(deutsche) Arbeiterschaft die Ausdehnung der Arbeitszeit und die Erhöhung 
des Arbeitstempos physisch besser verkraftete als vorher anzunehmen war. 
So hieß cs noch wenige Wochen vor Kriegsende in einer angesehenen 
sozialpolitischen Zeitschrift:
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»Wenn in diesem Krieg die Arbeitsleistungen nicht nur nicht abgesunken, sondern 
wesentlich gestiegen und nach mehr als fünf Kriegsjahren in den Menschen noch 
weitere Reserven für Mehrleistungen vorhanden sind, so sind an diesem Erfolg... 
auch die freiwilligen Sozialleistungen der Betriebe beteiligt. Sie haben daran mitge- 
wirkt, daß in den deutschen Arbeitern und Angestellten die geistigen, seelischen und 
körperlichen Kräfte lebendig blieben, die sie befähigen, jetzt in der Stunde der 
höchsten Bewährung jedes Einzelnen ihre Arbeitsleistungen noch mal zu stei-
gern.«3-04

In einer anderen Publikation wurde 1942 festgestellt, daß »vorbildlich ge-
führte Betriebe mit . . .  guten sozialen Einrichtungen. . .  nur selten über 
jugendliche AB [Arbeitsbummler, R. H.J unter ihren Gefolgschaftsmitglie- 
dern« klagten.305

Diese für Industrie und NS-Regime positiven Wirkungen resultierten 
freilich aus dem Doppelcharakter betrieblicher Sozialpolitik. Neben der lei- 
stungsstimulierenden und bindenden Funktion war die Disziplinierung der 
Arbeitnehmer eines der »ältesten Motive« der betrieblichen Sozialpolitik 
und »ein Grundzug, der sie im ganzen prägte«.306 Diese zweite Seite gelang-
te während der Kriegsjahre verschärft zur Anwendung. Seit 1940 wurden 
zwecks Erhaltung der >Arbcitsdisziplin< und der Bekämpfung des iBummc- 
lantentums< eine ganze Reihe von Instrumenten zur Disziplinierung der 
Arbeiter reaktiviert bzw. neu geschaffen: Sie reichten von der Streichung der 
Fciertagsbczahlung bei unentschuldigtein Fehlen, der Anrechnung von 
Fehlzeiten auf den tariflichen Urlaub, der Verhängung von Geldbußen bzw. 
dem Entzug von Schwerstarbeitcrzulagen über die Drohung mit der Auf-
kündigung der UK-Stellung bis zur Verhängung von Gefängnisstrafen und 
Einweisung in Arbeitserziehung«- oder gar Konzentrationslager.307 Schwe-
re Strafen wurden jedoch insbesondere bei qualifizierten, nicht leicht ersetz-
baren Arbeitskräften mir in seltenen Fällen verhängt.308

Offenbar mit Blick auf diese Arbeiter forderte der Reichsarbeitsminister 
bzw. der >Generalbeauftragte für den Arbeitseinsatz! die Unternehmer seit 
1940 wiederholt und zunehmend dringlicher dazu auf, bei »pflicht- und 
ordnungswidrigem Verhalten« Arbeitnehmern,insbesondere die Zahlung 
von Weihnachtsgratifikationen zu verweigern.309 >Notorischcn Bummelan-
ten! sollten außerdem die Trennungszulage gestrichen, Genußmittcl- und 
Raucherkarten u. a: Sozialleistungen vorenthalten werden. Von diesen Dis- 
ziplinarmaßnahmcn wurde offenbar in großem Umfange Gebrauch ge-
macht.310

Welche Wirkung hiervon ausging, ist schwer zu beurteilen. Zwar wurde 
auch in den letzten Kriegsjahren von den staatlichen Kontrollorganen immer 
wieder über fortgesetztes (Bummelantentum! u.ä. geklagt;311 diese Klagen 
sollten jedoch (auch vor dem Hintergrund der Ausführungen über Arbeits-
leistung und Krankenstand in Kap. VII) nicht überbewertet werden. Das 
genaue Ausmaß des von NS-Funktionsträgcrn behaupteten Leistungsrück-
gangs, (Krankfciernsi und (Bummelantentums! ist -  mit Ausnahme des
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Ruhrbergbaus312 -  nur schwer zu ermitteln. Selbst amtliche Stellen mußten 
zugeben, daß >Bummclei< und >Krankfeicrn< nicht in »besorgniserregen-
dem« Ausmaß verbreitet waren: Eine von den Gauarbeitsämtern des Ruhr-
gebiets 1943 vorgenommene Umfrage ergab, »daß die von den Betrieben 
aufgestclltcn Behauptungen (über das >Bummelantcnunwcscn<) bei weitem 
übertrieben seien«.313 Die »Haltung und Arbeitsleistung« der deutschen 
Arbeiterschaft -  so der SD in seinem Bericht vom 8. Okt. 1942 -  müsse als 
»im großen und ganzen günstig angesehen werden«.314 Die Funktionajisie- 
rung der betrieblichen Sozialpolitik zur offenen Disziplinierung der Beleg-
schaften war hier freilich nur ein Faktor unter vielen. So überaus wirkungs-
voll, wie die obigen Zitate nahclcgen, konnte die betriebliche Sozialpolitik 
seit 1933 nur im Zusammenspicl mit den repressiven Rahmenbedingungen, 
die vom NS-Rcgime gesetzt wurden, den geschilderten lohn- undlcistungs- 
politischcn Wandlungen sowie den strukturellen Veränderungen der Pro-
duktionsverhältnisse und den damit cinhcrgchendcn Umschichtungen in-
nerhalb der Arbeiterschaft sein.
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IX . Schlußbemerkung

In den letzten Jahren sind in der historischen Forschung Kontinuitäten 
zwischen dem >Drittcn Reich< und der Weimarer Republik bzw. der Bundes-
republik Deutschland insbesondere in wirtschaftlicher und sozialer, aber 
auch z. B. in rechtlicher Hinsicht stärker betont worden.1 Zweifellos war die 
»Stunde Nulh im Mai 1945 Fiktion; ebensowenig waren die Umwälzungen 
seit 1933 so grundlegend, daß von einer »braunen Revolution gesprochen 
werden kann. Indes läuft man bei einer Überakzentuierung der Kontinuitä-
ten leicht Gefahr zu übersehen, daß es gerade die spezifischen Formen der 
Verknüpfung der übernommenen sozioökonomischcn Strukturen mit den 
neu geschaffenen politischen und rechtlichen Verhältnissen waren, -die die 
Basis für eine Gewaltherrschaft schufen, die im 20. Jahrhundert ihresglei-
chen sucht. Weil bei dem mit der nationalsozialistischen »Machtergreifung! 
einsetzenden »Stoß in die Modernität«2 soziale und politische Rücksichten 
nur eine untergeordnete Rolle spielten, konnten in der Weimarer Republik 
begonnene Entwicklungen -  so hat die vorliegende Untersuchung gezeigt -  
in vielerlei Hinsicht geradezu entfesselt und gleichzeitig unmittelbarer als 
zuvor Herrschaftsinteressen dienstbar gemacht werden.

Die fertigungstechnische und arbeitsorganisatorischc Rationalisicrungs- 
bewegung, die in den Jahren bis 1929 nur relativ kleine Bereiche der deut-
schen Industrie erfaßt hatte und während der Krise zum Stillstand gekom-
men war, wurde seit 1935/36 forciert wieder aufgenommen. Erst während 
der Herrschaft der Nationalsozialisten kamen entwickelte Fließfertigungs-
systeme in der verarbeitenden Industrie in größerem Umfang zur Anwen-
dung. Ebenso gelang dem Rcfa-Verfahren als der deutschen Version des 
Taylorismus erst während des »Dritten Reiches! der volle Durchbruch. Mit 
dem 1942 fcrtiggcstclltcn -  und in der Bundesrepublik noch Anfang der 
sechziger Jahre weit verbreiteten -  »Lohnkatalog Eisen und Metalh wurden 
das erste Mal Arbeitsbewertungsverfahren in weiten und zentralen Berei-
chen der deutschen Industrie cingcfuhrt. Parallel dazu kam es zu einer 
grundlegenden »Modernisierung! der Lohnformen, d. h. zur Anwendung 
differenzierter Formen der Leistungsentlohnung und der Anpassung der 
Lohnsysteme an entwickelte Produktionstechnologicn.

Ohne die aktive und vorbehaltlose Unterstützung durch das NS-Rcgime 
wäre es nicht zu diesem Modernisierungsschub gekommen. Erst durch den 
kontinuierlichen Absatz, den Kricgsvorbcrcitung und Rüstungspolitik des
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NS-Rcgimes garantierten, und durch die staatlichcrseits systematisch vor- 
angctricbene Standardisierung und Typisierung wurden Massenproduktion 
und Rationalisicrungsbewegung überhaupt auf breiter Basis möglich. Ohne 
die Hilfestellung halbstaatlicher Organisationen wie der DAF wäre die 
rasche Ausweitung des Refa-Verfahrens undenkbar gewesen. Auch an der 
Konzipierung des LKEM und der diesem zugrundeliegenden Arbeitsbewer-
tungsverfahren war die DAF maßgeblich beteiligt; die allgemeine Einfüh-
rung des LKEM wiederum verdankt sich nicht zuletzt dem Drängen staatli-
cher Stellen.

Diese massive Unterstützung durch staatliche Institutionen und halbstaat-
liche Organisationen war nicht uneigennützig. Die Nationalsozialisten be-
förderten die vielfältigen Modernisicrungs- und Rationalisicrungsbcwcgun- 
gen nicht nur, weil sich ohne moderne Industrie kein Krieg gewinnen ließ; 
viele von ihnen wußten auch um die herrschaftsstabilisierenden Effekte 
dieser Prozesse. Die positive Rezeption der taylorschcn >timc and motion 
studics< im NS-Deutschland und die fast explosionsartige Ausdehnung der 
Refa-Aktivitäten seit 1934 erklären sich nicht zuletzt aus dem Versprechen 
des Taylorismus, innerbetriebliche soziale Konflikte »wissenschaftlich be-
wältigen und minimieren und insofern einen entscheidenden Beitrag zur 
Realisierung der von den Nationalsozialisten angczicltcn sozialharmoni-
schen »Betricbsgemeinschaftcnc leisten zu können. Nationalsozialistischen 
Funktionsträgern, >Bctricbsführcrn< und Betriebswirtschaftlern blieben die 
sozialdisziplinierenden Wirkungen, die vor allem von komplexen Fließ-
bandanlagen ausgehen konnten, ebenso wenig verborgen wie das Potential 
an sozialer Integration, das -  als Folge der Einführung moderner Fertigungs-
techniken im Bereich der Verbrauchsgüterproduktion-der Massenkonsum 
von Waren wie PKWs, elektrische Fläushaltsgerätc etc. mit sich bringen 
konnte, die vormals kleinen, privilegierten Bevölkerungsschichten Vorbe-
halten waren. Zwar waren weder die verschiedenen Formen der »Rationali- 
sierung< noch die sie begleitenden wissenschaftlichen Lehren -  trotz man-
cher ideologischer Überformungen -  originär nationalsozialistisch oder fa-
schistisch; sie ließen sich jedoch vorzüglich für die sozialpolitischen Zielset-
zungen des NS-Regimes instrumentalisieren. Dadurch, daß cs dem NS- 
Regimc gelang, gerade die dynamischen und modernisierenden Elemente 
des entwickelten Industriekap-italismus weitgehend reibungslos für die eige-
ne Gewaltherrschaft zu funktionalisieren, machte es die repressive Seite 
vielfach' heute noch wirkender, »schon lange vorher angclegtc(r) pro-
blematische^) Modernisierungstendenzen und Sozialpathologicn« in aller 
Deutlichkeit sichtbar.3 Vor allem deshalb konnte das NS-Regime-nachdem  
eigenständige Organisationen und Interessenvertretungen der Arbeitneh-
merschaft, die hier bremsend hätten cingreifen können, zerstört worden 
waren -  der Industrie gegenüber weitgehend »die Zügel Schleifern lassen und 
der Unternehmerschaft Freiräume zugcstchcn, wie sic andere gesellschaftli-
che Gruppen nicht besaßen.
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Nicht zufällig war zudem die für das nationalsozialistische Hcrrschaftssy- 
stem charakteristische polykratische Struktur in den hier untersuchten Be-
reichen besonders ausgeprägt. Die staatlichen Institutionen steckten int 
arbeits-, lohn- und leistungspolitischen Bereich lediglich grobe Rahmenbe-
dingungen ab; innerhalb dieser Grenzen erhielten die >Bctricbsführcr< eine 
nahezu unbeschränkte Autonomie. Sie mußten nach 1933 keineswegs »auf 
die Freiheit in der Lohngestaltung verzichten«4-im  Gegenteil: Nicht einmal 
die in den Tarifordnungen festgclcgten tariflichen Lohnsätze bildeten defini-
tive Untergrenzen der Effektivverdienste; die Treuhänder der Arbeit ließen 
in den Anfangsjahren der nationalsozialistischen Diktatur untertarifliche 
Entlohnung in weit größerem Ausmaß zu als selbst während der Zeit 
zwischen Sept. und Dez. 1932, als das Präsidialkabinett von Papcn die 
Unterschreitung der Tariflöhne durch eine Notverordnung ausdrücklich 
sanktioniert hatte. Erweitert wurde der lohnpolitische Spielraum der Unter-
nehmer jedoch vor allem dadurch, daß die Tarifordnungen meist unverän-
dert blieben; mit ihnen wurden die tariflichen Lohnsätze auf dem niedrigen 
Krisenniveau starr fixiert und nicht mehr wie ehedem regelmäßig den 
Effektivlöhnen (als deren Untergrenze) angeglichen. Infolgedessen vergrö-
ßerte sich mit einsetzender Vollbeschäftigung und steigenden Bruttover-
diensten die Spanne zwischen Tarif- und Effektivlöhnen und damit der Teil 
der Effektivverdienste, der ohne staatliche Einmischung zwischen >Gefolg- 
schaft< und >Bctricbsführcr< ausgchandclt wurde. Erst seit Mitte 1938 -  als 
das drückende Defizit an Arbeitskräften einen unkontrollierten Lohnauf-
trieb nach sich zu ziehen drohte, der weder im Interesse des NS-Staatcs noch 
der Industrie sein konnte -  begannen die Treuhänder Höchstlohngrcnzcn für 
Effektivverdienste festzulegen. Sie ließen allerdings so zahlreiche Lücken, 
daß auch danach ein erheblicher Spielraum für betriebliche Lohnpolitik blieb
-  mit allerdings verschobenen Schwerpunkten: Mit Einsetzen der Vollbe-
schäftigung kam es zu einer -  von der bundesdeutschen Betriebswirtschaft 
erst für die letzten Jahrzehnte konstatierten -  >Monctisicrung< betrieblicher 
Sozialpolitik. Lohnähnliche freiwillige Soziallcistungen wurden seit etwa 
1936 in der deutschen Industrie allgemein eingeführt; ihr Stellenwert inner-
halb der gesamten betrieblichen Sozialpolitik wuchsAn der Folgezeit rasch. 
Diese Entwicklung erklärt sich nicht allein -  und nicht einmal in erster Linie
-  aus den lohnpolitischen Restriktionen des NS-Staates, die seit den Vor-
kriegsjahren für offene Lohnerhöhungen immer weniger Raum Hessen. 
Hauptgrund für diesen Funktionswandel der betrieblichen Sozialpolitik 
war, daß es sich hierbei um die für die Unternehmen funktionalste Form von 
(indirekten) Lohnzugeständnissen handelte. Auf weihnachtsgratifikationen, 
Abschlußprämien oder finanzielle Gewinnbeteiligungen bestand im allge-
meinen kein Rechtsanspruch; sie konnten in Krisenzeiten jederzeit wieder 
rückgängig und zudem vom Wohlverhaltcn der Arbeiter abhängig gemacht 
werden. Die Industriearbeiterschaft hatte dieser für sic nachteiligen (weil 
nicht rechtsverbindlichen) Form (indirekter) betrieblicher Lohnpolitik nicht
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viel entgegenzusetzen. Die DAF war auch nicht ansatzweise eine den Ge-
werkschaften vergleichbare Organisation, die Vertrauensräte besaßen kei-
nerlei Mitbestiminungsmöglichkciten; beide fielen als wirkungsvolle Orga-
ne kollektiver-Interessenvertretung der Industriearbeiterschaft aus. Ein Aus-
druck dieser schwachen Position war cs, daß selbst in Zeiten drückenden 
Arbeitskräftemangels Arbeitnehmer dem >I3etricbsführcr< gegenüber in al-
ler Regel lediglich als Einzelpersonen Lohnerhöhungen durchsetzen konn-
ten. Da sich vor allem qualifizierte Rüstungsarbeiter den Unternehmern 
gegenüber in einer vergleichsweise günstigen Position befanden, mußten 
sich auch deshalb die Lohndifferenzen zwischen den verschiedenen Arbei-
tergruppen, Industriezweigen und Betriebsgrößen verstärken.

Die staatliche Lohnpolitik wiederum beschränkte sich bis 1938 bewußt 
weitgehend darauf, die sich >naturwüchsig< vollziehende Vertiefung der 
Lohnuntcrschicdc, die wesentlich aus der einseitigen staatlichen Begünsti-
gung der rüstungsrelcvantcn Großindustrie resultierte, wohlwollend zu 
tolerieren und lediglich >Lohnauswüchsc< auf indirektem Wege -  über ar- 
bcitsmarktpolitische Restriktionen -  zu unterbinden. Lohnpolitisches Ziel 
war es, über die materielle Heraushebung kleiner, relativ privilegierter 
Arbciterclitcn einerseits und der Schaffung randständiger, niedrigentlohnter 
Arbeitergruppen andererseits, das (Effcktiv-)Lolmnivcau der Jahre 1932/33 
im gesamtindustriellcn Durchschnitt möglichst zu halten.5 Der Umvertei-
lung der Lohneinkommen innerhalb der Industriearbeiterschaft zugunsten 
einer relativ kleinen Schicht privilegierter Rüstungsarbeiter entsprach eine 
entsprechende Differenzierung der zusätzlichen betrieblichen Sozialleistun- 
gen, die immer stärker die.Form ündirckten Lohnes< annahmen. Alles in 
allem gesehen war diese Politik -  die mit sozialdarwinistischen Versatzstük- 
ken der Weltanschauung des Nationalsozialismus ideologisch legitimiert 
wurde -  erfolgreich, obgleich sic zu keinem Zeitpunkt (auch nicht im letzten 
Vorkriegsjahr und während des Krieges) auf einem konsistenten Konzept 
basierte. An der relativen Effizienz der staatlichen Lohnpolitik änderte im 
Grundsatz auch die Kompetenzkonkurrenz zwischen den verschiedenen 
staatlichen Institutionen sowie Teilen der NS-Bewcgung nichts, obgleich 
etwa die konkrete Tätigkeit der >Trcuhändcr der Arbeit< durch die DAF und 
andere Institutionen erheblich behindert wurde. Die polykratischc Struktur 
des NS-Staatcs besaß vielmehr den Vorteil, daß ökonomische Zielsetzungen 
besser durch psychologische Erwägungen ergänzt werden konnten. So war 
es nicht zuletzt dem Einfluß >ressortfrcmder< Stellen und ihrer Furcht vor 
breiter, systemdestabilisicrendcr >Arbcitcropposition< (>Novcmbersyn- 
drom<) zuzuschreiben, daß kein rigider Lohnstop durchgesetzt wurde, son-
dern die verschiedenen lohnpolitischen Maßnahmen in der Praxis >clastisch< 
umgesetzt wurden.

Zwar wurden die vorhandenen Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Arbcitcrschichten weiter vertieft und die Industricarbciterschaft während 
des Zweiten Weltkrieges noch zusätzlich nach rassistischen Kriterien gcspal-
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teil. Dennoch blieb sie jedenfalls im wirtschaftssoziologischcn Sinne weiter-
hin eine Klasse.6 Während des relativ kurzen Zeitraumes, den die National- 

'  Sozialisten in Deutschland die politische Herrschaft innchattcn, hätten sie 
soziale Klassen auch gar nicht vollständig auflösen können. Sie konnten 
>lediglich< die Artikulation von Klassenintercsscn verbieten und Prozesse 
sozialer Auflösung initiieren oder beschleunigen. Den Industriearbeitern 
wurde die Artikulation von Klasseninteressen als mit dem Idcologcm der 
>Volks-< und >13etriebsgcmeinschaft< unvereinbar verboten; den Unterneh-
mern als den »Bctricbsführcrm blieb sie dagegen -  wenn auch in anderen 
institutionellen Formen als vor 1933 -  weiterhin erlaubt. Da Klasscnintcrcs- 
sen von Arbeitnehmern nicht mehr kollektiv formuliert, geschweige denn 
durchgesetzt werden durften, konnte der Eindruck der Auflösung dieser 
Klasse entstehen -  ein Eindruck, der aus einsichtigen Gründen von der NS- 
Propaganda gepflegt wurde, den tatsächlichen Verhältnissen jedoch nicht 
entsprach. Das von den Nationalsozialisten intendierte Aufgehen der Indu-
striearbeiterschaft in sozialharmonischen »Betriebsgcmcinschaftem blieb 
Fiktion. Zwar ist unübersehbar, daß das auch vor 1933 niemals vollständige 
»Eingeschlossensein im Arbeiterdaseim nach der NS->Machtergreifung< auf- 
gebrochen wurde; (intragenerative) soziale Aufstiege über die Klassenlinie 
hinweg blieben jedoch auch nach 1935/36 der übergroßen Mehrheit der 
Industriearbeiterschaft versperrt. Relativ stark war dagegen die Aufstiegs-
mobilität über klasseninterne Differenzierungslinien (vom Plilfsarbeitcr 
zum Angelernten und vom Angelernten zum Facharbeiter). Die gemeinsa-
me Klasscnlagc der Industriearbeiterschaft verlor dadurch, daß konkurrie-
rende Strukturen wie Berufs- und Branchcnzugchörigkcit, im Krieg zudem 
die Zugehörigkeit der deutschen Arbeiter zur »arischen Herrcnrassc< stärker 
hervortraten, als bcwußtscins- und handlungsbcstimmendcs Moment ten-
denziell an Bedeutung. Insofern kann für den hier interessierenden Zeitraum 
von einem Prozeß fortschreitender sozialer Hcterogcnisicrung gesprochen 
werden, ohne daß jedoch der Klassenbegriff obsolet wurde. Überdies war 
die Entwicklung allmählicher Klassenauflösung nicht eindeutig. Gleichzei-
tig ließen sich Prozesse beobachten, die die Distanz der Arbeiterschaft zu 
höheren Sozialschichten spürbar vertieften. So wurden seit 1933 infolge 
zunehmender Wohnungsnot und explodierender Ncubaumictcn die ohne-
hin beengten proletarischen Wohnverhältnisse noch drückender; große Teile 
der Industriearbeiterschaft konnten sich im Gegensatz zu höheren Sozial- 
schichtcn während der Nahrungsmittclknappheit 1934 bis 1936 oder wäh-
rend des Krieges nicht auf »grauem oder »schwarzem Märkten mit teuren 
Lebensmitteln versorgen, sondern mußten aufgrund niedriger Reallöhne 
spürbar »kurztretem; überhaupt partizipierten die Industriearbeiter -  wenn 
überhaupt -  in viel begrenzterem Maße als andere Bevölkerungsschichten 
am rüstungskonjunkturell bedingten Wohlstand.

Platte die Arbeiterklasse »an sich< auch während des »Dritten Reichcs< 
Bestand, so war sie als »Klasse für sich selbst«, die anderen in gemeinsamem
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(politischen) Klasscnhandcln gegenübertritt, dagegen nicht (mehr) existent: 
Die Industriearbeiterschaft -  oder auch nur größere Teile davon -  hatte nach 
der Machtübernahme der Nationalsozialisten schon deshalb kaum Chancen, 
sich zur >Klasse für sich< zu konstituieren, weil mit der Zerstörung der 
Arbeiterparteien und Gewerkschaftsbewegung wesentliche organisatori-
sche Voraussetzungen hierfür beseitigt waren; durch die rechtlichen und 
politischen Einschnitte war seit 1933 jeglicher >Klasscnkampf< illcgalisiert 
worden und drohte schärfstcns verfolgt zu werden. Selbst für >unpolitische< 
Formen'des Klassenhandelns blieb während der Herrschaft der Nationalso-
zialisten kaum Raum: ’
-  Mit Hilfe einer repressiven Arbeitsmedizin, die vom Ziel möglichst voll-
ständiger sozialer Kontrolle und rassistischer Selektion bestimmt war, wur-
de echtes >Krankfciern< in größerem Umfang systematisch unterbunden. 
Zwar fehlte auch in diesem Bereich nationalsozialistischer Sozialpolitik eine 
koordinierende Zcntralinstanz; Kompetenzkonkurrenz behinderte jedoch 
nicht die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen, sondern zog das Netz 
gesundheitspolitischer Restriktionen nur noch dichter. Die im Vergleich zu 
den Jahren bis 1930 niedrigen Krankenstände selbst der Vorkriegs- und 
Kriegsjahre sind hierfür ein beredtes Zeugnis.
-  Gezielte Leistungszurückhaltung (>Akkordbremscn<) als die von vielen 
Arbeitern nach 1933 anfangs bevorzugte Form verdeckter, betrieblicher 
>Arbciteropposition< -  die im Gegensatz zur offenen Arbeitsniederlegung 
nicht sofort die Organe des nationalsozialistischen >Maßnahmestaates< auf 
den Plan rief- wurde mit der Ausweitung des Refa-Verfahrens, dessen Ziel 
u. a. in der Feststellung des »objektivem Leistungsvermögens der Arbeitcr- 
belegschaften bestand, offenbar immdr erfolgreicher unterbunden. Wenn es
-  wie im Baugewerbe, der Industrie der Steine und Erden und vermutlich 
auch Teilen der Metallindustrie -  zu einem Rückgang der Arbeitsleistung 
kam, dann war dies in erster Linie auf physische Erschöpfung infolge der 
Ausdehnung der Arbeitszeiten bei gleichzeitig schweren Arbeitsbedingun-
gen zurückzuführen und nur in Ausnahmcfällcn Resultat politisch begrün-
deten Handelns. Insbesondere in der Metallindustrie konnten überdies par-
tiell sinkende Arbeitsleistungen durch Rationalisierungsmaßnahmen mehr 
als kompensiert werden. Zudem banden viele der in der verarbeitenden 
Industrie breit eingeführten modernen Fertigungstechniken -  entwickelte 
Fließfertigungssysteme, halbautomatische Werkzeugmaschinen u. a. m. -  
die betroffenen Arbeitnehmer in hohem Maße in den betrieblichen Produk-
tionsprozeß ein und nahmen ihnen die Spielräume, das eigene Arbeitstempo 
zu beeinflussen.
-  Ordneten sich Arbeiter nicht freiwillig ökonomischen oder produktions-
technischen >Sachzwängen< unter, stand ein umfangreiches Instrumenta-
rium zur Verfügung, das empfindliche materielle Restriktionen nonkonfor-
mer oder auch nur wenig leistungsfähiger Arbeitskräfte erlaubte: Hierzu 
zählten z. B. die in vielen Tarifordnungen verankerten und in weiten Teilen
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der deutschen Industrie angewendeten >Minderleistungsklauscln<, die die 
untertarifliche Entlohnung von Akkordarbeitern, die ein vorgegebenes Ar-
beitsquantum nicht erfüllten, zulicßen, oder der Entzug von Weihnachtsgra-
tifikationen u. ä. bei >Bummelei< oder vermeintlichem >Krankfeicrn<. Indivi-
duelles Wohlverhaltcn und Leistungsbcrcitschaft wurden demgegenüber 
mit Verweis auf das sozialdarwinistische Ideologcm von der Notwendigkeit 
immerwährender >Lcistungsauslesc< in vielfältiger Form belohnt und die 
Flcrausbildung eines »modernem, individualistischen und leistungsorien-
tierten Arbeitertypus begünstigt.

Neben den politischen und rechtlichen Umwälzungen, die die »Machter- 
greifung< der Nationalsozialisten mit sich brachte, waren also strukturelle, 
grundsätzlich in modernen industriekapitalistischcn Gesellschaften angeleg-
te Faktoren für die >Lähmung< der Industricarbeitcrschaft verantwortlich. 
Beide Seiten ergänzten und verstärkten einander: Die Beseitigung inncr- 
und überbetrieblicher Arbeitnehmervertretungen erlaubte eine ungehinder-
te Entfesselung moderner industrickapitalistischer Produktionsmethoden. 
Umgekehrt erleichterten -  neben einer Vielzahl anderer Faktoren -  die 
sozialintegrativcn und -disziplinierenden Wirkungen, die von einer sich 
weitgehend ungebremst entfaltenden Dynamik industrickapitalistischer 
Produktionsweisen ausgingeri bzw. ausgehen konnten, den Nationalsoziali-
sten den Verzicht auf gewerkschaftliche bzw. gcwcrkschaftsähnlichc Orga-
nisationen. Ob die ersatzlose Beseitigung von Gewerkschaften allerdings 
von Dauer gewesen wäre, muß bezweifelt werden. Überlegungen führen-
der Vertreter der Großindustrie und hoher nationalsozialistischer Funktions-
träger, nach einem nationalsozialistischen »Endsiege eine weitgehend ent- 
staatlichtc Tarifpolitik und mit ihr wieder gcwerkschaftsähnlichc Organisa-
tionen zu rekonstruieren, sprechen dagegen. Führenden Repräsentanten des 
NS-Staates wie Zangen, Pictzsch, Dierig, Göring, Krohnusw. warbewußt, 
daß mit offener Repression Konflikte sich nur über kurze Zeiträume unter-
drücken ließen. Zudem war'der Versuch einer autoritären staatlichen Regu-
lierung der Sozialbeziehungen zwischen Unternehmern und Industriearbei-
terschaft gescheitert: Die Tätigkeit der Treuhänder der Arbeit hatte »hin-
länglich gezeigt« (so der ehemalige Präsident des -Bundcsarbcitsgcrichts 
Müller 1985 in einem Gutachten zum bundesdeutschen Arbeitskampfrecht), 
daß »der Staat« mit einer autoritären Regulierung der »Fragen der Entgclt- 
ordnung« und anderer Aspekte der Tarifpolitik »»überfordert« w ar.7 Das 
Konfliktpotential, das in den seit 1935/36 beobachtbaren, rudimentären 
innerbetrieblichen Auseinandersetzungen sich anzukündigen schien, konnte 
zu einer Gefährdung der langfristigen ökonomischen Interessen von Großin-
dustrie und nationalsozialistischer Diktatur heranwachsen. Bedenklich 
schien, daß die technisch immer komplexeren Produktionsanlagen zuneh-
mend anfälliger für Störungen durch unzufriedene Arbeiter wurden. Welche 
ungünstigen sozialen und politischen Auswirkungen die tiefgreifenden 
Wandlungen der Struktur der betrieblichen Produktionsprozesse für Groß-
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industric und NS-Rcgimc neben den offenkundig positiven langfristig hät-
ten haben können, war jedenfalls für die Zeitgenossen nicht absehbar. 
Überdies war die Industriearbeiterschaft hinsichtlich ihrer Konfliktbcrcit- 
schaft und —fahigkeit solange nicht kalkulierbar, wie verläßliche Organe 
fehlten, die Unzufriedenheit seitens der Arbeiterschaft und mögliche Kon-
fliktformen den Unternehmern und NS-Machthabern frühzeitig genug an- 
zeigen konnten. So dauerhaft modernisierend die nationalsozialistische 
Herrschaft hinsichtlich der ökonomischen und sozialen Strukturen \yirktc, 
so wenig waren andererseits die meisten politischen Institutionen des NS- 
Regimes sowie zumindest die meisten der hier untersuchten Aspekte des 
nationalsozialistischen Rechts ftir lange Zeit gemacht. Sie waren -  wie die 
Treuhänder der Arbcit< oder die Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik -  häufig 
von vornherein für einen begrenzten Zeitraum konzipiert oder hatten sich- 
wie z. 13. das AOG -  in zentralen Elementen als undurchführbar erwiesen. 
Wäre die NS-Diktatur von Dauer gewesen -  was allerdings schon allein 
aufgrund der zentrifugalen Kräfte innerhalb des nationalsozialistischen 
Herrschaftssystems unwahrscheinlich gewesen wäre - ,  hätten die politi-
schen Institutionen und wesentliche Bereiche der rechtlichen Verfassung 
möglicherweise ein Gesicht bekommen, das in mancherlei Hinsicht dem 
anderer moderner industrickapitalistischcr Gesellschaften nicht unähnlich 
gewesen wäre.
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Anmerkungen

I. Einleitung: Fragestellungen, Begriffe, Methoden, Quellenlage

1 Vgl. Ian K ershaw , »Widerstand ohne Volk?« Dissens und Widerstand im Dritten Reich, in: 
Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand 
gegen Hitler, hg. vonJürgen Schm ädeke  u.Peter Steinbach, München 1985, S. 779ff., insbeson-
dere S. 789; d a s . ,  Alltäglh hes und Außcralltägliches: ihre Bedeutung für die Volksmcinung 
1933—1939, in: Die Reihen fast geschlossen. Beiträge zur Geschichte des Alltags unterm 
Nationalsozialismus, hg. von Detlev Pcukcrt u. Jürgen Reulecke, Wuppertal 1981, S .273ff., 
insbesondere S. 290; Detlev Peukert, Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde, Köln 1982, 
insbesondere, S. 122ff.; ders., Der deutsche Arbeiterwiderstand. 1933—1945, in: Karl-Dietrich 
Pracher u.a. (Hg.), Nationalsozialistische Diktatur 1933—1945. Eine Bilanz, Bonn 1983, 
S. 633ff., insbesondere S. 635ff. und 650ff. (sowie weitere Aufsätze dess.); Timothy W. M ason, 
Die Bändigung der Arbeiterklasse im nationalsozialistischen Deutschland. Eine Einleitung, in: 
Carola Sachse u.a., Angst, Belohnung, Zucht und Ordnung. Herrschaftsmechanismen im 
Nationalsozialismus, Opladen 1982, S. 12ff., insbesondere S. 34; Martin Droszat, Resistenz und 
Widerstand. Eine Zwischenbilanz des Forschungsprojekts, in: Bayern in der NS-Zeit, Bd. IV: 
Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, hg. von dems. u. a., Miinchen/Wien 1981, S. 691 ff.; 
ders., Zur Sozialgeschichte des deutschen Widerstands, in: VfZ, Jg. 34, 1986, S. 300fT.

2 Ralf D ahrendorf Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, Stuttgart/Hamburg 1965, 
S. 442; vgl. David Schoenhauni, Die braune Revolution, München 1980 (EA 1968), S. 338ff.

2a Diese Feststellung gilt seit neuestem nurmehr eingeschränkt: Die DDR-Flistoriographie 
hat mit: Geschichte der Produktivkräfte in Deutschland von 1800 bis 1945, Bd. III: 1917/18 bis 
1945, hg. von Rudolf llerthohl u»a,, Berlin [DDR] 1988, ein Werk vorgclegt, in dem die 

fertigungstechnische Seite der Rationalisierung ausführlich für alle wichtigen Industriezweige 
dargestellt wird. (Kap. V meiner eigenen Arbeit kanii hierzu als Ergänzung begriffen werden. 
Die in meinen Untersuchungen im Zentrum stehenden arbeitsorganisatorischen und lohnbezo-
genen Aspekte <Jer Rationalisierung, deren Auswirkung auf Binnenstruktur, Sozialverhalten, 
Gesundheitszustand etc. der Industriearbeiterschaft, auf Arbeitsmarkt-und Lohnentwicklung 
bzw. -politik usw. werden dagegen in «Geschichte der Produktivkräftc< nur beiläufig — und 
ohne daß hier neue Erkenntnisse zu gewinnen wären -  angesprochen.)

3 Unter >Rationalisierung! werden im folgenden ganz allgemein alle Maßnahmen organisa-
torischer und technischer Natur verstanden, die auf die Steigerung industrieller Produktivität 
gerichtet waren und gleichzeitig auf die Senkung der Produktionskosten zielten.

4 So z. B. Flenry Ashby Tumcrjn., Faschismus und Antimodernismus, in: ders., Faschismus 
und Kapitalismus in Deutschland, Göttingen 1980, S. 171 ff. Nipperdey spricht differenzierter 
von einer »Modernität der Mittel« bei gleichzeitig »antimodernen Zielsetzungen« (Thomas 
N ipperdey, Probleme der Modernisierung, in: Sacculum, Jg. 30, 1979, S. 301 f.) Die Frage nach 
der «Modernisierung wider Willen« zielt aufdiejahre nach 1933. Nicht infragc gestellt wird die 
These vom Nationalsozialismus als einer »radikal antimodernistischen« Bewegung für die Zeit 
der Weimarer Republik.

5 Industriearbeit -  oder präziser: Formen und Bedingungen lohnabhängiger Tätigkeit in
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Anmerkungen zu S. iS—16

industriellen Betrieben -  ist im Gegensatz zu handwerklicher Arbeit wesentlich von der 
Struktur der meist dominierenden, »fabrikmäßigem Produktionstechnik bestimmt; technischer 
wie arbeitsorganisatorischer Wandel verändern deshalb zwangsläufig auch die Formen der 
Industriearbeit. Typisch für industrielle Arbeit ist eine im Vergleich zum Handwerk viel stärker 
entwickelte Spezialisierung als Resultat ausgeprägter innerbetrieblicher Arbeitsteilung. Cha-
rakteristisch für moderne Industriearbeit ist ferner, dal! sie seitens der Betriebsleitung systema-
tisch vorbereitet und genau auf den gesamten betrieblichen Produktionsprozeß abgestimmt 
wird. (Dieser Prozeß war 1933 noch nicht abgeschlossen; inwieweit dies während dcr'NS-Zeit 
geschah, ist ein Thema der vorliegenden Untersuchung.)

Industrielle Produktionsweisen unterscheiden sich von handwerklichen aber nicht nur durch 
ein unterschiedliches Verhältnis von Arbeit und Produktionstechnik, sondern auch dadurch, 
daß Leitung und Ausführung der Produktion voneinander getrennt sind und der Unternehmer 
nicht mehr -  wie der Handwerksmeister -  unmittelbar im Produktionsprozeß gestaltend tätig 
ist. In der Praxis ist allerdings die Trennung zwischen Industrie und Handwerk häufig schwie-
rig, sind die Grenzen schwimmend; im allgemeinen (insbesondere bei den für die folgende 
Untersuchung häufig maßgeblichen Erhebungen des Statistischen Reichsamtes und anderer 
Institutionen) gelten Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten als Handwerks-, mit zehn und 
mehr Beschäftigten als Industriebetriebe. (Diese Abgrenzung ist insofern nicht ganz korrekt, 
als es auch während des »Dritten .Reiches! bereits ein -  insgesamt allerdings nicht sehr ins 
Gewicht fallendes -  »Großhandwerki mit häufig wesentlich mehr als zehn Beschäftigten gab 
(vgl. WuSt, Jg. 22, 1942, S. 361 ff.).)

6 Arbeiter unterscheiden sich von Angestellten dadurch, daß sic überwiegend körperlich 
und meist in ausführenden, produktiven Funktionen tätig sind, während Angestellte stärker 
arbcitsleitcnde, konstruktive oder analysierende, verwaltende oder merkantile Funktionen 
wahrnehmen. In modernen Industriebetrieben verschwimmt diese Unterscheidung allerdings 
zunehmend, so daß eine Trennung in qualifizierte Facharbeiter und technische Angestellte 
tendenziell willkürlich wird. Dagegen ist die Unterscheidung nach der Art der Gewährung des 
Entgelts in Lohn- bzw. Gehaltsempfänger eher formal. Wenn im folgenden von (Industrie-) 
Arbeiterschaft und nicht von Arbeiterklasse gesprochen wird, dann nicht deshalb, weil der 
Klassenbeg'riff als untauglich angesehen wird, sondern um eine wichtige Fragestellung der 
Untersuchung: Blieb die Arbeiterschaft während des »Dritten Reiches! im sozioökonomischen 
Sinne eine relativ homogene Großgruppe oder nicht? -  nicht im Vorgriff zu beantworten (vgl. 
Schlußbemerkung),

7 Wenn im folgenden von »Nationalsozialismus! und nicht von »Faschismus! gesprochen 
wird, dann nur, weil in der vorliegenden Arbeit deutsche Verhältnisse untersucht werden. Es 
soll damit keineswegs einer isolierenden Betrachtung des Nationalsozialismus das Wort geredet 
werden. Eine vergleichende Untersuchung hätte jedoch den Rahmen dieser Untersuchung bei 
weitem gesprengt.

8 Rudi Schmiede u. Edwin Schuilich, Die Entwicklung der Leistungsentlölmung in Deutsch-
land, Frankfurt/New York 19783, S. 1. Schmicde/Schudlich (cbd., S. 288-313) selbst beschäf-
tigen sich fast ausschließlich mit den Plänen einzelner NS-Institutioncn bzw. -Organisationen 
(insbesondere dem Arbeitswissenschaftlichen Institut der DAF) für eine neue Lohnordnung. 
I fiejeweils konkreten Formen, die im »Dritten Rcichi Anwendung fanden, sowie Umfang und 
Entwicklung der Leistungsentlohnung werden dagegen von ihnen nur oberflächlich unter-
sucht. Lutz (Burkart Lutz, Krise des Lohnanreizes, Frankfurt 1975, S. 135-146) thematisiert 
lediglich die Leistungsentlohnung in der Eisen- und Stahlindustrie anhand einiger, von ihm 
untersuchter Werke; vgl. für die Hüttenwerke der GHH und der Krupp-Gitßstahlfabrik jetzt 
auch: Hisashi Yano, Hüttenarbeiter im Dritten Reich. Die Betriebsverhältnisse und soziale Lage 
bei der Gutehoffnungshütte Aktienverein und der Fried. Krupp AG 1936—1939, Stuttgart 
1986, S. 109—113. Hanf stützt seine Ausführungen im wesentlichen nur auf archivalische 
Unterlagen der Siemens & Halske AG, der Sicmens-Schuckcrtwcrke und von Krauss-Maffei,
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deren betriebliche Lohnpolitik jedoch keineswegs repräsentativ fiir die gesamte deutsche Indu-
strie war (Reinhard H a n f , Möglichkeiten und Grenzen betrieblicher Lohn- und Gehaltspolitik 
1933 — 1939 (Diss.), Regensburg 1975, S. 141-182). Siegel (Tilla S ie g e l ) , Lohnpolitik im natio-
nalsozialistischen Deutschland, in: S a c h s e  u.a., Angst, S. 124-129) kann auf fünf Seiten nur. 
einen (instruktiven) Überblick über den Stellenwert der iLeistungsentlolmungi im Dritten 
Reich geben. Lediglich Formen, Funktionen und Entwicklung des Gedinges sind für die Zeit 
1933 bis 1939 am Beispiel des Ruhrbergbaus von Wisotzky einer fundierten Analyse unterzogen 
worden (Klaus IV is o tz k y , Der Ruhrbergbau im Dritten Reich: Studien zur Sozialpolitik im 
Ruhrberghau und zum sozialen Verhalten der Bergleute in den Jahren 1933 bis 1939, Düsseldorf 
1983, S. 78 ff., 144 ff., 167-179, 250-264); auf eine Darstellung der Lcistungsentlolnumg im 
Bergbau kann deshalb hier verzichtet werden. Für die Zeit 1933 bis 1939 vgl. außerdem: 
Rüdiger H a c h tm a n n , Beschäffigungslage und Lohnentwicklung in der deutschen Metallindu-
strie 1933 bis 1939, in: HSR No. 19, 1981, S. 50-55. In den verdienstvollen Arbeiten von Bry 
und Mason wird der Leistlings- und Stücklohn lediglich erwähnt, jedoch keiner näheren 
Betrachtung für wert befunden (vgl. Gerhard B r y , Wages in Germany 1871-1945, I’rinceton 
1960, S. 237, 239; Timothy W. M a s o n , Sozialpolitik im Dritten Reich, Opladen 1977, S. 251 
Anni. 126, S. 257; ferner il e r s . , Bändigung, S. 29f,; etwas ausführlicher dagegen Jürgen K u c -  

z y n s k i , Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Bd. 6, Berlin [DDR] 
1964, S. 206, 298ff., 302; Rene L iv c h e n , Wartime Developments in German Wage l’olicy, in: 
International Lahor Review 2/1942, S. 139, 143).

9 Immerhin sind in jüngster Zeit drei Arbeiten erschienen, in denen für die Zeit des Z w e i t e n  

Weltkrieges vor allem die den staatlichen (mit dem LKEM teilweise verwirklichten) Plänen zur 
>Lohnneuordmmg( zugrunde liegenden politischen Intentionen ausführlicher thematisiert wur-
den (vgl. Marie-Luise Becker, Nationalsozialistische Sozialpolitik im Zweiten Weltkrieg, Mün-
chen 1985, insbesondere S. 87ff., 223ff., 234ff.; Tilla S ie g e l , Leistung und Lohn. Zur Verände-
rung der Form betrieblicher Herrschaft in der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft (Ms.), 
Frankfurt Dez. 1986, insbesondere, S. 164ff., 224ff., 287ff. sowie .Wolfgang Franz W ern er , 

Bleib übrig! Deutsche Arbeiter in der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft, Düsseldorf 
1983, insbesondere S. 113ff., 224ff.)

10 Zum Leistungsbegriff in der Medizin vgl. vor allem Walter W u ttk e -G r o n e h e r g , Leistung, 
Verwertung, Vernichtung -- Hat NS-Medizin eine innere Struktur?, in: Medizin im Nationalso-
zialismus, Evangelische Akademie Bad Boll, Protokolldienst, 23/1982, S. 228, 231 ff. sowie 
Kap. VII.2.2. der vorliegenden Arbeit.

1! SOPADE-Berichte 1935, S. 1185.
12 Franz N e u m a n n , Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933—1944 (EA 

1942 bzw. 1944), Köln/Frankfurt 1977, S. 501; vgl. auch d e r ; . , Mobilisierung der Arbeit in der 
Gesellschaftsordnung des Nationalsozialismus, in: ders., Wirtschaft, Staat, Demokratie. Auf-
sätze 1930—1954, hg. von Alfons S ö l ln e r , Frankfurt 1978, S. 259.

13 N e u m a n n , Behemoth, S. 501,
14 Zu Recht stellt z. B. Tilla Siegel fest, daß »der reale Prozeß der Differenzierung der Löhne 

im nationalsozialistischen Deutschland noch kaum erforscht ist« und »wir heute noch über sehr 
wenig Information zur Differenzierung der Löhne im nationalsozialistischen Deutschland 
verfügen« ( S i e g e l , Lohnpolitik, S. 135f.).

15 B r y , Wages, S. 245ff.; S ie g e l , Lohnpolitik, S. 116ff.
16 Mit Ausnahme von: Franz C r u m b a c h  u. Fleinz K ö n ig , Beschäftigung und Löhne in der 

deutschen Industrie, in: Weltwirtschaftliches Archiv 1/1957, insbesondere S. 149. (In diesem 
Aufsatz werden die regionalen Einkommensdifferenzierungen für einige wichtige Branchen bis 
1937 untersucht).

17 Ausführlicher behandelt sind Formen und Funktionswandlungen freiwilliger betriebli-
cher Sozialleistungen bei Hanf ( H a n f , Möglichkeiten, S. 196—218, vgl. einschränkend die 
Bemerkung in Änm. 8). Angesprochen werden sie außerdem bei Mason, der sich vor allem für
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die Rolle der DAF in diesem Zusammenhang interessiert (M aseru , Sozialpolitik, insbesondere 
S. 187-189) und bei Siegel ( S i e g e l , Lohnpolitik, S. 126—128), die sich in ihren Ausrührungen 
im wesentlichen an Hanf anlelmt. Ein wichtiger Aspekt betrieblicher Sozialpolitik, die Rolle 
der betrieblichen Sozialarbciterinnen, ist von Sachse ausführlich behandelt worden (Carola 
S a c h s e , Hausarbeit im Betrieb. Betriebliche Sozialarbeit im Nationalsozialismus, in: dies. u. a., 
Angst, S. 209—274). Da sie überdies im Rahmen ihrer Dissertation (Carola S a c h s e , ,Betriebliche 
Sozialpolitik als Familienpolitik in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Mit 
einer Fallstudie über die Firma Siemens, Hamburg 1987) die verschiedenen Aspekte betriebli-
cher Familienpolitik am Beispiel Siemens untersucht, kann dieser Bereich betrieblicher Sozial-
politik in der vorliegenden Untersuchung ausgespart werden. Ein längerer Überblick über die 
Sozialpolitik der Krupp-Gußstalilfabrik und der GHH ist zu finden bei: Y a n o , Hüttenarbeiter, 
S. 119—140; vgl. ferner H a c h tm a n n , Bcschäftigungslage, S. 55—58. Wisotzky hat eingehend die 
betriebliche Sozialpolitik des Ruhrbergbaus •während der Jahre 1933 bis 1939 dargcstellt ( W i-

s o t z k y ,  Ruhrbergbau, S. 91 f., 146—150, 179—210), so daß auf eine Darstellung der für die 
Gesamtindustric im übrigen untypischen Sozialpolitik dieses Industriezweiges hier verzichtet 
werden kann. Betriebswirtschaftliche Untersuchungen zum Thema betriebliche Sozialpolitik 
gehen, auch wenn sic Genesis und historische Entwicklung ausführlicher nachzeichnen, nur 
ganz am Rande auf die NS-Zeit ein (noch am ausführlichsten: Horst B u h l , Ausgangspunkte und 
Entwicklungshilfen der freiwilligen sozialen Leistungen in industriellen Unternehmungen 
(Diss.), Berlin 1965, S. 108f„ 151 180ff., 214).

18 Die meisten der hier interessierenden Aspekte sind für den Ruhrbergbau für diejahre bis 
1939 in der Arbeit von Wisotzky eingehend analysiert worden. Auch Werner stützt sich in seiner 
Darstellung der Sozialgeschichte der deutschen Arbeiterschaft im Zweiten Weltkrieg weitge-
hend auf empirisches Material aus dem Ruhrbergbau.

19 Ausführlich hierzu vor allem Ulrich H e r b e r t , Fremdarbeiter. Politik und Praxis des 
>Ausländer-Einsatzes< in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin/Bonn 1985.

20 In den Vereinigten Stahlwerken waren 1938 genau 34,00%, bei Krupp (nur Gullstaldfa- 
brik) 9,19%, in den Werkender GHFI 5,91°/frund bei Hoesch 5,84% aller Eisen-und Stahlarbei-
ter beschäftigt (nach: Statistisches Handbuch der Friedr. Krupp AG, Essen 1943, S. 112 f.; St. 
Handb. von Dt. 1928-1944, S. 288).

21 Zur G H H  gehörten (bzw. die GHH war mehrheitlich beteiligt an): Maschinenfabrik 
Augsburg -  Nürnberg (MAN); Maschinenfabrik Esslingen; Deutsche Werft, Hamburg; 
Schwäbische Hüttenwerke GmbH, Wasseralfingen; Fritz Neumeyer AG, Nürnberg; Deggen- 
dorfer Werft und Eisenbau AG; Hackethal Draht- und Kabelwerk AG, Hannover; Kabel- und 
Metallwerke Neumeyer AG, Nürnberg; Osnabrückcr Kupfer- und Drahtwerke AG; Eisen-
werk Nürnberg AG vorm. J. Tafel & Cie.; Zahnräderfabrik Augsburg vorm J. Renk. Zu den 
V ere in ig ten  S t a h lw e r k e n  gehörten (bzw. mehrheitliche Beteiligung): Dortmunder Union Brük- 
kenbau AG; Eisenwerk Rothe Erde GmbH, Dortmund; Kettenwerke Schlieper GmbH, Grii- 
nc/Westf; Kleineisen- und Schraubenfabrik Steele GmbH, Essen-Steele; Gehr. Knipping Nie-
ten- und Schraubenfabrik GmbH, Altena/Wcstf.; Nordseewerke Emden Gmbl 1 (Werft) sowie 
diverse Gießereien. Zu K r u p p : Grusonwcrk AG, Magdeburg-Buckau; Germaniawerft AG, 
Kiel-Gaarden.

22 Das Arbeitswissenschaftliche Institut (AWI) der DAF wurde Mitte 1935 gegründet. Im 
Dez. 1936 wurde die Statistische Zentrale der DAF dem Institut angegliedcrt. Bei eigenen 
Erhebungen bediente sich die Statistische Zentrale der örtlichen Gliederungen der Arbeitsfront. 
Die Industrie stand statistischen Erhebungen der DAF eher ablehnend gegenüber. Nicht leicht 
zu beantworten ist deshalb -  auch vor dem Hintergrund der häufig schwachen sozialen 
Verankerung der Arbeitsfront -  die Frage nach der Repräsentativität dieser Untersuchungen. 
Die zahlreichen und umfänglichen Publikationen des AWI der DAF sollten zudem nicht dazu 
verführen, das wirtschaftspolitische Gewicht dieses Instituts zu überschätzen. Das AWI über-
nahm als zentrale sozialwissenschaftliche >Auswertungsstelle<. der DAF den größten Teil des
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wissenschaftlichen Apparates der Gewerkschaften einschließlich der Archive und Bibliothe-
ken, der den Nationalsozialisten nach der Zerstörung der Arbeitnehmerorganisationen in die 
Hände gefallen war. Das AWI war insofern »ungcplantes Nebenprodukt des Raubes« gewerk-
schaftlichen Eigentums (vgl. Margit S c h u s te r  u. Hclmuth S c h u s te r , Industriesoziologie im 
Nationalsozialismus, in: Soziale Welt, Jg. 35, 1984, S.99, 111). Infolge fehlender konkreter 
Aufgabenstellungen war cs zu ständiger Selbstlcgitimation gezwungen, deren materiellen 
Ausdruck nicht zuletzt die Unmengen bedruckten Rapiers sehr unterschiedlicher wissenschaft-
licher Qualität darstellcn. Unter Industriellen und Repräsentanten der Wirtschaftsorganisatio-
nen haben lediglich die Arbeiten des AWI zum Thema Arbeitsbewertung größere Resonanz 
gefunden.

23 Unter T a r i f lo h n  sind in dem hier interessierenden Zeitraum die vom Treuhänder der 
Arbeit« mittels «Tarifordnungen« festgesetzten tariflichen (Mindest-)Lohnsätze zu verstehen. 
Als E f f e k t iv l o h n  oder -verdienst wird der tatsächlich vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer 
gezahlte Lohn bezeichnet. Vom B r u t to lo h n  wird dann gesprochen, wenn Sozialversicherungs-
beiträge und Steuern (sowie I)AF-15eiträge und Spenden für das >Winterhilfswcrk<) noch nicht 
vom Effektivverdienst abgezogen worden sind. Sind sie es, ist vom N e t t o l o h n  die Rede. 
Während der N o m in a l lo h n  dein in Geldeinheiten ausgehandelten Lohn entspricht, spiegelt sich 
im R e a l l o h n  oder -einkommen das Verhältnis zwischen Nominallohn und Lebenshajtungsindex 
(Kaufkraft) wider.

24 Jürgen K o c k a , Sozialgcschichte: Begriff, Entwicklung, Probleme, Göttingen 1977, S. 74.
25 Die Berichte der >(Rcichs-)Treuhändcr,dcr Arbeite sind -  von geringfügigen Kürzungen 

abgesehen -  dokumentiert bei: Timothy W. M a s o n , Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, 
Opladen 1975.

26 Die SD-Berichte sind für die Zeit 1938 bis März 1945 vor kurzem von Heinz B o b e r a c h  

herausgegeben als: >Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des Staatssicher-
heitsdienstes der SS 1938-1945«, Bde. 1 bis 17, Herrsching 1984.

27 Inzwischen sind eine ganze Reihe von Editionen der Stimmungsberichte verschiedener 
Institutionen und Organisationen herausgegeben worden. Wichtig waren für die vorliegende 
Untersuchung vor allem Martin B r o s z a t  u. a. (Hg.), Bayern in der NS-Zeit, lld. 1: Soziale Lage 
und politisches Verhalten der Bevölkerung im Spiegel vertraulicher Berichte, Miinchen/Wien 
1977; Die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei über die Provinz Hessen-Nassau 
1933-1936, mit ergänzenden Materialien, eingel. und hg. von Thomas K le in , Köln/Wien 1985; 
Gestapo Hannover meldet...: Pdlizei- u. Regierungsberichte für das mittlere und südliche 
Niedersachsen zwischen 1933 und 1937 bearb. u. eingel. von Klaus M l y n e k , Hildesheim 1986; 
Pommern 1934/35 im Spiegel von Gestapo-Berichten und Quellen, hg. von Robert T h e v o z  

u.a., Köln/Bcrlin 1974; Bernhard V ollm er, Volksopposition im Polizeistaat. Gestapo- und 
Regierungsberichte 1934—1936, Stuttgart 1957.

28 Lutz N ie t h a m m e r , Einleitung zu: ders. (Hg.), »Die Jahre weiß man nicht, wo man die. 
heute hinsetzen soll«. Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet, Berlin/Bonn 1983, S. 23.

29 Dies wurde in den SOPADE-Berichten selbst durchaus zugegeben (vgl. z. B. SOPADE- 
Berichte 1937, S. 315.) Noch schärfer tritt die Tendenz zu einer realitätsverzerrenden, euphori-
schen Darstellung des Arbeiterverhaltens im «Dritten Reich« in mehreren (vor allem frühen), in 
der DDR herausgegebenen Quellcneditionen hervor, die hier deshalb nur sparsam verwendet 
wurden (vgl. insbesondere Walter A. S c h m id t , Damit Deutschland lebe. Ein Quellenwerk über 
den deutschen antifaschistischen Widerstandskampf 1933-1945, Berlin [DDR] 1958).

30 Hans-Erich V o lk m a n n , Wirtschaft im Dritten Reich. Eine Bibliographie, Teil I: 
1933-1939, München 1980, S. 4 (Einleitung). Die relative Offenheit der Darstellung, die 
manchmal den Charakter von (impliziten) Kontroversen annelnnen konnte, war cs auch, die 
den Reichsarbeitsminister (RAM) bewog, Mitte 1941 in einem Rundschreiben an die «Reichs-
treuhänder der Arbeit« mitzuteilen, daß nach einer Vereinbarung zwischen ihm und dem 
Rcichsministcr für Volksaufklärung und Propaganda »sichergestellt (sei), daß in Zukunft
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Aufsätze, in denen Lohnfragen behandelt werden, Ihnen vor der Veröffentlichung zugehen« 
(Rundschreiben des RAM an die RtdA vom 6.Juni 1941, in: ÜA R 41/Bd. 66, 111. 42; die 
Vereinbarung zwischen Seldtc und Goebbels kam am 23. Mai 1941 zustande).

31 Vgl. Jeffrey H e r f  Rcactionary Modernism. Technology, culture, and politics in Weimar 
and the Third Reich, Cambridge 1986. Seine ebenso richtige wie einfache Definition dieses 
Terminus lautet mit Blick auf die Nationalsozialis'tcn: »They combincd political rc'action with 
teclmological advance.« (S. 1 f.)

II. Voraussetzungen und Uahincnbedingungen

1 Ausführlich zur isichtbarcm und mnsichtbarem Arbeitslosigkeit während der Krise: Rüdi-
ger H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt und Arbeitszeit in der deutschen Industrie 1929 bis 1939, in: AfS, 
Bd. XXVII, 1987, S. 177ff.; Heinrich August W in k le r , Der Weg in die Katastrophe. Arbeiter 
und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1930 bis 1933, Berlin/Bonn 1987, S. 19ff., 
56ff.; Heidruu H o m b u r g , Vom-Arbeitslosen zum Zwangsarbeiter. Arbeitslosenpolitik und 
Fraktionierung der Arbeiterschaft in Deutschland 1930—1933 am Beispiel der Arbeitslosenpoli-
tik und kommunalen Wohlfahrtshilfe, in: AfS, Bd. XXV, 1985, S. 258 ff.

2 In: RGBl. 1932, I, S. 726 (Teil IV, §2).
3 In: RGBl. 1932,1, S. 434. Bereits vorher hatten sich viele Arbeitnehmer freiwillig bereitge-

funden, unter Tarif zu arbeiten (vgl. z. B. Jb. Gew. 1931/32 (Preußen), S. 24).
4 Vgl. St.Jb.DR 1931, S. 283; 1933, S. 273.
5 Vgl. St.Jb.DR 19.41/42, S. 384.
6 Zu Wirtschaftspolitik und -System des nationalsozialistischen Deutschlands 1933-1939 

vgl. u. a. Avraham B a r k a i , Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus. Der historische und 
ideologische Hintergrund 1933 — 1936, Köln 1977; Willi A. B o e l c k e , Die deutsche Wirtschaft 
1930—1945: Interna des Reichswirtschaftsministeriums, Düsseldorf 1983, S. 47ff.; Charles 
B e t t e lh e im , Die Wirtschaft unter dem Nationalsozialismus, München 1974, S.431T.; Martin 
B r o s z a l , Der Staat Hitlers,- München 1969, S. 173ff; Rene E r b e , Die nationalsozialistische 
Wirtschaftspolitik 1933—1939 im Lichte der modernen Wirtschaftstheorie, Zürich 1958; 
L. H a m b u r g e r , How Nazi Gcrmany has Controller! bttsiness, Washington 1943; Volker H e n ts c h e l ,  

Wirtschafts-und sozialhistorische Brüche und Kontinuitäten zwischen Weimarer Republik und 
Drittem Reich, in: ZUG, Jg. 28, 1983, S.39ff.; N e u m a n n , Behemoth, S. 271 ff.; Dietmar 
V e tz in a , Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vicrjahresplan, Stuttgart 
1968; d e n . ,  Grundriß der deutschen Wirtschaftsgeschichte 1918—1945, inrDeutsche Geschichte 
seit dem Ersten Weltkrieg, Bd. 2, Stuttgart 1973, S. 743 ff.; d e r s . , Deutsche Wirtschaft der 
Zwischenkriegszeit, S. 108ff.; Gerd H a r d a c h , Deutschland in der Weltwirtschaft, S. 50ff.; Karl 
H a r d d r h , Wirtschaftsgeschichte Deutschlands im 20.Jahrhundert, Göttingen 1976, S.65ff.; 
Wolfram B is c h e r , Deutsche Wirtschaftspolitik 1918-1945, Opladen 1968, S. 51 ff.; Arthur 
S c h w e i t z e r , Big Business in the Third Reich, Bloomington 1964; d e r s . . Organisierter Kapitalis-
mus und Parteidiktatur 1933 bis 1936, in: Schmollcrsjahrbuch, Jg. 79, 1959, S. 44ff.; d e r s . . Die 
wirtschaftliche Wiederaufrüstung Deutschlands 1934—1936, in: Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft, Bd. 114, 1958, S. 594ff.; d e r s . , Der organisierte Kapitalismus. Die Wirt-
schaftsordnung in der ersten Periode der NS-Herrschaft, in: Hamburger Jahrbuch für Wirt-
schafts- und Gcsellschaftspolitik, Jg. 7, 1962, S. 32ff; David S c h o e n b a u m , Die braune Revolu-
tion, München 1980, S. 152ff; Alfred S o h n - R e t h e l , Ökonomie und Klassenstruktur des deut-
schen Faschismus, Frankfurt 1973, S. 120ff,; Hans M o t t e k u .  a., Wirtschaftsgeschichte Deutsch-
lands. Ein Grundriß, Bd.3, Berlin [DDR] 1975, S.302ff; Hans-Ulrich T h a m c r , Verführung 
und Gewalt. Deutschland 1933—1945, Berlin 1986, S. 470ff; V o lk m a n n , Wirtschaft im Dritten
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J Reich, Teil I (Bibliographie), S, 1 ff. (Einleitung); d e r s ., Außenhandel und Aufrüstung in 
Deutschland 1933 bis 1939, in: Wirtschaft und Rüstung atn Vorabend des Zweiten Weltkriegs, 
hg. von Friedrich V o r s tm e ie r  u. Hans-Erich V o lk m a n n , Düsseldorf 1975, S. 81 ff.; d e r s . . Die NS- 
Wirtschaft in Vorbereitung des Krieges, in: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, 
lld. 1: Ursachen und Voraussetzungen der deutschen Kriegspolitik, Stuttgart 1979, S. 175ff.; 
Fritz B la ic lt , Wirtschaft und Rüstung in Deutschland 1933-1939, in: NS-Diktatur 1933—1945, 
S. 285 ff; Jost D i i l f f e r , Der Beginn des Krieges 1939: Hitler, die innere Krise und das Mächtesy- 
stem, in: cbd., insbesondere S. 327ff. (bzw. GG, Jg. 2, 1976, S. 453ff.); Klaus H ild e b r a n d , Das 
Dritte Reich, München/Wien 1980, S. 10ff.; Lotte Z u m p e , Wirtschaft und Staat in Deutschland 
1933 bis 1945, Berlin [DDR|, 1980 S. 40ff.

7 Zur NSBO vgl. Hans-Gerd S c h u m a n n , Nationalsozialismus und Gewerkschaftsbewe-
gung. Die Vernichtung der deutschen Gewerkschaften und der Aufbau der »Deutschen Arbeits-
front«, Hannover 1958, S. 30fl.; Günther M a i, Die nationalsozialistische Betriebszcllcnorgani- 
sation, in: VfZ,Jg. 31, 1983, S. 571 ff; Hermann R o th , Die nationalsozialistische Betriebszcllcn- 
organisation (NSBO) von der Gründung bis zur Röhm-Affare (1928 bis 1934), in: JfW 1978/ 
Teil I, S. 49fT.; M a s o n , Sozialpolitik, S. 69ff.; B r o s z a t , Staat, S. 180ff.

8 Das »Dividendengesetz' 1934 begrenzte zwar die Ausschüttung der Dividenden an die 
Aktionäre, unterstützte damit aber nur die bereits vorher eingcleitete Politik vieler Aktienge-
sellschaften, unvertcilte Gewinne anzuhäufen und zu reinvestieren.

9 B r o s z a t , Staat, S. 349. Der »Völkische Beobachter« (VB) schrieb dazu am 21.Ökt. 1936 
wörtlich: »Wie alle Politik des Reiches in der Person des Führers gipfelt, so gipfelt alle 
Wirtschaftspolitik nach dem Erlaß des Führers in der Person Göritigs. Er ist der alles beherr-
schende Führerwille in der Wirtschaft.«

10 Vgl. /.. 11. Karl Dietrich B r a c h e r , Die Deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur und Folgen 
des Nationalsozialismus, Frankfurt usw. 1983 (EA 1969), S. 304; Georg W. H a llg a r t e n  u. Joa-
chim R a d h a u , Deutsche Industrie und Politik von Bismarck bis in die Gegenwart, Reinbek 1981 
(EA 1974), S. 270 f.; Charles B lo c h , Die SA und die Krise des NS-Regimes 1934, Frankfurt 1970, 
S. 135.

11 B r o s z a t , Staat, S. 229.
12 Knut B o r c h a r d t , Trend, Zyklus, Strukturbrüche, Zufille: Was bestimmt die deutsche 

Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts?, in: VSWG, Bd. 64, 1977, S. 156; vgl. auch Werner 
A b e l s h a u s e r u . Dietmar P e t z t n a , Krise und Rekonstruktion. Zur Interpretation der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung Deutschlands im 20.Jahrhundert, in: Wilhelm-Heinz S c h r ö d e r  u. 
Reinhard S p r e e  (Flg.), Historische Konjunkturforschung, Stuttgart 1981, S. 99.

13 Zur Kriegswirtschaft vgl. vor allem: Alan S. M ilw a r d , Die deutsche Kriegswirtschaft 
1939-1945, Stuttgart 1966; d e r s . , Der Zweite Weltkrieg, München 1977; Rolf W a g cn fi ih r , Die 
deutsche Industrie im Kriege 1939-1945, Berlin .1954; Dietrich V ic h h o l t z , Geschichte der 
deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945, Bd. 1: 1939—1941, Berlin [DDR] 1971, Bd. II: 
1941-1943, Berlin |DDR] 1985; Ludolf H e r b s t , Der Totale Krieg und die Ordnung der 
Wirtschaft. Die Kriegswirtschaft im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Propaganda 
1939-1945, Stuttgart 1982; Erich W eiter , Fälsch und richtig planen. Eine kritische Studie über 
die deutsche Wirtschaftslcnkung im Zweiten Weltkrieg, Heidelberg 1954; Georg T h o m a s ,  

Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft 1918 —1943/45, Boppard a. Rh. 1966; 
Erich P r e is e t , Einführung in die Volkswirtschaftslehre (1943), in: d e r s . , Wirtschaftswissenschaft 
im Wandel, S. 157ff.; GregorJ a n s s e n , Das Ministerium Speer. Deutschlands Rüstung im Krieg, 
Frankfurt/Berlin 1968; N e u m a n n , Behemoth, S. 615ff.; K. H a r d a c h , Wirtschaftsgeschichte, 
S.96ff.; Z u m p e , Wirtschaft, S. 313ff.; B o e l c k e , Deutsche Wirtschaft, S. 233ff.; P e t z in a , Autar-
kiepolitik, S, 134ff.; d e r s . , Grundriß, S.767ff.; T is c h e r , Wirtschaftspolitik, S.83ff.; V o lk m a n n ,  

Wirtschaft im Dritten Reich, Teil II (Bibliographie), S. XVff. (Einleitung); d e r s . , Zum Verhält-
nis von Großwirtschaft und NS-Regime im Zweiten Weltkrieg, in: W. D lu g o b o r s k i (Hg.) 
Zweiter Weltkrieg und sozialer Wandel, Göttingen 1981, S. 87ff.; Albert S p e e r , Erinnerungen,
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Anmerkungen zu S. 21—29

Frankfurt usw. 1976 (EA 1969), insbesondere S. 232ff.; H ild e b r a n d , Drittes Reich, S.74ff.; 
T lm m e r , Verführung, S. 716ff.

14 Rede Funks vom 14. Okt. 1939 in Wien, zit. nach: IV a g e iiß ih r , Industrie, S.27; vgl. 
dagegen jetzt den (nach Fertigstellung des Manuskripts erschienenen) Aufsatz von Richard 
J. Orery, »BlitzkriegsWirtschaft«? Finanzpolitik, Lebensstandard und Arbeitseinsatz in 
Deutschland 1939—1942, in: VfZ,Jg. 36, 1988, insbesondere S. 432ff.

15 Diese Art der Kriegsführung war darauf abgc.stellt, die feindlichen Armeen durch Zer-
schlagung oder Unterbrechung der Nachschublinien, Nachrichtenwege und Militärzcntralcn 
mittels motorisierter Einheiten, schneller I’anzer und taktischer Bomber außer Gefecht zu 
setzen. Flier kam der nationalsozialistischen >Wehrmacht die bereits 1933 cingeleitcte Motori-
sierung Deutschlands< und die damit verbundene Ausweitung der Kraftfahrzeugproduktion 
zupaß. Das Rüstungsvolumen insgesamt konnte dagegen, solange die Blitzkriegführung 
durchzuhalten war, im Vergleich zum Abnutzungskrieg 1914—1918 erheblich kleiner gehalten 
werden.

16 Vgl. die Angaben bei IV a g en fiih r , Industrie, S. 23, 87.
17 Dies ist unlängst aufeinzelbctrieblicher Ebene am Beispiel Opel eindrucksvoll dargestellt 

worden (vgl. Anita K u g le r , Die Behandlung des feindlichen Vermögens in Deutschland und die 
>Sclbstverantwortung< der Rüstungsindustrie. Dargestellt am Beispiel der Adam Opel AG von 
1941 bis Anfang 1943,in: »1999« (Zeitschrift für Sozialgcschichtcdes20. und21. lahrhunderts), 
1988/H.2, S. 46ff).

18 Diese Theorie fußt auf N e u m a n n , Behemoth, insbesondere S. 542f. Elemente dieses 
theoretischen Ansatzes finden sich bereits in den SOI’ADE-Berichten, zu deren Mitarbeitern 
auch Neumann zählte. Es ist Hüttenbergers Verdienst, daß diese Theorie unter dem Begriff 
>Polykratie< Eingang in die neuere historische Forschung gefunden hat (vgl. W itt e n b e r g e r ,  

Polykratie, S. 417ff. sowie z. B. Karl-Dietrich B r a c h e r , Tradition und Revolution im National-
sozialismus, in: d e r s . , Zeitgeschichtliche Kontroversen. Um Faschismus, Totalitarismus, De-
mokratie, München 1976, S. 64; Klaus H ild e b r a n d , Monokratie oder Polykratie? Hitlers Flerr- 
schaft und das Dritte Reich, in: Gerhard H ir s c h fe ld  u. Klaus K e t t e n a c k e r  (Hg.), Der »Führer-
staat«. Mythos und Realität. Studien zur Struktur und Politik des Dritten Reiches, Stuttgart 
1981, S. 7Jff bzw. Karl-Dietrich B r a c h e r  u.a. (Hg.), Nationalsozialistische Diktatur 
1933—1945. Eine Bilanz, Bonn 1983, S.73ff. (und die dort zit. Literatur); Timothy W. M a s o n ,  

Intention and Explanation: A Current Controversy about the Interpretation of National 
Socialisnt, in: Hirschfeld/Kettenacker, »Führerstaat«, S. 23ff.; d e r s . , Arbeiterklasse und Volks-
gemeinschaft, Opladen 1975, S. XXI (Einleitung); S o h n - R c t h e l , Ökonomie, S. 186).

19 B r a c h e r , Tradition, S. 62.
20 Ernst E r a c n k c l , Der Doppelstaat, Frankfurt/Köln 1974, S. 21.
21 Vgl. ebd., S. 21 ff; d e r s . , Das Dritte Reich als Doppelstaat (1937), in: ders., Reformismus 

und Pluralismus. Materialien zu einer ungeschriebenen politischen Biographie, hg. von Falk 
E s c h e  u . Frank G r u b e , Hamburg 1973, S. 225 ff

22 Zur Rolle Hitlers vgl. insbesondere N e m n a n n , Behemoth, S. 543 bzw. 542; H ü tte n b e rg e r ,  

Polykratie, S. 438f.; Hans M o m m s e n , Hitlers Stellung im nationalsozialistischen Herrschaftssy-
stem, in: H ir s c h fe ld / K e t t e n a c k e r , »Führerstaat«, S. 43ff; d e r s . , Nationalsozialismus, in: Sowjet-
system und demokratische Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopädie, Ild. IV, Freiburg 
1971, Sp. 702.

23 Eberhard K o l b ,  Die Maschinerie des Terrors. Zum Funktionieren des Unterdrückungs-
und Verfolgungsapparates im NS-System, in: NS-Diktatur 1933—1945, S. 273.

24 Zu Funktion und organisatorischem Aufbau der »Wirtschaftlichen Sclbstverwaltung< vgl. 
Ingeborg E s e n w e in - R o t h e , Die Wirtschafts verbände 1933 bis 1945, Berlin 1965; Albert P ie t z s c h ,  

Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft, Berlin 1938; Gerhard E r d m a n n , Die Organisa-
tion der gewerblichen Wirtschaft, in: Jahrbuch der deutschen Wirtschaft 1937, S. 34 ff; Heinz 
M ü lle r , Die Reichsgrüppe Industrie, in: Der Weg zum industriellen Spitzenverband, hg. vom
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Bundesverband der Deutschen Industrie, Darmstadt 1956, S. 296ff.; Werner S ö r g e l , Metallin-
dustrie und Nationalsozialismus. Eine Untersuchung über Struktur und Funktion industrieller 
Organisation in Deutschland 1929 bis 1939, Frankfurt 1965; «Die Organisation der Wirtschaft, 
in: Zur Archäologie in Deutschland. Analysen politischer Emigranten im amerikanischen 
Geheimdienst, Bd. 1: 1943-1945, hg. von Alfons S ö l ln e r , Frankfurt a.M. 1982, S.91ff.; 
N e u tn a n n , Behemoth, insbesondere S. 292 ff.; (zu den IHK:) Erich P r e is c r , Die konjunkturpoliti-
schen Aufgaben der Industrie- und Handelskammern, in: ders., Wirtschaftswissenschaft im 
Wandel. Gesammelte Schriften zur Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Hildesheini usw. 
1975, S. 180 ff.

25 Zu Entstehung, Aufbau, Geschichte und Funktionen der DAF vgl. S c h u m a n n , National-
sozialismus, S. 76ff.; HansJ. R c ic h h a r d t , Die deutsche Arbeitsfront (Diss.), Berlin 1956; Dieter 
v on  L ö lh ö f f e l , Die Umwandlung der Gewerkschaften in eine nationalsozialistische Zwangsor-
ganisation, in: U s e n w e in - R o t h e , Wirtschaftsverbände, S. 157ff.; M a s o n , Sozialpolitik, S.99ff., 
174ff., 245ff; R r o s z a t , Staat, S. 183ff.; J. E c k h a r d t , Deutsche Arbeitsfront, Arbeiterklasse, 
imperialistische Sozialpolitik in Betrieben und forcierte Aufrüstung 1936-1939, in: JfG, 
Bd. 27, 1980, S. 27ff.; Günther M a i , »Warum steht der deutsche Arbeiter zu Hitler?« Zur Rolle 
der deutschen Arbeitsfront im Herrschaftssystem des Dritten Reiches, in: GG, Jg. 12, 1986, 
S. 212f'F.; T h e im er , Verführung, S. 494ff.; 498ff.

26 Werner M a n s fe ld , Ein Wendepunkt in der arbeitsrechtlichen Entwicklung, in: Mh.NS, 
Jg. 1, 1933/34, S. 102.

27 Aufruf des Führers der «Deutschen Arbeitsfront«, des RAM, des Reichswirtschaftsmini-
sters und des «Beauftragten des Führers für Wirtschaftslagen« »an alle schaffenden Deutschen« 
vom 27. Nov. 1933, zit. nach: DAR,Jg. 1, 1933, S. 137.

28 Verordnung des Führers und Reichskanzlers über Wesen und Ziel der Deutschen Arbeits-
front vom 24. Okt. 1934, zit. nach: Kollektives Arbeitsrecht. Qucllcntexte zur Geschichte des 
Arbeitsrechtes in Deutschland, Bd. 2: 1933 bis zur Gegenwart, hg. von Thomas B l a n k e  u. a., 
Reinbek 1975, S. 67.

29 Zum DINTA vgl. vor allem Gerhard A. B u n k , Erziehung und Industriearbeit, Wein- 
heim/Basel 1972, S. 193ff.; I’etcr H im ic h s , Um die Seele des Arbeiters. Arbeitspsychologic in 
Deutschland, Köln 1981, S. 271 fl.; Theo H ö ls in g , Untersuchungen zur Berufsausbildung im 
Dritten Reich, Kastellaun 1977, S. 33ff.; Peter C. B ä u m c r , Das deutsche Institut für technische 
Arbeitsschulung (Dinta) (Schriften des Vereins für Sozialpolitik Nr. 181), München 1930; 
Robert Alexander B r a d y , The Spirit and Structure of German Fascisnt, London 1937, S. 153 ff.

30 Z. B. hei der Berufsausbildung: vgl. IV olsin g , Untersuchungen, S.698ff. oder bei den 
betrieblichen Sozialarbeiterinnen: vgl. S a c h s e , Hausarbeit, S. 231 ff. oder in der Arbeitsmedizin 
(vgl. Kap. VII.2.).

30a Unmißverständlich hat dies Goebbels in einem Tagebucheintrag vom 30.Juni 1937 
fcstgestellt: »Die Arbeitsfront ist da vollkommen machtlos. Die Kapitalisten sind wieder Herr 
im Hause. Verdienen klotzig und beuten den Arbeiter aus.« (Die T a g e b ü c h e r  des Joseph Goeb-
bels. Sämtliche Fragmente, hg. von Elke V rö h lic h , Teil I, Bd. 3, München usw. 1987, S. 190).
I )ie Betriebsverhältnissc der «Deutschen Werft«, die den Anlaß der Gocbbels’schen Bemerkung 
bilden, waren in der Tendenz typisch für das Verhältnis von DAF und Großindustrie überhaupt 
(vgl. auch Kap. VIII. I.).

31 Aufgabe des vorliegenden Kapitels ist es, lediglich einen groben Überblick über die 
Grundzüge des NS-Arbeitsrechtes zu geben. Einige, im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
besonders interessierende Aspekte der nationalsozialistischen Arbeitsverfassung werden an 
anderer Stelle ausführlich dargestellt (vgl. insbesondere Kap. IX.2.1. und Xll.l.). Eine knappe 
Darstellung von Form und Funktion des nationalsozialistischen’Arbeitsrechtes sollte auch 
deshalb hier reichen, weil in den letzten Jahren mehrere Arbeiten erschienen sind, die die 
wichtigsten Bereiche und Wirkungen des NS-Arbeitsrechtes ausführlich beleuchtet haben: 
Andreas K r a n ig , Lockung und Zwang. Zur Arbeitsverfassung im Dritten Reich, Stuttgart 1983;
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d e r s . , Arbeitsrecht im NS-Staat. Texte und Dokumente, Köln 1984; Wolfgang S p o h ii, Betricbs- 
gcmeinschaft und innerbetriebliche Herrschaft, in: S a c h s e  u.a., Angst, S. 140ff.; Timothy 
W. M a s o n , Zur Entstehung des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20, Jan. 1934. 
Ein Versuch über das Verhältnis >archaischcr< und unoderneri Momente in der neuesten 
deutschen Geschichte, in: Industrielles System und politische Entwicklung in der Weimarer 
Republik, hg. von Hans M o m m s c n  u.a., Düsseldorf 1974, S.322ff.; Rüdiger H a c h tm a n n , Die 
Krise der nationalsozialistischen Arbeitsverfassung -  Pläne zur Änderung der Tarifgestaltung, 
in: Kritische Justiz, Jg. 17, 1984, S. 281 ff.; vgl. ferner: Karl K e r s c h ,  Z u r  Neuordnung der 
deutschen Arbeitsverfassung (1934), in: ders., Politische Texte, hg. und eingeleitet von Erich 
G e r la c h  u. Jürgen S e i fe r t , Frankfurt 1974, S. 271 ff.; S c h u m a n n , Nationalsozialismus, S. 116ff.; 
Thilo R a m m , Nationalsozialismus und Arbeitsrecht, in: Kritische Justiz, Jg. 2, 1968, S. 108 ff.; 
Bernd R ü th e r s , Die Betriebsverfassung des Nationalsozialismus, in: Arbeit und Recht, Jg. 18, 
1970, S. 97ff.; (zur Rolle der Vcrtraucnsrätejctzt auch): M a i , Warum, S. 215 ff'.

32 RGBl. 1934,1, S.45ff.
33 Heinrich H u n k e , Die Lage, in: Dt. VW, Jg. 3, 1934, S. 66.
34 Werner M a n s fe ld  u. Wolfgang P o h l (unter Mitarbeit von Gerhard S te in m a n n  u. Arthur 

Bernhard K r a u s e ) , Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. Kommentar, Berlin usw. 
1934, S. 1. Mansfeld und Pohl (beide zu diesem Zeitpunkt in entscheidenden Positionen im 
RAM) hatten die entscheidenden Entwürfe des AOG formuliert. Ihr Kommentar wird hier 
deshalb bevorzugt herangezogen.

35 Ebd.
36 Graf v o n  d e r  G o l t z ,  Das Recht der Gemeinschaftsarbeit, in: SP, Jg. 43, 1934, Sp. 97. (Von 

der Goltz war zu diesem Zeitpunkt >Führcr der deutschen Wirtschafte)
37 Vgl. S c h u m a n n , Nationalsozialismus, S. 128f.; Theodor E s c h e n b u r g , Streiflichter zur Ge-

schichte der Wahlen (Dokumentation), in: yfZ, Jg. 3, 1955, S. 314fT.; Mason, Sozialpolitik, 
S. 192, 206; K r a n ig , Arbeitsrecht, S. 64ff.; S p o h n , Betriebsgemeinschaft, S. 182ff.; IV is o tz k y ,  

Ruhrbergbau, S. 273ff.; Gerhard H e t z e r , Die Industriestadt Augsburg. Eine Sozialgesihichte 
der Arbeitcropposition, in: Bayern in der NS-Zcit, Bd. 3, S. lllf.; S e e h o ld , Stahlkonzern, 
S. 215fT.; Y a n o , FIüttenarbeiter,-S. 144 sowie eine Vielzahl von Mitteilungen in den SOPADE- 
Bcrichten.

38 Niederschrift über die Sitzung des Sozialwirtschaftlichen Ausschusses der RGI vom 
1. Febr. 1934, in; BA R 12 I/Bd.269.

39 Formalrechtlich wurden Juden, Polen und lOstarbeiten zwar erst während des Weltkrie-
ges aus der Betriebsverfassung des AOG ausgeschlossen (vgl. die Verordnung über die Beschäf-
tigung von Juden vom 3. Okt. 1941, die Anordnung über die arbeitsrechtliche Behandlung der 
polnischen Beschäftigten und die Anordnung über die arbeitsrechtliche Behandlung der Ar-
beitskräfte in den neu besetzten Ostgebieten, in: RGBl. 1941, I, S. 675; 1942, I, S. 41; RAB1. 
1941, I, S. 75). Die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte hatte siejedoch bereits vorher weitge-
hend aus den >Betriebsgerneinschaftcn< ausgeschlossen und ihnen das Minimum an Schutzrech-
ten genommen, das ihren >arischen<.Kollegen noch zustand (vgl. Entscheidungen des Reichsar-
beitsgerichts (RAG) vom 5.Juli 1939 und 24. Juli 1940, in: ARS (RAG), lld.36, S. 392ff.; 
Bd. 39, S. 383ff.; ferner K r a n ig , Lockung, S. 228ff.; H e r b e r t , Fremdarbeiter, S. 92ff.).

40 Vgl. z. B. das Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Frankfurt a. M. vom 27. Nov. 1933, 
in: ARS (LAG), Bd. 19, S. 207fT.

41 Gesetz über Treuhänder der Arbeit<, in: RGBl. 1933, I, S. 285. Am 9. April 1937 wurden 
sie in »Rcichstreuhänder der Arbeit< umbenannt (vgl. RABL 1937, I, S. 89).

42 Auf Antrag der Tarifparteien und durch Entscheidung des RAM konnte ein Tarifabkom- 
men allerdings auch auf nicht am Abschluß beteiligte >Außcnseitcr< ausgedehnt werden (vgl. 
K o r s c h , Neuordnung, S. 295; N e u m a n n , Mobilisierung, S. 263 f.).

43 Tarifordnungen waren nur einklagbar, wenn sie offen gegen bereits bestehende gesetzli-
che Bestimmungen verstießen (vgl. hierzu ausführlich: Hermann D e r s c h , Die Rechtsnatur der
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Tarifordnung und der Betriebsordnung und ihre praktischen Auswirkungen, in: DAR, Jg. 2, 
1934, S.70f.).

44 M a u s fe ld - P o h l , AOG, S. 352.
45 Ebd.', S. 347.
46 Er übernahm damit eine Aufgabe, die nach der Stillegungsverordnung vom 8. Nov. 1920 

dem Demobilmachungskommissar übertragen worden war.
47 M a n s fe ld - P o h l , AOG, S. 347.
48 Vgl. K r a u ig , Lockung, S. 234 (Tab. 3).
49 M a s o n , Entstehung, S. 327. Dagegen wird die Rolle der (Sozialen Ehrengerichte. von 

S p o lm , Bctriebsgemcinschaft, S. 194ff. und M a i, Warum, S. 233, überschätzt.
50 N e u m a n n , Behemoth, S. 494.
51 Vgl. M a n s fe ld - P o h l , AOG, S. 359f.; K r a n ig , Lockung, S. 197.
52 Vgl. K r a n ig , Lockung, S. 202 (Tab. 2).
53 Zumindest für den Bezirk Dresden läßt sich feststcllcn, daß sowohl die Zahl der Arbeits-

gerichtsverfahren wie auch die vor der Rechtsberatungsstelle der DAF verhandelten Fälle 
kontinuierlich zurückgingen. 1938 kam es hier zu 1115 Arbeitsgerichtsverfahren, 1942 nur 
noch zu 551. Die von der Rechtsberatungsstelle der Arbeitsfront angenommenen Fälle gingen 
während des gleichen Zeitraumes von 772 auf 239 noch wesentlich stärker zurück (vgl. 
Schreiben des Präsidenten des Dresdener Oberlandesgerichts an den Rcichsjustizminister vom 
26. Juli 1943, in: BA R 22/Bd. 2075). .

54 Werner H e ilu n g , Die Stellung der Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront im 
Arbeitsleben, in: SP, Jg. 48, 1939, Sp. 770; ähnlich auch: Werner M a u s fe ld , Das Gesetz zur 
Ordnung der nationalen Arbeit, in: DAR, Jg. 2, 1934, S. 39; zu den Rechtsberatungsstellen der 
DAF vgl. jetzt auch: Udo R e i fn e r , NS-Rcchtsbetreuungsstellen und die Rechtsberatung der 
Deutschen Arbeitsfront. Theorie und Praxis befriedender Rechtsberatung, in: d e rs . (Hg.), Das 
Recht des Unrechtsstaates. Arbeitsrecht und Staatsrechtswissenschaft im Faschismus, Frank-
furt 1981, S. 178ff.

55 Kurt C u s k o ,  Treuhänder der Arbeit oder Arbeitsgericht, in: Mh.NS, Jg.2, 1934/35, 
S. 174.

56 Werner S ie h e r l , Die Begrüiufulig des Arbeitsverhältnisses, in: DAR, Jg. 5, 1937, S.310.
57 Alfred H u e c k  u.a., Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit, Miinchen/Bcrlin 1934, 

Randnr. 18 zu § 30.
58 M a n s fe ld - P o h l , AOG, S. 20; D o r s c h , Rechtsnatur, S. 66; Werner M a n s fe ld , Nachwort zu: 

Szczepanski, Erlaß und Prüfung von Betriebsordnungen, in: DAR, Jg. 2, 1934, S. 344.
59 Vgl. z. B. (Drei Jahre Betriebsordnung., in: Dt. VW, Jg. 6, 1937, S. 952.
60 Werner M a n s fe ld , Um die Zukunft des deutschen Arbeitsrechts, in: DAR, Jg. 10, 1942, 

S. W i t t .

61 Niederschrift über die Besprechung mit Herrn Ministerialdirig. Dr. Kimmich im Sit-
zungssaal des Mannesmannhauses am 20.Juni 1940, dokumentiert in: Soziale Bewegungen. 
Jahrbuch 1: Arbeiterbewegung und Faschismus, Frankfurt/Ncw York 1984, insbesondere 
S. 178ff. (sowie als Vorbemerkung: Rüdiger H a ch tn ta n n , Von der Klassenharmonic zum regu-
lierten Klassenkampf, S. 159 ff). Eine ausführliche Untersuchung dieses Themcnkomplcxcs ist 
zu finden in: H a c h tn ta n n , Krise, S. 281 ff.

62 Karl H a h n , Zwei Jahre Betriebsordnungen, in: Der (Ruhrarbeiter. 39/1936, S. 1 (nach: 
HA Krupp WA 41/6-208).

63 Vgl. (Keine Musterbetriebsordnungen., in: Dt. VW, Jg. 3, 1934, S. 550f.; W. S t i l l e , Zwei 
Jahre Betriebsordnung, in: Dt. VW, Jg. 5, 1936, S.937f.; (Musterbetriebsordnungen uner-
wünscht«, in: Dt. VW, Jg. 6, 1937, S. 163f-; Ernst IV ald , Vorschläge zum Arbeitsordnungsge-
setz, in: ebd., S. 395ff.; (Fehlerhafte Betriebsordnungen., in: Dt. VW, Jg. 7, 1938, S. 203; 
Jb.Gew. (Preußen) 1935/36, S. 51.
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Anmerkungen zu S. 37—40

III. Arbeitsmarkt und Arbeitszeit

1 Die Entwicklung der Arbeitsmarktverhältnisse in den ersten sechs Jahren der nationalso-
zialistischen Herrschaft habe ich ausführlich dargestellt in: Rüdiger H a c h tn u m n , Arbeitsmarkt 
und Arbeitszeit in der deutschen Industrie 1929 bis 1939, in: AfS Bd. XXVII/1987, S. 177 ff. Ich 
verzichte für den ersten Teil des folgenden Kapitels deshalb weitgehend auf Belege für Zahlcn- 
angaben.

2 Die Erwerbslosenquote betrug nach der Arbeitsbucherhebung 1938 bei Metallarbeitern 
und Chemiearbeitern 0,7%, bei Textilarbeitern 1,2% und bei Nahrungs- und Gcnußmittclar- 
beitern 1,8%. Ähnlich niedrig lag die Arbeitsloscnquote auch in den anderen Branchen. Nur 
das Baugewerbe hatte aufgrund der hier traditionell hohen saisonalen Arbeitslosigkeit in den 
Wintermonaten mit 3,9% eine relativ hohe Erwcrbsloscnquotc zu verzeichnen (alle Angaben 
nach: St.Jb.DR 1939/40, S. 375, 389).

3 Vgl. Friedrich S y r u p , Die Entwicklung des Arbeitseinsatzes, in: VJR, Jg. 2, 1938, S. 391; 
d e r s . , Hundert jahre staatliche Sozialpolitik 1839—1939, hg. von Julius S c h e u b le , bearb. von 
Otto N e u lo h , Stuttgart 1957, S.419; Fritz P e t r ic k , Eine Untersuchung zur Beseitigung der 
Arbeitslosigkeit der deutschen Jugend in denjahren 1933 bis 1935, imJfW 1967/Teil 1, S. 291. 
Die älteren Arbeitnehmer, die in den Genuß des Arbcitsplatztausches kamen, mußten mit dem 
meist wesentlich niedrigeren Einkommen der jungen Arbeiter vorlicb nehmen (vgl. z. B. die 
Ausführungen des westfälischen TdA aufdcrTdA-Besprechung vorn 27. Aug. 1935, in: 11A R 
43 II/Bd. 318, Bl. 60).

4 Abschnitt V des >Gcsctzcs zur Verminderung der Arbeitslosigkeit' vom l.Juni 1933, in: 
RGBl. 1933,1, S. 326 ff.

5 Einheitliche Richtlinien wurden in dieser frage vom NS-Staat allerdings nie verabschiedet. 
Nach dem.Willen der Staatsführung sollte die Entscheidung über Einstellung und Entlassung 
von iDoppelvcrdicncriK vielmehr ausschließlich der jeweiligen Betriebsleitung überlassen blei-
ben (vgl. hierzu vor allem Dörte IV in k le r , Frauenarbeit im Dritten Reich, Hamburg 1977, 
S. 43ff.; d ie s . , Frauenarbeit versus Frauenideologie, in: AfS, Bd. XVII, 1977, S. 105ff.).

6 Willeke schätzt die Zahl der durch die Kampagne freigewordenen Stellen auf 25000 
(Eduard W il l e k e , Formen deutscher Arbeitsmarktpolitik, imJNS, Bd. 143, 1936, S.208).

7 Vgl. W in k le r , Frauenarbeit, S. 46.
8 RGBl. 1937, I, S. 1239. Eine ähnliche Wirkung wurde durch die 1938 verfügte Verände-

rung des Scheidungsrechts erreicht (vgl. Jill S te p h e n s o n , Women in Nazi Society, London 1975, 
S. 43f.). . -

9 In Sachsen beispielsweise war der Anteil der Frauen an der Industriearbeiterschaft von 
34,2% 1928 auf 39,2% 1932 geklettert, um danach rasch-auf 35,2% 1934-wieder abzusinken 
(vgl. Jb.Gcw. 1933/34 (Sachsen), S. 23; weitere Zahlen hierzu in: H a c h u n a n n , Arbeitsmarkt, 
S. 201). Dem relativen Rückgang der gcsamtindustriellcn Frauenarbeit nach 1933 entsprach im 
übrigen keine absolute Abnahme der als Arbeiterinnen in der Industrie erwerbstätigen Frauen. 
Nur wurden insgesamt mehr Männer als Frauen eingestellt.

10 Der Frauenanteil blieb in den ersten drei Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft in 
der Textilindustrie mit 56,4% 1933 und 55,7% 1936 fast konstant, in der Bekleidungsindustrie 
stieg er von 68,2% auf 68,6%, in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie von 38,6% auf 
41,1%. Auch in der Mctalhvarcnindustrie, der Elektroindustrie und der Papierverarbeitung -  
Industriezweigen, in denen der Frauenanteil deutlich über einem Drittel aller Industriearbeiter 
lag -  veränderten sich die entsprechenden Prozentsätze kaum (Angaben nach: St.Jb.DR 1939/ 
40; S. 386).

11 Angaben zur Beschäftigtcnstruktur nach: Vjh. St.DR, Jg. 46, 1937, III, S. 80; WuSt, 
Jg. 24, 1944, S. 59.

12 Besonders stark war dieser Anstieg (1936/1. Halbjahr 1939) in der Eisen- und Metallge-
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Anmerkungen zu S. 40—42

wimumg (3, l%/6,0%), der Elektroindustrie (37,0%/39,9%), der Nahrungs- und Genußmit-
telindustrie (41,1 %/45,0%) sowie ferner der holzverarbeitenden Industrie, der Sägeindustrie 
und der Industrie der Steine und Erden (vollständig für diejahre 1933 bis 1939 und alle wichtige 
Branchen sind die Zahlen veröffentlicht in: H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt, S. 199, Tab. 8).

13 Der Anteil der 25- bis 50jährigen Arbeiterinnen erhöhte sich zwischen 1925 und 1939 von 
37,0% auf 56,5%, der der über 50jährigen von 7,1% auf 9,5%, während der der jungen 
entsprechend sank. Der Anteil der Verheirateten an sämtlichen weiblichen Erwerbspersonen 
stieg während desselben Zeitraumes von 31,3% auf 40,9% (vgl. Josef M o o s e r , Arbeiterleben in 
Deutschland 1900-1970. Klassenlage, Kultur und Politik, Frankfurt a. M. 1984, S.37, Tab. 4 
bzw. H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt, S. 202; Stefan B a jo h r , Die Hälfte der Fabrik. Geschichte der 
Frauenarbeit in Deutschland 1914 bis 1945, Marburg 1979, S. 25, Tab. 4).

14 1925 lag der Anteil der >Erwerbspcrsoncn< an der Gesamtbevölkerung bei 51,3%, 1939 
bei 51,6% (vgl. Bevölkerung und Wirtschaft 1872-1972, hg. anläßlich des 100jährigen Beste-
hens der zentralen amtlichen Statistik vom S ta t is t is c h e n  B u n d e s a m t Wiesbaden, Stuttgart/Mainz 
1972, S. 140).

15 RGBl. 1934, 1. S. 713.
16 Vgl. vor allem den Erlaß des Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung 

und Arbeitsvermittlung vom 30.Juni 1937; ausführlicher zu politischen Restriktionen und 
Kurzarbeit in der Textilindustrie: H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt, S. 189ff.

17 Vgl. (Lenkung des Arbeitseinsatzes und Raumordnung!, in: VJP, Jg. 1, 1937, S. 156; 
W. M a n i e , Grenzen für Wanderlustige in den Betrieben, in: D. Dtk V. vom 6. Mai 1939 (1938/ 
39, S. 1511); Walter L e t s c h , Die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels, in: Mh.NS, Jg.6, 
1939, S. 129; Dt. Sozialpolitik 1938, S. 40.

18 Nach Ermittlungen des Reichsnährstandes, die (wie das AWI der DAF feststellte) »nicht 
ganz vollständig« waren, gingen allein zwischen 1935 und Anfang 1939. der Landwirtschaft 
etwa 650000 Arbeitskräfte verloren. Bis 1940 war die Zahl der in der Landwirtschaft tätigen 
Personen um 1,5 Mio. zurückgegangen (A W I  der DAF, Das Ausmaß der Landflucht, in: d a s s . ,  

Jb. 1940/41, lld. II, S. 1012; vgl. auch z. B. Jahreslagebericht des Sicherheitshauptamtes 1938, 
in: Meldungen, S. 161 f.; H. R e ic h le , Wirtschaftliche Auswirkungen der Landflucht, in: Dt. 
VW.Jg.8, 1939, S. 17ff.).

19 Vgl. z. B. Berichte der TdA für Mai und Okt. 1937 sowie Jan./Febr. und März/April 
1938, in: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 361, 364, 402, 612f., 636ff., 639f., 645f. (Dok. 41, 47, 96, 
104); Mon.B. des Regierungspräsidenten von Schwaben vom 6. Febr. 1937, in: Bayern in der 
NS-Zeit, Bd. 1, S.262.

20 So führten beispielsweise die niederrheinischen Binnenschiffswerften heftige Klage dar-
über, daß ein großer Teil ihrer qualifizierten Arbeitskräfte von den Seeschiffswerften abgewor-
ben wurde (vgl. Vierteljahresbericht der niederrheinischen'Wirtschaftskammer Duisburg -  
Wesel, undatiert (ca. März/April 1939), in: RWWA 20-1289-2). Zum Konkurrenzkampf um 
Arbeitskräfte zwischen verschiedenen Abteilungen desselben Unternehmens vgl. Verfügung 
Nr. 1183 der GHH AG, Abt. G vom 27. Scpt. 1938, in: HA GHH 400 101/1 und 400 140/21.

21 Manche Arbeitskräfte arbeiteten undiszipliniert, hielten mit der Leistung zurück oder 
lieferten Ausschuß ab, nur um aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis herauszukommen (vgl. 
etwa die Bekanntmachung des RtdA für Thüringen/Mittelclbe Anfang 1938, in: Amtl. Mitt. 
dess. vom 20. Febr. 1938 (1938, S. 381); Bekanntmachung des RtdA für Brandenburg vom 
15. Aug. 1939, in: Amtl. Mitt. dess. vom 15. Aug. 1939 (1939, S.215); Bericht des Berliner 
Stadtpräsidenten vom 12. Okt. 1937, in: 11A R 41/Bd. 151, Bl. 3; Berichte der RtdA für Juni/ 
Juli 1937, Mai/Juni 1938, das 4. Vierteljahr 1938 und das 1. Vierteljahr 1939, in: M a s o n , Arbei-
terklasse, S. 363fi, 656, 861, 943 (Dok. 41, 108, 150, 156); Mon.B. der Wehrwirtschafts-
lnspektion VII/München vom 9. Juni 1938, des Regierungspräsidenten von Ober- und Mittel-
franken vom 8. Juni 1938 sowie der DAF-Kreisverwaltung Kronach für Juli 1939, in: Bayern in 
der NS-Zeit, Bd. 1, S. 274f. und 285; Wirtschaftlicher LB des Oberpräsidenten der Provinz

3 2 2

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Anmerkungen zu S. 42—46

Sachsen flir Febr./März 1938 vom 25. April 1938, in: Armut und Sozialstaat, Bd. 3: Die 
Entwicklung des Systems der sozialen Sicherung 1870 bis 1945, hg. von Norbert P r e u ß e r ,  

München 1982, S. 264).
22 Vgl. z.B. Berichte der TdA für März/April 1937, in: M a s o n , Arbeiterklasse,!S. 643 

(Dok. 104); S ie m e r , Arbeitseinsatz, Siedlung und Raumordnung, in: VJ1’, Jg. 1, 1937, 
S. 478; E. F. M ü lle r , Ostpreußen und sein Wandcrungsproblem, in: AStA Bd. 28 1939, 
S. 436ff.

23 Eine Reihe derartiger Fälle ist beschrieben in: 'Politisches Stimmungsbild über die in-
nen- und außenpolitischen Gefahren der Grenzlage<, in: BA NS 10/Bd. 550, Bl. 107 Rs. ff.

24 Ausführlich: H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt, S. 206f.
25 RGBl. 1934, I, S.381.
26 RAB1. 1934, I, S. 127f.
27 RGBl. 1935, I, S. 310.
28 RGBl. 1934, I, S. 786. (Grundlage dieser Verordnung war gleichfalls das >Gcsctz zur 

Regelung des Arbeitseinsatzes< vom 15. Mai 1934.)
29 RAB1. 1935,1, S. 12.
30 RGBl. 1935, I, S- 311.
31 S y r u p , Arbeitslosenhilfe, S. 117; vgl. auch T h o m a s , Rüstungswirtschaft, S. 101. Wie 

wichtig diese Funktion des Arbeitsbuches war, wird daran deutlich, daß die Initiative zur 
Einführung des Arbeitsbuches vom Rcichskriegsministcrium ausging und dieses zu einem 
wesentlichen Teil auch die Kosten trug.

32 Gesetz über Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvcrmittlung vom 
5. Nov. 1935, in: RGBl. 1935,1, S. 1281.

33 Unternehmer, denen die Voraussetzungen"zu einer eigenen Lehrlingsausbildung fehl-
ten, hatten eine »entsprechende Ablösung zur Förderung der Lehrlingsausbildung« in Höhe 
von 50 RM pro Monat und Lehrling an die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung zu ent-
richten. Die Anordnungen sind abgedruckt in: RABl. 1936, I, S. 292ff.

34 Siebente Anordnung zit. nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 230 f. (Dok. 13). Solche Re-
gelungen hatten die Treuhänder der Arbeit schon vorher in vielen Fällen eingeführt (vgl. 
SOPADE-Berichte 1936, S. 593ff, 1481 ff).

35 Zit. nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 231 f. (Dok. 13). Die bis dahin üblichen Kündi-
gungsfristen betrugen ein bis zwei Wochen (S i e g e l , Lohnpolitik, S. 84f.).

36 RABl. 1937, I, S.38f.
37 H.W. F lü g g e , Arbeitseinsatz im Vierjahresplan, in: RABl.,Jg. 16, 1936, II, S. 472.
38 S y r u p , Vierjahresplan, S. 16.

_ 39 Zit. nach: M a s o n , Arbeiterklasse," S. 256ff. (Dok. 18).
40 Vgl. WuSPR (Allg. Ausg.) vom 5. Okt. 1938; Schreiben der Fliittenwerke Siegerland 

AG an die Ver. Stahlwerke ÄG vom 9. Aug. 1939, in: THA VSt. SW. 30-21-8.
41 Bevölkerung und Wirtschaft 1872—1972, S. 144.
42 Ausführlich hierzu: Adelheid v o n  S a ld c r n , Mittelstand im Dritten Reich. Flandwerk — 

Einzelhändler -  Bauern, Frankfurt/New York 1979, S. 140ff; d ie s . , >Alter Mittelstand! im 
'Dritten Reicht, in: GG, Jg. 12, 1986, S. 237ff.; Heinrich August 1 V in k le r , Der entbehrliche 
Stand, in: AfS, Bd. XVII, 1977, S. 31 ff.; H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt, S. 202ff.

43 Vgl. z. B. Schreiben des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht 
an den RAM vom ll.Sept. 1936, in: BA R 41/Bd.220, Bl. 56 sowie z.B. Thomas S c h n a -

b e l , Württemberg zwischen Weimar und Bonn 1928 bis 1945/46, Stuttgart 1986, S.218 und 
div. Beispiele in den SOPADE-Berichten.

44 Nach: Rundschreiben der Reichswirtschaftskammer an die Mitglieder vom 29.Juni 
1939, in: RWWA 20-1289-2.

45 Erlaß des Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversi-
cherung vom 20. Dez. 1938, in: ebd.
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46 Protokoll der 9. Sitzung des Gcneralrats (.Arbeitsausschuß) vom 1. Febr. 1939, in: BA R 
'26 IV/Bd. 5, Bl. 204.

47 Vgl z. B. iDcr Arbeitseinsatz im LAA-Bczirk Westfalen. Mitteilungen des LAA<, hg. 
vom LAA Westfalen, vor allem für April bis Aug. 1939, in: WWA K 1 Nr. 2194; >Bericht über 
die wirtschaftliche Lage in Bayerns Anlage zu: Schreiben des RWM an den Beauftragten für 
den VJP sowie den Chef der Reichskanzlei vom 8. Juni 1939, in: BA R 43 II/Bd. 311, Bl. 7; 
Jahrcslagcbericht 1938 des Sicherheitshauptamtes 1938, in: Meldungen, S. 187.

48 Nach: Niederschrift über die >Mitwirkung der Kammer auf dem Gebiet des Arbeitsein- 
satzcs< vom 11. Juli 1939, in: RWWA 20-1289-2. (Im Ausland war allerdings auch die Arbeitslo-
sigkeit im allgemeinen weitaus höher.)

49 RGBl. 1938, 1, S. 652.
50 RGBl. 1939, I, S. 206.
51 RGBl. 1939, 1, S. 444.
52 Friedrich S y r u p , Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspo-

litischer Bedeutung, in: VJP, Jg. 3, 1939, S. 517.
53 So der Ministerialdirektor im RAM Kimmich auf der Sitzung am 20. Juni 1940 (Soziale 

Bewegungen. Jahrbuch 1), S. 177f.: vgl. auch Rundschreiben des RAM an die Präsidenten der. 
LAA vom 30. Okt. 1939, in: BA R 41/Bd. 279, Bl. 10; S y r u p , 100 Jahre, S. 436; ,d e r s . , Jeder 
findet seinen Arbeitsplatz, in: D. Dt. V. vom 22. Dez. 1939 (1939/40, S. 332).

54 Vgl. Timothy W. M a s o n , Innere Krise und Angriffskrieg 1938/39, in: Wirtschaft und 
Rüstung am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, hg. von Friedrich V o r s tm e ie r  und Flans-Erich 
V o lk n u m n , Düsseldorf 1975, S. 180f. In einem Erlaß an die Präsidenten der LAA vom 24. Nov. 
1939 legte der RAM fest, daß nur für die Betriebe der Eisen- und Metallwirtschaft, der 
Chemieindustrie und des Baugewerbes Dienstverpflichtungen vorgenommen werden durften 
(nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 1220ff. (Dok. 240); vgl. auch W ern er , Bleib übrig, S. 69f., 
95 ff).

55 Zit. nach: Jean V rc y m o n d , Le Ille Reich et la reorganisation economique de’Europe 
1940-1942. Origines et Projets, Leiden 1974, S. 277.

56 Vgl. hierzu Falk I ’in g e l , Häftlinge unter SS-Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung 
und Vernichtung im Konzentrationslager, Mamburg 1978, S. 71 f.; Martin B r o s z a t , Nationalso-
zialistische Konzentrationslager 1933-1945, in: Anatomie des SS-Staates, Ild. 2, München 
1984 (HA 1967), S.70f., 77, 125.

57 Nach: W a g en ju h r , Industrie, S. 139; vgl. auch Ludolf H e r b s t , Die Mobilisierung der 
Wirtschaft 1938/39 als Problem des nationalsozialistischen Herrschaftssystems, in: Sommer 
1939. Die Großmächte und der europäische Krieg, hg. von Wolfgang B e n z  und Herbert G r a n d ,  

Stuttgart 1979, S. 97ff.; d e r s . . Totaler Krieg, S. 120f.; O u e r y , Blitzkriegswirtschaft, S. 420f.
58 Vgl. vor allem die Verordnung über die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels vom 

1. Sept. 1939, in: RGBl. 1939, S. 1685. Lediglich in beiderseitigem Einverständnis gelöste 
Arbeitsverhältnisse bedurften nicht der Zustimmung der Arbeitsämter.

59 Vgl. die Ausführungen des RAM in seinem Erlaß an die RtdA vom 31. März 1942, S. 3fi, 
in: BA R 41/lld. 67, 131. 38 11. Rs. sowie z. B. die Meldungen vorn 8. Okt. 1942 und 10. Dez. 
1942, S. 4301 f. bzw. 4561 ff.; W ern er , Bleib übrig, S. 63, 100f., 176; Berichte des (Berliner) 
Generalstaatsanwalts (GStA) beim Kammergericht vom 30. Jan. 1941 und 31. Mai 1?43, nach: 
Bernd S d i im m le r , »Stimmung der Bevölkerung und politische Lage«. Die Lageberichte der 
Berliner justiz 1940-1945, Berlin 1986, S. 58, 73.

60 Nach: W a g cn fi ih r , Industrie, S. 140f.
61 RGBl. 1942, I, S. 180.
62 Verordnung vom 27. Juli 1943, in: RGBl. 1943, I, S. 450.
63 RGBl. 1942, I, S. 340.
64 Vgl. insbesondere die 6. Durchführungsverordnung vom 29. Sept. 1942 zur Verordnung 

über die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels, in: RGBl. 1942, I, S. 426.
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65 RGBl. 1934,1, S. 75. ...
66 Nach: W a g en ß ih r , Industrie, S. 139ff.; ausführlich hierzu: H e r b s t , Totaler Krieg, S. 211 ff. 

sowie jetzt auch Friedrich L e n g e r , Sozialgeschichte des deutschen Handwerks seit 1800, Frank-
furt 1988, S.200ff.

67 Vgl. W ern er , Bleib übrig, S. 283.
68 Nach: W a g en ß ih r , Industrie, S. 46 bzw. S. 152ff.; Vgl. auch die etwas differierenden 

Angaben bei H e r b e r t , Fremdarbeiter, S. 229 (Tab. 37).
69 >3. Verordnung über die Meldung von Männern und Frauen für Aufgaben der Reichsver- 

teidigungc vom 28. Juli 1944, in: RGBl. 1944, I, S. 168; ausführlich hierzu: W in k le r , Frauenar-
beit, S. 92ff., 100ff., 114ff.; B a jo h r , Hälfte, S. 256ff.; M a s o n , Lage, S. 174f.; B i c h h o l t z , Kriegs-
wirtschaft, Bd. 1, S. 83ff.; Leila J. H u p p , Klassenzugehörigkeit und Arbeitseinsatz der Frauen 
im Dritten Reich, in: Soziale Welt, Jg. 31, 1980, S. 197ff.; H e r b s t , Krieg, S. 84ff.; Ludwig B ib e r ,  

Frauen in der Kriegsindustrie. Arbeitsbedingungen, Lebensumstände, Protcstvcrhalten, in: 
Bayern in der NS-Zeit; Bd. III, S. 574ff.; Fritz B h t ie h , Wirtschaft und Rüstung im Dritten 
Reich, Düsseldorf 1987, S. 37f. sowie (die traditionelle Forschung relativierend) O v e r y , Blitz-
kriegswirtschaft, S. 425ff.

70 Da ich an anderer Stelle ausführlich auf die Arbeitszeitentwicklung bis 1939 eingegangen 
bin (vgl. H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt, S. 208 ff.), beschränke ich mich hier auf kurze Ausführun-
gen.

71 Die Zahl der Überstunden wurde nur im Zusammenhang mit Einzellohnerhebungen 
ermittelt. Diese bis 1935 übliche Erhebungsform, die 1935 durch das weniger differenzierte 
Lohnsummenverfahren abgelöst wurde (vgl. Kap. V. 1.), wurde in der Folgezeit im industriel-
len Bereich nur einmal, imjuni 1938 in der metallverarbeitenden Industrie, durchgeführt. Die 
folgenden Zahlen basieren auf den Angaben im St.Jb.DR 1930, S. 292; 1939/40, S. 350 f.

72 Der Anteil der Überstunden an der gesamten wöchentlichen Arbeitszeit im Akkord 
betrug in der metallverarbeitenden Industrie für Facharbeiter imjuni 1938 11,1% und im Okt. 
1928 2,1%, für Angelernte 10,8% bzw. 1,6%. Die VergJeichszahlen (1938/1928) für Zeitlöhner 
lauten 10,7%/4,1% (Facharbeiter) und ll,5%/3,6% (Angelernte). Nicht so stark war dieser 
Trend bei männlichen Hilfsarbeitern, für Frauen gilt er nicht.

73 Vgl. (am Beispiel des Maschinenbaus) A W I  der DAF, Arbeitszeitstatistik, in: dass., Jb., 
1938,'Bd. II, S. 312ff. sowie H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt, S. 216f. (Tab. 11).

74 Für die Arbeiterbelegschaft der Krupp-Gußstahlfabrik erhöhte sich der Anteil der Über-
stunden an der Gesamtarbeitszeit von 2,9% 1935 auf 6,6% 1938 bzw. 7,4% 1939. Krupp- 
Arbeiter mußten 1938/39 etwa zwei- bis dreimal so viele Überstunden leisten wie im Okt. 1928 
die in der rheinisch-westfälischen Eisen- und Stahlindustrie beschäftigten Arbeiter (nach: 
Statistisches Jahrbuch der Friedr. Krupp AG, April/Sept. 1943, hg. vom Stat. Büro der Friedr. 
Krupp AG, S. 98f.; St. Jb. DR 1930, S. 291). Auch andere Unternehmen der rheinisch- 
westfälischen Stahlindustrie wie die GHH, der Bochumer Verein oder die »llergische Stahlindu- 
stric< verzeichneten seit 1935 eine teilweise erhebliche Zunahme der Überstunden bzw. Ge- 
samtarbeitszciten (vgl. Y atw , Hüttenarbeiter, S. 71 ff., 174 (Tab. 22); S c c b o ld , Stahlkonzern, 
S. 194f.; Willi R in n e , Die Bergische Stahlindustrie, Bd. 2, Berlin 1939, S. 181 f.).

75 RGBL 1934,1, S. 803.
76 RGBl. 1938,1, S. 447.
77 Insbesondere im Dienstleistungs- und Baugewerbe waren tariflich festgelcgte wöchentli-

che Arbeitszeiten von 58 bis 60 Stunden keine Seltenheit. In der metallverarbeitenden Industrie 
ließen dagegen die Treuhänder im allgemeinen >nur< Arbeitszeiten bis 54 Stunden zu (vgl. 
Jb.Gew. 1937/38, S. 168ff.;Jb.Gew. 1935/56 (I’rcußen), S. 65ff.).

78 Auch der Jugendarbeitszeitschutz wurde 1938 gegenüber den bis dahin geltenden Rege-
lungen erheblich verschlechtert (vgl. K r a n ig , Lockung, S. 88f.).

79 Vgl. H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt, S. 214 f. und die dort angeführten Belege.
80 Verordnung zur Abänderung und Ergänzung von Vorschriften auf dem Gebiete des
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Arbcitsrcchts< vom 1. Scpt. 1939, in: RGBl. 1939, I, S. 1683 und § 18(3) der Kriegswirtschafts-
verordnung, in: ebd., S. 1609.

81 > Verordnung über den Arbeitsschutz< vom 12. Dez. 1939, in: cbd., S. 2403.
82 Vgl. JB der Wernerwerke M und T 1942/43, in: SAA 15/Lc 815. (Im Wernerwerk M in 

Wien arbeiteten 1942/43 58,6% aller Frauen verkürzt, im Wernerwerk M in Siemensstadt 
allerdings nur 7,3%.) Weitere Berichte über verkürzte Arbeitszeiten für Frauen: Niederschrift 
über die Vertrauensrats-Sitzung der Oberhausener Hüttenwerke der GHH vom 22. Febr. 1943, 
in: HA GHH 400 144/20; Gefolgschafts- und Sozialbcricht der Krupp-Gußstahlfabrik 1940/41, 
in: HA Krupp WA 41/3-740b; Niederschrift über die Mitwirkung der Kammer auf dem Gebiet 
des Arbeitseinsatzes vom 11.Juli 1939, in: RWWA 20-1289-2; >Warum nicht vierstündige 
Berufe für Ehcfrauen?<, in: Dt. VW, Jg. 8, 1939, S. 565 f.; A l V I  der DAF, Zum Arbeitseinsatz 
der Frau in Industrie und Handwerk, in: d a s s ., Jb. 1940/41, Bd. I, S.400ff Initiativen zur 
Einrichtung von Halbtags-Stellen für Frauen waren staatlicherseits bereits Ende 1938 gestartet 
worden (vgl. Schreiben des Bevollmächtigten für das Luftfahrtpersonal an den RAM vom 
26. Sept. 1938, in: BA R 41/Bd. 285, Bl. 110.).

83 S ie b e U s t , Frauenarbeit, S. 562; ähnlich auch: S ta t is t is c h e s  R e ic h s a m t , Die Ergebnisse der 
Lohnerhebung vom März 1944, nach: S ie g e l , Leistung, Statistischer Anhang; vgl. ferner z.B. 
Schreiben des Präsidenten des Statistischen Reichsamtes an den RAM vom 18. Dez. 1941, in: 
BA R 41/Bd. 60, Bl. 5 Rs.

84 Verordnung des RWM vom 17. April 1943 und Erlaß des RAM vom 3. Juni 1943, nach: 
Gabriele 1 V itting, Die Halbtagsbeschäftigung der Frauen, in: Mh.NS, Jg. 10, 1943, S. 90f.

85 Statistisches Reichsamt, Lohnerhebung März 1944 (Anm.83); vgl. auch WuSt, Jg. 23, 
1943, S. 280 sowie, Jg.22, 1942, S. 119, 355; I-'rau en alltag  in Kriegs- und Nachkriegszeit 
1939-1949 in Berichten, Dokumenten und Bildern, hg. von Klaus-Jörg H ü h l, Darmstadt/ 
Neuwied 1985, S. 33f. sowie O u e r y , Blitzkriegswirtschaft, S. 431.

86 Vgl. ebd.; Schreiben des Präsidenten des Statistischen Reichsamtes vom 18. Dez. 1943, 
Bl. 5 (Anm. 83); Stat. Jb. Krupp April/Sept. 1943, S. 98f.; Niederschrift einer Besprechung 
über die Überprüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen bei den Heinkel-Werken in Ro-
stock! vom 14.Jan. 1941, S. 1, in: BA R 41/lld. 153, Bl. 54;JB Fabrikenoberleitung des WWZ 
1940/41, in: SAA 15/Lc 815).

87 Gegenüber 60,4 Stunden im Sept. 1943 (nach: Statistisches Reichsamt, Lohnerhebung 
März 1944 (Anm. 83)).

88 Verordnung über die 60-Stundenwoche vom 31. Aug. 1944, in: RGBl. 1944, I, S. 191 f. 
Auch das Nachtarbeitsverbot für deutsche Frauen wurde gelockert. Zivile >Fremdarbeiter<, vor 
allem Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge mußten von vornherein weitaus längere Arbeitszei-
ten hinnehmen.

89 1944 wurde beim >Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation« im Monatsdurchschnitt 
226,0 Stunden gearbeitet, im Febr. 1945 nur 199,3 Stunden. Die bei der Gutehoffnungshütte 
beschäftigten Arbeiter mußten 1943/44 216,9 Stunden je Monat arbeiten; im letzten Jahr 1944/ 
45 kamen sie dagegen nur auf 177,1 monatliche Arbeitsstunden (nach: HA GHH 400 1320/6, 
Bl. 11 f.; S e e b o h l , Stahlkonzern, S. 197 (1944 Monatsdurchschnitt aus dem 2. und 4. Quartal)).

IV. Rationalisierungsbewegung und Wandel der Binnenstruktur 
der Arbeiterschaft

1 M ilw a r d , Kriegswirtschaft, S. 101; vgl. ebd., S. 88; d e r s . , Arbeitspolitik, S. 82f. Seit Mai 
1941 wurden >Westarbeiter«, seit Frühjahr 1942 dann verstärkt auch >Ostarbeiter« in größerer 
Zahl in qualifizierten Funktionen eingesetzt (vgl. H e r b e r t , Fremdarbeiter, S. 111, 129, 174, 
274ff.; W ern er , Bleib übrig, S.277f.).
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2 Schreiben des Präsidenten des Stat. Reichsamtes an den RAM voni 18. Dez. 1941, Anlage 
zu: Rundschreiben des RAM an alle RtdA vom 10. Jan 1942, S. 7, in: ISA R 41/lld. 60, Bl. 4 Rs.

3 Friedrich B u r g d ö r fe r , Die Volks-, Betriebs- und Berufszählung 1933, in: AStA, Bd. 23, 
1933/34, S. 166.

4 B u r g d ö r fe r , ebd.; vgl. auch A X V l der DAF, Zur Frage der Ungelernten, in: d a s s . , Jb. J940/ 
41, Bd. I, S. 317.

5 Richard v o n  V a lta , Das Arbeitsbuch in der Statistik, in: AStA, Bd. 27, 1937/38, S. 270. 
(Von Valta war Leiter der Abt. Statistik in der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung.)

6 Schreiben des westfälischen TdA an die niederrheinischc 1F1K Duisburg-Ruhrort vom 
15. Febr. 1935, in: RWWA 20-1295-3.

7 St. d. DR, Bd. 462, 3, S. 10; diese Abgrenzungsproblcme bestanden auch vor 1933 (vgl. 
z. B. A. H e ila n d t , Berufsabgrenzung in Metallindustrie, Schiffbau und Chemischer Industrie, 
in: Technik und Erziehung 1/1926, S.4ff., nach: Quellen und Dokumente zur betrieblichen 
Berufsausbildung 1918—1945, hg. von Günther P ä t z o ld , Köln/Wien 1980, S. 134ff. (Dok. 30)).

8 RABl. 1937, I, S. 38. Was unter »ordnungsgemäßer Ausbildung« zu verstehen war, ließ 
Syrup offen.

9 Angela M e is t e r , Die deutsche Industriearbeiterin (Diss.), Jena 1939, S. 55. Eine Reihe von 
Großbetrieben hatte bereits vor 1933 >ihre< Arbeiterschaft nicht mehr qualifikationsbezogen, 
sondern tätigkeitsbezogen in eine Vielzahl von (Lohn-)Gruppen gegliedert (vgl. Kap. VI.9.2.).

10 >Gclerntc, angelernte und ungelernte Arbeiten, in: National-Ztg. vom l.Okt. 1936. 
Auch ein Urteil des Reichsarbeitsgerichts vom 1. Dez. 1937 (in: ARS (RAG) Bd. 32, S. 3) über 
den Begriff des angelernten Arbeiten änderte hieran nichts, da nach Feststellung der obersten 
Arbeitsrichter letztlich »die in den einzelnen Berufen gültige Lehrauffassung« maßgeblich sei:

11 Vgl. H. U e b b in g , Berufliche Bildung bei der Thyssen AG, Duisburg 1979, S. 68 ff.
12 Wilhelm J ä z o s c h ,  Die "Bedeutung des Facharbeiters in der Eisenindustrie, in: D. Dt. V. 

1935/36, Sonderbcilage 12. Folge (»Die Eisenindustrie Deutschlands und in der Wclt<), S. 28.
13 Vgl. z. B. Wilhelm J ä z o s c h ,  Die sozialpolitische Entwicklung in der Eisen- und Metallin-

dustrie im Jahre 1938, in: Mh.NS, Jg. 6, 1939, S. 199.
14 Den Tab. 2 und 5 wurden die Angaben der St. d. DR Bd. 556, 1, S. 18ff., bzw. 2, S. 6ff. 

(für die Berufszählung 1939) deshalb nicht zugrundcgelegt, weil dort Lehrlinge miterfaßt sind.
15 Die Angaben für Okt. 1928 basieren auf einer Einzellohnerhebung, für die lediglich eine 

Stichprobe gezogen wurde (während die Betriebs- und Berufszählungen 1933 und 1939 Voller-
hebungen waren). Da diese Stichprobe- wie auch die anderen im Zusammenhang mit Lohner-
hebungen vorgenommenen-repräsentativ war, d. h. die in die Erhebung einbezogenen Arbei-
ter in ihrer Zusammensetzung nach Schichten, Lohnformen, Betriebsgrößen, Altersgruppen 
etc. die Struktur der Gesamtheit der Industriearbeiter der jeweiligen Branchen widerspiegeln, 
ist ein Vergleich mit den Vollcrhebung'en 1933 und 1939 uneingeschränkt gerechtfertigt. Für 
andere Industriezweige ließen sich ähnliche Ergebnisse auf Basis der Einzellohnerhebungcn 
nicht errechnen, weil entweder die verschiedenen Branchen in anderer Weise von einander 
abgegrenzt oder die Arbeitergruppen unterschiedlich kategorisiert wurden.

16 Dies läßt sich am Beispiel des Maschinenbaus veranschaulichen: Von Mitte 1933 bis 1937 
sank in kleinen Unternehmen (21 bis 100 Arbeiter) der Facharbeiteranteil lediglich von 71% auf 
69%, in großen (über 1000 Arbeiter) dagegen von 61% auf 55% (nach: WuSt, Jg. 15, 1935, 
Sonderbeilage Nr. 15, S. 5; BA R 13 III/Bd. 117). Einzclbetrieblichcn Beispielen (s.u.) ist zu 
entnehmen, daß dieser Trend in den meisten anderen Sektoren der metallverarbeitenden 
Industrie in mindestens dem gleichen Ausmaß zu beobachten war und sich in der Folgezeit 
verstärkt fortsetzte.

17 Dies mußte der Wehrmacht gegenüber allerdings zum Teil erzwungen werden, da auch 
die militärische Führung infolge zunehmender Technisierung der Truppe ein starkes Interesse 
hatte, qualifizierte Arbeitskräfte zu binden.

18 Auch dies läßt sich wiederum am Beispiel des Maschinenbaus illustrieren: Zwischen 1937
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und 1941 wurde innerhalb dieser Branche der Anteil der Facharbeiter an der Gesamtarbeiter-
schaft in der Sparte »Waschmaschinen« von 78,9% auf 60% (— 24,0%), in der Sparte »Holzbcar- 
beitungsmaschinein von 71,3% auf 50% (-29,9%), in der Sparte »Maschinen-und Präzisions-
werkzeuge« von 50,3% auf 43% ( -  14,5%), in der Sparte »Büromaschinen« von 49,4% auf34% 
(—35,2%), in der Sparte »Textilmaschinen« von 49,2% auf 42% (— 14,6%) und in der Sparte 
»Triebwerke und Wälzlager« von 37,8% auf 27,5% (—27,2%) gesenkt (nach: BA R 13 III/ 
lld. 117; Andres M u t z e r , (Facharbeiteranteile in der) Wirtschaftsgruppe Maschinenbau, in: 
Fl. I l i ld e b r a n d t  (Hg.), Beiträge zur Mctallfacharbeiterfragc. Die Streuung der Facharbeitcrantei- 
le in den Betrieben der Eisen- und Metallwirtschaft (Sonderveröffentlichung des RABh), 
Berlin 1942, S. 25, 27ff., 31, 33ff.).

19 Wichtig ist hier vor allem die »Anordnung Nr. 6 des Generalbevollmächtigten für den 
Arbeitseinsatz über betriebliche Anlernmaßnahmen« vom 5. Juni 1942 (RGBl. 1942, I, S. 296), 
in der er »»alle Betriebe in der Eisen- und Stahlindustrie« verpflichtete, »»in möglichst kurz 
bemessener Anlernzeit« »laufend Anlernmaßnahmcn in dem Flöchstmaß durchzuflihren, das 
sich bei Ausnutzung aller betrieblichen und personellen Möglichkeiten erreichen läßt«. Auch 
ausländische Arbeitskräfte sollten nunmehr in »weitestem Umfang« angelernt werden.

20 Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung der Vorzüge des »Festpreises« in: »Festpreise und 
echter Leistungsgewinn«, in: Dt. VW, Jg. 11, 1942 (Sonder-Ausgabe), S. 18f.

21 Allein von 194! (47,8%) bis 1943 (32,6%) hatte sich der Facharbeitcranteil in diesem 
Zweig des Maschinenbaus vor allem aufgrund der Rationalisicrungswelle seit Ende 1941 um 
fast ein Drittel vermindert (alle Angaben nach: Robert K a t z e n s t e i n , Zur Einwirkung des 
Zweiten Weltkrieges auf den kapitalistischen Reproduktionsprozeß in Deutschland bzw. West-
deutschland, in: Konjunktur und Krise, Jg. 5, 1961, S. 119).

22 Zwar sind repräsentative Erhebungen für beide Branchen nach 1939 nicht durchgeführt 
worden. 1 )ie Aggregierung der Daten vier größerer Unternehmen der eisen- und metallerzeu- 
genden Industrie (GF1H Stcrkrade; Schwäbische Hüttenwerke; Eisenwerke Nürnberg; Osna- 
brücker Kupfer- und Drahtwerke) mit zusammen 10730 Arbeitern (= 1,4% aller in diesem 
Industriezweig beschäftigten Arbeiter) sowie von sieben Unternehmen der metallverarbeiten-
den Industrie (M AN-Gesamtwerk; Maschinenfabrik Esslingen; Deutsche Werft; Deggendorfer 
Werft; Ncumcycr AG; Hackethal AG; Zahnräderfabrik Augsburg) erlaubt Rückschlüsse auf die 
Gesamtentwicklung: ln den genannten Unternehmen der E is e n -  u n d  M e ta l lg e w in n u n g  sank der 
Facharbeiteranteil von 24,6% im jiini 1939 über 24,1 % ein Jahr später auf 17,7% im Juni 1943; 
in denen der M e ta l lv e r a r b e i tu n g  sank er von jeweils 47,2% Mitte 1939 und 1940 auf 38,6% im 
Juni 1943 (jeweils männliche und weibliche Arbeiter; Angaben nach: HA GHF14080/14). Auch 
wenn diese Zahlen Gültigkeit für die allgemeine Entwicklung in beiden Branchen nicht 
beanspruchen können, so scheinen sie jedoch für Juni 1939 Vis Juni 1943 zumindest das 
ungefähre Ausmaß und die Richtung, die die Entwicklung der Zusammensetzung der Arbeiter-
schaft in beiden wichtigen Industriesektoren nahm, zutreffend zum Ausdruck zu bringen. 
Erhärtet wird dies dadurch, daß obige Ergebnisse für Juni 1939 denen der Betriebs- und 
Berufszählung des gleichen Jahres ziemlich genau entsprachen (vgl. Tab. 2). Ganz ähnlich 
verliefen die Umschichtungsprozessc auch im Stammwerk Untertürkheim der Daimler-Benz 
AG 1942 bis 1945 (vgl. R o t h , Weg, S. 232 und 344, Tab'. 21).

23 »Der Arbeitseinsatzingenieur«, in: Dt. VW, Jg. 12, 1943, S. 924; vgl. z. B. auch G. F r i e d -

r ich , Der Arbeitseinsatzingenieur. Stellung, Aufgabe, Persönlichkeit, in: Z. VDI, Bd. 88, 1944, 
S. 467ff.; E i c h h o l t z , Kriegswirtschaft, Bd. 2, S. 305f.

24 Vgl. W a g en fü h r , Industrie, S. 148ff., 153ff.
25 Eine umfassende Analyse der Entwicklung der Fertigungstechnologien und ihrer Aus-

wirkungen auf betriebs- und volkswirtschaftliche sowie soziale Entwicklungen steht für die 
Zeit des »Dritten Reiches« noch aus (trotz einiger verdienstvoller Arbeiten, insbesondere: Karl- 
Fleinz L u d w ig , Technik und Ingenieure im Dritten Reich, Düsseldorf 1974). Dies gilt seit 
neuestem nurmehr für die bundesdeutsche Historiographie. Die DDR hat mit dem 1988
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erschienenen Bd. I I I  ihrer (Geschichte der Produktivkräfte< diese Lücke irn Hinblick auf die 
fertigungstechnische Seite der Rationalisierung jetzt weitgehend gefüllt. Daß beispielsweise die 
Fließfertigung ab 1935/36 ausgeweitet wurde, ist ansonsten bestenfalls zur Kenntnis genom-
men, nicht jedoch eingehender untersucht worden (Hinweise auf den Stellenwert der Fließferti-
gung finden sich z.B. bei V o lk m a n n , NS-Wirtschaft in Vorbereitung, S.291L; K u c z y n s k i ,  

Alltag, Studien 5, S. 174; Heidrun H o m b u r g , Scientific Management and Personell Policy in tlic 
Modern German Enterprise 1918—1939:The Case of Siemens, in: Managerial Strategies and 
Industrial Relations. An Historical and Comperative Study, hg. von Howard F. G o s p e l  und 
Craig R. L in i e r , London 1983, S. 150; Elisabeth B e h r e n s , Arbeiterkampf und kapitalistischer 
Gegenangriff unter dem Nationalsozialismus, in: Karl-Heinz R o t h , Die andere Arbeiterbewe-
gung, München 1974, S. 140; M o tt e k  u.a., Wirtschaftsgeschichte, Ild. 3, S. 339; U ic h h o lt z ,  

Kriegswirtschaft, Bd. 2, S. 282fi, 304f., 309ff., 321 ff.; H a c h tm a n n , Beschäftigungslage, S. 50).
26 Erfahrungen mit Fließarbeit. Auswertung der 1926/27 erschienenen Veröffentlichungen 

über Fließarbeit, hg. vom Ausschuß für Fließarbeit beim AWF, Teil I, Berlin 1928, S. 19f. Auf 
einen Sondcrfall sehr früher einzelbctrieblicher Fließfertigung sei an dieser Stelle hingewiesen: 
Die Keksfabrik Bahlsen/Hannovcr setzte bereits 1905 (vor Ford!) erste Fließforderanlagen ein 
(vgl. Bahlsen 1889—1964, Hannover 1964, S. 14, nach: Geschichte der Produktivkräfte, Bd. III, 
S. 76). Zur Rationalisierung in der Eisen- und Stahlindustrie bis 1933 vgl. auch Bernd IV eishroil, 

Schwerindustrie in der Weimarer Republik. Interessenpolitik zwischen Stabilisierung und 
Krise, Wuppertal 1978, S.43ff, 52ffi; grundlegend zur Entwicklungsgeschichte der Mechani-
sierung bis Anfang der dreißiger Jahre immer noch Robert A. B r a d y , Rationalization Move-
ment in German Industry, Berkely 1933 sowie seit neuestem: Geschichte der Produktivkräfte, 
Bd. III, S. 60ff.

27 Erfahrungen mit Fließarbeit, Teil I, S. 32.
28 Ausführlich hierzu: Anita K u g le r , Arbeitsorganisation und Produktionstechnologie der 

Adam Opel Werke (von 1900 bis 1929), Berlin 1985, S. 52f.
29 Erfahrungen mit Fließarbeit, Teil I,“ S. 32; Gerhard D u v ig n e a u , Untersuchungen zur 

Verbreitung der Fließarbeit in der deutschen Industrie (Diss.), Breslau 1932, S. 51 f.; H. C. Graf 
v o n  S e h e r r - T h o s e , Die deutsche Automobilindustrie. Eine Dokumentation von 1886 bis heute, 
Stuttgart 1974, S. 84.

30 Vorstand des D M V  (Hg.), Die Rationalisierung in der Metallindustrie, Berlin 1932, 
S. 117; vgl. auch >Die Rationalisierung in der Metallindustriê  in: GZ, Jg. 43, 1933, S. 182; 
D u v ig n e a u , Fließarbeit, cbd.

31 Vgl. Erfahrungen mit Fließarbeit, Teil II, Berlin 1931, S. 49ff.; Ulrich v o n  M o eU cn d o r f,  

Fliessende Fertigung von Rundfunkgeräten, in: AEG-Mitteilungen 1929/9; d e r s . . Wechselnde 
Fließarbeit, in: Werksleiter, Jg. 3, 1929, S.305ff.; d e r s . . Fertigen, Prüfen, Verpacken in einem 
Fluß, in: Werksleiter, Jg. 2, 1928, S. 307ff.; d e r s . , Wechselnde Fließarbeit, in: Werksleiter, Jg. 4, 
1930, S. 7ff.; L. L a n g e , Fließfertigung im Elmo-Werk der Siemcns-Schuckcrtwcrkein Siemens-
stadt, in: Siemens-Mitteilungen 1927/91; Gustav L e i f e r , Die Fließfertigung im Wernerwerk F 
der Siemens & Halske AG, in: cbd.; F. S c h a l l e s , Fließarbeit am Wandertisch und Transportband, 
in: AEG-Mitteilungen 1927/11; S. L e d e r m a n n , Fließarbeit in der Zählerfabrik der AEG, in: 
Werkstattstechnik, Jg. 22, 1928, S.480ff.; F. F e r r a r i , Das Fördermittel der Fließarbeit in der 
Zählerfabrik der AEG, in: Werkslciter, Jg. 2, 1928, S. 211 ff.; d e r s . , Fließfertigung im Elcktrizi- 
tätszählcrbau, in: MB, Jg. 7, 1928, S. 760ff.; Johannes IV olf, Fließarbeit in der Herstellung 
elektrisch beheizter Bügeleisen, in: Werksleiter, Jg. 3, 1929, S. 251 ff.; Wolfgang S c h m id t , Flie-
ßende Fertigung von Akkumulatoren, in: ebd.,S. 29ff., Förderbänder in Maschinenreihen 
(Bericht über Fließproduktion der Robert Bosch AG), in: Werkslciter, Jg. 2, 1928, S.290f.; 
D u v ig n e a u , Fließarbeit, S. 55 ff.; vgl. auch (überwiegend am Beispiel Siemens) Peter C z a d a ,  Die 
Berliner Elektroindustrie in der Weimarer Zeit. Eine regionalstatistisch-wirtschaftshistorischc 
'Untersuchung, Berlin 1969, S. 187 ff.

32 D M V ,  Rationalisierung, S. 138.
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33 Ebci., S. 86; vgl. auch Erfahrungen-mit Fließarbeit, Teil 1, S. 26ff.; Teil II, S. 36ff.; 
W. M ü ll e r ,  A l l g e m e i n e  Grundlagen und Arbeitsvorbereitung im Landmaschinenbau, in: 
MB, Jg. 6, 1927, S.509ff.; K. 1 V öm p n er, Die Werkstätten des Landmaschinenbaus, in: ebd., 
S. 516ff.; Hans H ä n e k e , Fließarbeit im deutschen Maschinenbau, in: ebd., S. 157ff.; K. 
O e s t e r r e ic h e r , Die Umstellung einer Nähmaschinenfabrik auf Fließarbeit, in: Werksle’iter, 
Jg. 1, 1 9 2 7 ,  S . 1 2 5  f f . ;  D u v ig n e a u , Fließarbeit, S. 4 9 f f . ,  52ff.; Hans S c h a t td er l , Rationalisierung 
und Technisierung 1923-1939 (Diss.), Kallmünz über Regensburg 1941, S. 70ff.

34 Erfahrungen mit Fließarbeit, Teil I, S. 28; vgl. auch H o lz h ä u s e r , Kleinarbeit bei der 
Einführung fließender Fertigung, in: MB, Jg. 6, 1927, S. 458 ff.; W. K a u fm a n n , Entwurf eines 
Arbeitsplanes zur Fabrikation von Brotschneidemaschinen in Fließarbeit, in: MB, Jg. 5, 
192(1, S.748ff.; fließender Zusammenbau von Waschmaschinen«, in: Werksleiter, Jg. 4, 
1930, S. 286; W. S tü r m e r , Fließende Fertigung von Kühlschränken, in: ebd., S. 230ff. .

35 D M V ,  Rationalisierung, S. 78, 123, 154, 156. Im Waggonbau lag i n s o f e r n  e i n e  beson-
dere Situation vor, als sich die in der »Deutschen Waggonbau-Vereinigung« zusammenge- 
schlossene Waggoniudustrie in einem Vertrag vom 11. Dez. 1926 gegenüber der Deutschen 
Reichsbahn-Gesellschaft verpflichtet hatte, »eine Rationalisierung durchzufuhren mit dem 
Ziel, die Eisenbahnwagen gle:, bärtiger und wirtschaftlicher herzustellen« (Handbuch der 
Rationalisierung, hg. vom RKW, bearb. von Fritz l l e u t e r , Berlin 1930, S. J093; vgl. auch 
ebd., S. 1100ff. sowie Albrccht N u s s , Fließarbeit im Waggonbau in* Werksleitcr lg 3 
1929, S. 328ff.). ' ' Jb' ’

36 Vgl. Erfahrungen mit Fließarbeit, Teil I, S. 17f., 40ff.; Teil II, S. 53ff.; Walter P o h l ,  

Rroduktionsbeschleunigung in der keramischen Industrie, in: Werksleiter, Jg. 1, 1927̂  
S. 433ff. (Teil I), S.464ff. (Teil II); D u v ig n e a u ,'Fließarbeit, S.59f.; Georg S c h le s in g e r , Die 
Umstellung eines SOJahre alten Textilunternehmens auf fließende, zeitgemäß richtige Ferti-
gung, in: Z. VDI, Bd.71, 1927, S. 1417ff; (Teil 1), S. 1459ff. (Teil II); H e r m a n n , Fließarbeit -  
unter heutigen Verhältnissen in der Wäschefertigung, in: Werksleiter, Jg. 6, 1932, S. 234; 
Ernst K r e g e r , Fließarbeit in der Herrenkonfektion, in: Werksleiter, Jg. 2,' 1928,'S. 11 f.; 
H. K lu g e , Markenwäsche in der Fließarbeit, in: ebd., S.445ff.; d e r s . , Leistungsabstimmung 
m der Näherei, m: Werkleiter, Jg. 5, 1931, S.97ff.; H. W a lter, Fließarbeit in Plättereien, in: 
Z. VDI, Iid. 72, 1928, S. 991 fl.; D u v ig n e a u , Verbreitung der Fließarbeit, S. 62ff.; Karl T e t z -  

nrr, Fließarbeit in der deutschen Schuhindustrie, in: Werksleiter, Jg. 3, 1929, S.53ff.; d e r s .,  

Erfahrungen aus der fließenden Fertigung in der Schuhindustrie, in:’ cbd., S. 570ff.’; Carl 
Alexander H e b e r , Die Holzbearbeitungswerkstätten der Grazer Waggon- und Maschinen-
baufabrik, m: MB, Jg.9, 1930, S. 619(1.; B a r d th e , Arbeitsbcschlcunigung in der Holzverar- 
bemmg, in: Werkleiter, Jg. 2. 1928, S. 368ff.; Karl B e l ,  Fließarbeit in der Schnhcrcmeindn- 
str.e, m: Werksleiter, Jg. 4, 1930, S. 195 ff. sowie, die Aufsätze in den Fachzeitschriften der 
einzelnen Branchen.

37 D u v ig n e a u , Fließarbeit, S. 68; vgl. auch Jürgen H o n ig , Technik und Rationalisierung in 
Deutschland zur Zen der Weimarer Republik, in: Technik-Geschichte. Historische Beiträge 
und neuere Ansätze, hg. von Ulrich T r o itz s c h  und Gabriele W o h la u f, Frankfurt 1980, S. 407 
bzw. d e r s . , Technik, Rationalisierung und Arbeitszeit in der Weimarer Republik in’ Tech- 
nikgeschichte, Bd. 46, 1980, S. 314. Noch 1935/36 traf die Feststellung im Jahrbuch des A W I  

der DAF von 1936 (Die echte Rationalisierung, S. 216) zu, die Fließfertigung sei »bei weitem 
nicht so verbreitet, wie es in Laienkreisen angenommen wird«. Erst danach änderte sich dies 
grundlegend.

38 Ü M V ,  Rationalisierung. S. 163 bzw. .Die Rationalisierung in der Metallindustrie« im 
G Z.Jg. 43, 1933, S. 182.

39 Allerdings nicht vollständig: Noch Mitte 1932 wurde weiterhin die Einführung und 
Ausweitung von Flicßbandanlagen propagiert, da in weiten Teilen der verarbeitenden Indu-
strie nur dadurch (Fließarbeit zur Senkung der Lohnkostcn) eine Minimierung der krisenbe-
dingten Verluste zu bewerkstelligen sei (vgl. H e r m a n n , Fließarbeit, S.234f.) Unterschlagen
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Anmerkungen zu S. 69—12

wurde von Hermann allerdings das Anwachsen der fixen Kosten als Folge von Ratiotialisic- 
rungsinvestitionen, was in der Krise zu einer zunehmenden Belastung werden mußte. Über den 
Ausbau fließender Fertigung 1931/32 wird z. B. in einer Denkschrift über die >Entwicklung des 
Arbeitsmarktes im LAA-Bezirk Westfalen im Jahre 1931 < (hg. vom Präsidenten des LAA 
Westfalen, Fcbr. 1932, S. 27, in: WWA Kl Nr. 1980) und (unter Bezug auf Siemens) bei H . A .  

W in k le r , Weg, S. 92, Anm. 84, berichtet.
40 Max H o fw e b e r  u. E. I b i e l s k i , Volkswirtschaftliche Auswirkungen der Fließfertigung in der 

Landmaschinenindustrie, in: Fließende Fertigung in deutschen Maschinenfabriken, hg. vom 
Hauptausschuß Maschinen beim Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Essen 1943, 
S. 46.

41 Hermann H ä b e r l e , Fließarbeit auch bei der Herstellung kleiner Mengen möglich, in: 
Werksleiter, Jg. 7, 1933, S. 62 f.

42 Vgl. z. B. Herbert K a l v e r a m , Der Gruppenakkord in der Industrie (Diss.), Frankfurt 1944, 
S. 29; D u v ig n e a u , Fließarbeit, S. 11; Hans-Joachim B o s c h , Fließarbeit-Vorläufer der Automati-
sierung, in: Fertigungstechnische Automatisierung, hg. von Kurt P e n lz l in  u. Otto K i c n z l e , 

Berlin usw. 1969, S. 5.
43 V on M o e l le n d o r f , Wechselnde Fließarbeit (1929), S. 306.
44 Vgl. z. B. N o ld e n , Rationalisicrungsmaßnahmen, S. 51.
45 V on M o e l l e n d o r f , Wechselnde Fließarbeit (1929), S. 305. Selbst Opel als das Automobilun- 

ternehmen mit der entwickeltsten Fließfertigung praktizierte bis 1929 ein »Mischsystem von 
(bandloser) fließender Fertigung und Fließbandarbeit«. Der Anteil der eigentlichen Bandarbei-
ter lag in diesem Jahr bei Opel lediglich bei 19% (vgl. Anita K u r i e r , Von der Werkstatt zum 
Fließband. Etappen der frühen Automobilproduktion in Deutschland, in: GG, Jg. 13, 1987, 
S. 336fi).

46 V on M o e l le n d o r f , Wechselnde Fließarbeit (1930), S. 7.
47 G. N a t h o r f f , Wechselnde Fertigung (Teil I), jn: Werksleiter, Jg. 4, 1930, S. 260.
48 G. N a t h o r f fu. E. T r o m m e r , Wechselnde Fertigung (Teil II), in: cbd., S. 279.
49 Bericht über die Fließarbeitstagung in Köln, in: MB, Jg. 5, 1926, S. 907 fi; vgl. auch ebd., 

S.821 u. 923;. ferner: C. W. D r e s c h e r , Die organisatorische Vorbereitung der Fließarbeit, in: 
M ä c k b a c h / K i e n z l e ,  Fließarbeit, S. 52-f.; Frank M ä c k b a c h , Fließarbeit im Zusammenbau, in: ebd., 
S. 181; H o f w e b e r / I b i e l s k i ,  Auswirkungen, S. 47f.

50 Vgl. >Die Rationalisierung in der Metallindustrie!, in: GZ, Jg. 43, 1933, S. 182.
51 P. W a rlim o n t , Die fließende Fertigung als wirtschaftliche Frage, in: TuW, Jg. 19, 1926, 

S. 79; dies wurde in der zeitgenössischen Literatur immer wieder betont, vgl. z. B. D r e s c h e r ,  

Vorbereitung, S. 47fi; N o ld e n , Rationalisierungsmaßnahmen, S. 64ff.
52 In der Automobilindustric bauten 1929 17 Firmen 34 l’KW-Typcn, 1932 die gleichen 17

Firmen dagegen mit 60 Typen fast doppelt so viele (vgl. v o n  S e h c r r - T o s s , Automobilindustric, 
S. 212). .

53 Hierzu und zum folgenden vgl. >Der Weg der Rationalisierung!, in: VJP, Jg. 5, 1941, 
S. 657fi; Georg S e e b a u e r , Gcgenwartsziele der Ingenieursarbeit in deutschen Betrieben, in: Z. 
VDI, Bd. 83, 1939, S. 478 f.; Rudolf S c h m e e r , Leistungssteigerung!, in: I). Dt. V. vom 3. Febr. 
1939 (1938/39, S. 846); Hans Wolfgang B ü ttn e r , Das Rationalisierungskuratorium der deut-
schen Wirtschaft, Düsseldorf 1973, S. 21 ff.; P e t z in a , Autarkiepolitik, S. 120f.; L u d w ig , Tech-
nik, S. 317f., 325ff.; E i c h h o l t z , Kriegswirtschaft, Bd. 2, S. 66, 313f.

54 Kurt S c h a a f  Konzentration zur Leistungssteigerung, in: Mb.NS, Jg. 6, 1939, S. 13f.;vgl. 
auch >RationaIisierte Rationalisierung!, in: SP, Jg.48, 1939, Sp. 14f.; >Wirtschaftsweise!, in: 
ebd., Sp. 206.

55 Bereits im Juli 1937 war Oberst von Hanncken vom HeereswafFcnamt zum >GeneraIbe- 
vollmächtigtcn für die Eisen- und Stahlwirtschaft! ernannt worden. Im Aug. 1938 folgten das 
IG Farbcn-Vorstandsmitglied Carl Krauch als Bevollmächtigter für die verschiedenen Zweige 
der chemischen Produktion, Anfang Dez. desselben Jahres Todt für die Bauwirtschaft, der
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Anmerkungen zu S. 72—75

Oberbürgermeister von Essen Just Dillgardt für die Energiewirtschaft, Prof. Albrecht Bentz 
für die Erdölförderung (Juli 1938) und Generalmajor Fellgiebel (1939-1944 Chef des Wehr- 
machts-NachrichtcnVerbindungswesens) als Beauftragter für technische Nachrichtenmittel.

56 Georg S e e h a u e r , Leistungssteigerung durch Rationalisierung, in: VJP, Jg. 2, 1938, S. 524; 
vgl. auch «fers., Pflicht, S. 1381,

57 «Lenkung durch die Maschincnproduktiom, in: Dt. VW,Jg. 7, 1938, S. 1355 f.
58 Verordnung vom 8. Sept. 1939, in: RGBl. 1939, I, S. 1745.
59 Georg S e e h a u e r , Leistungssteigerung als Kampfmittel, in: VJP, Jg. 3, 1939, S. 1065; vgl. 

auch W. R e ic h h a r d t , Verbindlichkeitserklärung der Normen, in: Z. VDI, Bd. 84, 1940, S. 650f.
60 D e u ts c h e r  N o r m e n a u s s c h u ß  (Hg.), Alle deutschen Behörden fordern die Normung (1937), 

S. 1, in: BA R 43 M/Bd.347a, Bl. 41; ähnlich auch d e r s . , (Hg.), Einführung der Normen. 
Maßnahmen der Behörden und der Wirtschaft (1938), in: ebd., Bl. 74.

61 Nach: Leistungssteigerung iiberalh, in: Z. VDI, Bd. 83, 1939, S. 787 bzw. Handbuch der 
Rationalisierung, S. 127. Mehr als die Hälfte der Normblättcr entfielen auf die metallverarbei-
tende Industrie.

62 Vgl. Carl Friedrich v o n  S ie m e n s , Das Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit (1925), in: 
Meister der Rationalisierung, hg. von Kurt P e n t z l in , Düsseldorf/Wien 1963, S. 462.

63 Vorausgegangen waren der überbetrieblichen Normung häufig werksinterne Normen. 
Mit ihrer Hilfe suchten viele Industrieunternehmen die Massenfertigung einzuführen oder 
auszuweiten, Lagerbcstände zu reduzieren usw. und so die Produktion zu verbilligen (vgl. Hans 
W ie la n d , Erfolge der Werksnormung, in: Werksleiter, Jg. 7, 1933, S. 171 ff.; J. P a r s c h , Wege zur 
Leistungssteigerung im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, in: WuW, Jg. 36, 1942, S. 7ff.; 
K u g le r , Arbeitsorganisation, S. 30fi).

64 RGBl. 1939, I, S. 386.
65 Vgl. fortschreitende Normung und Typisierung«, in: VJP, Jg. 4, 1940, S. 13; Vereinheit-

lichte Lokomotiven und Wagen«, in: ebd., S. 884 f. Hitler Selbst waresein besonderes Anliegen, 
die Typenbereinigung im Automobilhau zu forcieren.-In seiner Rede auf der Internationalen 
Automobilausstellung in Berlin am 17. Febr. 1937 hatte er verlangt, daß »die einzelnen Firmen 
sich auf ganz wenige Typen einigen und beschränken« (nach: D o m a r u s , Hitler, S. 1982).

66 Vgl. S c h m e e r , Leistungssteigerung, S. 847fi; >Dic Betriebsgrößen in kriegswirtschaftli-
cher Beurteilung«, in: VJP, Jg. 4, 1940, S. 103f.

67 S e e b a u c r , Leistungssteigerung, S. 524.
68 Vgl. z. B. «Klare Zuständigkeiten in der Rationalisierungsarbeit«, in: D. Dt. V. vom 

3. Nov. 1939 (1939/40, S. 124).
69 Vgl. (Lenkung der Massenproduktion«, in: Dt. VW, Jg. 7, 1938, S. 1356; Friedrich O lk , 

Kriegsaufgaben der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie. Zur Anordnung über die Melde-
pflicht von Werkzeugmaschinen, in: Z. VDI, Bd. 85, 1941, S. 539; S e e b a u e r , Gegenwartsziele, 
S. 479; Kurt H e g n e r , Die Werkzeugmaschine, in: Z. VDI, Bd. 83, 1939, S. 747;Joh. Seb. G e e r ,  

Der deutsche Maschinenbau imjahre 1936, in: MB, Jg. 16, 1937, S. 3fi; H. H. B is c h o f f , Arbeits-
einsatz und Leistungssteigerung, in: ebd., S. 181 ff.; K a t z e n s t e in , Einwirkung, S. 116 (Tab. 2). 
Dennoch gab es Lieferfristen von manchmal mehreren Jahren und war der Werkzeugmaschi-
nenbestand bei Kriegsbeginn in Deutschland zum Teil erheblich überaltert (vgL Geschichte der 
Produktivkräfte, Bd. III, S. 78ff.).

70 L u d w ig , Technik, S. 227; vgl. auch die etwas differierenden Angaben bei H o ff in a n n ,  

Wachstum der deutschen Wirtschaft, S. 269. Daran änderte auch ein neues Patentgesetz vom 
Mai 1936 nichts (RGBl. 1936, II, S. 117ff.), das im Interesse der Aufrüstung die breite indu-
strielle Ausnutzung von Patenten erheblich erleichterte.

71 Nach: L u d w ig , Technik, S. 226.
72 H it le r , Mein Kampf, S. 495; zu den Defiziten nationalsozialistischer Wissenschafts- und 

Technikpolitik und die mangelnde Koordination von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
durch den Staat vgl. auch Armin H e r m a n n , Naturwissenschaft und Technik im Dienste der
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Anmerkungen zu S. 75—76

Kriegswirtschaft, in: Jörg T r o g e r  (Hg.), Hochschule und Wissenschaft im Dritten Reich, 
Frankfurt 1984, S. 163 f. Weitere wichtige Gründe waren die meist mit Antisemitismus gepaarte 
Intellektuellenfeindlichkeit sowie die Attraktivität der rasch wachsenden Wehrmacht, die vielen 
Abiturienten als Alternative zum Hochschulstudium erschien.

73 Die Entwicklung hartmetallbestückter Werkzeugmaschinen, die die gesamte Schncid- 
und Bohrtechnik revolutionierten, ist hierfür ein gutes Beispiel. Seit etwa 1927/28 wurden 
besonders harte und verschleißfeste Metallegierungen für Werkzeugmaschinen von Krupp- 
Widia (»Wie Diamant<) hergestcllt. Infolge der wirtschaftlichen Depression blieben Hartmetall-
werkzeuge quantitativ bis 1933 jedoch unbedeutend. Erst nach der nationalsozialistischen 
'Machtübernahme' wuchs ihr Stellenwert schnell und hatte die Widia-Produktion jährliche 
Wachstumsraten von 25% und mehr zu verzeichnen. Die Einführung der Hartmctallwerkzeuge 
erfaßte zuerst den Drehbankbau, seit 1934 dann allmählich auch andere Verfahren der spanabhe-
benden Formgebung (vgl. Rainer S ta h ls c h m id t , Innovation und Berufsbild-Die Einführung des 
Hartmetalls als Werkzeug der Drahtzieherei, in: T r o i t z s e h /W o M a u f, Technikgeschichte, S. 366, 
376; K a t z e n s t e in , Einwirkung, S. 115 sowie Geschichte der Produktivkräfte, Ild. III, S. 75, 124.

74 VzK 1936/37, S. 123; weiter heißt es dort: »Übei; das tatsächliche Tempo des technischen 
Fortschritts herrschen vielfach sehr übertriebene Vorstellungen.« In weiten Teilen der Grund-
stoffindustrien -  insbesondere der Chemieindustrie — wurde demgegenüber eine Reihe ein-
schneidender technischer Neuerungen entwickelt; infolge der nationalsozialistischen Autarkie-
politik erlangten sie auch hier schnell ein großes Gewicht (Herstellung künstlichen Gummis, 
Verflüssigung von Kohle, Produktion von Kunstfasern und Leichtmetallen etc.).

75 Dies ist den einschlägigen Zeitschriften wie 'Maschinenbau', 'Werkstattstechnik und 
Werksleiter', 'Technik und Wirtschaft', »Zeitschrift des VDI< usw. zu entnehmen. Zur Ent-
wicklung der Werkzeugmaschinen seit 1933 jetzt ausführlich: Geschichte der Produktivkräfte, 
Bd. III, S. 73ff., 84ff.

76 Vgl. Rede Hitlers bei der Eröffnung der Internationalen Automobil- und Motorradaus-
stellung 1938, nach: P r o p a g a n d a a m t  der DAF, Der Führer, Dr. Ley und Prof. Dr. Arnold zu den 
Problemen der Leistungssteigerung und organischen Bctriebsgestaltung, S. 7, in: BA NSD 50/ 
Bd. 1233; Reichstagsrede Hitlers vom 30. Scpt. 1939, nach: Mh.NS, Jg. 6, 1939, S. 53; Rcichs- 
tagsrede Hitlers vom 30. Scpt. 1939, nach: D o m a r u s , Hitler, S. 1053; S e e b a u e r , Pflicht zur 
Rationalisierung, S. 1382 u. a. m.; zur Teclinikbegeistetung führender Nationalsozialisten vgl. 
jetzt auch die (vorwiegend ideengeschichtlich orientierte) Arbeit von Herf, Reactionary Mo- 
dernism, insbesondere Kap. 8.

77 A l V l ,  Echte Rationalisierung, S. 216.
78' Hitler am 7. Febr. 1942, nach: Tischgespräche im Führerhauptquartier, hg. von Henry 

P ic k e r , Stuttgart 1976, .S. 103. Weitere Beispiele ideologischer Rechtfertigung forcierter An-
wendung moderner Produktionstechniken (durchjosef Winschuh undjosefGoebbels) z. B. bei 
H e r b s t , Totaler Krieg, S. 320 f., 323; zum positiven Bezug auf Henry Ford vgl. Anm. 144; zur 
Vorbildfunktion der US-amerikanischen Rationalisierung in Deutschland nach 1933 vgl. jetzt 
auch Martin R ü th e r , Zur Sozialpolitik bei Klöckner-Humboldt-Deutz während des National-
sozialismus: »Die Masse der Arbeiterschaft muß aufgcspalten werden«, in: ZUG, )g. 33, 1988, 
S. 89f._

79 M a s o n , Sozialpolitik, S. 145, Anm. 52; vgl. z. II. N o ld c n , Rationalisierungsmaßnahmen, 
S. 133 sowie jetzt allgemein Rolf Peter S ie v e r l e , Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik 
und Industrie von der Romantik bis zur Gegenwart, München 1984, S. 221.

80 JB der Fabrikleitung des Wernerwerks F für 1935/36, in: SAA 15/Lc816; vgl. auch: JB der 
Fabrikleitung des Wernerwerks F 1936/37ff.; JB der Siemens-Elektrowärme GmbH 1934/35, 
Bl. 320f.; 1936/37, Bl. 244; 1937/38, Bl. 280; 1938/39, Bl. 247, 251 ff.; 1939/40, Bl. 303; JB des 
Nürnberger Werks 1935/36, Bl. 181; 1936/37, Bl. 191; JB des Elektromotorenwerks 1936/37, 
Bl. 124f.; 1937/38, Bl. 124ff.; 1939/40, Bl. 101 ff.; JB von Kleinbauwerk I und II 1936/37, 
Bl. 155f.; 1937/38, Bl. 161 ff.; 1938/39, Bl. 143ff., 149f.;JI3 der Zentral-Werksverwaltung der
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Anmerkungen zu S. 16—11

SSW 1935/36, Bl. 1, alles in: SAA 15/Lg 562 sowie Gustav L e i f e r , Der Einfluß des planmäßigen 
Arbeitseinsatzes auf die Leistung der Betriebe, in: VJP, Jg. 3, 1939, S. 6 6 6  f f .

81 Dics-läßt sich an Indizien nachweisen: 1936 wurde in einer führenden betriebswirtschaftli-
chen Zeitschrift festgestellt, »daß im Jahre 1936 etwa 40% der in »Widerstandsöfen» (als der 
wichtigsten Form des elektrischen Industrieofens) neu angelegten elektrischen Leistung auf 
Fließöfen entfallt, während dieser Anteil noch 1934 nur etwa 20% und 1932 vielleicht 10% 
betragen hat« (Wilhelm b is c h e r , Fließbetrieb mit Elektroofen, in: WuW, Jg. 30, 1936, S. 405). 
Genaue Daten über die Verbreitung der Fließfertigung in der deutschen Industrie oder einzelnen 
Branchen liegen nicht vor.

82 Von S e h e r r -T o s s , Automobilindustrie, S. 284; vgl. auch Heinrich H a u s e r , Opel. Ein deut-
sches Tor zur Welt, Frankfurt a. M. 1937, S. 192. Im Rüsselsheimer Stammwerk waren bis 1937 
96 laufende Bänder mit einer Gesamtlänge von fast zwölf Kilometer installiert worden (H a u s e r , 

Opel, S. 201; vgl. auch K u r i e r , Werkstatt, S. 336). Auch bei Daimler-Benz wurden ab 1936/37 
in großem Maßstab Fließbänder eingeführt (vgl. R o t h , Weg, S. 155, 219,-216).

82a Vgl. Bahlsen 1889—1964, S. 26, 29, nach: Geschichte der Produktivkräfte, Bd. III, S. 76.
83 Eberhard K ö h l e r , Die Ausbildung Jugendlicher zu Spezialarbeitern, in: VJP,Jg.2, 1938, 

S. 739; vgl. z. B. AE 1939, Nr. 9, S. 8; Nr. 13, S. 9; Nr. 15, S. 8 u. ö.; SOPADE-Berichtc 1935, 
S. 1322; 1938, S. 717, 1099ff.; 1939, S. 170f. u. ö.

84 Karl L a n g e , Maschinenbau und neue Wirtschaftsaufgaben, in: Dt. VW, Jg. 7, 1938, S. 50; 
ähnlich auch z. B. S y r u p , 100 Jahre, S. 477. Die Abkoppclung vom Weltmarkt war -  im 
Gegensatz zur Behauptung Elke Anja B a g e l - B o h la n s , Die industrielle Kriegsvorbereitung in 
Deutschland von 1936 bis 1939, Bonn 1973, S.80f. -  kein wesentliches Hemmnis für die 
Rationalisicrungshewegung.

85 Vgl. Kap. VII.1.; Angaben nach: Tab. 19; vgl. dagegen B a g e l - B o h la n , Kriegsvorbcrei- 
tung, S. 78 ff., die sich in ihren Ausführungen wesentlich auf 11. H. K le in , Germany’s Economic 
Preparation for War, Cambridge/Mass. 1959, S. 71 stützt. Auf den Zusammenhang zwischen 
steigender Arbeitsbelastung (vor allem erhöhtem Arbeitstempo) und Rationalisierung wird 
auch z. B. in einem Bericht der Polizeidirektion Augsburg vom 1. Okt. 1934, in: Bayern in der 
NS-Zeit, Bd. 1, S. 228 sowie in den SOPADE-Bcrichten 1937, S. 1292; 1938, S. 431 hingewie-
sen.

86 Dies war volkswirtschaftlich ein willkommener Effekt des Krieges: »Überhaupt der 
Krieg schafft hier Aufträge einer einheitlichen Form, und es ist nun die Aufgabe, allmählich die 
Produktion gerade im Krieg völlig aüf eine Massenproduktion umzustellcn und alles zu 
beseitigen, was dem irgendwie entgegensteht« (Rede Hitlers Endejuni oder Anfang Juli 1944, 
zit. nach: Hildegard v o n  K o t z e n .  Helmut K r a u s n ic k  (Hg.), »Es spricht der Führer.« 7 exemplari-
sche Hitler-Reden, Gütersloh 1966, S. 347; vgl. auch z. B. Erich iV elter, Der Weg der deutschen 
Industrie, Frankfurt 1943, S. 80ff., 114ff., 123; K a lv e r a m , Gruppenakkörd,- S. 44; H e r b s t , Tota-
ler Krieg, S. 322).

87 So die Feststellung der Geschäftsführung der »Gottfried Lindncr AG< (Waggonbau), in: 
Handb. d. dt. AGs 1940, S. 1259. Es darf allerdings nicht übersehen werden, daß bei Kriegsbe-
ginn noch erhebliche Rationalisierungsdeftzitc bestanden und die Umstellung der Waffenpro-
duktion auf Massenfertigung unzureichend war (vgl. J a n s s e n , Ministerium Speer, S. 20 ff.).

88 Die Zahl der PKW-Typen wurde zwischen 1939 und 1942 von 55 auf 29, die der LKW- 
Typen von 151 auf 23 und die der Motorrad-Typen von 150 auf 26 reduziert »(Zahlen nach: 
U ic h lw ltz , Kriegswirtschaft, Bd. 2, S. 314).

89 Bis 1942 wurde die Zahl sämtlicher Maschinentypen von 3637 auf 1011 reduziert, 
darunter allein die der Werkzeugmaschinen von 1321 auf526(vgl. Hermann G e s e l l , Typenabrü- 
stung in der Maschinenindustrie (Teil II), in: VJP, Jg. 6, 1942, S. 426 f.; »Vereinheitlichung von 
Baumaschinen!, in: MB, Jg. 20, 1941, S. 355; W - J e n s e n  u. H. R a u p p , Die VDF-Fertigung bei 
Heidenreich & Harbeck, in: Fließende Fertigung in Maschinenfabriken, S. 138; H. H ild e b r a n d t ,  

Allgemeine Bemerkungen zur Erhebung über die Facharbeiteranteile vom 31. Mai 1941 und
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Anmerkungen zu S .  77—78

ihre Auswertung, in: ders., Beiträge, S. 37; Arthur K r ä m e r , Leistungssteigerung in der Arma- 
turenindustric, in: VJP, Jg. 6,_ 1942, S.420ff.; Th. Graf Ih t t le r , Vereinheitlichung an Werk-
zeugmaschinen erhöht die Betriebsbereitschaft, in: MB, Jg. 20, 1941, S: 1.31 ff.; Helmut S te in ,  

Typisierung, Planung und Fertigung in einer Maschinenfabrik, in: Fließende Fertigung im 
Maschinenbau, S. 14 u. a. m. sowie L u d w ig , Technik, S. 421 f.; B o e l c k e , Wirtschaft, S. 281 f.).

90 Vgl. O l k ,  Kriegsaufgaben, S.539ff. Auf Grundlage dieser Verordnung wurden von 
Lange bis Anfang 1943 »weit über 100 Anordnungen« zur »Durchführung scharfer Typisie-
rung und Spezialisierung« im Maschinenbau erlassen (Karl L a n g e , Einführung, in: Fließende 
Fertigung im Maschinenbau, S. 6).

91 Einzelbetricbliche Beispiele sind z. B. beschrieben in: Adolf L a n g , Fließfertigung im 
Drehbankbau nach eigenem System, in: Fließende Fertigung in Maschinenfabriken, S. 162; 
Fritz W o n n n elsd o r f, Einfluß der Serien- und Massenfertigung auf den Ban von Normal- und 
Spezialmaschinen, in: ebd., S.223. Die Spezialisierung in der Fertigung war freilich kein 
grundsätzlich neues Phänomen, sondern wurde vereinzelt bereits vor 1933 praktiziert (vgl. 

J e n s e n / R a u p p ,  VDF-Fertigung S. 136; K. B r e y  u. R. S v ik o u s k y , Fertigung und Zusammenbau 
von Boehringer-Werkzeugmaschinen, in: ebd., S. 120).

92 In der Elektroindustrie etwa produzierte man bereits 1940 statt vorher 100 nur noch 14 
I.autsprechcr-Typcn. Die Zahl der Hochspannungsisolatoren-Typen war bis Ende 1942 von 
120 auf 19 herabgesetzt worden. Die Reihe derartiger Beispiele für Typenverminderung ließe 
sich weiter fortsetzen (vgl. »Fortschreitende Normung und Typisierung», in: VJP, Jg. 4, 1940, 
S. 13; Albert S p e e r , Sclbstverantwortung in der Rüstungsindustrie, in: VJP, Jg. 7, 1943, 
S. 242; »Typisierung im Schiffbau», in: VJP, Jg. 5, 1941, S. 328 f.; »Leistungssteigerung im 
Flugzeugbau», in: ebd., S. 427f.; »Zur Frage des Einheitsschiffbaus», in: ebd., S. 610ff. u. a. m.

93 Vgl. z. B. »Rationalisierung im Wohnungsbau», in: VJP, Jg. 4, 1940, S. 1042ff.; Josef 
H a u s e n , Typisierung und Normung auf dem Kunststoffgebiet, in: ebd., S. 800ff.; S p e e r ,  

Selbstverantwortung, S. 242f.
94 So die Behauptung von: L u d w ig , Technik, S.-421.
95 J e n s e n / R a u p p ,  VDF-Fertigung, S. 138.
96 Vgl. z. B. E i c h h o l t z , Kriegswirtschaft, Bd.27S.312 (Tab. 46); Deutschland im Zweiten 

Weltkrieg, Wolfgang S c h u m a n n  u. a., Bd. 2, Köln 1974, S. 303f.;Joachim IV isso w , Die Schreib-
maschine im Kriege, in: VJI’.Jg. 7, 1943, S. 242f.

97 Nach Milward wußten insbesondere führende Maschinenherstcller eine weitere Ver-
minderung und Normung der Typen, die eine Anpassung an die veränderten Marktverhält-
nisse in »Friedenszeiten» erschwert hätte, und eine Umstellung der betrieblichen Produktion 
ausschließlich auf die Erzeugung von Kriegsgütern zu verhindern (vgl. M ilw a r d , Kriegswirt-
schaft, S. 84; ähnlich, nur allgemeiner IV a g en ß ih r , Industrie, S. 21). Eine allzu starke Speziali-
sierung, die den einzelnen Betrieb gezwungen hätte, nur einen oder zumindest sehr wenige 
Typen eines Produktes herzustellen, hätte unter den Verhältnissen eines freien, staatlich nicht 
reglementierten Marktes die »Konkurrenzempfindlichkeit» der betreffenden Betriebe extrem 
erhöht.

98 M ilw ä r d , Weltkrieg, S. 169f.
99 Vgl. neben der in den vorausgegangenen Anmerkungen zitierten, zeitgenössischen Lite-

ratur zum Thema Typisierung, in der in der Regel gleichzeitig auch Probleme der Normie-
rung mitbehandelt wurden, außerdem: Hanns B e n k e r t , Der Kriegseinsatz der deutschen Nor-
mung, in: Z. VDI, Bd. 89, 1945, S. 29f.; A. S c h m id t , Die deutsche Wälzlager-Normung, in: 
MB, Jg. 19, 1940, S. 320 (Chronologie der Normungsarbeiten 1933 bis 1940); G o h l k e ,  Nor-
mung der Wälzlager, in: MB, Jg. 18, 1939, S. 566ff.; H. K ie k c h u s c h , Zur Normung der Werk-
zeugmaschinen, in; ebd., S. 569ff.; K. T e s k y , u. K. S c h w e n d e n w e in , Typnormung und Ferti-
gung der INDEX-Revolverautomaten, in: Fließende Fertigung in Maschinenfabriken, 
S. 78ff. Außerdem wurde insbesondere in den Zeitschriften »Maschinenbau», »Zeitschrift des 
VDI» und »Zeitschrift für Organisation» (sowie den branchenbezogenen Fachzeitschriften)
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spezifische Aspekte der Normurigsarbciten vorgestcjlt und diskutiert. Allein im Jahrgang 1941 
der Zeitschrift des VDI< sind insgesamt 35 Aufsätze und Berichte zum Thema Normung zu 
finden.

100 Vgl. Ernst G o e b e l , Die Neuordnung der deutschen Normung und des deutschen Nor-
menausschusses, in: Z. VDI, Bd. 89, 1945, S. 31 ff.

101 Vgl. z. B. für den Bereich des Maschinenbaus H o f w e b e r / l b i e l s k i , Auswirkungen, S. 50; 
S ie p m a n n  u. P o h l , Fließende Fertigung im Armaturenbetrieb, in: Fließende Fertigung im 
Maschinenbau, S. 62; T e s k y /S c h w e n d e n w e in , Typnornning, S. 91 ff.; Hanns B e n k e r t , Wege der 
Rationalisierung im Industriebetrieb, in: Z. VDI, Bd. 82, 1938, S. 1317; d e r s . . Die Werkzeug-
maschine in der Massenfertigung, in: VJP.Jg. 3, 1939, S. 1135.

102 Vgl. hierzu Karl-Heinz L u d w ig , Widersprüchlichkeit der technisch-wissenschaftlichen 
Gemeinschaftsarbeit im Dritten Reich, in: Technikgeschichte, Bd. 45, 1979, S. 251 f.

103 Vgl. >Druck auf die Preise -  aber gleichwohl Leistungssteigerungg in: VJP.Jg. 5, 1941, 
S. 931 f.

104 Vgl. die Schaubilder in: Fritz v on  B a s s e , (Facharbeiteranteile in der) Wirtschaftsgruppe 
Elektroindustrie, in: l l i ld c b r a n d t , Beiträge, S. 57; M u lz c r , Maschinenbau, S. 21.

105 Vgl. N e u m a n n , Behemoth, S 620f.; A lih v a r d , Kriegswirtschaft, S. 57ff.; W a g en fü h r ,  

Industrie, S.39ffi; U s e n s w e in -R o th e , Wirtschaftsverbände, S. 126ff.; G e e r , Markt, S. 151 ff.; 
E i c h h o l t z , Kriegswirtschaft, Bd. 2, S. 139ff., 297; T h o m a s , Rüstungswirtschaft, S. 287, 486, 
H e r b s t , Totaler Krieg, S. 174; Deutschland im zweiten Weltkrieg, Bd. 2, S. 102, 185.

106 Karl L a n g e , Vorwort zu: H ild e b r a n d t (Hg.), Beiträge, S.7. Die Bemerkungen Langes 
sollten allerdings nicht Veranlassung sein, hier einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen Staat 
und Unternehmern zu konstruieren oder als Beleg der These interpretiert zu werden, die 
Industrie hätte sich einem politisch begründeten Diktat des Staates unterwerfen müssen. Denn 
Langes Forderung lag auch im langfristigen Interesse der Unternehmen (Minimierung der 
Produktions-, vor allem der Lohnkosten und Wahrung bzw. Herstellung der Wettbewerbsfä-
higkeit mit Blick auch auf den Weltmarkt). Sie war im Grunde lediglich gegen Unternehmer 
gerichtet, die sich im industriekapitalistischen Sinne ökonomisch dysfunktional verhielten.

107 Lang spricht von einer regelrechten »Invasion der fließenden Fertigung in deutsche
Wcrkzcugmasclüncnfabrikcn« ( L a n g , Fließfertigung, S. 155; vgl. auch S t e in , Typisierung, 
S. 15ff.; H o fw e b e r / l b i e l s k i ,  Auswirkungen, S.50ff.; S ie p m a n n /P o h l , Fließende Fertigung, 
S. 71 ff.; 7Vsf.'y/.Sdm'eu</niu'Wit, Iypnormung, S. 78ff.; W. F e h s e , Vom Arbeitsfluß zur Fließar-
beit in einer Werkzeugmaschinenfabrik, in: Fließende Fertigung in Maschinenfabriken, 
S. 99ff., 119; E r e y / S v ik o v s k y , Fertigung, S. 1J20ff.; J e n s e n / R a u p p ,  VDF-Fertigung, S. 136ff.; 
R o l o f f , Das mechanische Band in der Großserienfertigung von Werkzeugmaschinen, in; Flie-
ßende Fertigung in Maschinenfabriken, S. 172ff.; FLA. S te r n b e r g , Fließbandmontage einer 
Drehbank, in: ebd., S. 193ff.; W o tn in e ls d o r f Serien- und Massenfertigung, S. 211 ff.; K a l v e r a m ,  

Gruppenakkord, S. 30; R o th , Weg, S. 230f.). Vielfach wurde im Maschinenbau die Fließferti-
gung noch »mit einfachen Mitteln und ohne Verwendung von Sonderbearbeitungsmaschinen« 
durchgeführt ( F a r n y / B i s c h e l , Fertigung, S. 34); 1942/43 war sie -  vor allem wegen niedriger 
Stückzahlen -  noch lange nicht so perfekt wie z. B. in der Automobilindustrie. Zudem war sic 
meist nur in einzelnen Abteilungen, meist bei der Teilefertigung, nicht jedoch bei der Montage, 
eingeflihrt (vgl. K a lv e r a m , Gruppetukkord, S. 45, 49; Fc/isc, Arbeitsfluß, S. 99; Jensen/Raupp, 
VDF-Fertigung, S. 136; IV o n n n e lsd o r f Serien-und Massenfertigung, S. 215ff.). „

108 Vgl. z. B. R. R e u te h a c h , Werkzeugmaschinen für Sonderarbeiten in der Reihenfertigung 
im Maschinenbau, in: Z. VDI, Bd. 89, 1945, S. 37ff.; Walter S c h n i t z le r , Fließende Fertigung im 
Flugzeugbau, in: Z. VDI, Bd. 85, 1941, S. 781 ff.; E i c h h o l t z , Kriegswirtschaft, Bd. 2, S. 311; 
Deutschland im Zweiten Weltkrieg, Bd. 5, S. 346ff.

109 Vgl. z. B. Kurt P e n t z l in , Arbeitsforschung und Betriebspraxis (Teil I), in: TuW, Jg. 35, 
1942, S. 59. Die Fließfertigung wurde hier zum Teil »trotz des Widerstandes von seiten der 
(noch stark handwerklich orientierten) Betriebsfuhrer und der Gefolgschaften« eingeflihrt.
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110 Vgl. (am Beispiel Opel) K ttg le r , Behandlung, insbesondere S. 60f.
111 Ausführlich hierzu J a n s s c n , Ministerium Speer, S. 287ff.
112 Vgl. W a g en ß ih r , Industrie, S. 178ff.
113 Vgl. Tab. 4 und 5. Einzelbetricbliche Beispiele dafür, daß infolge der Einführung bzw. 

Ausweitung der Fließfertigung qualifizierte (männliche, deutsche) Arbeiter durch unqualifizier-
te Frauen und Ausländer ersetzt wurden, sind beschrieben hei: H o j' w e b e r / I b i e l s k i , Auswirkungen, 
S. 61; S ic p m a t w / P o h l , Fließende Fertigung, S. 75, 77; R o l o f f  Mechanisches Band, S. 192; F e h s e ,  

Arbeitsfluß, S. 113ff.; S te r n b e r g , Fließbandmontage, S. 208; W o n u n elsd o r f, Serien- und Massen-' 
fertigung, S. 223; vgl. ferner W. F e h s e , Arbeitsersparnis durch konstruktive Fertigung in der 
Reihenfertigung, in: MB, Jg. 18,1939, S. 111 ff.; W. P fe f fe r k o r n , Behebung des Facharbeiterman-
gels bei der Instandsetzung, in: ebd., S. 161 ff.; K a lv e r a m , Gruppenakkord, S. 58.

114 W. F u n k , DieLochkarten-Gefolgschaftskartei, in: ZfO,Jg. 16, 1942, S. 12; vgl. auch Hans 
R u d o lp h , ZiclbewußtcPersonalwirtschaft, Arbeitseinsatz—Arbeitsplatzwechsel-Umschulung, 
in: ZfO, Jg. 14, 1940, S. 131 (Rudolph forderte die Einrichtung einer »Verwendungskartei«, die 
Aufschluß über »Verwendungsmöglichkeiten« und »Leistungsvermögen« geben sollte.); Her-
bert A n t o in e , Die Gefolgschaftskartei als betriebliches Auskunftsmittel, in: ZfO, Jg. 11, 1937, 
S. 145ff. Zur Funktionalisierung dieser >Gcfolgschaftskarteicn< für arbeitsmarktpolitische, 
kriegswirtschaftliche und leistungstnedizinische Zwecke durch höchste politische Instanzen des 
NS-Staates (Sauckel und Speer) vgl. Götz A l y  u. Karl Heinz R o t h , Die restlose Erfassung. 
Volkszählen, Identifizieren, Aussondern im Nationalsozialismus, Berlin 1984, S. 126ff. sowie 
Kap. VII.2.2. der vorliegenden Untersuchung.

115 D y c k h o f f , Probleme (Teil II), S. 671; ähnlich auch Otto K i a t z l e ,  Leistungssteigerung in der 
Fertigung, in: Z. VDI, Bd. 86, 1942, S. 646 f.; O l k ,  Kriegsaufgaben, S. 540; K. H ü lle r , Sonderma-
schinenbau unter Verwendung selbsttätiger Maschineneinheiten und Karnsseltische, in: Lei-
stungssteigerung in der Fertigung durch Automatisierung, Berlin 1943 (Sonderheft des VDI), 
S. 13ff.; W. F e h s e , Universal-, Einfach- oder Einzweckmaschine, in: Mll/WuW, Jg. 38, 1944, 
S. 85ff.

116 J e n s e n / R a u p p ,  VDF-Fertigung, S. 150.
117 Vgl. W o m tn ersd o r f, Serien-und Massenfertigung, $,223f.
118 Vgl. M ilw a r d , Arbeitspolitik, S. 78; ähnlich auch T h o m a s , Rüstungswirtschaft, S. 240, der 

allerdings keine Zahlen nennt.
119 .Milward hat in diesem Zusammenhang festgestellt, daß vieleUnterneluner auch deshalb 

Allzweckmaschinen vorzogen, weil diese nach Kriegsende relativ komplikationslos auf zivile 
Produktion umgcstellt Werden konnten-während Einzweckmaschinen nur für eine bestimmte 
Funktion bei der Herstellung eines bestimmten Produktes konzipiert waren und durch neue 
hätten ersetzt werden müssen (vgl. M ilw a r d , Weltkrieg, S. 190). Der rasche wirtschaftliche 
Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland ist auch aufdieses Vorherrschender Universalmaschi-
nen zurückzufiihren, das die Anpassung an die >Bediirfnisse< des Weltmarktes erleichterte. Zu 
weiteren Gründen für den hohen Anteil an Unjvcrsalmaschinen in Deutschland vgl. Geschichte 
der Produktivkräfte, Bd. III, S. 75.

120 Vgl. z. B. R e u t e b a c h , Werkzeugmaschinen, S.37ff.; FL S ie b e l i s t , Frauenarbeit (Bericht 
über eine Vortrags reihe des VDI in Berlin im Febr. 1941), in:Z. VDI, Bd. 85, 1941, S. S(t\-, K t tg le r ,  

Arbeitsorganisation, S. 36, 39; R o t h , Weg, S. 230f.
121 Vgl. T h o m a s , Rüstungswirtschaft, S. 242, 292.
122 Vgl. W eiter , Planen, S. 152f.; K ic n z l e , Leistungssteigerung, S. 646f.; O l k ,  Kriegsaufga-

ben, S.540f.; H e g n e r , Werkzeugmaschine, S. 741 ff.; B e n k c r t , Wege, S. 1322f.; Karl H a a s e ,  

Wirtschaftlicher Einsatz von schnellaufenden Drehbänken in: WuW, Jg. 29, 1935, S. 393 ff.
123 Vgl. M ilw a r d , Kriegswirtschaft, S. 87, 123f,; d e r s . , Weltkrieg, S. 205; M o n n n se n , Hitlers 

Stellung, S. 58 ff.
124 Vgl. W eite r , Planen, S. 30f., S. 36f.; Meldungen vom 30. März 1942, S. 3561; J a n s sc n ,  

Ministerium Speer, S. 179.
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125 Vgl. z. B. J. K r o l l , Wcscnsziige wahrer Rationalisierung, in: TuW, Jg. 37, 1944, S. 23ff. 
(Textilindustrie und Holzverarbeitung); R e u te b a c h , Werkzeugmaschinen, S.37ff. (Flugzeug-
bau); »Fließzusammenbau von elektrisch beheizten Küchenherden«, in: WuW, Jg. 36, 1942, 
S. 285ff.; S c h n i t z l e r , Fließende Fertigung, S. 781 ff.; Wilhelm W eb er , Fließende Fertigung in der 
Bekleidungsindustrie, in: Z. VDI, Bd. 86, 1942, S.*180; O. D y c k h o f f , Massenerzeugung durch 
Automatisierung. Anregungen aus dem Volks wagenwerk, in: MB, Jg. 20, 1941, S. 147 ff. bzw. 
in: Leistungssteigerung in der Fertigung durch Automatisierung, S. 1 ff.; P fe f f e r k o r n , Behebung 
des Facharbeitermangels, S. 161 ff.; »Leistungssteigerung überall«, in: Z.DVI, Bd. 83, 1939, 
S. 789; B e n k c r i , Wege der Rationalisierung, S. 1317f.: »Fertigung von Scheinwerfern für Kraft-
fahrzeuge« (am Band der Robert Bosch GmbH), in: MB, Jg. 17, 1938, S. 292, E .  B r ö d n e r ,  

Neuzeitliche Heizanlagen. Einreihen in die Fließfertigung, in: cbd., S. 79ff.; E. B v e r s , Welche 
Forderungen erwachsen dem Betriebsingenieur aus dem Mangel an Facharbciternachwuch?, in: 
cbd., S. 220; K. S t o d ie c k , Entwurf und Bau mechanischer Werkstätten, in: MB, Jg. 15, 1936, 
S. 136ff.; Flandb. d. dt. AGs (Mechart. Weberei zu Linden) 1940, S. 1903; »Leistungssteige-
rung«, in: VJP, Jg. 3, 1939, S. 735; W eiter , Weg, S. 102ff., 124.

126 Vgl. H a e b e r l e , Fließarbeit, S. 62f.; »Umstellung eines Lackierbetriebes auf Fließarbeit«, 
in: WuW.Jg. 35, 1941, S.302f.

127 Vgl. K.M. D o l e z a l e k ,  Fließfertigung auf Maschinenstraßen, in: TuW, Jg. 37, 1944, 
S. 29ff.; t le r s ., Automatisierung in der feinmechanischen Mengenfertigung, in: Z.VDI, Bd. 85, 
1941, S. 100ff.; i l e r s . , Der Automat iuder Fertigung, in: MB,Jg. 18, 1939, S. 16; dm., Automa-
tisierung in der Mengenfertigung, im MU.Jg. 17, 1938, S. 557ff.; K i e n z l e ,  Leistungssteigerung 
in der Fertigung, S. 642f.; D y c k h o f f , Probleme (Teil I und II), S. 590 bzw. 671 ff.; d e r s . , Massen-
erzeugung, S. 147ff.; W. S c h u n d , Selbstgesteuerte Maschinen. Leistungssteigerung durch Au-
tomatisierung, in: MB, Jg. 19, 1940, S. 379ff. bzw. in: Leistungssteigerung in der Fertigung" 
durch Automatisierung, S. 45ff.; A. P fe i f f e r , Fräsmaschinen für die Massenfertigung, in: Lei-
stungssteigerung in der Fertigung durch Automatisierung, S. 27ff.; Otto R i n k e 1 Automatische 
Patronenherstelluug. Beispiel für Automatisierung in der spanlosen Formung, in: ebd., 
S. 51 ff; E. V erg en , Automatisierung in der Stanzerei, in: cbd., S. 57ff.; H. W. R o t h , Automati-
sierung in der Elektroschweißung, in: ebd., S. 68ff.; F. E. G r ü t z m a c h c r , Automatisierung in der 
Gießerei, in: cbd., S. 73ff.; l' e h s e , Arbeitsersparnis, S. 111 ff.; H e g n e r , Werkzeugmaschine, 
S. 741 ff.; »Leistungssteigerung überall«, S.789; B e n k c r t , Wege, S. 1321 f.; S e e b a u e r , Gegen-
wartsaufgaben, S. 480; W eiter , Weg, S. 107ff. In den Zeitschriften »Maschinenbau«,- »Zeitschrift 
des VDI« und »Werkstattstechnik und Werksleiter« finden sich eine Vielzahl weiterer Berichte, in 
denen Detailverbesserungen von Werkzeugmaschinen und damit Schritte auf dem Weg zur 
Vollautomatisierung vorgestellt werden. Im Vergleich zu heute blieb der Grad der Automatisie-
rung freilich gering.

128 Vgl. Karl K le in , Fließarbeit ohne Fließbänder, in: MB, Jg. 19, 1940, S. 349f.; »Fließferti-
gung von Bügeleisen«, in: WuW, Jg. 33, 1939, S..474; F a r n y / B i s c h e l , Fertigung, S. 34; K a l v e r a m ,  

Gruppenakkord, S. 44f.
129 Vgl. z. B. C. FI. D e n c k e r , Rationalisierung in der Landwirtschaft, in: Z.VDI, Bd. 82, 

1938, S. 1327ff.; E. V o g le r , Rationalisierung im Bauwesen,in: ebd., S. 1324ff.; »Vereinheitli-
chung von Baumaschinen«, S. 355; »Rationalisierung im Wohnungsbau«, S. 1042ff. Allerdings 
blieb der Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen selbst in den Vorkriegsjahren .gering (vgl. 
P e t z in a , Autarkiepolitik, S. 93; S c k o e n b a u m , Revolution, S. 212f.; H a c h tm a n n , Lebenshaltungs-
kosten, S. 52, Anm. 50; Geschichte der Produktivkräfte, Bd. III, S. 265ff., 278.); vor modernen 
Formen der Agrarproduktion wurde vereinzelt sogar gewarnt (vgl. Horst G ie s , Nationalsozia-
listische Ernährungswirtschaft 1933-1939, in: VSWG, Bd. 66, 1979, S. 472).

130 Vgl. Kap. VII, Anm. 8.
131 Vgl. Margit S c h u s t e r  u. Helmuth S c h u s te r , Industriesoziologie im Nationalsozialismus, 

in: Soziale Welt, Jg. 35, 1984, S. 96 sowie Michael P r in z , Der unerwünschte Stand. Lage und 
Status der Angestellten im »Dritten Reich«, in: HZ, Bd. 242, 1986, S. 340.
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Anmerkungen zu S. 81—84

132 Nicht zufällig wurden 1939 die Hawthorne-Studien rezipiert und damit die Grundlage 
für deren allgemeine Akzeptanz nach 1945 gelegt (vgl. ausführlicher S c lm s t e r /S c h u s t e r , Indu- 
striesoziologie, S. 96, 101, 109f.; Thomas H a h n , Wissenschaft und Macht. Überlegungen zur 
Geschichte der Arbeitssoziologie, in: cbd., S. 73, 81 f.).

133 S c lm s t e r /S c h u s t e r , Industricsoziologie, S. 100.
134 Nach: D o m a r u s , Hitler, S. 576; ähnlich bereits in seinen Reden auf den dnternationaleu 

Automobilausstellungem in Berlin am 11. Fcbr. 1933 und 7. März 1934 (nach: cbd., S. 208f. 
bzw. 370). Im Frühjahr 1934 führte er u. a. aus: »(W)enn es uns gelingt, die breiteste Masse für 
dieses neue Verkehrsmittel zu erobern, wird... auch der soziale Nutzen ein unbestreitbarer 
sein.«

135 Vgl. Rede Hitlers am 26. Mai 1938 bei der Grundsteinlegung zum VW-Werk bei 
Fallersleben (nach: cbd., S. 867f.).

136 Flans-Uictcr S c h ä fe r , Das gespaltene Bewußtsein. Deutsche Kultur und Lcbenswirklich- 
kcit 1933-1945, Frankfurt usw. 1984, S. 152ff.

137 Vgl. ebd., S. 153 f.; Wolfgang K a s c h u h a , u. Carola L ip p , Kein Volk steht auf, kein Sturm 
bricht los. Stationen dörflichen Lebens auf dem Weg in den Faschismus, in: Leben im Faschis-
mus. Terror und Hoffnung in Deutschland 1933—1945, hg. von Johannes B e c k  u. a., Reinbeck 
1980, S. 139; Inge M a r ß o l e k /Rene O tt , Bremen im Dritten Reich. Anpassung -  Widerstand -  
Verfolgung, Bremen 1986,'S. 154.

138 Rede Hitlers Endejuni oder Anfangjuli 1944, zit. nach: K o t z e / K r i m s n i c k , Hitler-Reden, 
S. 346. Für diese, hier nur grob und verallgemeinert skizzierte Mentalität vieler Nationalsoziali-
sten ist unlängst die bündige Formel geprägt worden: »German antikapitalism was anti-semitic 
but not antitechnological« ( H e r / , Modernism; S. 9).

139 Hermann B ö ltr s , Leistungssteigerung durch richtige Organisation der Arbeit, in: 
Z.VDI, Bd.87, 1943, S.238.

140 Ebd.; vgl. auchz. B. D y c k h o f f , Probleme, S. 589.
141 L.H. Adolph G e c k , Probleme der Sozialen Werkspolitik, Münchcn/Leipzig 1935, S. 12.
142 M. Rainer L e p s iu s , Strukturen und Wandlungen im Industriebetrieb. Industricsoziologi- 

sche Forschung in Deutschland, München 1960, S. 38. Was dies konkret für die betroffenen 
Arbeiter bedeutete, läßt sich dem eindrucksvollen Bericht einer AEG-Arbeiterin aus dem Jahre 
1926 entnehmen (in: iRote Fahnen vom 18. April 1926, nach: K u c z y n s k i , Lage, Bd. 5, S. 203 ff.).

143 Alle Zitate aus: D y c k h o f f , Probleme (Teil 1), S. 5 8 9 ^  B ä h r s , Leistungssteigerung, S. 238; 
D o l e z a l e k ,  Fließfertigung, S. 29.

144 Vgl. z. B. K. S et te r , Sinnvolle Gestaltung des Fertigungswesens, in: MB, Jg. 18, 1939, 
S. 1 f.; Achim H o l t z ,  Nationalsozialistische Arbeitspolitik, Würzhurg-1938, S. 92. Daß bereits 
der junge Hitler ein außerordentlich positives Bild von Ford besaß, ist durch die amüsante 
Schilderung einer Begegnung Oscar Maria Grafs mit Hitler überliefert (vgl. Oscar Maria G r a f ,  

Gelächter von außen (autobiographischer Roman), München 1983 (EA 1966), S. 121).
145 Henry K o rd , Erfolg im Leben. Mein Leben und Werk, München 1963 (EA 1952), S. 71.
146 John H. G o ld t h o r p e , Einstellungen und Verhaltensweisen von Fließbandarbeitern in der 

Automobilindustrie, in: Thomas L u c k m a n n  u. Walter Michael S p r o itd e l (Hg.), Berufssoziologie, 
Köln 1972, S. 75; vgl. auch Horst K e r n  ti. Michael S c h u m a n n , Industriearbeit und Arbeltcrbe- 
wußtsein, Frankfurt 1977, S. 80ff.

147 K ord , Erfolg, S. 66.
148 Albert B r e n g e l , Die Problematik der Arbeitsbewertung, Saarbrücken 1941, S.94.
149 ABVdcrDAF, Zur Frage der Angelerntem, in: d a s s . ,  J b .  1940/41, 1kl. 1, S. 337.
150 A IV 1  der DAF, Die Einsatzfähigkeit von Arbeitskräften für Fließbandarbeiten, in: d a s s . ,  

Jb. 1939, Bd. I, S. 449; vgl. auch ebd., S. 451; W. M o h r , Betrieblicher Einsatz der ausländischen 
Arbeitskräfte, in: MB/WuW, Jg. 37, 1943, S. 379 u. a. m.

151 A W I ,  Einsatzfähigkeit, S. 449.
152 Vgl. entsprechende Feststellungen Leys z. B. in: Die Berufserziehung der Deutschen
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Arbeitsfront. Leistungsbericht des Amtes für Iierufserzichung und Betriebsführung für 1937, 
in: Die Iierufserzichung der DAF für das Jahr 1937, hg. vom Rcichsorganisationsleiter der 
NSDAP (Lcy), Leipzig o.J. (1938), nach: P ä t z o ld , Qpcllen, S. 177 (Dok. 40).

153 Vgl. z. 11. S i e p m a n n /P o h l , Fließende Fertigung, S. 77; F c h s e , Arbeitsfluß, S. 113ff.; I l o -  

l o f f  Mechanisches lland, S. 192; S ter n b e r g , Fließbandmontage, S. 208; W o m m e ls d o r f, Serien-und 
Massenfertigung, S. 223; H. S c h n e id e r -L a n d m a n n , Vom Kolchos zum laufenden Band, in: 
Mh.NS, Jg. 10, 1943, S. 118f.; W eiter , Weg, S. 118; H e r b e r t , Fremdarbeiter, S. 276f.; Jörg
R. M e t t k e , »Die Herren nahmen nur die Kräftigsten«, in: SPIEGEL 15/1986, S. 84. Auch KZ- 
Häftlinge wurden in den letzten Kriegsjahren in zunehmendem Maße-und unter schlimmsten 
Arbeitsbedingungen -  am Band eingesetzt (vgl. z. B. Zdanek Z o j k a ,  Allach -  Sklaven für 
BMW. Zur Geschichte eines Außenlagers des KZ Dachau, in: Dachauer Hefte, Jg. 2, 1986, H. 2,
S. 72; S a c h s e n h a u s e n . Dokumente, Aussagen, Forschungsergebnisse und Erlebnisberichte über 
das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen, Berlin [DDR], 19864, S. 80).

154 Vortrag eines leitenden Direktors der Junkers-Motorenwerke (Kassel) vom 22. Juni 
1943, zit. nach: L ic h lw l t z , Kriegswirtschaft, Bd. 2, S. 282.

155 Einsatz von Ostarbeitern in der deutschen Maschincnindustric, hg. vom Haup.tausschuß 
Maschinen beim RfBuM, Mai 1943, zit. nach: ebd.; vgl. auch B e h r e n s , Arbeiterkampf, S. 140.

156 Vortrag eines leitenden Direktors der Junkers-Motorenwerke vom 22.Juni 1943 (wie 
Anm. 154). Welche konkreten Folgen ein derartiges Kalkül für KZ-Häftlinge haben konnte, ist 
eindrucksvoll beschrieben bei Gerd W y s o c k i , Häftlingsarbeit in der Rüstungsproduktion. Das 
Konzentrationslager Driittc bei den Hcrmann-Göring-Werkcn in Watenstedt-Salzgitter, in: 
Dachauer Hefte, Jg. 2, 1986, H. 2, S. 55.

157 A W l ,  Einsatzfähigkeit von Arbeitskräften für Fließbandarbeiten, S. 450. Derartige Be-
hauptungen über spezifische weibliche Arbeitsfähigkeiten waren bereits in der Weimarer Repu-
blik ideologisches Allgemeingut und sind es teilweise bis heute geblieben (vgl. z. B. Jb. Gew. 
1933/34 (Preußen), S. 443; D M V , Rationalisierung, S. 22ff.; Gertraude K r e l l , Das Bild der Frau 
in der Arbeitswisscnschaft, Frankfurt/New York. 1984, S. 105ff.; Annemarie T r ä g e r , Die Pla-
nung des Rationalisierungsproletariats. Zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilung und des weiblichen Arbeitsmarktcs im Nationalsozialismus, in: Frauen in der Geschich-
te, Bd. 2: Beiträge zur Sozialgeschichte der Frauen, hg. von Annette K u h n  u. Jörn R iis e n ,  

Düsseldorf 1982, S. 270; P e u k e r t , Volksgenossen, S. 211 f.).
158 A W l  der DAF, Zum Arbeitseinsatz der Frau in Industrie und Handwerk, in: d a s s . , Jb. 

1940/41, Bd. I, S. 399.
159 S ie b e l i s t , Frauenarbeit, S. 561; ähnlich auch z. II. E. B r a m e s fe ld , Die Bewährung der 

Frauen im industriellen Arbeitseinsatz, in: WuW.Jg. 35, 1941, S. 397.
160 Vgl. z. B. L e i j c r , Einfluß, S. 666ff.; S ie p m a n n /P o h l , Fließende Fertigung, S. 75; S t e r n b e r g ,  

Fließbandmontage, S.208; I. B u r e s c h - R ie h e , Fraitenlcistung im Kriege, Berlin 1941; E. H a r m s ,  

Staatliche Lenkung des Fraueneinsatzes in der Metallindustrie, in: MB, Jg. 20, 1941, S. 325 f.; 
Fritz K a i s e r , Frauenarbeit im Werkzeugbau, in: WuW, Jg. 34, 1940, S. 337ff.; H. K o b la n c k , Niet- 
und Schweißarbeiten von Frauen in der Flugzeugindustrie, in: MB, Jg. 20, 1941, S. 349ff.; 
E. H ä n s g c n , Fraueneinsatz iiii Maschinenbau, in: WuW.Jg. 35, 1941, S. 407ff.; Eberhard P f l a u -

m e , Frauen im Industriebetrieb, Berlin 1941; E. W ittw er , Die Frau im Werkzeugmaschinenbau, 
in: MB, Jg. 19, 1940, S. 143f.; W eiter , Weg, S. 118.

161 Vgl. B r a m e s je ld , Bewährung, S. 397; S ie b e l i s t , Frauenarbeit, S. 561.
162 B r a m e s fe ld , Bewährung, S. 397f.
163 A W l ,  Frage der ̂ Ungelerntem, S. 337 bzw. d a s s . , Berufsschicksal und Arbeitsbeanspru-

chung, in: d a s s . , Jb. 1940/41, Bd. II, S. 208f.
164 Dieses Phänomen wurde übrigens auch von den Zeitgenossen aufmerksam registriert; 

vgl. z. II. die grundlegenden Ausführungen von Käthe G a e b e l , Braucht die Industrie noch 
Facharbeiter? (Teil I und II), in: SP, Jg. 42, 1933, Sp. 1177ff.; 1213ff.

165 Vgl. W o ls in g , Berufsausbildung, S. 64 ff; M o o s c r , Arbciterlcben, S. 53 f.
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Anmerkungen zu S. 87—88

166 »(I)n fachlicher Hinsicht gab es keine wesentlichen Differenzen... Umstritten war 
lediglich... die Trägerschaft der Berufsausbildung. Bezüglich der Ausbildungsinhalte 
herrschte weitgehende Übereinstimmung.« ( IV ols in g , Berufsausbildung, S. 735; vgl. auch 
ebd., S. 310f., 698ff., 709ff.)

■ 167 JB der Fabrikleitung Wernerwerk F 1935/36, S.4f., in: SAA 15/Lc 816. In den fol-
genden Jahren wurden die Umschulungskurse des Wernerwerks Funk wie auch die anderer 
Siemens-Werke ausgebaut (vgl. JB der Fabrikleitung Wernerwerk Funk 1936/37, S.2f.; 
1937/38, S. 2f., in: ebd.; ferner dicjl! ab 1936/37 oder 1937/38 der anderen Siemens-Werke).

168 Vgl. die «Berichte über die Arbeitsmarktlage in den einzelnen Berufsgruppen«, hg. 
vom Präsidenten des LAA Westfalen, Aug. 1934, Fcbr. 1935; »Der Arbeitseinsatz im Lan-
desarbeitsamtsbezirk Westfalen. Mitteilungen des LAA<, hg. vom LAA Westfalen, Juli, Okt. 
bis Dez. 1936, Jan., März 1937, April 1938, alles in: WWA K 1 Nr. 2194; ferner Betriebsbe-
richte Maschinenbau 6, 9 und 11 der Krupp-Gußstahlfabrik 1936/37, S. 1; 1937/38, S. 3 ff., 
in: HA Krupp WA 41/3-800; vgl. auch iGcfolgschafts- und Sozialbcricht der Gußstahlfabrik< 
1940/41, IV, S. 3, in: HA Krupp WA 41 /3-740b. Im Betriebsbericht der Mikrotastwerkstatt 
der Krupp-Gußstahlfabrik für das Jahr 1937/38 wurde vermerkt, daß Ende Sept. 1938 der 
Anteil der von Angelernten zu angelernten Facharbeitern« Umgescluiltcn an der Gesamtheit 
der produktiven Arbeiter bei 6,7% lag (vgl. Betriebsbericht der Mikrotastwerkstatt der 
Krupp-Gußstahlfabrik 1937/38, S. 10, in: HA Krupp WA 41/3-801; vgl. auch Betriebsbe-
richt der Mikrotastwerkstatt 1938/39, S. 12, in: HA Krupp WA 41/3-802).

169 Vgl. z. B. die entsprechenden Bemerkungen der Geschäftsführung der C.J. Vogel 
Draht- und Kabelwerke (Berlin) und der Zeiss Ikon AG (Dresden), in: Handb. d. dt. AGs 
1939, S. 1542, 1711 sowie R o t h ; Weg, S. 157, 231 ff., 239.

170 Vgl. den umfangreichen Schriftwechsel zwischen dem Reichsluftfahrtministcrium 
und der Rcichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung zu diesem The-
ma, in: BA R 41/Bd. 224.

171 Vgl. Anm. 168. Nach Kriegsbeginn wurden die Initiativen der Arbeitsämter zur An-
lernling bzw. Umschulung von unqualifizicrtcn Arbeitskräften noch erheblich intensiviert 
(vgl. «Verstärkte Umschulung«, in: D. Dt. V. vom 27. Okt. 1939 (1939/40, S. 97); «Anlcr- 
nung neuer Arbeitskräfte«, in: D. Dt. V. vom 17. Nov. "1939 (ebd., S. 180); ferner M ilw a n l ,  

Kriegswirtschaft, S. 100). Während der zweiten Kriegshälfte wurden vereinzelt selbst KZ- 
Häftlinge zu Facharbeitern laufgcschult« (vgl. B r o s z a t , Konzentrationslager, S. 106).

172 Bis Ende Nov. 1941 waren etwa 350000 in der Metallindustrie beschäftigte Arbeits-
kräfte durch planmäßige Umschulungen höher qualifiziert worden. Allein im Zeitraum von 
April 1941 bis Juni 1942 wurden etwa 330000 oder 8% aller in der Rüstungsindustrie be-
schäftigten Metallarbeiter mithilfe derartiger Umscliulungsmaßnahmen rekrutiert (vgl. II'er- 

n er , Bleib übrig, S.94, 277). Bei den von Werner präsentierten Angaben wird allerdings 
nicht nach Art der Umschulung differenziert. Seit Mitte 1941 kamen die unigeschulten Ar-
beitskräfte aber zum vermutlich überwiegenden Teil aus anderen nicht kriegswichtigen 
Branchen. Sofern diese Arbeitskräfte vorher qualifizierte Tätigkeiten ausübten (z. 11. als 
Textilfacharbeiter), kann von einem «echten« sozialen Aufstieg infolge Umschulung nicht 
gesprochen werden.

173 Vgl. hierzu S ie g e l , Leistung, Kap. 111.2.; S a c h s e , Sozialpolitik, S. 226ff.; IV olsin g , Be-
rufsausbildung, S. 496 ff.

174 Vgl. L u d w ig , Technik, S. 296.
175 Ende 1937 nahm in Darmstadt eine Ingenieurschule den Lehrbetrieb auf, die in erster 

Linie Facharbeiter zu Luftfahrtingenieuren ausbilden sollte (vgl. ebd., S. 279).
176 JB Personalabteilung für die Geschäftsjahre 1936/37, S. 3f.; 1937/38, S. 4, in: SAA 15/ 

Lc 815. Der Anteil der ncueingestclltcn technischen Angestellten, die direkt von der Hoch- 
bzw. Fachschule kamen, lag gleichfalls bei etwa einem Viertel aller Ncuzugänge. Neben 
Facharbeitern wurden außerdem weniger qualifizierte Angestellte wie Bürohilfskräfte oder
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-Zeichner in einer zwei- bis dreimonatigen praktischen und theoretischen Ausbildung für 
Arbeitsplätze qualifiziert, die vorher von Technikern besetzt worden waren.

177 St. DR, Ilde. 453, 2, S. 77, 80ff.; 556, 1, S. 26, 29ff. Dieser verstärkten Aufstiegsbewe- 
gung entsprach keine grundsätzliche Verwischung der sozialen Grenzen zwischen Arbeitern 
und Angestellten. Die Statusunterschiede zwischen beiden Arbeitnehmergruppen blieben im 
wesentlichen bestehen (vgl. P r in z , Unerwünschter Stand, S. 335ff.; d e r s . , Vom neuen Mittel-
stand zum Volksgenossen: Die Entwicklung des sozialen Status der Angestellten von der 
Weimarer Republik bis zum Ende der NS-Zeit, München 1986, S. 331 f.; d e r s . , und Jürgen 
K o c k a , Vom mcucn Mittelstand! zum angestellten Arbeitnehmer, in: Sozialgeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland. Beiträge zum Kontinuitätsproblem, hg. von Werner C o n z e  u. 
M. Rainer L e p s iu s , Stuttgart 1983, S. 218ff.).

178 Material hierzu in: HA GHH 400 1331/13; HA Krupp WA 41/74-260; SAA 11/Lg 713 
(Franke); Jost, l’ionier, S. 187f.

179 Vgl. z. II. >Aufstieg im Betriebes in: Vertraucnsrat, Jg. 8, 1941, S. 49ff.; WuSPR, Allg. 
Atisg. vom 29. April 1937.

180 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Ergebnisse einer Erhebung Hohes über Auf- 
sticgsvcrhaltenin Schleswig-Holstein. Für diejahre 1934 bis 1939 stellt er einen im Vergleich zu 
den vorausgegangenen und nachfolgendenjahren weit überdurchschnittlich hohen Prozentsatz 
an in tr a g e n e r a t iv e n  »sozialen Aufstiegen! hauptsächlich unter Angehörigen der jüngeren Genera-
tion insbesondere der Berufsgruppen der angelernten Arbeiter, Facharbeiter und Techniker fest 
(Karl Martin H o lte , Sozialer Aufstieg und Abstieg, Stuttgart 1959, S. 131 f., 139 (Tab, 30); vgl. 
auch S c h o e n b a u m , Revolution, S. 302 -  der sich auf die Untersuchung Boltes bezieht, sie 
allerdings unzulässig verallgemeinert-). Die in te rg e n e ra t iv e , vertikale Mobilität schwächte sich 
dagegen im Vergleich zur Weimarer Republik und denjahren nach 1945 deutlich ab (vgl. hierzu 
Hartmut K a e lb l e , Geschichte der sozialen Mobilität, in: d e r s . , u. a., Probleme der Modernisie-
rung in Deutschland. Sozialhistorische Studien im 19. und 20. Jahrhundert, Opladen 1978, 
S. 267ff.; A lo o s e r , Arbeiterleben, S. 114, Tab. 17).

181 Vgl. beispielsweise: »Die Tätigkeit des Deutschen Instituts für technische Arbeitsschu- 
lungi, in: SP, Jg. 42, 1933, Sp. 467ft.; K. B ib e l , Schulungsmaßnahmen und Aufstiegsmöglich-
keiten in der Industrie, in: AS, Jg. 7, 1935, H.3/4, S. 93; A r n h o ld , Rationalisierung. Zum 
»Rcichsberufswettkampfi vgl. Ublsini;, Berufsausbildung, S. 496ff.

V. Lohnentwicklung und Lohnpolitik

1 Vgl. WuSt.Jg. 18, 1938, S. 159; St. Handb. von Dt. 1928-1944, S. 472.
2 Vgl. Erlaß des RWM vom 30. Aug. 1927 aufgrund der Verordnung zur Ausführung des

Gesetzes betreffend Lohnstatistik vom 14.Juli 1927 (RGBl. 1927, I, S. 185); guter Überblick 
über die Erhebungsmethoden bei: Wolfgang G e r ß , Lohnstatistik in Deutschland, Berlin 1977, 
S. 47ff., 277ff. . '■ •

3 Zitate aus: Friedrich l l e h r e n s , Die Mittelwerte in der Lohnstatistik, in: JNS, Bd. 149, 1939, 
S. 672; vgl. außerdem insbesondere: d e r s . , Die amtlichen Lohnerhebungen, in: AStA, Bd. 28, 
1939, S. 61 ff.; Fricdland K r a u s e , Die deutsche Lohnstatistik, in: Die Statistik in Deutschland 
nach ihrem heutigen Stand, Berlin 1940, S. 1168 ff.

4 K r a u s e , Lohnstatistik, S. 1174.
5 Im allgemeinen wurden zwischen 30% und 60% aller Arbeiter erfaßt. Unfeine repräsen-

tative Auswahl zu gewährleisten, wurden die in die Erhebung einbezogenen Betriebe vom 
Statistischen Reichsamt meist unter Mitwirkung der Organisationen der gewerblichen Wirt-
schaft und der Fachätntcr der DAF ausgcwählt. Groß- und Mittelbetriebe waren im allgemci-
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neu leicht überrepräsentiert. Zum methodischen Vorgehen vgl. Friedrich B e h r e n s , Zum Pro-
blem der Repräsentation in der Lohnstatistik, in: AStA, 13d. 29, 1940, S. 65ff.

6 Vgl. z.B. das Rundschreiben Nr. 20/1938 der Bezirksgruppe Ruhr der Fachgruppe 
Steinkohlenbergbau an die Bergwerksdirektoren vom 16.Juli 1938, in: WWA F 26/Nr. 367 
sowie das Schreiben der Bezirksgruppe Hessen der RGI an die RGI vom 29.Juli 1935, in: 
11A R 12 I/Bd. 274.

7 Dem steht die von Kranig konstatierte Tendenz, daß die Tarifordnungen meist größere 
Tarifgebictc erfaßten als die Tarifverträge, und die zunehmende Bedeutung von Reichstarif-
verträgen nicht entgegen (vgl. K r a n ig , Lockung, S. 184). In den Tarifordnungen selbst wur-
den im Vergleich zu den vorher gültigen Tarifverträgen bzw. -Ordnungen häufig eine grö-
ßere Anzahl von Altersgruppen oder Ortsklassen cingefiihrt. Vgl. z. B. die Tarifordnung für 
die schlesische. Sägewerksindustrie vom 13. Okt. 1934 (RABL 1934, VI, S.419), die die 
zuvor für ganz Schlesien geltenden tariflichen Lohnsätze durch unterschiedliche, für Mittcl- 
und Niederschlesien einerseits und Oberschlesien andererseits geltende ersetzte und zudem 
für Mittel- und Niederschlcsicn noch eine weitere Ortsklasse einführte (vgl. die zuvor gel-
tende Tarifordnung vom 28. Juli 1934, in: ebd., S. 339). Anordnungen des Treuhänders 
konnten nicht nur Tarifordnungen für kleinere Gebiete aufheben und die betroffenen Arbei-
ter den Bestimmungen weiterreichender Tarifordnungen unterstellen, sondern auch die Ten-
denz zur Differenzierung vertiefen -  im allgemeinen zuungunsten der Arbeiter (vgl. z.B. 
RABL 1935, VI, S. 141).

8 Vgl. z. B. die Tarifordnung für die niedersächsische Flaschenindustrie vom 23. Okt. 
1934 (RABL 1934, VI, S. 499f.). Dort heißt cs lapidar: »Die Regelung der Lohnsätze für die 
einzelnen Arbeitergruppen unterliegt betrieblicher Festsetzung« (§5(1)). Oder die Regelung 
für die in Ostpreußen tätigen Arbeiter der deutschen Sccschiffswerften nach der Tariford-
nung vom l.Okt. 1934 (llABl. 1934, VI, S. 427ff.): »In Ostpreußen werden die Löhne für 
Arbeiter und Jugendliche durch Betriebsordnung geregelt.« Diese Praxis wurde auch in den 
folgenden Jahren fortgesetzt: vgl. RABL 1936, VI, S. 176 ff., 202ff., 477ff. u.ö.

9 Vgl. insbesondere die insgesamt acht >Abänderungen< von einer Reihe als Tarifordnun-
gen weitergeltenden Tarifverträgen aus der Zeit vor 1933 für die Metallindustrie verschiede-
ner Industrieregionen vom 26. März 1935, 9. April 1935 bzw. 12. April 1936, in: RABL 
1935, VI, S. 216, 233 f., 254, 297.

1Ü Die Verordnung des Papen-Kabinetts (hier: §"§7 und 8, in: RGBL 1932, I, S.433f.) 
wurde von der Regierung Schleicher durch eine Verordnung vom 14. Dez. 1932 wieder 
aufgehoben (vgl. P r e lle r , Sozialpolitik, S. 416f.).

11 In einer Ergänzung der Tarifordnung für die mecklenburgischen Landwirtschaftsbe-
triebe vom 17. Sept. 1934 beispielsweise durften die Tariflöhne, »bis zu höchstens 25 v. H, für 
die Zeit bis zum 1. Aug. 1935 unterschritten werden« (in: RAlll. 1934, VI, S. 370). In einem 
>Nachtrag< vom 24. Nov. 1934 zur Tarifordnung für die sächsisch-thüringischen Stiickfarbe- 
reien und Appreturanstalten konnten die Tariflöhne in den beiden untersten Ortsklassen bis 
zu 12 Vi v.H. unterschritten werden (in: RABL 1934, VI, S. 623). In verschiedenen westfäli-
schen Städten konnten im Einzelhandel die tariflichen Lohnsätze um bis zu 20% unterschrit-
ten werden (vgl. RABL 1935, VI, S. 18).

12 In der Tarifordnung für die Textilindustrie von Württemberg und HohcnZollcrn vom 
4. Dez. 1934 (in: RABL 1935, VI, S. 8 ff.) lautete der §28: »Notleidenden Betrieben kann der 
Treuhänder der Arbeit auf Antrag eine abweichende Regelung von den Lohn- und Gchalts- 
bestimmungen dieser Tarifordnung gestatten.« Ähnliche Formulierungen finden sich in ei-
ner ganzen Reihe weiterer Tarifordnungen vor allem für Beschäftigte der Verbrauchsgiiter- 
industrie und der Landwirtschaft (vgl. RABL 1934, VI, S. 372, 400, 468; 1935, VI, S. 34, 
164f., 469, 835; 1936, VI, S. 131, 347, 427). Mit Blick auf derartige Bestimmungen erklärte 
noch Mitte 1937 ein schlesischer Kreislciter der DAF Arbeitern, die Lohnsenkungen nicht 
hinnehmen wollten, »daß er nichts machen könne, da ja jeder Tarifvertrag vorsehe, daß,
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wenn der Betrieb die tariflichen Löhne nicht tragen könne, Reduzierungen vorgenommen 
'■> werden könnten« (SOPADE-Bcrichte 1937, S. 780f.).

13 Vgl. z. B. die Tarifordnung für westfalische Landarbeiter vom 15. Nov. 1935 (in: RABL 
1935, VI, S. 936).

14 Allein zwischen März und Juli 1935 hoben die Treuhänder fünfzehn Tarifordnungen 
durch Anordnung ersatzlos auf (vgl. RABL 1935, VI, S. 204, 209, 246, 248, 279, 281, 325, 425, 
434, 468, 475, 481,483, 500, 552).

15 RABL 1934, 1, S. 254.
16 In den SOl’ADE-Bcrichtcn sind hierzu eine Vielzahl von Einzelbeispielen aufgcfiihrt. 

Vgl. SOPADE-Bericlne 1934, S.34, 134f., 441 f., 647, 654, 656; 1935, S.317f., 328f„ 1183f., 
1198; 1936, S. 558 f., 1456, 1503f. In einigen agrarischen Regionen wurde ferner der Stundcn- 
lolm durch den Tageslohn ersetzt, so daß die tägliche Arbeitszeit verlängert werden konnte, 
ohne daß der Tagesverdienst erhöht werden mußte (vgl. z. B. die Tarifordnung für die Land-
wirtschaft im Unterelbegebiet vom 25. März 1935 (in: RABL 1935, VI, S. 200 § 7(11)).

17 Z. II. verfugte der sächsische Treuhänder der Arbeit in einer »ergänzenden Tarifordnung« 
am 22. März 1935, daß die in Marienberg, Freiberg, Halsbrücke und Schirgiswalde ansässigen 
Arbeiter der Korsettindustrie von Ortsklasse 11 in Ortsklasse III heruntergestuft wurden (in: 
RABL 1935, VI, S. 197). Die in der norddeutschen Gemeinde Maschen beschäftigten Arbeiter 
der Hart- und Kalksandsteinindustrie mußten sogar eine Abstufung von Ortsklasse I in Orts-
klasse III und damit einen Täriflohnabbau von ca. 20% hinnehmen (Abänderung der Tariford-
nung vom 4.Juni 1935, in: cbd., S. 425; vgl. außerdem ebd., S. 280, 763).

18 Vgl. z.B. RABL 1935, VI, S. 68 oder RABL 1935, VI, S. 122.
19 Vgl. z. B. die Tarifordnung für hessische Molkereibetriebe vom 28. Nov. 1934 mit der für 

das gleiche Gewerbe und das gleiche Wirtschaftsgebiet vorn 2. März 1935 (RABL 1934, VI, 
S. 620f. bzw. RABL 1935, VI, S. 164f.). Oder die Tarifordnung für die schlesische Sägewerks-
industrie vom 28. Juli 1934 mit der für denselben Industriezweig desselben Wirtschaftsgebiets 
vom 13. Okt. 1934 (RABL 1934, VI, S. 339 bzw. 419).

20 RGBL 1935, I, S. 1240f.
21 In den Anrtl. Mitt. der TdA wurden zwar viele, aber nicht alle ihre Verfügungen 

veröffentlicht (z. B. nicht die Herausnahme einzelner Betriebe aus dem Geltungsbereich einer 
Tarifordnung).

22 Vgl. SOPADE-Berichte 1934, S. 34. Einzelne Unternehmen gingen dazu über, qualifi-
zierte Arbeiter (z. B. Metalldreher) pro forma als Hilfsarbeiter cinzustellen und auf Basis der 
entsprechend niedrigeren Tarifsätze zu entlohnen (vgl. SOPADE-Bcrichte 1935, S. 1199).

23 Vgl. z. B. Schreiben von Ley an Seldte vom 5. Sept. 1936, in: 11A R 41/Bd. 22a.
24 M a n s fe ld -P u h l , AOG, S. 16ff. Auch S c h w a ig e r  (Großeisenindustric, S.3f.) forderte »zu-

sätzlich zur tariflichen die betriebsseitige Differenzierung« der Löhne. Derartige Forderungen 
waren während der Krise von Vertretern der Großindustrie häufig erhoben worden.

25 SOPADE-Bcrichte 1935, S. 1171.
26 Vgl. z.B. Amtl. Mitt. d. TdA für Schlesien vom 15. März und 25. Sept. 1936 (1936, 

S. 97 bzw. 308) oder die Amtl. Mitt. des TdA für die Nordmark vom l.Sept. 1936 (1936, 
S. 180 f.).

27 So die m.E. richtige Interpretation einer Bekanntmachung des TdA für das Rheinland 
vom 18. Mai 1938 in den SOPADE-Berichtcn 1936, S.574; vgl. z.B. auch: Amtl. Mitt. des 
T'dA für Hessen vom 10. Febr. 1935 (1935, S. 29).

28 In einem Rundschreiben an die >Betriebsfiihrer< der Rheinschiffahrtsunternehmen wies 
der TdA für Westfalen und Sondertreuhänder für die Rheiuschiffahrt (Hahn) ausdrücklich 
darauf hin, »daß eine Tarifordnung angesichts der Mannigfaltigkeit im Wirtschafts- und 
Arbeitslehen I lärten und teilweise auch Unrichtigkeiten enthalten könne, und daß es Aufgabe 
der Schiffahrtsunternehmen selbst sei, in diesen Fällen Abhilfe zu schaffen, wie überhaupt der 
Standpunkt nicht genügend betont werden könne, daß die rein buchstabenmäßige Beachtung
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der Tarifvorschriften oft unerwünschte Folgen zeitigen könne.« Aber nicht genug damit. Der 
Treuhänder forderte die Schiffahrtsuntcrnchmen in demselben Schreiben auch noch explizit 
dazu auf, bei der Formulierung von Einzclarbeitsvcrträgcn »entsprechend seinen Anregungen 
unabhängig von den Vorschriften der Tarifordnung zu verfahren« (zit. nach: SOPADE- 
liericlite 1936, S. 1467).

29 Jb. Gew. (Preußen) 1931/32, S. 24.
30 Vgl. beispielsweise SOPADE-Berichte 1934, S. 654.
31 In:,BA R 43 II/Bd. 541, Bl. 1. Derartige Fälle sind auch für die Folgejahrc und vereinzelt 

selbst für die Zeit des Krieges überliefert (vgl. z. B. Meldungen vom 15. April 1940, S. ,1003 und 
Anm. 61).

32 Vgl. M a s o n , Sozialpolitik, S. 158. (Der Briefwechsel zwischen dem Hamburger Gauleiter 
Kaufmann und Heß bzw. Seldte ist in BA R 43 II/Bd. 541 -  und nicht Bd. 522, wie Mason 
irrtümlich angibt-enthalten.)

33 Zentralbüro, Dt. Sozialpolitik 1937, S. 16.
34 WuSt.Jg. 19, 1939, S. 24.
35 Friedrich B e h r e n s , Neue Wege der Lolmstätistik, in: AStA, Bd. 31, 1942/43, S. 133; vgl. 

auch A W l  der DAF, Neue Wege der Lohnstatistik, in: th iss ., Jb. 1940/41, Bd. II, S. 18f. Im 
Konkreten heißt dies vor allem, daß es sich um (a.) die gleiche Branche (jeweils ein- oder 
ausschließlich Handwerk; gleiche Gewichtung nach Betriebs- und Ortsgrößenklasscn sowie 
Regionen), (b.) die gleiche Einteilung in Arbeitergruppen, (c.) die gleiche Lohnform bzw. 
gleiche Gewichtung der Lohnformen bei der Berechnung der Durchsclmittsverdicnstc 
(d.) und die gleiche Altersgliederung (oder gleiche Altersgruppen) handeln muß, wenn ein 
solcher Vergleich nicht zu falschen Ergebnissen über das Ausmaß über- bzw. untertariflicher 
Entlohnung fuhren soll.

36 Für die einzelnen Arbeitergruppen lassen sich allerdings auffällige Unterschiede feststel-
len. Vor allem infolge des bis zum Machtantritt der Nationalsozialisten durchgeführten Tarif-
lohnabbaus konnten die Metallfacharbeiter auch während der Jahre der wirtschaftlichen De-
pression um zwanzig Prozent und mehr über den tariflichen Lohnsätzen liegende Effektivver-
dienste verzeichnen. Das für die Zeit des iDritten Reiches< typische (relativ) starre Festhalten an 
dem niedrigen Tariflolninivcau von 1933 führte danach dazu, daß bis März 1938 die effektiven 
Stundenverdienste dieser Arbeitergruppe um fftwa ein Drittel über den tariflichen Lohnsätzen 
lagen. Im Vergleich zu den Bruttostundenverdiensten der Mctallfacharbeitcr hatten sich die der 
unqualifizierten männlichen und weiblichen Arbeiter dieses Industriezweiges wesentlich stär-
ker den tariflichen Lohnsätzen angenähert (vgl. St. Jb. DR 1930, S. 292; 1931, S. 285; 1932, 
S. 275; 1933, S. 269, 275; 1934, S. 281; 1935, S. 289; 1936, S. 299; 1937, S. 315, 317).

37 Angaben über die Effektivverdienste nach: BA R 43 11/lld. 541, Bl. 148, 163, 172, 202, 
219 Rs. Dort sind auch für die Zeit nach Juni 1936 die vierteljährlichen Ergebnisse der 
Lohnsummenerhebungen für die einzelnen Textilarbeitergruppen (und auch für verschiedene 
Sektoren der Textilindustrie) notiert. In den Veröffentlichungen des Statistischen Reichsamtes 
wurden seit Juni 1936 die aus diesen Ergebnissen gewonnenen Jahresdurchschnitte (auf denen 
Abb. 1 basiert) abgedruckt.

38 In der S ü ß - ,  B a c k -  u n d  T e ig w a r e n in d u s t r ie  lagen für männliche Hilfsarbeiter die effektiven 
Stundenverdienste im Aug. 1935 um 1,8%, im Jahresdurchschnitt 1936 um 2,6%, 1937 um 
2,0% und 1938 immer noch um 0,7% unter den tariflichen Lohnsätzen. Den in dieser Branche 
beschäftigten Arbeiterinnen wurden im März 1934 und im Aug. 1935 Effektivlöhne gezahlt, die 
die Tarife um 4,8% bzw. 2,6% unterschritten; im Jahresdurchschnitt 1936 hatten die stündli-
chen Effektivverdienste dann wieder exakt das Niveau der tariflichen Lohnsätze erreicht, ln der 
B e k le id u n g s in d u s t r ie  betrugen die Prozentsätze, um die die tatsächlich gezahlten die tariflich 
festgesetzten Löhne unterschritten, im Juni 1935 6,2%, im Jahresdurchschnitt 1936 4,9% und 
1937 1,4% (vgl. St. Jb. DR 1935, S. 280; 1936, S. 302f.; 1938, S. 338; 1939/40, S. 347, 359, 361). 
Für die verschiedenen Bereiche des D ie n s t le is tu n g s g e w e r b e s  sind zwar präzise Angaben über das
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Ausmaß untertariflicher Entlohnung nicht möglich. Daß diese hier in mindestens dem gleichen 
Ausmaß durchgeführt wurde wie in der Verbrauchsgiiterindustric, geht z. 15. daraus hervor, 
daß von den Anträgen, die den Treuhändern zum Zweck der Genehmigung untertariflicher 
Entlohnung gestellt -  und von den IHKs bearbeitet -  wurden, die meisten aus diesen Wirt-
schaftssektoren kamen (vgl. z. II. WWA Kl Nr. 1978, 1979, 2194; RWWA 20-1296-1; Schrei-
ben des westfälischen TdA Hahn an die IHK Duisburg vom 7. Dez. 1935 und vom 17. März
1936, in: RWWA 20-1284-1).

39 'Vgl. Joseph R o s e n , Das Existenzminimum in Deutschland, Zürich 1939, S. 65; Vjh. St.
1937, III, S. 95; V arg a , Rundschau, Nr. 44/1933, S. 1704; Nr. 18/1934, S. 640; Nr. 46/1934, 
S. 1925; Nr. 9/1935, S. 471 f.; A le f f , Drittes Reich, S. 118.

40 So z. 15. in der Kleineisen- und Tabakindustrie Nordhessens (vgl. L15 der StaPo Kassel für 
Mai 1934, nach: Hessen-Nassau, S. 114). Klagen darüber, daß sich ein Erwerbsloser »angeblich 
besser stellt als der in Arbeit stehende Arbeiter«, waren auch in anderen LB zu finden (LB der 
StaPo Hannover für Nov. 1934 bzw. Scpt. 1935; vgl. auch LB der StaPo Hannover für Aug. 
1934, Jan. 1935, in: Gestapo Hannover, S. 210, 273, 300, 425).

41 R o s e n , Existenzminimum, S. 66; vgl. auch SOPADE-Berichte 1936, S. 718f.
42 Hitler in einem Interview gegenüber dem britischen Journalisten Fraser, Dt. Allg. Ztg. 

vom 6. Mai 1933, zit. nach: V arg a , Rundschau, Nr. 30/1933, S. 1123.
43 Vgl. z. 15. die Ausführungen des westfälischen TdA auf der Treuhänder-Besprechung 

vom 27. Aug. 1935, in: 15A R 43 II/Bd. 318, BI. 66.
44 LB der StaPo Kassel ihr April 1934, in: Hessen-Nassau, S. 97; vgl. auch Berichte der RtdA 

für Febr. 1937, in: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 291 (Dok. 27). Auch eine Erhebung der DAF kam 
zu dem Ergebnis, daß die tariflichen Lohnsätze am häufigsten im Handwerk unterschritten 
wurden (vgl. S c h w e i t z e r , Big Business, S. 400. Die -  von Schweitzer ohne Angabe.der Quelle 
erwähnte -  Erhebung der DAF wurde wahrscheinlich 1936 durchgeführt.)

45 Dies ist zumindest aus den Amtl. Mitt. der TdA, in denen auch Urteile von Arbcits- und 
Sozialen Ehrengerichten veröffentlicht wurden, zu entnehmen. Vgl. ferner >Dic untertarifliche 
Bezahlung im neuen Arbeitsrecht', in: Dt. liergwerksztg. vom 5. Sept. 1936; iTariflohnunter- 
schreitungen nur mit Genehmigung des Treuhänders', in: General-Anzeiger Dinslaken vom 
19. Jan. 1937; >Dic Sicherung der Tariflöhne«, in: Hamburger Nachrichten vom 12. Aug. 1937 
(nach: RWWA 20-1284-1). Im letzten Artikel wird festgestellt, daß in vielen Fällen Tariflohn-
unterschreitungen als Folge verschärfter Konkurrenz um (öffentliche) Aufträge zwecks Preis-
senkungen vorgenommen wurden.

46 So lagen die Bruttostundenverdienste der in der Baumwollindustrie beschäftigten männ-
lichen Weber im Herbst 1933 um reichsdurchschnittlich 10,5% über den tariflichen Lohnsätzen, 
in Westsachsen dagegen bereits zu diesem Zeitpunkt um 7,9% u n te r  den entsprechenden 
Tariflöhnen. Weiblichen Baumwollwehcrn wurden im Reichsdurchschnitt effektive Stunden-
verdienste gezahlt, die die gcltendtn Tariflöhne um 3,6% überstiegen; in West- und Ostsachsen 
lagen dagegen die Bruttostundenverdienste weit unterhalb der tariflichen Lohngrenze (um 
8,0% bzw. 7,0%). Im schlesischen Tarifbezirk Friedland erhielten die in der Leinenindustrie 
beschäftigten männlichen Weber einen Stundenlohn zum selben Zeitpunkt, der die tariflich 
festgesetzten iMindestdöhtie um durchschnittlich 8,3% unterschritt; dieselbe Arbeitergruppc 
erreichte dagegen im Reichsdurchschnitt stündliche Effektivverdienste, die um 4,1% über den 
tariflichen Lohnsätzen lagen (nach: Vjh. St., Jg. 43, 1934, II, S. 67: Dort finden sich weitere 
Beispiele für untertarifliche Entlohnung).

47 In der Provinz Brandenburg lagen im März 1934 die Bruttostundenverdienste der H o l z -  

facharbeiter um 1,4%, die der Hilfsarbeiter desselben Industriezweiges sogar um 6,2% unter 
den tariflichen Lohnsätzen; in dem dieser Provinz zugehörigen Berliner Industrieraum iibertra- 
fen dagegen die stündlichen Effektivverdienste beider Arbeitergruppen die Tariflöhne um 
jeweils 3,4%. Im ehemaligen Königreich Sachsen erhielten Holzfacharbeiter zum gleichen 
Zeitpunkt Stundenverdienste, die die tariflichen Lohnsätze um 1,6% unterschritten; in Dresden
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lagen sic dagegen um 0,7% darüber. Noch extremer waren die Differenzen für die in der Bau- 
und Möbcltisclilerci beschäftigten Hilfsarbeiter. Für die S c h u h in d u s tr ie  galt das Gleiche. Selbst 
M a u r e r  wurden nach einer Einzellohnerhebung vom Scpt. 1 934 in einzelnen Hegionen so wie in 
allen Städten zwischen 100000 und 200000 Einwohnern untertariflich entlohnt (nach: St. Jb. 
DR 1935, S. 278f., 283, 294, 298).

48 Einige Autoren meinen den Abbau der Verdienste dadurch nachweiscn zu können, daß sie 
aus den Lohn- und Gehaltssutnmcn und den Angaben über die Zahl der beschäftigten in den 
veröffentlichten Gewinn-und Verlustrcchnungen einzelner Aktiengesellschaften (AGs) das 
durchschnittliche Jahreseinkommen der jeweiligen Belegschaften zu errechnen suchen (vgl. 
z. B. R o s e n , Existenzminimum, S. 64; V arg a , Rundschau, Nr. 30/1933, S. 1123; Nr. 44/1933, 
S. 1704; SOPADE-Bcrichte 1934, S. 591; S ie g e l , Lohnpolitik, S. 75). Auf diese Weise gelangt 
man jedoch meist zu einem zumindest verzerrten Bild der Einkommensentwicklung der 
betreffenden Unternehmen. Viele AGs gaben die Zahl der von ihnen beschäftigten Arbeitneh-
mer für den le t z t e n  Tag des jeweiligen Geschäftsjahres an, während die Lohn- und Gehaltssum- 
mc den g e s a m te n  Zeitraum des betreffenden Jahres umfaßte. Da die Beschäftigtenzahlen gerade 
in dem hier interessierenden Zeitraum besonders schwankten, muß ein auf diese Weise crrech- 
netes Jahreseinkommen zu zwangsläufig falschen Ergebnissen führen; Am Schluß der Jahre 
1931 und 1932 waren in aller Regel die Belegschaften wesentlich kleiner als zu Beginn des 
Jahres, so daß sich -  wenn man die Lohn- und Gehaltssumme durch die für den letzten Tag des 
Geschäftsjahres _1932 (bzw. 1931) angegebene Zahl der Beschäftigten dividiert -  ein viel zu 
hoher Wert ergibt. Umgekehrt erhöhten in den Jahren seit 1933 die meisten Unternehmen die 
Zahl der bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer, so daß bei Umrechnung nach diesem Verfahren 
das Jahreseinkommen viel zu niedrig liegt. Zu im Vergleich zu der oben beschriebenen Vorge-
hensweise relativ korrekten Ergebnissen gelangt man dagegen, wenn man den Mittelwert aus 
der Zahl der Beschäftigten des letzten Tages des Geschäftsjahres, für das das Jahreseinkommen 
berechnet werden soll, und letzten Tages des vorhergehenden Geschäftsjahres (= erster Tag des 
folgenden) bildet. In den Gewinn- und Verlustrcchnungen wird überdies die Summe der 
Einkommen a l l e r  Arbeiter und Angestellten angegeben. Auch bei den Angaben zur Zahl der 
Beschäftigten wird häufig nicht nach Arbeitern und Angestellten differenziert. Verschiebungen 
im zahlenmäßigen Verhältnis von Arbeitern und Angestellten bleiben also unberücksichtigt. 
Deshalb kann -  gerade für die Jahre 1931 bis 1934 -  aus dem so errcchneten Einkommen aller 
Arbeitnehmer nicht von vornherein auf eine in Richtung und Ausmaß gleiche Entwicklung der 
jeweiligen Arbeitereinkommen geschlossen Werden.

49 Vgl. Antn. 1.
50 Das-prozentuale Gewicht der beiden untersten Lohnklasscn 1 und II (der Beitragszahler 

zur Invaliden- und Angestelltenversicherung) nahm in allen Wirtschaftszonen von 1932 auf 
1933 erheblich zu, um danach nur allmählich abzusinken (vgl. WuSt, Jg. 16, 1936, S. 362; Vjh. 
St.,Jg,46, 1937, III, S. 99; ferner H a c h t in a n n , Beschäftigungslage, S.47).

51 Bei stabilen Löhnen hätte bei wachsender Beschäftigung auch das Lohnsteueraufkommen 
beträchtlich zunehmen müssen. (Die Lohnsteuersätze wurden während der nationalsozialisti-
schen Herrschaft nicht herabgesetzt.) Stattdessen verlief 1933 die Entwicklung fast entgegenge-
setzt (vgl. St. Jb. DR 1933, S. 426f.; 1934, S. 297, 428f.; 1935, S. 306, 446f. sowie R o s e n ,  

Existenzminimum, S. 63; H a c h tm a n n , Beschäftigungslage, S. 46ff.).
52 Eine solche Umrechnung der bis 1935 üblichen Einzellohnerhebungen ist deshalb pro-

blemlos möglich, weil (a.) nicht nur die Höhe der Verdienste für Akkordarbeiter und Zeitlöh-
ner, sondern auch getrennt angegeben wurde, w ie v ie l e  Arbeiter (nach Gruppen) für die einzel-
nen Lohnformen erfaßt wurden, und (b.) der Umfang der sozialen Zulagem (deren Höhe aus 
den im Lohnsummenverfahren erhobenen Angaben nicht ersichtlich ist) im Stundendurch-
schnitt gesondert vermerkt wurde.

53 Dies läßt sich aus den Angaben über die in den den Eisen- und Stahlkonzcrnen ange-
schlossenen metallverarbeitenden Betrieben (einschließlich Gießereien) beschäftigten Fachar-
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beiter schließen (vgl. St. Jb. ES 1935, S. 217). Erhebungen über die Entwicklung im Reichs-
durchschnitt wurden in denjahren 1932 und 1935 nicht vorgenommen.

54 Vgl. die Ergebnisse der vierteljährlich durchgefuhrtcn Lohnerhebungen in: BA R 43 IIY
lld. 541, Bl. 148, 163, 167 Rs. •

55 Deutlicher als in Tab. 6 wird dies in einer von Roth zusamrncngestellten Lohnstatistik, der 
die jährliche Höhe der Bruttostundenverdienste für drei Werke der rheinisch-westfälischen 
Ersen- und Stahlindustrie zugrunde liegen (Fritz P o th , Die Entwicklung der Löhne im Steinkoh-
lenbergbau, in der eisenschaffenden Industrie und im Baugewerbe seit 1924, Köln 1950, S. 27).

56 SORADE-Berichte 1936, S. 1561. Etwas relativiert wird diese zu pauschale Feststellung 
in den Ausführungen von Mai über die (von ihm m. E. überschätzte) Rolle von Vertrauensräten 
und DAF als Organe der Artikulation von Arbeitnehmerinteressen (vgl. M a i , Warum, insbe-
sondere S. 215ff. und 234).

57 SORADE-Bcrichte 1936, S. 1441; vgl. auch V ages, Betriebsgemeinschaft, S. 347f.
58 SORADE-Berichte 1936, S. 1192; vgl. auch SORADE-Berichte 1935, S. 1185; 1936, 

S. 568, 1191, 1444; 1938, S. 288f.
59 Zusammenstellung des RAM über die Lohnentwicklung und die Lohnlage im 2. Halb-

jahr 1935, Anlage zu: Schreiben des RAM an den Staatssekretär der Reichskanzlei vom 29. April 
1936, in: BA R 43 11/Bd. 541, Bl. 107 Rs.; vgl. auch Schreiben des RAM an Lammers vom 
30. Okt. 1935, in: ebd.. Bl. 102 Rs.

60 Vgl. L15 der Rolizcidircktion Augsburg vom l.Sept. 1934, Mon.B. der bayerischen 
politischen Rolizei vom 1. Dez. 1935, 1. Jan und 1. Febr. 1936, den Mon.B. des Regierungsprä-
sidenten von Ober- und Mittelfranken vom 7. März 1936, den Mon.B. der DAF-Gauverwal- 
tung bayerische Ostmark für April 1937, in: Bayern in der NS-Zeit, Bd. 1, S. 226, 241, 246, 
248, 264; Schreiben des Regierungspräsidenten in Münster i. W. an den RWM vom 21. Okt. 
1935, in: Dokumente zur deutschen Geschichte 1933—1935, hg. von Wolfgang R ü g e  u. Wolf-
gang Z in n n c r m a n u , Frankfurt 1977, S. 123f.; Berichte der RtdA für Mai/Juni 1938, in: M q s o n ,  

Arbeiterklasse, S. 661 (Dok. 108); S c h n a b e l , Württemberg, S. 217 f; ferner Ludwig B i b e r , Arbei-
ter unter der NS-Hcrrschaft. Textil- und Rorzcllanarbeitcr im nordöstlichen Oberfranken 
1933—1939, München 1979, insbesondere S. 86ff.,*174ff. Die von ihm zusammengestcllten 
lohnstatistischen Angaben zur Entwicklung der Verdienste der bayerischen Textilarbeiter 
bestätigen die von mir hier für das gesamte Reich festgestellten Tendenzen (vgl. ebd., S. 284f.).

61 Angaben über die Bruttowochenverdienste nach Tab. 7 bzw.: St. Jb. DR 1930, S. 290f.; 
1931, S. 281; 1933, S. 267f.; 1934, S. 276; Angaben zur Arbeitszcitentwicklung nach: St. Jb. DR 
1939/40, S. 384f.; Vjh. St., Jg. 46, 1937, III, S.88f. bzw. WuSt, Jg. 15, 1935, Sonderbcilage 
Nr. 13, S. 13- als Tab. 9 in: l l a c h t n u m n , Arbeitsmarkt, S. 209; vgl. auch Kap. III.2.

62 Nach: >Dic soziale Schichtung des Lohneinkommens in Deutschland  ̂ in: SR, Jg.43,
1934, Sp. 848. Zweifellos war dieser Versuch der DAF, die Schichtung der Arbeitcrcinkommcn 
aus den Beitragszahlungen zu errechnen, nicht ganz unproblematisch, da viele Arbeiter ihre 
Verdienste zu niedrig angegeben haben dürften, um nicht >unnötig< hohe Beiträge zahlen zu 
müssen. Zudem ist fraglich, ob die im̂ Fcbr. 1934 in der DAF organisierten Arbeiter die 
Gesatntarbeiterschaft(en) repräsentierten. Dennoch dürften die Angaben -  auch wenn sie in 
ihrer Höhe zu relativieren sind -  ziemlich genau die Effektivlohnhicrarchie der Branchen 
untereinander widerspiegeln. Im industriellen Durchschnitt erhielten nach der gleichen Erhe-
bung 3,6% aller Arbeiter weniger als 9,60 RM pro Woche (das entsprachJaci einer 48-Stunden- 
woche einem Bruttostundenverdienst von 20 Rpf. und weniger), 9,9% zwischen 9,60 RM und 
14,40 RM (etwa 20 bis 30 Rpf. pro Stunde) und 19,1% zwischen 14,40 RM und 19,20 RM 
wöchentlich (etwa 30 bis 40Rpf. in der Stunde). Einer internen Aufzeichnung aus der Reichs-
kanzlei zufolge lagen die Durchschnittsverdienste 1934 sogar noch niedriger: Danach erzielten 
3,6% aller Lohnempfänger einen Wochenverdienst von weniger als 6RM und 22,2% einen 
zwischen 6 und 12 RM (Aufzeichnung vom 4. Sept. 1935, in: BA R 43 II/Bd. 31.8, Bl. 165).

63 In: BA R 43 II/Bd. 541, BI. 87ff. bzw. R 41 /Bd. 24, Bl. 58ff. (Die wichtigsten Passagen
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dieser Chefbesprechung sind abgedruckt in: Dokumente zur deutschen Geschichte 1933 — 1935, 
S. 107 f.).

64 Vgl. Schreiben des RAM an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei vorn 29. Juli 
1935, in: I3A R 43 II/Bd. 541, 111. 93.

65 Cliefbesprechung vom 2. Mai 1935 (Anm. 63), 111. 88 Rs.
66 Vgl. Amtl. Mitt. des TdA für Hessen vom 10. Mai 1937 (1937, S. 105).
67 Nur die von den Arbeitsämtern vermittelten und registrierten Arbeitsstcllenwcchscl 

(nach: V o llm e r , Zwei Jahre Mctallarbeiteranordnung, in: Arbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe, 
Jg. 6, S. 59, zit. nach: .Kurt S c h a jh a u s e n , Probleme unserer staatlichen Lohnpolitik im (Ersten) 
Weltkrieg und im neuen Krieg (Diss.), M.-Gladbach 1941, S. 84).

68 RGBl. 1938,1, S. 1623 (LSÖ); vgl. ferner vor allem die Verordnung über die Baupreisbil-
dung vom 16. Juni 1939, in: RGBl. 1939, 1, S. 1042.

69 Berichte der RtdA für das 4. Vierteljahr 1938, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 862 (Dok. 
150).

70 RGBl. 1938, I, S.691.
71 RAB1. 1938,1, S.291 bzw. 313.
72 Werner M a n s fe ld , in: Zeitschrift der Akademie für deutsches Recht, 2/1939, S.41, zit. 

nach: iZiel und Grenzen der Lohngcstaltungsverordnung<, in: SP, Jg. 48, 1939, Sp. 146.
73 Ebd.
74 Höchstlöhne wurden verbindlich nur von den Rcichstreuhändern für die Nordmark (ab 

l.Nov. 1938), Westfalen-Nicderrhcin (durch Anordnung vom l.März 1939), Südwest-
deutschland (durch Anordnung vom 28. April 1939) und Brandenburg (durch Anordnung vom 
l.Juni 1939) und jeweils nur für bestimmte Bereiche des Baugewerbes festgesetzt (vgl. Amt. 
Mitt. des TdA für die Nordmark 1938, S. 289; Amtl. Mitt. des TdA für Brandenburg 1939, 
S. 165. Die Anordnung über die Höchstlöhne im württembcrgischen Baugewerbe wurde nicht 
veröffentlicht, vgl. S c h a jh a u s e n , Probleme, S. 95).

75 Vgl. die entsprechenden Anordnungen der RtdA für Brandenburg (vom 20. Juli 1938 und 
15. April 1939), Schlesien (vom 23. Juli 1938), Pommern (vom 29. Juli 1938), Südwestdeutsch-
land (vom 19. Aug. 1938), Hessen (vom 10. Nov. 1938), Westfalen (vom 16. Juli 1938 und 
l.März 1939), Sachsen (vom 14.Jan. 1939), Mittelelbe/Thüringen (vom 20. Aug. 1938 und 
20. April 1939) u.a.m., veröffentlicht in den jeweiligen Amtl. Mitt. der Reichstreuhänder. 
Zum Teil wurden damit nur die bereits in den Verordnungen zur Durchführung des iVierjah- 
rcsplanes< getroffenen Verbote bekräftigt.

76 In: BA R 41/Bd. 67, Bl. 4ff.
77 'Sozialpolitische Jahresschau', in: Dt. VW, Jg. 8, 1939, S. 5; ähnlich auch Paul O s t lw ld , in:

D. Dt. V. vom 19. Aug. 1938 (1937/38, S. 2263). -
78 Vgl. M a n s fe ld - P o h l , AOG, S. 18ff., 27f. Auch z. B. in einer Aktennotiz der RGI vom 

7. Mai 1935 (betr. die 'Leipziger Vereinbarung') heißt cs u.a.: »Wenn auch (die) betriebliche 
Regelung (der Lohn- und Arbeitsbedingungen) künftig die Regel (sein soll), so (ist jedoch) 
bislang und für (die) nächste Zukunft staatliche Beeinflussung notwendig.« (In: BA R 12 1/ 
Bd. 274; ausführlich hierzu: H a c h tm a n n , Krise).

79 Vgl. Werner M a n s fe ld , Um die Zukunft des deutschen Arbeitsrechts, in: DAR, Jg. 10, 
1942, S. 117ff; >Um die Zukunft des deutschen Arbeitsrechts<, in: SP, Jg. 51, 1942, Sp. 511 ff. 
u.a.m. sowie Besprechung vom 20.Juni 1940, nach: H a c h tm a n n , Klassenharmonie, S. 178f. 
sowie Kap. II.4.

80 Relativ privilegiert war der westfälische TdA, dem Ende 1934 acht Referenten zugeord-
net waren; die anderen Treuhänder der Arbeit verfügten noch vier Jahre später in der Regel nur 
über vier bis sechs Beauftragte. Nach Angaben Masons verfügten die TdA sogar nur über 
jeweils drei bis fünf ihnen unmittelbar unterstellte Beauftragte (vgl. Amtl. Mitt. des TdA für 
Westfalen vom 10. Nov. 1934, nach: RWWA 20-1284-1; >Auf dem Wege zu einer einheitlichen 
Sozialverwaltung', in: Dt. VW, Jg. 8, 1939, S. 771; M a s o n , Arbeiterklasse, S. 800; ferner
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K r a n ig , Lockung, S. 178ff.). Von 1936 an erhielten die TdA-Referenten zwar den Beamtensta- 
tus, so daß von da an auch qualifiziertere Kräfte für diese Tätigkeit gewonnen werden konnten. 
Dies änderte aber nichts daran, daß die Besetzung der Treuhänder-Dienststellen insgesamt fiir 
die Bewältigung der ihnen obliegenden Aufgaben auch nicht ansatzweise ausreichte.

81 In: RWWA 20-1284-1.
82 Schreiben des westfälischen TdA an die IHK Duisburg-Ruhrort vom 19. Juli 1933, in: 

RWWA 20-1284-1.
83 Niederschrift der Verhandlungen der IHKs des Wirtschaftsgebietes Westfalen (cinschl. 

des Regierungsbezirks Düsseldorf) vom 13. Sept. 1933, in: ebd.
84 Schreiben der IHK Essen-Mülheim/Ruhr an die IHK Duisburg-Wesel vom 2. Aug. 1933, 

in: ebd.; vgl. außerdem die Niederschrift über die Sitzung der IHKs des westfälischen TdA- 
llezirks vom 17. Nov. 1933 (in: ebd.).

85 Der Aufforderung des DIHI in einem Rundschreiben vom l.Fcbr. 1934 (in: ebd.), 
»angesichts der überragenden Stellung der Treuhänder... mit den Treuhändern der Arbeit enge 
Fühlung... aufzunehmen«, bedurfte es zu diesem Zeitpunkt im Grunde genommen nicht 
mehr; nach Angaben des Geschäftsführers des DIHT war bereits in den ersten Wochen nach 
Schaffung der Institution des (Treuhänders der Arbeit! »an vielen Stellen ein sehr gutes und 
vertrauensvolles Zusammenarbeiten mit den Kammern zustande gekommen« (Bericht über 
die Sitzung des Präsidiums des Dt. Industrie- und Handelstages vom 28. Aug. 1933, nach: 
S c h u l z , Anfänge, S. 534, Anm. 79).

8 6  Vgl. Anordnung der TdA, in: Rhein-Wcstf. Ztg. vom 6. Juli 1933 sowie Schreiben der 
IHK zu Düsseldorf an die IHK Duisburg-Ruhrort vom 13. Juli 1934, beides in: RWWA 20- 
1284-1; ferner P r e is e r , Aufgaben, S. 185; Fritz D la ic h , Staat und Verbände in Deutschland 
zwischen 1871 und 1945, Wiesbaden 1979, S. 110. Preiser spricht in diesem Zusammenhang 
von »konjunkturpolitischen Aufgaben« -  d..h. quasi staatlichen Eingriffen, »die den Wirt-
schaftsablaufändern oder regeln wollen« die den IHKs in immer stärkerem Maße während 
des (Dritten Reichs« übertragen worden seien (P r e is e r , Aufgaben, S. 180). Dazu gehörten neben 
den genannten Aufgaben auch »die Verteilung der öffentlichen Aufträge und ihre Durchfüh-
rung« (ebd., S. 183). Diese-gegenüber den Jahren vor 1933-vorgenommene Erweiterung der 
Tätigkeitsfelder war jedoch formell nicht festgeschrieben; um die faktische Ausdehnung ihres 
Einflusses abzusichern, forderten zumindest einzelne IHKs die offizielle Anerkennung der 
ihnen neu übertragenen Aufgaben (vgl. Schreiben der südwestfälischen IHK zu Hagen an die 
Wirtschaftskammer Westfalen und Lippe vom 22. Juli 1938, imWWA K 1 Nr. 2176).

87 Vgl. z. B. das Schreiben des Geschäftsführers der RGI Seeliger an den Präsidenten der 
RWK Pictzsch vom 13. April 1940 oder eine Aktennotiz vom 20. Febr. 1940 (für den Leiter der 
RGI fiir eine Besprechung mit dem Leiter der Reichsbetriebsgemeinschaft Eisen und Metall der 
DAFJäzosch), beides in: BA R 12 1/Ikl. 268.

88 Alle Zitate aus: Schreiben des westfälischen RtdA an die Wirtschaftskammern in Düssel-
dorf und Bochum vom 14. Juli 1938, in: WWA K 1 Nr. 2176.

89 Vgl. P r e is e r , Aufgaben, S. 180.
90 Dies läßt sich am Beispiel des diesbezüglichen Schriftwechsels der Wirtschaftskammer 

Westfalen und Lippe nachzeichnen. Vgl. hinsichtlich der restriktiven Behandlung von Hand-
werksbetrieben und kleiner Dienstleistungsunternehmen insbesondere die Schreiben der Un-
terabteilung Gaststätten und Beherbergungsgewerbe vom 27. Juli 1938 sowie des Landeshand-
werksmeisters Westfalens vom 1. Aug. 1938, in: WWA Kl Nr. 2176. Demgegenüber stellten 
IHKs, deren Bezirke von Großunternehmen der Schwer- und Produktionsgüterindustrie ge-
prägt waren, wie etwa die IHK Duisburg-Wesel, fest, daß in der »zum Kammerbezirk gehören-
den Umgebung« der »Lohnstand in den letzten Jahren... der gleiche geblieben« sei und 
»Auswüchse auf dem Gebiet der Lohnpolitik... uns nicht zu Ohren gekommen« seien (Schrei-
ben der Niederrheinischen IHK Duisburg-Wesel an die Wirtschaftskammer für Westfalen und 
Lippe vom 1. Aug. 1938, in: ebd.) -  obwohl gerade die Verdienste der in der Stahlindustrie
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dieses Gebietes beschäftigten Arbeiter nicht nur deutlich über dem Keichsdurchschnitt lagen, 
sondern zwischen 1936/37 und 1937/38 auch erkennbar heraufgesetzt worden waren (vgl. 
Statistische Monatsberichte der Ver. Stahlwerke 1936/37, S. 280; 1937/38, S.294).

91 Schreiben der Unterabteilung Vcrrnittlergewcrbe der Wirtschaftskammer Westfalen und 
.Lippe an die Wirtschaftskammer Westfalen und Lippe vom 20.Juli 1938, in: WWA K 1 
Nr. 2176.

92 Schreiben der südwestfälischen IHK zu Hagen an die Wirtschaftskammer Westfalen und 
Lippe vom 20. Juli 1938, in: ebd.

93 Vgl. z.B. >Der stumpfe Paragrapln, in: Dt. VW,Jg.5, 1936, S.661.
94 Leon D a e s c h n e r , Treuhänder der Arbeit, in: DAR, Jg. 3, 1935, S. 6.
95 Meldungen vom 8. Okt. 1942, S. 4305.
96 In: ISA R 43 11/Bd. 531. Ley überging geflissentlich, daß die Formulierungen der Verord-

nung keine so eindeutige Interpretation zuließen.
97 Abgedruckt in: W.T.B. vom 17. Mai 1933 (nach: 11A R 43 11/Bd. 531).
98 Vermerk aus dem RAM über Eingriffe der Deutschen Arbeitsfront, undatiert (ca. Anfang 

1938), nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 624 (Dok. 99). Dort sind auch eine Reihe konkreter 
Beispiele aufgelistet.

99 Vgl. die Besprechung mehrerer Treuhänder mit dem Hauptamtslcitcr der DAF Sclzner 
vom Okt. 1935, nach: M a s o n , Sozialpolitik, S. 202f. (Dort finden sich Hinweise auf weitere 
Beschwerden der TdA.); ferner die Mon.B. der TdA für Mai 1937, in: M a s o n , Arbeiterklasse, 
S. 339 (Dok. 36); Schreiben des RAM an den Beauftragten für den Vierjahresplan, in: ebd., 
S.758f. (Dok. 131); Denkschrift Pictzschs über iWirtschaftslenkung durch den Staat<, in: 
Gerhard B e ie r , Dokumentation, flesetzcntwürfe zur Ausschaltung der Deutschen Arbeitsfront 
im Jahre 1938, in: AfS, Bd. XVII, 1977, S. 330 sowie die Ausführungen des langjährigen 
Staatssekretärs im RAM Johannes K r o h n , Beiträge zur Geschichte des Reichsarbeitsministe-
riums, Bonn 1968, nach: Florian T e n n s te d t , Sozialpolitik und Berufsverbote im Jahre 1933, in: 
ZfS, Jg. 25, 1979, S. 145, Anm. 50.

100 Vereinbarung zwischen Ley und Seldtc (nur von Ley unterzeichnet), undatiert (ca. Juli/ 
Aug. 1939), Anlage zu: Zentralamt/Sozialbüro der DAF an Staatssekretär Syrup im RAM vom 
14. Aug. 1939, in: BA R41/Bd. 22, Bl. 96ff.; vgl. auch den Erlaß des Gcschäftsfiihrers der DAF 
an die Gauobmänner bzw. Fachämter der DAF vom 5. Sept. 1939, in: BA R41/Bd. 67, Bl. 11 f.

101 Rundschreiben vom 21. Dez. 1936, in: BA R 43 11/Bd. 529a, Bl. 21 und Rs. bzw. 
RWWA 20-1284-1, auch zit. bei: S ie g e l , Lohnpolitik, S. 71 f., Anm. 55. Weiter heißt es in dem 
Rundschreiben: »Zu Betriebsbesichtigungen durch leitende Persönlichkeiten des Reichs und 
der Länder werden sie nicht immer zugezogen, obwohl gerade hierbei oft Fragen erörtert 
werden, die nicht nur zum Zuständigkeitsbereich der Treuhänder gehören, sondern nur von 
ihnen aufgrund ihrer Tätigkeit sachkundig beantwortet werden können. Zu festlichen Veran-
staltungen des Staates werden die Treuhänder häufig nicht cingcladen. Erfolgt eine Einladung, 
so werden sie bei der Platzanweisung nicht immer ihrem Range und ihrer Stellung als Leiter 
einer hohen Reichsbehörde entsprechend berücksichtigt.« Zu den Bemühungen um eine Auf-
wertung der TdA vgl. auch BA R 41/Bd. 24, Bl. 17 ff.; R 43 II/Bd. 532, Bl. 139, 142.

102 NachJb. Gew. 1935/36 (Preußen), S. 8.
103 Vgl.Jb. Gew. 1937/38, S. 46: >Der Reichsarbeitsminister vereinfacht die Behördenorga- 

nisatiom, in: SP, Jg. 48, 1939, Sp. 909f.
104. Jb. Gew. 1935/36 (Sachsen), S. 8; 1937/38, S. 6; vgl. außerdem > Arbeitsämter als Organe 

der Reichstreuhänden, in: Dt. Bcrgwerksztg. vom 8. Jtili 1938; K r a n ig , Lockung, S. 179ff.
105 Jb. Gew. 1937/38, S. 8. Nach Meinung des Berliner Stadtpräsidenten war der Perso-

nalmangel der öffentlichen Verwaltung allgemein »noch dringlicher« und »noch schwerer zu 
lösen« als die Arbeitskräfteknappheit in der gewerblichen Wirtschaft (Auszug aus dem Bericht 
des Berliner Stadtpräsidenten vom 15. April 1938, in: I1A R 41/Bd. 151, Bl. 42f.).

106 Jb. Gew. 1935/36 (Preußen), S. 9.
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107 »Rcichsarbcitsnrinistcr vereinfacht Behördenorganisation» (Anm. 103), Sp. 909ff.
108 1939 waren in den 340 Arbeitsämtern (einschl. Österreich) etwa 40000 Beamte und 

Angestellte beschäftigt (vgl. »Rcichsarbcitsnrinistcr vereinfacht Bchördcnorganisatiom
. (Anm. 103), Sp. 910; »Arbeitsämter als Organe der Reichstreuhänden (Anm. 104); »Auf dem 

Wege zu einer einheitlichen Sozialverwaltung», in: Dt. VW, Jg. 8, 1939, S.771.
109 Vgl. Erlaß des RAM an die RtdA vom 21,Nov. 1939, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, 

S. 1156f. (Dok. 210). Dort wurden die RtdA zur verstärkten Zusammenarbeit mit dem Preis- 
kommissar ungehalten. Kurz nach Kriegsbeginn wurden die Rcichstreuhänder außerdem zu 
einer engen Kooperation mit den »Hoheitsträgern der Partei» verpflichtet. Bei der schwachen 
Stellung der Rcichstreuhänder und dem starken Gewicht etwa der Gauleiter der NSDAP im 
politischen Gefüge des »Dritten Reiches» bedeutete dieser Erlaß nur neue bzw. die formelle 
Festschreibung bereits bestehender Abhängigkeiten.

110 Schreiben des Statistischen Zentralaussclmsses an den RAM vom Nov. 1939, zit. in: 
Erlaß des RAM an die RtdA vom 4. Dez. 1939, in: BA R 41/Bd. 59, Bl. 45. (Ein weiteres 
Exemplar dieses Erlasses ist zu finden in R 41/Bd. 67, Bl. 20.)

111 Ebd.
112 Wichtig sind hier die Verordnung des Reichsarbeitsministers zur »Sicherung der Durch-

führung der Lohnstatistik für den Monat Februar» vom 9. März 1920 (in: RGBl. 1920, S. 309), 
das »Gesetz betreffend Lolmstatistik» vom 27. Juli 1922 (in: RGBl. 1922, I, -S. 656) und die 
»Verordnung zur Ausführung des Gesetzes betreffend Lohnstatistik» vom 27.Juli 1927 (in: 
RGBl. 1927, I, S. 185).

113 RGBl. 1938, I, S. 1013. Diese Verordnung war im Wortlaut mit der Verordnung vom 
14. Juli 1927 fast vollständig identisch. Die einzige Differenz bestand darin, daß nur noch der 
Unternehmer zur unentgeltlichen Auskunftserteilung und zur Unterzeichnung der Fragebogen 
verpflichtet war. Eine entsprechende Auskunftspflicht für Arbeiter atifzunchmcn war nicht 
mehr nötig, da die Statistischen Ämter bei den 1935 cingeflihrten Lolmsummenerhebungen nur 
mehr auf die Angaben der Unternehmer zurückzugreifen brauchten. Das Recht des Statisti-
schen Reichsamtes, zur Nachprüfung statistischer Angaben die Vorlage betrieblicher Unterla-
gen zu verlangen, und die Verpflichtung der an der Erhebung beteiligten Beamten und Ange-
stellten zur Geheimhaltung von Einzclangaben wurde beibehalten. Im übrigen unterlag der an' 
der Erhebung beteiligte Beamte auch aufgrund des §8 des Beamtcngesetzes vom 26. Jan 1937 
der Geheimhaltungspflicht (RGBl. 1937, 1, S.89). Eine .Verpflichtung zur Wahrung des Amts-
geheimnisses findet sich auch im §4 des Gesetzes über die Durchführung einer Volks- und 
Berufszählung vom 4. Okt. 1937 (RGBl. 1937, I, S. 1053).

114 Joseph S c h u b e r t , Die Amtsverschwiegenheit in der Statistik. Eine statistisch-juristische 
Betrachtung, in: AStA, Bd. 22, 1933/34, S. 618; vgl. auch »Die Pflicht zur Amtsverschwiegen-
heit», in: VB vom 25. Jan. 1934.

115 Wolfgang R etch h artU , Die Reichsstatistik, in: Statistik in Deutschland, S. 83.
116 Ebd., S. 82f. (Um kontingentierte Rohstoffe u. a. zu erlangen, waren Unternehmer 

vielfach geradezu dazu gezwungen, die angeforderten Unterlagen ihren Bedürfnissen entspre-
chend zu »frisieren».)

117 Schreiben der Handwerkskammer zu Dortmund an den Landeshandwerksmcister 
Westfalen vom 1. Aug. 1938, in: WWA K 1 Nr. 2176.

118 Nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 866 (Dok. 150).
119 In einem Prüfungsbericht eines Beauftragten des Preisbildungskommissars aus dem 

Jahre 1941 über einen Betrieb mittlerer Größe beispielsweise heißt es u. a.: »Die vorliegende 
Kostenrechnung war undatiert. Ich vermute, daß diese erst neu aufgemacht wurde.« (In: BA R 
26 II/Bd. 69, Bl. 45 Rs.)

120 Vgl. z. B. Sonderbericht Nr. 102 der Rcvisionsabtcilüng der GHH über eine kleine 
Firma aus dem Baugewerbe vom 15. Jan. 1936, in: HA GHH 400 082/6.

121 Vgl. Kap. III.2. bzw. H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt, S. 210ff., insbesondere Tab. 10.
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Anmerkungen zu S. 124—129

122 Dies läßt sich nicht nur (indirekt) Tab. 1 und z. 11. den Ausführungen der Gewcrbcauf- 
sichtsbeamtcn für die Jahre 1933 bis 1936 entnehmen, sondern auch einzelbetrieblichen Anga-
ben über den Anteil der Vergütung für Mehrarbeit am Gesamteinkommen: Im Wernerwerk 
Funk der S&H AG war dieser Anteil von 1,2% 1929/30 auf 8,1% 1936/37 gewachsen (nach: 
Material für die Aufsichtsratssitzung vom 12. Nov. 1937, in: SAA 11/Lb 585 (v. lluol); vgl. 
auchjll WWZ 1936/37 und 1942/43, in: SAA 15/Lc 815).

123 Gelernte und angelernte männliche Metallarbeiter mußten 1938 bis zu sechsmal so viele 
Überstunden ablcisten wie 1928. Der Anstieg der Anteile der Uberstundenzuschläge am 
gesamten Bruttostundenverdienst fiel dagegen wesentlich geringer aus. Abgeschwächt gilt 
diese Tendenz auch für die anderen Arbeitergruppen (vgl. St. Jb. DR 1930, S. 292; 1933, S. 267; 
1939/40, S. 350 f.; Beispiele für niedrige Mchrarbeitszuschläge sind in den SOPADE-llerichten 
angeführt).

124 Vgl. z. 13. Bericht des Statistischen Reichsamtes über die Entwicklung der tatsächlichen 
Arbeitsverdienste im Jahr 1936 und 2. Vierteljahr 1937, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 240 
(Dok. 15) bzw. BA R 43 I/Bd. 541, Bl. 158. Auch die kurzzeitige Stagnation der Verdienste der 
Metallarbeiter in dieser Zeit wird vom Statistischen Reichsamt auf Rohstoffverknappungen 
und daraus resultierende Kurzarbeit u. ä. zurückgeführt (vgl. cbd., Bl. 158 Rs.).

125 RGBl. 1939, I, S. 1611 (insbesondere § 18(1) u. (3)).
126 So die Präzisierung des Abschnitts III der KWVO in einem Erlaß des RAM an die RtdA 

vom 4. Sept. 1939, zit. nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 1101 ff. (Dok. 191).
127 Erste Verordnung zur Durchführung des Abschnitts III der KWVO vom 16. Sept. 1939, 

RGBl. 1939, I, S. 1869.
128 RGBl. 1939, I, S. 2028. Offenbar war der Lohnstop von vornherein nur für einen 

begrenzten Zeitraum beabsichtigt. Jedenfalls sprach der RAM in einem Erlaß an die RtdA vom 
20. Okt. 1939 von einer »später notwendig werdenden Auflockerung des Lohnstops« (zit. nach: 
M a s o n , Arbeiterklasse, S. 1147 (Dok. 207)J.

129 RABL 1939, I, S. 527, Daß diese Möglichkeit zur Umgehung des Lohnstops genutzt 
wurde, ist einem Erlaß dfcs RAM an die RtdA vom 31. März 1941 zu entnehmen (in: BA R 41/ 
Bd. 67,.Bl. 38 Rs.).

130 Schreiben des RAM an den Reichspreiskommissar vom 11. Sept. 1939, nach: Rund-
schreiben des Reichspreiskommissars vom 14. Okt. 1939, zit. nach: U ic h h o lt z , Kriegswirt-
schaft, Bd. 1, S. 72.

131 P e t z in a , Soziale Lage, S. 70.
132 Werner M a n s fe ld , Kriegslöhne (Im Zeichen der Kriegswirtschaft), in: VJP, Jg. 3, 1939, 

S. 1058.
133 Friedrich L ü t g e , Die Lohnpolitik in der Kriegswirtschaft, in:JNS, Bd. 150, 1940, S. 214.
134 § 21 der KWVO; Dritte Verordnung zur Durchführung der KWVO vom 2. Dez. 1939,

in: RGBl. 1939, I, S. 2370. . . '
135 Vgl. Fünfte Verordnung zur Durchführung der KWVO vom 14. April 1942, in: RGBl. 

1942,1, S. 180; Erlaß des RAM vom 22. Nov. 1941 (nach: W ern er , Bleib übrig, S. 184); Erlaß des 
GBA vom 20. Juli 1942 (RABl. 1.942, I, S. 341).

136 Vgl. Verordnung vom 27. Juli 1943, in: RGBl. 1943, I, S. 450.
137 Vgl. Rundschreiben des RAM ati die RtdA vom 16. Dez. 1939, nach S c h a jh a u s e n ,  

Probleme, S. 106; Rundschreiben des RAM an die RtdA vom 31. März 1941, in: BA R 41/ 
Bd. 67, Bl. 37f ; zur völlig unzureichenden personellen Ausstattung der RtdA-Dienststcllcn 
vgl. Meldungen vom 8. Okt. 1942, S. 4305.

138 Vortrag von Werner Mansfeld vor dem 'Großen Bcirat< der RGI im Jan. 1942, zit. nach: 
S ie g e l , Leistung, S. 177f. Weiter heißt es dort: »Diese elastische Handhabung aber setzt wieder 
ein großes Maß wirtschaftlichen und sozialen Verständnisses, ein feines Einfühlungsvermögen 
in die wirtschaftlichen und politischen Vorgänge... voraus, denen eine... durch neue Kriegs-
aufgaben geschwächte junge Verwaltung selbst dann nur schwer gewachsen sein kann, wenn
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Anmerkungen zu S. 129-132

sic alle bürokratischen Hemmnisse weitgehend abgestreift hat. Dennoch haben wir uns für 
diesen schweren Weg der elastischen Gestaltung entschieden.«

139 Zit. nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 1183f. (Dok. 224); das Protokoll dieser Bespre-
chung ist auch bei E i c h h o l l z , Kriegswirtschaft, Bd. 1, S. 74 ff. abgedruckt; vgl. ferner W ern er ,  

Bleib übrig, S. 38f.; M a s o n , Sozialpolitik, S. 315ff.; U e c k e r , Sozialpolitik, S. 37ff.
140 Die Folge war, daß die Unternehmer häufig die Reichstreuhänder umgingen, wenn sie 

Arbeitskräfte wirkungsvoll disziplinieren wollten, und sich direkt an Parteidienststellen,. die 
örtliche Polizei oder die Gestapo wandten (vgl. W ern er , Bleib übrig, S. 76f., 173f., 185f., 360). 
ln anderen Fällen wiederum waren cs gerade die »Betriebsführer», die bei den Gerichtsbehörden 
»unter Berufung auf die Unentbehrlichkeit eines Verurteilten Strafausstand für ihn« beantrag-
ten (Bericht des GStA vom 5. Juni 1941, nach: S c h im m le t , Lage, S. 59; vgl. auch Bericht des 
GStA vom 31. Mai 1944, nachrebd., S. 87f.).

141 Niederschrift über die Besprechung am 7. Sept. 1939 im Stahlhaus Nord (Ver. Stahlwer-
ke, Sozialwirtschaftliche Abt.), in: TF1A VSt/576—580.

142 Vgl. R e c k e r , Sozialpolitik, S. 38f., 45.
143 Ebd„ S. 45.
144 Nachweisen laßt sich dies für den westfälischen Gauleiter Terboven, den thüringischen 

Gauleiter Sauckel und den sächsischen Gauleiter Mutschmann (vgl. Aktennotiz über eine 
Sitzung (von Repräsentanten der rheinisch-westfälischen Industrie) in Essen unter Vorsitz von 
Gauleiter Terboven vom 9. Okt. 1939, in: THA VSt/576—580; M a s o n , Arbeiterklasse, 
S. 1132ff. (Dok. 201); R e c k e r , Sozialpolitik, S. 39).

145 Vgl. R e c k e r , Sozialpolitik, S. 46.
146 Nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 1156f. (Dok. 210); U ic h h o h z , Kriegswirtschaft, Bd. 1, 

S. 72).
147 Verordnung vom 16. Nov. 1939, in: RGBl. 1939, I, S. 2254.
148 Verordnung über den Arbeitsschutz vom 12. Dez. 1939, in: cbd., S. 2403.
149 Vgl. ebd.
150 Anordnung über die Wiedereinführung von Urlaub vom 17. Nov. 1939, in: RABl. 

1939, I, S. 545.
151 Verordnung vom 3. Sept. 1940, in: RGBl. 1940, I, S. 570..
152 Vgl. Franz S e h l t e , Kricgsleistungen und Friedensvorsorge der deutschen Sozialpolitik, 

in: VJP.Jg. 5, 1941, S. 7.
153 Durch Anordnung vom 7. Nov. 1940 (in: RGBl. 1940, I, S. 1478) wurde außerdem 

bestimmt, daß Arbeitszuschläge »im Interesse des Lcistungsansporns« nicht mehr versteuert 
werden brauchten; zur hohen Belastung durch Lohn- und Kriegssteuern vgl. Meldungen vom 
7. Okt. 1940, S. 1652 f. '

154 Vgl. Amtl.Mitt. des RtdA fürThüringen/MitteleIbcvom20. Mai 1941 (1941, S. 107f.).
155 Vgl. z. 11. die »Allgemeine Bekanntmachung» der RtdA für das Wirtschaftsgebiet Thü-

ringen über die »Bestrafung von Betriebsführern bei Verstoß gegen den Lohnstop», in: Amtl. 
Mitt. dess, vom 5. Jan. 1942 (1942, S. 2f.).

156 Vgl. W ern er , Bleib übrig, S. 105 f., 224.
157 Erlaß vom 19. Juni 1942, in: RABl. 1942, 1, S. 302.
158 Vgl. W ern er , Bleib übrig, S. 222. Seit 1941/42 erhielten ferner die Regelungen »betreffend 

Lohnausfall hei Fliegeralarm» eine verstärkte Bedeutung (vgl. Erlasse vom 30. Sept. 1939, 
24. Mai, 19. Juni sowie 16. Juli 1940; guter Überblick über die Regelungen bei: L iv c h e n , Warti- 
mc Dcvelopements, S. 148f.). Zu deu Initiativen des GBA, die die Ausweitung der Leistungs-
entlohnung zum Inhalt hatten, vgl. Kap. VI.8 .

159 Die letzte Lohnerhcbung vom Sept. 1944 konnte allerdings vom Statistischen Reichsamt 
nicht mehr ausgewertet werden (in diese Erhebung sollten erstmals auch »Ostarbeiter» mit 
cinbczogen werden). Lohnstatistische Daten liegen deshalb nur bis März 1944 vor, seit 1941 
allerdings nur noch für den internen Gebrauch. (Die Daten.für März 1944 sind im Nachhinein
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Anmerkungen zu S. 132—134

im St. Handb. 1928—1944 veröffentlicht worden.) Ausführlich dokumentiert sind die Ergeb-
nisse für diejahre 1941 bis 1944 in: S ie g e l , Leistung, Statistischer Anhang. Tilla Siegel möchte 
ich an dieser Stelle dafür danken, daß sie mir die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung 
stellte.

160 Die B r u t to w o c h c n v e r d ie n s t e  gelernter und angelernter Arbeiterinnen sanken zwischen 
1941 und März 1944 von 26,09 RM auf23,74 UM, die der Hilfsarbeiterinnen von 25,73RM auf 
22,07 RM; sie lagen damit sogar unter dem bei Kriegsbeginn erreichten Niveau. Die Wochen-
einkommen der Männer blieben während dieses Zeitraumes dagegen im wesentlichen konstant 
(Facharbeiter und Angelernte: 55,41 RM bzw. 55,13RM; Hilfsarbeiter: 39,22RM bzw. 
39,41 RM); im Vergleich zu den Vorkriegsjahren waren sie beträchtlich gestiegen. Die B r u t to -

s tu n d e n v er d ie n s te  der gelernten und angelernten Industriearbeiter, die von 1939 bis 1941 um fast 
zehn Pfennig auf 105,1 Rpf. gestiegen waren, lagen im Jahresdurchschnitt 1942 bei 105,9 Rpf. 
und 1943 sowie im März 1944 beijeweils 106,6 Rpf. Die stündlichen Verdienste der männlichen 
Hilfsarbeiter, die in den beiden ersten Kriegsjahren gleichfalls relativ stark heraufgesetzt wor-
den waren (1939: 71,5Rpf.), stagnierten gleichfalls (1941: 77,5Rpf.; März 1944: 77,7Rpf.). In 
gleicher Weise entwickelten sich die effektiven Stundenlöhne der qualifizierteren -  vorwiegend 
in der Konsumgütcrindustrie beschäftigten -  Industriearbeiterinnen (1939: 52,3Rpf.; 1941: 
58,2 Rpf.; März 1944: 58,8 Rpf.). Hilfsarbeiterinnen mußten in der zweiten Kriegshälfte sogar 
deutlich sinkende Stundenverdienste hinnehmen (1939: 52,4Rpf.; 1941: 57,8Rpf.; März 1944: 
56,6 Rpf.; alle Angaben nach: St. Handb. 1928—1944, S. 469).

161 Die Ausdehnung der. Erhebung auf die okkupierten Gebiete und die Einbeziehung • 
ausländischer Arbeitskräfte aus dem westlichen und nördlichen Europa dürfte zur Stagnation 
der Effektivlöhne in der zweiten Kriegshälftc kaum beigetragen haben: Die Erweiterung in 
räumlicher Hinsicht fand bereits 1941 statt, d. h. (unterdurchschnittliche Verdienste in diesen 
Gebieten unterstellt) eine.Stagnation der Effektivlöhne hätte bei einem maßgeblichen Einfluß 
dieses Faktors bereits von 1940 auf 1941 verzeichnet werden müssen; während dieses Zeitrau-
mes wurden für alle Arbeitergruppen beträchtliche, zum Teil vorher nicht erreichte Wachs-
tumsraten der Verdienste erzielt. Der Einfluß der Verdienste der ausländischen Arbeitskräfte 
auf die jeweiligen Durchschnittsangaben ist dagegen je nach Branchen unterschiedlich zu 
gewichten (s. u.).

162 Zum erfaßten Personenkreis vgl. »Tab. 6 , Anm. Von den in der metallerzeugenden und 
-verarbeitenden Industrie beschäftigten Arbeitnehmern (ohne Kriegsgefangene und >Ostarbei- 
ten) gehörten 1944 13,2% den in die Erhebung einbezogenen ausländischen Zivilarbeitergrup-
pen (aus Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande und dem >l’rotcktorat<) an; in der Chemiein-
dustrie betrug dieser Prozentsatz 11,4% (nach: H e r b e r t , Fremdarbeiter, S.270f., Tab. 41 und 
42).

163 Vgl. Meldungen vom 29. Dez. 1942, S. 4612f.
164 Männliche Textilfacharbeiter erhielten im März 1944 einen durchschnittlichen Stunden-

verdienst, der um 14,6% unter dem im Sept. 1930 erreichten Stundenlohn lag. Ihre Kolleginnen 
hatten einen Lohnabbau von 15,4% zu verzeichnen. In der Süß-, Back-und Teigwarenindustrie 
mußten Facharbeiter von März 1931 bis März 1944 Lohnkürzungen von 12,6% hinnehmen. Im 
Braugewerbe lag dieser Prozentsatz bei 19,4% (gegenüber Aug. 1930), in der Papicrcrzcugung 
bei 11,9% (gegenüber Mai 1930) und im Buchdruckgcwcrbe bei 13,9% (gegenüberJuni 1929).

165 1. Leute verdienten im März 1944 in der Stunde 24,0% weniger als im Okt. 1928. Die- 
für die gleichen Tätigkeiten qualifizierten->3. Leutc< lagen mit ihren Bruttostundenverdiensten 
dagegen lediglich um 6 ,6 % unter dem Niveau vom Okt. 1928. Offenbar wurde die nur 
sekundär an der Qualifikation vorgenommene Lohnabstufung für 1., 2. und 3. Leute zuneh-
mend eingeebnet, weil die Dauer der Betriebszugehörigkeit als primäres Zuordnungskriterium 
und Maßeinheit für Berufserfahrung der nur angelernten Eisen- und Stahlfacharbcitcr im Zuge 
der Überbeschäftigung und dem dadurch entstandenen Zwang zum Einsatz noch wenig 
erfahrener Hüttenarbeiter in qualifizierten Funktionen allmählich an Gewicht verlor.
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Anmerkungen zu S. 134-138

166 Ein in diesem Industriezweig beschäftigter Betriebshandwerker beispielsweise erhielt 
im März 1944 je Stunde genau..clf, eine weibliche Bctriebsarbeitcrin etwa sieben Prozent 
weniger als im Juni 1928. (Für andere Chemiearbeitergruppen liegen vergleichbare Daten nicht 
vor.)

167 Vgl. W ern er , Bleib übrig, S. 107, 223.
168 M a n s fe ld , Kriegslohnpolitik, S. 402; ähnlich auch z. B. F ö r g , Reichstreuhänder, S. 23.
169 In der e is e n s c h a ffe n d e n  Industrie erhöhten sich die durchschnittlichen Bruttostunden Ver-

dienste von 96,5 Rpf. im Jahr 1939 und 103,6Rpf. im März 1944 auf 140,2 Rpf. im Juni 1949. In 
der C h e m ie in d u s t r i e  stiegen die stündlichen Effektivlöhne im Durchschnitt von 83,0 Rpf. 1939 
auf 127,3 Rpf. zehn Jahre später. Selbst die Arbeiter der M e ta l lv e r a r b e i tu n g , die im Branchen-
durchschnitt 1939 92,2 Rpf. und im März 1944 96,5 Rpf. je Stunde erzielt hatten, konnten 
bereits in den ersten Jahren nach der Beseitigung der nationalsozialistischen Herrschaft beachtli-
che Einkommensverbesserungen vorweisen (Juni 1949: 125,4Rpf.). Deutlicher war der Lohn-
anstieg dort, wo die Effektivverdienste nach 1933 in überdurchschnittlichem Ausmaß gesenkt 
worden waren: In der T e x t i l in d u s t r ie  verdienten Arbeiter je Stunde 1939 nur durchschnittlich 
58,0 Rpf. und im März 1944 62,8 Rpf.; im Juni 1949 waren cs 95,1 Rpf. Noch krasser war der 
Lohneinbruch während der NS-Zeit für die B a u a r b e i t e r  gewesen. Im Aug. 1929 hatten Maurer 
noch 146,6 Rpf. in der Stunde erhalten, im Jahresdurchschnitt 1939 waren cs nur 88,2 Rpf. und 
im März 1944 92,9Rpf. Im Sept. 1946 verdienten Maurer in der Britischen Besatzungszone 
bereits 102,1 Pf, ein Jahr später 113,8 Pf. und im Juni 1948 mit 143,9 Pf. wieder fast genauso 
viel wie knapp zwanzig Jahre zuvor. Zu diesem Zeitpunkt hatten Bauhilfs- und Zementarbeitcr 
mit 121, 8  Pf, das Niveau vom Aug. 1929 (109,9 Rpf.) sogar wieder deutlich überschritten 
(nach: Tab. 6 ; St. Jb. BRD 1952, S. 418; Poth, Entwicklung der Löhne, S. 90).

170 Nach Bevölkerung und Wirtschaft 1871 — 1957, Statistik der Bundesrepublik Deutsch-
land, lld. 199, S. 91; vgl. auch P e t z in a  u.a., Arbeitsbuch III, S. 102f.; Bevölkerung und Wirt-
schaft 1872—1972, S. 262; H o jfm a n n , Wachstum, S. 199, 393; G r u m b a c h / K ö n ig , Beschäftigung, 
S. 139; M ü lle r , Nivellierung, S. 3 0 f  S ie g e l , Lohnpolitik, S. 106f.

171 Nach Petzina u. a. lag der Anteil des Bruttoeinkommens aus unselbständiger Arbeit am 
Volkseinkommen 1938 bei 55,6% und 1940 bei 54,2% (P e t z in a  u. a., Arbeitsbuch III, ebd.). In 
der Bundesrepublik Deutschland erreichte die Lohnquote 1950 bereits wieder einen Wert von 
58,4%; Anfang der siebziger Jahre lag der Anteil der Bruttoeinkommen aus unselbständiger 
Arbeit am Volkseinkommen bei knapp 70%.

172 A  W l, Lohnpolitische Lage, nach: A la s o n , Arbeiterklasse, S. 1265; ähnlich auch z. B. Fritz 
f l u l t l e , Lohn und Ertrag, in: SP, Jg. 47, 1938, Sp. 7 7 7  f f .  (insbesondere 779ff.). Nach Angaben 
des AWI der DAF war die Industrieproduktion 1938 gegenüber 1928 um 28% gestiegen, die 
Bruttostunden Verdienste .waren dagegen um 14,1% gesunken (nach: M a s o n , Arbeiterklasse, 
S. 1266).

173 Ähnlich deutlich wie in der Textilindustrie hatte sich die Spanne zwischen stündlichen 
Männer- und Fraucnverdiensten auch in der Cdiemieindustric, der Papierverarbeitung und im 
Buchdruckgewerbe ausgedehnt, in der Papiererzeugung setzte sich diese Tendenz nur stark 
abgeschwächt durch. In der Schuhindustrie erhielten weibliche Fabrikarbeiterinnen im März 
1932 wie im Jahresdurchschnitt 1938 exakt zwei Drittel des Stundenverdienstes ihrer männli-
chen Kollegen (vgl. Tab. 6 ). Für andere Industriezweige sind entsprechende Vergleiche nicht 
möglich.

174 RAB1. 1940, I, S. 301; vgl. auch L iv c h e n , Wattime Developements, S. 155f.
175 Vgl. z. 11. die deutlichen Worte des A I V I  der DAF, Zur Problematik der Rcichslohnord- 

nung, in: d a s s . , Jb. 1940/41, Bd. I, S. 183f.; ferner »Müssen Frauen weniger verdienen?<, in: SP, 
Jg. 48, 1939,Sp. 655; Ludwig F ib e r , Frauen in der Kriegsindustrie. Arbeitsbedingungen, Le-
bensumstände und Protestverhalten, in: Bayern in der NS-Zeit, Bd. 3, S. 590f.; M a i , Warum, 
S. 231 sowiejetzt S ie g e l , Leistung, Kap. IV.2. und V. 1.

176 In: BÄ R 41/Iid. 69, Bl. 2; vgl. auch Hitlers Ausführungen auf einer Besprechung am
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■25. April 1944 im Führerhauptquartier, in: ebd., Bl. 26ff. (ausführlich referiert hei IV in k le r ,  

Frauenarbeit, S. 172ff., allerdings tnit anderer Fundstelle; vgl. außerdem ebd., S. 165f.). Über-
sehen werden sollte im übrigen nicht, daß das antiquierte Frauenbild der Nationalsozialisten 
den Interessen der Unternehmer entgegenkam, weil dadurch die durchschnittliche weibliche 
Arbeitskraft verbilligt wurde.

177 So z. B. in der P a p ie r e r z e u g u n g  und in der B a u t i s c h l e r e i und M ö b c lh e r s t e l lu n g  (vgl. Tab. 6 ).
178 Bauhilfs- und Zementarbeiter erhielten im Aug. 1929 einen durchschnittlichen Stunden-

lohn, der tun 25,0% unter dem der Maurer lag; im März 1944 betrug diese Differenz nur noch 
9,7%.

179 Der Anteil der im Akkord beschäftigten Metallfacharbeiter sank von 68,2% im Okt. 
1928 auf 64,3% im Aug. 1935; unter den Angelernten stieg dagegen der Anteil der Akkordar-
beiter im gleichen Zeitraum von 64,8% auf 67,0% (nach: St. Jb. DR 1932, S. 292; WuSt, Jg. 16, 
1936, S. 204). Entsprechende Zahlen für die folgenden Jahre liegen nicht vor; vermutlich hat 
sich dieser Trend noch verstärkt fortgesetzt.

180 A l V I ,  Problematik, S. 183; vgl. auch ebd., S. 202f., 220; Berichte der UtdA für das 
4. Vierteljahr 1938, in: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 859 (Dok. 150); vgl. außerdem Kap. IX.6 .

181 Die Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlustrechmmgen sämtlicher deutscher Aktienge-
sellschaften wurden veröffentlicht im >Handbuch der Deutschen Aktiengcsellschaftem (hier:Jg. 
1932 bis 1940), teilweise auch in der >Deutschen Volkswirtschaft! sowie der >Wirtschafts- und 
sozialpolitischen Rundschau? (>Allgemeine Ausgabe! und >Ausgabe Eisen und Mctalh) und 
vereinzelt in weiteren sozialpolitischen Zeitschriften. Heraugezogcn wurden außerdem ver-
streute Angaben aus archivalischen Akten.

182 Der Maschinen-und Apparatebau wurde ausgewählt, weil er der quantitativ bedeutend-
ste Zweig der metallverarbeitenden Industrie war und die große Zahl der Aktiengesellschaften 
hier relativ feine Differenzierungen nach Betriebs-, Ortsgröße und Regionen zuließ. So wie am 
Beispiel des Maschinen- und Apparatebaus exemplarisch demonstriert werden soll, welche 
Formen und Richtungen die Einkommensdifferenzierungen in der rüstungswichtigen Produk-
tions- und Investitionsgüterindustrie ann'ahmcn, soll am Beispiel der Textilindustrie -  einem 
zentralen Zweig der Verbrauchsgüterindustrie-gezeigt werden, welche Unterschiede in dieser 
Hinsicht in der Verbrauchsgüterindustrie bestanden. Die AGs beider Branchen waren zudem in 
der Regel nicht mit Betrieben anderer Wirtschaftszweige verquickt (wie dies z. B. für die- 
wichtigsten Gesellschaften der Eisen- und Stahlindustrie gilt, da diese zusätzlich auch Steinkoh-
lenbergwerke besaßen, so daß die für die diesen Industriezweig errcchneten Jahreseinkommen 
nicht eindeutig als Verdienste den in der Stahlindustrie beschäftigten Arbeitnehmern zugeord-
net werden können).

183 In dieser Ffinsicht sind die Quellen auch für die Jahre 1932 und 1938 unvollständig: 
Lediglich ein Teil aller AGs weist in seinen Berichten aus, wieviele Arbeitnehmer beschäftigt 
wurden. Außerdem ließ sich nicht immer feststellen, ob die Belegschaft am Ende des letzten 
Tages des -  überdies mit dem Kalenderjahr häufig nicht identischen -■Geschäftsjahres gezählt 
oder der Jahresdurchschnitt gebildet wurde und in welchem Umfang die Belegschaftszahlen 
gerundet wurden. Für die nach dem Zufallsprinzip gezogenen Stichproben kam deshalb nur die 
Gesamtheit der AGs infragc, für die auch Belcgschaftszahlcn ermittelt werden konnten. Die 
Stichproben umfaßten zehn Prozent aller am 31. Dez. 1935 in den beiden Branchen vom 
Statistischen Reichsamt registrierten AGs.

184 Da indes die Mehrzahl der in der Erhebung erfaßten Aktiengesellschaften die Zahl der 
beschäftigten Arbeiter und Angestellten getrennt aufführt, kann dennoch meist angegeben 
werden, ob in erster Linie Verschiebungen im quantitativen Verhältnis beider Arbeitnehmer-
gruppen zueinander oder andere Faktoren für bestimmte Einkommensentwicklungen aus-
schlaggebend waren.

185 Unter den AGs waren generell im Vergleich zu anderen Rechtsformen wie GmbFls 
größere Unternehmen deutlich iiberrepräseutiert. Zudem sind in der Erhebung im Vergleich
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zur Gesamtheit aller AGs grolle Aktiengesellschaften bis 1937 etwas stärker vertreten. Nach 
der Novellierung des Aktienrechts im Jahre 1937 wuchs indessen auch bei der Gesamtheit 
der AGs das Gewicht der größeren Gesellschaften rasch, da im neuen Aktiengesetz u.a. 
festgelegt wurde, daß AGs mit einem Grundkapital unter 100000 RM bis Ende 1940 aufzu-
lösen seien.

186 Zu rechtfertigen ist dies u.a. damit, daß die hier erreclmeten Durchschnittswerte nur 
wenig von den von W. G. Hoffntann angegebenen Arbeitseinkommen der jeweiligen Bran-
chen abwcichen (vgl. H o ffm a n n , Wachstum, S. 470). Wenn die von mir crrechneten durch-
schnittlichen Jahreseinkommen etwas höher liegen als die von Hoffmann, dann resultiert 
dies (a.) aus dem stärkeren Gewicht der -  besser entlohnenden -  größeren Unternehmen 
und (b.) daraus, daß von mir keine der (vor allem in der Textilindustrie relativ zahlreichen) 
Gesellschaften mit einbezogen wurde, die zwischen 1932 und 1938 Vergleich anmelden 
mußten oder in Konkurs gingen. Da Hoffmann diese defizitären Unternehmen, die auf-
grund ihrer prekären wirtschaftlichen Lage in aller Regel nur zur Zahlung weit unterdurch-
schnittlicher Löhne iti der Lage waren, mit erfaßt, liegen seine unter meinen Durchschnitts-
werten .

187 In Betrieben bis zu 250 Beschäftigten stiegen die Einkommen von 1934 bis 1938 um 
28,6%, in der höchsten Betriebsgrößenklasse um 14,8%.

188 Dies läßt sich anhand einer eigenen Erhebung (die auf Basis der Gewinn- und Ver-
lustrechnungen der AGs in der o. g. Weise vorgenommen wurde) über die Entwicklung der 
Arbeitnehmereinkornmen (einschl. Angestellte) im Maschinen- und Apparatebau nach Orts-
größenklassen nachweisen; Danach erhielten die in diesem Industriezweig beschäftigten Ar-
beitnehmer in Großstädten mit mehr als 500000 Einwohnern 1932 144,7 RM und 1935 
202,4 RM im Monat; in kleinen Ortschaften unter 10000 Einwohnern war der Einkom-
menszuwachs von 138,6 RM 1932 auf 156,9RM deutlich schwächer. Infolgedessen lagen die 
Einkommen in Großstädten 1932 nur um 4,4%, 1935 dagegen um 29,0% über denen der 
kleinen Gemeinden. Bis 1938 wurde dieser Abstand auch nach dieser Erhebung dann wieder 
weitgehend eingeebnet.

189 Hier wuchsen die Bruttostundenverdienste der Hilfsarbeiter zwischen Sept. 1935 und 
Sept. 1939 in Hamburg und Berlin von 65,3Rpf. auf 74,3Rpf. (d.h. um 13,8%) und in 
Großstädten zwischen einer halben und einer ganzen Million Einwohner von 54,4 Rpf. auf 
62,7Rpf. (d.h. um 15,3%), in Gemeinden von 10000 bis 25000 Einwohnern dagegen nur 
von 48,5 Rpf. auf 52,8 Rpf. (d. h. um 8 ,8 %; Quelle wie Tab. 10).

190 Immerhin fällt an dieser Erhebung auf, daß die Lohnunterschiede nach Ortsgrößen-
klassen im Sept. 1941 bei den einzelnen Arbeiterschichten im industriellen Durchschnitt eher 
größer als die vor 1939 beobachteten Lohnspannen in ’d'eri einzelnen Branchen des >Altrei- 
chcs< waren: So erhielten Facharbeiter 1941 in den Millionenstädten (neben Berlin und Ham-
burg auch Wien) effektive Stundenlöhne, die mit 130,2Rpf. um 35,1% über denen der klei-
nen Gemeinden (96,4Rpf.) lagen (Angaben für 1941 nach: WuSt, Jg. 22, 1942, S. 426).

191 Noch ausgeprägter war das O-t-West-Gefälle innerhalb einer Ortsgrößenklasse aller-
dings vor 1933 (vgl. St. Jb. DR 1928, S. 360; 1935, S. 278. Zahlen für die Zeit nach März 
1934 liegen nicht vor).

192 Anlage zu: Schreiben des RAM an Lammers vom 25. April 1936, in: BA R 43 II/ 
Bd. 541, Bl. 107ff.

193 Vgl. Jb. Gew. 1937/38, S. 8 ; Dt. Sozialpolitik 1937, S. 18; SOEADE-Berichte 1936, 
S. 1450; P e t z in a , Autarkiepolitik, S. 188; K u c z y n s k i , Lage, Bd. 6 , S. 174; T h o m a s , Rüstungs-
wirtschaft, S. 54f.; S o lm - R c t h e l , Ökonomie, S. 109; Geschichte der Produktivkräfte, Bd. III, 
S. 342 f.

194 Die übernommenen regionalen Einkommensabstufungen blieben -  trotz weiter wir-
kender Nivellierung vor allem des Ost-West-Gefälles -  im Grundsatz bestehen: Nach der 
Erhebung des AWI lagen die Bruttostundenverdienste in Brandenburg einschl. Berlin 1940
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um 15,6% über dem industriellen Durchschnitt; 1938 hatten die Wocheneinkommen in lierlin 
um 24,7% über, die Brandenburgs o h n e  Berlin um 8 ,6 % unter dem Reichsdurchsclmitt 
gelegen. Die in den Hansestädten sowie Schleswig-Holstein erzielten Bruttostundenverdienste 
iibertrafen 1940 die für den Reichsdurchsclmitt errcchneten effektiven Stundenlöhne um 18,8% 
(1938 Hansestädte: + 20,3%; Schleswig-Holstein: — .1,2%). Umgekehrt blieben z. B. in Schle-
sien die je Stunde erzielten Bruttostundenverdienstcum 21,3% unter dem Durchschnittsniveau 
(1938: — 23,0%; Angaben nach: A W 1  der DAF, Das Verdienstgefälle im Reich, in: d a s s . , Jb. 
1940/41, Bd. II, S. 1004).

195 Dies ergab die in ihrer methodischen Anlage oben ausführlicher beschriebene, auf Basis 
der Gewinn- und Verlustrechnungen der deutschen Aktiengesellschaften vorgenonnnene Er-
hebung. Danach zahlte die in Schlesien beheimatete Textilindustrie ihren Arbeitnehmern 1932 
ein Monatseinkommen von 108,8 RM, bis 1938 war dieser Verdienst auf 135,4 RM gewachsen. 
In der rheinischen Textilindustrie wurden 1932 131,2RM und 1938 163,6RM im Monat 
gezahlt; rheinische Tcxtilarbeitnehmer verdienten damit 1932 20,6% und 1938 20,8% mehr als 
ihre schlesischen Kollegen. Das Textilindustrieland Sachsen lag mit 112,2RM 1932 und 
141,5 RM nicht nur geographisch, sondern auch lohnstatistisch zwischen Schlesien und der 
Rheinprovinz. (Auf eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse dieser für die Textilindustrie 
sowie den Maschinen- und Apparatebau durchgeführten Erhebung muß hier aus l’latzgriinden 
verzichtet werden).

196 Aufschlußreich ist in dieser Hinsicht die Denkschrift der niederrheinischen IHK Duis-
burg-Ruhrort über >Maßnahmen gegen Kurzarbeit in der Textilindustrie; 40-stündige Lolmga- 
rantie<, gerichtet an Syrup, vom 28. Juli 1937, in: RWWA 20-1288-4.

197 ln Berlin wurden die Bruttostundenverdienste der Maurer zwischen Aug. 1929 und 
Sept. 1935 von 135,0Rpf. auf 126,0Rpf., also um 7,7% reduziert. In Sachsen, Hessen und dem 
Rheinland wurden sie während dieses Zeitraumes um mehr als vierzig Prozent herabgesetzt (in 
Sachsen von 145,2Rpf. auf 82,4 Rpf.;Tn Hessen von 133,9 Rpf. auf76,-9 Rpf. und im Rheinland 
von 139,2Rpf. auf 75,5Rpf.). Die gleichen Unterschiede im Lohnabbau lassen sich auclrfür 
Tiefbauarbeiter feststellen (vgl. St. Jb. DR 1931, S. 278; WuSt, Jg. 15, 1935, S. 447;Jg. 16, 1936, 
S. 242; BA R 43 II/Bd, 541, Bl. 109 Rs.)

198 Vgl. R e c k e r , Sozialpolitik, S. 305, Tab. 3.
199 Dies läßt sich jedenfalls für Bayern anhand eines Vergleichs der fohndaten für 1938 und 

März 1944 nachwcisen (vgl. Statistisches Handbuch für Bayern, hg. vom Bayerischen Statisti-
schen Landesamt, München 1946, S. 96f., Tab. 16; vgl. ferner Heinrich H o c k e r m a n n , Das West- 
Ost-Gcfällc, in: RABl., Jg. 23, 1943, V, S. 538ff.).

200 Betriebsobmann Treppke von der F. Schichau GmbH Königsberg auf einer Sitzung des 
Sachverständigen-Ausschusses zur Beratung der Lohn- und Arbeitsbedingungen auf den See-
schiffswerften sowie der deutschen Flugzeugindustrie vom 5. Febr. 1941 (Niederschrift), in: 
BAIUl/Bd. 153, Bl. 182.

Exkurs: Zur Problematik der Berechnung der (Netto-)Rcaleinkominen 
für die Zeit des »Dritten Reichest

1 Die im folgenden nur grob skizzierten Aspekte habe ich an anderer Stelle ausführlicher 
dargestellt (vgl. Rüdiger H a c h tm a n n , Lebenshaltungskosten und Realeinkommen während des 
»Dritten Reichest, in: VSWG, Bd. 75, 1988, S. 32ff.). Ich verzichte deshalb für die folgenden 
Ausführungen auf detaillierte Belege.

2 Vgl. z. B. N e u m a n n , Mobilisierung, S. 282; John P. U m b a c h , Labor Conditions in Germa- 
ny, in: Monthly Labor Review, März 1945, S. 510; L iv c h e n , Wartime Developements, S. 153;
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d e r s . , Net Wages and Real Wages in Germany, in: International Labour Review, Juli 1944, S. 6 8 ; 
K u c z y n s k i , Lage, I3d. 6 , S. 158; M a s o n , Sozialpolitik, S. 153, Anm. 6 8 ; H a n f , Möglichkeiten, 
S. 72; C r u n b e r g e r , Reich, S. 199; E r b e , Wirtschaftspolitik, S. 93.

3 Vgl. hierzu neben H a c h tm a n n , Lebenshaltungskosten, S. 38 auch J. Heinz M ü ll e r , Nivellie-
rung und Differenzierung der Arbeitseinkommen in Deutschland seit 1925, Berlin 1954, 
insbesondere S. 125, 134 sowie K ö l lc r m a n n , Der Lohnabzug der Arbeitnehmer in Deutschland 
seit 1925, in: Arbeit und Sozialpolitik 13/1950, S. 11.

4 Erlaß vom 10. Okt. 1935, in: RABL 1935. Zwei Jahre später legte das Rcichsarbeifsgericht 
in einem Urteil fest, daß unter solchen Bedingungen die Weigerung eines Arbeitnehmers, der 
DAF anzugehören, ein Kündigungsgrund war (vgl. ARS (RAG), Bd. 31, S. 307).

5 Ausführlich zum steucrähnlichcn Charakter der DAF-Bciträge sowie der >Spendcn< für das 
WHW, zum »Organisationsgrad* der DAF usw. H a c h tm a n n , Lebenshaltungskosten, S.39ff. 
(Die relative Höhe der DAF-Bciträge als Bestandteil der außergesetzlichen Abzüge vom Lohn 
(Tab. 14) wurde nach dem »Organisationsgrad* der DAF gewichtet (vgl. ebd., S. 41, Tab. 3)).

6  Vgl. »Gesetz über das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes* vom 1. Dez. 1936 (RGBL 
1936, I, S. 996) und Urteil des RAG vom 16. Juli 1937 (nach: »Das Winterhilfswerk ist in 
strafrechtlicher Hinsicht einer Behörde gleichzustellen*, in: Dt. VW,Jg. 7, 1937, S. 970).

7 Vgl. ARS (RAG), Bd. 31, S. 229; zum WHW vgl. Wolfgang S c lte u r , Einrichtungen und 
Maßnahmen der sozialen Sicherheit in der Zeit des Nationalsozialismus, Köln 1967, insbeson-
dere S. 197ff.; Herwart V orlän d er , NS-Volkswohlfahrt und Winlcrhilfswerk des Deutschen 
Volkes, in: VfZ, Jg. 34, 1986, S. 371 ff; (zur Genesis:) Florian T en n s ted t , Wohltat und Interesse. 
Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes: Die Weimarer Vorgeschichte und ihre Instrumen-
talisierung durch das NS-Regimc, in: GG, Jg. 13, 1987, S. 159ff.

8  Im Gegensatz dazu war das Ende 1941 cingeführtc »Eiserne Sparen* auch faktisch freiwillig 
(vgl. H a c h tm a n n , Lebenshaltungskosten, S. 44).

9 SOPADE-Berichte 1935, S.38; vgl. Berichte der RtdA 1937 bis 1939, in: M a s o n , Arbeiter-
klasse, S. 287, 292, 327, 340, 616, 654, 663, 959 (Dok. 27, 33, 96, 108, 109, 156).

10 Vgl. zu Nahrungsmittelknappheit und Teuerungswelle bis 1936 die Lage- und Stim-
mungsberichte aus allen Teilen des Deutschen Reiches in: BA II43 II/Bd. 318; Gestapo Hanno-
ver, S. 84, 146, 159f., 181, 193, 209f„ 228, 240, 257f., 272f„ 277, 282, 301, 326, 365, 399, 406, 
412, 418, 438, 440, 447, 455, 467, 471, 480; Hessen-Nassau, S.99, 124, 161, 203, 264f., 273, 
277f., 301, 337f., 359, 461, 473, 507f., 521, 535, 557, 578, 772, 840, 842, 844, 856, 884; 
Pommern 1934/35, S. 50ff., 159; Verfolgung und Widerstand unter dem Nationalsozialismus 
in Baden. Die Lageberichte der Gestapo und der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, bearb. 
vonjörg S c h a d t , Stuttgart usw. 1976, S. I6 6 f., 179, 182; V o llm er , Volksopposition, S. 58, 94, 
255 f.; Dokumente 1933—1935, S. 114f.; ausführlich zur Nahrungsmittelkrisc und den Folgen: 
H a c h tm a n n , Lebenshaltungskosten, S.50ff.

11 Vgl. ebd., S. 49, Tab. 6 .
12 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen vor allem Alfred K r u s e , Zur Problematik 

des »Lebenshaltungskostenindex* im Krieg, in: AStA, Bd.31, 1942/43, S. 229ff.; vgl. auch 
Friedrich B e h r e n s , Preisindexziffer oder Indexziffer der Lebenshaltungskosten?, in: ebd., S. 1 ff.; 
Alfred J a c o b s ,  Statistik der Preise und Lebenshaltungskosten, in: Die Statistik nach ihrem 
heutigen Stand, S. 1165; WuSt, Jg. 22, 1942, S. 343f.

13 Vgl. K r u s e , Problematik, S. 231; ausführlich H a c h tm a n n , Lebenshaltungskosten, S. 60ff. 
Daß das hier nur als methodisches Problem skizzierte Phänomen für die betroffenen Menschen 
zum Teil dramatische Dimensionen annahm und den Alltag weiter Teile der Bevölkerung 
bestimmte, läßt sich etwa den vom SD verfaßten »Meldungen aus dem Reich* entnehmen; sehr 
aufschlußreich jetzt auch O v e r y , Blitzkricgswirtschaft, S. 384f., 389ff., 396 f., 401 ff.

14 B e h r e n s , Preisindexziffer, S. 2. Zudem beschränkte sich das Statistische Reichsamt bei der 
Ermittlung der Einzelhandelspreise nur »auf einen verhältnismäßig begrenzten Abschnitt«
(J a c o b s , Statistik, S. 1158).

3 6 0

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Anmerkungen zu S. 157—161

15 Ebd., S. 1159.
16 Vgl. z. IS. SOl’ADE-llerichtc 1935, S. 952, 1052, 1143ff., 1401 u.ö.; Schreiben des 

Rcichspreiskommissars Wagner an den Präsidenten der' Reichswirtschaftskammer Pictzsch 
vom 21. Nov. 1940, in: BA R 43 II/Bd. 611, Bl. 16; Schreiben des Präsidenten des Statistischen 
Rcichsamtes an den RAM vom 14. Dez. 1941, S. 3f.; Paul S a u e r , Württemberg in der Zeit des 
Nationalsozialismus, Ulm 1975, S. 364, oder Berichte des GStA vom 1. April 1941, 30.Jan. 

'1943, 27. Jan. und 1. April 1944, nach: S c h in n n le r , Lage, S. 57, 71 f., 83, 87 sowie die Vielzahl 
von SD-Meldungen; schönfärberisch dagegen die Darstellung bei Hans D ic h g a n s , Zur Ge-
schichte des Reichskommissars für die Preisbildung, Düsseldorf 1977, S. 43.

17 Vgl. z. B. Meldungen vom 8 . Okt. 1942, S. 4305; ferner D ic h g a n s , Geschichte, S. 27; 
dagegen Lothar B u r c h a r d t , Die Auswirkungen der Kriegswirtschaft auf die deutsche Zivilbevöl-
kerung im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, in: MGM 1974/1, S. 77.

18 In den SOPADE-Berichten, aber auch bei V arg a , Rundschau, sind eine Vielzahl von 
Meldungen über Qualitätsvcrschlechterungcn und sich darauf beziehenden Unmuts zu finden; 
vgl. ferner z.B. G r u n b e r g e r , Reich, S. 216, 219, 223; K u c z y n s k i , Lage, Bd. 6 , S. 232, 244, 272f., 
292 ff. Für die Zeit des Krieges sei auf die vielen Berichte des SD über Qualitätsverschlechterun-
gen verwiesen; vgl. ferner 1 V ertier, Bleib übrig, S. 202ff.

19 K r u s e , Lebenshaltungskostenindex, S.229.
20 Die vom Statistischen Reichsamt nicht registrierten Mietsteigcrnngen machten auch das 

dem Reichsindex für die Lebenshaltungskosten zugrunde liegende Mengenschema obsolet, 
weil darin den Mietzahlungen ein viel zu geringes Gewicht beigemessen wurde (vgl. zum 
Thema Wohnungsnot und Mietsteigerung Kap. VIII.4.4. sowie H a c h u n a n n , Lebenshaltungs- 
kostenindex, S. 63ff).

21 Vgl. z. B. Bericht der StaPo Hannover für Dez. 1934 und Jan. 1935, in: Gestapo Hanno-
ver, S. 291, 301.

22 Friedrich Z a h n , Der Lcbenshaltungskostenindex -  ein zuverlässiges Meßinstrument?, in:
AStA, Bd. 22,1933/34, S. 261.

23 Vgl. z.B. Bericht des RWM über die Preisentwicklung in den Monaten Juli und Aug. 
1935,.Anlage zu: Schreibendes RWM-an den Chef der Reichskanzlei vom 29. Aug. 1935, in: BA 
R43 II/Bd. 318, Bl. 83; Schreiben des RAM an den Rcichsministcr für Ernährung vom 17. Aug. 
1935, in: ebd., Bl. 2; M d s o n , Sozialpolitik, S. 151, Anm. 62.

24 Zit. nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 661 (Dok. 108).
25 Zit. nach: S ie g e l , Leistung, S. 167.

VI. Lohn und Leistung: Leistungsbezogene Lohnsystenie und 
Arbeitsbewertungsverfahren ■ 1

1 Leistungslohn bzw. Leistungsentlohnung wird im folgenden als Oberbegriff für alle 
Lohnformen benutzt, bei denen die Lohnhöhe in irgendeiner Form mit der Arbeitsleistung-im 
allgemeinen der Arbeitsmenge -  verkoppelt ist und nicht nur die Anwesenheitszeit bezahlt 
wird. Einen guten Überblick über Vorgeschichte und Entwicklung des industriellen Leistungs-
lohns bis 1933 geben S c h m ie d e /S c h u d l ic h , Entwicklung.

2 So Bernhard K ö h l e r  (von Juli 1933 bis zu seinem Tode 1937 Leiter der Kommission für 
Wirtschaftspolitik der NSDAP und Mitglied der Reichsleitung der NSDAP) in: Das Recht auf 
Arbeit als Wirtschaftsprinzip, Berlin 1937, S. 31.

3 Zit. nach: P e u k e r t , Volksgenossen, S. 246.
4 Albert B r e n g e l , Die Problematik der Arbeitsbewertung (Diss.), Saarbrücken 1941, S. 37; 

vgl. auch z. B. Walther S c h u l z , Menschenauslcse vor allem in der Eiscnhüttenindustric, in: EuS,
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Jg. 57, 1937, S, 1133ff. Daß auch für die DAF das rassistisch aufgcladene Leistungsprinzip den 
Kern der >neuen Gesellschaftsordnung! darstellte, hat unlängst Tilla Siegel ausführlich darge- 
stellt (vgl. Leistung, Kap. II1.2.). Zwar wurde von Autoren, die politisch den Interessen der 
Großindustrie nahestanden, das Leistungsprinzip meist nicht derart ideologisch überhöht und 
für seine Einführung im allgemeinen nur mit Hinweis auf ökonomische >Notwendigkeit< 
plädiert. Allerdings bestätigen auch hier -  wie das Beispiel Böhrs zeigt -  Ausnahmen die Regel.

5 Alle Zitate aus: Franz H o r s t e n , Leistungsgemcinschaft und Eigenverantwortung im Be-
reich der nationalen Arbeit, Wiirzburg/Aumühle 1941, S. 90 bzw. S. 96. 1

6  W. v o n  B r e v e m , Der Leistungslohn, in: Mh.NS, Jg. 4, 1937, S. 321; ähnlich auch z. B. A W 1  

der DAF, Der Akkordlohn, Grundsätzliches zur Frage der Leistungsmessung und Leistungsbe-
wertung, in: d a s s . , Jb. 1937, S. 182. In den einschlägigen nationalsozialistischen Zeitschriften 
lassen sich eine Reihe weiterer ähnlicher Formulierungen finden.

7 Hermann B ö h r s , Wesen und Bestimmung einer gerechten Entlohnung, in: ZfO, Jg.9, 
1935, S. 304 (im Orig, hervorgehoben); vgl. auch d e r s . , Die Probleme der Lohnhöhe, in: ebd., 
S. 263; ausführlich hierzu: S ie g e l , Leistung, Kap. IV. 1. und V. 1.

8  B ö h r s , Wesen, S. 303.
9 Zentralbüro, Dt. Sozialpolitik 1937, S. 23; ähnlich auch Carl W en d el, Akkordverdienst und 

tariflicher Mindestlohn, in: DAR, Jg. 6 , 1938, S. 98.
10 W en d el, Akkordverdienst, ebd.
11 Zcntralbiiro, Dt. Sozialpolitik 1937, S.27; vgl. auch z. B. S c h w in g e r , Soziale Frage, 

S .153.
12 Walter L ö h r , Das Leistungsprinzip in der Lohngestaltung (Diss.), Düren 1937, S. 38.
13 Ebd., S. 37; vgl. auch z. B. WilliJ o a ,  Lohn und Produktivität (Diss.), Wiirzburg/Aumüh- 

le 1940, S. 52 ff.
14 M a n s fe ld - P o h l , AOG, S. 337.
15 Ebd.
16 SOPADE-Berichte 1939, S. 798.
17 Vgl. D. Dt. V. 1934, S. 1637. Formal war eine solche Untcrschreitung der tariflichen 

Lohnsätze zwar ungültig, da die Bestimmungen der Tarifordnungen nach dem AOG nicht 
durch eine Betriebsordnung verschlechtert werden durften. Dennoch werden solche Bestim-
mungen ihre Wirkung häufig nicht verfehlt haben, da vor dem Hintergrund der hohen Arbeits-
losigkeit und der Beseitigung separater Arbeitnehmervertretungen viele Arbeiter eine unterta-
rifliche Bezahlung widerspruchslos hingenommen haben dürften.

18 Vgl. z.B. Ergänzung vom 28. Dez. 1938 zur Betriebsordnung der Concordia Bergbau 
AG vom 30. Dcz.*1936, in: WWA F 26/Nr. 391.

19 Vgl. M a n s fe ld - P o h l , AOG, S. 341; Lutz R ic h te r , Fragen zur >Rechtsnatur< der Betriebsord-
nung, in: DAR, Jg. 3, 1935, S. 312ff.

20 Vgl. Günter N e h m , Betriebsordnung und Tarifordnung als Inhalt des diktierten Arbeits-
vertrages (Diss.), Erlangen 1935, S. 16ff.

21 H. R u d z in s k i , Die Betriebsordnung, in: Eisen und Metall, Dez. 1937, S. 115, zit. nach- 
BA NSD 50/Bd. 870.

22 C e e r l in g  (Regierungsrat beim RtdA für Rheinland), Ein einfaches Leistungslohnsystem 
für die betriebliche Praxis, in: Westdt. Wirtschaftsztg. vom 30. Jan. 1941, S. 87, zit. nach: HA 
Krupp 41/6-280.

23 Einen ausführlichen Überblick über die Akkordregelungen in Tarifordnungen geben: 
Heinz-Adolph H ö n n e k k e . Der Akkord im Arbeitsrecht (Diss.), Zeulenroda 1938, S. 49ff.; 
Arnold Paul K in d , Akkordlohn -  Leistungslohn, Düsseldorf 1940 (Diss.), S69ff.; Emil A l -  

h ra ch t , Der Akkordlohn nach den Tarifordnungen (Diss.), Düsseldorf 1938.
24 Vgl. z. B. die Reichstarifordnung für die deutsche Zigarrenindustrie vom 10. Okt. 1935 

(in: RAB1. 1935 VI, S. 987).
25 Die meisten der bis Kriegsbeginn neuerlassencn Tarifordnungen sahen Zuschläge von
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15% oder 20% zur Akkordbasis vor (vgl. AlWdcr DAF, Die Regelung des Akkordrichtlohues 
in Tarifordnungen, in: d a s s . , Jb. 1938, Bd. II, S. 617).

26 Schon ein flüchtiger Blick in die Tarifordnungen bestätigt die Feststellung Kinds, meist 
bleibe »unklar, ob die Durchschnittsleistung eines Betriebes oder die Durchschnittsleistung der 
Branche entscheidend war« ( K in d , Akkordlohn, S. 74). Relativ präzise Formulierungen wie 
z. B. im §4 der Tarifordnung für die eisenerzeugende und eisen- und metallverarbeitende 
Industrie im Wirtschaftsgebiet Saarland-Pfalz vom 31.Jan 1936 (ili: RAB1. 1936, VI, S. 160) 
waren die Ausnahme (»bei durchschnittlicher Leistung unter den im Betrieb mengenmäßig und 
technisch üblichen Bedingungen«).

27 In mehreren »Zusätzen« vom 15. Dez. 1935 zu Tarifordnungen für die Textilindustrie der 
Rheinprovinz beispielsweise war vom zuständigen TdA bestimmt worden, daß nur zwischen 
60% und 80% der Akkordarbeiter den Akkordrichtsatz erreichen brauchten, damit die tarifli-
chen Bedingungen als erfüllt gelten konnten (in: RABl. 1938, VI, S. 95 ff. bzw. 115). Nach zwei 
Tarifordnungen vom 27. Jan. "und 20. März 1936 brauchten die in den Pflaster-, Schotter- und 
Werksteinbetrieben sowie den Steinbrüchen des Weserberglandes, des südöstlichen Westfalens 
und südöstlichen Niedersachsens beschäftigten Arbeiter nur zur Hälfte die tariflichen Akkord-
richtsätze erreicht haben. In den meisten anderen Tarifordnungen waren nebulöse Formulie-
rungen, wie: die Arbeiter sollten »überwiegend« oder »im Durchschnitt« den Akkordrichtsatz 
erreichen, gewählt worden.

28 Z. B. war in der Rcichstarifordnung für Rauchwarenzurichtcreien, -färbereien etc. vom 
4, Febr. 1936 und in der Tarifordnung für die Textilindustrie des Wirtschaftsgebietes Mittelelbe 
vom 16. Juli 1938 (in: RABl. 1936, VI, S.320ff. bzw. 1938, VI, S. 1297ff.) ein Zeitraum von 
acht Wochen für die Akkordberechnung zugrunde gelegt worden.

29 Diese oder ähnliche Formulierungen waren in einer ganzen Reihe von Tarifordnungen zu 
finden (vgl. z. B. RABl. 1936, VI, S. 137f., 246ff., 265ff, 421 ff.; 1937, VI, S. 683ff., 1026ff.; 
1938, VI, S. 919 ff.). Derartige Klauseln fanden auch während des Zweiten Weltkrieges Anwen-
dung (vgl. z. B. Anordnung des RtdA für Thüringen/Mittelclbe vom 18. Nov. 1941, in: Amtl. 
Mitt. dess. vom 15. Dez. 1941 (1941, S. 214).

30 Nach einem Urteil des ItAG vom 7. Okt. 1936 hatte ein Akkordarbeiter keinen Anspruch 
darauf, mindestens den tariflichen Stundenlohn zu verdienen -  von einem vor 1933 üblichen, 
über dem tariflichen Stundenverdienst liegenden Garantieverdienst ganz zu schweigen (nach: 
SOPADE-Bcrichte 1936, S. 1460; vgl. ferner z. B. A.Ii. K r a u s e , Nochmals zur Entlohnung 
Minderleistungsfähiger, in: AuA 1937, S. 12f.).

31 SOl’ADE-Berichte 1935, S. 1190.
32 Derartige Formulierungen fanden sich in einer Vielzahl von Tarifordnungen.
33 A l V I ,  Problematik, S. 203.
34 Nach: W en d el, Akkordverdienst, S. 101.
35 Im §4 der Tarifordnung für die eisenerzeugende und eisen- und metallverarbeitende 

Industrie im Wirtschaftsgebiet Saarland-Pfalz vom 31.Jan. 1936 (in: RABl. 1936, VI, S. 160) 
beispielsweise hieß es:»Eine Beanstandung des Akkords ist ausgeschlossen, wenn die Möglich-
keit, den festgesetzten Akkorddurchschuittsverdienst zu erreichen, von der Betriebsführung 
nachgewiesen werden kann. Der Nachweis kann dadurch geführt werden, daß ein Arbeiter 
durchschnittlicher Leistungsfähigkeit zum Vormachendes Akkordes bestimmt wird.« In einigen 
wenigen Tarifordnungen war die Bildung sog. >Tarifschiedsgerichte<, die sich meist aus einem 
vom RtdA ernannten 'unparteiischem Vorsitzenden, einem 'Betriebsführen und einem 'Gefolg-
schaftsmitglied (zusammensetzen sollten, zur Schlichtung von Akkordstreitigkeiten vorgesehen.

36 Dagegen war in einigen Betriebsordnungen die Einrichtung von Akkordkommissionen 
zum Zweck der Schlichtung von Akkordstreitigkeiten vorgesehen, z. B. in der der Siemens- 
Werke oder der der Chem. Werke Rombach (vgl. >Du und Dein Werk<, Broschüre von Siemens 
für neu eingetretene Belegschaftsmitglieder, Jan. 1940, Nürnberger Werke, S. 26, in: SAA 14/ 
Lh 656 bzw. WWA F 26/Nr. 147).

3 6 3

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Anmerkungen zu S. 166—170

37 SORADE-ISerichte 1935, S. 1190.
38 Zweite Anordnung über die Vereinfachung der Lolin- und Gehaltsabrechnungen, in: 

RABL 1944, I, S. 336.
39 Vgl. K in d , Akkordlohn. S. 67; H a n f , Möglichkeiten, S. 170f.
40 Vgl. Zweite Verordnung zur Durchführung der KWVO vom 12. Okt. 1939, in: RGBl. 

1939, I, S. 2028.
41 Vgl. Beispiele und Kommentare in: A lb ra c l it , Akkordlohn, S. 48ff.; WilhelmJ ä z o s c h ,  Die 

sozialpolitische Entwicklung in der Eisen-und Metallindustrie im Jahre 1938, in: Mh.NS, Jg. 6 , 
1939, S. 199; »Entlohnung im Akkorde, in: SR, Jg. 46, 1937, Sp. 576; »Müssen Frauen weniger 
verdienen?«, in: SR, Jg. 48, 1939, Sp. 655.

42 Ausführlich hierzu Robert V orberg , Die Akkordarbeit der Jugendlichen (Diss.), Köln 
1939; A lb r a c h t , Akkordlohn, S. 44ff.

43 Vgl. z. B. die Reichstarifordnungen für die Schuhindustrie vom 17. März 1936, für die 
Wäscheindustrie vom 30. Sept. 1937, für die Hcrrenoberbekleidungsindustrie vom 15. Dez. 
1938, für die Uniformindustrie vom 15.Jan. 1939 sowie den Zusatz vom 20. April 1937 zur 
Tarifordnung für die sächsische Wäschcindustric, in: RABl: 1936, VI, S.246ff.; 1937, VI, 
S: 655, 1198ff.; 1939, VI, S. 38.

44 Nach: SORADE-Iierichtc 1938, S. 305; 1939, S. 49f.
45 Arbeits- und Zeitstudien wurden in einzelnen Großbetrieben bereits vor Beginn des 

Ersten W e lt k r ie g e ;  vorgenommen. Der im Febr. 1918 gegründete »Ausschuß für Wirtschaftli-
che Fertigung« beschäftigte sich auch eingehender mit Fragen der Zcitwirtschaft. 1919 wurde 
innerhalb dieses Ausschusses ein »Ausschuß für Zeitstudien« ins Leben gerufen, der mit den 
Vorarbeiten für ein einheitliches deutsches Arbeits- und Zeitstudienverfahren begann und 
mithin als direkter Vorläufer von Refa anzuschcn ist. 1922 wurde dieser Zcitstudienausschuß 
dem RKW angegliedert. Mit der Gründung des eigenständigen Refa 1924 wurde dann der 
entscheidende Rahmen für die Verbreitung tayloristischer Verfahren in der deutschen Industrie 
geschaffen. Nach Schmiede/Schudlich ging die Gründung von Refa in erster Linie auf die 
Initiative großer Berliner Metallunternehmen zurück (vgl. S c h m ie d e /S c h u d l ic h , Entwicklung, 
S. 255f.). Das 1926 erstmalig in Deutschland praktizierte B e d a u x - S y s t c m ,  1931 noch in sieben 
Betrieben praktiziert, gelangte 1933 bis 1939/40 nur in vier größeren Unternehmen zur Anwen-
dung (vgl. Hans G reu > c, Die Organisation der Erfassung und der Errechnung des Lohnes in der 
Metallindustrie (Diss.), Frankfurt 1941, S. 48).

46 Im 1933 erschienenen 2. Refa-Buch wird »Normalleistung« definiert als »durchschnittli-
che Leistung, die normalerweise dauernd ohne gesundheitliche Schäden eingehalten werden 
kann« (S. 77; hier zit. nach der 3. Auf], 1939). Bei Taylor und seinen Nachfolgern wurden 
dagegen die individuellen Leistungen auf die ermittelten Flöchstwerte bezogen.

47 A W 1  der DAF, Di«; lohnpolitische Lage. Vertrauliche Denkschrift, Okt. 1939, nach: 
M a s o n , Arbeiterklasse, S. 1260. Aus der Denkschrift geht nicht hervor, wer — auf welcher 
methodischen Grundlage -- die Erhebungen'durchgefiihrt hat. Möglicherweise sind die dort 
angeführten Statistiken nicht eigenen Erhebungen der DAF, sondern den regelmäßigen des 
Statistischen Reichsamtes entnommen.

48 A W 1  der DAF, Untersuchungen zur Lohnordnung, in: d a s s . , Jb. 1939, Bd. II, S. 118.
49 Dennoch sind auch für die beiden Industriezweige Aussagen über Entwicklungstrends 

nicht möglich, da sich für die S c h u h in d u s tr ie  aus zwei, während der Wirtschaftskrise bzw. kurz 
danach (als in diesem Industriezweig di: Rationalisierungsbewegung noch nicht gegriffen und 
die Fließfertigung noch nicht, wie dies für die Folgejahrc zu vermuten steht, ausgeweitet 
wurde) vorgenommenen Erhebungen keine generellen Trends’ über die Entwicklung der 
Bandarbeit in diesem Industriezweig konstruieren lassen. Für die C h e m ie in d u s t r i e  scheinen 
überdies 1935 die Lohnkategorien gegenüber 1931 und 1934 verändert-ein Teil der Rrämien- 
löhner den Akkordarbeitern zugcschlagen -  worden zu sein.

50 Möglicherweise liegt dies im Charakter der Lohnsummenerhebung begründet: Die
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einzelnen Unternehmen ordneten die von ihnen beschäftigten Arbeitskräfte den einzelnen 
Lohnformen pauschal und vor allem so uneinheitlich zu, daß sic sich auf Branchenebene nicht 
mehr sinnvoll (einheitlich) aggregieren ließen.

51 In den SOPADE-ISerichten sind eine Reihe exemplarischer Fälle beschrieben: SOPADE- 
Berichte 1934, S. 439, 648, 652; 1935, S. 790, 1191, 1194.'

52 Christian S c h lin g m a n n , Entlohnung und Leistung, in: Werksleiter, Jg. 8 , 1934, S. 203 f.
53 Besonders ausgeprägt war diese Tendenz in der Farbenindustrie: Von den »Betricbshand- 

werkerm wurden hier im Juni 1931 64,3% und im Juni 1934 sogar 65,7% im Akkord entlohnt. 
Zeitlohn erhielten im Juni 1931 dagegen .nur 11,6% und im Juni 1934 lediglich 7,1% aller 
Betriebshandwerker (Rest: Prämienlohn). Die »Betriebsarbeiten erhielten in diesem Sektor der 
Chemieindustrie imjuni 1931 zu 63,6% und im Juni 1934 zu 65,3% Prämicnlohn.

54 Vgl. P e t z in a , Autarkiepolitik, S.98ff., 188.
55 Lohnregelung im Hochofen-Schmelzbctrieb Hoesch/Dortmund nach dem Stand vom 

1. Juni 1936, in: Hoesch-Archivb-2/c-20. Ähnlich war die Regelung auch in anderen Flochofcn- 
und Stahlwerken (vgl. z. B. Schreiben der Direktion der Fr. Krupp AG an die Bezirksgruppe 
Nordwest der WiGru. Eisenschaffende Industrie vom 21. Nov. 1942, in: HA Krupp WA 41/6- 
280; L u t z ,  Krise, S. 104; Y a n o , Hüttenarbeiter, S. 103f., 106). In Walzwerken -  insbesondere 
beim Auswalzen von Feinblechen -  war demgegenüber die Qualität der Produktion relativ stark 
von der Arbeitsleistung der Arbeitskräfte abhängig. Die gleichfalls gestaffelten Gruppenakkorde 
wurden hier im allgemeinen von Abmessung und Güte abhängig gemacht (vgl. z. B. Kurt SkrtxVi, 
Leistungsüberwachung in Feinblechwalzwerken, in: SuE, Jg. 55, 1935, S. 548).

56 Vgl. z. B. W. S c h la c h t e r , Lohnfragen bei Fließarbeit, in: MB, Jg. 5, 1926, S. 573ff.; Ewald 
S a c h s e n b e r g , Soziale, physiologische und psychologische Wirkungen der Fließarbeit und die 
hierbei auftretenden Lohnfragen, in: M ä c k b a c h / K i e n z l e , Fließarbeit, S.248f.; Handbuch der 
Rationalisierung, S. 342; Walther von D o b lh o j f , Zur Wahl des Lohnsystems bei Fließarbeit, in: 
MB, Jg. 9, 1930, S. 123ff.; Hans A. M a r te n s , Begriffsbestimmung und Löhnungsart hei Fließar-
beit, in: TuW, Jg. 20, 1927, S. 188ff.; Josef S o m m e r , Gestaltwandel des Arbeitslohnes. Ein 
Beispiel zur Geschichte der Lohnformen, in: TuW, Jg. 32, 1939, S. 184f.; N e h le n , Industrielle 
Rationalisierungsmaßnahmen, S. 51 f .? K a lv e r a m , Gruppenakkord, S. 64f.; D u v ig n e a u , Verbrei-
tung, S. 71 ff. sowie Kap. VI.4.6.

57 Erfahrungen mit Fließarbeit, TciMI (1931), S. 18.
58 So wurde beispielsweise in einem größeren Metall- und Kabelwerk Akkord gezahlt, 

obwohl der »Arbeitstakt mehr oder weniger durch die technische Einrichtung vorgeschrieben« 
wurde, »persönliche Mehrleistung über den technisch festigenden »Takt« hinaus... nicht 
möglich« war und der Akkord »allenfalls einen Anreiz (gab), diese Leistung cinzuhalten, d. h. vor 
allem die Störungen im Arbeitsablauf gering zu halten« (Bericht über die Lohnuntersuchung im 
Mctallwcrk und im Gummiwerk der SKG in Gartenfeld vom 1. Dez. 1944 (Kupke), S. 4f., in: 
SAA 14/Lb696). In den Berliner Siemens-Betrieben subsumierte man die in die Lohngruppen C 
und D eingestuften Männer formaliter den Zeitlöhnern, obwohl sie seit 1936 zu den tariflichen 
Mindestlöhnen nicht nur eine pauschale Leistungszulagc von 8  Rpf., sondern außerdem »immer 
dann, wenn die Leistung ein bestimmtes Maß übersteigt, für diese erhöhten Leistungen 
(zusätzliche) Prämien« erhielten. Ihre Kolleginnen, die gleichfalls faktisch einer »Zwischenstufe 
zwischen Zeit- und Stücklohn« angehörten, weil sic überwiegend am Fließband beschäftigt 
waren, wurden dagegen ebenso wie die qualifizierten männlichen Arbeiter den Stücklöhnern 
zugerechnet (vgl. Geschäftsbericht der Sozialpolitischen Abt. Siemens 1936/37 und 1938/39, Teil 
I, S. 291. bzw. S. 33, beides in: SAA 15/Lc 774).

59 So war z. B. der Rowan-Lohn, bei dem der feste Stundenverdienst um eine Prämie 
vermehrt wird, die sich nach der Zeit bemißt, um die die veranschlagte Zeit tatsächlich 
überschritten wird, während der NS-Zeit nicht unbekannt (vgl. S o m m e r , Gestaltwandel, S. 188). 
Auch der Halsey-Lohn gelangte in denjahren der nationalsozialistischen Herrschaft zur Anwen-
dung (vgl. H a n f , Möglichkeiten, S. 144 bzw. 279, Anm. 26 und 27).

3 6 5

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Anmerkungen zu S. 175—179

60 Vgl. z. B. v o n  M o e l l e n d o r f , Fertigen, S. 310; K lu g e , Leistungsabstimmung, S. 97ff.; M a r -

le n s , Begriffsbestimmung, S. 190f.; F'eltse, Arbeitsfluß, S. 111; F r e y / S v i k o v s k y ,  Fertigung, 
S. 134; Hermann B ö h r s , Organisatorische Fragen des Lohnwesens, in: ZfO, Jg. 9, 1935, 
S. 481 f.; D o l e z a l e k ,  Fließfertigung, S. 34.

61 Vgl. z. B. C. W. D r e s c h e r , Die organisatorische Vorbereitung der Fließarbeit, in: M ä c k -  

b a c h / K i e n z l e ,  Fließarbeit, S. 65 f. Zwar ließen sich konkrete Belege, in denen der Zusammen-
hang zwischen Lohnerhöhungen und der Einführung der Fließfertigung unmittelbar herge- 
stellt wurde, für die Zeit des >Dritten Reichest nicht finden. Auffällig ist jedoch, daß Unter-
nehmen mit entwickelten Fließfertigungssystemen auch überdurchschnittlich hohe Löhne 
zahlten.

62 M a r te n s , Begriffsbestimmung, S. 189; vgl. auch H ä n e k e , Fließarbeit, S. 161; W. F e h s e ,  

Fließzusammcnbau der Pittlcr-Revolverbänkc, in: WuW, Jg. 34, 1939, S. 144; G. P e is e le r , Ra-
tionalisierung der Zeit- und Arbeitsstudien, in: TuW, Jg. 36, 1943, S.26L; G o t t w e in , Refa- 
Gedanke.in: Rcfa-Schulungswoche des Verbandes Schlesischer Metallindustrieller e. V., Bres-
lau 1934, S. 4.

63 M a r te n s , Begriffsbestimmung, S. 189; vgl. auch D u v lg n e a u , Verbreitung, S. 16f.; W e h e r ,  

Weg, S. 102f.
64 Die Refa-Tätigkeit wurde freilich schon bald wieder aufgenommen. Bereits seit Aug. 

1945 wurden »in Verbindung mit der damals neu entstandenen Gewerkschaftsbewegung die 
Fäden neu geknüpft« (Engelbert P e c h h o ld , 50 Jahre Hefa, Berlin usw. 1974, S. 108). Anfang 
Febr. 1948 kam es dann zur formalen Neugründung als >Arbeitsgemeinschaft der Verbände 
für Arbeitsstudien REFAi (ARV).

65 Vgl. D M V ,  Rationalisierung, S. 192 (Von den 1102 Mctallbetrieben, über deren Lohn-
system im Rahmen dieser Untersuchung berichtet wurde, arbeiteten 717 oder 65,1% nach 
ddln Refa-System. Nach dem Bedatix-Verfahren wurde nur in 7 Abteilungen (0,6%) gearbei- 
tet.)

6 6  Vgl. S c h m ie d e /S c h t id l i c h , Entwicklung, S. 256.
67 Vgl. ebd., S.258.
6 8  Vgl. P e c h h o ld , 50Jahre, S. 63.
69 Bericht über das Wirtschaftsgebiet Regierungsbezirk Düsseldorf und Westfalen, unda-

tiert (ca. Jahreswende 1933/34), in: BA R 43 II/Bd. 532, Bl. 122.
70 Vgl. Walter M e in e c k e , Refa-Gcdanke und Arbeiterschaft, in: Rcfa-Schulungswochc, 

Bl. 37; ferner Carl K n o t t , Erinnerungen eines Rcfa-Mannes, in: Produktivität und Rationalisie-
rung. Chancen -  Wege-Forderungen, hg. vom Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen 
Wirtschaft e. V., Frankfurt 1971, S. 157.

71 So die Formulierung in einem Urteil des RAG, nach: >Zum Begriff der Akkordarbeit, 
in:Sl’,Jg. 47, 1938, Sp. 1169.

72 Angaben nach: P e c h lw ld , 50 Jahre, S. 8 8 . In der Zeitschrift >Vicrjahresplan< wurde bei 
Kriegsbeginn behauptet, in der Bekleidungsindustrie seien Arbeits- und Zeitstudien bereits 
»zur Selbstverständlichkeit geworden« (ilnnerbetriebliche Leistungssteigerung  ̂ in: VJP, 

Jg. 3, 1939, S. 735; vgl. auch; K ö r n e r , Leistung und Lohn, in: SozD 1940, S.600ff.; Bericht 
über die Refa-Arbeitcn im Kriege (1939-1945), Abs. II, in: THA VSt/589-593; dnnerbe- 
triebliche Rationalisierung<, in: VJP, Jg.3, 1939, S. 735; >Leistungssteigerungc, in: ebd., 
S. 880L; Paul W c n tz , Refa gestern und heute, in: Mh.NSJg. 9, 1942, S. 192f.; Refa-Verband, 
Methodcn-Lehrc des Arbeitsstudiums, Teil I: Grundlagen, München 1978, S. 24 sowie (zur 
Bedeutung von Refa in einzelnen Wirtschaftszweigen und zu spezifischen Problemen der 
Anwendung) P. B e r g fe ld , Methodik und Anwendungsmöglichkeiten der Zeitstudien in der 
Textilindustrie, Berlin 1936; M. S ie g e r i s t  u. R. V o llm e r  ( Bearb.), Die neuzeitliche Stückermitt-
lung im Maschinenbau. Handbuch zur Berechnung der Bearbeitungszeiten an Werkzeugma-
schinen für den Gebrauch in der Praxis und an technischen Lehranstalten, Berlin 1943 
(8 . Aufl.); W. M ü lle r , Refa-Arbeit im Kohlenbergbau, in: Z. VDI, Bd. 8 8 , 1944, S. 6 8 6 ; d e r s . ,
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Anmerkungen zu S. 179-180

Refa-Arbeit in der Holzverarbeitung, in: cbd., S. 690; >Rcfa-Arbcit im Schmiedebetrieb«, in: 
ebd., S. 186f.; v o n  S c h ü t z , Leistungslohn und Soziallohn, in: Sozi). 1940, S. 523ff.; ders., 
Leistungslohn, in: Dt. Bergwcrksztg. vom 6 . Nov. 1938.

73 »Innerbetriebliche Leistungssteigerung< (Anm. 72), S. 735.
74 Im Okt. 1928 arbeiteten 79,1%, im Okt. 1931 72,1 % und 1940/41 »durchweg 80 bis 90% 

aller Werftarbeiter im Akkord (St. Jb. DR 1930, S„ 292; 1933, S. 268; Denkschrift über die Lohn- 
und Arbeitsbedingungen auf den deutschen Seeschiffswerften zu Beginn des Jahres 1941, in: 
BA R41/Bd. 153, B1.32ff.).

75 Auf der »Deutschen Wcrft< waren schon kurz nach der »Machtergreifung« Arbeits- und 
Zeitstudien nach der Refa-Methode und darauf basierende Akkorde cingefiihrt worden. Die 
meisten anderen Unternehmen dieses Industriezweiges hatten dagegen erst 1938/39 mit der 
Taylorisierung der Werftarbeit begonnen. Bei den wenigen, meist kleineren Werften, die das 
Rcfa-Verfahren bis 1941 noch nicht angewandt hatten, handelte cs sich vorwiegend um solche, 
in denen ein weit überdurchschnittlicher Anteil an nicht »refa-fahigerx Reparaturarbeiten anficl 
(nach: Niederschrift über die Sachverständigenausschußsitzung zur Beratung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen auf den deutschen Seeschiffswerften am 23. Jan. 1941 in der IHK, Ham-
burg, in: cbd., Bl. 81 f.; ausführlich hierzu jetzt auch S ie g e l , Leistung, Kap. IV. 1.).

76 Alle Zitate aus: Denkschrift dt. Sceschiffswerften 1941 (Anm. 74), Bl. 36 f.
77 Niederschrift vom 23. Jan. 1941 (Anm. 75), Bl. 82f.
78 Vgl. z. B. E. B r a m e s fe ld , Bewertung der Arbeitsschwierigkeit und des menschlichen 

Leistungsgrades," in: TuW, Jg. 31, 1938, S. 177ff.; d e r s ., Richtiges Leistungsgradschätzen, in: 
MB, Jg. 20, 1941, S. 266; d e r s ., Entwicklung und Stand der Zeitstudie, S. 93ff.; d e r s ., Untersu-
chung und Gestaltung der Betriebsarbeit, in: TuW, Jg. 36, 1943, S. 61 ff.; Hermann H ö h rs , Die 
gegenwärtige Bedeutung der Zeit-und Arbeitsstudien im Fabrikbetrieb, in: WuW,Jg. 29, 1935, 
S. 61 ff.; d e r s . , Innerbetrieblicher Lohnaufbau, in:ZfO, Jg. 9, 1935, S. 383ff.; d e r s . , Anpassung 
der Akkorde, S. 242ff; d e r s ., Zweck und Inhalt der Leistungsvorgaben, in: ZfO, Jg. 15, 1941, 
S. 171 ff.; d e r s . , Stand und Entwicklung der Zeitstudie, in: ebd., S. 126ff. (Teil I), S. 145 ff. (Teil 
M); Kurt P r a n k e n b e r g e r , Abstimmung des Arbeitstaktes, in: ZfO, Jg. 14, 1940, S. 213ff.; d e r s .,  

Has Schätzen des Leistungsgrades bei Arbeitsstudien, in: WuW, Jg. 35, 1941, S. 341 ff.; Kurt 
P e n t z l in , Fragen der Lohngcstaltung, in: TuW,Jg. 31, 1938, S. 121 f f . ;  d e r s . , Arbeitsforschung in 
der Betriebspraxis, in: TuW, Jg. 35, 1942, S. 57ff. (Teil 1), S. 77ff (Teil II); K. H a a s e , Aus der 
l’raxis der Arbeitszeitermittlung, in: WuW, Jg. 29, 1935, S. 2 7 3  f f . ;  Erich M a c h e t , Zwangsläufi-
ge Berücksichtigung der Lcistungsgradc bei Arbeitsstudien, in: MB, Jg. 17, 1938, S. 87ff; 
A. W in k e l , Die Auswirkung der Refa-Arbeit in Unternehmen, in: ebd., S. 505 f.; Erich K n p k e ,  

Akkord. Leistungs- oder Kontrollohn?, in: TuW, Jg. 32, 1939, S. 33 ff; B e is e le r , Rationalisie-
rung, S. 7ff, S. 25fT. (Teil II); Friedrich K a p p m e i e r , Leistungsgradschätzen bei Maschinenar-
beit, in: TuW, Jg. 36,’1943, S. 39f.

79 E. Bramensfeld, Entwicklung und Stand der Zeitstudie in Deutschland, in: TuW, Jg. 35, 
1942, S. 93; vgl. z. B. auch Kurt Pentzlin, Arbeitsforschung und Betriebspraxis, in: cbd., 
S.57ff; Hermann Böhrs, Anpassung der Akkorde an den technischen Fortschritt, in: ZfO, 
Jg. 11, 1937, S. 243. Der faktische Vorbildcharakter der US-amerikanischen Arhcitswiäsen- 
schaft in dieser Hinsicht fand seinen Ausdruck auch in Übersetzungen von Aufsätzen amerika-
nischer Autoren in deutschen Zeitschriften (vgl. z. B. C. N. Harwood, Schulung der Zeitnehmer 
zu Leistungsbewcrtern, in: Hcat treating and forging, Okt. 1937, übersetzt in: Industrielle 
Psychotcchnik,Jg. 17, 1940, S. 164ff).

80 Rezension der zweiten, 1942 erschienenen Auflage des iLcitfadcns für das Arbcitsstu- 
diunn, in: TuW, Jg. 35, 1942, S. 70.

81 Dieser >Leitfaden für das Arbcitsstudiunn, der 1937 in der ersten Auflage erschien, war 
von Erwin Bramesfeld und Otto Grafim Auftrag des Refa verfallt worden.

82 Zwar war das Manuskript für das 3. Refa-Buch bereits 1943 fertiggestellt (vgl. P c c h h o ld ,  

50Jahre, S. 91) und es konnte im Jan. 1945 vermeldet werden: »Der erste Teil des langcrwarte-
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Anmerkungen zu S. 180—182

ten >3. Rcfa-Iiuches< ist im Druck.« (»Arbeitsstudie!«, in: Z. VDI, Bd. 89, 1945, S. 7). Der erste 
Band dieses (unter der Federführung von ßöhrs verfaßten) dritten >Handbuchcs für Arbeits-
und Zeitstudie!« erschien dann allerdings erst im Mai 1951 (P e c h h o ld , 50 Jahre, S. 124). Vom 
2. Refa-lSuch waren bis 1939 34000 Exemplare in drei Auflagen gedruckt worden.

83 Zitate aus: Tätigkeitsbericht des Dinta 1929/30, in: AS, Jg. 2, 1930/5, Teil 1, S. III.
84 Walter D y c k e r h o f f  Zur Volksgemeinschaft!, in: AS, Jg. 4, 1932/1, S. 6 .
85 Beide Zitate aus: Helmut S te in , Unternehmer und Arbcitsbestgcstaltung, in: AS, Jg. 3 . 

1931/2, S. 45; zum Refa vgl. H a n f , Möglichkeiten, S. 167.
8 6  P e n t z l in , Arbeitsforschung, S. 57.
87 Carl A r n h o h i , Der menschliche Faktor im Betrieb, in: Wcrksleiter2.Jg./1928 (Heft 23), als 

Sonderdruck in: AS, Jg. 2, 1930/5.
8 8  B r a m e s fe h l , Entwicklung, S. 93.
89 Vgl. P e c h h o h i , 50Jahre, S. 75 bzw. 77. Im Gegensatz zum eher modernistischen, am US- 

amerikanischen Vorbild orientierten Refa war das vor allem in der nordrhein-wcstfälischen 
Schwerindustrie tätige Dinta stärker vom völkischen Gemeinschaftsdenken geprägt (ohne 
indes in seiner konkreten Praxis dysfunktional für nach den Prinzipien des modernen Industric- 
kapitalismus arbeitende Betriebe zu sein -  im Gegenteil). Zentrale nationalsozialistische bzw. 
reaktionär-völkische Ideologen«: wie >Volksgemeinschaft, »Betriebsgemeinschaftt oder 
>Werksgenieinsch »ft< und das Führerprinzip waren seit Gründung am 6 . Okt. 1925 theoretische 
Basis des Dinta gewesen (vgl. z. B. die Zeitschrift des Dinta >Arbeitsschulung< (AS),Jg. 2, 1930/
4, S. 5ff.; AS, Jg. 3, 1931/1, S. 8 ; AS, Jg. 3, 1931/2, S. 42f.; AS.Jg. 4, 1932/1, S. 4ff.; AS, Jg. 5 , 
1933/1, S.23ff.; Dt. Bergwerksztg. vom l.Okt. 1933 und 17. Febr. 1935). Überdies hatten 
schon frühzeitig personelle Verbindungen zwischen NSDAP und Dinta bestanden (vgl. z.B 
Am/ioMin: AS, Jg. 6 , 1934/1, S. 6 ).

90 Das Abkommen ist wörtlich zit. bei P e c h h o ld , 50Jahre, S. 83.
91 Ende 1934 waren in den verschiedenen Bereichen des Dinta etwa 4000 Personen beschäf-

tigt (vgl. »Neuer Betriebs- und Arbeitsstil. Eine inhaltliche Arbeitstagung des Dintat, in: Köln.' 
Ztg. vom 31. Okt. 1934, nach: HA GF1F1 400 125/6). Nach der organisatorischen Neuordnung 
und Ausweitung wurde der Mitarbeiterstab weiter erhöht. Zum organisatorischen Aufbau des 
AflluB vgl. A. B r e m h o r s t , Aufgaben des neugeschaffenen Annes für Betriebsführung und 
Berufserziehung, in: AS, Jg. 8 , 1936/1, S. 3 ff. sowie >Amt für Berufserziehung und Bctriebs- 
führungt, in: Dt. VW, Jg. 4, 1935, S. 494f.

92 Auf einer Sitzung der Vorsitzenden der regionalen Refa-Ausschiisse am 16. Mai 1940 
stellte der Vorsitzer des Refa diesbezüglich fest: »Die i.mjahre 1935 begonnene Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Arbeitsfront hat, wie von beiden Seiten festgcstcllt wird, nach nunmehr fast 
fünfjährigem Zusammenwirken die besten Ergebnisse gezeigt und die Refa-Arbeit zu immer 
größerer Bedeutung für die Allgemeinheit gebracht« (nach: Richtlinien für organisatorische 
Fragen innerhalb der Refa-Ausschiisse, in: THA VSt 589—593). Die Ausweitung der Rcfa- 
Aktivitätcn drückte sich auch im Ausbau der Organisation aus: Bei Kricgsbeginn existierten 43 
Refa-Aussclnisse, 1942, waren es bereits 82 (nach: Bericht über die Refa-Arbeit im Kriege 
(1939—1943), in: TF1A VSt/589-593). Zur Kooperation DAF-Refa vgl. auch M a r r e n b a c h ,  

Fundamente, S. 272; IV in k e l, Auswirkungen, S. 505).
93 P e c h h o ld , 50Jahrc, S. 82.
94 Helmut S t e in , Vom Akkord zum Leistungslohn, in: ZfO, Jg. 15, 1941, S. 162 bzw. d e r s . ,  

Lcistungsauslcsc und Leistungslohn, in: ebd., S. 3.
95 T e s c h n e r , Lohnpolitik, S. 73.
96 Helmut S te in , Erfahrungen mit unserer neuen Lohnordnung, in: ZfO, Jg. 16, 1942,

5. 198ff.; vgl. auch d e r s . , Lcistungsauslcsc, S. 1 ff.; d e r s . , Vom Akkord zum Leistungslohn, 
S. 164ff. Die Definition des Steinschen »Leistungslohnst entspricht inhaltlich exakt der des 
iKontraktloluicst bei T e s c h n e r , Lohnpolitik, S. 74. Zum Hintergrund des von Stein entwickel-
ten Lohnsystenis vgl. jetzt ausführlich R ü th e r , Sozialpolitik, insbesondere S. 108 ff.
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97 Bericht vor der Hauptausschußsitzung des Ucfa vom 20./21. Okt. 1944 in Dresden, zit. 
nach: S ie g e l , Leistung, S. 208. So mußten z. B. im Siemens-Betrieb Somicbcrg beschäftigte 
»Ostarbciterinnem zeitweilig »so lange... arbeiten..., bis sie die Schichtleistung normallei- 
stender deutscher Arbeitskräfte erreicht« hatten (ZW-Mitt.blattJuli 1943, in: SAA 60/Ls657).

98 Allerdings wurde z. B. bei Siemens mit Interesse auch eine nicht-repressive Form des 
>Freizeitakkords<, wie sie in zwei US-amerikanischen Firmen praktiziert wurde, zur Kenntnis 

genommen -  freilich ohne ersichtlich konkrete Auswirkungen (vgl. Bericht von Pentzlin »über 
seine Erfahrungen mit einer Art >Freizeitakkord< in zvvei amerikanischen Firmen«, Anlage zu: 
'Rundschreiben der Zentral-Wcrksverwaltung an die Werksleitcr vom 20. Aug. 1943, in: SAA 
14/Lb 696).

99 Vgl. Walter S c h e u e r , Beitrag zur Frage der Schätzung von Arbeitsvorgahezeiten bei 
Leistungslohn (Diss.), Würzburg 1937, S. 47.

100 Vgl. z. B. die Niederschriften über die im Jan./Fcbr. 1941 abgchaltenen Sachverständi-
genausschuß-Sitzungen zu den Lohn- lind Arbeitsbedingungen auf den deutschen Seeschiffs-
werften, in: BA R 41/Bd. 153, Bl. 79f„ 96f., 115 ff., 133 ff./154ff., 179ff. sowie H a n f , Mög-
lichkeiten, S. 156, 163, 283 (Annt. 7), 285 (Anm. 100). Hanf nennt Beispiele aus der Elektroin-
dustrie und dem Maschinenbau und weist daraufhin, daß zumindest in diesen Fällen seitens der 
Arbeiter kein Rechtsanspruch auf die Akkordausglcichszulage bestand.

101 Nach: SOPADE-Berichte 1938, S. 305; 1939, S. 49.
102 ln mehreren Abteilungen der S&H AG z. B. war »ein seit vielen Jahren bestellendes 

Prämiensystem... nicht nur nach der Menge der erzeugten Leichtbauplatten ausgerichtet, 
sondern berücksichtigt(e) außerdem die Güte, insbesondere das Gewicht der Blatten und den 
angefallencn Ausschuß«. Diese auf Quantität und Qualität gleichermaßen bezogene Prämie 
erreichte bei vielen Arbeitern die Höhe des Grundlohncs (vgl. Schreiben von Dir. Werner 
Stockmann an Dir. Robert Schlüter i. Fa. S&H vom 20.Juni 1944, in: BA R 12 1/Bd. 274). 
Ähnlich abgestufte Prämiensysteme fanden auch in anderen Betrieben und Zweigen der Metall-
verarbeitung wie dem Schiffsbau, der Flugzeugindustrie und dein Maschinenbau Anwendung 
(vgl. z.ll. »Angriff vom 20. Nov. 1938, nach: SOPADE-Bcrichtc 1939, S. 50; Niederschrift 
vom 23. Jan. 1941 (Anm. 75), Bl. 82f.; Denkschrift »Übersicht über die wirtschaftliche Gcsamt- 
lage< der VJP-Dienststelle, nach: S le in e r l , Hitlers Krieg, S. 181; Kurt R u m m e l, Mehrleistung) 
Mehranstrengung und Mehrverdienst, in: TuW, Jg. 36, 1943, S.77ff.; zur Chcmieindustric 
vgl. Gustav S to ff e r s , Arbeitsgüte und Leistungslohn, in: cbd., S. 149f. sowie J. l i i t z e n h e r g e r ,  

Stücklohn oder Prämienlohn in einer Prüfabteilung, in: WuW, Jg. 15, 1941, S. 299ff.). Nur auf 
die Quantität bezogene Zusatzprämien führten dagegen meist zu qualitativ schlechter Produk-
tion. So z.ll. im Sept. und Okt. 1940, als im Zuge der Vorbereitung der Luftangriffe auf 
England den in der deutschen Flugzeugindustrie beschäftigten Arbeitern für jedes fertiggestell-
te Flugzeug eine Sonderprämic gezahlt wurde (vgl. Denkschrift dt. Seeschiffswerften 1941 
(Anm. 74), 111.41).

103 So erhöhte sich der Anteil der im Prämien- bzw. Akkordlohn beschäftigten Arbeiter 
z. B. im Thomaswerk der Thyssenhütte der ATH AG sowie in den Schmicdepreßwerken und 
der Federstahlwerkstatt der Krupp-Gußstahlfabrik bereits in den ersten Jahren der NS-Diktatur 
erheblich (vgl. THA A/1850 bis A/1867; Betriebsberichte der Schmiedepreß werke bzw. Feder-
werkstatt in HA Krupp WA 41/3-821, -822, -825, -827, -829; vgl. auch Niederschrift über 
Sitzung des VR der GHH, Abt. Düsseldorf, vom 7. Juli 1938, in: HA GHH 400 144/12).

104 Vgl. W ern er , Bleib übrig, S. 223.
105 Vgl. Schreiben des RAM an den RtdA für Niedersachsen vom 20. Fcbr. 1942, in: IIA R 

41/lld. 60, Bl. 30 sowie Erlaß des RAM vom 30. April 1942, in: cbd.. Bl. 67; Erlaß des GBA an 
die RtdA vom 27. Mai 1942, in: ebd., Bl. 70 sowie den Bericht des GBA an den RAM vom Sept. 
1942, in: BA R 41/Bd. 29, Bl. 65 Rs.

106 Bereits Anfang 1936 wurde in den SOPADE-Bcrichtcn für das Baugewerbe konstatiert, 
daß vielfach »eine bis ins kleinste ausgctüfteltc Spezialisierung der Arbeit« vorgenommen
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wurde und »der einzelne Mann... immer dieselben Handgriffe« zu machen habe (SOPADE- 
llerichte 1936, S. 97).

107 Gerhard Z ie g l e r , Leistungsrichtsätze im üau, in: D. Dt. V. vom 6 . April 1939 (1938/39, 
S. 1305 f.); ausführliche Darstellung der >Leistungsrichtsätze< bei: Arnim S a n d e r , Leistungs-
richtsätze für Bauarbeiter des Fachamtes >Bau< der Deutschen Arbeitsfront, Berlin 1939. Um 
eine propagandistisch geschönte Darstellung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse eines Baube-
triebes, der sich seit Anfang 1937 an den iLeistungsrichtsätzern orientierte, handelt es sich bei: 
Karl N i e m a x , Der Leistungslohn in der deutschen Bauwirtschaft, Berlin 19413. Nach der 
Einführung der >Leistungswerte< wurde in dem betreffenden Bauunternehmen angeblich eine 
Leistungssteigerung von 100% erreicht (vgl. cbd., S. 12).

108 Berichte der RtdA für Mai/Juni 1938, zit. nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 656 
(Dok. 108).

109 Vgl. >Tarif!ohn, Akkordlohn, Leistungslohn!, in: Dt. Bergwerksztg. vom 9. Mai 1939; 
K ind, Akkordlohn, S. 6 8 f.; N ietnax, Leistungslohn, S. 11.

110 Vgl. Otto K a U k b r e n n e r , Leistungslohn im Baugewerbe, in: Mh.NS, Jg. 9, 1942, S. 142f.; 
d e r s . , Die Rcichstarifordnung zur Einführung des Leistungslohnes im Baugewerbe, in: SozD. 
1942, S. 410fT.; S y r u p , lOOJahrc, S. 479 f.; ferner W ern er , Bleib übrig, S. 234f.; K e c k e r , Sozialpo-
litik, S. 245 f.

1 1 1 Meldungen vom 25. Febr. 1943, S. 4851; vgl. cbd., S. 4853f.
112 Ebd., S. 4852f. Selbst auf den infrage kommenden Baustellen wurde der Leistungslohn 

nur zum Teil durchgesetzt (vgl. W ern er , Bleib übrig, S. 235).
113 S y r u p , lOOJahrc, S. 480.
114 Vgl. neb'-n der in Anm.60 genannten Literatur vor allem K a l v e r a m , Gruppenakkord, 

S. 39 ff.; Th. H u p ja u e r , Mensch, Betrieb, Leistung, Berlin 1943, S. 80 sowie R o t h , Weg, S. 231; 
SOPADE-Bcrichte 1939, S. 765; zum Bergbau vgl. W is o t z k y , Ruhrbergbau, S. 169ff.

115 Ausführlich (inkl. Beispiele): K a lv e r a m , Gruppenakkord, S. 34ff., 37ff.
116 Ebd., S. 65; ausführlich (inkl. Beispiele): ebd., S. 49ff., 53fT., 81 ff. sowie D u v ig n e a u ,  

Verbreitung, S. 71 ff.
117 Vgl. z. B. K. R is c h e r , Leistungsprinzip. Praktische Erfahrung im Betriebe, in: Eisen und 

Metall 1938/12, S. 360.
118 H u p ja u e r , Mensch, S. 80. -
119 K a l v e r a m , Gruppenakkord, S. 65; vgl. auch z. B. »Auf den Leistungswillen kommt es 

am, in: Eisen und Metall 1939/2, S. 41. In den SOPADE-Berichten wurde festgestellt, die weit 
verbreitete Arbeit im Gruppenakkord habe »zur Folge, daß ein unheimliches Tempo eingehal-
ten wird. Jeder schielt auf den anderen, ob der sich nicht auf Kosten seiner Akkordkollegen vor 
der Arbeit drückt« (SOPADE-Berichte 1939, S. 777; ähnlich: ebd., S. 795).

120 Vgl. hier das Urteil des Sozialen Ehrengerichts des Treuhänder-Bezirks Thüringen vom 
Anfang 1939, das einen Arbeiter zu der hohen Geldstrafe von 800RM verurteilte, weil dieser 
durch »Gehorsamsverweigerung« die »Akkordverdienste seiner Arbeitskameraden in emp-
findlicher Weise beeinträchtigt« habe (nach: Amtl. Mitt. des RtdA für Thüringen/Mittelelbe 
vom 20. Juni 1939(1939, S.266L)).

121 K a l v e r a m , Gruppenakkord, S. 77f.
122 Siemens-Bauunion, Vorträge gehalten auf der Tagung vom 14. Juni 1939 in Siemens-

stadt, Berlin, in: SAA 64/Ls 665.
123 Vgl. Robert Rieselte!, Die Abrechnung des Gruppenakkords unter Berücksichtigung der 

Einzelleistling, in: ZfO, Jg. 18, 1944, S. 15f.
124 K a l v e r a m , Gruppenakkord, S. 94bzw. 97.
125 Vgl. z. B. Schreiben der Bezirksgruppe Hessen der RGI an die RGI vom 29. Juli 1935, in: 

13A R 12/I3d. 274.
126 ln der Metallwarcnherstellung beispielsweise sanken die Bruttostundenverdienste der 

Facharbeiter von Okt. 1928 bis Okt. 1931 im Akkord um 15,4%, im Zeitlohn nur um 9,6% und
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die der Angelernten im Akkord lim 14,2%, im Zeitlohn 2,6%; ähnlich ausgeprägt waren die 
Differenzen auch bei den Hilfsarbeitern (—14,1% bzw. —3,6%) und den Arbeiterinnen 
(—12,0% bzw. —0,4%). Noch extremer waren die entsprechenden Prozentsätze für die 
Arbeiter des Land- und Luftfahrzeugbaus, sie lagen für Facharbeiter bei — 9,6% im Akkord und 
4- 2,1% im Zeitlohn, für Angelernte bei — 9,8% bzw. -  6,2%, für Hilfsarbeiter bei -  16,5% 
bzw. -4- 7,7% Und für Arbeiterinnen bei — 6 ,8 % bzw. 4-1,2%. Für andere Zweige der Metall-
verarbeitung galt dieser Trend abgeschwächt (Quelle wie Tab. 17).

127 Vgl. z. 13. die Entwicklung der Akkordverdienste der >Erstcn mechanischen Werkstatt 
und der >Wcrkzeugmachcrci< der Krupp-Gußstahlfabrik oder in den Berliner, Nürnberger und 
l’lauener Siemens-Werken (vgl. Tab. 16 sowie HA Krupp WA IV 2908 bis 2910).

128 So hatten z. B. die sonstigen Arbeiten in den Stahlwerken von Okt. 1928 bis Okt. 1931 
im Akkord einen Abbau ihrer Effektivlöhne um 8,3% je Stunde, im Zeitlohn dagegen nur einen 
von 2,9% hinzunchmen. In den Hüttengießereien wurden die Stundenverdienste der Fachar-
beiter um 16,9% (Akkord) bzw. 10,5% (Zeitlohn), die der Angelernten um 14,8% bzw. 11,0% 
und die der Hilfsarbeiter um 15,8% bzw. 6,7% gekürzt (nach: St. Jb. DR 1930. S. 291; 1933, 
S. 267). Daß der Abbau der auf die Arbeitsleistung bezogenen Akkordverdienstein der Stahlin-
dustrie nur zu einem Teil auf die gesunkene Produktion je Arbeiter zurückzuführen war, wird 
etwa bei L u t z , Krise, S. 133 gezeigt. Verantwortlich für den Abbau der effektiven Akkordver-
dienste waren in erster Linie die parallel zum Tariflohnabbau realisierten Kürzungen der 
betrieblichen Akkord-bzw. Prämiensätze (nachzuvollziehen z. B. anhand der Bekanntmachun-
gen des Direktoriums der Fried. Krupp AG an die Betriebe vom 7. Aug. 1931, 23. Dez. 1931 
und 22. Nov. 1932, in: HA Krupp WA 41/3-740a bzw. 41/3-740Ü).

129 Vgl. die Angaben über die Verdienste in der Chemieindustrie, der Bautischlerei und 
Möbelherstellung und der Schuhindustrie für diejahrc 1928 und 1931 in: St. Jb. DR 1931, 
S. 275, 277; 1933, S. 269, 271 f. (Für andere Industriezweige sind derartige Vergleiche nicht 
möglich.)

130 In der Chemieindustrie sanken die Bruttostundenverdienste der gelernten Flandwerker 
von Juni 1931 bis Juni 1934 je nach Lohnform (Zeit-, Stück-, Prämienlohn) um 15,6%, 16,1% 
bzw. 17,9%, die der männlichen Betriebsarbeiter um 15,0%, 15,4% bzw. 13,4% und die der 
weiblichen Betriebsarbeitcr um 12,8%,'15,0% bzw. 15,9%. Um etwa ein Drittel sanken die 
Bruttostundenverdienste zwischen März 1931 und März 1934 in der Bautischlerei und Möbel-
herstellung, um etwa zwanzig Prozent in~der Süß-, Back- und Teigwarenindustrie -  unabhän-
gig voll der Lohnform (nach: St. Jb. DR 1933, S. 269, 271; 1935, S. 278, 280f.). Noch schärfer-  
nämlich in der in Kap. V.2.3. für die Durchschnittsverdienste beschriebenen Weise — tritt das 
ganze Ausmaß der Lohnkürzungen für Zeitlöhner wie für Akkordarbeiter hervor, wenn man 
die Entwicklung der Wochenverdienste mit der Arbeitszeit vergleichen würde.

131 Vgl. z.B. für die Textilindustrie: SOPADE-Bcrichte 1934, S. 442, 650f.; 1935, S. 329,
1193f., 1213; 1936, S.91, 569, 1169f., 1462, 1468; 1937, S. 779, 786, 1017, 1020, 1245; 1938, 
S. 300, 303, 309.

132 Vgl. B ib e r , Arbeiter, S. 87 bzw. 95f.
133 Dies wird noch deutlicher, wenn wir einzelne Berufsgruppen betrachten: So stiegen die 

Akkordverdienste der der Lohngruppe A subsumierten Schlosser von 1,08 RM 1933 auf 
1,20RM 1936 (also um 11,1%), die der der gleichen Lohngruppe zugeordneten Dreher in 
diesen drei Jahren sogar von 1,07 RM auf 1,23 RM oder um 14,9% (alle Berliner SSW-Werke). 
Die Gesamtzahl der in dieser Lohngruppe tätigen Akkordarbeiter hatte dagegen nur einen 
Verdienstzuwachs von 2,6% (von 1,145 auf 1,175 RM) zu verzeichnen (allerdings nur Dyna-
mowerk; nach: SAA 15/Lg 562).

134 Ähnlich Siemens stellten auch die Berliner und Stuttgarter Werke der Daimler-Benz AG 
»eine Enklave überdurchschnittlicher Leistungslöhne« dar (R o th , Weg, S. 156; vgl. auch cbd., 
S. 337f., Tab. 11 bis 13 sowie Hans P o h l u.a., Die Daimler-Benz AG in den Jahren 1933 bis 
1945: eine Dokumentation, Wiesbaden 1986, S. 140f.).
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135 Vgl. z. B. LB der Polizeidirektion Augsburg vom l.Okt. und l.Nov. 1934, nach' 
Bayern in der NS-Zcit, Bd. 1, S. 228 f.; LB der Stal’o Frankfurt a. M. für Juli 1935, in: Hessen-, 
Nassau 1933-1936, S. 461; H e t z e r , Industriestadt Augsburg, S. 115; SOPADE-Berichte 1934, 
S. 34, 433 f., 441, 662; 1935, S. 326 u.ö.

136 Vgl. Mon.B der Polizeidirektion Augsburg furjuni 1936, nach: Bayern in der NS-Zeit 
Bd. 1, S. 254; SOPADE-Bericlnc 1936, S. 98, 479, 606, 739, 1168, 1170f., 1463, 1465f., 1 5 0 3 ’ 
1592; 1937, S. 328f„ 780f., 787f„ 1016ff, 1020, 1042, 1243ff., 1296f„ 1680; 1938, S. 303, 30g’, 
446 u. ö.

137 Vgl. z. B. die Kontroverse um die Herabsetzung der Akkordsätze im Feinblechwalzwerk 
der GHH nach den Niederschriften der Sitzungen des Vertrauensrates der Oberhausencr 
Hüttenwerke vom 29. Mai und 13. Okt. 1936, in: HA GHH 400 144/20-und die Niederschrift 
über die Besprechung vom 30. Juni 1936 zwischen einem Sachbearbeiter des TdA, einem 
Vertreter der DAF-Gauverwaltung, Vertretern des Vertrauensrates und der Direktion der 
GHH, in: HA GHH 400 149/17; außerdem die Klagen über niedrige Akkorde in der Krupp- 
Gußstahlfabrik auf der Sitzung des Vertrauensrates vom 21. April und 15. Nov. 1937, in: HA 
Krupp 41/6-207; ferner SOPADE-Berichte 1934,S. 662, 673f., 680; 1935, S. 1192, 1322; 1936 
S. 1162, 1565 f.; 1937, S. 1042.

138 Vgl. -. B. die Entwicklung der Stundenverdienste im Thomaswerk der Thyssenhütte 
der ATH AG nach Arbeitergruppen, in: THA A/1850 bis A/1867.

139 Zentralbüro, Dt. Sozialpolitik 1937, S. 31.
140 Jb. Gew. 1933/34 (Preußen), S. 443 und 445.
141 Allgemeine Bekanntmachung des TdA für das Wirtschaftsgebiet Hessen vom 4. Dez. 

1936, in: Amtl. Mitt. dess. vom 25. Dez. 1936 (1936, S. 225). Nach Angaben der SOPADE war 
noch um diejahreswende 1938/39 in vielen oberschlesischen Betrieben »freiwillige Mehrarbeit 
an der Tagesordnung, um im Akkord die vorgeschriebene Leistung zu erreichen« (SOPADE- 
Berichte 1939, S. 83).

142 Zentralbüro, Dt. Sozialpolitik 1937, S. 32.
143 SOPADE-Berichte 1935, S. 1194.
144 Zentralbüro, Dt. Sozialpolitik 1937, S. 32.
145 Vgl. z. B. SOPADE-Berichte 1934, S. 649.
146 Vgl. z. B. SOPADE-Berichte 1936, S. 606.
147 Nach: Amtl. Mitt. des TdA für Bayern vom 1. Febr. 1937 (1937, S. 41); vgl. auch >Die 

Arbeitszeit bei Fließarbeit, in: SP, Jg. 46, 1937, Sp, 139. Der Reichsarbeitsminister bezog sich 
zwar explizit nur auf Vorgänge in der Bekleidungsindustrie; seine Bemerkungen besaßen 
jedoch auch grundsätzliche Gültigkeit für alle anderen Industriesektoren, in denen die Fließfer-
tigung zur Anwendung gelangte.

148 Fritz S c h u l z , Moderne Methoden der Lohndrückerci innerhalb des Tarifvertrags, in- 
Mb.NS, Jg. 1, 1933/34, S. 161 f.

149 Ebd., S. 161.
150 Schreiben der IHK Duisburg-Wesel an die Wirtschaftskammer Westfalen und Lippe 

vom 1. Aug. 1938, in: WWA Kl Nr. 2176; vgl. auch LI3 der Polizeidirektion Augsburg vom 
1. April 1935, in: Bayern in der NS-Zeit, Bd. 1, S. 235; SOPADE-Berichte 1935, S. 784; 1936, 
S. 569, 1463, 1465; 1937, S. 786, 1016; 1938, S.308f., 435, 456; 1939, S. 54 sowie Kap. Vif 
Anm.6 .

151 SOPADE-Berichte 1937, S. 1701 f.; vgl. auch SOPADErBerichte 1938, S. U02f.
152 Vgl. Schreiben des Präsidenten des LAA Brandenburg an den Präsidenten der Reichsan-

stalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 8 .Jan. 1938, in: BA R 41/ 
Bd. 151, Bl. 10; Wirtschaftlicher LB des Oberpräsidenten der Provinz Sachsen für die Monate 
Febr. und März 1938 vom 25. April 1938; Bericht der Wehrwirtschaftsinspektion VI (Münster) 
an den Wehrwirtschaftsstab vom 2. Sept. 1938; Monats-bzw. Sozialberichte der RtdA furjan./ 
Febr. 1938, für das 3. und 4. Vierteljahr 1938 sowie das 1. Vierteljahr 1939, in: M a s o t t , Arbeiter-
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klasse, S.275, 350f., S. 611, S. 792, S. 862, 869, S. 948 (Dok. 26, 39, 96, 137, 150, 156); 
SOI’ADE-Bcrichte 1934, S.649; 1936, S. 608, 714, 1192, 1200, 1441, 1444f.; 1937, S. 779, 
1294; 1938, S. 303f.; 1939, S. 54.

153 Aktennotiz der Hauptverwaltung, Abt. A der GHH vom 9. Dez. 1938, in: HA GHH 400 
101330/4; ähnlich auch die Feststellungen des Statistischen Ucichsamtes z. 11. in WuSt, Jg. 19,
1939, S. 24. Zum >Akkordbremsen< vgl. Kap. VI.7. '

154 An diesem Tatbestand ändert sich grundsätzlich auch dadurch nichts, daß von der 
Erhebung im Juni 1938 auch die österreichischen Metallarbeiter miterfaßt wurden: Nach 
Angaben der DAF, die im Aug. 1938 eine umfangreiche eigene Erhebung über die Effektivlöh-
ne der österreichischen Industrie durchführtc, waren die llruttostmulenverdienstc in einigen 
Sektoren der metallverarbeitenden Industrie in der »Ostmark« höher als im >Altreicln (Fahrzeug-
bau, elektrotechnische, feinmechanische und optische Industrie sowie Eisenbau), in anderen 
niedriger (Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metall waren, Maschinenbau und Waggonbau). 
Insgesamt dürften die Bruttostundenverdienste in Österreich höchstens geringfügig von denen 
des »Altreichs« abgewichen sein. Die Ergebnisse der DAF-Erhebung sind zu finden in: A  W 1 der 
DAF, Lohnerhebung in der Ostmark, in: d a s s . , Jb. 1938, Bd. II, S. 231 ff.

155 Zur Entwicklung der Arbeitsintensität und -Produktivität vgl. Kap. VII.1., zur •Ent-
wicklung der Arbeitszeit und der Rationalisierung Kap. III.2. bzw. 1V.2.

156 A t t ’l  der DAF, Zum Arbeitsschutz der Frau in Industrie und Handwerk, in: d a s s . , Jb. 
1940/41, Bd. I, S. 401; zur Halbtagsarbeit von Frauen vgl. Kap. III.2.

157 Niederschrift über die Berichte, gegeben beim Besuch von Gauleiter Sauckel vom 
25. Sept. 1942 in den Wernerwerken der S&H AG in Siemensstadt, S. 11, in: SAA 14/Lt 397.

158 B r a m e s fe ld , Entwicklung, S. 93; vgl. auch Bö'/irs, Anpassung, S. 247.
159 W. M o e d e , Der Mensch in Betrieb und Wirtschaft, in: Mh.NS, Jg. 6 , 1939, S. 64.
160 A l V I  der DAF, Der Akkordlohn, Grundsätzliches zur Frage der Leistungsmessung und 

Leistungsbewertung, in: d a s s . , Jb. 1937, S. 189.
161 Vgl. T a y lo r , Grundsätze, S. 7.
162 Vgl. Kap. VI.7.
163 Vgl. Erich K u p k e ,  Das Leistungsgradschätzen, in: Industrielle I’sychotcchnik, Jg. 17,

1940, S. 121 ff und 178ff., hier: S. 182 und 199 sowie Kurt P c n tz U n , Eine Arbeitsstudie an
Zeitnehmern, in: TuW, Jg. 34, 1941, S. 21 ff; d e r s . , u. Helmut Z ie s e n is s , Eine Arbeitsstudie an 
Zeitnehmern, in: TuW, Jg. 37, 1944, S. 20ff. Befragt wurden 63 Teilnehmer eines fortgeschrit-
tenen Zeitnehmerkurscs. Zwei weitere Versuche 1942 und 1943 mit jeweils 20 Beobachtern 
brachten geringfügig verbesserte Ergebnisse (vgl. P e n t z l in / Z ie s c n i s s , Arbeitsstudie, S. 21 ff; 
ferner die Versuche von S c h e u e r , Beitrag). Zur schlechten Ausbildung der Uefa-Leute im 
»Dritten Reicht vgl. auch A. W in k e l , Das REFA-Buch. Erinnerungen eines Mitarbeiters, in: 
Arbeitsstudium heute und morgen. Fs. zum 70. Geburtstag von-E. Bramesfeld, Berlin usw. 
1965, S. 12. .

164 K u p k e , Leistungsgradschätzen, S. 125; vgl. auch d e r s . , Der menschliche Leistungsgrad 
als ein Kernproblem der Leistungssteigerung im Betriebe, in: Mehr Leistung im Betrieb. Eine 
Sammlung von sieben Aufsätzen zur Lcisstungssteigerung mit einer Schrifttumsumschau, 
Berlin 1943, S. 107ff.; Walter H i n l z e ,  Der Lcistungsgrad in der Akkordermittlung, in: Werk-
statt und Betrieb, Jg. 72, 1941, S. 127ff.; P r a n k e n b e r g e r , Schätzen, S. 343.

165 ebd.
166 P r a n k e n b e r g e r , Schätzen, S. 344; vgl. auch 2. Refa-lluch, S. 45 f.
167 Ein markantes Beispiel für derartige Rechtfertigungen von Akkordkürzungen ist die 

Rede Sauckels (zu diesem Zeitpunkt NS-Gauleiter und Reichsstatthalter in Thüringen, später 
Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz«) vor den Arbeitern der Gustloff-Werke in 
Suhl am 4. April 1939, mit der die kurz zuvor in einer Reihe von thüringischen Riistungsbetrie- 
ben erfolgten.Kürzungen der Leistungslöhne begründet wurden (nach: M a s o n , Arbeiterklasse, 
S. 811 ff., hier insbesondere S. 816ff (Dok. 141)).
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168 L u t z ,  Krise, S. 6 6 .
169 Vgl. beispielsweise Werner M a n s fe ld , Grundsätze der Lohngestaltung, in: VJP, Jg. 2,

1938, S. 521; d e n . ,  Die deutsche Sozialpolitik, in: VJP, Jg. 3, 1939, S. 15f.; d e r s . , Leistungsstei-
gerung und Sozialpolitik, in: cbd., S. 657; d e r s . . Drei Lohnthesen, in; D. Dt. V. vom 25. Aug. 
1939 (1938/39, S. 2314); d e r s . . Der Lohnstop als Mittel der Kriegslohnpolitik. Zugleich eine 
lohnpolitische liilanz, in: RAUL 1939, II, S. 402; »Betriebliche Lohnbildung», in: Mb.NS, Jg. (,■

1939, S. 353f.; »Stundenlohn für Leistungssteigerung ungeeignet», in: cbd., S. 31; »Tagesaufga-
ben und Zeitaufgaben der Wirtschaftsführung»,in: VJP, Jg. 3, 1939, S. 407; »Lohnstabilität und 
Lohngestaltung», in: SP, Jg. 47, 1938, Sp. 1167; Günther Oeltze v o n  L o b e n t h a l , Leistungssteige-
rung durch Akkordlohn, in: D. Dt. V. vom 23.Juni 1939 (1938/39, S. 1882); A W 1 , Untersu-
chungen zur Lohnordnung, S. 116 und 118; d a s s . . Die sozialen Aufgaben nach dem Kriege, in: 
d a s s . , Jb. 1940/41, Bd. 1, S.46f.; d a s s . , Zur Problematik einer Rcichslohnordnung, S. 203, 
209 f., 220; Bericht des Präsidenten des LAA Brandenburg an den Präsidenten der Reichsanstalt 
vom 8 . Jan. 1938; Bericht der Wehrwirtschafts-Inspektion VI (Münster) an den Wehrwirt- 
schaftsstal» vom 2. Sept. 1938; Berichte der RtdA fiirJan./Febr. und das 4. Vierteljahr 1938, das 
1. Vierteljahr 1939, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 260, 275, 611, 792, 859, 948 (Dok. 20, 26, 
96, 137, 150, 156); wirtschaftlicher LB des Oberpräsidenten für die Provinz Sachsen für Febr,/ 
März 1938, nach: Armut und Sozialstaat, S. 263 u. a. m.

170 Vgl. Schreiben des RAM an Göring vom 2. März 1940, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, 
S. 1166 (Dok. 212)..

171 So wurde z. 11. in einer »Niederschrift» über die Berichte...» am 25. Sept. 1942, S.3 
(Anm. 157) seitens der S&H AG u.a. konstatiert, vielerorts seien »die an und für sich klaren 
Begriffe des Refa verwässert, insbesondere trifft dies auf den Begriff des »Leistungsgrades» zu«. 
Überhöhte Akkorde seien meist auf Manipulationen am Begriff der »Durchschnittsleistung» 
zurückzuführen. Für die eigenen Werke wurde allerdings die »Konjunkturanfälligkeit» der refa- 
ermittelten Leistungslöhne stets geleugnet und konstatiert, gestiegene Akkorde seien aus-
schließlich auf Leistungssteigerungen zurückzuführen und ständen insofern »nicht im Wider-
spruch nht dem Grundsatz, daß eine Erhöhung der Löhne möglichst vermieden werden soll« 
(Geschäftsberichte der Sozialpolitischen Abt. für 1936/37,1, S. 29; 1937/38, I, S. 37; 1938/39, I, 
S. 32, in: SAA 15/Lc 774). Andererseits wurde im gleichen Atemzug zugegeben, daß den 
Lohnforderungen »hochwertiger Facharbeiter bei der Einstellung« oder wegen der »Gefahr der 
Abwanderung« für eine »gewisse Zeit« nachgegeben werden mußte. Dabei handelte es sich 
allerdings nicht um Änderungen der Vorgabezeiten zugunsten der Arbeiter, sondern um 
Höhergruppierungen oder die Gewährung refa-unabhängiger Leistungszulagen (Geschäftsbe-
richt 1938/39, I, S. 38).
.1 7 2 /1 W I, Zur Problematik einer Rcichslohnordnung, S. 183; vgl. auch ebd., S. 202f. Ähnli-

che Klagen finden sich auch in anderen einschlägigen Zeitschriften. In der neueren Forschung 
sind diese Behauptungen meist ungeprüft übernommen worden (vgl. etwa Hans-Gerd R id d e r ,  

Funktionen der Arbeitsbewertung. Ein Beitrag zur Neuorientierung der Arbeitswissenschaft, 
Bonn 1982, S. 58; S c h m ie d e /S c h  id l ic h , Entwicklung, S. 291 ff.; S ie g e l , Lohnpolitik, S. 114f.).

173 Berichte der RtdA für das 4. Vierteljahr 1938, nach; M a s o n , Arbeiterklasse, S.859 
(Dok. 150); vgl. auch Meldungen vom 15. April 1940, S. 1003. Der westfälische RtdA berichte-
te, daß in einem Fall sogar die Akkordverdienste ungelernter Arbeiter »beträchtlich höher« als 
die Effektivlöhne der im Zeitlohn beschäftigten Facharbeiter gelegen hätten (vgl. Schreiben des 
RAM an Göring vom 2. März 1940, S. 1165 (Anm. 170)).

174 Vgl. »Richtlinien über lohnpolitische Maßnahmen zur Herstellung der Lohn- und Ak-
kordgerechtigkeit in deutschen Rüstungsbetricben», S. 6 f. und 16, nach: S ie g e l , Leistung, S. 241 
sowie Praktische Winke für die Einführung der lohnordnenden Maßnahmen in der Rüstungsin-
dustrie, Berlin 1943, S. 7.

175 So verdienten im Juni 1938 junge angelernte Arbeiter bis 27 Jahre im Akkord im 
Rcichsdurchschnitt geringfügig mehr als die im Zeitlohn beschäftigten Facharbeiter der glei-
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chen Altersgruppen. Selbst ältere, bcrufscrfahrcnc Mctallfacharbeiter erhielten im Zeitlohn 
kaum mehr als angelernte Akkordarbeiter. Stärker ausgeprägt war diese Überschneidung 
zwischen den im Akkord beschäftigten ungelernten Metallarbeitern und den im Zeitlohn 
beschäftigten Angelernten. Lediglich zwischen den meist unqualifiziertcn Akkordarbeiterin-
nen und den mit Hilfsarbeiten befaßten männlichen Zeitlölmern bestand ein standesgemäßen 
Lohnabstand (vgl. St. Jb. DR 1939/40, S. 352).

176 S c h m ie i l e /S c h u d l ic h , Entwicklung, S. 344.
177 Vgl. Berichte der RtdA für das 4. Vierteljahr 1938, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 792 

(Dok. 137); WuSPR, Allg. Ausg. vom 31. März 1939.
178 Vgl. Rede Sauckels vom 4. April 1939, S. 810ff., insbesondere S. 818 (Amu. 167); Be-

richte der RtdA für das 1. Vierteljahr 1939, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 957 (Dok. 156); Karl 
A n d r e s , Neuordnung der Löhne'in der Metallindustrie, in: SP, Jg. 52, 1943, Sp. 10; Friedrich 
S y r u p , Die deutsche Arbeitsverwaltung im Kriege, in: Sozi). 1942, S. 332; ferner R o c k e r ,  

Sozialpolitik, S. 42.
179 Die personellen Defizite der Rcichstrcuhänder-Dienststellen hatte man bereits in den 

ersten Kriegstagen (allerdings offenbar weitgehend vergeblich) dadurch auszugleichen ver-
sucht, daß die DAF-Gauverwaltungen aufgefordert wurden, »fiir die Dauer der Lohnumgestal- 
tuug... den besten Sachkenner Ihres Stabes für das Reichstreuhänderamt abzukommandieren« 
(Erlaß des Geschäftsführers der I)AF an die Gaubobmänner bzw. Fachämter vom 5. Sept. 1939, 
nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 1112 (Dok. 192).

180 Erlaß des.RAM vom 4. Juli 1939, nach: cbd., S. 829ff. (Dok. 143).
181 M a n s fe ld , Grundsätze, S. 521.
182 Vgl. vor allem den Erlaß des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft! an den RAM 

vom 7. Okt. 1939. Dort hieß es: »Eine Begrenzung der Akkorde nach oben darf nicht erfol-
gen.« Die Akkorde sollten von-den Reichstreuhändern nur dann einer näheren Überprüfung 
unterzogen werden; wenn die effektiven Akkordverdienste »um mehr als 30% « die »tariflichen 
Akkordgrundlagen« überschritten und »vermutet werden kann., daß die Akkordbedingungen 
unzutreffend gestellt sind«. Vier Tage später wies dann der RAM in einem Erlaß die RtdA an, 
Spannen bis zu 2Ö% zwischen den tariflichen Akkordrichtsätzen und im Akkord erzielten 
Höchstlöhnen zuzulassen (nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 1139ff. (Dok. 203, 204)).

183 Erlaß des GBA vom 7. Okt. 1939, zit. nach: ebd., S. 1138 (Dok. 203).
184 Erlaß des RAM an die RtdA vom 11. Okt. 1939, nach: ebd., S. 1142 (Dok. 204).
185 Schreiben des RAM an Göring vom 2. März 1940, in: cbd., S. 1161 ff. (Dok. 212).
186 Ebd.
187 Vgl. Rede Sauckels vom 4. April 1939, insbesondere S. 818 (Antn. 167).
188 Erlaß des RAM an die RtdA vom 1. Nov. 1939, naclu.ebd., S. 1149 f. (Dok. 208).
189 Der sächsische Reichsstatthalter und NS-Gaulcitcr Mutschmann in einem Bericht an 

den Ministerrat für die Reichsverteidigung vom 2. Okt. 1939, nach: ebd., S. 1133 (Dok. 201); 
ähnlich der Essener Oberpräsident und NS-Gauleiter Terboven, nach: Erlaß Görings an den 
RAM vom 7. Okt. 1939, nach: ebd., S. 1138 (Dok. 203).

190 Vgl. die Erlasse des RAM an die RtdA vom 4. Sept. 1939, 11. Okt. 1939 und 2. März 
1940 sowie die Pressenotiz des RAM vom 21. Nov. 1939, nach: ebd., S. 1031, 1103, 1143, 1159, 
1162 (Dok. 173, 191, 205, 211, 212).

191 Zu den inhaltlichen und terminologischen Problemen von >Arbeiteropposition< bzw. 
»-rcsistenzi -  die hier darzustellen bei weitem den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen 
würde -  vgl. vor allem M a s o n , Arbeiteropposition, S. 293ff.; Martin B r o s z a t , Resistenz und 
Widerstand. Eine Zwischenbilanz des Forschungsprojekts, in: Bayern in der NS-Zeit, Bd. IV, 
S. 691 ff.; d e r s . , Zur Sozialgeschichte des deutschen Widerstandes, in: VfZ, Jg. 34, 1986, 
S. 300ff.; K e r s h a w , »Widerstand ohne Volk«?, S. 779ff.; Richard L ö w e n t h a l , Widerstand im 
totalen Staat, in: d e rs . u. Patrick v o n  z u r  M ü h le n  (Hg.) Widerstand und Verweigerung in 
Deutschland 1933 bis 1945, Berlin/Bonn 1982, S. 14, 19ff., auch veröffentlicht in: NS-Diktatur
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1933- 1945, hier S. 621, 626ff.; Klaus G o l l o  u. a.. Nationalsozialistische Herausforderung und 
kirchliche Verantwortung. Eine Bilanz, in: Klans G o l l o  u. Konrad R e p g e n  (Hg.), Kirche, 
Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 103; inzwischen auch veröffentlicht in: 
NS-Diktatur 1933—1945, hier S. 656f.; P e u k e r t , Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde, 
insbesondere S. 96ff., 134ff.; Dieter L a n g e w ie s c h e , Was heißt Widerstand gegen den National-
sozialismus?, in: 1933 in Gesellschaft und Widerstand, Teil I: Gesellschaft, Hamburg 1983, 
S. 148f.; zum Thema Streik vgl. vor allem Günther M o rs c h , Streiks und Arbeitsniederlegungen 
im «Dritten Reich«. Eine qucllenkritische Dokumentation der Jahre 1936 und 1937, in: VfZ, 
Jg. 36, 1988, S. 649ff.

192 Berichte über «Akkordbremsen« sind beispielsweise zu finden in: Niederschrift über die 
Sitzung des Vertrauensrats der Krupp-Gußstahlfabrik vom 21. April 1937, in: HA Krupp WA 
41/6-207; Auszug aus den Stimmungsberichten des Vertraucnsrats der Krupp-Gußstahlfabrik 
von März/April 1940, in: HA Krupp WA 41/6-10; Berichte der TdA flir Aug. und Okt. 1937, 
nach: A la s o n . Arbeiterklasse, S. 391 bzw. 404 (Dok. 45 bzw. 47); Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus in Mannheim, hg. von Erich M a tth ia s  u. Hermann W eb er , Mannheim 1984, 
S. 453; SOBADE-Berichte 1934, S. 680; 1935, S. 780, 1193; 1936, S. 1168ff.; 1937, S. 1246f.’; 
1938, S. 1004; 1939, S. 47. Damit Deutschland lebe, S. 43 f„ 46, 49f, 80, 98fi; «Deutschland- 
Information des ZK der KBD«, Ende März 1937, S.24, nach: K u c z y n s k i , Lage, Bd. 6 , S. 166; 
Klaus M a n n n a c h , Die deutsche' antifaschistische Widerstandsbewegung 1933—1939 Berlin 
[DDR] 1974, S. 170. Berichte über die gezielte Broduktion von »Ausschuß«: SOBADE-Berichte 
1936, S. 479fi; 1939, 8.47; Damit Deutschland lebe, S. 43, 46; M a n n n a c h , Widerstandsbewe-
gung, S. 170.

193 Derartige Bälle sind z. B. beschrieben in: SOBADE-Berichte 1938, S. 1093; Lagebericht 
des Geheimen Staatspolizeiamtcs Berlin vom 31. Juli 1939, nach: Über den antifaschistischen 
Widerstandskampf der KBD. Aus Gestapoakten, Teil IV, hearb. von Margot P ik a r s k i  u. Elke 
W a rn in g , in: BGA, Jg. 26, 1984, S. 344.

194 Dies lag um so näher, als die KBD seit 1936/37 und die Sl’D seit Anfang 1939 die Losung 
»Wie der Lohn — so die Leistung« ausgegeben hatten (vgl. M a n n n a c h , Widerstandsbewegung, 
S. 170; Gerhard N i lz s c h e , Deutsche Arbeiterim Kampf gegen faschistische Unterdrückung und 
Ausbeutung. Gestapomeldungen aus den Jahren 1935 bis 1937, in: BGA, Jg. 1, 1959, S. 148; 
Damit Deut.schland.lebe, S. 92; A la s o n , Arbeitcropposition, S. 295, Anm. 2; V og es, Klassen-
kampf, S. 334, 365). Akkordarbeiter, die mit ihrer Leistung >bremsten«, dürften bei der Gesta-
po, der die Losung nicht unbekannt blieb, schnell als kommunistisch verhetzt« gegolten haben, 
ln welchem Umfang Leistungszurückhaltung auf die Initiative der KBD oder der SBD zurück-
ging, läßt sich nicht beurteilen, schon weil der ganze Umfang bewußter Leistungszurückhal-
tung nicht abzuschätzen ist (vgl. in diesem Zusammenhang auch V og es, Klassenkampf, S. 369).

195 Vgl. die in Anm. 192 genannten Bälle. Auch bei Streiks waren in vielen Fällen Angehöri-
ge der SA, SS und NS-Brauenschaft aktiv beteiligt. Angehörige von NS-Organisationen, die 
sich aktiv an Streiks beteiligt hatt :n, wurden im Vergleich zu ihren nicht organisierten Kollegen 
besonders scharf verfolgt und hart bestraft, weil sic es gewagt hatten, sich trotz ihrer Mitglied-
schaft am vermeintlich überkommenen «Klassenkampf« zu beteiligen und zumindest in ihrem 
Verhalten mit den nationalsozialistischen Ideologeinen von der sozialharmonischen «Betriebs-« 
und >Volksgemeinschaft« gebrochen hatten.

196 Vgl. z. B. SOBADE-Berichte 1939, S. 361; Damit Deutschland lebe, S. 84. Daß es sich 
hierbei nicht um vereinzelte Bhänomene handelte, läßt sich den Berichten der RtdA für Nov./ 
Dez. 1937 entnehmen (nach: A la s o n , Arbeiterklasse, S. 433 (Dok. 52)).

197 Alle Zitate aus: Max W eh er, Zur Bsychophysik der industriellen Arbeit (1908/09), in: 
t ie r s ., Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen 1924, S. 155; vgl. auch 
z. tk S c h w a ig e r , Soziale Frage, S. 158f.

198 Dies läßt sich anhand der in Anm. 192 genannten Fälle nachweisen.
199 Vgl. z. B. SOBADE-Berichte 1936, S. 1168f.; 1938, S. 1093 sowie Anm. 193.’
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200 Typisch in dieser Hinsicht ist z. IS. der Bericht in: »Deutschland-Information des ZK 
der K1>D<, Ende März 1937 (Anm. 192).

201 Dies geschah z. B. dadurch, daß sie in den Amtl. Mitt. der RtdA publiziert wurden; 
in einem Fall hieß es: »Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Duisburg-Hamborn vom 
27. Okt. 1937... stellt die von einem Gefolgschaftsmitglied mehrfach geäußerte Aufforde-
rung, bei auszuführenden Akkordarbeiten mit der Leistung zurückzuhalten, den Versuch 
dar, die Mitarbeiter zu Handlungen zu verleiten, die wider die guten Sitten verstoßen. 
. ..  Ein Gefolgschaftsmitglied, das durch diese Handlungsweise zu erkennen gibt, daß es nur 
an sein eigenes Interesse denkt, während ihm das Wohlergehen des Betriebes gleichgültig ist, 
kann daher fristlos entlassen werden.« (In: Amtl. Mitt. des RtdA für Thüringen/Mittelelbe 
vom 10. Juli 1938 (1938, S. 316).)'

.202 Die Bestrafung von »Sabotage» wurde bei Kriegsbeginn wesentlich verschärft. Nach 
§1 der KWVO hatte jeder mit Gefängnis oder der Todesstrafe zu rechnen, der »Rohstoffe 
oder Erzeugnisse, die zum lebenswichtigen Bedarf der Bevölkerung gehören, vernichtet, 
beiseite schafft oder zurückhält« (RGBl. 1939, I, S. 1609).

203 SOPADE-Berichte 1936, S. 1561.
204 SOPADE-Berichte 1935, S. 1376; vgl. auch SOPADE-lierichte 1935, S.24L; 1936, 

S.91, 483, 567; 1938, S. 287 sowie Ulrich H e r b e r t , »Die guten und die schlechten Zeiten«. 
Überlegungen zur diachronen Analyse lebcnsgcschichtlicher Interviews, in: N ie t h a m m e r , Die 
Jahre, S. 94, Anm. 7 und S. 78 f.

205 Sie verstummten allerdings nicht gänzlich: vgl. z. B. Stimmungsbericht des Krupp- 
Vertrauensrates vom März/April 1940 (Anm. 192) sowie die von S ie g e l , Leistung, in Kap. 
IV. 1. genannten Beispiele.

206 Vgl. K a lv e r a m , Gruppenakkord, S. 64f. sowie Kap. VI.4.6 .
207 S c h w a ig e r , Soziale Frage, S. 159.

■ 208 Zit. nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S.869f. (Dok. 150); weitere Beispiele flir derartiges 
Verhalten sind u. a. zu finden bei K u c z y n s k i , Lage, Bd. 6 , S. 240; SOPADE-Berichte 1938, 
S. 1000, 1003; 1939, S. 45.

209 Walter M e in e c k e , Refa-Gedanke und Arbeiterschaft, in: Refa-Schulungswoche des 
Verbandes Schlesischer Metallindustrieller c. V., Breslau 1934, S. 37.

210 Meldungen vom 7. Sept. 1942, S. 4185.
211 SOPADE-Berichte 1935, S. 1193.
212 Bekannt sind nur zwei Fälle (vgl. die im übrigen nicht sehr zuverlässige Quellcn- 

sammlung »Damit Deutschland lebe», S. 28 und 89 bzw. Hanna L illin g , Frauen im deutschen 
Widerstand 1935—1945, Frankfurt 1978, S. 49 bzw. Annette-Kn/m/Valcntin R e i h e ,  Frauen im 
deutschen Faschismus, Bd. 2: Frauenarbeit und Widerstand im NS-Staat, Düsseldorf 1982, 
S. 187).

213 Vgl. M a n s fe ld , Grundsätze, S. 521; d e r s . , Leistungssteigerung, S.657; d e r s . , Lohnpoli-
tik im Kriege, S. 385; Paul O s t lw ld , in: D. Dt. V. vom 19. Aug. 1939 (1938/39, S. 2263); 
»Um den gerechten Lohn», in: D.Dt.V. vom 20. Jan. 1939 (1938/39, S. 757); »Lolmstab'ilität 
und Lohngestaltung», in: SP, Jg.47, 1938, Sp. 1167f.; »Lohnerhöhung trotz Stetigkeit der 
Löhne», in: SP, Jg. 48, 1939, Sp. 77; S i t z l e r , Zur lohnpolitischen Stellung des Betriebes, in: 
elxb, Sp. 650f.; »Sozialpolitischejabresscbau», in: Dt. VW, Jg. 8 , 1939, S. 5.

214 Erlaß des RAM an die RtdA über die »Zukünftige Gestaltung der Lohn- und Arbeits-
bedingungen in der Eisen-, Metall- und Elektroindustrie» vom 9. Febr. 1940, in: BA R 41/ 
Bd. 57, Bl. 5. Vereinzelte Akkordkürzungen wurden auch in den Folgejahren von den 
Reichstreuhändern anscheinend immer wieder veranlaßt (vgl. W ern er , Bleib übrig, S. 114).

215 Vgl. Anlage (Mustertarifordnung) zu dem Erlaß vom 9. Febr. 1940, Bl. 8  ff. 
(Anm. 214); Anordnung des RtdA für Thüringen vom 18. Nov. 1941, in: Amtl. Mitt. dess. 
vom 15. Dez. 1941 (1941, S. 214).

216 Vgl. Ergänzungserlaß des RAM vom 10. Nov. 1944, nach: Rundschreiben Nr. 123
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der Wigru. Bekleidungsindustrie, Hauptabt. IV, an die Fachgruppen, Fachabteilungen und 
Bezirksgruppen vom 24. Nov. 1944, in: BA R 12 I/Bd. 332.

217 Bereits im Scpt. 1940 lagen die Verdienste aller Lohngruppen im Dynamo werk Sie-
mensstadt zum Teil erheblich über dem Niveau vom Sept. 1930. Im folgendenjahr erhöhten sic 
sich nur geringfügig. Zwar stiegen die Akkordverdienste im Nürnberger Transformatoren-
werk von Sept. 1940 bis Sept. 1941 etwas stärker als im Dynamowerk Berlin, sie blieben jedoch 
hier nach wie vor weit unter dem Niveau vom Sept. 1930 (vgl. die entsprcchendcnJB für 1941, 
in: 15/Lg 562). Die relativ hohen Stundenverdienste, die die zu einer Gruppe zusammengefaß-
ten l’lauener Akkordarbeiter bis Ende 1940 erreichten, erklären sich u. U. auch aus Verschie-
bungen innerhalb der männlichen Arbeiterschaft. Die Wochenarbeitszeiten waren dagegen für 
die konstatierten Verdienstunterschiede zwischen den Berliner, Nürnberger und Rlauencr 
Siemens-Betrieben weder ausschlaggebend noch auch nur mitverursachend; die Nürnberger 
Siemens-Arbeiter mußten vielmehr deutlich länger als ihre Berliner Kollegen arbeiten. Ohne 
Einbeziehung der Zuschläge für die seit 1935/36 allgemein int Siemens-Konzern überaus 
zahlreichen Überstunden hätten im übrigen selbst die im Vergleich zu ihren Nürnberger und 
Plauener Kollegen relativ privilegierten Berliner Siemens-Arbeiter nicht wieder die in den 
Jahren 1929 und 1930 erzielten Spitzenverdienste erreicht.

218 Absolut lagen im Sept. 1941 die stündlichen Akkordverdienste im Dynamowerk Sie-
mensstadt bei 143,6 Rpf. (Al), 114,0Rpf. (C, Männer), 107,5 Rpf. (D, Männer) und 70,9 Rpf. 
(D, Frauen), im Nürnberger Transformatorenwerk bei 105,7 Rpf. (Facharbeiter), 98,1 Rpf. 
(Angelernte), 84,6 Rpf. (Hilfsarbeiter) und 63,9 Rpf. (Frauen).

219 So lagen z. B. in der Werkzeugmachcrei der Krupp-Gußstahlfabrik die Akkordverdien-
ste 1929/30 bei 92,8 Rpf. und 1939/40 bei 91,2Rpf., in der Ersten mechanischen Werkstatt bei 
112,0 Rpf. (1929/30) und 106,9 Rpf. (1939/40; nach: Betriebsberichte beider Abt. in: HA Krupp 
WA 2908 bis 2921 und 41/3-807 bis 41/3-812).

220 Z. B. teilte die Abt. Schwerte der GHH der Hauptverwaltung, Abt. A, der GHH ln 
einem Schreiben vom 18. Okt. 1941 mit, daß dort die Akkordverdienste drastisch gesunken 
seien, weil statt der bisher üblichen Eisennieten Leichtnietallnieten (für Brückenbau etc.) 
hergestellt würden und der Leistungslohn an das Gewicht der Gesamtproduktion gebunden sei. 
Den Antrag auf Erhöhung der Akkordsätze, der daraufhin von der Hauptverwaltung an den 
RtdA gestellt wurde, genehmigte dieser vier Wochen später (vgl. Schreiben der Hauptverwal-
tung, Abt. A, der GHII an die Abt. Schwerte der GHH vom 14. Nov. 1941, alles in: HA GHH 
400 140/88).

221 Vgl. z. 11. Aktenvermerk der Hauptverwaltung der GHH vom 7. März 1943, in: HA 
GHH 400 140/88.

222 In seinen Meldungen vom 10. März 1941 (S. 2100) hatte der SD festgcstellt, daß in einer 
Reihe von Bezirken (Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Münster, München, Halle, Dresden 
und Breslau) die »Leistungslohnbedingungen verbessert (worden seien), z. B. durch erhöhte 
Akkordzeitvorgaben, Erhöhung der itotcin Zeiten als >Ausg!eich< für schwierige Bearbeitungs-
möglichkeiten infolge Umstellung (Rohstoffe, Werkzeuge usw.)...  Bei Einführung Verbesser-
ter Arbeitsverfahren, bei Einsatz leistungsfähigerer Maschinen usw. werden die bisherigen 
Akkordhcrechnungsgrundlagen heil ehalten, so daß aufgrund dieser technischen Verbesserun-
gen e in z e ln e  Gefolgschaftsmitglieder erheblich höhere Verdienste erzielen«.

223 In: BA R41/Bd.67, B1.37f.
224 Vgl. Schreiben des RAM an Göring vom 2. März 1940, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, 

S. 1164 (Dok. 212).
225 Meldungen vom 10. März 1941, S. 2087.
226 Nach: P a n s c h e , Praxis, S. 19.
227 Tarifordnung für die brandenburgische Metallindustrie vom 19. März 1936, Bezirks-

lohnordnung I (Groß-Berlin), in: RABL 1936, VI, S. 269ff.
228 Diese vier Lohngruppen wurden in einigen Betrieben der Berliner metallverarbeitenden
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Industrie weiter untergliedert. Im Dynamowerk der Sicmens-Schuckertvverke beispielsweise 
wurden zusätzlich zur Lohngruppe A noch die Lohngruppen Al, A2 (bis 1930) und A3 (bis 
1931)'sowie zusätzlich zur Lohngruppe II noch die Lohngruppe 111 eingeführt. Auch die 
Lohngruppen C und D wurden in diesem Betrieb weiter aufgegliedert: Die im Dynamowerk 
tätigen Frauen, die nur in den beiden untersten Lohngruppen beschäftigt wurden, erhielten von 
vornherein einen um dreißig Prozent niedrigeren Grundlohn als ihre in den gleichen Lohngrup-
pen beschäftigten männlichen Kollegen.

229 Bedaux (1888—1944), urspriinglich'Franzose, dann in die USA ausgewandert, trat 1916 
zuerst mit dem nach ihm benannten System an die Öffentlichkeit. 1926 wurde auch in Deutsch-
land die erste Bedaux-Gesellschaft gegründet. Nachdem sie 1933 aufgelöst worden war, wurde 
sie 1937 mit neuem Namen- >Gesellschaft für Wirtschaftsberatung m. b. H.<, Berlin-erneut ins 
Leben gerufen.

230 Einen guten Überblick über das von Bedaux entwickelte Verfahren der Arbeitsbewer-
tung gibt das A l V I  der DAF, Das Bcdaux-System, in: d<jjs.,Jb. 1938, Iid. 1, S. 301 ff.; vgl. ferner 
ebd., S. 259ff.; W. U n tcu tsch , Das Bedaux-System in seiner Kritik (Diss.), Aachen 1934, S. 8 ff.; 
G r e w e , Organisation, S. 9ff., 21 ff.; S c h e u e r , Beitrag, S.46f.; K in d , Akkordlohn, S. 26ff.; 
G. S c h le s in g e r , Das Bedaux-Verfahren, in: Werkstattstechnik, Jg. 24, 1930, S. 325ff und 354£f. 
u. a. m.

231 Auf einer internationalen Konferenz, die im Mai 1940 in Genf stattfand, wurde Überein-
kunft über die grundsätzliche Ausrichtung der Arbeitsbewertungsverfahren an den folgenden 
vier, sich an Iiedaux’s Schema anlehnenden Hauptkategorien erzielt: (a.) Fachkönnen, (b.) Be-
lastung, (c.) Moralische Anforderungen, (d.) Umwelt (sog. »Genfer Schema«).

232 Vgl. I i id d e r , Funktionen, S. 58.
233 Vgl. G r e in e , Organisation, S.64ff.
234 Vgl. -R o th , Weg, S. 157f., 231.
235 Vgl. H o r s t e n , Leistungsgenieinschaft, S. 82, 169ff. sowiejetzt auch R ü th e r , Sozialpolitik, 

S. 117.
236 Vgl. Kurt P e n tz U n , Aus der Praxis der Arbeitsbewertung, in: TuW, Jg.32, 1939, 

S. 125 ff. (Dort wird ein relativ primitives, in einem Unternehmen der Verbrauchsgüterindu-
strie mit ca. 2000 Arbeitnehmern angewandtes Arbeitsbewertungsverfahren beschrieben.); 
Hans S c h a u m a n n , Gerechter Lohn durch Bewertung von Mensch und Arbeit, in: MB, Jg. 19, 
1940, S. 215fF. (Darstellung des betrieblichen Arbeitsbewertungssystems der Werkzeug- und 
Maschinenfabrik Uölide & Dörrenberg/Diisseldorf-  Kassel); Hans R u d o lp h , Von der Zeitstudie 
zur Leistüngslohnermittlung, in: ZfO, Jg. 14, 1940, S. 13 ff (Beschreibung eines in einer 
Potsdamer Textilfabrik praktizierten Arbeitsbewertungssystems); A l V I  der DAF, Der Ak-
kordlohn, Grundsätzliches zur Frage der Leistungsmessung und Leistungsbewertung, in: d a s s .,  

Jb. 1937, S. 209; E. von F a b e r , Die Bewertung der Arbeitsschwicrigkeit, in: Industrielle I’sycho- 
teclmik, Jg. 17, 1940, S. 271 ff.; S t e in , Erfahrungen, S. 195.

237 Vgl. Josef IV ibh e , Arbeitsbewertung. Entwicklung, Verfahren und Probleme, München 
1966, S. 162ff.; P e c h h o ld , 50Jahre, S. 80f.

238 I ir e n g e h  Problem, S. 37; ähnlich auch das AIP/der DAF, System der Arbeitsbewertung, 
S. 222.

239 Ganz ähnliche Aufgaben sollte auch die von Refa entwickelte »Arbeitsstudie« erfüllen. 
Der Refa-Verband hat selbst kein eigenes Arbeitsbewertungsverfahren entwickelt, sondern seit 
1950 das »Genfer Schema« übernommen (vgl. Anm. 231). Heute ist das Arbeitsbewertungsver-
fahren ein zentraler Bestandteil des Rcfa-Arbeitsstudiums.

240 Vgl. exemplarisch die Reichstarifordnung für die kaufmännischen und technischen 
Angestellten im Baugewerbe und Baunebengewerbe vom 27. April 1938, in: RABL 1938, VI, 
S. 660.

241 Erlaß des RAM vom 4. Sept. 1939, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 1106f. (Dok. 191). 
Dort wird auf den Erlaß vom 21.Aug. hingewiesen. Auch für andere Wirtschaftszweige
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wurden die Ueichstrcuhänder angewiesen, »auf eine ausreichende Aufgliederung der Arbeiter-
schaft. .. bedacht zu nehmen« (ebd“, S. 1103). Einschränkend hieß cs allerdings: »Die Verant-
wortung dir die Eingruppierung muß den Betrieben überlassen bleiben« (ebd., S. 1107).

242 Erlaß des RAM an die RtdA betr. Zukünftige Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedin- 
. gütigen in der Eisen-, Elektro- und Mctallindustrie< vom 9. Febr. 1940, in: BA R 41/Bd. 57,
Bl. 4 Rs.; vgl. auch K e c k e r , Sozialpolitik, S. 225ff.

243 K e c k e r , Sozialpolitik, S. 227.
244 »Richtlinien zur Durchführung lohnpolitischer Maßnahmen zum Zwecke der Leistungs-

steigerung in der Rüstungswirtschaft', Anlage zu: Rundschreiben der Bczirksgruppe Nordwest 
der Wirtschaftsgruppe Eisenschaffende Industrie an die Vertreter der Konzerne vom 10. März 
1942, in: THA VSt/589-593.

245 Vgl. K e c k e r , Sozialpolitik, S. 230.
246 A I V I , Bedaux-Systcm, S. 304 bzw. 309; vgl. auch ebd., S. 302.
247 A W I  der DAF, Entwicklung und Begründung eines Systems'der Arbeitsbewertung, in: 

dass., Jb. 1940/41, Bd. I, S. 280 bzw. als Ms. vom April 1940 in der Staatsbibliothek Berlin. 
Einbezogen waren außerdem auch einzelne Unternehmen der Textilindustrie, des Hüttenwe-
sens, der Bauindustrie und des Bergbaus. Ihren regionalen Schwerpunkt hatten diese Vorarbei-
ten für den späteren LKEM im Wirtschaftsgebiet Thüringen (vgl. >Auf dem Wege zum 
Leistungslohns in: VJF, Jg. 7, 1943, S. 573; Walther S t r o t h ß n g , Arbeitseinsatz 1943, in: Mh.NS, 
Jg. 10, 1943, S.3f.).

248 A  W l der DAF, Begründung und Entwicklung, S. 221.
249 Ebd., S. 221 f. bzw. 226; kritisch zu dem vom AWI vorgeschlagenen Arbeitsbewer-

tungsverfahren: IV ibb e , Arbeitsbewertung, S. 164ff.
250 Vgl. H o r s t e n , Leistungsgenieinschaft, S. 77ff. Der Entwurf ist offenbar identisch mit 

dem von K e c k e r  (Sozialpolitik, S.224I.) erwähnten »Tarifordnungsentwurf« des Fachamtes 
Eisen und Metall der DAF.

251 Nach: H o r s t e n , Leistungsgemeinschaft, ebd.
252 Vgl. B o b e r , Bewertung, S. 226; K e c k e r , Sozialpolitik, S. 229ff.
253 Dies behauptet jedenfalls Recker unter Bezugnahme aufeine-Darstellung des Sozialwirt- 

schaftliehcn Ausschusses der RGI (ebd., S. 229). Ganz strikt können die im Zusammenhang mit 
der Tarifordnung erlassenen Anweisungen über die Einführungen eines Arbeitsbewertungssy-
stems jedoch nicht gewesen sein. Faber schreibt jedenfalls, die »Einteilungsgrundsätze« hätten 
»in bewußt lockerer Form den Betrieben die Möglichkeit zur gerechten Eingruppierung« 
überlassen (K o b e r , Bewertung, S.226). Das von der DAF entwickelte Arbeitsbewertungssy-
stem war zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so weit entwickelt, daß alle Betriebe auf seine 
Anwendung hätten verpflichtet werden können.

254 In einem Schreiben vom 13. April 1940 an den Fräsidenten der Reichswirtschaftskam-
mer klagte der Vorsitzende des Sozialwirtschaftlichen Ausschusses der Reichsgruppe Industrie 
über die »Trübung der Gemeinschaftsarbeit durch wiederholt und erneut herausgcstelltes 
Totalitätsstreben« einzelner Gliederungen der DAF (in: BA R 12 1/Ild. 268). Daß diese Klage 
kein Einzelfäll war, sondern die führenden Vertreter der 'Selbstverwaltung der gewerblichen 
Wirtschaft' grundsätzlich die Aktivitäten der DAF mit Mißtrauen verfolgten, habe ich an 
anderer Stelle ausführlicher dargestellt (vgl. H a c h ttn a n n , Krise; d e r s . , Klassenharmonie; ferner 
vor allem B e ie r , Gesetzentwürfe). Die Kontroverse zwischen beiden Seiten um die Form der 
Einführung des neuen Arbeitsbewertungssystems iin Vorfeld des" LKEM ist im einzelnen 
ausführlich von K e c k e r  nachgezeichnet worden (Sozialpolitik, S. 223 ff.).

255 Dies zeigt z. B. ein Vergleich der 1941 von der RGI veröffentlichten, auf der 1935 vom 
'Ausschuß für Betriebswirtschaft' entwickelten Tafel zur Bewertung von Arbeitsschwierigkei-
ten basierenden 'Grauen Broschüre' mit den skizzierten Plänen der DAF (zur 'Grauen Broschü-
re« vgl. IV ibb e , Arbeitsbewertung, S. 162ff.; S ie g e l , Leistung, Kap. V.4.).

256 An der Ausarbeitung des LKEM waren auf Seiten der Industrie offenbar vor allem
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Vertreter der Berliner Metallindustrie beteiligt. »Vertreter des Westens... waren nicht hinzu-
gezogen worden« und hatten offenbar nicht einmal von den Vorarbeiten Kenntnis (vgl. 
Schreiben -l’oensgcn an Leifer vom 21. März 1942; Fernschreiben von Lcifcr an I’oensgcn 
vom 18. März 1942 sowie Vermerk über die Besprechung der Vertreter der Konzerne bei der 
Bezirksgruppe Nordwest vom 13. März 1942 im Stahlhof Düsseldorf, alles in: TI 1A VSt/ 
589-593).

2_57 Vgl. Bericht über die Sitzung der Fachgemeinschaft Eisen- und Metallindustrie der 
RGI vom 25. März 1942 in der Bank für Industricobligationcn/Berlin, in: THA VSt/ 
589-593.

258 In dem Bericht über die Sitzung vom 25. März 1942 (Anm. 257) wird in dieser Hin-
sicht ausgeführt: »Der Führer hat den Reichsminister für Bewaffnung und Munition beauf-
tragt, das aufgcstellte Riistungsprogramm unter allen Umständen durchzuführen. Eine der 
Voraussetzungen für die Durchführung des Programms ist eine Leistungssteigerung in allen 
Betrieben der Eisen- und Metallindustrie.« Daraufhin hat der »Reichsminister für Bewaff-
nung und Munition... am 25. Februar in einer Mitteilung an die gewerbliche Wirt-
schaft und an die Betriebe die Anordnung bekanntgegeben, dafl alle mit der Leistungssteige-
rung zusammenhängenden Fragen ausschließlich vom Ministerium zentral gesteuert wer-
den... Die lohnordnenden Maßnahmen sollen in engster Zusammenarbeit zwischen Be-
trieb, Treuhänderund DAFerfolgen.« (In: ebd.)

259 Definitionen und Lohnsätze für die einzelnen Lohngruppen des LKEM (Lohnsätze in 
v. H. der Lohngruppe V = Ecklohn = 100%):
L o h n g r u p p e  1 : Einfachste Arbeiten, die ohne jegliche Ausbildung nach kurzer Anweisung 
ausgeführt werden können (75,0%).
L o h n g r u p p e  2 :  Einfache Arbeiten, die eine geringe Sach- und Arbeitskenntnis verlangen, aber 
ohne jegliche Ausbildung nach einer kurzfristigen Einarbeitungszcit ausgefiihrt werden kön-
nen oder einfachste Arbeiten von erschwerender Art (80,0%).
L o h n g r u p p e  3 : Arbeiten, die eine Zweckausbildung oder ein systematisches Anlerncn bis zu 6  

Monaten, eine gewisse berufliche Fertigkeit, Übung und Erfahrung verlangen, ferner einfa-
che Arbeiten von besonders erschwerender Art (87,5%).
L o h n g r u p p e  4 : Arbeiten, die ein Spezialkoinien verlangen, das erreicht wird durch eine abge-
schlossene Anlcrnausbildung oder durch Anlerncn mit zusätzlicher Berufserfahrung oder 
einfachere Arbeiten von ganz besonders schwerer Art.(92,5%).
L o h n g r u p p e  5 : Facharbeiten, die neben beruflicher Handfertigkeit und Berufskenntnis einen 
Ausbildungsstand verlangen, wie er entweder durch eine fachentsprechende ordnungsmäßi-
ge Berufslehre oder durch eine abgeschlossene Anlernausbildung und zusätzliche Berufser-
fahrung erzielt wird (1 0 0 ,0 %).
L o h n g r u p p e  6 : Schwierige Facharbeiten, die besondere Fertigkeiten und langjährige Erfah-
rungen verlangen, oder Arbeiten, die eine abgeschlossene Anlernausbildung erfordern und 
unter besonders erschwerenden Umständen ausgeführt werden müssen (110,0%).
L o h n g r u p p e  7 : Besonders schwierige oder hochwertige Facharbeiten, die an das fachliche 
Können und Wissen besonders hohe Anforderungen stellen und völlige Selbständigkeit und 
hohes Verantwortungsbewußtsein voraussetzen; ferner schwierige Facharbeiten unter beson-
ders erschwerenden Umständen' (120,0%).
L o h n g r u p p e  8 : Hochwertigste Facharbeiten, die meisterliches Können, absolute Selbstän-
digkeit, Dispositionsvermögen und entsprechende theoretische Kenntnisse erfordern
(133,0%).

260 In einem Erlaß des GBA an die RtdA vom 22.Juni 1942 heißt es ausdrücklich: »Tä-
tigkeiten der höheren Lohngruppen werden in der Praxis von Frauen nicht ausgeübt. Schon 
die Verrichtung von Arbeiten der Lohngruppe 5 durch Frauen wird eine seltene Ausnahme 
sein. Die Reichstreuhänder der Arbeit haben sich daher bei Arbeiten, die von Frauen ge-
macht werden, die Genehmigung zur Einstufung in eine höhere Gruppe als Gruppe 4 vorzu-
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behalten. Wenn ein Betrieb behauptet, daß bei ihm Frauen Arbeiten der höheren Lohngruppe 
verrichten, so wird dies in der Regel ein Indiz dafür sein, daß die Einstufung der im Betrieb 
vorkommenden Arbeiten —auch der Männerarbeiten —zu hoch erfolgt ist« (In: BA R 41 /Bd. 60, 
Bl. 80).

261 Vgl. Richtlinien/Durchführung (Anm. 244), S. 22.
262 Die Hauptkategorien waren: (a.) Fachkenntnisse, (b.) Geschicklichkeit, (c.) Körperli-

che Beanspruchung, (d.) geistige Beanspruchung, (e.) Verantwortlichkeit, (f.) Umgebungs-
einflüsse. Das im LKEM vorgegebene Arbcitsbcwertungs-Schema entsprach also weitgehend 
dem Bedaux’schen Kriterienkatalog und dem späteren >Genfer Schema«.

263 Vgl. «Der Lohngruppenkatalog Eisen und Metall«, in: National-Ztg. vom 26. Nov. 1942 
hzw. Wilhelni_/a><wr/i, EinJahrLohnordnung-EisenundMetall,in:EisenundMetall 1944/6, S. 2 .

264 Karl A n d r e s , Neuordnung der Löhne in der Metallindustrie, in: SP, Jg. 52, 1943, Sp. 7; 
vgl. m c h j i i z o s c h ,  Ein Jahr, ebd.

265 Bericht über die Sitzung vom 25. März 1942 (Anm. 257). Derart offene Worte vermied 
man allerdings in der nationalsozialistischen Presse.

266 Bericht über die Sitzung vom 25. März 1942 (Anm. 257).
267 »Es handelt sich um eine zweckbestimmte und kriegsbedingte Notmaßnahmc, die 

insbesondere auch mit der nach dem Kriege zu schaffenden iReichslohnordnung« nichts zu tun 
haben kann und will« (Richtlinicn/Durchfuhrung (Anm. 244), S. 4). Der kriegsbedingte Cha-
rakter des LKEM wurde wiederholt betont: vgl. z. B. Bericht über die Sitzung am 25. März 
1942 (Anm. 257); Niederschrift über die Sitzung der Bczirksgruppe Nordwest der Eisen- und 
Stahlindustrie unter Vorsitz von Poensgen am 31. März 1942, nach: K u c z y n s k i , Lage, Bd. 6 , 
S. 300; «Abstufung der Löhne«, in: Dt. SP, Jg. 53, 1944, S. 120.

268 T e s c h n e r , Lohnpolitik, S. 43.
269 Vgl. Richtlinien/Durchführung (Anm. 244), S. 16; Bericht über die Sitzung am 25. März 

1942 (Anm. 257). Die Forderung nach einer »Veredelung« des Zeitlohnes durch leistungsbezo- 
gene Einstufung war von der DAF bereits vor Kriegsbeginn erhoben worden (vgl. «Stunden-
lohn für Leistungssteigerung ungeeignet?«, in: Mh.NS, Jg, 6 , 1939, S. 31).

270 Diese Feststellung findet sich bereits in dem Erlaß des RAM vom 9. Febr. 1940 
(Anm. 242).

271 «Leistungssteigerung durch Lohngerechtigkeit«, in: Dt. Bergwerksztg. vom 27. Nov.
1942.

272 Denkschrift der RGI vom 1. Aug. 1940, zit. nach: H e c k e r , Sozialpolitik, S.228.
273 A n d r e s , Neuordnung, Sp. 11.
274 Vgl. Anm. 259.
275 Vgl. WuSt, Jg. 21, 1941, S. 64. In der Dt. Bergwerksztg. vom 27. Nov. 1942 («Lei-

stungssteigerung durch Lohngerechtigkeit«) wird in diesem Zusammenhang sogar behauptet, 
vor Inkrafttreten des LKEM habe »nach den bestehenden Tarifordnungen in der Bewertung 
von ungelernter und gelernter Arbeit ein Spielraum von durchschnittlich nicht mehr als 20%« 
bestanden.

276 Vgl. Richtlinien/Durchführung (Autn. 244), S. 16; vgl. auch «Lohngestaltung in der 
Rüstungswirtschaft«, in: National Ztg. vom 2. Febr. 1943; A n d r e s , Neuordnung, Sp. 11; A W I  

der DAF, Die Arbeitsbewertung. Bericht über die in verschiedenen Wirtschaftszweigen durch-
geführten Bewertungen von Arbeitsplätzen und die dabei ermittelten Arbeitswerte, Berlin
1943, S. 7.

277 A n d r e s , Neuordnung, Sp. 14.
278 Wie werde ich entlohnt? -  Merkheft für die Gefolgschaft, hg. von den «Nürnberger 

Werken« der SSW, Nürnberg 1944, S. 16, in: SAA 14/Lh 661. «Aufschulüng« und auch Über-
nahme in das Angestelltenverhältnis waren allerdings in den Werken des Siemens-Konzerns 
und auch einiger anderer größerer Mctallunternehmen eine bereits »seit Jahren geübte Praxis« 
(ebd.).
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279 Bekanntmachung des westfalischen RtdA vom 21. Mai 1943, zit, nach: S ie g e t , Leistung, 
S. 251.

280 Ausführlich hierzu: S ie g e l , Leistung, Kap. IV.2.
• 281 Gleichwohl wurden die Grundlöhne auch weiterhin in nunmehr neun Ortsklassen 

differenziert, um die »natürlichen Unterschiede, die zwischen Großstadt, Kleinstadt und Land 
in den gewachsenen Lebensgewohnheiten bestehen«, berücksichtigen zu können. Zwischenbe-
triebliche Lohnvcrgleiche mit dem Ziel einer »abgestimmten Lohnordmmg von Betrieb zu 
Betrieb« konnten also nur innerhalb derselben Ortsklasse durchgeführt werden. Maßgeblich 
sollte dabei »zunächst der gegenwärtige Lohnstand der alteingesessenen soliden Betriebe eines 
Ortes sein« (>Lohngestaltung in der Riistungswirtschaft< (Anm. 276). '

282 Vgl. z. B. >Dic Leistungswertet, in: Frankfurter Ztg. vom 14. Jan 1943 (in: THA VSt/ 
589-593).

283 Vgl. Schreiben des Vorsitzer der Refa (Hegner) an den Vorsitzer des Düsseldorfer Refa- 
Ausschusses vom 20. Okt. 1942, in: THA VSt/589-593.

284 Rundschreiben der Bezirksfachgemeinschaft Wien der Eisen- und Metallindustrie an die 
Betriebsführer vom 24. Febr. 1944, in: BA R 12_I/Bd. 327.

285 Die in den »Refa-Schulen« ausgcbildcten »Arbeits- und Leistungsbewcrtcr« sollten 
»gleichzeitig als Organe der staatlichen Arbeitsführung und der DAF fungieren und im Laufe 
der Zeit die gesamte Neuregelung der Löhne und Entgelte nach dem Leistungsprinzip dem rein 
betrieblichen Ermessen entziehen, ohne damit aber den rein betrieblichen Eigenarten Gewalt 
anzutun« (Auszug aus dem D. Dt. V. vom 27. Nov. 1942 (1942/43, S. 257f.) als Aktenvermerk 
der Sozialwirts. Abt. der Ver. Stahlwerke vom 3. Dez. 1942, in: TFIA VSt/589—593).

286 Vgl. die >Richtlinicn über lohnpolitische Maßnahmen zur Herstellung der Lohn- und 
Akkordgerechtigkeit und zur Leistungssteigerung in deutschen Riistungsbetriebem, erlassen 
vom GBA am 20. Sept. 1942, nach: S ie g e l , Leistung, S. 265; ferner z. 1L Niederschrift über die 
Sitzung der Bezirksfachgemcirlschaft der Eisen- und Metallindustrie vom 1 .Juni 1942 im Hause 
der Industrie, Düsseldorf, S. 3, in: THA VSt/589—593 sowie die Bemerkungen zu diesem 
Thema auf der Sitzung vom 31. März 1942 (Anm. 257), S. 299 bzw. 301.

287 Leitfaden für die Lohngestaltung Eisen und Metall, Gera 1943, S. 36.
288 Schreiben der Eisenwerke Rothe Erde GmbFl an die Ver. Stahlwerke AG vom 26. Juni 

1944, in: THA VSt/589-593. Weiter heißt es in dem Schreiben: »Erst nachdem die DAF sich 
mit dem Lohngruppenkatalog einverstanden erklärt hat, erfolgt die Vorlage beim Reichstreu-
händer der Arbeit.« (Über ähnlich starke Einflußnahmen der DAF wird für Gro/iunternehmen 
nicht berichtet.) Zur Mitwirkung der DAF bei der Umsetzung des LKEM vgl. jetzt auch S ie g e l ,  

Leistung, Kap. IV.2.
289 Meldungen vom 21. Febr. 1944, S. 6356; vgl. auch Meldungen vom 7. Juni 1943, 

S. 5335; Rundschreiben der Bezirksfachgemeinschaft Wien der Eisen- und Metallindustrie an 
die >Bctricbsfuhrer< vom 24. Febr. 1944, in: BA R 12 I/Bd. 327. Vor diesem Hintergrund 
wurden im letzten Kriegsjahr auch Forderungen nach Ausbildung und Einsatz von Refa-Frauen 
laut (vgl. >Warum nicht auch Refa-»Frauen«?<, in: Dt. SP, Jg. 53, 1944, S. 103 f.).

290 Niederschrift über die Berichte, gegeben beim Besuch von Gauleiter Sauckel am 
25. Sept. 1942 in den Wernerwerken der S&'Fl AG Siemensstadt, S. 1, in: SAA 14/Lt 397.

291 Ebd., S. 12; zu den Problemen mit Refa vgl. auch die Werkleiter-Besprechung vom 
17. Jan. 1945 sowie den Bericht über die Lohnuntersuchung im MetalKvcrk und im Gummi-
werk der SKG in Gartenfeld vom 1. Dez. 1944, S. 2f., beides in: SAA 14/Lb 696.

292 Ausführlich hierzu und zur »vorgenommenen Auswahl des Menschenmatcrials für diese 
Kurse«: Meldungen vom 21. Febr. 1944, S. 6357ff; ferner P e c h h o ld , 5()Jahrc, S. 8 8 f.

293 In den Richtlinien zur Durchführung (Anm. 244), S. 24 hatte zwar auch dieser Pro-
blemkomplex Berücksichtigung gefunden. Welche Schwierigkeiten dennoch in dieser Hin-
sicht, nämlich bei »wechselnden Fertigungen« und nur »kleinen Stückzahlen«, in einem mittle-
ren Maschinenbauunternchmcn auftreten konnten, ist einem Schreiben des Inhabers der Ol-
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denburgcr Maschinenfabrik A. Beeck an die Wirtschaftsgruppc Maschinenbau vom 
J  18. April 1944 zu entnehmen (in: BA R 12 l/Bd.327; vgl. auch W ib h e , Arbeitsbewertung, 

S. 168).
294 Niederschrift über die Berichte... vom 25. Sept. 1942, S. 2f. (Anm. 290).
295 Ebd., S. 1.
296 Ebd., S. 6  i.
297 Meldungen vom 28. Jan. 1945, S. 4730; ähnlich auch Meldungen vom 8 . Okt, 1942 

und 7. Juni 1943, S. 4307 und 5334.
298 Vgl. >Ein Jahr Lohnordnung Eisen und Metalh, in: Rhein.-Wcstf. Ztg. vom 1. April 

1944 (nach: THA VSt/589—593) undJ i i z o s c l i , Einjahr, ebd.
299 Vgl. Meldungen vom 28. Jan., 7. Juni und 11. Okt. 1943, S. 4731, 5335, 6359.
300 Von der Erhebung der IG Metall waren insgesamt 1543 Unternehmen erfaßt. Alle 

Angaben nach: S c h m ie d e /S c h u d l ic h , Entwicklung, S. 335; vgl. auch l i id d e r , Funktionen, 
S. 63f.

301 Vgl. Wilhelm J ä z o s c h ,  Leistung und Lohn. Ein Jahr lohnordnende Maßnahmen in 
der Eisen- und Metallindustrie, in: Dt. VW, Jg. 14, 1944, S. 19; d e r s . , Ein Jahr, ebd.; 
>Lohnordnende Maßnahmen. Demnächst auch für die eisenschaffende Industriê  in: An-
griff vom 25.Juli 1944.

302 Vgl. z . l i . J d z o s c h ,  Ein Jahr, ebd.
303 In der Uuhrstahlwerk AG, l’reßwerke Brackwede, erhielten Zeitlöhner der Lohn-

gruppe 7 (Lgr. 8  war nicht besetzt) einen effektiven Stundenlohn von 112Rpf.; Akkordar-
beiter bekamen schon in der niedrigen Lgr. 3 116Rpf, in der Lgr. 4 sogar 130Rpf. Im Ei-
senwerk Rothe Erde GmbH wurde Zeitlohnern der Lgr. 8  in der Stunde 108 Rpf., Akkor-
darbeitern der Lgr. 3 dagegen bereits 126Rpf. und in der Lgr. 8  sogar 163Rpf. gezahlt. 
Genauso ausgeprägt waren die Lohndifferenzen zwischen Zeitlohnern und Akkordarbeitern 
auch in der Geschoßfabrik des Dortmünd-Hörder-Hüttenvercins und der Rheinisch-West-
fälischen Kunststoffwerke GmbH, Kettwig (einem Metallbetrieb; alles nach: THA VSt/ 
589-593).

304 Im l’reßwerk Brackwede der Ruhrstahl AG wie im Eisenwerk-Rothe Erde GmbH
z. 11. wurden Zubehörteile für Automobile und Maschinen, Panzerbleche, Ileschlagtcile für 
Lokomotiven u. ii. m, hergestellt. Dennoch waren im Eisenwerk Rothe Erde 1944 fast die 
Hälfte (44,6%) aller Arbeiter in die drei höchsten Lohngruppen eingestuft, während es im 
Prellwerk Brackwede nur 4,6% waren; umgekehrt waren int letzteren Betrieb 56,3% den 
drei untersten Lohngruppen zugeordnet, im Eisenwerk Rothe Erde waren es nur 17,9% 
(Quelle wie Anm. 303). • .

305 Bericht Sauckcls an Seldte vom Sept. 1942, in: BA R 41/Bd. 29, BL 65.
306 Schreiben des Sozialwirtschaftlichen Ausschusses der RGI an die Wigru. Maschinen-

bau vom 25. Mai 1944, in: BA R 12 I/Bd. 327. ln. einem Vermerk des GBA über dolmord- 
nende Maßnahmen vom 24. Okt. 1944 heißt es in diesem Zusammenhang: »Die Einfüh-
rung der lohnordnenden Maßnahmen in Thüringen hat bei vorläufig 25 erfaßten Betrieben 
zu einer durchschnittlichen Leistungssteigerung von 27,5% geführt« (in: BA R 43 11/ 
Bd.542, Bl. 188f.).

307 Vgl. Tab. 6 .
308 Ausführlich hierzu: K e c k e r , Sozialpolitik, S. 242ff.
309 Nach: THA VSt/589-593.
310 Vgl. Vermerk der Sozialwirts. Abt. der Ver. Stahlwerke über die Sitzung der be-

zirklichen Untergruppe Düsseldorf am 20.Juni 1944, in: THA VSt/589—593; dort auch 
weitere Vermerke zum selben Thema; vgl. ferner K e c k e r , Sozialpolitik, S. 244f.

311 Vgl. Vermerk über die Sitzung vom 20. Juni 1944 (Anm. 310).
312 Meldungen vom 11. Okt. 1943, S. 5870.
313 Ebd., S. 5870ff. Nach offiziellen Schätzungen hätte die Einführung von Lohngrup-
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penkatalogen in der Textilindustrie eine durchschnittliche L o h n e r h ö h u n g  von 8% nach sich 
gezogen.

314 Nach: Vermerk vom 24.Jan. 1945 für Lolmiann über den iStand der lohnordnenden 
Maßnahmen  ̂in: BA R 12 I/Bd. 327.

315 Ebd.; vgl. auch R e c k e r , Sozialpolitik, S. 249; W ern er , Bleib übrig, S. 225f.
316 Vermerk vom 24. Jan. 1945 (Anni. 314); vgl. auch Kap. V.4.5.

VII. Arbeitsleistung und Gesundheitsverschleiß

1 Vgl. z. B. Schreiben der Hauptverwaltung A der GHH an den westfälischen RtdA 
vom 8. Aug. 1942, in: HA GHH 400 140/88.

2 Vgl. z. B. JB des Schaltwerks der SSW für 1938/39, Bl. 48, in: SAA 15/Lg 562.
3 Vgl. neben den im vorausgegangenen Kap. angeführten Beispielen auch Günther Oelt- 

ze v o n  L o b e n t h n l , Soziale Ausgaben sind wirtschaftlich, in D.Dt.V. vom 23. Dez. 1938 
(1938/39, S. 585); Sitzung des Vertraucnsrates der GHH vom 22. April 1941, während der 
in allgemeiner Form festgestellt wurde, die Arbeitsleistung sei in vielen Fällen »durch den 
Krieg erheblich gestiegen«, in: HA GHFI 400 144/20; Denkschrift des Siemens-Konzerns 
über Begründung des Leistungszuschlagcs< vom 14. Jan. 1942, S. 26, in: SAA 51/Lc 568 
u. a. m.

4 Bericht des Statistischen Reichsamtes über die Entwicklung der tatsächlichen Arbeits-
verdienste im 2. Vierteljahr 1938., nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S.771 (Dok. 132). Den Be-
richten der Gewerbeaufsichtsbeamten zufolge war das Arbeitstempo in der Berliner Indu-
strie höher als in anderen Industriezentren (vgl. Jb. Gew. 1933/34 (Preußen), S. 441 ff.).

5 Schreiben der Wirtschaftskammer Westfalen-Lippe an den westfälischen RtdA vom
4. Aug. 1938, in: WWA K 1 Nr. 2176; Bericht, der Stal’o Dresden vom 29. Juni 1939, in: 
M a s o n , Arbeiterklasse, S. 722 (Dok. 123).

6 Vgl. z. B. Berichte der RtdA für Aug. und Okt. 1937, Jan./Febr. 1937, Jan./Febr., 
März/April, Mai/Juni 1938 und für das 4. Vierteljahr 1938; wirtschaftlichen Lll des sächsi-
schen Oberpräsidenten für Febr. und März 1938; Mon.B. der Wehrwirtschaftsinspektionen

, für Juli 1938, alles nach: ebd., S. 350, 391, 404, 617f„ 637,'658, 840, 862 (Dok. 39, 45, 47, 
96, 104, 108, 145, 150); S te in e r t , Hitlers Krieg, S. 63; LB der Stal’o Hannover für April 
1934, in: Gestapo Hannover, S. 143f.; ferner z. B. D ii l f f e r , Beginn, S. 322.

7 Vgl. H o jß n a n n , Wachstum der deutschen Wirtschaft, S. 70ff (Tab. l()a-10m). Von 
ihm wird das Nettoprodukt je Beschäftigten als Arbeitsproduktivität bezeichnet (vgl. ebd.,
5. 21, Anm. 1). Die Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde hat Hoffmann für die Zeit 
1933-1945 weder für die Industrie insgesamt noch für einzelne Branchen untersucht.

8 Vgl. VzK 1936/37, Teil A, S. 13-3. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch das Ar- 
beitswissenschaftliche Institut der DAF (vgl. die Graphik in: A W I  der DAF, Arbeitszeit 
und Volkswirtschaft, in: ih i is . , Jb. 1938, Bd. I, S. 76).

9 Bei Tab. 19 handelt es sich um eine Schätzung, da sich die der Tab. zugrundeliegenden 
Ncttoproduktionsindiccs auf Industrie und Handwerk, die der geleisteten Arbeitsstunden 
dagegen nur auf die Industrie beziehen. Allerdings liegt -  das läßt sich für 1928, 1931 und 
1938 nachweisen -  die industrielle Arbeitszcitentwicklung so dicht an der gesamtgewerbli- 
chen, daß hiervon die Angaben in Tab. 45 nicht beeinflußt werden. Schwerer wiegt, daß 
die Angaben zur Nettoproduktion von Hoffmann aus den Ergebnissen weniger Erhebun-
gen der amtlichen Produktionsstatistik extrapoliert werden. Hauptbezugspunkt (neben der 
Beschäftigtcnentwicklung) bildet eine Erhebung über Nettoproduktionswerte je Beschäf-
tigten aus dem Jahre 1936. Wegen dieses Zeitpunktes dürften für den hier interessierenden
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Zeitraum Hoffmanns Schatzungen nicht allzu weit von den tatsächlichen Werten abweichcn 
(hierzu und zu seinen theoretischen Grundannahmcn: ebd., S. 389, 394f.).
’ fo Vgl. (am Beispiel der Hochofen-, Stahl- iind Walzwerke der GHH und der Krupp- 

Gußstahlfabrik) Kino, Hüttenarbeiter, S. 32ff.; zur Entwicklung der Arbeitsproduktivität 
des größten deutschen schwerindustriellen Konzerns, der Ver. Stahlwerke -  die der hier 
skizzierten der gesamten Eisen- und Stahlindustrie entspricht -  vgl. jetzt Gerhard Th. Mol-
lin, Montankonzerne und >Drittes Reiche. Der Gegensatz zwischen Monopolindustrie und 
Befehlswirtschaft in der deutschen Rüstung und Expansion 1936-1944, Göttingen 1988, 
S. 91 ff.

11 Vgl. Landes, Prometheus, S. 443.
12 Vgl. Hans Cramer, Die erste vollkontinuierliche, europäische Breitbandstraße, in: VJR, 

Jg. 3, 1939, S. 972f.; Konrad Hoftnann, Die moderne Blccherzeugung, in: ebd., S.918E, 
964 f., 1017 f.; Weller, Weg, S. 109f. Bagel-Bohlan behauptet dagegen überdurchschnittliche 
Produktivitätssteigerungen in der Eisen- und Stahlindustrie und ein Absinken der Arbeits-
produktivität in der Textilindustrie, ohne dies allerdings zu belegen (vgl. Bagel-Bohlan, 
Kriegs Vorbereitung, S. 79).

13 VzK 1936/37, Teil A, S. 135.
14 Vgl. St. Handb. von Dt. 1928—1944, S. 279, Belzina u.a., Arbeitsbuch III, S. 62; Wi- 

sotzky, Ruhrbergbau, S. 231 ff.; Ma,on, Arbeiterklasse, S. 572, 598f. (Dok. 8 6 , 93).
15 So z. B. Mason, Arbeiteropposition, S. 303; ders., Sozialpolitik, S. 281, Anm.220; Karl- 

Heinz Roth, Pervitin und Leistungsgemcinschaft, in: Medizin im Nationalsozialismus, Pro-
tokolldienst der Evangelischen Akademie Bad Boll 23/1982, S. 200. In der neueren For-
schung ist die Entwicklung der Arbeitsproduktivität nach 1933 bisher kaum problematisiert 
worden. Außer bei Mil ward und Eichholtz (s.u.) ist sie in den vergangenen Jahren lediglich 
von Bagel-Bohlan angesprochen worden. Bagel-Bohlan behauptet -  unter Hinweis vor al-
lem auf B.H. Klein, Germany’s Economic Preparation for War, Cambridgc/Mass. 1959, 
S.71 -  eine weitgehend stagnierende Arbeitsproduktivität, allerdings ohne diese Kategorie 
eingehender zu problematisieren und die Entwicklung in den einzelnen Branchen zu unter-
suchen (Bagel-Bohlan, Kriegsvorbereitung, S. 78f.).

16 Vgl. exemplarisch: Jb. Gew. 1934 (Preußen), S. 441 f.
17 Aktenvermerk über eine Besprechung zwischen Seeliger (stellv. Leiter und Vorsitzen-

der des Sozialwirtschaftlichen Ausschusses der RGI) und Zangen (Leiter der RGI) am 
7. März 1939, in: 11A R 12 I/Bd. 255; vgl. auch Besprechung vom 20. Juni 1940, S. 181 f.; 
Wirtschaftlicher LB des Berliner Stadtpräsidenten für das 4. Vierteljahr 1938 vom 5. Jan. 
1939, in: BA R 12 I/Bd. 155, Bl. 42 und 43.

18 Berichte der RtdA für das 1. Vierteljahr 1939, in: Mason, Arbeiterklasse, S. 952 
(Dok. 156); vgl. auchjb. Gew. 1937/38, S. 129; Yano, Hüttenarbeiter, S. 83f.

19 Vgl. z. B. Albert Pietzsrh, Leistungssteigerung und Berufsausbildung in der gewerbli-
chen Wirtschaft, in: VJP, Jg. 3, 1939, S. 664f.; >Acht Stunden oder mehrt, ip: Dt. VW, Jg. 8 , 
1939, S. 170; Ludwig Preller, Mehrarbeit -  Mehrleistung, in: SP, Jg. 48, 1939, Sp.775ff.; 
AW I der DAT, Arbeitszeit und Volkswirtschaft, in: Jb. 1938, Bd. I, S. 63 ff.; Zentralbüro, 
Dt. Sozialpolitik 1938, S. 130.

20 Vgl. Mitward, Arbeitspolitik, S. 75 bzw. ders., Weltkrieg, S. 143, 234f.
21 Bei sämtlichen Angaben der Tab. 20 ist allerdings zu berücksichtigen, daß sie nur »in 

grober Annäherung« berechnet werden konnten, da »jeder Versuch, genauere Angaben zu 
machen, . ..  auf unüberwindliche Schwierigkeiten (Änderung des Produktions- bzw. Rü-
stungssortiments, lEntfcinerungt u.a. Qualitätsminderungen, weitere Probleme der Berech-
nung des Produktionsindex usw.)« stößt (Bichhollz, Kriegswirtschaft, Bd. II, S. 266f.).

22 Nach Angaben des Instituts für Wirtschaftsforschung lag der Umsatz je Beschäftigtem 
1936 in der Textilindustrie bei 7000RM. Der >Umsatzwert< erhöhte sich nach >Umsetzung< 
des Betreffenden in den Fahrzeugbau auf 11000RM, in die eisenschaffende Industrie auf
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11000RM, in die Chemicindustrie auf 15000UM, in die NE-Metallindustrie auf 23000UM 
und in die Kraftstoffmdustrie auf 25000 RM (nach: ebd., S. 261 f.).

23 Vgl. >Arbeitssteigcryng und Leistungsfähigkeit der Ostarbeiten, in: Dt. SR, Jg. 53, 1944, 
S. 34; ferner Herbert, Fremdarbeiter, S. 278; Milward, Arbeitspolitik, S. 82f.; zur Arbeitslei-
stung von KZ-Häftlingen vgl. IVysocki, Häftlingsarbcit, S. 60.

24 Vgl. JB des Wernerwerks M der S & H AG für 1942/43, S. 2, in: SAA 15/Lc 815; ferner 
Werner, Illeib übrig, S. 249, 255, 257, 337; Eichholtz, Kriegswirtschaft, Bd. II, S. 264; Kuczyns- 
ki, Lage, Bd. 6 , S. 534 sowie Anm. 17.
. 25 Denkschrift über die >Lohn- und Arbeitsbedingungen auf den deutschen Seeschiffswerf-

ten zu Beginn dcsjahrcs 1941 <, in: BA R 41/Bd. 153, Bl. 46.
26 Der Begriff des Krankenstandes wird im folgenden -  vor dem Hintergrund der lücken-

haften Quellenlage -  uneinheitlich verwandt: Für diejahre bis 1929 bezieht er sich (da andere 
Daten fehlen) auf sämtliche Krankenkassenmitglieder (Tab. 21), für diejahre danach-in Tab. 23 
-  dagegen nur aufdic Belegschaften. Zwar lag letztere Form des Krankenstandes höher, alle im 
folgenden konstatierten Trends gelten jedoch für beide Arten des Krankenstandes; die Gleich-
setzung des Krankenstandes nur der Arbeitnehmer mit dem aller Kassenmitglieder (sozusagen 
als dessen wichtigster Teilindex) findet hier seine Rechtfertigung.

27 Quelle wie Tab. 20. Vgl. auch Rudolf Krausmiiller, Um die Leistungssteigerung der 
Zukunft, in: Dt. VW, Jg. 8 , 1939, S. 608; Yatw, Hüttenarbeiter, S. 177 (Tab. 30) und S. 93f.

28 Vgl. Yano, Hüttenarbeiter, S. 8 6 f.
29 Vgl. z. B. Maria Btohmke. u. Karl Jost, Krankenstand, medizinische Sicht, in: Handbuch 

der Sozialmedizin, Bd. III, hg. von Maria Blohmke u. a., Stuttgart 1976, S. 106; Flans Schäfer u. 
Maria Blohmke, Sozialmedizin. Einführung in die Ergebnisse und Probleme der Medizin- 
Soziologie und die Sozialmedizin, Stuttgart 1972, S. 354, 358; Walter Zimmertnann, Kran-
kenstand, deutsche Verhältnisse, in: Handbuch der Sozialmedizin, Bd. III, S. 133 und die dort 
genannte Literatur.

30 Jb. Gew. 1933/34 (Preußen), S. 442; vgl. außerdem z. II. Jb. Gew. 1937/38, S. 129.
31 Jb. Gew. 1935/36 (Preußen), S. 267. .
32 Vgl. die Berichte der RtdA für das 3. und 4. Vierteljahr 1938 und das 1. Vierteljahr 1939 

sowie den Bericht der StaPo Dresden an das Geh. Staatspolizeiamt vom 29. Juni 1939,' in: 
Mason, Arbeiterklasse,*S. 722, 848, 863, 952 (Dok. 123, 147, 150, 156); Meldungen vom 
15. Nov. 1939, S. 458.

33 Relativ unkritisch werden diese Behauptungen übernommen von: Masern, Sozialpolitik, 
S. 315; ders.. Innere Krise, S. 174; Peukcrt, Volksgenossen, S. 134; Michael H. Kater, Die >Ge- 
sundheitsfuhrung des Deutschen Volkesi, in: Medizinhistorisches Journal 1983, S. 369; Behrens, 
Arbeiterkampf, S. 125, 129.

34 Peter Thoma, Arbeit und Krankheit, in: Brigitte Gcissleru. Peter Thoma (Hg.), Medizin-
soziologie, Frankfurt/New York 1975, S. 137, Anm. 22; vgl. auch z. 11. Karl Böker, Entwick-
lung und Ursachen des Krankenstandes der westdeutschen Arbeiter, in: Das Argument, Nr. 69 
(1971), S..917ff. Auch nach 1945 wurden Arbeiter, die überdurchschnittlich häufig krank 
waren, als >Krankfeierer< usw. bezeichnet (vgl. etwa Gerhard Schäuble, Die Humanisierung der 
Arbeit, Frankfurt/Ncw York 1979, S. 160, Anm. 2).

35 >Eisen und Metalh, Jan. 1939, S. 14, in: BA NSD 50/Bd. 871.
36 Jb. Gew. 1933/34 (Preußen), S. 448f.
37 Ebd.
38 RGBl. 1930,1, S. 311.
39 Vgl. Karl Kohlhausen, Vertraucnsärztlicher Dienst, in: Handbuch der Sozialmedizin, 

Bd. III, S. 560; Florian Tennstedt, Sozialgeschichte der Sozialversicherung, in: ebd., S.401; 
Wolfgang Scheur, Einrichtungen und Maßnahmen der sozialen Sicherheit in der Zeit des 
Nationalsozialismus (Diss.), Köln 1967, S. 24.

40 Kohlhausen, Dienst, S. 558.
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41 Zweites Krankenversicherungsänderungsgesetz vom 27.Juli 1969 (BGBl. 1969, I, 
S. 946), durch das die Institution des Vertrauensarztes einer grundlegenden Wandlung unter-
worfen wurde (vgl. K o h l h a u s e n , Dienst, S. 563ff.).

42 Ebd., S. 558.
43 Ebd S 561- zum vertrauensärztliclien System während der NS-Zcit vgl.: Wilhelm 

Friedrich T u n k e , Der vertrauensärztliche Dienst in der Krankenversicherung, in: Mh.NS, Jg. 3, 
1935/36, S. 477 ff.

44 Der Terminus Arbeitsmedizin wird hier als Oberbegriff benutzt. Er umfaßt sowohl die 
Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen Arbeit und Gesundheit als auch Organisation und 
Tätigkeit der Ärzte, die mit Diagnose und Behandlung gesundheitlicher Schäden von Arbeit-
nehmern befaßt waren. Die folgenden Ausführungen können nur eine.Skizze sein; zum hier 
nicht dargestellten gewerbeärztlichen Dienst vgl. Karl-Heinz K a r b e , Das Betriebsarztsystem 
und zum Schicksal cler Arbeitsmedizin im faschistischen Deutschland, in: Achim T h o n  u. Horst 
S p a a r  (Hg ) Medizin im Faschismus. Symposium über das Schicksal der Medizin in der Zeit 
des Faschismus in Deutschland 1933-1945, Berlin [DDR] 1985, S. 104ff.

45 Hier kann nur daraul hingewiesen werden, daß als grundlegende Form medizinischer 
Betreuung die Einführung eines sog. Flausarztsystems geplant war: Der Päticnt sollte sich für 
die Dauer eines Jahres bei einem Arzt einschrciben; Aufgabe des den Patienten »führenden« 
Hausarztes sollte »nicht das Krankenbehandeln, sondern das Gesunderhalten« unter der Prä-
misse der Leistungssteigerung und allgemeinen Kostensenkung sein (vgl. z. B. die Rede des 
Rcichsärztcfiihrers Gerhard W a g n er  ä m  8 . Aug. 1937 in Düsseldorf, nach: DÄ, Jg. 67, 1937, 
S. 770f.).

46 So der Berliner Leiter der ärztlichen Angelegenheiten für die allgemeinen und besonderen 
Krankenkassen, nach: >Neuordnung des- vertrauensärztlichen Dienstes in Berlin«, in: DÄ 
64. Jg., 1934, S. 630; ähnlich z. B. Wagner in seiner Rede vom 8 . Aug. 1937 (Anm. 45), S. 770; 
F. S c h w e ig h ä u s e r , Der Begriff der ärztlichen Behandlung in der Sozialversicherung, in: DÄ 
6 8 .Jg., 1938, S. 371; H. F. H o ffm a n n , Das ärztliche Weltbild, Stuttgart 1937, S. 46f.; Karl- 
Heinrich T r a n k e , Gesundheit ist Pflicht, in: Volk und Gesundheit 1942, S. 27ff., nach: W u ttk e -  

C r o n e b e r g , Medizin im NS,S. 31 f. bzw. 92 (Dok. 17 und 51).
47 Friedrich H ä rte ls , Gesundheitsführung des Volkes -  die Aufgabe des Staates, in: DÄ 

63. Jg., 1933, S. 19.
48 So die bündige wie treffende Definition bei IV u ttk e -G r o n e b e r g , Medizin im NS, S. 43; vgl. 

auch die grundlegenden Ausführungen bei K a t e r , Gesundheitsführung, S.349ff. und K a r b e ,  

Betriebsarztsystem, S. 104ff.
49 Vor allem die grundsätzlichen Ausführungen von IV u ttk e -C r o n e b c r g , Leistung, S. 231 ff. 

sowie die von d e m s , in dem «Arbeitsbuch. Medizin im NS< vorgclegtcu Dokumente (insbeson-
dere S.32ffi, Dok._l7ff); zu Kontinuitäten und Ursprüngen der Leistungsmedizin vor 1933 
vgl. Sepp G r e s s n e r , Leistungsmedizin im Nationalsozialismus, in: Medizin im Nationalsozialis-
mus, S. 189 ff.

50 Vgl. z. li. «Fragen um die betriebliche Gesundheitsführung«, in: «Angriff« vom 5. Juli 1944;
«Der Arzt des deutschen Arbeiters«, in: VB vom 16. Mai 1944; Friedrich B a r t e ls , Der Reichsärz-
tekammer zum Geleit, in: DÄ,Jg. 65, 1935, S. 1235f. »

51 RGBl. 1933, I, S. 179.
52 Vgl. Stephan L e i b f r i e d  u . Florian T en n s ted t , Berufsverbote und Sozialpolitik. Die Auswir-

kungen der nationalsozialistischen Machtergreifung aufdie Krankcnkassenverwaltung und die 
Kassenärzte, Bremen 1981'; Eckhard H a n s e n  u. a., Seit über einem Jahrhundert.. . :  Verschütte-
te Alternativen in der Sozialpolitik. Sozialer Fortschritt, organisierte Dienstlcistungsmacht und 
nationalsozialistische Machtergreifung, Köln 1981, S. 299ff.; SÖPADE-Berichte 1936, 
S. 631 f.; S d t e u r , Maßnahmen, S.61ffi; 'Ten nstedt, Sozialgeschichte, S. 406; d e r s . , Sozialpolitik 
und Berufsverbote im Jahre 1933, in: ZfS, Jg. 25, 1979, S. 134ff.; d e r s . . Soziale Selbstverwal-
tung. Geschichte der Selbstverwaltung in der Krankenversicherung, Bd. 2, Bonn 1977,
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S. 185 ff.; Detlev Zöllner, Landesbericht Deutschland, in: Ein Jahrhundert Sozialpolitik in der 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich und der Schweiz, hg. 
von Peter A. Köhler u. Hans F. Zacher, Berlin 1981, S. 127ff.; vgl. in diesem Zusammenhang 
auch die .Polemik gegen Ortskrankenkassen etwa bei: Schwcnger, Betriebskrankenkassen, 
S. 36 f.

53 Das >Gesetz über den Aufbau der Sozialversichcrung< (Aiifbaugesetz) vom 5.Juli 1934 
(RGBl. 1934, I, S. 577) schrieb die übernommene Struktur der Rcichsversicherung im Grund-
satz fest (vgl. Karl Teppe, Zur Sozialpolitik des Dritten Reiches am Beispiel der Sozialversiche-
rung, in: AfS Bd. XV1I/1977, S. 209ff.; Peters, Geschichte, S. 109ff.).

54 Zimmermatm, Krankenstand, deutsche Verhältnisse, S. 122.
55 SOPADE-Berichte 1936, S. 1286.
56 Ebd.; vgl. auch SOPADE-Berichte 1935, S. 1447; 1937, S. 1320 sowie z.ll. Scheur, 

Maßnahmen, S. 11'4.
57 Vgl. Peters, Geschichte, S. 113f.; sowie Scheur, Maßnahmen, S. 128ff.
58 Verordnung vom 22. April 1933, in: RGBl. 1933, I, S. 222.
59 Vgl. Karstedt, Die Durchführung der Arier- und Kommunistengesetzgcbnng, in: DÄ, 

Jg.64, 1934, S. 591 ff.; Hadrich, Die nicht-arischen Ärzte, in: ebd., S. 1243ff.; Sofie Götze, 
Übersicht über die Gesetzgebung in der Krankenversicherung seit März 1933, in: VuK, Jg. 1, 
1933, S. 79 ff.; Hansenit. a., Seit über einemjahrhundert, S. 362f., Amn. 3; Tennstedt, Sozialpo-
litik und Berufsverbote, Teil 11, S. 215ff.; Siegfried Parlow, Zur Integration ärztlicher Standes-
organisationen in das faschistische Machtgefüge, in: Medizin im Faschismus, S.81; Michael 
H. Kater, Medizin und Mediziner im 3. Reich, in: HZ, Bd. 244, 1987, insbesondere, S. 325 ff.

60 Vgl. Tennstedt, Sozialpolitik und Berufsverbote, Teil II, S.212, 217. Abgeschlossen 
wurden die >Säubcrungen< unter den Ärzten >ersn durch die 4. Verordnung zum Reichsbürger-
gesetz vom 25. Juli 1938, durch die allen jüdischen Ärzten die Ausübung beruflicher Tätigkeit 
verboten wurde. Noch Anfang 1938 hatte der Anteil jüdischer Ärzte unter allen Ärzten in 
Berlin bei etwâ einem Drittel gelegen (vgl. Heinrich Grote, Die kassenärztliche Versorgung des 
deutschen Volkes, in: Beilage zum DÄ, Jg. 6 8 , 1938 anläßlich des 50. Geburtstages des iReichs- 
ärzteftihrers« Gerhard Wagner, S. 10 ff.).
' 61 SOPADE-Berichte 1936, S. 1287f. (inkl. Beispiele); vgl. auch ebd., S. 637, 1286ff.; 
SOPADE-Berichte 1937, S. 1330, 1332; Scheur, Einrichtungen, S. 122f.; Yano, Hüttenarbeiter, 
S. 84.

62 Vgl. Paßbender, Schutz des Vertrauensarztes gegen Beleidigungen, Bedrohungen und 
Nötigungen, in: VuK, Jg. 7, 1939, S. 84. Dies war allerdings auch vor 1933 keine Seltenheit; 
vgl. Wolfgang Schmidt, Vcrtrauensärztliche Nachuntersuchung, in: Der Vertrauensarzt, Jg. 2, 
1932, S. lOff.
-63 Gottlieb Fr. Storck, Vom Revisionsarzt zum Sozialarzt!, in: VuK.Jg. 9, 1941, S. 9.
64 Zum Aufbaugesetz vgl. Anm. 53; der Erlaß vom 30. März 1936 ist abgedruckt in VuK, 

Jg.4, 1936, S. 195f. bzw. DÄ, Jg. 6 6 , 1936, S. 415f. Jeder Unterbczirk einer LVA sollte 
mindestens eine eigene Dienststelle erhalten. Ziel war ein Vertrauensarzt auf25000 Versicherte 
(vgl. II. Marschner, Die Aufgaben des Hauptvertrauensarztes, in: VuK, Jg. 4, 1936, S. 128ff.; 
Schäfcr/Blomke, Soziahnedizin, S.366f.; zur Ausweitung des vcrtrauensärztlichcn Dienstes 
(väD) zu Beginn der NS-Herrschaft vgl. Otto Walter, Die Neuordnung der vertrauensärztli-
chen Arbeit, in: DÄ, Jg. 63, 1933, S. 324ff.). Durch einen weiteren Erlaß des RAM vom 5. Juli 
1940 wurden auch die Ersatzkassen der Krankenversicherung dem väD. der LVA unterstellt 
(nach: DÄ, Jg. 70, 1940, S.341 bzw. VuK.Jg. 8 , 1940, S. 111).

65 1937 wurden insgesamt 911 Vertrauensärzte (davon 412 hauptamtlich) sowie 321 sonstige 
Angestellte im vertrauensärztlichen Dienst beschäftigt (nach: St. DR, Bd. 529, S. 59).

6 6  SOPADE-Berichte 1937, S. 821 f.
67 1. Vierteljahresbericht 1939 des Sicherheitshauptamtes, in: Meldungen, S. 324; vgl. auch 

z. B. >Meldung arbeitsunfähig Erkrankter durch Betriebsführen, in: DÄ; Jg. 70, 1940, S. 417.
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Anmerkungen zu S. 237—238

Nachuntersuchungen durch den Vertrauensarzt konnten zum Entzug bereits erteilter Ren-
ten führen (vgl. SOPADE-Berichte 1936, S. 637, 1289, 1292ff.; 1937, S. 1322; Scheut, 
Maßnahmen, S. 118 f.). Auch aus politischen Gründen konnte der Anspruch auf Rente auf-
gehoben werden (vgl. ebd., S. 120).

6 8  Nach: DÄ, Jg. 6 8 , 1938, S. 881.
69 Nach: Rundschreiben der RG1 an die zur Fachgemeinschaft Eisen und Metall gehö-

renden Wigru. und Bezirksfachgemeinschaften der Eisen- und Metallindustrie vom 24. Juli 
1940, in: THA VSt/212—214.

70 Vgl. Meldungen vom 22. Okt. 1942, S. 4360; Tennstedt, Sozialgeschichte, S. 475; 
Scheut, Maßnahmen, S. 123, Anm, 1. Außerdem verkürzte der RAM durch einen Erlaß 
vom 16. Febr. 1943 die Frist, innerhalb derer sich ein Kranker bei den Krankenkassen mel-
den mußte, von einer Woche auf drei Tage (vgl. Funke, Krankenkontrolle, S. 13; Werner, 
Bleib übrig, S. 312 bzw. 429, Anm. 72).

71 Ebd. Nach Angaben von Gressner wurde den Vertrauensärzten bei derartigen »Aus- 
kämmungen« sogar >Kopfgeld< gezahlt (vgl. Gressner, Leistungsmedizin, S. 196).

72 Beispiele in W. Scb.y.utt, Ein Beitrag einer vertrauensärztlichen Großdienststelle zur 
Bewältigung hoher Krankenstände, in: VuK, Jg. 8 , 1940, S. 114ff.; H. Schmihking, »Muste-
rungen» im vertrauensärztlichen Dienst, in: ebd., S. 33ff.

73 Robert Adam (Leiter des Arbeitsamtes München), Arbeitsdisziplin und »Krankwer-
den», in: VuK.Jg. 9, 1941, S. 57.

74 Nach: DÄ, Jg. 72, 1942, S. 53 bzw. VuK, Jg. 9, 1941, S. 189f.; vgl. auch F .Funke, 
Krankcnkoutrolle, in: Dt. SP, Jg. 54, 1945, S. 13; A. Veitmann, Darf der Betriebsarzt zu-
gleich Vertrauensarzt sein?, in: Vuk; Jg. 9, 1941, S.98ff. Obgleich bis Okt. 1941 Betriebs-
und Vertrauensärzten gesetzlich strengste Schweigepflicht vorgeschrieben war, gaben zu-
mindest seit Kriegsbeginn Vertrauensärzte Durchschläge ihrer Untersuchungsberichte häu-
figer an Betriebsärzte weiter (vgl. Schmitt, Vertrauensärztliche Großdienststelle, S. 115).

75 Vgl. z. B. »Betriebsarzt und üetriebsführen in: D. Dt. V. 19. März 1937 (nach: THA
VSt/215-216); vgl. jetzt auch Karbe, Betriebsarztsystem, S. 105; Kater, Gesundheitsfüh- 
rung, S. 369f. Nur dem Unternehmer verantwortliche Werksärzte hatte es auch vor 1933 
gegeben (vgl. hierzu den Überblick bei Dietrich Milles, Zur Kontinuität betriebsärztlicher 
Aufgaben und Sichtweisen, in: Normalität oder Normalisierung? Geschichtswerkstätten 
und Faschismusanalysc, hg. von Heide Gerstenberger u. Dorothea Schmidt, Münster 1987, 
S. 67fif.). •.

76 Viel Material zu diesem Thema findet sich in; BA R 11/Bd. 61, R 12 I/Bd. 255; HA 
GHH 400 140/20.

77 Ed. Busse, Arzt und Arbeitseinsatz, in: AE/AH 1937, S. 250.
78 Vgl. etwa die Klagen von Mitgliedern des Vertrauensrates'der GHH, daß die betrieb-

lichen Vertrauensärzte »möglichst jeden Kranken gesundzuschreiben« trachteten (Nieder-
schrift über die Sitzungen des VR vom 12. Jan. 1940 und 12. Dez. 1941; vgl. auch Nieder-
schrift über die Sitzungen des VR vom 5. Juli und 30. Aug. 1940, alles in: HA GHH 400 
1026/10 bzw. 400 144/20) oder Meldungen vom 2. März 1944, S.6394ff.; SOI’ADE-Bc- 
richtc 1937, S. 1329; Werner, Bleib übrig, S. 170f.

79 Vgl. »Gesunde Gefolgschaftcin, in: »Angriff vom 10.Juni 1944 sowie WuSPR, Allg. 
Ausg., vom 15. Aug. 1939; etwas differierende Angaben bei Karbe, Betriebsarztsystem, 
S. 108. (Überwiegend waren die Betriebsärzte allerdings nebenamtlich tätig.)

80 So der Beauftragte des »Reichsärzteführers» beim Gcneralinspekteur für das deutsche 
Straßenwesen Lotz, Der ärztliche Dienst bei den Westbefestigungsarbeiten, in: DÄ, Jg. 6 8 , 
1938, S. 859.

81 Ebd., S. 860; vgl. auch Gottwald, Der vertrauensärztliche Dienst bei den Westarbei-
ten, in: VuK,Jg.7_ 1939, S. 130ff.

82 Friedrich Funke, Vom Betriebsarzt zum »Revierarzt», in: BuVR 1943, S. 13; vgl. auch
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Anmerkungen zu S. 238—240

z. B. >Reichsgesundheitsführer< Leonardo Conti, Der Arzt im Kampf um das deutsche Volks-
schicksal (Rede vom 24. April 1942), in: DÄ, Jg. 72, 1942, S. 203.

83 Allerdings war bereits Anfang 1939 vom >Hauptamt für Volksgesundhcit< angeordnet 
worden, daß Betriebsärzte in den Betrieben auch ambulante Behandlungen vornehmen durften 
(vgl. >Dex Betriebsarzt behandeln, in: Dt. SP, Jg. 52, 1944, S. 104).

84 Funke, Betriebsarzt, S. 13f. Die Institution des >Revicrarztes< hatte sich bis Kriegsende 
allerdings in der deutschen Industrie nicht vollständig durchgesetzt.

85 Adam, Arbeitsdisziplin, S. 59.
8 6  Schmith u. B.J. Gottlieb, Der Gesundheitszustand der Wohlfahrtserwerbslosen in Frank-

furt, in: DÄ, Jg. 6 8 , 1938, S. 518; vgl. auch z. B. Grünewald, Kriegsmaßnahmen in der Kran-
kenversicherung, in: RABl. 1941, II, S. 73.

87 Vgl. z. B. Berichte der RtdA für das 4. Vierteljahr 1938 und das 1. Vierteljahr 1939, nach: 
Mason, Arbeiterklasse, S. 863, S. 952 (Dok. 150, 156); Schreiben des Leiters der Wigru. Luft-
fahrtindustrie an den Staatssekretär und Generalinspckteur der Luftwaffe vom 20. Nov. 1942, 
in: BA R 41/13d. 228, Bl. 27 Rs. f.; Schreibender IG Farben AG Ludwigshafen a. Rh. an die RGI 
vom 27. Febr. 1944, in: BA R 121/Bd. 336; div. dazu auch in: THA VSt/143—145. Klagen über 
>Gefälligkcitsatteste< waren freilich auch vor 1933 keine Seltenheit (vgl. z. B. Schreiben der 
Sozialpolitischen Abt. der S&H AG Und SSW GmbH an Dir. Reyss vom 30. Jan. 1923, in: SAA 
14/Ls 692).

8 8  Tennstedt, Sozialgeschichte, S. 408.
89 Auszug aus einer Mitteilung der Hamburger Ärztekammer, o. D. (wahrscheinlich 1943/ 

44), in: Heinz Klinger, Wege und Nebenwege. Erinnerungen eines Hamburger Arztes, Ham-
burg 1976, S. 100, zit. nach: Wuttke-Groneberg, Medizin im NS, S. 8 8  (Dok. 49).

90 In: HA GHH 400 140/20.
91 Stimmungsbericht des SA-Sturms 25/143 in Recklinghausen vom Jan. 1944, nach: 

Deutschlandim Zweiten Weltkrieg, Bd. 5, S. 191; vgl. ferner iStrengcr Maßstab in der Beurtei-
lung der Arbeitsunfähigkeit, in: DÄ, Jg. 70, 1940, S. 118; Conti, Arzt im Kampf, S. 201.

92 So der_Stellv. Reichsärzteführcr Bartels in einem Vortrag über »Gesundheit und Wirt-
schaft vom 8 . Sept. 1938, in: »Gesundheitsführung in den Betriebern, zusammengestellt von 
der RGI, Leipzig 1939, S. 11, in: BA R 12 I/Bd. 255 bzw. WWA F 26/Nr. 367.

93 Nach: SOPADE-Bcrichte 1939, S. 347; vgl. auch Bartels, Gesundheit und Wirtschaft 
(Anm.92), S. lOf.

94 Bartels, cbd., S. 11; vgl. auch Conti, Arzt im Kampf, S. 204; W. Schnatenberg, Neue 
Aufgaben der Betriebsärzte, in: VuK, Jg. 8 , 1940, S. 49, 52.

95 Vgl. W. Schnatenberg, Die gesundheitliche Betreuung in den Betrieben. Aufgaben und 
Bedeutung des Betriebsarztes, Vorabdruck aus: Zeitschrift für das gesamte Kranken wesen vom 
19. Jan. 1942, in: BA R 36/Bd. 1288. Die hier geschilderten Formen betrieblicher Gesundheits-
politik in den >Hermann-Göring-Werken< waren in einzelnen Betrieben auch schon vor 1939 
nachgeahmt worden, z. B. von den Junkers Flugzeug- und Motorenwerken, Dessau (vgl. 
Richard Thiedemann, Leistungen durch betriebliche Sozialpolitik, in: Vertrauensrat, Jg. 6 , 1939, 
S. 6 ).

96 Nach: THA VSt/215—216.
97 Nach: Tennstedt, Sozialgeschichtc, S.409 bzw. ders., Soziale Selbstverwaltung, S. 219; 

Karbe, Betriebsarztsystem, S. 108.
98 Anlage zu: Schreiben der Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Ruhr der Wigru. Bergbau 

an Dir. Kellcrmann (GHH) vom 20. Sept. 1940, in: HA GHH 400 101300/11.
99 Rundschreiben des Präsidenten der Reichsknappschaft an die ersten leitenden Angestell-

ten der Bezirksknappschaften vom 19. Juni 1939, in: WWA F 26/Nr. 367; vgl. auch z.ll. 
Niederschrift über die Vertrauensrat-Sitzung des Wernerwerks T am 14. Jan. 1943, in: SAA 11/ 
Lg 694 (v. Buol); Rundschreiben der Gauleitung Berlin vom 21. März 1944, in: 11A R 12 1/ 
Bd. 336; Adam, Arbeitsdisziplin, S. 59; Werner, Bleib übrig, S. 312. Zur Krankenkontrolle seit
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] 936 vgl. Holzapfel, Ein Beitrag zum Ausbau des vertrauensärztlichen Dienstes, in: VuK, Jg. 4, 
1936, S. 104. Zu Krankenkontrollcn vor 1933 vgl. Rudolf Schwenker, Die deutschen Betriebs-
krankenkassen, Münchcn/Leipzig 1934 S. 13ff.; Sachse, Sozialpolitik, S. 331 ff.

100 Nach: Mitteilungen für die Mitglieder der RGI, Heft 7/1943, S.316, in: THA VSt./ 
212—214; vgl. auch l-'unke, Krankenkontrolle, S. 13.

101 Vgl. funke, ebd.; Werner, Bleib übrig, S. 312 bzw. S. 429, Anm. 75.
102 So war es z. B. Aufgabe von >Gcsundhcitstrupps< der >Werkscharen< der Arbeitsfront, 

vermeintliche Simulanten beim Betriebsarzt zu denunzieren (vgl. Bartels, Gesundheit und 
Wirtschaft (Anm. 92), S. 11). Nach Angaben der >Dt. Allgemeinen Ztg.< vom 11. Juni 1937 
(nach: THA VSt/215—216) wurden bis zu zehn Prozent der >Werkscharen< als »Gcsundheits- 
truppsi in die Betriebe geschickt.

103 Vgl. z. B. >Lohnzahlung im Krankheitsfälle, in: Mh.NS, Jg. 6 , 1939, S. 263 (Beispiele); 
fernerjb. Gew. 1937/38, S.207.

104 Vgl. SOI’ADE-Berichtc 1938, S. 325f.
105 Vgl. etwa Besprechung vom 20. Juni 1940 (Soziale Bewegungen. Jb. 1), S. 177; Schreiben 

der IG Farben an die RGI vom 27. Febr. 1944 (Anm. 87); ferner Y a n o , Hüttenarbeiter, S. 85.
106 ln: BA R 12 I/Bd. 270. Auf einer Sitzung des Sozialversicherungs-Ausschusses der RGI 

vom 13. Juli 1939 wurde gefordert, Krankengcldzuschüsse erst nach einjähriger Betriebszugehö-
rigkeit zu gewähren (Niederschrift in: ebd.).

107 Vgl. z. B. Schnatenherg, Aufgaben, S. 49, 52. In diesem Zusammenhang gehört auch die 
von Ley auf dem Parteitag in Nürnberg entworfene »Utopie der totalen Prävention« (vgl. Sepp 
Gracssner, Neue soziale Kontrolltechniken durch Arbcits- und Leistungsmedizin, in: Medizin 
und Nationalsozialismus. Tabuisierte Vergangenheit -  Ungebrochene Tradition?, hg. von 
Gerhard Baader u. Ulrich Schultz (Dokumentation des Gesundheitstages Berlin 1980), Berlin 
1980, S. 149.

108 Dieser Aspekt wird z. Ii. bei Marßolech/Ott, Bremen, S. 153 betont. Zum Betriebssport in 
den zwanziger Jahren vgl. jetzt Sachse, Sozialpolitik, S. 82 ff.

109 Zur politischen Ausrichtung und Militarisierung des Betriebssports vgl. z. B. Gesamtbe-
richt über die Arbeitssitzungen des Reichsarbeitskreiscs der Gesundheitsführung des Deutschen 
Volkes am 16. und 17. Aug. 1937 in München, in: DÄ, Jg. 67, 1937, S. 943f.; Sparkassen der 
Volksgesundheit. Verstärkter Einsatz für dicBctriebssportgemeinschaften', in: Volksgesundhcit 
1938, S. 58; H. Hoshe, Die menschliche Leistung als Grundlage des totalen Staates, Leipzig 1936, 
S. 19F., nach: Wu/lke-Grottebetg, Medizin im NS, S. 36, 74 (Dok. 18,36);>Bctriebssport<, in: VJP,
4 , Jg., 1941, S. 714;Jb. Gew. 1937/38, S. 208; SOPADE-Berichte 1937, S. 1261 ff., 1685 ff.; 1938,
5. 1084 ff. Zur Unterordnung des'Betriebssports unter den Gesichtspunkt der produktionsbezo-
genen )Leistungsertüchtigung< vgl. z. B. Aktenvermerk fiirGuth (GeschäftsfiihrerderRGI) vom 
29. März 1939, in: BA R 12 I/Bd. 214; Aktenvermerk über die Besprechung zwischen Seeliger 
und Zangen vom 7. März 1939 (Anm. 17); >Achtung, hier spricht der Sportlehren, in: >Angriff< 
vom 1. Dez. 1938; Wilhelm Schauch, Leistungssteigerung durclVLeibcsübungen, in: Mh.NS, 
Jg. 4, 1937, S. 38 f.; >Dic erwerbstätige Frau im Betriebssportt, in:Mh.NS,Jg. 6 , 1939, S. 343 ff., 
367ff.;Jb. Gew. 1937/38, S. 208; Siemcns-Mitt. Nr. 192/Jan. 1938, S. 4.

110 Bei Kriegsbeginn bestanden ca. 13700 >Betriebssportgemeinschaften< mit 0,6 Mio. 
Mitgliedern, Anfang 1943 waren es 21 000 >Betriebssportgetneinschaftcn< mit 2,5 Mio. Mitglie-
dern (vgl. Kurt H ir c h e , Kriegsbewährung des Betriebssports, in:Mh.NS,Jg. 10,1943, S. 116 f.).

111 Meldungen vom 5. Okt. 1942, S. 4290f.
112 S c h n a t e n b e r g , Aufgaben, S. 52.
113 Vgl. ebd., S. 51 ff.; Rede Wagtiers vom 8 . Aug. 1937 (Anm. 45), S. 772; >Die Aufgaben 

des Betriebsarztcs<, in: Dt. Bergwerksztg. vom 18. Nov. 1938; betriebliche Gesundheitsfiih- 
rungc, in: D. Dt. V. vom 2. Dez. 1938 (1938/39, S. 576, 578); Marrenbach, Fundamente, S. 210; 
SOPADE-Berichte 1938, S. 1082f. Zu den Gründen, warum die Einführung des Gesundheits-
passes mit Schwierigkeiten verbunden war vgl. Kater, Gesundheitsführung, S. 358.
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114 Vgl. Carl Weiß, Bedeutung und Führung der vertraucnsärztlicheu Untcrsucluingskarte, 
in: VuK,Jg.6 , 1938, S.269f.

115 Holzapfel, Beitrag, S. 104.
116 Herbert Antoine, Die Gefolgschaftskartei als betriebliches und statistisches Auskunfts- 

mittel, in: ZfO, Jg. 11, 1937, S. 146f.; vgl. Hans Rudolph, Zielbcwußtc l’ersonalwirtschaft. 
Arbeitseinsatz — Arbeitsplatzwechsel -  Umschulung, in: ZfO.Jg. 14, 1940, S. 131.

117,»Aufgaben des Betriebsarztes in der Riistungswirtschafti, in: Z. VDI, Bd. 8 8 , 1944, 
S. 654; vgl. auch Karbe, Betriebsarztsysrem, S. 106 und die dort genannten Belege, t

118 Entwurf des Amtes >Gesundheit und Volksschutzi der DAF über >Das Gesundheitswerk 
des Deutschen Volkcs<, undatiert, zit. nach: Recker, Sozialpolitik, S. 126.

119 Schnatenberg, Neue Aufgaben, S. 52.
120 Vgl. hierzu Roth, Pervitin, S. 200ff.
121 So die Formulierung in einem Aktenvermerk über eine Besprechung zwischen Seeliger 

und Zangen vom 7. März 1939 (Amn. 17). Daß in dieser Hinsicht zwischen der RG1 und den 
zuständigen Stellen der DAF Einigkeit bestand, geht z. B. aus einem Bericht über eine gemein-
same Tagung im Mai 1936 hervor (in: BA R 12 I/Bd. 255). Die Forderung nach Erhöhung des 
>Leistungsknicks< war auch ein häufiges Thema der nationalsozialistischen Publizistik.

122 Zit. nach: Graessner, Soziale Kontrolltechniken, S. 149; vgl. auch Recker, Sozialpolitik, 
S. 125; Gressner, Leistungsmedizin, S. 192ff.; Wuttke-Groneberg, Leistung, S. 240f.; Milles, 
Kontinuität, S. 70. Diese repressive und zutiefst inhumane Grundtendenz der Altcrsversor- 
gungspläne der DAF wird bei Martin Broszat, Plädoyer für eine Historisicrung des Nationalso-
zialismus, in: Merkur, Jg. 39, 1985, S.383f. nicht gebührend berücksichtigt.

123 Vgl. Tennstedt, Sozialgeschichte, S. 476; Teppe, Sozialpolitik, S. 231 f.; SOPADE-llc- 
richte 1935, S. 1453; 1937, S.4321; ferner die von Wuttke-Groneberg, Medizin im NS, vorgeleg- 
ten Dokumente, insbesondere S. 106ff. (Dok. 57ff.).

124 Vgl. Scheur, Maßnahmen, S. 118; Teppe, Sozialpolitik, S. 231.
125 Zit. nach: Teppe, Sozialpolitik, S. 232.
126 Nach: Tennstedt, Sozialgeschichte, S.409.
127 Graessner, Kontrolltechniken, S. 145; ausführlich hierzu jetzt Gisela Bork, Zwangssterili- 

sation im Nationalsozialismus. Studien zur*Uassenpolitik und Frauenpolitik, Opladen 1986, 
S. 80 ff. *

128 Walter Schulz, Erbgut und Beruf, in: AE/AH 1937, S. 283.
129 Karl Ludwig Ledder (Gauamtslciter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP), Erken-

nung und Ausmerzc der Gemcinschaftsunfähigen, in: DÄ, Jg. 70, 1940, S. 295.
130 Zur angeblich erblich bedingten unterdurchschnittlichen Akkordleistung vgl. H. Reiter, 

Berufsschädigung und Volkslcistung, S. 146, nach: Wuttke-Groneberg, Medizin im NS, S. 38 
(Dok. 19). Daß z. B. ein Nervenzusammenbruch als Folge von Überarbeit zum Aidaß einer 
»Unfruchtbarmachung wegen Erbleidens« genommen werden konnte, ist folgender Äuße-
rung zu entnehmen: »Die Bezeichnung »Nervenzusammenbruch! für- Geisteskrankheiten 
nimmt jetzt wieder angesichts der Folgen, die die Erbleiden nach sich ziehen, an Beliebtheit zu.« 
(Kurt Mönch, Dienstbeschädigung, in: Dt. Invaliden-Versicherung, Jg. 7, 1935, S. 60; vgl. auch 
z. B. H.W. Kranz, Der derzeitige Stand des Problems der Gemeinschaftsunfähigen, in: DÄ, 
Jg. 72, 1942, S.285f.; ferner Michael Meixner u. Hans-Bodo Schwerdtner, Das »Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses!, seine wissenschaftlichen und politischen Voraussetzun-
gen und Folgewirkungcn, in: Medizin im Faschismus, S. 154f.; Aly/Roth,'Erfassung, S. 105ff.; 
Graessner, Kontrolltechniken, S. 145f.).

131 Vgl. Herbert School, Untersuchungen an Persönlichkeit und Sippe der Asozialen der 
Stadt Gießen (Diss.), Gießen 1937, nach: Armut und Sozialstaat, Bd. 3, insbesondere S. 303ff. 
bzw. Wuttke-Groneberg, Medizin im NS, S. 310 (Dok. 180,1) sowiejetzt Hock, Zwangssterilisa-
tion, S. 420 f.; Otto Bach, ZurZwangsstcrilisationspraxis in der Zeit des Faschismus im Bereich 
der Gesundheitsämter Leipzig und Grimma«, in: Medizin im Faschismus, S. 158f. Symptoma-
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tisch ist auch, daß nationalsozialistische >Rasscnhygieniker< Unzufriedenheit äußerten, weil 
trotz »weitgehender Auslegung« des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses noch 
kein »wirklich befriedigendes Ergebnis« erreicht sei ( L e c h l e r , Erkennung, S, 293).

132 Die Angaben der Tab. 22 sind aus zwei Gründen nur mit Vorbehalten zu betrachten: 
(a.) widerspricht sich Werner selbst: Auf S. 163 behauptet er für die Betriebskrankenkassen 
einen Krankenstand von 4,7%, auf S. 307 dagegen für das gleiche Jahr und ebenfalls die 
Betriebskrankenkassen einen Krankenstand von 6,3%. (b.) Die Angaben des Statistischen 
Reichsamtes für 1938 hegen mit 5,03% (Krankenstand der Betriebskrankenkassen) und 5,87 
(Krankenstand der Reichsknappschaft) deutlich höher als bei Werner (3,9% bzw. 4,7%; ähnli-
ches gilt für die Orts-, Innungs- und Landkrankenkassen). Der Grund für diese Differenz läßt 
sich nur vermuten: Wahrscheinlich sind bei Werner nur diejenigen erfaßt, die länger als drei 
Tage arbeitsunfähig geschrieben waren, während das Statistische Reichsamt offenbar alle 
Krank-Gemeldcten registrierte. Aus diesem Grund wurde in Tab. 22 ein Index gebildet, bei 
dem 1938 = 100 gesetzt wurde.

133 Meldungen vom 22. Okt. 1942, S. 4361. (Dieser Satz zielte auf die Arbeitsbedingungen 
der polnischen Arbeiter, er galt prinzipiell aber auch für erhebliche Teile der deutschen Arbei-
ter.)

134 Zwischen 1938 und März 1943 stieg die wöchentliche Arbeitszeit der männlichen 
Industriearbeiterschaft um 5,3%.

135 Schreiben des Landrats des Kreises Jerichow II an den Regierungspräsidenten vom 
7. Dez. 1939, in: BA R 41/Bd: 158, B1.76u. Rs.

136 Vgl. W ern er , Bleib übrig, S.56f., 133ff., 210ff.; Vermerk im Reichssicherheitshauptamt 
vom 4. Nov. 1939, in: M asern , Arbeiterklasse, S. 1170 (Dok. 215).

137 Bericht der Kruppschen Krankenanstalten vom 2. Dez. 1942 über die gesundheitlichen 
Verhältnisse im Herbst 1942, zit. nach: Kuczynski, Alltag, Bd. 5, S. 193.

138 Vgl. z. B. Rundschreiben der RGI an die zur Fachgemeinschaft Eisen und Metall gehö-
renden Wigru. vom 24. Juli 1940 (Anm. 69; weiteres Material dazu in: THA VSt/143—145); 
Schreiben des Leiters der Wigru. Luftfahrtindustrie an den Generalinspekteur der Luftwaffe 
vom 20. Nov. 1942 (Anm. 87); Schreiben des GBA an den Gcneralfcldmarschall Milch vom 
Jan. 1943 (Entwurf), in: BA R 41/Bd. 228, Bl. 30f.; Meldungen vom 15. Nov. 1939und 15. Jan. 
1940, S. 458 bzw. 651 f; Sitzungen der Vertrauensräteder S&H AG, 1940 und 1941, in: SAA 11/ 
Lg 667 (v. Buol), 11/Lg 699 (v. Buol), 11/Lg 694 (v. Iluol); Sitzungen des Vertrauensrates der 
OHW/GHH vom 12. Dez. 1941 und 22. Sept. 1943, in: HA GHH 400 144/20.

139 Meldungen vom 8 . Okt. 1942, S. 4301.
140 Wahrscheinlich sind in der Erhebung des Reichsverbandes der Betriebskrankenkassen 

1943/44 ausländische Zivilarbeiter nicht mit erfaßt; ans der Quelle geht dies allerdings nicht 
eindeutig hervor. Auch eine Einbeziehung der ausländischen Arbeitskräfte (ohne KZ-Häftlin-
ge) hätte die in den Tab. erkennbaren Trends vermutlich nicht entscheidend beeinflußt: Auslän-
der waren zwar meist schlechter untergebracht und ernährt, sic waren andererseits aber auch 
schärferen Restriktionen ausgesetzt als ihre deutschen Kollegen. In einem Merkblatt der Fabrik- 
oberlcitung der Berliner S&H-Iletriebe vom Mai 1942 hieß es z. B.: »Gegen Ausländer, die 
unbefugt der Arbeit fcrnbleibcn oder in anderer Weise gegen die Fabrikordnung verstoßen, 
werden mit Hilfe der Gestapo Zwangsmaßnahmen eingeleitet« (zit.-nach: Sachse, Sozialpolitik, 
S. 337).

141 F u n k e , Krankenkontrolle, S. 14.
142 W ern er , Bleib übrig, S. 169, 313 f.
143 Nach den Tätigkeitsberichten des Vertrauensarztes der Betriebskrankenkassc der GHH, 

in: HA GHH 400 140/20 (Zeiträume: 1. April— 1 .Juli 1939; 1 .Juli 1941-1.Jan. 1942).
144 Ebd.
145 Nach: T e n n s te d t , Sozialgeschichte, S, 408.
146 Vgl. die von W ern er (Bleib übrig, S. 169f., 313f.) vorgelegten Zahlen sowie Meldungen
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über drastisch reduzierte Krankenstände infolge vertrauensärztlicher Tätigkeit bei Alfred H o f -

b a u e r , Über Vcrtrauensarzttum und zur Betriebslehre der vertrauensärztlichen Dienststellen, 
in: VuK, Jg. 4, 1936, S. 46; Wolfgang S c h m id t , Über die Abhängigkeit der Arbeitsunfähig-
keitskurven vom vertrauensärztlichen Dienst, in: VuK, Jg. 6 , 1938, S.6 ff.; Alfons W ies in g er ,  

Zur Senkung der Krankenziffer, in: VuK, Jg. 9, 1941, S.51; S c h m it t , Gfoßdienststelle, 
S. 114fT.; S c h m iic k in g , >Mustcrungem, S.33ff.

147 Auszug aus der Niederschrift über eine Sitzung betr. Gesundheitsführung (Ver. Stahl-
werke, Sozialwirts. Abt.) vom 26.Juni 1942, in: THA VSt/212-214, vgl. auch Rundschrei-
ben Nr. 36 der Wirtschaftsgruppe Bergbau an die Herren Bergwerksdirektoren vom 29. April 
1943, in: ebd.; Meldungen vom 8 . Okt. 1942, S. 4307.

148 Vgl. Rundschreiben der Gauleitung Berlin der NSDAR vom 21. März 1944 (Anrn. 99); 
Rundschreiben der Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau an die KVD-Landesstellen: Westfalen- 
Nord, Westfalen-Süd, Essen vom 8 . Jan. 1944, in: THA VSt/212—214.

149 Zu den Klagen über angebliche hohe Krankenstände bei fr e u te n  vgl. Schreiben des 
Reichsministers des Innern an den RAM vom 28. Nov. 1939, in: M a s o n , Arbeiterklasse, 
S. 1206 (Dok. 233); Bericht der Rüstuugsinspektion XIlI/Nürnberg für Sept. 1939 und 
Kriegstagebuch des Rüstungskommandos Nürnberg vom 19.Jan. 1941, in: Bayern in der 
NS-Zeit, Bd. 1, S. 292, 296; Meldungen vom 8 . Okt. 1942, S. 4302; Schreiben des Landrats 
des Kreises Jerichow II vom 7. Dez. 1939 (Anrn. 135). Zu Klagen über Krankenstände von 

J u g e n d l i c h e n  vgl. Schreiben des Leiters der Wigru. Luftfahrtindustrie vom 20. Nov. 1942, 
Bl. 27 (Anm. 87); vgl. auch Meldungen vom 8 . Okt. 1942, S. 4302.

150 Nach einer Erhebung des Reichsverbandes der Betriebskrankenkassen waren im Okt. 
1944 in den Industriezweigen mit hohem Frauenanteil durchschnittlich auffällig mehr männli-
che als weibliche Arbeiter krank: in der metallverarbeitenden Industrie betrug der Kran-
kenstand bei Frauen 4,37%, bei Männern 5,41%, in der Chcmieindustric bei Frauen 5,29%, 
bei Männern 5,53% und in der Textilindustrie bei Frauen 3,17%, bei Männern 4,29% (Quelle 
wie Tab. 22). Möglicherweise sind diese-geschlechtsspezifischen Unterschiede nur kriegsbe-
dingt. .Nach Angaben der >Betriebskrankenkasse der Ver. Siemens-Werke« waren nämlich die 
Krankenstände bei Frauen bis mindestens 1940 auffällig höher als bei männlichen Arbeitern 
(1938: 5,2%/3,4%; 1940 6 , l%/4,3%, ohne Angestellte, nach: SAA 14/Lg 977). Offenbar hat 
hier insbesondere die in diesem Unternehmen seit 1942 verstärkt vorgenommene Einführung 
von Halb'tagsschichten für Frauen den Trend umgekehrt (Okt. 1944: 5,3%/6,0%, einschi. 
Angestellte, Quelle wie Tab. 22). Auch in neueren Untersuchungen wird von einem »bekann-
termaßen höheren Krankenstand der Frauen« gesprochen (B l o m k e / J o s t , Krankenstand, 
S. 106 f.).

151 Dies behauptet jedenfalls W in k le r , Frauenarbeit, S. 67ff., 154ff.; vgl. demgegenüber
L la jo h r , Hälfte, S. 244, 258f. •

152 Vgl. T e n n s te d t , Sozialgeschichte, S.436.
153 Nach: ebd., S. 436, 440.
154 RGBl. 1942, I, S. 107. .
155 RGBl. 1936, I, S. 1117; ausführlich hierzu Gerd M o s c h k e , Zur Behandlung der Berufs-

krankheitenfrage durch das faschistische Reichsarbcitsministcrium bis 1936, in: Medizin im 
Faschismus, S. 113fF.

156 Jb. Gew. 1935/36 (Preußen), S. 272 bzw. 478; vgl. außerdem ebd., S. 452 (Ersatzstoffe 
in der Chemieindustrie); SOl’ADE-Berichtc 1937, S. 1322.

157 >Die Berufskrankheiten. Nach den Jahresberichten der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften«, in: Arbeitsschutz (RABl. III) 1937, S. 244; 1938, S. 330.

158 Nach: K r a n ig , Arbeitsrecht, S. 143.
159 Nach: >Die Berufskrankheiten« (Anm. 157). Ein Vergleich mit den Jahren bis 1931 ist 

•allerdings problematisch, da aufgrund der Rückwirkungsklausel in der Berufskrankheiten- 
Verordnung von 1929 in denjahren 1929 und 1930 zahlreiche Anträge auf Entschädigung von
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Berufskrankheiten gestellt wurden, die bereits in den frühen zwanziger Jahren erlitten wurden 
(vgl. Moschke, Berufskrankheitenfrage, S. 116).

160 Thema, Arbeit, S. 129; vgl. auch z. B. >Was gilt als Berufskrankheit?», in: DÄ, Jg. 72, 
1942, S. 304.

161 Industriearbeit und Gesundheitsverschlciß, hg. von Hajo Funke u.a., Frankfurt usw. 
1976, S. 36.

162 1928 wurden 264, 1938 dagegen 310 an Krcislauferkrankungen Verstorbene auf 100000 
Einwohner registriert (Pelzina u. a., Arbeitsbuch III, S. 155). Die >Dt. Allg. Ztg.< vom 11. Juni 
1937 wußte zu berichten, daß »an dritter Stelle als Grund für Militärdienstuntauglichkeit 
nervöse Störungen festzustellen waren« (nach: THA VSt/215—216). Zu Magenerkrankungen 
vgl. Holzapfel, Beitrag, S. 104.

163 Nach: >Die Berufskrankheitcm (Amn. 157); vgl. (für alle Berufsgenossenschaften) auch 
Moschke, llerufskrankheitenfragc, S. 116; ferner Kranig, Arbeitsrecht, S. 143 (der allerdings den 
Stellenwert von Berufskrankheitsanzeigen und Entschädigungen falsch interpretiert).

164 1929, 1932 und 1939 betrugen die >Neuzugänge< an entschädigten in v. H. der gemelde-
ten Betriebsunfälle und Berufskrankheiten im Bereich »Hütten und Walzwerke< 5,2%, 8 ,8 % 
und 4,0%, im Bereich »Eisen und Stahl» 4,7%, 7,1% und 2,4%, im Maschinenbau und der 
Kleineisenindustrie 6,3%, 8,2% und 2,9%, in der Feinmechanik und Elektrotechnik 5,3%, 
7,2% und 2,0%, in der Chemieindustrie 6,5%, 9,2% und 3,5% sowie in der Textilindustrie 
7,3%, 8,1% und 2,9% (St. Jb. DR 1931, S.385; 1934, S. 393; 1941/42, S.51(i).

165 Vgl. z. B. SOPADH-Bcrichtc 1935, S. 1453; 1936, S. 638f., 1086; 1937, S. 1321 ff.; ferner 
Tcppc, Sozialpolitik, S. 231; Schcur, Einrichtungen, S. 114ff.; Walter Pietrowiak, Die Reichs Ver-
sicherung im faschistischen Machtgefiige und bei der Vorbereitung und Durchführung des 
Zweiten Weltkrieges, in: Medizin im Faschismus», S. 8 8 ; Tennstedt, Sozialgeschichte, S. 438.

166 RGBl. 1931, I, S. 699, I, S. 273. Durch die Notverordnungen wurden die sog. kleinen 
Renten (bis 20% Erwerbsminderung) beseitigt. 132000 Verletzten- und außerdem 320000 
Witwen- und Waisenrenten fielen weg. Die dadurch erzielten Einsparungen beliefen sich auf 
410 Mio. RM (vgl. Tcppe, Sozialpolitik, S. 203; Tennstedt, Sozialgcschichte, S. 436).

167 Vgl. Peters, Geschichte, S. 116, 119; Teppe, Sozialpolitik, S. 235f.
168 1931 erhielt ein Empfänger von Renten-, Kranken- und Sterbegeld im Durchschnitt 

355 RM, 1932 432 RM und 1937 469 RM (vgl. Petzina u. a., Arbeitsbuch III, S. 159).
169 Im Maschinenbau und der Kleineisenindustrie lagen die entsprechenden Prozentsätze 

1929 bei 13,7%, 1932 bei 8,5% und 1939 bei 14,8%, in der Feinmechanik und Elektroindustrie 
bei 10,3% im Jahre 1929,6,11% 1932 und 10,9% 1939. Ähnlich lagen die Verhältnisse z. B. auch 
im Bereich »Eisen und Stahl»; im Bereich der Hütten- und Walzwerke blieben die Anzeigen von 
Betriebsunfällen und beruflich bedingten Krankheiten prozentual dagegen ungefähr auf dem 
Niveau des Jahres 1929 (Quelle: wie Anm. 164).

170 Jh. Gew. 1935/36 (Preußen), S. 177; vgl. Jb. Gew. 1937/38, S. 129; die noch ausführ-
licheren Jb. Gew. 1935/36, z. B. (Sachsen), S. 6 6 , 69; (Hessen), S. 30 sowie ähnlich lautende 
Bemerkungen in den Geschäftsberichten einiger Berufsgenossenschaften für 1937, nach: Fried-
rich Kleeis, Arbeitermangel und Unfallhäufigkeit, in: SP, Jg. 47, 1938, Sp. 1322f. Auch die aus 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit resultierende Erfahrung spielte für die Höhe der Unfall- 
quotc eine nicht unerhebliche Rolle (vgl. z. B. Rudolf Schwenger, Die betriebliche Sozialpolitik 
in der westdeutschen Großeisenindustrie, Münchcn/Leipzig 1934,,S. 85; ders., Die betriebliche 
Sozialpolitik im Ruhrkohlenbergbau, München 1932, S. 142, Anm.48).

171 Ebd. (Braunschweig), S. 13; vgl. auch z. B. Kleeis, Arbcitcrmangcl, Sp. 1321 ff.).
172 Grcssner, Leistungsmedizin, S. 192.
173 Ebd.
174 Jb. Gew. 1937/38, S.44f.
175 Vgl. ebd. Erst in einem Erlaß vom 15. Dez. 1943 (RABl. 1943, II, S. 341) bestimmte 

dann der RAM, daß möglichst alle größeren Betriebe Sicherheitsingenieure einstellen sollten
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(vgl. Franz Mansch, Arbeitsschutzwaltcr und Sicherheitsingenieur, in: Dt. SP, Jg. 53, 1944, 
S. 35f.; ferner Robert Pilz, Aufgabe und Stellung des Sicherheitsingenieurs im Betrieb, in: 
Arbeitsschutz (RAB1. III) 1938, S.324ff.; »Erfolgreiche Schulung von Unfallvertrauensmän-
nern«, in: Mh.NS, Jg. 6 , 1939, S. 97; Marrenbach, Fundamente, S. 168; Schwaiger, Großeisenin-
dustrie, S.Slff.; W. Kraft, Gewerbliche Unfallverhütung im Kriege, in: TuW, jg. 35, 1942, 
S. 37ff. Beispiele von weiteren einzclbetrieblichcn Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge bei: 
f lans Pelzer, Die freiwilligen Sozialleistungen der gewerblichen Großbetriebe für die Gefolg-
schaft (Diss.), Halle 1940, S. 37ff.).

176 Flinwcise zur Tätigkeit der Gewerbeärzte, die hier zu behandeln den Rahmen der Arbeit 
gesprengt hätte, bei Karbe, Betriebsarztsystem, S. 106ff.

177 Vgl. Werner, Bleib übrig, S. 23 (Tab. 3; Ruhr- und Saarbergbau).
178 Einzelbetricblichen Angaben wie z. B. denen der VSt ist zu entnehmen, daß der Anstieg 

der Betriebsunfälle in den beiden ersten Kriegsjahren etwas gebremst werden konnte (vgl. 
Statistische Mon.B. der VSt, in: TFIA). £in großer Konzern wie die VSt vcrfiigtcjcdoch über 
ein ganz anders ausgebautes Gesundheitswesen einschließlich Unfallschutz als kleinere Betriebe 
und ist deshalb in dieser Hinsicht nicht repräsentativ.

179 Die Entwicklung der Unfallraten bei deutschen und ausländischen Arbeitern läßt sich 
auf Basis der Ergebnisse der neueren Forschung nicht eindeutig klären. Während Werner (unter. 
Bezugnahme auf Untersuchungen in der Krupp-Gußstahlfabrik und im Ruhrkohlcnbergbau) 
behauptet, daß »die Unfallrate bei deutschen Arbeitern durch verstärkte Unfallschutzmaßnah-
men überhaupt nicht stieg, bei Ausländern allerdings deutlich zunalnn, da sie sich erst in das 
neue Arbeitsmilieu einfinden mußten« (Werner, Bleib übrig, S. 302), konstatiert Herbert für -  
gleichfalls in der Krupp-Gußstahlfabrik beschäftigte -  ausländische Zivilarbeiter und Kriegsge-
fangene deutlich niedrigere Unfallquoten als für die in diesem Unternehmen tätigen deutschen 
Arbeiter (Herbert, Fremdarbeiter, S. 209, Tab. 31). Wichtig ist in diesem Zusammenhang sein 
Hinweis, »daß unterschiedliche Kriterien bei der Anmeldung eines Unfalls angewendet wur-
den, denn es ist ganz unwahrscheinlich,"daß die oft fachfremd und zu hohen Prozentsätzen als 
Hilfsarbeiter eingesetzten Kriegsgefangenen nur halb so viele Unfälle gehabt haben sollen wie 
dcutschc Arbciter- die Kriterien, ab wann ein Unfall zu melden war, sanken mit dem Prestige 
der Altsländcrgruppe« (ebd., S. 210).

180 Neben dem Gesetz vom 9. März 1942, daß den Übergang der Unfallversicherung von 
der Betriebs- zur Personenversicherung markiert, ist vor allem die »4. Verordnung zur Ausdeh-
nung der Un£ällvcrsicherung< vom 29.Jan. 1943 (RGBl. 1943, I, S. 85) zu nennen, die Be-
schränkungen bei der Entschädigung von Berufskrankheiten aufhob.

VIII. Zusätzliche betriebliche Sozialleistungen:
Umfang und Funktionswandlungen

1 Zum aktuellen Forschungsstand vgl. Kap. I, Anm. 17; zur betrieblichen Sozialpolitik bis 
1933 vgl. z. B. Schwaiger, Großcisenindustric; ders., Ruhrbergbau; Gerhard Adelmann (Bearb.), 
Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfassung der Ruhrindustrie, 2 Bde., 
Bonn 1960 bzw. 1965. Einen guten Überblick über die Entwicklung des Werkswohnungshaus 
bis 1933 (die zwölfjahre danach werden nur gestreift) gibt jetzt Günther Schulz, Der Werkwoh-
nungsbau industrieller Arbeitgeber in Deutschland bis 1945, in: Homo habitans. Zur Sozialgc- 
scbichte des ländlichen und städtischen Wohnens in der Neuzeit, Münster 1985, S. 373ff. 
Hinzu weisen ist außerdem auf die Unmenge an Fest- und Jubiläumsschriften sowie die große 
Zahl einzelbetrieblicher Untersuchungen (vgl. die im folgenden zit. Literatur).

2 Zur Tätigkeit des »Instituts für Betriebssoziologie und soziale Betriebslehre« vgl. Manfred
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Wilke, Goetz Briefs und das Institut für Betriebssoziologie an der Technischen Hochschule 
Berlin, in: Reinhard Riirup (Hg.), Wissenschaft und Gesellschaft. Beiträge zur Geschichte der 
Technischen Universität Berlin, Bd. 1, Berlin usw. 1979, insbesondere, S. 339ff.; Peter Hin- 
richs, Um die Seele des Arbeiters' Arbcitspsychologie, Industrie- und Bctriebssoziologie in 
Deutschland 1871 — 1945, Köln 1981, S. 264ff.; Sachse, Sozialpolitik, Kap. II und III. Zur 
theoretischen Fundierung betrieblicher Sozialpolitik durch das stärker auf praktische Umset-
zung orientierte Dinta vgl. vor allem Däumer, Dinta, S. 81 ff.; Bunk, Erziehung, S.223ff.; 
Hinrichs, Seele, S. 271 ff.

3 »Einordnung der betrieblichen Sozialleistungern, in: SP, Jg. 49, 1939, Sp. 1037.
4 »Die Wirtschaftlichkeit der betrieblichen Sozialpolitik», in: Mh.NS, Jg. 6 , 1939, S. 274; im 

Tenor ähnlich: AW I der DAF, Sozialaufwendungen in den Jahresberichten der Kapitalgesell-
schaften, in: dass., Jb. 1939, Bd. I, S. 418; Reinhold Henzler, Gewinnbeteiligung der Gefolg-
schaft, Frankfurt 1937, S. 26; »Verantwortliche betriebliche Sozialpolitik», in: SP, Jg. 51, 1942, 
Sp.65f.

5 Vgl. Raimund Reichwein, Funktionswandlungen der betrieblichen Sozialpolitik, Köln/ 
Opladen 1965, S. 16, 63ff., 73; Eduard Gaugier, Betriebswirtschaftlich-soziologische Grund-
probleme bei der Gewährung betrieblicher Soziallcistungen, in: Theodor Thomandt (Hg.), 
Betriebliche Sozialleistungcn, Wicn/Stuttgart 1974, S. 1 ff.; Ulrich Pleiß, Betriebliche Soziallei- 
stungen, in: Eduard Gaugier (Hg.), Handwörterbuch des Personalwesens, Stuttgart 1975, 
Sp. 1822.

6  Erik Thomsen, Das Angebot betrieblicher Sozialleistungen als Instrument der Personalbe-
schaffungspolitik, Bochum 1982, S. 49; ähnlich auch z. B. Werner Dräger, Betriebliche Sozial-
politik zwischen Autonomie und Reglementierung (1918 bis 1977), in: Wilhelm Treue u. Hans 
Pohl, Betriebliche Sozialpolitik deutscher .Unternehmen seit dem 19. Jahrhundert, Wiesbaden 
1978, S. 58 ff. Pleiß spricht etwas zurückhaltender von der »Manipulation des Leistungscharak-
ters« betrieblicher Sozialpolitik durch das AOG (Pleiß, Sozialleistungen, Sp. 1822).

7 Mansfeld/Pohl, AOG, S. 10. Mansfeld und Pohl (die Verfasser des AOG) haben dies 
wiederholt betont: vgl. ebd., S. 108f.; Werner Mansfeld, Nachwort zu einem Aufsatz von 
Szczepanski, in: DAR, Jg. 2, 1934, S. 344; Wolfgang Pohl, Neue Formen der Gemeinschaftsar-
beit, in: DAR, Jg. 3, 1935, S. 93; Werner Mansfeld, Vom Arbeitsvertrag, in: DAR, Jg. 4, 1936, 
S. 119f.; ferner Hueck/Nipperdey/Dietz, AOG, S. 38; Dersch, AOG, S.31; Georg-Wilhelm 
Schmidt, Die soziale Fürsorgepflicht des Unternehmers im Gesetz zur Ordnung der nationalen 
Arbeit und im Arbeitsvertragsrecht (Diss.), Dresden 1936, S. 18ff.

8  Mansfeld/Pohl, AOG, S. 108 ff.
9 Vgl. Anm. 7 sowie Wilfried von Besser, Die Bedeutung des Gesetzes zur Ordnung der 

nationalen Arbeit für die Begründung des Arbeitsverhältnisses und seinen Inhalt (Diss.), 
Illcicherode 1938, S. 138f.; I.ifTz Richter, Der Ftirsorgegedankc im Arbeitsvertrag, in: Mh.NS 
Jg. 2, 1934, S.

10 Olaf Radke, Die Nachwirkungen des »Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit», in: 
Arbeit und Recht, Jg. 13, 1965, S. 303.

11 Kurt Sjhaaf Sozialpolitik des Betriebes, in: Dt. VW, Jg. 3, 1934, S. 563f.; vgl. auch 
Ludwig Preller, Das zwiefache Profil betrieblicher Sozialpolitik, in: VJP, Jg.5, 1942, S. 322; 
L. 11. Adolph Geck, Probleme der sozialen Werkspolitik, München/Leipzig 1935, S. 9; Schwai-
ger, Großeisenindustrie, S. 1.

12 Sehr aufschlußreich in dieser Hinsicht Mansfeld/Pohl, AOG, S. 9ff.
13 Hans Pelzer, Die freiwilligen Sozialleistungen der gewerblichen Großbetriebe für die 

Gefolgschaft (Diss.), Halle 1940, S. 28; ähnlich: Zusätzliche Gefolgschaftsversorgung, hg. vom 
Zcntralhiiro der DAF, Sozialamt, Berlin 1938, S. 14; AWI, Sozialaufwendungen, S. 418.

14 Vgl. Richter, Fürsorgegcdankc.
15 Vgl. Karl Hahn (seit April 1934 westfälischer RtdA). Zwei Jahre Betriebsordnungen, in: 

»Der Ruhrarbeiter», 39/1936, zit. nach: HA Krupp WA 41/6-208.

398

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Anmerkungen zu S. 256—258

16 Vgl. hierzu z. B. Vermerk aus dem RAM, undatiert (ca. Jan. 1938) betr. »Eingriffe der 
Deutschen Arbeitsfront<; Schreiben Mansfelds an den Reichskommissar ftir Preisbildung vom 
24. April 1937; Entwurf eines Schreibens des RWM an den Rcichskomtnissar ftir Preisbildung, 
undatiert (ca. April/Mai 1937); Berichte der RtdA fürJan./Febr. 1938; Schreiben von Scldtc an 
den RWM vom 7. Juni 1938, alles nach: Mason, Arbeiterklasse, S. 457, 459, 608, 622f., 626f. 
(Dok. 57, 58, 96, 98, 99). Während des »Leistungskampfes der Betricbe< forderte die DAF ganz 
offiziell entsprechende Erweiterungen der Betriebsordnungen (vgl. Heinrich Schulz u. Karl 
Steinbrink, Ratgeber für den Leistungskampf der deutschen Betriebe im Baugewerbe, Berlin 
1939, S. 128f.; ferner >Kampf um den besten Arbeiten, in: Dt. VW, Jg. 5, 1936, S. 724; zur 
Einflußnahme der DAF auf die betriebliche Sozialpolitik jetzt auch Sachse, Sozialpolitik, 
S. 151 ff.).

17 AW I der DAF, Soziallcistungen in der Kriegswirtschaft, Sept. 1939, S. 1 f., in: BA NSD 
50/Bd. 584.

18 Einen Überblick über Form und Wirkung dieses Leistungskampfes geben Mason, Sozial-
politik, S. 247ff.; Jürgen Reulecke, Die Fahne mit dem goldenen Zahnrad: der »Leistungskampf 
der deutschen Betriebe« 1937—1939, in: der!., u. Detlev I’eukert (Hg.), Die Reihen fast geschlos-
sen. Beiträge zur Geschichte des Alltags unterm Nationalsozialismus, Wuppertal 1981, 
S. 245 ff. Die DAF hat zu diesem Thema eine Vielzahl von Broschüren u. a. herausgegeben und 
über Ergebnisse und Kriterien für die Auszeichnung ausführlich in den von ihr herausgegebe-
nen Zeitschriften berichtet.

19 1937/38 nahmen am >Leistungskampf der Betriebes 80559 Unternehmen teil, ein Jahr 
später waren cs mehr als doppelt so viele (164239). Während des Krieges schwoll die Zahl der 
beteiligten Betriebe weiter an (von 272763 1939/40 und 290322 1940/41 und über 300000 in den 
Folgejahren). Entsprechend erhöhte sich die Zahl der mationalsozialistischcn Musterbetriebes 
von 30 1936/37 und 73 1937/38 auf 99 bzw. 98 in den beiden Folgejahren und 119 1940/41; 1942/ 
43 und 1943/44 wurden zudem jeweils etwa 200 Unternehmen mit dem Titel »NS-Musterbc- 
triebi (für »höchste Erzeugungsleistung und beste Arbeitsorganisation«) ausgezeichnet. Die 
Zahl der >Gaudiplomc für hervorragende Leistungen! ging in die Tausende (nach: Wilhelm 
Jäzosch, Die sozialpolitische Entwicklung in der Eisen- und Metallindustrie im Jahre 1938, in: 
Mh.NSJg.6 , 1939, S. 199; »Festungen des sozialen Friedens!, in: Vertrauensrat, Jg. 7, 1940, 
S. 33; >Die goldene Fahne für 119 Betriebei,'in: Vertraucnsrat, Jg. 8 , 1941, S..41; »Kriegsmuster- 
bctricbci, in: Dt. SP, Jg. 53, 1944, S. 19; Kurt Hirchc, Dynamischer Leistungskampf, in: cbd., 
S. 32; >Leistungskampfder Betriebei, in: Soz.D. 1942, S. 267.)

20 Vgl. die Notiz über die Besprechung (von Vertretern der rheinisch-westfälischen Schwer-
industrie) in Essen am 30. Sept. 1937, in: WWA F 26/Nr. 392. Lediglich Hocsch und einige 
kleinere Zechen nahmen am Leistungskampf teil (vgl. auch Wisotzky, Ruhrbergbau, S. 209f.). 
Die Coticordia Bergbau AG nahm auch 1941 noch nicht am »Leistungskampf der Betriebe! teil 
(vgl. WWA, ebd.), die GHF1 und die Fricdr. Krupp AG erst ab 1940 (vgl. Rundschreiben der 
Hauptverwaltung der GHH, Abt. G vom 4.Juli 1940, in: HA GHH 400 101/2; zu Krupp: 
»Festungen des sozialen Friedens! (Anm. 19), S. 33).

21 Georg Siemens, Der Weg'der Elektrotechnik. Geschichte des Hauses Siemens, Bd. 11 
(1910—1945), Freiburg/München 1961, S. 288 bzw. 290. Auch die Schwerindustrie des Ruhr-
gebietes konnte entsprechende Einmischungsversuchc der DAF erfolgreich abwehren (vgl. 
Yano, Hüttenarbeiter, S. 126, 140):

22 Vgl. SOPADE-Berichtc 1937, S. 1283f.; ferner Thamer, Verführung, S. 500. Da für die 
Auszeichnungen der DAF nicht unbedingt maßgeblich war, wann die zusätzlichen Soziallei-
stungen eingeführt worden waren, hat möglicherweise sogar die Mehrheit der Betriebe für vor 
1933 geschaffene Sozialeinrichtungen »Gaudiplomei u. a. erhalten.

23 Vgl. Hachtmann, Klassenharmonie, S. 169; Mai, Warum, S. 227.
24 AW I der DAF, Aufsätze zum Problem Arbeit und Freizeit, in: dass., Jb. 1938, Bd. I, 

S. 109.
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25 A W 1 , Geschäftsabschlüsse 1937, S. 575; vgl. auch d a s s ., Sozialpolitik in den Geschäfts-
berichten von Aktiengesellschaften, in: dass., Jb. 1936, S. 87ff.; Hildegard Emmrich-Schilling, 
Die Gestalt des Sozialberichts der wirtschaftlichen Unternehmung, Halle 1941, S. 28.

26 Ludwig Preller, Was wird für betriebliche Sozialpolitik ausgegeben?, in: SP, Jg. 47, 1938, 
Sp. 28.

27 Noch in anderer Hinsicht sind Vorbehalte bezüglich der Repräsentativität angebracht: 
Anzunehmen ist, daß nur die Unternehmen genauere Angaben veröffentlichten, deren Auf-
wendungen für zusätzliche Sozialleistungen über dem Durchschnitt lagen, während umge-
kehrt Betriebe mit unterdurchschnittlichen Sozialaufwcndungcn diese anderen Posten (z. B. 
den gesetzlichen Sozialabgaben) addierten, um keine megative Reklame< zu machen und die 
DAP auf den Plan zu rufen.

28 A W I ,  Sozialaufwcndungcn (1938), S. 402f.; >Was sind »freiwillige Soziallcistungen«?<, 
in:SP,Jg. 47, 1938, Sp. 789f.

29 Aktennotiz von Lübsen (GHH Oberhausen) vom 3.Juli 1940, in: HA GHH 400 1025/ 
17.

30 A W I ,  Geschäftsabschlüsse 1937,S. 574.
31 Vgl. Pelzer, Sozialleistungen, S. 29; >Was sind »freiwillige Soziallcistungen«?< 

(Anm. 28), Sp. 789; ferner A W I ,  Sozialaufwendungen (1938), S.411.
32 Dagegen konnten Rückstellungen für soziale Zwecke, Zuweisungen an Sozialfonds 

oder an rechtlich selbständige Pensionskassen ausgeschlossen werden, weil sic neben den 
laufenden Aufwendungen'für zusätzliche Sozialleistungen meist separat kenntlich gemacht 
wurden. Diese Zuweisungen blieben in der Erhebung vor allem deshalb unberücksichtigt, 
weil die laufenden Zahlungen aus diesen Fonds miterfaßt wurden und eine Doppelzählung 
von sozialen Aufwendungen vermieden werden sollte. Hinzu kommt, daß derartige >Sozial- 
zuweisungeix meist im Eigentum der Gesellschaft verblieben und der Betrieb dieses Kapital 
jederzeit zurückziehen oder anders verwenden konnte.

33 In der Chemieindustric erhöhte sich der entsprechende Anteil der freiwilligen Soziallci- 
stungen von 8,0% auf 10,8%. Auch in den meisten anderen Branchen wuchsen die zusätzli-
chen Sozialleistungen mehr oder minder stark; nur im Baugewerbe war ein beträchtlicher 
Rückgang der freiwilligen Sozialaufwendungen zu verzeichnen (alle Angaben nach: AWI, 
Geschäftsabschlüsse 1937, S. 577ff.; d a s s ., Sozialaufwcndungcn (1938), S. 394F.). In diesem 
Wirtschaftszweig spielte die betriebliche Sozialpolitik aufgrund der großen Fluktuation tradi-
tionell nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Reichwein, Funktionswandlungen, S. 43). Die staat- 
licherseits vorgenommene partielle Aufhebung des freien Arbeitsmarktes insbesondere durch 
die Einführung der Dienstpflicht traf vor allem diesen Sektor der deutschen Wirtschaft und 
hob hier die Konjunkturabhängigkeit der zusätzlichen Sozialleistungen, ihre Rolle als nndirek- 
te Lockjöhne« (auf die noch einzugehen sein wird), und damit die entscheidende Ursache des 
Anstiegs betrieblicher Sozialaufwendungen weitgehend auf.

34 Neben dem d lamlbuch der deutschen Aktiengesellschafteix (1932—1945) sind als weite-
re Quellen vor allem zu nennen die Zeitschriften: WuSPR (Allg. Ausg. bzw. E+M), Jb. des 
AWI der DAF; Mb.NS, SP, Dt. VW sowie verschiedene zeitgenössische Dissertationen und 
eine Vielzahl an Archivalien. (Für die Zeit vor 1932 wie nach 1938 ließen die Quellen keine 
vergleichbaren Erhebungen zu.) Erfaßt wurden nur solche AGs, die während der Jahre 1932 
bis 1938 kontinuierlich über Aufwendungen für soziale Zusatzleistungen berichteten. Die 
Zahl der in die Erhebung einbezogenen Gesellschaften ist deshalb erheblich kleiner als die von 
der DAF-Erhcbung erfaßten AGs.

35 Bei S&H reduzierten sich die zusätzlichen Sozialleistungcn in v. Fl. der Lohn- und 
Gehaltssummen zwischen 1932/33 und 1937/38 von 9,6% auf 5,4%, bei der AEG von 12,5% 
auf 6,1% (vgl. Handb. d. AGs 1934, S.3876ff.; 1935, S.5857ff.; Dt. VW, Jg. 8 , 1939, 
S. 198 f ; 236 f.).

36 Ohne Weihnachtsgratifikationen, Abschlußprämien und besondere Zuwendungen, die
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unter >Lölinc und Gehalten verbucht wurden und deren. Bedeutung seit 19.12/33 kontinu-
ierlich wuchs.

37 AlVI, Geschäftsabschlüsse 1937, S. 576.
38 In v.H. des Umsatzes erhöhten sich in diesen Unternehmen die Ausgaben für zusätzli-

che Soziallcistungen von 1,60% im Jahr 1938 auf 1,99% 1940 (1939: 1,47%). Erfaßt wurden 
nicht nur Aktiengesellschaften, sondern auch GmbHs, KGs und persönlich’haftcnde Unter-
nehmer aus Bayern sowie den heutigen Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland- 
Pfalz. Die hier und in Anm. 47 genannten Prozentsätze wurden auf Basis der cinzelbctricbli- 
cheri Angaben, die in BA U 13 Ill/Bd. 302 zu finden sind, errechnet. Da Angaben zur Lolm- 
und Gehalts- sowie zur Beschäftigtencntwicklung bei dieser Erhebung der Wirtschaftsgruppe 
Maschinenbau nicht erfragt wurden, mußte als Bezugsgröße für die Entwicklung der freiwil-
ligen sozialen Aufwendungen der jeweilige Jahresumsatz der einzelnen Unternehmen heran-
gezogen werden.

39 Bei-Daimler-Ilenz z.B. stiegen sic von 8,2% 1939 und 12,3% 1940 auf 15,9% im Jahre 
1943 (nach: Pohl u. a., Daimler-Benz, S. 138, 173 bzw. Rollt, Weg, S. 237, 336, Tab. 9; vgl. 
auch ebd., S. 155).

40 Schreiben des GBA an den Reichsminister der Justiz vom 9. Febr. 1944, in: BA R 41/. 
Bd. 61, Bl. 4 Rs. (In diesem Band finden sich weitere Erlasse des GBA an die Reichstreuhän-
der aus dem Jahre 1944 zum selben Thema.)

41 Erlaß des RAM an die RtdA vom 31. März 1941, in: 11A R 41/Bd. 67, Bl. 37f. Den 
Feststellungen dienten offenbar entsprechende Meldungen des SD (vom 10. März 1941, 
S. 2100ff.) als Grundlage. Diese Unklarheiten wurden auch durch im Frühjahr 1942 ergange-
ne (gleichfalls dehnbar formulierte) Richtlinien des Reichsarbeitsniinistcrs, die den Reichs-
treuhändern für die Genehmigung weiterer betrieblicher Sozialleistungen an die Hand gege-
ben wurden, nicht beseitigt (vgl. »Richtlinien des RAM über die Bildung und Überwachung 
der Föhne, Gehälter und sonstigen Arbeitsbedingungen», Anlage zum Erlaß des RAM vom 
3. März 1942, in: BA R 41/Bd. 67, Bl. 49 Rs. ff., insbesondere Bl. 51 ff.).

42 Bei Daimler-Benz z. B. wurden auch die Aufwendungen für Luftschutzmaßnahmen 
unter freiwilllige Sozialleistungen subsumiert. 1944 lag der hierfür hcreitgestelltc Betrag bei 
4,68 Mio.; das waren 41,1% sämtlicher freiwilligen Soziallcistungen dieses Unternehmens 
(vgl. Pohl u. a., Daimler-Benz, S. 173f.).

43 Zur Feststellung der Höhe zusätzlicher sozialer Aufwendungen nach Betriebs- und 
Ortsgrößcnklasscn sowie nach Regionen wurde im hier exemplarisch herangezogenen Ma-
schinen- und Apparatebau und der Textilindustrie das Datum 1937 gewählt, weil in diesem 
Geschäftsjahr im Vergleich zu den anderen Jahren die meisten Aktiengesellschaften Angaben 
über die Flöhe der vorgenommenen zusätzlichen Sozialausgaben machten und auch die niedri-
gen Betriebs- und Ortsgrößenklassen mit einer ausreichenden Anzahl von Gesellschaften 
»besetzt» werden konnten.

44 Vgl. z. B. Aktenvermerk über die Sitzung des Ausschusses für Sozialversicherung der 
RGI vom 12. Jan. 1939, in: 11A R 12 I/Bd. 269;. SOPADE-Berichte 1938, S. 325. Die hier 
konstatierte Tendenz — je größer das Unternehmen, desto höher die zusätzlichen Sozialauf-
wendungen -  ist nicht »NS-spezifisch»; sic läßt sich auch für die Zeit nach 1945 nachwcisen 
(vgl. Statistisches Bundesamt, Lohn- und Gehaltsstrukturerhcbung 1957, 3, S. 12f.; ferner A/oo- 
ser, Arbeiterleben, S. 92) und galt ebenso für die Jahre vor 1933 (vgl. z.B. Schwaiger, Ruhr-
kohlenbergbau, S. 7; Reichwein, Funktionswandlungcn, S. 139).

45 Für die Zeit des »Dritten Reiches» läßt sich dies nicht empirisch belegen, sondern nur mit 
Verweis auf cinzclbetrieblichc Angaben und allgemeine Feststellungen vermuten. Die 1957 in 
der Bundesrepublik durchgeführte Erhebung hat einen empirischen Nachweis für diese der 
betrieblichen Sozialpolitik grundsätzlich innewohnende und nicht NS-spezifische Tendenz er-
bracht: Während Betriebe mit weniger als 50 Arbeitnehmern nur 3,8% des für zusätzliche 
Sozialleistungen ausgewiesenen Gesamtbetrags für »Kantinen, Werksküchen, Verpflcgungs-

401

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Anmerkungen zu S. 265—268

Zuschüsse, sonstige Bclcgschaftseinrichtungen und Wohnungshilfe« aufwandten, waren es bei 
Großunternehmen 19,5% (nach: Lohnerhebung 1957, S. 12f.).

46 Danach gewährten von den Betrieben mit 50 bis 100 Beschäftigten 57,0% (Halle- 
Merseburg) bzw. 33,1% (Süd-Hannover-Braunschweig) Heiratsbeihilfen bzw. Sozialzulagcn 
für Verheiratete; bei großen Betrieben mit mehr als 500 Arbeitern und Angestellten waren es 
dagegen 86,9% bzw. 66,7%. Die entsprechenden Werte flir die Gewährung von Geburtsbeihil-
fen lagen bei kleinen Betrieben (50 bis 100 Beschäftigte) bei 59,5% bzw. 29,9%, bei großen mit 
mehr als 500 Arbeitnehmern bei 88,1% bzw. 65,6% (AW l der DAF, Zur Frage des Familien-
lohnes, in: dass. Jb. 1938, lld. II, S. 503, 505, 523, 527).

47 In Unternehmen mit Umsätzen von 0,5 Mio. bis 1 Mio. UM betrugen die Ausgaben für 
zusätzliche Sozialleistungen (in v. H. des Umsatzes) 0,98% im Jahr 1938, 1,43% 1939 und 
1,76% 1940 (Anstieg von 1938 auf 1940: 79,6%); die entsprechenden Prozentsätze betrugen bei 
Unternehmen mit 1 bis 2 Mio. RM Umsatz 1,09%, 1,41% und 2,10% (Anstieg von 92,7%). 
Bei kleinen Unternehmen mit einem Umsatz bis 0,5 Mio. RM erhöhten sich die Ausgaben für 
zusätzliche Soziallcistungen in v. H. des Umsatzes von 0,62% im Jahr 1938 über 0,64% 1939 auf 
1,04% 1940, also auch um immerhin mehr als die Hälfte (51,6%). Großunternehmen vcrzeich- 
ncten relativ dagegen weitgehend stagnierende Aufwendungen für betriebliche Sozialpolitik; 
bei Umsätzen über 5 Mio. RM lagen die entsprechenden Prozentsätze bei 1,60%, 1,48% und 
1,99% (Quelle: wie Annt. 38).

48 Vgl. Kap. VIII.4.3.
49 Zu diesem Zweck wurden alle Betriebskantinen durch Anordnung des RWM vom 

7. Okt. 1939 in die Wirtschaftsgruppe Gaststätten- und Nahrungsmittelgewerbe eingegliedert 
und damit unmittelbar in die Kriegsernährung einbezogen (vgl. >Dic Werksküchenverpflegung 
im Kriegen, in: Vertrauensrat, Jg. 7, 1940, S. 3ff.).

50 Vgl. Jb. Gew. 1935/36 (Preußen), S. 341; 1937/38, S. 39, 208f.
51 Zahlen nach: Gustav Leitz, Die Genleinschaftsverpflegung, in: Dt. SP.Jg. 53, 1944, S. 18; 

vgl. auch Deutschland im Zweiten Weltkrieg, Bd. 6 , S. 249. Die Werkskantinen wurden 
allerdings vor und während des Krieges nur von einer Minderheit der Arbeitnehmer frequen-
tiert (vgl. >Werksküchenverpflegung im Kriegei, in: Vertrauensrat, Jg. 7, 1940, S. 3ff.; Meldun-
gen vom 13. März 1940, S. 883; Hasse, Die Gemeinschaftsverpflegung, in: Soz.D. 1940, 
S. 128f f .; Werner, Bleib übrig, S. 126ff., 331; Jb. Gew. 1935/36 (Preußen), S. 366; 1937/38, 
S. 40, 209).

52 Vgl. Werner, Bleib übrig, S. 264, 311, 330f.; Deutschland im Zweiten Weltkrieg, Bd. 6 , 
S. 249.

53 Die 546 Kindergärten, die von der DAF im Rahmen der ersten beiden iLeistungskämpfc 
der Betriebei registriert wurden (vgl. Marrenbach, Fundamente, S. 329), wurden vornehmlich 
von Großunternehmen unterhalten.

54 Bericht der DAF-Gauivaltung Bayerische Ostmark, Abt. Frauen für das 4. Vierteljahr 
1939, in: lliber, Frauen, S.591; zum Ausbau frauenspezifischer Sozialleistungen vgl. auch 
Kriegstagebuch des Rüstungskommandos Würzburg vom 6 . bis 12. Mai 1942, in: ebd., S. 597; 
Rauecker, Betriebliche Sozialpolitik in Oberschlesien, in: SozD. 1942, S. 223.

55 Bericht der DAF-Gauwaltung Bayerische Ostmark fiR das 4. Vierteljahr 1939 (Anm. 54).
56 Erlaß des RAM an die RtdA vom 15. Aug. 1941, in: BA R 41/Bd. 69, Bl. 11.
57 Viele Großunternehmen hatten Werke nicht nur in verschiedenen Teilen des Deutschen 

Reiches, sondern auch in Städten häufig sehr unterschiedlicher Größe. In solchen Fällen wurde 
die Gesellschaft der Stadt zugeordnet, in der die Hauptverwaltung ansässig war (was -  nicht 
vermeidbare-kategoriale Unschärfen zur Folge hat).

58 Nach Gebieten unterschieden lagen in der, Textilindustrie die Rheinprovinz mit 6,3%, 
Sachsen mit 7,4% und Bayern mit 7,9% (als die drei Länder, in denen die meisten der von mir 
erfaßten Textihmternehnien ansässig waren) relativ dicht beieinander. Auffällig ist lediglich, 
daß im sächsischen Maschinen- und Apparatebau die Ausgaben für betriebliche Sozialleistungen in
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v.H. der Lohn- und Gchaltssumme mit 3,3% deutlich unter dem Niveau lagen, das in 
diesem Industriezweig zum gleichen Zeitpunkt in anderen Hegionen erreicht wurde (Baden 
5,0%, Württemberg 5,1%, Berlin 5,5%). Seinen Grund hat dies vermutlich ti.a. in der 
Dominanz des kaum prosperierenden Textilmaschinenbaus, in dem mit 2,9% deutlich weni-
ger'für zusätzliche Sozialleistungcn aufgewendet wurde als im Büromaschinen- und Werk-
zeugmaschinenbau (4,5% bzw. 5,3%). (Die Erhebung, auf der diese Angaben basieren, habe 
ich nach den o. g. Kriterien vorgenommen.)

59 Rundschreiben der GHH-Konzcrnzentrale an Konzernwerke vom 5. Sept. 1940, in: 
HA GHH400 1025/17.

60 A l V I ,  Sozialleistungen in der Kriegswirtschaft, S. 14; ähnlich auch z. B. P e lz e r , Sozial- 
leisttmgcn, S. 29 f.

61 Vgl. Aktenvermerk der Hauptverwaltung der GHH, Abt. G, vom 2. Sept. 1940, in: 
HA GHH 400 1025/17. Bei Siemens waren »Spendern seit jeher nicht unter den zusätzlichen 
Sozialleistungen ausgewiesen (vgl. Siemcns-Mitt. Febr. 1936, S. 32f.).

62 Demgegenüber sind die Aufwendungen für Werkswohnungsbau bzw. -Siedlungen 
nicht (Siemens) bzw. nur zum geringen Teil (GHH und Vereinigte Stahlwerke) im Schau-
bild unter »andere zusätzliche Sozialleistungem erfaßt, da sie entweder zum größeren Teil 
anderen Posten der Gewinn- und Verlustrcchnung bzw. Bilanz zugerechnet (GHH) oder 
von rechtlich eigenständigen Gesellschaften getätigt wurden (Siemens, VSt.).

63 Die Zahl der Arbeiterpensionäre, die von der betrieblichen Altersfürsorge des Sie-
mens-Konzerns regelmäßig Zuwendungen erhielten, wuchs bei SSW und S&H zusammen 
von 2957 1928/29 auf 6971 1932/33 (nach: SAA 14/Lg 979 bzw. 14/Lh 518). Bei der GHH 
hatte sich die Zahl derjenigen, die Anspruch auf betriebliche Pensionszahlungen hatten, von 
495 inr Jahre 1925 auf 1699 im Jahre 1933 erhöht (HA GHH 400 142/7; vgl. auch S c h w e iz e r ,  

Großeisenindustrie, S. 147).
64 Vgl. Siemens-Mitt. Febr. 1936, S.32f.
65 Die Zahl der Siemens-Pensionäre verringerte sich von 6971 auf dem Tiefpunkt der 

Krise auf6401 1937/38 (Quelle wie Atrm. 63).
6 6  Daß von ziemlich allen großen Stahlkonzernen durch betriebliche Einrichtungen zur 

Altersfiirsorgc umfangreiche Leistungen gewährt wurden, ist z. B. Sclnuenger, Großeisenin-
dustrie, S. 146ff., zu entnehmen. Auch bei anderen elektrotechnischen Großunternehmen 
hatten die betrieblichen Pensionsleistungen ein ähnliches Gewicht wie bei Siemens. Die AEG 
z. 11. wendete 1937/38 48,5%, die Accumulatorcnfabrik 1937 40,0% der gesamten zusätzli-
chen Sozialleistungcn für diesen Zweck auf (nach: A lV I , Sozialaufwendungen (1938), 
S. 447 f.) "

67 Dies läßt sich anhand weiterer einzelbctrieblicher Beispiele aus allen Industriezweigen 
nachweisen (vgl. A lV I , Sozialaufwendungen (1938), S. 410fT.; »Sozialpolitik in der Automo-
bilindustrief, in: Mb.NS, Jg. 6 , 1939, S. 92f.; »Sozialberichte deutscher Betriebe«, in: ebd., 
S. 324; »Sozialberichte deutscher Betriebe«, in: Mh.NS, Jg.7, 1940, S. 67; »Die Sozialarbcit 
der Autounternchmen im Jahre 1939«, in: ebd., S. 209ff.; Willi Rinne, Die bergische Stahlin-
dustrie, Berlin 1939, Bd. 2, S. 181 f.; BA R 13 lII/Bd. 302; HA GHH 400 1025/53).

6 8  Vgl. licichwein, Funktionswandlungcn, S. 128, 132,169.
69 T e s c h n e r , Lohnpolitik, S. 84.
70 Werner Mansfeld, Leistungssteigerung und Sozialpolitik, in: VJP, Jg. 3, 1939, S. 658.
71 Berichte der RtdA für das 3. Vierteljahr 1938, zit. nach: Mason, Arbeiterklasse, S. 791 

(Dok. 136). Dieselbe Formulierung findet sich auch bei: Mansfeld, Leistungssteigerung, 
S. 656; vgl. außerdem Pelzer, Sozialleistungen, S. 27; A l V I ,  Betriebliche Soziallcistungen in 
der Kriegswirtschaft, S. 12f.; Kurt Gusko, Steuerung der betrieblichen Sozialleistungen, in: 
Mh.NS, Jg. 6 , 1939, S. 437; Sitzler, Einordnung der betrieblichen Sozialleistung, in: SP, 
Jg- 48, 1939, Sp. 1037f.

72 Schreiben Walter Borbets (1922 bis 1942 Generaldirektor des Bochumcr Vereins) an
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Albert Vogler (1926 bis 1935 Generaldirektor der VSt) vom 14. Dez. 1934, in: THA VSt/ 
171 — 178; vgl. auch die Aufstellung für die einzelnen Betriebsgesellschaften der Vcr. Stahlwerke 
über Sonderzuwendungen im Dez. 1934 vom 23. Febr. 1935, in: THA VSt/171 —178; ferner 
.W is o t z k y , Rulirbergbau, S.91 f.

73 Vgl. Schreiben des Büros Osterloh an Poensgen u.a. vom 17. Dez. 1934, in: THA.VSt/ 
171-178.

74 Vgl. z. 11. Lll der StaPo Düsseldorf über illegale marxistische und kommunistische 
Bewegung ftirdasjahr 1937, zit. nach: Mason, Arbeiterklasse, S. 380 (Dok. 44);Jb. Gew. 1935/ 
36 (Preußen), S.356f., 438; (Wiirtt.), S. 73; (Hessen), S. 102 u.o.; SOPADE-Bcrichtc 1936, 
S. 100.

75 Vgl. Halbmonatsbericht der Regierungspräsidenten von Ober- und Mittclfranken vom 
5. Jan. 1934, nach: Bayern in der NS-Zeit, Bd. 1, S. 219; Meldungen vom 8 . Okt. 1942, S. 4305; 
liiber, Arbeiter, S. 178 f.; Barbara Mausbach-liromhergcr, Arbeiterwiderstand in Frankfurt am 
Main, Frankfurt 1976, S. 122f.; SOPADE-Bericlnc 1935, S. 293.

76 «Sozialbericht und Einkommen der Gefolgschaft«, in: SP, Jg. 47, 1938, Sp. 352; vgl. auch 
z. B. «Gerechter Verteilungsschlüssel: Weihnachtsgelder für die Gefolgschaft«, in: «Angriff« vom 
12. Nov. 1936 sowie ' ic i i fe ld e , Proletarische Provinz, S. 304. Von den 1936/37 über betriebliche 
Sozialpolitik berichtenden Aktiengesellschaften gewähren 47,6% derartige Prämien (A W l  der 
DAF, Aufsätze zum Problem Arbeit und Freizeit, in: d a s s . , Jb. 1938, lld. I, S.,110). Von den 
1938/39 am «l.cistungskampf der Betriebe« teilnehmenden Unternehmen (darunter vielen 
Handwerksbetrieben) zahlten 67702 oder 41,2% ihren Belegschaftsangehörigen Weihnachts-
gratifikationen (nach: Zcntralbüro, Dt. Sozialpolitik 1938, S. 13).

77 Berichte der RtdA für das 4. Vierteljahr 1938, zit. nach: Mason, Arbeiterklasse, S. 862 
(Dok. 150); vgl. auch Jb. Gew. 1937/38, S. 207.

78 Vgl. SOPADE-Berichte 1938,8.318.
79 Vgl. exemplarisch hierzu die Auseinandersetzung zwischen Ley und Seldte in: BA R 12 1/ 

Bd. 269; ausführlich M ason, Sozialpolitik, S. 249ff. Nicht zufällig wurde in den von der DAF 
herausgegebenen Publikationen immer wieder auf die »Wirtschaftlichkeit» betrieblich-sozialer 
Aktivitäten hingewiesen (vgl. z. B. Zentralbüro, Gefolgschaftsvcrsorgung, S. 40; A W I ,  Sozial- 
leistungcn in der Kriegswirtschaft, S. 1 f.; «Die Wirtschaftlichkeit der betrieblichen Sozialpoli-
tik«, im Mh.NS, Jg. 6 , t939, S. 275).

80 Vgl. z. B. Aufstellungen über die Weihnachtsgratifikationen der VSt., der Maschinenfa-
brik Esslingen, Deutschen Werft und der Eisenwerke Nürnberg, in: THA VSt/171 —178 bzw. 
HA GHFI400 1025/53; Berichte der RtdA für das 4. Vierteljahr 1938, in: Mason, Arbeiterklasse, 
S. 862 (Dok. 150); /IIP/, Sozialaufwendungen (1938), S. 423f. sowie Anm. 89ff.

81 Berichte der RtdA für das 4. Vierteljahr 1938, zit. nach: M ason, Arbeiterklasse, S. 862 
(Dok. 150); vgl. auch z. B. I.B der StaPo Hannover für Dez. 1934, in: Gestapo Hannover, 
S. 291; SOPADE-Berichte 1937, S. 1006; 'liiber, Arbeiter, S. 178f.

82 Aktenvermerk über die Sitzung des Ausschusses für Sozialversicherung der RGI vom 
12.Jan. 1939 (Anm. 44); ähnliches war bereits wesentlich früher von der Wehrwirtschaftsin-
spektion Xlll/Nürnberg in einem Mon.ll. vom 16. Dez. 1936 festgcstcllt worden (nach: 
Bayern in der NS-Zeit, Bd. 1, S. 261 bzw. P e u k e r t , Volksgenossen, S. 133).

83 So z. 11. S i t z l e r , Zur lohnpolitischcn Stellung des Betriebes, in: SP, Jg. 48, 1939, Sp. 651; 
vgl. auch d e r s . , Einordnung, Sp. 1037f.; Ginko, Steuerung, S. 437; Bericht des Berliner Stadt-
präsidenten vom 12. Okt. 1937, in: BA R 41/Bd. 151, Bl. 2 Rs. f.; AWI der DAF, Betriebliche 
Sozialleistungen in der Kriegswirtschaft, S. 12f.; ferner Livchen, Wartime Developments, 
S. 139.

84 Urteil des RAG vom 23. Febr. 1938 bzw. 13. März 1935, in: ARS (RAG), Bd. 32, S. 236 
bzw. Amtl. Mitt. des RtdA für Thüringcn/Mittclclbc vom 1. Jan. 1938; vgl. auch Zentralbüro, 
Dt. Sozialpolitik 1938, S. 71; Hellmut V o llw e ile r , Die Weihnachtsgratifikation, in: SP, Jg. 46, 
1937, Sp. 1475 ff.
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■ 85 Vgl. exemplarisch die diversen Rundschreiben und Bekanntmachungen der Leitung des 
Siemens-Konzerns in: SAA 14/Lh 309.

8 6  Ausführlich am Beispiel Siemens: H a n f , Möglichkeiten, S. 199.
87 Arbeiter der Aug.-Thyssen-Hiitte AG z. B. erhielten zu Weihnachten 1934 nur dann eine 

Sonderzuwendung, wenn sie seit mindestens August desselben Jahres in einer Abteilung des 
Werkes beschäftigt waren. Ein lediger Arbeiter, der in diesem Monat eingestellt worden war, 
erhielt im Dezember 1,10 ItM, war er ein Jahr beschäftigt, bekam er 10,-RM, nach fiinfjahren 
Betriebszugehörigkeit 12,-RM. Blieb er (als Lediger) vierzigJahre länger bei Thyssen, wurden 
ihm 26,-RM zu Weihnachten gezahlt. Heirateteer, erhielt er zusätzlich 5,-RM, für jedes Kind 
weitere 5,-RM. Ein Vater von sieben Kindern kam nach mindestens 40jähriger (Werkstreuei 
schließlich auf einen Höchstbetrag von 6 6 , - RM (vgl. die entsprechende Aufstellung in: THA 
VSt/171 —178). Eine derartige Abstufung gelangte in ähnlicher Weise auch in den meisten 
anderen Industrieunternehmen zur Anwendung (vgl. Helmut T e w e s , Die Erfolgsbeteiligung 
der Gefolgschaft (Diss.), Quakenbrück 1938’, S. 91; P e lz e r , Sozialleistungen, S.67f.; A lV I ,  

Sozialaufwcndnngen (1938), S. 426; H a n f , Möglichkeiten, S. 198ff.; Christoph C o n r a d , Er- 
folgsbctciligung und Vcrmögensbildung der Arbeitnehmer bei Siemens, Wiesbaden 1986, 
S. 77fl.; R o t h , Weg, S. 155, Po/i/u.a., Daimler-Benz, S. 178; Handb. d. dt. AGs 1939, S.2731 
(F. Küppersbusch & Söhne, Gclsenkirchen); HA Krupp WA IV 2882, 41/3-740b; 41/6-68; HA 
GHH 400 1026/8).

8 8  Vgl. z. B. Z e n t r a lb ü r o , Gcfolgschaftsversorgung, S. 14.
89 1928/29 hatten z. B. die im Siemenskonzern beschäftigten Arbeiter eine Abschlußprämie 

von 8 6  RM, Angestellte eine von 119 RM erhalten. Auf dem Tiefpunkt der Krise und im ersten 
Jahr der nationalsozialistischen >Machtcrgreifung< war dieser Betrag auf 12 RM für Angestellte 
und 8  RM fiir Arbeiter gesunken. 1938/39 machte der Gesamtbetrag aller Sonderzuwendungen 
einschl. Weihnachtszuwendung (seit 1934/35) und einer besonderen Zuwendung« (seit 1936/ 
37) dann 204RM für Angestellte und 153 RM für Arbeiter aus (nach: SAA 14/Lg 125). Noch 
stärker war diese Abstufung z. B. bei Bcrgbäuunternchmen wie der Concordia Bergbau AG, 
der Niederschlesischen Bergbau AG und den Borsig-Kokswerken ausgeprägt (vgl. WWA F 26/ 
Nr. 81). Die Betriebsgesellschaftcn der Ver? Stahlwerke erhielten 1934 die Anweisung, an 
Angestellte ungefähr dreimal so hohe Weihnachtsgratifikationen auszuschütten wie an Arbeiter 
(vgl. THA VSt/167—170). Auch bei Krupp waren die Unterschiede in dieser Hinsicht weiter-
hin beträchtlich. Prinz behauptet, daß bei Unternehmen, die Gratifikationen neu einführten, 
aufgrund des Einflusses der DAF Arbeiter hinsichtlich der Höhe der ausgeschütteten iGcwinn- 
beteiligungern nicht mehr gegenüber Angestellten benachteiligt wurden, ohne allerdings Bele-
ge hierfür zu geben (vgl. P r in z , Mittelstand, S. 218f.).

90 So spiegelte sich z. B. die bei Siemens praktizierte Aufsplitterung der Arbeiterschaft in 
eine Vielzahl von Lohngruppen in der unterschiedlichen Höhe der zu Weihnachten ausgeschiit- 
teten Sonderzuwendungen und Abschlußprämien wieder: Obermeister .und Angestellte der 
höchsten Tarifgruppe erhielten f926 bis 1929 und 1937 bis 1944 eine Abschlußprämie von 
200 RM, seit 1937 kam noch eine Sonderzuwendung von 80RM hinzu. Höchstqualifizierte 
Arbeiter erhielten bis 1929 150RM, seit 1937 insgesamt 220 RM, die anderen Arbeitergruppen 
entsprechend weniger. Arbeiterinnen rangierten mit 60 RM bzw. 90 RM am unteren Ende der 
Skala. Auch in vielen anderen Unternehmen fand die gcschlechtsspezifischc Diskriminierung 
der Frauen in niedrigeren Gratifikationen ihren Ausdruck (vgl. A lV I , Sozialaufwcndnngen 
(1938), S. 426).

91 In seiner Schrift >Das Programm der NSDAP und seine weltanschaulichen Grundlagen« 
(München 1932, S. 46) stellte Gottfried P e d e r  lapidar fest: »Wie später in einem nationalsoziali-
stischen Staat .die Frage der Gewinnbeteiligung gelöst werden wird, steht hier nicht zur 
Erörterung« (zit. nach: B r a c h e r , Diktatur, S. 158).

92 Paul L u d w i g  J a e t ; e r , Die Bindung des Arbeiters au den Betrieb (Diss.), Hamburg 1929, 
S..35.
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93 »Vorwärts« vom 21. Jan. 1922, zit. nach: ebd., S. 48.
94 Vgl. z. 15. AW1 der DAF, Zur Frage der Gewinnbeteiligung der Gefolgschaft, in: I3A 

NSD 50/lid. l 7 \ ; H e n z l e r ,  Gewinnbeteiligung; »Eisen und Metall. Mitteilungsblatt der Reichs- 
betriebsgemcinschaft6 derDAF<, Sept. 1938, S. 267f., in: 13ANSD50/Bd. 871; W. v o n  B r e v e m ,  

Facharbeitermangel und Lohnentwicklung, in: Mh.NS, Jg. 3, 1935/36, S. 527; >Am Rande der 
Lohnpolitik«, in: Mh.NS, Jg. 4, 1937, S. 209ff.

95 Vgl. exemplarisch H e n z l e r , Gewinnbeteiligung, S. 24ff.
96 Dies gilt auch für die Zeit nach dem Aktiengesetz von 1937, das in unverbindlicher Form 

den Umfang zusätzlicher Sozialaufwendungen an die Gewinnbeteiligung von Vorstand und 
Aufsichtsrat knüpfte (vgl. z. B. »Freiwillige Sozialleistungen und Dividenden«, in: Dt. Berg- 
werksztg. vom 21. Dez. 1940). Zu den wenigen Unternehmen, die im engeren Sinne ihre 
»Gefolgschaft« am Gewinn beteiligten, gehörten Carl Zciss, Jena, der Siemens-Konzern und die 
IG Farben.

97 Besonders deutlich wird diese Skepsis in einer Denkschrift von Gustav Knepper (Vor-
standsvorsitzender der zu den VSt gehörenden Gclsenkirchener Bergwerks AG) vom 5. Dez. 
1934, Anlage zu einem Schreiben von Knepper an Roensgen vom 13. Dez. 1934, in: THA VSt/ 
171 -178; vgl. auch Aktennotiz über die Sitzung des Sozialwirtschaftlichen Arbeitskreises der 
RG1 vom 16. Sept. 1936, in: BA R 12 I/Bd. 268; ferner Y a n o , Hüttenarbeiter, S. 121; Deutsch-
land im Zweiten Weltkrieg, Bd. 5, S. 402f.

98 »Die Gewinnbeteiligung«, in: Dt. SP, Jg. 53, 1944, S. 16f.
99 Das vom RAM erstmals durch Erlab vom 16. Nov. 1939 ausgesprochene generelle 

Verbot der Erhöhung von Weihnachtsgratifikationen (nach: Amtl. Mitt. des RtdA für Thiirin- 
gen/Mittelelbe vom 5. Dez. 1939) wurde für die Folgcjahre regelmäßig und im selben Wortlaut 
bestätigt (vgl. Erlasse des RAM vom 9. Nov. 1940 und 29. Okt. 1941, Erlaß des GBA vom 
31. Okt. 1942, in: RAlil. 1940, I, S. 551; 1941, I, S. 480; 1942, I, S. 478; zu den entsprechenden 
Erlassen des GBA für 1943 und 1944 vgl. THA VSt/171 —178). Durch Erlaß des RAM an die 
RtdA vom 14. Juni 1940 wurde der Lohnstop für Erfolgsvergütungen und Gewinnbeteiligun-
gen gesondert betont (in: BA R 41/Jid, 59, 151. 94a bzw. Amtl. Mitt. des RtdA für Thüringen 
vom 20. Juni 1940). In einem weiteren Erlaß vom 25. April 1941 wies der RAM die RtdA an, 
einmalige Zuwendungen etwa anläßlich betriehlicherjubiläen im allgemeinen nicht zu gewäh-
ren (in: 11A, ebd.). Betrieblich gefördertes Sparen wurde nur erlaubt, wenn es keiner verschlei-
erten Lohnerhöhung gleichkam (Erlaß des RAM vom 12. April 1940, in: RABL 1940,1, S. 199). 
Freiwillige Zuwendungen an Einberufene und ihre Familien waren dagegen explizit vom 
Lohnstop ausgenommen.

1 0 0  Erlaß des Reichsfinanzministeis vom 30. Nov, 1939, Anlage zu: Rundschreiben Nr. 91 
der Hauptsteuerabteihing der Ver. Stahlwerke AG vom 6 . Dez. 1939, in: THA VSt/171 -178; 
vgl. auch »Die steuerliche Behandlung von Weihnachtsgeschenken«, in: VB vom 1. Dez. 1939; 
»Steuerliche Härten hei Weihnachtsgeschenken«, in: VB vom 10. Dez. 1939; »Höhe des Steuer-
abzugs bei Weihnachtsgeschenken«, in: VB vom 15. Dez. 1939.

101 Vgl. Rundschreiben der Wigru. eisenschaffende Industrie n̂ die Bezirks-und Fachgrup-
pen sowie die Vj-rbände der Wigru. vom 27. Nov. 1939, in: THA VSt/167—170; »Die Neurege-
lung bei den Weihnachtsgratifikationen«, in: Dt. Bergwerksztg. vom 29. Nov. 1939.

102 Vgl. Erlaß des Reichsfinanzministers vom 24. Nov. 1940, in: THA VSt/167—170.
103 Nach: »Weihnachtszuwendungen«, in: Mh.NS, Jg. 7, 1940, S. 275.
104 Vgl. die entsprechenden gesetzlichen Verfügungen und betrieblichen Bekanntmachun-

gen sowie interne Schriftwechsel etc. in: HA Krupp WA 41/6-68; THA VSt/171 —178; HA 
GHH 400 1025/53; ferner S a c h s e , Sozialpolitik, S. 252ff.

105 Vgl. hierzu z. II. Jb. Gew. 1937/38, S.207; Zcntralbüro, Dt. Sozialpolitik 1937, S. 51; 
J ä z o s c h ,  Entwicklung, S. 200; »Heiratsbeihilfen der Betriebe«, in: Vertrauensrat, Jg. 6 , 1939, 
S. 61 f.; »Freizeit für die arbeitende Mutter«, in: ebd., S. 154; »Betriebliche Sozialpolitik«, in: SP 
1938, Sp. 1382; M a r r e n b a c h , Fundamente, S. 239; B e iz e r , Soziallcistungcn, S. 43ff.; »Vermehrte
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Kinderbeihilfen«, in: >Angriffc vom 18. Juli 1936; »Der Ausbau der Kinderbeihilfen«, in: 'Angriff 
vom l./2.Jan. 1938; »Wer bekommt Kinderbeihilfen?«, in: »Angriff« vom 19. März 1938; »Die 
Kinderbeihilfen«, in: VB vom 18. März 1938; »Neue weitgreifende Maßnahmen für die Kinder-
reichen«, in: VB vom 29. März 1938; ferner W in k le r , Frauenarbeit, S. 77f.; S a c h s e , Hausarbeit, 
S. 254ff.; zu den Schwierigkeiten, während des Krieges betriebliche Kindergärten zu bauen, 
vgl. F r a u e n a l l la g , S. 36 sowie Amu. 55.

106 Nach: SAA 15/Lc 815.
107 Nach: SAA 51/Lt 321.
108 Nach: SAA 15/Lc 815.
109 Vgl. G. G a s s e r l , Zeitgemäße Sozialleistungen im Betrieb, in: Dt. SP, Jg. 53, 1944, S. 102.
110 Vgl. Bericht der DAF Bayerische Ostmark für das 4. Vierteljahr 1939, in: E ih e r , Frauen, 

S. 591.
111 Dies läßt sich z. B. für eine lleihe von Unternehmen der Eisen- und Metallgewinnung 

(Fried. Krupp AG, Felten und Guilleaume/Carlswcrk, GHH, Mannesman!», Demag) feststel-
len, die während des Krieges einen starken Anstieg des Fraucnantcils an der Gesamtbelegschaft 
zu verzeichnen hatten (vgl. Aktenvermerk vom 28. März 1941 und Bekanntmachung der GHH 
vom 16. Mai 1941, in: HA GHH 400 101/1 bzw. 400 18/13).

112 Vgl. S a c h s e , Hausarbeit, S. 235, Anm. 8 8  (Zahlen), sowie S. 259, 262.
113 Bei den in kleineren Gemeinden ansässigen Unternehmen der Textilindustrie (als eines 

Industriezweiges mit hohem Frauenanteil und relativ gleichmäßiger Verteilung auf Groß- und 
Kleinstädte) war der Anstieg der Aufwendungen für zusätzliche Sozialleistungen zwischen 1936 
und 1938 von 6,3% auf 10,3% (+ 63,5%) in v. H. der Lohn- und Gehaltssummen erheblich 
größer als bei den in Großstädten mit 100000 bis 500000 Einwohnern angesiedelten Aktienge-
sellschaften: Hier stiegen die zusätzlichen Soziallcistungen während des gleichen Zeitraumes 
von 4,8% auf 6,1% (+27,1%). (Erfaßt wurden 22 bzw. 11 AGs; aufgenommen wurden nur 
AGs, die für 1936 u n d  1938 Angaben über die für zusätzliche Sozialleistungen aufgewandten 
Beträge machten.)

114 Bei manchen besonders ausgeprägten sozialpolitischen Initiativen einzelner Riescnun- 
ternchmen konnten sich kommunale und betriebliche Sozialpolitik fast vollständig decken (vgl. 
z. B. den von Krupp als Werkssicdlung erbauten Essener Stadtteil »Margaretenhöhe« oder die 
»Siemensstadt« in Berlin). Sozialpolitische Ergänzungen dieser Art waren -  wie »Margaretenhö-
he« und »Siemensstadt« zeigen -  keineswegs NS-spezifisch.

115 Die Zweigniederlassung Carl Berg (Werdohl/Westf.) der Ver. Metallwerke beispiels-
weise spendete der Gemeinde Werdohl im Herbst 1937 jeweils 7500 RM für den Bau eines 
Kindergartens und .einer Stadthalle und stellte außerdem 10000 RM zur »besseren Ausgestal-
tung« der gemeindeeigenen Turnhalle zur Verfügung (Sonderbericht der Ver. Metallwerkc, 
Zweigniederlassung Werdohl zum »Lcistungskampf der deutschen Betriebe« 1940/41, in: WWA 
F 25/Nr. 6 ). Tenfelde berichtet, daß die Zeche im oberbayerischen Penzberg »durch stark 
verbilligte Abgabe oder gar Übereignung von Grundstücken als Geschenke an die Stadt die 
kommunale Sicdlungspolitik der Nationalsozialisten« forderte ( T e n fe ld e , Proletarische Provinz, 
S. 300). Derartige Spenden hatten insbesondere in schwerindustriellen Großunternehmen wie 
z. B. der GHH Tradition (vgl. z. B.A d e lm a n n , Quellensammlung, lld. 11, S. 511).

116 Ebd., S. 574; zur Verquickung der GHH mit der Stadt Oberhausen vgl. Hans-Joscf/oes/, 
Pionier im Ruhrrevier, Stuttgart-Degerloch 1982, insbesondere S. 82 ff.

117 S c h w a ig e r , Ruhrkohlenbergbau, S. 7.
118 Vgl. P r e lle r , Sozialpolitik, S. 466; T e p p e , Sozialpolitik, S. 203ff.; S c h e u r , Maßnahmen, 

S. 18ff.
119 Vgl. T e p p e , Sozialpolitik, S. 209ff; S c h e u r , Maßnahmen, S. 67ff; P ete rs , Geschichte, 

S. 109ff; S y r u p , lOOJahre, S. 514 ff.; Heinz L a m p e r t , Staatliche Sozialpolitik im Dritten Reich, 
in: NS-Diktatur 1933—1945, S. 193ff Eine wichtige Veränderung muß allerdings erwähnt 
werden: die Beseitigung der Selbstverwaltungsorgane und die Umwandlung der Versiche-
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rungsträger in Anstalten öffentlichen Rechts. Vergessen werden sollte auch nicht, daß politische 
Gegner erheblichen zusätzlichen Restriktionen ausgesetzt waren. So konnte nach dem »Gesetz 
über die Änderung einiger Vorschriften der Reichsversicherungsordnung» vom 23. Dez. 1936 
(RG111. 1936, 1, S. 1128) die Rente ruhen, »wenn der Berechtigte sich nach dem 30. Jan. 1933 in 
staatsfeindlichem Sinne betätigt hat. Der Reichsminister des Innern entscheidet im Einverneh-
men mit dem Reichsarbeitsminister, ob staatsfeindliche Betätigung vorliegt oder nicht.«

120 1929 wurden von der In validen Versicherung 269 303 Arbeitern Alters-und Invalidenren-
ten bewilligt, 1938 dagegen nur 239472 (T e n n s te d t , Sozialgeschichte, S. 466, 479). Der Anteil der 
über 65jährigen stieg im gleichen Zeitraum von 5,8% auf 7,8 % ( A t e f f , Drittes Reich, S. 119). 
Nach Gricscr sank die Höhe der gesamten staatlichen Sozialausgaben in v. H. des Bruttosozial-
produktes von 10,4% 1929 auf 9,2% 1936 und 7,3% 1938. Bereits 1949 lagen sie in der 
Bundesrepublik Deutschland wiederbei 16,2% ( G r ie s e r , Die deutsche Sozialversicherung, in: 50 
Jahre Sozialpolitik. Der Arbeitgeber 1950/51 (H. 24/1), S. 46). Zum erhöhten Unfallrisiko vgl. 
Kap. VII.2.3.

121 Vgl. Anm. 11.
122 Alle Angaben nach: A lV I , Geschäftsabschlüsse 1937, S. 577ff.; d a s s . , Sozialaufwcndun- 

gen (1938), S. 394f.; P L  iß , Sozialleistungen, Sp. 1828; T h o m s e n , Angebot, S. 72. Allerdings ist 
ein Vergleich der Aufwendungen für gesetzliche und »freiwillige» Soziallcistungen für die Jahre 
vor 1945 und die Zeit danach u. a. deshalb nicht so ganz unproblematisch, weil nach 1945 meist 
alle hundesdeutschen Unternehmen (insgesamt etwa 34000) in die Erhebung eiubczogen 
wurden, während es 1937 und 1938 nur ein, wenn auch größerer Teil der Aktiengesellschaften 
war (520 bzw. 814). Die von WcYf (Sozialleistungen, Sp. 1828) bzw. T h o m s e n  (Angebot, S. 72)- 
ohne Nennung der Quelle -  herangezogenen Zahlen für 1936 sind noch weniger mit Erhebungen 
nach 1945 vergleichbar: Sie sind einer Untersuchung entnommen, die lediglich 41 meist größere 
Aktiengesellschaften erfaßte. Diese repräsentierten keineswegs die Gesamtheit aller Industrieun-
ternehmen oder auch nur der Aktiengesellschaften, sondern wiesen überdurchschnittlich hohe 
Aufwendungen für »freiwillige» Sozialleistungenaus. Zudem sind die gesetzlichen Sozialabgabcn 
bei I’leiß bzw. Thomsen zu niedrig angesetzt. (Statt 6,0% betrugen sie 8,5% der Löhne und 
Gehälter.) Zu den laufenden Aufwendungen für zusätzliche Sozialleistungcn in Höhe von 7,5% 
hätten außerdem zwecks Vergleichbarkeit mit den Erhebungen nach 1945 die Zuweisungen an 
Sozialfonds in Höhe von 1,2% addiert werden müssen. Die Ergebnisse der Erhebung aus dem 
Jahre 1936 sind veröffentlicht bei: P r e lle r , Was wird ausgegeben?, Sp. 31 f. Noch ungenauer sind 
im übrigen die Angaben für die zwanziger Jahre. Nach M e n g e s / K o lb e c k , Löhne und Gehälter, 
S. 51, lagen die Aufwendungen für »zusätzliche» und »andere» Sozialleistungen 1924 bis 1929 (in 
v. H. der Lohn- und Gehaltssumme) hei etwa fünf Prozent jährlich.

123 Z e n tr a lb ü r « , Gefolgschaftsversorgung, S.'l.
124 A l V I  der DAF, Die Altersversorgung, Berlin 1940, in: BA NSD 50/Bd. 589.
125 P e lz e r , Sozialleistungen, S. 80; ähnlich z. B. auch G. Wilhelm L e h n e m a n n , Die Richtlinien 

der DAF. zur betrieblichen Altersversorgung, in: D.Dt.V. vom 27. Mai 1938 (1937/38, 
S. 1683ff.).

126 Die DAF wies auf diese Schwachstelle der Sozialpolitik des NS-Staatcs in erster Linie 
deshalb immer wieder hin, weil sic -  in Anknüpfung an Punkt 15 des NSDAP-Programms-  
hoffte, das als Lösung vorgesehene staatliche »Altersversorgungswerk»» in eigener Regie ver-
wirklichen zu können. Zwar wurden diesbezüglich unter Federführung Leys insbesondere 
während des Krieges konkrete Pläne ausgearbeitet, Schritte zu ihrer Realisierung jedoch nicht 
unternommen (vgl. R e e k e r , Sozialpolitik, S. 98ff.).

127 T en n s ted t , Sozialgeschichte, S. 466, 479. Seine Zahlen für 1938 entsprechen denen der 
»Düsseldorfer Nachrichten» vom 16. April 1939 (nach: THA VSt/150—154). Die von A l e f f  

(Drittes Reich, S. 119) vorgelegtcn Angaben differieren hiervon geringfügig.
128 Nach: A le f f , Drittes Reich, ebd.
129 Vgl. ebd. bzw. T en n s ted t , Sozialgcschichtc, S. 467, 479. Nach Angaben der »Düsseldorfer
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Nachrichten! vom 16. April 1939 (vgl. Amu, 127) betrug das Ruhegeld der Angcstelltenversi- 
chcrung 1938 59,31 UM, der den Witwen von Arbeitern gewährte monatliche Betrag 
18,97RJV1. Aleff nennt für 1931 für beide Rentnergruppen folgende Zahlen: 65,51 RM bzw. 
23,40 RM.

130 In den >Monatsheften für NS-Sozialpolitiki (>Sozialberichte deutscher Betriebe!, in: 
Mh.NS, Jg. 6, 1939, S. 257) wurde sie sogar als das »Hauptstück.., der industriellen Sozialpoli- 
tikti bezeichnet.

131 >Der Umfang der betrieblichen Altcrsfiirsorgei, in: Dt. Bergwerksztg. vom 23.Jan. 
1943; vgl. auch Albrccht W e iß  (Vorsitzender des Verbandes der deutschen Privatpensionskas-
sen), Betriebliche Alters-und Hintcrbliebenenfiirsorge, in: D. Dt. V. vom 18. März 1938 (1937/ 
38, S. 1181 f.); zur Zunahme betrieblicher Altersversorgungseinrichtungen in den ersten Jahren 
der NS-Diktatur vgl. Jb. Gew. 1933/34 (Preußen), S.350ff. (mit Beispielen), 357; (Wiirtt.), 
S. 71; 1935/36 (Preußen), S. 358; ferner z. B. >Neuc Steuervorschriften für zusätzliche Gefolg- 
schaftsversorgungi, in: Dt. SP, Jg. 53, 1944, S. 20.

132 Ernst H e iß m a n n , Betriebliche Altersvorsorge in Form freiwilliger, sozialer Leistungen, 
in: Dt. VW, Jg. 12, 1943, S. 902; vgl. auch B u h l , Ausgangspunkte, S. 114.

133 Vgl. Aktenvermerk über die Sitzung des Ausschusses für Sozialversicherung der RGI 
vom 12. Jan. 1939, in: BA R 12 I/lld. 269; ferner I ’e l z e r , Sozialleistungen, S. 108.

134 Jb. Gew. 1937/38, S. 206f.
135 Nach Angaben der National-Ztg. vom 2. April 1940 (iGefolgschaftsversicherung im 

Kricgei) waren durch Gruppcnversicherungsabschlüssc, darunter »in großem Umfange Gc- 
folgschaftsversicherungen«, bei Lebcnsversicherungsgesellschaften rund 9 Mio. Versicherte 
erfaßt.

136 Nach: B e iz e r , Soziallcistungen, S. 93f.
137 Zwischen 1935 und 1937 ging die Zahl der Mitglieder dieser gemeinsamen Kassen von 

5,967 Mio. auf 5,882 Mio. geringfügig zurück (vgl. Dt. VW 1938, S. 218, nach: ebd., S. 98). 
Dies dürfte seinen Grund vor allem dajin gehabt haben, daß eine wichtige Funktion der 
Altersversorgung aus der Sicht der Unternehmer -  die Bindung an den Betrieb zu stärken -  hier 
nur eingeschränkt gewährleistet war: Zwischen den an einer Gruppenkasse beteiligten Betrie-
ben war ein Arbeitsstcllcnwechsel möglich, ohne daß der betreffende Arbeitnehmer den 
Rechtsanspruch auf die zusätzliche Altersversorgung verlor.

138 Vgl. S c h w a ig e r , Betriebskrankenkassen, S. 10."
139 Vgl. iDie Entwicklung der deutschen Bctriehspcnsionskassen<, in: Dt. Bergwerksztg. 

vom 2. Nov. 1938.
140 Im allgemeinen gestanden die Pensionskassen nach Ablauf einer bestimmten > Wartezeit!

von mehreren Jahren, manchmal sogar Jahrzehnten, ihren Mitgliedern einen Anspruch auf 
Versorgungsleistungen bzw. zumindest die Erstattung der durch das Mitglied bereits cingc- 
zahlten Beträge auch dann zu, wenn ein Arbeitnehmer die Arbeitsstelle wechselte (vgl. J a e g e r ,  

Bindung, S. 73). •
141 Zwar hatte sich bis 1940 ihre Zahl auf 218 fast verdoppelt. Mit 383882 Mitgliedern fielen 

sie quantitativ gegenüber den in anderer Weise betrieblich Altersversichcrten nicht sehr stark ins 
Gewicht (Zahlen nach: >Dcr Umfang der betrieblichen Altersfürsorge!, in: Dt. Bergwerksztg. 
vom 23. Jan. 1943).

142 Vgl. § 4(1) und § 12 des Körperschaftsstcucrgcsetzcs vom 16. Okt. 1934 (RGBl. 1934, 1, 
S. 1031) und §§ 13 bis 15 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Körpcrschaftssteucrge- 
setzes vom 16. Febr. 1939 (RGBl. 1935, I, S. 163).

143 Nach: >Pensionskasscn-Unterstützungskassem, in: Mh.NS.Jg. 6 , 1939, S. 33; vgl. auch 
C o n r a d , Erfolgsbeteiligung, S. 116; zur Entwicklung des steuerrechtlichen Status von betriebli-
chen Pensionskassen, die keinen Rechtsanspruch auf Altersversorgung cinräumten vgl. (am 
Beispiel Siemens) ebd., S. 114ff.

144 Die rechtlich eigenständigen Pensionskassen unterlagen aufgrund des Gesetzes über die
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Beaufsichtigung der privaten Versicherungsunternehmen und Bausparkassen vom 6 . Juni 1931 
(RGBl. 1931, I, S. 315) der öffentlich-rechtlichen Kontrolle. Vgl. hierzu und zu anderen 
Problemen der Besteuerung sowie zu den verschiedenen Formen der Pensionskassen und 
verwandten Einrichtungen: Paul O s th o ld , Die zusätzliche Altersversorgung, in: D.Dt.V. vom 
24. Sept. 1937 (1936/37, S. 2523); Paul Z e in e , Pensionsversorgung der Gefolgschaft, Berlin 
1937; R ie b e s e l l , Gefolgschaftsversichcrungcu, in: VB vom 7. Sept. 1937; Bernhard S k r o d z k i ,  

Möglichkeiten der betrieblichen Altersfiirsorge, Berlin 1937; >Die Steuerpflicht der Pensionsbe-
rechtigung', in: Sl>,Jg. 46, 1937, Sp. 695 f.; Albrecht W eiss , Die betriebliche Alters-, lnvaliden- 
und Hintcrbliebenenfursorgc, in: ebd., Sp. 699ff.; d e r s . . Betriebliche Alters- und Hinterbliebe- 
nenfiirsorge, S. 1181 f.; >Die Steuerpflicht der Pensionsberechtigung', in: SP, Jg. 48, 1939, 
Sp.99ff.; Arnold R o c h o I I , Klarheit in der betrieblichen Alterssicherung, in: ebd., Sp. 649ff.; 
Wilh.Friedr. F u n k e , Grundsätzliche Erfordernisse der zusätzlichen Gcfolgschaftsversorgung, 
in: Mh.NS, Jg. 5, 1938, S. 127.

145 d’ensionskassen- Unterstützungskassen' (Anm. 143), S. 34; vgl. 'Steuerpflicht der Pen-
sionsberechtigung' (Anm. 144); 'Entwicklung der deutschen Betriebspensionskassen' 
(Anm. 139). hn Prinzip wurde durch den Erlaß vom Dez. 1938 nur der Zustand wiederherge-
stellt, wie er vor dem Kürperschaftssteuergesetz von 1934 bestanden hatte. Nach dem Einkom-
mens-, Vermögens- lind Körperschaftssteuergesetz von 1925 waren Unterstützungs-, Wohl- 
fahrts- und Pensionskassen steuerfrei gewesen, selbst wenn sie keine rechtsfähigen Gebilde 
waren (vgl. Z e n t r a lb ü r o , Gefolgschaftsversorgung, S. 33).

146 Vgl. Hehnuth S e h n e id e r - L a n d m a n n , Werkspensionen kein Gewinnversteck, in: SP, 
Jg. 45, 1936, Sp. 434; Meldungen vom 10. April 1941, S. 2202f. sowie'Neue Steuervorschriften 
fiir die zusätzliche Gefolgschaftsversorgung', in: Dt. SP, Jg. 53, 1944, S. 20.

147 Vgl. 'Steuerliche Klarstellungen für l’ensions-und Unterstützungskassen', in: D. Dt. V. 
vom 24. Mai 1940 (1939/40, S. 1150)j  »Betriebliche Pensions-, Witwen- und Waisenkassen', in: 
DAR, Jg. 10, 1942, S. 25; 'Betriebliche Altersvorsorge', in: ebd., S. 65ff.

148 RAB1. 1940, I. S. 126.
149 'Richtlinien des RAM über die Bildung und Überwachung der Löhne, Gehälter und 

sonstigen Arbeitsbedingungen', Anlage zum Erlaß des RAM vom 3. März 1942, in: BA R 41/ 
Bd. 67, Bl. 50f. Andererseits sollten die Reichstreuhänder die betriebliche Altersfiirsorge sorg- 
fiiltig überwachen, um Umgehungen des Lohnstops und die Ausnutzung von Pensionsfonds 
für steuerliche Kapitalrückstelhmgen zu verhindern (vgl. Aktenvermerk über eine Bespre-
chung im RAM vom 20. Nov. 1941, in: THA VSt/200—203). Insbesondere letzteres dürfte den 
Reichstreuhändern aufgrund dtr zugunsten der Unternehmer sehr weit gefaßten steuerrechtli-
chen Bestimmungen schwer gefallen sein.

150 'Neue Steuervorschriften fiir die zusätzliche Gefolgschaftsversichcrung', in: Dt. SP, 
Jg. 53, 1944, S. 20. In einem Erlaß des Reichsfinanzministers vom 10. F-cbr. 1944 war deshalb 
wieder eine restriktivere steuerliche Behandlung von I’ensibns- und Unterstützungsfonds 
vorgesehen (vgl. ebd.).

151 Bekanntmachung betr. Werkspensionäre, m: RABL 1944, I, S. 128. Gleiches galt auch 
für die vom Staat gezahlten Renten (vgl. Meldungen vom 3. Mai 1940, S. 883).

152 Vgl. 'Pensionskassen -  Unterstützungskassen'(Anm. 143).
153 Vgl. B u h l , Ausgangspunkte, S. 109; nach H e ß m a n n ,  Altersvorsorge, S.902 waren es 

sogar noch weniger.
154 Vgl. Rundschreiben der Bezirksgruppc Nordwest der Wigru. eisenschaffende Industrie 

an die Mitgliedswerke vom 19. Aug. 1940, in: HA GHH 400 142/7.
155 So hieß es beispielsweise in einer Anfang 1940 an alle Arbeitnehmer der Siemens- 

Schuckertwerke verteilten Broschüre u. a., »daß Werkangehörige, die... durch schlechte Ar-
beitsleistung die Werkleitung zu einer Kündigung zwingen, keinen Anspruch auf Alters-und 
Hinterbliebcnenversorgung haben« (>Du und Dein Werk', Broschüre der Nürnberger Werke 
der SSW vom Jan. 1940, S. 29 in: SAA 14/Lh 656 bzw. SAA 32/Lc 161).
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156 Urteil des RAG vom 21. Nov. 1939, nach: Sl’,Jg. 51, 1942, S. 471; vgl. >Verantwortliche 
betriebliche Sozialpolitik«, in: ebd., S. 65 ff.

157 Werner von S ie m e n s , Lebenserinnerungcn (1892), Berlin 1938, S. 271 f.
158 Vgl. z. B. «Altersversorgung durch den Betrieb«, in: «Angriff« vom 27. Mai 1937 und 

«Zusätzliche Altersversorgung«, in: «Angriff« vom 18. Jan. 1939.
159 Nach Angaben des Sozialamtes im Zentralbüro der DAF waren 1937/38 «Wartezeiten« 

von fünfzehn bis zwanzig Jahren als Voraussetzung für die Zahlung von Rentenbeihilfen 
allgemein üblich ( Z e n t r a lh ü r o , Gefolgschaftsversorgung, S. 6 ). Vereinzelt bestand ein Anspruch 
auf Altersversorgung bereits nach fünf Jahren (Carl Zeiss, Jena) oder einem Jahrzehnt (GHH, 
Mannesmannröhren-Werke, Siemens), andererseits manchmal auch erst nach fünfundzwanzig 
Jahren (Hoesch, Hahn’sche Werke, Thysscn/Mülhcim) oder gar erst nach vierzig Jahren (Dort- 
mund-Hörder-Hüttenvercin; vgl. Bericht der Sozialwirts. Abt. d. VSt vom 24. Febr. 1930 über 
einen Vortrag über die soziale Betriebspolitjk der Zeisswerke, in: THA VSt/192—194; Akten-
vermerk der Hauptverwaltung, Abt. A, der GHH vom 23. Mai und 27. Dez. 1935 sowie 3. Jan. 
1936, in: HÄ GHH 400 142/7; A d e lm a n n , Quellcnsammlung, lid. II, S. 621; Mitteilungen über 
die Leistungen der Arbeiter- und Beamten-l’ensions-, Witwen- und Waiscnkassen der SSW 
GmbH und der S&H AG (1909), in: SAA 14/Lg 979).

160 Jubilare mit 25-, 40- und 50jähriger «Dienstzeit« wurden mit Geld und sonstigen Ge-
schenken, die meist in feierlichem Rahmen überreicht wurden, geehrt. Bei Krupp z. B. wurden 
Angestellte, seit 1934 auch Arbeiter mit 40jährigcr «Werkstreue« »von Herrn von Bohlen 
empfangen und mit einem Familienbild sowie einem Geldgeschenk bedacht«. Arbeitnehmern, 
die 50 Jahre in diesem Unternehmen beschäftigt waren, wurden seit 1936 »die von der Firma 
beantragten Glückwunschkarten des Führers und Reichskanzlers ausgehändigt. Außerdem 
fand die angezeigte Ehrung durch den Oberbürgermeistcrdcr Stadt Essen statt« (vgl. Sozialpo-
litische Rückblicke auf die Geschäftsjahre 1933/34 bis 1938/39, in: HA Krupp WA 41/3-740b). 
In welcher Weise solch eine Feier bei Krupp ablief, läßt sich der Schilderung Erik R e g e r s , Union 
der festen Hand, Reinbek 1979, S. 337, entnehmen. Zur Form der Jubilarfeiern und -geschenke 
in anderen Unternehmen vgl.'THA VSt/200-203; HA GHH 400 1026/10, 400 144/22, 400 
1331/12j A d e lm a n n , Quellensammlung, Bd. 11, S. 388ff. (Krupp); S. 512f. (GHH).

161 Vgl. Kap. VIII.4.1. und VIII.4.4. Außerdem erfolgten z. B. während der Wirtschaftskri-
se »Kündigungen soweit als möglich unter Schonung der Angestellten mit höherem Dienst- 
lind Lebensalter« (Geschäftsbericht der Sozialpolitischen Abteilung von Siemens 1929/30, 
S. 40, in: SAA 15/Lc 774). Nach 1933 wurden wiederum vormals besonders »werkstreue« 
Arbeitnehmer bevorzugt eingestellt. Meist wurde ihnen die Arbeitslosigkeit mit Blick auf die 
betrieblichen Sozialleistungcn nicht negativ angerechnet, d. h, es wurden für sie Ausnahmcrc- 
gelungen bei Bestimmungen getroffen, wo die ununterbrochene Betriebszugehörigkeit für die 
Gewährung bestimmter Sozialleistungen maßgeblich war (vgl. z. B. Sozialpolitische Riickblik- 
ke aufdie Geschäftsjahre 1933/34fT., in: HA Krupp WA 41/3-740b).

162 Die GHH zahlte einem Betriebrentner nach zchnjahren Betriebszugehörigkeit 10,- RM, 
Mannesmann 12,-RM (1935/36), der Siemens-Konzern 22,50 RM (Arbeiter) bzw. 13,50 RM 
(Arbeiterin). Nach 25 «Dienstjahren« erhielten in den «Ruhestand« tretende Arbeiter von der 
GHH 17.50RM, von Mannesmann und Hoesch 20,-RM, von Daimler-Benz, den Halm’schen 
Werken und Thyssen/Mülheim 25,-RM (jeweils 1935/36 bzw. 1942). Siemens zahlte (1909) 
ehemaligen Arbeitern nach 25 Dienstjahren sogar 56,25 RM bzw. 33,75 RM (Arbeiterinnen) 
monatlich. Im seltenen Fall 50jähriger ununterbrochener Betriebszugehörigkeit zahlten die 
meisten Stahlwerke eine monatliche Zusatzrente von 50,-RM (Quelle: vgl. Anm. 159 sowie 
P o h l u. a., Daimler-Benz, S. 175).

163 Angaben nach: HA GHH 400 1214/0. In einzelnen Stahluntcrnehmcn lag die «Werks-
treue« noch weit über dem Durchschnitt. Für die in der Krupp-Gußstahlfabrik beschäftigten 
Arbeitnehmer, die «Kruppianer«, war sie geradezu sprichwörtlich (vgl. Sozialpolitische Rück-
blicke der Krupp-Gußstahlfabrik auf die Geschäftsjahre 1928/29 bis 1938/39, in: HA Krupp
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WA 41/3-740a und WA 41/3-740B oder «Gefolgschaftstreue in der Industrie«, in: Dt. Berg- 
werksztg. vorn 11 .Jan. 1938).

164 Bei Siemens waren 1928/29 23,.0% aller Arbeiter und 33,3% aller Angestellten länger als 
achtjalirc beschäftigt (Bekanntmachung der Sozialpolitischen Abteilung vom 26. Jan. 1931, in: 
SAA 14/Lli 309). Nicht wesentlich anders lagen die Verhältnisse 1938/39. Bei der AEG waren
1938 23% aller Arbeiter und 39% aller Angestellten länger als zehn Jahre beschäftigt. Dies 
Waren »in Anbetracht der außerordentlichen Gefolgschaftszunahme... in den letzten Jahren 
sehr günstige Zahlen« (>Sozialbcrichte deutscher Betriebe«, in: Mh.NS, Jg. 6 , 1939, S. 324).

165 Quelle wie Atun. 164.
166 Vgl. Sozialpolitischer Forschungsdienst, Die freiwillige betriebliche Altersfursorgc in 

der deutschen Wirtschaft, bcarb. von Ilse S tra u c h , Dez. 1937, S. 61, in: 15A U 12 I/Bd. 265; 
Z e n tr a lb ü r o , Gefolgschaftsversorgung, S. 6  bzw. 15; ferner P r in z , Mittelstand, S. 228.

167 Seitens des Betriebes gewährte Witwen- und Waisenrenten wurden in ihrer Höhe 
gleichfalls von der «Dienstzeit« des verstorbenen Arbeitnehmers abhängig gemacht.

168 Zentralbüro, Gefolgschaftsversorgung, S. 5.
169 »Zu wenig billige Wohnungen«, in: Dt. VW, Jg. 4, 1935, S. 112.
170 »Und dann der Wohnungsbau«, imebd., S. 1146.
171 Umrechnung nach: Franz S e l ilt e , Sozialpolitik im Dritten Reich 1933-1938, München/ 

Berlin 1939, S. 172.
172 «Bestimmungen des industriell geförderten Wohnungsbaus«, in: Dt. VW, Jg. 6 , 1937, 

S. 915f.; ähnlich auch die Berichte der UtdA für Jan./Fcbr. 1938, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, 
S. 611 (Dok. 96); vgl. ferner H a c h im a n n , Lebenshaltungskosten, S. 63 und die dort genannten 
Belege.

173 Vgl. SOPADE-Berichte 1937, S. 982f.; ferner M a s o n , Sozialpolitik, S. 219.
174 Nach: «Kampf dem Wohnungsbaudcfizit«, in: D. Dt. V. 1937/38, S. 775.
175 Nach: «Bautätigkeit«, in: SR, Jg. 48, 1939, Sp. 957. Gemessen am Wert der gesamten 

baugewerblichen Produktion erhöhte sich der Anteil der öffentlichen Bauten von 1929 32,5% 
auf 65,8% 1938, der der gewerblichen Bauten sank während des gleichen Zeitraumes von 
32,5% auf 17,5% und der des Wohnungsbaus von 35,0% auf 16,7% (nach: Friedrich Lütge, 
Wohnungswirtschaft, Stuttgart 19492, S. 224).

176 Vgl. Walter l  e y , Der künftige Wohnungs- und Siedlungsbau. Grundlagen einer volks-
wirtschaftlichen Planung, Berlin 1939, S.9f.; S e ld t c , Sozialpolitik, S. 159; «Der Kampf dem 
Wohnungsbaudefizit«, S. 775ff. (Anm. 174). Nach Feststellungen des RAM bestand 1929 ein 
»subjektiver Wohnungsbedarf« von etwa 550000 Wohnungen. Bei der Reichswolmstättenzäh- 
lung des Jahres 1927 wurden in Gemeinden über 5000 Einwohner 791 000 Haushaltungen und 
Familien ohne selbständige Wohnung gezählt (nach: P r e lle r , Sozialpolitik, S. 483; vgl. auch 
Ulrich B lu m e n r o th , Deutsche Wohnungspolitik seit der Reichsgründung. Darstellung und 
kritische Würdigung, Münster 1975, S. 248f.).

177 Vgl. H a ch ttn a n n , Lebenshaltungskosten, S. 64, insbesondere Tab. 8 .
178 P e y , Künftiger Wohnungs- und Siedlungsbau, S. 11 f.
179 Vgl. B lu m e n r o th , Wohnungspolitik, S. 246, Anm. 1.
180 Dt. Mictcrzeitung vom 11. Okt. 1934, nach: SOPADE-Berichte 1934, S. 519; vgl. auch

LB der Stapo Hannover für April 1934, in: Gestapo Hannover, S. 356; «Zur Wohnungsfrage 
kinderreicher Familien«, in: AFL vom 5. No\. 1933, nach: Lawrence D. S t o k e s , Kleinstadt und 
Nationalsozialismus. Ausgewählte Dokumente zur Geschichte von Eutin 1918-1945, Neu- 
münstcr 1984, S; 494f. , «

181 Nach: L a m p e r t , Sozialpolitik, S. 196.
182 Vgl. z. B. den Stimmungsbericht der NSDAP-Kreisleitung Augsburg-Stadt ftirjan.

1939 sowie den Mon.ll. der Regierungspräsidenten für Ober- und Mittclfranken vom 7. Juli 
1939, in: Bayern in der NS-Zeit, Ild. 1, S. 279 bzw. 284 f.; den LB des Kreisleiters von Kissingen 
für Juni/Juli 1939 sowie den 1. Vicrteljahreslagcbcricht 1939 des.Reichssicherheitshauptamtes,
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in: Meldungen, S. 327ff. bzw. S lc in e r t , Hitlers Krieg, S. 63 bzvv. 65; den LH des Regierungsprä-
sidenten von Stettin für März/April 1935, den LH der StaPo Stettin für Nov. 1935 und den LI! 
der StaPo Köslin für Nov. 1935, in: Pommern 1934/35, S. 77, 143 bzvv. 190; Lagebericht der 
StaPo Hannover für Febr./März und Mai 1935, in: Gestapo Hannover, S. 345, 365f.; Schreiben 
des Reichspreiskommissars (Goerdeler) an Hitler vorn 16. März 1934, in: HA R 43 II/Hd. 317, 
Bl. 4.

183 Vgl. Meldungen vom 18. März 1940, 13. Nov. 1941 und LFebr. 1943, S. 906f., 2987 
und 4749 sowie Anm. 259.

184 Vgl. Manfred W a lz , Wohnungsbau- und Industricansicdlungen in 'Deutschland 
1933—1939, Frankfurt/New York 1979, insbesondere S.62, 6 6 ; ferner Rositha M a lla u s c h , 
Sicdlungsbau und Stadtneugründungen im deutschen Faschismus, Frankfurt 1981; Christian 
S c h n e id e r , Stadtgründung im Dritten Reich, München 1979.

185 Der >Abgang< von Wohnungen, der 1930 19289 Wohnungseinheiten erfaßt hatte und 
während der Krise weiter gesunken war, erhöhte sich unmittelbar nach der NS-iMachtcrgrei- 
fungf auf 24075 Einheiten 1933 und 35444 Einheiten 1934. Danach schwächte sich diese 
Tendenz zur Zerstörung von Wohnraum etwas ab (Quelle wie Tab. 28).

186 Dies hat Grüttner am Beispiel der >Sanicrung< des Hamburger Gängeviertels nachgewie-
sen (vgl. Michael G r ü ttn e r , Soziale Hygiene und soziale Kontrolle. Die Sanierung der Hambur-
ger Gängcviertel 1892—1936, in: Arbeiterin Hamburg. Unterschichten, Arbeiterund Arbeiter-
bewegung seit dem 18. Jahrhundert, hg. von Arno H e r z ig  n. a., Hamburg 1983, S. 368f.).

187 Vgl. St. Handb. von Dt. 1928-1944, S. 342.
188 An mietpolitischen Maßnahmen des nationalsozialistischen Staates sind neben dem 

Gesetz vom 18. April 1936 (vgl. Anm. 189) insbesondere die > Verordnung über den Kündigungs-
schutz von Pacht-undMieträumein vom 28. Aug. 1937, mitdcrdcr>Vierjahresplam-Ucauftragte 
Göring dem Reichsjustiz- und Reichsarbeitsminister das Recht cinräumte, Bestimmungen des 
Kündigungsschutzes nach eigenem Gutdünken zu ändern, sowie die darauf fußenden Ausfüh-
rungsverordnungen zu nennen. Die erste Ausführungsverordnung vom 4. Dez. 1937 (RGBl. 
1937, I, S. 1325) beinhaltete die teilweise Ausdehnung des Mieterschutzes (nicht der Mietpreis-
bindung!) auf Um- und Neubauten; die zweite Ansführungsverordnung vom 31. Aug. 1938 
(RGBL, 1938, I, S. 1070) machte diese Regelungen wieder weitgehend rückgängig, setzte den 
Mieterschutz generell außer Kraft, wenn »Interessen der Wehrmacht die Freimachung von 
Räumen förderten«, und erleichterte die Kündigung von Kleinsiedlcrn (vgl. S e lt lle , Sozialpolitik, 
S. 195 ff.). Die Verordnung vom 31. Aug. 1938 brachte außerdem weitere mietpolitischc Locke-
rungen für Werkswohnungen. Wichtigere, allgcmeinmictpolitische Einschnitte fanden während 
der Weimarer Republik statt. Die Mictcrschutzgesctzgebung der jahre 1922/23, durch die den 
Mietern vor allem von Altbauten weitgehende Rechte eingeräumt worden waren, wurde bereits 
im Juni 1926 und dann durch die Neufassung der Gesetze vom 13. /14. Febr. 1928 in entscheiden-
den Punkten >gclockert< (vgl. P r e lle r , Sozialpolitik, S. 287, 385, 486f.).

189 Gemeint ist das >Gesetz zur Änderung des Reichsmieten- und Mieterschutzgesetzes< 
vom 18. April 1936 (RGBl. 1936, I, S. 371).

190 In: I3A R 41/Bd. 22a; vgl. auch S e ld t e , Sozialpolitik, S, 197.
191 Dies ist auch daran abzulesen, daß 1933 der Anteil der öffentlichen Wohnungsbauinve-

stitionen an den gesamten öffentlichen Investitionen 5,8%, 1937 nur noch 1,3%, 1938 1,2% 
betrug (nach: E r b e , Wirtschaftspolitik, S. 25). Auch die staatliche Subventionierung des Woh-
nungsbaus ging seit 1934 drastisch zurück (vgl. L ü t g e , Wohnungswirtschaft (1949), S. 2 3 0  f f . ,  

2 3 7  f f . ;  B lu m e n r o t h , Wohnungspolitik, S. 264, 291; W a lz , Wohnungsbaupolitik, S. 39f., 62f.).
192 Auch die Gründung des >Reichsheimstättenamtes< am 4. Dez. 1934 änderte hieran nichts 

Entscheidendes. Die Zusammenfassung aller Heimstätten unter das organisatorische Dach der 
DAF und ihre Zentralisierung in der neugegriindeten, gemeinnützigen DAF-Suborganisation 
>Neue Heimat< Ende 1938 kam infolge des Kriegsbeginns nicht zur vollen Wirkung (vgl. W a lz ,  

Wohnungsbaupolitik, S. 36, 63; S c h n e id e r , Stadtgründung, S. 116f.; Ute P e lt z - D r e c k n u m n , Na-

413

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Anmerkungen z u  S .  286—287

ticmalsozialistischer Siedhmgsbau, München 1978, S. 125ff.; L ü t g e , Wohnungswirtschaft 
(1940), S. 158f.).

193 A W l  der DAF, Lebenshaltung und Wohnverhältnisse in verschiedenen Gemcindegrö- 
ßenklassen, in: du.«., Jb. 1939, üd. II, S. 6 6 .

194 Ebd. sowie A I V I  der DAF, Wirtschaftsrechnungen in Arbeiterhaushaltungcn, in: ebd., 
S. 58.

195 .»Neubaumicten und LohneinkominetK, in: Mh.NS, Jg. 6 , 1939, S. 75.
196 A U  7der DAF, Erhebung von Einzelhandelspreisen für Nahrungsmittel, Heizstoffe und 

Lcuchtmitte! sowie von Mietpreisen nach dem Stande vom 15. Juli 1937, in: dass., Jb. 1938, 
Ild. 11, S. 47; vgl. auch Bericht der »Wohnungsfürsorgei der Siemens-Firmen in Siemensstadt 
und Umgebung (Juli 1937), S. 10ff., in: SAA 67/Lc 376.

197 Vgl. H a c iitrn a n n , Lebenshaltungskosten, S. 6 6 f. und die dort genannten Belege (insbe-
sondere Anm. 102 ff.).

198 14% der von Arbeiterfamilien bewohnten Wohnungen besaßen keinen elektrischen 
Anschluß, 40% keinen Gasanschluß, 23% keinen Wasseranschluß und 96% weder Bad- noch 
Duschgclegcnheit (Zentralbüro, Dt. Sozialpolitik 1938, S. 198).

199 Insbesondere durch die dritte Ausführungsverordnung vom 27. Scpt. 1937 zur Verord-
nung überdas Verbot von Preiserhöhungen vom 26. Nov. 1936 (in: RGBl. 1937,1, S. 1127), die 
vierte Anordnung über die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse des Reichspreiskom- 
missars vom 27. Sept. 1937 und den Erlaß über Richtlinien für Mieterhöhungen vom 9. Okt. 
1937 (nach: >Verschärfter I’reisstop bei Mieten und Grundstücken!, in: Dt. VW, Jg. 6 , 1937, 
S. 1011 f.; >Genehniigungspflicht aller Mieterhöhungen!, in: ebd., S. 1062; Vervollständigung 
des Mieterschutzes!, in: ebd., S. 1236; >Neue Grundsätze der Mietenregelung!, in: ebd., 
S. 1270).

200 Unter >betrieblicher Wohnungsbaupolitiki werden hier alle Maßnahmen gefaßt, die den 
Bau werkseigener oder-geforderter Wohnungen oder die Anmietung von Unterkünften für die 
eigene Belegschaft zum Ziel hatten. Dies schließt auch die Förderung des Baus von Eigenhei-
men durch die Belegschaften über billige Kredite, Abgabe von Bauland u.a. m. sowie die 
Beteiligung au formal eigenständigen Unternehmen ein. Unter »betriebliches Wohnungswe-
sen! wird (als Oberbegriff) darüber hinaus auch die Verwaltung und Instandhaltung von 
Wohngebäuden subsumiert.

201 Vgl. die Niederschriften über die Sitzungen des Unternchmensbeiratcs der GHH vom
14. Nov. 1938 bzw. des Vertrauensrates der OHW/GHH vom 29. Juni 1939, in: HA GHH 400 
144/22 bzw. 400 1026/10; Geschäftsberichte über die Verwaltung der Werkswohnungen der 
Krupp-Gußstahlfabrik 1939/40 und 1940/41, in: HA Krupp WA 41/3-604 bzw. WA 41/3-605; 
Mon.li. des Regierungspräsidenten von Mittel- und Oberfranken vom 8 . Juni 1938, in: Bayern 
in der NS-Zeit, lld. 1, S. 274. , '

202 L ü t g e , Wohnungswirtschaft (1940), S. 182 bzw. (1949), S. 312.
203 Schätzung unter Zugrundelegung der Angaben von L ü t g e , Wohnungswirtschaft (1940), 

S. 182 bzw. (1949), S. 312; S c h u l z , Wohnungsbau, S. 375f. und Tabv27. Danach entwickelte 
sich der Bestand an-Werkswohnungen im Deutschen Reich ungefähr folgendermaßen: 1925 
160000, 1929 3100(4), 1931 355000, 1934 387000, 1937 466 500 und 1938 500000.

204 In immer stärkerem Maße wurde der Werkswohnungsbau von rechtlich eigenständigen 
Gesellschaften durchgeführt: Von den 1937 erstellten 14512 Werkswohnungen befanden sich 
nur noch 5344 in unmittelbarem Unternehmenseigentum (nach: L ü t g e , Wohnungswirtschaft 
(1940), S. 183 bzw. (1949), S. 313).

205 »Wohnungsbau 1937<, in: Sl’.Jg. 47, 1938, Sp. 689ff. '
206 In einem Erlaß des RAM über die allgemeinen Ziele der Wohnungspolitik vom 17. Nov. 

1936 wurde verfügt, daß das Reich für »Arbeitcrwohnstättem Beihilfen in Höhe der Grundsteu-
er für die Zeit von Zwanzigjahren gewähren sollte. Dieser Erlaß wurde durch eine gemeinsame 
Verordnung des Reichsfinanzministers, des RAM und des Reichsinnenministers vom 1. April
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1937 bestätigt (RGBl. 1937, I, S, 437). Zweitens waren im Grundsteuergesetz vom 1. Dez. 1936 
die steuerlichen Begünstigungen auf den Arbeiterwohnstättenbau begrenzt worden. Schließ-
lich sah das Gewerbesteuergesetz vom 29. März 1940 (RGBl. 1940,1, S. 585) weitere steuerliche 
Erleichterungen vor. Es konnte allerdings wegen des während des Krieges weitgehend einge-
stellten Wohnungsbaues seine Wirkung nicht voll entfalten (ausführliche Kommentierung der 
o. g. Gesetze in >Aktivierung der Kleinsiedlung«, in: Dt. VW, Jg. 6 , 1937, S. 914 f.; >Wohnungs-
bau 1937« (Anni. 205); «Neue Kriegswirtschaftliche Bestimmungen. Die steuerliche Privilegie-
rung des Arbeiterwohnstättenbaus«, in: D. Dt. V. vorn 10. Mai 1940 (1939/40, S. 1073)).

207 Im März 1935 wurde auf Veranlassung der Wirtschaftsgruppe Bauindustrie die «Arbeits-
gemeinschaft zur Förderung des Heimstättenbaus« gegründet. Ihr gehörten neben der RGf auch 
Vertreter des «Reichsheimstättenamtes« und des «Gemeindetags« an..Ziel dieser Arbeitsgemein-
schaft war die optimale Nutzung der von der Industrie für den Werkswohnungsbau zur 
Verfügung gestellten finanziellen Mittel (vgl. P e lz e r , Soziallcistungen, S. 71; R. S e i l e r , Sinn und 
Gehalt des Arbeiterwohnstättenbaues, in: SE,Jg. 46, 1937, Sp. 330; L ü t g e , Wohnungswirtschaft 
(1940), S. 180). Innerhalb der Reichsgruppc Industrie wurde 1937 zum gleichen Zweck außer-
dem noch ein «Wohnungs-, Siedlungs- und Planungsausschuß« ins Leben gerufen (vgl. «Der 
Arbeiterwohnungsbau in der Industrie«, in: D. Dt. V. vom 2. Dez. 1938 (1938/39, S. 380)).

208 Verordnung vom 31. Aug. 1938 (RGBl. 1938, I, S. 1070); vgl. auch Schreiben des RAM 
an die Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten «Hermann Göring« vom 15. Juli 1939, 
in: WWA F 26/Nr. 368. Die getroffenen Maßnahmen stellten indes «nur« die Fortsetzung eines 
bereits in der Endphase der Weimarer Republik cingelcitcten Abbaus der Rechte von Mietern 
von Werkswohnungen dar. Die Kündigung von Werkswohnungen war bereits im Febr. 1928 
und März 1932 durch Maßnahmen des Gesetzgebers wesentlich erleichtert worden (vgl. P r e lle r ,  

Sozialpolitik, S. 385).
209 In Erlassen vom April bzw. Scpt. 1940 verfügten RAM und Reichsjustizminister, daß 

«Werksfremdei, sofern sie nicht Invaliden bzw. Angehörige von Invaliden waren, Werkswoh-
nungen bei Bedarf des Betriebes zu räumen hatten (vgl. Meldungen vom 28. Okt. 1940, 
S. 1715 f.; W ern er , Bleib übrig, S. 139).

210 Vgl. außer Tab. 29 auch «Der Arbeiterwohnungsbau in der Industrie« (Anm. 207); P e lz e r ,  

Sozialleistungen, S. 79 sowie die Feststellung Wagemanns auf der Sitzung der Reichsarbcits- 
kammer vom 28. Nov. 1938, daß der Arbeitnehmjrwohnungs- und Sicdlungsbau trotz allem 
««in engen Grenzen« blieb (Protokoll in: BA R 41/Bd. 23a).

211 Zu Feders stadtplancrischen und siedlungspolitischen Vorstellungen vgl. P e l t z - D r e c k -  

m a n n , Siedlungsbau, S. 193ff.
212 H it l e r , Kampf, S. 288f., 292. Er war natürlich nicht grundsätzlich gegen die Existenz 

von Großstädten, sondern nur gegen ihre »kulturlose Expansion«. Derartige Vorstellungen hat 
er auch später häufiger wiederholt (vgl. z. B. Tischgespräche vom 3. Mai 1942, S. 258IT.; 
ausführlich zu diesem Thema: Klaus B e r g m a n n , Agrarromantik und Großstadtfeindschaft, 
Meisenheim am Glan 1970, S. 357f.; vgl. auch T u rn er , Faschismus, S. 166, Anm. 14).

213 R o s e n b e r g , Mythos, S. 550, 553f.; zu den nationalsozialistischen Konzeptionen einer 
städtebaupolitischen «Reagrarisicrung« .vgl.: M a tta u s c h , Siedlungsbau, S. 14ff.; W a lz , Woh- 
ntingsbaupolitik, S. 87ff.; S c h n e id e r , Stadtgründung, S. 110ff.; P e l t z - D r e c k m a n n , Sicdlungsbau, 
S. 419ff.; B e r g m a n n , Agrarromantik, S.297ff. (zu Rosenberg: S. 315ff.); L u d w ig , Technik, 
S. 87.

214 Josef W in s c h u h , Praktische Werkspolitik, Berlin 1923, S. 23.
215 August H e in r ic h s b a u e r , Industrielle Siedlung im Ruhrgcbict in Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft, Essen 1936, S. 69; vgl. auch z. B. S c h w e n g e r , Großeisenindustrie, S. 5f.; 
d e r s . , Ruhrkohlenbergbau, S. 214f.; Denkschrift über das «Wohnungswesen der Fricdr. Krupp 
AG« 1941, S. 31.

216 S c h w e n g e r , Großeiscnindustric, S. 5.
217 B e l l in g e r , Die Neugestaltung der Kleinsiedlung, Eberswalde 1936, zit. nach: Ernst v on
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S tu c k r a d , Das deutsche Siedlungs- und Wohnungswesen, in: Jahrbuch der nationalsozialisti-
schen Wirtschaft 1937, hg. von Otto M ö n c k m e y e r , München 1937, S. 115.

218 L u d o v ic i (Dez. 1934 bis Febr. 1937 Leiter des »Reichsheimstättenamtes« sowie Reichs-
siedlungskommissar), nach: VB vom 2h. April 1934, zit. nach: SOPADE-Berichtc 1935, 
S. 1499.

219 Daß sich in geschlossenen Siedlungen »die planmäßige Kontrolle über Häuser und 
Bewohner erfolgreicher durchführen« ließ, war schon lange vor 1933 eine weit verbreitete 
Erkenntnis. Die Kontrolle der Bewohner konnte durch formale Restriktionen der betrieblichen 
Wohnungsfürsorge weiter verschärft werden. Z. B. hatte man verschiedentlich in den zwanzi- 
gerjahren »das Verteilen von Flugblättern in den Kolonien verboten und so einen Druck auf die 
politische Gesinnung auszuüben versucht« ( J a e g e r , Bindung, S. 53).

220 Vgl. B e r g m a n n , Agrarromantik, S. 277ff.
221 K a n n n le r , Kleingärtner- und Kleinsicdlerbewegung, in: Industrielle Arbeitsmarktgestal-

tung und Siedlung, Münster i. W. 1935, S. 12h bzw. 133.
222 W a g em a n n  auf der Sitzung der Reichsarbeitskammer vom 28. Nov. 1938 (Anm. 210).
223 Vgl. L u d o v ic i , ebd.; A  W J  der DAF, Die Wirkung der Kleinsiedlung auf die Warenversor- 

gung, in: d a s s . , Jb. 1937, S. 269ff.; »Betriebliche Sozialpolitik«, in: SP, Jg. 4h, 1937, Sp. 1172ff.
224 Vgl. z. B. Werner .M ü ller , Arbeiter-Hcimstättensiedlung und industrieller Arbeitsmarkt, 

in: Industrielle Arbeitsmarktgestaltung, S. 123.
225 Ludovici auf der Sioung der Reichsarbeitskammer vom 28. Nov. 1938 (Anm. 210).
22h RGBl. 1931, I, S. 551.
227 Vgl. z. B. v o n  S tu c k r a d , Siedlungs- und Wohnungswesen, S. 114f.; V ey , Leistungen, 

S. 2h; B lu m c n r o th , Wohnungspolitik, S. 284f.; S c lw e n b a u m , Revolution, S. 205 f.; P r e l le r , Sozial-
politik, S. 491 f. Nach Angaben Feys wurden .1932 8000, 1933 22000, 1934 3h000 und 1935 
1 h000 überwiegend aus Reichsmitteln finanzierte Kleinsiedlerstellen fertiggcstellt ( F e y , Lei-
stungen, S. 2h).

228 Siemens-Wohlfahrtspflege 1932/33, in: SAA/15 Lc774.
229 Vgl. »Soziale Arbeit im Hause Siemens«, 1942, in: SAA 14/Lh 65h; Siemens-Mitt. Sept. 

1935, S. 13h; Krupp-Siemens, Nebenerwerbs-Siedlungen für Kurz- und Vollarbeiter. Neue 
Wege industrieller Siedlungspolitik. Praktische Erfahrungen, Ziele und Forderungen, Berlin 
1934; Jb. Gew. 1933/34 (Wiirtt.), S.71; 1935/3h (Preußen), S. 371 f., 438; (Sachsen), S. 11h; 
(Württ.), S. 75; (Thür.), S. 43; 1937/38, S. 211 u. ö.; K ü m p e r , Fragen der Siedlungsfinanzierung, 
in: Industrielle Arbeitsmarktgcstaltung, S. 771.; weitere Beispiele für Werkssiedlungcn sind bei 
P e lt z - D r e c k m a n n , Siedlungsbau, S.37hff. beschrieben. Vgl. ferner »Entwurf eines Wegweisers 
für neueingetretene Angestelltenmitglieden, hg. von der Personalabteilung der Fried. Krupp 
AG, 1941, in: HA Krupp WA 41/74-260; »Das Wohnungswesen der GHH< (Stand vom 1.Juli 
1942), in: HA GITIl 300 16/5; vgl. ferner S c h w a ig e r , Großeisenindustrie, S. 163ff.; S e ld t e ,  

Sozialpolitik, S. 176ff; C o n r a d , Erfolgsbeteiligung, S. 124ff; P o h l u.a., Daimler-Benz, 
S. 17hf. Die Gewährung betrieblicher Darlehen zum Bau eigener Häuser für »Stammarbeiter« 
war indes nichts Neues. Bei Krupp beispielsweise gab cs Hauserwerbsdarlehen seit 1889 (vgl. 

J a e g e r ,  Bindung^S. 59f.).
230 Vgl. insbesondere den Erlaß des RAM vom 12. Febr. 1935 über die zukünftige alleinige 

Zulassung von Vollbeschäftigten bei Siedlcrstcllen sowie die Richtlinien des RAM vom 12. Juli 
1935 über die Vergabe von Sicdlcrstellcn (nach: P e l t z - D r e c k m a n n , Sicdlungsbau, S. 134, 139f.).

231 Vgl. ebd., S. 395ff.; S c h u l z , Wohnungsbau, S. 281 f.
232 Diese Umoricnticrung fand ihren Ausdruck u. a. auch in der Ablösung Ludovicis als 

Reichssiedlungskommissar, der sich infolge seiner siedlungsromantischcn Vorstellungen mit 
Ley Überwürfen hatte, durch von Stuckrad.

233 Ludovici, in: Bauen-Siedeln-Wohnen, Febr. 1938, zit. nach: SOPADE-Berichte 1938, 
S. 1113.

234 »Der Arbeiterwohnungsbau in der Industrie« (Anm. 207), S. 380.
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235 Vgl. Verordnung vom 19. Fcbr. 1935 und Erlaß des RAM vom 21. April 1936 (nach: 
F e y , Leistungen, S. 27ff.).

236- Vgl. M o o s e r , Arbeiterlcbcn, S. 170, Tab. 24.
.237 Durch eine Verordnung des RAM vom 27. Dez. 1939 wurde die Kündigung und 

Räumung von Kleingärten erschwert. Bereits am 22. März 1938 hatte der RAM Bestimmun-
gen zur Errichtung neuer Kleingartcnanlagen erlassen. Danach wurden für die Mcrrichtung 
neuer Kleingärten bis 120 RM unverzinsliche Reichsdarlehen gewährt, sofern der Antragsteller 
ein »ehrbarer Volksgenosse«, »deutschen und artverwandten Blutes, politisch zuverlässig und 
erbgesund« war. Durch eine Verordnung des RAM vom 12. Okt. 1939 wurden die Reichs- und 
Gcmeindedarlchen zur Anlage von Kleingärten erhöht. Die Kleinticrhaltung wurde durch eine 
Verordnung vom 6 . Okt. 1939 erleichtert (>Soziale Kleingartenpolitik', in: Mh.NS, Jg. 7, 1940, 
S. 22r.; S e h i t e , Sozialpolitik, S. 193f.). Auch Kleingärten und Kleintierzucht waren lange vor 
1933 ein wichtiger Aspekt betrieblicher Siedlungspolitik. Der Kruppsche Gartenvcrcin z. 11. 
war 1916 aufgrund der kriegsbedingten Nahrungsmittelknappheit ins Leben gerufen worden.

238 Nach: (Kleingärtner- tüchtige Gemüsebauern', in: VB vom 2. Dez. 1942. Bereits 1935 
hatten die SOPADE-Bcrichtc gemeldet, daß die »Nachfrage nach Kleingärten erheblich im 
Steigen begriffen (sei). Alles bereitet sich auf'Zeiten wie im Kriege vor. Die Rächten fiir 
Kleingärten beginnen bereits zu steigen« (SOl’ADE-Berichtc 1935, S. 1399).

239 Die Zahl der werkseigenen Wohnungen der IG Farben erhöhte sich zwischen 1932 und 
1938 um knapp zehn Prozent von 11 538 auf 12593, die der werksgeförderten um 75% von 5699 
auf 9971 (nach: P e lz e r , Sozialleistungcn, S. 76ff.). Anfang 1941 verfügte die IG Farben neben 
22181 Werkswohnungen außerdem) noch über 3446 Eigenheime und 3812 Einheiten in Klein-
siedlungen. 20,3% der Belegschaft dieses Riesenkonzerns war damit in werkseigenen oder 
-geförderten Wohneinheiten untergebracht (nach: C o n r a d , Erfolgsbetciligung, S. 121, Tab. 16). 
Dies entsprach fast der Größenordnung, die in der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie 
erreicht wurde.

240 Ein ähnliches Gewicht hatte der Werkswohnungsbau in der Leder- und Bekleidungsin-
dustrie (22,2%), dem Papier- und Verviclfaltigungsgcwcrbc (27,0%), bei den Elektrizitäts-, 
Gas- und Wasserwerken (31,7%) und in der Industrie der Steine und Erden, der keramischen 
und Glasindustrie (32,1%).

241 Angaben nach: A lV I , Geschäftsabschlüsse 1937,S. 576ff.
242 Hauptquelle waren wieder diejahrgängc des (Handbuchs der deutschen Aktiengesell-

schaften' 1932 bis 1940 sowie verstreute Angaben. Da dieZahl der Beschäftigten von AGs 1939 
im allgemeinen nicht mehr publiziert wurde, mußte auf entsprechende Angaben für das 
Geschäftsjahr 1938 zurückgegriffen werden.

243 Es machten nämlich vor allem die Gesellschaften Angaben über ihren Bestand an 
Werkswohnungen, die hier besonders aktiv waren. Außerdem lag der Beschäftigtenzuwachs 
insbesondere der erfaßten Textilgescllschaftcn deutlich über dem Durchschnitt der gesamten 
Textilindustrie. Ein besonderes Problem liegt darin, daß die werkseigenen und die von Unter-
nehmen zwecks Unterbringung der eigenen Belegschaft nur angemieteten Wohnungen ledig-
lich unzureichend erfaßt werden konnten. Gleichfalls im allgemeinen nicht einbezogen wurden 
die Wohnungen, die von formal selbständigen, de facto aber den jeweiligen Unternehmen 
gehörenden gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften errichtet wurden. Dies wiegt um so 
schwerer, als die Industrie dazu neigte, »ihre Bauträgerschaft durch selbständige Wohnungsun-
ternehmen ablösen zu lassen« (Zentralbüro, Dt. Sozialpolitik 1938, S. 149; IV a lz , Wohnungs-
baupolitik, S. 71).

244 Einschränkend muß allerdings hinzugefugt werden, daß die erfaßten Zechen des Stein-
kohlenbergbaus ausschließlich im rheinisch-westfälischen Industriegebiet lagen. 1937 verfüg-
ten die Bergwerksuntcrnchmen des Ruhrreviers nach Angaben der Bezirksgruppe Ruhr der 
Wirtschaftsgruppe Bergbau über insgesamt 195384 Wohnungen. (Davon waren 32817 = 
16,8% im Besitz nicht werksgebundener, gemeinnütziger Unternehmen bzw. wurden von der
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>Treuhandstelle West< verwaltet.) Zum Vergleich: 1925 lag der Bestand der Werkswohnungen 
der Uuhrzcchen bei 159021, 1931 bei etwa 165000 (Angaben nach: Stellungnahme der Bezirks-
gruppe Ruhr der Wigru. Bergbau in der RGI zu der Denkschrift des Fachamtes Bergbau der 
DAF, undatiert (ca. 1938), S. 2, in: HA GHH 400 101330/1). Nicht in allen Bergbauregionen 
stagnierte der Werkswohnungsbau. Tenfelde, der exemplarisch auch die betriebliche Sozialpo-
litik einer Zeche im oberbayerischen Penzberg untersucht hat, stellt fest, daß hier seit 1936 nicht 
nur alte Zechen wohnungen saniert wurden, sondern auch in größerem Umfange mit dem Bau 
von Siedlungshäusern begonnen wurde ( T e n fe ld e , Provinz, S. 300f.). Ähnlich war die Entwick-
lung in Obcrschlesicn (vgl. R a u e c k e r , Sozialpolitik, S. 223).

245 Vgl. M a r ß o l c k /O t t , Bremen, S. 153.
246 »Der Arbeiterwohnungsbau in der Industriê  (Anm. 207), S. 380; vgl. Zentralbüro, Dt. 

Sozialpolitik 1938, S. 201.
247 Vgl. >Ruhrarbeiter< vom 4. Scpt. 1938 bzw. Frankfurter Ztg. vom 5. Sept. 1938, nach: 

SOPADE-Berichte 1938, S. 1123 sowie auch Zentralbüro, Dt. Sozialpolitik 1938, S. 191 f.
248 Zu den wohnungsbaupolitischen Aktivitäten der DAF bis 1939 vgl. M a r r e n b a c h , Funda-

mente, S. 211 ff., 377ff.: P e l l z - D r e c k m a n n , Siedlungsbau, S. 189ff. Für die Zeit des Zweiten 
Weltkrieges: R e c k e r , Sozialpolitik, S. 130ff.

249 Dies läßt sich beispielsweise auch für Siemens, wo der Werkswohnungsbau allerdings 
im Vergleich zur Schwerindustrie des Ruhrreviers nur eine untergeordnete Rolle spielte, 
nachweisen (vgk S a c h s e , Sozialpolitik, S. 284ff.).

250 Angaben nach: A c le b n a n n , Qucllensannnlung, II, S. 203f.; Geschäftsbericht über die 
Verwaltung der Werkswohnungen der Krupp-Gußstahlfabrik 1934/35ff., in: HA Krupp WA 
41/3-604; Y a n o , Hüttenarbeiter, S. 135.

251 Nach: ebd., S. 133.
252 Geschäftsbericht über die Verwaltung der Werkswohnungen 1934/35, in: HA Krupp 

WA 41/3-604. Ähnliche Redewendungen finden sich auch in den Geschäftsberichten der 
Kruppschen Wohnungsverwaltung für die folgenden Jahre (bis 1940/41), in: ebd.

253 Niederschrift über die Vertraucnsrats-Sitzung der GHH-Düsseldorf vom 31. Juli 1940, 
in: HA GHH 400 144/12.

254 Im technischen Jahresbericht der Betriebsabteilung des Wernerwerkes Z der S&H AG 
für 1941/42 hieß es hierzu: »Es sind immer noch seit 1934 Bewerber vorgemerkt, die in 
Untermiete wohnen oder in ungesunden und unzureichenden Wohnungen, die bisher noch 
nicht berücksichtigt werden konnten« (in: SAA 15/Lc 815; dort auch weiteres Material zu den 
Jahren vorher). Vgl. auch die Klagen über die »katastrophale Lage des Arbeiterwohnungsbau-
es« im Schreiben der Kriegsmarinewerft Kiel an das Oberkommando der Kriegsmarine vom 
12. Okt. 1940 (nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 558ff. (Dok. 84)).

255 In einem Bericht über >Das Wohnungswesen der GHH< (Stand 1 .Juli 1942) (Anm. 229) 
heißt es diesbezüglich: »Zweiräumige Wohnungen hat die GHH nicht gebaut; sic sind infolge 
des Wohnungsmangels dadurch entstanden, daß 4-räumige in je 2 Räume aufgeteilt wurden.«

256 Denkschrift des Fachamtes Bergbau der DAF über >Die gegenwärtige Arbeitslage des 
deutschen Bergbaus und die sieh aus ihr ergebenden Notwendigkeitem, undatiert (ca. Okt. 
1938), S. 35, in: HA GHH 400 101330/1.

257 Aktennotiz vom 8 . Aug. 1939, iir HA GHH 40(1 101330/6; vgl. auch Berichte der TdA 
fürjuni/juli 1937, nach: M a s o n , Arbeiterklasse, S. 370 (Dok. 41).

258 Vgl. z.B. Jahreslagebericht 1938 und 1. Vicrteljahresbericht 1939 des Sicherheitshaupt-
amtes, in: Meldungen, S.213, 328; LB des Regierungspräsidenten in Stettin für März/April 
1935 und der Stettiner StaPo für Nov. 1935, in: Pommern 1934/35, S. 77bzw. 143; Stimmungs-
bericht der NSDAP-Kreispropagandaleitung Augsburg-Stadt für Jan. 1939 und Mon.B. des 
Regierungspräsidenten von Ober- und Mittelfranken vom 7. Juli 1939, in: Bayern in der NS- 
Zeit, S. 280 bzw. 285 sowie 279; Berichte der TdA für Mai/Juni 1938, nach: M a s o n , Arbeiter-
klasse, S. 661 (Dok. 108).
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259 JB der.Abt. Werksfürsorge der GHH für 1937/38, in: HA GHH 400 1331/11; vgl. auch 
die Niederschrift über die Sitzung des Unternehmensbeirates der GHH vom 8 . März 1935, in: 
HA GHH 400 144/21. Eindrucksvoll in dieser Hinsicht die Schilderung der Wohnverhältnisse 
bei R e g e r , Union, S. 12 f.; sie besaß auch für diejahre nach 1933 Gültigkeit.

260 JB der Werksfürsorge der GHH 1937/38 (Anm. 259).
261 Vgl. z. B. Meldungen vom 4. Dez. 1939, 18. März, 18. Mai 1940, 12. Nov. 1942, 

S. 533f, 907, 1174, 4466.
262 Vgl. Stellungnahme der Bezirksgruppe Ruhr (Anm. 244), S. 10. Ähnlich günstig lagen 

auch die Mieten der meisten anderen Werkswohnungen (vgl. ebd.; Jb. Gew. 1935/36 (Preu-
ßen), S. 372 n. ö.; Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation, Soziale Arbeit 1842 — 1942, Bo-
chum 1942, S. 100; >Wohnungsfürsorge der Siemens-Firmen in Siemensstadt und Umge- 
bung<, Juli 1934, S. 10ff., in: SAA 67/Lc 376; H e in r ic k s b a u e r , Industrielle Siedlung, S. 100 
bzw. ders., 80 Jahre Harpener Bergbau ACJ, Essen 1936, S. 312; W is o t z k y , Ruhrbergbau, 
S. 207; T e n fe ld e , Proletarische Provinz, S. 301 f.; S c h u l z , Wohnungsbau, S. 379. In den SOPA- 
DE-Berichten werden aber auch Einzelfälle erwähnt, wo neu erbaute Werkswohnungen zum 
Teil doppelt so teuer waren wie Gemeinde- und Altbauwohnungen (vgl. SOPADE-Berichte 
1938, S. 1125). In einigen Fällen, z. B. bei der >Burbachcr Hiitte<, war die Miete nicht fest, 
sondern wurde mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit ermäßigt (vgl. J a e ^ e r , Bindung, 
S. 55).

263 Vgl. z.B. >Das Wohnungswesen der Fried. Krupp AG in Essern, 1941, S. 81; Nieder-
schrift über die Sitzung des Vertraucnsrates der GHH-Düsseldorf vom 16. Nov. 1939, in: HA 
GHH 400 1026/10; Junkers-Flugzeug- und Motorenwerke AG, 4 Jahre sozialer Aufbau, 
Dessau (1937), S. 59; ausführlich hierzu am Beispiel Siemens: C o n r a d , Erfolgsbetciligung, 
S. 126ff., insbesondere Tab. 18; S a c h s e , Sozialpolitik, S. 284ff., 290ff.

264 Junkers, S. 59; zu den Auswahlkriterien W. M ü lle r , Arbeiter-Heimstätten, S. 122. Ob 
der Kandidat diese Kriterien erfüllte, wurde'mit Hilfe eines gesonderten Fragebogens festge- 
stcllt, der zusammen mit einer Einkommensbescheinigung bei der zuständigen Gemeindebe-
hörde einzureichen war (vgl. P e l t z - D r e c k m a n n , Siedlungsbau, S. 400).

265 In einer Anordnung vom 15. Nov. 1939 hatte Todt bestimmt, daß nur »kriegswichtige 
Wohnbauten« weitergebaut werden durften (vgl. Joachim F is c h e r - D ie s k a u , Wohnungsbau und 
Wohnungswirtschaft im Kriege, in: VJP, Jg. 4, 1940, S. 372).

266 Zum Wohnungsmangel während des Krieges und daraus resultierenden Mißstimmun-
gein in der Bevölkerung vgl. Meldungen vom 19. Nov., 4. und 29. Dez. 1939, 18. März und 
23. Mai 1940, 13. Nov. 1941, 12.Jan., 12. Nov. 1942, l.Febr. und 12. April 1943, S.512, 
532 ff., 616, 906 f., 1173 f., 2987 ff., 3158 ff., 4460ff, 4744ff„ 5121 ff sowie Anm. 261.

267 Aktenvermerk über die Besprechung von Vertretern der Industrie am 8 . Nov. 1940 im 
Hause der RGI, Berlin, in: THA VSt/167-170.

268 Vgl. z. B. Niederschrift über die Überprüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen bei 
der Neptun-Werft in Rostockc durch den Sondertreuhänder für den Seeschiffsbau am 15. Jan. 
1941, in: I3A R 41/Bd. 153, Bl. 65ff; ferner Meldungen vom 17. April und 23. Nov. 1941, 
S. 2214 bzw. 2993 f.

269 Vgl. B u h l , Ausgangspunkte, S. 152. Recker schätzt den Anteil des zerstörten am ge-
samten Wohnraum auf ungefähr ein Viertel (Marie-Luise R e c k e r , Wohnen und Bombardie-
rung im Zweiten Weltkrieg, in: Lutz N ie t h a m m e r  (Hg.), Wohnen im Wandel. Beiträge zur 
Geschichte des Alltags in der bürgerlichen Gesellschaft, Wuppertal 1979, S.410; vgl. auch 
K u c z y n s k i , Alltag, Bd. 5, S. 389).

270 30,2% der Werkswohnungen der GHH waren »leicht beschädigt«, 24,3% »mittel-
schwer« und 12,3% »schwer« (nach: A d e lm a n n , Quellensammlung, II, S. 267).

271 Vgl. W ern er , Bleib übrig, S. 264; zu den Wohn- und Lebensverhältnissen in den zerstör-
ten Städten vgl. R e c k e r , Wohnen, S. 414 ff. sowie z.B. Meldungen vom 13. Nov. 1941, 
S. 2991.
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272 Vgl. R e ic h w e in , Funktionswandlungen, S. 112ff.
273 Vgl. z. Ii. K ä m p e r , Fragen, S. 77; L ü tg e , Wohnungswirtschaft (1949), S. 292; S c h u l z ,  

Wohnungsbau, S. 384.
274 Dies rechtfertigte der RAM in einem Schreiben an die Reichswerke >Hermann Göring« 

vom 15.Juli 1939 folgendermaßen: »Selbst wenn der Arbeitsstellenwechsel mit Zustimmung 
des A(rbeits)A(mtes) erfolgt, sind die Voraussetzungen für einen Wohnungsschutz nicht gege-
ben. .. Dem alten Betrieb kann nicht zugemutet werden, Werkswohnungen, die er für seine 
Gefolgschaftsmitglicder errichtet hat, diesen auf unbeschränkte Zeit auch dann noch zur 
Benutzung zu überlassen, wenn sie -  nicht selten entgegen den Wünschen des alten Betriebes -  
zu einem anderen Betrieb übergetreten sind« (in: WWA F 26/Nr. 368).

275 Wilhelm D i lw e l l , Wohlfahrtspflege. Eine eingehende Studie über die sog. Wohlfahrts- 
cinrichtungen in den verschiedenen Großbetrieben, Dortmund 1903, S. 15, zit. nach: J a e g c r ,  

Bindung, S. 58.
276 Zum betrieblichen Gesundheitswesen und Unfallschutz vgl. Kap. VII.2.2., zum Ausbil-

dungswesen Kap. IV.5. Auf die Darstellung des Werkszeitungswesens, der Werksbüchereien 
usw. sowie der betriebseigenen und werksgeforderten Verkehrsmittel muß verzichtet werden.

277 Vgl. Hasso S p o d e , Arbeiterurlaub im Dritten Reich, in: S a c h s e  u. a., Angst, Belohnung, 
Zucht und Ordnung, S.280ff.; d e r s ., »Der deutsche Arbeiter reist«: Massentourismus im 
Dritten Reich, in: Gerhard H u c k  (Hg.), Sozialgeschichtc der Freizeit, Wuppertal 1982, S. 290; 
Wolfgang B u c h h o l z , Die nationalsozialistische Gemeinschaft «Kraft durch Freude«, München 
1976, S. 97ff.

278 Vgl. P e lz e r , Sozialleistungen, S. 49ff.; Jb. Gew. 1933/34 (Preußen), S.361; 1935/36 
(Preußen), S. 365; 1937/38, S. 210f. u. ö.; SAA 15/Lg 562; HA GHH 400 1025/17, 400 144/21.

279 Zentralbüro, Dt. Sozialpolitik 1937,.S. 44; vgl. Jb. Gew. 1935/36 (Württ.), S. 73; (Saar-
land), S. 25 u.ö.; iSozialbcricht und Einkommen der Gefolgschaft«, in: SP, Jg. 47, 1938, 
Sp. 353; HA GHH 400 140/7.

280 Vgl. M a s o n , Arbeiterklasse, S. 453 (Dok. 55); zur Vorgeschichte: cbd., S. 439—452; 
IV is o tz k y , Ruhrbergbau, S. 148 f.

281 Nach Angaben des Sozialamtes der DAF waren bis 1937 nur in 18 Tarifordnungen 
entsprechende Bestimmungen zu finden (Zentralbüro, Dt. Sozialpolitik 1937, S. 44f.).

282 Absolut hatten sich die hierfür vorgesehenen Beträge bei GHH sogar verachtfacht und 
bei Siemens (»Freizeitgestaltung« einschließlich Sportforderung und Zuschüsse für KdF) im-
merhin mehr als verdoppelt (Quellen wie Abb. 5).

283 Absolut hatte sich der Betrag sogar versechsfacht (Angaben nach: 50Jahre Accumulato- 
renfabrik AG, Berlin -  Hagen -  Wien 1888-1938, S. 236 bzw. A l V I ,  Sozialaufwcndungen 
(1938), S. 448).

284 Vgl. cbd., S. 431, 447; «Die Sozialarbeit der AEG«, in: Mh.NS, Jg. 7, 1940, S. 67; 
WuSPR, Allg. Ausg., vom 16. Mai 1938; «Sozialbcrichtc deutscher Betriebe«, in: Vertraucnsrat, 
Jg. 6 , 1939, S. 136 ff. bzw. 148 ff; dort und im Jb. Gew. 1933/34 {Preußen), S. 358 ff.; (Württ.), 
S. 71 u. ö.; 1937/38, S. 209f.; P o h l u. a., Daimler-Benz, S. 179, Tab. 50. (Die meisten Unterneh-
men wiesen die entsprechenden Beträge allerdings nicht .separat aus.)

285 Vgl. R c ic h w e in , Funktionswandlungcn, S. 115f., 123, 126f.; zu »Gemeinschaftsveran- 
staltungcn« vor 1933 vgl. S c h w a ig e r , Ruhrkohlenbergbau, S. 183.

286 RGBl. 1934, I, S. 1203; vgl. auch die Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des 
Gesetzes über das Kreditwesen -  Werkssparkassen -  vom 31. Mai 19.37, in: RGBl. 1937, I, 
S. 608. Einen Überblick über Funktionen der Werksparkassen gibt: Günther S c h u l z , Fabrik-
sparkassen für Arbeiter -  Konzeption und Inanspruchnahme einer betrieblichen Institution, in: 
ZUG, Jg. 25, 1980, S. 145 ff.

287 Vgl. Friedrich B c k e r l in , Schutz des Sparers, in: Dt. VW, Jg. 6 , 1937, S. 923ff.;Jb. Gew. 
1935/36 (Preußen), S. 362. Zur Geschichte der Werksparkassen, die weit ins 19. Jahrhundert 
zurückreicht, vgl. z. B. S c h w a ig e r , Großcisenindustric, S. 143ff.; J o e s t ,  Pionier, S. 209; S c h u l z ,

4 2 0

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



Anmerkungen zu S. 297—299

Fabriksparkassen, S. 150ff.; C o n r a d , Erfolgsbctciligung, S. 89ff. 1934 existierten noch 700 
derartige Einrichtungen.

• 288 In der Werksparkassc der GHH hatten sich bis 193414,9 Mio. RM, beider AEG 13,3 Mio. 
RM und bei der Berliner Kindl Brauerei 6,9 Mio. UM Spareinlagen atigesannnelt (nach: l i c k e r l in ,  

Schutz, S. 925).
289 Vgl. Chup F r ie m e r t , Produktionsästhetik im Faschismus. Das Amt >Schönheit der Arbeit< 

1933 bis 1939, München 1980, insbesondere Kap. 3; S ie g e l , Leistung, Kap. 111.2.; S a c h s e , Sozial-
politik, $. 159ff.; ferner M a s o n , Sozialpolitik, S. 188f.; M a i , Warum, S. 206f.

290 Vgl. z. B. Jb. Gew. 1933/34 (Preußen), S. 322,.440f. u. ö.; F r ie m e r t , Produktionsästhetik, 
S. 106.

291 Jb. Gew. 1935/36 (Preußen), S. 320. Daß die Initiativen von den Unternehmern und nicht 
vom Amt >Schönheit der Arbeit< ausging, wurde von den Gewerbeaufsichtsbeamten wiederholt 
betont.

292 Ebd.
293 Daß die vom Amt >Schönheit der Arbeit< auf die eigenen Aktivitäten zurückgeführten 

finanziellen Aufwendungen -  bis 1940 angeblich etwa 900 Mio. UM (vgl. M a r r e n b a c h , Funda-
mente, S. 325) -lediglich politisch-propagandistisch vereinnahmt, faktisch jedoch aus arbeits-
markt- und leistungspolitischen Gründen von den Unternehmen aus eigener Initiative durchge-
führt wurden, hat F r ie m e r t  überzeugend nachgewiesen (vgl. Produktionsästhetik, S. 105 ff.).

294 Die Tätigkeitsfelder beider Institutionen waren jedoch nicht identisch: Die Gewerbeauf-
sicht hatte auch z. B. bei Verletzung der Arbeitszcitschutzbestimmungen einzuschreiten (vgl. 
H a c h tm a n n , Arbeitsmarkt, S. 211 ff.) und besaß im Gegensatz zum Amt >Schönheit der Arbeit< 
exekutive Gewalt. Umgekehrt wurden von den Gewerbeaufsichtsbeamten Unternehmer na-
mentlich nicht genannt, während das D AF-Amt hier keine Hemmungen hatte und auf publizisti-
scher Ebene Druck auf die entsprechenden Unternehmen auszuüben trachtete (allerdings 
diesbezüglich häufig in die Schranken verwiesen wurde).

295 Quelle wie Abb. 5.
296 Vgl. R e ic h w e in , Funktionswandlungen, S. 81; S c h w a ig e r , Großeisenindustrie, S. 166ff., 

173; d e r s . , Ruhrkohlcnbergbau, S. 220 ff.; HA Krupp WA 41/3-740b, 41/74-357; zu Krupp jetzt 
auch IV in k le r , Weg, S. 77f.

297 Vgl. Jahresbericht des Büros für Arbeiterangelegenheiten der KruppTGußstahlfabrik 
1941/42, in’HA Krupp WA 41/3-707; St. Handb. der Fried. Krupp AG, S. 98 f. Jahresbericht der 
Personalabteilung des Wernerwerks Z 1940/41, in: SAA.15/Lc 815; Sonderbericht der Ver. 
Deutschen Metallwerke, Zweigniederlassung Carl Berg, Werdohl/Westf. zum Leistungskampf 
der deutschen Betriebe, in: WWA F 25, Nr. 6 ; BA R 13 III/Bd. 302.

298 Verwaltungsanordnung vom 7. Nov. 1939 (in: RABL 1939, 1, S. 525).
299 Vgl. iFirmenbeihilfe für den cinberufenen Gefolgsmanns in: Mb.NS, Jg. 7, 1940, S. 21 

sowie z. B. Niederschrift über die Sitzung des Unternchmensbeiratcs der GHH vom 24. Nov. 
1939, in: HA GHH 400 144/22.

300 Vgl. zu den >Feldpostpäckchen< z. B. Geschäfts- und Sozialbericht der Gußstahlfabrik 
1940/41, in: HA Krupp WA 41 /3-740b; HA GHH 400 18/13. In anderen Fällen erhielten 
Fronturlauber, wenn sie als ehemalige Belegschaftsmitglieder dem Betriebe einen Besuch 
abstatteten, ein »angemessenes Taschengeld«. Wieder andere Unternehmen schlossen für einbe- 
rufette Werksangehörige Lebensversicherungen ab (vgl. >So sorgt heute der Betriebsführen, in: 
National Ztg. vom 22. Okt. 1941 ;>Es war nicht immer so<, in: National Ztg. vom 28. Okt. 1941).

301 G a s s e r t , Sozialleistungen, S. 102. AuchdievonderDAFseit 1942/43 vergebene Auszeich-
nung >Kriegsntusterbetrieb< war u. a. an dieser Zielvorgabe orientiert.

302 So R e ic h w e in , Funktionswandlungen, S. 83. Reichwein bezieht sich dabei aufim wesentli-
chen nur allgemeine, programmatische Ausführungen des A  l V I (Betriebliche Sozialleistungen in 
der Kriegswirtschaft, in: dass.,Jb. 1939, Bd. I, S. 418ff.; die einzige Tabelle-S. 426-basiert auf 
Geschäftsberichten des letzten Jahres v o r  Kriegsbeginn).
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Anmerkungen zu S. 299—301

303 Gcfolgschafts- und Sozialbericht der Krupp-Gußstahlfabrik 1940/41, in: HA Krupp WA 
41/3-740b.

304 »Wandel der Sozialleistungen<, in: Dt. SP, Jg. 54, 1945, S. 6 .
305 Jakob Ih r ig , Die Behandlung jugendlicher »Arbeitsbummler«, in: Nachrichtendienst des 

deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 23/1942, S. 79ff., zit. nach: Heinrich 
M u th , Jugendopposition im Dritten Reich, in: VfZ, Jg. 30, 1982, S.385; dagegen M a s o n ,  

Arbeiteropposition, S. 303.
306 R e ic h w e in , Funktionswandlungen, S. 90 bzw. 92; vgl. auch (für die Zeit bis 1933) z. B. 

A d e lm a n n , Quellensammlung, Bd. II, und (für die Zeit nach 1945) T e s c h n e r , Lohnpolitik, S. 84.
307 Vgl. W ern er , Bleib übrig, S. 172ff., 318fF.
308 Vgl. ebd„ S. 183, 320.
309 Vgl. Erlasse des RAM vom 9. Nov. 1940, 7. Juni 1941 und des GBA vom 31. Okt. 1942 

(RAB1. 1940, I, S. 591; 1941, I, S.340; »Weihnachtsgratifikation war doch zu zahlen«, in: 
»Angriff« vom 27. Nov. 1942. Zur Rechtssprechung des RAG, durch die diese Erlasse vorweg-
genommen wurden, vgl. »Weihnachtszuwendungen«, in: Mh.NS, Jg. 7, 1940, S. 275.

310 Vgl. z. B. die diversen Rundschreiben, Bekanntmachungen und Sitzungen der Vertrau-
ensräte des Siemens-Konzerns (in: SAA 11/Lg 694 (v. Buol), 14/Lh 309), der GHH (in: HA 
GHH 400 1026/10, 400 144/20, 400 144/12, 400 1025/53), der Bergwerke Essen, der Fried. 
Krupp AG (in: HA Krupp WA 41/6-48), der Ver. Stahlwerke (in: TF1A VSt/J67-170, 
171 — 178, 478 — 481) und Concordia Bergbau AG (WWA F 26, Nr. 389); ein weiteres Beispiel 
wird zit. von S ie g e l , Lohnpolitik, S. 131.

311 Vgl. z. B. Rundschreiben Nr. 165 der Bezirksgruppe Ruhr der Fachgruppen Steinkoh-
lenbergbau an die Mitglieder vom 8 . Sept. 1937, in: THA VSt/478—481; Schreiben der Roh-
stoffbetriebe der Ver. Stahlwerke GmbH Dortmund, Eisenerzgruben Südbaden an die Sozial-
wirts. Abt. der VSt. vom 24. Sept. 1938, in: ebd.; Vermerk über eine Besprechung bei der 
Schwerter Profileisen walzwerk AG vom 7. Okt. 1937, in: ebd.; Vermerk der Sozialwirts. Abt. 
der VSt. vom 4. Okt. 1938, in: ebd ; Vermerk über eine Besprechung vom 19. Mai 1942, in: 
THA VSt/143—145; Rundschreiben der RGI an die zur Fachgemeinschaft Eisen und Metall 
gehörenden Wirtschaftsgruppen und Bezirksfachgemeinschaften der Eisen- und Metallindu-
strie vom 24.Juli 1940, in: THA VSt/212—214; Industrieabteilung der Wirtschaftskammer 
Düsseldorf an die Zweigstellen vom 29. Juli 1940, in: ebd.; Bekanntmachung des westfälischen 
RtdA vom 3. März 1941, in: Amtl. Mitt. dess. vom 20. März 1942, nach: THA A/5015—5016; 
Wirtschaftlicher Lll des Reichsverteidigungskommissars für den Wehrkreis III (Berlin) an den 
»Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft« vom 27. Okt. 1939, in: BA R41/Bd. 154, Bl. 93 f.; 
vgl. ferner W ern er , Bleib übrig, S. 172f.

312 Vgl. R e tz in a  u.a., Arbeitsbuch III, S . ( ) 2 ; .W is o t z k y , Ruhrbergbau, S. 222ff.; M a i , War-
um, S. 223f.

313 Aktenvermerke über Besprechungen vom 5. und 29. Okt. 1943;in: THA VSt/478-481. 
So wurden -  wie m einem Rundschreiben der Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Ruhr der 
Wigru. Bergbau vom 13.Sept. 1940 kritisch angemerkt wurde-auch »triftige Gründe« für ein 
Fernbleiben von der Arbeit nicht anerkannt oder Arbeiter, die wegen eines Luftalarms verspätet 
zur Schicht kamen, als »willkürlich Feiernde« bezeichnet. Arbeiter, die schon lange die Arbeits-
stelle gewechselt hatten, wurden statistisch als »unentschuldigt Fehlende« geführt u. ä. m. (vgl. 
auch Rundschreiben der Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Ruhr (Nr. 4*)l) vom 11. Dez. 
1940, beides in: THA VSt/478-481; ferner M a i , Warum, S. 224f.).

314 Meldungen vom 8 . Okt. 1942, S. 4301 f. Vergleichbar positive Einschätzungen finden 
sich auch in Berichten, die noch gegen Ende des Krieges verfaßt wurden. Vgl. z. B. den 
Sonderbericht über die Arbeitsdisziplin im Gau Bayreuth, Okt. 1944 (in: BA R 121/Bd. 336), in 
dem die >» vorbildliche« Arbeitshaltung alter deutscher Arbeiter hervorgehoben und die schlech-
te Arbeitsmoral lediglich von Jugendlichen beklagt wird. Klagen über »mangelndes Pflichtbe-
wußtsein der Jugendlichen« und Frauen finden sich z. B. auch in den Meldungen vom 10. Dez.
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Anmerkungen zu S. 301—308

1942, S. 4558fT. und dem Mon.B. des Regierungspräsidenten von Oberbayern vom 6 . Sept. 
1944, in: Bayern in der NS-Zeit, Bd. 1, S. 319; vgl. hierzu ferner W ern er , Bleib übrig, S. 189, 
319f. Zur insgesamt geringen Zahl der Disziplinlosigkeiten vgl. auch z. B. Meldungen vom 
22. April 1941, S.2224ff. und Kriegstagebuch des Rüstungskommandos Nürnberg vom 
31. Dez. 1943, in: Bayern in der NS-Zcit, Bd. 1, S. 316.

IX. Schlußbemerkung

1 Vgl. vor allem die in: Werner C o n z e  u. M. Rainer L e p s iu s  (Hg.), Sozialgeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1983, versammelten Beiträge (insbesondere die von 
Borchardt und Hentschel) sowie in kritischer Auseinandersetzung damit Lutz N ie lh a m m e r ,  

Zum Wandel der. Kontinuitätsdiskussion, in: Westdeutschland 1945 — 1955, hg. von Ludolf 
H e r b s t , München 1986, S. 65ff.

2 D a h r e n d o r f , Gesellschaft, S. 432; vgl. auch ebd., S. 442, 445, 447 (Die ökonomische Di-
mension des »Stoßes in die Modernität« gerät allerdings nicht in das Blickfeld Dahrendorfs.); 
S e h o e n b a u m , Revolution, S. 345.

3 D r o s z a l , Plädoyer, S. 384; vgl. auch P e u k e r l , Volksgenossen, S. 15.
4 So Wolfgang S c h ie d e r , Staat und Wirtschaft im Dritten Reich, in: Berlin und seine Wirt-

schaft. Ein Weg aus der Geschichte in die Zukunft. Lehren und Erkenntnisse, hg. von der 
Industrie- und Handelskammer zu Berlin, Berlin/New York 1987, S. 204.

5 So recht Mason mit seiner Feststellung hat, daß »der Schwerpunkt der Maßnahmen des 
Staates von 1938 bis 1945 auf der Limitierung der Lohnkosten« lag (M a s o n , Bändigung, 
S. 29f.), so unrichtig ist seine Folgerung, daß deshalb »dem Einsatz eines Lohnsystems enge 
Grenzen gesteckt (gewesen seien), durch das ausgewählte Gruppen von Arbeitern zur Unter-
stützung des Regimes gewonnen werden sollten« (ebd., S. 30). Der umgekehrte Schluß trifft 
den Kern staatlicher wie betrieblicher Lohnpolitik in den Jahren der nationalsozialistischen 
Diktatur: Nur durch verstärkte Lohndifferenzierung, die auch größere Zugeständnisse an 
kleine Arbeitergruppen einschließen konnte, ließen sich die Lohnkosten im industriellen 
Durchschnitt auf niedrigem Niveau halten. Die staatliche Seite erkannte dies klar und duldete 
bzw. forderte deswegen zum Teil sogar aktiv Tendenzen zu verstärkter Lohndifferenzierung.

6  Zum KlassenbegrifT vgl. vor allem Jürgen K o c k a , Stand -  Klasse — Organisation, in: 
Klassen in der europäischen Geschichte, hg. von Hans-Ulrich W eh le r , Göttingen 1979, S. 139; 
d e r s . , Lohnarbeit und Klassenbildung, Berlin/Bonn 1983, S. 14fT., 23ff.; Hans Ulrich W eh le r , 

Vorüberlegungen zur historischen Analyse sozialer Ungleichheit, in: d e r s . , Klassen, S. 20ff.
7 Gerhard M ü lle r , Arbeitskampf und Arbeitskampfrecht, insbesondere die-Neutralität des 

Staates und verfahrensrechtliche Frageli (Gutachten, erstellt im Auftrag des Bundesarbeitsmini- 
steriums), Bonn 1985, S. 50.
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Abkürzungs Verzeichnis
(siehe auch: Zeitschriften)

AA
AEG
ADG1!
AfBuB
AG
AOG
AWI
BA
Bd.
DAF
Dinta

DMV
Dok.
Fs.
GBA
Gestapo
GHH
GmbH
HA GHH
F1A Krupp
IHK
JB
KdF
KPD
LAA
LAG
LB
LKEM
LSÖ

Mon.Ii.
NS
NSIiO
NSDAP
NSV
OHW
RAG
RAM
Rcfa
Reichstreuhänder
RGI
RtdA

Arbeitsamt(-ämter)
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 
Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund 
Amt für Betriebsflihrung und Berufserziehung 
Aktiengesellschaft
Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit 
Arbeitswissenschaftliches Institut der Deutschen Arbeitsfront 
Bundesarchiv (Koblenz)
Band
Deutsche Arbeitsfront
Deutsches Institut für (nationalsozialistische) technische Arbeitsschu- 
lung
Deutscher Metallarbeiterverband 
Dokument(e)
Festschrift
Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz
Geheime Staatspolizei
Gutehoffnungshütte
Gesellschaft(en) mit beschränkter Flaftung 
Historisches Archiv der Gutehoffnungshütte, Oberhausen 
Historisches Archiv der Friedr. Krupp AG, Essen 
Industrie-und Handelskammer 
Jahresbericht(e)
NS-Gemeinschaft »Kraft durch Freude«
Kommunistische Partei Deutschlands 
Landesarbeitsamt (-ämter)
Landesarbeitsgericht
Lagebericht
Lohnkatalog Eisen und Metall
Leitsätze für die Preiscrmittlung aufgrund der Selbstkosten bei Leistun-
gen für öffentliche Auftraggeber 
Monatsbericht
Nationalsozialisinus/nationalsozialistisch 
Nationalsozialistische Betricbszellenorganisation 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 
Oberhauscner Hüttenwerke der GHH - f
Reichsarbeitsgericht 
Reichsarbeitsministerium/-minister
Reichsausschuß für Arbeitszeitermittlung bzw. Arbeitsstudien 
Reichstreuhänder der Arbeit 
Reichsgruppe Industrie 
Reichstreuhänder der Arbeit
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RffluM 
RKW 
RWM 
RWWA '
SA •
SAA
SD
S&H
SOPADE-Bcrichte
Sl’D
SSW
St. DR
StaPo
SW
TdA
THA
UK
u. ö.
VR
VSt
WHW
Wigru.
WWA
Ztg.

Reichsminister für Bewaffnung und Munition 
Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit 
Reichs wirtschaftsministcrium/-minister 
Rheinisch-Westfalisches Wirtschaftsarchiv Köln 
Sturmabteilung
Siemens-Archiv-Akten (Siemens Museum/Firmenarchiv, München) 
Sicherheitsdienst der SS 
Siemens & Halskc AG
Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Sicmens-Schuckcrtwcrke <

Statistik des Deutschen Reiches
Staatspolizei(stelle)
Sozial wirtschaftliche Abteilung 
Treuhänder der Arbeit
Archiv der Thyssenaktiengescllschaft, Duisburg 
Unabkömmlich(kcit) 
und öfter 

• Vertrauensrat 
Vereinigte Stahlwerke 
Winterhilfswerk 
Wirtschaftsgruppe
Westfälisches Wirtschaftsarchiv Dortmund 
Zeitung
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Quellen und Literatur

1. Ungedruckte Quellen

B u n d e s a r c h iv  (Koblenz)
NS 5 I (Deutsche Arbeitsfront)
NS 10 (Persönliche Adjutantur des Führers und Reichskanzlers) 
NS 14 (NS.-Hund Deutscher Technik)
NSD 50 (Drucksachen)
II 2 (Rcichsfinanzministeriuni)
R 11 (Rcichswirtschaftskanun.'f)
R 12 1 (Reichsgruppe Industrie)
R 13 I (Wirtschaftsgruppc eisenschaffende Industrie)
R 13 111 (Wirtschaftsgruppe Maschinenbau)
R 13 V (Wirtschaftsgruppe Elektroindustrie)
R 22 (Rcichsjustizrninisterium)
R 26 (Der Beauftragte für den Vierjahresplan)
R 36 (Gemeindetag)
R 41 (Reichsarbcitsininisteriutn)
R 43 II (Reichskanzlei)

R h e in is c h - lV e s t f i l is c h e s  W irts c h a fisa rc h iv  z u  K ö ln  

Abteilung 20 (Niederrheinische IHK Duisburg-Wesel)

W estfa lis ch es  U ’ir ts c h a fts a r c h iv  in  D o r tm u n d  

K 1 (IHK Dortmund)
K 2 (IHK Bochum)
F 25 (Vereinigte Deutsche Metallwerke)
F 26 (Concordia Bergbau AG)

A r c h iv  d e r  A t ig . - T h y s s e n  AG (Duisburg
VSt (Sozialwirtschaftliche Abteilung der Ver. Stahlwerke)
A (Aug.-Thyssen Hütte)

H is to r is c h e s  A r c h iv  d e r  G u te h o ß n u n g s h i it t e  (Oberhaut en) 

H is to r is c h e s  A r c h iv  d e r  F r ied r ich  K r u p p  G m b H  (Essen) 

S ie m e n s - A r c h iv  (München)

H o e s c h - A r c h iv  (Dortmund)
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2. Z eitschriften

Bis 1945:

Allgemeines Statistisches Archiv (AStA)
Amtliche Mitteilungen der Reichstreuhänder der Arbeit 
Arbeit und Arbeitslosigkeit (AuA)
Arbeitseinsatz (AE)
Arbeitertüm 
Arbeitslosenhilfe (AH)
Arbeitsrechtssammlung (ARS)
Arbeitsschulung (AS)
Arbeitsschutz (Teil III des Reichsarbeitsblatts)
Betriebsfiihrer und Vertrauensrat (BuV)
Der Angriff
Der Arbeitgeber1

Der Arbeitseinsatz (AE)
Der Deutsche Volkswirt (D. Dt.V. ) 2 

Der Vertrauensrat3 

Der Vierjahresplan (VJP)
Der Werksleiter4 

Deutsche Bergwerkszeitung 
Deutsche Sozialpolitik (Dt. SP) 5 

Deutsches Statistisches Zentralblatt 
Deutsche Technik 
Deutsches Ärzteblatt (DÄ)
Deutsches Arbeitsrecht (DAR)
Die Deutsche Volkswirtschaft (Dt. VW)
Gewerkschaftszeitung (GZ) 1

Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften
Industrielle Psychotechnik
Jahrbücher des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen Arbeitsfront 
Jahrbücher der Gewerbeaufsichtsbeamten (Jb. Gew.)
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (JNS)
Maschinenbau (MB) 6

Monatshefte für NS-Sozialpolitik (Mh.NS)
National-Zeitung
Reichsarbeitsblatt (Teil I bis IV) (RAB1.)
Reichsgesetzblatt (RGBl.)
Siemens Mitteilungen
Soziale Praxis (SP) .
Soziales Deutschland (SozD)
Stahl und Eisen (SuE)
Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich (St. Jb. DR)
Statistisches Jahrbuch für die Eisen- und Stahlindustrie (St. Jb. E+S)
Technik und Wirtschaft (TuW)
Vertrauensarzt1

Vertrauensarzt und Krankenkasse (VuK)
Vierteljahreshefte zur Konjunkturforschung (VzK)
Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen Reiches (St.Vjh.)
Völkischer Beobachter (VB)
Wcrksleiter 
Werkstatt und Betrieb
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Werkstattechnik und Werksleiter (WuW)
Wirtschaft und Statistik (WuSt)
Wirtschafts- und Sozialpolitische Rundschau, Allgemeine Ausgabe (WuSPR, Allg. Ausg.) 
Wirtschafts- und Sozialpolitische Rundschau, Ausgabe Eisen und Metall (WuSPR, E+S) 
Zeitschrift des VDI (Z. VD1)
Zeitschrift für Organisation (ZfO)

N a ch  1 9 4 5 :

Arbeit und Recht
Archiv für Sozialgeschichte (AfS)
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung (BGA)
Dachauer Hefte 
Das Argument
Geschichte und Gesellschaft (GG)
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht (GWU)
Gewerkschaftliche Monatshefte
Hamburger Jahrbücher für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
Historical Social Research (HSR)
Historische Zeitschrift (HZ)
International Labour Review 
Jahrbuch für Geschichte (JfG)
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (JfW)
Kritischejustiz 
Medizinhistorisches Journal 
Mercur
Militärgeschichtliche Mitteilungen (MGM)
1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21 .Jahrhunderts
Rast and Present
Saeculum
Schinollers Jahrbuch
Soziale Welt '
Technikgeschichte
Vicrteljahreshefte für Zeitgeschichte (VfZ)
Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (VSWG)
Weltwirtschaftliches Archiv
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft
Zeitschrift für Geschichte (ZfGj *•
Zeitschrift für Sozialrefbrtn (ZfS)
Zeitschrift für Untcrnehmensgesdiichte (ZUG) 1 2 3 4 5 6

1 Nur 1933.
2 Seit 1943 in >Kriegsgcmeinschaft< mit: Die Deutsche Volkswirtschaft.'
3 Beilage zu: Monatshefte für NS-Sozialpolitik.
4 Bis 1934 (danach: Werkstattstechnik und Werksleiter).
5 1944/45: Gcmeiuschaftsausgabc von: Soziale Praxis und Monatshefte für NS-Sozialpoli 

tik.
6  Seit 1943 in >Kriegsgemeinschaft< mit: Werkstattstechnik und Werksleiter.
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218 f., 221,337, 354, 373, 375, 383 f. 
Schacht, Fljalmar 25 
Schell, Adolfv.- 72f.
Schleicher, Kurtv. 343

Schlesien 42, 147f., 150ff., 178, 188, 343,
346, 349, 359

Schleswig-Holstein, Nordmark 342, 349, 359 
Schwäbische Hüttenwerke GmbH/Wasseral- 

fingen 313, 328 
Schwerte 378
Schwerter Proftleisenwalzwcrk AG 422 
Seebauer, Georg 72 
Secligcr, Karl 350, 386, 393 
Seldte, Franz 47, 119, 345, 384, 404 
Siemens, Siemens & Halskc AG/Berlin, Sie- 

mens-Schuckertwcrkc AG/Berlin 21, 53, 
75 f., 87 f., 188 f., 193,205, 217 f., 257,
260 f., 263 f., 268 ff., 276,282,290,298,
311,313,332, 341, 353,363, 365 f., 369, 
383, 394f., 400, 403,405f., 410ff., 
418-412 

Sigmaringen 151
Speer, Albert 66, 78 ff., 213, 221,223, 241, 

298, 337
Stahlwerke Riesa 272 
Stettin 413, 418
Steyr-Daimlcr-Puch ÄG/Wien 263 
Stuttgart 147, 371 
Sudetenland 108, 132, 220, 284 
Syrup, Friedrich 42ff., 46f., 57, 185

Taylor, FrederickW. 168, 180, 194 
Tcrbovcn, Josef354, 375 
Thüringen 151, 199, 220, 349, 354, 363, 370, 

373, 377, 380, 406, 416 
Thyssen AG, Aug.-Thyssen-Hütte/Duis- 

burg 369, 372, 405, 411 
Todt, Fritz 65, 78, 331

Valta, Richard v. 327
Vereinigte Mctallwerke, Zweigniederlassung 

Carl Berg/Werdohl 407, 421 
Vereinigte Stahl werke AG/Düsseldorf 21,’ ■ 

262,268-271,313, 383f., 386,397,403ff.,
. 422
Vogler, Albert 404 
Vogler, Eugen 295
Volkswagen werk GmbH/Wolfsburg 247,

359

Wagemann, Ernst 415 
Wagner, Gerhard 392 
Wagner, Josef 361 
Werdohl 407
Werkzeugmaschinenfabrik Rohdc& Dörren- 

bcrg/Düsscldorf-Kassel 379 
Westfalen, Westfalen-Lippe87, 117, 150ff., 

224, 272, 281 f., 293, 331,341,344,
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Wiirzburg 402348-351, 363, 372, 374, 385, 395, 399, 417 
Wetzlar 151 
Wien 358, 383
Wilhelm-Gustloff-Wcrke/Suhl 373 
Winschuh, Josef288, 333 
Württemberg, Wiirttemberg-Hohenzollern 

148, 151, 191,343, 361, 403 f., 416, 420

Zahn, Frictlrich 158
Zahnräderfabrik Augsburg AG 313, 328 
Zangen, Wilhelm 308, 386, 393 
Zeiss Ikon AG/Drcsdcn 341 
Zweibrücken 151

2. Begriffe

Akkord, Akkordarbeit, Akkordarbeiter 21 f., 
50, 52, 59,69,92,117,123,138 f„ 
162-180,182-206,210f.,213ff.,218f., 
221, 224, 243, 251,308,325, 347,357,363, 
365-378

-  »gefrorener Akkord«, »Kontraktlohn«
182 f., 368

-  »Freizeitakkord« 183, 369
-  Gruppenakkord 174f., 184ff., 190,202, 

365, 368
-  traditioneller Akkord, Stücklohn 162,

167 ff., 172, 183f„ 197
-  Zcitstudienakkord, »Rcfa-Akkord« 168f., 

1'76, 178ff., 183, 185, 194, 196f., 205
Akkordbremsen 168, 182, 185, 191,

199-204, 229, 243, 307
Akkordkürzung 188, 190f„ 197f.„ 206, 219,
. 370 f., 373, 376 f.
Akkordverdienste s. Lohn
alte Arbeiter 38, 44 f., 167, 231,243, 251,321, 

375,403,421
Altcrsfursorge, betriebliche264, 266, 269, 

277-282, 403, 409-412
Altersversorgung, staatliches. Renten
Angestellte, Techniker 24, 38, 44, 88, 141, 

207, 210, 215,236, 241, 273, 275, 278,282, 
311, 341 f., 347, 357,378,382,389,395, 
402, 405, 411 f.

Anlernling, Anlernwerkstättcn, Aufschu-
lung, Umschulung59, 87f„ 2)7,328,341, 
382"

Antisemitismus, Juden/»jüdisch« 32, 46, 215, 
236, 375, 319, 333

AOG (»Gesetz zur Ordnung der nationalen 
Arbeit«) 30-36, 94, U5f., 118, 126, 163, 
255ff., 309, 319, 362

Arbeitsämter, Landesarbeitsämter, Reichsan-
stalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslo-
senversicherung 42-48, 87, 114, 120,
129 f , 237 f., 243, 300,322, 324,327,341, 
349, 352, 372

Arbeitsbeschaffung s. Arbeitsmarktpolitik 
Arbeitsbewertung, Arbeitsplatzbewertung 

20,207-212, 214, 217, 219, 302,314,
378 ff

-  analytische Arbeitsbewertung 209 f.,
211 f, 214, 219

-  summarische Arbeitsbewertung 209f., 
214,217,219

Arbeitsbuch 43 f, 120, 238, 321, 323 
»Arbeitseinsatz «-Ingenieure 66 
Arbeitsgerichte, Landesarbeitsgerichte, 

Reichsarbeitsgericht 33 f., 155, 166 f , 183, 
201,319, 327, 360, 366, 377 

Arbeitsintensität, Arbeitsleistung, Arbeits-
tempo 17f, 52, 68,85f., 123, 135, 163,
166 f., 170 f., 174*182 f , 185, 190, 193, 196, 
199-203,221-225,227-231,243 f.,
251 f., 290, 298-301, 307, 334, 370, 385 

Arbeitskräftemangel 18f., 35, 38 — 50, 60, 75, 
79,87f„ 113,126, 128, 133, 136, 138 f , 
143ff, 164, 171, 186, 194, 196,201,218, 
265, 267, 271 f., 275, 287, 304 f., 351 

Arbeitslosigkeit, Erwerbslose 24, 37 ff, 42 f., 
50, 93, 120, 163, 170, 187, 197,201, 229, 
233, 239, 269, 283,315, 321,411

-  QuasirErwcrbslosigkeit 37 f.
-  unsichtbare Arbeitslosigkeit 24, 38, 315 
Arbeitsmarktpolitik, »Arbeitseinsatz «-Poli-

tik, Arbeitsbeschaffung 16, 20, 22, 37-50, 
62, 114, 196, 213, 254, 304, 309 f.

Arbeitsmedizin, Gesundheitspolitik 17, 
233-243, 252f., 298, 307, 319, 388 

Arbeitsproduktivität 18, 76f., 193, 224-230, 
310, 385 f.

Arbeitsstudien s. Zeitstudien 
Arbeitsunfähigkeit, Dauer der 231,233, 236, 

240, 242
Arbeitsunfällc 229, 248-253, 396f. 
Arbeitswissenschaft, Arbeitspsychologie (s. 

auch Arbcitswissenschaftlichcs Institut der 
DAF) 17, 81, 180f.
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Arbeitszeit 16, 18, 25, 41,50-53, 103, 193,
225, 228, 230ff., 244, 251 f., 276, 290, 299, 
307, 325, 373, 385, 394

-  Arbeitszeitpolitik 52ff., 128, 130
-  Teilzeit-, Halbtagsarbeit (für Frauen) 53,

125, 133, 136, 153, 193, 247, 326, 373, 395
-  Überstunden, Mehr-, Sonn-und Feiertags-

arbeit 41,50, 52, 124, 229, 325, 353
»Asoziale« (s. auch Rassismus) 45, 47, 238, 

243
Aufstieg, sozialer 88f., 215, 306, 341 f., 382 
»Auskämmungen«, Betriebsstillegungen 45, 

47 f., 134
Ausländers. Fremdarbeiter, Kriegsgefangene 
Automatisierung 81, 84, 86, 176, 338 
Automobilindustrie s. Fahrzeugbau

Bandarbeit s. Fließfertigung 
Baugewerbe, Bauarbeiter 38, 42ff., 46, 81, 

94,96, 145, 173, 178, 184, 186,222,224,
226, 228f., 273, 282,291,293,307,321,
324 f., 331, 369 f., 378, 380, 400

»Bauleistungswerte«, Leistungsrichtsätze dir 
das Baugewerbe 184f., 222, 370 

Bautischlerei und Möbclherstellung/Holziri- 
dustrie, Arbeiter der 61, 63ff., 147,173, 
179, 184, 191, 222, 226, 228, 291, 322, 338 

Bedaux-System 208, 211,366, 379 
Bekleidungsindustrie, Arbeiter der 40, 49 ff., 

57,60 f., 63, 65,159, 173, 179,259,321, 
372,417

Bergbau, Bergarbeiter 20, 179, 224, 228, 252, 
262, 292, 294, 301, 312 f., 357, 380, 397 

Berufskrankheiten 248-251, 395, 417 
Betriebsärzte234, 237ff., 247, 252, 390fr. 
Betriebsordnung 32, 34ff., 93, 95, 115,163 f., 

166, 256, 362
Betriebssport 241 f., 392, 420 
Betriebsstillegungen s. »Auskämmungen« 
Binnenstruktur der Industriearbeiterschaft 

(Zusammensetzung u. Umschichtung) 16, 
54-66, 76, 78, 310, 327 f. 

»Bummelantentum« s. Disziplinierung, Ar-
beitsmoral

»
Chemieindustrie, Chemiearbeiter 26, 51,

60f., 63,65,68,81, 171-174, 178, 184,
222, 226, 228, 246 f., 251 f., 292,321,324, 
333, 364, 387, 395 f„ 400

DAF (Deutsche Arbeitsfront) 19, 21 f., 25,
28-31, 34 f., 54, 56,60,87 f., 96 f., 119 f.,
126, 130, 138, 155, 159,164, 166,169 f., 
178f., 184, 190f„ 197, 211 ff., 216f., 222,

237, 240ff., 253, 256-259, 272ff., 277f., 
282, 285f., 293f., 296ff., 303, 305, 313, 
318,320, 342 f., 346,348,351,360,368, 
373,380-383,393,399 f., 405,408, 411, 
413, 418, 420 f.

-  Amt für Betriebsführung und Berufserzic- 
hung s. DINTA

-  Amt »Gesundheit und Volksschutz«, 
Haupt-und DAF-Amt für »Volksgesund-
heit« 237 f., 391, 393

-  Amt »Kraft durch Freude« 420
-  Amt »Schönheit der Arbeit« 259, 268,

297 f.
-  Arbeitswissenschaftliches Institut 21,

54ff., 58, 62, 84f., 87f., 92, 139, 150, 166,
169 f., 197,211, 230, 258 f., 264 f., 268,
291 f., 311, 313 f., 356, 421

-  Fachamt bzw. Reichsbetriebsgemeinschaft 
Eisen und Metall 87, 164, 212, 233

Dauer der Betriebszugehörigkeit, »Werk- 
streue« 241,261,273,281 f., 295,299,396, 
405, 411 f. •

DINTA (Deutsches Institut für (nationalso-
zialistische) technische Arbeitsschulung), 
Amt für Betriebsführung und Berufserzie-
hung der DAF 30, 74, 87, 180 f., 228,254, 
318, 368

Dienstleistungsgcwerbe 48, 94, 99, 325 
Dienstverpflichtungcn, Dienstpflichtverord- 

nungen 46 f„ 228, 238, 291,324, 400 
Disziplin, Arbeitsmoral, »Bummelanten-

tum« 23, 199 f., 223,238,245,300,308,
422 f.

Disziplinierung33, 82f., 223, 280, 299ff., 422 
»Doppelverdiener«-Kampagne 39, 233, 321 
Druckcreigcwcrbcs, Arbeiter des 222

Ehestandsdarlehen 39, 161, 285 
Ehrengerichte, soziale 33, 320, 346, 370 
Einzelhandel, Einzelhändler 45-48, 94f., 157 
Einzellohnerhebung s. Erhebungsformen 
Eisen- und Stahlindustrie/Eisen- und Metall-

gewinnung, Arbeiter der 20, 26, 40 f., 43, 
48, 51 f., 58, 64, 66,77,81, 86, 94, 130,'
172ff., 181,184,221 f„ 224,226ff., 245f„ 
252,259 f., 262,269, 271,281 f., 292, 294,
311,313,321 f., 324,328 f., 331,380,386 f., 
396, 403

. Eisen-, Stahl-und Metallwarcnhcrstellung, 
Arbeiter der 61, 168, 245ff., 262, 291, 321 

»Eisernes Sparen« 360 
Elektroindustrie, Arbeiter der 21, 50f., 61,

64f„ 68, 78, 85, 88,188, 246,260ff.. 269, 
271, 321 f„ 335, 369, 380, 396
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Erhebungsmethoden
-  Arbeitsloscnstatistik 37
-  Einzellohnerhebungen 19, 91 f., 100, 121, 

169, 187, 325,327, 347
-  Lebcnshaltungskostenindex 156—160
-  Lohnsumrnenerhebungcn 19, 91 f., 100, 

132, 169, 187, 325, 345,' 347, 352, 364 f.
-  Mietindex 158

Facharbeiter-Ilegriff 56—59 
Fahrzeugbau, Arbeiter des 40, 50f., 64, 68,

72f„ 85f„ 88,191,246, 259f., 262, 264, 
292, 294, 317, 331 f„ 336, 338, 369, 386 

Feiertagsbczahlung 296, 300 
Feinmechanik und Optik, Arbeiter der 61, 65, 

259, 396
Fließfertigung, Fließarbeit, Fließband 16, 63, 

66-71,75-86,139, 167, 170,174 ff., 185, 
190,197, 204, 227, 229,303, 307,329 ff, 
334-338, 340, 364 ff.

Fluktuation, Arbeitsstellenwechsel 41 —48, 
110, 113 f., 120,126,244,291,296,349,
420

Fordismus 176
Frauenarbeit, Arbeiterinnen 39—42, 44, 49, 

57, 79, 85 f„ 90, 92, 99, 167, 213,215,227, 
231, 233, 244,247, 260, 268,275 f., 321 f„ 
325f., 337,340, 357, 381 f., 395,405, 407, 
422 ■

»Fremdarbeiter« 20, 32, 47,49f., 54, 79,
84ff., 108, 132f., 183,215f„ 230,238, 244, 
252,275,319, 326,328,337,354 f., 369,
394, 397

»Gcfälligkeitsatteste« 236f., 239, 391 
»Gefolgschaftsfciern«, »Gefolgschaftshäu-

ser« 296 f.
»Gefolgschaftskarteien« 79, 242, 337 
Generalbevollmächtigter für den Arbeitsein-

satz (s. auch Sauckel) 28, 48f., 66, 129, 213, 
218f„ 240f., 264, 300, 328, 373, 381, 383 

Gestapo (Geheime Staatspolizei) 22, 28,
200 f., 237, 239, 354, 394 

»Gesundheitspaß« 242 
Gesundheitspolitik, »Gesundheitsfiihrung« 

s. Arbeitsmedizin
Gesundheitsvorsorge 235, 241 f., 397 
Gewerbeärzte 252, 388, 397 
Gewerbcaufsicht, Gewerbeaufsichtsbeamte 

52, 120, 232, 247, 249, 251,279, 296,298, 
353, 421

»Gewinnbeteiligung« s. Gratifikationen 
Gießereiindustrie, Arbeiter der 68, 72, 85 f.,

178 f.

Glasindustrie, Arbeiter der 179, 222, 417 
Gratifikationen 124, 255, 258, 266, 269,

271 -275, 281 f., 298f., 304, 308, 400,
404f f ,422

Handwerk, Handwerker32, 45, 47f., 63ff., 
94 f., 97, 100, 118, 171,207,249, 272,311, 
346, 385

Heimarbeit, Heimarbeiter 94 . 
Holzindustries. Bautischlerci und Möbelher-

stellung

Industrie-und Handelskammern, Hand-
werkskammern, Wirtschaftskammern 
117 f., 318, 346, 350, 380 

Industrie der Steine und Erden, Arbeiter der 
68, 222, 224, 226, 228, 307, 322, 417 

Industriesoziologic, 13etriebssoziologie81, 83 
Juden s. Antisemitismus 
jugendliche jugendliche Arbeiter 38 f., 99, 

167, 321, 343, 374, 395, 422

Kantinen, Werksküchen 265 f., 298, 401 f. 
Kassenärzte 234, 236, 252 
Kaufkraft s. Lebenshaltung 
Kindergärten, Kinderhorte, Stillstuben 

260 f., 265, 267, 275 f., 402, 407 
Kleingärtner 289, 291, 417 
Kontraktlohiis. »gefrorener Akkord« 
Konzentrationslager (KZ), KZ-Häftlinge 20, . 
• 47,215,300,326,340,387 
KPD (Kommunistische Partei Deutsch-

lands), Kommunisten 28, 45, 236, 376 f. 
Krankengeld, Krankcngcldzuschüsse241,

248, 392
Krankenkassen, Krankenversicherung 

231-241, 245, 252, 387-391, 394f. 
Krankenkontrollen 240, 392 
Krankenstand 229, 231 —247, 252f., 266, 307, 

387, 394
»Krankfeiern« 232f., 245, 300f., 394f. 
Krankheitsbegriff235 - 
Kriegsgefangene 20, 49, 84, 230, 251 f., 326, 

355
Kricgswirtschaftsverordnung vom 4. 9. 1939 

(KWVO) 127-130, 198, 377 
Kurzarbeit, Kurzarbeiter 24, 41, 113, 125,

143, 188,227, 290

Landwirtschaft, Landflucht, Landarbeiter 
42f„ 81, 94f., 122, 145, 322, 338, 343f. 

Lebenshaltung, Lebenshaltungskosten, 
Kaufkraft 18,129,154,156-159,273, 278, 
360 f.

461
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Lehrlinge, Lehrlingsausbildung 38, 56, 59,
86f,, 207, 215, 268, 323, 327

»Leistungskampfder Betriebe« 257, 272 f., 
399, 404

Leistungsbegriff, Leistungsprinzip 16f.,
161 ff., 243, 308,312,362

»Leistungsknick« 235, 242f., 362, 393
Leistungslohn (s. auch Akkord, Pensumlohn, 

Prämie) 16f.,22, 83, 161-169, 178, 181 f., 
184, 186, 193, 196-199,205,251,302,
311 f., 354, 361, 368, 370, 373f.

Locklöhnc, Lohntreiberei, Konjunkturlöhne, 
Scheinakkorde 44, 114ff., 121, 123, 126, 
134, 186, 196ff., 204, 206, 211

Lohn (nominelle Bruttoverdienste; s. auch 
Tariflohn, Nettoverdienste, Realeinkom-
men, Akkord, Zeitlohn, Prämien)

-  Baugewerbe 101, 106ff., 115, 122, 126,
133ff., 139, 145, 150f, 347, 356f„
359

-  Bautischlerci und Möbelherstellung/Holz- 
industric 102 f., 106 ff, 145, 147, 187,
346 f., 357, 371

-  Bekleidungsindustrie 99, 102, 1061.
-  Betriebsgrößenklassen 17, 19 f , 91, 100, 

141-144, 152 f., 357 f.
-  Braugewerbe 106f., 355
-  Chemieindustric 101, 103, 106ff., 110,

126, 132ff., 170, 187f , 356, 365, 371
-  Druckereigewerbe 108f., 355f.
-  Eisen-und Stahlindustrie, Metallerzeu-

gung 101, 103 ff, 108-111, 124 f , 128, '
133 f., 151 f., 187 f., 347 f , 350 f., 355 ff,
363

-  Eisen-, Stahl-und Metall Warenherstellung 
101, 104 f., 109, 127, 370, 373

-  Elektroindustrie 104f., 127, 373
-  Fahrzeugbau 104f., 109, 370, 373
-  Feinmechanik und Optik 106f., 127, 373
-  Frauen 19, 39 f., 97 ff., 101 -  109, 111,

124f., 132f , 136ff., 153, 193, 355' 366
-  Gießereiindustrie 101, 104f , 109, 132f , 

187, 347, 371
-  Industrie der Steine und Erden 106 f., 126, 

133
-  Maschinenbau 104f , 127, 141-144,151, 

153, 357, 369, 373
-  Mehr-, Überstunden-, Nacht- und Sonn-

tagsarbeitszuschläge 123 f , 128, 130 f.,
134, 180, 216, 353

-  metallverarbeitende Industrie 42, 91 f., 97, 
101-105, 110-115, 122, 124-128, 132f„ 
136-140, 143-147, 152, 187, 192 ff, 196, 
199, 345, 347, 355ff., 363, 369, 371, 373

-  Ortsgrößenklassen, Ortsklassen 17, 19 f., 
91, 100, 144-147, 152ff., 343, 357f„ 383

-  Papierindustrie 108f., 355fF.
-  Regionen 17, 19 f., 92, 100, 147-153, 312, 

357
-  Schiffsbau 101, 104f., 109, 152
-  Schuhindustrie91, 106ff., 170, 347, 364
-  Süß-, Back-und Teigwarenindustrie 99, 

102f.,T06ff, 139, 187, 345, 355, 371
-  Tabakindustrie 110
-  Textilindustrie97-100, 102f., 106ff.,

110 f., 125, 136 f., 139-147,150f„ 153,
345f., 348, 355-359, 371 

Lohnabbau, Lohndrückerei (s. auch unterta-
rifliche Entlohnung, Akkordkürzung)
24f., 94, 96, 99-103, 128,130, 134,188, 
190, 198f , 204, 219f., 344,371 

Lohnabzüge
-  Arbcitnelmierbeiträgezur Sozial Versiche-

rung 155,314
-  Bürgersteuern 155
-  Kirchensteuern 155, 159
-  Lohnsteuern 99f., 154ff., 274f., 347
-  Mitglieds-Beiträge an die DAF 155, 159, 

314, 360
-  Spenden an das WHW 155 f., 159, 314, 360 
Lohngestältungsverordnung vom 25. Juni

193836, 115 ff., 120,122,126f„ 169,186,
197 f., 204, 272

»Lohnkatalog Eisen und Metall« (LKEM) 20, 
59,88, 133, 136, 138 f.. 153, 176,186,197, 
207, 209-222, 302f., 380-384 

Lohnkontrolle s. Lohnpolitik, staatliche 
Lohnlisten/Löhne, schwarze 122 ff. 
Lohnpolitik
-  betriebliche 16, 59, 145, 304, 312
-  staatliche 16 f, 20, 22, 26,59, 95 f.,

112-117, 126-131, 162 f., 186,196,204, 
213, 254, 264, 266, 272, 304f., 309

Lohnquote 135, 356
Lohnsummenerhebungen s. Erhebungsfor-

men

Maschinen- und Apparatebau, Arbeiter des 
(s. auch Werkzeugmaschinenbau) 50f., 61,
64 f., 69, 72 f., 78 f., 88, 245 f., 259, 264 ff. f  

292, 294,325,327f., 335f., 369, 383,396' . 
401 f.

metallverarbeitende Industrie, Metallarbeiter 
20f, 26, 38,40-44, 46,48-52, 57,59-63,
65 f., 69 f., 73, 76, 81,85, 87, 94, 114 f., 145, 
147, 171, 173f, 176, 178f, 183f„ 187 f ,
196, 198f , 201, 207, 209-219,221 f., 224, 
226,228,245f., 260ff, 292, 307,321,
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324 f., 327 f., 345, 353, 357, 395 
Mieten 21, 158, 285ff., 295, 306, 360f., 

4i3fr., 4 1 9  :
Modernisierung, Moderne, Modernität (s. 

auch Rationalisierung) 15f., 23, 75, 79,
172, 179, 228, 302 f., 309 f.

Nahrungs- und Genußmittelindustrie, Ar-
beiter der 40, 42, 48, 50 f., 61,63 ff., 226 f., 
259, 291, 321 f.

Nettoverdienste, nominale 154ff., 159, 314 
Normung, Normen 71,73 f., 77ff., 332,

335 f.
NSBO (Nationalsozialistische Betriebszelle-

norganisation) 25, 28, 96, 119, 178, 316 
NSDAR (Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei) 22, 27f., 48, 138, 199,219, 
268, 274, 277, 352, 395, 408 

NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) 
276 f.

»Ostarbeiter« s. Fremdarbeiter
Papierindustrie, Arbeiter der 61,64f., 173f., 

179, 222, 246 f., 321, 417 
Patente 74, 79, 332
Pensionen, Pensionskassen s. Altersversor-

gung, betriebliche
Pcnsumlohn 139, 170, 174«"., 183, 194 

■ Prämien, Lcistungszulagen, Prämienlohn 
139, 167, 169-172, 174 f., 182 ff"., 188, 191, 
364 f„ 369, 371,374

-  Halsey-Lohn 365
-  Rowan-Lohn 365
Preise, Preispolitik (s. auch Rcichspreiskom- 

missar) 26,65, 96, 112ff., 117, 131, 156ff., 
273, 360

Rassismus, »Rassenhygiene« (s. auch Antise-
mitismus) 45, 47, 49, 83-86, 161 f., 215, 
236, 238, 242 fF., 253, 289, 305, 307, 393 f. 

Rationalisierung (s. auch Fließfertigung)
15 f., 19, 22 f., 25, 27,41,60, 62 f., 65 f., 
71-83,86,-172, 176, 193,201,230, 241, 
250, 298, 302f„ 307,310, 328-331,333 f„ 
373

Rationalisierungsproletariat 62, 83—86 
Realeinkommen 154, 156—160, 306, 314 
REFA (Reichsausschuß für Arbeitszeiter-

mittlung bzw. Arbeitsstudien), REFA- 
Verfahren 20, 74, 162, 168 f., 171,
175-183, 190f., 194f., 202f., 213f.,
216fr., 224,228, 230,302f„ 307,364-368, 
374, 379, 383

-  REFA-Fraucn 383
-  REFA-Lehrgänge 176f., 179, 181, 217, 373

-  REFA-Lcute, REFA-Kalkulatoren 175,
194 f., 198, 203, 216 f., 373 

Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar-
beitslosenversicherung s. Arbeitsämter 

Reichsarbeitsministcr, Reichsarbeitsministe- 
rium (s. auch Mansfeld, Syrup, Krolm, 
Scldte) 28, 33, 35, 38, 44, 47 f., 53, 93 f., 96, 
102, 112 f., 115fT., 119 f., 126, 128-131, 
138, 147, 158, 185, 190, 198f., 204, 206, 
210-213, 237, 24], 253,265ff., 275f.,
279 f., 290,314,318, 324,353,369, 374 f., 
377, 379 f., 390, 396, 401,406, 408, 412 ff., 
420

»Reichsberufswettkampf« 87, 215, 342 
Rcichsfmanzminister, Reichsfmanzministe- 

rium 39, 279f., 414
Reichsgruppe Ihdustric (RGI) (s. auch Secli- 

ger, Zangen) 21, 28, 72, 76,87, 130, 181, 
209,211 ff., 221 f„ 236f„ 241 f., 265,273, 
278, 287, 295, 319,380, 384, 390,392f.,
401,415, 422

Reichsinnen minister, Reichsinnenministe-
rium 72, 408,414

Reichsjustizminister, Reichsjustizministc- 
rium 45, 264, 413

- Reichskuratorium ftir Wirtschaftlichkeit 
(RKW) 71 f., 87, 364

Reichsminister für Bewaffnung und Muni-
tion (s. auch Todt, Speer) 66, 78, 213, 298, 
381

Reichspreiskommissar (s. auchj. Wagner) 
113,120,157,199,352 

Reichstreuhänder der Arbeit, Treuhänder der 
Arbeit (RtdA) 16, 22, 32-36, 44, 52, 59, 
92-96,99, 113-123, 126, 128-131, 139, 
163-166, 169, 190, 196-199, 203-206, 
210f., 216, 224, 229, 237f., 264f., 272,
279f„ 304f., 308f., 314,319,323,343ff., 
349-352, 363,369f., 374f., 380f., 383, 
401,406,410

Reichswirtschaftskammer s. Wirtschaftliche 
Selbstverwaltung

Reichswirtschaftsminister, Rcichswirt- 
schaftsministerium (s. auch Schacht, Funk) 
25,28, 33, 53, 71 ff., 318 

Renten, staatliche Rentenversicherung 243, 
248, 277 f., 282, 396, 408, 412 

Revierarzt 238, 247, 252, 391 
Rohstoffmangel 27, 41,50, 53, 126, 143, 191, 

227 f„ 283, 287

SA (Sturmabteilung) 28, 200, 203, 376 
Schiffsbau, Arbeiter des 179, 231,245f., 260, 

322, 343, 367, 369

4 6 3

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1331

Copyright (c) Clio-online e.V. und Autor/in



»Scheinakkorde« s. Locklöhne 
SD (Sicherheitsdienst der SS) 22, 184, 203, 

206,217, 219, 236,242,245,301,314,378, 
401

Sicherheitsingenieure 252, 396 f,
Siedlungen s. Wcrkssiedlungen 
Sozialarbeiterin, betriebliche 276, 313, 318 
Sozialpolitik, betriebliche, freiwilligc/zusätz- 

liche betriebliche Sozialleistungen 19, 22, 
35, 123, 254-301, 304f., 312f„ 397-422

-  Definition 254 f., 258 f.
-  nach Betriebsgrößen 265ff,, 401
-  als Ergänzung kommunaler Sozialpolitik 

276f., 417
-  Monetisierung 19, 271—275, 277, 304
-  nach Ortsgrößen 267 f., 401 f.
-  nach Regionen 268, 402 f.
-  Umfang 22, 256, 258-268, 400f. 
Sozialpolitik, staatliche, Sozialversicherung

20, 116,235,249-257, 277ff., 307,314, 
317, 397, 407 ff.

SI’D (Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands), Sozialdemokratie 28, 45, 202, 376 

SS (Schutzstaffel) 28, 376 
Süß-, Back-und Teigwarenindustrie, Arbei-

ter der 173 f.

Tabakindustrie, Zigarrenindustrie, Tabakar-
beiter 346

Taktarbeit67ff., 174
Tariflöhne, tarifliche Lohnsätze 24, 32,

90-97, 99, 123, 167, 186, 304, 314, 343 
Tarifordnungen 17, 32-35, 44, 90, 92 ff, 

163-167,184,190, 193,202, 207f., 210f., 
296, 304, 319, 343ff., 362f., 377-380, 382

-  Minderleistungsklauseln 165f , 193,204, 
307 f.

Tarifverträge 17, 24, 32, 90, 92fl, 164, 207fl, 
241, 343

Taylorismus, Taylorisierung 74, 176, 178,
184, 302 fl, 364, 367

Textilindustrie, Textilarbeiter 20, 38, 40 ff,
48 f., 51,57, 60 f., 63 ff, 76, 145,159, 178, 
188, 191, 222, 224, 226fl, 246fl, 251, 
259-262, 265fl, 292ff., 321 fl, 33«, 343, 
379fl, 385, 395fl, 401 fl, 407 

Treuhänder der Arbeit s. Reichstreuhänder 
der Arbeit

Typisierung, Typenbeschränkung, Typen 65, 
71,73, 77-80, 303, 331 fl, 334fl .

Unfallhäufigkeit s. Arbeitsunfälle 
Unfallschutz, Unfallverhütung 235, 247,

251 fl, 268, 397
Unfallversicherung s. Sozialversicherung 
Umschulung s. Anlernung 
untertarifliche Entlohnung 16, 92—100, 113, 

125, 166,193,202,304, 308,315,344ff, 
362, 371

Urlaub 128, 130, 238, 296, 300

Vertrauensärzte 234—239, 242, 247, 252, 305, 
388ff, 395

Vertrauensrat, Vertrauensratswahlen 31,
33 fl, 95, 117, 252, 272, 348, 390 

Vollbeschäftigung, Überbeschäftigung 35, 
38, 40, 45, 243, 304

Waggonbau, Arbeiter des 73, 261, 330 
Walzwerke, Arbeiter der 58, 68, 81,222, 227, 

365, 372, 396
Werksärzte s. Betriebsärzte 
Werkssiedlungen 288-291, 295, 407, 416 
Werkssparkassen 297, 406, 420 fl 
Werkswohnungen 265, 278,281 fl, 287—296, 

298,397,402,414-420 
Werkzeugmaschinenbau, Arbeiter des 65, 72, 

74, 77, 79fl, 336, 403
Widerstand, Resistenz, Arbeiteropposition, 

nonkonformes Verhalten 83, 96, 199—204, 
272, 305 ff., 336, 370, 375 

Winterhilfswerk (WHW) 258, 268, 277, 360 
Wirtschaftliche Selbstverwaltung, Organisa-

tion der gewerblichen Wirtschaft, Reichs-
wirtschaftskammer 21, 27,78, 116ffl, 221, 
253, 280, 317, 342

Wirtschaftsgruppen s. Reichsgruppe Indu-
strie

Wirtschaftskammern s. Industrie-und Han- 
delkammern

Wohnungsbau, Wohnungsnot 158, 252, 266, 
282-290, 292, 294fl, 306, 361, 412ffl,
419

Zeitlohn, Zeitlöhner 21,50, 52, 92, 123,-139, 
161 fl, 165,167,169 fl, 172, 174 fl, 187,190, 
192 fl, 196 fl, 202,214 ff., 218,221, 224, 
325, 347, 370fl, 374fl, 382 

Zeitstudien, Arbcits-und (s. auchREFA)
168fl, 171 fl, 176,178ff., 183,194fl, 214, 
218, 364 ff.
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